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U W Des kluM uitd Rechts, verständigen Haus VatterS

Da6 I. Capitel.
Von dem Bauen insgemein.

Innhalt.
h. l. Durchgehende Absicht dieses Buchs/ was darinn gehandelt

und n?äs umgangen werden soll. §. 2. Vorausgestellte Nr,
fachen des Bauens. Was für Wetter und Zeit dazu dienlich.
Was vor und nach und zuletzt fürzunehmen. Uberschlaq und

Herschaffung der Unkosten. Adschung guter Gebaue. §.z.
Kurtzer Begriff der Ordnung dieser Bauanweisung/was vor
in und nach dem Bauz« beobachten. §.1.

! S ist bereit in dem
Vorhergehelide Buch be¬
deutet/daß wir nicht ge-
meynet sind/ aus einem
/edenHausvatter einen
voklkommenenBaumei-
ster zumachen/ derdie
Baukunst nach allen un
jeden deren Umständen
und Haubt-Regelnaus
dem Grunde verstehen
müsse : sondern unsere

Absicht ziehlethaudtsachlichaufeineAngebung eines da¬
hin weisenden Unterrichts/ wie er ein feines Wohnhauß
nicht allein zur Bürgerttchen/ssndern auch dem Adelichen
und Henenstande behaglichen Wohnung / und einen
Meyerhof zu bauen/entweder selbst angeben / oder so er
ihm von einem Baumeister angegeben wird/ das beste da¬
von vcrnunfftmaßig erwählen/denAbgang erstatten/und
den Bau nach seinem eigenen Gutachten mocleriren und
regieren möge. In welcher Erachtung wir denn von de¬
nen so genandten gantzen es sey nun öffentlichen heiligen
und weltlichen Gebauen / oder besondern Pallasten und
Prachtgebäudenund deren Zierlichkeiten zu handeln / zu
unserm Zweck nicht allein unnöthig/ sondern / so wir ex

prokello und hauptsachlich davon handeln solten / demsel¬
ben allerdings ungemaß achten/als die wir uns damit ver¬
gnügen/so von Zierlichkeit der Gebäude nur beylauffig ei¬
nige Anweisung geschehe»?. Dannenhero wir von denenfünffOrdnungen / das ist/denen Arten zusammen gesetzter
Zierden/ wie sie aus dreyen Leiber»! / und derer jeder seine
drey Stücke oder Theile hatzc. bestehen / noch weniger
von denjenigen Betrachtungen / die bey einem vollstän¬
digen Lykemare arckireÄonicoabgehandelt znwerden
pflegen / zum Exempel von der Vortrefflichkeit der Bau¬
kunst/ von derselben Erfindern/ und denen vornehmsten

Büchern/die davon handeln / u. s. f. einige Abhandlung
nicht fürnehmen/sondernunsern Zweck zu erreichen / wie
die Hand ans Werckzu legen seye / ohne einige Aus-
schweiffung so bald zeigen werden.

§. Wobey wir aber als bekandt voraus stellen/
daß der Haußvarrer t.)unvermeid-und erhebliche Ursa¬
chen zu bauen baben / und vor vielen sonderlich unnoth--
wendlgenGebäuen sich hüten und solche lieber grossen und
wol begüterten Herm überlassen solle. Wo ihn aber die
dringende Noth zum Bauen anstrenget/ soll er nechstun-
ermudeten Fleiß/ungesparter Nachsicht / und'anhalten¬
der Gedulr 2.) so viel möglich schönes VOeecer/lange
T5ge und wolfeile Feit erwehlen / allerdings aber das
nothwendigste zuerst/ das nutzbare hernach / unddaS
angenehme aufdie letzte vor die Hand nehmen/ undz.)
vor allen durch einen vernünfftigen Überschlag mit sei¬
nem Beutel m Rath geken / ober allerhandNothdurfft
und beylaufftig auflauffende Unkosten herzuschaffen ein
ergibiges und auslangendes Vermögen habe / damit
nicht hernach mitten im sürwesenden oder zu endlauffen-
den Bau dort und da beschwerlicher und das Werck un¬
terbrechender Mangel/ mithin des Bauherm Unvorsich¬
tigkeiterscheine.Worüber er dann mit einem geschickten
gewissenhafften Baumeister / oder bey dessen Ermang¬
lung/einem erfahrnen Mann / der ihm den Anschlag und
Entwurff davon mache oder machen und übersummiren
helffe/>u Rath ziehen; aber dabey sich gleichwol jederzeit
mit mehrern Geldmitteln und Bauzeug als solcher Ent¬
wurff und Anschlag anfordert / als lieber um die Helfft 0-
der noch eins so viel/als nur ums drittel mehr und zumU-
berschuß gefast halten soll. Auch ist es ein Stück einer gar
nicht überflüssigen / sondern zur Ersparung der Zeit und
Unkosten nicht wenig diensamen Fürschlagigkeit / wann
man schon vor solcher Zeit auswolgeordneteund lieblich
ms Gesicht fallende und sonst benahmsie Gebäude ein
fürsichtiges Auge wirfft/alles oder das meiste / beste und
nothwendigsteauskundschaftet/ abstehet/eintraget/
und zu seinem Fürhaben gehöriger Massen anwendet / und
durch mindern und mehren und gelegentliches endern be¬
ordnet/und auseinander bringet/dazu sich dann dort und
da bey Freunden und Gönnern / die dißfalls mit gutem
Willen und Zulassung gern an Han d gehen / mehrfache
Gelegenheit findet.

§.z. Die Ordnung dieser Bauanweisung aber in
einem
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einem kurtzen Begriffauseinmal fürzustellen/ so soll ein in ten Säulen den Gebcluen nicht allein eine feine Zierde/
solcher BeschMgung begriffener Haußvatter / in einer sondern auch dem Hausvatter und HausgenossenmVer,
dreyfachen Betrachtungvon allem / was er nemlich vor/ richtung ihrer Arbeit dienfamen Vortheil und Nachricht
in und nach dein Bau zu wissen nöthig hat/ sich unterrich- geben. Diesen allen werden zum Beschluß verschiedene
tet befinden. Vor dem Bau muß er verstehen l.DieZSe- Gebäude in Vorbildern angefügrt/welche statt einesMu-
schaffmheit des Orts /wohin er zu bauen gedencket/ wo- sters und Abrisses dienen/und dem Bauberm dieVerbm-
zu insonderheit die Anführung / wie das tvasier zu su-- dung und Einrheilung des Baues etwas deutlicher M-
chengehöret. I I.Die Auserlesung guten Gezeugs und gen/auch zugleich zu fernern Nachdencken Anleitung ge,
der Baumaterialien.Ul. Die Regeln/die ausdie Stär- ben können/nach deren er der Proportion seines Standes
cke/Bequemlichkeit / und etlicher Massen auf die Zierlich- und Vermögens gemäß / denselben entweder in derglei-
keitihr Absehen haben. I V. Die wesentliche Stücke/ aus chen Aehnlichkeitaufführen/oder auch in etlichen Stücken
denen ein Gebäu zusammen gesetzt wird und bestehet/ wel- verandern möge. Das erste ist ein freystehendes Hauß:
he bey dem Bau vorausgestelletund als bekandt an^e- das andere ein Bürgerlich Wohnhauß/so zwischen zween

nommen und hernach bey der Eintheilung desselben nutz- Nachbarn mitten inne lieget: das dritte eine Meyerey:
iich angebracht werden müssen. Hieher sind zu zehlen i. das vierdteeine Wohnung aufdemLande.Nachdem aber
Das unterirdische Stück/ wobey der Grundgraben und ein Bau/so er schon denen obbemeldten Regeln der Star-
Grundbau zu erklaren vorkommt. Das mirtlereStück/ cke an allen Stücken gemäß ausgeführet wäre / ohne
wobey die Mauren und Wände nach ihren verschiedenen Sorgfalt des Hausherm in die Länge nicht dauren
Arten fürkommen/wie sie zu bewerffenundzubetünchen/würde / so wird diese Anweisung endlich mit demnä-
zu verdünnen und einzuziehen/und zu eröffnen, z. Das o- thigen Unterricht von baulicher Erhaltung des Gebäudes
bere Stück/wobey von dem Dach und zugleich von denen beschlossen.
Feuermaurenzc. zu handeln ist. Ehe er aber zum Bau ^ /^>
selbst schreitet/soll er den gantzen Bau/ es sey nun auf ein-
mal zugleich / oder aber in desselben Stucken besonders
nicht nur seinem Gemüth in reiner Vorbildung (1. Qw. s, §. i. 2.
sondern auch dem Gesicht vermittelst eines Grunorisses/In verd. Und vor vielen/ sonderlich unnörhiaen
Aufrisses und Durchschnitts vorstellen. Nachdem nun Gebäuen sich hüten, lc-
solcher massen die Vorbereitung zu dem Bau gemacht/
und der Grund geleget ist/ so schreiten wir darauszu dem Kx^IeNothwendig-undNutzbarkeit derGebaudekaN
Bau selbst/ bey dessen Aussführung und geziemender Aus- AM unter andern auch hieraus abgenommenwerden/
theilungdie Ausübung und Anwendung vorerklärter daß das allerersteStücke/daraus eine Gemeinde/
Regeln gelehret wird und zu statten kommt. So viel nun Dorffoder Stadtformiretwerden soll / ein Hauß oder
vornehmlich das Wohnhauß und dessen geschickliche und Wohnung seye/als ohne welche etwas solches auszurichten
geziemende Austheilung betrifft / so wird von dieser Ein- ohnmoglich ist. Dahero dann diejenige/ welche dem Regi-
theilung gehandelt insgemein und insonderheit/ 1. Bey ment vorgestanden/jederzeit nicht unbillig eine grosseSor-
dem unterirdischen Stück des Baues von bequemer und ge getragen / wie die Gebäude in ihren Wesen erhalten
gelegner Anordnung des Kellers : bey dem mittlern werden mochten . welches insonderheit die Römer gethan/
Stück des Baues von Anordnung des Hauß-Ehren/der als die gleich nach Vertreibung ihrer Könige / da sie das
Speiß-und anderer Gewölber/ der Cloacken / wie die Un- verwirrte gemeine Wesen wiederum in eine Ordnung
sauberkeiten abzuführen : der Thüren und Fenstern/ der bringen wolten/in ihren jwölss Tafeln Gesetz dieses verse-
Rauchfange und Feuermauren/ der Treppen und Fußbö- hen / daß die Stadt mit eingefallenen und ru/nirren
den/der Felderdecken/dergekrümmten Decken/der Stu- ^>auftrn nicht cieform /rcund unansehnlich gemache
ben/der Kammern/und anderer Gemacher/derOefen/der werde» /öi/e/ v. 5. /. k. O. Wie sie dann eben zu
Küchen/allechandSablen. Item was bey Mssuhrung dem Ende Lursrore; publicorum operum ( Bauherm )
mehrfacher Sroc^vercke zu beobachten. Bey dem obern gehabt/welche mit Fleiß dahin sehen müssen / daß diezer,
Stück des Baues wird von der Dachung gehandelt. Die fallene Hauser von ihrem Herm wieder aufgebauet / und
Aufbauung des Meyerhofes belangend / so werden über hierdurch die Zierde der Stadt / durch ruin irre Häuser
dasienige/was aus dem Wohnhause in das Meyerhauß mcht benommen werden möchte; per 1.45. ff. <je 6zmn.
geschicklich anzubringen ist/unterschiedliche Nebengebaue int. >1.8. L. cle priv. 1.2. /. li quisä nemme. 1 /.ff
vsrgestellet/welche derBauhennach Bewandtnuß seiner negui6inIoc.publ .jun<A.I.2.§. 21. tk. 6e O.j. sc«.7.
Haußwirthschafftentweder groß / mittelmäßig oder klein ff. off. Und so dieses nicht geschehen/ haben die
aufführen kan. Hieher gehöret eine summarische Vor- Herzen/welchen sothane Häuser gehöret / durch Straff¬
stellung eines Meyerhofs / der Stadel und Scheuer/ der Mittel hierzu getrieben werden können / cl. l. 7. ff 6e Off.
Getreydkasten/dasMaltzhauß / die Dön-Stube / die pr^l.L-l.linzulsrumZ.L.äe^ciif.priv./awannsiedas
Wein-und Oel-Presse/das Brauhauß / die Waschküche/ Vermögen darzu nicht gehabt/ selbige verkauften müssen,
das Backhäusel/dasBadhäusel/die Stalle/ so eigentlich !.46 .ff 6e 6»mn. inl. I^lock. cle^rsr. l ..2 .c. r z.r,.
Stallesind / nemlich die Pferdstallung/Rindstalle/der 21. vici.Churbayr.Lands-Ordn.l'ic.i6.§.wozuZeiten -
Schafstall/die Schweinställe:oder uneigentlich also ge- ibi: zu Feiten in Städten/ Flecken oder
nandteStalle/nemlich das Taubenhauß / der Hunerko- fern leere HofstSdt vorhanden / und deren Inhaber
bel/und Ganßstalle/die Hundsstallung / dann auch Wa- solche zu erbauen nicht vermöglich / noch daMbige
gen-Laitern -und Holtzschopffen. Insgesamt erfordert ehunwoleen/und aber ein ander unser Unterchan/0-
das Wohchauß/insonderheit aber der Meyerhof Was- der der sich hinter uns haußlich zu ieyen fürhätte/
fers Nothdursst. Dannenbero hiezu handeln von Cister- deren in gebührendemWerth/und die zu erbauen be¬
tten / von Quellbronnen / Brunnenstuben und Rohren/ gehren würde/daß folldemsilben gestattet unv nicht
Scböpffbrunnen und Wasserleitungen durch Canale. abgeschlagen werden / auf daß eines jeden Orths
Wobey zuletzt die Sonnenuhren an des Wohnhauses als Mannschaffrund Wohne gemehret / und unab,
Meyerhofe^ Wändm/vder an gewissen dazu aufgerichte- ganglich erhalten werde. N?o dann der Innhaber

T ^ - berühr.
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berührter Hofstatt/mit dem/ so deren begehrt / sich gang kommen zu lassen/ bey sonderbaren Sdrasje'^'

des Aauffs rvegen nicht vergleichen konre / alsdann sd gegen den Ubertrettern nach Gelegenheit derVer^

soll diesilve durch ein Genchc/oder sonderbahre dar-- würckung fürzunehmen, zc. Aa/daß die Verbesserung

zuverordnete Persöhnendaselost geschützt und ge-- oder Wiederaufbauung der Hauser jederzeit sehr tavo-

rvürdigc werden/dabey es auch von beyden Theilen rsble gewesen/kan unter andern auch daher ermessen wer-

unverweigert bleiben/ol.tt. oder es hat sich auch die O- den/daß/wann jemand mit einem andern eine Behausung

brigkeit des leerm Platzes angemasset/ und denselben wie- gemeinschafftlich besessen / und zu derselben Verbessc-

der ausgebauet/v.l. ulr. L. ciejur. k.eip. wordurch dann rung Unkosten angewendet/derftlbige daß Hauß/weiches

diejenige/welche sich imBauen saumselig erzeigten/um ihre er verbessert/ so fern ihme von seinem 5ocio, (der mir ihm

Hanser kommen / und ihrer Saumseeligkeit halber billig das Hauß gemeinschafftlich besessen/) binnen 4. Monath,

gestra/st worden sind. v. l. 20. §. 1 c». KI cle O. k>s. säct. Zeit sothane Unkosten vor seinem Antheil nicht wieder er-
per^./nL.I'ir.cle /ur. k^eip. n. 25.cumleq. Lujgc. in stattet worden/eygenthümlich an sich ziehen können / per

cj.l. u/r. L.cle^ur. k.eip.ö: I^iock. cle ^Vrsr. 2. c. 18. eexc.exprels.ini. 4.Lrle^k!6if.priv.^clci.kerliLk.2.l)eL.

N.4. Sl f.Lontenr. Fürstl.Würrenbergische Bau-Ordn. 194. per cor. Vor welches alle die hierzu berordneteBau-

gpuclOieckerr. In sciciiram. pra<Ä. scl lpecuj. dlorabil. herm Sorg tragen müssen. V. Churbayr. Lands-Ordn»

8pei6eIiiv.Bausachen:in verK .VOattningeseytenIah-- l'ic. 16. §. nachdem wir :c. Reform, der Stadt Franckf.

ren ein durch ZSrunst verfallenes Haus; / von den p .y.ric. i.Lc Reform. der Stadt Nürnberg, n't. 26. 1..

Inhabern / Grund^oder Zinß -Her:en nicht wieder 1 f. Diese vorgesetzte Bauherm haben auf Befehl ihrer

aufgebauet worden/so solle desInnhabers desselben hohenObrigkett auch hierauf zu sehen/daß von den Unter-

abgegangsnen Gebäudes und HofRaicen / auch thanen keine gar zu kostbahre Gebäude aufgebauet wer?

Grundes / iLi^enthums-und Zins--Gerechtigkeit / den.kiippol.2Loli1K.Increm.vrb ejusczus^ääitiolisr.a^

wclchertey es waren / mit allen den Anhangen und Lsp 7. lic. s. öc I^Iock. 6c -Lrsr. 1^. 2. c. 1 8 .n. 7. welches

Zugehoren/gemeinerScadtdaselbsten frey/lediglich sogar unter die srcsna ^eip. gezehlet wird von dem

und eigenthümlichen/von gemeinen Nuyens wegen Llspm ^r. l ^ib. z arcsn. kerump. dann gleickwie ein sol-

wie »nehrentheils bey den ^fürstl. U?ürcenbergischen cher Hauser - Pracht arme Burger und Unterthanen

Städten von Alters hergekommen / heimgefallen macht/folglich dem ^rsrio höchst schädlich ist; also pfleget

seyn /dieselbigen jeder Stadt Gelegenheit nach selbst erauchinsgemeinHaßund Neid zu erwecken/ zuglelcha-

zu des gemeinen Nuycns t^oehvurfft und Zierde/ ber auch die privacPel söhnen ihren Obern sehr verdach-

als ihr iLigenehum aufzubauen / oder andere eigen-- tig und luspcA zu machen. vi6.Lornel.1scir.^.z.ünn»l.

rhümlich aufbauen zu lassen: äcl6. Lelö!6. in Lom- p. 5z. Dann so schandlichund ungereimt es ist / wann ein

menr. über die Fürstl.Würtenberg. Ordn. p. 272. n.2. vornehmer/und allenthalben angesehener Mann unter ei-

cum le<zq.Irem die Francks.li.etorm .p .8.tir.XI.§. 1.6c ner schlechten Baurenhürten wohnen'oll; so schädkch ist

a. lbi: Es sollen imsere vauherm sonoerlich darauf es im ^egentheil/wann derselbige gar zu kosibahre Paüäsi

achtgeben / wie dieBäumnd Häuser in der Stadt erwählet/ und das Mittelmaß in diesem Stück ( welches

auch denen Vorstädten/und zu Sachsenhausen un- der gelehrte LiceroI_>K. l .oikc.sohocbrecemmenckrc)

terhalten werden. Und da sie darunter befinden daß nicht zu beobachten weiß/ange?ehensich solche Leuth vorge--

die Eigenthums »Herm desselben aus Fahrlässig- dachter nmssen/nichr allein geha^igmacben/sondern auch/

keit oder Kargheit / solche ihre Häuser oder andere welches das eledenste ist / endlicb gar um ihrVermögen

Väue in Abgang kommen/und verfallen lassen; So kommen / welches der Poet in nachgesetzten Verlsn an«

sollen sie an unser Statt ihnen gebiethen/sich inner, zeiget :

halb I^hres Frist mit nothwendiger Nereitschafft ^6>kcAre 6omus k Corpora p^cere mult»,

zumVauen gesastzu machen / und solche Näu wie- »cl pzufercatew proximus ett säirus:

derum von neuen gebührlicher ZVche zu stellen; mit Und zu Teutsch also lautet

der ZSedräuung und Vergewisung/ da solches nicht Rechten/spielen unö bauen/
geschehen würde/daß alsdann wir/der Rath, solche Vürg werden/ und viel vertrauen:

verfallene ZSehausung/Stall oder Scheuer zu uns Dergleichen buhlen und naschen/

nehmen/ und dieselbige/ ohneinigeiLrstattung/ge^ Macht leere Küchen/Keller undjjTaschen.

meinen Nuyen zu guce / andern so zu bauen willig/ Oder wie es ein anderer exprimirr:

verkauffen/oder selber aufbauen zu lassen / verschaff Grosse Gebau ein jederman/

fen werden : dem auch alsdann würcklich also Heutiges <?.ags zum Pracht will hatt/

nachgeseyt werden soll. :c. Und weiln diese Verord- Solche Steinhauffen kosten viel/

nungen nicht aufdie Persohncn / sondern aus die Güter . Versuch es/wers nicht glauben will,

gerichtet / als ist kein Zweissel / daß nicht auch Auslands Welches ohne Aweiffel jener Bürgermeister wohl ersah-

sche/wegen der in sothanem Gebieth gelegenen Güter zur ren/der bey dem Eingang seines Hauses dieses anschreiben
0tzlervzv2 derselben obliZirc und verbunden werden, lassen:

5Zonäe6ze. V. l. cons. Xl. n. 7. Gleichwie nun zur Er- Bauen gibt L.usi/

Haltung der Zierde der Stadt die rmnitte und zerfallene daß es viel kost/

Hauser von ihren Inhabern innerhalb gewisser Zeit wie- hab ich nicht gewust.'

der aufgebauet werden müssen : Alfo Annen diefelbige Und hierdurch das hemach erfolgteFallunmt sich schon

gleichfalls sothane leere Platz ohne Obrigkeitl. Lonlens vorher prophezeyet hat. Und dieses Heisset in der Warheit
aus eben dieser Ursach zu nichts anders verwenden oder sich ausbauen /wann nehmlich jemand dieser Baulust

an demftlben Orth einen Garten anlegen / als ausdrück- wegen endlich gar des Hauses entbehren muß. vi6.

lich zusehen / ex l .6. L. 6s/T6if. priv.Lonlent. Chur- rionstors6l^ppc)!.Ä Lc>iIib.6eIocrcm. Urb.lic.^. nee

"bayr. Lands - Ordn. r!t. 16. §. wo zu Zeiten: In verb. non ?err.Kuller. in prseli6.60m. iIIuKr.p.i Z9.^ i zo.
Und soll keinem gestattet werden/ die Wohnhäuser Ist derohalben solchen ?riv »r .Personen am allerbestenae-°

«hneVorwissen derObrigkeit zu unnotkigenpläyen rathen/daß sie nicht so wohl auf eine prachtige weitläuffti-

5» verwenden und ?u gebrauchen/und also gar inAb- ge/sonoern vielmehr auf eine vergnügte Wohnung sehen
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Wen/eingedenck/Wdie/enige/soin grossenPallästenund Mauser besichtiAen ob sie BauMig oder Mangel«
Häusern wohnen / nicht allzeit vor glückseelig M halten/ Haffe/auch Vorsehung beiwehen / 'saß die Hauvt--
m erweMW grosse Hauser grosse Sorge und grosse Be- und Grundschweücn in Venen Gebäuen/zum wenig"
schwerde» haben/ so daß man fast nicht alles zur Noth- sten z. Schuh hoch vermaurce vor dem faulen verF
durfftbeobachtenkan/undendlich/ was das elendeste ist/ hütet werden. ää<^un. <zu. po/ic, 66 Letvlä 6s 1».
noch über diß / wann man sich am besten festgesetzt^ ha- crem. Imp. c. s. n. 5. k Zp.ciel. ch-cu, wr voc Bau/
denvermeinet^von dem Todt ausgerriebenwird: wel- Bau Ordnung: vcrs.porro-eck.Sc.s-inv^b.Zuwel-
Ms b,e alten Teutschen m diesen Verkn zu erkennen ge- che.n End die Gärccn und Hofe -<7. nichczu »er-
^Mancher bauet ein Hauß / und ist der erste dar- ^A?n St^nen'/u

w.r sölten ewlg seyn/bauen w;r gar seltenem. mittelst einer in einer jeden wohlbesteken k(6pubii. deßwe--
A ^ .9- s« ,. gen abgefasten Bau-und Feuer-Ordnung / auf vorbe-

^ auch eine Obriglett / oder dero hmzu s^gte Weift also eingerichtet und verhütet werden kam
A ordnete Bauherm daran seyn / daß niemanden mit Gleichwie nun diese Vorsorg der Obrigkeit aus den
5,'iumSchadenmw blosser «mviseioi, aebauer wer- Mg^emen Nutzen des gemeinen Wesens gerichtet ist:

Also waltet fernerweitig kein Zweiffel / daß nicht unter-
gegen dem N ach oar mch ts alv Schaden v erursache^ ad. teilen auch zum Nutz desselben dieGebäude auf der ho-

' - ^ Dann Obrigkeit Befehl wieder abgerissen werden können/
obglcicy den gemeinen Rechten nachein leder som lagen öffters zu Kriegszeiten vonnöthen ist/wann nehm-
l '.j; an den Himmel / auch mir des Nachbarn Schaden ^ ^^ane Gebäude gar zu nahe an der Stadt-Mauer
lauen vm ff/ V. I. z.tbiquL. l^D.L. 6s^kcl-vic. woseul smd/so daß aus denselben von dem Feind der Stadt leicht-
mchi dieje ^renheit entweder durch eme^ienslvarke.t/o- ^ich geschadet werden kan / Mrmassen es die Erfahrung
l.er c urch desonvere ^rscura ( v. K.er. ^or. Dr. 26.!^. Mt/daß aus eben dieser Ursach auch zantze Schlösser und
i. öc 2.6c - r^cot.p. 8. nc. i. 6c 2.) gehemmet wo^- Vorstädte eingerissen werden. vi6. krsneic. 2. var.'
».en, <c?o yat d0i.y diesev nur emen solche«; Verstand/ ^.elo!.7.n.44.s6ä.l.iiguanÄo8.S:l.kecliiiciz.!4.(I.6s
wan>? em solches bauen hauptsächlich Zum Nutzen des ^ . ^bl. )unZ. vec. in i. iä qucxl nollrsm. n. z.
Grundhermgere:chet.-Sofern aber dieses nicht zu ftn- g-/.^'.Lcol) ini.t.d.il. conrr. jus. wiewohl in
den/sondern es vielmehr blos,' aus den armen Nachbar an- h^sem Fall dem Grundherrn der Werth eines solchen

c. 19. n. 8. ^ ^lenock. cje arbirr. zucj. qu. csll dann auch die vernünftige Heydnische k.e^enren/
^ ^ ' O c v?' a. s.« sie die i^rivst Güter nothwendig Sli usnm puki.o«

^ II' 6i5i. sur.QiV.^.et. !^or. IN acicjir. p. allgemeinen Gebrauch verwenden müssen / (welches
^ cii 6"wer hat auch eme Obrigkcit/ouer dero verordne- ^cl> geschiehet / wann zur Erweiterung des Stadtgra-
re Bauherm hieraus zu sehen/ daiz memand an einen sol- b^s/oder Aufbauung einer Vestung/ die daraus liegende
chen Orr muvaue / wo dasselbige verboten ist, allerma^- p^var-Aecker gebrauchtre er'X'i) selbige von dem Eigen-
ten in joichem^av deriemge/^vMeye^ solches -^erbottda- LhumshörmumbMgen ^>rech erhandelt haben» v.
hin gebauet / mchr a.lem das Gebauw.ederabtragen zu rion^r. l^vopcil. ä Lollib. cZe I-zerem. Ü- o. c. 5. iic. c.
lassen gezwungen/,onoeruauch noch über diß / Mmchlen / ^ wäre dann / daßem so-^^Hauss ohne dem von dem
wann er vordero veßwegen eriimcrt worden/gefti ast wer- emgeri/senimd verderbet worden/ ode'' auch ^ . nen
den kan/weiches er aber/emer eigenen ^.^ui/ösoölmbey- Bürgern hierdurch kein Vortheil zua-wachsen
zumeizen haben nmd. v./.z./^6eoper.pub/.^ci6.iec^.wäre/indem vielleicht der Feind auch ihre Häuft', veroer-
s6 .csp .69 .ll. z.6sti../.m 6. 1.^cerbscl?. l^lp. a bet/unddiegantzeStadtruinirchat. V. cit.^chlitionAd.^boci^per ror. ö: Loecl.acl »uZ.Lror.ns ?'p- 6. loc. in l. Unterweilen werden auch auf hob n Obrig-
^66. ^rancksurth. Reform, p. 8. rir. XII. ^. Nurub. Sittichen Befehl die Gebäude und Hauser zur Straf ein-
^ ^1 e ^ gerissen/wann nehmlich jemand das abscheuliche Laster der
daß ev mit Lonlens der Q brigkel c ge? cbeh beleidigten Majestät begangen hat / dessen Gedachtnuß
selbige wohl einen ^rund und Boden-Zlnß aufem solcheb demnach andern zum Exempel uno Abscheu (mithin eben-
Hauß zu legen befugt ist.v.l. ii le^rum s. §. 1.». ^ 0per. dem gemeinen Wesen zum besten/ arg.!. 28. §. 15. tk.

in loc. p . ^epoen.) auch nach dem Tod auszurotten ist. v.§. z.^.äs
I^cr. (Zllken. rr. 6s Impens. p. i.c. i.n.z2.« p./. ikigue VV. I. guisquis s.L.aä^.^uI.^aj.S!^. Z.klock,6e^rar.l^,2.c.i8.r>.22. ?1r ^ 6 c scicl L I ^ l^ib lii- ^ k-Ii ra r' ?

Endlich soll auch eine Obrigkeit/oder dero verordne¬
te Bauherm diese Vorsorg tragen/daß dieGebaudealso §. 2.li. z. Verb. Db er allerhand !75ot!)»
aufgerichtet werden/ damit keine Feuers-Gefahr zu befor- durfft. !t.
gen/v.l.z.§. l.is6eoK'. prsef. Vigil. welchem zufolge ' . ^ ^ ^ ^
dann m ()r6in. surrend. 5ol. l 80. §. dergleichen, alfo Ij^Nter d,e Bau-Unkosten sind auch die Ballführen
verordnet: daß in allen Stadren und Flehen jahrlich USch- zu zehlen/welche doch unterweilen von den Untertha-
Zcmand vom Gericbe und Rath verordnet werde /sö neu Frohnweife verrichtet werden müssen ; da dann ge-
-von ^aufi zu Hauß umgehen/ und zu den Scheuren/ fraget wird: Ob sothane Umerthanen/welche zu dem
Feuerstadten/Rammern / ^olylegern und derglei-- Rittechy ihresHenn dieZSaufuhren ve:richten müsA
cden Orthen,da Schaden entstehen mag/sehen fbl-- ftn/ auch d,csi!bige so dann?» thun Ichalten seyn/
ken !c. lrem kol. przeceä. itt ün. Sollen die verordnete wann ihr Her! nach seinem Tod etliche Söhn htwAwbtkuche und Gericht mie dem V^aldvogt d»« terlasien / dieselben aber nsue MshMußr außu-S z wuett
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bauen willens sind ? welche Aag mit Nein zu be- wann die?2miUe nachgehend vermehret worden / der
a ttworten/allermassen die Rechte nicht wollen/daß wann Muller so dann/m so weit dieVermehrunggehet/ solches
dl:5sm»Ne vermehret worden/ auch die Beschwerde ver- zu thun nicht gehalten seye. Loer. ciec. 21z. n. 9.S!
mehret werden solle. v ./.non molius 1». idiHueAl. ö! DO. 6c l^c>epoII.c,I.n.l8. 19.Lc1o.Und endlich/wann jemand
e cte8ervir.Se siz.ll/uliilnu5 68. in f.cuml.seq.K'.6e das Wunn und Weyd-Recht in einer gewissen Anzahl
lea z »ci6. k^icot. Loer. ciec. 21,. r,. 9.lob. Xopp. ciec. Schafauseines andern Grund hergebracht/ daß er bey
»/. n. XI. kleqq. 8 >^ekn. obs. pr. voc. Baufuhren, dieser Anzahl verbleiben müsse/ mithin nicht mehr Schaf/
Welchem zufolge dann die VoÄores ferner dahin schlief- als er jederzeit geweidet/auf seines Nachbarn Grund und
sen/daß/warm einer dieHoltzungs-Gerechtigkeit in eines Boden treiben könne^ / wann gleich seine Heerd um viel
andern Wald oder Forst hergebracht / dieselbige nur nach vermehret worden wäre. Davon wir an einem andern
der maß/wiebißhero geschehen exercirr. rnithin diese 8er- Orth bereits gehandelt haben. Woraus demnach zu
vicur, obgleich die kamille vermehrt worden wäre/ nicht schliessen/daß auch denen Bauren und Unterthanen/ wel-
weiterexteaclirr und ausgedöknet werden könne. v.Vyn. che die Baufuhren zu dem Rittersitz thun müssen / diese
in l. cuju5 tun6u8 ff. äs <üonci. Se clem. SeLoepoll. cie ler- Frohn-beschwerde/ wann nehmlich ihres Herm ksmilts
vir. Urb. pr-ecl.c. s. N.I F. desgleichen auch wann ein vermehret worden / nicht sußirr oder vermehret werden
Müller jemanden versprochen / daß er das Getreyd vor könne,
ihn und seine kamMe umsonst mahlen wolle / daß/ fag ich/

Das ll. Kapitel.
Was bey dem Ort / wohin man bauen will zu

beobachten.
Fnnhale.

§. 1. Summarische Berührung der hie bebencklichen Puncten/
ohne Einbildung gänylicher Vollkommenheit. Beschaffen¬
heit des Bauplatzes.- da dreyerley Oerter zu fliehen; allju-
hohe/zu ticffe/zu flache. §. 2. zu wehlen eine vcste Ebene an
einer Anhöhe. Gemeine Regel von der 8ie«,rioa. h. z. Die
Zeichen der Fruchtbarkeit des Bodens überhaupt berühret
und verschoben, h. 4. Der Lufft Einfältig-und Mannigfal'
tigkeit. was hier für eine zu wehlen / und zu fliehen, h. 5-
Vom Waffer ju allerhand Nothdurfft, es an dem Ort selbst
zu haben/ober von der Nähe bin Zu leiten. Bergqutll Wasser
das beste. Dessen Eigenfchafften und Proben. Die Ostauel.

ten werden gemeiniglich fürgejogenk.§. 6. Wiederholte Ver,
sassung itztbenanter Dinge / mit Ausstellung der Vollkom¬
menheit. Von Echopffbrunnen und Cisternen. Vorsicht in
Ouellsuchen. Da des Orts Beschaffenheit bedencklich. Arten/

das Waffer zu suchen; dieZett. Das Bauholtz/Bren»holtz/
Geschirtholtz.

^Jebey hat der Hausvatter seine Gedan-
cken auf die Gelegenheit des Orts / den

l Landboden/dieLusst/das Wasser und Ge-
' höltz zu wenden/ immittelst aber auch zu be-
>obachten / daß er sich in allen diesen Stü¬

cken eine unmangelbare Vollkommenheit nie einbil¬
den/ sondern damit vergnügt seyn soll / wann ihm GOtt
so viel als zu seines Lebens Unterhaltung und einiger Be-
quemligkeit nothig ist / aus seiner milden Hand zutheilet/
und zu einer solchen Wohnung hilsst / da die Unbequem¬
lichkeit/und der dabey sich etwann findende Mangel durch
eiiie andere Bequemlichkeit / wo nicht völlig doch etlicher

Massen ersetzetwird. So er nun freye Wahl hat/ soller
nicht nur einen lustig und gesunden/ sondern auch seiner
Nahrung und Lebensart bequemen Play erkisen.Die
alten Römer pflegten ein Vieh zu schlachten/und nachdem
sie das Eingeweyd / sonderlich Leber und Lunge unverletzt
und frisch/ oder anbruchig und faul befunden/ urtheilten
sie/ob die Gegend gesund oder ungesund ware.Die uralte
und aufhohen ZSeraen beliebte und gebrauchte Sau--art ist fast durchaus avkomen/dahervon solcher nicht mehr
ais verödigteRüttelmauren zur blosser Anzeig/daß ehedes-
sen was da gestanden/ander Stelle sich befinden. Die Ur,
sachen solcher Abnahm sind diese.Weil sie wieder die heu¬
tige Stürmensart nicht bestehen mögen / und ungemeine
Unkosten erfordern. Noch mehr aber/weil dieWege da¬
hin/auch Ab-undZufuhrunbequem/das Wasser nicht oh¬

ne grosse Müh und Unkosten zu haben. Zugeschweigen/
daß die daselbst anfallende Winde gar zu unhold/auchden
Gebauen gefahrlich/den Inwohnern aber zugleich mit der
Kalte beschwerlich sind. Anderseits sind auch treffe
schattig« Thaler zwischen hohen anliegenden Bergen
zu melden/weil nicht allein die Ein-und Abfuhr ebenfalls
auf und von den hohen an den Bergen Hangenden Fel¬
dern so wohl Menschen alsVieh über die Massen mühsam
und kümmerlich / sondern auch die Wohnung selbst zu
Sommerszeiten von schweren Wassergüssen / im Herbst
von den ungesunden Nebeln / im Winter aber pom
Schnee unausbleiblichenSchaden zu leiden/in steter Ge¬
fahr stehen muß. Wie dann auch /olche gleichsam in der
Zwick stehende Gebäude bey entstehenden Erdveben und
Erschütterung der Berge der Gefahr eines jämmerlichen
Überfalls unterworffen. Und weil ohne das in solchen ae-
senckten Orten die Nebelhaffte Lachen undMorastemehr,
mahls gifftige Dampffe und Ausdünstung in die Lufft
schicken / und damit einen Schimmel verursachen / wo¬
durch das Eisenwerck mit fressenden Rost/anderer Hauff¬
rath und die aufbehaltene Kochte aber mitverderblich-
und schädlicher Faule angegriffen werden: über das auch
die Erfahrung bezeuget/daß sothane Oerter viel gifftige
Thiere / als Ottern/ Kröten/ Eidexen und dergleichen he¬
gen/die in dem sie Wasser / Früchte und Graß verunreini¬
gen / so Menschen als Vieh schädliche und gefahrliche
Kranckheiten zufügen können/so hat man sie nicht weniger
als bereits angeregte/und zugleich auch diejenigen Oerter

§. 2. Diesem nach ist rathsam/so viel möglich / einen
steissen vesten Boden und ebenen Absayzu wehlen / der
an einer Anhöhe oder nnttelmässlgen Verge liegend
von fornen gegen kNittag / sonst aber gegen Morgen/
und also ohngefehr Süd zu Osten / und Nord zu Westen
relpeÄive gekehret ist. Diese Licusrion bleibt nicht nur
befreyet von denen oben verworffenen Unsäglich und Ge¬
fährlichkeiten/sondern hat anneben noch diesen Vortheil/
daß man bey solcher zur Sommerszeit von grosser Hitze/
im Winter aber für übermaßiger Kalte sich nicht zu be¬
fahren hat/doch ist über das zu mercken/daß daran da«
Vornehmste Aussehen gegen dem jenigen Ort gerichtet

werden
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werden soll / allwo die Sc nne im Mertz und September/ bequemste zu schahen/vorab da esfolgende EigenflhaW
das ist/ in beeöm ^uiooHiis ( Tag und Nachtsgleich- ten innhalt/ daß es frisch und Whi / eines nÄÜriich liebli-
heiten ) aufzugehen pfleget. Anerwogen nicht nur allein chen jüssen Geschmacks/ lauter und Crystallenkiar /ohne
die von bannen kommende Winde / weil sie trockener Beygeschmack/fremden Geruch und Färb / dagegen aber
und mäßig warmer Natur sind/der Gesundheit des Men- bald und leicht allerhand Farben/Geschmack und Geruch/
schen und Viehs trefflich zu statten kommen/ sondern auch so man ihm zusetzen will / an sich zu neymen tauglich H/je
die des Morgens daherein scheinende Sonnenstrahlen leichter es ist am Gewicht/ gegen andere Wasser abgewo-
den imHauß befindlichen und durch nachtliche Kühle dick gen/,ebesser. Item / wann es gesotten und wieder abge-
gemachten Lufft durch ihre Wärme gewaltig auseinander gössen am Boden keine Unreinigkeir / auch oben am Ge¬
treiden/ brechen und dünner machen. Sonst wird aus schin keine kalchichre ^lsrerie anleget das Zugemüß/als
Moio sich nicht uneben hieher schicken und als eine gemein Gersten/Erbsen/ Linsen / auch Stockfisch und dergleichen
neSauregel anzunehmen seyn / was er von der 8icuarion bald sAwellend und gar macht/ darnach das Brod sauber
eines Meyerhofs furschreibet : daß er in heissen Land- ausbacket. Das bald warm und bald wieder kal? wird,
schafften oder Orten gegen Norden; in kalten gegen Mit-- Welches im Winter mittelmäßigund genugsam kalt im
tag; in mittelmäßigenoder rempenrren aber gegen Sommer eyskalt ist. So es in denen daraus entspringcn-
Morgen stehen soll / und zwar/wie itzt gemeldet/ wo die den Gallen und Bachlein keinen unlustigen Most noch
Sonne in den ^.quinoÄiis, im Mertz und September Schleim ansetzt/noch auch die reine Geschin / weisseLein¬
aufgehet. wand und Papier durchAnsprengen mir haßlichen Flecken

§. ?. Des Grund- und Landbodens Trächtig- bemacklet/wo die Leute/ so davon trincken emegmestarcke
oder Fruchtbarkeit zu erforschen/gibt es unterschiedliche Farbe und reine Gaumen haben / am Haubt / um die
Zeichen und Merckmalen/welche wo nicht alle doch guten Brust/Lunge/Leberund Nieren sich nicht klagen/auch das
Theils aus Beschaffenheit des Anrührens / derFarben/ Vieh so davon trinckr/ ansothanen Theilen leibig/ frisch
des Geruchs und Geschmacks pflegen hergeleitet zu wer- und gesund bleibet. Der GelegenheitdesO?ts nach
den. Nachdem aber deren Benennung bey der AbHand-- aber werden die Brunnquellcn / die gegen Morgen
lung des Ackerbaues bequemere Stelle findet / so gehen licgm / gemeiniglichgesunder und edler als die gegen
wir sie hier vorbey/und weisen den Haußvatter / sich diß- Nord und Süden liegen/befunden/gememiglich/sage ich/
falls zu mtormiren/ dahin. nickt aber durchaus / denn es werden wol welche gegen

§. 4. Die L.uffe (welche/weil ohne sie keine Creatur Süden gefunden / so denen gegen Osten nicht nur nichts
nur eine halbe viertel ^tund leben kan/ nicht unbillig des nachgeben/sondernvielen deren auch bevor thun.
Lebens Balsam genennet wird ) bestehet/so fern man sie in §. 6. Wo nun ^ufft / XVasier und L.anv ihr be«
ihrer natürlich angelassenen Lauterkeit und als ein Ele- liebtes Vermögen Mjammen tragen/da hat die Lust zum
ment ansiehet/aller Orten aus emerle^Art Theilen/und Bauen bereu ein qewonnm Spiel: immassen sich b^ jol-
kommet ihre Mannigfaltigkeit nicht von ihrer selbst cderGesillichaffo die Güte des Novens gar gern und
Veränderung/sondern denen ihr zustoßenden Dampften gemeiniglich mueinfinder/und diesem Fürhabcn das rech-
und Ausdünstungen her / die bald trocknes bald nasses/ te Gewicht und erwünschten Ausschlag giebet. Gleichwie
bald heisses/bald kaltes Land; hie reine und lautere/ dort aber die wenigsten 'iiVohnungcn nne besagter voll-
faule und stinckendeWasser zum Ursprung haben/und also kommenen Bequemlichkeit von der mi'den Naru" ver-
diese verschiedene Eigenschafften in ihrem Aufsteigen der sehen/und daher die meisten mit «?!chSplsbrunnen/wor-
Lusst mittheilen und einprägen/ daßsie daher bald so bald aus man das Wasser vermittelst der S ^le / Ketten uid
anderst/alskalt/feucht/saulundstmckendbefunden / und EimervderauchemerPompemdieHöhebring"t/s»)be-
mithinauch also wiewoluneigenüich genennet wird / wie gnügen/oderauch in Ermanglung dei se.bm woh! gar ta--
wir an seinem Orr mit mehrern gezeiget/und solchem nach/ mit vorlieb nehmen müssen / wann /?e das R 'aenwasser
unsers allhiesigen Zwecks ingedenck davon allhie weiters von den Dächern zusammen kiten können welch-s her-
nichts gedencken/als da^man beym bauen/ede^eit feuch- nach/ wann durch einen groben Kißsand in denen Gewöl-
te/saule und fiinckende L.u^c nachM^güchfelt meiden/ bern/die man Listernen nennet/geläutert worden/ durch
hergegen aber gemäßmee und wohl cemperjrre zu fini Pompen mid Eimer heraus gebracht / und zum kochen/
den sich bemühen soll: Dergleichen wir unserm Haußvat- waschen und trincken gebraucht wird : dieses letztere aber/
ter bey oben vorgeschriebenen 8iru. weil das dahin zuse- ohnerachtet es von vielen vor das beste und subtileste ge¬
hende Gebäude nach allen vier j>I»8is der Welt in richti- halten werden will / weil es nicht allezeit frisch zu haben/
ger proporcion und maßiger Hohe zu stehen kommet/ver-sondern in den Cisternen lange Zeit ohne Bewegung und
muthlich versprechen dorffen. . Reinigung der Lufft erhalten werden muß / ja wohl gar in

§. s. Nachdem auch Menschen und Vieh so wenig langer anhaltender Dor:e und trockenen Frost mehrn,als
chnetVasserals Erde und Lufft leben können / so ist bey verseyhet oder durch täglichen Brauch erschöpftet und gar
demzumBaubestimmtenOrt/nechstaller andern ersinn- wird / daß man sich dahero darausnicht sicher verlassen
lichen Bequemlichkeit »orderist auf das Wasser zu mag: als erfordert die unvermeidliche Nothdursst / daß
gedencken: ob man dessen so viel als zum trincken / kochen/ der Bauherz/der bey seinem Bau / weil er weder in der
wassern/begiessen/Kalchanmachen/ multzen/brauen/aller-nächsten Höhe noch auf der Ebene eine zum Röhrbrun-
hand Mühlen und Fischereyen vonnöthen / entweder an neu taugliche Quelle finden kan/ mit Schöpfbrunnen
demVrtselbst ursprünglich haben oder von der Nahe sichvergnügen lasse/will er aber eine verborgene Auelle
mit leichten dahin leiten könne. Wäre ein Schiffrei«- in der Erdesuchen/Hat er damit gantz gewahrsän? ?u gei
eher Fluß nicht weit / oder auch eine frische Quelle dahin hen/von den betrieblich und verfükrWen Zeichen/so man-
zu führen / um das Wasser ohne mühsames Schöpssen in cher Klügling und BrunnengraberausGewinnsucht für,
das Multz-Brau-ViehHauß und Küchen in Rinnen 0- gibt/nicht geblendet / und dadurch in unnöthige und ver-
derRöhren zu bringen/wurdedie Gelegenheit des Orts gebliche Kosten geführet zu werden. ^Solchem nach muß
zurBauaufführung um so viel werther zu achten seyn.Ge- er vor antrettendemBau eines bestandigen Wassers aus
stalten dasGdueUrvasser/sonderlich wann es ausZSergen unbetrieglichen Zeichen gantz versickert seyn,
und erhobenenHägelnentspringet/fürdas gesundest und §.7. Hiebey nun hat man fürnemlich des Ores Be-

schaffew-
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Offenheit zusamt der I<thrszeit nach allen Umstan- mir bey Nachts über Land ?u rei/en / anwenden und <i>>-

°m U'°hl ju b-d-uck-n/ob^dÄMg oder °b.m d.M. M.« bmuch°n km,, z Ä-ÄW u Mum und W-.ck
flacheund ebene Lander/md/elten wässerig : sonderlich a- zeugzum Feldbau gehörig. Das rvelßduchen Holl; als
oer ob dle Serge hoch viel spitzig seyn / undsichfur- das dichtest undvesiestin diesen Landen kanzuRadcrach-
nemlich gegen Mitternacht neigen : ob das Erdreich sen/ zu Hcffreii/Höbel.i/Ge.ßfüsemleae^
f-.tMdfthwA roth und schwach.» S.w ftn und «-n.m Sch.aub n' und Mn-niobd-rS«,dkam.°d-rHafn.rD°l)n>)aI, und
M Wlnt.rmchl,..chta.st.-r-t i °l> nb.r d>l- auch di. Sal>rvorh.ww°Iausgcl.ockn..s.yn.WomanSum
Berge nm/chonen frischen dicken Bäumen bewachsen/ ge- ,en Preßwellen gebrauchen will/wozu eslonders vor allen
stalten an deren Fusse sich mehrentheils Wasserquellenzu dienlich / muß es wenigst 7 Jahr ÄausT
findenden , besonders wo Wasserbaume mit unter- Es haben manche die Gew^ib -r daß sie I . fr!nttLuK
mengt grünen : dann dieses alles g.br eine zulängliche ein Jahr lang oder darüber liegen laÄhe^
Mttchmassung von daselbst ^ Boden/da der Rauch daran schlagen
ser Wo sich aber e.n leichter Grund zeiget / da muß die Baurenhaussern/langeZeir abdo?.'en lassen Das Apf-
Hoffnung zum Wasser selbst zu Wasser werden / und ver- felbaumen Holtz diener auch als zab-u-rd aneimuider bal-
lohreu gebm/ Massen auch c as daselbst zu weilen sich an- tend neckst dem Weißbüchenen zu grossen Preßspindeln
meldendeWasser sich gerne wieder verl-ehret und versey- und Wellen/undwo man beedes nicht haben 5an/ so rw
W-Die Arten nun/an sothanen Orten das vermuthete auch das BirnbäumenHolk das Ane Das
Wasser zu suchen/sind nicht einerley. Etliche rathen / eben diener zu Fetchen/Schausseln/ Mulrern/das 'Wei-
man solle m, Loch an dem Ort/wo man graben will/ ohn- denyoly zu Fisch-Wasch und andern Kör^
gesahr z. Schuh weit und s Schuh r.esmachen / ausden werck/die Wemstöckeund miders mehr damit zu bilden/
Abend einen irdenen ungebrauchte.,Hasen darein setzen/ zu Gehagen u.id Zaunwerck. Von den MrckeUhor!!-
das -. och zudecken. ^>tmn nun am Morgen nach Aus- iLlcdenSirn und Nußbaumen Holst 5an manBretterdeckung der Gruben der Hasen zerfallen / oder sonst gantz zu allerhand Haußgerath .m Vorrath scbn de^^^^^^^^
weich worden / das solle eme gewisse Anzeigungvor- schönen Tischen / Keniaden / K le.derkästen undA^
handenen wassersgeben/oder wann man n.mt Baum- eben/das Hegcnholy/ wann es die Grösse und aebKqe
wolle/ legt dieselbe ubernachtsm die Grube/ decktsolche Trücknehar / ist wegen seiner Schwere und M re Zr
m.t Brettern geheb zu/uber etliche Tage ehe es geregnet/ bündig gur zu Fausthöbem ( da es denn dem Eise M
s.eht man darzu/ob sie naß oder trocken. Jenes gibt / die- gleicher und dem Weißbuchen Holtz nocb vorabet"srcm
ses aber benimmt die Vertröstung zu einer Quelle. Eine zuHeffrenundHammerst-ebien Das RiNba^men
SermMe Vermuthung von des Wassers G^ Holtz diener am besten ms Wasser/wien^bles auch?"
geben etliche (xwgchse die des Orts haufflg gefunden sten zu allerhand Werckzeug / zumahl zu Scbleiffstein

Bachmunren/ Brombeer/ Eppich/ Wellen schicklich gebrauchr wird/das 2iborn^,oln inson-
^unfsingerkrmit/Hahnenfuß/Huflattich/ Riedgraß und derheir/ »vird als allein dazu tüchtig/zu Geigen/ Lauren/dergleichen. NechstsolchenUnzeigungenistdazu die Zeit undHarpssen »iützlich verkaufft / und ist in sonderlichen
der Herbstlichen <agMd Nachtslairge (^gumoÄium Werth / wann es auf hohen Klippen und wolan freyer

) oder des Sommers Ende und des Herbsts Lusst zumal aegcn Morgen und Mwmacht oder im
^lnsang zu erwehlen/^ a die Erde von der vergangenenHi- Mirte/ beede? / '/Ä^srun, steöetund zu rechterZeit aebauen
tze ausgetrocknet und alle vom Regen zurück gebliebene wird. Das <.-,cwen Holtz wird i.n gleichen wa m es re n
Feuchtigkeit verzehret .st. Massen eme m.t sothanen Um- und Zartjährig ist/ wie es die Binder gerne kaben/m V
stc.nd sich ereignende Quelle ihren beständigen Zufluß zu chern oder dem obern Theil der Geigen / Lauten / Inllru.

Massen seme Mungzuwendm/.stdasGchö/y.Jft so ein Jahr als /einem Männlichen Alm- am bestens
nothweiwlg Stuck bey einer ^ohnung/das,' wo nian die- ber anbey an einem reinen Lü/ftiq-erhabenen/ zu mabl fel-
fes nicht herbey zu schaffen wuste/der Bau lieber zu unter- sigten Ort gelegen. Dann ist es em guter Schak/und

b.»G-ig-u,0.g-.undxau.-nm.ch..u.mgu.-uW.ttd°

mann zum Exempel das Holtz irgend etwas weit bey un-
gelegenen Wege fuhren oder theurer als mans verlangt/ ""»L/l
bezahlen müste: wann nur die übrigen Gelegenheiten des ir K
Orts diefe Beschwer!) mit ihrer Bequemlichkeitzu erst-
tzenvermögen:weiln nach obiger allgemeinen Vorerin- verd. nickt nur sustiq und aesunden/ sondern auck
nerung derjenige gleichsam m die Luffr bauen wurde / der seiner Nakruna und ^eben^art
einen gantz vollkommenen Ort zum Bauen auszuerweh- ^kit-s-n ^evcnsart bequemen Platz
len vermeinte. Es hat aber eine Wohnung vonnöthen 1.
Vauhow:wohin fürnemlich dasEichen/Fichten/Föh- FMEy Erbauung eines Hauses hat sich ein jeder
ren /und <^nnen-Holst gehört. 2. Nrennholy / welches Haußvatter vornehmlich einen gesunden / und m
man ohiie sonderliche ^>ahl darinnen zu machen/ nehmen f^ner Nahrung bequemen Ort zu erweblen
kan/so gut es der A" Z'bt: dcch mag beylauffiggemerckt ist aber zu wissen/daß ein Orth / welcher vor sich selbst mitwerden/daß das Ächene/Buchene/Birckene/undmsge- einer guren und gesunden Luffr versehen / aucb durch d?6
samt allesLaubholtzgvo,lereHitze gebe und besser ,n die unrein und unsaubere Haußhalten erst ungesund gemacht/

i ^ > ^^^^^^lchtene und<annene/ und hiedurch allerley Kranckheiten verursachet werden
wäche letztere g^ne spratzeln daß die Kohlen davon ins können; weßwegen ein jeder Haußvatter selbst sich dabin
Essen springen: Das Fohrene aber dienet Sonderheit zu bearbeiten solle / daß er ein sauberes und r ines Haußbal-
Spanen und Schle.ften/d.e man in denen Viehstuben zu ten führe. Wie dann auch die Obrigkeit einen ?dm dar-
Nachtliechtem/zum Einbrennen/und Baurenfackeln /da- zu anhalten kan/daß er zum Beyspiel die heimliche Gemch

cher
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eher reinigen und ausführen lasse / gestalten dieses zur Ge- auch des iLrb^Zmss LNanns Verschulden dieGebäu

sundheiteines/edenOrts vornehmlich dienet. v.I.i.§.2.ff. durch Erdbeben verfaUen/rver den Schaden zu cra-

cjs Ljogc./.f.K.ii üercu8 z.ä'.qunci viaurclZm.säci Loe- gcn gehalten stye ? Worauf dann so vielzmAmwort

po!l.6s8L.^.c .4Z .auch dahero bey Nacht und gemei- dienet: daß der Lebn - oder Eygen-Her? solchen Schaden

niglich zuW-nte-szeit geschehen soll/damit der unreineGe- tragen müsse. Dann obwohln sonsten nicht unbckandt/

stanckdie Nachbarn nicht beschwere, v. 1.2. §. lrlem -ir. daß derLehn-oder ErbzinßMann den parr-cu ar-Schcv
29. ne quicj in loc. pudl. Loepoll. cle 8. ?. V. c. 48. ö! den dem Lehn-oder Eigenheim nicht aufbürden könne / V.

ff.^s.6e pelie parc^ u!c. kic.cleremecl. pr«serv. N .64. § z. j ibiczue OO. Incsr. Gestalten er aus dem5ehn oder

Lc seqq.^ Streck. cle)ur. lens.c .2 .cleeffe6wolfz^^.n. Erbgut allen Nutzen hebt / folglich auch des Schadens

is. Dergleichen auch daß er nicht allen unsaubern Un- sich nicht entziehen mag / srZ.I. io. /.so hat es
mth aus dieScrassen/wo nian jederzeit vozbey gehet/wezf- doch eine andere Bewandtnus/wan das Lehen-oder Erb-

fcn/oder den Urin daselbst ausschurren lassen solle/ v.l, Gut miteinander zuGrunde gegangen/un also nicht mehr

Mz un. tt.6e via pudI.L()epo!l. cl. c.78. in ^ dann wo genossen werden kan / u. z. s.Iocst. allermassm in die-

dieses geschehen/ und jemanden unter den Vorbeygehen- fern Fall von dem Lehn-oder Erb-Zinßmann nichr einmal

den hierdurch ein Schade an den Kleidern oder sonsten zu- der gewöhnliche Zinß/ oder sonsten andere Jährliche Ge-

gefüget worden / alsdann könre der Haußherz den verur- fall abgefordert werden können. »sk-ppr.oci§. z./. wcsc.

sachten Schaden zwiefach zu ersetzen / auch die verursachte n. 5 sz. cum seqq. k n.z?z. cum seqq. Es wäre dann/daß

Unkosten zu erstarren angehalten werden, v. §. 1cle ob. nur das Hauß / nicht aber zugleich mit demselben der

iizsr. ex quai, ciel. öc 8ckv^ncicnciorK in lum. SÄ. Platz mit ruinirr und verderbt worden / dann in diesem

torens. cxpos .p. 214. Sc/eq. Lons. R.etorm.der Stadt Fall müsten die Gefäll/so fern ihm das Erbgut nicht allein

Nürnberg. I'ir. 27. 1.. 1. Wie dann auch zu dem End al- m dem Gebäude/ (superkcie) sondern auch in dem Platz

len denjenigen Handwerckein/somit stinckenden Sachen (srea) vergönnet worden / von ihm nichts desto minder

umgehen / der erstere Theil der ^>tadt angewiesen wird/ przcMrt werden. 1. 98. §. 8- 5.6e lolur. Wann er aber

um daselbst ihr Handwerck zu treiben / damit die gesunde dieses Recht nur ausdas blosse Gebäude bekommen / als-

Lussr m der Stadt erhalten werden möge. v. Lsmil. Lo- dann könte demselben/so das Gebäude zu Grunde gegan-

rsll. LäiÄ. l.ib. z. c. i2.ö?^cjcliricZNZt.Aä gen/gleichfals nichts mehr abgedrungen werden. k^sr!>pr.

ttyppo!.3.LolI.c .2 .Iir.s. von welchem allen nochweit- ch§. z.l.ioc-jt.n.ssf. Was aber dißfallsunter dem

laufftiger an einem andern Orth gehandelr werden foll. Erb-Zinßmann / und einen blossen Bestandtner vor ein

H-ernechst muß sich auch der Haußvatter einen zu U-iterfcheid feye/ soll hierunten mit mehrern außgeführet
seiner Nahrung bequemen Ort erwehlen/welche Bequem- werden,

lichkeit aber auf einen hohen Berg / aus denen im lexru ^ 4 k (.'zo

über den M>ein sekte / und einen ben s.cb Kabenden ^ür- ^ derselben Reinigkeit und Ge undhelt u recommcn-

ftenLg^ od-r die von derselben «ende

Wohnungen auf so hohe Berge gesetzet? Und dieser Fürst und Dienstbarkeiten zu zeigen. Von dem ersten haben

zur Änrwort gegeben/es wahre deswegen geschehen/weiln wlr bcretts m ic en Unmerctungen über de>, 2>ren «/>e -

solche Schlösser aus den Bergen von dem Anlauff der ^ ^>ucbs gemeldet / ^un^. ^66monAr. ^ tt/ppol.2

Feinde wohl verwahret wären/ hat dennoch dieser belob- colUb.äelncrem urb.e. 2. .r b. Wobey wir noch d,e-

teKäyser dessen ohngeachtet davor gehalten / es rväre hmzustlgen/>. aß an emem solchem Qlth/ woesunge-

besser / daß man dergleichen Schlösser und rvoh- Mde^ffrgibt/niemand nm Verletzung semer Gesund,

nunFen aufOlc Ebene baue/damit man desto leichter i)ett zu bleiben gehalten jeye/so gar/l. cch esauch einenPfar--

Ulifler haben und Proviant und GeschöyMWr-»» rermch zu verubim / wann er des.vegen emm andern

k^ttne. V. /unekr.Lsro/i V./mp. Und ^^N'n/'iet/ angefehen ernsten vtelmehi das ^lnse-

eine Stadt zu bauen Willens war / und sein Baumeister -u 'U)lage». enncy.onen nr.v.o.

vinacrares ihm rathere/er folle die Stadt aufden Berg I ^ ^

setzen / hat er diesen seinen Baumeister höchstver- ^ andern aber isr zu wissen /

nüüssriq gssraget; woher aber dl'eZdürger diestrStadt ^ ie Lusst dem Grund und Boden anhangig seye/so/

ihre Nahru,m und Unterhalt nehmen sollen ? allein de> jenige/ >.esten der Grund und Boden isr/sich msge-

von demselben diese unbedachtsame Antwort bekommen/ biß an den Himmel derselben bedienen kan. v l. ulr-.
er habe kicran vorhero nicht gedacht ; Weßwegen c?uocj. vi z. c 2m, welchem zu

den Rath seines Baumeisters verlassend die folge dann diese z. ^tuck/nehmlich freye Lufft / Was:

Stadt aufdie Ebene gebauet /und nach seinem Nahmen >er und siecht / vor die vornehmsten (Qualitäten eines
^lexsnclriam genennet hat. V. ^öclition.scl Nxppol.a Hauses gehalten werden. V. V^e^cnegAer lie Servit.

Lollid.c.z.Iir>b. cl'ss .4 .c.5 .§.2s. wofern Nicht diefe Freyheit durch son-

^6 euncZ ^ verb derbahreDienstbarkeiten benommen worden/davon hier^

W°d«au«s°>»eg^ SSK-S
heMHebaude lx^ntstchenden Erdbebcn und 5,^ jst/unter solche Sachen gezehlet worden / deren Ge-

Erschittterung der Berge/der Gefahr eines jüm- brauch einem jedweden zustehet/ v.§. i.ikjqueOO.cje/?.

merlichen Überfalls unterworffen. lc. v. auch nach der Meinung 5rmv. 8. j. ?. c. 6. spk- 7. n.

(Z^Eil hier von dem Erdbeben / dadurch unterweilen 4 ^ s-noch heutiges Tages dahin gehöret/wiewohln an-

gantze Städr und pro vincien umgekehret werden/ dere dieser Meynung nicht beypflichten / sondern vielmehr

gedacht wird : als last sich hierbey nicht unsäglich diefe davor halten wollen/daß die Lufft heut zu Tag der LandS-

Frag erörtern/VL>ann nehmlich ohne des L.ehen<-0dcr Obrigktit eigenthümlich zustehe/mithin unter die Kegs/ia

V zu
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"ach daher -weiß-' priv. p.«,. s-,di-stn aberissM wissen, daß d«chl»tze

Ä°d.7 der gantzen Gemeinde zustehe, / und solchem nnchdie Ge-

d 1!,N / daii .'I-d?> meindsleurh und Nachbarn (obgleich einer und der ander

u d so'^ denjelben nichr gebrauchre ) solchen auf ihren Kosten säu¬

sele ^ andere bern und ausputzen lassen müssten. v. 1s,. In t. 2. n. 26 L.
2-s d ^ ' l-ypkianc!.?r.cielnliil.c. 11. 6s)ur. Lmpk LcLsIcl.in i. l^um iru^tusrius. n. 1. ff. cle

n--7.« ^ooe-t. I-ttor. v 1 conl. 19 n. iz.mverb. usukr.s6cj.sre.j.quollmsiori». ff. sä municio !?Uwel-

^aardav"^ nn?s^ chern Ende sie dann auch deßhalben eine Steuer einsam-
^0 gar davor yaiten/daß der Galgen Md Gerichtsjtatt ein len können, v. I. un. ff cje vis publ. Sonderbeirlick aber ist

v^n?Xm'cKe!/ suve?or bedeute/ von solchengemeinen Wassern und Brunnen zumercken/

seoo «cXjsscsrcj Z'"-402.Lc daß niemand dieselbigevcrunreinigen solle/Massen in I. >2.

5c?vv 5uvr cir ioc? 'conci.4oz.li. z. viä. rsmen L.6e re m ,jic. hiervon ausdrucklich also versehen. VOann' ^ ^ ^ ^ eine ärmee nahe bey einem fliessenden Wasser auf
^cl. §. 5 .n. (.üp. grüner ^e^den csmpirr, solle man die Pferd daselbst

Nl?On den: Ursprung der Brunnen und Wasserqucllen/ abschwemmen/auch sich nicht darinnen baden/

^ Item von der Nothwendigkeit des Wassers/besiehe welches aber heut zu Tag wenig beobachtet wird. v. (7,o-
5,^ «vnnii.Ä t^iiil, kielnc-rt-rn „I-K c- » lir Mann aber der Haußvatter in feinen

»^^4!!^ ^r.ikicl. Wann aber der Haußvatter in feinem Hauß

».Es kan aber das Wasser aufzweyerleyWeifebetrachtet kem Wasser haben oder bekomm enkan / muß er dahin

werden : 1.) als ein blosses Messendes Wasser'und sonder ttachren/mc er ,-ch m.tselnemNachb ^verge.che /damtt

Absicht aufeinen Fluß; und dann 2.) als em solches Was- 'W vielleicht derfelbige entweder we Wasserleitung aus
fer /welchcs die Form eines Flusses hat: Im ersten Fall s^m Hauß vergöre / oder doch wenigstens so viel er-

wird das Wasser noch heut zu Tag imerres commur.«. laube / daß er zur Nothdurfft aus feinem Hauß Wasser

das ist/ unter solche Sachen gezehlet / deren Gebrauch Aussen und hoh en darff / davon w.r an einem andern

einem jeden ftey stehet / und hieher gehöret das waschen/ ^ th etwas wenlauffriger zu hudeln entschlossen sind/ v.

baden/trincken/davon Ovicliuz also schreibet: l"-/' 5 ^ ^ ^ ^

Öuilj prokiberis squsg ulus ccimmuniz squsrum ek. ^ ^Lie sonsten die Brunnen zu machen / und

ImandernFallaber/istdasWasserunter dieKe. was dabey zl, beobachten / davon,stm denen Scsmt» und

kslis zu zehlen / so daß sich niemand ohn! Erlaubnüß des Brunnen-Ordnungen em und anders zu sehen, v.6 K-.

Landhenns dessen Gebrauch anmassen oder bedienen darf; Stadt Franckf. p. 8. r>c.6^ i. Lc 2. ^evi-

Und hieher gehören dieFischereyen / deren Einkünffre dem ^'5^ Brunilen-Ordnung der Stadt Straßburg cle

Lands-Füi sten zustehen, v. 2.?. 56. ibi pi/cat»'o»«m ^

^cicl. Uzn-. sci T'ir. )nk. clek!.. I). n. 27. Le z s. an welcher Lunci. §. vvc. Cistermn»

Stell er meldet / daß an der Donau die Fisch-Gerechtig, <?>Je Cisternen / welche meistentheils in denen Berg-

keit insgemein etlichen Fischern zu Lehen gegeben werde/ ^ schlossern gefunden werden/soll ein jeder Haußvatter

welche dagegen dem Landchmn gewisse Dienst leisten mü- fleißig zudecken/damit etwa kein Vieh hinein falle und da-

sten/ auch zu dem Ende L-ehn-Fischer genennet würden, durch umkomme / gestalten er so dann den Schaden er«

Davon wir bey dem zehenden Buch dieses ersten Theils fetzen müsste wiewol das Aaßalsdann fein ist. kelo!6. IN.

noch etwas mehrers abhandeln wollen. Dergleichen ge- pr. v. Cistern. Es ist aber die Cistern eine solche Zugehöbr

hohreten auch hieher d:e Schlfffahrten/welche theils durch und l>ernnen- des Hauses / daß nach Verkauffung des-

dl N-ederlag und Staffel-Gerechtigkeit / davon zu lesen selben nicht allem die Cifterne selbst / sondern auch alles/

po!6. srr. »l. k jolepk. srr. 20. ^,on welchen allen in allermassen derVerfau/^i aiiesdas/enige/wasBand un

dem anderen Theil dieses l'ra^ars einstens mit GOtt ge- Nied beschliesst/auch eingemaue.'t ist/nicht abbuchen mag.

handelt wörden soll / alswohinauch dasjenige / wasin v.Lvrnmevrgror.s6cir.v.6ek..l). Unterweilen kan sich

dein l'exr von den Mühlen gesaget worden/meistentheils der Haußvatter auch hierinnen mit seinem Nachbarn Her¬

gehöret. gleichen / daß er die Trauff in seinen Hof oder Garten

§. 6. richte/damit so dann das Wasser in seine Cistern lauffen/

YQAnn das natürliche Wasser abgehet / muß sich der und dieselbe vollmachen möge. Bey welcher Bcwandt-

^ Haußvatter mit einem Brunnen versehen/ deren es nuß demnach em solcher Nachbar/welchem er solches ein¬

unter andern zweyerley Gattung gibt/ als eigenthümliche mahl vergönnet / den t'ansl anderswohin zu leiten nicht

und gemeine Brunnen: Bey Imen ist zu mercken / daß mehr befugt ist. v. . ibique l)v.cle 5erv,rur. ,b. «t

ein seder in seinem Hauß einen Brunnen graben darff/ ob- recipiat i» Vc. vel so¬

gleich hiedurch die Wasser-Adern des Nachbarn Scha- Vc.

den litten^/ angesehen schon offtgedachter Massen ein jeder ^c! §. 7. Op.

in seinem EigenHum zu feinem Nutzen etwas thun darff/

ob gleich solches einem andern zu Schaden gereichete. v. l.

In verd. Massen auch das daselbst sich anmeldende

24 §. l. i. 26. IN f. ff. cie clsmn. ins. l. 2 > .ff. cle sq. Sc zcz .pl. Wasser sicd gern wieder verliehret.

-rc. 1. 24. .n t. ö!. 1.6. §. 7. ff cje bis (ZU- in fr. creci i. 8. YHEy diesen Worten last sichs fragen : rvann ein

6e icrvit. ^66 LroncborA. scll. s f ff.6e K.).(Zomezc. ^ Vrunn aus welchem jemanden das XVasicr zu

sä §.nem k?e s6r. n.4<>. Lc I^Iock. <le Lonrrili. leiten von seinem Nachbar vergönnet rvorden/aus^

c. i».n. i z 8- Gleicherweise wie einem jeden erlaubt ist/ getrocknet/und unbrauchbar worden: hernach aber

wann jemand in femem Grund und Boden eine Wasser- wieder zu stinen Adern komme/und aufs neue^asser

leitunq machen wolt^dieses Werck eygennmchtig zu ver- gibt ; Ob derjenige / welcher die vorgedachte Ge-
derbejl /v .!,Z9.§. !.tt sä l.. Lc Scruv« rle Vincis, rechtigkeitehedcssen gehabt/ und sich solcher bedie¬

net/
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net/nacbgchends aufs neue sich derselben wieder an- seinen Forsten umsonst das Bauholtz absolgen lassen / mit

Mafien k/nne? Welche Frag ohne alles Bedencken mit diesen nachdencklichen Worten iLr wolle lieber/daßIazu enrscbeiden/angesehenkeineMach vorhanden/war- fiin L.and mit Däusern / darinnen Menschen rvoh>
um ihm ohne sein Verschuldenund Nachlässigkeitsolches nen/alsmitwaldern wc»rl»»nen dae unverm nffrzge
benommmwerden könte. Und dieser Recktssatzist aus- Viehwdhnet/gezieretfeye. V

drück /ich enthalten in 1.34. /. r. cum 1. scz. tk. cle 8.?. k. 2 Loüid. cle Increm. Urb. c. z. lir. 5. /„ kn. Wi^wobisol-^cl. §. 8. öc ulc. ches Zlbholtzm auch in denen eigentümlichenVäldern
AN eiln das Holtz ein nothwendiges und unentbehrliches
^ Stück des Baues ist/ als ist einem jeden vergönnet/U -- We.l w.r aber
ik?/einem eiaen^bümlicben ^l?ald Baubolt^ tu wallen, l. 12» >.eni ?o tzini dritten (. ap. handeln weiden/ alswol-
pr. ss. 6e ulutr. Gestalten ohne Wohnung niemand leben -
5m.v .^rikor. l .Oeconom.i.L? I. ulc. ff. cle slim .le^. ^ gebracht kercU! können/ bch
Dahero dann Johannes Fürst zu Anhalt/einem jeden aus dorthin vechahlet habui.

Da6 III. Kapitel.
Was bey Auserlesuna der Bau-iVlatenMn, das ist des Zeugs zu be--

dmckm und erstlich vom Holtz.
Innhalt. ternacht stehet. Zeiget dessen auch Ursach an; weil an

1. Von Taumaterialien überhaubt, §. 2. Vom T<iukioltz wc/ !>achtuci)en Arten der Baum seine Nahrung

wann und wie es zu fällen. Die dauerhaffriqstenHoltzart.n. besserbehalte / und sein naturlicher Sasst und Feuchtig-h. ?. Wozu jede Art dienlich. §. 4. Gebrauch des gefällten keit/vermog desseil er koche und wachse / sey re.chlicher und
desser ausgetheilet. Welches ferner daher abzumercken

^ ^ sey/daß sie dieser Orten viel höher/dicker/und mit glatten
»Nter dem Nahmen der Bau-Kweri»- Adern und Rinden auftvachftn. Von der Zeit wann

den wird allerley Zeug verstanden/woraus fslckcszu fällen/zu gedencken/wird diejenige als die beste
ein Bau bestehet/nemlich Steine/ fast insgemein angenommen/inwelcher der Si'.ffr wieder
Ziegel/Sand Ralck, und allerhand Me^ zurück in die Wurtzel weichet oder gewichen/weiches zu ge-

tallen; welches alles bey Zeiten zur Stel- schehen pfleget zwischen denen Anfangen des He: bsts und
le geschaffet werden muß/ damit wann man nun im Bau HornungsMonats/daman mg'eich was das harte oder
begrissen/darüberkeine Hinderung vorfallen/ sondernal- Laubholtz betrifft / ausden abnehmenden Mond sü> nein-
les in einer richtigen Ordnung fein hurtig von statten ge- lich aber auf klar und Helles Wetter zusehen habe. Böckler
hen möge. Wir wollen geziemenderOrdnung gemäß schrencket solche Zeit noch enger ein / in den kovernkcr,
von dem harren Zeuge zuerst/von demjenigen aber / der t)cc. und mästen der Baum der Zeit am gesünde-
zum aneinander fügen dienet/hernach handeln. Der harte sten feye. Setzet auch hingegen das Tannen / Fichten/
Zeug begreifst so wol das Hdly als die Greine / es mö- und Fohren Holtz / müsse alles im neuen Mond biß gegen
gen diese vonNatur oder von der Kunst bereitet werden/ das erste Viertel gehauen werden / wann mans in Ge-
welche letztere man Ziegel zu nennen pfleget. Zur anein- bauen gebrauchen will. Es finden sich auch/welche den
anver Fügung dienet der Sand und V<alck und endlich Mertzenhau/weil so dann das Holtz gern trockne / sü>- denallerhand Mecallen /Kupffer/Eysen/Bley. :c. besten halten. Etlichegehen noch weiter / und fliehen die

§. 2. Von dem Holy den Anfangzu machen / ist HnmnMeZe,chen / den Krebs / Wassermann und die
solches bey allen Gebäuden unentbe/ir/ich. Es wei den Asche. Der weiseste unter den Königen und andern Meii-
davonMauren/Brücken/Dachstühle/Durchzüqe/Spar- schen Salomon hat zu dem herzlichen Tempelbau / und
ren/ Tramen/Riemlinge/Fenstergestellen und Rahmen/ mithin im Holtzsallen den Anfang machen lassen im an¬
untere und obere Böden / Bretter / Latten und Spindel dem Monden welcher Siv genennet ward / im andern
verfertigt. Das wichtigste/so hiebey zu beobachten/beste- Tag/das war/nach der Gelehrten Außrechnung/dei an-
het in diesen zwey Stücken (i.)Daß man allerley Bau- dere Tag Aprilis/oder wie Paulus Eberus im historiscben
holtz am reckten O rt /und zu rechter Zeit 5» fallen und Calender setzet/der andereMay.VonderZeit an ward das
(2.) nach seiner besondern Art und Eigenschafft (sintemal Holtzsallen und beHauen immer fort getrieben den ganben

«in jegliches ^><>1» zu allerley Gebrauch nicht bequem ist) Frühling uud Sommer / ja ohne Zweiffel in seiner Maß
geschicklich auszutheilen und nützlich anzuwenden wij- auch den Winter hindurch / wenigst gantze z. Jahr lang/
se. Her: Böckler meldet in seiner Hauß- und Feld - Schul da indessen zu Jerusalem auf dem Berg klonz der Plak
aus vielfaltiger eigener Erfabrung/daß man an denen Ge- abgeraumet/abgezeichnet / und erweitert/ und unglaublich
«enden gcg-n Niedergang / gleichwie an Steinen treffe Grundgraben gefuhret worden. Ob damals ein
Quell-und Brunnen-Wasser/alsoauch an Holtz und der W'del/wie ,hn die Znnerleute nennen/oder die Wahl der
zum Steinbrunnen tauglichen Erden / in VergleichungHoltzfallungszett alle Tag / wann schön Wetter war oder
auf die gegen Morgen und Mitternachtbefindliche / we- zur gewisser Zeit aufoberwehnteArt gewesen / wäre nütz-
nig oder wohl gar nichts gutes gefunden habe / vorab lich und loblich/wan es unte: denen derZcit nicht okne Ur-
wann es unten an oder gegen einem Berge oder Hügel fach berühmten Gelehrten erwogen und ausgemacht wür-
gestanden/ den das morgentliche oder mitternachtliche de. Besiehe 1. B. der Kon. 6. i.und 37.it. 2.B. Cbron.
Theil Waldes überschattet und bedecket / weil es dürrer z. v. 2. und die Dolmetschung der l.XX, im 1. Buch der
und trockener Natur. Das gegen Mittag gewachseneKon. s. v. 17. Hiebey finden sich auch welche / die mit
Holtz wäre zwar etwas besser / käme iedoch dem nicht bey/ Virruvio und ?Iimo gut befinden/ wann man den Baun,
welches als frisch und schön gegen Aufgang oder Mit, zu unterst an dem Stamm ringst herum biß an das
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Mittel des Kerns oder so tief cnchauee / daß er eben che Schreiner-Arbeit / Tische/ Kleiderkästen / schöne
zum stehen Haltung genug bchalt/und nicht umfalt / da- staffele» und dergleichen zu machen. Das Apffeli
mit die übrige Feuchtigkeit austrieffe. Wann das ge- bäumen Holtz wird selten gebraucht und nur aus Noth
schehen / wird er vollends umgehauen.Andere wollen/ und Ermangelung des Birnbäumen und dergleichen ge-
man solle über diß auch .liie Aeste rings um den Sram/ nommen. Vuxbaum wann man ihn groß und starck ha«
samt dem Gipffel/damit er noch besser und eher austrockne ben kan/dienet sonderlich zu schöner DrechßlerArbeit/wo<
abstümmlen/aber anbey die oberste Verletzung an dem zu auch das Wachholderholy bequem anzuwenden.
Gipffel alsobald mit Launen/ oder sonst tauglicher Erden L ladderholy wird in der Schreinerei) gleich dem
verbinden/ damiter nicht Wind fange / und zureissen ge- per zum Fourniren und Taselwerck gebraucht / von den
nöthigetwerde.Es gibt es auch die Erfahrung / daß die pappelbaum/Blrcken/VOetden/ Aspen/ oder tLjpen-
Bäurue so nach erlittenerKerbung den Saft wenigste von holiz/weiln es zu bauen und sauberer Arbeit wenig dienet/
sich gegebe/an nothvesterDauerhafftlgtelc im Lasttragen dessen Nutz aber/den es zu Besemen/Reissen/Zäunen und
denen mit viel Feuchtigkeit beladenenweitüberlegen.Jnsdergleichen/in der Haußhaltung gibt/ bereits bekanntge-
gemem aber haben die unfruchtbare wilde -Bäume zum nug ist/achten wir etwas anzufügen / so überflüßig als un-
bauen ein stärcker Holtz / als diejenigen so Frucht tragen/ diensam/ von denen Cedern/Cypresien/Vrasllten/Sa^
und in Garten wachsen. Und was in hohen Gebürgen ckerdan/ lLben - und 'Indianischen Gchlangenholy
und Brüchen stehet/behalt den Vorzug vor demjenigen/soetwas zu sagen/anerwogenes in unsern Landen etwas un-
in fetten fruchtbarenOrten sich findet. Item welches bekandr und für gemeine Haußhaltungen zu kostbar ist.
bittere Frucht träget/übertrifftdas fo süsse gibr. Was ei- Wiewohl imGegenrheil den vermöglichen Haußvattern/
uen kleinen Kern hat/ist besser/als worinnen viel und gros-- und hohen Stands-Persohnen leicht zu gönnen / daß sie
ses Marck ist : So wird auch ein jeder kurtzer gesetzter ihnen aus dergleichen ersten Höltzern / weil sie sich aufs
Baum bey weit starcker / als ein aufgeschossener und gei a- schönste poliren und gleichsam einem Spiegel ahnlich ma¬
der gehalten. Alle schwere Höltzer sind viel dichter und che:? lassen / die schönsten Haußgeratheund prachtigste
star cker/als die leichte /- luckere und ringschnirtige. Sruffen/oderTreppen/oder auch Fußböden/Taselwerck/

§.?. Dieweil aber ein jegliches Holtz zu allerley Wände/ davon unten/bereiten und anschaffen/und deß«
Gebrauch sich nicht bequemet / so wollen wir dessen man- falls dem weisesten König Salomon nachahmen / welcher
nigfaltige /und unterschiedene Arten und Geschlechte / die die Stiegen des Tempels aus Ebenholtzzubereitenund
zum bauen angepriesen werden/erzehlen / und mgleich de- verfertigen lassen.
ren Gebrauch kurtzlich beyfügen. Das beste 25.?uholy Z.4. Was aber von dem Gebrauch des nunmehro
ist 1.) allerley ArtvongeradenEichbaumen / die Scem- gefalleten Vauholyes zu wissen / fassen wir in diesen
und andere tLichrn / weil es wegen seiner vestig-und nachfolgenden Anmerckungen zusammen. i.)Nachde-
Dauerhafftigkeit in-und ausserhalb der Erden / in Lusst me das Holtz gefallen/muß mans im Forst / wenigstens ein
und Wasser bestehen/und wenig oder keine Nasse an sich viertel Jahr auf demselben Platz unberühret ruhen und
ziehen kan / weswegen es auch gemeiniglich zu Rösten ins abliegen lassen / ehender kan es seine zur Verarbeitung
Wasser/und unter die schweren Laste der Gemäuer / wie benöthigteHärte nicht erreichen. 2.)Nach berührterSeit/
auch / wo man kein Erlenholtz haben kan / zu Pfalen und soll mans im abnehmenden Mond und wo möglich/ wann
den Fundamenten genomen wird.Doch zeucht sichs in die der Mitrag - oder Südwind als der ärgste nicht wcher/
Krümme/und gewinnet offtmals Ritzen. Diesem folgt heraus ziehen/mit dem Zimmerbeil in die Vierung hauen/
das Tannen/Achcen und Föhren Holtz. Das Tennen- und an einen wohlverdeckten Ort auf unterlegte gleichge-
Holtz wird zu Rösten gebraucht / das Fichtene b'.eibt schmttene Lattenstücke verschrencket übereinander legen/
fein gerade und ist gut zu den Gebauen in der Höhe. Das damit es von der Sonnenhitze nicht spalte/ noch von feuch-
Löhren Holtz gibt gutegeschlachre und reine Arbeit/ und ten Winden oder Regen verderbe/ sondern von der durch«
wird mehrentheils in den innern Theilen des Hauses ge- streichenden Lusst ohne Risse allgemach austrockne. ?.)
braucht. Insgesammt aber wird es bald anstößig und Es soll das gefällte Holtz nicht durch Rei/fund die Nasse
Wurmig / entzündet sich auch geschwinde / und brennet/ gezogen/sondern zur Nachmittags-Zeit geführet/auch mit
weil es gar Hartzicht/lichterLohe.Deren Untertheil / weil keinem Zimmerbeil behauen/gezimmertoder gesäget wer-
es ohne Knor:en (I^ar. lsp'mus ) ist besser als das obere den/da es naß von Reiffe/oder allzutrocken ist/dann jenes
(krutternz oder wie andere wollen kulierns) weiches verdirbt bald/dieses aber siehet rauh und heßlich aus. 4.)
viel Knorren hat. Der Ä.erchenbaum ist sonst wol zu Man soll auch wenigstens vor einer Jahrsfrist kein Bau-
gebrauchen/magaber dieNässe nicht vertragen.DasLu'n- holtz gebrauchen/ es wäre dann/daß es bey Mühlwercken/
denhsly gibt feine Bretter / und ist zur Bildhauerei) be- und andern Wassergebauen/da es gantz unter das Was-
quem /sehr leicht zu schneiden / und zu vielerley Haußqe- ser kommt/angewendet würde / denn alsdann daurets
rathen diensam. Das Erlenholy vermag im Morasti- gantz gewiß langer / als wanns dürz ist. f.) Holtz das in
gen Lande ungemeine Lasten aufstch zutragen; wird end- kurtze Stückezersagt wird/kriegt weniger Risse/als wann
sich zu Stern/ oder einem Stein ähnlich. Nuchenkoly es feine gewachseneHöhe und Lange behalt. 6. ) Das
istzurFaulungim Winter geneigt/und bricht leicht; die Holtz / so zu Balcken/Pforten/Thürenund Fenstern ge,
Sagenbuchs aber wird hart im Wasser/ist gut zu Wein- braucht werden soll / muß vor dreyen Jahren nicht ver-
keltern/ Pressen / Spindeln und was man sonften zu dem braucht werden/weils ehender nicht recht ausgetrocknet.
Schraubenwerck gebrauchen will/das bequemste.Der 7.) In der Arbeit soll man das Bauholtz solcher Gestalt
L.erchenbaum wird daher gepriesen / daß er der Flam- proporcioniren und zurichten / daß dasjenige Theil des
men sich als feindlich wiederfetzet / und den Brand lang Holtzes/fo zu unterst am Stamm gestanden/ auch zu un-
vonsich abHalt / daß er von völliger Entzündung leicht zu terst .'gesetzt/und nicht verwendet werde. 8.) Es hats
retten. Dauret auch wohl und langwierig unter der Last/ die Noth und Erfahrung gelehret/daß sichs endlich noch
und nimmet die Faulung und den Wurm nicht leicht an thun lasse/wann man lauter grünes Holtz / ohne Unter¬
sich. Der Ahorn nebst dem Nuß-Rtrschen-und pflau, mengung eines dürren zum eiligen Bau nimmt/ weilen al-
men Bäumen ist ein vestes und dauerhaffngesHoltz/ les mit derzeit zusammen trocknet / und ziemlich fest an-
daraus schöne Bretter zu schneiden / und allerhand nutzli- einander halt. Gleichwol ab.er weil die Riegelwande/
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so sie alsosort/nachdem dasHoltzwerck aufgerichtet ist/ver- unsern Landen nicht mehr Herkommens/sondern allein der

fertiger worden/Ritzen zu bekommen und wohl zum Theil einfache Werth der fremdet, Baumaterialien abgej ordert

wegzufallen pssegen; auch das Zimmerwerckwannesnun werden könne/ vornemlich wann der Grundherrn bon»

ausgetrockm't/wacklend wird/ als soll man es/ausser dem gewesen/und davor gehalten/daß die Baumaterialia

eussersimNothfall/zu dergleichen Bau nicht kommen las- sein eigen seyen. v.Lroenev?. cie sbroZ. cis

sen. 9.)Das übrige wirddieZeit und Erfahrung selbst K.O. Vinn. ibicl. Lckuls. in ^^nop^. inlt. ->6 euu6.lir.

wohlichren / gestalten ein verstandiger Hausvarter ohn Lc 8cruv. in/urizpr. k.om. Lerm.ic»r.I^.2.r>r.i.§.

schwer ermessen kan / daß er seinem vorhabenden Gebäu/ 48. So wollen doch hingegen andere glauben / daßsol«

nachdem es groß oder klein/hoch oder nieder / eine solche ches auch heut zu rag / wo nicht ausdrücklich einander

Attvon Holtz erwehlen solle/die damit übereinstimmet. verordnet/noch nicht aufgehaben .v. 5ckilr. 2ctcj. § 29.).

» cle sä cuncj. Wiewohl dieser letztere meinet/
Grundhen/welcher in bc>na Kcie gewesen/ und die

v ' Baumaterialia vor sein eigen gehalten/dieBezahlung des

/^c! z. §. 1. zweyfachen Werths auf diese Weise vermeiden könte /

5-?)^ ^ ^ ^ ^ ^ wann er dieselbe wieder aus dem Gebäude thun liesse, mit-

^ v^>! - ^tm^e^uvond Wort der Bau- hin sie dem rechten Herm wieder zustellete: Er müste aber

H . enaiien angezeiget wird /daß nehmlich >ol- alsobald das eingerissene wieder aufbauen / und zu diesem

^ ^ ^ einen so wetten verstand habe / eben diesen ^mde genügsame Versicherung darstellen / damit nehm-
..chd.-Smd-derSmd.mch.N«ch>-id-ndörff..

der Auslegung deszwöi/fTafeln-Gesetzes alles dasjenige/ §. 2. cum leqq.

->Nd.mindi-s-mc-p.«ona>>erI°yl»nttnng-nundAr.

« ^^ ^«endesHvlhesg-handeltwirdiAlSwvIIeNwirvonder

das -riia'M-ldtc I' »Mn Holtzunge Gerechnqkir hier ein wenig etwa« bey-

- > ÄZ ^ bnng-n/Ji-dcn,n.,chjnwiffen/dc,ßdief-G-e.chchk-it
1.) say v»e zum Sau wurcdliw verwendete Sau- mitdrenerlen Weise conliljer rec und betracbtet werden
Kwcrizlls, wenn sie gleich dem Grundherr nicht zu- 5-' ^ verracyrer wa.en

gchohren/nicht wieder abgenommen werdcn jöllen/ ^

damit nehmlich durch sotbane K .uinirung der Hauser die ^ ^ derselben gebrauchet : Volv ande e/

ZierdederStädre/nicht Noth leiden möchte. §.29.1^. 0 fern d.es^e,nemem fremde

-le v. 2.) Saß sochane würcklich verbrauchte Und dann Vorö drtttt /fo fern einem in dem Gemeinds-

ZSau - VtZceriziig, wofern sie dieblichen entwendet ^orsr ftlbige vergonnetist. ?. « l. ^ ,

worden/zweyfach gebüsset werden sollen, l.r pr .ff. c^e Was dewnatt) den^ersten Fall betrifft/ haben

risn.junÄ. DaserftereStückdiefer Verordnungist wir bereits m dem letzten Satz des Meyten Lspituk dar-

^ner^l, und von allen Bau-Kwerisl.'en anzunehmen/ gethan / wie sich em jeder des Holtzjcblags wegen >n semem

es iuögen selbige dieblich entwendet worden seyn / oder eigenthümlichen Waldern zu verhalten^

mchr/wosernsienur des Grundberm nicht eygen sind. I- l'ch der Wuosuhr/ welche der hohen Obriqkc.t zustehet/

lem/es mag sie der Grundber: wissentlich oder unwissend/ kem Schade geschehe / weßwegen wir hiervon an dieser

(indem er vielleicht dieselbige vor die seinige gehalten) zu Stelle mchrs mehr zu ermnern haben / absonderlich weil

seinem Bau verwendet haben : Daß andere Stück bey demVten Buch / ( davon der Waldung und Holtz-

aber ist specisl, und betrifft nur dieseBau-^lsrensU», wachszuhan>.em.) ^ch erwasweite:s.'0.kommenwii6.

welche dieblich einem andern entzogen und entwendet wor- andere Stuck belangend/ kan ^:e Behol¬

den. Muß also der/enige/ welchem die BauM.rerislia tzung fanden m emem fremden Mst entweder

zugehöhren/ so lange das Gebäude /kchet/ dieselbige ent- Aren Willens/oder Ber/ahrungs weiß, v N.c.on. cls

behreti / iviewohl er unterdessen den zweifachen Werth ^onre. cle nmd. c. 7 z. n. 1 .anr.^abnel.rir. prse-

davor fordern kan/§. 29. K..O. welchen ihm ein jeder ^npr. concl. 1. n. 10. L: k^ercke>b2ck apucl. Xivck.

Grundherr zu bezahlen gehalten ist/ es mag derfelbige wis- ^

fenrlich oder unwissentlich solche zu seinem Nutzen ange- Ä.' ^ / ^,5' ^ endlich auo ^reund-

wenderhaben.v.ch §.29 .mf.ibiczueOV./.-lei;.I).I .2Z. NM/v.I.4i.ff6e^.^p. zu kommen : Bey welchen

6. ss. cje K. V. Massen dieser eben so wohl nickt ohne Fallen msgemem fleißig zu betrachten sepn wil d/ Mitwas

Schuidist/ indem er fleißigerund besser sich erkundigen vor emer Maßgebunq dleses^echtvergonnet worden se»e.
sollen/was es mit denen Ball-^-.rerislien eiqentlich vor Dann wann zum Beyspiel diese Gerechtigkeit icmanden

eineBeschaffenheithabe: Weiln er nun solches nicht ge- «ls ein U5utruÄusoder Nutzmessungeingeraunictivor-

tdan/also wird dessen Fahrlaßigkeit billig gestraffet. Vi6. den/alsdann mutz sich e.n solcher U utru^nus als ein

(^oeclcj. ^l. 6-. n. 8. k?. lieV. 8. Wann aber das Gebau- fielßiger und vorsichtiger Haußvatter derselben gebrau-

de wieder eingefallen/alsdann kan derjenige/ welchem die chen/anbey seme ihm zukommende Gerechtsanie keineswe-

Bau-ivlsrerialia zustehen/dieselbige wieder abfordern und ^ überschreiten. V. 9. pr. l. I z. §. 4. Le f. ^ 6s ululr.

zu sich nehmen / §. 29. m f. K. l). Ob er gleich den Dergleichen UlulruÄusn. des MrchKes sind die

zwiefachen Werth/als das Hauß gestanden / schon davor K.rchend.ener/von welchen offters solche Klagen einkom-

bekommen; Eswaredann/ daß der Grundhen dieselben men/ daß siedle ?)?aß in der. ihnen zukommenden Holtz-

unwissend daß sie jemand anders als sein eyqen sind / ver- g^echtigfett uberschreiten/w.e ziehen aus derChmsurstl.

brauchet hätte / gestalten sich der ander in diesem Fall mit Sacks. Lands - Ordn. r.r. z i . Von Pfarcho!tzern/an

dem zwiefachen Werth begnügen lassen müste. v.l.u 't .if. welcher Stell also verordnet: Als auch befunden/ daß

6e T 'iZn. junÄ. I^ocam »ovp. sliique p !ures VI). die pfangehölye durch die Pfarrer zu Zeiten aus

sc! § 29. ). 6e v. Obwohln aber nicht wenige unter de- Geiy/oder jönderlichenEigennuy vorfeybch/merck,

nenRecbtslehrerndavor halten/daß dasjenige/ was von lich verhauen/und also verwüstet werden / daß es et,

dem zwiefachen Werth gesaget worden / heut zu Tag in wan H"en selbst/und ihren Nachkommen/an Jäh-
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riger Bezahlung mangelt/ st wolle« wir /daß hin- schafften kväldern erlangen/oder etwas gewisses att
führo den Pfarrern Hol? zu ^auen nicht gestartet/ Stammen oder an Rlafftern und Schocken dar¬
sondern nach» Gelegenhett/auch Abtheilung desHol- aus empfangen / die Maß ihrer Berechtigung und
yes zu rechter Ze:t / »no <m guten gelegenen Orten/ des Herkommens/ in acht nehmen / darüber nicht
(damites wiederumrvachlen / und nicht etwagar schreiten/ nicht zur andern Zeitals es ihnen vergönn
verhauen werden mpge) mit Vorwissen der tLrb-- net/in die Hölyer Kommen / ihnen selbst auch nicht
u ,id Ä.ehn--Henst s da die vorhanden oderzuerlan-» anweisen. :c. ^66. Churbayr.Forstordn.p i.arr. i-idi:
gen) odermLNangel derer / des Richters und der In unsern V?äldern und Hölyern dieses unseresFür,
^irch^atter nothvürfftig Hol? zu hauen ausge- stenthums/ soll sich niemand/wes Stands/oder wer
weift/und ferner nichts weder durch sie / die pfar- der auch stye/er habe gleich von alters Forst--Gerech,
rer/Rirchvatter oder jemand anders/aus den Pfan- tigkeit hergebracht oder nicht/einig )öau«-Zörenn-
hötyemzuBrennholy oder ZSauen/etwas gehauen Rohl^oder ander Holy / wie das Nahmen haben
werden/damit alle nachkommende Pfarrer/ sd wohl mag weder öffentlich noch heimlich / zu hauen un-

vndviel Holizes finden und haben mägen / wie die terstehen/ er habe dann zuvor die Anweisung anOr«
feyige Pfarrer haben und bekommen Lo^f. Mursl. then / wo es sich nach laut unserer Ordnung gebühr
Säcks. Erledigung ^6 6». ,66/. //F. ConMon<z/- renwird/ erlangt / und seye durch die Forstmeister
Sachen :c. §. als ferner : Churbayr.Forst-Ordn. oder Forster/so wir jedes Orts haben/ordentlich an-
p l.Xrr. 4. gewlestn/bey Straff funffzig Gulden. Die wir uns

ferner haben auch dergleichen ulumki'uÄum oder doch hiemit / nach Gestalt eines jeden Verbrechens/
Nutzmessung des Gehöltzes unrerweilen die Wittiben/ in »"d der persohnen Gelegenheit zu erHökern und zu
Ansehung ikres Wirtums; In welchem Füll sich zwar vermmdernvorbehalten haben, /cem die Magdeburg,
eine solche Wittwe nach der ihr vorgeschriebenenArt und Volicey-Ordn .csp. z i. >b.: wett dieHälyervon denen
Weiß der Abholtzung halber verhalten soll. Wann aber s-mgen / so die Ho!yungs-Gerechtigke»t darmnha>
nichts hiervon ausgemacht worden / muß den gemeinen be,</nlcht nacheinander zu verhauen/ oder nach emes
Rechten nach unter den hauigen und unhauigen Forst ein leden Gefallen zu zerstummeln;darum dann auch
Unterschied gemacht werden; so daß jenen falls dieWitt- solch »hre Gerechtigkeit nicht unbillig dermasien
we desAbholtzungswegen sich insgemein als ein jeder sieis- einzuziehen damit ihnen und dem Eigenthumsherm
siger Vausvatter auszuführen/v.1.9. §. Inllrumenri. 7. ein stetswehrender Gebrauch und Nuyung der Ge-
KI cie usulr. 1.10.1.48. §. I. ff eo6. l. 7.§. 12. ff. soi. M!»rr. höliz zugleich bleiben/ oder jedem Eigenthumskcrm
l. 2 z. pr. cls ulu 6- bsbir. Diesen falls aber/mit dem Ab- nicht gar entzogen werden mäge / daß ein jeder Ey-
holtzen innhalten / hingegen aber nur die von dem Wind genrhums-Her! seine Geholye / mit Vorwissen und
ausgerissene Baum gebrauchen kan; wofern sie nur sonst Beyseyn derjenigen / so die Holyungs-Gerechtigkeie
an nothwendigen Gebrauch des Holtzes keinen Mangel darum haben/in gewisse jährige Geyau / nach Are
hat.v.ttenel.l'r .cle /ure ciotsjir.c. z. §. f. Le. krirlck. und wächsichkeit des Bodens abtheilen/und ihnen
ljs jure liZn. membr. z. §.4. Lont. Sachsen Spiegel ^ir. jährlich einen gewissen Orth z» verhauen / anweisen,
vom Leib Beding: In verb. Aber Bauholk? mag sie :c. lcem/. Zum dritten / daß diejenige/ so die Hol-
nicht mehr / dann ZU nothdürfftigen Gebäuen des yungs-Gerechtigkekt haben / nicht ohne vorherge-
Guts abhauen und fällen lassen ; und ob daselbst hendc Anweisung des «Lygenthums^crm/ sondern
nichts anders dann Nauholiz( und also nicht hamz der Ordnung nach abhauen; «Ls wäre dann durchs
nieder-oderZSrennholy) wäre/so mochte sie desselben Un-Zwireer / oder sonsten umgefallen; auch daß sie
Bauholyeszu ihrem Vorwerck / und also zu ihre? den angewiesenen Orth nacheinander verhauen/und
Nocydurfft/ immasstn ihr vorigerHaußwlrrk ge- das Hol«z aufs niedrigste vom Stamm schlagen/
than /wokl brauchen/ab« desselben nicht ve:kauffen/ desgleichen/ daß sie dicHecke/nach pliederbringung
NHch verkaussen lassen. des Holyes/a/sobald iaf/enzu^ammen binden/ und in

Wie sich aber derjenige / deme nicht die Nutznies- Haussen an blosse Oerter oder alte roege / da kein
suna / sondern allein der blosse Gebrauch des Holtzes in ei- wachst zusammen tragen / und innerhalb
nem fremden Forst zustehet/zuverhalten/darvon besiehe/ Iadr-s-Fnst aus den Gehagen fuhren / und die
!. p. §. 1. ff. 6s ulu Se kabic. GeHage bmnen der Zelt ganylich wieder räumen so!--

Jnsonderheit aber hat man dißfalls vor allen Din- ^n:c.
gen ausdie Forst-und Wald-Ordnungen zu sehen / arx. l. Ob aber ,emand/lvelchen der Holtzhau in et-
6 .ff.6e LviÄion. als in welchen insgemein vorgeschrieben/ neS andern Forst vor seine kamille vergönnet wor-
wiesich ein jeder dieser Gerechtigkeit halber zu verhalten/ den/wann sich selbige vermehret hat / dieseGerech-
als zu sehen aus der Furstl.Gothaischen Forst-Ordn. rir. tigkeit auch über die von Alters hergebrachte Ge>von derHoltz'Gerechtlgkeit/ §.4. woselbst aljo verse- svohnheit extencliren und ausdödnen könne?
hen : Diejenige so Gerechtigkeitvom Holy in ^Val- Davon kan aus demjenigen geurtheilet werden / was wir
dernhaben / es seye an wasierley Gattung es wolle/ Anmerckungen über das erste Lspicul dieses
solle sich keiner selbst eignenAnwelsung unterfahen/ Buchs. §. 2.n. z. verb. Ob er allerhand Nothdurfft tc.
sondern derselben von den Beambten/Forstmelstern Von den »aufuhren /ausdie Bahn gebracht haben / all-
und Ober.Rnechten gewarten .Mtt welchem auch die- ^o diese Frag mit Nein entschieden worden ist : ^66. Ov-
ses übereinstimmet/wasder Her! von Sectendorss in rms in I. cui funclus. ik. cje Lc>nciir.Lc ciem. Loepoll.6s
seinem teutschen MrstemStaat/ p. z. c. z. schreibet: 8. p. V. c. s. n. 18. ö? Lsrp?. I.ib. l. TIeA. 4s. n.f.

müssen diejenige / welche zwar keine eigene Hol-- Daß aber der Holtzhau/wann der Forst per alluvionem,
yer/aber Holyungs-Gerechtl'gkeit haben/ daß sie et- das ist / durch den Zufluß oder Zuwachs grösser worden/
wann etliche gewisse Tage Nrennholy holen / oder gleicherweisevermehret werde/solches kan aus dem l. irem
nur das dürre und Gefallene lesen dorffen ; oder ti tuncli. 9. §. kuic vicinus. 4. ff. 6e ulufruÄ. geschlos-
t'hr Bauholtz ZU gewissen Gebüuden aus der Hen- ftn werden / zu welchem Ende dann solches auch bejahet
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^ymus 1>. 6e a//uvi'on. l.. 2. c. l6. n. I f. Lsrp^. <j. I. n. <l>rthen/ da es den 5Vä/denam wenigsten schädlich

^ 9. und kric/ck. l)iip. cle /ure lignancl. membr. z. §. 6. verweisen lassen, tc.

n. »8. p' - ^us beweglichen Ursä«Wan» aber das Holt) im ^orsk vor dem Ew ordn n und seyen wir hiermit/daß benen^lecken
aenthuMs Hetttt und demjenigen / so die Behol- »nd Dörffern/ auch Dürgern/2)auren oder andern
tzungs-Gerechtigkeit in demselben hat / nicht er- ^

'^ÄS'MM^W-rwrmu d-maMM
vorziMhcn.^c^ die .>ei.I'lvle!.'rel vor dem unsere Bewilligung nicht gegeben werden

EyMchums-Her.n entscheiden / wie zu sehen bey dem Dcßhalben werden dieselben Gemeinden und

1.">I 1^ t^onsuec. K.LA. lib. z. rubr. Z7. n. F. privzr.pcrsöhnen / bey gemeldten lhren Flyern oe-

<Zsb5i .Iid. f.commun. opin.äe przxlcrtpc. cunci. I.n. n,e^^leißzu thun/und denenselben also ror^uite^

^ ^ hen wissen / daß nicht allein sie / sondern auch ihre

?i Nachkommen/Erben und Rinder/die Nochdurffe

wlewurdleBcholtzungs-Gerechrigtettlnel- bauend und brennen auf denselben ihren Höl--

in ^ ^ ^ yern jederzeit haben / und desto ruhiger bey ihren

I ^ Gütern bleiben mögen. Wie dann auch alle UN«

> ^ . "5 ftre Neamvte/Forstmeistsr und Förster ihr fleißiges

sonderlich aber der gesunden und ^be sollen / damit gedachte Gemeinde

sich«.rl»!°cn ^,w-rn-u-h dl.j-tb-nub.ro.-

Ä!!^ Gebühr/und hiebevor allbereit in die Ambr geg be«

dal! man k-In-n, s» »hm «->>»-

, Alnß^olygerechtlgkeitZU haben vermeinet / dessen^ end.tch das dritte Stuck betrifft / ohne Befehl unserer Regierung gestatten solle. !t.NmNWTZÄsZZAWS...
D> Kch^ »d« u««^ »Ich«
Freyhe.tebetMsmltM^'^ ^ib.2.c.39.^Ian-j.z VzIIe Vol. z Loni.. «.n ; .2.

Heben m der Tael)s. ^lothalichen -^orsl > 5)rdn. rir. /z^zcLakl'enz. s6aulli. qui rem buiusrnv^id.^e^.Lc-

vonderHoltz Gecechtlgkeit.:c. IN verd. Die Stadt clet K Ocrrinßer. 6e jur l.imir.I_ib. i.c.x.n. 2 ?.Iir.k.

und Dorffschaffcen/so eine gewisse Zeit ^»oly zu ho- ^.ie dann auch dasselbige ferner verlohren gehet / wann der

len befugt/soUen sich ausser derselben darinnen nicht Forst abbrennet / wie zum öfftern theils durch Unglücks-

bet retten/oder frisch Hol?,so sie nicht abzuhauen be- fälle theils durch Fahrlaßigkeit geschehen ist. v. Cbuibayr.

rechtiget/ abzuhauen sich gelüsten lassm; Würdet Forstordn. p. l.zrr.2s.L^26. ^rir/ck. ^urliZn.

der einer oder dcr ander darwieder handeln / soll er membr. 6 .5. l. w/ewoh/ /ich der/enige/ welchem sothanes

genfändet ms Buss^Regt/ter geschrieben/und nach Recht ^,5ombt / dessen aufs neue wieder bedienen kan/

Gelegenheit des Verbrechens ge/5raffc werden, wann der Forst wieder in seinen alten Stand gesetzet wird/

Lont, Churbayr. Forst-Ordn. p. ^ src. i.§. Sofüro- perl. 34.§. i.k I.leq.K'.^eS.k'.k..

hin jemand diß unsers Fürstenrhums ZSauholy be-- Deßgleichen gehet dieses Recht verlohren / wann je-

dürffcig seyn / und dasselb aus unserm Wald-und mand innerhalb der von den Rechten bestimbten Zeit/

Hölyern begehren würde/ so soller sich bey unsirm nehmlich 10. Jahr/wann er gegenwärtig/ und 20. wann

Forstmeister anzeigen; VOare dann derftlbe biß-- er abwesend ist/sicb dessen nicht bedienet/da er doch solches

her aus unsern Wäldern um gebührlichen Wald« zu thun Gelegenheit gehabt hätte/v. 1.1 z. L. cZe lervir. I.

zinßbehülyc worden / und dessen berechtiget/und 19. §. i.ss.quem.lerv. smirc.Nach Sachsen-Recht aber

stund sein Vegehren um einenZSaum/zween/Fünffo^ werden z i.Jahr erfordert ?rirlck.c.I.§ 2.Ob aber durch

derzehen/ zu einer Vesftrung oder Fltckwerck seiner das ausstöcken und ausroden der Wälder/wann nehmlich

Zimmer/und wäre gedachter Forstmeister selbst im aus dem Forst ein Acker oder Wiesen gemacht wird/ diese

Grund wißlich/oder es tönte es die ansuchende per« Gerechtigkeit zu Grunde gehet / wollen wir nebst andern

sshn mit zweyen oder dreyen ihren Nachbarn erwet- zu dem Forstwesen gehörigen nothwendigen Stucken bey

sen/daß sie der angeregten oder einer andern derglev dem Funfften Buch erörtern. Von der Zeit des Holtz-

chenAnzahl Saum bedörffcig so sollen dieZKeambte hauens aber/ vicl. ^clitionar. s6 llxppol.ä LolZib.äe

dieselben um den gebührlichen VOaldzinß folgen/ Increm. Urb. c. z. lik. t. in kn. ibique citAt. Loel. k.bocl.

und entweder selbst/ oder die bestelte Forsttnecht «N Lc k^srin. 8snur. korsell.

Holtzhau vergonnetlst/welches insq^ ders fürgenommen und gehandelt würde / mitbin sich

ten zu geschehen pfleget / wo ev gl osse ei und Förster diejenige/welche die Holtzgerechtigkeit hergebracht / dieses
gibt/und das Holtz m grosser .)»enge anzutreffen ist/ mus- ikr Recht mikbrauckten/ alsdann käme ibn«>n solebi'^ bil«

Das
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Das IV. Capitel ^

Bon den Steinen.
Innhalt. des kisuloli Hauß ausgezieret war / welches sonst Wan-

r. Der Steine kmtheilung/ Nahmen/Gebrauch. §. 2. Der ^angebackenen Steinen hatte. Der von Lar^/?o oder
MarmMemc unterschiedliche Arten. z. Toffsteme. §>4. damit der Kismurrz ein prächtiger Römis6)ec
Reqe/n vom Gebrauch und Probirung der Steine/samt einer Ritter Und Handwercks-Haubtmann des L Ls-taris in
<kr«ng von zeitiger Samlung allerhand Luckenbusser. Gallien/seine Haußwande überziehen / auch Säulen dar-

§. I» auv hauen lassen. Der Niarmel / welcher
e .„in S^au dienliche steine/ s.nk> meistens Kohlschwartz sonst auch von andern bunten Far-M^^er VruÄi im / ben wol spie end/wachst mder Insel des Nili/ und hatal-MWR ?me aufÄei ^ Marmel den Nahmen von seinem Werth-

die St mb? r / c?sraub undunaÄ ^ dem I.. ^ucullc,. einem Ro.nischen Lonlul oder
uiidZwcck-g-brochen / wmm,>-mgwlftnMchmKlip- d-m'b-rüh>itt-nZmmcck.-r-,«/«tt-Ä^^^
pen/durchgelassen noch aneinander hassten. Diese aber/ weiter über Meer von vor ^linÄ
m»Mchd.°Quam-od-rW.rck^-r-c..---°u.^»)
werden erst aus jenen durch der Steinmetzen Hand und Almusitsche war vom^ns-^usul?« ^ ,
Zeug nach dem Richrjcheid / und Winckelmaß in ihre von^iberio.alsoaenenn't/ weilte
manchfaltige viereckichre^ormlichkeit d.i. in die Gestalt ei- schafft zu erst in Ea»pten aefunden wo?
nes l^r^Ielopjpecli oder «exaecirons gebracht und aus- p " ?s sp-elete

z-md.it«. ^K«w^^aMdieSmd^ W^mdd«,werden von den^>ercklcuten ublichervXedensarteit nach/ her Tiberilche oder liberianische l^>n^> iski»>'s^ >

S-dck-°d-rrauh>v-rck-.S-ück-/«on.t!ich.nab.rBr°-ssmStt^
tung abgehende <rummer und ^/tucklein/werden von anderer Stein war / der in dem

smd/so werden sie Paarbanve genennet/ diese werdenge- von dem Tiberianisckeu einem
sten des Schopfens und andern Geholtzes oberhalb der ' ün'" ^uve^se n. ..
Erden/dasselbe vor dem Abfaulen zu erhalten. Sie dienen fthe/nemlich 'Vrwn
auch zu P,chgranden/ zu Staffelsteinen/zu Wassersteinen netianischen Gebiets ' ^7.- von ' utca ?me.- .?>
indieKÜchen/ zu gehauenen Platten / zuBelegmigdes freycnSt^^^^

»uBmnnm/M G-M.-W HmschafftMjndig-nS-ädtl.in.Glässmich
§ ' D t schö st-n ^ so w-o-nUng«Iand m umerschi.dlich.n Ort.» Marmcl kaum.

W?d-"7^ K

Lu ck l Äw. n am Ä ft - n Me r / d?m fola'et ^ ^ ^ ^ oder zuvor kamen: welche theils preißlich schön
fen. Beeden gieng weitvor der zum Tempelbau in Aeru- weiß und rorbe^all'iimal s-s!>-«Ä a- bleubsai bige/

^mdaS^^mq^p^Mg, ftqi Gross, g,braucht Word." ^^^"bauvou uug.h-ur-rdurch mancherley Loloraturen/welche 6elicar und wun- « ? ^>ie k.- c
Verschon durcheinander spieleten / von der Natur ausge- und schwamniickrer ^o^f?N mch/ m n. Ä

MZWWDMWMM
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gleich erhärtet/ lassen sie sich doch gerne reiben / beHauen den Marmel/ ( wie auch Alabaster) arbeiten werden. 1. r
und crsÄiren / nehmen den Mörtel leicht an / bekleiden L. 6s excukr. arr.lib. 10. D't. 64. und von5eneca war-
vest untereinander und an andern Steinsorten/ geben ein morariigenennet.
leichtes trocknes und zurGesundheit diensames Gemäuer. (11.) Hier wird diese schlechte Erinnerung/aberals
Bestehen auch und springen nicht im Feuer. Werden in eine nothwendige Zugab / und nützliches Nora Kene nicht
den Mauren je langer je harter und vester. SindumEiß- schaden: daß man sich allezeit vorher mit Feldsteinen aus
mansberg /einem Psaltz - SultzbachischenDorff/ eine denAeckern/ mitZiegeltrummern/mit Mauerstein und
Stund von Altdorff Morgenwerts gelegen/ an verschie- Dachsteinstücklein/undandern Brockenwerck / die Lücken
denen Orten in ziemlicher Menge zu bekommen/alsimmer und Höhlen damit auszusüllen/nothdürfftig ja überfiüßig
an emem andern Ort: weil sie daselbstenimmer nach- versehe / dann in Entstehung dessen müssen offt die besten
wachjen / und ihren Steinmachenden Zufluß haben: da Steine/so dem Maurer unter die Hand kommen/ herbal-

auch allerhand eingelegte kormen undGesasse vonMetall/ ten und Lückenbüßer werden.
Holtz und dergleichen mit Stein bedecket und überzogen ^

RGts-Anmerckungen.
Den Gebrauch dl'estr Steme stellen nach¬

folgende Regeln vor: Cap. IV. §.1.3 .5-4.
(1.) Wann man emen Bau vorhat/ sosollenzwey ^ ^ ^ i?

^sahr zuvor im Sommer / nie aber bey Winterszeit die nothwendig das Holtz erstgedachter Massen
^ ^ zum bauen tst; So nothwendig gehören auch die

Steine darzu / als welche das Gebau desto dauer»
Steine darzu gebrochen werden und an einem offenen
Orr im Frost/Hitze und Regen liegen bleiben. (2.) Wel- ^ ^
che nun innerhalb diesen zwey Iahren vom Wetter hasster und starcker mache/auchvorderFeuersbrunst desto
schadhafft werden und im Frost und Reiff zerfallen/ die wehr beschumen/so/daß dieser Dauerhalben nicht unbillig
solle man in den Grundgraben werffen/zum Ausfüllen der in der Churbayr.Lands-Ordn. 7ir. 16. §. darneben aber
Mauren/ und innerhalb des Hauses gebrauchen, (z.) versehen /daß/wer ein Hauß / Scheuer oder Stall zu
Welche in dieser scharffen Prob unversehrt bestanden/und bauen willens ist / denselben aufs wenigst zweyer 0^
noch besser erhärtet seyn / die mag man kühnlich zum aus- der dreyer Schuh hoch über die iLrden mit einer stei¬
fern Mauerwerck/oberhalb der Erden gebrauchen. nern Mauer unterfangen und wehrhafft machen;

(4.) Dieweil ein guter Stein wieder Brand und absonderUchabermden Städten jederman/ wo die
Metter bestehen soll/so hat man dessen Art vorher scharff Gelegenheit darzu vorhanden / so viel möglich mit
ausdie Probe zu setzen: wie sie im Brand ausdauren / das Steinen bauen solle. ,c. Lonl.s. dieweil» auch :c. 6iK.
zeigt sich wann sie ins Feuer gelegt werden. Zersprin- Orcknsr. Dahero dann sehr gutist/ wann der Haußvat-
gen sie da und schlagen um sich/taugen sie nicht/ weilen sie ter selbst auf seinem Grund und Boden mit einem Stein-
das Löschen hemmen. Wie sie im Wetter sich anlassen/ bruch versehen ist / dergleichen Steinbruch den gemeinen
wird man gewahr/wann sie in gemeines / oder welches ge- Rechten nach nicht der Lands-Obrigkeit / sondern viel»
wisser / in Scheidwassergeleget / und mit einer dratenen mehr dem Grundherr eygenthümlich zu stehen / v. I. ven»
Borste starck gekratzet werden. Bröckeln sie sich/und ge- ri'tor. i z. §. K conttar. i. commun. prseclior. ^66.
den mürben Schleimsand vonsich/ so achte sie vor nicht- ^oier. 6ec.242.ksucKbsr.l.ib.i.qu.22.Neigius.^.i.
wertig. qu IZ. ^yns.coal.?9.n. s.wiewohlderselbige gemeinig-

(s.) Steine welche in grosser Kalte schwitzen/aebenUch den zehenden Theil aus solcher Steingruben dem
schwitzende Wände; und sollen darob so viel nur möglich/ Landshenn zu entrichten gehalten ist. 6. l.iz.A.ii vencii.
verworssenwerden. ror.tk.comm. przeä.I. z. (I. cie mecall. ^uoci connrms»

(6.) Weiche Steine/die man Sandstückenennet/ rur eriam m I. XI. L06. eocl. cir. acicl. (Zl-egor.
werden mit einer zackigten Sage wie Holtz geschnitten. I'koloil I.. z. cle c. 4. n. 4. Lc Xloelc. cle ^ersr. l..

<7>) Je tieffer der Marmel unter der Erden liegt/ -2. c. 54. n. 15. Es wäre dann / daß die Gelegenheit eines
je preißlicher ist er. Orts etwas anders mit sich brachte/ oder der Grundher!

(8.) Er wird mit Sagen/ die keine Zähne haben/ge- von solcherBeschwerdesich durch die Verjarung hatte loß-
theilet/ dergestalt/ daß die Sage durch einen gar zarten gewürcket. R.sucbbar.I.ib.i.qu.22. n.y.öcio. gestalten
Ritz oder subtile Linie / den angeftuchtetenSand eindru- in dergleichenSachen vornehmlich auf das Herkommen
<cke / und durch hin - und Herzug oder Schliff gemahlich zu sehen ist. v.1.1 .Sc 2. (ü. 6e merallar.
durchschneide.Der grobe und dickkörnigeSand/weil er et- Weiln nun erstgedachter Massen die Steingruben
neu gar zugrossenDurchrißund denMarmelritzig/un mit- demGrundherm eygenthümlich zustehen; Als ist daraus zu
hin im Auspoliren viel Nachwercks/und daher auch mehr schliessen/daß derselbige sothaneGrube nicht allein zu Lehen
Unkosten und Schaden machet/soll vermeidet / hingegen verleyhen /v. «.ickr. p. z. coal. 18. per ror. Sondern auch
der zärteste und lauterste/als er immer zu haben ist/ der den einem andern aus solcher Gruben Steine zu brechen/ j urs
Marmel / weil dieser das meiste in der Arbeit thut/ gantz lervituris, das ist / als eine Dienstbarkeit vergönnen kön-
milde und gelindsam angreifst / und glatt Werck macht/ ne. per 1.21 . L. msnciar. Vicl. Ls5p. sct ink.
nach?lmü Rath darzu genommen werden. 2.rir. z./.2.v. 25. ohne welche Vergünstigungnieman-

(9.) Die Marmelsteine müssen ungesaumet und so den erlaubet ist / in einem srembden Grund und Boden
bald sie aus der Gruben kommen zurecht gevracht und po- Stein zu brechen, v. !.6.§.r. lf.6e8.?.K..I. ,z.§. i.ff.
liretwerden/weilsiealsdannweicherundhandsamersind:commun.przeciior.Esware dann an einem Ort dieses
wo sie aber in der Lusst lang und außgearbeitet verliegen/ Herkommen / daß einer auch in einem srembden Grund
erharten sie und werden zum Abrichten und Aushauen und Boden/nachdem er dem Grundherrneinen gewissen
ungangbarer. Ainß darvon gereichet/Stein brechen könne / in welchem

(10.) Die bundfarbigen Marmel dienen am besten Fall jedoch ein jeder also verfahren muß / damitauchdem
zu den Stammen der Säulen / wie auch zu den Pfosten Grundherrnder nothwendige Gebrauch nicht benom«
und Gesimsen: sollen in der Ausfertigung nichtzerkratzt menwerde. vi6. <i. i. i z.ibiquevuzren.kX^ej-enes.
sondern wohl polirt und geglättet werden. Diejenige so L«r. cle lervirm. perlon. öc real, cliss. 4. c. /. §. 12.

Z Gleich«



!?8 De6 klugen und rechts -vcrftöndigen Hausvalters
Gleichwie es aber unterschiedliche Arten Steine gibt/

davon zusehen H.sricc>I. öeremecall.c. 4i.ö!tteig. I.qu.
IZ.N 8.öcseczcz.alsoistzuwissen/ daß unter denenselben
der Mühlstein eine sehr nothwendige Gattung seye/welche
wan bißweilen mit den grösten Unkosten über viel Meilen
herbey führen lassen muß/ klock. 6e ^rsr. I.. 2. c. 34.
n» Xi. dessen moncipolium oder Alleinverkauf in der
Marck Brandenburg der Churfürst allein sich relervirer
und vorbeMen hat/ausser/daß er denen l^Iscen.Herm
und Ritterschafft/auch deneStadtenund sonstiederman-

niglich erlaubet/daß sie lediglich zu ihrer eigeneNothdurfr/
und sonst weiters nicht / die Mühlstein anderswo kauffen
mögen/ v. vieckcrr. in s66ir. prs6t. »6 lpeeul. 3pei6el. 5.
zo/.v. m^api6>buscum secz.

Obwohl« aber die Stein-Adern vor einen Theil des
Grund und Bodens gehalten /zugleich aber auch unter die
Nutzungen gezehlet werden; So hat doch dieser Rechts-
sah alsdann erst seine Richtigkeit/ wann solche Stein-
Adern offen sind / und die Stein gebrochen werden kön¬
nen. V. 1.77. ff. 6e L. L. V. a66.l)usren.a6 I. /. §. tZ vir in
tunäo. ff. sol. macr. Ehe und bevor aber dieselben hierzu
tüglich sind/kan solches nicht behaubtet werden.vierkerr.
ja s66ir. sä Spec. 8pei6. toi. 397. ver5 venselapi6um.
«urnleqq. ^

Gleichwie nun dieSteine vorgedachter Massen sehr nütz¬
lich angewendet werden können ; Also kan im Gegentheil
nicht gelaugnet werden/ daß sie nit auch zum Schaden ge¬
brauchet werden mögen. Ein Lxempel dessen haben wir/
wann jemand mit Steinen geworssen worden / und also
Schaden gelitten hat / in welchem Fall demnach der erlit¬
tene Schaden abgetragen werden muß/ auch der Beschä¬
diget über diß gestrafft werden kan. v.§.i.).6e oKIiZsc.
exgu»si6el .^66.!>ckven6cn6orff .in summar. aÄ. to-
rem.expol. P.2I Z. s-l«q. Worvon die Nürnberg, k-ek.
Ilc. 2,7. l.. 1. diese gute Vorsehung gethan: Ein jeder
der ein^außwohnung oderHerberg hat/der soll ver--
Hute»» / daß mit demAuswerffen:c. niemand kein
Schad geschehe; dann so jemand dadurch beschadi,
«er würde/ft> ist der Neschädiger schuldig / dem
kündigten den erlittenen Schaden zu bekehren:
Und nehmlich also: da einer Ohn Lürsay dermasstn
geworffen wäre/daß er mit Tod abginge/ so soll sol<-
eher ungefährlich bescHehener Schad / gegen des
Verstorbenen nechsten Erben nach eines Raths
tLrkäntnüß und Mäßigung gebnssc und abgetra¬
gen werden. Wurde aber einer am L.eib verwundet/
verlegt/ oder an seiner Haab beschädiget / so soll der
Inhaber des Hauses oder der Beschädige? / so er
küntlich des Schadens halber mit samt Abtrag des
Arrzclohns/tLrstattung zu thun pflichtig seyn / wie
solches nach Gelegenheit der Sach erkandt undge/
mäßiget würde / vorbehaltlich eines Raths Straf
nach Gr«5sie und Gestalt der Sachen. Deßgleichen
so! es auch gehalten «erden/gegen denjenigen/ so an

ihrenHäustrn oder Gemächern / gefährlichern
häng vonL.aden/Stangen oder einigen andern Ge?
rüst hätten / dadurch jemand Schaden geschehen
möchte; dann so einem hiervon ein Schaoen er--
folgen wurde / so seynd die Haußher:» und Verursa¬
chet- »esstlben Schadens ÄOiederlegung und Abrrag
zu thun schuldig. 5Ls ist auch einem feden erlaube in
solchen Falle» / da sich einer Schadens oder Gefahr
zu besorgen hat/den Haußherm/Inwohner oderZbe,
ständcner nicht allein zu warnen / sondern auch um
Abstellung solcher Gefährlichkeit zu besagen /und
um nothdürfftige Verwahrnnng und Fürschung
anzuhalten. Thäte aber derHanß--0Ser iLiyenher?/
Innwohner oder Bestandener solche Fürsehung
nicht so sollen sie/ zusamt dem gebührlichen Abcrag
des Schadens/ eines Raths ernstlicher Straff ge¬
wartig seyn.

Was es aber für eine Belvandtnuß habe/wann
einer seinen Heind / welchen er mit seinem Degen
nicht verwunden wollen / von fernen mit einem
Stein geworffen/und dadurch getödtet / nnd ol)
hieraus ein Vorsatz zu tödten / abzunehmen?
davon besiehe karinac. yu. Lrim. p. 5. HU. 126. tir. 14. n.
l?7.K leczcz.

^6 §. 2. K.Lap.
Was von denSteinen insgemein bißher o gesagt worde/

solches hat auch insonderheit bey demMarmorseine Rich¬
tigkeit/daß nehmlich derselbige dengemeineuRechtennach
dem Grundherrn gebühre / l.7.§.iz.Sc r4.lol.marr.I.z.
§. ult.I. f. §.! ff 6e rek.corum. l.4.§.7.ff. 6e censl. 17.IN f.
ff.6eV.8. mithin nicht allein gantz undgarversiieniier.
sondern auch dessen Nutzung jemand anders überlassen
werden kan. 66. !.!_>. dahero dann auch nicht zu zweisseln/
daß sich nicht auch der Kausser/welchem alle Nutzungen in
einem gewissen Grund und Boden verkausst worden/ des¬
sen anmassen könne / wann nehmlich der Marmor schon
ehedessen von dem Verkauffer in dem Grund und Boden
genutzet worden, v.l.y.pr. ff.6eusufr.^unQ.I.7.ff.eo6.
Oder/wann sich erst bey kmtzer Zeit eine Ader hervorge¬
than / jedoch der Stein alio beschaffen ist/ daß erwieder
nachwächset/per l. ?.§. I z. ff. solur. msrrim. Wann aber
derselbige nicht wieder nachwachset / könte solche Nutzung
dem Kau/fer nicht zugesprochen werden, v. ?au/. Osttr.
s6 6. t. I z. 8truv. 8.). Lx. l 2. ck. 15. Von dem
liegst eines Marmors besiehe l. 1. ff 6e leg.z.
Heut zu tag aber eygenen sich dieAdem desMarmozs und
anderer kostbahrer Steine die Fürsten und Landshenn zu/
und zehlen dieselbige unter ihre K.eZzliz. v.z.?. 56. in verb.

ibique OO.Lakrens. in I. fruÄus. §. iZ vir. ik.
sc>I. matr. peregrin. 6s sur. üsc. I.ib. 4. ric. 2. n. i z.

n. i.Sc perr. 1^. i.cz. i,.n. Z7.K:
leqq^ davon in dem anderen Theil dieses Haußvatterö et,
wasmchrerö abgehaudeltwerden soll.

Das
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DaöV. Aapitel.
Von den Ziegeln.

Innhalt. . §- 8. Von denen Formen der Ziegel ist mW-
ö.i. DerZieqel Vor;ug/?mq Zci' des streichens. Die doppelt qe- ckcn/daß solche entweder aus das Gemäuer /

"brannte. Der sehr qi-ojscn Ber^ltmig. H. 2. Z-vcnerley Pflaster / oder die Bedachung eines Zimmers ihr Abse^
Gattung, h. z. Die Formen Verdlckung weg-!, ichikchten hen haben. Nachdemenun dieselben zu einer dicken Mau-
ktttens. Verglasirung. 4. Probe der Ziegel. Riegelwand gebraucht werden sollen / darnach

1 - kan man sie groß oder klein brennen. Unsere jetzige Art /
Je durch Kunst bereitete oder gebackene kommetder Art der Alren am nächsten / welche
Steine werden Ziegel genannt/und mag zu genannt ward / und in der Lange einen Fuß/in der Breite
den Mauren kein besserer Zeug als dieser einen halben Fuß oder 2.Zwerch-Hande/inder Höhe aber
gefunden werden/ so gar daß sie Vicruvius einen viertheils Fuß in sich fasset. Sonsten wird die drey,
auch denen Marmelsteinen vorziehet / weil cck:gre Form/wekhe z. gleiche Sei >en eines Fusses lang/

sie sehr langwürig und dauerhassr/ auch zu feiner Zierde und eines halben Fusses dick hat / sehr nutzlich gepriesen,
dienen / wo sie nur recht gemacht und ausgebrannt sind. Insonderheit aber entstehet zu dauerhasscen und zierlichen
Sie nehmen dieSpeise gern an/rrocknen auch geschwinde. Säulen daraus eine feine Art der Steine/ wann man den
Diese aber in einer Dauerhaftigkeit zu sehen/so müssen sie zubereiteten Letten in Circkelrunde Form bringet / und
aus guten zähen/ weissen/ rorhlich-laimichten/ und ge- darauf ehe man ihn brennt / in 4. oder mehr Theile solcher
schmeidigenbetten/welcherdem Dohn worausman^o- Gestalrschneidet/daßalleSchnitte und Stücke mit dem
backspfciffen macht/ähnlich/gestrichen werden.Denn der- Lencro oder Mittelpunckr des Circkels zusammen lauf¬
gleichen Erde verändert die eingedruckte Form nicht fen/undsosort eineReilform überkommen. Auch möch-
jeicht/und behält ebene Flachen / die nit bald krumm wer- te man zu den Gewölbe» n alsobald Formen haben / da
den; doch muß man zuweilen aus Noch gemeinen Letten man die Ziegel zugespitzt eindrucken könre: Dann wann
dazunebmen. Der sandige Laim aber wird allerdings dergestalt die Ziegel ohne Kaick allbereit ein Gewölbe wr-
verworffen/deßgleichen auch solcher Letten/welcher groben miren/so wird dasselbe mit Kalck so viel desto stärcker und
Sand oder kleine Steinlein verbirgt / dann diese werden vester werden. Man könte auch zu auswendiger Zierde
allzuschwer / und wann ein stärcker Regen an sie schlägt/ und Bestättigung des Gebaues gewisse Formen machen
zerfallen und zerfließen sie. Es soll aber der Letten vor und sie zu Gesimstn/Rrännen/ Einfassungder Thu,
Winters und Herbst gegraben wohl abgetretten / gckn'!- ren/und Fenster wie auch den Giebeln/ und Ausladung
tet / aufHaussen geschlagen / und durch den Frostwo.)! gen des Dacbs bequem anwenden/gestaltensolches/ ob
durchgangen werden. Die Ziegel hievon / soll man im man schon verschiedene Arten undForm darzu vonnörhen
Frühling oder Herbst formiren und streichen / dann hat/jedennoch nicht so viel kostet/ als wann der Unverstand
wanns im Sommer geschiehet/so trocknen sie durch grosse der Handwercksleutedie Gebäude von aussen und innen
Hitze allzugeschwinde / indem sie aber inwendig nicht so mir lappisch - und altvaterischen Geftäntzel vollhangt/
wM als auswendig trocknen/so krümpssen sie und reisten/ welches der Sach einen grossen Ubelstand gibt / und nächst
dahero siemcht an der Sonnen/sondern in einem lüfftigen Verkerung der Zeit und Kosten verursacht / daß der
Ziegelstadel/ehe sie gebrannt werden / allgemach trocknen Bauher: darob sich zuktzt noch schämen muß. Es sind a-
müssen.Da es aber die Gelegenheit/Zeitoder Noth^onst berhiebey die merallrnc Formen/welchem?.'-Scharben
crfoderre / daß man solche Steine tm Sommer / oder gezwungen werden / sehr hoch zu halte??. Dlc Pflasier-
XVlNter mache müste/ so sollen sie desWinters mit rrock- pl^recn/so man zu denen PLn/tern der Koch-un dWasch,
nen Sande/ des sommers aber mit Stroh zugedecker Kuchen/Kammern/Gange und dergleichen zu dem Ende
werden. Diese aber sind nicht ebenöer a/s in 2. Labren gebrauchet/damitdurch Feuer und Liecht / nicht leichtlich
zum Brennen tüchtig. Sonst melden dieBauverstan-Schaden geschebe/können 4. oder 6. eckige und aneinan-
digen/daß die einmahl gebrannte Ziegel / so man sie noch der geschoben oder nach einer andern beliebigen Form ge¬
einmal Wasser in sich ziehen lässt / und zum andern mahl strichen werden; ihre Grösse kan 14. Zoll in der Länge / 7.
brennet /doppeltso bart/als zuvor werden sollen. Wolte in der Breite und li.Zoll in der Dickehaben. DerZieqel
man dergleichen Steine grösser als sonst gebrauchig die man zu Bedachung gebraucht / sind vorncbmlich
macken/so soll man sie an vielen Orten durchbohren/ da- zweyerleyArten: hohleDachziegel und flacheDeckplat-
mitsie leichter trocknen/und backen/ man menget auch zu- ten: Nachdeme aber ein mitHohlziegeln bedecktes Dach
weilen Spreu von Weitzen und Dünckel unter den Let- einen Bau sehr beschwert/und niederdrücket/mithin auch
ten/davon werden die Ziegel braun / schwammlöchericht derZeug sich davon leicht abschalt/daß derRegen/Schnee
und leichter/fassen die Speisse besser / und sind zu Gewöl- und dergleichen auf die Früchte und das Getreyd fallen/
bernund dergleichen Gemäuren diensam. und zugleich den gantzen Bau schadhafft machen kan / deß

H.2. Vicruvius tkeilet die Ziegel in zrveyerleyGat-i übermäßigen Unkostens an Baumaterialien/undArbeit-
tung. Die erste Heisset er l-ater«, welche bloß an der lobns / wie auch des daher entstehenden Ubelstandes zu
Sonnen getrocknete Ziegel sind ; die andere aber geschweigen: so ist einem Bauherm zu rathen / daß er sol-

gebrannte Ziegel / so in Ziegelöfen gebrannt sind, cher Hohlziegel/ausser der Bedachung der obern Forste/
Jene mag unsere kalte Landesart und Gelegenheit nicht ZusammenfügungderDächer/und dene zugespitztenMau-
ertragenDannenhero dann die letzten in demselben nur ren/wozu sie diensam muffig gehe. Derselben Lange aber
im Gebrauch sind / wiewohl auch jene von dürfftigen Leu- kan 18. Zoll/die Breite 4z. und die dicke 2. Zoll seyn. Her-
ten selbst zuweilen/ so gut es seyn mag/gestrichen / und zu gegen hat man zu Bedeckung der Zimmer fürsichtig
Backöfen/oder an den Orten / wosievom Feuer ausge- in Vorrath zu schaffen grosse/ mittelmäßige und Meine
brennet werden/und an kein Wetter kommen / angewen-- Dachplatten. Die ersten werden zn Bedeckung grosser
det und gebrauchet zu werden pflegen. Hauser gebraucht. Deren Länge ist gemeiniglich 18. die

/ ^ Z 2 Breite
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Breite 8. und die Dicke ^.M. Die Mittelmäßige sind Welcher aber deßwegen mit keiner Straffe angesehen
langis.biß i6. Zoll/breit 5/dickz. oder z. Zoll. Die kleine werden kan/wosern er vorher gerussen / unddievorbeyge-
so sehr gebrauchlich/ haben in der Lange 14. in der Breite hendevor der Gefahr gewarnet hat / welches Russen aber
7. in der dicke aber / Soll. Diese letztere sind zu den Da- zeitlich/und nicht zugleich mit dem werffen geschehen muß/
chern der Häuser die bequemlichsteund nützlichste. Im angesehen sonsten jemand der vorbey geher sich ohnmüglich
Fall der Letten oder Laim schlecht beschaffen/ muß man der vorsehen/mirhm weder davon lauffen/noch ohneSchaden
SlckenalleMttwas weniges/als ein viertheil/sünfftel/verziehen oder warten könte.arß.I.öe pupillo. f. §.6 p!u-
sechstel Zo/l zugeben / damit der Schwachen etwas ge- rium. ff. cle O. nec non I. ü rem. 62. §. l. idigue gl.
holffen werde. Man kan die gebrannten Blatten auch Larrol. s.' Ol). ff cle Weßwegen der Rechtslehrer
verg^n/welches nicht allein zu grosser Zierde/besonders ^nZeIu5sll§.Iremii puracor.).s6^.^quil. allen Dach-
da ße HimmelblauerFarbe sind/sondern auch zu ungemei- deckern und andern Handwerckern diese Vermahnung
»er Dauerhafftigkeitdieltet. Auf was Weise man aber die nnttheilt/daß/sooffr sie etwas von den Dächern herunter
Blatten aust>ecken solle/ davon wird unten an seinem Ort werffen müssen/sie vorhero bey Zeiten die Vorbeygehende
Unterricht geschehen. genugsam warnen sollen / damit sie hierdurch bey Zeiten

§.4. Od vie Ziegel recht und ausdie Dauer ausge- derGesahr entgehen können/andergestalten sind sie/so fernbranne / ertenner man etlicher Massen daraus/ wann sie ein Schad geschiehet/vonaller Schuld nicht befreyet, vici.
l ichtsind/ oder da man mit einem Finger oder Stöcklein !,z i. ff s6l..^quil.allwo solches auch von einem Gart-
daran schlägt / helle klingen. Die gewisseste Probe ihrer ner oder jemand anders / der an einen solchen Orth / wo
Güte aber ist/daß man sie lange Zeit im Nngewitter unter man vorbey zu gehen pfleget/die Baume stutzet/ und von
freyem Himmel liegen lasse/und so dann seheobsievestge-denselben Aest herunter wirffr/gesaget wird ; Weiln aber
blieben. offtermahlendie Dachdecker immer zuscbreym müsten /

indem siefort und fort untaugliche Ziegel finden / als kön-
nen sie sich auch hiemit heFen / wann sie vor dem Hauß/
wo sie gemeldter .nassen das Dach zu decken haben/einge-

^. wisscs/ gewöhnliches undkennbahres Zeichen aufstecken/
^ ^ - dadurch die Vorbeygehendegewarnet werden : aller-

MErner bestellen auch ein nothwendiges Stuck des nassen sie solchenfalls eben so wohl entschuldiget sind / cb
AiL Baues dieZiegelskeme/davonin diesemCap. gehan- ^ gleich vorher mir ihrem Schreyen keine Änzeigura ge-
dei, worden: welche gleichfalls zum Nutzen und Schaden qeben haben.sr^ I.cum czuicj.z.ff^cerr. per. viff
angewendetwerden können; vluylt'ch jind sie/ wie vor- ^ üb. 4. «nk. rir. z. §. /. n. 7.Ä!ii^ucl)l).pIurcsilici.
gedacht/zum bauen/daherogleichermassenein jeder Hauß- L>Amlic>u6.pr.Lrim.c:.^s.n.».kirinsc.s?.s.oper. crim.
vatter einen grossen Vortheil gemessen kan/wann er selbst 126.« 21.22. öcLsrp-.pr.Lrim.p. i.qu. 27 n 20.
niit einer Ziegelhütten auf feinem Grund und Boden ver- Ferner kan auch durch die Ziegel ein Schade gcsche-
schen / angesehen ihm solches den gemeinen Rechten nach/ hen/wann dieselbige in Brand gerathen/und hierdurch die
gleichwie von den Steinbrüchen h.eroben gedacht wor- g^tze Ziegelhütte zu Grunde gehet: Welches unterwei-
den/unverwehretist. v. ^Isrck. v^elenb. Loni-60.n. zc>. die Fahrlaßigkeitdes Zieglers/ der feines Herm
leq.d!cons.2^2. n. i5. k leqq. Wiewohln Nicht zu laug- Aegeihürtr.'i Ml Bestand hat/geschiehet/ wann derselbige
nen/daß em ^urst oder Landsher! auch auf die ^regel-Er- nehmlich bey dem Brennofen/in welchen er vorhero Feuer
den und Ziegelhutten etwas gewisses setzen könne / vi6. g^get / einschlaffer/ so/ daß hernach das gantze Wesen in
R.2uckbar. qu. Z2.N. I l. ö! 12. rie>A.p. I. qu. I Z.N.42. Brand gerathet, v.l. 27. H. ^guil.Jnwelchem
Lcl^Ioclc. cle>Lrsr. l.. 2. 0. Z4- n I5. weßwegen auch Fall demnach ein solcher Ziegler nicht ohne Schuld ist:
heut zu tag in Thuringen dieZiegelhutten/ darinnen man dann obgleich das schlaffen natürlich / so kan sich doch der
die Ziegel brennet / von dem Landsfursten den Untertha- jenige darmit nicht entschuldigen / welcher sich zum wachen
nen unter einem gewissen Geld gestattet werden. 5>, ttcl,. einmal verstanden/undHierzu bestellt worden ist / angese-
!n Loncin. T'kel. pr. kelolä. lir. n. 2. Unterdessen ist hen er / wofern er hätte fchlaffen wollen / entweder gar
nicht zu zweiffeln/daß mt auch aufemen frembdenGrund kein Feuer in den Zicgelsfen hätte legen / oder doch aufs
und Boden die Gerechtigkeit einen Ziegelstadeloder wenigst dasselbige so verwahren sollen / damit es keinen
Brennofen aufzurichten/iemandenzukommen könne / da- Schaden haye thun können. 6. §. 9. 1. 27. ff. l.. ^quil.
vonzufehen/^lan2.6elervir.rulr.tir.^z. n. 546. jbique^nron.ksber.in ^.stion. 2ä6 .k^imnsl(j./un. conl^
2ei,eßZer. äeservir.c .2 .n.lo. SGadlicksind dieZie- ,73.». l?.l..4.^Iex.^aucien^0ecis. pilsn .6 -n .26. 8c
gel hingegen/zwarnicht an und vor sich selbsten / sondern seqq. k kubier. 6e lr>cen6 .c. 4. n. 37. plurscleoKcinis
nur zufalliger Weise/wann nehmlich dadurch ein Schade i.srerum von denZiegelhüttenv.»pu6 Zpreneer. 6e lur«
verursachet wird; wohin wir an statteines Lxempcl5 die- p. 8 z. Und soll hiervon auch in dem ande-
sen Fall ziehen / wann nehmlich ein Dachdecker von dem „n Theil etwas mehres beygebracht
Dach/ daraufer arbeitet/einen Ziegelgeworffen/und ,m werden.
Vorbeygehenjemand verletzet / oder gar getödet hat:

Vas



Anderes Buch. i8i
Da6 Vi.Zapttcl.

Vom Sand und Kalck.
Innhalt. hingegen nicht gut zu tünchen / weil der damit gemischte

j.i. ^kckfuhnn von ferne mißlich/vou der Nähe bequ«m. Kalck nicht ohne kleine Risse an der Wand erttocknm
Aweyerle» Arten Sandes. Regeln von dessen Probirunq/ mag.
Z^^^.'t»suchung. §. z. Geqradener Sand. D'tbe. ^.) Merckwürdigisthierbery aus dem p/imo. Virrll.

Muß und Meersand. vonÄ unter'dm Wassers Ulldan^rn anzuführen/ daß der in der»
sand. Vom Surchrenlerten. §. 5. Von des Kalcks Arten. Puteolanlftden Hügeln bey Lsys und tN derGegend des
5.6. Bereitung. H.7.Ablöschung/Verbrauch. Feuerbergs Veluvii gegrabene fehrzarle Sand oderdiel?

Mehr Sandstaub ('aufJtaliänifch ?u^uo>g.) wann er
u > mir Kaick angemacht wird / unter dem Wasser so ftarck

Eil ohne Sand und Kalck die Steine und halt/als die beste Kütte/ia als der bewehrteste Stein/und
Ziegel nicht vereinbart und befestiget wer- so nothvest ist er auch im Trocknen / Massen die mir derglei-
den können / so gibts dem Bau einen groß chen Zeug zusammengefugte Säulen »m Fall sie umstür-
sen Vortheil / und wird dabey viel Zeit/ tzen / sich nit zerfallen / sondern bleiben in einem Stück

^ Müh und Unkosten echahrer / wann man durchaus unzerschellet. Die Mauren davon ( derglei-
i>e m oc. Nahchaben kan. Sonderlich ists mit den wei-- chen nicht wenig in Rom) trocknen schleunig aus/also daß
ten ^alckfuhren sehr mißuch / gestalten der Kalck auf die damit gemauerte neue Gebäude / unverzüglich und
solchem» der dürreunterwegsverstäubet/beyeinfallenden sonder Gefahr der Gesundheit mögen bezogen wer-
Regen aber zerfleust und wohl gar allerdings die Wagen den. ^ ^ ^ ,
verderbet. Ein sonderbahres Kleinod aber istszuachten/ §«4» Von dem ^luß--oder Meersande ist dieses zN
wann man an demOrt/daman etwasnahmhaffteszu sagen. . ^ ^
vauen gedencket / gute Ratcksteine aus den Sergen O) Denselben zu bessern sind gestossene/unddurch-
brecyen /odcr aufdem Felde und aus dem Wasser sam- gesiebte gebrannte Ziegeltrummer und deren gar nahe der
len kan/ daraus man zu guter Gelegenheit ein Jahr oder dritte Theil mit zu vermengen.
2. vorherKalck brechen / und dessen zur Genüge im Vor- (2.) Dem Meersand muß die Salyttzkete mund mitsss,
rath schaffen kan. !en Wasser abgeseiffet und abgnvaschenwerden: welche

§.2. Von dem Sande/der unter den Kalck gerüh- sonstdenJünch schrundig macht. ^
ret wird / ist dieser Unterschied zu me-cken : daß dessen (Z-) Der ^luMndlstgurzu tunchen und auswendi-
zweyerley Arcen senn / einer der auß der Erden aus gen Bewurffdes Gemäuers. Zimmer aber/ Gewölber
Gruben gegraben wird : der andere so am Gestade der und Mauren schwitzen davon/ nasseln und lauffen häßlich
Flüsse oder Bache gefunden oder vom Wasser zusam- an. Und dieses ist auch die hauptsächliche Ursach / daß
men geführet wird / und daher der Heisset. manches Gemach wie lufftig und wolgelegen es sonst ist/

Was insgesamt von beeden Arten zu wissen/ das ge- "^ts desto minder / nie ohne Nassung / Schwitz und
ben nachfolgende Bemerkungen. Schmutz zu mahlen bey nasser Wrtterung 'eyn kan. Da-

(i.) Welcher Sand in der Hand gerieben rauschet her es werter auch unrund/ und unvrauchbar/umwillen
und knirschet; und auf ein weiß Tuch geworffen/keine alles/was darmn ist/schrmUch und unsauber wird. Wie-
Flecken Hinterlastoder in ein Wasser gerühret / das- wohidieses auch andere Ursachen haben kan.
ftlbe nicht sonderlich trübe macht/der taugt wol. (4-) Der Sand so unter den WusserMen ansge-

(2.) Der Sand soll nicht allzulang an der Lufft gele- nommen wird/»staut/als der dadurch bereit abgeschleim-
gen ftpn. met/uvdgewn?chen worden.

(z.) Zu reine»! Gemäuer so5 man reinen Sandneh- . Der Flösssanv / welcher an manchen Orten aus
men/darunter keine Erde vermischet ist. semen erhabenen Gruben durch das wilde Wasser heraus

(4.) Zu rauhem Gemäuer erwähle Sand nach Gele- geschleppetwu-d/und an niedern Platzen Hauffenweißlie-
genheit gend bleibt/ist so wohl besagter Ursach halber nemlich weil

(s.) Zum decken gehöret rascher und gröblichter. er durchs Flatzen abgewaschen / gereiniget und gefeget
(6.) Zum innwendigenBewurffund Bestechen nimm worden / als seiner eigenen Gute halben doppelt wol zu

von der schlechtemund glatten Gattung. gebrauchen / der wird zu Haussen geschlagen und so bald
(7.) Der weisse Sand wird vor den schlimmsten ge- er etwas abgetrocknet/zum Brauch verfuhrt,

achtet (6.) In Ermangelung der Sandgruben und wo des
(8.) Doch ist nöthig/daß man an jeden Ort die Art und Flußsandes kein Überfluß ist / mag man den am Ufer der

Beschaffenheit desSandes wohl untersuche/und sich nach Msse hauffig befindlichen Stem-oder Kißsand durch die
selbiger wohl zurichten wisse. Reuter schlagen. ^ ^ .. ... , .

§.z. Belangend den gegrabenen Sandinsonder- §.s. WasvomRalckzuwissen nöthig/ bestehetm
heit/ so ist folgender Unterricht zu behalten. (i.)Von dessen Art/Sereitung und Gebrauch. Dieunterschied-
demselben hat der räthlichte und Gsldfarbe / und vor- liche Arten werden in nachfolgendeAnmerckungen ge-
aus der Laechtsptelendeund funcklende/so aber rar ist/ fasset. « ,
den Vorzua. Dem folget der graue / und diesem der 1. Der aus dem Gebtrge gebrochene Ralckstem /so
schwarylichte er trocken ist und gern bricht / auch von innen keinen ver-

(2.) Wann er eben aus der Sandgruben kommt/ist borgenen Zusatz bey sich führet / und nach erlittenen
er zu Mauren und Gewölbern dienlich. Liegt er aber ir- Brand sich verkleinert hat / ist besser als die zusamge-
gend lang im Wetter/wird er matt und Erdenhafft/und glaubte.
wächset davon das Gemäuer gern aus. 2. Der beste Ralck wird aus den härtesten dichten

(z.) Dergleichen fnschgegrabener Sand aber ist Steinen/besonders aus denen schönen weissen / dieohktt
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untermengten Zusatz sind/gebrennet/und zu den Mauren und abrühren / biß solcher mit der Nasse durchaus wol
gut befunden. ^ durch drungen und durchpaiset wird / denn von solchen all-

z. Der aus schwamm--und löcheri4)ten mürben gemachen und fortgesetzten/und zur Genüge ehisten ange-
Steinen gebrannte dimet am besten zum tünchen/ bestrei- brachten durchwaichen wird er muner temperirter/ zei¬
chen und verwerffm der Mauren. ger und anhabiger. Dieses gehet aber bey den Gck:fer-

4. Alle KaWcme von Rißlin gen / die man aus der steinen nicht an/welcher so bald er durchgenctzet/auch ver-
Gruben nimmet/schwartze/weisse/undrörhlichte/follman arbeitet werden muß.
alsofort bmmm / wann sie frisch aus der Gruben kom- Nachdem er solcher Gestalt abgelöschet worden / muß
men. man ihn/biß zu seinem Verbrauch / mit nichts vermengen/

s. DieAMmge/undWackensteine/ foausBachen undnurallein mit Brettern/ oder leichten Sande (oder
und W«M' konnnen/ geben einen weissen Kalck zu faube- mit Brettern darauf ein paarZoll hoch Sand geschlagen)
rer Arbeit/ der auch darum meist zum Tünchen verbrauchtwol überdecken/ sonst verdirbt er in die Lange,
wird. Je ehender der abgefetzte Kalck verbraucht wird / je

6. Der aus Schifersiemen/ weil er schnell anziehet/ steiffer er die Steine anzeucht / und /e dauerhaffrer er sie
sich befestet/und die Dauer halt / tauget fo wohl im Was- verbindet: da er hingegen nachdem er abgelöscht durch die
ser als im Wetter/ muß aber so bald er genetzet worden/ lange Weil seine erste Krafft verliger / zubüssetund aus¬
verbraucht werden/sonst verbrennt er/und verzehret sich dufftet.
selbst/ daß er bernach nicht mehr bekleidet noch angreifst. Gar wahrscheinlich ists/daß der Kalck/wann er mit sei-

7. Aus Marmorstcmen / so schwartzlich / arau und nen dem Geburtslager nach verwandten und ungebrand-
vielsarbig / wie man solche in der Grafschafft Wied-und ten Steinen verarbeitet wird / sich mit selben weit vester/
Jttstein / auch zu Durlach in grosser Menge bricht/auch als mit srembden verbinde / als die ohne das der Natur
aufdem Felde findet/wird der schönste weisse Kalck/ der so dem Urständ und Stoff nach schon einander gewohnt
wol zu delx mauren als tünchen gut ist. sind. Wie dann auch die Frosche ( also nennet man die

8- Wo man die Muscheln in grosser Menge hat / als im Kalckösen nicht ausgebrannte Kakksteine) eben dar¬
in Niederlandenzumal in dem Land Koeren / bey dem um als wohl haltend / ob sie gleich sonst als Stiefkinder/
DorffElmershausen / da pflegt man auch Kalck daraus angesehen werden.
zu brennen. Wann das Wasser klein/werden sie Häuf- Vor allen Dingen ist dieser Vortheil so viel fleißiger
fenweiß hoch übereinander geschüttet / und nachdem sie zu mercken/als nachlaßigerund unachtsamer derselbe von
abgetrocknet hinweggeführet. Dieser Kalck ist innwendig unsern Maurern beobachtet/ und nachmahls so viel Kla-
desHaufes gut/aber an der sreyen Lufft wird er- dm ch den gen/daß die Gsmauer nicht halren wollen / darob gehöret
Regen von denMauren abgeschalet.An denMeezkisten/da wird : Daß nemlich der Ralck mit dem Sande aufs
man die Austern häuffig fanget / wird aus ihren Scha- fleißigste/durch einen starcken nothvesten Kerl abgernh^
len ein trefflicher Kalck gebrennet. rct und durchtrieben werde / daß nicht das geringste

9. Die Frantzosen/ vorab die Pariser/ gebrauchen ge- weisse vom Kalck mehr zu finden seyn möge. Wozu man
wöhnlich an statt des Kalcks/den Gips/welcher unten am dann vor alten Zeiten gewisse Leute gebraucht/ die mit dar-
Berge kionrmarrre im Überfluß zu haben ist. Dauret zu geordneten Riegeln/alles aufs genaueste abrühren und
zwar wol in der Feuerfiamme und ist innwendig zum Über- durch arbeiten musten. Vei mitreist solcher klugenMüh-
dünchen der Gewölöer / auch auf platten Decken zierliche waltung hat man die Mauren so starck gemacht / und die
Formen zu erheben/gar dienstlich. ^Aber wo das Wetter gemachte mir so vestem Zeuge bekleidet / daß man gantze
anschlagt/und an feuchten Orten hält er nicht Stand. Schreibtaffeln daraus hauen können. Weiter werden

10. Es gibt auch einen außerlefenen schimmernden zu einem Theil Kalcks des gegrabenen Sandes drey
Glantzzeug / wann man der Hellsichtigen und weissesten/ Tbeil/des Ufer - oder Bachsandes aber 2. genommen/und
mit eifern Stampffeln zu subtilen Pulver zerstossen! und diefes wird alfo zu Mörtel abgerühret.
reingesipten K iselstcinen aus den Bachen 2. Portionen §. 8. Einen in die Länge / und 8. gegen 9. Jahr blei-
mit einer Portion Kalcks vermenget/und in einer Mulrer ben den Kalck zubreiten/so sthlichkt man setzt eben aufden
wie einen Teig anmachet. Die Jtaianer geben ihm einen Ofen gebrachten Kalck auf einen faubern ebenen/von star-
befondern Namen 5,«cco. sie gebrauchen aber insgemein cker schwerer Laim - oder Letten Erden natürlich dichten/
für besagten Glantzkiß die weissen Marmelsteinerne Ab- oder erst also mit Fleiß auf Tennenart zugerichteten und
gange/welche sie aufbesagte Art zermalmen/undknoten, wolgeschlagenen Platz fein gleich undgehebinundaufein-

§.6. Mit der Vereitung des Kalcks verhalt sichs ander je eine Höhe von 2. biß z.Schuhen so lang und breit
wie folget. als man will. Der wird hernach mit'gutem Feld - oder

Die Ralckofen müssen wenigst 2-?. Schuh lang und Wassersand auch 2. biß z. Schuh dick von oben und an
4o.tieffeyn. Je höher sie sind/je ersprießlicher sie sich aus- den Seiten herum beschlagen. Daranffchüttet man nun
Hitzen. ferner des Wassers so viel und lang biß der Sand / und

Ein rechter Ralchbrand erfordert drittehalb biß drey der drun«er liegende Kalck sich durchnetzet / mit der noth-
Tage zur Vollständigkeit. wendigen Fürfichtigkeit / daß der sich nicht entzünde noch

Wann die Kalcksteine in dem Ofen geschlichtet wer- verbrenne. Dann solte etwann indessen / als leicht geschie¬
den/ so schlichtet man zugleich etliche Stangen mit hinein/ het der Sand vom Dampff Ritzen gewinnen oder spalten
damit die Hitze nachdem solche ausgebrannt sind / desto wollen / wirfst man ihn gleich mit schon darauf passenden
besser durch die Lufftlöcher hinaufdringen/ und die Steine Sand wieder zu / damit dem von der Hitz aufwallenden
völlig durchhitzen möge. Nachdeme er ausgebrannt und Dampff und Dufft den Außgang und der eindringenden
abgekühlet / wird er in Stücken heraus genommen und Lufft den Zugang allerdings zu verwehren. Und solcher
zum Brauch verwahrt. Da dann nachstehendes in acht Gestalt kan er weder von unten wegen des BodensVe-
zu nehmen. stigkeit abwerts; noch um willen des aufgeladenen San-

§.7. Nachdem der Kalck gebrandt ist/muß man ihn des von oben hinaus dunsten : und bekalt also sein aantzes
an einen feuchten und schattigten Ort in einer Gruben Vermögen und Kraffr wol beschlossen in sich selbst. Dieser
fein sittiglich aber unausgesetzt mit Wasser anfeuchten so bereitete und verwahrlich gehaltene Kalck wird / wannman
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man ihn über kuch oder lang anschneidet/an zäher Fettig- Was hiervon dem Sandgesagetworden/eben die«
keit einem aus dem besten Milchram gemachten wolge- ses ist auch von dem Kalckzu verstehen / angesehen ein jeder
presstendichtenundftischenKäßähnlichseyn/undim an- Haußvatter ebenfalls denselben entweder aus seinem
ziehen und Mten eben das thun/ was die beste Kütt/oder Grund un Boden/so es anders Kalckfteine darumen gibt/
Ciment vermag. Ist sehr gut zu Bekleidung der Wän- herholen/oder auch aufeinem frembden Grund solche ßw
de/zu erhabener Arbeit / auch voraus zum Grund auf die rechtigkeit erlangen / oder endlich um ein gewisses Geld
WaBediebemahlet werden follen. Dann er ledigetsichdiefelbigepachtenkan/srA.l.lz.pr.ss.6epubjicgn.keveÄi.
nichtab/lastdenFarbenihren schönen/hohe/undlebhaften Kgl. obgleich so wohlaufdie Sand-als Kalckgruben die
Gwtz fort und fort ungekrancket/da hingegen ein anderer Obrigkeit unterweilen etwas gewisses schlaget kcioclc. äs
Mörtel sie mahlig blöde machet / abatzet/ und ersticket/ja ^rar. 1.. 2. c. Z4.N. ? s. Will er aber einen Kalcksfen auf-
manches mahl wohl gar den Grund am Gemählde / mit richten/so muß er zusehen/daß er denselben von den benach-
aufgeworffenen Blattern schändet / und sonst zertheilet, harten Hausern entferne/damit dieselbige nicht allein we-
Dahero dem Bauherm nichts als Nachtheil / dem Mah- gen der leichtlich zu befahrenden Feuersbrunst in keiner
ler aber keine Ehregelasseswird. Gefahr stehe/sondern auch der stinckende ungesunde Dunst
. §. 9.. Ob derKalckrecht gebrandtundzumGebrauch dem Nachbarn nicht beschwerlich seyn möge; Welches

tüchtig sey oder nicht/dasgeben diese Zeichen: auch von dem Ziegel und andern Brennöfen alfo zu ver-
Der nicht in gantzen Stücken / sondern gepulvert und stehen ist/als welche wegen Feuers-Gefahr an einen solchen

zerriben aus dem Ofen kommt/ist matt und untüchtig. Platz ausgerichtet werden sollen/wo niemanden ein Scha-
^Welcher schön weiß/liecht und klingend ist/und beym de zugefüget werden kan. vi6.l.qui6»rn 5Merus iz. pr.

Zlblofchen plötzlich und ftarckdick aufdämpffet / auch sich kf. rls 8. ?. V. öc l'bolossn. 8.V. l.. 18. c. 22. n. 7.
an die Rührkelle dick anleget / der ist gut. Weiln auch derWein Unterwelten mit Kalck bereitet

^ . und verfalfchet wird/folches aber höchst ungesund und be-
trüglich/als sind dieienige / welche sich dessen unterfahen/
und andere damit betriegen/billig avzustraffen : Von den

Op. VI. Bestraffungen seibsten aber kan gelesen werden. 8smuel.^ ^. r . zrryck. I'r. /ure lenluum c. 4. cle sffeäiu Lustusin
Ber dlßgehoretauchzumBauen der Sand; da- n.9.^cj6.^ok.^1arquss6.6esur.!^erLgr. 1^.4.
her es abermahl nützlich / wann der Haußvatter l.LonL.CHurb'ayr.PoUce^Ordnuna'rjc'i.
solchen ln einem Grund undBoden bekomm kan; ^ ^ verwund zc

dam°bm>mn-ohizu,w-iff-InUrsach haben mückM/ob ^ ^ .
der Sand ein Stückdes Grund und Bodens ist / in Er- ^a Luncl.§. n.8. ibi : Muscheln!c.
wegung er von Natur reisset/und nicht aneinander hangt/ ^l?On der Gerechtigkeit Muscheln zu famlen / und wem
da doch zu einem liegenden Gut nichts mehr als was das ^selbige zustehe, vict. <^rypkisn6. cje In5ul. c. zi.n.
Erdreichbegreifft /UNd demselbenanl)ängigist/ gehöhret. I0f.öe8ckul2. cle ^uritclxA. jjrorsl. c. ».n.zs.Lcleqq.
perl, funcii 17.pt. lf. cl«/v. V. jedennoch aber/ weil an welcher Stell auch von den Austern gehandelt wird/
diesandichte^sceriegleicherweisevorErdreichjuachten;von welchen allen wir an einem bequemernOrt etwas
Als halt ösrrolus m 6. j. davor daß der Sand ein Theil mehrers imlden wollen,
des Guts seye/ äöä. Oieeksrr. ia säclicion. prsc5. aä lpe- ^ ^ y. idi: Gips!t.

(^runc um. Boc^nkcmen^a.ii. ix.önu^.ntan.alvdann X!attk.cle^KiÄ.gcjric./6. 2. ^euci. voc. ^reentgriie.

dmftlbmju nwg«. In > 1.^ ,7. N,I«,zchitt auch den Gips Mttt da«Mela»/
c.sl,, ' ».«wohwnt-rdasschl-cht-st«.

DaöVII.Aipitcl.

Bon allerhand zumBauerforderliZen Metallen / nebst einigen an¬
der» Angchörungen.

Jmchalt. hat/kanDächerdarauswachmlassm:obeSschonw!am
».i.DcSKupffer« Gebrauch. Beste Art. Anderweitige An- Kostbarkeit mehr zu öffentlichen als privsc -Gebäuen ae'

Mndung. 2. Des Eylens vielfältiger Gebrauchz^^r» brauchtwird DasKuviser/ welcl^pKsnnnn
Wahrung vor Rost. Kennzeichen des guten. H.Z.Des ^ ^ -
CtaW beste Art und Prob. 4. Vom Bley/daß es nur e» ^scuerkommt/ rotyttcheer Farbe ist/ und zu einer
mrky. H.5. Herschaffung allerhand Bau- Vorraths an Gelbeanmiget oder Goldgelb ist /Mld gleich als blühet/
Handwercker Arbeit, und der HülffsmittelundWerckzeuge.das ist/voll subtiler Blaßlein und Tippelist / das'wird für

§. i. das beste geschahet: dann dieses ist eine Anzeig/ daß es fein
Mer die neben iekt erklärten Stücken zum "nd wohl geläutert und von schlacken gesäubert sey. Es
Nau aeböriae Materialien werden bi «ich roth und weiß zu haben. Und wann es mit B'.e»
2 ^Metalle, als Ku^ ' Evsen/ und gehöriger Massen vermischet wird/ kan man nach BeliH

' Än a-Tt ^ ben allerley daraus machen lassen. Das Rupf-
' Dachmnm gebra?cht/ und wer die Mittel f'r last sich zu allerlesNochdurffthämmern; auch zuDrat

ziehen/



184 Des ssl/gen und reckitS verständigen Yauß-Vatters
°d-rSchmid».b°i. b-stchmd dw Mauren b-y d-rm

Da-!e„-»Pift,dmBamn-inn°chnoth- dmmAnfÄKr'^
wendigers (Stuck. Daraus werden Splllen / und Klam- mer/Ercker und Ckore/AKnr ^ 3>m-
n,erngemacht/zumSusammensügen der Steine. Man unddeN
schneidet auch daraus allerhand grosse / kleine/ und mirtel- sen qibr es nack-und ^usichubdes-
mä.sige Nagel/ Schrauben/ Geländer/Säuligen/Ofen- Wunmus dÄ neÄakd n?' ""d Ze-t

^uilen/Äeu-undMistgabeln/Radschienen/Bander/nen/Knopsse/nechstderHafnerarbeir/u.a.m. davon
^Messen/Sven-und alle andere Ketten. ?c. Band- schon oben bereits Anregung gethan.
Wund Radnagel /Hufeyfen. Das zähe Eysen wird zu Als rverckzeupe und ^ulffs»mttel müssen auch
^id>ckienen und Nageln :c. das hart oder spröle aber zu vorhanden seyn / Bocke zu Gerusten/Bretter/Stangen/
^obn Sacken veKm Das Eysen wird (zumal xeitern/Auftüge/Aufzugfeile/Ruststricke/Bögm/d.eGe-
wo es die Witterung auszustehen hat) am besten vor wolber darüber zumachen. :c.

ReZts-Anmerckungm.aleichdurchlauffende und nlchtunterbrochene Strömen ^
oder Adern führet /und seine Ende von Schlacken , rey . ^.ubr.
und nickt schifrich sind. Die gememeste Prob aber ist/
wann sich ein Schien oder Stab ohne sonderliches Kra- A«?Paß dienet»!! und ande:e ^srcrisli» dene gemeinen
chen hin und her beugen last / und nicht bald zubricht. Es Reckten nach dem Grundhenn/auf dessen Grund
hat über das auch der prob nach eineVerwandtnus und Boden sie gefunden werden / zugehören/ ist
mit dem Stahl /wie stracks folgen wird. schon Hieroben gedacht worden; Allein heut zu Tag mas-

§. z. Dem Eysen ist der Stahl am nächsten ver- sen sich derselben die Landesfürstenan/und Men sie unter
wand/und wird der Kern vomEyfen auch zu guten ^rahl ke^Us. vich ^ciclirionst. »6 k^ippol. ä. Lollib. 6e
gemacht. Aus diesem Metall wird der Hebzeug und sonst increm. Urb .Osp. X.lir.,». Xlock. 6e^Lrar.I..2. c.27.
allerhand Künstlerzeug bereitet. Der Kernstahl ist der Weiln aber diese Kiareria von den kiersllen und Berg¬
härteste / der eyserne aber ist etwas weicher. Der crcfj--- wercken in dem andern Theil unsers Haußvatters gehöh-
lichste Stahl ist/ welcher am Bruche / wie der Silber- ret/als wollen wir hiervon zu handeln biß dahin gejpahret
alantz spielet und spiegelt / und dessen zarte Aderaugeleinhaben; An dieser Stell aber nur von den ^lerst/en etwas
dicht und gleichmäßig ineinander geschoben. Denniehel- melden/davon im lexm gehandelt wird/ und zwar so fer-

l-r/dichter und gleichförmiger sich der Bruch gibt/je beljer ne.selbige nurzum bauen gebraucht werden.

rostet. . H H nter das Metall wird auch das Kupffer gezehlet/von
§. 4. Das eigentlich also genandte Vley (welches ^4 vielfältigen Gebrauch zu lesen ^«cob. Lor-

wieder einiger sonst fürtrefflicher Manner ^^cop zu mit.äererum. luSc. Lsp. 29. welches aus den Kupffer-
mercken ) ist nur schwary / oder eigentlicher 25leiw-- bergwercken hervorgebracht/davon zu sehen ^Zricol. 2.

net/lst unser Z,nn. ^.Wue oder a^en^ und Kupfferschmiedenausgearbeitet wird. Vonwelchen
reum )ij^ bey unsWlßmuch/dawnma^ ebenfalls gelesen werden kan vorrmr. 6. rr. Lsp. Z4>. rubr.
noch Nichts gewust / und ist eine ..Attelart zwischen Zmn j), opijicio metalia exco^«e»<ii,V
und Bley / zu erst m Meissen / und Engeland gesundem vlersll zu schmelyen und zu scheiden / zu

«i-«s-n/,wlagmnnl>z>> hämmern. Eswirdab-rdas
gimMi- man dißh-r g-m-m-t, s-nd-rn das C°n-°rfty/ KM^
als d-r in Warh-itSgrundg-I.hrt- Hm I.L, Prasch im ) LmInÄ ^^5
^.anro °n^^s^m ^^S-^l- M7Sa.s°' Sffrba^16.und i7.CapiteUlNd dem^-eo g. ^ Stadt Rom / bik aufdas

fe aner,nnerrwirv/uciy es.«.e.mr
Lateinische Bücher ins Teutsck?nk^^^ l,

svin^fs!
Wichte/U.s.w. vuv vvli uuviu,^tt^ >. >. ^
chen und völligen Bericht verlanget / der kan sich neben worden/darum/daßZsrumuz das erste mahl kupffcme
dem plinio voraus des belobten ^sncois- Wercks cleks ^untz ,n wie plucarckuz bezeugt / habe sollen sckla,
^er.IIicabedienen. ^ ^ U"lassen, v.v.erkerr.mLomin!T'kell or L^

§. s Über dieses hat ein sürschlagiger Bauherz im ^6 ist auch selbige noch heut zu Tag an vielen
Vsrrach zeitlich herzuschaffen theils solche noehwen- Men Lurop- gebräuchlich/ allermassen solches von dem
ylgeStucke/soinSchreinepSteimnetzen-undSchtossez-Königreich Schweden und Pohlen ; Item von derSchweiß
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Schweitz und andem Orten mehr die tägliche Erfahrung gemein von denenMigen/welchequinouenellenoderAn-
gibt. In Teutschland pflegt man zwar einen Ausa-z vom standsbriefvon dem Kayser erhalten / Krafft deren ihre
Aupfferzugeoen/vongantzenKupfferaberwerdenwe-Lreclirores auf eine gewisse darinnen bestimmte Zeit sie
nig Mütchen daselbst angetroffen. Inzwischen ist zu be- nicht zur Zahlung anstrengen können / zusagen / sie seyn
tauren/daßdieses Mittel so sehr nußbrauchet / und hier- eystrn worden / davon wir bey dem 17. Cap. des ersten
durch dieMüntzen so siarck verfälschet werden/ welches in- Buchs gehandelt haben. Dergleichen pflegen auch die-
sonderheit von den so genannten Rippern und jenige Schaafund Kühe/welchemit dem Beding jeman-
per» geschiehet / welche die gantze Welt/so sekr man sich den um etwas gewisses ausgerhan worden/ daß derMge
vor ihnen hütet/ und sie zu gebührender Straff ziehet/mit die ihm eingeräumte Zahl erhalte/ mithin an statt derer/so
falscher Müntz anfüllen / und also mit ihrem verdösten abgegangen/anderezur Hand schaffe / das eysirneVich
Geiß viel schädlicher als die Dieb und Wucherer sind/ genandt zu werden / weil nehmlich die Aakl gleichsam nie-
unö deßwegen eben derselben Straff zu gewarten haben/ mahlen stirbet / v. I. 62. in f. ff. cle ulut>. der LonrrsÄ
gleichwie die Ideologische ?aculrät zu Jehna in ihrem selbsten aber wird conrraÄus lociclT betitelt/ davon zu se-
Bedenckenvon dem höchWrWlchen Müntzwesenhen^crok»berinl>.6s^ure lociclze. insonderheit am 9.
gesprochen. ZSIeiben sie/ nemlich dieKipperodcr Cap. allwo er auch der gewählten und stöhlnenKühe
Wlpper unbußfertig/ biß an ihr End / muffen sie gedencket aus derFürstl.Wüttenberg.Landsordn.ric. vom
hemach ohneCcremonien begraben/und als vo! tode WucherlichenLonrract 0.119. So wird auch an vielen
ab eskotbeneGliede:derLhrtMchcnGemcin gehal- -Oertern/als in Hessen/ Thüringen und anderswo/denen
ten rverden.:c.Mermassendann auch von denen öffentli- Unterthanen erlaubet / daß sie sonder Urlaub von ihrer
chen Wucherern also verordnet zn finden in Lap. z. X. Herzschafftzu nehmen/sich anderswohin wendendörffen/
cle usur. s? Lsp. 2. coch rit. in 6. Sonsten sind derglei- wofern sie nur so viel Schaaf/ Kuh / Schweine / Pferd/
chen Kipper nach gestalten Sachen mit dem Staupen- Ganß / Enten / Tauben und anderes Vieh in dem Guch
schlag/oder mit dem Gefangnüß / oder mit der Landsver- oder Hof darauf sie bißhcro gewesen / zurücklassen / als
Weisung; oder auch mir Geld; oder endlich am Leben ab- ihnen anfanglich eingeräumetworden ist: Und dieses pfle-
gestraffet worden. VichLarp?. ?r. enm.p.2.qu.92.n. get in Thüringen auch das eyserne Web wie nicht weni-
4i.ö: kornir. cjerer.luKc.Lap.29.inf. Endlich istzu ger auch Mehrung / Hoffwchrnng :c. genennetzu
wissen/ daß man vor diesem die Scheidung des Rupf-- werden. X^.Lesolä. 7-k. pr.voc. ENsernVlet). davon
fers von andern/l/ecslien vor ohmnoguct)schalten/ wir an einem bequetnemOrt etwas mehrers abhandeln
daß/ wo vielleicht dasselbige mit andern ^rsllen vermi- wollen,
schetworden/ (gleichwie vor diesem bey Verheerung der ^6 s "
Stadt Corintho geschehen/als von welcher das-A5L0. ^ ^
rinrkiseum. oder Corinthische Ertz herkomt/ welches aus HAEtter geboret'-er S-ad! unter r as Metall/ we.ches
Gold/Silber und Ertz mittelst desFeuers / so damahls ^ cinUrtvon^ylenl^./w:ebemtt^ct/öosm
alles verzehrte/viö.ommno 1.2 ».KI ouibus moci. ulusfr. ^uss. c.zo^ und eitlwe! er Mittelst v el ^aru: aus den Berg-
smirc. zusammen flösse) solches Hernachmals beederseitige ^ercken hei vorgebracyt / or er ^urcb > >e aus dem
Herren gemeinschaffrlichbesitzen müssen/wie zu sehen/ ex l. gemachet wird / davon zu lesen ^lo«.k. äc ^r^r.
I6em pomponius. s. §. lecl ii plumbum. lk. 6e k.. V. I- ^ ^ ^"alvd>!.
reml.l^srcellus.z.§. ^omponius.2.lf.eoci. Allein es 4. k. Lsp.
wird heut zu taMches nicht mchr vor olMnoglich ge- , ,derdißisiauch un'er das Metall das Bley zu zchw/
ha.ren / da die <^)oldschmrede nurteist des Scherdwafsers wiewohl es etwas unvollt. mmener und wacher ist/
sothaneScheidunggarwMvernchtenkönnen/ v>6. ^^reMerall. iciocX-. d'r-
cist^ parerg. c. 2 r. auch dahero Nicht nothig ist/ so wohl in Sreuermarck u.s Karndren Bcrgwerck
daß/im Fall eme^>ermi^ung der Kletsl,en jich ereignet/ v O/eeüer/-. in sci^ic^m. pr. »a ipchcu?
deßwegen eme Gememscha/ft mcluc-ret werde, ^ciä. ^l.^'r.ü.n.24-vers. ci^piu.ndv. Von dessen v-eaälti-
I^Iock. cie ^Lrar. I.. 2. c. zo. n. 8. Gebrauch zu !e-'en. Loruir. clc.' rer. luiüc. csp. z 2 üc

^6 §.,.Kujus Lzp. '^.loclc.c.l.Vornchmiichaber wird das Bley unrer an-
t^Erner wird unter das Metall auch das Eistn gezehlet/ dern auch zu Wasser-Röhren gebrauchet/als dadurch das
D welches eines von den ältesten Metallen ist/v. Len 4. Wasserinunserm Grund und Boden geleitet wird/auch
v. 22. und aus denen Eysengruben gegraben/ unterweilen unterweilen durch einen srembden Grund / wann wir an-
aber auch aus dem Wasser gesamlet / v. (-sorg ?abnc. ^ers dessen berechtiget sind/davon zu lesen !.6.L. cie u».
Ubserv. I^etsll.czp. z.und hernachindenen Eysenham- 6uÄ. k.ickcer. ciillert. cie ^quze6uH.cap. a.§ l.
mernzuvielerleyGebrauch/ davonzulesen L^roic. c. zo. ^eneMr. c!e lerviruc. cliss. 4.c. s.§. 4.necnonl)i'5s z.
clerer.tutLc. öeXIoclc.cie^rar. 1^.2 c.z r.n. i>öc2.zu- c. ^.n.z. ö: leqcz. Lc >^lsn2. sä ^ib. 2. lnk. rit. z .n. zs.
gerichtet wird ; dergleichen Eysenhammer die Landes- S» wird auch unterweilen das Bley zum Siegeln ge¬
Fürsten billich sich allein relervi ren / oder gewissen Per- brauchet/angesehen nicht allein die Römische Pabste ihre
söhnen verpachten können/ haubtsachlich wann aus diesel- Bullen mit Bley versehen, vick 1"bulemsrii1r. Lulijz.
bige grosse Unkosten zu wenden/welche zu ertragen die pn- csp .4 .6eLuII»p!umbes.n.15. sondern auch derGroß-
vsr-Persohnen nicht leicht dsstsnr sind. Lsrp?. p. 1. <lec. Meister des Iohanniter oder Maltheser Ritter - Or-
jiwkr .4 .n .i2 .vic!.CHurfürstt.SÄchs.Evsenpatent/ dens sich im siegeln des Bleyes bedienet, vicl. l.im.
cie^nno.i66z. zur Erhaltung derer Handlverck n«.i-ib.i.c!./.?.c.xi.n.z7.öcseqq.welches auch von
und^sen-Cammern gehörig/lremXIock>6e^lgr.dem Htttzogzu Venedig bezeuget I^Iieron. KleZiler. cls-
l.. i.c. 1 z.n. 74. vers. unter andern ?e. an welcher Stell scripc.urb. Vener. I.ib. z. c. 4. davon mehr zu lesen bey
dieser ä-mkor eines vortrefflichen Eisenhammers gedew dem vorangesuhrteit Ibulemario. ci t. loc. Endlich be,
cket: davon wir in dem andern Theil unsers Haußvatters dienensichauch die Tuchmacher des Bleyes / indemsie
etwas mehrers anzuführen gesonnen sind. Weiln auch darausihr Zeichen schlagen/und hierdurch bezeugen / daß
daS Eyftn so siarck und dauerhaffr ist/ als pflegt man ins- das Tuch der Lang und Brette nach vor tüchtig ge-

Aa halten
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hasten werde / davon zulesen L-^r 6e collcZ. Kauffer zuzueygnen sind.Diefes istgewiß/daß dieser Wil-
c)pi/.c.i2.§.7.n. iczo6.k^ai--zusrci>cte ^ure^ercar. le des Haus-Vatters unterweilen hieraus prselumirc
psrr. potter. PSH. s7O.n.//.öc/z. Wie aber dasZinn wird / wann er etwas anklammert» Mlhefften oder an-
von dem Bley unterschieden fey/und was dasselbige vor ei- machenlassen.!.z8.§.-.ins. 1.17.5 z.18. pr. ff. 6e
nenNutzen in derHmWalrunggebe/davon bestheKlock. L. V. j. 12. §. zz.s? 1.2,.ff. 6e. lnkr. Sc inSr. lex. in wel,
c.?2.n.i.Sesecz-z.^Fomir.6.cr.csp.z l.lremvondenen ch r Absicht demnach schon vorbedeuter Massen / die
Zinnbergwerk bei?ehe Lerlick. p. i. cjec. »04. davon Schliessel/Schlösser/Angeln/v.I. 17.p. ff. cie^.L. V.die
wir in dem andem Theil zuhandlen Vorhabens sind. Brunnenketren/Seilund Eimer/v. 1.40. §. f. ff. cje (I. L.

f.k.dsp. V.Sc srg.!. iz.§.t.üc l.l7.§,8.ff.6e ä. L. V. vjcj.Lvs-
yl lle diejenige Stück / so hier erzehlet werden / als zum ^

Bcy/piel die Lreurz - Gitter vor Gewälber und Nagelfest/ vo: ein perrme^ des Ha«Ies gehalten werden.
Zimm-r, I-°m d.-Satt-rn / Ang.1/ Schnali.n, schk.^n/^a
^-»dhab-wundd-rZI-Nm W«den vor -m-I'-rm-.-
und Angehörungdes Hauses gehalten / und nach Ver- machr/memahln vor keine Zugehor zu .^alten/fonsien wur-
kauffung desselben / als nothwendige Stücke des Hauses welche zum immerwahrenden Gebrauch
dem Kauffer zugeeygnet : es mag hernach derselben im ^blrthshaußgejchaffet worden/ nach dessen Ver-
Lonrrzätgedachtwordenseyn oder nicht/ v.l.i7 5.7.^. kamsungmcht demKauffer folgen/sondern vielmehr dem
c!e L. V.24-. §. 5.V. 8. Lc 1. 69. ff. cje L. e. V. Verkauffer verbleiben/ welches doch sich nicht also zu ver-
LZI-P2. ^»rispr. for.p. 2. c. zz. rief. 20. n. S.Ircm.sie mö^ haltenpfiegt/davonzu sehenLelolcj.lkpr.voc. Ueaende

142. n. l z. (Zoecjä. sä 1. 242. äe V.8. l. in f. Sc ke.tick. -4-cie f. I c,. Gkicherweiß ist auch nicht alsobald davor
p. ?.LoncI.?o- n. 22. wiewohl L»rp?.in diesem Stück ^ balten / -.cchi^asiemge / was angeklammert oder an-
-in^ipt>ri^eMeiinunabeaet / 0 z c 24 äek ro n ^ genagelt/ nothwendig vor em?errinsn? des Hauses ge-
anae?eben bierinnen vornehmlich auf'diefes zu sehen / was d^iren werden müsse / gestalten sonsten alle Gemählde/
mm immerwährendenGebrauch des verkaufen Hauses deßgleichen auch alleLeuchter / welche doch nur zu dem end
An dem angenagelt werden / daßsie durch das herunterfallenent-

weder keinen Schaden nehmen/ oderso leicht nicht ent-
V.t. 69.6e L. L. V. In welcher Absicht demnach davor zu desHauses dem
halten/daß dasjenige nicht allzeiteine perrinen? jeye/ was ^ ^ inrenrion und
an ein Ding fest angeklammert / angehesstet und angema- ^ '/''s ^ ^ Ä v c ^ ^
chet ist/ 1.24s. 6s V- 8. fondern was entweder die Gesetze ' ? „ ' ^
oder Gewohnheiten / vi6. (?zbriel. lud. 6. rir. 6e V. 8. ^^ ^ ^ ^ ^ n. 206.
concl.lo. 0.i.^8peiciel.lpecul. jur. vsc. ?errincn?v. ^ ^ ^ °^^^ann/
Nmnderg.kekorm .l'jr.16.1.. 6. rubr. von Sugehä- daßd.ec°»rr»k,ren6eParcheyenausdruck^
runa der verkaufften Güter. :c. Item. Kesorm^r. der düngen hatten / daß alles dasMtge / Wa6 Erd - Nled
Stadt Francksurth .p 2.nt. z.§. 19. oder der Will eines 9»l!Ztlfesl ist/ dem Kanfferfolgen solle; v.?ran?K.
jedesHaußvatters /v.!. 60. pr.6e V.8.l. 24.§. 2 6e leA. I. c. I. n Lal-P-. p. 2. c. ? z- 6et. 2O. Oder/daß die
gclci. c;sii.2 .V .62'n.45.L!cZrzevse. I.ib. 2.concl. 62. bemeldte Sachen dermassen angeklammert und angema«
conlici. k.n. ».Icemkzrbok.locupl.!ik. 14.cap.z2 chetzubefindm / daßsie mcht klchtohneVerderb-oder
2. wofern derselbige nur ins Werck gesetzt worden/ «.17. Verletzung weggethan werden können : Ansehen aus
§. s. ff. 6e^. V. gcici. Lr-ev^. ci.n. 2. s- Lerlick. p. diesen der Will und Inreation des Hauß-Vatters klar

conl. -0. n. z 2. k! 2 z. darzu 6ekimrt und gewidmet genug zu verfpuhren ist. /. 17. §. ff L. V. j.2 l.
har. Welchem zu folge dann die Weinstecken /1.17. §, k. öc26.pr.ff6el^.^n^./eZ.viff/.z ^ ff. 6e rn-
6cä.x .v .deßgleichenauchdieZiegel auf den Dächern/ c'c v.n.öcoicoieg v. Franckfurth, und Nurnbergische
1.18. §. i. l. wo man sie gleich hernachmahlsiwieder hin, k^etorm c.r. loc. Wann man aber ,m Zweiffel verlirer.
weg gethan / jedoch in der Meinung selbige zu seiner Zeit und mcht weiß / ob dieses oder ienes Stuck ein perci-
wieder an ihr behöriges Orth zu setzen / l. i7.§. io.Sc n. nen? des Hauses ist/oder nicht/m diesem ^all lieget dem«
I.l8.§.i.K-.lIe^.L.V. 1.242. §.t.6e V. 8.1. l2.§.-s.ff. Mlgen / der solches vor em?er^
«Zelnkr. Liinkr. !eA. Lonf. ^isntic. 6e tacit. k? srnbiZ. der Bewelßthum ob > vici. I^Ioclc. rom. z.
Lonvent. !it>. 4. ric. 1 s. n. 4 Vor ein percinen? des conl. 1 57. n. 44. Lc (-sdriel. rir. «i«
Weinbergs und des Hauses zu halten / wohlsolglich dem ^
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Das VIII. Kapitel.

Bon Bestellung der Handkvercks-Leute.
§. 1. Von fürsichtiger Bestellung der Handwercksleute; der oder Landsleute/gewlsse Spannzettel aufzurichten / Mit

Frembden und Einheimischen. §.2. Aufrichtung der Spann- Emverleibunawol bedachter Bedinautiaen / „n-rac^tet
zettel mit ihnen. Was für Beding zu c.enen m.l Maurcrn. mg wo vevtt^rer NMllyen / UNeMMl
Eine nothwendige Erinnerung wegen der Aussicht/ leaufdie Man sich viel gutel rsiloa und ^lusiichttgkelt ZU ihMN

Arbeitsleure/jumahlen Maurer ;u haben. D>e Fürbehal< versehen hatte; um aller Unrichtigkeit ohne zu seyn. Mit

tung freyer Macht böse Sitten und Worte wanden. §.z. den Maurern wird gedungen / nach der Kiaffter / nach
Bedingung mitdemZlmmermeister / Stellung eines guten demI-aawerck / oder übertäubt welche unl-en dipsp»
Polirers. Auszahlung ist durch denHerm selbst zu vollbrin. ^ V. -5 ^ » I. ^ ^
gen. 4. Dingung mit dem Steinbrecher und Steinmc« Bedingungen für den 'Tauherm die anständigste jey / ist
tzen. 5. 5. M't dem Schlosser/Tischler/Hafner, Schmid/ nicht leicht zu sagen. Denn so sieden uber^aube

Füncher / Mahler. 5.6. Nothwendigkeit eines Bauregi- Hvex her Rlaffter haben / schlendern sie und über--

siers /und was dem anhangig. ej^li die Arbeit / und machen in zweyen Tagen / was sie§. l. sonst nehrlich in dreyen machen würden. Gibr man ih-

Weick ulevon ^ äffenseylbieten/ plaudern/ lotterbübische ^chertzreden
beruffen und gebrauchet werden/die des Grundes/Was- lose Teidungen treiben / das ist ihnen ss angelegen/als
sers/Sandes und Lufft / iawo^iaar/ oder lbciis der wäre es ihnen Mit emgedungen. verwittern sie aber
Sprach des Orts/dÄ den Me»ster( wo er änderst scharffund ernstlich ) oder
Umaklen ^ umerwoK ^en Baumeister oder Bauherm/ da wird alles reg und le-
nachbarttch/da^ bendig / da hauet und bauet alles / da hat keiner keinen
Welchennum Streich gefeyret: und solte ihnen wohl leid seyn / wann
hÄ/ ae.chaffttW ^ es nicht gut gemacht hatten. Man darff hier keines
HM nW l^spe6tive6.dieplötzlicheVeränderungeinzusehen / sie
BaumMerden ^aliänern/undan^ wemao^r lassen wohl ehrliche Leute dabey stehen ( nurdaßesn .cht
nichts nachgeben/ja wohl in gewissen Stücken/ überlegen ^/^ das^will
sind/billig surzuziehen/ die Ausländische aber nur bey Er- ^nn ^f ^

manglung der Eingesessenen zu beschreiben hat/ doch daß ^ . 7^
man sich mit ihnen wohl fürsehe/ und vor erkundige/ob sie ^ sjÄ
ctwan schon vorhin und zumal vor geraumer Zeit und ^
wie wohl und dauerbaffr/än benachbarten Orte.?geb. uet ^ ^ ^ebauec
und ob sie sich in die Landesart zu schicken gewust / und ob > ^
«evorAnanffdesWcrcks/ Grund/ Sand/Wasser/
Luffrprowet/oderzuprobirenpflegen/unddißfalszumÄ̂bensich^sonum^ / d?.- bon
«m Grundlegen gehörigen Bescheid wissen : auch ob sie Ummre ^
nicht allzunothdurfftig/ und mit Schuldenlasten beschwe- ^ fL > ' .

Mst ^deM/w^ ^rdricßli- i-edL^
m.?ch7n ^ doc/> meistencheiis an solchen Orten/da man keineGewalt/

Gefahrund Straff zu scheuenhat. Daist nunvonse bst
/ ,m d leicht zu ermessen/daß dieses eine unumgängliche Ha übe--

-i ,/m ^ s-cb ftye/daß theils der Banker: / theils in seinen. Abwe-
sehen/ein dazu bestellterAufftherstets ein offenes gewahr-

^ k 6 -nÄ>d?a^ sames Auge auf sie habe / damit sie den Zeug nicht ver¬
bracht/aber vorher am Gm^ wlicher schleudern/und unnutz umbringen/ noch zu Ausfüllung der

?.l^- ,?// ducken/ an statt der Steine des Mörtels mißbrancken,
NmNWW St-in-«km genugsam-« MS».,wur»f-m.
UM ein merckliche^ aes^nÄf / nnd Nttr dtt'rch Mük, werffen / und also im Gemäuer / schlimmer Gewonheit
M>,un7u.K^
Md vor dem gantzlichen Unteraang bewahret worden: da ^
doch viel gzösserechmlichere/höhereGebaue vo: 1 ooO.und
mehzJahren biß dotth,n/auch um selbige/und in folgender . ^
Zeit vonandern theilsLebens-tbeilseine Zeitlang sich da faL/"u^m ^
aufhaltendmWerckmeisternauch theils an un nechst dem- r 'as/.
selben Platz aufgefl-hret worden / die noch alle aufihrem Vae^^
erstenvesten Grund ulnverrucket und unbewegt aufstehen.

Und dngl-ichm ff-h-rpsl-PN sich m«drmchl-n zu^-is- «KKdm NA

misck^n ^densich hcher oelauffm/ als bey Einhep mitemzudingenobes wol erst hin-
..5^. ^ nach/wann das Gemäuer genug ausgetrocknet/geschehen

§.2. Mner sind mtt lolchen/sie seyn gleich fremde/ muß: inzwischen kan man nachsehen/ob die Mauren recht
Aa 2 aus«
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h-ildi-Fr-^e,ca»s/>chm-»/aU-swasihn-nsowohl Arbeitmli-ll-n / ^

ungekranckr zu behal^n : dadurch vielen Gottslastern/ Maurergeselle!, aeandeten ^ei > ^
stndlichw Sche-tz undNaer-nch-idung-n, und/Sachlich.Bedach- gen°mn?e„ /und nm dem Schr-Wr
ten Auszügen der Handwerker furzubeugen. Hingegen chet werden/ob die Fußböden m,> ^
hatsichderBauher:/ oder an seiner Stelle der Aufseher zusamaVle^

WW-ss-a« SSSSSM
ck-iu Einige Haltens st-einen Vorlheil/wannsieden. wegen xäna-d-?e.^
M-ist-rfursein-Muh/Angebung>mdVorriß,undHer.Tlschlerzuerlebenwe« Dadn ^ ^
schaffung desGesindeS/undS-ellung-me-zucenp». nurdas^ ^"2°
lirers/ ««»-ntl.cbsimg°nand--? / alSetwannbe»den kan DaSÄn« ftn^
d-rmchligerTH-urungiw-cnGulden/beyguterZei-ab-r Mann. Unterdessen abnkinIenUT
einen Thaler geben / daß er ab-und zugehe. Da er dann schon seine Zeit vorder nach den beÄmt^
demGesindeanze.get/erhabegedungen.n^ wohl m and?rn^
wannv-r Zimm-rm-.si-rsilbtnnr-.rb-w-r unter d-r Hand Nachfmghie ^
bey den Gesellen ist / daß das Bauholtz nicht unrecht ver, Herkommen/ Ruf/ Kunst / „»!>«?.
schnitten und «erhauenAndm. das Wer» ohne Fehle- Vo.-«ha?Ma.e!laS^ W-Ä M
gesuhret werde. Der Nauhen aber gibt indessen dem ders aber ob mit ibnen ali^n^m7,n, .n ^
G.sie.d-s-lbst°a°w--hm.°hn. Denn welches den undman^V^^^^
demZm.m -m-.st-rmd.e Hand , nnd durch demse h-n fig seyen ? anch wieviel Gesellen « halwn bek m
erst dem Gesinde gibt / wird demselben offrers was abqe- sie auch so viel Kalten ? „nt> o s... ^ ^
brochen/ abzwacket /und damir sie stukig und verdrossen Abgangs Ursack seye ? könte man xÄ ^ k
genuchet, Ä>'annab--d-rB»uh--..s-ll>erau«jal.let/und aÄndi-era^

ÄS«

ist im Faller weit davon Haußsessig daß im Spannzettel willkommung und kurkgefassren Vor ra^^
mitemgebracht werde/man wollegehaltenfeyn / ihm die Diener sraaen lassen/oder
Steinfuhren zu verschaffen; ihm aber soll obliegen / die bald er sich aetra e diese m d
Auftund Abladuna der Werckstücke aufsich zu nehmen/ ob solches
auch unterwegs dabey zu bleiben / und für Schaden gut Meisters und fremder Gchllen Ifchchm könne " und
zu stehen. Das macht ihn behutsam und aufsichng. ob er selbst L.eutc aenlm dam babe ? ?? > -

Nechst diesen hat der Steinmey auch zeitlich Hand Vorrarh an allerhaiK seben tn
anzulegen / und Thur-und Fenstersteine auszuhauen / da ihm ein ziemliches zu lösen geben wolte/ ke?nÄÄ!n.^
dann ( will mans änderst nicht auf ein absonderliches trage? Würde nun durch ansianl>>v.e ö^^ ^ edencken
BttttelMen / und ein !uspä.es / und dem neuen Ge- Ntt^7j^7K^
mauer schadl.cheS na-hwereken und nachklopssenan> auf-lnenZbnßa»ffnsw-r?hat/ew"nn?mesKt^
kommen lassen ) das kucken,chlagen gle.ch m>t ju bedln- einee Felde,deck oder Thürgerch« / und aufe^Md

Eben« Massen hat man mitdemS-blosier,u
hand-ln,daß-rallesaufg-hörigeZei-»-rf-r.ig.t/unddi-mch aUA^
P^lcht anzuschlagenhaben solle. Wer nich weil nach W-rck denM-Re^ °b das
Nümb°rgdavkans0lch-Arb-itdas-lbftanfrlmm.n/w.il lMg-Rio-^V

anchinLÄ^^^ diesemHandwerck(wie mssjunehmen-echräche / isih..-Tw.Nüg^
'"'Älsoh^ weiUkrM^
zuttactiren;daßer seine ArbettmitsamtdemFürneissen dessen/was unten gehörigerOtten von^u^
und Anmachen ohne anderweiters Zuthun zu Stand m decken und demleieken ^ ^voden/^elder-
liefern solle verbunden seyn. Die schlechtere Arbeit kön- Mlt dem^afner oderTo°offcr mu!?man^
te man »hm uberhaubt; d»e kunstliche und kostbare aber aufgetragenen Qefen ebenfalls einiä w?^d-n / kiÄ ^
vonStückzuStückandingen.wer selbst eine raumli- dinadasL
che VSerckstarc / und eine zum Stand gerichtete Hobel- te) auöbereiten/daöAnstreichen und Abreiben mit ausgc-Ncap
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/V.
nomen werde/ und er seineArbeit zeitlich genug verfertige: nicht schuldig ist/anerwogen dergleichen remMones c
denn anch hier ist das Zaudern gar nichts ungemeines. Stellungen/ in Lontratts-Sachen nicht Platz haben
Wann oerL^tw von besserer Art in der Nahe als durch ^ssncreck sä csp. licer. X .cis5c »ro comper.vers/e«
des Hafners Verschaffung zu haben/kan er an der Stelle co»r»^S«,. se 2.0. z 6. n. 14. wofern solches nicht
zubereitet werden. Da dann das weite und mühsahme unter den benachbarten Obrigkeiten also ausgenommen
Herführen / und mirhin die schwerere Unkosten unter- worden:Vi6. Vsh. z .conrr. s2. n.4.^gnZ.cteexcepr.
bleiben. p-2.c. i.n.l8s.Obrcckc. 6e^urisc!iÄ. 1..2.«: »2.N.27.

Was über das die Schmide/Tüncheroder Gips- k l.ib. 2. relol.Xl. n. z z. Woraus dann zch-
arbeiter/und dergleichen/auch etwan/fo man dere gebrau- hen / wie fchwehr es einem solchen Haußvattergemacht
chenwill/ die Mahler belanget / ist ohne Noth hier wei- werden könne/ wann dergleichen Werkmeister nichr zu-
tern Unterricht zu geben/und ist einige Gleichheit von obi- gegen / und einer andern Obrigkeitunrerworssensmo:
gmleichtabzunehmen/alles aber lieber zu früh/als zu spat Gölten aber felbige liegende Stucke unrer eines solchen
mit ihnen abzureden und zu handeln. HaußvattersObrigkeithaben / alsdann könte derselbige

§. 6. Nechst diesem ist nöthig ein Bauregtster zu mit gutem Fug begehren/ daß man einen ärrek daraufhalten/ in welches nebst denen Unkosten auch der gesamten schlagen solle / damit die der Zeit abwesende Werck-und
Werckleute / und Handlanger Nahmen aufgezeichnet und Bauleuth entweder kommen/und sich verantworten/
werden müssen / da eines jeden Empfang ehe emge> oder geschehen lassen müssen/daß im Fall des Ausbleibens
schneben als ausne^eben werden soll. Und der Ver- der Haußvatter in solche Güter immicrirr und eingesetzetabsaumung der Arbeit/mißlicher Umstände und anderen werde; v .kjev. 6s ^rrek.c. i z.n.z.Le Lrru v.Lx a6
daher entstehenden Unrach vor zu seyn /soll man ihnen nie 9.^.42. Bißweilen kan auch geschehen / daß derjenige
zu viel /sondern etwas / auch nur in Erachtung der Noth- Richter /indessen Gebieth dnBau geführet worden/solche
wendigkeit voraus geben / und die auswendig gemachte WerckundBauleuthe/wannsie gleich nicht zugegen sind/
Schulden nicht anwachsen lassen / sondern aufeinge- noch in seinem Gebieth keine liegende Güter haben/citi>r.
gebeneAbrechnungs-Zettel/ wöchentlich abzahlen/ auch und im Fall Aussenbleibensden Einsatz in derselben/
voraus die VOirche vor grofsinVorgen verwarnen. wiewohln anderswo gelegene Güter / 6eLernircund er-
dann aber indessen gleichwol vor guten und nothwendi- kennet/zugleich aber auch dieienige Obrigkeit / unter wei¬
nen Liebes-nnd Erbarmungs-Wercken keineswegs was cher sothane Güter gelegen sind/ersuchet/daß sie denGlau-
benommen noch ein Zweck gesteckt wird. biger in dieselben immirriren und einsetzen möge / wann

^ cv ^ ^ nehmlich solche Leuth mit Fleiß und boßhaffter Weiß ver-
borgenliegen /und sich nur den Klager zu bettiegen/ nir-

^ gend lassen antreffen. vi<j. 7. vers. Lsnci-akenrez,
dav. VIII. F. I. 6etczr.comper.m6. Lovsrruv. Lap. prs<A. qu. 44.n.4. in f. langer 6e excepr, p. 2. c. i.n. 179.

) As hier von Annehmung der Einheimischen " Zr Lc Xlev. 6e Arrest. c. 12 n ,0.
Werckleurb vor den Frembden gerathen Wiewoblen freylich in diesem Fall eine solche Obrigkeit/
wird / solches soll ein )eder Haußvarrer wohl welche sich nachtbarlich aufführt/erfordert wird allermafi-
behertzigen / in Betrachtung er sich so 'stm sensonsien ein solches Begehren schlechten haben

vielVerdneßlichkeitenauf den Halß laden wird. Nur dorffte.
eines allhier Mdencken / so kan nicht ein germger Ver- §.verd. Bey dieser Gelegenheit!t.

« A . vor erfahrne Künstler ausgeben/ und eine»! Bau zu
fn-k, sanst-lu eni Lon^ra^aeina/nilckt führen sich unterfchen/wnnnhernachderselbige sich gefen-

-k-tm»w^,cmg^?m/MrÄfttznngdcsSchadms
mgchiiwnw-rdcn können; Und/ sosievi-ll-ichtsolch-n

Ä?,en,w vm -r'cmkcimssck-Werckoder Bnul -Ntö bnt/ Sckad-nauSArmnchjuerichcnnichtvcrmöM,/wiest«
di^ seinesDann °b -S "w ^».jn b-straffen / da«on ist »°n uns m den An.

n / dak auck die k^embde Werck-und Bau- merckungenuberdas Erste Buch/ und dessen XI. c»p. §.
Äb ÄÄbriakettde^ s^zum Baum ^ ^ viel lieber soll er sich. -c. gehandelt worden/ wo-
dinaet worden / und wo sie den Bau führen / conrraÄ- hin wir demnach den Leftr beschieden haben wollen,
mäffig belanget werden können/auch daselbst von Rechts- ^6§.2,z.4. öe f.
wegen Red und Antwort zugeben schuldig und gehalten ^N diesen Absätzen wird meistentheils von dem Dingen
sind: V.!. 19. >. l.ö! 2. ff.6e ju6ic. l. z. ff. cie reb. auror. derHandwercksleutegeredet/ und/ wassicheinjeder
jllä.pMä. I. l.Lc2.L. ubi 6s rsriocin. SZ oporr.^66. Haußvater hierbey vor einerFürsichtigkeit zu gebrauchen/
vaKn.Aä^e5enb.rir.6e)u6ic.ri. 16.in verb: co». angezeiget / davon wir abermahlen in denen Anmerckun-
traxit.yllacunztteett'am mocio .- S: k^ev. äe^rrest. cap. 12. gen über das XI.Lsp.des Ersten Buchs/§. 12. vers. ZUM
n.4 .Solches auch/wann die Werckleut zugegen und vor- andern sollen sie dem Gesind :c. gehandelt haben.Wor-
handensmd/leicht ins Werck gesetzet werden kan: So kan bey noch ferner zusehen l. z^.S-l.si.Z. i.ff.Iocar. Glei«
doch dieses sehr schwer/ja wohl gar inpraÄicsble gemacht cherweise haben wir in eben diesem Lap. §. 12. verl. Zum
werden/wann sie nicht zugegen sondern abwesend sind/ al- dritten sollen Herzschaffren .zc. angezeiget / welcherge-
lermassen in diesem Fall/wenigstensnach den llsnon ischen stalten^ die Werck - und Bauleuthe der Saumseelig- und
und heutigen Rechten/ V. csp. i.§. conrrakenres. 6e t 'oro Fahrlässigkeit desgleichen auch des Unverstands und Un-
compec. in6. (von denen Kayserl. Rechten siehe l. 19-§ . I. ersahrenheit halber imBauen Rechenschafft geben/und so
tk.6eju6ic.Nov .69 ,c.l.§.i.266.8cruv.8.j.div,Lxerc.9. dadurchetwas verwahrlosetworden/daMbigewieder er,
et,. 42. ) selbige zu erscheinen nicht gehalten sind/wie dann setzen müssen /per l. 2 s. §. 7. ff. locar. junA.1.9.§. pen. Scl.
auch derselben ordentliche Obrigkeit / sie an demienigen i?.§. 5.t?.eo6. Oder so sie vielleicht ArmiUh halber so
Orth/wo sie verklaget worden/zu remirriren oder schicken viel nicht vermögten / mit Gesangnüß - straff ange-

Aa z sehen
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sehen werden können. »r^I. 4. L. -ie/crv. fugic. Anerwo-"'fattundalsonicht durch das Verschuldendes Merckinei-
ge" ^ n'emand emer Sach unterfahenM/welcher er sters schadhafft worden / und v,!lleicht wiede? umgesal-
n .cht rst. Lon^urbayr. L!and-Rechtp. i.Dr. len ist; In diesem Fall ist haubtsachlich hierauf zu feben -

4. §.So emwerckmttste^c. allwo von die,er Sach al ,o ob der Werckmeister überhaubt den Ban aufs ch g nem-verordnet. Soemwerckmetster/oderiemandan-' men/und auf solche Weise mit dem HaMwatter aedun-
ders / em Arbeit o0er Werck zu machen bestanden 0- gen hat; Oder ob mir ihme um von Stücken zu Brücken

derangenommm/,ssoll.hmstmL.ohn / daswerck gedungen worden: In jenem Fall hat der .Sa^vatler

seye dann ausgemacht/ sonderlich so in dem Geding den Schaden zu tragen ; In dieftm ^ill abe' N der

oder ÄeMndcnuß kei^nders abgeredt^ nicht be- Schade des Werkmeisters / so lang als der Haußvatter

zahlt t^rüm. So auch das ^erck m bestimmter sich das Werck nicht gefallen lassen/welches aber zu muth-
Selcmcke ausgemacht/oder derXVerckmetsteraus massen/ wann er darzu stille schweiget, v.l.zs. Lci.

Fchriäfsigkele sich so lang gesaumee/ daß es in be- l.ffioc-,r.^6.(Isttr .ins6 .locsr. Vonell 17

nMgter Seit nach der ^»and zu fertigen ohnmög- c.6.circ.kn.psnll V.r.Lonl?Z7.Lc3rruv.Lx zä?'-

lick) ist er dem Verlc'vher oder Verdinger/allen aus rti .28 .it ,iquel >err.kluiter '

s-I»-rSaunnn>ßfli-lstnd-nR»st-n, Schadmund k. Lzx. verb. DaS GarmachM oderw-r-lknaher5UchunPflichtige»-«aberdi-Äaum- voUdcrciten istauckmtt emuwNiacn

Kmun'°"mV

v«wM,?7QnN da-W-r-k«»!!«" d«/chÄ

^ ^ '>vu^,g, doch soll ihm das emer wle der andere arbeitet/v.«. z I. ff. (!e soiur.^vfern

^ Zugang und Zu- diß dieselbe von dem Haußvatter / ihme des zugefügten
HruGzu jachen. Daauch mehr als etn^ercdmel-- Schadenshalber einen Abtrag zu thun / mit Reckt und

- ^ A machen angenommen / mag e»n Fug angesprochen werden / als zu sehen ex §. f.). cie V.
,eder si,r das ganye werc? angenommen werden/ Vloller. Zcmestr. 2. c. 17. I^uso cje k. 6c I v 2-,

^ eneschuldigen/sondern 8e6. z. n.; 6. k- Lonacoff. qu. 104^ nocsc.sä Lsp.'

hat dc^wegcn zii seinen l^lltgestllzn einen Zugang; Xl. l^id. ». § 12, verll ^Veil auch manche zc,,es wäre dann^ach/das^Verck ihnen nitsambtlich ^cj§6KLzr>
,. und übcchaube/ sondern StSckrveiß verdinger/da AS mag der Haußvatter selbst 'bey dem Bau gegen-

cm iedcr kW- ft,n verdingt Stuck, ^ wärtig seyn/oder einen Aufseher dahin stellen / so solle
,, und wclrer nicht 5^ed undAnttvortzu geben sthul^ doch in beeden Fallen ein richriaes Bau - ^keaiiker »der

. Dle mwermeidliche Zufall aber/oder forrui- kl-nus,. darinnen alle Ausgaben verzeichnet / gehalten
r> sind em ^crck^und Baumeistern nicht aufzubürden.' werden; Absonderlich aber ist solches in dem letzteren Fall

^ ^n welcher Bettachmm demnach die- hochstnothwendig / angesehen sonsien ein solcher Anssebec
selbige vor den Senden / welcher ohn ihrVerschulden an und Bedienter sich leichtlich in Gefahr setzen kan. Dic'es
dem von dem Haußvatter ihnen an die Hand geschafften Register aber muß richtigund ordentlich eingerichtetseiM
Baumaterialien/geschehen / als wann zum Beyspiel die- so wohl was die Nabmen der Bauleuche betrifft; als auch
selbige zerkochen oder verderbet w^oden/RedunAntwort die Bezahlung selbst belanget/als bry welcher so wobi die
zu geben nicht gehaltn sind / v. l 1 z. 5. 2. Lc 5.^ /^csr. Sumnie als auch die Zeit / zu weicher die Bezahlung ge-
sondern sie können dessen ungeachtet das gewohnt,cheTag-schehen/aufgeze-chnetwerden soll / damit um so viel desto
lohn vor ihre bißher angewendeteMuheundArbe»tbegeh- leichter aller widriger Argwobn vermieden/und der Zer¬
ren. V. I. z z. verd. ff. Ioc-r.^6ä. Lrunne. stoß so vielleicht geschehen/daraußermessen werden kanman.sc!I. lz.§. f. ff. locsr. k ?ran-k. »c! euncl. Nt. n. v.Seckendorff.in T.F.St. p.z. c. 4 .5 ,0. HierneM

, Es Ware dann daß die Werck - und Baumeister muß auch ein solches Bau-Register ohn alle Lontuiwn
anck dieses versprochen hatten / daß ste zugleich auch vor gemacht seyn / auch zu dem End gewisse k^ubriquen und
solcheZufalle stehen wolten / allermassen m diesem Fall.h- Abtheilungen tormirec werden / unter welche sonderbeit-
uen ihrem gethanen Versprechennachzukommen / wohl lich ein jedes zu trage!? ist: Als zum Bw'piel; Unter emer
ausgedungen werden konte. v. 1.1 z. s. ff. iocst. Gleich- «.ubric kan dieBezablunq der Bauleutb - unter einer a.,,
wie aber erstgedachter massen der Haußvatter den Scha- dem aber dasjenige/ was vor die Baumaterialien ausg/,
den hat/ wann obne das verschulden der Bauleute / die geben worden/u. s. w. getragen werden: So soll sich auch
Baumaterialia zu Grund gegangen: Also müsset, im Ge- ein jeder Bedienter davor hüten/daß er sothane Ausgabe
gentheil d,e Bauleute auch diesenSchaden tragen/der ih- nicht auf Charteckenund kleine Briefflein / sondern auf
nen an ihren lnkrumenrkund Werckzeug geschehen; als gantze Bögen schreibe / mithin selb-gi u dem End einbin!
wann zum Beyspiel der Schmied den Hammer zerbro- den lassen/damit er Raum haben möge / alles am behori-
chen; Und der Hafner seinen Brennofen verderbet hat/ gen Orthen einzutragen. Dann gleichwie solche?ettul
angesehen unter denen Dmaen auch auf ihren Werckzeug lsichr verlohren gehen : also kan hernach ein solcher Aufse¬
gelehen/ und sie mtt denselben zum baunn gedungen wor- her oder Bedienter nicht wissen / was er ausgegeben und
den / indem ohne demselben keine Arbeit von lbnen hat- bezahlet habe; welchem nach es dann leichtlich geschehen
te verrichtet wer^ kan / daßetwas noch einmal von ibm gefordert werde.V
IsÄsää ./alonzäl. 26.§. iz.ffäeLonäiA.inkjeti.n.zl. I^eeleräe rar. recicl.loc. 7.N.1O. k Vvapleri aetteuec

Le ^-eer. ^voc-t ,rw c. ,4. n. 4 s?. Rechnungs- Beambte. I.. 1. c. 14. 9. Und ob gleich einWann aber der Bau felbsten durch einen /ahen Zu- solcherAufsehervonvenden könnte/daß er sich eben deßwe!
—^ — - > . ' ' gen!
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gen einen Schein oder Quittung geben lassen ; So kan ihm derselbige sein Hand-Register vorenthält / Als wird
doch auch dieses unterweilen wann nehmlich selbige durch gefraget: Ob ein Hen fernen Diener sorhanesRegi,
Krieg/Brand oder andere Unglücks-Falle verlohnen wor- jier abfolgenzu lassen schutdtg und gehaltenste o-
den / und er solche Posten in kein Register eingetragen/ der / ob der gewesene Bediente ftch begnügen lass n
ohne Strittigkeit nicht abgehen / so/ daß er abgedachter müsst / wann der Her? ihm dasselbe in seiner Woy,
Massen wohl noch einmal die Bezahlung verfugen nung vorlegen zu lassen erbäthig,jt? Welche Frag
muß. Vor allen Dingen aber soll ein solcher Auffseher kürtzlich also zu beantworten: daß zwar einem solchen Die-
oder Bedienter deßwegen ein richtiges Register oder kla- ner frey stehet/wanner sich absonderlich keine^Thätichkeit
ousle suhren/weil er aus Begehren dasselbe vorzuzeigen zu befahren in feines Herm Wohnung zu erscheinen und
schu/dlg ist/auch in Entstehung der gütlichen Tckrion oder der Darlegung gewartig zu feyn; Ausser dieser sreywilli-
Borweifung wohl dazu gezwungenwerden kan: prolj,. gen Erscheinung aber ist der Her: ihme das Register auch
5ariasc. Lonl^ 96. n. i l. V. 1. Lc ^lenocb. cie arbicr. an ein fremdes Orth absolgen zu lassen schuldig ; angese--

jucl. quzel^. Lall 20?. n. 16. Lc leczq. Sc Lscobitr cle rscio- hen I.) gewiß/daß ein solches Register dem Bedienten zu-
cili.c. lo.n .40. In welchemFall ihnen dann dieEnt- stehet / wohlsolglich ihm wieder seinen Willen nickt ent-
schuldigung/als wann er kein Register gehalten/ oder aber halten werden kan; Und obzwar 2.) bekandt/daß dieRech-
solches verlohren/ zerrissen oder verbrandt hatte/ nicht zu nungen an dem Orth/wo die Verwaltung geschehen / ju°
statten komt / v. Üeeler.clersr. reclcl. loc. 7. n. z.ange- iiiticircwerdensollen/perc. r.L.uk>6e rsriocin.XtÄrrk.
sehen ihme solches nicht geglaubt wird / er habe es dann 8repl,.rIe^uri5(!iH.Iit,.». p.2.c.2.n. 17s.Lerlicb.vec.
Augenscheinlicherwiesen/v.kol.ä Valie.V. l.cons.49. 27,.». io.Lck.ickr. p. l.cons.zi.n. Z6Sokan
n. z z.öc^onran cle rurel.c. z2.reZ.8.n.9.so gar/ daß doch (z.) solches nicht auf die Verfertigung der Rech¬
nach derer Rechtslehrer Meinung nicht einmal dieEydes-- nung/als worzu ein solcher Bedienter seine Register von-
leistung hinlänglich genug ist/v. ^isnock. con5. Zs4. a. r. nöthen hat/gezogen werden /in vernünsstiger Erwegung/
L!Lur52c.Lc>n5. I ZO.N. 8 .Sc cons. I8f .n. 12. k «z. An- daß ein grosser Unterschied ist/zwischen Rechnungfuhren/
erwogen wider ihn alles böses / ja vielmehr dieses vermu- und Rechnung thun. v. l. 89.§.i.cieV.8.!.69>§.lervus
thet wird/daß er betrieglich gehandelt/ und sein Register 4.t?.«!eLviÄ. ätjcj.tterm.Vulrej. acl^.i.L.ubicle r»>
nicht hervor zeigen dörsse. 'vöppier. cir.Lsp. 14 .0 .27. riocin.n .4. und ienes auch an einem solchen Orth / da
Endlich ist auch einem solchen Auffseher die Führung eines die Verwaltung nicht geschehen / erfolgen kan. Lsrpr. l..
Registers deßwegen nöthig/ daß er hieraus desto gelchick- 2. rir. 2. k.elp. zz. n. 2z. 8? 24. Und dieses zwar um so
ter seine Rechnung verfertigen kan/ oder / wann die Rech- viel desto mehr/als auf solcheWeißdie Bediente dieRech-
nung vielleicht nicht zu haben / daß im Mangel derselben nung mir besserem Bedacht / und ohne Hindernuß ausar-
zum wenigsten ein solches Register Glauben und Beweiß beiten können. V.Ooppler. in seinen getreuen Rechnungs¬
macht, v. Nicol. cle ?uiler.cielcripc priv »c .l.it >.4 .qu. 1. BeambttN l. c. 14 .N. 52. ö! leqq. Von denen Mit-
Lc seczq.Le ^lcodsr.cik'K.Lriocin.c. 10. n. 4s.Lc leq^. tein aber / dadurch ein solcher Hen zur Ausantwortung

Weiln es auch sich offrmahl zutraget/daß ein solcher der Register gezwungen werden kan. vici. ?ecr. kriä.Xlja.
Bedienter mitseinemHerm in Unwillen gerathet / und k^ancisr.^o. 2.^9.49. üe /o.

Oa6 IX. Zapitcl.

Bon der Stärcke und Bestigkcit des Gebäues.

Jnnhalt. im nickt unanständigen Abdruck? in ertragen haben
H.r. Tine übtthaubt gethane und auf die stracks folgende h.-e'„! wird: Ane> wogen / jcmehr von einem unv andern/ zu-

Anführunggemeiner Baüregeln anklagende Abch» >tU.ig mab/den er/tenzweyenabgehet/je weiter ist auch das
des brachen-der Baukunfi. Eine Gegene-nander.daher entstehende Gebäu von der VoWänd:aknc

mchd,crwnrühr-nd-rB->cl>nndB-nMunqmrf«m>.
" In solcher Betrachtung gehet nun vor d-e Stärcke mit

^ denen auffolche anweisenden fürgätigigenRegeln.
Achdem die Baukunst diesen Zweck hat / i. Der Grundbau ist nlöglichster Massen starck/dick/
daß man alle und jede Gebäude mittelst vest und unbeweglich anzulegen.
Vernunsst-und RegelmaWer Angebung 2. Die Breite der Grundveste muß unfehlbar dicker/
erstlich starck und dauerhaft/ und so viel und wenigst doppelt so dick seyn als die ausderselben auff-
moglich/immerhaltend; Zum andern be- stehende Mauer; und je höher und schwerer die Gebäude/

quemlich und handsam; und dann drittens auch zierlich/ je breiterer Grund,
artig und ansehenrlich vollführen möge: als sollen diese z. Der Unrersay oderGrundfuß muß am wenigsten
dre's Stücke von Rechtswegen/und zwar jedes in seiner so breit und gestreckt sevn / als der Stamm / Stütze oder
Maß unzer trennet beyeinander halten. Allermassenin Seuie/io darauf gesetzt wüd/selbigcr ist/am wenigsten sage
Ver gwchung des einen gegen dem andern leicht eracht- ich: besser und gewisser ists / zur Dauerhafftigkeit/ wann
lich /daß das erste von unentbehrlicher Nothwendigkeit; der Grundfuß nach Fuglichkeit/ um einige Zoll sich rings
das andere von sonderbarer Nutzbarkeit; das dritte herum weiter heraus gibet.
aber von lieblicher Anmuth und gleichsam Ansassung der 4. Ein jede kNauer und Wand muff gerad auf und
Sinnenwegen anzupreis-nseye. Daher dann/ wann ja Bleyrecht stehen. UndwoverschiedeneStöckeoderGa-
irgend etwas nachbleiben soll /das erste gar keinen; das den aufeinander kommen/ können die obern !s?au ren so
andere sekr geringen und kaum mercklichen / und nur wohl von aussen als von innen durch einige gleiche Absätze
durch den Nothfall erpresten ; das dritte aber bald Lei- eingezogen und verjünget werden,
nen/feweilen nichtden grösten /und endlich / wo man 5» Die Mauren und N?ande sollen oben unter dem
ihm gm härtesten zusetzet / ein leidentlichen und der Na- Dach mit einem etwas weit herausstchenden Gebäl,

cke/
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cke/Arany-- oder Gesim/e aus dem besthältigen Zeuge der Mauer her muß auch ein Graben von zulänglicher

wieder die anfallende Witterung beschirmet werden. Breite zur Sammlung und Ableitung des abfchiessen-

6. Dauerhaffter Aeug/ als Steine/Ziegel/Metall/ den Waldwassers verfertiget werden. Welches Was-

ist dem Holtzwerck /Feuers-Gefahr halder weit vorzu- ser sonst zumal in Wolckenbrüchen den Grundbau unter¬

ziehen / und dieses m/r im Nothfall zu gebrauchen. fressen und mithin das Gebau umfallen würde.

7. Das Dach als desHauses Decke ist allem Unge- 18. Bey freyer Wahl einen Bauplay auszulesen ist

wirter zu trotz/aufs beste / und recht V°lothvest zu ver-> ein niedriges Feld lederzeit aller andern Gelegenheit für¬

wahren/ daher soll die Materi oder Zeug dazu sobeschas- zuziehen: Trübtand hingegen und schlüpffriger Boden

fen seyn/ sie vom Feuer nicht leicht beschädiget werden durchaus zu fliehen.

mag. . 19. Zwey in denen banden zwischen Fenster-

8. Denen gar langen Dachern /kan man durch eine Reyhen im Mittel übereinander stehende Seulen -dienen

drepeckichte zwischen Mauren / wider befahrendes viel zur Vermehrung der Starcke und des Ansehens der

Feuer Räch schaffen. Die Thüren durch solche Gebäude/ dafern man änderst auch sonst der Pfeiler und

Mauren müssen von eisern Nlech oder^upffer seyn. Seulen sich gebrauchen will. N)as aber über diese Zahl

Hiedurch wird dem Feuer der freye Durchbruch aus ei- hinaus trifft / thut mehr zur Zierde als zur Vestigkeit/

nem Theil ins andere gewehret / da man hingegen nichts weil es nothwendig kleinere Seulen abgibt.

desto minder allenthalben zukommen kan. 20. Genaue Zusammensiyung ungleicherGebaw

9. Der Grundbau muß zur Gegenwehr wider sich de ist nach eusserster Möglichkeit zu verhüten. Daher

ergiessendesund anlauffendes LVasstr oberhalb der Er-- es unvorsichtig gethan / so man Menschen / Vieh / Heu

den noch etwas vorsteigen und erhoben werden/auch an und Streu und alles aus toller Sparsamkeit unter ein

denenSeiten »«eröffnet bleiben.DasLiecht aber ist von Dach bringen will: denn da kan etwan entstehendesFeuer

der Oberfläche durch langlichte Ichmale Locher in dieKel- bald garaus machen.

ler zu bringen. 2.1. XVann Haustr aneinander gebauet werden/sind

10. Mauren/Balcken/Seulen/ Dacher Gew<5l- entweder die Dacher nach der Lange der Vorwand zu

be /undVögen/mussen mit eyftrnen und ehrnen Gtan^ führen / und mit Gibelmauren zu unterscheiden; oder

gen /undZapffen wol gefast und verbunden werden / al- zwischen den zwey Dachern 6. biß 7 .Schuh hohe Brandt

lerley Wtttergesturm und Erdbeben vorzubeugen. ^ mauren von Ziegeln aufzuführen. Die Dicke derselben

11. Die Winckelrecht gehauene und an allen Fla- muß am wenigsten eines Ziegels Lange haben,

chen wol abgerichteteund geglättete Steine / wann sie
an allen vier Ecken/mit eysernen Spillen und mit ei-

«er Rlammernin der mitten /aufeinander gezapffct/

und mit Bley vergossen werden / halten vester als wann ,v ^

man sie mit Kalck füget. i«

und die Zwischen Wände sollen nicht zu schmal / sondern gM lm vaue,..).elauszu,r.)en / r, uuv

mindestens in der anstehenden Fensterbreite seyn : Massen .... ^uckunr dauerhastr, bwuem und handsam / und

durch solch Mittel das Dach von denen Zwischmauren/ endlich z.erüch und ansehnlich ausssuhre Gleichw.eaber

als von Pfeilern unterstützet und getragen wird. 'W solche Freyheit unrerwe.len z.enllich emgeschrencket/

1 z. Das Ecke muß eine dickere Mauer /aufs wenig- unterweilen aber gar benomme.nsi: Als wollen wir all¬

ste aber wol nach dauerhaffteu Zeuge oder andere stärcke- Mordenst ewrtn n und auefuhren / wordurch die?es

re Fassuiig haben /als der übrige Bau. Und eben darum eMMlicb geschehen foune: ^st denmach zu wissen / >.aß

müssen die Eröffnungen den Ecket» /a nicht zu nahe kom- ^lche^ eygenrlich durch >. le 5>ei viruren oder Dienstbar-
/ ketten also verfuget werde / welche so wohl m denen Feld-

14. Die «cke der Mauren müssen mit wechselwei- G«rem wn dem w-r an einem an¬

st sich verbindenden und denWinckeleinfassendenWe:ck- gehandelt haben) als in denen Stad.gebauen

stücken bestätiget werden : eben auf die Weisewieman (lerv.rure8urd»n« von welchem hier zu handlen) beste-

die aemeine Kachelöfen fetzet ^ Kraffr deren emer in seinem Guth entweder et-

1 s. Wo man sich aus Mangel der Materialien mit was zu leyden oder nicht zu thun gehalten ist. v. I 1 f §. r.

dünnen Wanden behelssen muß/da soll solchen mit ange- Dienstbarketten auch m Ansehung

filzten Eckpfeilern zur Dauer geholffen werden. Aus derer/so sich derselben aufandern Guttern bedienen dorf¬

gleicher Urfach kan man auch in dünnemaurigen Gebäu- ^n / Gerechtigkeiten gcnennet werden, v. kstorm, der

den Creutzgewölbern brauchen. Stadt FranAurth. p. 8 m 7. § 1. Allermassen es dann

16.Alle unter freyem Fimmel zu stehen komendeGe- mchts neues ist/daß jemand durch eines andern Hauß ge-

wölber /müsseii so wohl / aufbeeden Seiten mit einer et- ^n oder fahren / oder auch Wasser leiten oder schöpffen

wasschregenNebenniauer/ als auchvon oben mir behöri- ^ ^^^'se Gerechtigkeit har / daß

gerLast zumStand gebracht werden/änderst geben sie sich ^ssen Nachbarn nicht hoher zu bauen erlaubt ist/und was

oben von einander: wann sie auch gleich wie nöthig / mit andere Gerechtigkeiten mehr sind /darvon wir lnerumen

einem Ziegeldach versehen sind. w't mehrerm handlen werden. Es werden aber solche

17. Wann ein Gebäu unten an dem Fuß eines Gerechtigkeiten entweder Mit Geld / von dem Eygen-

Berges angeleget wird/muß man/vor einigen Ansatz sol- thums .yerm der beschwehrren Behausung erkaufst / oder

ches Baues den Berg mit einer starcken und Streben-- durch andere '-vergleich und ^errrag/aiich durch

Pfeilern wol versehenen/und über dieLange der ihnmechst und letzte Willen^erordnungen aufdie Mauser

entgegenstehenden Wand des Hauses beederseits um et- gen?acht /v. §. ult. .b.que cle ssrv.c Oder endlich

liche viele oder wenige Schuh hinaus langenden Grunde durch die m denen Ivechten verordnete ^erjahnmgm

Mauer/ als mit einem Wehr unterziehen. Obenauff daraufgebracht/ wann nehmlichiemand zehenIahrun-
ter den gegenwärtigen und 20. Jahr unter den Abwefen-

' ' - den
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den dieselbigegebrauchethat/ sie mögen hernach ohne der erworben worden / so fangen sie fort an dem Gut oder
Menschen Zuthun immer wehren/(als da sind die Gerech- Hauß zukleben/ so/ daß sie nach Vertagung desselben
tigkeit Wasser zuschöpffen und zuleiten / angesehen dem dem Kauffer folgen / als welcher selbige zu leiden eben so
Wasser/ob man dasselbige gleich nicht leitet oder fchöpffet/ wohl gehalten ist/ obgleich beydem Lomrsü nichts da-
dannoch immerzu seinen Lauffzu lassen/ welche lervirme« von gedacht worden/ §. z.). 6e lervic.Es würde dann dar-
covcinuxgenennet werden/ v. 1.2 z. ff cle 8. ?. V.) Oder gethan/daß dieselben änderst beschaffen/ und erwann einer
sie mögen ohne der MenfchenZuthun nicht gebraucht wer- Persshn auf ihr Leben/oder nur auf eine Zeit vergünstiget
den können / ( als da sind zum Beyspiel die Gerechtigkeit worden, v.1.4. ff. 6e 5er vic. i.4. ff. 6e 8. p.li.. i. 6. ff. 6e ler-
dasViehzuweyden/zu gehend) Massen die Gefetzhier- vic. leg Sci.i4.§.z.ff.6eai!m.Ieg.^66.Churbayr.Landr.
innen keinen Unterschied machen / v. l. t' in r. (^. 6e lang. p., .rir.22. §. es hangen aber.zc.Jedoch solle sich ein jeder
remp. prgelcript. s66. ösckov.s61°r. V. l.l). I7.rk.z. sothanerDienstbar-und Gerechtigkeiten/ bescheiden und
Zir./iFrsn^k. s6 cic. v. 6e servic. n. 54. L: Lsrp?. p.2. c.4. gebührlich damit er seinem Nachbar am wenigsten / so viel
liel. 8. n. 4. Wiewohl einige VoHores hierinnen einen imnler möglich/beschwerlichfeye/gebrauchen / perl. 9. ff.
Unterschiedgehalten wissen wollen/und bey jenen Gerech- 6e servicur. Hingegen auch dieser / so dergleichen
tigkeiten zwar/welche vor sich selbst waren/zehen Jahr un- Dienstbarkeit schuldig ist/ deine / so sie zugebrauchen ver-
ter denen Gegenwärtigen / und 20. unter denen Abwesen- gönnet worden/in keinerley Weg einen Eintrag / Hinder¬
en vor genugsam zurVerjahrunghalten/bey diesen aber/ nüß/oder neuerliche Beschwernuß zuzufügen sich unterste-
welche ohne der Menschen Gebrauch nicht exercirc wer- hen.v.l. i z.§.6e 8. p.k. Von welchem wir in denen An¬
den können / eine solche Zeit erfordern/ die kein Mensch merckungenüber das XVI (üsp.desErsten Buchs gehan-
gedencken kan / in welcher man nehmlich sothane Gerech- delt haben. ^66. Churbayr. Landr. c. j. §. doch sollte,
tigkeit zu gebrauchen angefangenhat. v. ^lyns.4.0. s z. Gleichwie aber die Dienstbar-undGerechtigkeitendurch
(Zail.».0.66. 6ec. f7Z. mit welchen auch das gewisse Mittel und Weg aufgerichtet und erworben wer-
Churbayr. Landrecht übereinstimmig ist/ p.l.rir.22 §.die den/ also gehen sie gleicher Massen aufgewisse Weisewie-
Dienstbarkeiten, cum. 5e<^. Nach Sachsen Recht aber der verlohren;rui?er.t.r. ff q^emacim. lervic.smicr.wo-
wird zu derselben Verjahruag zo. Jahr / Jahr und Tag hin zum Beyspiel geböhret/wann sie von dem Hmn/ deme
erfordert/v.verlick.p.z.Loncl.9.n. n.zz. Wie dann sie zustehen / ausdrücklich nachgelassen. V.1.14 ff6s
auch die Nürnberg. 8cacuca zc>. Jahr zur Verjährung sei-vic. 1.17. mk commun. pr«6ior. Oder von «hm still-
derer Gerechtigkeiten ernennet haben/ v. Nürnberg. schweigend aufgegeben werden/welches geschiehet/ wann
1"ir.26.^.z.§.eswaredann: Gleichwieaber zurVer- er etwas/so solcher Dienstbar-undGerechtigkeitzu wieder/
jahrung sothanerDienstbar-und Gerechtigkeiten nebst der indem gegenseitigen Guch bauen odermachen lasset/>. 8.
zehen oder zwantzig jahrigen Zeit auch dieses vonnöthen pr. ff. quem»6m. lerv.smirr. Oder wann derselbige sich
ist / daß unter solcher Zeit dieselbige mit Gedulden des innerhalb der in denen Rechren bestimmten Zeit / solcher
Nachbars ( welches an statt eines luul; ist) in Willen Dienstbarkeitennicht gebrauchet / l. iv.pr. L?§. i.i.iz.
und Meinung eine Gerechtigkeit auf sein Hauß oder Gut ff. quem»6m lerv. am. Oder sich nicht also derselben be-
zu bringen/und mit gutem Glauben ruhiglich und ohnun- dienet/als es ihm vorgeschriebenworden.66. ll. Oder end-
terbrochen exercirc und gebrauchet worden / v. l. ioff.ii lich/wann beyde Güter / so die Dienstbarkeit einander zu
servil, vin6. I. t. L. 6e long. rcmp. pr-elcript. Le l.24. thun schuldiq/zusammen kommen / und eures Herm wer-
L.6ev..v. dahero dann in solchen Dienstbar - und Ge- den:!. i. ff. qucm. lerv.sm.». 10. ff.c»mmun. pr-c
rechtigkeiten/welche hierinnen bestehen/daß der Nachbar Eingesehen in dresem und andern Fallen mehr / die
nichts thun / als zum Beyspiel / nicht höher bauen / das Dienstbarsten vorgedachter Massen ihr Endschafft über-
Liechtnichtvermachenm.solle/dieses erfordert wird/daß kommen. Onf. r. r. ff quem. lerv. am. S5 Churbayr.
derjenige / so sich sothaner Gerechtigkeit ins künfftige zu Landr. p. i.l^r.2,.5. Imgleichenwerden t,ucbUnd
zueygnen willens/dem Nachbar/ wann selbiger etwa sein dieses seye Genug von t'er Natur und Eigenschafft der
Hauß hoher auszubauen anfanget / ein Verboth thue/ DienMar-und Gerechtigkeit/deßgleichen auch/wie sie zu-
mithin denselben daran verhindere/dannwann der Nach- wegegebracht und erworben werden. Von den sonderbar
>ar sich durch dieses Verboth vom bauen abschrecken lies- renArthen undGattungen aber derselben soll hierunten an
e/ würde sich der andere so fort in die qusli pollelNan die- bequemern Orthen hin-und wieder gehandelt werden,
es Rechtes setzen / und also von demselben mvmenr an Ehe und bevor aber dasselbige veschiehet / wollen wir
)ie Verjährung zu lauffen ansahen /welche darnach nach kürtzlich darthun/wie diejenige Irrungen/ so sich zwischen
Vermessung zehen oder relpeKivc 20. Jahr vollbracht denen Nachbarn der Bäu halber unterweilen zutragen/
isi:v.Lsrp2.p.z.c.4.clet.lz.Allso muß man im Gegen- da nehmlich der eine besorgt/es möchte der andere ihn mit
theil wissen / daß wann man sich solcher Gerechtigkeitenseinen fürhabenden neuen Bau beschwekren und über¬
aus freund-oderNachbarschafftgebrauchet /auch wohl bauen/auszumachenund zu heben seyen. Da dann zu wis-
deßwegen dem Nachbar einen Revers ausgehändiget / sen / daß in dergleichen Fallen ein Nachbar dem andern
hierdurch nichts verjährt oder ersessen werden könne / son- Einhalt (nunciarmnem navi opens) thun/und hierdurch
dem derjenige/von dem man dieseKeundschaft bißhero ge- so viel zu wegen bringen könne/ daß er biß zur Erörterung
nossen/dieselbe nachBelieben und nach seiner Gelegenheit der Sach mit dem bauen still halte / v. r. r. ff. S?.(2.6e
wieder aufzuheben und zu widerruffen befugt und berech- () k Lsil. 1. O. 16. n. 1. Es geschiehet aber dieses
tigetseye/v.I .4i .ff6e^.^.l>.ö!Lgrp2.p.?.c.4 .cle5 ,z. Verbott entweder von dem Nachbar selbsten mitZuzie-
i^ons. Churbayr. Landr. p. i. ric.22. §. dann manzc. hungeines ^lorarii und Zeugen / v. ^Inclsn. I.. 2.6s.
lcem Nürnb. Reform. I'. 26. l-.z.§. iLs wäre dann zc. ^lin6zr.c.zv.n.12. Lciz. Oder vor eines jeden OrthS
Wie dann auch in diesem Fall keine Verjährung Platz Obrigkeit / welche darnach jemand solches Verboth zu
findet/wanjtmandheimlicher und vezborgene: weiß/oder thun/dahin abschicket, v.l. 5. §. iv.Sc!. ,6. ff.6e5i.v.>j.
auch mit Gewaltsolche Gerechtigkeiten an sich zu bringen »66. kelorm. der Stadt Francksurh. p. 8. rir. 9. §.1.2.
willensist.v.I.ioff.siservic, vin6 ,8eI.z.L .un6ev !.Wann öc z. In beeden Fallen hat ein solches Verboth diese
nun auf solche Weise die Dienstbar-und GerechtigkeitenWürckung /daß derjenige /so den Bau für hat / mit dem-

B b selben



iy2 Des klugen und Neckts-verftÄndigen Haus Vatters
selben so lang still zustehe-, und mne zu halten schuldig ist/ in diesen Fällen allen die vorbesagte keZuI weichen inuß.
biß ihme darmir sorrzufthrm erlaubet/ und das angelegte Ferner hat auch eine Obrigkeit hieraufzu sehen / ob
Verboth wieder eröffnerwird / v. i. 8. t- Sc i. i o. ff cle das Werck noch nicht völlig zum Stand gebracht und

Und so er h-erwieöer zu handlen / und mit dein ausgebauet worden : allermassen das Verboth eines
Bau nichts destowemger dem Verboth entgegen fortzu- neuen Wercks/wanndasselbigeschon fertig / viel zulpat
fahren sich unterMnöe/ könte man ihm zur wieder Abtrag ist/wohlsolglich nicht mehr Platz finden kan. v.!. i. §. i. n.
und AbbrechntW dessen/ was er nach dem Verboth ge- ^ O.^.Lont krsncok. «.et. p. z. ur. 9. §. 1 z. in verb.
bauet/wohlaMten.v. I.2,o.§. i.S- te^cz.' 22 «t ff cle>I. Und zum Beschluß ordnen und seyen wir/daß ein je-
O.^. wied.imeben zu dem End heut zu Tag ll. der/( wann erallhierin der Sradt anwesend ist) oder
ns clsusu/a ciemoliroria leu retticucoriz heraus gebracht Bauhalben (die seyn gleich neu oder alte) gegen sei¬
werden können/mit dem Verbott nicht weiter fortzufah- nen Nachbarin klagen/gemeint/solchesfürdcrlich/
ren.v.(?»it. 16. n. rz.üc 16. Sc Zckv^innemann. und dieweil derj^lachbar noch im bauentft/rhun >ol-
6e?köce5. Lsm. I^id. I.csp. 9. Sc leq-Z. Nach denen le und damit nicht veriichen/biß derBau allerdings
Francksurthischen Scsrucis aber wird er inzehen Gulden fertig und gemacht ist; dann so solches nicht ge-
Scraffverdammet / und ihme der Bau bey zweyfacher schuhet/soll er hernach desAbbrechens halber nicht
Straff a«fs neue verbotten. vicl. K.e5orm. der Stadt gehöhrec werden / dem Abwesenden aber soll hier-«
Franckfurth. p.8.rir.9.§.4. durch nichts benommen seyn. Esware dann / daß

Damit aber derjenige/so dieses Verbotth begehret/ der Nachbar kundrbarlich wieder die Rechtliche Sa-
solches nicht aus gefährlicherMeynung/ Haß und Neid/ tzung gebauet hatt./massen er in diesem Fall durch andere
oder zum Verdruß seines Nachbars / sondern vielmehr/ Mittel zur Abstellung solches Baues wohl angehalten
seiner ungezweiffelt habender Gerechtigkeit halber thue/ werden könte. v. I. f ff.neczuiciinloe.publ.^ciä.Xiev.p.
als wird ihme vor Bewilligung dessen billich auferleget/ i. äecill 81. Endlich ist zu wissen / daß wo deyenige /
daß er den E»d vor Gefährde abschwöre / v. l. s. §.»4. ff. der einen neuen Bau für hat / in feiner angemasten
6c !>I. U. I>l. Oder wenigstens an Eydes statt solches an-- Gerecbngk» it sich so gegründet bedüncken liesse/ (daß er
gelobe/v «.etoi-m.?rsncol.p.8. rir.9.§, z. dann wofern Lsurion und S cherheit 6e 6emoliencjo opere, das ist/
er sich dessen waigert/könte ihm in seinem Begehren nicht wann er seines Baues halber unbefugt befunden/und deß--
willfahrt werden. 6.!. s. Z. 14. cle dl. dl. wegen im Rechten künfftighin verlustiger würde / daß er

Wann nun sein Begehren statt gefunden / und das denselben aufsein Kosten wieder abschaffen / und anders
begehrte Verbott verwilliget worden / fo muß hernach nicht (so viel die geklagte Beschwerung belanget/) dann
deßen Strittigkeit/ob nehmlich derNachbar also zu bauen wie der alte Bau gestanden / hinführe bauen wolle.) im
befugt oder nicht/vor der Obrigkeit ausgemachet werden. Rechten genugfam zu leisten erböthig wäre/ daß ihme/ sa-
v.l. I.S.9. ff. ciedl. 0. I>l.ö: ttskn sct v^elenk. ci. tir.n. ge ich/darauf mit dem Bau fortzufahrengemeiniglich ge-
I l.ääckR., idi-m. krsncot. ci. l. §, f. welche zu erkennen ha- starrer und zugelassen werde. V. 1.8. §.Z.ö?I.2O §.9 ff.
den wird/ob mitdem bauen fortzufahren/ oder still zu hal- v. dl. Franckfurth. kelorm. v. I. §. 6. Dann obwohln
tenseye. Vornehmlich wird hierauf gesehen werden nicht unbekandt / daß die Rechtslehrer in diesem?sssu
müssen / ob der alten Form zu wlder ein neues Werck zu nicht allerdings einig sind/indem einig e darvor ha/ren / als
bauen angefangen worden / v.l. i.§. l.n. s?iz.ff.6.t. ob derjenige/ welcher das Verbott des neuen Wer cks
srg l.76.6eiu6,c.l.5.§.ii.ff.äe^O.!^. Dann ob- ausbringet/vor Verffie/Mg dreyer Monath (welche?,
gleich ein jeder schon öffters gedachter Massen auch seinem Monath-Zeit nach denen Lübeckischen Rechten in 14. Tag
Nachbar zum Schaden/in dem seinigen etwas bauen kan. verändert worden / v. Lübeckisch. Recht, ^.ib. z. ric. t. arc.
j. 8. L. cle serv. So hat doch diese kegul ihren Abfall I.) t.ibique sotham <ÜÄUÜ0N nicht anzunehmen ge¬
wann eine gewisse Form zu bauen von der Obrigkeit vor- halten feye. per. I. un.Q cle N. 0.l^. Lsp. p. Le f. X. eoä.
geschrieben worden. V. k. 1. 2. 6^ 12. L.cle ^Lciik.pnv. ()ail. I.O. l6. ll.17 .petr.kric!. Xlinclan. I.ib. 2.äs
junÄ. >. f. §. 1. cis lervir. 2.) Wann solches nur manciar. c.z i.Le V^urm5er.rlr. 49.0b5. un. Andere aber
zur Tmulsrior, des Nachbars / und zu dem End die/er Meinung sind / daLdurch dieses Lsurions-Wesen
geschiehet / damit man ihm einen Verdruß machen das Verbott alsobald / und ohnerwartet dieser dreyen
möge. viel. Nov. 6z. c. I. ö!!. ?. tie oper. publ. Z.) Monath/aufgehaben werde. v.8cKv^snnemsn.proc.Lz-
WannjemandvonseinemGrundundBoden/odervon c.XUn.4. So scheinet doch dieses die sicherste
seinem Hauß/ etwas an das benachbarte legen oder durch Meynung zu seyn / welche solches der Willkühr des Rieh-
dasselbige ziehen / oder einen Überschuß und Überhang in ters überlasset/ als welcher aus dem unwiederbringlichen
den benachbartenHof oder Garten richten wolte / v. >. 8- Schaden so demjenigen / der dieses Verboth begehret /
§.s.I .!4 Lc 17 .pr.ffl1 lerv. vinci. Angesehen in diesen hierdurch leichtlich zustossen könte/wann der Nachbar mit
Fallen der Nachbar / dessen Grund und Boden / oder bauen fortfahren solte / leichtlich zu ermessen haben wird/
Hauß darmit befchwehret wird/auch eigenmächtig solches daß derselbige mit seinem Lsurions-Anerbiethen nicht zu
wieder abthun und zernichten könte. v. l .29 §.i.K.acl I.. Höhren seye omnino Klsv. p. 2. clec. i Lo.Lc p. z.
^.quil. 4.) Wann jeniand in seinem Hauß einen Keller 6ec. z8o. Im Gegentheil aber wird er auch das Lsu-
graben/und hierdurch den Grund des benachbartenHau- rions. Anbiethen nicht abschlagen können / wann vor die¬
ses erschüttern / und dessen ?un6zmenr zernichten wolte. sem/der zu bauen willens / noch einige Muthmaßungen
srZ.l. 24 .§.k.ff.6ecismn.inf. s.) Wann jemand wieder streiten/daß nehmlich sein Anerbiethennicht unrechtmäs-
die dem Nachbar zugehörige Gerechtigkeit bauete/ r. r. ff. sig seye/vornehmlich wann er alle Baumaterialienherbey
cle lerv't. 6.) wann jemand den Gebrauch einer gemein- geschaffet/ und zu besorgen hat/ er möchte/ bevorab bey
schafftlichenSache durch das bauen allerdings hemmen Herannahungdes Winters / wann er so lang mit dem
oder aufheben wolte. arz. I., o. in 5. ff. 6e 5. p. V. kI. ? 0. bauen einhalten solte / daran grossen Schaden leiden/an--
ff. cle usufr. Und endlich 7.) wann jemand in dem seinen gesehen auch in diesem Fall nicht einmal auf die z. Mo¬
dellen öffentlichen Stadt-Gebauen einen Schaden zufü- nath zu sehen ist. v. omnino >. 12. §. 7. L. cle ^clif. pnV.
gete.l z.ff. ö:1.4 L. cje Oper.pvbI. s.§. II. ff. cle o. ^cicj.8rruv.8. Liv.rir. kie dZ.O. d^. rb.XIl. Welches
5l. s^cl. 8truv. L. L. cit. cle o. di.ch, 8. Allermassen alles der deswegen eingenommene Augenschein am besten
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darthun wird. V. Vkv. p 8. clec. 2 69. Item Franckfurth.

L.etc»rm. c.l. §. 8. Dieser Augenschein aber kan zu desto

besserer Beförderung der Sach / und Vermeidung altes

Verzugs/der in dergleichen fachen höchstschädlich/noch

vorder Kriegs-Vevestigung vorgenommen werden: Ob

es gleich sonsten Rechtens/ daß der Augenschein erst nach

derselben verstartet wird. vlci.ii.ucger k.uIgncj.6oLo-

niillär.p 2. lib. z. c. z. n. 1. öc 4. öe 5!lev. 0. 6. ciec. 269.

Weiches eben auch die Ursach ist/daß die Bausachen gantz

Summarisch und ohne einige Weitläussrigkeiten / auch

jur Emdte und Weinlese Zeit / da sonst die Gericht ver-

Mossen/vorgenommen werdet?, v.clem. ssepe V.8.1.2.

F! cie keriis. 1.1. Lc 2. L. 6e pri v. ^66. ?rsncusurr.

Reform, c. I. §. 7. Icem k.etorm. der Sradr Nürnberg.

I'ic. 26. l^. I s. ^clci. ^ev. p. 6. 6ec. 261.

Gleichwie nun unter denen Nachbarn wegen eines

neuen Wercks und Baues Irrungen und Strittigkei¬

ten entstehen können; Also geschiehet es bißweilen/ daß sie

wegen eines schon lang stehenden Gebäudes gleicherweise

im Streit gerathen/ wann nehmlich dasselbige dermas-

sen baufällig/ daß zu besorgen / es möchte mit der Zeit ein¬

fallen / -und also denen benachbarten Hausern grossen

Schaden thun. Allermassen in diesem Fall derjenige

Nachbar/welcher diese Gefahr besorget/ von dem andern/

der ein dergleichen baufälliges Haußbesitzet/Lamion und

Sicherheit begehren kan / damit er bey sich ereignenden

dergleichen Unglück von ihm allerdings schadloß gehalten

werden möge. vicl. rubr. A t. r. ff. cle cjzmn. int. prsecipue

v.I. ».§. i.l .2 .i .7,§. 1.1.8.9.44-ff.^. r. wofern nur der

Klager vorhero denEydvor Gefehrde ableget/ l. i z.§. z.

1.7. pr. ff. eocj. Nach dessen Abschwörung alsdann der

Beklagte zu sothaner (^unon entweder mir Gefängnuß-

Strass/oder daß der Kläger in dem Besitz des schadhass¬

ten Hauses gelassen werde/ von der Obrigkeit gezwungen

werden mag. t. 15. §. 11. 12.8c1z.ffljeclamn.ini. >bi-

«zue »abn. zcj XVelenb. n. z. Und so sich hernach ein sol¬

cher Schad eusserte/ konre der Besitzer des schadhassten

Hauses/zu dieses Schadens Ersetzung / nach richterlicher

Ermässigung/ billich angehalten werden, v. I. z9, §. f. öc i.

4O. ff 6e äsrnn. inkeÄ. Wiewohln es heut;u tag / was

diesen ?un<A betrifft / gemeiniglich hiermit also pfleget ge¬

halten zu werden / daß man aufbeschehenes Anbringen/

und nach vorher genommenen Augenschein dem Eygen-

thuins'henn von Obrigkeitswegen auferleget daß er allen

besorgenden schade,ssürMommen/ innerhalb einer ge¬

wissen Zeit das baufällige Gebäude verbesseren oder einer

gewissen Srrass gewärtig seyn solle. Gestalten in der

ketormar. der Stadt Francks. p. 8- ric. XI. §. 4. also ver¬

sehen : VOann auch gleich nicht der ganize Bau son^

dern nur einetNauer oder VOand desselben/gemeiner

Gassen Zu!/ so baufällig und überhangend wäre/daß

zu besorgen/dieselbige einfalle« / unv denen Nach¬

barn an ihren Mausern/auch dem fürüber rvanderen-

denVolck/ Schaden zufügen mächte/und Verwegen

auchR.lag füröäme; So soll solches Anleitsweise/

an unser Schultheiß und Schepffen gebracht/ von

denselben der Augenschein eingenommen / und ge,

bührender Bescheid gegeben? Auch darauf dem Ei¬

genthums-'Henn solches Hauses oder Schcurcn

auferleget werden/bey poen zwanyigGulden/inner-

halb acht oder vierzehen Tag dem sechsten/ solche

bauMige Mauer oder Wand dermasien zu verfem

hen/daß sich verwegen Seines Schadens mehr zu bei

fahren stye; ^cZä.Furstl. Würtenberg. Bau-Ordn. fol.

179. in kn. ircm kol. 18 2 §. dieweil auch :c. iki. Es sol¬

len die verahnete Ambtleuth und Gericht mit dem

N?aldv0gt die Hauser besichtigen/ ob sie nicht bau¬

fällig oder mangethaffe; auchX)orsihung gesche ^

hen / daß die Haubt--und Grundfchrvellen in Vene«

Gebäuen zum wenigsten z. Schuh hochvermauret/

vor dem faulen verhütet werde, /miß. 8pe>6cl 8pe.

cul. jur. voc .Bau - Ordnung Vers ?orrö «äijicia. io
kn.

2. Z.öc 5.0p..'IX.

c?>Je Breite des Gebäudes hat eben so wohl als die Hö-

^ he/seine vorgeschriebene Maß/welche man nichr über«

schreiten darss/ damit durch dieselbige weder die gemeine

Gassen / noch die benachbarte Hau ser bescbwehret werden

mögen: v. ket. der Stadt Franckfurth/ p. 8- ur. z. §. j»

verb.)lVann nun unsereBau-Herm/sämbt derStade

VOerekleuthen aufdenAugenschein komen/so solle»

sie nicheallein welcher gestalcder/so bauen will/ den

Bau füryabe/sich berichten/sondern auch die Länge

und Breite desselben abschnüren lassen / und darauf

auch sonderlich Acht geben/ob derselbige fürandere

der Nachtbahren Behausungen / oder sonst zu weit

in die gemeine Gassen gehe:c. Welches absonderlich

von denen Ausladungen/ Ubergebäuen/ und Überschuß

gegen gemeine Strassen also geordnet / damit dieselbige
nicht zuweit hinaus gehen/wie zu seben ex l. 1 i.e .cie L>

ljit. priv. 1.242. §. I. cw V. 8. an welcher Stell einegewis¬

se Maß und torm dißsalls vorgeschrieben zu befinden ist:

In denen Nürnberg. Trstmen aber ist hiervon also ver¬

ordnet: Daß niemand in derScadt gegen dieStrassen

darauf oder darüber / einigen Überschuß/Ausladun¬

gen oderandereUbergebau fürnehmen söll/ohne aus,

drückliche Vergünst eines Raths/ und welcher sich

hierwieder zu bauen unterstünde / der soüzuforderst

solchen LTlebenbau abzuthun schuldig scyn -Nürnb.

K .e5c >rm. I 'ir. 26.1-.4. pr. Sc §. lecz. Irem l'. 26. l.. 9. iki:

Es soll niemand in dieser Stadt einigen Kellerhalß

oder andere Gebäu / gegen gemeiner Scra^e^ferrer

dann sein Erb oder Eigen reichet / ohne Verdunst

eines Ratbs/zu bauen/oder aufzurichten!Na-^!t Ha¬

bens. Desgleichen ist in de'.-^e>c>rm.der Stadt Franck¬

furth p. 7.nr. 2. §. ?. hiervon also ttsruii-r wor¬

den. DafiaUe dieienige/ sshmfurrherneueSäumai

chen lasscn/ und darin« sich der Überhange gebrau¬
chen wollen / den Überhang /m zweyten Stock--

werck/nechirvber dem untersten/anders nicht als ei¬

ner Ehlen lang ( unser Stadt Maß) und dann in

dem dritten StSckwerck/nechst über dem zweyten/

noch einen Überhang (ob er will) doch breiter nicht

als drey viertheil einer unser Ehlen lang / gemei¬
ner Strassen zu / mag leg?n lasten/ und nicht wet>

ter heraus : wslten auch dieselbe über den dritten

Stock und in das Dachwerck einen oder mehr Er-

cker ( nach Gelegenheit der Behausung) seyen' das

soUihnenzugelassenstyndoch/daßdieselbigeErcker/
solchem oberstenSrock gleich stehen und um nichts

fürlauffen. Und soll erst crzehlte Ordnung ver¬

standen werden von denen Behausungen/ so in wei¬

ten und gemaurten Gassn gcbauet werden. Dann

in den andern engen Gassn / sollen gar keine Über-»

hang änderst daü mitVorwisien unserer ZSauherm/

und unser sonderlichen/ doch nach Geleaenheit der

ZSaue und Gasten gemäßigter Vergünstigung/ gei

macht werden. So viel belanget dicAusladungen

und cker / so im mittelsten Seockwerck gegen ge--

meinerGass-n zu/wollen gemacht werden/söllen die-

stlben auch nicht anders / dann mit unserer sonderli¬

chen Vergünstig»«« nach gehabten Augenschein/

und Ermässigung der Gelegenheit / auch allen, m
Bl> s denen
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denen weiten Gassen / gemässlgterZlVeift zugelassen Himmel/nach denen 8rsruceo aber biß an dievorgeschrie-

»verden .?c. Daß also/was die Form der Gebaud/ inson- bene Höhe/hatte bauen können/perl. 8 >L .tlescrvic .Und
derheit aber die Lang und Breite derselben : Item den U- diese Gerechtig - oder Dienstbarkeir wird von denen
berschuß gegen diegememeStrassen betrifft/ eines jeden Rechts-Lehrernlervirus alrius collerick genennet / wie zu
Orts Satzungen und Gewohnheiten anzusehen sind. v. I. sehen ex §. i. ink. cle lervit. Und obzwar nicht unbe-
6. tk. lte LviÄio^. kandt / daß einige von denenselben sothane Servitur also

^6 §. 4 Ke f. verstanden wissen wollen / daß in Kraffr derselben jemand
<>>On derMe undLange des Gebäudes / haben die Zum Nutzen des benachbartenHauses / sein Hauß hcher
^5 Nürnberg. Zrsrut» eic. 2 6. 2. folgendes verord- aufzufuhren gehalten seye / v. ö»rrol. in 1.2. ^ cle le> vir.

net: Ein jeder Bürger dieser Stade hat Macht auf Lcdne.cie v. 26 §. 1.) eocl. L- c»rp^ urizpr. for. S^x. p.2.

seinem Grund und ZÄoden mit Steinwerck in die 4i- 0. i z. n.7. so ran doch dieser Verstand mit der all«Hohe / von dem Pflaster biß unter das Dach zu gemeinen Natur derer D-enstbarkelten nicht übereinrref-
bauen zwen und fünffzig Stadtschuh / und von ftn/als welche bekandter Massen darinnen bestehet / daß

Holywerck zween und vierzig Scadrschuh hoch; nehmlich der Nachbar entweder etwas leyden müsse/oder

So ihme anders solches durch besondere Geding/ nicht zu thun gehalten seye/wle zu sehen cxl. z/.§. ,.K 6s

Vercraa/Verschreibung/oder in andere LVege nicht ^ ^ommunicer sä 6.§. 1.). 6elei> ir.

benommen oder verbotten wäre; XVelcher aber über ^lewohln nicht zu laugnen / daß dieses als eine li a

»yegemcldte Mlaß höher bauen würde / der soll die-- rwn oder psÄum. welches aber nur diejenige verbindet/selbige Übermaß abzuthun schuldig / in zwanzig die solches umer sich verabredet haben / mn Nichten aber
Gulden zur Straffverfallen styn ^6cl .l ^.8.eius 6. Illr. ein dinglich ^Xecktaus dem Hause hasstet/ woblsolgt

§. welcher hinführo / allwo sonderlich von der Dicke ^ milch mcht die Persohn des Kciujftrs verbindlich ma-und Höhe der Mauren also versehen : Solche 5Nauer ^t/v. - ' Gunter denen achbaren aus sol«

sollen sie zween Stadtschuh dick / und dreyer G .iden che Weise gedungen und verglichen werden könne, v. 0-

das ist/ sechs und dreysilg Stadtschuh hoch auffuhr , ^ vers. a!tl«z tollst. 6e iervicur Undren: :c.^Lswäredann / daß sie sich hierinnen eines hindert Nichts /was von der lervirureonensterenäi,kraft
andern verglichen. In der-Francksurther k.eiorm. aber ^^r ^ ^ benacybarte HaG / .)?auer oder Grund-
p .7. ric.».§. i. ist hiervon dieses verodnet:Vl?ir ordnen/ faulen eines anderes H^use^ Last tragen muß / em«

seyen und wollen / aus allerhand ehehaffcen Veden^ ^inlich derHer: des beschwerte Hau-

cken und Ursachen/daß hinführo die neuen Behaus ^ n / daraus diese Last ru-

sungen ohn unser desRaths sdndereVe :günstignng ^t/ so selmge vielleicht schadh^ffr wird/aus seinen eigenen

höher nicht als von dreyen Scockwercken oder Ga- und verbessern zulassen; und solcher Ge-

den (von den untersten biß an das Dach zu rechnen) ebenfalls vernwgsorhaner Dienstbarkeir etwas zu

gemacht werden sollen; damit ein jedes Scockwerck gehalten seye: v. 1.6. §. 2 A li terv. vin6.1. z z. tt. 6s

seine rechte Höhe bekommen möge / bey Strassdes ^ >-ann zugeschweigen / daß dieses nur zufälligerAdbrechens/was über diese Ordnung höher gebauet cßwegen geschiehet / weil eme solche Mauer
»st: daß solchem nach auch ein jeder / was die Höhe der ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

° ^ ... aucoyieraus ano geannrorrer lvcrven / vap me'^eroene-

geschriebene korm genau zu 0 ^ ^rung einer solchen Mauer / welche vorgedachter Massen

wann hierdurch der Zierde ^ dem Herzn des beschwekrten Hauses oblieget / zur Auf-5 >-? t) 10' n' richtung einer solchen Dienstbarkeit nicht gehöhret / son-
cle ^cllt. prlv. ^' ^ l 6. . ^9^ dern nur zur Erhaltung derselben nöthig seye / damirsie
Irem. O. z z. n. I ^'^5 nehmlich nicht möge ver.'ohl en gehen. V. Nypp. scl § l .
emem ieden erlaubet ist/^einE)e^auö oder verl.oneris vicini'./ cleservir. Dieses aber ist annoch zu
aufzufuhren / ^^'öne^olcheo me 8ra u ^ wissen/daß derjenige Nachbar / weichem diese Gerechtig-
har es doch eme andereBewandmuß / feit zusteber/ unter dessen / als die baufällige Mauer oder

Nachbarzuwide.^ s'W
mch«b°h-rauffuhren^ r-rv.U,>>.i>r--^^Z7.ö-Sck°-U-^.^^ ,.^6°
belubktii Zchalltll sallv n 4 ??achöklllö6 I?ch aachutl^öttvtilöaiu^aaek/
köm« ihm solche« v°n s-in-m Nachbar , w->ch-m durch ? 'w au«

dieses beding ^ verbessern und verandern / absonderlich aber die schad-
!! «a v , ^ '^ c p V iunÄ haffteMauren repsriren lasset; Als wird geftaget / wann

aber ge- j" funden
schiebet es zum offtern / daß sich ein Nachbar mit dem an- i^ird / lveme daAlblge zuzusprechen. welche^rag/
dern also vereiniget/ daß ihme zwar sein Gebaud höher als wiewohl em wenig mit andern Umstanden vom Larps.
es jetzt ist/auszuführen frey stehen/hingegen der Nachbahr ^unspr ior. p a. c. fz. öet.x.Bey deren
nichtMachthabensoll/ sodann dargegen zu bauen/und Entscheidungvornehnckch ^eser Unterschied zu machen
sein Hauß auch ausdiese Höhe zu bringen/oder aufeine an- seyn wird. Ob em sdlchcs Geld von dem Verkauffer
dereWeise zu verhindern/daßdeme/welcherhöher bauen entweder zu Rrregs oder andern Zc«ten Ver<<
will/das Liecht hierdurch verbauet werde. Wordurch das wahrungs wclß dahm geleget; Oder ob solches von
Recht des Nachbarn in etwas eingeschrencket/und ihme ^manden als ein Gchay dahin gethan worden?
die Freyheit dargegen zu bauen benommen wird / ohn Im Ersten Hall bleibt dassellnge billich demVerkauffee
welcher er doch / den gemeinen Rechten nach biß an den und seinenErben/undkan vor keinenSchatz gehalten wer¬

den/.
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den / angesehen es der Verkaufter in dieser Meinung in lenAmpts dieselben Dachung stbassm abzuthun/

die Mauer verstecket/damit er bey so gefährlichen Laufften auf des Herm oesseibe» ^»^uKes R^jten und Dar.e-

nicht darum gebracht / sondern dessen bey guter Gelegen- gen/ und er alsdann andere LiachunZ machen und

heit wieder habhafft werden könne. Dahero dann auch dect'enlassen/nach dieser O^dnun^ UndsoderHerk

derjenige/ welcher es gefunden / und nicht wieder geben desselben Baues rvi-d-rstssig ovcr säumüt rvare/

will/als ein Dieb belanget werden kan.v.l. z i.§. ssl! erinpon verfallenseyn.^elNjps^'und^5)eU''runab-

^..l(.o./.67.tk. lleR.. V.l.^.pr.tk'.cje^.^.?. ^66 ösi-. läßlich/so manchenTager freventlich verbleit und

rol.m<t.1.67 öe?.. V.)slon. inl.z. /.!>iersriu8n.7.tk'. überstmwe zu decken/ wie er San, »beneiden wäre.

^lcisc psrerg.bb. 7. c. i.n. 2. )ok.8cknei- Welche Vorsehung insonderheit bey denen Schlöchen/

ciev. sä §. 1bsl»u.' U5 /. 1^. 0. n. 4. »urppr. »6 eun6. Schorstcinen und Caminen nöthig/ davon wir an einem

§.a.r.Lc Gegner. Sixrin.iaLoniil. ^srpur^.V.l.Lons. andernOrth handlen wollen.

iz.n.20. Ja/ wann man gleich nicht wissen könte /ob ^

diese Verwahrung von dem Verkauffer geschehen/so wa- , - . . „ ^

re doch dessen ungeachtet sothanes Geld dessen Ero-?n zu Gebäude sollen xo viel möglich vor deni Wasser

zueygnen / wofern man an dem Schlag erkennen könte/ ... vewayret werden/ damit die/ahe Wassergüsse den-

daß es noch nicht lang dahin müsse geleget worden seyn/ «elben fems Gefahr verursachen mögen / welche Gefahr

angesehen es in diesem Fall vor keinen Schatz gehalten luZott^echelc^le/emgezum ossrern nur ihrem Schaden er¬

werben könte/als welcher cygentlich in einem solchen Geld fuhren muisen/fo nahe bey grofsen Wassern wohnen/ oder

bestehet/dessen Gedächtnüß man nicht haben kan /v .1 .?l. garlyre Wohnungen auf Ln>uln gesetzerhaben / angese-

§.t.tk -.6s^.«.. 0. W-ewohln unterweilen auch ein sol- den es bi^veile.. geschieher/daßeine soiche Jnsul grundloß

chss Geld/jedoch in einem weitern Verstand / ein Schatz gemachet / und von stmem Orch anderswohin gesetzet

genennet wird / V l. 22.pr. tf.tamil.er'cs.Lcl. Is.kfsci ^ergte.ch^.lB^gebei'.heireuHenHarsdörsser in

exkib. zu dem ist über dieses noch zu muthmassen/daß das- seinem ^chauvlatz lustiger miv lehrreicher Gescbjchr mit

ftnige/was in einem Hauß geschehen/von denenJnhabern nachfolgendcii Worten ei zchle tttLine Springflut vae,

und Besitzern desselben geschehen sey / ar^. I.tj ve6!rvr. reauselnesei -ncrleine^'z/ütlnden» LNccr gründ-

tk.6eperic.ö!comm.reiver>lj.6!!.z.ik'.cit:off'.piTt.viziI. loßgemache n> >ronjcinemt5>rrh, nntoencnvar^

dannwer woltewol bey so gestaltenSachen davor hallen/ aus ireyciidc!» ^^.usrn und Nlenichen / Vichund

daß ein srembder sein Geld in ein anders Hauß legen/und ^eldernaup cm auocr L.and niedergelassen. Nach,

daselbstverwahrlichaufheben / hingegen aber dasselbige bemnundas^.'afstrVcrflosien,hatde?Besiycrssl-

mmmerzurückfordern würde?LsrpT.p. 2. c. sz .clel. X. cdesL.^vesbegehrst derL>bere sö!ce»nit seinen an>

Ii .l7.18 .sci9. Im andern Fall aber muß ein solches gelcdwemmten und auff seinem Grund undNoden

Geld als ein Scbak halben theils dem Kausser / und hal- llezenden ^offro?kchen. D-'r Dauer aber entschul-
' " ^>g!ichöcit/ und wolte nicht

embden Grund und Boden

, ^ daßernoch/^auff/noch^of/

Ullich als Grmidherz ganß allein anmassen. v. §. 40. cle noch Feld noch UVics n verändere / ftyc ab->r wohl >u

V..V.Vi6.notst.26L«p.XVll.I.ib.i.ubicie^belsuris. sriedcn / daß ihn oer Kl.'ger wieder in hm vorigen

Was von denen Mauren und Wanden ferner zu wissen Stand und Orch steUe/voelchesidnieden un^dun^

nöthig/ soll bey dem iz. Capit.dieses Buchs angezeiger lich gefallen. Wird derobcüben gcftaat/ waf, bienn-

werden. nen Necdtens? Bey welcher Bewandtnu^' demnach

^ < 6 7 ö! 8 b dap ^ iedoä'' anderer mehr in denen Rechten begründeter

M,.. m Erbauung unM andern auch

t

km)daßansta^Ho^-»m
nommm/undd>-D»ch-rdamib-d-ckkiwndu,Lisp.ci-cul.
Nürnberg. Ii .etorm .?ir. 26.1..i.m verb .Dcßglclchen ^ ^ kebr i6-?2 /Uläorffi ksbir Lorollar r

soUeinjedesneuerbautes^auß/ hierin derScadt/ iZ.^lenc,.^or.^.id)2.^immtt.uatur.^oro^r. 5.
anders nicht / dann mit Ziegeln bceacht werden; s6§. 17.l1.dsp.

Und welcher das nicht thäte / derfollfnnffGulden Von der Ableitung des Wassers/und denenWasser-

zur Seraffverfallen/undfürter schuldig styn/ dieser Gräben ist in denen Anmerckungen über das zo.Cap.des

Ordnung in Zeit/ ( so ihme vonE.Rarhernennet zten Buchs§.z.gehandelt worden.

würde)gchorsämlichnachzueommen.^li^k.esorm. ^ ^ ^

derStadt Franckfurth/P. 8. tit. i.§.z. ibi: Aber solche ^

Mauser und Vau sollen mit Schiefersteinen / oder N^Elcher gestalten die Gebäude sollen aufgerichtet wer-

aufs wenigste mit Ziegeln / ft> wohl in denen Vor- den/danüt nicht leichtlich eine Feuersbrunst entste-

stadten und zu Sachftnhausscn / als in dieser Stadt hen könne / solches haben wir bey dem ersten Cap. dieses

Franckfurth gedecket werden. Irern kef. der Stadt Buchs erinnert:^clcl.d!orat.ac!§. 6.7. ö: 8. kujus Lap.

Worms-Ub.f. rlc.z.s. N>ir ordnen/seyen und wol- Wie dann auch eben zu dem Ende bey dem 22. und 2z.

le„ / daß alle heußliche Geböu in unser Stadt und Cap. des dritten Buchs dargethan worden/ daß man den

ZSurgbchn, sollen mit Schiefer oder Ziegelsteinen Hans und Flachs nicht so nahe bey denen Hausern und

gedeckt seyn/und was hinführo g-bauet / also gebe-- Scheuren dörren / auch sothane Dörrhauser so nahe bey
cket werden. V?o aber andere Dachuna «emacht denen Gebauen nicht aufrichtensolle. Woraus dann zu

wäre oder würde / sollen unsere Bürgermeister je zu schliessen/daß man auch nicht Heu/ Stroh/ Vieh und an-

Setten/Macht und Gewalt haben / Krafft ihres ed, ders mehr unter ein Dach bringe solle/ wo man nicht weit
Bb z davon



,96 Des klugen und Rechts verständigenH auß VatterS
davon Feuer brennet/und den Herdr hat/ angesehender- wie zu sehen bey dem 8cump6c> l^ib. 6. der Schweitzer-
jenige / welcher solches thut / im Fall eine gefährliche Croniea tol.i j-4.tz.ln f. woselbst er von derSradt Zürich
Feuersbrunst entstehet /^ sichvon der Ersetzung des Scha- folgendes erzehlet : Am sten Tag Augusti ^n. 1 z 1 z.
dens nicht loßwürckenkönte. ^ci./ok. Sudler 6c Incench rerbrann die Meine Stadt Zürich gar Übel / vom
c»p.4.n.ZO.6cLsrcko/.LoepoiiscieL. ?.k,.csp.ulr.^s Tvennweg herein durch dieSträlgas? nieder biß an
IANS. ^66. Churbayr.Lands-Ordn. ?ir.i 5>.§.S<> tsll in die drücken. Welcher wieder bauen wolt must zum
Däusern an sorglichen Orthen/ Heu/ Stroh/ Holy/ wenigsten eines Gemachs hoch mauren / dann es

püschel oder Reiß 5» legen nicht gestattet werden, hicbevor mehreneheils holyerne Käufer waren. I-

Und soll sonveriich das Holy nicht mit grofstn tem/warum ebenfalls an vielen Orten diese guteVorsichr

Haussen sönvern allein so viel / als manohngefehr geschehen/daß man die Hauser nicht zu nahe aneinander

aufein Monath langbedarffin die Hauser / das bauen / sondern einen gewissen Raum darzwifchen lassen

ander aber ausserhalb derselben an unschädliche/ soll.. Vici. Lündenspühr in Lommcnr. sä jus. pro?,

ungefährliche Orr geleget werden : iLs stye dann/ V^urrenkerg. p. 276. n. z. Weiln wir ab^r von denen

dasssemand dasselbe ohne Gefahr und besorglichen Feuerschaden an einen bequemern Orth zu handelnVor-

Sckaden in Häusern wohl unterbringen und legen Habens sind / als wvllenwir solches biß dahin ausgestelltm^ge. zc. Welches eben auch die Ursach ist warum an seyn lassen,
vielen Orthen nur mit Steinen zu bauen gestattet wird/

Das X, Aapitcl.

Von der BequemliZkeitdes Gcbäucs.
Innhalt. nenstrahlen beleuchtet wird / daß man alle ihre auch klek-

§. I. Beschreibung der Bequemlichkeit des Gcbäucs. h. 2 .Re- neste Glieder beslchrigen kan. Und werden die drey ge--
sein von dk-selben.Num. 15. wird eine sondere Erfindung sundestcn Seiten zu den Wohnzimmern behalten. Die-
emerHauchleittrn nngedracht. ^het aber nur in ungehinderten freyen ZSau / und

§> i. ehender aufdem Lande/ als in Sradten an.
^AIe Bequemlichkeit ist eine solche Bescbaft ^ ^ Bey grosftn und weitläufigen Gebauen / da

fenheit des Baues / da alleund?edeTr-eil der Eingänge viel s.nd/ kan das Vorhach oder die vor-
deö Hauses von unten an biß oben aus fü- dern Gemacker we.t und raumlich fürs Gesinde/ und ie-
ylich/gelegenundhandfamund inleich-er derman zum srep?n Eingang bereitet ; dieweiter hmem

—natürlicher Susammcnstimmung an- reichende aber etwas enger und zierlicher angeordnet wer-einander begegnm und folgen/da jeder Theil einen solchen den. Das hmderste Theil stehet dem Haußherm zum Ge¬
Matz bekommen/ der ihm am anstandigsten und allein zu- brauch am d^ten an.aehörig / welchen er mit keinem andern ohne entstehenden . 7- ^>n besonder'"-
Ubelstand und Verhinderung verwechseln käme. Beste, besonderer dem
het in folgendenLchrsätzen. her.'» und o^Hau

§.^. i.Alleuno jede Oerter des Hauses/müssen ge- ^ - »-7
mmmmes S-ieckt haben. Vorab die Stiegen sollen 8. E.n eder Wohnungs - Bau muß mtt emem Hof/
mir einfallendenLiecht wol versehen seyn/ damit man un- oder Himmelfteyen Platz versehen styn - Ohne welchen er
anstösstg und unschädlichgehen/begegnen/ tragen /und an> emem Kercker nicht gar unähnlich / we.l man des freyen
ders mehr schassen möge können. Gemahlte Glaß- Lusstswemg gemessen / und den Hunmel mcht anschauen
schien taugen hier nicht an statt der Spiegelstheiben kan: . ,

u aebraucken .Die breitenL.auben so denen Fenstern das 9. Bey sreystchender Wahl der .s,gur emeS Woh-

Liecht verstellen/ sind auch verwersslich. nungbaues w.rd die Schachtfornnge oder recht ge-

2 Die Haufithür soll vornen in der Mitte der Wand v,erdtedadieLan^ (^poc.21.
Neben / und die <sorm und Zahl der Fenster beedersens ^6.) als em Muster der Vollkommenheit allen andern
aufeinander zu treffen. Solches dienet wegen beeder- vorgezogen. Weicher gleich nachfolgen die rechteckigte,
seits aleicker Schwere/ auch zur Vestigkeit. ßdem Schacht nahe kommen / und zwane naher ,e besser.
' . Manche Haußthür wird so kocd geseyet /daß ibre Denn unter mehr ecliKn so gleichen Bezuck oder Um-
Odeckbwelle fast ins Mittel des Hauses reichet/ und wer- fang halten sind die grosser / welche dem Schacht naher
den demnachTreppengemachet/zu solcher anzusteige durch verwaiidr sind: Massen sie weniger Platz mit dem Bezuck
solch Mittel ist allerseits leicht in die umliegende Zimmer der Maurenemnehmen/und daher auch minder Unkosten
ni qelangen. Und dieses ist so dann der mittlere Stock der fordern.
Winterzimer/unter welchen die geringem und ungeachte- 10. Wann man aber zwischen Nachbarn zu
ten ^immer/so stracks aufdemErdboden ausstehen/gleich- bauen / und dabey die Wahl des Platzes frey hat / istsam verstecktwerdemwelche auch ihren besondernEingang ein Eck zu erkisen / wo 2. breite Strassen zusammen
hinten am Hause haben. In die Höhe kommen die liebli- treffen/da eine die Lange / die andere über uverch hinstrei,
chen Sommer -Zimmer/ mit ihrem schönen Aussehen. chet / dergestalt erlanget man Lusst und Lischt auf drey

4. Die Haubtsiiegen sind / wo möglich / mitten im Seiten; und einen offenen Platz / ein Gartlein/ Hofoder
Bau anzulegen /daß man zu und von allen Orten aufsnä- Altan anzuordnen. Jstmanapergenothiget /zwifthe»»

beste und behendeste gelangen möge. Sonst werden auch Zwey andern Mauren zu bleiben/ so siehet man aufbe-
verborgene Stuffen des HaußvatterS Zimmer angesü- queme und gnugsame Nreiee : und so etwas an der
get/nur daraus flugs m die Obere Gemächer zu kommen. Breite mangelt / kan ihm zum Theil durch die Höhe ge-

f. Die Vorwand ist gegen Mittag anzulegen/wel- holffer^ werden,
chedemnenherogantzer 12. Stunden lang mir den So»^ Das Ä.och der offenen Thür, (l-xliitixpork/.

rum )
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rum )ist 6;. gegen 7. Schuh hoch das/st einer gmen ^16. Übrigens gibt ^"in manchen Schlössern / Räch-
Manns Lange/ um des beschwerlichen Buckens oder An- Hausern/Stiffteu und Klöstern gewölbte Orcer/ von zu-
siossens ohnezu seyn. Die Breite hat die Helfft von der länglicher Grosse gerad am Boden darinn ein Ofen be"
Höhe. Die Thüren müssen auch gerad gegeneinander u- findlich / dessen Stand nechst der Küchen komm/ da er
herzusagen / um die durchstreichendeLuffr -u empsahen/ dann auchgeheitzet/und der Rauch in denRauchsangaus-
und das der Erfrischung und Gejundheir halber. Derglei- geführet wird/ werden Lateinisch oder dvpvcaii-
chen Gegeuemandereincreffung ist auch bey den Few /la,d.i. ^uzgcwölber genennet. Die Röhren gehen
stern zu beobachten. durch dieGewölbung über sich/und öffnen sich an desZiM

12. Me Fenster mussenmie Flügeln / die man auf- mers Boden. Die Eröffnung wird mit einem eysernen
undMhun/ ausheben/ saubern/ und wieder einhangen engen Gitterlein und eysernThürlem / das man auf und
kan/versehenseyn.Welche aber widrigenfalls obenan- zumachen und dadurch die Warme nach Gefallen ein-
geve/ket werden / brauchen zu ihrer Reinig-undAusbesse- lassen und innhalten kan/yersehen.Diese Röhren können
rm,g schwere Mühe/und können zunl Durchstrich der S- so wohl .11 mehr als ein Zimmer / und ihrer mehr als eine/
bem mehrmahls benörhigten Lusst nicht eröffnet werden, nach Belieben/in ein einiges geführet werde. DenDampff

rz. Die Fensterladen sollen so wohl voninnenals aber/miteinemguten Geruch zu begleiten und zu cempsri-
von aufstn gegen der Strasse solcher gestalt angemacht ren/können Geschir: mir wolriechenden Kräutern hinein
werden/ daß man sie nach Nothdurffr und Gefallen auf- gesetzetwerden / oder man kan neben dem Ausgang der
und zumachen/und aus-und einHeben möge/ und so dann Dampffröhren eines guten Rauchwercks sich bedienen,
sind die inwendige vor scharffer Witterung / und daher Solche Hitzgewölber machen zuforderst den Boden der
rührende!, Faulung verwahret/ und dienen sehr wohl wi- Stuben und das Niedertheil derselben warm daß auch
der die Winterkalte/und das Einsteigen derNachtraben/der untere Theil des Leibes seine nutzliche Erwärmung
dawider sie um so viel besser uns vester eingehänget und davon haben kan / welches m gemeinen Oefen nicht ge-
verrigelt werden können / sie verstecken auch nichts an der schiehet : Massen solche die Hitze meistens oben hinauf/ und
Bauzier. Die auswendigeaber sind so wohl wegen deß nicht neben herum/und also tieffer nicht als ihr Stand mit
offt plötzlich einstürmendenund durch Emschlagungder sich bringet / ertheilen. Darzu kommt nocb dieser Vor-
Fensterscheiben sehr schädlichenSmrm-und Hagelwet- theil/daß dadurch manch kostbarer/undviel Platzes erhei,
ters zumahlen gegen der Abend - und Nordseiten sehr sehender Camin / wie auch nicht wenig Holtzes / und Mü-
nothwendig und nützlich. Damit sie aber auch der Zier- he erspahret wird. Anneben gibt die Vernunfft daß/
lichkeit nichts benehmen / muß man sie so bereite!, / daß sie wann die Gebäude weirschücbtig/mithin auch dieser Hitz-
früh leicht arisgchoben / und Nachts leicht eingehenget gewölber mehr seyn müssen,
mögen werden : Bederseits aber können ihrer ent- Was hier von denen Oefen derOrdnung na b-u^ en
weder so viel als derFenstezflügel seyn/oder seynd nur zwey wäre / wird unten an seinen Ort ausführlich gemeldet
Theil / deren jeder wieder seine Blatter hat / die mit werden.
Schließendem oder Quinten aneinander hassten / und 17. Die Rüchen müssen das Wasser zum wenigsten
übereinandergeschlagen werden, (valv? compücseiles.) j« der Nahe haben/wo man es aber zum handsamen Ge-

14. Die heimliche Gemacher muß man der Natur brauch durcb einige Wasserleitung oder eine Pompe gar
zufolge an einerHinter- Seiren/gleicb einem verborgenen in der Küchen haben kan/ists um so viel besser.
Kamerlein verstecken / und nicht mit kleinen verdachtigen
Gutzfensterlein/sondern mit einem Regular-Fenster so den
andern nechst herum stchendcn gantz gkich/versehen / mit
Nichten aber auf Erckers Art dem Gemäuer anhängen /
und heraus stehen lassen. Müssen oben aus zur Seiten X. F. 2.
schräg ausgehendeLuffrlöcher/ unten aber durchschwem- ^ ^ ^
mendes Wasser so den Unlust ausführet/ haben. denen Bequemlichkeiten eines Gebäudes ist

15. Hier ist einer sonderbaren ^rftnounAM geben- MF? dieses Nicht die germste / daß man sich ge>mg° am
cken/ welche den verdrüßlichen Rauch aus dem Hause zu mit Liechr verfthe / Mithin nicht zu wenig Fenster
weisen von dem Herm Nicolzo Goldmann erdacht / und m das Hauß mache: Es sind aber derer Fenster zweyerley
durch den Weltberühmten Herm Leonhard Christoph Gattung: dann erstkch werden sie zu dem Ende gemacht/
Sturm prok. ?ubl. zu Wolffenbüttel ans Liecht gebracht daß man das Tags-Liecht oder die Helle zur Gnuge haben
worden. Es wird oben auf die ^euermauer eine .L.ai möge; Demnach aber und vors andere / daß man den
tern vom Blech aufgesetzet die^in secbs dreyeckigte Fä- I^olpeÄ und ein liebliches Aussehen bekomme: Von
»er mit so viel Blechen eingetbeilet / welche Bleche in der nen ist zu wissen / daß den gememen Rechten nach ein
Mitte der Latern mit ihrer Ruckenschneide sich Creutz- jeder »n seiner Mauer / auch wieder semes Nachbahrs
weiß aneinander legen / vornen aber ihre freye Eröffnung Willen Fenster maaien könne / per I. 21. ll. manclar.
haben/also daß jede Eröffnung oder Ritz den Rauch vor wann er gleich von langen Zelten / ,a wohl bey hundert
sichvorwarts hinaus lassenkan. Die Bleche aber müs- Jahren her nichts deichen in seiner Mauer gehabt
sen etwas tieffer hinein gehen / als die Oberfläche der batte/v. Alollinl. i i.t?.cle8.V.I. Wofern er nur sol-
Mauer hinaufreichet. Wann nun gleich der Wind/und cbes zu seinem Nutzen thut / nicht aber lediglich zu diesem
Regenwetteraufeiner / und die Sonne auf der andern Ende / damit er seinem Nachbar hierdurch beschwerlich
Seite/den Rauch einwerts triebe/behielte er doch den un- seyn/in dessen Hofoder Garten jehen / und dessen Heim¬
gehinderten Ausgana zu beeden Seiten. Wird mit ei- lichkeiten auskundschafften/insonderheitaber das benach-
nem sechstheiligen Dachlein oder Kappen bedeckt. Die bahrte Frauenzimmer allezeit un Gesicht haben könne, v.
Bleche können aus Eysen oderKupffer gemacht werden, l. z z. l?. 6e k.. V. s6cl. in/Ibe. jur. Li v.
Die Eyserne müssen mit ftbwartzer Färb und mit Pech keu6.k t>im.7ir.22.n.Xl.ö:leq. Wann aber dieses
wieder den Rost überstrichen werden. Waren sie aber aus zu murhmassen/daß jemand zur>LmuIalionuudVerdruß
Messing / so könten sie durch Abreiben wieder glantzend seines Nachbahrs etwas dergleichen gethan habe/ .solches
gemacht werden. ist billich der Willkuhr eines klugen Richters zu überlas¬

sen/
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sen/ welcher eöausderAuWhrungundBeAaffenheit Hauß sallenkan.v .l. 4 ff. cleS.l'.V. Loepoll.6.rr.Lsp.
derer Nachbarn / ob sie nehmlich Freund oder Feind sind/ z s.öc^ckneiöe'«'. c. l. ».24.6c 25.
deßgleichen auch aus der Beschaffenheit des Fensters Obwohln aber vorgedachter Massen nach denen 5ra
selbsten zu juäiciren haben wird. v.6. Larrkolom« (^c>e- ruren einigerjOerter niemanden erlaubet ist/ gegen seines-
pM. cr. c<e 8. p. V.c.^2 .n .2 .Lijc)k.kri6er.^ocK .1'r. NachbarnHauß oder Hofzu Fenster zu machen / so kan
6s ^ure Vicim'?. IN pzrc. lpeclsii c. 7. 6e fenestns per co. ihme doch solches gegen der gemeinen Gassen zu nicht ver-
rum. Ick habemitFleiß hieroben gesagt/daß den gemei- wehretwerden /perjurslupr.cirsr .quibusiunA. Xtcv.scj
nen Rechtwnach solches zugelassen sey / gestaltennach ^us.l.ubec.p. z.srr.Xln.F.Wosernauchnichrhierinnen
denen Satzungen und 8raruren vieler Oerther diese einige Maß im bauen durch die 8rsrm» vorgeschrieben
Freyheit/ö welt eingeschrenckt ist / daß niemand ohne be- worden. Allermassen mit denen Ausladungen und Er,
weißliche Gerechtigkeiten gegen seines Nachbarn Hauß/ ckern ( davon wir Hieroben gehandelt) geschehen ist. ^cicl.
Hofoder Garten zu/Fenster zu machen befugt ist: Gestal- kel^or. rir. 26. l..4.Sc 5rsncot. p.z.rir.7.§7.
tenmder k.eiormar .der Stadt Franckfurt hiervon also Irem Reform, v ^ormsriens. 1.1b. s. rir. ?.§. Deßglei»
vergehen : VOir ord nen seyen und wollen / daß deiner chen setzen und ordnen wir. zc. Ja/wann gleich vermög der
gegen seines Nachbarn Haußoder Hoffzu/Lenster/ obgedachten Satzungen und 8r«ruren die Freyheit etwas
daraus in desselben Nachbarn Hauß oder Hofmag gegen des Nachbarn Hauß zu machen über diemassen sehr
geschehen werden von neuen / (wann dieselbe zuvor eingeschrencketist/ so hat doch die Nürnb. kef. I'ic. 26.!-.
nicht geweftn) machen/ sondern es bey der vorigen z.§.undss hinführe». dieses nachgegeben/daß/wann ?e-
Lorm/und Gestalt wie deralte Bau gestanden/( >0 mands Nothdurffe erforderte in seinen Gibelmam
viel die Lusche belangt ) bleiben lassen solle / damit rcn oberhalb der Spangen einfallende siecht zujtel-«
seinNachbar durch das verdrießliche Einsehen auch len/derselbige nach Gelegenheit solcherGlbelmauer/^ ^ .. i , " . ^

stellen/oder zu machen/er habe danndesslben ei„e be, bau'^n/und solche ct^ 'i.-?

wann gleich jemand von langen Zeiten her solches berech, anna des Schnees o^r ^

«SSSDM»«! DMKx/iMSiSs
lich in dem seinem nach Gefallen schalten lind walten kan. a

Lonsenr.kelorm. ^oric. 6. rir. 26.^.§' wo aber der ^'^"^ruckilcben Erklärung) daß er
Nachbar:Irem^ekorm.kr-neof.P. 8. tit 7l§.V Z Werckkchuh ,
wäre dann / daß auch hiennnen eine gewisse Mal' m zurecl nen/voneinander
bauen gesetzet worden / allermassen geschehen in der'ke- h?n?a""emah^
form, der Stadt Worms. I.ib. x.r/r. z. 5. so aber jemand ^ ^ ^ mir Flyern oder ekstren Grembsen
zc.cum seq Oder daß sich der Nachbar mit d/m andern ^ galten
alw verglichen hatte/daß ihme derselbige daß Liecht nicht s l > /<> .
verbauen solle / gestalten er in diesem Fall nichts dergki- . Welche Versehung mit eisern Gittern und Laden
chentbun / ja nicht einmal einen Baum setzen kan/ wor- auch nach eben dieser «.eform»r. §.4.^ diesem Fallgebo-
durch dem Nachbar das Liecht in seinem Hauß benom^ ^ ^ann gleich einer von Alters in seines Nachbarn
men werden könte. viö.l.i. z.Sc ly.KäeS.P. V. welche Hof oder Garren-Fenster hergebracht hatte / gestalten er
Dienstbarkeit / Ne lumimbus oKcsrur genennet wird/ dieselben sosein Nachbar es begehren würde mit Gittern
und wann sie sonder einigen Vorbehalt / aus ein Hauß oder Laden wohl znverwahren/auchauf seinen Kosten also
gebrachtworden / so wohl von dem jetzigen als zukünffti- verwahret zu unterhalten gehalten ist / damit demselben
gen Liecht zu verstehen ist / v. 1.16 pr. 1.22. cum seq. ff6s durch Einsteigen / oder Ausschütten kein Schad noch
8. l>. V. äc!6. Loepoll. lj. tr. csp. z 6. Se 8ckneilj>^ . sci §. Verdruß wlederfahren möge. Mitwelchem auch die ke.
i .^.6elervir .n .2,.L5 2?. Unterweilen vergleichen sich torm. der Stadt Worms/lib. s.rir.xi.rukr Von^
die Nachbarn auch auf solche Weiß / daß nehmlich einer sicm / durch die in eines andern Hofoder Grund
dem andern zum besten immerhin ein offenes Fenster oder einsehen mag geschehen. :c. übereinstimmig ist. Und
Lo^b in seiner Wand oder Mauer haben solle / damit so viel von der erstem Art und Gattung der Fenster
das andere Hauß eine nothwendige Helle oder Liecht ha- Von diesen Fenstern aber/ durch welche man ein
ben moge/ welcheDienstbarkeit5erviruz l.uminum be- liebliches Aussehen und prospcA überkomt ist zuwis,
titelt wird / und von der vorigen hierinnen unterschieden sen / daß der Nachbar solches aussehen / gleicherweise
ist/daß derjenige / so die vorige Dienstbarkeit auf seinem gemeiniglich verbauen könne : wofern er nicht in andere
Hauß hat/nichts bauen oder machen darff / dadurch des Weg hierzu verbindlich gemacht worden/ daß er nehmlich
Nachbarn Liecht verfinstert wird ; Dieser aber wobl hö- nichts/was dem Prospe6^ zuwider / thun solle : welche
her bauenkan / wofern er nur dasienige Fenster oder Loch Dienstbarkeit ne! prolpeäui «Kcisrur , genennet wird'
nicht verbauet / wordurch das Liecht in das benachbarte davon zu sehen l.i z.öe i s .if.6e8 .p. V.ke Loepoll.cj, rr'

csp.
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csp. 28. Und von dieser Zervirur. welche die Rechts-Leh- hierumei, an besondern Orchen/und zwar bey dem 20.21.

rer lervirurem prolpeSu-i nenen/ hierinnen unterschieden und 22sten Cap. dieses Buchs handlen: Inzwischen aber

ist/daß diese den t»roche<Ä in ein frembdes Hauß/Hofoder dieses nur gelegentlich hier mit anfügen/weiln es eine vei?

Garten in sich halt/v.l. i6.ff.6e8.?. V. Ieneabereine drießlicheSach ist / immerzu mit dem Rauch in seinem

olcheGerechrigkeit ist/dadurch dem Nachbar die Freyheit Hauß beladen zu seyn / daß niemand dieses leidendörffe/

»enommen/ daß er den prolpeH oder Auslehen / welches daß der Rauch in des Nachbarn Hauß gerichtet werde/

>er andre würcklich hat/aufkeineWeiß nochWeg verhin- wofern nicht diese Dienstbarkeit auf dasselbige gebracht

)ernkan. vi6. Loepoll. 6. cr. csp. Z4. Woraus dann zu worden/daß er gehalten seye den Rauch von feines Nach-

Wessen/daß diese Dienstbarkeiten vielmehr als das Tag barn Zimmer in die seinige zu nehmen / dann in diesem Fall
und Lischt Recht in sich halten / und also von demselben würde wohl solches von ihm nicht hintertrieben werden

weit unterschieden seynd : v. j. i6. ff. cls 8. ?. V. können, v. l. 8. §. r. ibhue OO. ff. ii lervir. vincjic.

Von denen Haußthüren / und deroselben respeÄl'vc denen Kuchen und was denselben anhängig/ sind

Dienstbar-oder Gerechtigkeiten soll bey dem 15. und 20. Mr^ensalls hierunten an einen bequemen Orth zu hand-

Lap. dieses Buchs gehandelt werden. len Vorhabens. V on der W.aiierleirung aber/so fern die-
... . . selbige als eine Dienstbarkell betrachtet wird/ist in denen

^a.S.4.i2.iz.i4.is.ni6. Aninerckungen über das 9. Cap. dieses Buchs §. 1. gemel-

^Von denen Stiegen/Fenstern/und was demselben an- der worden/und soll hieruntD noch ferner etwas darvon

hangig : Item von denen heimlichen Gemächern / und angemercket werden,

von denen Lcuninen/Rauchfangen und Oefen wollen wir

Das Xi. Apitcl.

Von der Gebäude ZierMeit.
Jntthalt. hat/ als was erhoben / und subtile Zierlichkeiten find vo?

tz. 1. Beschreibung der Zierlichkeit, h. s. Eiaige Regeln da» de '^Kiüder spielenden/ auch der Hunde und anderer TtM
von. re Anlauff nicht versichert.

§. 1 s. Die sch-üe des Hauses müssen so wohl uncer,

vZest als eine Aasschmü-kmy d-sGebäu-S/ , daß ab

-a>ach-d°mselb°n-inan°.uchM°Ans-h.n, -Ach-»«
welches der Anseher Gemürhsauge zur " ^annglcjsi nurll!ttssr.ae ( .da»! e mussunnchr

KmPl«Erfindungalsm°in-nS?>.g-l,che-/aust>ri.,-

I Davon sind diese wenig« Regeln,» beobachten.

Gleichwie in allen sinnreichen Erfindungen/ a'io soll auch

hier Sie Zäunst oer Natur nach Zehen / und siehwvÄ ^

immer möglich nach derselben richten/ ader mitAusschm- ^ ^ > drmjeibm a.'us,
tzungder Blätter und Früchte muß der Nam?s ey^vie-

lende Unsorgiichkeit und (so zu reden) ordentliche U'ko'd- p.' ^',,5... ^

Dann obschon ein Baumguiren oder Waid/der von Na- A ' ^ balten.
turverwildet ist/gleichwol seineAnmuth und Lustbarkeit Staub und die

Amm^AchA h^.-Larb-^w-.ß,MÜn,h.mmelblan,gub
^nav?el-etundme^^m den / silbern / geben dem Zimmer eine anmuthige Helle/

UnMd7uW ^ ^suÄ-i.anständZr/da»nnl-de?5°bsch°ndlL

als Vrivat. lauter durch wann sie hock stehen: Massen solche zu besichtigen

z. VOercke eineseinigen Gebäues/ so sich miteinan- ^ Augen empor heben mu-z, theils wann man auf
der in n-,-änlichen / müssen von einer ^.and ver- Stuffen dazu/ansteiget/da dann die erhabene Glieder

fertw^ Anzeig der Opcic, oder Sehekunst weiter hervorsie,

mÄe^a^ hend erscheinen / mtthin auch dsnen ausgerissenenPfer-

KüKW denundOchsendasplötzlicheAnsprengengewehretwird.

und mit Fleiß alle Gleichheit zu treffen sich bemüheten/ ".An den Sierrachen/nach denen füttffVrdnun-

würdesich doch einige Unahnlichkeitverrathen. gen müssen die Glieder/so zur Verstärkung gehörig

4. Von aussen des Gebaues / geaen der freyen Lufft groß und ansehnlich/ aber die schwachende kleiner verfertv

schicken sich unten an der Erden Wertstücke oder get werden. Diesem nach sollen die Grund-und Eckstei-

gröbste SteineieHöker aber der Bau steiget/je kleiner ne/Tafeln/und Platten/Wülste/und Krantzleisten groß?

mögen auch die Steine seyn/weil das Erden gleichstehen- aber die Einziehung / und ablauffenden L.e»sten von

de Theil vom Wasser und Unreinigkeit mehr zu dulden kleiner Hohe seyn.

Cc H».Beß



Des Augen und rechts-.verftündigenHauß-Vatters
12. Bey obgesetzten Regeln/und allenthalben/ soll sich Nahmen an ein solches öffentlich Gebäude / bey grosser

em weiser Haußväcter des Wohlstandes und Ziem- Straf schreiben oder einbauen zu lassen erlaubet seye/i.
licbkeir beflelssigen/und nicht irren lassen / daß wir dar- 1.1 o.L. cj.r. wofern er nicht solches aus seinen eigenenMit-
in etwas weit gegangen. Ammassenwann sie ihm nicht teln gebauet und aufgerichtet hat. 1. 2. pr. I. z.§.2-ff6.r.
alle nöthig/jedoch auch nicht schädlich/sondern unverdrieß- Wann er aber sonstea ein solches Werck nur mitZierra-
lich und zur Verg/e.chung des einen gegen das andere und rhcn versehen / so kan er wohl seinen Nahmen auch darinn
zu standmaff.gerErwehlung/wenigst guter Wissenschaffthauen lassen/ jedoch / daß auch dessen Nahmen darinnen
diensam seyn wnnen. bleibe/welcher es von ueuen erbauet hat:Ja/wann jemand

nur eine gewisse Summa auf ein solches Werck gewen-
dec/ so muß in Einhauung des Nahmens auch fothansr

^ Summa meidung geschehen, v.l. 7. §.i. ff. cie oper. publ.
XI. §. I« ttskn. »cj ci. r. Unter solche öffentliche Werck

M Cap. dleses^^uchs^ban^e^, Unre. dessen kan privsc- Gründ in die Stadt geleitet wird/da dann die
hiervon noch weiter gelesen we den l.ö! 2 L. Grundherrn sothaner ?rivgr.Gründe / wann sie Baum

cie (^upress.!. 12. e. T'keoä. 6e ^ pflantzen wollen / jederzeit einen Raum von I s. Schuhen
eorotr.I.i6.§.l.ff.^i^vlsucclsm.I.8.KIcjc5ervr zwischen solchen Bäumen / und denen Wasser-Röhren
i6 .ö !2z .l?,6e8. p. V.^clci.Quiac. 2 v iz./scob. 0- liegen lassen/oder eine wohlempfindliche StrcchimFallsie

rolr ^6I.2.L.^ec>6.cle expens. u6 on I?ere » solches nicht in acht nehmen sollen/ ausstehen müssen/da-rir.L.äe Lupreff. n. u!c. öc Larckol. Loepoll. cle ^.U. p^zusehen/l. 10, L.ciesgu^cjuiA. Diejenige Bäum a-
?.c.2z .per roc. ber / welche zwischen dem Raum der I/. Schuh gewach-^ ^ sen/werden auf Befehl des Richters abgehauen. v.I. i.§.
<?>Ae öffentliche Gebäude bestehen entweder m denen i.l.ia §. r.L.6esgu»6uÄ, Z a/was noch mehr ist / so
. Stadt-Maurenund Thoren / oder in denen Wal- müssen diejenige/durch deren Grunde sothcme Waffelei¬
sen und Thurnen / oder auchur denen Rathshausern/ K.r- ^unggerichtet ist/dicfelb?ge bey Verlust ihres Grund und
chen/^chulen/und andern Stucken / so zum putzen ge- Boden reinigen und saubern /1.1. pr. L. cle sguze6u<^.
meiner Stadt geordnet sind/ welchen vor diesen bey de- Darbey sie aber im Gegentheil diese Ergöklichkeit haben/
nen Römern em gewisser Lurscor oder Bauherz vorgese- von andern ausserordentlichen Beschwerden he¬
tzet worden/v. l.i. ff. cieoperib. publ. den man einen ^>at- fteyet sind / l. i.pr.cl.c.auchzudem End eine schlechte
ter der Stadtgenennet/v.l.un.L cle rarwcin. oper^ publ. Steuer und l'rikur geben /1.41. ff cie L. V. öc Lujac.
Lc psrrib. Li vir. Und diese Gebäude sollen billich/was scj. 1.1. L. /. l_ib. so. rir. X §. X.
die Zierde betrifft vor denen privsc-Hausern den Vorzug ^cl § ? k L20

„ W-«n mm- d.n.n KÄl-rn «inso grosser U.Mrfthl-d
^ mp'.er l!id. 1. pollc. c. 6. -zu. XI. Lc scl 'st/als kan der.en.ge/ der cnnenBcw zu ^hren versprochen/
Uvppo!.Zi eoUib.äs lncrem. urb. Ut.cl. Lc^ Wofern und hierzu gedungen worden / dmckSreliung emesan-
nur der Unkosten nicht so groß und unerschwinglich ge- ^ 1 besr^yen / v. l. zi. ff.
macht wird/daß die armen Unterthanen allzuhart darun- ^ ^ "versc.
ter leiden müssen/^cillicion.»6 Mpoot. aLoll.c.l.lir.c. ^6 Lap, 12.
dieses ist gewiß / daß ein ieder ein solch öffentliches Gebau- (KJn jede? Haußvatter kan billich auf seinem Grund
de verbessern/und mit mehr kostbahren Zierrath versehen und Boden nach Belieben bauen; Wann er aber auf
lassen könne/ v. I. f.L.cle oper. publ. Hingegen/wann ein- frembden Grund und Boden ohne des Grundherm Wis-
mahl zur Zierde der Stadt etwas angewendet worden/ fen und Willen etwas ausrichtet / so wird das Haußdem
so kan dasselbige ohne sonderbahreErlaubnuß nicht wie- Grund und Boden anhanM / und kan er nicht einmahl/
der weggethan / oder zu was anders bey einer nahmhaff- so fern er solches wissentlich gethan / und den Besitz des
ten Straff verwendet werden/v.1.1 z. L. äe openb. publ. Hauses dem Grundherm eingeräumet / die aufgewandte
So kan auch kein neues öffentliches Gebaud ohne der O- Unkosien begehren.§.3i.Z.6e.«..v.vi6. m.I. 5. L. 6s
brigkeit Erlaubnuß angefangen werden, v. I., z. pr. I. s. V. Wiewohl mit diesem welcher mit guten Glauben
öx y.L.cle operib. publ. wofern nicht diejenige / welche oder bonz kcie solches gethan/ etwas leidentlicherverfah,
schon angefangen sind / vorher ausgemacht und zum ren wird: Weilen aber dieses alles bey dem XI. und XII.
Stand gebracht / oder die alte schadhaffte Gebäude ver- Cap. des dritten Buchs/ (wo wir von demjenigen gehan-
bessert worden sind/1. ulr. L. öe operib. publ. so gar/daß/ delt haben/der auf einem frembden Acker Frucht aussäet)
wan ein gewisses Stück Geld zu dem Ende vermacht wo:- rrgHircr worden: Als wollen wir den Leser dahin verwie-
den/daß man hiervon neue Gebäude der gemeinenStadt sen haben: Und fügen dieses einige nur mit an / daß diese
zum besten aufrichten solle/sothanes Geld vielmehr auf die Sach eine gantz andere Gestalt gewinne / wann jemand
Verbesserungder alten Stadt-Gebaude zu verwenden/ mit Erlaubnuß des Grundherms auf einen frembden
zumahlen wann die Stadt schon sonsten mir dergleichen Grund und Bodengebauethat / allermassen er alsdann
Gebäuen genugsam versehen / hingegen aber dieselbe zu ein solches Hauß ruhig nutzen und gemessen kan / wofern
bessern kein Geld vorhanden ist. v. I. y.pr. ff. cle oper.publ. er nur solches auf seinen Kosten im Bau erhalt/ »rg. 1.7. §.
Und wegen solcher neuen Gebäude können auch die pri. 2. ff cie ulutr. die Steuer davon bezahlt.!. 7>pr.ff. cle pu.
vsc-Häuser / so fern sonst nicht Platz genug vorhanden/ blic. und dem Grundhermden jährlichen Boden- oder
umgerissen werden/jedoch/daß man dem Grundhermden Grund-ZinH reichet, v. 1.2. /. 17. ne quicl in loc. publ. 1.
Werth davor bezable/v.l. 9 ibique pere?. L.cl.r. End- Z9. §.l.cieleZ. i.^clcl. Lommenrscor.commun,
lich ist zu wissen/daß niemand ausser der Obrigkeit seinen »cl cir.77. äe lupsrkc.

Das

-
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Das XII. Kapitel.

Vom Grundgrabmund Unterbau.
IüNhalt. len. Inzwischen ist auch zu beobachten /daß diepfakum

5. F. Dom Felsengrund/baß die weiche Erde biß auf Sattengrund so viel naher und gedrengt aneinander stehen müssen /
wegzuräumen.Die Mannigfaltigkeit und beylauffigeAn-umwieviel die S.ast grösser ist/so daraufzu stehen kommt.
gebungderGrundtieffe. Waszu thun wo sich kein guter der^Sdcnall^umorctiicr ,,,,!> -iar

§>rund zeigen will. Wieeingeschülteter: undwie ein nas. ^ ^ und p gar
serGrund standthafftzu machen. Von des PfäieStärcke ^ ^aß alles graben vergebens / ist noch dieser
undEintried. Vom Äuspompendes Wassers durch zwey kostbare Rath übrig / daß man desto haufflger Kohlen

Die Luckenfüllung zwischen den Pfälen. Me darüber schütte / hernach auch Wolle und rauhe Haute
hart a!Äer"etwa?L^7Ll- und Haar daraufwerffe. Anbey aber istbedencklich / daß
steNothmittel aufMorast zu gründen. Bedenckendabey. derweiseGott/unddiefürtrachtigeNaturfolcheuntüch,
Die Eingteich-und Belegung des Grundbodens durch breite tige Becircke schwerlich zu gedignen Steven und Wohn-
«teine oder einen Rost. h. 2. Die Dicke der Grundmauer, platzen anzubringen gestatten werde /und solch Beginnen

Fassung. Daß iuqle.ch auch der Kell-r auözngraben. gemeinen Nutzens einer Nicht germgen Vermessenhelt
Des Erdeneinstossens Ze.l und Weife. Einige andere er. gleichet/und auf gerad wohl beruhet. Niemand dencke

Diuge. Austtocknung und uberdeckung des auch hierüber sein Vermögen/und überschlage wol dieNn-

^' kosten/ob srs habe hinaus zu führen, l-uc. 14. Viellieber
§. 1. einen Ort gesuchet / der sich gern gibt und bearbeiten

die Natur denselben aufeine ebene/undnachderSetzwagabgerichtete^tache / und^vo vie^carur ^me!oen»uscine^>ttp-

^.Er
> n

oe ode Äsen W so ha?, an Poster erfordert / welche mit harten flachen Steinen/
^-,n^ 'k '.^^nn^fs^n ^n!>..rn Schalen oder Platten überleget wird. Welche dann mit

, , !.,r N^wendiaen s / eysernen Klamn,ern so mit Bley vergossen/ müssen gefas-
k. n. kÄh ser werden. Oder man leget eichene winckelrecht aehaue.

^ ne Balcken oder Schwellen nach der Lange des Grund-
inss^n^. nnfi l>n^K a-tri.'K^n ni-r^n grabens aneinanderund über diese wider andere von

A f ,«/ ls^l n,ebenmasslger oder nicht viel geringere Dicke kreutzweiß
d^uch.^

und andern Schuh tiefemgräbet/sich so bald ein stattli- ^ , Der Grundbau iK da« LNauerwerck im
>u^h^naes m?d^^ ! b"n Grundqraben / dieses muß voraus starck und norhvest

,ll X? I N / s^ n, IN gemacht werden. Denn so es hie fehlet / so ist der gantze
/ n.i!> ^ Bau mangelbar / und der Gefahr des Einfallens uncer,

worffen. Darum muß aufden vorher verinog des vorher,
^ ^ sl» gehenden §. zubereiteten Graben e-ine gute dicke N?a»er

Ärln -t- ^na^ ns?s>l ^n »n! aufgeleget werden / welche zumal unter den Sault',? und
an etlichen^. ^eneiiieqe ^l^eSlanqee aq^ / u^ Reeden Ecken des Baues aufs mindeste doppelt so dick an-

NUN an stattguten Grundes cm geschüttetes Erdreich/ ^ ^ , s' t
oder morastiger Noden sich erzeiget/ so muß man noch Säulen oder Pfeile-n in? allen deVen ^nwachsunaenweiter Graben und räumen / und wo nunmehr nichts
bessers zu hoffen/dorten im trocknen geflammte und wol ^ vorhero besonders Senckrecht geführet worden sind/
schwartz gebrannte eichenechieraber im nasftn erlene F^che des Bodens annoch ein schräges ab-
pfale/ die ihre gehörige Dicke um ^ange/mu dieser habendes Nebenaemauerso wohl ein als auswerts
nach etwan wenigst den achten Theil der Höhe des Ge- ^ ^ y, ^ ^ ? f°. ' deedeÄm ren ^ ^
mauers haben/uad ein hartes Erdreich zu erreichen (so viel ^'em ^auf Die u. ? -
möglich ) fähig sind / durch die Ramme oder ander Breittd?
SchlaZwercx^qendeinen^ als der sechste Theil der Hohe des Grundbaues/ und nicht

was schwächer ftyn als die eusserjien eussers^e h^/y^der Scbräge/wann der Grundbau aus Zicgeltt
aucb gantz geheb aneinander stehen müssen /^armt l. er G.uaterstnc?en gemauret wird. Mackt man ihn
Sumpffnicht eindrmqen/und da^innere Bes^ aber ausVrnchsteinen muß die Schräge noch breiter
nicht auswaschenmöge, vieles allesgelchiebt wann aenommenwerden >5)ierbenil!tnerinnern/

ÄÄ vi->Z>Me«an d-rDicke bekommen und breiter wenden
ner PlatzW Arbeitzeiget. ^clchl.r viiaben weire^ wrr Obermauer/damit diegantze Dicke des Gewölbes/
durch em ander psmprv^ck ausqesä^vffctwer>.m ^h^r zugegebenenDicke als ihrem eigenen Grund ru-
kan. H.erMeanstattder^ he„mSge. DergestaltdarffdieHaubtmauernur allein
tmd der ^ollWder Tomienmuble ^ as m x,. p. attae^eic^e überbau tragen / und wird von dem Kellergewölb

^ a" ^ nicbt beschweret. In Entstehung aber dessen muMcm
sind mit Kohlen/Ka.ck/ groben Sand und Kl^auszuful- Nebenwand in Keller von neuen auWhren/

Cc,
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Strebepfeiler anflicken / mithin den Platz und die Form, hener Verfertigung eines Theils so gleich auch Erde ein-

oben nid untenverstellen/ mö für seine oder des Vorsah- füllen. Wird er aber aus Bruchsteinen gemacht/ists rath-

rers Ü ssürsichrigkeic mit Nachtheil und verdrußlichen samer / man lasse ihn eineZeitlang etwann 8. Tage aus-

alltaqlicheii Ansehen der begangenen Fehler abbüssen/ trocknen/und hernach erst beugter Massen mit Erden be«

des S himvffs von andern zu geschweige«. Wobey auch schlagen. Weßwegen dann auch der Grundgraben nach
dieses erinnerlich /W'es dem Ban einen bequemen Vor- 6c-.mo2?i nicht verwerfflicher Meynung senckrecht zu

theil gibt/ wann bey Ausgrabung des Grundgrabens zu- führen. Falls die Erde neben dem Hause hin auch mit

gleich auch derKriler ausgegraben wird. Nechst diesem Sreinen uberpflastert wird/ ists desto besser. Au unterst

allen ist auch sonderlich auf das ^rdenstossen neben dem werden allzeit die grchien Steine /und dann allgemach

Grunde/so wohl auswendig als innwendig zu sehen. Das kleinere genommen. Die Grundgebäüdeso von Ziegeln

muß mlttelnrverffung nicht sthwnzender / sondern gemauretwerden/bedörssen sonderbahrerBehutsamkeit,

trockoer/grosser und kleiner Steine / und zumahl nahe an Nach Vollführung solches Grundes / muß man einige

derMauren vielesEysenzinde rs/und so viel möglich trock- Zeit außsetzen / damit selbiger Bau wol austrockne abl-

ner Erden/und über das auch dergestaltgeschehen / daß die tüffte/und vest aneinander durch und abziehe.

Erde gegen der Mauer etwas erhabener/und von dannen erfordert hierzu einen gantzen Winter. Das rathsamste

etwas abschüssig werde / das da keine Nasse Platz finde/ aber ist/daß man so gleich im ersten Frühling / so bald die
durchzusincken /und den Grund zu befeuchten/ noch durchs Fröste weichen/ der Grundbau anfange / und bE zu dem

Durchnässen die Kellerwande schwitzend zu machen / und Ende des Junii fortsetze/ damit das Gemäuer den Som-

mirhinden gesamten Grund zu schwachen. Wol stossen mer über desto'besser austrocknen könne: welchs indes,

gilt hie nicht viel weniger als gut mauren. Bestehet der sen mit zusammen gefetzten Laden vor dem Wetter beschü-

Grundbau aus Quaterstücken / so mag man nach gesche- tzec werden kan.

Das Xlll. Kapitel.

Von den Mauren/und ZlestriZen.
Fnnha!t. nach der Höhe der Mauren / und der Ziegel Bewandt,

4 l .Diedrtygemtllltste Arten der Maur«n. Die Zusamm >ubtr< nus/nachdem sieglössel oder kleinel/Halter oder schlechterfassung und Ordnung der Qua lerstückt. Besondere Bevesti' gebrandt smd/dreyer Ziegel Lange dick seyn/sonst werden
gung der Ecke und grossem Eröffnungen der druchsieimern sie schwerlich lang aufrecht und ohne Schwindel sieben.

KÄ« Di- Zusamm-nswung bchch-,A. ,-n NachVerstarckung der Mauren dmch Cinlegung einiger Balcken; denen entweder ein Olegel nach der Lange/ der andere nach
mancherley Bewurffund Überzug. §.z. Von unltrschiedli' der Breite/oder ein Ziegel nach der Lange/und 2. nach der
chen'Aestrtchenund deren Z-Ug. Breite einander folgen. In Niederland pflegt man eine

§. r. gantze Reihe nach der Lange/und darüber eine gantze Rei-

S scheinet ein Überfluß / und daher ausser ^ nach der Breite zu legen/solche Ziegelmauren/ wann sie

^ Nordseyn/ alle Arten des alten Mau- KulistniaW/aufgerichrer sind/werden allen Mauerwerck

errvercks / davon bereits viel untergan- vorgezogen; vorab wann sie aus alten Ziegeln/ und die im

gen/zu erzehlen. Die gebrauchige und be- Wetter die Prob ausgehalten / aufgeführet worden,

sie Arten aber bestehen aus klaren Dann,lesind wieder denBrand gesicbert / beschweren

rvcrMNZett'Druchstetnen und Ziegelsteinen. In auch den Bau nicht so sehr mit der Last als die steinern,

den Mauren aus «Quaterstöcken / stehen die Fugen ^ ^ Damit diese Mauren insgesammt siarck und

Bleyrech: auf/ und wechseln umeinander ab / also daß dauerhasst werden mögen / so soll dreyerley m achtgenom.

zwischen zweyen Fugen/die in einer senckrechten Linie ver- wen wei den^k sti-ch soll alles Gemancr als Wände und

folqen/ein Werckstück befunden werde. Man hat wegen Willen fenckeircchc aufgeführet werden/ und sich we,

der Grösse dcrQuatersteine /diesen Unterscheid zu halten/ der ein noch auswerts neigen,

daß die grösten und dicksten unten / die kleinern aber/ so . Zum andern/werden in die dicke Mauren siarck«

zwar gleiche Lange/aber nur halbe Höhe haben / oben ge- lange Daickcn von harten und aussen herum gebrandten

brauchtwerden. In der andern Art der Mauren /so aus Holtz angeleget und damit -.Wände zusamen gefastet.

Bruchsteinen bestehet/sollen billich die Ecke / und grosse- Es ist aber dabey dieses vorsichtig in acht zu nebmen/

re Eröffnungen entweder aus Wercksteinen oder aus Zie- daß kein solcher Balcken in die Theile der Mauren / so an

aeln geführet werden / in der Mitten aber lassen sich auch die Küche und Rauchfange angrantzen / eingelegt werde:

aedrochene ungehauene Steine gebrauchen und durch weil die betrübte Erfahrung osst gelehret/daß sie anfangen
und durch ungefehr aneinander mauren. DieLucken wer- zu glühen und zuZeiten grosses Unglück verursachet hak>en.

den mit Ziegeltrümmern und in Ermanglung deren mit Zum dritten sollen die Mauren so osst mit Kalck be-

zerschlagenen Wacken / oder gespaltenen Kißlingsteinen worssen und vertünchet werden/ biß man keine Ritzen und
ausgefüllet. Schwitzende Steine sind hier auch durchaus Fugen mehr sehen kan.

zu fliehen. Jefieissiger diese Ausfüllung vermittelst des ^ Nachdem aber die Mauren wol ausgetrocknet sind/

Mörtels geschicht / ie dauerhasster die Mauer wird. Da- müssen sie rauh beworssen werden. Und wann dieser An¬

hingen/wo man desKalcks zu schonen lauter grosse Bruch- wursstrocken ist/so wird mit der Mauerkelle ein Uberzuq/

steine nimmst / die Mauer auch schwacher werden muß. und daraufder andere /und dann der dritte/welche imme:

Hieher ist zu wiederHolm was oben bey Andung der dünner seyn sollen/aufgestrichen. Dieser Überzug geschie-

Nachlässigkeit der Maurergesellen erinnert worden. In het mit Kalck/der mit Sand vermischet ist. Der Ralck

- den Ziegelmauren sollen die Ziegel gleiche Hähe haben/ aber muß so wohl gernhret seyn/ daß wann man hie und

und die Fugen wie in den Quaterstücken umgewechselt dort mit einem Beil drein hauet / kleine Steinlein sich fin-

seyn. Es müssen aber die Ziegatmauren zweyer oder auch den / davon das Beil schartig werden könte. So muß

auch
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auch dieser Kalck im Einrühren nicht an der Rührkrücke ficht haben/ob unter dem Boden eine Wand / die biß an
bleiben/sondern abfallen und dieselbe rein lassen. Die Al- den Boden reicht/ aufgeführet sey/denn da würde der As¬
ien pflagm fo dicke Bewerffungen und Tünge zu gebrau- sireich bald reissen und aufspringen. Derhaldeu muß der
chenchaMRechenmeister/dieferZeitausfolchengantzeBoden von solcher Mauer wol erhöhet werden / daß er
Tafeln Weiden können. Wer die Mittel und Gelegen- frey schwebe. Der Soden wird am besten von dür-
heit dtM Hat / der kan den andern Überzug aus Gyps ren Aeschen und Eichen Brettern gemacht / und muß
bereiten. Wer aber ölein geflossenen oder gesibten eil, jedes Vret / aufjeden Balcken mit Nageln angena-
Marmel /nnt Ralck vermenget kan eine faubereMar- gelt werden. Über diese Bretter soll man andere Bm-
mottlmche haben/welche zuletzt polirt/ und Gemälde dar- ter Creutzweiß nach rechten Winckeln legen / und wol vest
anfzu bringen bequem wird. Es soll aber dieseTünchungnageln. Aus diesen Boden solle man aus Farrenkrauc/
vornehmlichvon den innrvendigen XVönden / und Stroy/und Spreu eine Streu machen / damit das
euHerlichen rauhenMauren /die vonBruchsteinen auf- Holtzwerckvom Kalck nicht verderbt werde. In denengefuhret worden / verstanden werden. Denn Mauer- Vöden / die uncer freyen Himmel angelegt werden
werck so aus Quater - und Ziegelsteinen anfgeführet sollen/behalt man ausder flachen Erden die erste/aus einem
worden / seine ansehentliche Gestalt durch das Tünchen höltzern Boden aber die andere Art. In diesem Fall sol,
mehr verliehren als verbessern würde. Dieser An- len auf den Aestrich Besetz Ziegl zween Füsse lang und
wurff last sich nicht allein auf steinern Mauren tragen breit aufgelegt werden. Dieselbe müssen im Umfang um-
sondern man kan auch geschlic .-te laimene N?ande/ her Nueten oder Aushölungen eines Fingersbreit haben/
Pfosten und ZWerchbaickcn/ nicht weniger kölyerne an denen Seiten/wo die Fugen aneinander treffen. Und

ZlVande damit bekleiden/nachdem dieselbe vorher mit ei- diese Aushölungen sollen voll Kalcks gestrichen / und also
nein Beil rauh überhackt /oder kurtze Nägel darein ge- die Besetzziegel aneinander bevestiget / der Kalck aber soll
schlagen worden/ damitder MörtelundAnwurss daran mit Oele gemischet werden. Der Abraun oder siege!?
behängen bleibe. Belangend die Ordnung des Tnn^ krauß soll also gemischet werden / daß zum Zicge!-
chens / so sollen zuforderst die Gewölb hernach die Ge- krauß/welcher allein aus Ziegeln bestehet / zu drey Thei-
mauer^beworffenundbetüncht/endiich der Aestrich / und len Ziegel ein Theil Kalcks zugegeben werde: aberimAb-
die Boden vollendet werden. raun/da:ein fchonKalck mit vermischt ist/soll zu sünffThei-

§. ?. Bey dieser Gelegenheit ist der Aestrichen zu len ein Theil Kalcks beygesetzetwerdm. Der Aestrich sollgedencken/alswelche gleichsam Mauren sind/ die ausei- mitFüssengeknettet werden ^.einesFusses dicke; Unter
ner Ebene ausgebreitet sind / wie jene in die Höhe ausge- freyen Himmel aber soll er wol eines gantzen Fusses dicke
führet werden .Dergleichen Aestrich wirdentweder auf getheilet werden. Über diefes Aestrich fol! noch ein Uber-
die flache Erden unter dem Dach / oder auf einer höltzern zug von gebrannten Ziegeln aufgelegt werden / also daßDecke/dasistgebrettertenBoden/oderunrerfreyemHim-manzu z.Theilen Ziegel einen Theil Kalcks verbrauche,
melgelegt. Anfder flachen Erden grabt man biß auf Aufdieftn Überzug können allererst steinerne Boden
einen vesten Grund.Wann aber der Boden aus ge.cbüe-- gepflastert werden / mit ausgehauenen Steinen / Mar-
teter Erde bestehet/muß er mit Stampffen/ oder Pfla- melblatten / und gebrannten Ziegeln von alle'hand For-
sterstempffelnnieder gestampfft werden. Nachdem der men/dreyeckigten/viereckigten/sechseckigten/ u.d. g. U n<-
Erdboden solcher Gestalt geebnet / und mit überlegten ter freyem Himmel müssen die Böden einen unver-
Steinen einer Hand breit groß besetzt ist/muß der Aestrich merckten Gang haben/daß der Regen ablauste / und nicht
angestrichen werden. Auf die h5U?erne Decken oder daraus stehen bleibe.Boden einen Aestrich zu schlagen / muß man fleGge Auff-

Da6 XIV. Aapitel.

Von Elnzich - und Berdninung der Mauren.
Innha't. Hre durchgehende / nach einer Sencklim'e von aussen^ i.DerVerdinnung Ursach/und Beschaffenheit; §.2 Mitder und innen/auch oben/untenund durchaus gleichmäßige

äxxlicstioo, welche nach der Mauren Art ellvaS unterschie» Dicke; also daß der obere Theil solche Absatzes nichts
dm. Wie die Reihen mit einem Gebäick zu verscheu. dünner ist / als der untere Theil / und dieser nichts dicker

§. I. und gestreckter als jener. Dann widrigen falls könte sich
Eildte nntersteTheile derManren mehr die Nassevom Regen an solche Mauren anlegen / und sie
>L.astzu tragen haben / als die Obere/so murb/ausgrunend und schadhafft machen : der Ungestalt
gibts die Vernunfft / daß es viel besser sey/ ^ geschweige».
daß die Mauren nicht in einer fenckrechten §. 2. Was aber die erste Reihe dieser Mauer der

, Linie von unten biß oben ausgeführet wer- unter ,hr stehenden Mauer; und so fort allezeit die obere
den / massen solche fast gefahrlich stehen. Müssen daher der untern an derDlcke nachgeben soll/das verhalrsich an-
die Mauren nothwendig einige Absätze haben / also daß derst bey emer Flegslmauer/und änderst bey einer aus
die Mauren des Grundbaues / über der Erden dicker Qnatcrstncken. Iene reguliret sich nach dem Ziegel-

sey/als diein der erstenReyhe drüber/und diese dicker maß. Gesetzt/ die Ziegel waren einen Fuß lang/ einen

als in der andern /und so fort. Die Abnahm der Dicke Kalben breit/ein viertel dick : so hat die Grundmauer eineaber ist von w'ner Zuspitzung / und sich unvermerckt Dicke von 6. Schuhen. Dann kamen zur Dicke desun-
verliehrenden Ticke zu verstehen : solche Keilform und tern Theils der Mauer von der Erden auf / drey Ziegel
Böschung oder Abdachung ist hier unanständig / unerach- langer oder drey Schuh : der nechste druber hatte zwo
tet sie in manchen Dorffkirchen befindlich. Hingegen ist Ziegellange und eine Ziegelbreite oder drittehalb Schuhdas die Meynung: Ein jeder Absatz dieserMauer hat seine zu seiner dicke; der dritte Theil darauf hatte zwo Aegel-
gewisse Elnziehunng / jede Einziehungaber gleichwol lange oder zween Schuh zur Dicke: und so fort hatte je,

Cc z der
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der höherer Gaden immer eine,? Halben Schuh minder manaler'nichsallzeit aewißwissen kan / wem ein

alssemnechst unter chmstchmöer. Dabey aber muß ie- cher Platz eyaentlich zuAke /

de eingezogene Reihe bee^erst'its von aussen uiidvon innen Dingen hieraufgesehen / welcher unter denen Nachbarn

gleichen Abbruch / neMch um einen viertel Schuh oder denselben gebrauchet; Wann ab r aucb d^
eine Ziegeldicke leide,? / und der unterstehenden Malier abgenommen werden/über din .^ch

Qlk.? .NN..N niei-rel s^chttk b.-.is weivm/uoer Mß aucy Nicytgewip ist / we^melk / inniiki>ken akertwet.

men wird. Im übrigen ist hierbey in Obacht zu nehmen/ durch "i e> krnn^n ^ ^ h,er-

daß jeder Abjäiz mit einem geschicklichen Rinnelelsten/ lassen wo, de??e Lo/v°?I 6 c ^ 'bm nber-

A.isstich oder Gebalck von oben her vor dem Regen und u^^oe^eye^oepo!!.^. c. 40.«. 9. ^ ^ .

Uttg-W...« beschütz-, werd.

ReZts-Anmerckungen.

dÄp. IZ. öc 14.Von denen Mauren. Malier eygenthumlichzustehet/ daßEygenthumdessen/was darausqebWet/oder in dieselbigegelegetworden/per

O>^ denen ^..tauren und ^<^anden hat man so viel ^ ^ undkan dasselbigenach seinem Ä)ohl--^)n oenen ^caurel« unv xvulii.cn yt» «,^n sv v>« —

MwDn/^-scygentftSnckwe/srembdimd g-fallmwi-d-rj.rm'cht-nunS... '^>l,a>l-rmass-neini-derinundmttd-mslm'

,

gelassen werden solle/ gleichwie / wann ein ^)auß aufge- .....°^

bauet wird/ 2. Schuh leer gelassen werden müssen/ wie zu ^ ö"- 22.§. tt quocl^ viaut.clsm. Und hieher ge¬

lesen in I. f. lkl im. reg Und ob esgleich das Alisehen hat/ bohret das so genandte Tarmm Recht/ oder lervicu,

als wann erstgemeldte Satzung nur von diesem Fall zu li^n,. Krafft dessen einer in seines Nachbarn

versiehen/da man denenBauren und Feldgütrern zu nahe Mauer oder Wand einen Balcken einzulegen erlaubet
baucnwolte/2rß.rubr.kr.t.sskn.reZ.so wirddochder 'st/v.§. i.lbiqueOO.^cle lervicut.l 20. pr ö^/.2s.<ls

verstand derselben von denen Rechtslehrern auch aufdie ^ Wo, bey wir aber einen? solchen Hausvatrer wel-

Stadtgebaude gezogen. V. Lsrrbolom«. Loepoil. 5r. cher dergleichei? Gerechrigkeit einem andern vergönne?/

8.P. v.c.40 N .2. wiewohln nicht zulaugnen / daß treulich wollen gerathen haben/ daß er( gleichwiebey al-

nach denen sonderbahren Srscuccn einiger Oerter / die ^ ^rv.rucen und Dienstbarkelten nützlich/) hierüber

Feuersgefahr desto bequemer abzuwenden / ein weiterer ^ WKrumenr aufrichten/und darinnen dieZahl derBal-
Raum unterweilen erfordert wird, v Zpeiclel. Lpecul. cken/deßgleichen auch den Orth / wo dieselben einu,legen/
jur.vnc .Bau. Bau-Ordn. vertl pori-0 «6iticiz: in verk: andere nochwendige Stücke mehr beschreiben lasse/

Zu welchem iLnde v,e Gärten ^ofe ?c. mcbt zu ver- »>an / im fall hierüber einige Strittigkeiten oder

bauen / Feuer- und Schetdwände von aebackcnen ^'lknaenentstünden/den Bescheid hemus hohlen könne;

und andern Scemen zu machen auch öffters ziemli- Welches auch in diesem Fall nöthig / wann nehmlich ein

che Gäßleln zwischen denen Däusern hindurch zu- Nachbar dem andern Fenster in seine Mauer zumachen

richten ?c. /^6cl. Xock. 6e für. Vicin. p. z.c.2.§. 1. ^rg»msti(zethat.v.LoepoU.äe8.?. V.csp. zo per wr»

Solcher Raum aber/welcher zwischen denen Hausern ge- p^cipue v. n.s.

wssmw>rd/«^hr-!«ygmi>ichdmueni^niu/>«lch-rd>- WaScnd>l»diegcmeineMaurmoderMSn!>°

1"! >. auch,»ochero«einbttrlffi/w°lle»wirv«al>m Biügcn c^r,m, wcchc?d,.
wesen/ wohlfolgllch ihme hierdurch / da«; er eine Mauer selbige zu erkennen sevn / ^ >

.^süMicht hat benommen werden können / zumak- selbenlen / da sich der Nachbar hiermit vergnügen kan / daß er sind hieraus m erkennnen / w^nn n^.^> ^ ^

Ob aber cm solcher Baumann auch m diese von haben : ^tem wann ^ !

»hm aufgefnkrte Mauer eine Thür machen Sönne/ Schwibbogen / Schranck lind ^vcher d '> n n
dadurch er zu diesem teeren Play kommen möge / sol- Ferner / wann mss Ach ^ '

cheslässetsichnocheherinZweiffelziehm : Es kan aber beederNachbarn Regenwasseraus^

diese ^l ag mit Haltung dieses Unterschieds beantwortet aufgemeinen Kosten unterhalten wird ' '

werden/daß im ^all chme solcher Platz eygenthumlich zu- beederseitige Hmiser zugleich ibre unterschiedliche Maue"

gehoret/er dieses wohlzu thun befugt seye; lauern auf der Scheid mauer nebeneinand r l
Falls aber dieser Platz jemanden anders zustünde / könte ben; Zteni wann beede Nachbarn ^
solches von ihm n.chr qeschehen/woferne er nicht sonsten an Nahmen in eine solche Mauer e.nyraben lassm v

dem Orth eme Gerechtigkeit hatte -gestalten .bme so dann p°ll. c. 40^.1 s. L- pr-eciyue v n < .

jur Erha'runqderselben der Aus-und EinMng nichr ver- gleichenKennzeichen

wchretwerdenkonte.«rZ.i.l.§.l.ff-.i>u5ufr.9er.Weiln StadtFranckft»rch p. 8.nc.8.m,d^swrm
Worms
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Worms. l^ib. s. p. 4. tit. 6. per rot. Wann aber dieses auch einer eine gemctne Maüer7so niedrig wäre / auf

alles zweiffelhasstig / sind die Werckmeisier und Maurer seinen Rosten (ooch in voriger Dicke) H5yer auff>

darüberzu führen / und von ihnen der Augenschein einzu- bauen und solches seinemNachbain sondeüich nicht

nehmen/welchem darnach als erfahnien in ihrer Kunst/ nachcheil-g wäre/das soll er zu thun Macht haben/

zuglauben .LoepoII.cj.c .40 .n. 14. Im Gegentheil kan doch wo ftm Gemeiner oder Nachbar hernach sol-

aus demnachgesetzten Kennzeichen abgenommen werden/ cher erhöhten Mauer sich auch gebrauchen motte/

daß eine Mauer nicht gemein/sondern eygenthümiich seye. das soll ihmgleicher Gestalt erlaubet seyn / sofern

Nemlich wann des einen Nachbarn Bau/solche strittige doch sasieroem andern seinen zuvor der Erhöhung

Mauerzum obersten gantz und gar innen hat/obgleich der halben aufgewandten kündclichen Unkosten zum

andere Nachbar Krachstein /Mazlöcher oder ^»chränck halben Theil wiederum erstatte, zc. m. der

darinnen hätte/Massen solches nur vor eine 8ervicur und Stadt Worms. l.. s.p.4.rr. s .K.So eine Mauer zc»

Dienstbarkeit zu achten ist: Gleiche Beschaffenheit hat es/ Oder/wann dieselbige vielleicht baufällig / solche verbes,

wann der eine Nachbar seine Balcken durchgchends/ der fern/und in dem Bau erhalten wolte/ v.1.8 >^>que(Zc,.

andere hingegen selbige nur zum halben Theil darinnen rotr.sliiquevl). ff.cleS.P. V.i.li communes «cies. 12«

liegen hat / angesehen solches auä) dißfalls vor keine Ge- lk.Lc>mmun.cii v.»clsj. Loepoll. 6. ?>.c. 59» n. s, k.6.

meinfchafft / fondernnurvorelneDienstbarkeitgehalten ö-c.4c>. n .24. Allermassen er auch in diesem Fall/wann

werden müste: Deßgleichen ist eine strittige Mauer vor sein Gemeiner nicht daran gewolt / er aber in gemein-

eygen zu achten / wann der eine Nachbar durchgehende schafftlichen Nahmen sothane?Muer gebessert hat/inner-

Fenster/Krachsiein/Schwibbögen/Schranck und Matz- halb 4. Monathen die aufgewendete Kosten nebst den

löcher / der andere hingegen gar nichts dergleichen in der- Zinsen von demselben begehren/und wann ihn sein Gem ei,

selben hätte; Ferner/wann der eine Nachbar in einer >ol- ner innerhalbsoicher Zeit nicht bezahlet/ sich so gar des Ei-

chenMauer einen Camin,Schornstein oder Lloac-Nohr genthums der verbesserten ^ache anmassen kan. 1.4. L.

zum halben theil/ oder etwas darüber hatte/ wann gleich cie nM priv. Gleichwie von uns an einem andern Orth

von dem andern Nachbar Krachstein oder Matzlöcher sich bereits ist angeführet worden/v.Locpoli.ci c. sy.n.z.sc

darinn befunden/ anerwogen auch dißfalls dieselbige nicht 9. Dieses aber haben Müßlichen alle Mauren undWan«
anders als eine 8ervirur oder Dienstbarkeit angesehen de/sie mögen eygenthumlich oder gemein senn / unter sich

werden können / und was dergleichen Anzeigungen mehr gemein / daß niemand an dasseibige Misthauffen oder

sind/davon zu sehen LoepolI2.cir.Ioc. bc rkell^ur.vcc. Dungstette/legen/v. I 17. §. uir.kf.lilerv.vinä. Oder

2 l y.lrem ketorm. der StadtFranckfurth ciiÄ l»c.Wie einen Wasserstein/dadurch das Gespühl/kehricht/und an-

aber einegemeineMauer aufzubauen/ davon besiehe k«- dere Unsauberkeit geschüttet werden/machen; oder auch

form, der StadrNürnberg.l'ic. 26.1.. 8. ^ ein Llo»e. Pfrefey oder Heimlich gemach / oder sonsten

Endlich ist bey diesen gemeinen Mauren und Man- etwas anders/dadurch die Wand verfaulet / beschädiget

den so viel zu beobachten/daß/obgleich ein jeder Gemeiner und beschwehret/oder sonst verletzet werden mag / daran

die gemeine Mauer oder Wand auch wider seines Nach- bauen kan / davon zu lesen 8pec!el. in. 8pccut. ^ur. voc.

barn Willen/Hierzu gebrauchen könne/zu was vor einem N5and/grmeine1Vand!c.iQl.L< nlenr, kekorm. der

Gebrauch dieselbige von Anfang erkieset worden/ v.l.8« Stadt Worms. I.. s.p-4.ril. s.§. Es soll auch teiner

dmus 2y. tf.cornm. 6ivi6. zu welchem Ende dann demsel^ an eine gemein / oder an eines andern Mauer oder

den in emesolcheWand Balcken einzulegen / unvelbot- VOandrbebaussen aufschlagen. legen oder schütten

ten ist/wann nehMch die alte verfaulet / und an start der- e'.mger^Unsauderenr/alöMist/Txehrichr/ Gemnll/

selben neue Balcken durchzuziehen sind. v. L.oepoU.6e8. ^her anders dergleichen / dadurch die XVandt ge«

p. V. c. zo. n. 4. So hat es doch eine andere Bewandt- feuchtet / verfaulet / g?tmädiget oder verteyeewer--

nuß / wann vielleicht die gemeine Wand oder Mauer zu den möchte einlcrerley N?eise. deffg/eichen soll auch

was anders au/ferbauet worden/ angesehen in diesem Fall keinerlei Geb au / darauf- dar^u oder darbe^ einer

ein gemeiner wider des andern Willen dem anfänglich brauchen wolte oder möchte an gemeiner 0-

unter ihnen beliebten Gebrauch zuwider in einer solchen Vereines andern ZVand gemacht / dadurch dieselbe

gemeinen Wand nichts machen oder bauen darjf / Los- Wand u»>d andere seine Nachbarn beschädiget wer»

poll.c.l. n.4. Welchem zufolge dann er keine Behälter/ den. Gieicherweiseziemet sich auch nicht/cloac. pro>

Bogen/ Löcker / Fenster / :c. vor sich selbst in eine Mauer oder heiailich gemach zu bauen an andere Mau«

machen/ keine 8ervicuroderDienstbarkeitaufeine solche renoderLVand / dadurch der Nachbar oder seine

Mauer legen / der sonst was anders / das dem Nachbar Wandt belästiget / beschwehret oder beschädiget

zum Schaden gereicher/thun und bauen kan/v.l.qu«6sm würde. lr«m 'I'it. z. rubr.Vott Vl?asierstem :c. ibi:

Iberus.. z. ibique l)O. l?. cle 8. ?. V Loepoll. 6. rr. 6z.n. seyen UNd wollen / daß ttkmand gezieme/NSch

z. v.k.elorm. ^oric.lir. 26. 1.. 7. §.aber in gemeinen gestattet werde einen Ausfluß oder VOasterstein zu
ÜNauren:c. Reform, der Stadt Franckfurth.p.8. rir. 4. m<,xhen an derXVand seines Nachbarn/ dadurch die^

§.2 .kk.etc>rm.derStadtWorms.I-. s,p.4.^lZ-""6 selbe Vl?andv«rfäu!et / oder beschädiget würd«. !c.

8.? V.rir .4 .§.'In gemeinenN?änden :c.Es wäre dann/ j^emKetormsc. der StadtFranckfurth. p. 8. rir. 4. §. f.

daß hierdurch der gemeinenMauer kein Schade / sondern wi; I», gemeine Mauren oder Wände soll keinTheil

vielmehr ein Nutzen zugefüget würde / gestalten lhme einigerley Unsauberkeit/ dadurch dieselbe beschädi«

solches in diesemFall mit recht nicht verwehretwerden kon- durchfeuchtet und mit der Zeit gefaulet / oder in

te/»rg.l.28.K.Lom. 6i V.I., z. lf. cle 8 V. p. Loepoll 6. c. ewigen Vl)eg beschädiget werden möchte / als Mist/
62.n.z.k c .4o .n .22 >Weßwegen er dann nicht zu verden- Kehricht/ und dergleichen schütten noch aufhäuf-

cken/wann er eine solche Wand höher aussfuhren /v.Loe- fen lassen. Irem Keforw. der Stadt Nürnberg.'I'ir .2<;.

poll.c.40.v. iz.vers. /ec«n^i. ca/. /»rincijiali. ^ ^66 omninoL»rrbo!omse.Loepoll», cle L. V. ?.

form, der StadtFranckfurth.?. 8« rir.4. §. 4. ibu Wole c. 78. per rot,

Da«
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DaöXV.Zapitel.

Bon den Erösnungen der Mauren.
Innhalt.

ö. i.Was durch TMnungen hie verstand«» werde. Regel da>
durch die v/ereckigte Form der Eröffnung behaubtet wird/
mit einer Ausstellung, h. 2. Gebrauch der Bögen bey grös-
fern ErWungen. Samt Benennung der rechten Bsgen-
t>o>. Entfernung der Eröffnungen von den Mauerccken.

§. 1.
<Urch die Eröffnungen verstehen wir hie

sonderlichdie Thüren dadurch zu gehen/
und die Fenster /das Liecht dadurch einzu¬
lassen. Beederseits ist von ihrer Figur

^ diese Regel zu behalten : daß sie allezeit
viereLlglgemacht werden /es wäre dann/ daß die Ab,
sichtauf die Starcke der Bequemlichkeit einen Eintrag
thäte/ und die gestreckte Breite einen Bogen erforderte.
Das obere Theil einer iLröfnnng fasset und gibt
zweyffelssreydas meiste L-iecht. Daher ist besser / daß
das Viereck seine Breite oben erhalte/ als daß man durch
den Bogen die Dreyecke in die Wmckeln zu mache.Weß-
wegen dann die ohne das schmale Fenster durch keine Bo¬
gen oben enger zu machen. Eben dieses ist auch von den
gemeinen Thüren zu verstehen: sonderlich wann sie nichtviel über 6. Schuch hoch sind. Dannwann zween einan¬
der ausweichen wolten / mü^esie beede entweder sich sehr
tiefzufam beugen/oder dieKopffe an die untere Theile der
Bögen anstossen. Wo nun eine gewöhnliche Breite von
drey biß auf 6. Schuh beliebet wird / so mache man die
Eröffnung in Form eines doppelschachts / also daß die
Höhe doppelt so viel austrage als die Breite. Ware auch
die Breite der Thüren schon etwas grösser / so mag man
doch die Thür ebenfalls viereckigt machen.

§.2. Wo aber grössere Eröffnungen sind/ da
müssen Bögen gebraucht werden / welche zum wenigsten
doppelt so hoch als sie breit sind/seyn sollen -. wären sie a«
der noch um eine halbe Breite hoher / so würde der Ein¬
gang desto vester seyn : Welches bey grossen Hoffthoren
und Stadt-Pforten in acht zu nehmen. Gegen welche
sowol die jenige niedrige Bögen / so kaum eines halben
Circkels Höhe ausmachen / als auch die zugespitztein
keine Betrachtung kommen können. Ferner sollen alle
Eröffnungen an denEcken derMauren /so viel immer
müglich /vermiden werden.

ReMs-Anmerckungen.
Ox>. 15. §. 2. verb. Stadt-Pforten:c.

MÄ On denen Thüren/und was bey denenselbeninson-
Wi derheitzu beobachten/soll an einem bequemen Ort
gehandelt werden. Hier wollen wir nur von denen Stadt-
ThormundStadt-Pfortenso vielmelden / daß selbige

nach denen Kayserlichen Rechten einiger Massen unter die
heilige Sachen gezehlet werden. v.§.,o.^.cle K. O.junÄ.
j. t.i. pr.ff. eoci. Dahero dann derjenige/der wieder selbige
wasvornimbt/hochgestraffetwird/ja/ wann er durch ei¬
nen andern Weeg / als durch die Stadt-Pforten in die
Stadt hinein kombt/solcheswohl gar mit dem Leben büs,
sen muß. V. I. t. ikiczue Ol). cle k. v. angesehen er sich
solchenfalls einerVerrathereyverdächtig macht/oder zum
wenigsten andern Anleitung gibt/ daß sie solcher Gelegen¬
heit auch wahrnehmen/ v. krancffe. Lalciuin.sc!. §, lv.
clck..!). immassen dieses allezeit vor feindlich gebalten
worden/bo^?t/e G aöominanäum. 6. l. f. ff. 6e O. Wie-
wohln viel unter denen Rechtslehrern dieses also limiri.
ren. daß die Lebensstraff in Friedens-Zeitennicht Platz
habe / sondern nur auf die gefahrliche Kriegs-Laufften
gesetzetseye/ v.spu6pkilippi utu prsÄ. a.tc-
clc>^. 2. inkn. jok. pspvn. I.ib. 6.c,r. 1. srreff s. noch an¬
dere mehr / dazumahlen das Kriegs - Recht insgemein
scharffer als die gemeine Rechte zugehen pfleget/ v.l.z.§.
17. ff. cie remilir. l. 14. ff. clc poen. ?)iit welchen das
Schwedische Krieg6»Rccdt übereinstimmig ij^ i'ir.
I6.zrr.7,. ibi : Rein Reuter oder Lußknecvt/soll
zum L.ager oder Städten anderswo aus^oder cm--
gehen/als durch die gewöhnliche Pforten undGasi
ftn/bey L.eib--und Gebens--Straf. Iremdas Hollün-
dischc Llriegö-Nccht srr. 46. in verb. E,n Soloat 0^
der Befehlkader / vernicht durch dle Pforten und

und gewöhnliche N?eg aus dem L.ager einer Stadt

oder Vestung gehet/oder hineinkomc/söllgehc»,ckee

und erwürget werden: Wiewohln^cob. Lomes l^ur-

liliar. 1. 2. cie re milir. §. 7. noch diesen Abfall hinzu se¬tzet/das ist / wann
ihn der Feind nicht darzu dringet : Welchem hierin¬

nen folgen /ul.?errct. rr.äerei. milir.iukit. n. 27. Koj?-

clor. cr. äe noAurn. remp. c. 19. n. 16. öc kgckinse.
l..2.Lons.z i. Ja/viel andere von denen Rechtslehrern
sagen hiervon so viel / daß solches jetziger Zeit bey dem
Dichter stehe / und daß man heutiges Tages niemanden
mehr am Leben straffe/dann allem SieAuf/eher und öffent¬
liche Feinde ^nt. gcl I. t. ff. cie k.. l)
lippi. us. pr. Ink. 1^. 2. ecclvZ. 2. in f. Xiensck.6e ().
1^. 2. c»s. 48?. xr. Lrim. qu. 40. n. 20. Lc 5ecj.

Lerlick. l)ec. 70. n. z. ö! 4. ö: Lrr^clc. in ull mocl. 7?. l.ib,
I . rit. 8- §. 6. Weßwegen dann auch ?rancilcus l^feil.
Lonl. 1 sc>. 1^. 2. Diesen Rath gibt / daß/ wann einer aus
Furcht der Gefangnußüber die Stadt-Mauren steiget/
man denselben nicht am Leben/ sondern willkührlich straf¬
fen solle. perr. t'sppus von Tratzbergacl^us milir.
tjollsn^.grc.4,6.Lo«lent, l^srppreckc sci/. 10« ri. 19.

/nk. 6e k. v.

Das
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Das XVI. Kapitel.

Bon dem DaZe und Feuermauren.
Innhalt. . §.4. Zu diesem Ende muff auss die Unterstützung

ö .l. Non Zweyerley Arten der Dächer/ die theils Abschüssige/ des Dachsund aus den Dachstuhl gute Acht gehabt
theilsAlthäne.BeederBeschreibung.Der abschüssigen Ein« werden. Die Stucke des Dachstuhls haben nackfol-

Teilung in dreyerle» Arten/samt deren Beschreibung-Jtem gende Nahmen. Die Balcken/welche gleichsam amBo-
platte Dächer , die an allen obigen Arten gemessene Theile h ^es <5. r/eam/iverden Qacktckrvellen ^
haben, samtihrem Aufsatz, h. 2. Daß die Dächer nach der ° ( csrense)
kandartund der Witterung zu bauen. §.z.Warumsiewe< genandt. Dleienige Balcken oder Sparren / welche die
der zu schwernochzu leicht seyn sollen. H.4. Von des Dach- Abdacyung unterziehen / heifsen Stuysparren/ c^nrks-
si.,ABereitung. Von den Nahmen und Beschreibungen rii. Die Sparren / welche dieselben oben Wagrecht der¬
ber tsküAe desselben. 5. Von der Pultdacher Nnteritu- binden / heilten ^werchtr^rren/trznsrr!?
tzung/ und unterzogenen Rinnen; und mithin von andern / >)eisscn Owercysparren/rrsnsrr!?. ^)ie ^>par^
jur Regensammlung gehörigen Dingen. Der sehr breiten ren / welche die Zwerchfparren mit den Slutzsparren
Dächer Unterstützung. Abwechslung mitDachern in weit- gleichsam uberecks verbinden/und mit beeden ein dreyecke
fthüchtHen Gebäuden, h. 6. Von allerhand Dächern aus lnachen sind dieRlammerjparren und heissenLsprcoli.

Ziegetn/von dreyerley Art. K. 7. Von den Fcuermauren, lumen, d. l. DachsiukZe. Dle^>parren/welche nach det
und des Rauchfangs Breite/ Lange/ inwendige Hohle und Lange des Daches Wagrechr zwischen den Latten und
Materi/auswendige Form und / samt dem auf dem Stutzsparren reichen/heissen remple das ist/ Stegspar-

M- s>ufdi-s-w-rd.naufr-ch. »egende, und ndAdichget worden. Wagrechte Latren aufgeschlagen. Aufden letzten werden

§. 1. die Dachziegel angehenget oder aufgeleget.

^chd->m wir bik daher die untere und mit- . . ^ ^ Die Pultvacher/welche den Regen von al,

le?e W?m,we Seiten in kleine Hofigen (c.v^i->) abrra-

' ^^ des- S°" / werden an den Ecken mil Balcken, die übn Eck lie.Ä selbm / W g-n/unterstr'ch-t / und haben ihr-b-.«--Rümen(«i>i.
^ mirder-nBettachmnadi-Vorber-iluna Zu^°?unterjMn/darmn der Regen gesamlet wird. Da/

b^ssm^rd EsNndab?^ h-r°d,es-»>erRmnenc-,mpwv!nmd.^icR-g-n>äm->

»Lk r a.k?I,»ia/d^ Iun ri he>ffrn, Von bannen wird der Regen aufdm Mit-

AI°Z»-ÄmBn-^ t.lplatzdeSHöfteinS,darunl-r-m°Cist-rne°d-rR°gen-

herum gehen kan/und werden allezeit mir einem Geländer P ^w'jrd^m^ e<^nrcanee
i>di?rM>'Imidermauerlein voraezoaen Ä^eiln aber solche 4^>ntzwii^mp >um,d. r da ec> einregnet, ge-

Mtk^dä ^ nennet. D-eschrbrettenDacherwerdenmittenmitei-

^^uen wl'i den' / ist dl?' <^rts davon nicht Dachstuye und etlichen senckrechten Sparren unter-
stutzt/welche hernach mir den Klammersparren gleichsam

insmnmen geklammert werden, In gr-ss-nG-b-nden

? kan man mit oberzchlten Arten von Dachern eine Ab-

sind/Z°!Wch°wm «°»-wnz>>a>.-n/und hm-nndwiederZeltdäche. unter.

haben;werden6elicizrs genennet, srveyhängige (so ^, ,

peHinara oder clispluviscs heissen ) sind/welche den Re- ^ ^5 ^ ^ 5

gen beederseits abtragen. Seltdacher (te/i^/na») Strohdächerau^öer Bauest schon langstabge.^

»velchewieeinZeichimmeiaufallenvicrSeitmabschWg. Demiob^ondasScroyOachgege.iRegmundSchnce

Diesen werden beygefüget die platten Dächer / welche ^ sicherste/ auchin der K alte dav warmeste/ so ists doch

oben eine Ebene haben/ und mir allen diesen Arten verein-- ane ine m r e cht jch assci? en bebaue ubelstandig/und weiches

baretwerden können. Ausdiese Dacher pflegen ausvor-- schädlichste/em > ^^'^under /c W d)ebau anMun-

nehmen Hausern halbe Kugeldacher mitThurnspitzen mit ^ ^ ^

durchsichtigen Laternen und einemHelm gesetzt zu werden. Aldachcr werden nicht allein ban) vollel Ritzen/ dadurch

§.2. Welche Are unter diesen erwehlet werden Regen und Schnee emsallet/sondern brennen auch leicht,

solle / davon kan das LI'MA oder Ä .andes--Vezl 'rck / wo Unter denen Dache! n/c ie aus Nletal/Steinen undZie,

man bauet /die sicherste Mast geben: und muß die Zier- Aln bestehen / gehet c asiemge / so mit Rupss?r überlegt

lichkeitöffrersderDauerhaffrigkeitPlatz machen. Wo ?er>andernallenvor/weileswider den^rand das be-

man viel grosse tieffe Schnee zu besorgen hat/daselbst sind wehrteste. Die bleyerne Dacher beschweren die Hmiser

abschüssige Dächer mit einer röschen Abdachung diebe- durch nbermassige^ast allzu sehr / springen von der Hitze

sten/obschon die platt -n zterlicher geachtet werden. v^Kweltzm,.n Brand / betr.effen / beschädigen imd

§. z. Zwey Stück aber sind hiebey vorab wolzu ^ ^ ^ Loschem e. Die uberzmnre >Lystnoleche

mercken/ersittch /daß ein Dach weder zu schwer noch rosten fruhze-A und fristen sich gar mcht lan^

zu leicht sey: damit es dort das Untergebau mit einerun- ferstetnerneQachernmssen den Winden osst herhalten/

ertraglichen Last nicht beschwere und zusammen drücke: ^ ^ sie Meissen im>-lhnen c as seine ^kusfthen verschnia-

hie aber/weils nicht allein zur Beschützung / sondern auch Schlferdachern

zur Verbindung des Gebaues dienen muß/ seinegebuh- lstzu mercken/ daß an sratt der^atten em bretternerBo¬

rende Verrichtung nicht erreichen könne. Zum andern/ den zu legen ist / woraus hernach dav .^ach mit eysernen

daß es auf beeden Seiten gleich aufgeführet werde/ Nngc.n genagelt wird. Die aus siemern Platten ge-

damitdas G-bäub«de-s-i.s gkicheSchwere!Utragen

^ Dd fehl
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sehr starcke dicke Mauren: sind dahero gar zu mühsam und Vluc aufdein ^auß ladest/wenn jemand herab fiele,
kostbar/und in schlechter Achtung/anbey auch selten anzu- :c. In denen Nürnbergischen 8rsturen aber sind diese
treffen. Unter den Ziegeldächern ist dasFlachwerck/da Gebäude derAlthanengar verbotten/ v. Kctorm. d!onc.
die stäche Ziegel oder TMn mit einem Zapffen (reZul« l -jr.26. l.. 17. in verb. Aus bewegenden Ursachen
kamst« ) an den Latten Haffren und aufliegen/das leichte- soll niemand in dieser Stadt einige Alchanen von
ste. Und weit auf/ö/che Weise die Ziegel übereinander neuen, bauen oder aufrichten bey poen fünffund
gelegt/und dadurch die Fugen bedecket werden / daß solch zwanyig Gulden/die derselbe zu bezahlen/ und darzu
Dach geschuppt/oder wie ein Pfaucnschwany aussi- solchen Unbauabzuthun schuldigen solle; wo aber
het/ists nicht nurgut wieder den Regen/ sondern last auch jemand von die/er Seit eine aufgerichtete Althane
fein und koMwenig. DasHohlwerck (lmbrices)da hette Hie mag er gebrauchen/dergestalt / daß dieses
nemlichMy unten nebeneinander liegende mit einem oben benothürffttglich versehen und unterhalten werde/
drüber/iegenden gefasser werden/ istzwarstarcker/ aber damit die Uncergebäude darvon nicht beschädiget

auch dreymal schwerer. Es findet sich über das noch eine werden; rvo aber dieselbe zum theil oder gar cinge^
anderein Niedertand gebräuchliche Art der Siegel/ henwürde/so soll aufvorhergedende Besichtigung/
da ein Ziegel die Form emes Hohlziegels und einer zu eines Raths EMnntnuß stehen/dieselben Altha-
Taschen zugleich hat. Die Dacher daraus gemacht neu gar abzuschaffen / oder wiederum aufbauen zu
Wessen sich wol / und machen nuttelmassige Unkosten, lassm.
Insgesamt aber ist das Aiegelwerck in Feuersbrün- ^ i. f" ^
ftenuberausschädlich / denn es sprmgerundschlägtum ^ - n-.
sich / daß wann es einmal erhitzet / man dazu nicht na- Ds^ßdas Regenwasser von denen Dachern abschiesse/
hen/noch löschen kan. darzu sind die Canale und Rinnen dienlich; Es ist

§. 7. Von den Feuermauren oder Schorstei-, aber hierbey z»l mercken/daß solche Rinnen / nicht können
nen/so über die Dacher mit allerhandErfindungen hoch >" des Nachbarn Hos oder Garten gerichtet werden/
hinaufgeführet werden/ ist nachfolgendes zu erinnernder daß nehmlich die Trauffdarem falle/ars. 1.8> c. cie iervic.
Rauchfang (sauces) muß weit offen / aber nichtüber »66.Sachs.L!andrecht.I..2.srr. iF.^etmm.derStadt
iz. Fuß breit seyn. Die L.änge kan ihre Maß nackder Franckfurth. p. 8. rir. 7.9.8. L-9. ö! Reform, der Stadt
Höhe des Daches haben/daß sie zum wenigsten dem Forst Worms.^ f.P.z. eir. 10. wofern nicht eine ^er v.iuc 0-
des Dachs gleich sey. Die Hohle kan inwendig rund der Dienstbarkeit daraufhaffret/krafft welcher der Nach-
und ohne Ecken seyn / damit sich der Ruß nicht allzudick bar solches zu leiden gehalten ist/andergestaltkan deyeni-
darum zusammen setzen/und eine Ursach der Entzündung ge / welcher also bauet/ gezwungen werden/ daß er seine
werden möge.Es wäre auch fürsichtig gethan / wann man Rinnen und Canal aufdie Strassen richte / v. Paul, rls
»nnwendig glafirte Ziegel gebrauchte/UMden Ruß de- ^2^- j» t. 2.6e L.?.U. ö! Loepoll. rr. cle 8.P.U c. 2z. n.
sto leichter herab zu fegen. Auswendig mag er Seulen- Wann aber eine Gerechtigkeitoder Dienstbarkeit vor-
formig oder viereckicht styn/ auch Fruchtschnüre und Handen wäre / krafft welcher durch besondere Gedmg/
andere Zierrathen haben. Oben aber soll ein eisern Pact / oder andere Verpflichtung der Nachbar leiden
Taeuyzwerch über die Feuermauer gelegt/ und darauff müste / daß die Trauffin seinen Hofoder Garten falle/
die oben im 10. Cap 1 s. §. beschriebeneLaeern gefetzet (welcheLerviruroder Dienstbarkeit/ iervicus ttilkc^u
werden. avertenciigenennetwird/ V. §. I. ibiquc: Ol). lervi-

§. 8. Übrigens könte zwar diß Orts von allerhand rur.) in diesem fall sind nachfolgendeStücke zu beobach-
Seulcn / Pfeilern / Strebepfeilern und dergleichen Dm- ten: 1.) daß derjemge/sosolche Gerechtigkeit hergebracht/
gen gehandeltwerden/dienicht allein das Dach/ sondern diese lervirur nicht schwerer / wohl aber lmbter ma-
auch das gantzeGebäu insgesamt unterstützen und beve- chen könne / viö.1.2o.§.kiII>ci6ium. s.ff. öe5.?. V. al-
stigen. Nachdem aber diese Betrachtung zu weitlaufftig/ lermassen es bey allen und jeden Dienstbarkeiten also her-
und weil sie in die s. Ordnungen hinein laufft/garzu 6eii. komn,ens/daß sie können erleichtertwerden/6. l. Wel-
csv, und diß Orts / da man haubtsachtlich von einer bür- chemzufolgedannm'emand/öernur das Regenwaffer in
gerlichen Wolmung handelt/einem Haußvatter aus dem feines Nachbarn Hoffvon den Ziegeln tropffenweiß sal-
Grunde zu verstehen zu lubril und schwer/und in demBau len zu lassen berechtiget ist / dieses vor sich und ohne seines
anzubringenzu kostbar fallen würde / und wir uns dabey Nachbarn Willen dahin brmgen kan/daß kunfftighin et-
erinnern/daß bereits unter den Regeln der Dauerhafftig- was anders als Regenwasser/odcrauch das Regenwasser
keit Bequem-und Zierlichkeit / die Nothursst hiervon an- durch Rinnen oder Canale / und also havffenweiß dahin
qezeiqet worden/so haben wir uns damit / zumahlenweil gerichtet werde/gestalten aufdiefe weise die Dienstbarkeit
sich diese Materi unter derHand wider Vermuthen Haus- noch schwerer gemachet wurde/welchesaber vorgedachter
fet /nicht langer aufhalten / sondern zum Beschluß dieser massen nicht erlaubet ist: v. loepoll. ck c. 28. n. z. öc«.
Vorbereitung mit wenigen andeuten wollen/ wasnechst lervirure8.20. §. Ü!,nreaexreguls4.ff.tle8 .v.p. v.k.e-
erfolget. torm.derStadtWorms.l-.s.p.4-r>r.X.i!ii.N?clcherGe-

rechtigkcie odcr Dienskbarkeit hat sein tVasser das
vom ^immelherab kommt/durch oder in eines an^dernGrund/ durchLanal oder Schläuen auszuF

r fuhren/der so?l oder mag kein ander Wasicr denn alF
41. 0. . 1. herab regnet / in solche Lanäl oder

AM« As die Gebäude der Althanen betrifft/ hat es mit Schläuss-n ausg, essen/oderkommen lassen .Gleicher,
ML denenselbeneine gefahrliche Beschaffenheit/ gestaltenkanderjenlge/welcherd.eTrauffinseinesNach-
VkZK wann sie nicht wohl mit Lehnen oder Geländern barn Hof oder Garten 2. Schuh wett zurichten befuget
verwahret sind/ daß niemand herunter stürtzen kan/ davon »st/diese Gerechtigkeit nicht weiter ausdonen und exee°-
in heiliqer Göttlicher Sckrifft veurr. 22. v. 8- also ver- -liren. wiewol chme dieselbmeenger emzustbrencken un-
ordnet swann du ein neu Hauß bauest/so mache ein verwehret ist: Dann also können auch die Rmnen und
lehnen darumaufdemem Dache/aufdaß du nicht Canalehöher / mchtaber weiter herunter gerichtet wer,den/
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'den/weil/enenfalisdie.Diens!barkeiterleichtert/indemder bey Nachlassungvereinen / nicht alsobald auch die andere
Wind das Regenwasser öffrers von einem Ort zu dem aufgehaben wird; wann demnach dem Nachbar erlaubet
andern treibetdiesenfalls aber nur schwerer gemachet/ worden/daß er höher bauen darff / ist dieses also zu verste,
und so vielverursachetwird/daß das Wasser starcker und hen und auszulegen/ so fern hierdurch das Trauff-R.cht
hesstiger Herunter schiesset/ci.t.2v.§.KiMLlcjium.f.tf.6e nicht aufgehabenwird, vi6.i./iciomus2i>ff.öe!>.l'.ll.
L. ?. V. aclkj. Loepoll. 6. c. 28. n. XI»

2. Zstzu wissen/daß dieser/aufdessenHauß einesolche Gleichwie sich aber zwey Nachbarn also mitemcm«
Dienstbarkeit hasstet/nichts dahin bauen könne / wo die der vergleichenkönnen/ daß Verändere gestatte/ daß die
HwuLeinmahl hinzufallen angefangen / damit nehmlich Trauffin seinen Hofoder Garten falle; Also geschiehet es
t>erNachbar in dem Gebrauch seiner Gerechtigkeit nicht auch zumöfftern / daß siesich dahin miteinander vertra-
Kchmdert werde, ci. l. tervicures 20. §. t. ff. cie 8. k». U gen / daß einer dem andern zum besten seine Dacht innen

z. Ist zu mercken/daß/wanngleich das Hauß/welches oder Canal in dessen Garten oder Wiesen richten muß/
mit dieser Gerechtigkeit versehen/einfiele oder verbrandte/ damit nehmlich dieselbe genugsam hierdurch gewassert
diese 8erviruc jedoch nicht auslöschet / daß sie nichtbey werden können: WelcheDienstbarkeit «ervicute!.
Wiederauserbauung des Hauses wieder vorgesuchet/ und ctii non averrencli genennet wird / davon zu sehen Los,
aufdie vorige Weise gebrauchet werden könte. 6. j.servi- pc»1I. c. rr. c. 29. S? 8cknei6ev»'sc«§.1.^. 6e'lervitur. n.
ruces. 20. §. ti sublarum. 2. ff. cie 8. p. V. Luepol!. ci. c. 14. Worvon wir bereits in diesem Buch bey denen Ci«
28.n.6.8-8cknei6ev?. »cl§. l.n.7. cumlcczq.^. cieser- sternen gehandelt haben, ^66. Loepoll. cie8.1^. V. c.47,
vitur. Endlich/waltet hier noch diese Frag / rvann mein n. 7. öc tecz<z.
Z^lachbarsich mit mir verglichen/ daßerstin^>auß ^ci§ e.K.Lsp.
nicht hoher aufführen / zualeich aber auch mir er-- Was von denen Strohdachern hier gesaget wird/
lauben wolce/daffichdt'e Trauffin seinenrich- daß sie nehmlich ein rechter Zunder seyn/ dasGebaud an¬
ten darff/ich aber ihme diese 8crvirur. Sraffe welcher zuzünden/ eben dieses ist auch von denen Schindeldächern
er nicht höher bauen dorffc-/erlasstn / ob er auch ss zu verstehen/ daher» dieselbige gleichfallsabzuschaffen
hoch bauen tonne/ daß hiervurch der Gebrauch der sind. vi6.8peckbsnn. cie cursLc culp. circ. culioä.
andern 8ervirur und Dienjtbarkeit/krafft welcher er P.28.N. 102.
hat leiden müssen/daß die Trauff von meinem Dach §. 7.
in seinen v^of gefallen / verhindere uud aufgehaben Von denen Schorsteinen und Rauchfängen soll bey
werde? Welche sfrag mit V7einzu beantworten/ aner-- dem 2 istenLsp. dieses Buchs gehandelt werden,
wogen dieses verschiedeneGerechtigkeitensind / da dann

Das XVII. Kapitel.
Von des fürhabendm Baues Abbildung»
Innhalt. - procogrspkiz zu nennen/und ist die erste mstandlicheBe»

h 1. Ein« gemeine Vorerinnerunq wegen furz«nek>menderBau« ordnung / das ist eine verkleinerteoder nach verjüngten
risse und eines Models. §. 2. Insonderheit vom H«ubt. Maßstab gemachteFürstellung eines gantzen Wercles/
riß, Grundriß, Aufrißt Durchschnitt, Aussehen. Von oder eines Stücks desselben / durch welche dessen Bezil ck

uW-m-in u.,d schlechthin Mi- einfach-n Sn,chm aig«.
machen. Die Haitung eines Moduls, Die Weite der viwetwird.
Eröffnungen mit ihrer IngehSr. h. 6. O".Bemerckui,qder (2.) Der Grundn/s/ i'cklzoZrZpkis, eine Vor-
Fuß»?avffen dcl Baustucke. §. 7. continuirungderselben, bildung eines Gebaut oder eines Theils davon / zusamt§. 8. So»6,ru»0ttffenqeiv,ff,r xheileu.-o »charfmessen. §.
S.Anweisung auf andere ^utoreslm Fall eines wegen der eirung / verniogwelcherder ^Laa der
übrigen Vorstellung suchenden we-cer.1 Bericht«. Einbildung gleichsam seme Grundsußstapssen zu erken-

nen gibt / und aller Mauren/ Seulen/ Pseiler/Eröffnun-
^^'nnnd^^aukvatter/denwir gen und Stiegen/U. d.g. Warzeichen hinterlasset: nicht

wÄ^nen^ andech als hatte sich der Bau mit allen Stücken und ?ln-
wachsungen zum Grunde gesencket/ Siegel eingedrucket/

?uttWd2sW»ckl^ m.dd^ auch
MLK ner Vorsicht anstandig / wann er sich die ren MaMve. ^
Form des Baues/den er zu fuhren im Sinn hat/entweder Der Aufrtß/()rlkoZrzpbls ist eine Vorbil-
im Riß aufs Papier zeichnet / oder nach dem verjüngten dungdcsGebaues oder dessen Srucks / nach ver/ungten
Maßstab in einem kleinen Model nach allen und jeden Ä^^iabe / wie es auf eine aufgerichtete flache vor sich
Zimmern und Zugehörungen nach ihrer Lange/Hohe und fu-let/mitZierathen.
Breite brinaen last/ damit er den Arbeitern in beginnen, Der Durchschnitt/ mrerlsLtio, oder innere
der und süchabender Arbeit darnach Anweisung geben/ Aussnß/welcher ist eine Furstellung derinnwendigen Be-
auch dasjeniqe / so ihn etwann noch unbequem und übel- schaffenden und des innerlichen Ansehens eines Baues/
standia düncken möchte / bey Zeiten versetzen/ endern/ab- oder dessen Tt)ells/wie sie sich auf einer aufrecht stehenden
thun / und alles genau durchsuchen und verbessern / und Flache als waren sie von sammen geschnitten oder von in-
dem hinnach Hmckenden Reusal der Ausse, achrsetzung be- nen heraus gewendet / und als bereit ausgefertigeterzei,
nöthigter Verbesserung gehöriger Massen vorbeugen gen/nachdemverMgten Maßstab,
möge. (s>) Das Aussehen 8cis8rspw's oder Scenogrz.

§. 2. Hierzu dienen nun insonderheit diese s. Vor^ pkia, welches ist eine perspektivische Vorbildung eines
bildung-und Entwerffungen. Als (r.) Der ^»aubtriß/ ausgemachtenGebaues odereines Stücks desselben/ wie
so entweder lsxispnmoräi-äis oder ruclis clelmesrio. oder es von vornen her und von der Seiten ins Gesicht fal,

Dd 2 iel/
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^ ^ Linien in den M/e/ten zu ihrem Äugen- sich auch auf 20. Schuch / welche auch zu öffentlichen
oder Zielpunct als ju einem M-ttelpunct deö Circkels ein-- bauen und freystehendenWohnungen wol erklecklich.

^ r ^ Thüren belangend/muß die ^aubtthür allezeit um§»?. Der H<^ubtrr^ wu d nach der im Sinn be^ einen?)?odul breiter seyn / denn e.n weitster »^inaeaen
schloff-nm Um» den Form-nad-r wmm, die g-m-,n.n Thür -N qleiche oder auch cnvas
wird hier zu einem Wohnungsbau ein vollkommen gleich, schmälere Breite mir den Fenstern baben Vermöa lol,
ftit.g Vierecke oder ö^Schacbeform erkiset. In sol- chen Mase- können die Fenjtervier /'fünff oder ftchs
^kon en auch öes V^ts oder Meyers Wohnung/ Schuch breit seyn ; Die Haubchür rechettive fünff/MchGetmöWen und Dreschstadel angegeben werden. Ms oder sieben Füsse/ und Ke andern Thüren/ede vier;
Der Doppchchacht/da dieLangedoppelt so groß / als selten drirtehalb Füsse. Aber die Thorwege der gros:
die Bmtt^rfftewol bey demMrd-und Kubesiall an. stnHSft oder die Haubthüren derDomkuchen/ we-che

MM seyn, ^stem beym^chafstall . bey welchem aber eigentlich hieher nicht gehören / werden viel breirer/mW>ch°uf«i-r/stchö/ach./jchm°d»Mö,M^

de. Lange zugiber. Bey den Hol-zlegen und Schupft §.6. Wasnun ferner und fürs andere die Semer-
ftnko.ttenauchaoi-ttS-^-r^ ckungallechandSaustückemnddieL^-miw^ß-Wmckel/aber inchr gleiche Seiten haben/gebrauchec wer- stapffen belanget / so machet man erstlich m dem auf«?
den. Es lallen ;i<y auä) aiidere dem Schacht benach- rissenenNetze oderModul Quadraten dieMirtel Linie mit
barce Figuren hieher ziehen. Man zehle aber gleich we - einem Kreutzlein kundbar. Die Fenster werden in ihrer
che Figur man will/jo nnch doch Mrze.t unvergessen bl«.- gemessenen und abkehlten Breite liechr gelassen/aber an-
ben/daßlie^ahiverhalcend^ye/nicorhalt und unform- bey gleichsam mit einem dunckelschattirten Geländer
l.ch ms Aug falle / und sich zur benor!ugren E,nthei!ungMäuerlein vorgezogen. Die Tküren werden wie di
gleich als von ftlbst und gantz ungezwungen bequeme. Die Fenster auch nut Liecht und weiß angedeutet / aber olme
^rcrvrundeForm.st d.^Orts bey keinem gantzen Ge- dasschattirte Gela?dermäue!km^ zLbau/als nur erwann be>M (-.aubenkaust anzubringen.Zu sch-n beeden iLröffnunnen gar keinen Unr"r,chcid /
einem Mure.saal -m Wobnun^gebau -sts-e dafelbstun- und deuten sie nur bloß mir Weiß oder Liechr an. ^ So
ten auch boffentach nicht unsug ich angeordnet. Übrigens ein »lind vorhanden / wird es zusamt und neben dem
,v.rd m Aulre»ss«na des tzaubtrtstcs d,e Um schlecht- Fenster anzezeiget. Die Dicte der Wände wird mit
,)mnachder?^chwBausdemverjüngten Maßstab und schlechter Schattn ung angemeldet / und werden ibreLi-
aljL fonr el em>ge Schwerigkeitausger.ssen. nien von aussen und von innen ausgezogen. Wann das

§. 4. Massen ohne den Grundrist keiner der .hm Gebau einen Grundfuß hat/so muß dessen eusscrster Be-
nachgesetzten R-ssenzur gehörigen grelle und Richtigkeit zirck gleicher Gestalt mit Linien / so der Wand parallel
zu bringen ist/als muß hier einige -Anweisung eingebracht laussen / angedeutet werden. Die Seuffen samr chren
w.-rden^ermog leie,^ ' ^'"len/ haben ihre Merckmalldurch gerade parallel Linien/

. /> , > folgendegememe und leicht wann sie gerad ausgehende sind: dann die Wendelstieaen
saj; iche ^lrrrhun. ..,au machet einen t!^l/<tdrate>i oder werden mit aufden^)!ittelvunctibre^
^^.1 ^ ! ^^?>!>^^ und theilet desselben laussenden "Linien bemercket. Die S^onnengervSlbcrLange mso vielTheile als Modul in der Lange sind und werden aufder einen Gn-alen leiten m> r ein->m

viele velr.einel te ^ ^ch.^cke orer Mo ulen ste.len ein manvon emerEcke zumande:Mbe:ecklmien/so dasKreutzr7eyefur/ c arsm we: ren - le ^yeile r es ^irundrij- anbilden. In den tNuldenacwölbern macht man nut-
ses nach ^aß uttd^ahl eingetragen unr verrheilet. Da ten ein Rechrecke/welches mir seinen Ecken an die Ecke des
dann einem Stuck mehr den? andern weniger Modul er- Aimmers aezoaen ist Die 6)kreiiskücke
heisch ender Notthurfft nach zug-ewer werden. Eines sol- Z>er OhrengW ^na^) w rd n n i uve» Meich

^ anderthalb / zween oder Wand eingleichftWgesDreyeckefürstellen/jede aufihrerdn.cbalb ^ hub auvtraqen / nachr em en-Gebau gro'; Stelle angezeiget. DieSpieaelgerv^ber durch einen
oder klein werden soll Denn von denen m gar henl.chen kmnen Kreyß/und herum mit Linien / die aus jedem Ecke
Domkrchen Krauch heldmschenT^ /. tosichauch der Figur gegen den Mittelpunct zu / doch nur bü-andie
wol ausdrey^Schuh aber selten erstrecket / .st k-ermchts kleinen Kreiß gezogen sind. Die Helm- und Halbßuge 5
zu sagen. In dem Maiestatischen Wundergebau des Gewölbe durch zween Nebenkreyse/ mqieichen diela--
TempelsSalomonisabcr hatersich auch auf vier Füste eernen durchzwee., kleinereNebenV
und druber belossen. ^ ^e Gemächer durch einen schwarßgemachtenKrevl!

§.s. Hiebst anbey die Wette der Eröffnungen odereineLangrundung. ay ^ueyl;
besonders der Fenster mit dem was beederseits von der §. 7. Und dieses könte also mr
Mauer zu solcher Weite gehöret/zu bestimmen. Die senscha^ unsers Hausvatters und nach unsrem F^Ä
? ^ ^ erwann sechs genug seyn. Wolte aber derselbe gleichwohl noch nSSchuh: welches ilmen d-e Teu fchen vielfältig nachrbun. , ere Kundschafft auch von den übrigen Siae n oder
Aber d.ese Weite ist nicht Regelmässig/weil dadurch ent- Merckmalen baben/rim dieselbe beyGelegenl^t in einiacn
weder die Fenster oder d.e Zwischenwände zu jehr ver- von andern gemachten Rissen zu erkennen/ ob -r gleich mit
schmälert werden / daß sie daher den Dachstuhl nur semer dem/was dadurch angedeutet wird / seinen Beutel du ch
xgstm d.e Lange "cht mögen ertragen. Dcwum .st hier aus nicht zu belastigen gedeneket/so beliebe er dann nck sol!
diest Regel zu beobachten. da^ man für em Zensier und gender fernern kurtzen Verfassung seine löbliche Lust ut
dessen beederseits zugehörigen und anstossenden Mauer büssen ' " -i
theils Wfswenigfte8.Sck)uh rechnen müsse. Die mit- D-e L-mien/ welche die Seulenweiteandeutn/
eclm^sslgermd schönste Weite hat zwolff oder 16. werden mit Sternlein bezeichnet. Die Spulen werden
^chuh. Dw groste und prächtigste aber erstrecket mit einein schattirten gantzen Krepse beschrieben. Der
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Pfeiler Anzeig ist ein schattirter Schacht. Dle^Vand-- stellen/aufgetragenwird/wohlmeinend erinnern / da^er
seulen werden durch einen schattirten halben Kreyß / oder sich in solcher Abtheilung wohl in acht nehme / mithin we-
etwas vergrößertenhalben Kreyß / nachdem man sie wei- der mir Fleiß / und also mir gebrauchter Gefährde/noch
ter oder eingezogener aus der Wand heraus stehen lassen auch aus allzugrosser und unverantwortlicher Unvorsich-
tvill/angemercket. Die wandpfeiter werden durch ein tig-undUnersahrenheit/ v.l. r.§.
fchattirresablangesRechtecke / oder an der Ecken durch Lont. cr.^ok. Oecrinzer. rje^ur. j,mir. I.ib. i.c.l6'
eine Flache/welche einem Winckelmaß gleich siehet/ange- n..9.!!l.(^.Lc ttieron. cle Xionrc. c^e c. zz.n. z.zeiget. Dabey dann zu mercken/daßder VOandseulm den Platz / darausdas Hauß/ oder sonst etwas gebäuet
pnd Handpfeiler Schattirung mir der Wandschatti- wird/zugroßmache/undgarzuweit / entweder in die qe»
rungmsam wachset. Der Nebenpfetler Scharren meine Strassen wieder die rechtliche Satzungen/ oderm
wachset auch mit der Schattirung oder Wände zusam- desNachlbarn Eygenrhum hinaus fahre/ dadurch der
mm. Letzlich so werden die Seulenfüsft/ und die Füsse Hauß-Vatter durch wieder Abstellung des Unbaues / irt
der Seulenftühle / wie auch die Unterserzungen mit Schaden gebracht / oder des Nachbarn Gerechrigkeit/de,
Stücken der Schachten oder mit gantzen Schachten an- ren er sich vielleicht auf einen folchenPlatz gebrauchen kan/
gedeutet. DieDächer und Gedalcke werden gar nicht gekrancker / oder durch Verbauen verhindert werde/ge-
angemercket. stalteneinsolcher Werck-und Baumeister/ zur Ersetzung

§. 8. Über das ist zu mercken/ daß wo verschiedene alles Schadens/der vielleicht dem Haußvatter / hieraus
Reyhen übereinander gemachet werden sollen / jede auch zu wächset/nicht allein angehalten / srg. I. r. ff. kn. reg.
ihren eigenen Grundriß erfordere/dabeyaber die Ver- ^clci.i.Ucluobuz z. §.Iclem?omponiui4.
dinnung der Mauren unvergessen bleiben muß. Welches koc juckcium. ulr.Se i. seq. 6 menlör 5315. mocl. cjix. l. ulc!
auch bey rveirschnchtigen Gebäuden zu beobachten/da pr.§. i.öc z.ff.coci.Loot.Ioh.vlc!enclorp.cl»ss. z.
man unmöglich alles nachNotthurffr in einen allgemeinen i s. qu. 4. n. i. z. L.). l.ib. XI. rir. 6. ck. 4. Wessen-
3viß unterbringen kan/und daher das was in selbigem viel bsck. sä. rir. ii menl. t'slt. mocl.ckx. rk. 20 ^rsn-lc. »6
zu klein und unkantiich fallen würde / in einem besondern euncj.rit.n.9.Lc8rruv.Lr l f.rk.65. sondern auch
vorstellig machen muß. (2) Soll hier wie in allen übn- über diß nach gestalten Sachen willkührlich gestrafft wer«
gen Rissen genauer Fleiß durch M>arsf-s messen ange- den könte. vicl. Lrunnem. »cl i. 4. 0. 4. K. 5 m?n«. rais.
wendet werden. ^ moä.clix. Und dieseszwarnichtunbillich/allermassennicht

§. 9. Hier konte auch was von fernerer eigentlicher zu vulden / daß jemand durch eines andern Boßheit oder
Beschaffenheit der übrigen Vorbildung gesagt werden/ Unersahrenheit aesehretwerde/ 1.7. §. 2. tk. 5 mens.
über weil das über die Schrancken so wol unsers Fursa- t'Als.mocl.clix.^Welchem zufolge dann auch diejenige/so
Hes / als der Nothwendigkeit hinaus langer / und m die sich der Schätzung eines Hauses oder Gutes anmassen/
Aeichnungs-Perspectivund Mahlerey Künste hinein lauf- so sie hierinnen unbillich verfahren / und der Sach enrwe-
fet/und wir ohne das in diesem'S«uck schon viel weiter ge- der mit gebrauchterGesehrd/oder aus Unverstand/zuviel
gangen/als andere bey Unterweisungeines Haußvarrers oder zu wenig gethan haben / zur Erstattung des hieraus
zu gehen vfiegen/ und viel nothigere Dinge noch zu beuch- entspringendenSchadens angehalten werden mögen,
ten rückstandig/zumahlenwir auch gern gestehen/daß wir vicj. ttakn.acl.V^e5vub.tir,li.meas.idU.wuo.tjjx.n.4.
in besagten Stücken uns zum lernen tüchtiger finden als in tu,,
zum lehren; wird uns der günstige Leser und Haußvatter ^ 5.

Ziemlich aufdes berühmten ^erm^Zoackim vsn San- . . ^ Lsp § 2. diejes Buch» geh an,
drarsTeutscheAcademieim i.Theil z.Buchp. 89. Item ^ -^"-'^ wollen wir nur die?e ^rag M beyfügen:
des.'lbraham kosss Kupfferstechers 1>.Ä-.r. welchen er 'w """"cm bey emer gewisse
nennet / Meinung vom Unterscheid der Zeich-Mmst/ 5
Mahlerey und B-Mauerey. Vorsonderl-ck aber auf
die wolgegründereund leichte auch eigentlich hicher geho- w-chlsal erdlefts^aiis' rcrkauffe; Oo der Kauffcr
rige Anweisungdes ehrlichen Bidermanns und preißli- an^cfts V-r,Zechen derge^ralt gebunden / daß er
cben Baukunstiehrers Nicolai Goldmanns vollstandi- ln belagte Mauer breciien laste«
qe Anweisung zu der Livil Baukunst I. «.c. n.p.xz.und selche ^ragmi^em zu beantworten / aller,
folglich deren nette Herausgebung / und mehrere Aus- uiassen hier keine dingliche Dienstbarkeit ausgerichtet/ jon^
schmückung/wie auch in seiner Maß fernere hochfchäkbare ?em nur eine Personal ^dl.ß»r.°l, gemacht worden / an
Begründung / alle der wahren Weißheit und ungefaljch- A ^ 5 ^ ^
tm Kunst vo-Gott geflissene / dem um der Weltbestes Welches unter andern hier«
wol verdienten l^rofcssori Markes, der Hochfürstl.^cs6. auszuWicssen/weilmankeineUrjachhinzugesetzet/war«
zu Wolffenbürtel / ^,erm S.eondard Lknftovt) um der Verkauffer ftinem Nachbar solches zuge^
Sturm zu dancken / -md unter die ersten Schatze der Ein anders wäre es/wann etwas dergleichenhinzugefüget
Kunsikammern und Bibliothecken mit sonderbaren Lob- ^ dingliche DienstbarkeNabneh«
iorücken billicb ui seken haben und schliessen konte / als wann zum Beyspiel geseket
tprmyen v.llich »u setzen yaven. worden/es geschehe darum / damit der Nachbar m diesem

oderjenemGebrauch nicht verhindert werde / vici. Los.
poll. rr. c!e 8. p. u. cap. 62. n. 8. Nachdem es aber UN-

dar,. XVII. andern auch offene und geschlossene Fenster gibt / als
wird ferner gefraget . Ob derjenige rvelcber bißher ofi

USDSN diesem Capitel wird von der Abbildung des fene Fenster gei^bt/diesilbige mit Glaß / Pavier s,
Baues aehandelt / welche durch die Grund und der Hsly vermachen tonne? Welche Frag ebenfalls

LiÄD andere Risse geschiehet; Worbey wir aber einen mit Ja zu beantworten / angesehen ein jeder schon öffters
jeden Werck-und Baumeister/ dem solcheMundrisseju- sedachm Massen in dem semisen nach Belieben schalten
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214 Des klugen un d Rechts - verstündigen Haus - Walters
und walten kan; Es wäre dann / daß der Nachbar die den ist/ v. I. Lum clebere. z 5, in t, cie 8. ?. U.s66.Los^.
Licctit Gerechtigkeit hergebracht hätte / selbige aber ih- poll. 6. c»p. 62. n. 12. ö? cHsp. 55 per ror. Endlich gibt es
me durch zumachung derssenjier benommen wurde / ge- auch^urfensier oderWinterfenster/ welche vor ein Theil
stalten er in diesem Fall den andern wohl dahm vermögen des Hauses gehalten werden/ und nach Verkauffungdes-
könte/daß er solche FmDoffen lassen müsse, v. 1.4.6-16. selben demKauffer folgen/v. 8ur6.6ec. 1Z4. Lc t. 12.§. 2 5.
tk.cieZ.P.U. G/e/chergestglt kan auch niemand dahin T 6e lkttruÄ.öc mkrum. leg. auch nach Beliebendes
aenörhiget werden /Wer geschlossene Fen^er halte/ srg. Haußvatters vor seine Fenster gemacht werden können/
j. 8. L. cie lerv/t. wo nicht die Landsgebrauch ein anders wofern nicht der Nachbar diese Gerechtigkeitherge«
ausweisen/von welchen wir bey dem io.Cap.§. 2. dieses bracht/ daß sich derHaußvatter nur mir einfachen Fen-
Buchs gehandelt; oder aufdem Hauß eine 8erv,rur oder stern versehen darff/ damit ihm die Helle oder das Liecht/
Dienstbarkeit hasstet / krasst welcher der Nachbar zuge- welches dadurch in sein Hauß fallt/ nicht gchemmet / oder
schlG'ne Fenster halten müste /Loepott. ä. c. 62. n. i. In benommen werde, v. Loepo^ll. csp. 6z. k Lslvin. I.s.
weichem Fall er auch solche Fenster/wann sie vielleicht zer- xic.^ur.voc. Specularis»
bwchen/aussemenKostenwiedermachenzulassen verbun-

Da6 XVM. Zapitel.
Von dem Wohnhause und dessen Eintheilung^

Innhalt. der Munteckeitsogut dem unmDgen Schlaf zuwehren/
S. r. Was jeden Tbeil der Innwoknenden f-lr G»mach«r und als immer die Morgensonnefeyn kau. Bie25ib!l0rhecS

Plätze ged>5rlg. DieFe-isterh^hk. Eine P'ob genügsame» Fenster hingegen sollen Ostrverrs stehen/theils obberühr-
L.echle« durch die F^ster/Nolbbulff^s rer rbcils mir folgender Ursach halber / weil diese Morgen-

luff. dm.n Bdch.magm°->,Wdrm-n p k/m-m suf.
messungderFensterdreitenmit ihrer Zugedör / oba Nach« kommen dienet. Die Tafeljahle/ da manmr Frühling
tbeilderLiSenderEckmaurea. und Herbst speiset/ könne» gegen Osten angegeben wer,

§. i. den / damit die von daher streichende / und dem nassen-
Achdem im vorigen die Vorbereitung zum Dufft Maßgebende Winde der feuchtenden Iahrzeir zu
Bau in allgemeinen Zugehörungen aus- Hütffe kommen. DerSommertäglicdenTafe!s?!h!e
geführet worden / wird nunmehr zum Platz muß ^lordwerts stehen ; damit die Übel maß der
Sau selbst/ und vernünfftiger An- Somnierwarme durch den kaltsinnigen Nordwind abge«
brtngung vorhin erklärter Regeln und kichlet werde. Den Äi?intertägigen Tafelsahlen last

Grundsatze geschritten. Und gibt sich hier zuvorderst an man nach Willkühr die Snden-oderSudrvestenstelle.
dem 'Wshnhausi/und dessen fugliche und zumahl inwen- Die Fenjier in allen Zimmern müssen hoch erhaben und
digeiLincheilung insgemein. Dabey dann für wolstan- allezeit höher seyn / als sie breit sind. Willmanabec
dig angesehen wird/daß dem Haußherm als dem Haubt voraus wissen / ob ein Fenster genug/ames Liecht geben
der beste und groste Theil zugeeignet werde; dem Ge- werde/fo zeichne man nur die Höhe eines Fensters an einer
finde aber zu vielerhand Dienstleistung die schlechtesten Stange / und richte sie am bestimmten Fensterplatz auf/
Zimmer an oder halb unter der Erde. Wo man mit de- und stelle sich eben dabin / wo das Gemach hinkommen
nen Zimmern der Zeit nach abwechselt / da gehören die soll. Je mehr Himmels man so dann unter den so g?mach»
Sommerg-macherin den dritten Gaden / die durch- tenZeichen siehet / ?emehrLiechtswild man auä, bekom-
streichende Lnffr desto freyerzugemessen; DieXVincer- men. Wo über das unterstehende Zimmer und Balcken
Ammer aber in die andern oder mittlern. Wo der Platz dem Liecht Hindernuß geben/wird das einfallende L.:che
eine freye Anordnung leydet/ dawirddieVsrwandge-5urL7?oehhnl^gezogen/?ögcfchicht/ wannmandurcks
schicklich gegen Miccag gerichtet. Da dann zur rccv- Dach Kavfensier; und durch die Gewölber und Decken
ten der ^,außthür die Mannszimmer anzubringen / runde/langrunde oder eckichte Eröffnungen / die mir Ge,
diedaher ihrLiechtvon Osten haben/ und durcbdieFrüh- lander vorgezogen werden/machet. Die StanckgemS^
sonne und gesunde Lussr zur Emsigkeit des Studirens / eher müssen nechst an der Schlastammeroder unfern da-
u nd andern mannlichen Geschafften sehr gelegensam. Zur vorgerichtet werden. Man machet sie auch wol als Ver-
5.incken und gegen Abend zu kamen so dann die Frauen-- schlage/aber nicht am fuglichsten/in denselben.
Zimmer/da genossen sie der Mittagsonne/ von welcher sie . §.2. Zur inwendigen besondern Außtheilung eines
erwärmet würden. Und die Spatsonne war ihnen eben Gemachs dienet wider die sthachtformigc Gleichthei-
so diensam /als den Mannern die Frühsonne.Die Schlaft lnng / und die daraus gezogene und nach rechten Win-
kammerließ sich hinten hinaus gegen Mitternacht und ekeln einander durchschneidende Modul-Linien/mit Auzie-
gegen die Gärten abwenden : und zwar dergestalt / daß hung der hierzu anzubringenden Abzehl-und Messung
beederseits die Gemacher des Haußherni und der der Fensterbreiten mic chrer beederMgenAngehör/
Haußfrauen an selbige angrenyeten. Und so wäre nach obberübrter Maßgebung / welche aus dem s. §. des
das Schlafgemacht von dem Mondschein und von diesem 17. Cap. nechst dem was §. 3. und 4. daselbst erinnert wor-
die Schlaffende unbelastiget.Daist aber noth und dien- den / hieher zu wiederholen und hierdurch ein leichtes
lich/ daß durch doppelte oder einfache jedoch gehabschlies- Nachdencken anzubringen ist. Doch daß dabey unver-
sende L.aden dem rauhen Nordwind die unfreundliche gessen bleibe / daß den ensierjien Ecken der ^anbemau-
Einkehr abgefchrencketwerde. Andere ordnen die ren an ihrer Breite und Starcke nichts abgebrochen wer-
Schlafgemacher gegen Drient / des muthmaßlichen de/welche soweitsollen une» öffnet bleiben/daß jede Seite
Absehens / weil daher das Frühaufstehenbefördert wird, von dem daran stehenden Fenster an biß an die eusserste
Wann dem also/wie gehets zur Winterszeit? Uberdas ist Ecklinie / die Helsst der Fensterbreite und ihrer beederseiti-
ein Urwecker /Klockenschlag und vor allen die (Lewonheit gen mitgegebenenZugehör austrage. Zum Exempel /
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wann die mit ihrem beederseitigen Mauertheil znsamm- neu die Freyheitgegeben/da^sie die klopffende Handwer,
gerechnete Fensterbrene 12. Schuch machet / so kommen cker ans ihrer Nachbarschaffr vertreiben dörffen/ wofern
6. Schuch zur Fensterbreite/und 6. Schuch zur Zwischen- sie nur vor denselben allda gewöhnet haben / allermassen
mauer/mid mithin auch 6. Schuh zur Breite der erissern von uns mit mehrern bey dem 16. Cap. §. 2. des Ersten
Eckmauer. Wann das Gebau hoher wird/ als z. Rey- Buchs erörtert worden.

^Aß die B-bliotheckengegen 0nenr zu richten / hatNeMMnmerckungen.
(!^.XVIlI. §. l. verk : Emsigkeit des Studi- sondern es ist noch dieses zu betrachte/daß so die

renö :c. ken gegen Abend oder Mittaggestellet sind / die Bücher
LHEy denen Zimmern derGelehrten soll nicht allein hier- von der daher kommenden Feuc^rigkeir ieichtversaulen /
^ausgesehenwerden/daß sie gesunde Lufft haben/ son- ^ ^ ^ denen Gesetzen der
Kern auch/daß sie an einem stillen Ort liegen / damit siesi- >orkecken ^ ^ - 4-
cher ihreGeschaffte verrichten/und im Studiren nicht ver- ^ ^ acl s ^oilib.cle locrem.
hindert werden mögen / dahero dann auch solchen Persoh- ^ ' '

Das XIX. Kapitel.

Vom Keller/ und denen Unsauberkeiten.
JlMhalt. Befindung des Bodens zu schicken hat. Wo keine

h. i. Der Keller Eintbcilung/Räumlichkeit/Treike/Tieffc-Stand Wasserquelleoder übrigeFeuchrcverhinderlich/ odersol,
gegen Norden/Form/eigene Grundmauer / nebst einer Vcr. che leicht kail durchgeführet U->5 abgeleitet werden / kan
Weisung auf die weiter unten abgegebene Manier derMa- man ihn Mindestens Zrvölff Scbuch tleffilN liechten

unt> Verwahrung. Nvu Von au6 (!U(!) gUt
wendig und inwendiger Welle derKcUei lichterund ihrer ten Unterbringung der dahin kommenden Sachen sehe
Erhebung etwas über den Erdboden. Von der Hanbtstikge. nützlich und bequem. Es wird aber Solche ff" von der
§.DesKtllers Eintheilung du' ch Aarcem ooer ^cdicd. Bodens an biß a.- die «enck -eckt itch »>!.'ausmaure.i. Des Kellcrs Boden samt ei-em steinern Küste»/ sencr.ewr ftcn yl.-iaus
und erwan durchgehenden Rinne. Dcsscn waun :r nock) ziehende ^?ltteihohcr-es l^ewvibes gerechnet. Des Cie»
unausgemachtund ftey stehend/ Überdachung. Austrock- welkes .^srm betreffend/ muß dasselbe in einem einigen
nung und Ausräucherung. 5. 4. Von 5er Pnvelen Ge- ltlng-n Bogen fortgeführet und wie eine nach der Lan-
wölt, und Mulles Ausjpielung. durchgeschnittene halbe hohle Wellegesormet seyn/ d. i.

§» einen halben Kreyß anstragen: welches ein Tsnnenge^
Um unterirdischen Stück des Baues ge- wölb genenner wird. Kreutzgewölber / so aufSpitzen
höret haubtsachlich der Keller. Derselbe hassten / halten hier sehr schlecht. Das gantze Gewölb
aber wird von unterschiedlichen darin ver- muß au^ jeinen eigenen 5Nauren / ohne Nachtheil der
wahrlich haltenden Dingen auch unter-- GrundmaurendesBaues/ wie schon oben i/2/i2.^.be-

„ schiedlich benennet / als der VOein <-Bier-- rühret) aufruhen : und muß vielmehr zur Starck-als
Obs^m und Obskeller:c. Dahero dann zu einer je- Schwächung der Grundmaurcnhe/sse,?.VonReiifor,
den solchen Gattung der aufbehaltenden Nahrungs-Gü- h/eher am besten dienlichen 5legeln oder Steinen
ter entweder ein eigener Keller bereitet wird/ oder es wird ist schon oben ge/aat worden. Wie die Gswolber gemacht
ein einiger um so viel grösserer in verschiedene solche Ab-- werden/wirdunten 1/2/24/s.gewiesen. Der Keller will
theilnngen unterschieden/daß iede dahin kommende Sa- auch seinen doppelten Eingang haben, Einen hinter
chen ihren bestimmten ungebindert-und genügsamen Platz dem ^>au^ gegen worden / wann sonst die Vorwand
habenmögen. Da dann so bald und voraus auswol er- gegen Suden stehet. Diese-wird nur eröffnet/ dieFäs-
kleckliche Räumlichkeit zu gedencken/ weiche lieber und ser von mancherley Grosse hinab zu iassen und herauf zu
gesicherter zu groß alszu klein genommenwird. Denn sie ziehen. Dessen Thür muß aus jAsinblech wieder be¬
last sich hernach ohne sonderbare Mühsamkeit / Unkosten sorgenden Brand gemacht seyn / und soll sein Gekver: al«
und Nachreue nicht erstrecken und vergrössern / und ge-> lein inwendig im K elle:/ nicht aber von aussen haben/damit
denckce em solcher ZSauher: gewiß auf schlechtes er vor diebischen Einbruch desto gesicherter seyn moge.Det
Zunehmen und schmalen Seelen Gottes / der sinnen andere Eingang wird in den: Haußehren zur lincken
Reller nicht weit genug machen last. Die Breite Hand oder unter der Stiege oder sonst an einer Abseite/
des Kellers soll «s groß sevn / daß mitten eine Strasse blei- Nicht aber vornen neben der Haußthür angegeben / muß
be/und beederseits die Fasser räumlich und wenigst einen mgleichen mit einer eisern e.h--r versehen seyn / die doch
Schuh lang von den Wandel, weg liegen mögen / damit mcht allzujchwer von Eisen / und m starcken Angeln gern
man um sieund um die Ganter herum gehen / und auch ausund zugehet. Dienen sonderlich in FeuerSbrunsten/
hinten dazu sehen und sie saubern möge können / damit sie daß man schnell allerhand Gut und Haußrath hinein brin«
nicht etwann von einer damichten und feuchten Wand gen und retten kan. Da dann alles lo wohl vor auswen-
anlanffen/undmir der Zeit samt dem/was drinnen/Scha- digen Dieben/die sich gern bey ^euersbrunsten zum weg-
den leiden mögen. Ihr Stand muß sich meist gegen tragen einfinden/als auch von dem Feuer gesichert ist. Da
Norden wenden / damit sie allezeit kühle Lufft einnehmen sonst derBrand durch dasHoltz / wann es gleich dicke
möge,?. Von ihrer Tieffe ist keine gewisse Regel zu stel- eichene Bretter sind/bald durchsr,st / und die eingewors-
len / weil sich solche Mchergestalt wie der Grundgrabm ftne Wahren so wohl dajelbst als obenh?r andere verzeh¬
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ret. Durch dieses Thürlem aber komt man durch etliche setzt und alles unter Dach gebracht werde. Wann nun der

Stuffen auf die Haubt-Kelier/tiege. Und dieser Eingang Keller völlig zum Stand gebracht/ muß man ihn eine ge-

dienet allerhand Nochurfft herauf/ auch theils hinab zu räume Zeit wenigst .ein Monat lang durch völlige Eröff-

bringen. Ob abersolcher anderer tLingang / oder ne- nung austrocknen lassen /hernach offt und wol mit Ros-

ben demselben noche /nöritter von einer Abseiren der un- marin-und Wacholderholtz / item mit wolriechendm

ccrn Wohnstuben hinab zu richten /ist nach dem Abse- Krautern/endlich auch mit gutem Rauchwerck aueräui

hen der AngeleMHeiten führender Haußhaltung zu ur- chern/ und jederzeit den Rauch so lang inbehalten / biß er

theilen. das seine gethan/alsdann durchEröffnung des Lufftlochs/

§.2. Die ReUerfensier sollen gegen kNitter-- weiches zu dem Ende gerichtet wird/wieder auslassen. A-

nacht/ wie auch an der Nebenseiten gegen Ost und We- ber das wird hier nur zufällig erinnert. Von denMilch-

srm /Wer Massen eröffnet werden/ daß ein jedes gerad Kellern wird unten bey der Meyerey gesagt werden,

unterem Fenster des Gebaues zu stehen komme. Müssen §.4. Der Stanckgemacher Unsauberkeit mH

auch mit einem starcken Gitter und mit einem einfachen unter der Erden fortgeschaffet werden / damit die Lusst

oder doppelt geflügelten L.aden wol verwahret seyn. Da- durch den heßiichen Gestanck nicht so offt / als geschieht/

bey ist nicht zu unterlassen/ ( dasern der inwendige untere verfalscher werdenmöge. Dazu dienet einGewölb 7. oder

Th-il der andern Eröffnungen nicht hoch genug stehet) 8. Schuh hock/zz. oder 4. Schuh breit/ damit die daran

daß man an einer Seiten / wo das Gewölb am höchsten/ besserende sich umwenden und durchgehen mögen kön,

ein Z.uffc!och lasse/ und dasselbe mit einem Ladel / das nen. Der Boden hatte einen sich neigenden Hang /da,

man mit einem daran angemachten und herab Hangenden mit der Unflat abflösse. In solches Gewölb kömen ein

Stängel auf und zumachen kan/verfthe. Und das kan und andere benachbarte Rinnen mit dem Regenwaj-

eben dase'.bst/wo eineandereFenster-Eröffnunghinaufge- sersich ermessen/ es waren auch die an?auffendc Sache

bet/hinein gerichtet werden/aber an einer Seiten/dader von der Strassen nach Notthurfft dahin zuleiten. Im

Rauch (davon stracks hernach) nicht ins Hauß gehen 0-- Fall aber (Qucllwasscr vorhanden / ist es um so viel be-

der schlagen kan' Die auswendige Weite diesr Rel<- quemer solchen Wust wcgzuspühlen. Dazu aber gehören

icr^L.iechcer aber soll mehr nicht als zween Schuh weit ferner Möhrungcn/ d. i. steinerne Röhren / oder von

und anderthalb hoch genommen werden. Die innwen- guten Zeug gemauerte Canalen welche überdecket^ durch

dige / so sich durchs Gewölb hinein begibt / muß zum we- die solcher Unflat fortgeschaffet wird. Wo man das We¬

nigsten vier gegen fünff Schuh haben / auch also dur chs ser in die Höhe durch gewisses Pompwerck in einen Ku^

Gcwölb geführet werden / daß demselben seine Starck chen grand treibet/jists um ein leichtes zu thun / solches

und Schliessung ungeschwacht verbleibe. Auch müssen zusamt dem Ausguß auch ins Privet auslauffen zu

solche Eröffnungen von ausjen nicht dem Erdboden lassen,

gleich ausgehen / sondern ecrvas von demselben als et-
wann einen halben oder gantzen Schuh erhaben seyn/daß

das Wasser von entstehenden Ungewittern und grossen

Güssen nicht in den Keller lausten möge. Die Haubstie-- Lap. XIX. §. 1. öc 5e<^<z.

«e muß be.yläuffig 24. oder 28. Staffel haben/deren jeder

einen Schud breit zum Auftritt / und einen halben hoch S -stzwar einem jeden erlaubet aufdem Seinigen

zum gelinden Aus - und Absteigen und zum wenigsten 6. eine Keller zu graben/und gegen derSnasscn oder

Schuh lang zur Räumlichkeit seyn. Gassen zu/ wenigstens heuriger Gewonheit nach/

§^z. Ferner stehet die Uncerscheid--oder Einchei- (vondenenKay'.erlickmRechtmv.LoepoI !.czp.4f .n.

lung oes Rellcrszu beliebiger Erkiesung: Massen solche i.)einLuffÜochzu machen/dadurch das Liecht in den Kel,
entweder durchGatterwerck oderScheidwände voll- ler fallen möge: Allem hat er hierbey so viel zu beobachten/

führet wird.Gcschieht dieses/und zwar derStarcke halber/ daß er lolche Lecker oder KeLersensier fleissig mit eise- nen

so müssen die Scheidmauren mit verschlossenen zweyge- Gittern oder Laden versoi ge / damit weder Leuten noch

flü,.zelten Thüren von starcken Eichholk/ so auf Gatterart Vieh Schaden davon wiederfahrenmoge / zu welchem er

durchsieh ug/und 8. Schuh hoch und 6. breit sind/versehen auchvonemes jeden Orts Obrigkeit gezwungen werden

werden. Es mögen auch durch diese Wände selbst beeder- kan .Loepnll. 6. Lsp. 4 s. n. ^ene^er, rr.cis

seirs vergitterte 2. Schuh breite / z. Schuh hohe Ne, servirm.6>ss.z.c.7.n.4 bilk-qq.UndhiehergehöhretdaS

beneröffnungen gemacht werden. DasGatterwerck 8rsrmum der Stadt Müiichcn / krafft dessen in §.22.

und Gatterthür aber sind auf noch mebrere Förderung hiervon also verordnet: Icem alle Keller-Fenster in

des Liechts und der Lufft angesehen. Der Rellerboden aller Stadt / so in das Pflaster treffen und reichen/

ist mit geheb in einander schliessenden oder gar gespünde- so fern die darew rcichen/ sol! die jedermann vergie-

ten gehauenen Steinen mit einem unvermerckten Abhang rern mit erfern gittern und versorgen / damit weder

gegen die Mitte zu pflastern/am innern Ende solcher Mitte keuchen noch Vieh Schaden davon wicdsrfahre !e.

aber ist ein steinerner ziemlich grosser Rasten einzusen- Mit welchem auch die Kck. der Stadt Worms überein-

cken/undmit Brettern zu überdecken : durchdieuntern stimmet/I-. s.p.4.rir. i4.ibi':EiNf'eder/ derdahateü«

Tbürscbwellen aber sind Lauff -oder Rinnlöcber zu lassen/ nen Reller unter der Erden/ an der gemeinen Straß

zu dem leicht muthmaßlicben Zweck / daß der ungefehr stn oder Gassen der mag Eingänge und Ä.ufft!öchek

auslauffende Wein daselbst seinen gewissenen Platz finde/ machen / in seiner kNaucr oder Wand gegen der

und nickt zu schaden gehe. Weßwegen auch der Reller Strassen oder Gasicn. So aber dieftlbige Emgän,

fort und fort reinlich zu halten. Will man zum Überfluß ge oder LScher/doch an Grthen/da solches leidlich

in der Mitten eine steinerne Rinne durchgehen lassen/sie- wäre sich begeben / oder richten etwas ausserhalb

hets zu belieben. Schließlich muß man das jenige was seiner Mauer wand auf die gemeinen Weg oder

vom Gewölb und Mauren des Kellers bloß unter freyer Gasten/losoll derselbe Her: des Hauses oder Kellers

Lufft stehet/ mit Vretter überdachen und vor der Wit- solche Eingange oderLocder oben zudecken / oder

terung sckirmen/ daß alles wol aneinander anziehen und mit Eisen vermachen für einfallen d?r fnrgchenden.

austrockne möge/ biß zu seiner Zeit der übrigeBau aufge- Und endlich die Ketormar. der Stadt Nürnberg 1^.26.

I..9.
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9. Es soll auch einem jeden vor seinem Retter nen Unsauberkeiten insgemeinhernach aber von solcheft

aufder Gasftn ein Quaderstein mit einem L.och zum Unsauberkeiten / die von Prweten herkommm/handlen
Einlegen der Wein-und Bierfässer/einzusenckenzu-Von dMM Unsauberkeiten insgemein ist dieses -<
gelassen seyn/doch daß er denselben Seein Mit einem mercken / daß niemand erlaubt seye / dieselbe auf eines -
eisernen T^orlein wol versehe und erkalte, zc. Nachbarn Grund und Boden zu schütten und aus mics-

Wirhaben hierobenerwehnet/ daß ein ,eder m dem sen/ ob er gleich sonstett anders Wassers von eimmm sei.
seinigen emen Keller graben dorffe / woraus dann zu ner Mauer deßwegen gemachten Loch oder Fenster/in des
Messen / daß keinem unter seines Nachbarn Haußoder Nachbarn Hoffzu schürten berechtiget Ware/ vicl l.tors.
Grund solches zu thun erlaubet seye. Loepoll.ci. cap. 4s. menjnimv.28lf.cts8.p.V.jun<A.i. i.§. 2.K! ciecl^c
0.-.kkeform. der Stadt Worms. l.. f.p.4»rie. 14» Lec.scI6.Loepc,U.tje8.p. V. csp. Zt.n.s. Ja/ wann er
§ es soll auch niemand.zc. Welches auchvon denen offent- gleich auch dieses hergebracht hatte/das er das Spielwas,
iichmStadtgebauden zuverstchen ist: vU. l. Lc-.tf.ns ftx oder (Lidern dergleichen Unrath in seines Nachbarn
quici.lnwc.publ.̂ .«.etorm. der Stadt Worms. e. Hofgiessen könte/somüste er doch sothaner Gerechtigkeit
1.nr. IZ. lb. verordnen seyen und verbiethen/ daß mit Maß gebrauchen / ArZ.l.9.ff.6elsrvir>.Welchem
niemand Gewolb (oder Hangende GSng) über die zufolge dann in der K.etorm. der StadtWorms l.ib.s.p.
gemeine Strasse» / von einem Hauß in das andere 4.r!c.9.§. So jemand/zc. hiervon also verordnet; daß in
bauen noch machen soll bey poen zehen Pfund ^el-- diesem Fall kein iLingeweide von Thieren / Vögeln
ler / unser Stadt 5Vehrung/ohn unsern besondern oder andern dergleichen Unsauberkeitin des Nach-
Vergunst und tLrlaubnuß/ezuZeiten; Undwoan- barnHofgeschüttetwerden sollen. Welches umso
ders solcher ZSau gemache wäre/ soll er wieder abge- viel desto mehr von der gemeinen Gassen oder Strassen zu
thau werden. Welches in der Nürnberg, «.ekormsr. 7. versiehen/jemehrdaran gelegen/ daß selbige von aller Um
s6.1.. 9. §. es soll niemand. ?c. auch also von denen Kel- sauberkeit bleiben/und niemand/ der vorbey gehet/ durch
lerhalsen verordnet/ in vert,: lLs soll niemand in dieser das Ausgeschüttete beschädiget oder verlebet werde: »rg.
Stadt einigen Kellerhalß oder andere Gcbau gegen r. r. KI cle big qui eikuö. vel 6ejec, Weßwegen hiervon
gemeine Strassen ferner dann sein Erb oderiLygen abermahl in der ketdrm. der Stadt Worms. t.. s p.4.
reichet ohn ^r^nst eines Raths zu ^ tir 8-§. hätte jemand also weißlich versehen ; ^>atts
tlu? ^nchtenflachth^ben. Und den gemeinen Nvech-- jemandeinen Ausfluß over ^Vassrstcin eewas cm»
ten nach auch so gar ausdie Gerüste excencl.rr und aus- por oder in der Höhe/davon das ausfliessend Spiel,
Dedöhnet wird/daß nehmlich dieselbige nicht können an ei- nasser aufdie gemeine Gassen fiele/da dieMenMn
mftembdeWandgemachtwerden/wo man anders son- wanderten, dasselbe Wasser soll Nicht frey ausfiies.
sien suglich bauen kan. v.irefe^wn,8i 1. K. commun. se« oder fallen / sondern gebroGner Weit; durch
P^.Lonsenc.^etorm derStadtWorms. I-5.P.4. Canäl oder Röhren verfangen / zu neckst an der
r,c. i?unverb: «s^llem,eder/ verbauen w,il/dre rvand desselben Dauses aujfdle iLrden aelettet und
Gerüst/varaufdlewerckleuth^betten/mcht bre- ausgeführet werden / aufdaß die fürübergcheno«
ch-n oder bauen m emes andern Mauer oderwand/ Menschen/davon nicht verunreiniget / verlebt oder
es möchte dann sonstm andere N)e,se Gerüst zu ma^- beleidiget werden; Und welcher Aueflufi oder Was-

' k»icht eque»nktc^ ->^eattok^?Weite haben/ ^rsrein an Gasten/ dermassn nicht Verfasser wäre/
^ Grunde. Und wofern sorhane .)e- und lemand aus denen fnrübergehenden darauß be^
rüste so liederlich aufgerichtet worden/ daß >emand herum leidiger oder verunreiniget würde an Rleidern oder
ter gefallen/oder sonsthmdurch Schaden gescheden / mu- ^„st/ der soll demselben zweyfaltig d- s zugesiwten
sie der Werckmerster darvor Rsd und Antwort geben v: Schadens zu bekehren schuldm/und darzu mpoen 2.
^Kuccerto. s.§. le6 .nceröum. 7. A commo6-t. »66. pfvnd^eller gefallen und verfallen seyn / unserm
Lospoll.6. tr.c.7z.P -rtor.m2x-mc v.n. 6. Welches Stadtzubezahlenunabläßlich/sooffrsich das
obige alles aufd-esem 5unc,amenc berichet/ daL nic.'natt- bettebeilreml-it. l6.§.r.in vcrb: Und demnach s ttebie-
den m eines andern Grund oder Boden/ohne he-gebrach- ^hm und verbiethen wir strengiglich^daß niemand/
te Gerechtigkeitetwas zu machen / bauen oderaufzunch- der sey/ Seinerley Enchaltnüß/als^übel/Ra-
ten erlauvet seye / davon wu weulaufftighmoben gehcm- chel/^äfen oder dergleichen mit Roch oder Dreck /
delt haben. Übrigens aber kan kemem Haußvatter/so we.t durch des Menschen L.etb gehet/in/oder aufdie
sich sem Eygenthum erstrecket/einen Keller oder eme Gru- schütte^legeoder we:sse/beyTaaoderNachc/
bezugrabmverwehretwerde^wofern bey Poen ein Pfund^eller/gewöhnilciArWehrung/
NaFbam Grundgebaudenicht erschüttert wird/und al- ^ offthierwieder gethan würde halb inunstrStadt
so Schaden leyden muß. Vi^. z. tiuminum 24. §. s. ff. cls z^ccheiitammer oder kisco, und den andern halben

^ Theil dem Nachbarn / bey/ oder für desHausuna
^^^dtWorms.I-. s. p.4. §. u!c ..üermassendann Unflatigkeit / am nechsten liegend / funden

^Urcher! desKe>^ro nich. zu ey>. en gehaben xvüxde/unablaßltch zu bezahlen. Und dieselbe psen
i> - 'hme von seinen? Nachbar einigev Ungemach / da- sölUder Einwohner des Gaules schuldiu ievn ^u iss

GebmuchdesKellers gehemmetwird/ zu- '^n / ob auch sein Haußgesmd od-rGWe solches
gefuqet werde / welchem zufolge dann er diesen semen susneworsfen hatten / und tsü dac^
h!achw.^ms-in-mHof°m°D.mB-tt°gchabt/«on
welcher da« Wass-r und die Feuchtigkeit in dem daran ^ Z?
xelegenenMergelvffen undSchadmverursachet / zur auck emand wZire / der «sich- UnMtwr' VnM'i

Schaden-anzu.ir-M ZWU-e "5^
,st.v>-i.L«<!,arl°^,z.w»°>u^,r. selbst thä«,., die Gassen / da g-wShnIich-^v-de-

5.4. K. Lsp. rung wäre/der Menschen/besonder innerhalb öiKZ'cr
M^As hier von den Unsauberkeiten gedacht wird / wol- Stadt-Mäurtn/der sdll zu poen verfallen seyn,und

len wir in jwey Theil abtheilen/understlich von de, bezahlen vier Schilling Heller / halb unserm lNarck
Ei meister
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meister/und den andern halben Theil dem / für des-- Ziel und Maß zugeben wissen wird / wo solche heimliche
jen ^>auß / N?and und Gebäude solcher Unflat ge- Gemächer aufzurichten/daß niemand einiger Unlust hier-
machc; Und das ist zu verstehen von allen denen/ die durch zugefüget werden möge/ wiewohl ohne dem in vielen
über sieben Jahr alt/md ; Und sind die tLltern Zrarucis bereits verbotten/daß dergleichenheimliche Ge-
vflicheig vor ihreÄmderzu bezahlen die noch in »h<- macher an offenbahren Strassen oder Gassen/ da gemei-
rerMwalt sind .ic. acicl.§. 1. L< 2. ^.6e oblis.ex qu»s. niglich die Leute wandern/Iteman die Stadtgraben und

Si k.etorm.^on'c.l'ir. 27.^-. I. Von denen an« durchfliessenden Wassern oder Bächen nichc gemachet
dem Unsauberke/tm aber ist noch deutlicher in bemeldrer werden können / oder doch aufs wenigste von denenseiben
Ii.elormZt.c. uic. also verordnet: Gleicherweise st- in etwas entfernet werden sollen : Viä. 8.ei. der Stadt
yen und wollen wir / d .iß ein jeder/der solche Aus-- Worms^-. s.P .4. rir. ,6. §. Es soll auch memano
güsse und lV.isserstein hatte/an offmbahren Straft bauen/oder gebauet halten ein Llosc, Seß / ooer
jen oder Gassen / der soll nicht dadurch ausschütten Außslußdesslben/anoffcnbahrenStrassenGassen/
mercklich oder ungewöhnlicheEingcweide/Unsäu-> oder Starten / da die Menschen gewöhnlich wan^
herkclto)er Unfl^clgteiti?on Thieren.!c. Irem lic. dern.!c.Icemk.ekorm. der Stadt Frauckfurth p. 8. cit
17. §. Gleicherweise ordenseyen und wollen wir/daß 6. §. z. In verk : Sonst sollen die s?ro seyen / so ln UNF
niemanoeiniZ roo Thier Hunde/Rayen/Schwetn/ sereScadt--Gräben ihr Seß von alters gehabt/ und
G/ii,se Hüner und dergleichen / wiedasNakm-n noch haben nochmahls also bleiben. Doch die Seß
h .it uneinigen Orcen unser Stadt / in Strassen/ über anderthalb Schuh hoch über den Graben noch
Gassn/'w eg oder Qlinckcl / werssen oder legen auch einiger )Sau daraufnicht gestattet werden bey
soll noch gestatten)» geschehen / bey poen dritte Verlust derselben Seß oder Stühle--Gercchtigkeit.
halb pfuno Heller / halb unserm Staoe ?>lco,und ^r k.etorm. der Stadt Nürnberg l'ir. 26.1-. i z. §. iLs
den andern halben ?hcil unserm LT^arckmeister und soll auch niemand in dieser Stadt in den Graben / so
dem nechsren Nachbar / oder dem der solches für- vor dem Sunnen-Bad Hinabwerts durch dl» Leder,
bringet/nach Anzahl / ohnnachlaßlich zu bezahlen, gasten gehet/noch in dem Fischbach einig pnvet ha-
Und dteweilen ein seder/ der solche Unreinigkeittod den noch machen lassen bey einer Srrasf eines leven
Thier/ic. aufGassen oder Nlinckel werffen/ tragen Tags ein Gulden / zusämbt Abstellung desselben Un,
oder schütten will / sich befleisslgct / solches bey baues. Und dieses ist eben auch die Ursach / warum an
Nacht heimlich/ oder an ungewöhnlichen Orthen vielen Orthen nicht leicht zur Sommers - sondern zur
»n Ilvinckeln / da nicht Leute sind / vcrboi genclich Winterszeit; Item nicht bey Tag/ sondern bey Nacht/
zuthun aufdaß er nicht gesehen oder bezeuget wer, dieLIoacen und andere Gruben zu saubern und zu fegen
den möge /darum seyen ordnen und gebiethen wir/ erlaubet ist/damit nehmlich der böse Gestanck nicht gar zu
daß ein jederVürgcr odertLinwohner unstrctStadt/ sehr durchdringen/ und Kranckheiren verursachen möqe/
er sey Nachbar desselben Orcs oder nicht / der sol- gleichwie wir bey dem Ersten Capit. dieses andern Buchs
ches sthe oder gewahr wvroe / soll bey seinen Pflicht erinnert haben, ^cjcj. Loepall. rr. 8.?. U. c .4z.n.
ten/damiter uns und gemeiner Stadt verwandelst/ z. S!^.etorm»r, der Stadt Worms .!-ib. s. p.4. cir. 16.
solche - fürbringen/sägen undzu erkennen geben un, §. iLs ist auch von Räyserl. Rechten geseyt. !c.
srn Bürgermeister / Nlarckmeister oder LNont, Gleichwie nun von denen Priveten und Cloacken / was
richtern je zu Zeiten auf seinen tLyd und daß er das das gantze gemeine Stadtwesen betrifft / heilsame Ver¬
nicht thue vom Neid oder Haß / so solle der also bc, Ordnungen gemacht worden : also fehlet es auch an den,
klagrundfnrbrachcist / aufunser ScadtMont,
r'ch^c>-cy erfordert / und die Poen von ihm einge--
bracht werden. Er möchte dann sich deß mit selt¬
nem Eyd entschuldigen / zu/ambt zweyen seinen
Nachbarn die mit ihm schwüren / daß ste ganylich

laubten/daß er recht geschworen hätte:c. >V6ci. li.e

selben nicht"/ was die Nachbarn unter sich selbst anbelan-
get/allermassen dann ausdrücklich verbotren / daß kein
Nachbar dem andern an der Ausfegung und Reinigung/
Item an der Ausbesserung feinesPrivets verhindern soll/
in1.1. § s. cie cloacis. Und obgleich die Wort des

-r r-..,- ->»»- V-rbok«nu> wn d-r AuS»css-nma r-dm / I, I,!>r, ii. ä°
der S'.'dt F.^ckfmch, p^s. z s. -l-..c,so,s> d°-I>solches Mch-rw-ss-aufwchnFaN»l-n.

^M«b-i>,wi-V-r°rdnunaenmid-ßw-g-nhich-'w- »i..undausg-dchn-lwmden/dch^mandauchh,-ran
xWWi»««bt»/ «ölx-chMMi, d-nm g-m-i- »-chmder« n>..d-/w-»m»«mm««.a»« i« mach°NM>-
ncii KävserlichenRecbren mebrenthcilsübereinkommen/lrns/'n >. 2. ^ kiec-Io-c. Gieie'ergcstalk kan auch nie-

neri-denSrad mand sich Ie,nes l r^-r5. welche« er m d.ms«>mj>.n-r.
n»iffe? V § I s.- 2^si-le °d> -x'qu.! -I-I, ^-i° kk bautt/jngewanchevechmdert werden,«.s°c-r cl.4^ 6>q>.

„r §. I.s- u!r, ?. 6° vi- °ud>. ä6-l, c.p. «s. p-r aack/m eurem frenchden Hanß sich de« C oarS od-rPri-
^ ' r'' ^ vets zu bedienen/ als eme Gerechtigkeit/erlaubet wo'den/
^ Von denen priveten insonderheit aber ist zu wissen/ köntevon ihm sothane Gerechtigkeit aus allerhand Weiß
dal? allentkalhen in denenStadten gute Sorg zu tragen/ und Weg/so fern er vielleicht darinnen angefochten wur-
damit Mge nicht an solche Oerter gebauet werben mo- de/ bebaubter werden/v 5. j. I-. 4?.. r>c. -z. rli. e>.
aen/aus welchen der gantzen Stadt ein Unlust zugefüget Nachdemahlen aber auch hierdm ch die ^ achbarnwerden könne /gestalten in denen Kayferlichen Rechten ge- sich untereinander offrcrmahlen grosse Be-chwerlichfeiten
schrieben/dafisvlcheUnflatigkeitderLIozcen.undUnsau- verursachen / als ist mvielen 5racuris ^cscmBeginnen
berkeit der Weg oder Strassen / der gantzen Stadt offt heilfamlich begegnet worden; Ullermajp.'n m l.er ^ef.
eine Pestilenzische Luffr und dem Menschen mancherley der StadtWorms.I-'b. r-p 4-uc. 1H §. ^cem zc.hier«
Kranckbeiten verursachen/undder üble Gestanck die 5ufft von aijoversehen: Item/ emiederso^l sem^.oacoder
veraiffte/v. 1.1. § K. 6e Llosc.Weßwegenin I. k. ff. dergleichen m und aufdem seinen ausfegen / tragen
dlosc ins. weißlich verordnet / daß niemand ein l^river oder führen/wann es noth/ ohn ^elastigung seines
aus die Strassen ohne der Obrigkeit Erlaubnuß machen Nachbarn/er möchte dann Dienstbarst erweisen-
darff/welche durch ihre hierzu verordnete Bauherm wohl »c.Jn derkesolm.derStadt«Mncklurthaber?.8 rir.6 §.
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6. Schift von Ausräumung/und Aufbauung der Prive, zu/aUfzween völlige rverckjchuh dick / macbettzu

ten also verordnet zu finden. Profeyen oder heimliche lassen/schuldigseyn / derUnreinigkeir/toermeldtea

Gemach /so von alters jemand hergebracht und ge- Brunnen daher zustehen möchte/ vorzukommen. :c.

brauchet hat/ die mag er nochmals also behalten: Und endlich ist in der ketorm. der Stadt Nürnberger,

doch/va sich hernach zutrüge/daß dieselben gefüllet 26.1.. 1 z. hiervon nachfolgende Vorsehung gethan vvor,

würden / aus - oder durchschlügen / also /daß dem den : iLs soll ein jeder sein privet drey Seadtschud

Nachbarn hierdurch in seinem Gemach oderReller hoch von stinem Nachbarn hindan stellen ; un so

Unlust und Schaden zustünde; So soll derjenige so es an eincrHöhc wäre/ in die Unsauberkeic herab sin,

dasprofeyallein braucht schuldig seyn/ dasselbauf «Len und den Untern beschädigen würde/ lost>ltd-,ft

ftinettRosten / ohn zuthu»» seines Nachbarn/räu-- selb nach der verordneten Bauherm «Lrkantnust

^en und fegen/auch also verfthenzu lassen/daß kein weiter hindan geruckt und gemacht werden / bey

Schad noch Unlust des Nachbarn Behausung da- Poen fünff Gulden eines jeden Tags seines Unge,
her zustehen möge : daabereiner in seiner Schau- ho rsä ms zu bezahlen. Aber so von Privecen / die

siittg ein profey von neuen graben und machen lasi von Alters hergebracht und gemacht worden/

sin wolte / zu seines Nachbarn Behausung zu; So dem Nachbarn Schade geschehe / die sollen nach

soll ar darmit auf drey völliger VOerckschuh unten Rath und Erkanenuß der verordneten Bauherm/

im Grund / deßgleichen mit der Röhr zurück hinter mit gnugsämer Verschung verwahret / und den,

sich zu weichen. Auch / da der Nachbar nechstan Nachbarn ohne Nachtheil und Schaden erhalten

seiner VOakd einen Brunnen stehen hätt / alsdann werden,

soll er die LNauer des profeys/demftlben Nachbarn

Das XX. Capittl,

Bon den Eröffnungen.
rerer Versicherung ein kleiner innerer Aoyen über die

Eröffnunggeführerundaufdie Pfosten ausgesetzet / um

auch diegeringere Beschwerung zu erleichtern. Die ZAo«

generösfnungen sollen einen Schwlbogen haben /

welcher nicht breiter als aus dem vierdten/ und nicht

schmäler als aus dem sechsten Theile des Halbmessers der

Eröffnung seine Breite habe. Beede werden mit dazu

bereiteten gleichförmigen siegeln, wie sie oben beschrie¬

ben worden/oder mir dergleichen sichzusplyenoenSre»?

nen verfertiget. Es werden auch wol Ziegel nasser zu
solcher Form abgeschliffen. Die ducken oder der Raum

unter soicken Bögen können entweder mit Ziegeln oder

mit T »Weinen/wo man sie viel hat/ ausgefüllet werden.

§.2.. Die Umerschwelle muß auswerte allzeitgar

gelinde und fast unvermerckt sich abneigen / daniit das

Regenwasser davon abflieffe. Benebens stehet es frey/

aufNiederiandischc Man/er derDauerbafftigkeit ha!ber

m dte.senstereknci/crn Arcuy zustellen / oder solches/

des Liechrs zu schonen/auszulassen. Das Gesimse muß

gantz aus einem einigen Stücke gehauen werden / auch so

dick in die Mauer hineinreichen/als seinegantze Anwach¬

sung betraget / damitdas eingemauerte Theil des Stei¬

nes dem herausstehenden das Gewicht halte. Die Be¬

schläge und Angel werden aus auten Eysen bereitet.

Übrigens so haben die Bogeneröffnungen eine Dop^

petrhür. Also auch die v,ereckigte /dafern sie groß sind.

Die kleinere aber lassen sich mit einem Blat vergnügen.

Den Haubtfenstern gibt man vier Flügel und soviel

S.äden. Die Halbfenster bekommen nur zween von in¬

nen / daH man sie inwendig auf - und zuschliessen und ver¬

riegeln möge können. Jedoch stehets jedem frey / wer

Fensterläden von mehr Blättern die man über einaw

der schlagt / will machen lassen. Wo die Fenster gar

breit/ undinansihentlichen Gebäuen /wil! sichsmkt

auswendigen L.äden gar nicht thun lassen/massen sie des

Gebaues Aussehen und Zierden guten theils verstellen/

und mit Auf-und Zuthun nichtwenig zu schaffen machen.

Aber in geringern / gemeinen bürgerlichen Gebäuden/

da man mehr auf Starcke / Verwahr-und Nahrung sie¬

het / (so zumal bey dieserschmalen Zeitwol nöthig) ali

aufscheinbare Zierde / item wo die Fenster über 4. gegen

Ee A /.Schuh

Innhalt.
§.i.D»s Maß der Breiten der Pfosten und der Hähe der Hber-

scbwclle; item der Dicke ' des Gesim!'e6 drüber. Von Ne«

benPsosten. Von Boqenfährungen über die Eröffnungen;
von ihrer Materi zum theil. 2 Warum ie llntersctiwel-
len unvermerckt abschüssig «eyn sollen. Von eisernen Kreu>

tzen in Fenstern. Der Gesimse Beschaffenheit. Von Be¬
schlägen und Angeln. Von Flügelnund Laden der Tbmen
und Fenster.

§. 1.

On dem Stand der Eröffnungen ist oben

?. i.l.Ä.c. io.§. i.2.z.Von ihrem Wol-

stand oder Figuren aber c. i s. von ihrer

Weite aber in einem sondern Absehen c.

17.§.5.Meldung geckan. Hier ist etwas

von ihrer Dauer zu handlen. Das kNaß der Breiten

derpfostenund der Höhe der Oberschwelle verhält

sich also. Man misset die Breite des Raums zwischen

beeden Pfosten/ und nimmt davon den sechsten/ oder sie¬

benden samt einem halben / oder den neundten Theil zur

Breite des Pfostens und zur Höhe der Oberschwelle.

Dann so breit die Pfosten/so hoch ist auch die Oberschwel-

k/daß ihre Stirnen ein gleichesAnsehen haben. Ihre Di¬

cke kan der Breite gleich oder etwas drüber seyn.Das Ge-<

simß darauf hat in seiner Höhe noch zweymal so viel als

die Breite der Pfosten. Es werden auch wol nechst be¬

sagten Pfosten andere Nebenpfosten senckrecht aufge¬

stellet/welche so weit heraus stehen sollen / als die gantze

Amvachsung der Oberschwelle/ damit die Eckzierden und

Seitenrollen auch gegen der Eröffnung mögen gantz gese¬

hen und die unterste Schnecken nicht zum Theil verstecket

werden. Der Gefahr aber/daß die Oberschwelle mit der

Zeit brechen und das daraus stehende Gemäuer sich sen--

cken und trennen dröffte (wie öffters geschehen) vorzu¬

kommen / müssen nöthwendig über allen und jeden Er^

Öffnungen zu beeden Seiten der Pfosten und noch in¬

nerhalb der Mauer gewölbte Bögen geführet werden.

Sie müssen auf der Mauer selbst ( wie gesagt) ihren An-

und Aussatz haben / daß die gantze Oberschwelle von der

Last der darüber stehenden Mauer befreyet seye. An gar

grossen und schweren Bebauen und bey grossen Eroffnun-gen/und wo die Mauren fast dicke sind/ wird zu noch meh-



2?o Des klugen und RechtS-verständigm HauS-VatterS
5. Schuh nicht breit sind / mag man wol auch auswendige Ursach halber also verordnet worden / damit niemand im
Fensterläden/ zumal gegen der Wetterlucken / als gegen gehen oder fahren auf der gemeinen Strasse eine Hinder-
Westen und wider nachckches schlaffstohrendes Wmd- nuß verursachet werde/ v. 1. 2. K. ne czuici in loc. publ. Sc
stürmen von Norden machen lassen. Durch diese kan I. un. K. 4.6e vi» publ.An etlichenOrten aber ist dieses un-
man nicht nur den Dieben (davor diese ^eit sehr unsicher) verwehret/allermassendann auch unterweilen/ eingeführt
um so viel besser voröauen/sondern es dienet haubtsachlich ter Gewohnheit nach/ einem erlaubet N/an seiner Hauß-

Sqch»-B-ngd-rTBr-n/L-nst-rundd,-ftrÄ.S°-n su9°?ir »'^en »im Hmdmich bringe. p-r!I.

WSa» deneZKL^^k^"^?^
er seine Mutter dasFeuer selbst dämpftet und ersticket/und Hauß ainunMei /w^fern^ Ä ^ .?!!! ^ ^ ^
kaum biß an die Heisst einer dicken Dielen durchbrennen ZcherÄÄ 1 A ^ ^"^-g-
last/wann auch weiter keine Rettung.geschahe. Welchen , ler virure^
einsaitigen Feuerschlag andere verstandigere weiter nach- p. u. ^s„ welchen, ^ül ' ?' ^
zudencken Ursach hieraus nehmen werden / die vielleicht Gereckriakeit bar/ s.chde>s?^n.,nnL»<> lo deiglekchen
hierdurch auf die Gedancken kommen möchten/ man mü- bey Nackt l wotcrn mick ki^,nn!nÄ 5? ^ !
sie auf solch End h,n die Ä.äden/ und etwan auch die Thu- wäre veralichen worde ) ^
ren auf eine geschlachte Art von iLtsen oder Ruptfer des beschweren ^ ^ 5
bereiten lassen. Wer ein solches beobachten würde/ därff- w kan/und b^ 'b? i^es-
te wol von manchem obenhin voraus; aber wol schwer- ff. commun vrrcl tt ni> ÄI/ÄI
»ich zur Zeit entstandener Feuer snoth ausgelachetwe,- Unaekq7nbeiten^ ^
den. Wer aber nicht hieran will/der kan sich hier bloß des Aause^ ^mH^n des beschwehrten
Lesens/ dort aber bey waltender Hitz des um so viel müh, Akr/so darlinwegen der Ge«

nieyrernguM,n.wervm. ^e6,cumund Artzeneyen aus der Apotheck bohlen muß/

ReM-3timerckutige«.
(^ap.20. ^>ror i8.is,tin.pr.ff. cle^6i!.^6 öcl.K 16 quo6.28.§.

M On denen Thüren ist zu wissen/daß denen qemei- ^"25 ^.^e^onst.lnrer. V.Lc U. icock.l'r.^s
M neu Rechten nach nichts daran gelegen / obder ^ i^'^' ^^-^q.ScOieckerr.inzcl-

Hausvatter selbige gegen der genieinen Strassen ^ ^
uswerts / oder einwerts in sein Hauß hangen ^ der/entge / welcher die Durchgangs?
,f.§.I.ucms. l.ff.6e8. ?.U.ö!Loepotl. ö.l'r ^ '
Allein an vielen Orthen ist bey gewisser Straffr

botten/daßmandie Thüren nicht aiso anhangen solle/
mir sie aufdiegenmne SttMn außgehen / wie zu sehen in also seiner Gerechtigkeit sich nicht gebrauchen kan/

w.lckerÄr A»A>wg»nge m/-be^w!u '/.»ff Ä°!

ßNsRGUUZ

a^clfiangk»cn«7er/ uns unverytndere der gemeinen 20. §.li<jomoi. ff.6e8 Lei
Skmss-N g.bmn-ht «erden. c°°s°n-k°s°?ml-r.n. n>»n. pr-.Il« ^
«t.l>.-l.8.u°.e.s.z. Welches alles ohn-Zweiffelderlk-rr.c.I. re.-»x. 4Z.

Das
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Da6 XXl. Kapitel.
Von Feuermaurm und RauMngen.
Innhalt. mw! ) oder andere unfreundliche und abenthe«WM

tz.i.O»5»ie Feuermauer Untersatze) der oberste Theil aber einen der schicken sich hier am allerwenigsten. Geben inzwischen
Lrantz/und Aufsatz haben soll. Deren Wanden Dicke / Ge> ein Sinnebild eines UNgÜtigMwilden Gemüths / desieN
babschliessnng/Uneröffnungvon den Seiten. Des Rauch' Nvutuna am necksten auf den BauKerZN und
sangs gerade Auffsührung.Die Aufflagen der 4.Wänden. ^ s.

Die Feueressen. Der mittel-und kleinern Art Zubereitung selbst sich M lencken pfleget. ^>ann die ^)bel schwelle et-
und Bejierung. Oas Maß der Eröffnung. DerOber- nerley Hohe oder über sich gemessene Brette Mit der Brei-I
schwelle Hohe. Warum die Feueressen mit eisernen Platten te der Pfosten hat / mögcN Borten Und Krantz auch wol

dessen versteckterDeutung. Wann die Zierden unterblei' Nemlich mneihalb i.er Esse in der wett hiNemsteheNdeN
den können? Die Nothwendigkeit einer eisern Wandplatte Wand eme grosse eiserne Platte / als em Wandschirm
mit Aufschriftt oder gehörigen Bildern. Daß hier auch hdle wider das Feuer vest angemachetwerden. An derselben

obenhersiÜndeeinesinttretcheAufl'chriffrgar fein. Ein
«ssen'; und wie ei» e zwischen jweyen Fenstern; und wo keine 2örand0pffer0derBrand, (als etwanndi^e durch daS
Statt finde. Deren Form in grossen Sählen. z. Die vom Himmel fallende Feuer samt 7000. Schafen Vers
Weite und Grösse des Schornsteinbusens. Die Höh« des brcmdte Hirten des Hiobs / mit VeyfÜgUNg des flüchti-

fang/und seine Höhe. Des Kuchenheerds Höhe/und rings darauf abbtlden. Es konte em Bauhen auch Wvl Ur^
umher fteyer Stand. fachen!/ metallene mwendkg hohle Seulen hier zu ge^

§. 1. brauchen. Glattwerck ist hier wegen des bequemen Abi
B« daswa- ist "°st°: Schnitzw-rck .Mg. füglich» and..«.

zu wissen / daß die Feuermauer unten ei- § Ker Play/wo sie ihren Stand sotten nehmen/
mge Uncer^lze wemgjr einen haben so.l. ^ nach Ärcder Zimmerzu erkisen. In den sihacbeF
Das oberste Theil der Mauer MW mit Gemächern/soan der Ecke der Gebaue liegen/
clnem Rrany/dem Gemäuer eine'Bede- die Feueresse in den Winckel/gerad gegen dem Ecke

ckung zu geben/versehen seyn. Aufdenselbigenkomtdle der Strassen über : derselben Feueresse Winckel
c. 10. §. 15. beschriebene Laterne. O»e N/anoe dcr dem Achtecke genommen werden. Dee
Feuermauren müssen zum wenigsten etne gememe^eg-l- ^ucbfang aber erhebet sich zubeeden Seiten / vorab
drc.te odereinen halben Fuß oickseyn / auch »hre Fugen Creutzgewölb vorhanden. In ablaugen ZlM,
gehab sÄ) l teste n / da im td erdurch me gelassene Nutze aus-- aber ste het die Feueresse am besten in mitten der law
drmgeude Rauch die A>and mchtberusse. Und eben 1. .e- Seiten. In grossen und aarlangen Gemächern
se Mchwartzung zu verhuten/mussen alle tte.ne R»ye aiick wol zwo Feueressen an den schmalen Sei-
und L^öck)er von der Caminmauer weg bleiben. Der ^ gegeneinander übergesetzer werden / und zwar beede
Rauchfang muß gerad auf /mchlm der Krumme her einerley Grösse und Form. Es mag auch wol eine
ausgeführet seyn. Alk vier N)andeder feuermaurm F^^resse zrviscden zweyen Fenstern Statt finden//^
sollen aufliegen. Drey davon kommen auf den rech, en doch mit dem Beding/daß sie anderswo keinen anstandi-
Mauren zu ruhen / dievierdte Mrd mwerts von Seulen gernÖrt/anvor aber hieselbst eine genügsame dickeMauer
in der Feueressen unterstutzet. D-e mnere iLroff.il'ng erMgcn Raum habe. Wo die Mauer an sich
oder Feueresse d-enet zu eineniHerde oder zum^euer an- dnnne/und da^u mit dem Rücken sich gegen der oft
machen. 'Von den grossen prächtigen Feueressen ist >.iß Strasse wendet / da muß keine Feueresse angeleget
Orts nichts zu melden. .^ie mittelmäßige undkleinere ^^den : Massen allhier der Rauch so starck durchfressen
Feueressen können mit Mosten und mit einem Gesimse/ / daß man aufder andern Seite / vorabwann die
so den dritten -^heilder Hohe der Eröffnung hat / angege- y^^er sich annasset/ den rußigen Ubelstand gnug ersehen
benwerden. A)ül man die Unkosten dran wendeli/ kan Die Feueressen in den grossen Sahlen soll man
man sie mit em wenig herausstehenden und gantz ausser der ^ änderst als lang rechkeckigt bereiten. Der Doppelt
vordem Deite gleichsam in derMauer steckenden Seulen Obacht oder doch die Form von anderthalb Schacht-n
machen. Sie lassen sich mit Eckenzierden und Zeiten- ^ allen andern Figuren vor. VerschiedeneFi-
rollen/oder auch nur wie < huren oder Fenster auszieren. der Feueressen / sind in des 8«rlii siebenden Buche
Die Eröffnung mag 4. Schuh hoch und sechs lang >eyn. ^nd in einem inFranckreich hiervon besonders guSgelasse?
Der Oberschwelle Höhe halt den neundten Theil der Er- irsÄätlein befindlich,
vffnung. Alle Feueressen solten an statt emer Schwelle
mit einer Platte unterleget werden/um die Asche von sol- Vom Rauchfang aber und dessen Zugehorun-
chen erhabenen Boden wol abkehren zu können. Im Fall ^ und derglechen noch ^ des
aber der Boden aus Marmel angeleget wird/ kanman/ Sckorstttns^ujenvderMantelm seinem Umkleißal-
denselben vor demFeuer Schadenloß zu halten/einen eiser- tezett grosser ftyn als der ^>erd / und sich Wenigst einen/
nen Rost/mit einer eisernenPlatte unterzogen/zum Feuer- uieist ?. Schuh/nachdem es der Rarim leidet/herauswen-
anmachen halten. Ausgehauene Bilder / als Sclaven den und uberbretten. H^gegen ist es ein grober fehler/
oder Lastträgerinne unter das Gesimse untergesetzet/ die- wann er nur oder kaumso breit als der Herd. DerRaum
nen zum scheinbaren Pracht / tragen aber nichts/ müssen ^ter dem Mlamel biß an den Boden hmab kan auf6.
dahero andere verdeckte Stuben oder Seulen hinter sich Schuh und Mithin alsogenommen werden/ daß em law
zu RückHaltern und Gehülffen haben. Ausgehauene ger Mann aufrecht und ungehindert danmter stehen

geharnischte Manner/wildeMänner/GraLtzbildcr/(1'er?mag. Nachmessen Hohe sind auch dre^uchcnfenster
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zn richten. Dann wo besagter Busen unten sich endiget/ " 17^ ^ —
dasoli erst/und lieber etlicheZo/idrüber/dasFenstervon
uncen seinen Ansatz mitderl/uterschwelle gewinnen. Wo
man ( wie es auch nochwendig) den Rauchfang mit (^v. XXI.
Pfeilern unterstützet/und diese mit einem Gesims staffiret ^ .
(welches sonstauchmterbleiben kan) solten die Fenster v'
wol gar über daMe erhaben werden : und das zudem »A ^au^fangen/Schiöchen / oder Lammen
nutzlich-und bequemen Ende/daß der VOmd oben an dem öelolcj. ^Kr. pr-tt. voc. Lamm ) wollen
Gesims und Mauer des Mantels anschlage und mithin erstttw derselben Erbauung / und dann vors an,
Leuer und Rauch unverrvorren lasst / und dieselbe ^ dererselbcn Erhaltung besehen,
nicht/wann er unter den Rauchfang hinein sireichen kan/ ^lVas demnach dte Erbauung der Lamme
auseinander und seitwerts hinaus blase. Ein leichters betrifft / ist zwar nicht ohne / daß gemeiniglich ein
und noch sicheres Mittel den Rauch ungehindert oben Hauß - satter an seine Wand einen Schloth
auszuschickenist dieses. Es wird oberhalb desOsenlochs^ ^ ^cho: stein bauen kan / vici. LoepoUs cj. l'r.

ein Vorkümmich das ist Vorrauchsang gemachet/ um 2. '-Welches auch von der gemein Mauer also zu
Zoll breiter als dasselbe. 5. oder 6 .Zoll beederseits auff- verstehen isi/v. gl. in I. qui «.om». §. 6uo frsrres. ff. 6e V.
aebogen. Ware aber das Ofenloch nicht gerad unter dieselbeMauer also beschaffen/ daß etwas
der Kuppel ( oder Mantel) fo muß es mir einem sondern in derselben geschehen kan/ allermassen wir schon an
Bug oder Krumme hinein geleitet werden. Dieses ememandern Orth erwiesen / daß eine gemeine Mauer
Busens iLinziehuntt muß nicht flach / sondern ziemlich den Willen eines Gemeiners zu dem bestimren
aufwerts gestreckt gefuhret werden/also daß dessenK.änae Gebrauch/angewendet/keineswegs aber zu was anders
biß an den Ansatz des gleich übersich ragenden Rohrs we- einseitiger Weise gebraucht werden könte / vornehmlich
nigst zehenSchuh mache/und als der wahreRauchfang t?""" '^blge nicht dick genug ist / und also dasDurchbre-
semem Nahmen gemäß den Rauch zu fangen und über und Emsencken der Balcken oder Steine nicht zu lei-
sich zu schicken Platz genug haben möge. Dann was sich ^nwF^. LoepoU. 6. csp. 64. n. 6. S? seqq. An
vom Rauch da nicht fanget/ das zeucht sich feitwerts hin- emesrembde Wand oder Mauer aber / kan ohne habende
aus in die Küche und Augenwinckel. Es hat sich auch die- Gerechtigkeit kein Schloth gebauet werden, vici. 1.8.5.
fts ZSuftns HGe nach seinem untern Umkreist zu k rk. lcrv. vinclic.
richten. Je weiter und umgreiffender dieser/je langer ist ^ Nachdemahlen aber durch das unordentlichebauen
auch jene. Der Ruchenheerd kan bey dritthalb Schuh ?er Schloth leichtlich eine Feuersbrunst entstehen / und
hoch seyn / als etwann ein etwas niederer Tisch. Muß iolchergestalt eme gantze Stadt in Gefahr gesetzt werden
auch auf allen Seiten herum frey seyn/daß man rings um- findet man an vielen Orten eine gewisse Form
her gehen und schaffen möge können. Auf diesen Herd vorgeschrieben/ nach welcher sich ein jeder in Auserbauug
schicket sich gar nutzlich ein besonderes Kunstoflein/welches eines Schloths oder Rauchfangs reßuiiren und richten
im Sommer auf den Herd mit schlechten Holtz kan ge- ; allermassen in der ^etorm-c. der Stadt Wo, ms
heitzet werden. Dessen Dicke ist z.Zoll/oder eine Mauer- , ^ ^,4- r>r. VII. pr.was die eygenthümliche Mauren
Aiegeldicke / die Hohe vier Ziegelbreiten oder z. Schuh. "vclrM hiervon also zu lesen. Wir fttzen/ordtken und wol-
Die Breite ist anderthalb Schuh. Unter dem obern Bo- " ""/daß ein jedes Hauß in unser Stadt und Vurgbahn/

Grostemvle^,nr/^w^u^»ju^^rn , vuv llrt- -v -

neste ausdie lincke Hand. Jedes hat an der seiten seinen "I"", zu bezahlen/ m gemeiner unserer Stadt
besondern Schub von einem eysernen Blech zur Unter- -'^entkammer oder ?-sco, soofftder Hm des Hauses
scheidung/damit wann man nur einen Hasen bedarff/ die Einwohner/ deßermahnetzu machen / und/oicher
andern nicht unnützlich verbrennen. Der Hafen muß so "7"" in 14. Tag darnach ohngefahrlichnicht ausgema«
bereitet feyn/daß er gehab in das Loch gehe/ und auf dem wei l e.Ilnd M einjedesCamin oderFeuerstatt einen
Bort (oder Rand) herum aufliege/ mit 2. grad auffiel '"^auchsangoderBusem und Rohr/alles mit Stein ge,
henden Handhaben / und einem wolschliessendenDeckel. und wohl verwahret haben/ daß nicht Schaden
Will mans aber auch zum backet: gebrauchen/ so kan man "^?on entstehen möge. Und ein jeder/ der eine Feuer,
eine Pfanne der Weitenach hinein richten / auch mit ei- »'stadtHeerd oder Camin bauen will an sememNachbarn/
mm Bort/daraufsie aufliege/samt 2. ausstehenden Hand- holtzern oder gezimmerteWand/der soll zuvor ein
haben. Durch diß Mittel kan/weil dieHitze eingesperrt/ ».Mauer machen wieder die Wand / zweyer gemeiner
alles geschwind Herausgebachenwerden. Hinten ander "^erckschuh dick/und solche Wand verwahren biß oben
Mauer / wo der Ofen angesetzt wird (wann änderst der "^r D"? aus / daß nicht Schaden davon geschehe
Heerd nicht frey stehet) müssen in der Mitte des Zwischen- " aber also bauen an eineMauer semesNachbars,
schubs zwey Zug-oder Rauchröhren aufgeführet werden/ " er dannoch auf seinem Theil ein Mauer eines ae«
damit wann man den Schub dazwischen schiebet/das eine > b >cken Steines dick machen / ausdaß seines Nachbaren
Feuer nicht ersticke. Vor diese?. Ofenlöcher müssen wol- "-'"uer / durchseinFeuermitderZeitnichtbeschädiaet
schließende Thmlein von starck eysernen Blech bereitet "^erde. Wann aber jemand wolt bauen und machen
werden / damit die Hitze beschlossen wird. Will man "e'nmHeerd/^euerstattoder Camin inder Höhe / ansei,
es aber zum braten gebrauchen/so kan an statt derlHä- ""en^hurne/oderandern Bau/empor desHauses/der soll
fen eine Bratröhre eingemacht werden / oder wann "das unten wohl versehen und bewahren mit einer Mau^
es der Platz leidet ein Bmtöflein noch angehenget wer- »ren/zum wenigsten eines gemeinenWerckschuhsdick/auf
den. ..daß das Feuer dem andern Bau nicht schaden thue 'Von denen Gemein-Mauren aber ist daselbst Z.seq.

also versehen: Wann emer will einen Camin bauen/an
„eme gemeine steinerne Wand oder Mauer / seine Bal¬

cken
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,cken/oderStein dareinzusencken/des Rauchfangs.El' .eine gewachsene Manns - Persohn ausun"' lieber kom-
soll aber nicht Machthaben/dw Rohre oder Rauchloch „nien möge. Wann aber der Schloth biß über das
»ausundauSdareinzu brechen / sondern mag/ander ..Dach geführet ist / so mag man die ubnqe Höhe wohl

«Mauren auswendig auf/daran bauen. Dergleichen soll „dünner machen. Und welcher BauherMMer ober
auch verstanden und gehalten werden/so eme:Dlenstba:- ..Gesell/diedenselbenBau / mit oderoknMaedmqae-»1

»>keit harre/also / daß er m eines andern Mauer Balcken „sichrer harren/das überführe/sollein /eder zween Gmven
..legen/oder Krachstem setzen mochte. Endlich aber ,st „zur Straft verfallen / und darzu derBauherMMg
von denen fremden Mauren §. lublcq. hiervon folgende ..seyn/denselben Unbau abzuthun / bey Poen fünff Gui-
„Verordnung geschehen: Ist aber die Mauer nicht ge- ,.d?n jedes Tage/so lang er ungehorsamwar/zu bezakkn.
„mein/sondernseinesNachbarn eigen/und daß dieser auch Und weiln m denen Schmidt-Feuer Essen und Backöfen
„nicht hatte Dlenstbarkett Balcken / oder Krachstein ein- gemeiniglich grosse Feuer gemacht werden / als ist in eben
„Mm/losoll/der solchen Bau unterstunde/die Feuer- dieser ketorm. ne. 26. 6. hiervon dieses verordnet
„stetr nicht an die srembde Mauer noch Balcken oder „worden: So jemand zu hellen lautern und grossen Kohl-
..Krachstemdarem brechen / auch den Rauchfang oder „Feuern / die man mit grossen Blaß-Palgen trei-
.. Rohr nicht wieder die Mauer machen noch ausführen/ „den muß / neue Schmidt-oder Feuer-Eß / oder neue

sodern auf ihm selbst/ emes gewöhnlichenWerckschuhs „Backöfen bauen wolte / der soll den Rauch in einen stei-
» welt/von der srembden Mauer. Er mochte dann mit .,„ern Schlorh / durch das Hauß und nicht vornen an/
„gutem Willen anders erlangen an seinem Nachbarn/ „oder gegen der gemeinen Gassen aufführen/ allermassen
..des die Mauren eygen wäre. So aber/der solch Camm „mir solcher Versorgung / und so hoch über das Dach/

von neuen bauen wolt / keinen Bau / so nahe an seines „auch bey der Poen / wie in dem nechstvorhergehenden
„Nachbarn Mauer stossend harre / so soll er sich der Ord- „Gesetz/von andern Hauß Schlöthen geordnet ist. Wel-
„nung/wie hiervor begriffen / mit solchem neuem Bau ches alles deswegen aus dem reutfchenText dieser8rar^ren
auch hatten. Uiid weiln die Brem-und Backosen glei- Hieher zusetzen abermahlen vor nöthig erachtet/ theils weil
cherwe.se zum offteru Feuer erwecken / und absonderlich dieselbe nicht in aller Hände anzutreffen/theils abe .^ch/
die Nachbarn m grosse Gefahr setzen/als ist eben m dieser ^iln in denenselben dem gemeinen Wesen zum besten /
ketorm.ß.ulc. verbotten/kelnen L>ackoftn oder andere heilsame Vorsehung gethan worden/ v.cl. ia
Gefeuer an eines andern Wand Oder Mauer zuma- ciiis ^ur ^i vii.Lc Kelorm.^or.p. 208. Lc seq. Weß-
cden/ davsn demselben Slaven entstehen mocbte; ^egen dann solches und anders mehr von einem jeden
davon wir an einem andern Orthe sernerzu handeln ge- Haußvarter/vornehmlich wann er in solchem Orth lebet/
sonnen sind. An der K.e5orm,cder Sradr Hranck- und also an die Gesetze derselbenverbundenist / fleissigin
furth aber/p .8- cic. 1. §.4. ist von den Schoi steinen nach- acht zu nehmen / damit er sich aus aller Verantwortung
„folgende Verordnunggeschehen: Auch aüe Schorsteine s^,, / und solcher gestalt alle Gefahr vermieden werden
„sambt denen Rauchsangen oder Busamen/anders nicht moqe: anderergestalt/wan entweder cr selbst/oder seinBe-
„als mit Ziegeln oder Gebacksteinen/aufrechrmdie hohe hienter einenSchloth in seinem Gebäude machen und auf,
„zum Dach hinaus^und nicht liegend oder überlegt/ noch führen liesse/hingegen aber nicht acht gebe/daß derselbige
„auch auswendig der Behausung / aus Krachstemen/ in räumlich und ausser Gefahr ware/nachmals aber hieraus
„solche neue Baue aemacht werden/ bey Straffdrenssig ein Schaden oder Feuersbrunst entstünde / könte so wohl
„Gulden / so die Uberfahrerverfallen ; Und nichts desto er/als der Bediente zur Erstattung des Schadens billich
„weniger die Schorsiem ( so anders gemacbt) auch abzu- angehalten werden, viä. valcl. Lons. 148.V 2. k ^icr.
..schaffen/und dieser Ordnung gemäß zu machen schuldig p. r. vecU. eili»a. 6 .0 .56. Und so viel von dem
seyn sollen: Endlich ist in der ketormac.derSmdtNurn- ersten Stück.
berg^ir.26.1^. s. nachgesetzte heilsame ^>orse>)ung/hni-
„von anzutreffen. Nachdem von dem unordentlichen ^
„bauen dK Schloth/ so die brennend werden/viel Scha- bestehet solche voi nehmlich in offt-

dens und Nachtheil erfolget / daffeibige ;u fürkommen/ . ius ^muiiuig/^auberung und Hegung dersel-
soll es hinführo alfo gehalten werden: Wann eincremen ben/als wodurch leichtlich aller Gefahr vorgebeuget wer«

„höhern Gibel oder höheres Hauß / dannderander sein denkan/^.l Niervu8.2/.§.l,s^um. .0.
„Nachbar neben ihm hat / und der Schloth an dem nie- ^ ^ §- 7« K- 6<-clsmn. ^6.
».dernHauß/drey Stadtschuh/odernoch naher von dem '9' § es ssllauct? :c. Ice ^
..HökernHauß stehet/ und das höhere Hauß gegen dem- ^mr.derSmdtNordlmaen.p s-r.r. 4 rudr. Von
„selben Schloth/ nur eine geklaibte/ oder in dieRiegel Säuberung der Cannn. cleVicin. c. 1.

aemauerte Wand oder Gibel hat / sosoll der Inhaber 12 Allermassen dann auch hierinnen falls derienme/deme

„an der Seiten: Doch soll der ander solchen Schloth an ^74- v.2.^evutt. 2cz^.^m iaiucem^.^n')b ir. n.z.
„sein Hauß binden oder hefften lassen/damit er nicht ein- prset. Visil.ttierc)^ I^lorenr.
„falle. Wo aber der Scbloth im niedern Hanßweiter 3-".sbEhrcnbach.m »yparcbolaA. c. i6.§.
„dann drey Stadtschuh von des Nachbarn höhern Hauß 15- ".64- öc^cob. Dopler in desimgetreuenRechmings,
„siehet / soll derselbe über sein eygen Dach auch drey Beambten dritten ^heil p. 8 z. Weßwegen dann in wol,
..Stadtschuhhochausgemauret werden. Und wer hin- bestellten «.epubliquen die vorgesetzte Obrigkeit zu ge-

. 'führo neue Hauß-Schlöthbauen will / der soll dieselben wissen Zeiten die gantze Stadt durch / die Camm und
„ diesermassen aufführen / daß allweg zwischen dem Schlothe auch andere gefährliche Oerter durch gewisse
..Schloth und Holkwerck/das den Scblotb berühren vepur.rre. mit Zuziehung derZinmierkuth^
..mag/ allenthalben auf und auf/ biß über das Dach'zum fangkehrer/befthenlast/undwann etwas Gefährliches ge-
„wenigsten einen balbenStadtschuh dick / Gemäuer oder funden wird / die Verori. nung tdut daß zu <><.'1 mm ung
„Steinwercksekgetwerde. Und in solcher Weite/ daß aller besorglichen Gefahr / solches verbessert werde.vici.
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8peckk»n. 6e cursLe culp.c/rc./Ko« cuttocZ. p. 4s-Web
ches in der Churbayr. Landsordnung l'ie. 19. §. damit
nun. :c. ausdrücklich befoh/m wird / in verb. damit nun
solches gewWch ge/chehe (nehmlich der Schloch zu
rechter Zeit gesäubert werde / ) soll ein jeder der ge--
dachten Feuer--Me/sterseines befohlenen Gezircks/
alle (Quatember/Oöerso dfft es die tTlochurfft erfor¬
dert/einen Umgang halten / alle Feuerstett mit Fleiß
beschen/unv öle Fehl und Mangel-'/so sie befunden,
bey einer benannten Straff / die sie auf jeden
Fall/desselbenGelegenheit und VNchtigteie nach/
ftyenMd benennen sollen/von stund an ernstlich ab¬
schaffen. :c. und in denen Flecken und Dörffern mittelst
Verordnung der Dorffshenfchafft mit Zuziehung der
Dorffsführer geschiebet:v. Redner. voc. Vogtey. Der
getreue Rechnungs ZSeambte/ p. 1. p. 475. an wel¬
cher Stelle von Beeydigung der Feuerbeschauer in denen
Dorffschafften gehandelt wird, .sok.a ?eI6e. Odl. korens.
68. 1 z. Sc ^neon. Luilkelm.Lrrel. in prax. sur.
^e juns6iÄ.infer.l.ib. l.csp.r^.Obf. 1. Weiln wir aber
von Fegung der Schlöth und Camin hier handeln / als
last sich nicht unbillich diese Frag auf die Bahn bringen ;
Wer eigentlich denSckloth fegen zu lassen gehalten
seye/und ob solches dem Haußherm/ oder d m Be:
st^ndtner obliege. Welche Frag sehr zweyffelhasstig
ist indem theils wieder den Haußberm/theils wieder den
Beständtnerkusäsmenr» vorhanden sind/ krafft deren
einem oder dem andern dieses obgelegen zu seyn scheinet.
Dann was den Haußherm betrifft / tönten wider densel¬
ben folgende Grund-Ursachen angeführet werden/ i.)
Weiler den Gebrauch des Hauses demBestandneruber-
lassen /wohlfolglich demselben solches dergestalt einräumenmuß/damit er es ohngehindert gebrauchenkönne/ perl.
I s §.l.Lc I .6o .tk.Iocac. Nun aber kan der Bestandtner
das Hauß nicht wol gebrauchen / wann der Schloth oder
Camm unsauber ist/indem er sich allezeit / so offt er Feuer
machen will/einer Gefahr m besorgen hat: 2.) Well der
Haußhen die Bestandsweiß überlassene Sach zu bessern

abhalten ist. 6.!. 1 f. §. 1. tk. locar. Nun aber wird die
Säuberung des Camins auch unter die Verbesserungge-
zehlet/indem ohne derselben der Bestandtner sich dessen
nicyt bedienen kan. z.)Weil der Haußher: den Schaden
zu ersetzen verbunden ist / welchen der Bestandtner wegen
des Gebrechens der hingelassenen Sach erlitten//. ^. 5.
ii quisclolia i.ff.locaü.Vornehmlich wann das Gebre¬
chen also beschaffen/daß solches einem Hauß-Vattermcht

DeS kwM und Rechts - verständigen HauS- VatterS
mag unverborgen seyn ; darunter gewißlich auch bis
Unsauberkeit des Camins gehöhret/ats welcher leichtlich/
wo man nicht bey Zeiten vorkomt/ Feuer fanget und also
dem Bestandtner grossen Schaden verursachenkan. Hin,
gegen können wider die Bestandtner nachfolgendeGrün«
de aufdie Bahn gebracht werden: 1.) weil derselbige am
besten weiß und wissen soll / ob der Camin des Fegens be-
darffoder nicht,'-.) weil er einiger Massen in diesemStück
die Stelle des Haußherms vertritt / indem er auf alle
Weiß und Weg das Feuer zu bewahren/ gehalten ist.Ab-
fonderlich z.) wann der Haußher; gar nicht im Hauß
wohnet / angesehen demselben in diesem Falldasjenig»/
was dem Schloth oder Camin fehlet / nicht so wohln als
dem Bestandtner bekandt seyn kan ; Und scheinet keine
Hindernuß zubringen/ daß die Ausbesserung des Hau¬
ses dem Haußherm zukomme / Massen es mit dem Camin-
fegeneinegantzandereBewandtnußhat / alswelchezu
Bewahrung des Feuers/so vorgedachterMassen dem Be¬
standene: oblieget/gehörigist:Und dieserMeinungistLalä.
Lonl^ 174. Loi. 2. Vot^Aebul?. in l. z. §. coßnolcir. n. 2.
verl. przereres. tk. cle oKc. ?rsef. ViZil. Lalrkss. 8p «ck-

kan.äecursbe Lulpa circ. IZn. cuttocl.p. i4z.8cleczq.

Oierkerr. in acicliram. praÄ. 26 8pscul. 8peiciei. /it. 8.

r>. 40 S? ^ok. ^ubler.äe Incenä. c. 4. n. 27. L: 28. Wa¬rum aber die Schornsteinfeger/ wann sie mit dem fegen
fertig / allezeit zum Schlot oder Camin heraus schreyen/
davon besiehe Lbrikianum Liccium rie clsmore. csp. 2.
ck.6. ^ Oierkerr. c. I. verl^

Endlich ist hierbey noch dieses zu mercken/daß unter¬
weilen des Herds oder der Feuerstett wegen von den Un¬
terthanen etwas gefordert wird / welches man Herdzinß
zu nennen pfleget; Ja bißweilen wird aufjede Camin und
Schlot ein gewisses Geld gesetzet/ welches der Obrigkeit
bezahlt werden muß / und Camin-und Schorsteingeld
genennetwird/ davon zu lesen Lornir, c!e^rar.I.ib./.c:.
^^kurt?. conll 2z. n. z. Lene. z. 8imc>n. pi/^or. conf.
19 .1.1b. i.I^srber. rr. 6ecensl.ib. i.c. y. n 2 .(-ilmsn.

I ^ib. i.ciec. 12. n. ,8. Lc Lcsolci.l'k. pr. ür.L. n.z.in f.
Zu demHerdzinß gehöhren auch die V»auÄ)hennen/ss
man aus denen Häusern und Herdstetten gibt / Lelolcl. c.
I. welche zuweilen vor ein Kennzeichen der Leibeigenschafft/
unterweilenaber vor ein Kennzeichen der Bottmassigkeit
gehalten werden/nachdemenehmlich die Gewonbeiten der
Oerter hierinnen falls sehr unterswiedensind.̂ -6 clork»
man Vo/. I.keip. 47. n. I F/.Se LcbeziiiT. »«jLonlustuH.

LrancieburZ. p. 2. rir. z. n. 6.

Das XXII. Capitel.
Bon denen Stiegen.

Jnnhalt.
t, l. Der Stuffett Breite/Höhe und Lange.Reiflein vornher. Ihre

Gleichmässigkeit» Die Länge und Höhe der Stiegen. Diese
sindzweyeriev Arten. Der gerad ausgehenden unterschied«

UcheManieren. Der Gendelstiegenjweyerley Arten/und
dsren Beschaffenheit , nechst Übergebung deren die hie kei¬

nen Platz finden. Die Höhe und Breite der Stiegen.
Der GeheinMgen Breite. Der Thurnstiegen Breite und

Höhe. Daß daS Maß der Stuffenbreite in Wendelstiegen
in der Mitte zu nehmen. Von zusamgefttzten Treppen.

Vom Eingang und Ausgang der Treppen. Von anderwci-
terAnordnungderStiegen. AndereErforderungen derselben.

§.l.
^le Stuffen sollen die ZKrekte eines gan-
tzen Schuchs zumAuftritt und dieH<5hcei¬
nes halben Schuchs haben/ungeachtet an¬
dere 2. Zoll mehr zur Breite / und einen
Zoll mehr zur Höhe nehmen. Die Läng«

der StaffelnIlbt die Vrekte der Stiegen. Diese soS
wenigst vier Fusse seyn.Weilen die schneidendeSchärf-
fe der Staffeln den etwaNn fallenden sehr gefährlich/
muß man vornen ein Reiflein vorstechen lassen/ welches
auch nach Belieben mit einem Riemlem könte unterzogen
werden.

Die Stuffen müssen alle gleichmässig und so eini
getheilet seyn/daß sie Wagrecht auf einander verfolgen/
und daß der unterste Stuffen Tritt Wagrecht mit dem
obersten daran stehenden Boden sey. Die handlangS
sich hinauf ziehende Ä.ange der Stiege muß doppelt so
groß seyn / als die gesenckte Hohe derselben. Sie sind
aber zweyerle?/ gerad ausstehende oder Schraubenfor-
mige/d .i. Wendelstiegen/welcheauch / obschon nicht so
fuglich/Schneckenstiegengenennet werden. Die gerad¬
ausgehende Treppen werden in einer Strecke gerad auf-

seführet.
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geführet. Nichts desto weniger lassen sie sich in etliche

Armen als Stücke der geraden Treppen vertheilen / 1»

dann kommen Ruheplatze darzwischen / von welchen sie

nach rechten Winckeln weiter fortgehen. Zum Exempel:

Wann zwo gleiche Treppen eine zur Rechten dieandere

zur Lincken hinauf gehen/und ihren Absatz aufeiner langen

RastMe gewinnen : zwischen denen aber wieder ruck-

werts eine gerade Treppe gar hinauf träget. Man kan

das auch mit zweyen Armen ausrichten / wann man

durch den einen gegen einem Theil der Welt / durch dem

gegen überstehenden hinaufgehet: darzwischen aber liefet

ein Rastplatz/dessen Lange zwo Breiten der Treppen halt.

Also weiter fort mag man die Stiegen in drey oder vier

Armen um einen kleinen Hof lencken. Die Wendel--

stiegen sind zrveyerley Arten / Circkelrunde oder Lang¬

runde. Beede haben entweder mitten eine Mast/oder sind

hohl/ und empfangen durch solche Hohligkeit das Liecht

durch Fensterlein oder durch eine Laterne. Im Fall die¬

se Stiegen nicht sonders breit sind / bedienet man sich

solcher Stuffen/ die eine Krümme haben gleick einer Si¬

chel / jedoch daß sie alle in dieser Maß und Form seyen.

Solchergestalt werden sie für zwey räumlich genug seyn

zum Hinaufsteigen / welches sonst nicht geschehen konte.

Von zweyen oder mehr Stiegen so sich übereinander her¬

um lencken / welche gegen einander über anfangen und

sonsten gantz unterschieden sind / item von doppelt oder

vierfachen Wendelstiegen übereinander / welche mitten

einengrossen runden Platz erfordern / weil dazu eineiehr

grosseHohe derZimmergehorig / ist hier unnöthig son¬

ders zu gedencken.

§. 2. Die Höhe der Stiegen muß weniqstdoppelt so

groß seyn/als ihre Breite/und diese muß in reckten Trep¬

pen nicht weniger haben / als vier Schuh. Dasern sie

sich aber weiter biß sechs /zehen oder zwolssSchuh belaus-

fet/so kan sich die Höhe nicht mehr nach ihr richten/ und er¬

streckt sich sodann auf acht oder gleichmassig auf zehen 0-

der zwölff Schuh. ^ .
Den Geheimstiegen geben drey Schuh eine zuläng¬

liche Breite. Die Thurnsiiegen (die aber eigentlich hie-

her nicht gehören) sind noch niedriger und enger. Haken

genug an einer Breite von zween und einer Hohe von

ftchs Füssen. DieStuffenbreite in denen Mendeijne-

gen muß mitten auf der Sruffen gemessen^werden. Es

lassen sich auch aus besagten zweyen Stasselarfen zuf.un-

gesetzren Treppen anordnen. Der Eingang in die Krep¬

pen soll aus dem Vorhause oder aus einem Lauben ansan¬

gen/und auf einen Haubtsahl oder Lauben hinauf langen.

Man kan sie auch mit schönen Gewölbern überdecken, - ln

den Seiten werden sie mir wol abgerichteten und glatt

gemachtenLehnen zum Anhalten versehen. Es erfordern

aber die Stiegen bißweiien unten Bögen/bißweilen Fen¬

ster / auch wol oben Bögen. Alle wollenste genügsames
Liecht haben.

NeWs-Anmerckungen.
esp.xxn.

!On denen Stiegen ist zu wissen / daß ein jeder

Hauß-Vatter selbige gemeiniglich nach seinem

Belieben an sein Hauß/Zimmer/ H off/ Scheuer

und Stadel verbauenkönne/obgleich darneben ein fremb-

des Hauß:c. stünde/wofern nur sorhane Stiegen das dar¬

an stossende Hauß nicht berühren / oder an demselben gar

angemachet werden/(-oepo!i.cls 5.?. V.c. 5-4.11.5. An¬

gesehen öffters dargethan und erwiesen worden / daß auf

einen srembden Grund und Boden niemanden etwas zu¬

bauen oderzumachen ohne habende Gerechtigkeit / oder

daraushasstendeDienstbarkeit erlaubet seye; Bißweilen

muß auch der Hauß-Vatter in Bauung der Stiegen auf

seinem eigenen Grund und Boden etwas Raum über¬

lassen / damit er nicht zu nahe an das benachbarte Hauß

baue/wann nehmlich solches an einem Orth also Herkom-

mens ist/arg. l. f. ff. kn. reA. So muß er auch sich wohl in

acht nehmen / daß hierdurch die gemeine Strassen und

Gassen nicht berühret werden / v. 1.2. ff. ne czuici. in loc.

puvi. Wofern auch hierinnen falls an einem und andern

OrthDielleicht nichts anders üblich ist/v ZI. öe.DO »cl lir.

L. cle ^Zciitic. priv. Loepoll. cj. cap 54. n. 6. Weßwegen

dann sich niemand unterstehen darff in seiner Mauer über

die gemeine Straß/oder über des Nachbarn Eygenthum

einen Gang zu machen / wann ihm solches nickt insonder¬

heit erlaubet wäre. Loepoll. cl. c. s4.n.7. VicI. Reform.

der^?tadrWorms.^. 5.p.4.rubr. daß niemand Ge,

rvold oder Gang über gemeine Strassen macken

soll. :c. Einem Gemeiner aber ist ohnverwehret in die

gemeine Mauer Stiegen zu machen / auch wider des Ge,

memers Willen / wofern nur die gemeine Mauer hier¬

durch nichtverderbet wird / und selbige zu nichts anders

insonderheit gewidmet ist ; welches nicht allein von Höl-

tzern/sondern auch von steinern Stiegen und Staffeln auf

vorgedachte Weisezu verstehen ist. v. 5Mu/am. 18.

lbiq. gl. ff cie 5. ?. V. /z/iu/sz. I z. /i iervitus vinci.zcicl.

Loepol/. c/r. csp. 54. n. 1. Le 2. Endlich ist zu wissen/ daß

vieler Rechtslehrer Meinung nach / niemand an eines

andern Stiege st) nahe bauen dörsse / daß demselben

hierdurch das Lieckt benomen werde / wann gleich dißfalls

keine Dienstbarkeit vorhanden/ also lehret -knr. cls Luc in

!. f. cje lervir. ?r. urb. LiLoepoll. <rr. cap.zA. ir» kn.

Das XXIII. Capilcl.

Von Fußböden und Zelderdecken.
Innhalt.

z. Die steinerne Fußböden von mancherley Formen. Gegosiene
Aestriche vcrworffen. Die höltzerne beionders. § 2. Wo

jede Formen füglichst anzubringen. h.
Arten. Die Weise eine platte holtzerne Fclderdecke zu be¬
reiten. Wahl/ob die Felder mit Rossen/ mit Gemählden;
mit rarem Holye; item mit Helffenbein/Metall, vergulde-
tenKupffer/tzilber undGold ju zieren.Mißbrauch hierinnen.
W» die kupfferne Decken sich am besten hinschicken. 4 Wie

die gekrümmeteDecken zu machen. § ? der eigentli¬
chen Gewölber viererlei) Sorten. Die Äothische Manier
vcrworffen. DieKesselgewölber. Die Ohrenstucre. §.6.
Von der Bogenstühle Verfertigung. 5- 7. Wann und wo

die a»? Ziegeln bereitete Tewölber daurea oder nicht. Ihre

Nutzbarkeit. Von denen aus Tosssteinen : aus gemeinen
keilförmigen Steinen; und aus Marmelstücken. h. 8. W»
und wie die Zierathcn i» Gervolbern anzubringen.

§. 1.

,On Aestnchen und Bevestigung der Bo¬

den ist schon oben c. iz.§. z.gemeldetwor-

den.Hier wi:d mit wenigen von ihreArcen

^ erwehnet. Die steinerne Boden werden
aufmancderle'y N?eist zu bereitet. Die

aus viereckichten Steinen bestehen / haben Steine von ei¬

nerley oder mancherley Grösse. Jene werden mit schache-

Ff formtgen
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formigen Steinen geleget. Bey diesen werden auch re verdächtige Zeiten vergnügen sich billig auch an matt¬

lange rechteckichte gebrauchet neben den Schachtsor- chen fürnehmen Orten mit dem Mittelmaß. Wo nun

migen. Beede Sorten mögen ihrer VOenoun^ nach die kluge Sparsamkeit Angeberin ist/ als hier bey unserm

die Seiten ihrer Steine entweder mit den Wänoen pa- Haußvatter /da könte eine platte hölyerne Felderdecke

ralel oder Überecks haben.Sie werden auch aus Schach- also bereitet werden.Unten an dieBalcken werden von den

een und Achtecken gemacht/ wie auch aus Schachten geschlachtesten und bestgefügten Brettern angenagelt/

undlanglichtenSechsecken .JtemausSteinensonach und diese an den Wanden rings umher mit einem Gesims

einer Rauten Vierung gehauen / d. i. aus XVecken /an- staffiret. Darnach theilet man die Felder ein durchRah-

derer Sortenzu geschweige». Die Sterne und Rrany- men von schlechter Erhebung. Die werden sodann mit

formen Men nirgend besser als bey den Kirchen-und verguldeten Rosen versetzet/welche auch nach Belieben

Capckenböden / wiewol wir auch Hieselbst obbesagte ein-- und sonder meretlichen Abbruch der Zierde ausgelassen

faltigere Formen vorziehen / anerwogen sich Stern und werden können. Ob man aber solche Felder mit lehr-

Äränyformen besser in die Höhe als unter Vie Füsse und sinnreichen Gemählden am füglichsten ausschmü-

schicken. Wer sie inzwischen gleichwol beliebet / der be-- cke und versetze / wird andern solcher Sachen kündigen zu

diene sich dazu sonderlich des schwartzen und weissen/dann erwegen übergelassen. Ohne Beschwehrung derAugm/

auch des röthlichten Marmels: Manche Gemüther ha-- welche zu sehr über sich erhaben werden müssen/ sind solche

den sondere Belustigung an durcheinander spielenden nicht wol zu besichtigen / zumahlen von denen die sonsiet-

Farben der Marmelsteine /da einer dieser der andere ei- was blöde Augen haben : und daher verkehren sie das

nen andem und so fort imer jede: einer abwechslendenFar- meiste an ihrer Schätzung. An denen Wanden oben her¬

be ist/biß alle Sorten gar sind/da man wieder von denen um stehen sie weit geschicklicher. Hingegenaber / wo eS

ersten anfanget. Zu welcher Arbeit eine kluge Legung der Zeit / Ort und andere Umstände leiden oder auch erfor-

Steine nach ihren sich am besten zur süglichen Schatti- dem/last sich rares / schönsärbiges auch wol-riechendes

rung bequemenden Lolorsruren erfordert wird. Dieses Holy / als Oelbaumen / Palmen / Cedern/ Cypressen/

nennet man insgemein Mosaisch oder Musaische Eben und Indianisch Holtz gebrauchen. Das reiche

U?erck/da es doch eigentlich smusscarum heisset.Bey die- und prächtige Alterthum hats noch höher getrieben aus

sen Boden allen muß man Fleiß fürwenden / daß sie recht Helffenbein Metall/ vcrguldet Au^ffer Silber und

eben und gleich durch nach der Bleywag und Richtscheid Gold: dann da war bey allem Überfluß nichts zu kostbar

geschliffen werden. Vor Zeiten harten sie den Ge- noch zu viel. Aber weil solcher Pracht meistens zur Ab-

brauch/daß sie vorher die zusammgesetzteSteine Schnur- götterey und auf Babels Art zur Verherrlichung des

eben abrichteten und schliffen/ darnach ftbeten sie Mar- Nachruhms angesehen ward / also daß mancher kluger

melmehl in die Fugen. Die gegossene Aestriche/von Vi> Heid mit plimo selbst darüber gestutzet/ geseuffzet und ge-
rruvio 8-gnioum opus genandt/welches von einem Teig klaget/hat sich dieser Schmuck/ wie noch immer geschieht

ausgestossenen Ziegeln und Kalck geschlagen wird / taugen und geschehen wird / bald in den Staub und Aschen gele*

gar nichts: dann wann nur ein kleines Löchlein drein fallt/ get. Indessen bleibet die Kunst samt dergleichen Bau¬

reist es immer weiter um sich/ und last sich nicht wieder ver- Materialien an und vor sich selbst eine Gabe GOrres/und

machen/und was das schlimste / so gibt es ein übelriechen- die Nothwendigkeit stellet sich gar wol mit der Nettigkeit

des ungesundes / unsauberes Gestiber. Die hölyerne und diese mit der Gottesfurcht/wann sie im Hertzen eines

Vöden kan man auch aus Holy von unterschiedenen Daniels und Davids ein logiren. Demnach würde nicht

Farben iedoch aus grossen Stücken machen. übel gethan seyn/wann an gehörigen Orten/ als in gemei-

§. 2. Bey dem Gebrauch der Formen ist dieser Unter- nen Schakhäusern und Cantzleyen / wo alte Urkunden

scheid zu halten. Schlechte Figuren/ als Schachte von und geheime Scbrifften verwahrlich gehalten werden/

einerley Grösse stehen wol im Vsrhause und in den Vor-- man solche Decken aus Rupffer mit gemäßigten Zier-

schöpffen. Weiter hinein kan man immer künstlichere den verfertigen liesse.

anbringen. Die Art /so aus dreyen Wecken oder Ruu- §.4. Die gckrümmete Decken ans Hol? werden

ten Vierungen bestehet / welche samtlich ein Sechsecke unten mit Gips oder Stucco angestrichen und zier¬

machen / davon die oberste Wecke weiß / die rechle lich angeweisset. Hier mag man nachGefallen undMög-

schrvary/ und die Lincke roth gefärbet ist/stehet sehr fein: Mkeit des Virruv n vräinsntz nachkommen / welcher im

massen solche Zusammenordnung machet/ daß es das An- 7. Buch im ?. Cap. also davon redet. Wann man die

sehen gewinnet/ als wann man im Spatziren durch lauter Manier gekrümmete Decken zu machen zu wissen ver¬

Schachte auswerts gienge. Eine andere gleich kostbare langet/hatman ihm also zu thun. Man richtet die breite

Art ists / wann man aus langen »veissen Sechsecken Latten ( ssseres, die etwann um dieHelfft breiter als sie

einen veraitterten Soden machet / so stellen solche ein dick ) in solcher Ordnung langst nacheinander her/ daß sie

Ansehen für wie erhabener Steige. Zwischen vier weis- nicht weiter als zween Sckuh voneinander entlegen. Die

sen ist ein Stacht verfasset/der wird im rechten Unterecke sollen / wo möglich/ aus Cypressen-Holtz geschnitten seyn/

mit einem schwaryen Schacht; die Winckelmasiige weilen die Tennene bald morschen und die Dauer nicht

Form oder (Znomon aber mit zweyen gleich-grossen rr». halten. Und wann diese nach dergemachten Austheilung

xe-us einen grauen und einem rothen voll gefüllet: da des Circkels zur Beziehung des Halbkreyses in Bereit-

dann die schwartzen Schachte sich nicht änderst verliessen/ schafft da liegen / ( welches bißhero alles unten ausdem

als wann vweckichteGruben darinnen waren.Diese letzte- Boden geschieht) soll man sie hernach ( nach überbrach¬

te 2. Arten stehen fürbündig in den SpayiersKhlen /und ter Austragung oder spplic»cion des Circkels in dasge-

gehören allein sür die nicht geringe Standes - Persohnen. wölbte Gebälcke oder Gerüst) an die Stutzsparren/ so in

§. z. Die Felderdecken sind der Form nach entwe- die längs überzogene Schwellen oder Durchzüge zwerch

der eben ( eabuisra) oder geörümmet ( concsmerario- über eingelassen und eingesalzet liegen/und von innen oder

nes) item hölyern oder steinern. In beeden spielen unten in die gehörige Halbrundung eingehauen und zuae-

der Künstler Hände mit wunderschönen vielfältigen Er- schnitzet werden / allenthalben mit vielen Nageln anheff-

findungen. Aber ie stattlicher und kunstreicher sie sind/ ie ten/(nemlich man gbb ibnen an jeden Sparren 4. wenigst

mehr Zeit/Arbeit und Unkostenwird da»u erfordert. Unse- z.Nagel) und das geschieht nemlich in einer oder andern
der
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der untern Gaben oder Rechen. Wird aber folcheDe- den. Undzwar solle»? sie auf dem GrundedesGewölbes/
cke just unter dem Dach b ereitet/fo komt man desto leichter oder da wo sonst das Gewölbe auflieget/ und des übrigen
dazu / und bedienet sich der schon auftund übergelegten Theils an dasGewölbe hinangezogen unangefügetwe:de
Dachschwelienund Stutzsparren/ mit Beyfügung der ü- §. 6. Zu allen diesen steinern Gewölbern werden
brigen/etzt beschriebenen Nothwendigkeit.Und diese Bal- holyerneZSogenstühleverfertiget/ deren Umfang aus
cken sind aus einemHoltz zu zimem/dem wede:Wmm noch einem Halb-oder Langkreyse/ nach der Art des darauf zu
Alter noch Feuchte zu schaden vermag/d. i. ausBuxbaum/ ruhen kommenden Gewölbes bestehet. Es müssen aber
Wacholdern/Oelbaum/Steineichen/Cypressen / und ih- diese Bogenstühle gantz nahe beysammet»stehen / Wag»
res g/eichen/den Eichbaum ausgeschlossen/weil er sich win- recht anfangen / und durchaus mit der Hohe und Form
det/und die Arbeit rissig machet. Alsdann soll man ge- nach der Schnur und Richtscheid überein kommen.
kioMe Griechische Rohr / oder in Ermanglung deren an- Wannsienun also die Probe halten/werden sie mitBret«
dere dünne Rohr aus stehenden Wassern zusammgebun- tern überleget / auf welche ferner etwas Sand kommet,
dener an die Latten/ wie es die Form erfordert/ steiffan- Darüber wird so dann das Gewölb geführet und ge-
binden( nemlich wie die Latten nach der Lange liegen / so schlössen. Es müssen auch nothwendig Keile unter die
sollen diese über zwerch gebunden werden) und mit hol- Bogenstühle untergeschlagen werden / welche man her-
zernen Zwecken / Nägeln oder Speilichen ( cultelli8 lig- nach wieder ausziehen kan ; da sich dann das höltzerne
neis) anheften. Diesoweit zugefertigteundeingebun-Gerüstesencket/und der Bogen geHeber schleust. Wann
dene Decke soll man unten am Himmel mit Gips anstrei- nun sodann das Gewölb getrocknet / wird das Gerüst
chen / hernach mit einem gemeinen Mörtelwurff aus gantz hinweg gethan. Das übrige ist denen Maurern
Sand und Kalch beschlagen/und weiter mit Srucco aus- ohne das schon genug bekandt.
poliren. Item soll man diese Decke oberhalb oder auf §. 7. Die mitZiegeln gemauerte Gewölber behak
dem Rücken mir Mörrel überziehen / damit die durchs ten vor allen andern qekrümmetenwie auch platten De-
Dach ungefehr herabfallende Tropften/ daselbst aufgehal- cken den Vorzug/wann sie änderst flcissig und mit behöri-
ten werden. Hiebey beliebe der Leser zu wissen / daß wir gen guten Zeug nach der alten Römer Manier gemauret
dieses letzte Stück von der Rückbewerffungden vorher- werden: massen mittelst dergleichen Gewölbern die alte
gehenden nachgeordnet/und des Viri-uvi pcrioänver- Römische Gebäude öffters weit über tausend Jahr bei«
setzet / auch im übrigen dem Verstände der Sachen mit des von des Gewitters und der Feinde stürmenden Wuth
mehrern Worten zu belffen die Kühnheit gefasser/welches unversöhrt geblieben. Ob aber gleich solche wider die
vielleicht auch nicht so unnöthig war / weilen auch sonst beuntige ungeheure Feuerpompen und deren monströsen
Vicruviusfast tiefsinnig und dunckel / und offteinesvor Gewalt bey weiten nicht nothhafftgenug waren/so geben
dem andern ( welches bey solchen Künstlern nichrs unge- sie doch gute Versicherung vor den Brand. Demnach
meiues) setzet/ als der nicht so wohl aufdie Kunststellung folten billia in denen öffentlichen Bebauen/ vorab in den
und Staffirung der Wörter als der Gebäude beflissen Rathhausern/alle Zimmer durchaus gewölbet seyn,
war. Aber wieder ausdieSach zu kommen/ so will Vi- DemHaußhermausdem Lande solte das auch wol nutzen/
rru vius ferner/daß man unter diesen Bogendecken Kran- wann er wenigst seine unterstenGemächer gewölben/
tze unterziehen solle; welche an den Oertern / da man sich die obersten aber gleichwol mit platten holtzernen Decken/
eines Rauchs zu befahren hat / glatte Glieder erheischen/nach der von ?sll »6io in Italien aufgebrachten Manier
sonst aber / wo gar keiner weder von innen noch von aus- bereiten liesse. Daß auch die Toffsieine hierzu sehr be-
sen zu besorgen/mit Schnitzwerck bereitet werden mögen, auem / ist schon oben an gehörigen Ort erinnert worden.

§.s. Die gekrümmete Decken / so aus Steinen be- In die Keller schicken sich im Nothfallauch Steine/ so
siehen/sind und heissen eigentlich die Gewölber. Deren schon etwas keilförmig und zugespitzt und also schon von
sind vier Gattungen / als Tonnen Kreutz-Mulden und der Natur zu Gewölbei n bequem gemacht / wann solche
Spiegel-Gewölbe. Das Tonnengewölb( foi-m'x) nur zeitig,'ur Stelle geschaffet und aufdie oben anseinem
gehet durchaus fort in einem gleichen Bogen/ unö gestal- Ort gezeigte Art auf die Prob gestellet werden. Doch
tet sich wie eine in der Mitte nach der Lange getheilte hohle sind die Ziegel ihrer Trockne halber weit besser und ge¬
Welle. Ein Zxreurzgewölb (restu6o) ist ein vierfaches sicherter. Es lassen sich auch die Marmelstücke/in gehö-
Tonnengewölbe/welches durch die zusammqehende Bo- riger Behauung zu Gewölberngebrauchen; da dann der
gen ein Kreutz anbildet. Die Mulden - Gewölber Himmel des Gewölbes mit feinen gehauenen Schnitz-
(concksc, rek>a6ines kielumbacX vel 6elumbes) erhe- werck ausstaffiret werdenkan.
ben sich durch Büge rings herum aus den Wänden mit §. 8. Denen hier zustatten kommendenZluszierungen
Viertelkressen / und fassen in der Mitte ein platt vier- kan man vermög dieser Anmerckung geben und nehmen,
eckicht Stück ein. Das Spiegelgewölb(concsme- In sehr grossen und weitläufigen Gewölbern bringt
rsrio umbilicalis) beuget siä) ebenermassen von allenSei- man grosse und eingesenckte Vertiefungen an ; in mit«
ten mit viertel Kreysen/ undlaufftindemMittelkreyß/so lern mitlere; in kleinen kleine. Die Felder werden mit
der Nabel genennet wird zusamm. Die Gothische Ma- R amcn bezircket. In die Mitte kommet eine herab Han¬
nieraus zweyen Bogen / welche mitten durch sich schärf- gende Rose. In kleinen Gemächern schicken sich die
fen und zuspitzen /findet ihresUbelstandeshalber beyBau- glatten Gewölber mit niedrig erhabenen Formen/die auch
verständigen keinen Play noch Beyfall / massen deren übergüldet können werden / wo es der Stand und die
dreyeckichte und verwirrte Fächer ein lächerlich Ansehen Mittel nachgeben. Es findet auch hier der Italiäner
geben. Die Aesjelgewölbe oder Halbkugelgewölbe LNahlwerck Platz / welches liechtdunckel und von ihnen
( KemilpK «ns ) welche sich gleich einer halben hohlen 6> ckisro k lcurc» genennet wird. Das mahlet man mit
Kugel gestalten / sind eigentlich den runden Formen oder grauer Farbe / und gibt ihm mit weisser die Erhebung.
Gebauen zuständig. Die so genandte Ohrengewölber Solte aber einem solche Mahlerey zu blaßund todtfärbig
( lunul« ) machen keine besondere Art der Gewölber/son- sürkommen / kan er sich der Messingfarbe bedienen/ da-
dern sind nur Stücke der Gewölber / oder Ohren über durch die Gemählde einen fo starcken Schein / als ob sie
ihren Eröffnungen/und können in allen Arten der Gewöl- aus Ertz wären / überkommen/ wiewol wir darum unsere
ber/ausgenommen die Kreutzgewölber / gebrauchet wer- Hieroben §. z. geführte Erinnerung hierdurch nicht aufhe-
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heben wollen. Im übrigen werden auch aufdem Gerü- Vorhauß oder VorhoffeinTheildes rechten Hauftsseye/
ste/wo die Felder Hinkommen/Siege!aufgesetzet/ welche ohngeachtet derselbige noch vor der Haußthür ist. V >6. rs>
die gantze Gestalt und Pe/fe des Feldes haben / also und
dergestait/daß/tvann mM sie samt dem Gerüste abhebet/
die Vermessungen daselbst übrigbleiben/wo dieZiegelun-
tergesetzet waren.

RMs-Anmerckungm.
tlap. iz. §. 2. verd. Vorhauß»

On dem Vorhauß oder Vorhoff kan gelesen wer«
dm^. (^ Il .I-ik. i6.dl.^.c s. ösrrol .inl. imer
c^uos. tk. cie 6amn. inkeK. >^!ci»r. in l. pen. i5 cle

men. (Zell. c. i. Von dem Vorhoff/ der zu zweyen Häu¬
sern führet/und also gemeinschaffrlich ist / siehe >. !?.§. i.
ibiqueOion^s. (Jorotr.innvr, commun. cjivict S»N-
sien kan von dieser msreri», sonderlich aber von dem Ein¬
gang des Hauses / und wem eygentlich der Boden des
Eingangs zustehe/gelesen werden Loepoll. cl. 7>. citp. 42.
n. XI. Lc cap. 7s. per ror. davon wir zum theil an einem
andern Ort gehandelt haben.

^ci.§. s.K^feqcz.
^?On denen Gewölbern / und wie dieselbezubauen/ist
^ bey dem 19. Lap. §. 1. dieses Buchs gehandelt wor-

v. 5. weicher letzters an besagter Stelle lehret / daß das den/allwo wir auch von denen Gerüsten gemeldet.
Das XXlV. Kapitel.

Von denen Stuben/ Stubenkammcrn und andern NebengemäZern/
item von Erckern.

Innhalt.
h. I. Daß die Stuben mir Oefen und Gewölbern / und des Win-

ters mit einer überzogenen Leinwad/ wann sie gewölbt, ver¬

sehen werden. §.2. VonStubenkammcrn / auch a»dern
angräntzenben Gemachern. Der Stubenkammern Höde/
Wette / Form und Eröffnungen, h, z. Von mehr andern

Kammern und Gemächern/so vem Stand und der Nothurfft
nach gemacht oder ausgelasscn werden/nechsi einer Neben.
Erinnermig. § 4- Von zweyerley Erckern / und wo sie an»
oder nicht anjubrmgen.

§. 1.
^Ie Stuben sind diejenige Wohnzimmer/

darinn man des Winters einheitzet/ und
auch sonst den Sommer über wohnet / wo
man die Wahl besonderer Sommer -Ge-

^ macher nicht hat. Diese Stuben mir Oe^
ilehleruns Teutsche die Nothwendigkeit und die kalteLandesart. Sie werden eben wie die Kammern gebauer/

ausser daß sie besonders mit den Oefen versehen werden/
können auch / wo man die Kosten nicht scheuet/und nicht
andere genügsame Versicherung wider das Feuer hat/
mir Gewolbern gemacht und diese mit einem Krantz un¬
terzogen werden. Im Sommer bleibet solch Gewölbe
frey offen und sichtbar / des Winters aber könte man an
ftatt einer platten Decke eine übermahlte Ä.einwadan Rincken über dem Krantz anschnüren und überziehen.
Es müste aber diese Decke mit einem starcken Mahlers-
qrund / und auch (welches um so viel besser) oben mit
dgzachs bestrichen seyn / damit die Warme sich unten im
Zimmer zusamm hielte / und nicht über sich durchschlagen

2. Die Stuben haben billig ihre angranzende
Stubenkammern/ oder Schlafgemacher / darinn das
Ehebette siehet. Der Abtheilung nach muß die Thür
der Mannszimmer gegen der Rechten des Bettes / und
der Frauenzimmer zur Lincken stehen. In besonderer
Bürger Wohnungen kommt nechst daran die Studier--
fiube/ und der Frauen Labinet / damit sie also beeder-
seitsaus dem Schlaffgemach an ihren Ort gelangen mö¬
gen. Auch kan an der Studierstube anliegender Söhne
Gemach /und ander Frauen Stüblein der TychterGe-mach/ und fort weiter an jener Seite das Gemach des
Hofmeisters oder prseceproris der Söhne / auf dieserder Unterrveistrin der Tochter. Aber wieder auf die
Stubenkammern zu kommen/ könten solche nicht sogar

hock und nur in nothdürfftiger Weite angegeben wer¬den/damit die zu Nachts und gegen Morgen / wann man

aufstehen will / aus der Stuben hineingelassene Warme
das ihre rhun/und den Schlaffengehendenund Aufstehen¬
den den Frost in etwas mildern möge: welches in einem
allzuwsiren Gemach nicht geschehen kan. Die Schacht«
Form w^rd auch hier für die bequemste gehalren.Und da¬
mit Thür und Fenster auch da gegenuber zusagen mögen/
müssen der Fenster entweder eines oder drey gemachet
werden. Ausgenommen wann ein Camin in die Cam-
mer geordnet würde / stünde er am besten gegen dem Fen¬
ster über / da sodann die Thür nothwendigauseiner an¬
dern Seiten ihren Platz nehinen müste.

§. z. Ob eine Standes-Persohn oder sonst wolbe¬
güterter Haußher: Belieben hatte / könre er weiter eines
und anders der folgenden Gemacher orclin!- en. Ais et-
wann ein(i.) ^rmsrium oder Aeugkäinmerlemzur
Verwahrung allerhand Gewehr / Mathematischer und
Musicaiijcheiund anderer Werckzeuge.

(2^) Ein l'sT'lilium, Bilderzemachfür Gemählde/
Kupfferstücke/Kunstrisse/Zeichnungen/Landkarten/ (-lo.
bo?, Kunstschriffren u. d. g.

(z.) Eine pinscorl-ec-im, Runstkammek/allerhand
k.sriräten und Kostbarkeiten zu verwahren.

(4.) T'abul-.riuin, eme Schrc/bfiube/wo man irgend
eine beson ere vonnöthen hat.

(s.) ^u ^uln moclicellum ein klein Cabinet zum
siudiren.

(6.) Vvrmicoriolum ein Rammerlein zum N?itF
tagsschlaff.

Da dann eine Studierkammer mr Noth groß genug
wäre/wann darinn ein Stuhl/Tischund Pult stehen kan.
Darüber könte ein Kammerlsin von gleicher Grösse ste,
hen/ darinnem Tisch und Bette Raum hatten / dahin
man aus der Srudir-Kammer durch eine Geheimstiege
aufsteigen könte. Und diese enge Zimmerlein sind leicht
zu heitzen/müssen aber in warmen Landern gegen Norden
stehen.

( 7. ) OtöcinAm, eine Merckstatt / darinn eine Hobel,
und Drehbanck / welche jedoch nicht darum angegeben
wird/als ob ein Haußheu selbst solche Handwercks Arbeit
öffters treiben/und das Brod mir gewinnen solte/ sondern
zu dem Ende / daß er sich je zuweilen zumal im Winter ei¬
ne gesunde Bewegunn machen / und zu Mathematischen
Übungen eine Benhülffhaben/ vo'sonderlich abersolche
Handwercks-Leute darin zu benörhigler Arbeit anstellen
möge: Massen sie sonst viel Zeit mit Werckstart anrichten
verderben. Und das ist nicht nur nutz lich sondern fast nö¬

thig an
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lhig an solchenOrten/ da man dieHandwercksleurhewe- ser als am anderen. Wo man sie aber beliebet/ können
der an der Stelle noch m der Nahe hat / und wo viel zu sie Achteckicht und aus Holtz nach alter Römische»- Art
bauen ist/und man doch nicht alles auf einmal verfertigen erbauet werden ; denn solche beschweren weder Nebsn-
lassen kW. D-e Ordensleuce in Klöstern wissen wol/ wo- mauer noch Grund / und weil sie enq/sind sie der G^und-
zu solchenöth-g und nützlich/ von denen man in vlelenStu- heit weit anständiger aus Holtz gema'cbr / als wann sie aus
cken -nsemer Maß die Haußhaltung ablernen solte. Diese Steinen qemaurer werden. Haben auch die ihnene,gem.-
Wercksmtt solte billich etwas räumlich / und am untern lich zuständige B^-uemlichkeit/ daß man von dannen alles
Stockoder an einem befondern Nebenort geordnet seyn, was zu beeden Seiten des Hauses vom Gesinde oder

(8.) Hieher gehören auch die Spelß. Lonkect uud Fremdengethanwird/übersehen kan.
Al-yney--Rammerlein/ welche an luffrigen trocknen
-Orten unfern gegen der Kuchen über anzugeben.

Unterdessen kan die freye Wahl eines jeden aus den
ersten dreyen 2. oder eines oder keines erkisen/ auch in den XXIV.§. 1.
übrigen allen nach Gefallen und NotthurK schaffen oder sich derer Stuben auch die alten Römer be-

ReMs-Annm'ckMgen.
cap.XXIV.§.i.

^ ^ ^ ^ - e ^ - e. sich derer Stuben auch die altenNö...^ „c-
abschaffm/und ,eder bedacht seyn/dch er m kemem^rucke diencrhaben/ist erweißlich aus dem!.. 6.5 manct.
über jemen Stand fahre / und es nirgend zu krau!; und ^^t.Zs.§.z
bunt mache / und sich Nicht mehr vomeh-ne / als er wech ieß. z -,66. Sprenget jure p. 70. Ob a,
hinaus zufuhren, ^luä) ist dieje^rnmerungmir ;u!.c!ii ^^6) die alte Teutschen anfanglich m Stuben sich auf-
Ende gestellet anzusebcn/dap' si^i er offtmahligen n ichna- gehalten/davonbesiehe 8enec.^ib. r. irs.csp. 2.äcl)ie^
benden ^lrisfluchr vorkomme: ^ch harte diß und das wol Axj vr. »6 8pecul. 8peictel. lic. 8. a. t /1.
machen lassen/habe aber wol Nicht daran gedacht/war mir ^
damal nicht klug genug/und hat michs auch niemand er-
jnnert. Die vorige Jahre bedencken solten / was die Z>Ie Kammern / sind entweder eigene oderVestand-
Nachkommende gern harten. Was sich damahl leicht ge- Kammern; von welchen letzte: n hierunten bey dem
geben/ schicket sich nun gar kahl. u. s. f. Bestand zu handlen seyn wird. Von jenen aber ist mer

§.4. D»e tLrcker werden entweder von Grund kurtzlich zu mercken/daß/wann einer in seiner letzten Wil-
aufin Thürnlein gestalt geführet/ oder aber an denGe- lens Verordnung jemanden eine Kamm.er vermachtt/
bauen frey schwebend angehefftet. Diese letztere Art folchesnaeh demgemeinen Wahn der Recyrslehrc ...cht
gebrauchet man meist in denen Städten/da man nachGe- von demOrth jelbsten/sondern vielmehr von den Sachen/
wonheit und Ordnung leben/und der Nachbarschafft un- so zu solcher Kammer gehören/zu verstehen sevc; Wofern
beschwert/ und aufgemeinen Nutzen und Wolstand acht- die Umstände nicht ein anderes an die Hand geb n. v.özr-
sam seyn muß. Wo folche nicht schon vorhin stehen/wer- roi..n l.f.5clepen.les Laicj.inrubr,ci cis.v 8. l^ui.
den sievon den Obrigkeiten in Städten selten zu führen ctc L»ür. Lonl ,c>6. n 2. vers, L- i -cer. V. i. öc
gestattet / und kostet die Auswürckungder Verlaubnuß cje u!c. vol. l.!k. 9. ric. 2. n. 49. S- leqcz. Von
hierzu nicht wenig. Und zwar nicht ohne Ursach. Denn der denen unterschiedlichen Archen der Kammern aber kan
einen solchen Ercker bauet / scheinet als wolre er gern was gelesen werden Loexoll. cr.csp.44.n.2.
vor andern seyn und sehen / und mithin die Nachbarn /so Z.z.n.r.
dergl^en nicht haben/geringer als sich schätzen / denen jenige Sachen/welche sich zuweilen ein Haußvat,
aber so solche haben / sich gleich achten/ob gl>.r<iNM^... a ^ rer in einer Zeug-und Rist-Kammer anschafft / sind
denselben und ihm einiger Unterschied v>'re. viel nothwendige Stück des Hauses nichrzu zehlen/
weniger last sichs thun / solche Unsla>. en m Stavec,, von sie auch / wann das Hauß verkau/ft wird dem
Grundaufzu bauen / weil allem dem ^esitzer hie ^m w ^^^r nicht folgen/sondern von dem Ve.-kauffer wcgze--
einige B^uemilchkeltaefchaffet / im ubl lgen aber ^in- werden können, v. <. 17. pr. 5 L. V. i. 24s.
ckelgemacht/dtt.' freye Durchfuhr/Gangund Prowerr der ,^5 (Zg^cj. n. 1.V. 8. Gleichermassen können sie
Gaffen i.^ auch unter dem Wort HaujMtl) nicht verstanden / und
Unrichtigkeit verursachet wird. D L ^ gestalt von demjenigen / dem der Haußrach Testa-
allein an einem Eck oder m, ^ttUemer l ^ mentsweise vermachet worden/ nicht gefordert werden,
bauet gäbe mehr Unform als Wolsta^ Waren ab ^ ^ ^ ^ ^ ^

Hausirach »mn-chstf°I.,.nd-nW°»

W^SSsie«!

s/nnf ü.'llen als man immer andern Gemachernder «.esttt-cr für sich und ftltt
könte. Ein in der Stadt freystehend Hauß oder Insel v?e^n
ben/bÄffsi! ab!r^ Srällen noch wahren znn, handlen gehörig / noch
obnedaszur Genüge hat/ >a es würde auch dadurch denen R l c id l e id e r l a d e n/ o^^ruhen / nochBuchcr
nebensiebenden ^?enüern ibr Aussehen und Liecbt in et- undBncherjchrän^. noch^arn.fchund ivervchr/

zu ge- noch wemgerab-r S^gelwir^
schweigen. An Abseiten der Stadt / die sonst ihre Be- Lonl, 6s.n 8.^1.^. - oder un.?erm..dt /
quemlichkeithaben/daetwan vor andern Hausern etwas (wofern solche^ der ^e,li^r nichr im tug ..^en Gebrauch
entlegene Anhöhen sind / mögen wol dergleichen von gehabt/^6.!.?>§. s. .7.). i.I.F. .^ ^- ^ ^ ^ ^ r,mnino^!irp^.1^ik.6.r!r.z.I<elp. Z4 11.40.41.ö?42.)

unrerGrund aus erbaute Ercker statt finden / weil sie daselbst
nni weninilen Verbindernu^/und docb dem Besitzer eini- noch a.ich >.^aarxchü- t».nd oer.lt G.»? /

d-mW-tt/,außr.i-hm»rzuv.r^k-n«inandn-
Auf^emL.ande schicken sie sich iiuch an einem Ort beß wäre cs/wa^-l d.is ^nnß, jämbc allen»s ^ v»r!nF
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lberu.§1^8.

^uchder andere dagegen nichts thun/wordmch die-
^e^ci. §.».-. lm Gemchldm em Schaden geschehn könte.v.^oepoik.

wenig vorgedachter massen das Gewehr nachVer- ^r.cgp.7i.n. i. 2. k s. Wiewohl in Omione 6s
^ kauffung des H.m/es dem Kauffer folget / und unter jnfeäw auf sothcme Ge-nahlde keine K^exivli
dem Wort des Hu/Krachs begriffen ist: So wenig istsol- geschlagen wird. 6.1. czuiciam IKerus. 1 z.§. 5. ibioue Lioll
ches auch vonöenen Gemählden und Bildern zu verste- üc OO. ik.cleZ.?. V.Loepoll.c.I. n.4.
hen. 6ci. cxx. Mrmassen diese Stück vielmehr zur Zierde ^6 Luncl § n ?
d-«Hauk«I-izu dem tägtichen G-brauchd-sHaußvae- ^?S„ d«nm Kimstkammem gross-. H-r-n/v!^.
ters gchchren ; Nun aber ind unter das Wort Hach- ^ kriclk. ialuvplem Le5olcl b voc
rath nur diejenige Sachen zu zehlen/ welche der Haußvat- ^ k '

VOnd°».nUb-ch^m/Ud-rs»üssm/A.,s,a-.

ches auch die gemeine Redens-Art siutsanr anzeiget/ von n.. Auöleucdten/
welcher man vornehmlich indiesem Stück nicht abgehen Zelter.- Bachern haben wirzumTheilbey
solle, t. 7. §. kk. 6e 5upell. leZ. Und hindert nichts daß in ^ ^ ^ ^ ^ gehm,delt/undaiida gewiesen/
1.12. §. 2Q. 8:2?. auch die Bildern.unter den Haußrath ^den m dem Semigen dergleichetk Übet-
gerechnet werden / allermassen in besagter Stell das !^"g^lusiadli!?geii und Ercker in gewisser Maß/v.l. 11.
Wort ^»außrath in einen so weiten Verstand genom- ^orolr. Q. cie ^Lcln. pn'v. scicj. (.oepall. 6. ir.
men wird/daß alle bewegliche Ding ohn Unterschied dar- ^ Zuhaben erlauber seye/ wofern nur selbiae
unter verstanden werden/v. I. a.ss. 6e lupeli. leg. Welcbes ! die benachbarte Hauje-/ Hoffoder Garten ae-
aber aufdiesen Fall / da von dem eigentliche-, Verstand der Nachbar ohne dißfalls auf
dieses Worts gehandelt wird/ und Kraffr dessen nur die ^ HMende Dienstbarkeit zu leiden nicht gehal-
jenige Dinge vorbedeuteter Massen unrer diesem Wort ^""X'reu. i.n.äeierv.przeä.urb. (^oepoll.cj. rr.c.z i.
begriffen sind/welche zum taglichen Gebrauch angewendet ^ ^ ^ ^ ^ L. Lx., z.
werden/ keinesweges zu ziehen ist. Vici. l^sccK.Loler. cie -U»ewohl auch dieses/daßnehmlich jederman in
?rocest. Lxeeuc. p. i. c. z. n. 265.6c seqcz. Lc Lai-ps. I..6. l^'uem ^ygenrhum denen gemeinen Rechten nach/derglei-
l'ir. z. k.elp. z4-n.zs.Lc leqq. Welchem zufolge dann ^ ^ut zu Tag an vielen Orten entweder
die Zcsbini l^iplienles bey dem erst angeführten c>-trp2.n. ^'^^^"9^u)rencttt/oder gar verbotten ist/wie zu sehen
42. also gesprochen. Hat Thomas Seiffarczu >Vur- ^ Stadt Nurnberg /^ic .26. 1.. 4 .eocl.
yen ein Testament und legten willen aufgerichtet/ ^3 auch cm jeder in seinem Dach-
darinnen er unter andern die/e Verordnung gethan/ gemeiner Strassen einen Ercker ma-
daß / was nach feinem Tod/an Betten / Geräthe/ awtStadtfchuh weit / aber nicht höher dann
Leinwand/ Zinn/ Rupsser/ NFesfing und andern Dachwerck ist. Item in
^»außgerath/ vorhanden / seine drey Halb-Geschwi-- ? ^tadr ^rancksurth. p. 7. ric. 2. per roc.
ster-Töchtcrhaben/und unter sich theilen sollen. So 'X'N aber §. 6. ib,. So viel belangt die Ausla-«
werden unter dem Wort Gerathe allerley leinen ^""gen und Ercker / sö im mittelsten Stockwerck
Tücher nnd Settgewand/Tischtücher/G.uelen und A^c"5cmcmer Strassen zu / wollen gemacht wer--
dergleichen unter dem Haußrach aber Glaser/ selben auch nicht anders dann mit un-
Vanckpfühle/silbeme Löffel/ so täglich zu Tisch ae- „I. nach gehabten Au-
braucht werden/und all dasjenige/ was zn täglicher Aelegenheit / auch
Nockurfft m Scuben/Ruchen/ Kammern und an! we.ten Gasten/gemass.gterweiß/ zuge-
dern G-machern/der Testator fnrffch uü sein Hau'/i- ^ ^ m der l<elorm. de. Sraöt
Gestnd gebraucht hat / nicht unbillich verstanden nleicken
DieViclualia aber/undwas zuderZ^erei unqA
HSnz/al-Hühmr/Mchl/Rornw-m.^-IZZi-
auch candirte Sachen / als Tavezereyen / Spieael/ ii W., ^ Gebaue unser ^tadt/ die da
L,IS-r»nd ->f-m-R»st-n/ dannm» d-o
prerio5s und Rleider bey seinem Leben verwahret kin» ? / Ausladungen/ Über-
w»rd°n/si„d»»..rd-mw»rtHm,ßrawn^°b-°

sie»«. d« Wmd Bauchh^
komm (n>°f«rn man ss- mcht m>- N-iß z-rum-r kratz.» der« »nordm- V 6 ! c , . » ^

tittizenäum. ) als hat sich dererselben der Kauffer billick terbanaen/ / die^arberthun/herun-
Mjumassm / welch« °WZweiff-lauch d-gw«am da>j geathum mchl bcrühr-Är
Hauß desto theurer zahlen müssen/cj.l. 55.6e v. Und bana aufdie Über-
weiln sothane Gemählde zur Zierrath gehöhren / als kan dem Nacbbar/oder d.>^ ^ entweder
en Gemeiner auchwider des andern Will n so fern h sckädlick und be^
durch kein Schade zu besorgen/ diegemeine Wand wohl n. 5. ^ beschwerlich-st. v,«l. L°ep->n. ci. rr. c«p. s r.
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Das XXV. Zapitel.
Won den Oefen und der KuZe».

Innhalt. weit mit Hafner Platten überzögen Und verstrichen. Ick
ü l. Ob Sey Setzung der Oefen auf den Mond zusehen. DerOe- man nun habclNDll! daß die in den obern Stock

fenIeug / daraus sie gemacht. O>e Kachclform. Wieviel etwas freyer hinaus gehen solle/muß zur rechten Handdes

ßto cke der Ofen haben soll. Wie der andere Stock zu ma, Ofenlochs Hineinwerts durch die Uberdeckuna zwischen

ch--,._Ein einfacher Ofen wird für den beiten erachtet, seiner den Schinen ein viereckigt Loch/beyläuffig in Grosse eines
Gro„e Maßg-bung. Wie dlßfalls sehr grosse Gemachcr ver- i,..»asspn werden / un") nack 7^.^

sehen werden. D-e Höhe eines Doppelofens.Eiqentlichere ^'^e^ vssengeianenwe ven/un^oas nacy .verm Boct-

Maß iebung der Höhe des einfachen Ofens. Laudtregel lersAngSVUNg. Cs ist aber bedencklich/ ob es NlHt besser/

von Vertheilung des Feuers/ samt würcklicher Anweisung/ wann die Hitze in untern Stock/fo viel immer möglich/ge,

wie d-e Oefen nach der Form der Z.mmer zu richten. Von fangen/und der andereStock nur zurZierde(wann man,a

AV«KZW-: s°>chcdab<»Iuch-nwoIi-!gclass-nwürd^Amrachsamstm
der mit einem Tkürlein zu versehen/ ober auszulasseir. ^ z. ^lber lst /man lasse nurclnen clNlgen Stock machen / der

Vonweitercr Verwahr-und Bestarckung desOfeüs. V«r- ist genug zurEwoarMUNg eines ieden Zimmezs /wanN er fei-

werffung der Zieg.lschiedwande Einige ander-Regeln von ne behöriqe Grösse und sonst behörigeBeschassenheit hat.
Auszlerung der Oefen. h. 4. Wie ein e»ern Oftiithurlem »1^^.

zumachen. VonderOfenbanck/und dem Gclander. Bon ^e.cbt Ä^tse nam derSewa«id.NttP>cv Zimmers
Vorrach des LaimS. Von eyserne» Wandökn. § Voll einem zu richten. In sehr grossen Gemachern/da dle Oefen nicht

Wandthürlein aus der Küche in dieStube dieSpcisen zu mögen zu langen/bedienetman sich billig derHitzgewölber/

bringen. Vom Spühistein. oder zweyer Oesen/oder Caminen. Bey einem einfachen

§. i. Ofen gehet die Hitze / so sonst in dem andern Srock auf,zusteigen hatte/ohne weitere Aufhaltung stracks durcb ins
JeMeinung/daßOefen in abnehmenden Gemach. Indessen muß die Hohe eines doppel Ofens

tNonden zu setzen / auch der Laim im alten oder der ^.Stöcke hat/zum meisten 2. drittel der Höhe desMonden auszunehmen/undbiß zum Ver- Kimmers haben. Ist aber das Zimmer nicht koch genug
brauch zu verwahren seye / wird fthwerlich dazu/so verstehet sichs von selbst/daß ihm der andere Auft
von allen Haußverstandigen / auch nicht satz abzusprechen. Die Hohe eines einfachen Ofens
von allen Hafnern angenommen werden/ kan beylaussig die Helffr der Höhe des Zimmers haben/

weil man dessen keine trisstige Ursach finden kan. Die Oe^ alles auch den gemauerten Fuß ( oder so es ein eiserner
fen werden ihrem Zeug nach entweder aus indenenKa- wäre) mit eingerechnet. In gar niedrigen Zimmern/cheln/oder eisernen Platten gemacht. Diese ob sie wol muß die Ofenhöhe 2. drittel der Höhe des Zimmers ha»
Mehrkosten / halten sie doch die Dauer und viel döhnerne ben. In gar hohen Zimmern / welche über 12. Schuh
ans. Beederseits sollen sie glatt gesormet seyn / weil sol- hinausstcigen / kan gleichwol die Ofenhöhe von innen s.
che bequem zum saubern / und Staub und Gestanck sich Schuh hoch auch wol nach gestalten Sachen / wann nem--
darinn nicht verhalten kan/wie in zierlich geformeten. Die lich das Zimmer nicht zu breit / vier Schuh hoch genug
jchachtformige und einen Schuh haltende Racdein seyn. Dann die Verkeilung ves Feuers muß theilssind vorab in Zimmern/so stets bewohnet werden die beste, durch die inwendige Form / theils durch die Stell
Die Oefen werden der ^>öhe nach entweder mir einem wng des Ofens ihr meijies Vermögen überkommen/
oder zweyen Stöcken verfertiget/dann der dnrre Srock und ist solche haubtsachiich dahin zu richten / daß das
ist nicht nur gantz unnöthig zur VOörme ( deren er viel- Feuer weder zu viel noch zu wenig Raum habe / und daß
mehr hinderlich) sondern scheinet auch fast unaereimet/ solches gegen dem Ofen/ochzu am starckesten gefasset/und
und zumal vor ausländischen Augen fast lächerlich/ wann einwerts ms Gemach getrieben werde. Darum könte
man durch solche überflüssige Hafners Erfindungeneine wol dieses Mittel nicht undienlich fallen. Nemlich in
Zierde suchen wolte: dann es gehören /a nicht Td-'ir- schachtformigen Zimmern soll der Ofen von innen

mer sondern Oefen in die Zimmer. Zumahlen stunde durchaus swachtformig werden / daß seine Höhe/

Und wo die Lustzu solcher Zierde gar unüberwindlich/ so ftniochs von unten biß oben auf / und über zwerch ober¬
mag ein sauberer aber nicht zu breiter Krantz an statt des h ^ des Ofenlochs herüber mit nach der Lang gelegten
dritten Aufsatzes gar wol passiren. Ja ein solcher dritter A -ge!n auszumauren und anzufüllen / doch also daß
Ofentheil verdunckelt und verstecket ohne Noth einen gu- soicbe Ziegel zu beeden Seiten gegen dem Ofenloch zu um
ten Theil der Wanden und der obern Decke/undnimmt einen Zoll weiter hinein stehen / als das übrige eufsere
also warhasstig an der Zierde des Gemachs / oberwol Loch der Mauren. Durch solches Mittel würde die Ver,
sonst scheinet derselben zugeben. Noch weniger dienet tangerung des Ofenlochs der Bequemlichkeitnichts be,
er zur Vestigeeic. Denn er beschweret nur die untere nehmen. Und damit das rechte Viereck der innwendigen
Theile des Ofens/und das Gemach/und machet nicht we- Osenweiteals der Feuerstuben gantz vollständig bleiben
mg unnöthiger Unkosten. Eines etwas bessern Werths möge / so konte man auch ein Ofenehürlein von innen
ist der andere Stock/ aber allein in gar hohen Zimmern, machen lassen/dadurch würde das Viereck beschlossen.Ob
In mittelmafsig hohen ist er als untüchtig auszulasscn. aber solches einfach/oder doppeltgeflügelt/und wie gehab
Wo man aber einen solchen machen liesse/ dapflegetmanschliessend/undsich wol an die Wände anlegend/unddem
den nunmehr aufgesetzten untern Stock mit breiten eiser- Aus - und EinHeben unverhinderlich/ oder als ein Fall
neu Schinen doppelt Kreutzweiß / oder mit zweyen über- oder Schlaqthürlein / das durch ein Kettel oder Drat zu
längs / mit zweyen über die Breite zu belegen. Darauff regieren/oder auch wie ein lediger Vorschub / mit einem
werden dann eiserne Platten übergebreitet/und die ferner breiten Fuß und Rahmen umher/ die sich an die Wände

des
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des Ofenlochs und allenthalben ohne Beysorg des Uni« wie gering es auch scheinet/der Haußher: wol zu sehen/und
fallens eben schicksten / und etwan auch mit zweyen Ra, nicht jedem Hafner / weil mancher gern davon eilet/und
deln an Fuß/daß mans leicht aus und einHeben und schie- offtermalsvon innen vielLöcherund Ritze hinterlässet/zu
den könte/samt einer Handhab / oder sonst bereiten wolte/ trauen hat. Dann wann da Risse gelassen werden / so
das wird dem BeliebmdesHaußvatters und dersinnrei- brennen die Fugen zwischen den Kacheln noch sobald
chen Erfindung eines Schlossers heimgestellet.Und durch gegen sonst aus. Die Schidwände aus Ziegeln / so im
dieses Mittel hatte das Feuer eine gleichmässige Fassung/ andern und dritten Th^il von jemand angegeben werden/
und Durchgang. In ablangen Zimmern / wann der sind eben so viel nutz als der dritte und theils auch der an,
Ofen in die Mitte der langen Seiren käme / kan diese dere Stock selbst. Verhalten nur die Wärme / undbe.
Form behalten werden / oder nach gestalten Dingen ei-> schweren so wol den Beutel als den Ofen / der dann durch
nen halben Fuß von der Lange / jedoch ohne Abbruch der guten Laim und überlegte Eysen und Platten Starcke ge-
inwendigen Schachtform/ abbrechen. An der schmalen nug erlanget. Die stetig grüne Färb und ein vergulde,
Seiten aber könte man der Breiten einen halben ^chuh xer Rrany geben bessere Zierde/als die übermassige un,
nehmen/und der Länge zu legen/und mithin das Mauer- tüchtige Höhe und allerhand Gefrenzel. niedriger
werck gegen dem Qfenloch auch um einen halben Schuh der Ofen stehet / je schmaler muß auch das Gesims seyn,
weiter hinein führen. Oder man konre den völligen in- Es last auch nicht fein/wann der Gfcn mehr Slerrachen
nern Quadrat lassen und nur der eussern Ofenlange be- hat/als die übrige Theile des Gemachs,
sagten halben Schuh zu legen. Je mehr der Ofen der Art §.4.Man kan auch in büryerlichenWohnungen/und
eines Hitzgewölbes gleicher/ d. i. je ticsfer er stehet / je best wo das Holtz sehr theuer/ solches zu fpahren/ weil es sonst
ser gibt die Warme aus. ^ im Kuchenheerdemüste sonders gebrennet werden / an

§. 2. Wann man die Hohe des Ofcns allem mit einer Abseiten des Ofens ein eysernes Thürlein machen
einer starcken eisernen Platten/und nicht m dicken lassen,dadurchdieKochröpffeaus-undeinzuheben.Aberes
fenplatten überleget/und die Hohe gemaffigt ist / dienet muß solches von genugsam dicken Blech und gehab schlies-
solche gar bequem zum haußlichen Gebrauch/ die Speisen send bereitet werden/damit keinRauch durchdringenmö-
drauf warm zuhalten/u. s. f. Wozu auch ein Ofen mit cl> ge könen. Wo man eine Banck um denOfen machet/muß
ner Credeny dienlich. Das Ofenloch kan das dritte so wohl dieselbe von genuasamerBreite/als auch der Ofen
Theil der innern oder eussern Breite/und em viertel dru- mit einem eif-rnen Geländer verschen seyn. Schließlich
der zur Höhe haben. Wo zwey Osenthurl bereitet wer- weil bey dem Ofen der Laim eben das ist / was bey Mau-
den / kan die Höhe anderthalbig gegen der Breite seyn, ren der Mörtel / folte billig ein kluger Haußvatter auch
Manmagauch dißfalls das Ofenchürlein zu mehrerer darausbedachtseyn/wieerdierzenttgftmeNschurffe
Bequemlichkeitvierecklcht machen lassen.Oben »n dem- an starcken haltigen L.aim jederzeit in der Naheund bey
selben müssen drey oder 4. runde Köcher wenigst in der Handen haben möge; zumalen er auch sonst zu vielerhand
Grösse eines Reichsthalers/so wol bey dem innern als eus- Notthui ffren seinen Nutzen hat. Es gibt auch in man-
fern seyn/und bey denselben drey Blachlein / die man vor- chen Hermzimmermeyserne Wandöfen/ welche mitten in
und wegschieben kan/freygangig angemachet werden. Die der eröffneten Wand stehen/ und ins Haubrziinmelhin,
dienen den Rauch auszulassen / und dem Feuer die beno- ein entweder der Wand gleich / oder aber um einen halben
thigte Lufft zu schaffen/und auch wiederum dieWarmeder odergantzen Schuh drüber heraus' stehen / in die Neben,
Glut zu fassen und innen m halten. Em S.ufftlsch ober kammer aber/darinn die Diener und Aufwarter/mic dem
demOfenloch dienet den ubermassigen Rauch beym ersten übrigen Theil hinaus reichen/da sie dann auch zur Erwar,
Feuer anschieren auszulassen. Es muß aber auch mir ei, mungbeeder Zimmer geheizet werden. Müssen aber mit
nemeistrnen Thurlein versehen seyn/dadurch es wieder hj^n Platten zumal oben und unten wol verwahret seyn
mag zugethan werden^aß dadurch die Hitz nicht ausgehe. §.Von den Kuchen ist bereit oben 1/2/10/ und
Es kan auch solches Lufftloch wol gar ausgelassen werden/ 1/2/22. gesagt worden. Demselben aber ist hier noch an,
zumal wo man dürres Holtz zum brennen hat / und das zufügen/daß manzur Bequemlichkeit aus der Wohnstu-
Ofenloch anderthalbigeHohe gegen seiner Breite hat. durch die Wand ein klein Fenster oder Thürlein in

§. z. Inwendig an dem^uß umher andrey Sei- die Rüchen machen kan / dadurch die Speisen ein-und
ten müssen tLysen wie ein Gegitter hey 1^chuh hoch auszulangen. Dessen Grösse kan bey 2. Fuß breit und
eingemachet werden/die Zerschellung derKachel durch das anderthalb hoch/auch grösser oder kleiner seyn/ nachdem
einwerffende Holtz zu verHuten. Der Fußkran-z soll gantz die Schüsseln groß oder klein/so durch müssen. Diese muß
mit Laim ausgefüllet werden. Ob er aber Mit Ziegeln/die mit einem starcken Laden und inwendig der Stuben mit
auf ihrer viertelfchuhigen Dicke aufliegen/ soll vorgezogen einem starcken Riegel/auch Schloß wol versehen seyn/ da,
werden / oder ob man dißfalls nur Ziegeltaschen solle ge- mir kein nächtlicher Raumauf durchschiffen moae kön,
brauchen / oder beedes gar auslassen/ das kan nach der „en. Der zum Spüblen des Kuchengesckirzs dienliche
Grosse des Ofens geurtheilet werden. Wo aber besag- wassersten, kan nachNotthwfft und nach derTrösse der
tes Eysengttter nicht ,st/mussen die Ziegel nach ihrer Brei- Küche grösser oder kleiner bereitet werden,
te aufgeleget und herum gefuhret und der Fußkrantz von
innen umsovielstarcker geführetwerden.Der Oftnheerd
wird mit einer starcken eysernen Platten und diese mit
gehab aneinander gefügten Ziegeln bezogen. Der gan- XXV. §. 1. öc seqq.
ye Ofen von aussen und innen muß in allen Fugen (wel- ^ _ ^ ^
che ie enger geschlossen je besser) ohne uncerlauffende lemand in seinem eignen Hauß oder Zimmern
Riye verschmieret seyn. Und das recht zu thun / muß 5 ^AAten konne/lst ausser allenZweif-
den andern oder dritten Tag nach geschehener Vollberei- Wofern nur derfelbige nicht allzuna-
tung des Ofens ein gelindes Kohlfeuer eingescbieret / und ^ an des Nacboarn V^auer gesetzet / sondern aufs we-
die dadurch von aussen und innen eingefallene Ritze wieder Mst em oder zwey ^)chuh davon gelassen wird srg. l. t- ff.
verlutiret / und das so osst wiederholet werden/ biß alles A"'pan'etem. iscle. z.
dicht und Mausrhafft aneinander halte. Darauf dann k'- V« Wann aber der Ofen also beschaffen / daß hiervon

leichtlich
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leichtlich eine Feuers-Gefahr zu besorgen / und also des ric.7.§.ulc. Irem. Ke/drm. der Stadt Nürnberg.
Nachbarn Wand oder Hauß in Gefahr gesetzet werden 26.l^. 6.
könte / so wäre dem Nachbar ohnbenommenhierwieder ^ k.
Klage einzuwenden / und den andern dahin zu nöthigen/ ^ ^
daßervonseinerWandoderMauergar abweichen solle. JUr Kuchen gehohretauch der Kuchen - Md Keller-
rexruz e^m l. quiclsm Iberus.ff 6e8.p. v.welcbes auch ^ Borratk)/das ist/allerley/ so man zum Vorrath tiNi
von derGemein-Maueralso zu verstehen ist /6. 1. (^epoll. kaufft/und ausdieNoth hintersich behalr/ zurSpHund
tl. I'r.czp. si .n.z.alöbey welcher ein Gemeiner wieder Tranck. Dieser Kuchen-und Keller-Vorrath wird biß,
des andern Willen nicht einmahl einen Ofen setzen lassen weilen Testaments-weise vermachet / und sind darunter
dar/s//. Zzbinuz 28. tf. commun cjivici. wofern dieselbige nachfolgende Stucke begriffen: als nehmlich/aller Vors
nicht hierzu verordnet wäre / t i2.ff'.c<»mmun. ciiv. S: rath an Speifen/so der Haußvatter zu seiner und der Sei-
coepol«. 6. cap. si. n. l. Ob aber der Nachbar den nigen Unterhaltung angeschaffet:Begleichen auch der
von seines Nachbarn Ofen in sein Hauß steigen: Vorrath zur Erhaltung des Viehs gehörig / 1. z. pr. sc
den Rauch zu leiden gehalten ftye? davon ist bereits ^efaß /
h-eroben von Uns gehandelt worden »6 §. 4. k lcqq. ohne^ucbe>.^s^0lrathm^^^^^
Lsp.kv. k. I^ibr. s6ci. l. 8 §. s. Kl lilci-v. Vi'n6.^cl6. ^ ^lemchtweMM/HoltzUNd Kohlen. 6.
Lveool! ci csv verroc c^?an^aber aus dem i. Z.S.A. Ferner das Getranck / welches man zur Nah-
Ofendurch VerwabrlosungFeuer ausgekommen/ und ^m8ozevol rir^e
hierdurch die benachbarte Häuser Schaden gelitten/ kan ^ vo^ rir. äe p^,u !cZ. sci
derHaußvatterzur Ersetzung desselben ohne Zweiffclan- ^ "-l.Gelenk. s6 «""6. L. ^^ ^
gehalten werden? v. ^27 §. 9 5--, ^ ^czmI.^Wie man ^ p^mpl., 56.^.4. Sek^-ä ln^ur. L.v.
aber denselben beykommen könne / wann durch Ver- ^
Wahrlosung seines Gesindes solches geschehen / haben ^^s,A',.Äll.i o,!?„?^
wir in dl?nen ^Innierekuncten üoci.' dasXt ^av des Er- (sächsischen <Xechten das eine grosse ^ers
üen Bucks dar^ wandschafft/angesehen auch hierunter aller Vorrath an
mein gesaat worden / solches ist auch insonderheit von de- un^m?erÄr
nen Back-und Brennöfen zu verstehen/ als von welchen ^ ^ ^^ . ^
uml) ^ ZU ^6^l)raen / ie aröüere Theuer ^lienunHl)en^ !)eb Ä?anne6 an?
darinnen angemachet werden / weßwegen wir schon bey
dem änderten Cap. dieses Buchs erwehnet haben / daß sÄ^!i n ^ nn ^ »1^
dergleichen Oefen von denen Hausern entferner seyn sol- ^ ' ^ ^ ^ ^
len; welches eben auch die Urftch ist / warum die Brenn- u ^ ^ ^ ?
öfen der Hafner in denen Dörffern und S'ädten entwe- n 1, °'
dergarnicht/ oder doch nicbt nahe an den Hausern gedul- ' an'
tet werden. Vi6. omninc. pccr. (Zregor. kkololan. 8.). ' ^ ^ l a ett.aufftlglehret/
II, lib. !8.c. 22 .N .7. 81.6-6'. c!e 8. P.K.. Und wann man was unter dem ^bort Muschel! verstanden werde,
besorget/es möchte von einem solchen Ofen / welchen der ^ euna. §. verl. der zum spulen.
Nachbar schon vorher erbauet/weil er nicht wohl verwah- AZOndem Wasserstein ist bey dem ?z. und 14. Cap.
ret/oder zugerichtet ist/Feuer entstehen/ und hierdurch die ^ dieses Buchs fast zu end; Item bey dem iZ.Cap.S.
benachbarte Häuser in Gefahr geseket werden/könte man 4. gehandelt worden. Worbey wir dieses einige noch be-
von dem Jnnhaber desselben / csurionem >n. mercken/daß unterweilen auch jemanden diese Gerechtig-
fe<Ao. krafft dessen er vor den künfftigen Schaden gut keit gestattet werden könne/daß er das Spüitvasser von
werden müste/wohl anfordern/ccxt. ett expreß, in t. 27. unten her durch ein deßwegen zubereiteres Loch in seines
s.lilurnum. 61 I.. ^czui/. ^äci. Loepo/t 6. !"r.cÄp. NnchbarnHoflaussenlassendörffe:'vic>.Lipksn. § l. /.
so.n. I.^ci6. «.eform. der Stadt Worms. /. P.4. cit-iervir.pr«cl.urb.ö!rukjc.vers.tttMke,^«m.Scc.

Das XX VI. Kapitel.
Bon allerhand Sählen.

Jnnhalt. rricliki» oder coenaculsgenannt/ waren langlichte Ge,
^i.Der Sahle Beschreib - und summarische Benennung. Die macher / darinn m^n drey Bette in einer Zeile nach der

Eßsäkle/die Schwatzsähle. Die Epatziersahle oder Galerien. Lange ZU T»-cb richten kunte/ und weilen ihre Grosse Nicht
^^.Italiänische besondeve Eommerlauben.NeksteinerAus. über mittelmassig/brauchtensie keiner Seulen zur Unter¬
stellung hlcher nicht gehöriger ungcmelne «dahler it. Atzung. Statt deren hat man heutiges Tages lnna«
Md-m-l. A»d-»g°°» !°std.,-»V°s-u.ud«. SÄHI-/damck>-n>irg-mgsam-rPlatzfSr Ä-grosse?»

felunddie Gaste/sondern auf für die Aufwarter und an-
^Je Sahle sind grosse und weite Zimmer, dere Zugehörungen. Die wolstandigste und bequemste
^Deren sind unterschiedliche/von den Din, Figur derselben ist ein doppel Schacht,

gen und Geschafften/diedaselbst gehandelt Die Schway-oder Gespraci?--Gahlesind nechst
>werden / her genennet: als Taselsähle / rri- den Fenstern zu beeden Seiten mit Sesseln / und an den

. clinis. Gesprach-oder Schwatzfahle/ exe- Wanden herum mit Bancken versehen/einige von solchen
6rs?.Spatziersählzoder Galerien/cryproporticus,dahin waren auf einer Seiten offen / wie die Sommerlauben,
zu ziehen die Jtawnische Sommerlauben/ambulacr». Sehen am feinesten wann sie Tonnengewölber über sich

Die iLßjötzk oder Tafeljahle von denen Römern haben / der Versichevung für dem Feuer jugeschweigen.
Gg Die
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Die Beschaffenheit dieser Zeit aber solte es wol bey Fel- chen Canzleyen / prächtigen Kunstkammern / sonurge--
derdecken/welche mit geringern Unkosten zuhaben/bewen- krönten Häublern zuständig/und dergleichen/ würde hier
den lassen. Feueressen von Klanglicher Zierde finden auch fast unbedachtsam und nicht an seinem Ort gehandelt,
hier ihren gehörigen P/atz. . Nur eines wollen wir anfügen / nemlich von kostbaren

Die SpayleiM/eoderGalerien bedorffen keiner Vogelhäusern oder Vogellauben.Deren Seulen oder
grossen Breite. DieiÄnge aber soll wenigst drey Breiten Gebälcke werden aus Steinen / die Wände aber und
haben.Daß an deniangen Seiten derWänden dieFenster der Überzug des Dachs von enggestrickrenund dräte-
gegeneinander über an Grösse/Gestalt und Stand zusa- nen Netzen gemachet. Bey kleinern solchen Vogel,gen müssen / ist aus obbesagten Regeln schon bekandt. hausern gebrauchet man auch eyserne Stangen / und
Wann Gatten oder sonst sehr lustige Gegenden umher unterscheidet sie in unterschiedliche aufeinander stehen-
liegen /kanman auch solche Fenster angeben / die sich vom de Reyhen / die eyserne Stangen als Seulen und
Boden an aufthun lassen. Die Thüren müssen gegenein- Balcken werden aus einem Grund von Eichen oder Erlen
ander über und in der Mitte der beeden schmalen Seiten Holtz aufgeführet / und bevestiget / die umerscheids
bereitet werden. Es wird auch hier ein mir einem Gesim- Boden aber sind auch mit drätenen Netzen bezogen/ da-
se unterzogenes Tonnengewölbe einer Felderdecke der durch man von unten biß oben aussehen kan. "Darauf
Wahl nach und besagter Ursach halber vorgezogen; zu- wird obenher auch eine Wellische Kuppel und aufdieselbe
mahlen in hitzigen Landern / da es der Kühlung halber im ein Knopffund darein ein Pappagey / und darüber weiter
Sommersehr bequem. Der Raum zwischen den Fenstern eine Fahnen gesetzet. Man könte auch vielerlei) andere
kanmir Bildern / so eine Veranlassung zu erbauli^en Formen gebrauchen. So gibts die Natur selbst/daß zur
Gesprächengeben/ oder auch mit Heldenwerck / so eben Belustigung derLufftpfeifferso wol Staudenwerck und
dahin zwecken/bezogenwerden. Diese Art findet leichter Bäume als auch ^pringwasser in behöriger Abtheilung
einen Platz ausdem Lande als in Städten. mit eingebracht werden.

§. 2. Die Jtaliäner haben ( deren allhier zu geden-
cken ) ihre I-oMe. d. i. besondere bretce Sommerlau-
den/welche oben mehrenrheils ihre Bogendecke/an denen " ^ ^ <4»
Seiten herum aber offene Platze und daher in die umlie- XXVI. Von denen Sählen. §. I. vers. Zeu¬
gende Gärten ein anmurhiges Aussehen haben/ sind vor- eressen.
nen mit einem Geländer umgeben. Die gelinde Luffr und ^ ^ ^ .....
warme Landart habe»? zu deren Erfindung die Anlaß ge- DU ^ ^ euercj^ii und wie >. lesUl ige zu bauen/
geben. Wieder das schwermen und praviren der Mucken vi^.^etorm i^er ^-ta>.r.?urnbeig.^lc.26.I..6.
werden vor die Eröffnungen dratene Netzlein / so einem ^ ^
dünnen Flor gleichen/vorgespannet.DieGeländer müssen ^ § 2. n. (^sp.verl. Sommerlauben,
wenigst dritthalbSchuh hoch seyn; deren Seulichen aber ^ Ommerlauben stehet einem jeden in dem seinigen zu

so nahe beysam stehen / daß kein Kind hindurch schlieffen ^bauen frey / wofern nur hierdurch das benachbarte
möge können. Ihre Böden werden am dienlichstenmit Hauß oder Mauer nicht berühret wird / angemerket sol-
Marmel beleget/dann dieser bricht der Hitze in etwas ab/ cbes ohne habende Gerechtigkeit nicht geschehen kan:
und leidet vom Einfall des Ungewitters den mindesten Welches auch an einem gemeinschaffrlichen Hauß oder
Schaden. Den etwan einschlagendenRegen von denen Mauer also zu verstehen / wofern solches nicht viel--
inwendigen Zimmern abzuhalten / muß der Boden der leicht zu dergleicyen Gebrauch gewidmet wäre. Ge-
Sommerlauben mit einer erhabenen Schwellen vom setzt aber/daß jemand eme Sommerlaube an daS
innern Hause abgesondertwerden. Nicht minder soll benachbarte 5>anßoder Wand / indem er solches
^ MI«, b-rM«, Ab -M> A«WF ba«dtig«/ang->ea«d!»N««a«bmaW ad« daift«-
sichknTi?MÄ!"bt7 b,gc, es roMw off°„ Mandm /
ben anbringen / als auch schon längst an manchen Orten ^ gefrager /
geschehen. - > / »> odldm solches zu thun erlaubctseye ? Welche Frag

Ein weiters von andern dergleichen aber übezgrossen in so weil mit ^a zu beantworten/so fern das benachbarte
und ungemein kostbaren Gemachern / als von sehr grossen H^mß oder ^,auer / daraufeme solche Sommerlauberu-
Haubtsählen und Zimmern / so mit vielen Seulen un- ^t/nicht gar zu sehr hierdurch beschweret wird / immasien
terstützet werden müssen / als dasind/ wann eine beson- sonsten solches mchtzugestarten : »r^. i.cuiusseäiticium.
deregemeine Bibliotheck angeleget wird ; von offentli- 24 K.äeS. V. l.sclä. (_.oepc>ll.cled.e.V.c.s6.n .z.

Das XXVU. Capitel.
Voin andern und dritten Stockwerck samt einem Anhang von

der Dachung.
Innhalt. von der Vestigkeit erwehnet worden. Da dann der U-

H. 1. Daß alle Wände senckrechs aufeinander stehen müssen / mit berhana übel und gefährlich stehet / Massen demselben/
Verwerffunq des Überhangs. Von Verwechslung der Z,m> / j.p ,
mer. h. z. Von der Rauchkammer/ den Dachfenstern und ^ ^ yerausiagelice Ropss^ oei ^)alclcn abfaulen/
Fruchlbühnen. und das darauf gelegte Mauerwei ck sinckend machen/ mit

§. 1. keinem einziehen durch Ancker aufbestand; sondern allein
^ Ey Aufsetzung des andern und dritten mit einer neuen Grundlage kan geholffen werden. Anbey
^ Stockwerckswird nothwendig darauf aber folget nicht/daß der Zimmer oben im andern und

gesehen / daß deren rvände senckrecht dritten Stock eben so viel / als m, ersten seyn müssen:
auf die unter slÄ) habenden zu stehen Dann es kan dieÄ5eite/die unten zu zrve^en GemaÄiern
kommen müssen/wie bereit in den Regeln kam/oben ju einem genommen/ und einem Saht zugeeig¬

net werden.











Anderes Buch. 2Z5

ner werden. So fönte man auch in dem Obern Gaden
einen «Lamm angeben / da unten ein Ofen siehet. Auch
last sich wol ein Unterschlag von Drcceern oben auf-
machen /ohne untenher sich befindende Mauer / weil sol¬
cher Verschlagkeine sondere Schwere hat. Insgemein
aber füget fichs mehr/daß oben weniger / und oaher wel¬
kere 5lmmer als nncen geordnet werden. Worinnen
der Vauhen riechst Beobachtung des Wolstandes auf
seinen Nutzen und Bequemlichkeit/ wie auch aufBewir-
thuttg der Gaste/so sich öffrers ereigner/zu sehen hat.

§.2. Weiln von der Dachung schon oben c. i6 .ge-
ßzgt worden/so ist hier nur dieses zu erinnern/ daß man im
ersten Boden des Dachs eine Rauchkammer zur Rau-
cherung des Fleisches bereiten kan. Derselben Grösse ist
nach Gefallen und Notthurssr. Die Höhe 7ö. biß 8-
Schuh. Die Dicke der Wanden hat eine Ziegellange;
in einer Riegelwand aber einen halben Schuh oder eine
Ziegelbreite. Diese aber taugt nicht wol wegen Feliers-
Gefahr. Unten am Boden gehet der Rauch durch ein
schragesLoch hinein/das hat inwendig imSchloth von un¬
ten auf iO. Zoll / aber einwerts 6. Zoll in die Vierung.
Das obere Loch aber ist so groß als der Schloth oder
Kümmich breit ist/auch ins gevierdte. Darüber wird ein
eyserner ^»chubfaltz / und darein ein starckes eysernes
Blech mit einem herausstehendenRanf zur Handhabe/
der das gantze Loch überdecken und beschließen kan/ berei¬
tet/ mittelst dessen des Rauchswenia oder viel eingelassen
wird.Dienet aber anbey auch widerFeuersGefahr.Dann
wann der Rauchfang oderSchloth brennet/kandasFeuer
durch diesen ^Dchub und Blech völlig beschlossen und
flugs gedampffet werden. Das Thürlein zur Rauchkam¬
mer kan beylauffig 2ö. Schuh breit/s. hoch/ und gantz ey-
sern oder doch von innen mit enlernen Blech beschla¬
gen seyn. Von den Dachfenstern hiernechst etwas
zu gedencken / können solche in ihrer Maß mit den un¬
ter ihnen flehenden Fenstern eintreffen. Müssen klein
mittelmässigaber doch starck seyn / daß man sie nach
Nothurffr auf oder zumachenkan. Dienet auch wol/

wann sie zumal an den Wetterseiten mit L.aden wieder
den Anfall des Ungewitters verwahret werden.Weirer
werden auch die Dachböden zu Fruchtbühnen, aller¬
ley Getreyd auszuschütten / mit geheb aneinander gefalz«
ten Brerrern wol bereitet. Zu welchem Ende auch an
einer bequemenSeite ein Aufzug angerichtet wird.

RMs-Anmerckungm.
(^ap. XXVII. §. 2. verb. Rauchkammer.

>On dem Rauch/und ob der Nachbar zu leyden
schuldig/daß selbiger in seine Zimmer zu starck
eindringe?besiehenarsr.juricl. sci §.

4., 2. IZ. seqq. kujus Qibr. Wer durch den Rauch verur¬
sachet/daß des Nachbarn Bienen verjaget werden / oder
gar sterben/ kan zur Ersetzung des Schadens angehalten
werden.v. I>4?. pr. ff. l^. ^.quil. ^clcl. Zcryck. kle^urs
lt.nsuum.c.^ c>L conrrsr. ollsät. n.4. davon wir an einem
andern Ort etwas weiters abhandle« wollen.
^ eunä. §.verb. die Dachböden zu Auchtbüh-

nenic.
Er bey seinem Hauß Dachböden hat/kan selbige zum
Ausschütten der Fl üchte wohl gebrauchen / welches

auch von denen gemeinschafftlichen Kornboden zu verste¬
hen ist/anerwogener sich der selben zu keinem andern / als
zu den verordneten Gebrauch bedienet /1. li communes

12. ff! cnmwun cliv. öc I srboribus i2.§.nsvib. 1.
ff. cle uluff. Allein er muß sich wohl in aclit nehmen/dnßer
denDachboden nicht so sehr beschwere/daß er dieLastnicht
errragen mag. srg.I. iicur. 8-^.^ lilcrv.vincj.angese¬
hen er solchenfalls wohl zur Abtragung und Erleichterung
der Last angehalten werden könte.v. l.cuius Tckticium.
24. ff. cle 8. ?. V. Loepoll. cl. "I'r. c.72. n. l.öc 2. Wel¬
ches UM so viel mehr dahin zu verstehen/ wann einer aufei-
nem srembden Boden Getreyd zu schütten berechtiget ist.
Loepoll. csp. 56.N, z.

Das XXVUl.TaMI.

Von Auferbauung eines Meyerhofs.
Innhalt.

K. l> Allgemeine Regeln von Anstellung der Viehzucht. Daher
entstehende Erfolg der Nothwendigkeil gehöriger Gebäue
ei»es MeyerhoffS. h. 2. Wie ein solcher an avschuss.qen
Plätzen zubauen. ^.Z.Daß die aufdie Umständeabgesühr-
re Klugheit hie schalte. Mit Anfügung durchgehender

Regeln 4. Des gantzen MenerhoffsIunhalt und Grösse.
Die Stellung des Vorwercks gegen das Schloß. DessenBe-
schreidung. Rechst einer Anmerckung wegen des untern
Stockivercks des Wohnhauses. ^ 5.D«e Eintheil.Beord-
nung der Gebäude des Vorwerckv/und anderer sich dahin
beziehendengeringern Gedäulein und Nothwendigkeiten in
einer summarischen theils auch eigentlichen Erklärung, h, 6.
Wo allerhand Dinge unterzubringen, h. 7> Von Überein¬
stimmung und nicht Übereinstimmung der Gebäude / und
mithin von gesuchter Beyhalss des Aussehens vom Woh¬
nungshause. 8. Von genügsamer und ZulänglicherRaum-
lichkeN der Platze GaAcn und Thoren zur bequemenD»rch-
und Einfuhr, h. 9. Von Einfang>uno auswendiger Ver¬
wahrung des gantzen Guts. h. to. Des Grundrisses Abse,
hen.

§. 1.
Er aus der Viehzucht einen ersprießlichen
Nutzen zu ziehen gedencket/ muß voraus
aufdre>5 Stücke bedacht feymErstlict?/
daß er alles kleine und grosseGeflügel/und
so wol Fasel-als Lastvieh für rauhen Wm-

den/Frost und Nasse/wieauch für übermassiger Hitze wol
verwahre. Fürs anoerc / daß er an Streu und Fütte¬
rung und fleissiger Wartung nichts abgehen und erman,
geln lasse. Drittens daß er ein treues und dieferSachen
erfahrnes Gesinde dazu halte / so den Hof baue und mit
dem Vieh wisse umzugehen. Dieses alles bedarffzu sei¬
nem Unterkommenund Versorgung einer Behalrnuß
und Behausung/d.j. eines Meyerhofs.

§. 2. Die Aufbauung desselben belangend/ fo ist das
meiste was insgemein und sonders vom Wohnhause ge,
sagt worden / auch hier nach erheischender Notthurfft ge-
schicklich anzubringen. Über dasselbe aber istnicht zu ver,
achten/was Lolumells 1.1. c. f. erinnert/nemlich:Wann
jemand Willens ist / ein Gebau an abhangigen Platzen
aufzuführen/derhebe allezeit am niedrigsten Ort an / im-
massen/ wann hierunten der Grund wolgeleget worden/
wird er nicht nur sein Ubergebau leichtertragen/sondern
auch/fallsman den Meyerhof erweitern wolte/gegendas
was obenwerts weiter fort angebauet wird / zur Stütze
und Grundveste dienen. Denn was von unten her vest
und tapffergegründet ist/ vermag wider das / wasnechst
obenher angehenget wird / mit Bestand zu dauren und
fürzuhalten. Beginnet man aber den Bau oben am Hü¬
gel/und derselbe bekommet seine Last und Schwere zu tra-
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gen/ was man hernach unten anfüget / das spaltet und Schloß gerichtet/daß derselbe von bannen alles / als gut
gibt sich auseinander. Dann wann ein neues an dasal- es dißfalls seyn kan/übersehenmöge: weßhalbendasselbe
te/und ein frisches an das ri/sige,angebauet wird/so wird entweder durch die Natur oder durch die Kunst etwas
derUnterbau der auf ihm empor gehendenLastzu schwach/ über das Vorwerck erhaben seyn muß. Welches doch
und was vorher erbauet / das weichet denrunrern Absin- gleichwol von keiner unumgänglichenNothwendigkeit zu
ckenden nach/daß es nach und nach von der^chwere über, verstehen. Auch nur von einer zulänglichenHöhe / die
laden eingehen und fallen muß. Bißher Lolumeila. Da- eben nicht Klaffter-sondern nur Schuhweiß zu messen,
bey aber auch zu mercken / daß der Grund vom untersten Denn allzuhochmachet nur schwere Ab-und Zugange«
Ansatz um ein merckliches und erheischender Northurfft Eine unvermerckre Anhöhe ist die beste. Die Wohnung
nackzuverMrcken/ und durch wagrechte Stuffen oder aber und das Vorwerck sind beedes gegen Mittag
Absatze /mchtaber dem Hügel nach abschüssig muß gesüh- gestellet. Jeder Gebäude und der Strassen und

rerwerden /daß alle Theile der Mauren/ nicht änderst als Durchfuhren / auch der Thorwege Maß ist bereits dem
ob sie aufeiner Ebene aufstünden / senckrecht sich erheben. Grundriß einverleibet. Bey dem Wohnungs-Gebäu

§.?. Wie er aber im übrigen emgecheilee und ange- ist sonderlich dieses beobachtetworden / daß man die
ordnet werden soll/und ob er groß/klein/mittelmassig/da- untern Zimmer weder halb noch gantz unter der Erden
von ist keine durchaus zulangende und gewisse Regel zu verstecken wollen : maßen solche etwas ungesund / undgeben. Und gehöret solches zur Klugheit/ die aus erwo, wegen des Abtritts beschwerlich / auch einfaltig zu sagen
genen Umständen das beste und thunlichste erkiset. Aller, fast unchristlich/ und denen LrZattuln oder Werckstatten
Massen an manchem Platz sich alles gar leicht und bequem der Sclaven bey der Heidenfchafft/ wie sie Lolumells be-durch eine freywillige und milde Anerbietung der Natur fchreibet/gantz ahnlich. Zugefchweigen/daßmanche Herz¬
selbst an die Hand gibt. Da finden sich an der Stelle/ schafft zumal des Winters lieber untenher als obenauf
wo man ein wenig nachgrabet / gute Bausteine/Kalckstei- wohnet/ um behander ins Vorwerckgelangen zu können,
ne/zaber starcker Laim/aucb wol Klüffte/ dahin man ohne Weßwegen wir auch das Wohnungshauß so nahe als eS
sondereMühe räumliche kühle Keller ordnen kan ; item seyn kunte/an des Vorwercksmauren hinangerucket,
allerhand Sorten guten Bauholtzes / auch satter und ve- §. 5. Die Eintheil - und Beordnung der Gebäude
ster Grund und dergleichen. An andern Orten gehers desVorwercks und anderer dahin sich beziehenden Noth-
damit in etwas oder viel schwerer her. Gleichwol aber wendigkeiren belangend/sohat hoffentlich keines derselben
kommetsofft/ daß mancher mit Beschwer und nichtson- einen unrechten Platz erkiset. Dann wann der Landguts-
der Unkosten von weiten hohlet/was er in der Nahe wol so her: ins Vorwerck eingehet / hat er zur Rechten das Ge?
gut / auch wol besser haben könte / wo die Übereilung und sindhaust, das sich hierher am besten schicket/ weil darinn
llnachrfamkeir nicht im Wege stünde. Daher ist dann das derMeyer mit dem meisten Gesind sich befindet/ durch die
ungesäumteSuchen und Nachsinnen/wie sonst überall/al. auch das meiste oder das hieher am ersten und eigentlich
so auch hier mit guten? Nutzen verbunden: welches die gü- gehörige verwaltet wird. Da ist neben eigener Küche und
tige Natur/ als eine wolbestellte Schaffnerin des mildge- Heerdstatt auch ein angesetzter Platz zu Speiß - Kraut-
bigen Oberhaußherms/nielarund unbegabt von sich las- und Rubengewölbern / zum Butter und Kasemac/ien/
set. So stellet sich mancher Ort auch etwas unfreundlich und zur Verwahrung derselben / item zur Graßlage«
zum Ansang/der sich hernach je länger ie mehr bequemet Die Milchkel/erkönnen gegen Mitternacht auch leichtlich
und benutzen lasset. Was man indessen schon im Stande gegraben / und neben dem ordentlichen Keller gemachet
und Bau findet/last sich öffters leichter und nutzlicher dul- werden. Der Milchkelleraber hier zufalliger Weise zu
den/auch wol eher bessern und bevestigen/ als gar aus- gedencken / so werden solche mit gleich abgerichtetenStei,
mustern. Wer behutsam gehet / last sich auch dißfalls nen ohne Zeug verfertiget/ sind daher belobet / wann sie so
in unnöthige Unkosten nicht ein. Mancher wirfft eine wol Sommers als Winters die Kühle behalten/und lei«
starcke Mauer um / und führet an deren statt eine schlim- den keine Ausgüsse und Dollen oder Möhrungen um sich,
mere auf. Eine sinnreiche Eintheilung richtetsich offt Oben ins Gesindhaufe/oderVogtshaufe/wo man einen
nachdem/ wasfchonstehet / dergestalt/daß sie manche hielte/gehöreteineRlocfe/damitzum Gebetund Essen zu
Wand/fo die Prob halt/stehen lasset. Offt lasst sich ein läuten. Eine Schlaguhr samt dem Stundenzeiger / wel-
Grund zum Theil unterziehen/da das Gemäuer sonst nir- che sonst auch im Gesind - oder Vogtshause angerichtet
gend als daselbst fehlig. Manches nicht zu hohes Ge- wird/komet nach unserer Angebung oben ausdas Schloß,
mäuer behülfft sich im Nothfall mit einer Ausbesserung/ Eine Sonnenuhr stehet auch wol gegen dem Gesindbau-
Anbau-Verstarcboder Verblendung. Inzwischen ste- se über/oder nicht weit davon an einer Seite. Wo man
het jedem bey so vielen mit-neben-unter-undwiedereinan- einen Vogt ( procuracorem) neben dem Meyer halt/kan
der lauffenden Meynungen seine Wabl frey / welche nie- dessen Wohnung eine Seite des untern Stocks im
mal besser zutrifft / als wann sie mit Zurathziehungdes Schloß / oder ein Überbau auf die grosse Einfuhr geseket
Höchsten/der alles ist/hat und vermag/durchAndacht und zugeeignet werden. Neben welcher auch eines Thorwar-
Gebet gegründet und geheiliget wird. Uberhaube ist zu tels Wohnung samt Stuben undKammerlein sürStall«
beobachten (1.) daß alles wol bedachet und bedecket/ knechte angegeben sind.Die Hofkuche/welche zuweilen
lüfftig / trocken und nach hestaltsamen Dingen kühl oder auch ausser dem Schloß besondersangerichtet wird / ist
warm oder doch mittelmassig und temperiret gehalten hier dem meisten Gebrauch nach / in demselben angegeben
werde. (2.) daß der Raum lieber etwas zuweitalszu worden/'aus Ursach/ weil die Haußfrauen nicht gern zu
eng genommen werde / damit omnc instrumencum ruki- weit geben/und doch gern in der Kuchen zusehen / auch öff-
cum. d. i. alle Zugehor an Menschen/ Vieh und Zeug ins- ters selbst Hand anlegen. Sonst hatten sie an die Stelle/
gesamt und sonders genug-und gelegensameStelle und wo das Wasch-und Badhauß stehet /kommenmüssen. In
Stand habe. (z.) Daß kein Mangelan Wasser / an diesem Wasch-Bad-und Nackkause sind die Zimmer
Brunnen/Teichen und Lachen seye. also angeordnet/daß sich alles zur Bequemlichkeitschicket.

§.4. Unser gantzes Vorwerck ist schachtformig / Aber davon soll unten insonderheit geredet werden.Nechst
nemlich z 10. Schuh breit und so viel auch lang/und so be- dem Meyer - oder Gesindhause stehet nicht uneben der
quem als wolständig gegen des Besitzers Wohnung oder Stall des FaselvteheMem derKalber und Ochsenstall/

und
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und weiter hinaus die Pferdstalle/und so ferner der Srut- mit der meistens wehende Westwind ihren üblen Geruch
ten und Füllen -Stall/ wie auch eine Freystalluna für gerad für sich hinaus blase. Wehet aber ein anderer
frembde Pferde/ welcher aus keiner unzeirigen und über- Wind/sogehet der nechsie Geruch an ein Gebäu/odcr an
flüssigen Fürsorge/sondern zu dem Ende angeordner wird/ den besagten Holtzstoß oder Piancke/ da er nichts schadet/
damit bey frembder Einkehr und wann die Bauren mit und über dengantzen Hoff/da er sich leicht vermehret Und
ihrem Gilüund Zehenden oder auch Schaarwerckund so sind nicht nur die Wohnungen/ sondern auch die Pfer-
Frohndkettstiu leisten angezogen kommen / ihr Zug und de und das übrige Vieh allerdings von der Beschwerde/
ZeugsowolbeyTags als zum nächtlichen Unterstand und die sie sonstvon den Schweinen / auch vomWasserqesiü-
Fütterung/ wann sie etwan weit nach Hause haben/ihren gel/wo sie ihnen näher waren / zu leiden harten befrenet
bestimmtenPlatz finden mögen/und man nicht gezwungen Auch diese wollen ihre Hüllen haben / darinn sie sich wäl5
werde / aus Mangel genügsamen Unterkommens denen tzen/wie im Gegentheil auch ihre trockne Platze / da sie sich

ftembden Pferden und Ochsen mit der Einheimischen be- gerne wieder abtrocknen : wie dann diß Orrs leicht,
schwerlich und selten SchadenfreyenAuszug Raum zu lick) kan geordnet werden. Die grosse NIt'ststatcae-
machen. Der Schafstal! wendet sich auch gerad und höret mitten in den Geflügelhof / die muß entweder mit
richtig gegen Mittag / stehet auch lüfftig gegen Morgen Quaterstückenwol gepflastert oder mit ausgeschlagenem
und Abend / und ob er wol die (schweinstalle hinter sich Bauholtz gebrucket seyn / um den Mist wol beysammen
hat/so ist doch ohne Noth dieser an jenen nahe anzubauen, zuhalten / und so viel bequemer ohne mühsames Kratzen
Weßhalben wir auch eine lange Holtzlege dahin geordnet, heraus zu bringen und wegzuführen. Und damit diese
Wolte man eine völlige Wand furziehen/ wareesumso Miste etwas gesenckrer und tieffer liege als der übrige
viel besser. Daher auch der Schafstall nichts destoweni- Platz / muß sich dieser von allen Seiten dahin abtragen,
ger wenigst ein und anders Fenster gegen Norden ha- Wie dann auch die Rinnen von denen benachbarten
ben kan/die aber/ wie die übrige/mitguten Laden wol zu Dächern dahin zu richten / damit alle sonst beschwerliche
verwahren/und fast allein zum Liecht dienen / vor der Lusst Feuchtigkeit von Regen und Güssen daselbst ihren Ein-
aber/ die von beeden Seiten ein und durchzutasten / zuae- fluß haben möge. Jedoch dergestalt/ daß bey allzugros-
schlossen bleiben können. Und ob man auch zur Zeit des sen Güssen die Überschwemmungdieser Misten verhütet/
Ausmistens welche etwan des Jahrs zweymal fursallet und des Wassers Überfluß anderswohin / da es nutzet/
diese Nordfenster eröffnet / und ein Nordwind durch- oderdochnichtschadet/mogegeleitetwerden. Zuwelchem
striche / so führete ei'doch den mit sich genommenen unlu- Ende dann auch und noch mehr um der Pferde willen eine
siigen Gestanck zugleich durch den Schafstall hindurch/ Pferdschwämme gegen demeussern Eck diesesGeflüael-
und durchlüfftere denselben nichts desto minder. Da man Platzes nahe bey den GanfeStallen angegeben wii d wel-
auchdie Nordfenster am ersten wieder verliessen / die chedurch eine gewisse Wasserleitung nach weiterunte!'be¬
übrige aber etwas langer offen lassen kan. Zu gefchwei- fchriebener Art anzurichten ist / diezugleich auch zur Zeit
gen die Nordwinde meistens um Mitternachtwehen/ da der Feuersnoth ihren ersprießlichen Nutzen gibt. Es wird
ohne das alles zugeschlossen.Dann ob wir wohl dcrMey- auch an dem Schweinplatze eine besondere Schwem-
nung nicht sind / als ob der stinckende Dussr von den miste bestimmet / und zwar auch an einem etwas liessen
Schweinen den Schafen wie auch andern Äiehe ohne und morastigen Ort/etwan etliche Schuh von der eussem
Unterscheid und schlechthin und allezeit schädlich : so ist er Mauer hinweg / und so fern als es seyn kan von dem
ihnen doch auch allezeit/zumal in den Ställen/ und wo sie Schafstall entlegen. Hiernechst aber muß nicht unerin-
beschlossenund in der Enqe und noch unqefürtertsind/undnert bleiben / warum die Schweine und Hüner auch
wann er sie dick und starck und in befftiger Hitz und grosser die Gänse und LLnren ihre unterschiedene und unter-
Kalte und vonvornenheranfället/ fast schädlich/auch wol schlagen«: pläye und eigene NAststätten haben/ weil
zu einemgrossen Unfall beförderlich /niemalen aber nützlich nemlich des Geflügels Mist den Schweinen / wie gern sie
noch anmnthig.Dahersie/wie alles andere Vieb vor dem- ihn auch fressen / und wie gut man sie auch inzwischen ma-
selben/so gut als immer seyn kan/zu verwahren und zuver- ster/iedoch der Erfahrung nach am Zunehmen des Leibes
fchantzen / und so wenig das Vieh als die Menschen damit grossen Abbruch zu thut, pfleget. Daher sie nimmer auf
zu belastigen. Nechst an die Morgenwand neben dem -inerte.' Mist zulamm zu lassen. Es haben auch die arosi
Schafstall ist der Siegelnd Bsckstall befindlich/ der sen Stalle/als der Küh-Ochsen-undPferdstall gleich au-
wi?d mitten mit einerHalbwandunterschiedendamit diese senher zur Seite ihre eigene mit Ä.aden eigefim«''««
und iene nicht mögen zusamm kommen / und einander Mlisten iim solche zum besondern Gebrauch in der Gar¬
beunruhigen. Die Hünerstalle haben hier auch ihren ten-Arbeit an Handen zu haben / und das übriae seiner
Platz gegen Morgen/ also auch das übrige Geflügel kan Zeit entweder in dem Geflüqelbofe denen scharrenden Hü-
man hier installiren wie man will. Auch ist der Hüner- nern zu Nutz/oder aber gleich auf einen Platz aufs Feld zu
rvarcerin Rammerlein nicht vergessen worden. Das führen/damit der Mittelplatz wie auch andere Oerter und
Taubenhaufi stellet man gern in den Mrrelplatz des Gassen jederzeit/so viel sich thun last/reinlich und sauber ae-
Vorwercks ober oder unterhalb des Brunnens. ^ Man halten werden mögen. Die Abendseite ist dem Bran-
könte es aber hier auch an ein Eck in dem GeflügelhofHanse wie auch den Pressen zugeordnet/jedoch also/ daß
Morgenwertsanrichten. Das unsaubere VOasierge-- sie gleich als srey gestellet/jedes gegen seine beliebtcplasnm
flügel die Enten undGänft sind nicht ohne Ursach an die beste undmeiste Eröffnung und Wendung haben kan
einem besonderen und eingefangenen Ort sortiret wor- Wie dann das Brauhauß zu achten/ als wendete es sich
den/ weilsich ihr brennender Dung gar nicht in die grosse mitseinerLangeeinwertsgegendasVorwerckundgegen
Miste schicket/und ihre Unflaterey einen mit Steinen ge- Morgen / mit der Wohnung aber gegen Mittag. Jn-
pflasterten oder mit Holtz gebruckten langen Weg er- gleichen siehet die VVeinvrefse geaen Mittag am engsten
fordert/daraufsie auch zuweilengerne trocken stehen/und beschlossen/weil sie der Mittagswarme am wenigsten be-
da dieWarterin derselben auch bequemer und trockner zu darff/sonst aber gegen den übrigen Theilen der Welt frey
den Stallen kommen kan. Diese erfordern Hüllen oder und Luffcig genug / und alfo daß sie keines bessern Platzes
Teiche / darinn sie sich belustigen. Neben diesen sind die benöthiget ist/zu stehen kommet. Die Oelpresse strecket
ZSchwemedarum gegen Morgen verwiesen worden /da- sich mit der längern und freyen Seite auswerts qegenG g Z Mittag/
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Mittag/weil sie warm liegen soll. Ware zwar herwärts
diß oder jenseit des Thors noch naher gegen Mittag und
e> was warmer gestanden. Aber das hat sich ohne weite¬
re Verwirrungnicht wollen thun lassen. Und kan ihr
durch einige Unrerfeurmgoder ein Hitzgewölb unter der
Erden zur gehörigen Mirmegeholffen werden. Es sind
aber die drey Predellen nicht allein darum in ungleicher
Grösse angegeben worden / weil es der Platz änderst nicht
leiden wollen/dem das war nicht schlecht unumgänglich;
sondern vielmehr daher/weil selten alle dre» gleich nöthig/
auch selten die eine gleich so starck als die andere kan benu¬
tzet werden. Daher dann eine vor der andern auch einen
geraumern Ort erheischet/aumanchem Orr wol gar eine
und die andere ausbleibet. Inzwischen ist hier da das
Absehen auf einen unmangelbaren Meyerhofzwecker/der
Platz zu den Pressen so angesetzet worden / daß m jedem
prcßhause eine doppelte preß oder eine genügsame
jtarcke samt aller Zugehör unterbracht werden kan. Zu-
geschweigen daß allezeit eine zum Überfluß in Bereit¬
schaft stehen solle/damit wann Gott das Jahr mit reichen
herzlichen Seegen krönet/oder aber wann etwas an einer
ordinari Preß schadhaffr wird / aus Mangel einer Presse
nichts versäumet oder verwahrloset werde. Daher wir
auch zrveen Dreschstadel anstellen/weil es übel bestellet/
wann viel auszudreschen ist/und es am Platz gebricht. Hat
uns anbey für diensamer angesehen / zween von ziemlicher
Grösse als einen allzugrossenanzugeben / Massen wir die
über grossen Gebäude / so viel möglich / gerne umgeben
wollen. Diese kehren sich einwerts gegen Mitternacht
wiewol einer freyer als der ander; auswerrs aber gegen
Mittag/stehen lüfftig und rein genug/ Massen der Sck-'.f-
siall eine ziemliche Weite nemlich so. Schuh emseruet
von dem am Eckstehenden.Derandere aber/ ob er wo! die
Freystallungvor sich hat / ist doch auf 25. Schuh davon
entfernet / und kan von derselben keinen sondern Sranck
oder Adelsdufft einnehmen/weil er selben gebrauchet / und
welches voraus zu stellen / von dem fleissigen Stallknecht
stracks nach demAuszugder fremden Pferde oder Ochsen
gereiniget wird. Die gegen dem Ochsen--und Pferde
Stall über stehende Gebäude / deren das obel e man¬
cherley in sich fasset / das untere aber des Schafers Woh¬
nung samt dem Füllen-und Freystall begreifst / hatte un¬
sers Erachtens auch nicht füglicher anderswohinkönnen
gestellet werdemDann dasoberegibt Platzzu einer Zeug»
Lämmer für den Meyer oder Bauren / und zu einem
ZeugLammerleinfürdenOberknechr i Begreifst eine
Hobel^undDrehbanck /oder eineNothwerckstatt; eine
Gcblacht-Flachsund Hanfstette; eine grosse VVagen-
schupffe /dahm auch Pflüge und tLgen können gebracht
werden; item einen Verschlag zur .^euerrnstuttg- da die
Feuerkunst/Feuerspritzen/Haggen/Feuerboding/ Leitern/
lederne Eimer u. d.g. ihren gehörigen Ort unfern vom
Brunnen finden. Hinter der Zeugkammer herab ist auch
ein Platz zur Holylege befindlich. Alles hand-und ge¬
legenem/ und unter einem Dach. Der Schäfer wird
sich hoffentlich auch über seine iLinouartierung nicht zu
beschweren haben / weil er hier lüsstiger und bequemer
wohnet / als mancher ehrlicher Bürger in einer grossen
Stadt/zumahlener auch das Wasser so nahe hat. Dann
daselbst stehet der Bronnen samt Granden zurVleh---
tranckung imMittelpunct des Vorwerckes.Von ban¬
nen man das Wasser entweder in der Nahe haben/oder
durch Canale weiter leiten kan. Wo dieses die Beschaf¬
fenheit desselben nicht litte / müste man nechst dem Wasch¬
hause oder im Mittel des Platzes zwischen demselben und
dem Gesindhause noch einen Brunnen graben / wie dann

Des klugen und Rechts-verstündigen Hauö.Vatters
ohne das auch das Brauhauß feinen eigenen Brunnen
haben muß.

§. 6. Bißhero ist von solchen Gebäuden gesagt wor¬
den / so zu gewissen benannten Dingen absonderlich
bestimmet. Es finden sich aber auch andere hier un-
benannre Dinge / die ihre gewisse Stellen und Platze ha¬
ben wollen. Demnach wird zum Aufschütten des
Rorns und andern Getreidigs dieOelpresje und die
grosse Scheune so beederseits an den eussersten Ecken des
Vorwercks befindlich /überbauet / und mir 2. Gaden biß
an den Boden verfertiget / da dann die Tenne unrenher
samt den Theilen auch für einen Gaden gerechnet wird.
Das Heu findet über allen Stallen seinen Ort. Wo
man es aber daselbst nicht alles unterbringen könte/ kan
der Boden auf der Wagenfchupffedazu angewendetwer¬
den. Dem Stroh wird sein Lager nicht nur unten im
grössern / und unten und oben im kleinern Dreschstadel/
sondern auch über jedem Stall ein gewisser Platz zuer-
kai'dt / da dann von selbst erachtlich/daß dasjenige/ wel¬
ches unten lieger/am ersten zu verbrauchen. Die Hülsen-
fruchte können auch in einer Ecke desBodens oder unten
in einem Theil der kleinern Scheune ihren gewissen Ort
haben/biß sie ausgedroschen werden / da dann die Frucht
auf seine Schütte/ das Stroh in sein gehöriges Orrh da
es am ersten verbraucht wird/hinzubringen. Das L.au--
blg für Ziegen und Böcke (so im Nothfall auch den Kü¬
hen gegeben wird) kan theils über dem Ziegenstall/ theils
oben über des Schäfers Wohnung unterkommen.Da¬
selbstmögen auch die Schlaten und N?eyderrobre lie¬
gen. Die Süd und das Uberkehncht sind oben auf
dem Kühestall in einem besonderen trocknen Unterschlag.
Das Afterist oberhalb der Wagenschupsse oder über
der Feuerrüstung. Auch die Flachsagcn muß man nicht
unnütz hinschütten/sondern theils zum Gebrauch auf ein
Platzlein oberhalb der Schlack)r-F-achsund Hanjfschupf-
se bringen/theils aber in den nechsten Fuhrwege schütten/
da sie dann durch die Rader wol zerfahren und gequet¬
schet / durch das Vieh eingetretten/ mit der Erden vermi¬
schet/und mit Regen und Schnee abgebaitzetwerdcn : da
man dann solche Erde / darunter diese Agen vermischet/
nach beylauffigen s. Jahren in die naßlichte Felder führen
kan. Dann vor folcher langwüriger Abmergeluny sind
diese Agen/zumal in sonst trocknen Feldern für nichts als
einen Fresser und Zehrer zu achten. Und ist rachsamer/
man schütte sie immitz hinweg / als dass man sie also roher
wolte in den Dung mengen/ und mir ins Feld führen.

§. 7. Hier fallet eine Frag für : <vb man so gar ge--
nau auf die Uberemftlmmuug der Gebäude eines
!Ne> erkofs / so gegen und Neben einander stehen/zu
achten habe oder nicht? Da sich dann voraus bedinget/
daß die Gebaue gegen dem Mittelpmtz einwerts Gassen¬
weiß/d.i. in gerader Linie herab gegeneinanderüberste¬
hen sollen / es gehe gleich mit der abgewantenSeite/und
mit der Höhe und Grösse/wie es kan. Zwar / wenn es bey
freyerund unfehlbarer Wahl stünde/würde jeder Ver¬
ständiger selbst aufsogen Wolstand bedacht seyn / daß
solche Grösse und Höhe auch gegeneinader zusagte. In¬
zwischen istgewiß / wer dißsalls alles genau zu beobachten
und aufs netteste zum eusserlichen Ansehen einzurichten be-
gunte/der müste manchesGebau höhez/manches niednge:/
manches weiter und neffer / und auch schmaler führen als
es nöthig und nutzlich / manches auck an einen unrechten
Ort hinsetzen/manches wol gar auslassen: und würde ih¬
nen gehen wie einem der sich bemühete/ keme Knechte und
Mägde zu halten / die nicht einerley Grösse/Gestalt/Klei-
der/Verrichtung und Vermögen hatten; oder wie einem/

der
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der seine Meyerey allein mit Pferden oder allein mit Kü- Grösse dem N?aschZao-und Backhause gleich gefüh-
hen oderSchweinen bestellen/oder keinerley Viehe halten ret/denn hier leidet der pr-oHeÄder Herrenwohnung kei«
wolte/das nichteinerleyGrösse harte: da hingegen jedes neUngleichheit/und mag beederseits im Liechren emeHohe
Thier feine chene Natur und Gestaltbar / aucheinen von y.oder ro. Schuhen genommen werden.DerStur-«
Platz erfordert/nachdem ihm der Schnabel / Rüssel und cenjraU muß im Liechten ftine gehörige Höhe wenigst der
Wanstgewachsen.Es wird zwar rarhsamer ein kleines r o. schuhe haben. Wolte man solche Höhe in dem An»
nach einem grössern gerichtet/erweitert und erhöhet / als gebau i?es Thorwertels Wohnung und des Srallknechrs
ein groW dem kleinern nach niedergedrücketundeingezo-Stübel der leichtern Erwärmung halber nicht haben/
gen/aber nichtohne Unterscheid/auch nicht ohne erhebliche müste dieselbe Dachung abgetheilet / und hier etwas nie-
Ursachetwan künfftig daher hoffenden Nutzens. Auch derer/dorr umerwas höhergeführet werden. Wiesich
soiiman allein um Wolstandes willen dißOrrs weder zu dann auch dieses Gebäu der Höhe nach in keine Gleichheit
niedrig noch zu hohe bauen: es treffe dann gar ein weniges mit dem kleinern Dreschstade! bringen lasset / weil die
an. Dann jenes nimmet mehr Platz ein als es gibt / und Höhe der Dreschtenne bey i s. Schuh erfordert / zum

koster mir seiner Unterhaltung nichts desto weniger. Die- Sruttenstallaber z. biß 5. Schuh weniger kommen. Der
ses aber vermehret zwar den Raum/ ist aber anbey niedre- Schafstall hat auch seine eigene Gestalt und Höhe/ und
rer Gefahr unterworffen / und erheischet mehr Unkosten bedarst im Liechren höher nicht als 7. Schuh zu seyn/ da-
zum Aufbauen und baulicher Unterhaltung. Dazu dann her er sich mit keinem andern Gebäude vergleichen last,
dieses kommet/daß der so hoch bauen will/ auch anbey aus Die Oelpreß aber und die grössere Scheune können und
Mathematische Hülffsmirre! / die Höhe obne allzugrosse sollen in gleicher Grösse und Höhe / jedes mit zwey Rey-
Mühsamkeit zu gebraucben/bedacht seyn muß : da dann hen biß ans Dach und hoch ausgeführet werden / wie im-
dieWasserpompenund Aufzüge zu starten kommen. Ins- vorhergehenden §. gesagt. Und das hilfft nechst vorange-
gemein aber erachten wir/das jedes naymhaffre Gebau zeigte? Ursach auch zum An-nnd Aussehen dieses Vor¬
für sich nach feiner Are m gehöriger Maßnehmunz wercks. Die Weinpreß kan dem Pferdstall gleich seyn
zu jcizen /glel'ch als stünde es allen» ohne Verglcichung an der Höhe/und inwendig im Liechten. Das Braiihauß
gegen andere da/ob es wol auch neben andern und um an- wird unrenher im Liechten bey 12. <?chuh hoch / das übri¬
gerer willen ordentlich zu stehen kommet. Wel he aber ge stehet bey dem Maß der Nottöursst/ und wie alles be-
nicht sonderliche Weite / und gleichwol ein .'Uberd chung sagte bey der Freyheit des Erbauers. Diesem nach sind
erfordern / die lassen sich füglich zusamin stossen un >unter zwar einige Gebäude dieses Vorwercks gleich anzugeben,
ein Dach bringen. Sonst aber ist die Manl^fal-geeic Die übrige aber stehen/wie sie können / ja auch wie sie sol-
so gescvaffcias und emen^pfflg / daß sie auch die Kuh- len/nicht unnatürlich und gezwungen / weniger unnützlich
Ochsen^und Pferdställe nicht gern in einerley Höhe und undunnorhwendig.Einfolglichntagman/wie diß Orts/
Breite kommen läst: und das leidet auch der Zustand des also auch sonst/ wo verschiedene Gebaue Reyhenweiß zu- -
Viehes selber nicht. Demnach soll der Kühstall de^ Hö- sammen kommen/einiae Übereinstimmungderselben aus-
he nach im liechten mehr nicht als 7'. auss meist 8. Schuh sinnen und suchen. Gibtsie sich gern/ so ist die Unterlas¬
haben. Ein gleiche oder doch ein schlechteresmehr auslra- sung unverantwortlich / will sie aber nicht / so ist ihre Er¬
bende Höhe brauchet der Ochsenstall: Die Pfcrdst.'UIe zwingung nichtnur mühsam / sondern auch abergläubisch
können am wenigsten i o. am meisten aber 12. Schuh und lächerlich.
hoch werdm. Wolte man nun den Ocbscnstall von au/!en §.8. Das 5Nittelmaj5 und die zulängliche
den» Pferdstals vergleichen / müste mau sie auch inwendig ^aumUch>?cic der T-Koren,Gassen uns pläye in die-
m Liechten in gleicher Höhe führen/oder einer ausweitigen sem V orwerck ist auch nicht ausser Acht gesetzet worden/
Künstlung gebrauchen. ^Die ^»reice der Srasle samr angesehen daß allzuweire Plätze zum Hm und Hergehend
den 9)?aurei? ist aufzo. Schuh genommen / null jemand und zum fäubern mehr Zeit als nöthig erfordern / ohne
den Pferdstall breiter haben/ kan er um etliche Schuh nur Nutz leer stehen/unnochwendig ermieden/und wol gar den
der Ruckmauer gegen die Weinpreß weiter hinausfah- Vogt oder Meyer /auch zuweilen die Ehehalten verrrei-
ren/ unangefebendieselbe Gasse dadurch etwas ungleich ben/welche sich wol auf solchen und dergleichen Schlag
würde. Da es sich aber anbey gar wol thun ließ / wann verlauten lassen dessen: dieses Gut bedarss mehr gebens
er das gegenüber stehende Gebäu wo der Frei,-und Ful- als handthierens:erfordert nicht Dienst - sondern La >d>
lenstall und des Schafers Wohnung aneinander unter boren. Allzuenge Plätze sind beschwerlich zur Ad-- Zu-
ein Dach kommen / auch um so viel an der Breite erwei- und Durchfuhr/sind finster und ungesund/weil dieLufft
terte. Aber darum ist von unnöthen/daß besagtes Gebau nicht so frey durchstreichen kan / auch etwas gefährlicher
in der Höbe des gegenüberstehenden Pferdstalles auhe- in Feuerbrunsten. Demnach hat man es dißfalls et> as
führet werde / weiln auch d>e Freystallung an einer Höhe genanzusuchen / daß der Sache weder zu wenig no'-zu
imLiechten auf8. oder 7^. Schuh sich gern vergnüget/weil viel geschehe. Diesen, zufolge ist die Breite des grossen
sie selten gebrauchet wird / und die frembden/ zumal Bau- Mittelplatzes auch 6o. Schuh; des andern aber zwischen
ren-Pserde sich leicht etliche Stunden oder eine Nacht dem Brauhauseund Stallen hinab auf z/. Schuh ge¬
über m einem niedernStallebehelffen.DerSchäfer aber nommen worden. Zum Thor der grossen Einfuhr werden
isi einer hohen Wohnung/welche auch schweres zu heitzen/ 1 s. Schuh/ zu den Stadelrhoren 14/;« beeden Thoren
gantz ungewohnet.Dazu denn auch dieses kommet/ daß desHerrenhauses/ item zur Ein - und Ausfuhr des Bräu-
durch die Niedrigkeit dieses Gebaues dem Wohnungs- Hauses 12.Schuh/und so viel aurb zu dene grossen Thoren
Hause des Hofmarckshermder ?rolpe<A in dem Schaf- des Pferd-und Ochsen mich Schafstalls gerechnet. Das
Hofe und an die grössere Scheune hinan verbessert wird, grosse Thor aber ist nächst starckester Verwabrurgmit
Das Vielgebäu aber da die Wagenschupffe mit begris- Riegeln/Angeln und Schlössern/ auch mit doppelten Flü-
fen / kan auch der Höhe im Lichten und dem Dache nach geln/mir starcken breiten Ober-und Unterschwellen / item
dem gegenüberstehenden Ochsenstall gleich werden: muß der Bedachung aufs beste zu versichern / daß alles obns
ihm aber gleichwol der inwendigen Abtheilung und denen ZwangWiesse/ und weder grosses noch kleines aus un)
Eröffnungen nach gantz ungleich werden. DasGestnd-- einschli-'ffenmöge. Man könte dem Thor auch mit einem
hauß wirdauch an derHöhe und.Bedachungund übrigen Giblichen oder kromon und mit einer Kugel darauf ein:

Zierde
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Zierde geben. Neben diesem Thor wird auch gemeinig- thums Her: nicht bey solchen Mitteln ist/ daß er den Bau
lich ein Nebenthürlein/ weiches das grosse Tbor zuscho- vornehmen/und sein Hauß verbessern könne: Und obgleich
nen dienet / gemachet. Juweilen wird es gleich in das die vorbey gehende sich in diesem Stück per csmionem
grosse Thor eingeschm'ttm.Wo sonst das Thor mit- 6,mni jntetti. nichthelffen können / in Erwegung dieses
telmasstg / last mans wol gar aus / und eröffnet da- Mittel nicht deßwegen verordnet und an dieHaudgege-
für einen Flügel des Thors. Die Pressen und der ben worden/weilendie Persohnen sich eines Schadens zu
Stuttenstall haben eine Thoröffnung von beylauffigen befahren/ sondern vielmehr aus dieser Urfach/weiln zu be-
7. Schuhen. Die Wagenschupffe ist vornenher gantz sorgen/es möchten die benachbarte Häuser durch das Ein¬
offen. Die kleinern Eröffnungen der Thüren sind / wie fallen des nicht weit davon stehenden schadhaften Hau-
befand / von 2?. biß f. Schuh nach jedes Orts Beschaf- fes beschädiget werden :v.I. zo. ff.6eä »mn. ins. So ist
fenheit. Gleichwie aber innerhalb des Vorwercks alles ihnen doch durch ein anders Mittel gerathen/krafft dessen
erheischender Notthurftt nach wegsam / frey und bequem/ sie sich bey der Obrigkeit beklagen / und so viel begehre»
also müssen auch ausserhalb umher allerseits gute Fuhr- konnen/daß der Eygenthums-Herz eines solchen Hauses/
straffen undAuswege seyn/daß man nicht gezwungen wer- selbiges entweder gar abthun / oder es doch aufs wenigste
de mit schwerbeladenen Fuhren enge Reyhen zu machen/ ausbessern jolle / damit sie sich im Vorbeygehen keiner
und der Gefahr und des Schadens des Umwerffens mo- Gefahr zu besorgen haben möchten, v. jn j. sci Lu.
ge entübriget seyn. . rscons. 46. ff. cle ciamn. iaf.öc Loepoll. cle 8. l>. V. c. 79.

§. 9. ' Ob aber jemand die Kosten anwenden möch- n. z.
te/um mehrerer Versicherung halber vor diebischen Ein- Was hier von einem eygenthümlichen Hauß oder
griff/einen Graben um das gantze Vorwerck zu führen/ Gebäude gesager worden/eben dieses hat auchPlatz in die-
oder allein die eussern Mauren der eussersten Gebäude/ fem Fall/da vielleicht ein Hau^ oder Gebäud ihrer vielen
wo sie sonst nicht hoch genug waren etwas über die Dach- zugleich zustehet; pe» cl.!. »6 cursrori's. 46. ff. cle cismn.
schwellen zu erheben / und gleich einer Feuermaun über- mteK. Weiln es aber mehrmahlen zu geschehen pfteget/
stechen zu lassen/oder sonst emzufangen/ lassen wir dabin daß solche gemeinere nicht wol in der Art und W-eiß zu
gcstellct seyn. Wer es vermag/einen Hof von dergleichen bauen und zu bessern überein kommen können/ als wollen
Art und Werth zu kauffen oder von neuem zu erbauen/ wirkürtzlich anzeigen / was bey solcher Begebenheit zu
wird vermuthlich an Fürsorge und Fleiß zu verwahren/ beobachten: Ist demnach zu wissen/ daßwann einer unter
nichts erwinden lassen. . diesen gemeineren das schadhaffte Gebäude anders/ als es

§. l o. Der miteingebrachte Grundriß aber ist gar vorher» gewesen / der andere hingegen in dem vorigen
nicht zu einem allgemeinen Modell sürgestellet /^ auch da- Standaufrichten und verbessern wolte/. daß/ sag ich/in
bin nicht cn
Landgüter!. . -^
dern es gibt nur emen beylauffigen iLntrvurff/ ^ .
bey Beschaffenheit einer solchen Gelegenheit / so gegen 6e irin. sK.priv. Wann aber alle beede die Verbesserung
Mitternacht eine sich bequem andehnende undgelind auf, nach der alten Form / geschehen lassen wolten / hingegen
steigende Anhöhe; gegen Mittag aber herwieder der Na- aber unterschiedliche Meynungen von der Art und Weise
tur nack einen müden unvermerckten und sich gemächlich des bauens sschreren / in diesen- Stück wäre dessen Mey-
abneigendenAbhanghat/man einen feinen/ordentlich und nung vorzuziehen / welcher das Werck am geschicktesten
bequemen Meyerhoff mit aller oder der meisten Zugchor und fuglichsten anzugreiffen begehrer. i. in reNcienclo 41.
anrichten / oder wenigst einige Anmahn-und Erinnerung ff. 6»mn. int. Solte sich aber dieses begeben/daß einer
daher zu einem und andern nehmen könte. allein das schadhaffte Hauß verbessern/ hingegen aber der

andere nicht darein willigen und conlenriren wolte / so
köntederjenige / so dieses Hauß Noth halber und /ölcher
gestaltenexc-uüneceffsr.'s imgememschasstlichenNah,

dap. XXVIIl. §. z. verb. menverbessert/nnthinzugieich diealte Form darbey beob-
^ achtet/von seinem tocio den halbenTheil der Unkosten mit
Manches nicht zu hohes Gemäuer behulfft sich im denen Zinsten begehren/ und so dieser in retunclir-und wie-

Nothfall miteiner Ausbesserung/ Anbau. Ver- der Bezahlung seines Antheils sich saumseelig erzeigete/
stürck-0derVerdlendUNg.:c. mithin innerhalb 4. Wochen denselben nicht bezahlete/

^On derB-rb.ss-.u.ig d.. G-bäud° msMmb./
! welche nicht allem nützlich / sondern auch hockst- priv. gleichwie wir an einer andern Stelle gemeldet ha-
l nothwendig ist/Haben wir hm und wieder m diesen ^n. cAje sich aber ein solcher Gemeiner zu rathen/welcher

??/^^F"7"lo"derhe.t aber bey dem ersten Capitel «us der von dem andern vorgenommenen Verbesserung
neses Buchs gehandelt/davon auch zu sehen l. Z. reN^e- eines Schadens oder Gefahr besorget/ darvon beste-

^bne -st es zwar Nicht/ he k-rrol. ö. VO.in j. cl.mni inke6ii. 4Z^§.eum p-rierem.
daß schon offters gedachter Massen em leder mir dem semi- z. ff. <je äamn. ink. Lc ^ngel. in I. iacer ^uos. zz.Lc in I. ia
gen zu Mten und zu walten hat: Mein weilen durch die pariere. -5 ff. eocj rir.
schadhaffte Gebäude mcht allein denen Nachbarn/ son- Was hier von der Verbesserung der Gebäude und
dern auch denen ^or begehenden / ia der gantzen Stadt Häuser gesaget worden/ solches gehet eygentlich nur die-

^ s ^ a c werden kan/ als Wenige an / welche das Eygenthum in demselben haben:
,st es unbillich/daß em solcherLygenthunisHer! zur k.eps- ^r von demselben außgeschloffensind / haben sich
nrung seines Hauses oder Gebäudes gezwungen werde; dessen nicht leicht anzumaßen. Dahero dann der Ulutru-

^ ?u»ncjc>. 17. pr. ff. ü lerv. ^usn'uz. oder der die Nutzniessung in eines andern Grund
v,n6>c. Gleichwie wir solches alles an emer andern Stelle ^ ^ ^ ^ ^

Wie-



Anderes Buch.

I. jnrer truÄusrium. 20. ff. 6e6amn.int.j. i.§ fffcis sten^^t'v
!^.<X ^ K„--r ist auch dem BckSMmr ei,,-sÄ.u s-S > < ^
d.-V-chqftm>>smchtaufjuI-,m^lim°r--5^'§fj-
n..j°r«,«/°-.-, s°nd-rn «. st-h-t s-lbiq- vielmch. dem Ja «k«m-a
EyMthmns Her:n zu/als welcher nicht allein das ki»ae- mznn ^^ .. A, ^ / Vorinunder/ (^i>-
lassene Hauß / sondern auch den Stall verbessern lassen lub.p. 249' k ^ 5 ^ Schwabenspiegel,
mui). .cxconcjuc^o ,s.pf.sc§.l.if. locar. ^oepoll lic andereVeMser/ v ^ bder
8.l>. V.e.74.n. z-Eme andere Beschaffenheithat es mit 2 rir / 8c v ,, / H^-Gerichts Drd,i. p.

ben dem Erben ob. I. ?. I.zz. ff. cie u5ufr. leg. ^l?o. -den Verstand dieses
» , - 1. ^ ^ -^dorts aus der vorseyenden mzrcrie und eines jeden^llz I.vcib.Glocke/damttzum GcbcchundEs K»«°dkrvm- knzuholcn kabc^ Von de» R- ch«!

,!»zu littiten. Thlm.-V°a,-N,Burgund
c?>Je Glocken / (deren Gebrauch im sünfften 8eculo polnischen Vögten / Unter-Vögten:c.
^ eingesühretworden: vic>.l^inck.6e)ur.cempl.c.8.̂ 5^"!tmehrgele>en werden bey dem Knicken. 6e8u.
n. ?z.) haben allenthalben einen grossenNutzen^ angese- I '^^..5' 4'N.Z?8. ^ekni. Lelolct. Lc

hen durch dieselbige das Zeichen gegeben wird / in die Kir- vocib.
che zugehen/zu denen öffentlichen Geschafften / alszum eunci.Z. vers. Wie dann auch die Rinnen ic

Thore ;u sperren / die Meß einzuläuten und was derglei- thun wolte/diests nichtzu leiden gehalten
chen mehr ist. In der Peinlichen Halß-Gerichts-O'.'dn. aber wann es den, Meyer nüblicl? da«,- n/>^ ^ ^

8-, ist v»sch.n / da am Pmchch-l, G.n».--Tag N'ass.l msscmc MiA-SS S
Mit der gewöhnlichen Glocke ( welche zu den> End die wit seinein Nachbar wohl vergleichen da»' -Peinliche / oder mi et .chen Orten die Diebs Glocke ge- Rinnen dahin richte / und wanAieks
nennet wird) das Zeichen gegeben werden solle. So ge- Nachbar wieder des Meyers Willen d. ses M'N 'ebr
schehen auch unterwe.len L..ur.on« mittelst eines Gi0' ändern/ u.,d seine R..,ne.nncht m h?and^
ckenstreches/wann nemlich eineqantzeGemeinezu c.riren/ ten: Gleichergestalr kan der Mever n>ann e>

oder wann cme Gememd die fluchtige Missethäter versol- bam erlauber/daß er seine Dachrinnenm e^
gen solle. Ar»nt.,n 8peeu,.p»r^6.memdr...o. .11. hoffrichten darff/ diese Gerechtigkeit ohne ds Nachbarn
ö<8c2cc.l.b.,.6eZ^c ?6. Dahero jichmchtzu ver- Wülenmcht wieder ausheben. v. ^oepc.II ^8 t' vwundern/wann auch m den Meyerhof zum E,ien und Be- a8.ötcsp.67.n.4.^.nocar Iuli6 gc,
ten durch dieGlocken das Aeichen gegeben wird/allermas-UdriZ.f. ^ "^uncj.^.cai,. is.kuM
fen dann die Abend-oder Bet-Glocken auch sonst die Ar- t ^ ,
beitS -Leut ermahnet/an ihrer Arbeit ein Ende zu machen/ ^uncl. Z. ven. Vlchfl'änckung. jc.
wdeme fo dann des TaM ^de vorhanden ist. v/6. ^Ae Viehtranckung fan nicht allein der Meyer in dem

^umm.5 b.b«..ek. 6. St O.eeüerr. m L°°n- ^ ihm emaerauiNten Meyerhoff/sondern auch e n and^

ou»r. -rk. pr. Le5olcj. voc. Glocken Zt. rer m demselben haben/wann nemlich derselbige sein Vieh

^6 eun6.§. verb.Wo man einen Vogt :c. darinnen zu träncken / und an das benachbarte Wasser zu
^ ^ ^ ^ ^ treiben/als eme Gerechtigkeit hergebracht v.j r 6 m ru.nr>Je v.elerley durch das Wort Vogt verstanden Nicis. r.ff.cle 8. p. k^. in welchem F^ll er aber dieses m be-

^ werde/kanbeydem^ welche da- vbachtenhat/daßeri0kemegrölwZahl/alsaÄ
vongeschneben / nachgelesenwerden : v.^ekner.voc. bracht/ 2.) keine andere Art von Vicb/als.hm. vergön-
Vogrey. Spe.ciel. voc. Vogt. ^u^nßer.Lcnc. 5. Obs. networden/und dann?.) kein kranckesVieh UrF änck-
z.-Dannobwohlneygentlich em Vogt/Nach ihrer vieler gehen lasse/ v.j. i.§. l-rekziiu.., 8 Se leq ff 6c
Meymmg/v.8uppIem^onliI.KI(,ctc i9.ri.24.derjenige ^ quor. Sc «Niv. K5oepoll.c1e8,p R.'.cao » n
genennet wird / welcher so wohl GerMich-als ansser Ge- Klan-, gkj In». l.ib. 2. rit. z. § z. n.. z
rMicheSachenentscheiden kan so ist doch dieseBeschrei-
bung gar zu ZenersI, und schickt sich nicht auf einem jeden/ äo /. 6, veri. Das laubig für Ziegen !c.
der den Nahmen und l'irul eines Vögten traget: Aller- Laub wird vor das Vieh zur Unterstreuaebran,
Massen durch dieses Wort nicht allein solche PersohneN ^ chet: Es ist aber zu wissen/daß an solchen Orten/
bedeutet werden / welche die höbe und niedere Gericht Mangel an Wißwachs ist / das Laubstreiffcn nicht einem
haben / V. (Zrypbignä, cie XVeiclikilrj. c. 6z. n. 9.0- ledenvergönnetseye/gestalten hiedurch an Bäumen und
der die nur mitder nieder Gerechtbarkeit versehen sind, v» Zäunen Gcbadegeschiehet / sondern es mußErlaubn'ik
Knick. 6e8ub!im.?errir.jur.c.4^n.z68.Ltleq derglei- bey der Obrigkeit gesuchet tverden. v.^Kgzv ?ricl k m
chen Bedeutung in dem Lande zu Schwaben Platz fi'idet. sclcjir. 26 8pecul. ^-eiciel. In. I. n. 6. davon wir ben
V. ^elenbec. Lont. ys. n. 19. 6t lsqq. StZpei^el.c.!. dem sten Buch etwas mehrers Händeln wollen
vers. communirer ramen. sondern es werden auch durch

^^euoci.
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äcl eunci. §. voc.Sa)aanvercter oder Zrohndlenft welchen unterweilen der Fahrweg etwas weiter als ge-

ic. wohnlich / unterweilen aber auch enger gemacht wird/je,
<?doch daß er allezeit die Weite habe / damit ein Wagen

(>?On den SchaarwerckenoderFrohnen ist ebenfalls durchfahrenkan / !. -z.vr. ff. cle5. ?. Zcbneicl^. aä
bey dem Xl.Lsp. des l.^uchs§. 6. gehandelt wol- lir.^.cle servir. in rubr.n. 2». Und dieses Fahrwegs kan

den ; hier wollen wir nur kurtzlich dieses mit iseyfugen/ sichemer auch auseinemfrembdenGut bedienen/waün er
was von dem Schaarwercken in derChur-Bayr. Landes- ^^^s anders als eine Gerechtigkeit hergebracht / cl. I.».
Ocon. l >c. s. §. 4. m,c nachfolgenden Worten versehen: ^s begreifft aber diese Gerechtigkeit auch dieViehtrifftin
Demnachzwi,wmunserRltcerschaffc/L.andIassen/sich/,olcher gestalt/daß/ weraufdesandernGrundund
vn^? deren angehorigen ^>lndersassen zum ostcern Boden zu fahren berechtiget / auchdmch denselben Weg
und vielmals bcschwerliche Unelnigkelt/Streltund ^in Vieh zu treiben Macht hat / v. L»rp-. p. clec. 1 07.
Irrung wegen der Schaarwerck und Hrohndlenst ^ ^m jedweder sorhaner Dienstbarkeitder-
ciicyaicen/ und hierdurch unserm Regiment mercr- massen gebrauchen/daßes dem Grundhermam wenigsten
licheUnruheund rNuhe aufgeladen wird/ sowol- Schaden bringet/ und zu dem End allezeit den Weg neh-
kn wir solchem so viel möglich vorzukonnnen/ yler^ men/der ihm gleich anfanglich angewiesen worden / l 6. ff.
mit geordnet haben/ daß, an welchen Orten und clelervir.Hder/ wann ihm dißfalls keine Einweisung ge-
tLnoeu zwischen der ^erzschaffe und Unterchanen schehen mare / soll er doch an einen solchen Ort den Weg
durch Vertrag Abschied/ odersönstenrechtmassige machen / darinnen er dem Grundherrn am wenigsten be-
g-wlsiernlaßherkommm/ wie solche Lrohndienst schwerlich seyn kan /v .l. 9. ff 6e8ervir. Undwannermit
«nizSchaarwerek geschehen / auch was dazu denen dem Grundherrn deswegen nicht überein kommenkönte/
UnterthanenfürL.teftrunggegeben worden / und muß entweder ein Schiedsmann oder der Richter den
nach,nar,ls dabe? gelassen werden und bleiben solle. Ausschlag macben / 1.1 z. §. li rorus. 1. ff eocl. Welches
rvo aber solches ungewiß und über verjährte Zeit auch von dem Fußsteig und der Viehtrisst also zu verste»
kerne gewisse 5Naß hergebracht / nochvon unserm hen ist/6,1.1.ff cle lervic.Jnzwischenaber soll der Grund-
Rezimenc entschieden worden ; und die Henschaffc herz sich im Gegentheil auch nachbarlich aufführen und
nne denen Unterthanen sich der Dienst^oderL.iefe-- etwa nichts dergleichen verhangen/ dadurch sein Nachbar
rung halber nicht vergleichen Lunten; So soll auf an der ihm zustehenden Gerechtigkeit des Fahrwegs/
eines oder des andern Theils Anrüsten durch unser Viehtrifft oder gehens und reitens zc. verhindert werden
R^gunmc oder verordnete Lommillarien solche Iri kan/wie dann ihme deswegen den Wegzuverzaunenoder
rung der Billigkeit gemäß entschieden werden/mit zu vergraben allerdings verbotten ist/ und so dieses gesche,
diesem Anhang / da ein oder der ander Theil schuldig he/könte der Nachbar eygenmachtig solchen Zaun wieder
b-funden wird / an unverantwortlichzugefügter abthun und hierdurch seine Gerechtigkeit erhalten/v. Kar»
2)eschwehrung/ oder aber muthwilliger LVicder^ rol.int. i.§. tioc inreräi^c». z. ff6eirin. aÄuquepriv.
syun^ und Ungehorsam / derselb mit ernstlicher Lclinei6e«^.s6rubr. ö?pr.lnl^. 6e 8ervir. n. 14. öc >5.
Grrass unnächläßltch angesehen werden solle/ Le8rruv. 6e vin6ic5. priv. c. 6. spk. 8. k^ura v.spu6.
dergestalt / da sich bey unserer Regierung be^ Loepoll. 6e8.p.^.. c. I .2 .s?.z. Ein anders aber ist ein
finden würde / daß der L.andsässen Untcrtha- Schleiffweg/wann ich nemlich mitten etwas in memem
nen sich mutkwillig fürsikzlicher tVeift der Echaan» Acker muß liegen lassen / damit ich zur Zeit der Erndte
pserck verwaizere / alsdann sollen dicsclben Untere mein Getraid einschleiffen / einführen und einbringen kan;
tha-ien den Rosten nach billigen Dmaen zu er« dann da zertheile icb gleichsam meinen Acker / nur damit
st,ccen/auch ihnen denF.ands^siensieaufzuvorher5 ich mit meinem Getraid kan heraus auf den Fahrweg
pellende ikrt inrnüs unser Regierung gebührlicher kommen, vicrberr. in Lvnrin. ?k. pr. Selolci voc.
rNaisin derwegen zu strafen / unbenommen seyn; >uhrweg. Unterweilen wird auch dem Nachbarn die

/fall aber einhandlest okne rechcmasslge Ursäch tLinfahrt durch des Nachbarn Hof oder Scheunen ver-
fürsiiz'.tch muchwilliger Weise die Unterthanen be- gönnet/in welchem Fall aber derselbige sichgleichermassen
schwehret batte/ soll er gleicher Gestalt den Rosten solcher mit Manier und zwar bey Tag gebrauchen / zu¬
wider zu erstatten angehalcen/undmir gebührender gleich aber auch zusehen muß/daß er keine gcustigeSachen/
Serafangesihen werden. ^66. Churbayr. Pott', oder svlcheDmg führe/dadurchder Nachbar besckwehret/
ccy Ordn. §. 1 .vers als uns auch :c. Allwo dieSchaar- oder aber demselben Schaden zugefüget werden kan.
wercken an Sonn-und Feuertagen nachdrücklich verbot- ^rnlck.m ^ic.s^Äpec.Speläel.voc.iLinfahrt.Die-
ten sind: Was aber eigentlich unter den: Scbaarwercken?emgeselbst aber/welche mit dem fahren umgehen/ müssen
und Frohnen vor Dienst enthalten / davon besiehe vomi- sich wohl m acht nehmen / daß sie die Wagen mcyt uber-
mc. kzilum. 8emicenrur.Lonrrov. Lonrr. ? z. n. I z. Lc laden/und Hernachmahls im Umwerffen Schaden thun/
seqq. In welchem Fallaufdas Herkommenund Okler. allermassen siesonsten den durch ihre Schuld verursachten
vanizusehen seyn wird. Endlich ist zu wissen/daß wegen Schaden ersetzen musten / v. §- 6.7. k 8-lnk. ach I..
der Schaarwerckgemeiniglich ein Scbaarlverck ^>1- Wofem nur
Brod/Geld/oderetwas anders da,-Mn g«-ich-.
werdeV!äl i.C-I-p-au. I.^ f ^ ^ u.'f-o» doch m allewege oblieget, l^oepoli. cie d. t<.. c. z. n. 77.
^^s.2l7.n.6. ^ul.6e komzs.^ 4. n. 10. k »ulkn. den Fahrweg auf einen frembden Gut herge,
llebumin.p p . . . .9 . czq. bracht/kandenfelbenvorsichwolausbessernlassen/v.i .4.

ä-I§,2.v-rb. Ab-und Zufuhr,-. - s-

ren nicht allein zur Versicherung / sondern sie wer¬
den
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werden auch unter die Grantzen gezehlet / wann man sie werden, v. ^ ekn, (^>ks. pn voc. Graden-Geld. Lc Oec.
vemlich an den Grantzen auswirfft; In welchemVer- rin^er.cle/ur.l.iwlc.
stand sie so dann Landgrabenoder Landwehren genennet

Das XXIX. Capitel.

Von denen Städeln und SKunen.
Innhalt. dritte soll wider die Mäuse am besten dienen. Bey der w

§. i.D«s Stadels Grösse / qrvst und kleine Thor» Gelegenund sten und theils bey der dritten hat man sich aufo fleissigste
Beschaffenheit. Andere Lufftöffnungen. §. 2. Dreyerley vor schwitzend und dunstenden Steinen ZU huren/ und die
Arten der Wanden. Von Nedcntheilen, Vierteln und Ver- hjevon oben gesetzte Regeln wol ZU beobachtn : auch dieschlagen, ?, ^,ie ^udereitung der Tenne durch eine dop> 5^?>iut>aleicl)undcllart!llben)eri?l!n/unidell
pelte Art / deren eine ausLaim/die andere von Holtz. ^.4. "^»miel aieiaiunc giarrzUvcn.crssUi, UMt.vl! ^.auzen oas
Von doppelten oderdrevfackenTennen. Wie die Theile zu Hlnaussiaussenzu verwehren.
brettern. §. 5. Von der Scheunen dreyerley Dachern aus Die NebeNtheil an beeden Seiten der Tennen wer-
Schindeln/Stro^Ziegeln. Von einem mtt xtcchkspckne» den mit gehäbschliessendenstarcken Brettern oder Läden
unterzogenen eins^chen Aegeldache, Von W^tterbreltein, Verlchltiaen / dai? keine Dörner durcblvriuaeu niötten
Von des Dachs Vorstehung und Verwayrung vor V^eln. reme ^orner vu»«Pivringen mögen»

§ Diese Wände müssen auch gemaffigte Hohe haben/ daß
^ ^ die Körner nicht überspringen können. Die Theile wer-

»" - Drejckistade! soll lieber«» etwas zu groß ^en auch/wo sie sonders groß/wieder »n ihre Vierte! ae-
als »u kiem / auch des Laubes und der theilet und unterschlagen/ allerhand Getreidig besonders
Feuersgesahr halber vom ^ohiihause ab- hinzulegen oder zu setzen. Inwendig nechst den beeden
gesondert werden. Der Grosse und des Thoren kommen auch kleine Vorschlage wieKammer-
dvaums bedarff er auch Mtcr andern da- ^ein/ zur Verwahrung des Dresch-und ÄZindzeuges als

bero/dafi man an dein. ^ ebenseiren vdcl ^heilen Platz ha- derSüd undAbkehrichs.Diese aber müssen unrenher
be/allerley Scroy lussrig zu legen / und von statt zu lallen/ ^x^^^ert seyn/ damit besagte Dinge trocken darinn blei-
auch das längste davon zu ^rrohlchabenund Bankern mögen. Weßwegen die Alten das letzte allezeit eine
auszusthobern^indvor dem Ilnzieser desto besser zuver- Stiege hinauf tragen lassen/als auch oben angegeben,
wahren / mazien 1.as .ussrig und trocken liegenc e ^roh ^ ^ Zubereitungder Cenne scheinet eine gar
wie auch Heu mid anders/wann es die .Morgen und Mir- bekandte Sache zu seyn. Cs müssen aber gleichwol diß,
ternachtwind durchwehet / mürber um müder am Gc- f^ls offt Fehler mir nnter. Weßwegen hier über das/
schmack und mc.it >o alnend oder mufflicht unc danucht schon an seinem Ort von Aestrichen genieldet / noch
wird/ als wann es zu ^ icr und hoch Misemander lieget/c a zu sagen. Es sind heutiges Tages zweverle^ Lrcen

libereinander erwarmer und ersrocket / und die der Dreschtennen. Die eine aus Laimen und Erden/die
beste Krasst und ^ejchmackverliehret / muß mit zweyen andere aus Holtz. Jene staubet gern/wie gut sie auch be«
^mgelthorcn/ reren iec cv 12. ^chiih breir und i4.we- reitetwird/ und leider Schaden durch die Durchfuhr?»!/
mgst i^-.hock)/ ver!e.)en seyn / um bey dem emen die-.m- nassen sie durch dieRader / Hufeysen und Klauen bald
fuhr/bey dem andern aber gegenüber ctt Ausfuhr mit ausgetrerren und grubicht gemacht wird/ist aber gleichwol
einem wo^äadencn Herder Getreyd-Wagennehmen s<hr gebräuchlich. Dazu kommen nun beyläuffig 2. Thei-
zn können, m jedes ^hores Flügel emen wnd zum ^ starcken Launs / und meistens ein Theil leichter Erden.
Durchgang ein klein<>.hirr.ettt elnge^chmtten^der man Wann beedes schon am Platz gegenwärtig/ hat es damit
setzet starr dessen cm ^ebcnrhurlcln m cie Wand nechst seinen geweisten Weg. Wo nicht/ist der Abgang zu er¬
dein grossen Thor.Gle-chwieaber dlcÄ.»ssr einemS adel setzen/ und die Notchursst vom nechsten Ort/ als seyn kan/
sehr nöthig und nützlich / jo ist />e doch ium worffe/n so herbey zu schassen/und kan solcher gestalt zuweilen auch der
nothwendig nickt / und darsseben darum der Stadel xa,'ln an der Stelle wo er ist zubereitet / und al«o auf die
nichtnachder gewöhnlichen Landes-Luffr gerichtet wer- Tenne gebracht werden. Damit aber der schwartzen oder
den. Dann der Äbiiid jelren also bestandigundge>chlacht Luckerichen Erden nicht zuviel drunter komme/ muß man
einblaset/als es die Drescher gerne haben. Darum brau- vorher» ausstechen / und auf eine Seite hinwerffen.
chen sie lieber und sicherer einen Sack zum Wmdmachen. So dann kan man ein gut Theil Wasser übergiessen / da-
Den Stand der Scheunen betreffend / stehen sie am be- mit der Boden erweiche / und wann nach etlichen Grün¬
sten gegen Mitternacht / dock daß sie auckvon M orgen x>en durch hineintretten oder durch eine hinein geflossene
einige Eröffnung haben / der Lufft einen Durchgang zu spitzige Stange derBoden laimicht genug befunden wird/
lassen/müssen etwas erhaben / von aller feuchte/ Misten man erstlich einen und andern starcken Gaul drüber
und Stallen entlegen/kalt/lufftigund trocken seyn. Di^ her reuten / inzwischen auch von der ausgestochenen
Eröffnungen aber müssen so beschaffen seyn / dch nur Erden / zusamt etwas Gerstsüd oder Agen drunter meiv
der Wind / nicht aber die Vogel durchstreichen mögen, gen/und aufstreuen und mit Wasser/ darein Kübkoth qe.
Welches durch Hlugel-Laden anbceden Stirnmauren/ rühret/nachNotthurffr netzen/daß also so viel Erde/Laim/
und durch enggestrickte Gitter geschehen kan. Anbey last Süd und Wasser untereinanderkomme / biß es alles wol
sich hier auch beobachten / was unten c. zo. §. 1. von Ge- untereinanderanzeucht. Wann es solcher gestalt ein paar
treydkastmund^ren Lufftlgung erinnert w,rd^ Stunden lang durchgetretten und gequetschet / lasset
^ werden entweder biß unter c en mans biß an den andern Morgen stehen / doch also daß es
Dachstuhl gantz aufgemauret;oder gantz von Holtz ver- etwas eingesprenget un eingegleichet werde/damit es nicht
fertiget: oderlKen den untern The>! aus emer 1. oder 1^. zu starck erharte. Desandern Tages siehet man zu / wie
Schub hohen Mauren / des uongen ^beils aber aus mit zügig und steiffder gearbeitete Zeug seye/da n'.an ir>m dann
Brettern benagelten Ammei holtz. Die erste Art dauret ^as mangelt von Laim oder Erden oder Kühkoth / Waf-
am lanüsten/dleanderemrd von der Armuth bekebet/die sir und Agen weiter zugeben/ und solches durch allerhand

Hh 2 Vieh
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Vieh wieder eine zwo Stunde eintretten kan. Dann Feuer angehet / die übrige möge gerettet werden. In den

schlagt man die eingetrettene Löcher etlicher Massen wieder Theilen zur Rechten und Linckcn des Tennens kan eine

zu. Darnach wird Eysenstaub / oder ein von Schmidt- Aöhlungauseinen oder anderthalb Schuh gelassen/ und
Ichlag abfallender EysmMder nach und nach drüber her- über derselben über zwerch gesalzene Bretter bereitet wer-

gestreuet und mit unterMetten. Hat man dessen genug/ den / die sich wieder außheben und übereinander schlagen

wird er um so viel tWrmit untergequetschet / wo nichr/so lassen. Darauswürde das eingebrachte unausgedrosche-

hab man acht / er nur etwann einen oder andern Zoll ne Getreydig gesicherter und trockner liegen. Und könten

tiesmit unterwandere komme. Besser ists/ zumal wo unter solchen Brettem auch allezeit Maußsallen / diese

man zu weich hat/ man trette ihn an einem andern beson- Gäste abzufangen / untergeschoben und zur Zeit der Bo-

dern Ortem/ und überziehe damit den vorher eingegleich- den ausgesaubert werden. Dieses solte der Mühe und

ten Platz. Darausstreichet oder geustman letzlich Thier- den Kosten noch wohl lohnen,

blut/ als von Ochsen / Kühen / oder welches daß beste von §. f. Das Dach wird gemeiniglich entweder von

Ziegen und Böcken/das wird dann nur obenher/ und als Schindeln/oder von Stroh/ oder von Ziegeln gema-

weiteslanget mit eingetretten oder eingeschmieret. Das chet. Was von einem jeden sonders zu halten ist aus die-

Blut kan fast nirgend nutzlicher angewendet werden als sein 2. B. c. 16. §. 6. zu ersehen. Im fall aber je die Ar-

hier. Deß Schmidzinders kan man auch einen guten muth jemand treiben solte/ sich deß Strohes zu bedienen/

Theil nehmen. Doch daß dieser wol mit dem Zeug abge- so hat er doch den Nachnutzen / wann dasselbe lang genu-

bohret und durchtrieben werde. Wann man des Bluts tzet und von Winden zerrissen worden / und ansängt zu

auf einmal nicht gnughat/kanman es wolzehenmal zu un- vermodern/daß ers zum Unterstreuen gebrauchen kan/ da

terschiedkchen Zeiten wieder überstreichen / und den Ten- es dann wiewolweniger/als anders Stroh austräger/je-

nen damit überfahren/ allermeist/ wann er noch nicht gar doch den besten Dung gibet. Bey solchen Dächern aber

außgerrocknet. Zum völligen eingleichen wie auch theils muß der Giebel oder Forst wider der Winde Anstürmen

vorher / brauchet man eine Breireusche ( vom Bauren- wohl verwahret / und die dahin kommende Schaben im

Volck Brütsche genandt) d. i. ein belaussig anderthalb Laim und Kühkothwasser getuncket / und derselbe damit

Schuh langes und zum wenigsten einen ischuh breites vest ineinander gebunden/auch damit/ wann sie schon ein¬

Brett/das in der Mitte mir einemSchräg nach der Lange gebunden aufliegen/ überfahren oder geschmieret werden,

herauß gehenden Stiel angemachet wird. Diese Arbeit Das Schindeldach/ wann es vor dem Feuer sein Blei¬

abermuß zu Anfang oder in Mittel deß Junii/da die grö- ben hat/daureteswolvier Strohdächer auß. Und die«

sie Hitz angehet/aber lieber etwas zu früh alszuf^atfürge- fts wird dißfalls um ein gutes übertrossenvon dem Zie-

nommen werden: auf daß der Tenne zuvor völlig auß- geldach. Werkein doppeltes Ziegeldach vermag/ der

trockne/ehe man ihn gebrauchet. Auf diese Weise machet lege die Ziegel einfach über / und gebrauche statt der

man auch die Tennen unter sreyemHimmel. JnWelsch- übrigen Lage/breite dazu außgelesene Äuechtspane oder

land und wo es viel Oelbaume gibt / brauchet man statt Snleissen / deren Heisst untergeschoben die Klumsen

deß Bluts auch wol fürs Wasser ungesalzenes Oel. Die zwischen 2. paaren Ziegeln/die eine von innen / die andere

hölyerne Tenne wird alsogemachet. Man legetgezim- von aussen beziehen und verwahren. Wann diese recht

merteSchwellen über zwerch derTennen zu einemGrund/ unterbracht werden / thun sie eben das / was die andere

und zwar 4.6. oder 8. nachdem die Tenne klein oder groß Reyhe Ziegel. Da muß aber der Forst mir nochöesten

wird/die sind aber langer als die Breite der Tenne ersor- starcken Hohlziegeln wol versehen / und die über das Dach

dert / und gehen beederseits über dieselbe bey iö. Schuh heraußgehende Latten mit lvetterbreccern unterzogen

lang in die Theile hinein/und haben daselbst an beedenEn- seyn. Welches auch bey den drey besagten und insgemein

den im Beschlagen überstandiggelassene Köpsse/die um 4. bey allen Dächern zu beobachten.Dann mEntstehung des-

5. oder 6. Zoll über die durchgehende Oberfläche empor ftn legt sich der Wind unter denen über demDach aufden

stehen. Über diefeSchwellen werden andere geschnittene Latten aufliegenden Ziegeln / Stroh und Schindeln an/

oder gezimmerte Bäume herüber geleget/ und vermittelst hebt sie auf und wirjft sie ab / oder doch schwächet und zer-

der besagten Köpffe und etlicher Keilen zusam getrieben/ rüttet er sie. Wegen deß Dachs genügsamer Ausbrei-

als ofst man will / und zwar so gehab / wann sie nett ge- tun? über die Mauer herauß / und derev genauer Ver¬

schnitten oder gezimmert/daß sie Wasser halten. Je dich- rvakrung wider den Einschlus und Emfiug der Vögel

ter und linder das ober Holtz / je besser. Die Schwellen und andern Unziefers ist die Anmerckung aus L. 9. n. 5.6.

können von allerhand Holtz/das sich nicht wirsst oder mul- 7. dieses Tbeils und Buchs hieher zu erholen. Dann daß

tert/genommen werden. Die Bäume aber darauf man man hier solte angeben/Netz oderFischraussen sürzuziehen/

drischer / waren wol gut von Linden / wo mans gnug und ein Loch dazu diefe Gäste zu verarrestiren/zu eröfnen/

haben könte/fonst tauget auch das Eichene/Büchene/För- das will sich kaum thun lassen : Massen man in beschafftig-
rene und anders Holtz.Diesehöltzerne Tennen kosten zwar ten Orten sonst alle Hände voll zu thun hat. Besser ists/

mehr als die Laimerne/bezahlen aber mit ihrer Dauerhaft man fange sie zumal im Winter/vor der Scheuren / oder

tigkeit/dabey hernach viel Zeit und Unkosten/ der von vie- an einer Wststätte/ da man sie etliche Zeit angeätzet und

len Jahren zufamm gerechnet auch ein ziemliches außtra- in der Menge hergelocket hat/ hinweg: Verwahre aber

get/erspahret wird/ allen angewandten Unkosten je langer indessen den Stadel von unten an aus dem Grunde biß

je mehr /so kan man auch das Bretter Uberlegens/welches oben aus und auf allen Seiten herum aufs beste und be-

bey Einführung des Gerreyds sonst in den laimenen Ten- standigste. Inzwischen vei stehet sichs von selbsten/daß die

nen erfordert wird/ willman änderst dieTenne durch das Stadel«-Thore jederzeit verschlossen bleiben müssen/

Eintretten der Pferde und Qchfen nicht verdorben sehen/ es seye was darinn oder nicht. Dann sonst lausst allerhand

hierdurch entübriget seyn. Viehe hinein/ das darinn zumahlen bey nassen Wetter/
§.4. Wo mcmvkl zu dreschen hat / kan man auch und wo laimene Tennen und ungspflasterte Theile/durch

zween oder drey nennen mit Thorwagen unter einem scharren /wühlen / eintretten / Koth eintragen nichts als

Dach angeben. Aber wegen Feuersgefahr werden siehe- Unrath machet,
rer mehr Schmnen dazu bereitet: damit/wann jene vom

Rechts-
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-—ue hinemlegen kan/l. 6 cnmmune52't1e5 li. ff. commun.
tt» ä V. Wofern er nur keine solche Last htaeinbringet/ welche

. ^ «nk der Stadelnichl ertragen. t^ur. z.pr.ff.liwv.
^c1(^?»29.^lZN V'ncl. 6cI.cu'U!>ze6lkcium 24. tf. 5. s». V. Aufs'Mlbs

Sweunen. den Grund und Boden aber emett Stadel ode. Scheuer
ä6./.«.k.eap.v. Gleichwie aber die L.ufft!tt zubauen / »stöhne habende Gerechrigkeit nicht erlaubet/

,75 s-r cmjnd zum Dreschen nöthig/ und was hier- und so wieder des Grundherm M-isi'n und Willen em
^ ubeobacklen/davonbesiehe ^locsc.juncj. »äLa?. solches Gebaud ausgerichtetwurde/konte/lch derselbe ge-

t^ovacyren/vavoi;vc,.. ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Unheils -eines-
^ ' ^5 2 kleo Grundeswoklanmassen/§.zo Sc,1-1-cieK.O. Eswä,

ein ieder ausseinem Grund und Boden einen re dann daß eine solche Scheuer nur ans Hoitz..md sicher

dieses in acht nimmr/ L p.V.^.72 UbrigenswirdeiniederHaußvarterseincn
b«n darjw>w-n ^«mmshaffilich- Sradei iinbauen ad'o !N verwahrenwissen, daß weder di«

^WLs-« ed« d-nchm.ki».^ v..^m-r°-s>.u,^°mu.n-u^.m°.
euch ohn- des andern Geineiners Willen sein Getrmd m VN?. ^°»->> 1 t?6> d»d,r.

Das XXX. Zapitel.

Bon Gctraidkästm.

lang wehren. Die Abcndfenster aber müssen hingegen/
^nnr»ur. .. . desselben Windes duffrenden und meistens werterm^

s.D«5 6e ,rha^n/fteyuns g-.,- chenden Anhauch abzuwenden / sonst jederzeit geschlossen
bleiben. Welcher Abendwind aber ,.n übrigenals eine

Aestr.ch-I^ Bodcntuiunq. ^ ?.Lom Aufzug ...."Rutich' reiche/Fruchtbringende/herzliche und unentbehrliche Ga,
t"tk. Wie alte Kasten oh" Naäuhcl! zu denutzcn/ mit ^^^)tres / ohne welche die Natur nicht bestehen konre/
Wiederholung einer allgemeinen Erinnerung. Scböpffers zu achten. In gleichem Ve»

§- ^ stand und ebenmäßiger Ursach halber sollen um des
Je Kornkästensind auch wie die Dresche ^s:Swind-s willen/weiche? auch hier der nützliche/weil

^^^Itädel an einen ecwas erkabenenOrrzu er kalt und trocken / aucb die Mittagsfenster ewfnetwer-
j bauen. In niedrigen Kasten behalt zwar ^n. Aber nicht hinwiederum. Dann die Südfenstec

das Korn jeme natürliche Feuchte / und müssen dem Südwind nie aufgethan werden / um dessen
. . kleidr oaher schwerer und völliger. In den Einlassung willen sie auch nicht gemachet werden. Daß

koken uchet die Ä^e die Feuchtigkeitaus dem Körnlem, ^er alles mitBehutsamkeit/wannnemlich der Nord-un)
und macbets leichter und germger. Aber angeschen / datz Morgenwind wehen/abernicht wm,n sie ra'en und reisen/
die höhere trockene Lusst etwas reiner und gesünder/ hin- ,7'^ ?.

gegen die niedere etwas feuchterund lräger / und daher ,«,»?-/ '"cht
dem Korn nicht so aiisrandia/sondeiiischädlich / beloben ^ A ^.» )^"ide dem Grtreyd
wir bi!i,-z besagten m-MituMgen Platz. ZmKilk ab.'r nu/zen/und nicht mehr an derKrafft
die Gelegenheitdes Orts sich von Natur dazu nicht be- 5.,'k ausdunstenmachen/ als sie
qu'mtt/mußihm mitKunstund Rath geholffenwerden: ^ ^^^hesauch m Sra-
wann man nemlich einen Kasten um so viel höher und am 5- !"^'bclall zu beooachten. In-dnder«

Nachsehen die Atze zienilich massigen. Wann'sie frey ^ ^ ..
fielen ist solches gut in entstehender Feuersbrunst / dajie , §.2. Da Gr^sie nach soll man lieber zuviel als zu
Achter gerettet werden können. Dienet anbei)/ wann die iv^nig thun / wie sonst allenthalbenbey allerhand Geba"-
Eröffnungen richtig zu allerseits zeitiger einnehmender den/und curtzvorher in dem angegebenen Dreschstadei l
Belustigung. mnert worden/da» man ben amen Habren ni^t 1^

gegen Westen / und von Norden gegen Suden gerad ge, ?Nuchte haben: oder Llngebaude anzuflicken/und derglei-
geneinanderüber eintreffen sollen / zu dem Ende / wann 'uchrs als Zeit vertreib und Unlust auch Unkosten
irgend ein Gstwind einkehret/ welches dieser Landen sel- nach sich ziehende Mittel zu ergreissen. Anmahlenman
ten aeschiebet/daßman ihm zumDurchzug nebst den Mor- auch solcher Zeit nicht alleweg die Gelegenheit bat die
genfenstern auch die Abendfenster erösne. Denn der Ost? frucht an den ?.?ann zu bringen oder aber Bauleute 'u
wind ist warmund trocken / und dahero auch rein und ge- bekommen/ auch die Zeit selbst zum Bauen unbequemund
fund. Will man es damit aufs beste machen/ muß solche untüchtig, ^n denen weitschichtigenaber ist Ra'um das
Eröffnung nur früh morqens vor und nach Aufgang der ^etreyd umzuschlagen / und allerhandFrüchte unterm-
S»tlnell / und UM dm Abend/und nur z. biß 4. Stunde bringen. Da werden Z. 4. s. und mehr unterjwledctte
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^46 Des k/ugen undRechts-verstündigenHauS'VatterS
Voden oder Sühnen überemaiderm genugfan,er Hö- Erdboden erhaben sevn / auch von ^ '
he und in denielben wiederum unterschiedene «Schütt?»/ trockneten Läden/nicht aber mit einem ^
damit,-d-Ar-de«G..r-!>»-sstin besonders Lager hab-, S°>B-st.r, w-chZW
verfert.get. Dl-um» Böden werden g-.n-inigl>ch Z°.WkdhI.k/ddL..W
nnr A.str.cd besch-Gw / dw obere aber unt wolge- lung.wischen der Erden und dem Bodm i^
falz en und gehab m mander getriebenen und zu demEnd mir Kohlen und etwas arob zerschl?«^?,
vorher wol abgelten Laden oder Brettern getafelt, oder Schmidzinder^aröblick Asenlchaum
Wers nicht öA'r vermag noch weiß/gebraucherauch hier Flaxagen und dürren Krancwette > !-n
ein Aestrich/wie es kurtzlich zur Dreschtennebeschrieben einander zu menget,/ausgefüllerwerde,
worden, B-ss.t-Art-nsmdanchr-n,0rlang-w.es-n^ wolall. d!chre>,^schädW

"77ZnA..f-uzisth.erschrnSch-gu.d^u-m,
di-Friichttmd-nSacrenaufd,-BodenhinMfjUjieh-n/ w.daI>i«ftnmch«.Sm>
w,edergl-ich-nbald unterm zr. Capnui Rchlamtder selbst nichraussb-st- / und 1,-faeaÄ
Beschreibung zu finden. So bereitet man auch solches in gelassene Lücken wol ausgefüllet ^
Sacken herab zu lassen ein Rues<H--oder Ablaßbrett/ wendia nebenber wc>l ^
dasistsolang / daße« «onder Unterschwellcem-rind-r Gäst-^ohren überall an und ein? und ^
Mitte der Vorwand gewölbten Erösnung auf einen UN- wieder in der Krümm? kernm? in ,?k .7
fern «on der Wand stehenden Wagen wab reicher / in Mmr-n m,d WWm / ükn g?k » d?
dessen S-it- es abdachend ausg-stcll-r wird, Ist auß -i- gemeinen liederlichen und nnt K'ordwÄr ^
chen-n/lmd-nen oder ch°rmnHoltz/gl»ng-h°b-l-/und an mürben Mörtels, jermalmm chn m ist rlick uud^
b-edenW-tt-n nnt Latten vorg-jogen/ dennach der Läng dadurch manch- st-rlich- ^»ne^« »ft?/ N?

h-rab rutstchend^Sackgl-ich h-ral. ;u l-nck-n. Es kÄ? W.rn-nM-ys°lcheBr-tt«r/d-rcn->n-«»°munt-rnB°d-n/ v-rbau-nkan mag wolfürsichtighMm ^ ^
das andere von einem obern herab gebet/d.i. ein kurzes
und ein langes verschaffer werden. Die besagte Eröff-
nung aber ist mchr über z^. Schuh breit und etwannsi.
Schuhhoch/wird mit einem doppelthürleinbeschlossen/ vvv s ^
und mir emem 2^. Schuh hohen getheilten Geländer z. i.ocleizq.Voll Getreydkästen»
Thürl-in, «M0.d-n-nG-traidkäst-nnndKornhäus-rnistbe»
ren Willen / so dazu thun baben / und etwan mir dem dem z6.^zp.§. 2.^7. gehandelt werden / wie
Schwindel behafftetsind. Hiemechst ist anzufügen/daß aber dieselbige vor diesem erbauet worden/daßdie
be^ alten Aasten/welche man / die Unkosten zu meiden Fr üchte darinnen nicht haben können faul werden/ davon
gerne sieben/ und dochnichtgantzungeendert lassen will/ ist bey dem kuIenZero cle ve6tiZsI.c. 8.659. nachjule/en.
dieses zu thun. Wann sie nemlich zu niedrig / soll der un- ^äcl. Loepoll. cle S. ?. V. csp. 72.
terste Kornboden zum mindesten zween Fuß hoch über dem

Das XXXI. Capitel.

Vom Bräuhallse und dessen Zuaehdrungen insonderheit dem Malz-
kennen/ und der Dörrstuben.

Jnnhalt. Zur Durchfuhr einen zwar nicht übermcWgen sondern

»'«WWW« ZS!»S!U^«:U5
schreibung. Welche Art derselben unter vieren die beste , und entfernet und em wenig erhaben stehen soll / ist V0N selbst ,
warum ? Dessen Bereitung / insonderheit des Pstastt?6/,o erachten. In gegenwärtigenGrundrisse ist dessen L.ans
jweyerley. Das Wciekkämmerlein mit seinem Ablaß, y ?. ZSreite 60 (^cbub Maß >>ki-n
Der Dorrstuben zweyerley Arten/die Niederländische/samt s ^av fileveN <I)M)
deren Beschreibung / und dahingeh6rigen Anmercknn- und (Stuckes derselben ist im Ärundriß.nllt angemercket»
^en. 4. Die Bayrische und ihre Zugehör. h. 5. EineEr- §. 2. Die Nllalztenne muß nicht Nur vesi Und sau-
findling die dorr und alle andere Gemacher durchein Hitzge. / sondern auch vseitgenug ftyn/daßman daraufs»

»ielEttrend mög- mali.n können / alsmanju M-y und

14, ?loki eines Auszugs. mehr Brauen nöthig hat. Dlese Tenne wird entweder
5 an einem kühlen Ort an der Erde/ oder halb oder gan?
^ ^ unter derselben als em Keller /oder auch in der Höhe im

4>Urcd das Vrauhaust verstehen rvir hier andern Gaden bereitet/nachdem es der Platz gibt und zu-
^ ein solches Gebau / in welchem nechst des last.Unter diesen Arten ist die so gany unter der Erden/

5Hrauers Wohnung auch alles was zum und nechst derselben / die so halb in der Erden die beste.
völligenBiersiedenvon Anfang biß zumEn- Dann in iener ist eine gleiche Lussr und Kühle so wol Wiw

^ de gehörig/begriffen ist / und kurtz zu sagen ters als Sommers/da kan man mit Ausschütten und Um-
ein vollkommenes Brauhauß.Des Brauhauses ro^it- schlagen des Malzes eine gkiche bestandige Manier und
schafft soll nach gemessener Erwegung des Vermögens Maß halten/und mithin manche Sorg/Stund und Gro-
undVerschleisses/undsogenomen werden/daß alle dessen schen erspahren. Die aber so auf der Erden und obenm
unten im protil angedeutete und beschriebene Zugebörun- einem Zimmer stehen/sind wegen der Unbestandigkeit/die
gen /nechsi Böden und Kellern/ und des Brauers Woh- ihnen von dem Wechsel der Warme und Kalte zustoßet/
nung / zusamt dem Mittelplatz zum Fasserwaschen zc. und manchmal schlecht und nicht ohne Schaden zu gebrauchen.

Wer











^ Ander es Bu ch. ^ 247
Wer mit brauen wol fortzukommen gedencket / der soll chen Ziegels dick/ und einen umgelegten und aufgesetzten
hier keinen Unkosten scheuen / dessen er hernach reichlich Ziegel/ d. i. 9. Zoll hoch. Auf welchem Seitenmäuerlein
ergötzet wird. Dieser Maltztenne oder vielmehr Maltz- mit aus und gegeneinander gesetzten Ziegelsteinen e^n Ge-
keller kan mit einem Creutzgewölbe/ und zwey Seulenbe- wölblein oben wie ein Forst zusamm geführet und gewöl-reitet werden. Wann man ihn 40. Schuh lang und zo. bet wird. Und solches zugeführtes Gewöiblcin wird we¬
breit machet/ können aufeinmal in 2. Haussen 16. Sun- gen einiger Anbildung der Form der Sattel genennet,
merdaraufgemaltzet werden. Wird hier nach der Lan- Vornenher hat es zur Anfeurung ein eysernesTbürlem/
gegegenMittag/nachder Breite gegen Abend/ undalso so groß als es der Schlund leidet. Aus und anfdichm
vornenher unter der Kammer und Gewölbern / der Ein- langlichten Oefelein soll am hintersten Ort eine gevierdte
fuhr und nechsten Platz daran angerichtet. Will mana- und inwendig wol ausgetünchte oder sonst glatt verworf¬
ner den völligen Platz der gantzen Breite deß Hauses da- fene und verstrichene Rohren/ von unten auf i 8. oder 20.
zu nehmen / und disseits gegen Morgen biß an das Lager Zoll weit angefangen und übersich aufhalben Theil in die,
derKnechte/so unter der Holtzleg / jenseits aber gegen A- ser Weite aufgeführet werden. Diese wii d die Sauge,
bend noch weiter unter die Lange des Hauses hinein sah- nennet. Wann nun die Röhre also die Helffte erreichet/
ren / könte diese Tenne noch eins so groß werden. Müste muß man sie nach einer schrägen Linie zu führen und ein-
aber sodann auch mehr Seulen haben. Der Boden wird ziehen / daß sie am Ausgang des Schlundes inwendig 9.
mit außerlesenen Ziegeln gepflastert. Die müssen wohl oder iv.Zoll weit verbleibe/und zwar in solcher Höhe/ daß
abgerieben und in nette Gleichheit gerichtet werden: Die sie noch anderthalb Schuh biß an die durchlöcherte Brec,
aber ihre Tennen oberhalb der Erden zurichten/ machen ter zu steigen hatte/wann sie solche gar erreichen solte. Die
dazu ein Aestnch mir durchgearbeitetenÄ.aim / und Maltzbretter aber müssen dick mit Löchern durchbohret
zwar dergestalt/ daß sie sobald der Tenne frisch geschlagen seyn. Die Locher sollen von unten auf einen Zoll / oben
ist/den Lami mit einer Gabel wol durchstechen/ und in die aus aber nur drev viertel Zoll breit und also zugeschragt
gemachte Löcher / ingleichen auch über den gantzen Ten- gebohret; das ooere Theil des Lochs aber übers Creutz
nen herSaly streuen /und dann denselben dicht und glatt ein wenig eingeschnitten seyn/ so bleiben die Körner lieber
eingleichen und abebnen. Einige sondern von dem schon droben / und bekommen eben so viel von der Warme als
zubereiteten Laim beylauffig das drittel ab / und knetten wann die Löcher gleich durchgebohret waren. Auch sol-
das Saltz mit Füssen wol darunter ein/eben wie man den len die Löcher nicht ohngefehr sondern in der Entlegenheit
Melteig mit Handen arbeitet / bereiten hernach solchen eines so nah oder weit als das andere gebohret werden,
über/und vergleichen ihn. Das Saltz aber dienet dazu/ Die Bretter aber werden bey dieser Art aufihreDörr-
daß der Tenne davon seinen Erden - Geschmack in etwas Balcken (welches auch eyserne Stangen seyn können/wer
verliehre/und hingegen wann er ausgetrocknet / von der so viel wolte dran wenden ) gleich übergeleger / haben an
einverleibten balsamischen Krafft des Saltzes immer et- den Seiten ihren Falz / in welchem sie zusamm geschoben
was in das Maltz über sich außdusste/ und solches in seiner werden können. Zudem Ende wird auch ein Auszug oder
Maß anfeuchte / mürber und bestandiger mache. Weil Schub an einer eussern Seiten gemacht / durch dessen
aber durch das osstmahlige Umrühren der Laim aufrührig Herausziehung einem Brett Lufft gemacht wird/ daß die
gemachet und daher auch das Maltz unsauber wird/ziehet andern gefchwundene/wannsNoth thut/ desto bequemer
man die vorige Art dieser billig vor. An der Seiten dieser zusam geschoben/oder einige herausgenommenund verbes«
Maltztenne wird obenher aufder Erden das VOeicktäm- sert oder verwechselt werden können. Unten zu beeden
merlem i s. Schuh im Quadrat angeleget. Der Weick- Seiten des langen Hitzöfeleins sind vornenher 2. andere
grand ist 1 z.Schuh lang ?.breit /6. ttef.Darmnkanman Thürlein/dadurch man hinein fchliessen / und das herab
auch 16. Simmer auf einmal weicken. Auß der Weick gefallene Maltz umrühren und mit der Krücken heraus
gebet ein Ablaß d.i. ein viereckicht Loch mit Brettern ein- ziehen und auffassen kan. Solche Nebenseiten/sonstauch
gefasset hinab durch die Mauer schräg durchgeführet in Hollen genennet/sindauch mit bewehrten Ziegeln alatt
die Maltztenneu / dadurch das geweickte Maltz ohne zu überpflastern/wiewoi sich etliche auch mit eniemAestrich
mühfames Tragen hinabgelassen wird. sohin behelsten. Zu beeden Seiten wird auch ein Luffrloch

etwan 4. Zoll weit ins gevierdte hinaus gemachet / da-
§. z. Die Zubereitung der Dörrstuben belangend durch die das herabgefallene Maltz umwendende Lufft

istsolche entweder Niederländischeroder Bayrischer Art. schöpffen. Wo aber die Nebenseiten so beschaffen / daß
Jene muß übereinem ziemlich hohen Gemach oder über man das herabgefallenevon aussen her umruhren kan/
zweyenNiedrigen stehen/und das damm/weil dieRohren/ sind hier solche Löcher unnöthig. Die Dörr ist unten bey
wodurch die Wärme in dieDörr geführet wird/gleichfalls der Unterfeurung F.Schuh breit und i o. lang. Oben aber
lang und hoch seyn müssen / damit die Hitze durch das 1 s.Schuh lang und i z.breit.Damuskan man z.Simmer
Weite aufwallen in etwas gemassiget dem Maltz nicht all- und etwas weniges drüber auf einmal abdörren. Der
zu starck zusetze/und es nicht anbrenne. Und muß die gan- Dörrstuben öberster Theil von den Brettern biß an den
He Höhe vom untern Boden an / auf welchem die Unter- obern Boden ist zum meisten Schuh hoch / und kan
feurung mitten durchlieget / biß an die durchlöchertennoch um einen Schuh erniedriget werden. Die Wände
Bretter wenigst 20. Schuh betragen/ erstrecket sich aber werden also bereitet / daß sie sich wie ein Trichter (Trach-
auch wol auf 24/26/ 28. Schuh. Nun wird erstlich der ter inlunäibulum) in der Krümme allerseits rücklings
Heerd/ 4. Schuh breit/ 8. lang und einen halben Schuh Hinauswerts schräg hinaufziehen/und von besagter untern
hoch aufq-mauret. Das ist/der Heerd muß doppelt ge- Weite der 10. Schuh/biß zur Weite der 15. Schuh aus¬
macht/ und zwar das erste mal so gut und völlig mit umge- breiten/und bey den Brettern sich endigen. Oben in der
legten Mauerziegeln oder Heerdsteinen ausgemauret Mitte der Dörrstuben gehet ein Camin hinaufvon Brett
seyn wie das andermal/damitwann einige von der andern tern gemacht/weil diese denZug besser haben als dieZiegel/
Reyh der ungelegten Ziegel durchgebrandt / nichts desto auch hier keine Feuersgefahr zu besorgen. Dabey sind a«
minder die untere Bestand halten. Auf denselben Heerd ber noch unterschiedliche Nebenpuncten als Anmerckun-
kommet ein langes Oefelein inwendig anderthalb Schuh gen beyzufügen. (1.) Wann es unten auf ebener Erden
weit / hat an jeder Seiten emMäuerlein eines halben fla- am Platz gebricht / wird der Heerd oben im andern Ga¬

ben ge-
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den gesetzet: da dann die Dörrstütze um so viel mehr in lenmauren beederseirs einen oder meist Schuh breit
die Höhe hinausgesetzet werden muß. (2.) Dafern die von unten an vom Ofen entfernet neben demselben Hin-
Röhre ihre We Höhe des niedern Gebaues halber nicht auf/und fängt sich oben am Ende desselben/ oder einen hal-
haben kan / muß der untere Heerd und Ofen um einige ben Schuh drunter über ihm hinauf zujam zu Messen/
Schuh länger/oder aber / wann dieses der Platz nicht lei- als hoch es der Platz leidet. Gleichwie aber die eine eusse-
det/hinten amandern Ende oder etwas gegen der Mirre re Seite desGewölbs und derselben 2. Theile oder (wel-
übers Creutz gefiihret werden / dadurch dann das Feuer ches eben so viel) zween Pfeiler das Ofenloch gantz frey
auf jene Art durch den verlängerten Lauff/auf diese aber lassen/und sich oberhalb demselben erstzufam geben/jedoch
durch den Nebengang über zwerch eben das ausrichtet/ daß sie über solches mit ihre? Dickeheraus/ aber zugleich
was es fönst durch höheres steigen hatte thun müssen. auch an den Nebentheilen des Ofenlochs anstehen / und

§.4. Die Ba'snjcde oder SatteldSrr aber wird solches auf2. oder z. Zoll breit anfassen oder auch welches
miteinander nur bey sz. Schuh hoch / kan auch noch ein gleich viel einen halben Schuh vor denselben heraus ste-
wenig niederer seyn. Hat entweder cmen doppelten hen undden Winckel einwertS an den Ofen hinan wieder
Herd und z.langeOefeleindcvaufzumlaussenden Feue:/ befthliessen/und oberhalb dem Ofenloch im Bogen wieder
oder nur einen. Wo 2. Herde einer an dieser/der ande- zu>amm gehen; also stehen auch die zween fordern Pfeiler
re an jener Seiten gemachet werden/jo kommet zwischen welche mitten in der Stubenwand innen stehe»? / und ein
beeden ein Schlupffthürleinin die Mitte/ und diese Dur-- Theil derselben sind/hart am Ofen an / also daß sie denfel«
ren werden wol 20. Schuh lang / aber nicht oder kaum ben auch aufzween oder z. Zoll breit anfassen / mit dem
halb so breit/wo aber ein Heerd gemachet wird / da kom- übrigen Theil aber sich von ihm heraus begeben / und also
mer einSchlupffthürlein diß-und ein anders jen feits.Der dieselbeSeitedesOfenszurErwarmungder Sruben frey
Sattel wird entweder mit gegeneinander aufgefetzten/ lassen.Da dan in das herausstehendeTheil beederPfeiler/
und mit Laim beschlagenen Hohlziegeln/ darüber oben am die Pfosten und Schwellen zu einem eysern oder mit Ey-
Forst wieder andere überlängs kommen / dadurch sich sen beschlagenenFlr^elthürlein mit eingemauret werden,
dann von unten her die Löcher selbst geben; oder aber mit Dieses doppelte Thürlein muß man ausheben können/fol-
sonders dazu bereiteten durchlöcherten Dörrziegeln gema- ches im Winter wegzuthun / im Sommer aber zu Ver-
cher. Das übrige ist der oben beschriebenen Art der lan- sverrung der Hitze zu gebrauchen. Also wäre dann der
gen Oeselein allerdings gleich / doch daß hier gegen beeden Hitzofen mit dem Hitzgewölb / in so weit es hier s yn soll/
Schierlöchern über hinten aus an jedem Stirmäuerlein eingefangen. Inzwischen aber werden oben aus von den
oder vielmehr Rückwandlein entweder z. Zuglöchlein/ Seiten so viel Röhren als man will/und wohin man will
deren jedes 2. Zoll in die Vierung / und zwar in einem geführet. Eine würde hier in die obere Stube/die andere
Dreyangel /oder nm eines welches um so viel desto grösser/ in die Mitte der Satteldörrstuben hinein gerichtet. Esgelassen wird. Die Durch/Scherte Vretter haben zu könten auch mehr dahin geführet werden/ nachdem es die
beeden Seiten ihre Anlag an der Wand / werden aber Grösse undLänge derselben erfordert / nach der schonan
nach der Form des unter ihnen sich befindenden Sat- seinem Ort beschriebenenArt. Da köNte man die War-
tels / jedocb nicht so gar schräg oder gahe gegeneinan- me Nach allem Gefallen wenig oder viel einlassen/auch das
der aufden Dörzbaum/welcher entweder aus Eyfen oder Maltz langsamer oder geschwinder / massig oderstarckab-
aus Eichenhoitz / geleget / also daß sie wie ein doppeltes döue/und solcheDöu so wolzumMaltz des weissen als des
Bücherpult aussehen. Da dann die eine Reyhe derBret- braunen Biers und zwar ohne alle Sorg eines brandlen,
ter über die Dicke der andern Brettern hinüber reichet/ den oder rauchhasstigen Beygeschmacksgebrauchen. Der
und nach derselben Schräge sich gleich abflösset. Oben Ofen aber wäre von aussen und von innen scbacbtsormig
und an den Seiten werden einige Löcher zur notbwendi- und beyläussig ( nach der im Grundriß angegebenen
gen Ausdusstung gelassen. In diesem dörret sich das Weirschassr) zi. Schub breit/ lang und hoch/gantz ey-
Maltz innerhalb 14. Stunden / muß aber fort und fort fern. Das Pflaster des Raums zwischen dem Ofen und
umgerühret werden. Der hohen Niederlandischen Dur- Gewöib könte so weit der Heerd gehet blß'zum Anfang des
ren bedienen sich meistens die/so weisses; jedoch auch die so Ofens beaestnchet werden/die Hjtze oben zu behalten. Die
braunes Bier brauen. Die niedere Bayerische Sattel- Dörrstube hätte einen mit Ziegeln gepflasterten Boden,
dürr aber tauget allein zum braunen Bierbrauen. Dann Welcher aber / ob er wol auch gantz gleich abgeebnet das
jene dürret etwas gelinder und bräunet das Maltz nicht so seine thun würde / icdoch unsern unvorgreiflicben Einfall
sehr an/dadurch wird das Bier viel geschlachter.Diese nach mit einem Abhang von allen Seiten der Wanden
aber gibt dem Maltz eine Braune; und daher auch dem her/sowol deren da die Anlag der Bretter / als der andern
Vier eine dergleichen starcke Farbe. beeden / aufdieMittedes Bodens und der Röhren Auß-

§. s. Dieses sind nun die gebrauchlichsten und besten gang zu soll bereitet werden. Solcher Abhang trüge 8.
Arten /mit deren VerenderungVerbesser-und Verwech- Zollaus / wannderPlatz 16. Schuh weit wäre. Der
selung unterschiedliche Persohnen/ so damit ihre Nahrung Platz wäre am besten schachtsormig/dann da concsntrirte
suchen/ nicht wenig auch selten ohne Nutzen beschafftiget sich dieHitze am besten. Über dem Deckel oder Thürlein
sind. Dergleichen klugen und unpartheyisch urtheilenden der Eröffnung des Rohrs müste auch ein beederseits ab,
Gemüthern geben wir auch diese nachfolgende Manier zu schüsiiges Dachlem oder Sattel vest angemachet seyn/da-
bedencken anheim. Nemlich wir stellen den nutzlichen Ge- mit die von oben herab darauf fallende Körner davon zur
brauch eines Hrygewolbes ( weswegen dessen oben c. Seite hinaus abrutschen oder abspringen möchten : wel«
io. befindliche Beschreibung hieher zu erholen ) auch hier che dann auch daselbst gar abdörren könten. Die Dörr,
insonderheit vor. Das Hitzgewölb und der Ofen darin ste- stube mag hier ziemlich weit und wol 20. oder 24. Schuh
het mit z. Seiten in der Kuchen/am eussersten Theil oder im Quadrat halten. Wann dieselbe übe, längt / könte
Seiten ist das Schierloch oder Ofenthürlein / welches man auch zwo oder mehr Röhren hinauf führen / wie ge-
auch hier doppelt seyn soll. Darausziehet sich der Rauch sagt. Die Höhe und übrige Beschaffenheitistwie in einer
durch den nechst ober ihm in der Kucken sich befin- andern Satteldörre. Dabey wäre auch dieser Vortheil/
denden Schloth hinaus. Die fordere Seite gehet in daß man diesen Ösen mit allerhand Brennholz ohn einige
die ^>tube hinein. Das Gewölb ziehet sich mit den Sei, Wahl erhitzen könte. Wer eine Maltztenne in der Höhe
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hat/ köntt durch eine dahin gerichtet^ Röhre im hefftigen Theil aber reichet von der Nabe öder Studet biß zu der
Winter die übermajsige schädliche Kalte nach Nötthurfft Gabel hm/ wo diePompftange angchengt A
remperiren. Beym Ofenthürlein könte man die Koch- 11. Der XVagbalcke»
töpffe hinein sehen. Wolte man auch Bratröhren und 12. DieSeude!.
Wasseröfelein hineinrichten / müste der Ofen etwas hö- 1 z. Der Anschlag ist darum angedichtet / damit diö
her/ und mithin dadurch der Schacht verändert werden. Pompe nicht überzogen werde. Demnach / wann die
Die Angebung ist frey/der Beyfall und Gebrauch imglei- Pompstange sich 6. Zoll heben soll / so richtet Man den
chen. Geraths/so sey GOtt gelobet/wo nicht/ soseydie Anschlag im andern Theil von der Gabel des Anzugs
Schuld Mein und dein. Niemand aber probiere es/ der an. Wann nun der Wagbalcke so hoch gezogen wird/
sich nichtzu bescheiden weiß ohne Zorn zu seyn / wann die- als der Anschlag / welcher 2. Schuh weit gekripffet ist/
ses Fündlein das erste mahl ein wenig umschlüge. so hebt sich der Wagbalcke bey der Gabel mit O. be-

§.6. Ob nun wol in bißheriger Beschreibung des zeichnet/ z.Schuh / und der Zug in der Pompe hebt sich
Brauhaufts was den Bau betrifft/ ohne daß schon etwas 6. Zoll.
mehrers und eigentlichers als im andern öffentlich äusge-- 14. Ist die Zugstange / welche so lang daß man sie zum
lassenen Haußbüchern beschehen / gezeiget worden/auch ziehen erreichen kan.
wir Anfangs nicht gewillet waren/weiter zu gehen/wollen Was aber den Handgnff'dlescr Pompe betrifft/
wir doch nunmehr zu Lust und Nutz des Lesersund Hauß- so sind k. L.v. vier eingerichtete Röhre in dieser Pom-
vatters Und zur genauern Erklärung dieser Sachen /die pe / in welche bleyerne Rohre eingeschiffet sind. WanN
Auszeichnung und Beschreibung aller Zugehör hier mit nun das Bier mit demMaltz/welchesaus derMa<chkuf-
einfuhren / und im proiil oder Durchschnitt augenschein- fen in den Trog gelassen worden / hinwiederum aus dem
lich darstellen/wie folget. Trog in den Kessel hinaufgepompet werden soll/ so öffnet

1. Der Braukessel ist 6. Schuh tief/ und an der obern man den Hahnen welcher darum weiter ist als die am
Weite 1 c>. Schuh breit. Halt bey 70. Eimer. dern/weil Bier und Maltz zugleich dadurch lausten muß,

2. Die Schiergruben. Alsdann legt man eine Rinne vom Hahnen biß zu dem
?. Der Hopffenkessel/ist z.Schuh tief/z.Schuh breit. Kessel/ wie bey dem Hahnen ^.zusehen ist. Wannnun
4. Das am Kessel unten angemachte Rohr/wodurch/ das Bier fertig/und aufdieKühie kommensoll / so wird

so die Reibe geöffnet wird/das Bier mittelst einer Rinne der Hahnen oder Pipe 6. verstellt / und der Hahnen
in die Maschkuffe einlaufft. ,?alls man es aber in den See- geöffnet / so laufft das Bier im Pompen aufdie Kühle L,
krog / oder sonst in eine Kuffe ohne Rinne lauffen last/ so Wann diese gefüllet / so setzet man den Hahnen öder die
hanget man einen harinnen oder zwilchenen Sack an die Pipe 8. vor / Und öffnet die Pipe L. so laufft das Bier in
Pipe oder Reiben/ damit das Bier sich nicht zerspreiden dieKühlek. Wann diese gefüllet/ so setzet man den Hah-
oder verspritzen möge. nen oder die Pipe L. vor / und öffnet den Hahnen v. so

5. Die Reibe oder Pipe/ist unter der Stiege. füllet sich die Kühle
6. Die Rinne in welcher das Bier in die Maschkuffe Mit demAblaffen deß Biers von dem Kühlen m di^

laufft. Ist / um erkannt zu werden / aufgehangengezeich- Gier verhalt sichs also. Wann das Bier nunmehr erkal--
net worden. tet/so öffnet man den Hahnen oder Zapffen an demse9

7. Die Maschkuffe/welche/wann sie 10. Schuh weit ben ist em Wendrohr von Messing angemacht / wie eineund s. Schub tief / bey 75. Eimer reichlich halt. Wendung an einer Feuerspritze/die man hin und her wew
8. Ist derSeetrog/m welchen dasBier aus derMasch- den kan.An dasRohr henket man die Rinne/wodurch das

kuffen in die Wanne oder Grand laufft / kan 2. oder ?. Bier in die Gierkuffen geleitet wird/ sie stehen gleich wo sie
Schuh tief/ 4. Schuh breit/ s. Schuh lang seyn. In die- wollen.Wann nun die untere Kühle lar/so öffnet man den
sen Trog ist die Pompe eingerichtet / durch welche das Zapffen I. in der mittlern Kühle / so laujft das Bier in die
Bier wieder in den Kessel und dann in die Kühlen kan untere/und von bannen in die Gier. Wannnun die mitt-
gepompet werden. Neben diesen? Trog ist die Pompe in lere ausgelosten / so öffnet man den Zapffen K- welches
eine Wanne oder ablange Kuffe eingemacht. Rohr von der obern durch die mittlere hindurch gerichtet

9. Die Pompe ist von eysernen Rohren zusamm gesetzet ist/damit das Bier von iener stracks in die untere/ und voninsolcherHöhe / daß sie über alle Kühlen reichet / als es danNen in die Gierkuffen geleitet wird.
hier der Augenschein gibt. Und sind hierzu S .Stücke is. Das Gewölb in welchem die Maschkuffe stehet/in
Haubtrohr aufeinander angezeiget/ deren eines s.Schuh demselben ist eine Stiege oben angemacht / die man auf
lang / daß die gantze Höhe z 6. Schuh betragt. Vier und ablegen kan/ und reichet biß aUfdas Brücklein herald
Stück haben im Guß zugleich auch die Auslaufrohre mit Darauf kan man vom Kessel in das Gewölb hinab / und
empfangen/ deren jedes l. Schuh lang/und z.Zollweit/ von hinnen wieder zu ienenchinaussteigen.
in welche man zweyzollige bleyerne Rohr / an welchen ge- 16. Die ausgehenckte Stiege,
gossene Hahnen sind / einstecket und verküttet oder lötet/ 17. Das Brücklein.
wie bey L.L.l). zu sehen. Das unterste oder das Aus^ 18. Ist eine Stiege oder Treppe bey demHopffenkessel/
laufrshr aber bey ä.istweiter/nemlich beylegen s.Zoll. Mittelst deren man von derHoltzlege zum Kessel hinein ge-
Damit kan die Maschung samt dem Bier ohne Hinder- hen kan.
nuß in den Kessel gepompet werden. Die vorigen drey 19. Der Platz derHoltzlege.
Rohre/ als K. L. l). können / wie schon gesagt / enger seyn/ 20. Da wird der Maltztenne Unter der Erden angezw
weil man dadurch nur das lautere Bier in die Kühlen hin- get / seine Weitschafft und Höhe ist nachdem man will
aus pompet. Die Haubtrohre aber werden so geformet/ und den Platz haben kan. Bedarffaber auch nicht so tief
daß sie ineinander gestecket/Und mit einer Kütte/ welche zu seyn als ein Keller. ^
von warmer Materi sich nicht erweichet/ verküttet werden 21. Die Stiege / so in den Maltztennen hinab gehet,
könne«?. Jedes derselben Haubtrohr an der Pompe ist Dieser ist eben kein gewisser Ort bestimmet/ sondern wird
6. Zoll weit. eingerichtet /wohin sie sich am bequemsten schicket.

is. Der XVagbalcke hat 7. Theil / davon kommen Durch 22. z z. 24. sind angedeutet die drey Rohr/wel-
6. Theil zu dem langen/wo der Anzug angemachet ist. Ein che von der Pompe her in die Kühlen gerichtet sind. M

Ii 22. Ist
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-2. Ist das Rohr ö. Ein Kamm ist iz.Zoll dick. Wann das Kammrad 64.

2z. Ist das Rohr L. Kamme hat / so ist seine Höhe im Diameter s. Schuh

24. Ist das Rohr 0. 4> Zoll. Hat es aber 72. Kämme / so ist seine Höhe im

Diese Rohr sindausBley oder Eysen gegossen/ und Durchmesser oder auf der Theil-Linie 6. Schuh.

2. Zoll weit. z. Der Arm ist 7. auch Z.Schuh lang/ nachdem der

2 s. Eine Thür/ wodurch man gehen kan/ die Hahnen Platz beschaffen. Ist der Arm lang/ so ist das Werck leich«

zu öffnen / wann das Bier in die Kuhle soll gepompet ter zu ziehen,

werden. Von welchen Hahnen oder Pl'pcn aber anbey 4. Der Pferdgang.

zu mercken/daß sie hier vsrwerts und in das Gesicht f. Eben dieser Pferdgang mit Puncten bedeutet/so ei,

gezeichnet worden / da sie doch sonst natürlicher Ord- nen Platz im Diameter bey 16. oder 18. Schuh erfor-

uung nach genauer bey der Kühle hinter dem Schloth dert. Es könte aber auch ein kurtzerer Arm daran ge¬

stehen. macht werden /und sodann .dörffte der Platz auch enger/

§.7. Die Kühlen belangend/so werden derselben wie als etwan 12. Schuh in Durchmesser seyn: weil diese

sonstgemeiniglichdrey auseinander gerichtet. Will man Bewegung für sich selbst/allweilen sie durch eine Wag ge-

nun wissen wie qroß eine jede solche Kühle seyn soll / muß schicht / nicht schwer gehet,

erstlich die Zahl der Eimer / die sie halten soll / und dann 6. Ein Kumpff oder TribeUin 64. Kämmen kan er 8.

auch die Tieffe des Biers / wie es in der Kühle lieget/be- Stangen; in 72. Kämmen aber 9. Stangen haben,

stimmet werden. Hiersetzenwir/manwolte/ daßeine 7. Die Gabel vom Eysen/welche den Wagbalcken hebt

Kühle 24. Eimer in einer Tieffe von 9. Zollen halten soll/ und zeucht.

so würde die Kühle 12. Schuh lang / 9 .Sckuh breit/1;. 8. Der Nagel / womit die Gabel am Ende des Wag-

Schuh tief. Lage aber also das Bier zu tief / und man balcken angehencket wird.

wolte es zu schleuniger Abkühlung nur 6. Zoll riefhaben/ 9. Die Gabel in welche die zwey Stocklein oum. io.

und nichts desto weniger die Hallung der 24. Eimer her- eingeschoben weroen. Wann der Kumpff umgetrieben

aus bringen/ so würde solche Küklung 24. Schuh lang/ wird / so zeucht diese Gabel die Stangen aufund nieder/

9. S>Ouh breit/i j. Schuh tief. Dermassen hielten drey und gehet in den zweyen Stöcklein,

solche Kühlen übereinander 72. Eimer/ und bliebe in der ic>. Die besagte 2. Stöcklein in welchem die Korpel

Kühle obenbernoch Raum 9 .Zoll hoch/ welche sodann (num. 25.) eingeschlossen wird. Sie werden von Buchen

noch wol 8. Eimer drüber einnehmen könte/ daß das Bier oder Kerschbaumen Holtz gelnachet. Das eichene Holtz

gleichwol weit genug unten läge. ist nickt so tüchtig dazu/weil es gerne brennet.
§. 8- Die Weickkammer hat über sich den Gersten- 1 r Die Studel / womit die Stöcklein / in welchem die

boden O. Korbel gehet / in die Gabel geschlossen werden / mit 2.

>1.1. Ist die Weickkuffen. Mütterlein zusamm geschraubet.

2. Die Schütte von dem Gerstenboden herab. 12. Ein Murterlein.

z. Die Schütte wodurch die geweickte Gersten in den 1 z. Der Wagbalcke / in 7. Theil getheilet. Bey O.

Maltztennen herab geschüttet wird. wird die Hebstange angehencket / bey 1. wird die Studel

4. Die Stiege auf den Gerstenboden. und die Nal> oder der Nagel eingerichtet. Bey s. wird

5. Die Reibe an dem Pomprohr / wodurch das Was- sonst der Anschlag angemachet; dessen es aber hier nicht

ser in die Weickkammer geleitet wird. bedarf/weil die Bewegung durchein Pferd geschicht/ und

6. Der Trog/worinn das Wasser gepompet wird. Den der Wagbalcke sich nicht hoher hebt / als die Korpel gebo-

mag man in die Weickkammer setzen oder auf die Höhe. gen ist / und auf und nider gehet. Bey der Würzpompe

7. Das Rohr der Pomven- . aber im Brauhause muß dieser Anschlag nicht ausgelassen

8. Das Rohr/ wodurch das Wasser in den Braukes- werden / daß der Wagbalcke sich nicht überschnelle / oder

sel geleitet wird. ^ ^ ^ ^ überzogen werde / weil man die Hebstange mit der Hand

9. Die Reibe / wodurch das Wasser m dle Schwanck- zeucht. Da dann/ wann man denZug bey num. 7. so hoch

oder Spühlkuffe laufft. An der zusamgesetzten völligen hebt/ als der Anschlag zulast/ und der Wagbalcke unten

Wassermühle sind folgende Stucke. und oben ansteht / die Stange das Zünglein im Stifel

10. Der Wellbaum. 6.Zollhebet.

11. Das Kammrad. l 4- Ist die Stange von Eysen / an welcher das Leder

12. Der Kumpff. und Hebradlein angedeutet ist. Obenher werden die hol«

i z. Der Arm am Wellbaum. zerne Stangen drein genütet.

14. Der Platz/darinn der Gang des Pferdes/welches is. Ein eyserner Schluß/wie er an die Stangen anae-

das Wasser pumpet. Welcher PArdgang auch zu seiner nütet wird / welche innerhalb demselben in die Scheeren

Zeit und Abwechslungs-weise zur Maltzbrechmühle könte eingeschnitten und vernütet werden. Da dann auch das

gebrauchet werden / wann man hierzu keinen sondern an- ä die Scheeren / und L den Schluß / damit st» aeiasset

richten wolte. sind/fürstellet.

! 5.Die Pompe ist über demBrunnen in ihrenStöcken 16. Ist die Studel / in welcher der Wagbalcke gehet,

also eingerichtet /- daß sie über alles reichet / wohin das 17. Der Anschlag ist 2. Schuh hoch/und wird im fünf«

Wassersoll gepompet werden. Die inwendige Weite der ten Theil des Wagbalckenö angerichtet. Davonistfchon

Stöcke ist 6. Zoll. oben num. i z. voraus gesagt worden.

16. Die Gierkammer / in welcher drey Kuffen angezei- 18. Der untere Stock ist im Geber 6 Zoll weit,

get worden. ^ ^ 19. Ein aus starckem Kupfer von einem Kupferfchmid
Die zerlegteWassermuhle oder Pompe ist nach je- gemachtes Rohr/ so an statt eines aus Messing gegossenen

den Theilen/so viel als seyn konte/indas Gesicht gezeich- Stifels dienet/wann man solchen nicht haoen könte.

net/ und im l>ro6l furgestellet. ^ ^^ ^ ^ 20. Ist ein kupferner Stifel / den ein Kupferfchmid be-
1. Der Wellbaum ist i. Schuh dick. Seine Hohe kan reiten kan / dessen Verfertigung also zugehet. Es wird

der Gelegenheit nach 10. oder 12. Schuh seyn. ein Ring von Bley durch den Kupferfchmid gegossen/b-v,

2. Das Kammrad. Hat 64. oder auch 7-. Kamme, läuffig 4. Zoll hoch und 5. Zoll weit. Seine Breite abererfüllet















Anderes Buch. 25»
erfüllet das von, Kupfer gemachte Rohr. An siatt des lm oder den meisten andern anbringen / wiewol auch die-
Ventils wird eine marmelstemerneKugel / die wie ein ses inzwischen einem /eden / der Urlacb / Reckt und Blak
grosser Schusser und un Dmmerer reichlich -.Zoll be- dazu hat/frey stehet: sondern we-l man damit weiter aese-
greifft/ inden bleyernen Rmg dergestalt gerichtet / daß sie hen / daß sie nemlich in solcher Grösse und Beschaffenkeit
den vierdten Theil eingesencketwird / unddarinn wie in aus theils Vestungen und hohw Schlössern/da man weit
einem Pfannlein ihr Lager hat. Dann wann sie zu tief,m zur Mühle und Wassern hat / zumal mm notwendigen
Lager ligt/so halt das Wasser nicht. Damit sie aber/ Gebrauch in Kriegslaufften und unsichern leiten m

wann das Wasser in den Stifel drucket / durch dasselbe bauen und zu gebrauchen waren. Gleichwie aber diese
nicht!" hoch aus ihrem Lager gehoben werde / so machet Mühle zween Gangs hat / die man aus - und einrücken
man über sie einKreutz vonMcWg / so hoch als siesich kan/und wann man nur einen gebrauchen will/das Laaec
hebm soll / damit sie flugs nach geschehenen Zug furfalle/ niderlast / da dann der Triller unter sich aus dem Kamm-
unödasWasser im Stifel halte» rad gehet/und daher solcher Gang stillstehet/ der andere

21. Das Ventil. aber nichtsdestoweniger bewegetwird / welcher noch inc. bezeichnet die steinerne Kugel/ dem Kammrad eingeruckt stehet: also kan man auch / w»
v. den vom Bley gemachten Ring/ ^ , es an Mitteln und Raum fehlet / den andern Gana im
L. das Creutz/welches d»e Kugel halt/dch sie sich Nicht bauen gar auslassen / den wir doch hier/ besagter Urlack

zu hoch hebe. Der Kugel Erhebung oder Spillung aber halber / auf das Weisse bringen und beschreiben / wie
betragt z Zoll. folget:

22. Ein eröffnetes Ventil/ wie es sich zeiget / wann der 1. Der Platz hat im Umkreiß 48. Schuh/ weil der ArmSchusser heraus ist. vom Achsstrich des Wellbaums bis an den Perimeter
2z. Das Kugelem oder Schusser. odr Umkreiß/das ist/von ^ bis aufs t auf 8. Scbuk s-ck

24. Eine eyserne Büchse/so in die Stöcke geschlagen belauftet. >p^vs^s«.^uyilcpwird / damit sie gehäb beysammen bleiben und Wasser Bey ^ zeigen sich
^ - c» 2. Der Wellbaum/so iz Schuh dick/und beylauffii

2s. JstdleKorpel/welcheimBug iK Schuhwettge- i8 .Schuh langist. DasKammrad kan an dieWellen
bogen ist / und hebt den Wagbalcken am langen <he,l angerichtet werden / wie es die Gelegenheit an, bequem-
z. Schuh / und wann er m solche Hohe / als bey num. i z. sten zulast / und wol etlicher Massen aus dem Augenschein
gemeldet wird/eingetheilet worden/jo hebtjich die Stan- mag abgenommen werden,
ge in Stock 6. Zoll. ,5^. ^ z. Äer Arm/an welchem die Wag.

26. Ein hölzernes Rohr / welches lm Geber oder Loch 4. Die Wag woran die Pferde angespannet werden

M-ssmgg-macht--R°h°. inwelche« d« ^Kkd--Ä7IwUni°K5«a
st-acksnum.-s. folgende Zapf -niger>-b-n.st/ undw.rd

n die Kühlen gemachel / wodmch da« Bier ans ein« y'
Än S" 5D«N.'^S°am-n'Ä. !n

wen «mma.. und.stm s-m-m Daech„.est-r. Schnh

Ä«SKch7°-n die Nebew

° ?°°We Siüv, welche dmm>!ü»nS.^°lhb^ ^°^ÄKum??Ädas G-schir-, ha- e. oderz.?»

4. D»e (sau / oder die Nebeulchlörhe. ^ Eysensteg oder Lager / woraufder Kumpf oder
5. Die Dor!. die Mühlstange laufft.

6. Sind eyserne Stangen / we che bey num. 9. über , ^ Das Lager / worauf der Lysensteg ligt.Zwerchligen/ darauf die Dor^brettergelegec w«.: den. ^ ^ DasAufhelsseysenoder die Schraube/durchweg
7. Das Blech/ so man auf- und zuziehen kan/die War- ch^ dem Stein hoch und nider geholssen wird.

me auf-und innen zu halten/wann der grobe Damps sich Das Lager / worausdas Abwelle eingerichtet / in
hinaus gezogen hat. welchen der Zapfen am Triller laufft. Das Lager kan

8. Der vom Holz gemachte (schloty. durch den Keil ein -und ausgeruckt werden. Äie Ein-
9. Die Thür in die Don. ruckung wird gerichtet / daß sie genau an das Kammrad
10. Ein Fenstern, die Dorz. ^ anstehet / und daß der Kamm ein wenig über dieHelsst
1 l. Die Schütte oder Hotsche/ wodurchdas gedortte des Tribels greifft. Dann greifft der Kamm zu ttef in

Maltz durchlauffen kan/ wohin man will. Darunter die das Geschir: / so sperret sich der Kamm im Auszug / und
Malzreurer zustehen kommet/weicheunten auch muro. wann die Kamme zu lang sind / sobrechensieab. Es ist
ü! soll angezeiget werden. besser / wann im Anfang der Kamm nicht zu hoch in, Rad

§. lv. Wvman das Recht hat/das Maltz daheim stehet/ob schon der Kumpfan, Rad fast anstehet. Wann
im Brauhause zu brechen/ wie in manchen Stadren und sichaberKammundKumpfineinandereingerichtet/als-
Märckten / auch Herrensitzen und Schlössern / da bedarf dann wird der Kamm etwas nachgerücket,
man dazu einer besondern Schrat - oder Malzmühle. 1 z. DerKeil / wann dieser heraus gezogen wird / so
Demnach wird auch hier ein solche Roßmuhle / die man rucket sich der Triller aus dem Kamnuad.Wird er aber
aber auch zum kleinmahlen / so man dessen berechtiget ist/ hinein geschoben / so hebt sich der Triller wieder in das
gebrauchen kan. Diese hat zwar amieben zween Gange/ Kammrad.
aber nicht der Meinung / obmüstemansie beede eben in 14. Der Stein /welcher nnt derZarch-oderSarch bg-
vnftrm angegebenen Brauhaus»/ oder insgemein bey al- decket ist.

Ji » -s.Di'e



2s2 Des klugen ulid Rechts - verständigen Haus- VatterS
i f. Die Mühlrinne/wodurch das Getreid in den Peu- 2. Das erste Lager des Kammrads / welches hoch

tel fallt. ^ und nider gehoben / und durch den Keil aus-und einge-
16. Die Hotschensamt dem Hotfchgestelle/oder/nach ruckt kan werden. Dann / wann der Keil eimverts ge-

der Müller Redens-Art / dieHosche samt dem Hosch- schoben wird/so hebt sich das Lager / so kommt der Triller
stelle; oder der Trichter und das Schüttelkästlein. in das Gekamm. Wann aber der Keil herausgezogen

§. 11. Bey k. als der andern Vorstellung / welche wird/so geht der Triller aus dem Kamm und stehet.
Heller ins Auge fället/ sind folgende Stücke: z. Der Eysensteg mit dem Pfännlein / in welchem die

1. Das Lager / auf welchem der Zapfe sem Lager hat/ Mühlstange geht.
welches hoch und nider kan gehoben werden. 4. Das andere Lager / welches vest gemachet ist.

2. Der filier. s. Der Eysensteg / welcher durch das Aufhelfeysen hoch?. Das Seitenrad. und nider kan geschraubet werden / als in der Figur L.
4. Das Wellen am Kammrad. bey io.angezeigt zusehen ist.
5. Das Lager/ wo das Wellen aufllget« 6. Der Keil.

Der eyjerne Steg. 7. Ist ein Stuck vom Grundlager.
^4« Ferner ist in dem l^rotil dieses Brauhauses

5 ^ auch ein bequemer Auszug zu sehen / mittelst dessen eine
P-rson-in-n«°>I-nS«k>-ich>austich-nundnbn-hm-n

° D - Ri-m-r / w->ch- dämm in d-n Sl.in g-hnnm
sind, dami! di- S--m- -m- Kühlung hadm. >°ttd-n kan / M- -s der Ang.nche.n g.btt.

ii. Die Mahlen/ oder das Loch / wo die Rinne einge- ^st d>eKolpe!^
leget wird / dadurch das Gemahlene in den Beutelsack 2. ^er Rumpf hat 6. Stangen,
fallet. Em Nagel/ aus welchem das Lager ligt. Wann

§. i2. Nun folget eine solche zerlegte und stückweis er heraus gezogen wird / so fällt das Lager ^ unrersich/
fürgestellte Mühl. und gehet der Kumps aus dem Kamm / so kan das Seil

1. Ist ein Beutelkasten / ohne Sack oder Beuteltuch, wieder hinab gezogen werden / wann der Sack herauf ge-
2. Das Beutelwellen / welches durch die Beuteldau- zogen worden ist.men am Geschin bewogen wird. 4. Äst das Rad am Wellbaum / je mehr manKam-
3. Die Spannung / womit die Beutelzunge an dem me hinein machet / je höher es in seinem Diameter wird/

Beuteltuch angebunden wird. je leichter ist es auch zu ziehen. Demnach wann das Rad
4. Die Beurelzunge. im Diamer vier Schuh halt / die Waltze aber / um wel-
s.DasGeschin/wiees auf dem Eysensteg stehet/und che sich das Seil umwindet / 2. Schuh dick / und die

unterhalb die Beuteldaumen/ die Zungen oder Beutel- Korpel 1 s. Zoll weit gebogen ist / so wird der / welcher
stecken am Beutelwellem beweget. ^ bey der Korpel einen Sack / so 4. Centner schwer / her-

6. Der Beutelstecken. auf zeucht / bey 40. Pfund Schweren empfinden. Jn-
7. Der Beuteldaumen find z. bey einem Sechferge- gleichen / wann dasRad 48 .Kamm / und derKumpf

schir:/ in drey Angel eingerichtet. 6. Stangen hat / und nun der Kumpf achtmal herum
8. Der Eysensteg. gezogen wird / so gehet der Wellbaum einmal herum/
9. Der obere Mühlstein / wie er anzusehen ist auf der und das Seil legt sich 6. Schuh um die Walze herum.

Seiten / wo seine Riemer angezeiget sind. Wann nun die Höhe 6o.Schuh/ so muß man den Kumpf
10. Die Haue oder das Eysen/ auf welchem der Mühl- 8v> mal drehen / so wird sich das Seil 6o. Schuh auf die

stein ligt / wann er laufft. Walze winden.
11. Der Rührring / wird in den obern Stein eingele- s. Der Wellbaum.

get/ und schüttelt das Hotschgestelle/ oder Schüttelkast- 6. Die Walze / auf welche sich das Seil windet,
lein. Dieser Ring bestehet in zwey halben Stücken. 7. Das iLinfallrad / hemmet das Rad/ wann man

12. Die Hotsche oder der Trichter. im drehen still halt/ daß es stehend b/eibet/und nicht zurück
13. Der Zarch (Sarch) welcher über den Stein ge- gehet.

stecket wird. 8. Ein H<»ly / welches durch das Gewicht zurück ge-
14. Das Hotschgestelle samt dem.Rührnagel. halten wird/ damit sich L in den Kamm druckt/und halt/
1 s. Das Aufreibrädlein/damit das Hotfchgestelle hoch wann man im drehen nachlast.

und nider kan gehoben werden / nach dem man viel oder 9. Das Gewicht,
wenig Getreid in den Stein hotfchen last. . io. Der Haggen.

16. Ein Kumpf oder Geschir: / samt daran gezeigten 11. Ein anderer Haggen. Diese beede Haggen aber
Beuteldaumen. nutzen dazu/ wann nemlich der Sack heraufgezogen und

17. Die Beuteldaumen. abgelöst / und das Seil wieder hinab gelassen werde»
18. Die Mühlstange. soll / so henget man das Seil oder Haggen 10. in den
19. Ein Zapf. Haggm n. so hebt sich das SpercholH aus dem Kamm/
20. Der untere Zapf. und last sich der Zug hinabziehen.Damiteraberimherab-

§. 13. Bey List befindlich ein augenscbeinlickeVer- ziehen leichter herumgehe / so zeucht man den Nagel her-
zeichnus des Gestells/da dann zu wissen/daß das Gestelle aus / so kan sich das Lager nidersencken. Danngehtderbey>. und das bey L einerley / und eines wie das andere Kumpf aus dem Kamm. Und solcher gestalt drehet sich
angerichtet ist/welches aber hier bey L auch eben dasselbe/ dasRad leichter herum / wann das Seil hinabgezogen
aber viel erkantlicher aufgerissen. Und zwar wird.Num. 1. Ist das Geschwelle/inwelchem der obere Zapf Das Lager,
am Wellbaum gehet. L. Das SpercholH

Das
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Das XXXII. Aapitel.

Von einer compenäiösm/anbey aber nnmanaelbaren
Bräustette.

Innhalt. anfangs aus der Kühle herab in die Rinne i. von dan-
Weilen der Titel allzu viel im In -chalt werden werden / können ^ die Rinne 2. von dorten in die Rinne Z. Die

sit/denPlatzzuerspahren/«beilsoleichtau6dem§.15.selbst ^vinnei.llgr an ver Nordselten m derMauer/ aufder
genommen werden. andern Seiten ligt sie auf der Rinnen 4. Und aufdiese

Weise werden auch die andern Gierkuffen mit R-nnen
überleget und gefüilet. Wobey zu mercken/daß die Rin-

j^"^Er erste Grundriß !>lum.l. stelletsur/was nenlocherebensoweitsind/alsdasLoch in der Kühle/und
das unterirdische Theil diests Brau/ wann zwey Locher in einer Rinne eröffnet werden / so kan

^ Hauses in sich hält/ da/ um vortheilhaffter sie nicht üderlauffen. In: Fall man aber eine ganze Küble/
Bequemlichkeitwegen/der ganze Becirck welche bey 64. oder 72. Eimer halt/bald ausleeren wolte/
des Platzes hohl und ausgewölbet ist. so werden drey Zapfen inder Rinnen zugleich eröffnet/ so

L.v.L.k. bedeutet den völligen Play des gan- wird / weil die Löcher von gleicher Weite sind / in jede
zen Brauhauses/welcher 100. Schuh lang/ und 60. Kuffe der gehörige Theil Biers einlaufen; allein es muß
breit. zu solchem Ende das Loch in der Kühle dreymal so weit

K. L. O. L. bedeutet und beschleust den Vorplatz. seyn als einLoch in der Rinne. Sicherer aber und gewiss
L. L. k. umfasset den besondern Play des Brau/ ser ists / man mache die Rinnenlöcheretwas räumlicher

hausts / welcher schachtsormig / und samt den Mauren als das Loch in der Kühle / und eröffne nur ein Loch über
6o.Schuh betragt. der Kuffe /und wann diele halb erfüllet / stecke man den

(^.Bedeutet allenthalben das innerliche und eufferliche Zapfen wieder vor / und öffne ein anders u. s. f.
Mauerwerck / welches durchaus z. Schuh dick / ausge- s. Ist eine Stiege / welche in die Gierkammer I.. hin-
nommen den Vor--oder Nebengrund/den man ihm von ab gehet.
aussen und von innen in der Tieffe zuzugeben pfleget. 6. Eine Stiege / 6. Schuh breit / durch welche man

15. Ist ein grosser 4^ Schuh dicker Pfeiler. Halt und aus der Gierkammer 1^. l. in den innern Keller 8. hinab
unterstützet das Gewolb/ worauf die Dör: stehet. kommet. Massen der Keller allezeit tieffer seyn soll als der

K. Dieses kleinere k. gibt an die übrigen in dem Mal;-- Malztenne und die Gierkammer,
kenne und beeden Kellern befindliche Pfeiler / deren jeder 7. Eine Stiege / so aus dem Keiler l'. herauf/ und ge-
z. Schuh dickgeführet / mit einer Zugab unten am Fuß gen Abend zumHaus heraus führet,
auf z.Zoll/also daß der Pfeiler untenher zz Schuh dick ,8. Eine Stiege zur Unterfeurungund zur Holzleg
wird. Die Wandpfeiler / als die halb in der Mauer ste- hinab.
hm/haben nur die Helfft davon. 9. Die Thür/ welche aus einem Giergewölb ins andere

I. Sind der Grund der Pfeiler/welche theils die obern führet.
Gewölber/als in dem Brauhause/tragen. !O. Eine Thür/ so aus der Gierkammer indenMalz-

k. Der Malztenne / ist lang 54. Schuh / und 16^ tennen führet.
Schuh breit. 11. Eine Thür / aus einem Keller in den andern zu

l.. Die erste Gierkammer / welche ? 9. Schuh lang/ gehen,
und i6zZ Schuh breit/9. Schuh tief/ indieserstehen12. ^ §. 2. Der !<uni. II. oder andere Grundriß stellet
Kuffen. für die Stücke desBräuhau/es m der untern Reyhe/

Ql. Die andere Gierkammer / solang z 9. Schuh/ nechst an der Erden/ und sind folgende:
breit is. Schuh/ indieserstehen /?. Gierkuffen. Die Mauer/welche im Grund z. Schuh; hierobey

Der Grund/woraufdieKesselgesetzet werden. aber über dem Erdreich in der ersten Reyhe Schuh
I>l. Die ^olzleae/welche auch in der Tieffe. dick.
V. Die Unterfturung. b. Die Pfeiler sind hier 2. Schuh dick / jedoch mit ei-
?. Die Llrckelscheil?en sind Lager der Gierkuffen/ ner Vorstechung unten am Fuß / und oben an, Kran;

welche auf ihren Gantern stehen / deren an der Zahl 25/ beym Ansatz des Bogens auf z.Zoll/daß der Pfeiler mit
wie schon erwehnet. In diesen 25. Kuffen können bey-- derselben 2z Schuh halt,
läuffig 8. Gebräue in der Gier stehen / wann ein Bräu c. Die Thüren sind hier 8. oder 6. Schuh / können
72. Eimer halt; 12. Brau aber / wann eines 64. Eimer nach Gefallen auch erweitert werden,
hält. cl- DieFensiermitLadensindweitz.oder4.Schuh.

Der Brunn im Malztenne. i- EineN)assrmühle zugleich darangerichteter
k. Der andere Brunn im Keller 8. ist nach Belieben Aufzug / so durch ein Pferd beweget werden / welches das

4. oder s. Schuh weit. Muß so weit seyn/daß die Pomp- Wasser schöpfet / und auch das Malz aufziehet / daß es
stocke können darein gerichtet werden. von Menschen nicht geschehen darf. Ausser daß eine Bey-

5. Ist der innere Reller/ im Lichten 54. Schuh lang hülff durch drey Personen geschehen muß / deren eine un-
und 17. Schuh breit. ten in der Malztenne in dieKasten fasset/die andere aber

5. Der andere eusicre Reller /in gleicher Maß. Beede steket oben und leeret aus. Ein Jung aber treibet das
ligen unter dem Vorplatz. Pferd / daß es / wann es in dem einen Aufziehen rechts

V. Das zum Auszug. herum gegangen ist / hernach im andern lincks herum ge-
I .2 .Z .4. Bedeuten vier Rinnen / mit Ringlein be- bet/wie in einer Mang/als auch unten §.7. erinnert wird,

zeichnet / so Löcher anzeigen / in welche Zapfen eingestecket 2. Ist das zu dieser Bewegung gehörige Rad/ hat 60.
sind. Wann diese ausgezogen werden / lauffr das Bier oder 64. Kamm. Ein Kamm ist 2. Zoll. Die Hohe/ wo
in die unten her stehende Kuffe. Und zwar laufft das Bier die Kamme eingerichtet sind / ist im Diameter 6. Schuh

Ii z und
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und 8. Zoll/ wann es nemlich 60. Kämme hat. Sind aber 16. Die ünterfeunma'in der Tieffe unter demHov-
der Kämme 64. so ist seine Höhe 7. Schul) und 1. Zoll. fenkessel / und dem grossen Braukessel / ist 7. Schuh lang/

DieAnrichtung ist bey der Beschreibung des vori- 6. Schuh breit / die Breite kan auch 7. Schuh seyn,
gen Brauhauses im!'ro6/ angezeiget. Woselbstenaber 17. DerHopfenkefsel/ den kan man groß oder klein
nur ein Pompstock zu finden/da hingegen bey dieser Pom- fuhren. Ist er s.Schuhweit/ y.Schuh tief/ und amBo-
pc zwey Stöcke/ um desto mehr WaNer zuhaben/ neben den 4. Schuh breit/so hält er i z. Eimer und 48 .Maß.
einander angedeutet werden. 18. Die kleine Maschkvffe 8. Schuh weit/z.Schuh

z. Ist ein nidttger Triller mit i2.Trweln/gehet m 4. Zoll rief/halt bey 45. Eimer.
6o. Mmmen s. nial / wann das Pferd einmal herum 19. Dafelbstherum find s.Lusstlöcher/ als z. bey dem
kommt / und gibt in zweyen Stocken durch die doppelte grossen Kessel/2. aber bey dem Hopfenkessel mit viereckich-
Korpel 10. mal Wasser. Wird zum Wasser schöpfen in ten Löchern angedeutet.
den Kamm eingeruckt / soll er aber stehen / so wird er wie- §. z. In besagtem Grundriß Kum. I/. ist über
der aus demselben ausgeruckt. , ^ ^ voriges auch die Dörr und Kühle angedeutet. Da bedeu-

4 Die doppelte "Horpel/halt im BUH r z.Zoll. tet dann
s. Die zween N)agbalcken / deren Lang stehet bey 1. Den Dorzgrund/fo im Quadrat 1 o.Schuh betragt,

freyer Wahl. / nur daß sie in 6. Theil getheilet werden; 2. Ist der Platz / darauf die Malzbretter ligen; ist 12.
5. Theil kommen zum Langen bis zur Nab/ ein Theil zum Schuh breit und lang.Heben / wo die Hebstange eingehencket wird. Weilen 3-Die inwendige Weite der Dörr is. Schuh groß,
aber hier dieser Wagbalcke von einem Pferd bewoqen 4 .Die Dicke der Mauer/kan 1. oder i z Schuh halten.'
wird / so kan er nur in sünfTheil getheiletwerden.Die 5. Ein Vorgervölb um die Dörr / 6. Schuh breit.
Verrichtung ist diese: Weil die Korpel im Bug 12z Zoll Hat man Platz / kan es auch erweitert werden. Dienet
hoch/so hebt sie den Wagbalcken im langen Theil 25. Zoll; zur Versicherung wider das Feuer / wann etwan das
das kurze aber hebt die Stange im Rohr s. Zoll / wann Malz auf der Dorr brennend würde; auch zur Verwah-
anderst die Nagel geheb sind / und ohne schlottern. rung des Malzes oder Getreides / so um die Dörre liget.

6. Die zrveen neben einander stehende Pompstocke/ Anbey schützet es auch die Dörr vor der Lufft/daß sie nicht
so durch eine Bewegung bewogen werden. Diese ersor- in dieselbe dringen noch sie erkalten kan.
dern einen erträgliche!: Unkosten / weil sie ein Wagner 6. Der Gang zwischen der Dörr und Mauer / welcher
oder Zimmermann verfertigen kan. Sonst könte man wol 4! Schuh weit. Wann man einen freyen Raum um dieeine künstlichere / aber mehr kostbare Manier angeben. Dörr auf dreyen Seiten lassen will / so wird die Dörr an
Mie dann auch durch eine tiefechtigeKorpel 3. Stöcke der Seite/dasichs am besten schicket/ angesetzt,
köntengebrauchetwerden.Indessen tragen ihrerzween 7. Eine Thur durchs Gewölb / wird nm gebraucht/
genug aus/daß der dntte kan unterlassen werden. wann man das gedörtteMaltz heraus tragt / sonst bleibt

7. Die erste Rinne/so am höchsten liget/in welche das sie zu / damit die Lufft gegen die Thür der Dörre nicht zuPompwasser auslauffet. Hat 2. Löcher / dadurch es in starck eindringe»,
die unterligende zwo Rinnen einfallet. . 8. Eine Thür in die Dörre. ^

8. Die andere Rinne /welche in die grosse Mafchkuffe 9. Eine andere Thür in das Gewölb / zum Ein -und
hin langet / und unter der ersten liget. Ausgang.

9. Die dritte Rinne / so unter der andern liget/ aus 10. JstderFeuerlanff/ist inwendig 1^ Schuh weit
welcher das Wasser in den Braukessel fällt. ohne die Mauren. So dieser kurtz ist/ so muß die Sau/10. Eine Rinne / durch welche das Wasser aus der durch welche sich die Hitz austheilet/im Grund auch nidrig
Rinne num. 7. mittelst eines Lochs in die Weickkusse seyn. Hatte aber der Feuerlausszu starcke Lufft / daß die
einlanfft. Flamme zu hoch aus der Sau heraus schlüge/und man

11. Die Weickkusse / so weit zehen Schuh / tief 4. sich der Funcken halber eines Schadens zu besorgen hatte/
Schuh 2 .Zoll/halt bey 8o. Eimer. . so machet man ein breites Blech schräg auf die Sau wie

12. Die grosse Mafchkuffe / 12. Bauschuh weit/ em Dachlein/ daran die Flamme anftöst / und nicht über
3. Schuh und 9. Zoll tief/ halt reichlich ic>8. Eimer. sich steigen kanso geht die Hitze ohne Schaden über sich/

iz. Der Scerrog/ z .Schuh weit/ 1? oder 2. Schuh ob gleich die Flamme durchschlagt. Auch dienet das Blechtief/ 5. Schuh lang / stehet unter der Maschkuffe. dazu/ daß das Maltz nicht auf der Sau ligend bleibe. Da-
14. EinZdreee mitreisten / von solcher Breite/daß her darf die Sau oder dasHitz^ewölb nicht dachförmig

es sich eben in den Seetrog hinein schicket / dahin es sich seyn / sondern kan halbrund gewölbet werden,
abneiget / indem es sich an den Kessel auswerts anlehnet. :i. Das Hiygewölb oder die so genannte Sau.
Dienet dazu / daß das im ausschöpften und herüberfassen 12. Arvo sollen / dahin das Malz von der Dörre
abmessende Bier darauf falle / und in den Seetrog ein- herabfallet/ und von dannen durch ein-und ausfchlieffen
lauffe. heraus gethan wird. Sind bey Schuh weit/und bey

15. Der Nräukessel / so oben 8- Schuh weit / unten 2. Schuh hoch.
7. Scbuh breit/s.Schuhtief/halt 64. bis hm auf?«?. Ei- Nechst diesem so ist dieDörr 20. bis 24. Schuh hoch/
mer. Wann er seine gebührende Weite hat / und nicht zu nachdem die Lufft die Hitze durch den Feuerlauffdurchfüh-
spitzig ist / so kan die Flamme recht anstoßen / und er bald ret. Dann wann die Lufft die Hitz starck führet/so dörret
m den Sud gebracht/auch dabey erhalten werden/sonder- auch das Malz geschwinder; dann das Feuer gehet und
lich wann die Zuglöcher so eingerichtet sind / daßdieLufft stehet mit der Lufft. Indessen ist zu mercken/daß oben bey
ungehindert durchstreichen kan; welches man alsoprobi- der Dorr der Lufft / so viel es seyn kan/zu wehren/ damitret: Man halt ein angezündetes Kerzenlicht oder eine durch ihren Anfall und Starcke die Hitz in der Dörre
Fackel in den Ofen / brennet sie gerad in die Höhe / so ists nicht gefchwa'chet werde. Demnach werden die Dörren
eine Anzeigung / daß der Rauchfang zeucht / und die Lufft obenher gemeiniglich an ein Ort gerichtet / dazu keine oder
durchstreichet. Dann wie die Lufft durchstreichet / es sey wenig Lufft kommen kan / damit sie Hitze besser behalten,
gleich durch einen Ofen/oderSchloth und Camin/fo wird Wann auch derSchlothderDörremitBretternzusamm
jkh gleichfalls auch der Rauch und die Flame durchziehen, gesetzet ist / und durch Getreidböden geführet wird / ist für-
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sichtig gethan / wann er zugleich auch mit Ziegelsteinen 2. Die Mauer/woraufdie Pfeiler steben
umsetzet wird/der Gefahr halber/ wann etwan die Dörr z. Der grosse Pfeiler/ verkürtt und er'koben
brennen solte. Man kan ihn auch allein von Steinen auf- deutet/worauf die Dörr ruhet
.führen. Indessen sind dochdie bretterne Schlöthe hierzu 4. Die übrigen Pfeiler sind hock sechs Nckuk kis -in
besser/ als die nicht so viel Feuchte in sich haben / wie die den Bogen oder das Gewölbe / und? SckÄck
steinerne / von welchen öfters die Feuchte in die Dörr an s. Das Gewölb ist ein halber Circkel / damit's.,-k
der Mauer herab rinnet / daß man/ das feuchte Gewässer nicht schieben möge. Ein Bogen ist von einem V - w
abzuleiten / und nnthm das Malz zu verwahren / Rinn- andern i zz Schuh weit. °
lein anhengen muß. 6.7.8.9. io. Sind Getretdböden.

^ D« Rühle ist wg a^Schuh / breit l 7. Schuh/ 11 . Der Play/ woraufdie Wasser - und Aukunm.'.ks-
tief Schuh. Diese schuhe aber sind von dem Stadt- gerichterisi. n gmutzle
schuh zu verstehen. Die kleinen gegitterten Schachte be- i2 .DerAuftug/ wo sich das Seil um die
deuten/e einer einen Eimer. Nun ist die Kühle lang 16. det/und oben über die Werbet gehet.
Eimer/ und 1Eimer breit. Wann sie nun gantz erfül- Ist das Rohr / in welchem der Kasten sder unten
let ist/ halt sie 181. Eimer. Weil aber die Kühle nie gantz §.6. num .21. bedeutet wird) geht; und kan bey allen Nä-
angefüllet wird/massen sich das Bier/wann es allzu hoch den geöffnet werden / daß man die Kasten ausleeren
aus der Kuhle ligt / am Geschmack verändert / auch nicht wo man will.
gerühret werden kan ; so hat diese Kühle Raum genug/ L. Ein geöffnetes Rohr/da zu sehen / wiedas^eit
wann 64. oder 72. Eimer darauf ligen. Hat an einer hinaufgehet.
Seite der Mauer ein Zapfenloch/dadurchdas abgekühlte i z. Sind Höschen / wodurch das Getreid von einem
Bier in die Gierkuffen mittelst der Rinnen hinab gelas- Boden zum andern bis hinab in die Weickkuffe kan ae-
sen wird. schüttet werden. ^

§. 4. L. Bedeutet die gewölbte Nrandweinkami 14. Eine^ofcheüberderDörr/wodurchdasGetreik»
mer zur lincken des Vorplatzes/ ist lang 25. Schuh und oder Malz in die Dörr laufft.
1 z.Schuh breit. Wo die Oesen stehen samt dem Schlot/ 1 s. Die Weickeuffe.
sind 9. Schuh. Auf der andern Seiten auch 9. Schuh. 16. Die Dorr / wie sie aufrechtanzusehen.
DerSchloth ist breit e.Schuh/dieMauerdicke 1 .Schuh/ 17. Der .^euerlauff.
zusamm2s.^chuh.DieHöhe ist im Lichten i^.Schub. 18. DieHolenthürlein.
Unter dem ^-chloth kan auch ein Wasserkessel eingemau- 19. Das unten schmale und oben ausqebreiteteGe,
ret styn. mäuer oder Dorre.

L. Der Schloeh. 2c?. Die Thüren in das Dörrgewölbe.
0. Das Rohr im Rauchfang ist unten weit z. Schuh. 21. Der von Brettern gemachte Schloth.

Die Rinnen/in welcher dasWasser aus der Pompe §. 6. Der Num. 4. des l>rokls zeiget ferner an
in die Küssen oder Fasser lausst / zur Abkühlung der Roh- 1. Die Hoiizleg zum brauen / ist unter der Erden / der
ren. Die Ringlein in den Rinnen bedeuten Löcher mit Gierkammer gleich.
Zapfen. Wo nun derZapfe ausgezogen wird / da laufft 2. Die Stiege zur Holyleg undUnterseurunq
dasWasser in die unterligende Rinne / und so laufft es ?. Sind zwey Löcher zur Untersemung des Brau-und
auch m die Fasser. Wann eines gefullet / so steckt man Hopfenkessels,
wieder vor / und eröffnet ein ander Loch. 4. Der HovfenVesscl.

5. Eine Pompe / welche nicht allein zum diMiren, s. Der Zdrandchel der sich hier nur ein wema sehen last
sondern auch sonst im Hauswesen zum kochen / sieden/ 6. Das mit leisten b-Icnec Bret / darauf das Bier
waschen/ baden gebrauchet wird; sonst muste mau zu aller im schöpfen wieder in den Seerrog oder Grand laufft
solcher Nothdurfft den Pferdgang/und mithin auch das 7. Der Geetrog oder Grand. '
Pferd stets zurHand haben. 8. Die Ma/cbbodmg.

L. Die Thüren ins Brandweingewöib. 9. Die Rinne / worein das Bier aus der Küssen ae.
tt-Die Thür in die Malzbrechmuhle / deren Grund schöpft / und dadurch in die Kühle laufft

hier gezeichnet. Der Aufriß aber ist oben in dem vorher- 1 o. Die obere Rühle / welche lana 24. Scbul, / breit
gehenden Capitel in der Beschreibung des doppelten 17. Schuh.
Pferdmühlganges zu sehen. ^ , ., . ^ n. Die untere Rühle / so etwas schmaler / nemlicb

1. DerVorplay ist «mLichten 54. Sckuh breit/ und 21.Schuh lang / 14. Schuh breit / damit man rinaS
gegen demBräuhaus hm samt derMauerdicke^.Schuh herum einen genügsamen Gang haben möge Halt 64 Ei-
lanq/iz. Schuh hoch. mer/wann sie s.Zoll erfüllet wird.

X. Die Stiege. Wann der Vorplatz oder Haus- 12. Derplay / wo dieGierkuffen unter demBrau-
Ehren (sonst auch der Tenne genannt) i8.Schlchhoch/ Hausestehen. Wann eine Gierkuffe unten am Boden 6
und eine Stuffe wird 8. Zoll / so werden der Stuffen 27. Schuh/undoben s.Sckuh/und tief6.Schuh/ sowird
Mankan aber auch die Stuffen auf 7 .und 6 .Zoll / als eine solche Kuffe bey s s.Eimer fassen. Weil aber die Kusse
wir an seinem Ort diese letztere Maß beliebet / anlegen/ in der Gier nur halb/nemlichaus28. Eimer erfüllet wird/
nachdem man die Bequemlichkeit haben will. Um welcher damit der übrige Raum zum aufsteiaen verbleibe/ so fassen
willen auch / und damit man die hohen Stiegen io offt zu 25. Kuffen 700. Eimer.
steigen und Lasten auf- und abzutragen nicht noth habe/ 1 z. Sind ZSöden / wodurch die Sackrofch« aerick-
über vorige auch noch andere Bewegungs - Instrument« tet ist.
fürgegeben werden. 14. Der Ziblaß und Aufzug / wird also geführet'

§. s. In dem Num. IU. ist folgendes im Durch- Wann der Sack in die Rofche soll gelegt werden / so hew
schnitt zu sehen: ^ ... ket man den Haggen in das Rad/damit es stehend bleibe.

1. Das unter demBrauhauseangelegte GiergewSlb/ Wann nun der Sack eingelegt ist / so bencket man den
so gleich unter derKühle stehet / damit das abgekühlte Haggenwieder aus/ und lästden Sack nach und nach in
Mier aus dieser in jenes ablauffeu möge. der Rinnen hinab. Das Rad hat 10. Zapfen Herum/

wobey
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wobey man es fassen/und den Sackhinablassenkan. Das gezogen Das Seil ist zweymal so lang als die Höhe/
Seil wird eines theils an ein aufrechtes Holtz angebun- und also hier 120. Schuh. Dann wann der Kasten 60.
den / das übrige wird um das Nad geschlagen. Nachdem Schuh hinauf gezogen ist/so ligt auf der Welle 6o.Schuh
man nun das Seil nachlast / so rutschet ver Sack in der Seil aufgewunden. Es muß aber der Lange des Seils
Rosche hinab. Bey derKorpel aber wird die Rösche wie- was zugegeben werden. Der Zug aber mit dem Pferd
der heraufgezogen. Dieses könte auch so geschehen/ wann verhalt sich also: Wann der Kasten / oder was man sonst
man um das Rad emen Faltz einschnitte / und schlünge will / hinauf gezogen ist / so gibt man von oben herab ein
das^seilumdaFRad. Mit dieser Bewegung gebet es Zeichen / so stehet das Pferd solang / bis man ausgeleert
wol etwas lanHmer her / als mit dem oben bey Beschrei- und eingehenckrhat. Wann nun das Pferd in einem Auf-
bung der Getreidkasten erwähntenRutfchbret: aber hier zug rechts herum gegangen ist / so geht es den andern
wird derSacke besser geschonet / daß sie sobald nicht zu- Gang lincks herum / wie in einer Mang. Die Rasten
reissen. Wann man den Vortheil recht in acht nimmt/ werden allezeit einen Gaden höher gezogen / als sie
geht es auch hiermit geschwind genug. ausgeleeret werden/und sie mittelst einer Legehofchendesto

is. DerHagge. bequemer in gehörige Oerter zu leiten Und auszuschütten.
16.D e Rosikrmne (Rutschrinne.) Es werden aber hierzu dre'? Rösten erfordert. Einer
17. G:bt eine Anzeig / wie der hinabgelassene Sack von wird zum einfassen gebraucht / indem der volle hinauf ge-

jemqnd weggetragen wird. Dann der Sackroschet (rut- zogen/und das leere herab gelassen wird. Die Veschaf-
chtt) nicht gar auf den Boden hinab / fondern bleibt so sendete der Rä sten belangend / so ist hier einer inwendig
shoch auf dem Gestell/daß er leicht aufzufassen ist. i? Schuh weit/und 4^ckuh tief/undmithm auf 12.

18. Der Rojchrvagen. Mctzenoder 14 Maltergerichtet.Damit aber der Kasten
1 ?. Der umgewanoceRostkwagcn / dabey man se-- sich nickt umlege/sondernaufrecht stehe/ ist die Gabel weit

hcn kan / wie die Walzen eingerichtet sind. in den Kasten herab gemacht. Auch gehen die Löcher durch
20. Steller für / wie der Sack auf dem Roschwagen die Gabel und den Kasten gleich durch/und wird ein Na«

ligt / samt dem Rofchbret und Lager / wo der Wagen ru- gel durchgeschoben. Mann nun der Kasten an seinen Ort
het / wann er hinab gelassen ist. ausgezogen ist / so zeucht man den Nagel aus / so fallt der

21. Der Aufzugeasien/ welcher an allen vier Seiten Kasten selbstzum ausleeren. Nach geschehenen ausleeren
emgemachte Walzen hat / damit er im anstreiffen nicht steckt man den Nagel wieder ein / wie er vor war / und last
aufgehaltenwerde. denKasten also wieder durch das Nohrhinab.Wom die

22. Der Nagel. Walzen diene-n / ist schon vorher gesagt. Die zwey Rohe
2Z. Die Gabel. Diese ist lang herabgemacht / damit/ sind soweit gemacht / daß in jedem ein Kasten geheb und

wann der Nagel heraus gezogen wird / er sich zum auslee- ohne hin - und herschlagen auf - und abgehen kan.
ren senckenkan. . , r - ... §- 8- Und hiermithattenwir vielleicht dem etwcM

§.7. Ubervoriges ist hier auch noch etwas elzen^ entstehenden Verlangen der jenigen Hausvätter/die nut
Ucwrs vom Auftuge zu melden. Diesel Uufzug ist im dergleichen Brauwesen umgehen / oder Nutzen davonba-
Nebenwerck bey der ^assennuhl / und wechselt m 1,er ben / auch deren / so gern von dergleichen Manieren und
Bewegung mit derselben ab. Dann wann >.as eine W erck Erfindungen hären/ und mithin auch unserm Versprechen
gehet / jo stehet das andere still / Massen beyde auf einmal Genüge geleistet. Es bedüncket uns aber anbey/ daß
zutreiben / einem Pferd zu schwer fallenwmde.E» ist über das alles bey einem fo wol angeordneten und aus-
aber dieser Mfzug an das Kammrad angenchttt als ein staffirten Brauhauseein bequemesFeuertprinlcin
Triller mit 20. Stangen. Wolte man zo. Stangm so gar unnützlich noch unvorsichtig könte beyaesüaet
drein machen/ g.enge er zwar leichter / aber anbey auch werden. Wenigstkan es denen Augen als eineZuqab nicht

UM
derWellen2 .Schuhbetraget/sokommtaufiedesSeil vrennmoei^cy ow zu lo,cyen.
i.Schuh. Die Seilesind also angemacht/daß eines diß- welcher z.Zoll wett/ auch 2^ Zoll/
das andere jenseits hinab gehet / damit / wann sich eines nachdem man will / hoch 18- Zoll,
aufwindet/dasanderesichzugleichabwinde.Daherge-
het im Zug ein Kasten hinauf/ der andere hinab. Wann ^4- Das ^'j-stlchroyr / hat den siebenden Theil der
nun ferner die Höhe des Anfzuas 60. Schuh ist/so windet Wette des Srisels.
sich das Seil bey i?.Umlag auf die Wellen. Dann wann 5- DleUmdrchwendung/lstwleemEmschliefineilt,
dieWelle just einen Schuh halt/so betragt ein Umlag ander gerichtet. ^
bey z. «schuh / neinlich / so fern sie sich gleich und in der 6. Der an der Apfelwendung.
ersten Reche am Holtz aufwindet. Weilen aber in der 7- Der Schluß / welcher diesen Apfel zufamm hält.
andern Reyhe ein umlag auf die andere und Seil auf 8 Die Stellschraube/so die Wendung zufamm halt/
Seilkommet/ so ist die Dicke des Seils auch mitzu rech- und starckund schwach kan geschraubet werden.
nen; die machet den Umkreiß der andern Umlagen etwas 9- Die Studel.
weiter / also daß nicht gar 19. Umlagen auf die 60. Schuh 1 c>. Der Druck / ist von Eysen / und hat ein hölzernes
der Höhe heraus kommen / wann das Seil r.Zoll dick Hefft/womit man drucket,
genommen wird. Jmmittelst aber / wann das Pferd i r. Der Zug ist vom Leder / dazwischen Holz einge-
einmal herum kommt / so gehet der Triller dreymal / weil füttert.
das Rad 60. Kamme hat. Ein Umgang tragt bey neun 12. Der Nagel im aufgeschnittenen Gabelholtz.
Schuh aus an der Höhe. Wann nun das Pferd sieben- 1 z. Das Beschlag.
mal herum gehet / so ist im Kasten 6o. Schuh hoch hinauf 14. Der eusserliche Kasten / wie er beschlagen ist.

15. Der











Anderes Buch. 257
1 s. Der Haggen / welchen man einhänget /wann das met / eines das andere traget / hebet / ziehet / treibet/

Wercklein getragen wird. drucket / füllet / leeret/ säubert / und eines nachdem an-
16. DasGabelholy/ wie es angemacht/ist/wodas dern fein Tag-und ^Ztundwerck verrichtet. Dadieleb-

Druckeysen gehet/mit Blech beschlagen. losen Dinge mittelst eines Pferdes vieler TGöhner
i7.,Das6>oly/ aus welchem der Stifel stehet. Stelle vertretten/ da viel Müh und Arbeit / so sonst auf
18. Smd Sieche von Messing mit Löchern / damit die dm und her / auf und abtragen gehetauch vielSora/

Unreinigkeit nicht so bald in den Stifel komme. Dabey Ardruß / Ungelegenheitund Unkosten erspähtet wird,
auch zu wissen/daß wann der Stifel nicht genau auf dem Was insonderheitdie Maitzbrechmuhle für Gewinn
Boden stehet / so zeucht er die Umeinigkeit nicht so gern em trage/ bedarf keiner ausfuhrlichen Erzehlung. Das

Maltz bleibt sodann bey semer Gute und Krafft ohne
Der ^um. II. gibt das ausserliche Ansehen dieses Abbruch und Schmalerung/ so sonst durch viel rütteln

Werckleins / wie es im Hott; und Veschlagwerck ge- und zerreiben im ein-und ausfassen / un auf- und abla-
^ltet. den / auch hin-und herfahren entstehet / da es dann zu--

Schraub- ang--

schkust"^"^amAMichrchr,w-Ich-sichSb.rc. C?kImttMchw"l'Ä

..^j^^inw-Ich-nd^Äpl.inmgemach.-d-r
I). DieAnhaltung oder der Schluß/ welcher dieKap-- Des Unkostens / Betrugs und hinteriisugerEntwend-

ve und das AuMicbrokr über dem Ventil durch die und Abzwackung/welche sowol durch manchen Braumei-
Acs m.I.. ? Ä Nmm -w nat ster als Müller und lose Knechte getrieben wird / die offt

L ^ mehr aufs Bier zechen als aufs MM brechen bedacht
?' ^ Ts'Vetttil-lavlcm sind/zu geschweigen:dadurch dann statt Gewinns nichts

DasRshr oder der Schnabel ^"'ust und Schade entstehet ; welcher hingegen
N Der Schluß / der die Arfelwendunqzusamm halt ^urch die vorgeschlagene/ und von vielen klugen bereits ge-
s und an/,1 brauchte Mittel so leicht umgangen und vermeidet wer-

^ ^ ^ ' den kan / als sonstdas / wasrmsauber / überflüssigund
g > rau mir ' ^ ^ s scbadlich / seinen bestimmten Ausgang und Ablaussaus
k-ng».°d?^ " d.mBrÄhau«hma°« findet.

ReEts-Anmerckungen.
werden. Wird aber! in ^ recht zusamm gerieben / so Lav. 21. öc z 2. Vom Brüuhauft.
halt es ohne Leder.

Ki. Ein halber Schluß. Zween solche werden gegen Brauhäuser werden entweder zu dim 5LnS
einander gelegt / und der Apfel damit auf einander ge- erbauet / daß ein Hausvatter zu ftmer und ftt>
halten. «es ^>ausis Nothvurffc darinnen braue / wel-

d?. tLine Schraube. Mit zweyen solchen Schrauben ches einem jeden/ er mag Edel oder Unedel/ Weltlich oder
werden die Schlüsse / welche l und O in einander halten/ Geistlich seyn / erlaubt ist. Vi6. polt 5ct,rgcler. Le slios
zusamm geschraubet. ä le citar.X'ock.cle^Iral-.nb.^.c.i I.8c Bayrisch LandR.

(). Der untere Schluß am Aufstk'chrohr/aufwelchen! lib. z. rit. z. srr. 4. Dahero dann diejenige Verordi un-
das Wendrohr I durch die Schlüsse und O zusamm gen/welche das-Bierbrauen zum feilen KaUffverbierhen/
gehalten wird. insgemein diese claulul mit sich führen : Jedoch baß

p. Der Schluß / welcher das Aufstichrohr durch die ihnen fre^ stehen soll / in ihren Häusern zu ihret
Schraube L am Stifel halt. LTlsrhdurffcm ResiAn zu brauen. V. kauckbsr.

^.Hierbey ist noch anzufügen: daß I. von gu. 12. jok.Ocrc, 1 skor cle ^sure Lerevilmrio csp.2. §.z.
Messing gegossen; was geheb ineinander seynsoll / fleis- scl6. Lonkirnr. krsnöeburg.cle^obilib.p^.ric. i z>§.4.
sig eingerieben ; falls man aber den Werckzeug nicht hat/ Lc äe?skoribu8 6. p.4. rir. 17. §.4. n.4. sogar / daß/
wol ineinander gefeilet werden muß. Ein Leder darzwi- wann aleich jemand versprochen hatte / daß er weder Bier
schen gespannet halt auch. Ein solches Spritzlein kan in brauen/noch sonsteinen bürgerlichenHandeltreiben wolle/
der gähen Noth besser als eine hölzerne gebrauchet demfelbigen iedoch zu seiner und der seinigen Unterhaltung
werden. Bier zu brauen unverwehret ist. Gleichwie die Schöpfen

§. 9. Was nun ein auf solche und dergleichen Art zuLeipzigwiderden^ollsrum^ lemestr. c. 17. bey dem
beschaffenes Brauhaus für Nutzen schaffe / ist der beste ttarrmsnno Instar. Okt. 49. gesprochen haben. Oder
Beweis aus dem Werck und der Erfahrung selbst zu neh- aber / es werden die Brauhauser zu diesem End aufge-
men. Massen ein solches nicht unfüglich einem Kunst-- richtet / daß man das Bier zum feilen Aauffdarinnen
werck/das sich selbst beweget/(dergleichenmau ausGrie- brauet / welches so schlechterdings nicht einem jedem er-
chi'sch nennet) verglichen wird / zumalen es sol- laubet ist. Dettti ob gleich/ dengenieinen Rechten nach/ein
cherley selbst in sich hat und unterhalt / da dann alles und jeder nach seiner Willkühr Haus« kauffen und miethen/
/edes seinen ordentlichen ihme von Rechts wegen gehori- benebens auch in demselben alles/ was er gelernet hat/tret,
gen Platz besitzet/richtigund füglich über-undunter-und ben darff/ v.Lrnest.Lorlimann. vol.z.cons.x-z.mcip.
nebeneinander stehet / gehet und liget / und so zu sagen vuIZö 6ici loier. n. 66. alleine die l)v<Aores und profes-
gleichsam lebet / Hände und Füsse hat / dadurch eines dem lores ansaenommen/ welche diese Freyheit haben / daß sie
andern gibt / und hinwiederum von einem andern nim- keine Kiesser/ Schmidt/ oder andere klopfende Handwer-

Kk cker
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cker in ihrer Nachbarschafft leiden dörffen. srZ. l. un. in

f. L. cle Ka6. liberal. Urb. /^om. davon wir an einem an¬

dern Qrrgedacht haben; so sind doch an den meisten Or¬

ten solche liarurz zu finden / darinnen versehen / daß nie¬

mand ohne Bewilligung der Obrigkeit oder der Nach¬

barn/ solche Kunstoder ein solches Handwerck in >emem

Haus treiben dar/f/ daraus leichtlich eine Gefahr entste¬

hen möge. Massen in den Lübeckischen Rechten lik. ?.

rir. 12. 2rc.i2. hiervon also versehen ; Niemand soll

von neuen Bräuer-- Schmidt-- Topfer - Sahm--

hauser!^ anrichten / ohneseiner Nachbarn Willen:

jbiquekleviusn .4. ö! Mit welchen auch die k-ekc>rm!t.

rion der Stadt Franckfurt übereinstimniet/ p.z.ric.s.Ss.

wostlbsten also verordnet: Die Brauhäuser belangend/

nachdem dieselben m kurzen Iahren in guter Anzahl

allhier m dieser Stadt / wider das alte Herkommen

haben zugenommen / dieweil darinnen ein mcrcktt^

chesBrennhobz / so gemeiner Bürgerschaft zu an,

dern ihren nothwendlgen Gebrauch abgehet / ver--

ödet wird: So ordnen und wollen wir / daß füro--

hinkeine neue Brauhäuser angerichtet / noch auch

zugelassen werden / sondern allein diejenige / so all-
bereit bewilliget / und im Vvestn sind / blciden sollen.

Item Churbayr.Landsordn. ?ir.;,. §.i. in verk. wei-

rers seyen nnd ordnen wir / daß forthin anDrteu/

da die Braugerechtigkeit von Alters / wie rechts

nicht herkommen / oder sonst erwiesin werden mag/

ohne Unser / oder unserer LLrben vorgehende Bennl-

littung kein neu Mu!y-oder Bräuhaus unsers Für--

stcnthums aufgericht / darzu die / so andern zum

Nachtheil von neuem aufgerichtet worden / ohne

Verzug wieder abgethan / und weiter nicht ge-

brauche werden sollen. Doch / wo ein Ä.andsäß

geist-oder weltlichen Standes allein zu seiner Haus-

norhtdursft / und nicht auf das verkauften und

schencken / ein Brauhaus aufgerichtet hatte / oder
noch aufrichten würde / wollen wir uns aufderftl--

den Ansuchen derentwegen der Gebühr erzeigen.

Aus welchen allen demnach erkeliet / daß zur Erbau¬

ung ordentlicher Brauhauser / darum das Bier zum sei¬

len Kauffgebrauet wird / die Bewilligung der Obrigkeit

vonnöthen/ als ohne deren Erlaubnuß niemand zu brauen

erlaubet ist / und welche die Ubertretter/ so das 'Wmckel-F

brauen von sich herkommen lasten / empfindlich ablas¬

sen kan : vi6. omnino Julius I^skn. cls/urs Loionar.

p. 129. (immassen so gar von einigen Rechtstes)» ern das

Brauwerck unter die Fürstlichen !i.eZZl!a gezehlet wird/v.

^reutl.Lon^ 107. n. 2. s^^.'I'akor. c. rr .c. 2. §.4.) Es

verleihet aber zuweilen dieObrigkeitsothane Freyheit auf

ein Haus; unterweilen aber schencket sie selbige iuir einer

gewissen Person: v. 1.68. ö? 196^ cls R..^. In jenem

Fall hasstet diese Freyheit auf dem Haus als erblich / und

kan auf einen jeden Besitzer / ja so gar auf die Kinder / ob

sie gleich nicht Bürger waren / gebracht werden / in ver-

nünfftiger Erwägung / daß sie gleich andern Nachbarn/

als Jnnhabere solches Hauses / die bürgerliche Beschwer¬

den tragen müsset, / welches aber ihnen ohne diese Gerech¬

tigkeit nicht wohl möglich fiele: V.omnlnoLarp?. P .2.

c. 6.6ef. 6. ibique prg ?ju6ic. Dahero dann nicht zu ver¬

wundern / wann ein solches Haus in dem Werth hoher

gehalten wird / allermassen ^KasveruskrirlcK. in aclclic.

»6specul .8peik !el .Iir.k. n. 14. vers. wo bleiben :c. be¬

zeuget / daß die Braugerechtigkeit / so auf einem Hause

gestanden / auf etlich ioo. Gulden -ekimirct worden:

^n diesem Fall aber hänget sothane Freyheit nur der

Person an/welcher sie ßegeben worden, v. k^oclek.

x.z. öi Ucro labor.«!« ^urs Lerevis. csp.4. § 2.

Es ist aber diese Freyheit / Brauhauser zu bauen/

und Bier zum feilen Kauff darinnen zu brauen / unter an¬

dern den Städten als eine bürgerliche Nahrung vergön¬

net worden, v.l'reurl.ibicl.öc löbor. c. rr.c.2 §. s. ab¬

sonderlich nach den Sachsischen Rechten/kraffr deren nie¬

mand den Städten zum Abbruch und Schaden inner¬

halb einer Meil ein Brauhaus bauen / und zum feilen

Kauff Bier braueu darff / v. Sachs. Landr. l> z. arr. 6.

ibilzue^okel. lic.a. Orciin. provinc.Lrncst. ö^^lberci.

- 8. lcem Hugutti. rir. von brauen/ fct)enken /und an-

derer bürgerlichen Handthierung auf dem L.and :c.

welches um soviel desto mehr den Edelleuten verborten/

als ihnen sothane Handchierung zu treiben nicht anstandig

ist. V. I.z.L.cie Lommerc. 8^ Xleresr. ibicjue l)O. ScLsn-

renr.pvttWeichbild.nr. ObiLdelleutaufibren Ä.ehn-

gneern möger» Bier brauen oder ausschencken laAn.

p. 2. c. 6, clLf.4. öc t'utikimekrgncitc.

V. 2. cc>ns. 202. wosern sie nicht durch ein sonderbares

Privilegium oder Verjährung diese Gerechtigkeit erlan¬

get hatten, l'teil. c. c. Ob aber solchesBraurecht auf

d:m L.and unter gemeiner eom^on eins Ä.ehen-oder

Ä.andsgutsbegriffen ftye/ davon ist bey dcm1>euri.

csn^. 117. N .4.rr.c. z.§.Xl. nachzulesen/ wie

wir dann auch von dieser msrerie an einem bequemern

Ort weitlauffiger zu Händler« gesonnen sind. Woraus

dann zuschließen / daß/wann jemand einer Stadt zum

Nachtheil und Abbruch ihrer Privilegien und Freyheiten

ein Brauhaus aufrichten wolte / selbige solches zu gestat¬

ten nicht gehalten wäre/ sondern das Verbott eines neuen

Wercks (Z>Iovi Opcris l^unriacionem) wohl einlegen

konte. labnr. c. rr.c. z. §. 10.

Jnsonderhet ist / was das Aufbauen der Brauhau¬

ser betrifft/ zu wissen/ daß man weder dem Nachbar zum

Schaden / noch an einem gefahrlichen Ort dieselben anle¬

gen folle: Was das erstere betrifft / kan hieher alles das¬

jenige gezogen werden / was in diesem Buch von dem

Bauen zu des Nachbarn Schaden gehandelt worden/

haubljachlich aber gehöret diese Frag hieher: C> b jemand

durch Erbauung oder Hoher--Aufführung seines

Hauses / dem Nachbar den zur Rühlung seines

Biers benöthigten VOind und Sonne / benehmen

könne / davon mit mehrern bey dem Lrneüo Lock-

MZNN0 V. 2. k,elp. 9Z. n. 22. Sc leczcj. nachzulesen ist.

Was aber das andere belanget / darvon kan die Chur-

bayr. Landsordn. cit. 19. nachgeben werden/wofelbsien
also verordnet: Und nachdem die Brünsten vielmahl

von den Maly-- und Brauhäusern / und dergleichen

grossen Feuerungen entstehen/ so sollhinforr keinem

Stadel / oder andern sorglichem Grt zu nahe / ein

Maly-Dörr-oder Brauhaus gebauet / auch die/

so allbereit an gefährlichen Drten gebauct wären/

förderlich wieder abgeschafft werden zc. Und diese

Feuerungen oder Biunsten werden öffters durch Ver¬

wahrlosung derN^ulyer verursachet; dahero dann ge¬

fraget wird : Ob der Hausvatter solchen von den

Multzcrn verursachten Schaden zu ersitzen gehal^

ten seye ^ Bey welcher Frag dieser Unterschied zu hal¬

ten : Ob er hierzu seine eigene/oder solche Multzer gebrau¬

chet / welche von andern ins gemein auch gebrauchet wer¬

den. (^n privaros an pubiicos sclbibuerir?) In jenem

Fall muß er den Schaden ersetzen, srg. I. p. Lc u!r. issnauc.

caup. ttsbul. In diesem Fall aber kan er hierzu nicht

angestrenget werden / anerwogen er nichts anders ge¬

than / als was andere zuthun gewohnt sind / einfolglich

sich ausser aller Schuld gesetzet hat. V. jss. k sljj cirst.

R.suckksr. p. 2. qu. ic>. n. 6s. öc 6z. 8cbul?> !n nor. »ci

rit. ).cle I..Xquil. p.475.1'sbor.c.rr. c./. §.uir. Sc Larpe.

p-4.
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p. 4. c. I7«äef. 14. ibl^uepr^juci. lecz. tenar. Sb nun es doch eine andreBewandtnuß/wann jemanden sothaner

gleich ausgeführet und beygebracht werden k5ite/ Frsyheitzu gebrauchen sieygestellet worden .^»iI .2.<-> 60.

daß berührtes Feuer aus Verwarlosung so die n.9. allermassendieIuristen-kacultatzuJenaA.i6z8.

!Wittfrau zumMalydarren bestellt/ angegangen; erkennet/ wann selbige auf Berathfragung der sämbcli-

dieweil er aber auch von andern insgemnn zum chen Brauer UNdBraugefthwornenzuZella alsogchro-

N?aly darren gebraucht worden/ und aiso ihr / der chen : Weiln in obangezogenen, Heinrich

XVittfrauen / daß sie nicht einer vorsichtigen per- Gchelen und seinen Machkommen freigelassen / und

so» obgedachtes Mlaly dörren anvertrauet / nichts in ihren Willen gestellt worden/ ein XVohnhausauf

zugemessen werden tan; so ist sie auch ihrem Nach-- den gefreuten Play seyen zu lassen/und bürgerliche

bam den erlittenen Schaden zu erstyen / und dero-s Nahrung / als brauen/ und andere HandthierunZ

wegen ihm einigen Abtrag zu thun nicht schuldig/ darinnen zu treiben / so hatauch der jeyigeZSesiyer
V.R.W. Ltsliucjlecz.renons: Ob nunwohlIacob solchesbefteyten Dauses die Freyheit Uttd^ac«/taren

Jobst zusimerEntschuldtgungvorwendet/ daßer ein Wohnhaus auf den Play zubauen / Und darin?

Jacob Schneidern darzu bestellet/das? er das Maly nen zu brauen/ nichtverlohren / sonder,» es wird ihm

dorren und warten solle. Dieweil er aber dannoch solches/ eures 5Linwendens okngeachtet/ nochmaln

solche Arbeit zu verbottner Zeit / in den heiligen billich verstattet und zugelassen, v. R.w. V. Kickt.

Feyertagen angeordnet / und nicht zu befinden / das) clec^ 88. n. 9. Und so viel von den öffentlichen Brau-

der Mlann / den er darzu bestellet/ des Mlaly därrens Häusern.

erfahren gewesen / und von andern auch darzu ge-- Es gibt aber auch solche öffentliche Brauhäuser/ wel-

braucht worden/Und eralsd bey solcher Arbeit nicht che der Obrigkeit oder der gemeinen Stadt zustehen / und

die Vorsichtigkeit / wie ein andeverfleisilger Haus-- zum öffentlichen Gebrauch des Brauens gewidmet sind/

vatter zu thun pfleget/gebrauchet: So ist er Jacob da dann ein jeder / der sich solcher bedienen will / dasge-

Vogeln den erlittenen Schaden / aufvorhergehende wohnliche Maly ^ und Döngeld / item / das pfannen-s

I.^tt^ation und Richterliche iLrmässlgung zu er? oderZSraugeld geben muß. v. Klock. Iid.2. cje xersv.

seyen schuldig/und hat sich dawider mit seinemEin- c .XI .n. iz. Le l^bor. c. rr. c. f. §.2. Wann aber einer

wenden beständiger weist nichtzu helffen/ v. R. w. mit einem eigenthümlichen Brauhaus versehen ist/muß er

Endlich ist zu wissen / daß wann jemanden nach sei- alle bürgerliche Beschwehrden / als Steuer / Schoß/

nem Gefallen zu brauen erlaubetworden / selbiger aber Dienstgeld zc. davon entrichten / l. 7. kk. cls publican. Sc

sich dessen eine Zeitlang nichtgebrauchet/ daßer/faq ich/ vecAigai. Eswaredann / daß er am Brauen gantz und

nachgehends dessen ohnangesehen sich gebrauchen könne; gar verhindert würde. V. kickt, vec. 60. n. 6 z. ibiqus

dann obgleich sonsten Rechtens / daß die Privilegien und prsejucl. Von welchen allen wir an einem bequemern Ort

Freyheiten durch den Nichtgebrauch nach Verfliessung etwas mehrers handeln wollen / angesehen wir dermalen

zehen Jahr aufgehaben werden/1.1.lf.äenuntlm.kr.pteil. nur die Braugerechtigkeit soweit betrachtet und angeses

!ib.2.L«n5,94.o.zi.kk.ict!t.6ec.88. U.I. Sohat hen/als selbW aufden Hausern zu hassten pfleget.

Das XXXIII. Zapitcl.

Bon den Wein - Obst - und Oel - Pressen.
Innhalt. ten her unterschiedliche Veränderungen beliebet worden.

§. r. Vom Namen der Presse / deren Gattungen und Verände- Ä?ir stellen sür dieses mal s. Jlrten für samt der Mrbil-

runq. Von der ersten Art I^um. l. Ihre Beschreibung von dnng und Beschreibung. Da man dann/was die erste be-

Stücken zu Stücken. 2. Wie die Preßgestelle zu oronen/ trifft / theils auf die Fürstellll'ig der qan^en nisamm ne-
daß die Bewegung bequem ge«chchen möge. z. Eine Be- ^ ^ ^
schreibungeinei andernArr/derersteninetwasgieich/aber kttzrcn aus vit. scr^l.c^ung oas ÄUgezU

Mit einer gantz freyen Bewegung / ohne Kupferriß. §.4. wenoen yat. ^
Eine Fürstellung einer andern freyen Preßöewegung. §. 5. 5Ium. I. Ist der Maßstab.

Eine grosse und lange Preß mit einem Kclterbaum furgcstel- ,. Das Grundlager/so 8.ScbUh lana/1 Scküb !?lck

lct. h. 6. Eine Beschreibung undRiß einer Obstpresse/ samt . cNrundkowr wm-misd.',- ^„5.^^
dem Einsatz oder Kastm/ und dem Druckwerk. §.7. Von . . ^^^l'UNVYOlZer/woraus 0N-j.N c!>trog ilgr/sind
den Zugehörungen einer Oelpresse / so über obberührte dick Schuh/ Und lang Meist i^.Scyuh.

Stücke besonders hierzu erfordert werden / nemiich einem z. DieAeltermuld oder der Preßtrog / ist Von star--

Druckwerck und etlichen Gefassen. §^8. EinAnhang ferne- Thielen zusamm gesetzt/ ist weit und lang qesekt s.

«k allgemeinen ^^geln / >o hiehergchorig» Schuh/und mit seinen Seiten/deren jede z Schuh'dick/

tragt er aus 6. Schuh/ist tief Schuh/am Böden

^Ur Wirthschafft gehören auchwein^vbst- dick bey 6. Zoll,

und Oelpressin. Unter dem Namen 4> Die Wände oder Senken/ sonst auch die Docken

preß aber werden sowol die msckinse oder genannt / sind hoch 14. Schuh / stehen 6. Schuh von

Kunstwercke der Pressen / als auch das sammen.

Gebau / worinn sie angerichtet sind / ver- s. Sind Thielenstucke/ in welche die Muter durch

standen. Jenes wird rorculum, dieses aber eorculsrium 2.Schloßkeile vest gemacht wird / sind mit Eysen gefasst,

oder cclla rorcularia bey den Lateinern genennet. Die 6. Die Muter/ in welcher dieSchraube geht / wie sie

Pressen aber sind entweder groß und lang / oder etwas in dem einem Thielenstucke stehet / über welche auch die

kleiner und enger zusamm gefasst. Beede sind wieder un-- zwey Zwerchhölzer eingeschoben sind. Der Muter Breite

eerschiedlicher Formen und Gattungen/ nachdem es ist 2.Schuh/die Dicke iZ Schuh. Sie ist zwischen 2.THW

die Gewonheit und des Landes Gebrauch mit sich bringet, lenin die Breite vom Lins l) i6.Zollemgeschnitten.

Und haben nicht nur die Alten bald diese bald eine andere 7. Die 2. swerchhoher/ welche dem Gewalt widec-

Art ersonnen und gebrauchet / als aus?Ilnii»ittor.^st. stehen ; sind so starck als das Lager 5wm. 2. nemlich

I. l 8. c. z 2. zu ersehen / sondern es sind auch in diesen Zei. i z Schuh dick/ und 12. Schuh lang.

Kk - ?.Die
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8. Die Schraube oder Spindel/ ist i. Schuh dick/

ihre Länge ist 6. Schuh/ der Kopf ist lang 2. ^chuh / dick

1 z Schuh/ auch mehr oder etwas weniger/ nachdem man

das Holz haben kan. Die ganze Länge mit Gewinde und

Kopf ist 8. Schuh / die Gewinde sind breit 2. Zoll/ tlef

1 x Zoll / auch etwas mehr /jedoch der Wahl nach weniger

als die Breite; muß oberhalb der Löcher mit einem star-

cken Band / unterhalb aber mit einem eysernenDrucksut-

ter/ dessen oberes Theil zugleich für ein Band gelten kan/

zum doppelten Aufdruck gefasset werden.

9. Etliche Stücke Thielen / so in den Preßtrog geleget

werden / über welche andere ebenmässiger Grösse creutz-

weis liegen/samt dem Sattel oder obersten Druckhslz/

so ein Psanlein hat. Davon bald unten Kum. II. §.2. was

eigentliches folget.
10. Die Zapfen /sind lang z.Schuh/ dann sie gehen

über die Thielen oder Wände einen Schuh hervor/ damit

die SchloHkeile ihre Haltung haben.

i i. Das doppelte Ä.och in der Schraube / worein

man die Preßrigelstecket / ist beyläuffig 4. bis s.Zoll im

Diameter. Der Preßrigel Lange ist wenigst doppelt so

lang als die Spindel/wann diese ihre juste Höhe har. Je

länger aber dieselbe / je dicker müssen sie auch seyn / und je

leichter wird damit die Preß verrichtet.12. Ist ein Schloßt«! / womit die Muter unter
dZum.7. zusamin gezogen wird. »§.2. Hierbey ist zu mercken/daßbey Stellung des

preßgestelles/ und der andern Zugehör / haubtsächlich

daraufzusehen / daß sie also gerichtet werden / damit der

Rigel dem Mann mitten an die Brust komme / wann der

ftarckere Druck angehet. Daher muß der erste untere Ri¬

gel beyläuffig z. Schuh 8- Zoll / der andere 4. Schuh und

etwan einen Zoll darüber / nachdem der Rigel und das

Lochstarck/ von dem Erdboden auf erhaben seyn / wann

der Druck sich ansteisset / und streng zugehen beginnet.Nun machet das Lager und der Muldboden zusamm drey
Schuh / der Sacker beym stärckern Druck beyläuffig

i.Schuh/ und etwas drüber / nachdem viel oder wenig

eingeleget wird. Die Höhen der 2. Reyhen der Druck¬
hölzer /und desSattels über demselben machen iz Schuh/
dazu kommen 6. Zoll vom untern Theil des Spindelkopfs

bis zum Rigel / das macht zusamm 6. Schuh. Davon

wird nun abgezogen dieHöhedesGrundlagers^Schuh/

wann solches in die Erde hinein kommet / da man es aber

mit der Erde zu gleichen / oder etwas frey und von der

Erde unberühret ligen lassen / und zum Preßgang nach

Nothdurfftmit starcken laden überlegen lassen kan/ da

dann die besagte Höhe beyläuffig (einen Zoll drüber oder

drunter / nachdem man den untern oder obern Rigel

durchstosset) heraus kommet.

§. z. Hiernechst könre man eine andere Art / welche

der jetzt beschriebenen gleich / nur daß sie sich weiter aus¬

breitet / angeben / und im Kupfer fürstellen; aber der Un¬

kosten ohne zu seyn^/ wird bloßerwehnet / daß sie also zu

machen. Die N?ände oder Seulen werden beederseirs

an oder in dieWände oder Mauren desGebäuesgesetzet/

also daß zwischen ihnen ein zum völligen beständig-und

ungehinderten Umdrehen genugsam und völliger Platz

überbleibe / der wenigst 16. Schuh breit und so viel lang;

kan man ihn weiter haben / so hat es seine gute Wege.

Die Grundhslzerund obere Arverchhälzer / so dem Ge¬

walt entgegen halten/ werden wie Durchzüge in den Häu¬

sern zu beeden Seiten in die Seulen eingelassen / und mit
»hnen oben und unten aufs stärckeste verbunden und gefas¬

set / also daß das gantze Gestell wie ein einiges Stuck zu¬

sammen halte / und keines / wie groß auch der Gewalt ist/

vom andern lasse. Die Mmer wird oben in der Mitte

bestättiget und vest angemachet. Die obern Zwerchbäu-

me werden wieder mir andern übers Creutz beschweret/

oder mir einer grausamen Last Steine überleget / nachdem

es des Orts Gelegenheit/ Höhe des Platzes / damit die

obere Zwerchbaume/ oder so es nur einer wäre/samt der

Murer sich nicht über sich heben mögen im starcken drehen.

Es muß der obere Boden nicht änderst / als die untere

Grundveste / und jener dieser die XVage halten/ sonst

ists gefehlet /^ und wird dasHaus samt dem Sacker ge¬

presser ; das übrige ist aus obgemeldeten und baldfolgen¬

den leicht beyzufügen. Eine solche Preß verrichtet zwar

erstlich eine empfindliche Prob mit einem ergiebigen Beu-

teldruck; welches aber der Müntz nichts neues / als die

streckens / taschens und druckens schon gewoknet. Hin¬

gegen stosset sie auch manchen Korn-und Schrot-massi¬

gen Fünsbäzner in die Büchse / und thut einen behaglichen

^>ackschoppersdienst. NOohl dem / der seines Guts

und Einkommens zum Nachdruck der Stiebe und

zurtLhre des Gebers gebrauchet / ohn Armenpres-

ftn / ohn Gottesvergcsien.
§. 4. k!um. II. stellet cinePreß für/welche auch

eine bestandige Bewegung hat / weil man da die Spindel

ohne Absatz em - und ausdrehen kan. Läst sich zu allerhand

Sachen richten / so gepresser werden.

i.Ist die Spindel/ sohier i2 .S<buhlang; wobey

aber zu wissen / daß das Gewind nichts desto weniger seine

sonstgewöhnliche Lange behalte / und daß die Zugab oder

Erstreckung der Länge nur daher rühre / damit sie oben

bey 12. in dem Loch gehen / und dadurch im Drehen ohne

Schwingen und Rucken in ihrem Lenrro erhalten wer¬

den möge.2. DieNIluter / welche bey Num. 1. schon angezeigt
worden / wird hier allein mit dem Schloßkeil angedeutet.

z. Das Preßgestelle is! bey 8. oder io. Schuh hoch.
Nachdem dieSpmdel sich un-Pressen hoch heben soll/muß

die Preß auch hoch seyn.

4. Der Trog oder die Muld.

s. Der Auslauf/ ist eins Rinne oder Rohr.'

6. Die L.ager / diese können beedsrseits so lang seyn/

daß sie in dieWände oder das Gemäuer des Gemachs

eingemachet werden mögen/damit sich das Lager im Pres¬

sen nicht drehen kan / und die Preß an ihrem Ort steifver,
bleibe.

7. Sind Rigel/ welche durch den obern Kopfgescho¬
ben werden.

8. Der obere grosseAopf/wobey zu merken :wann ir¬

gend das Holznit starck und dick genug wäre zum Kopf/so

kan daselbst ein anders Holz angeschiffret / und beedes mit

eysernen Ringen wol gefassrwerden; muß auch 2. Schuh

lang seyn / oder etwas länger. Die Dicke ist im Durch¬

messer wenigst 1 ? Schuh noch dicker noch besser« Was

aber der Dicke abgehet/ muß durch einen Zusatz der Stär¬

ke der eysernen Bander erstattet werden. Der kurtzwei-

lige anmuthige Wechsel hat hier einen Rumpf statt ei«

nes Kopfs angestecket: welcher auch zu Diensten siehet

und herhält / wo zum anschifften kein tüchtiges Holtz vor¬

handen / und das Holtz an sich selbst zum durchboren nicht

dickköpfig genug ist. ^ . ...
Wer keinen Stock mcht hat / gebrauchet emen

Stumpf:

Wer keinen Kopf nicht hat / der habe einen Kumpf!

9. Die Ringe / womit der Kopf gefasset wird.

Der unrere mitEysen beschlagene / und mit einer10.

Rundung / als einem Blat oder Scheibe verstärckte und

gefütterte Ropf; sein Qbettheil ist etwan ein Drittel ei,

nes Zolls dick / dabey wird bey den angedeuteten Rinalein

derselbe mit Nageln oder Schräublein bevestiget. Dasmittlre
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«nittlereTheilgehöretzumobern und erstm Aufdruck/und FlaHe haben mußdoch kan er auch / nachdem er die
leget sich auf die mit Eysen gefütterte Flache des Sattels. Starckehat / beschlagen werden. Dieser^eleerbaum
Das unter«: Theil oder Blat gehet und drucket in das liget nichewagrecht/sondern erhebtsich/daßer/nach-
Psannlem/'oder die Holung des Sattels. dem er kurtz oder lang / an einem Ende um 2. ?. Schuh

11. Der Satte! oder das oberste DruSholy / ist auch drüber höher stehet / als am andern / vermög wel-
dreiter a/s eines von den untern / undso lang/ daßesdie eher Erhebung auch der Druck verrichtet wird. Jelän-
untersich ligende allzumal wol fasset. Hat in der Mitte ger dieferist/ je starcker ist der Druck/ und /e grösser ist die
ein mitEysen wol beschlagenes oder gefüttertes pfann-- Muld / und daher auch feine Verrichtung,
lein/welches am Boden nicht zu starck kan gemachet wer- 2. Die Muter / in welcher die Schraube den BaM
den. Muß auch oben am Rand herum eine Dicke auf hebt und druckt / und schiebet sich an der Gabel hin
5^ Zoll/an der Seiten aber herum eine auf i Zoll haben. und her.
Dieser Rand wird so breit umher / daß derDruckkopf z-DieLageroderGrundhölzer/aufwelchendieMulde
der Spindel mit dem obern breiten Theil völlig drauf ru- siehet. Auch ist das Lager an diefe Grundhölzerei», ge¬
hen/ und sich herumdrehenkan.Summa/diesespfänlein schoben / und vest gemacht / auf welchen starcke Thielen li-
imSattel muß sich dergestalt nach dem Spindelkopf gen / in welchen die Schraubegeht/ so die Preßgabel auf
richten/daß dieser zweymal/alsinnen und obenher/nett und niderhebt. ^
aufligen / und an den Seiten geheb / aber ohne Zwang/ 4. Sind Stöcke / welche an das Grundlagereinge-
anligen/und also alles erfüllen möge: eben wie der Hag- schnitten und vest gemacht; in welche Stöcke Zwerchhöl-
gen oder Angel/so imPfosten hafftet/(welchescsrcio mas, zer eingefchoben sind / woraufdie Thielenstücke ligen.
cuneus)in dem Loch an den Banden (csrcio fcemins.me- s. Das Gestell/ in weichem der Preßbaum aufund nie--
ta cavs bey Vitruvi'o Heisset) gehet/ aber umgekehrt. Die- der gehet»
ftr doppelte Aufdruck machet das Pressen hart und leicht» 6. DieSchraube.Kan nicht zu starck gemachet werden»

Wer aber hier will tapfer pressen/ 7. Die Schraube/ wie sie zu sehen / wann sie frey liget.
Der muß das Schmieren nicht vergessen. 8. Die Muld.

12. Der Preßboden obenherum / worauf man gehet 9. Die Thielenstücke / wie sie auf dem Grundlager li-
im Schrauben drehen. . gen / in welche die Schraube eingeschlossen ist ; sind mit

i z. Der Fwerchbalckeoder Durchzug / in welchem zweyen Keilen zusamm gezwenget.
die Schraube gehet / damit sie im Mittel erhalten werde. 1 0. Zapfen / womit die Mu ter geschlossen wird.

Diese neue Erfindung kan ohne Nachtheil des Loni , 1. Keile / womit dieZapfen angezogen sind,
kublici mit einer alten schimmlichten Münz probiret 12. Ein angezeigt Thielenstück/deren sind zwey zufamm
werden. ^ gelegt / wie bey 9. erwehnet / dazwischen gebet der Ein-

§. 5. Num. Hingibt eine grosse und lange Presse an/ schnitt der Schrauben; und diese halten/ daß die Schrau-
da man auf drey Viertel des Platzes des Umkreises beim winden nicht heben kan.
herum kommen kan. Indessen auf der andern Seiren ei- 1 z. Ein Keil/ womit die Thielenstücke zusamm gezwew
nen andern Rigel wieder einstecket / und also mit der Ar- get werden.
beit wol fortkommet. Diese hat vor allen andern Arten »4.Die zweyLöcher/wodurch die Rigel gehem
die gröste Gewalt / weilen hier die VOürckung auf ; s. SUebehölzer / daß die Preß nicht wanke,
dre^erle«? Sayen geschicht. Dann erstlich hat die 16. Das Untersetzschast
Spindel ihren Haubtzwang. Hernach druckt sie aus ei- AnmerckunA. Dieser Preß Lange ist bey zo. Schuh/
nein andern Ort in der KeUermuld. Drittens thut die auch langer / halt mit ihren Theilen als an einem Stuck
Länge des Kelterbaums mit seinem Gewicht nicht eine ge- zusammen / daher bedarsssie nicht mit Steinen beschweret
ringe Beyhülff / daß daher eine grosse Gewalt zusamm zu werden / sondern wird frey hingestellet/ wo man will,
komm/. Und ob wol das meiste durch die Spindel ge, §. 6 Num. IV. gibt eine Obstpresse an / da matt
schicht/so wird doch hierdurch der Zwang zertheilet/ wel- sowol aufdie ganze Fürstellung / da nur der Kasten man¬
chen sonst die Spindel allein auszustehen hat / indem sie gelt / als auch dieZerstückung des Kastens / und einiger
bey der 5lum. 1. angegebenenArt / neben dem Nider- andern Stücke das Auge zuwenden,
drucken auch den einschneidendenEin-und Aufdruck/mit Sind die Grundhölzer / so rö Schuh hoch / auf
weit mehrern Gesper: und Widersetzung verrichten muß/ welche dieMuld zu stehen kommet. Zwey davon sind ein-
welcher weit harter gehet / als der durch so viel tausend geschnitten / die Seulen einzunehmen.
Momenten und Schiebpuncren sich verstarckende und ge- L. Sind die XVandseulen/ welche oben und unten auf
machlich andehnende und fortschiebende Zwang im Ge- einem Schuh mit den Köpfen vorstechen / und einen Ent¬
winde. . . schnitt haben au^einenZoll/odermehr/damit sie sowol un-

1. Ist der starcke und lange Relterbaum/so Lateinisch teN die Grundholzer/ oder auch nur eines von denselben/
eigentlich genennet wird / mit einer Zwisel oder als oben das Zwerchholz / oder die Muter / so man eine
Gabel/ dergleichen man in grossen Eichenwaldernwol ha- Spindel gebrauchet / fassen / daß jene nicht abwerts / die?
den kan / wo nicht / so stosset man zwey sich am Ende hin- ses nicht aufwerts weichen / noch sich aus der Stelle heben
ausgebende/ die beede eine solche Gabel machen/ zusamm/ mögen. Durch das obere Zwerchholz und die Seulen
und bindets mit eysernen Ringen; oder man gebrauchet werden beederseits Schliessengezogen / und mit Keilen
einen vornenher von solcher Breite und Starcke / daß zur mehrern Verwahrung vest gemachet. Wo man will/
man das Gewinde gleich darein schneidet / im Fall sonst last sich das Zwerchholz auch mit eysernen Banden bin-
das Holtz tüchtig dazu ist. Man kan wich zu beeden Sei- den. Wann die Seulen hier 8. bis i c>. Zoll dick sind / so
ten anschifften, und die Schmale verstärken / und so fort, kan der Kopf beederseits oben und unten eines Schuhs
Der Baum aber wird nur an beeden Seiten / wo er an- beylaussig dick werden. Die Seulen können auch wol eift
liget / mit dem Beil gezimmert und beschlagen / oben wenig schmaler seyn.
und unten wird ihm die Runde der Starcke undSchwere (ü. Das obere Zwerchholz / so hier der Muter Stellö
halber gelassen/und nur die Rinde genommen/ ausserwo vertritt/ welches eingeschnitten / die 8 oder lo.zollige
er aufliget und aufdrucket / da er auch seine gemessene Seulen beederseits einzunehmen/ und sich unter ihrem
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Kopfzu Messen. Was hier das Zwerchholz thut / das Wandbrett einen Einschnitt hat / so beyläuffig einen Zollthun auch unten die Grundhöher. Davon ist schon bey L. tief / i emes Zolls oder halben Zoll breit,
auck) gemeldet worden. ^ ^ lLme von den 2. gegeneinander Hber stehen^

v. Diesevier ^ zeigendieMuld oder den Trog/ wie den Meinern VOanden auch durchlöchert/die sich zwischen
er beederseits in einen, Falz gehauen / in den die Seulen und an den zweyen andern ebener massen senckrecht / aber
eingerücket werden. Diese Mulde liget aufden einfachen etwas frey und nicht gedreng / an der Muldwand aber just
Grundhölzern aus/ istamBoden 6.bis8.Zoll dick/seine anlegen : neben und an welchen oben die Klammern aus-
Tieffe ist bey 6. oder7.Zoll. Diese Muld wird am besten sen herüber gehen.
aus einem Stuck harren Holzes gezimmert und ausge- I. Die Zxtammer oder das Fasseysen/ welches sich just
hauen. An den beeden langen Seiten wird ihr Hol; auf in den jetzt besagten Einschnitt schicket / aber mit seinem
einen Schuh bis an die Seulen gelassen/ denMittelplatz Haggen über den Einschnitt um i.oder 1 5 Zoll hinab rei-
desto bcqucmer und raumlicher zum Winden zu haben. chet.Solcher Klammern sind auch zwo. Diese nun und

L Mne Winde / so an statt der Spindel gebrauchet die zwo Zwerch leisten fassen und halten den ganzen Einsatz
wird. Weßwegen man dann für die Muter ein Zwerch- oder Kasten oben zusamm/ daß er imPresien sich nicht
HM in die Seulen einschneidet und bevestiget/wie bereits auseinander-gebenkan. Weil dieser Kasten sich /vcrmög
ob.'naeieiaet. Die Mluldwird/ wann man eine Winde solcher serstuckun,g/leicht einzubilden und zuftmmzusetzen/
aebrauchet / inwendig in der Holung nicht länger als et- wird ausser Noth zu seyn erachtet / daß man ihn zusamm-
wan ix Schuh/und breit is. oder 16. Zoll/aufs höchst ö^je^zter anzeige.^ ,

aber / wann eine sehr starcke Winde vorhanden / ist die ^ 6- Ist ein harmner Sack/oder/in Ermanglung des-
BreiteundLangegleichauf -o.Zoll/lieberetwaszueng stn/ ein anderer von starcker Lemwad / in welchen derals zu weit /so presst sich der Saffr besser aus. Wann die Sacker oder das gedruckte oder gestossene Obsl e"?gefast
Korpä eilten Schuh weit gebogen/und im Gewerbe starck den Kasten eingelegt wird. Muß weiter seyn als der
und krafftig ist / kan der Windende einen sehr starcken Ge- Kasten / und nicht gantz erfüllet werden / daft er allenthal-
walt führen. Man kan auch auf jeder Seite der Win- den am Kasten anlige / und sein Lager wol ausfülle / damit
den eine Korpel bereiten / so gehet es ausdie letzt im Nach- er nn Druck nicht berste. ...... .
druck durch zwo Hände desto starcker. WereineStuck- schlecyte ^nzeig eines Druckhslzes; dannwinde mit einem doppelten Stock zu schaffen vermöchte/ solchesmdebenwiedie m obigen Pressen / ausgenommen/
könte die Muld auch um einige Zoll erweitern lassen. Wo ^ ^ .
dieWmde obenher anstehet/ kan man beederseits Eysen . Äst eine Obstdruck muhle/oder Druckwerck / so
wie einenSchubanmachen/ dareinmandieWinde ein- stattdesnuih>amenSrossenswolzubiauchenist;dadann
schieben/ und wieder ausheben kan/ solche auch/ wann das 6. den Baum angibt / dafür auch eme jede Wand dienet.
Pressen zu Ende/ anderweitig zu gebrauchen. Diese Win- 7 «st der Arm oder die dicke Stange / so mit der Zifer 8.
de ist dienlich / wo gar enger Platz ist / sonstgebrauchtman a'i den Baum oder an die Wand angemachet / zuMch
sick der Svindel durch den Stein / in dem sie vest zu machen / gelassen

?. Ist die Beschaffenheit des in Rinnlein eingehauenen wird. Die Zifer 8. hat z. Theil, eine Gabel 2. die theils
Muldbodens / welche übers Kreutz zusamm lauffen. an den Arm angenagelt w.rd/ rbe-ls durch .hrenBug e.n
Diese Rinnlein sind oben breit gegen i z Zoll / und in eine ^ch hat/ dmchwclchevem Kloben b. gehet / und darum
Tieffe eines Zolls hinab zugeschreget. sich mndrehet / mi einem gekrümmtenHaggen c. der wie

^ voande oder leiten der Muld' dadann Ring an dem langern HalbrMg 6. hin und her gehen/
? d n^n N Äch^ 1 Ä t ef/1' N und des Arms Wendung nachgeben kan. Der Haibring

div Zifer 1. n lc^e s/ ^ u ^inen zweyen Spitzen an der Wand oder
Baum vestgemacht. 9. ist der Sle.n/welcher wie inei-

Dmch becdcmiff der SM bia ner Nab an dem Arm gehet / ist s. Schuh hoch/und 10.
eingehauenen^alz.Durch veeouausstoer^asstymav. A^^reir/ aber lieber schmaler als bre/rer. Denn /ebrei-

II. a. ^st das durchlöcherte eichene einen guten Zoll ^ aufdruckt / /e weniger es nachgibt. Zft der Stein
dicke Drcrt/ so aufdenVoden aufgeleget wnd/ mus; ^ Schuh hoch / muß er meist nur sieben Zoll breit seyn/
sowol an der Breite alsLange fast einen Zoll schmaler seyn u„d so fort. 10. ist der in eine halbrunde Krümme gewun-
als der Boden / daß es em und aus kan schoben werden, dene / und entweder so gewachsene / oder aus zweyen oder
Und dieses Brett leichter auszuheben/ müssen zween Halze mehr Stücken zusammgesetzte / und ^ Schuh tiefe/ anbe»
der Zifer 2. gegen über Hinabwerts breiter und weiter ein« „ach der Breite des Steins raumlich eingehaueneBaum/
gegraben odergehauenwerden/ daß man mit denHan- oder Drucktrog / in welchem der Druckstein auf dem ein-
den unter das Brett möge greiffen können. DieLocher gelegten Obst hin und wider getrieben wird.
sind beyläuffig ein Viertel eines Zolls groß / sind eines Die Zubereitung wird also vollzogen. Erstlich
vom andern bey 2? Zoll entfernet/ werden auc.) auf2. Zoll ^rd der Arm an den Baum oder die Wand auf die be-
von dem Rand hinweggemacht / damit dem Brett die sagte Art angemacht / alsdann durch den Stein gelassen
Starck nicht benommen werde. ^ undbevestiget.Dann treibt man den Stein so weit/als

n.b. Eine Seltenwand von zweyen langern des er hernach gehen soll/und zeichnet mit Linien den Platz ab/
Kastens oder Einsatzes / welche bey denen Zisern z. in die den er mit dem Aufdrucken in Umdreheneinnimmet.Nach
Eckfalze bey ?. wie in einen Schubfenckrecht einfallen/ dem abgezeichnetenPlatz nun wird der Drucktrog derge-
und gegen einander über stehen / und sich just an die Sei- stalt ausgearbeitet / daß zu beeden Seiten ein Drittel ei-
ten des Trogs anlegen. Das Gebor geschieht nach An- nes Zolls dem Platz zugegeben wird / also daß die Breite
weis der Figur / und/ wie bereit gesagt / durch die Zifer 4. um z Zoll übertrifft. Je länger der Arm / und je weiter
wird daselbst eine Zwerchleiste angedeutet/ so z.Zoll breit/ der Stein von dem Wellbaum oder Wand hinaus ste-

Zoll dick/von Eichen oder andern vesten Holz / die wird het/ je weitern Platz nimmt er ein / und je mehr wird auf
vest angenagelt. Jede solche Leiste in den beeden Man- einmal gedrucket. Der Trieb des Steins geschiht entwe-
den/ muß beederseits um s.Zoll vorstechen/ als bey s. zu der inwendig zwischen dem Stein und der Wand / oder

sehen / woselbst auch der vorstechende Theil nechst an dem ausserhalb des Steins; weßwegen dann der Arm auch
über



über den Stein hinaus langen muß. Inwendig ist der
Gang kürtzer/auswendig geht der Trieb leichter. Wo
der Stein die rechte Schwere nicht hat/ muß ihm durch
ein angehangenes Neben - Gewicht zu beeden Briten ge-
holffen werden. Wie hoch man das Obst auf einmal
auflegen müsse/ har keine Regel; Massen immer eines
harterundvester/grösserund kleiner / zäher oder brüchi¬
ger als das andere. Daher dißfalls die Erfahrung leh¬
ren muß.

§. 7. Die bisher angedeutete Pressen ausgenom¬
men die Obst-Presse/sindauch dienlich zumOelaus¬
pressen/ wann die hierzu sonders gehörige Instrument
noch darzu kommen.

Weil das oellichteWeseneiner Erwärmung vonnö-
then hat/daß es sich auflöse/erweiche und flüssig werde/da
es sonst vor K alte stan steiffund beschlossen bieibet/ist nö¬
thig/daß es an einem warmen Ort und in warmen In¬
strumenten ausgezwungen werde. Massen aber das Ol/
wann es seine Wärme hat/in alle porose Körper eingehet/
müssen dazu dichte und gedigene Erfasse gebrauchet wer¬
den/ und darum gehöret zum Preßtrog / Oelbaunien/
Birnbäumen/ Ahorn und dergleichen veste Höltzer.

Über das wird die Zugehör in folgenden ttumeris
angezeiget.

Der Num. V. legt ein Drvckwerck für Augen/
damit die Oliven zudrücken.

Der Platz betragt im vismerro bey zo. Sch> den
Gewalt um fo viel leichter zu bewegen.

1. Jstder Wellbaum. Ast 10. oder 12.Sch.hoch bey
ir.Sch.dick/ mir eisernen Ringen wol beschlagen.Will
man ihn um derLeichte willen oben vonbis k schmäler
machen/ als die Puncten andeuten / kan es auch seyn.
Unten aber bey L muß er um der durchgehenden Nab
willen/ seine Starcke behalten.

Der Arm. Ist 10. oder 12. Schuh lang/je länger er
ist/ je leichter ist der Zug. Und diese Lange hat sich nach
der Schwere der steine zurichten.

z. Die Steine müssen von der Hartesten Gattung
seyn. Denn ob sie wol mühsamer sind in der Zuberei¬
tung / so halten sie doch desto länger. Ihre Höhe ist bey
z. auss meiste aber 4. Schuh. Die Breite 2. Schuh.
Wann einer4. Schuh hoch/und 2. Schuh breit ist/soha-
ben ihrer zween beylaussig 2z .Centner.Wam1 kleine Sa¬
chen gedruckt lverden so dienet die Breite/aber zu groben
Sachen ist die Höhe dienlicher. Sind vornen in. Loch
da die Nab durchgehet mit Eisen gefüttert.

4. Die Nab/ somit Eisen beschlagen. Das Eisen bee-
des in den Steinen/ als an der Nab dienet dazu / daß die
Steine von der Nab nicht weggeschliffen werden.

s. DerPlatz so mit harten Steinen belegt / als eine
runde Scheibe.

6. Sind zween Umsetz-Rande von Holtz gemacht/ an
deren keinen die Steine hinan langen. Der Stein um
den Psänlein kan samt dem Rand auch aus einem Stuck
Holtzseyn. ^ . .

7. Der Nagel unten und oben am Wellbaum so m ei¬
nem eisernen Pfanlein gehet / und mitten aus dem Platz
stehet.

Weiter gehören zumOel-Pressennoch dieseStücke.
Das Oeselein / welches mit sachten Feuer gehitzet

wird/ durch welches die gedruckten Oliven in dem Kesse¬
lein gewännet werden.

L. Das Kesselein. Ist aus Dohn / und wird in ein
anders aus Eisen eingesetzt / und darum mit etwas Laim
vest gemacht/ daß es nicht weichen kan- Dadurchwirdes
verwahret/und mit demselben gehitzet. Dann Dohn
verändert und verschlimmertden Geschmack und Lauter-
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keitöesOeles nicht/ als sonst das Geschirr aus mancher¬
ley Ertz zu tyun pfleget/ doch muß in döhnern Kessel / ehe
erzumersten gebraucht wird / ein und andermal saube> 6
Wasser gesotten werden/ damit der erdhaffte Geschmackaussiede.

L. Ein harinner Sack / in welchem die warmen Oli¬
ven ausgepreiset werden.DennHaarhalt besser als Tuch/
ziehet auch nicht soviel Oel in sich.

1). Eine eiserne Preßplaite/ so sich in den Preßtroa
schicket. Ihre dicke ist 2. Zoll. Wird gewärmet/ehe und
wann sie aufden Sack in den Preßrrog geieget wird.Die
Wanne ist/ daß man eine Hand daran leiden kan. Kein
auch heisser gemacher werden / wann die Materi nicht
gern fleuß / doch mit solcher Massigung/ daß der Sa¬
cker nicht verbrenne.

L. Ein aus Marmor oder Holtz bereiteter Preßtrog»
Dieser wird nechst dem ganzen Gemach am füglichstm
durch ein Rohr aus einem Hitz --Gewölb / welches un«er
der Presse hinaufgehet/ gewännet. Davon bereit in die¬
sem Buch c. io.§. 16. gesaget worden. Dabeyabervon
selbst erachrlich/ daß dieses unter der Erden müste gemacht
werden wie jenes an der Fläche der Erden angegeben ist.

§. 8. (1.) Die Preßhauser oder Städte stehen
nothwendig und bequem auf einem Grund der von dem
übrigen Erdboden erhaben. Die Erhabenheit ist entwe¬
der unvermerckt und kaum zu fpühren und dienet dazu/
daß alles lüsstiger/ und trockener seyn möge/ daß die Preß
zumal die Muter und Spindel auch die Geschin nicht an-
lauffen / erstocken schimmlich oder graulich werden/ theils
daß man desto bequemer einen und andern Ablauffmachen
möge/ damit wann etwandieGefasse ausgespühler/ und
seitwärts ausgeschüttetwezden/dieUnreimgkeitsobald an
seinen Ort hinaus absthiesse und weglausse/ wie in einer
Badstube. Dazu aber ist eine geringe Anhöhe auf 6. gegen
8.Zoll/im Gemach/und auch so viel ausser demselbe genug¬
sam / denn dieser Abgang ist allernechst an der Presse/
kaum vermercklich/ doch aleichwol nicht zu unterlassen/ da
indessen das Werck auf seinem Fuß gleich aufgerichtet
stehet. Aber einige wenige oder mehr E chuh/ nachdem
es der Platz leidet/ von der Preß hinweg ?md vom Ende
der eingesteckten Rigel an' ist der Abhang etwas starcker/
und zum Abschuß des Wassers zu bereiten / so kan man
den Boden / so mit breiten Stemm gepflastert/ allezeit
überjpüh/en und reinigen. Dazu dann ein grosser Was-
sergrand/mit einer Reibezum auslaussimPreß^Gemach/
und eine Pompe entweder daselbst innen/ oder in der Nä¬
he/von dannen das Wasser dorthin in einer Rinne zu füh¬
ren/nöthig ist/ daß man allezeit Wccher in Bereitschaft
habe. Und dieser Platz ist bequem und tüchtig zu einer
Presse/ da man keine besondere Jncke oder Seegrand ge¬
brauchet / sondern dem kürtzern Weg nach den in die
Kusse aus dem Preßrrog lauffenden Most/ aus derselben
sogleich in die Fasser füllet; welches auch wol an Orten/
dabey Zoo. Tagwercke Weinwachses sich befinden / zu
geschehen pfleget. Wo man aber einen Seegrand oder
In cke/(welcher l.zcuz vinzrius bey den Lateinern Heis¬
set ) und daher auch einen sondern Platz dazu gebrauchet/
darein der Most mittelst einer Rinne aus der Untersctz-
Kusse/durch deren Pipe lausset / da muß entweder der
Preßplatz um so viel erhaben seyn / als die Dicke der Rin¬
ne und ihr Hang und die gantzeHöbe der Jncke beytra,
gen: Oder es muß der Platz der Jncke oder die Giercelle
aufJtaliänisckIm-cci) um so viel tieffer gegraben wer¬
den/ als der Ab - und Emlauss erfordert / als beylausstig
s. Schuh in allem. Dann die Preß - muß da¬
rum nicht erhabener stehen / als sonstnöthigist.Von der
Eiercelle aber lausst das Bier weiter durch led-'rne

Schlauchs
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Schlauche oder durch Rinnen in die Keller-Fässer. Die- an der Spindel nach vorher gemachter Abzeichnung an

seJnckeaber / deren auch erheischender Nothdursst nach dem Bock mit der Sage einschneidet / muß er an uem

mehr seyn können/dienet dazu/daß der Wein daselbst das Sageblat ein justes Holtz oder Eysen oben unten und m

gröbste übersich treibe undausgiere/ da es dann mit einem der mittetest anschrauben oder sonst bevestlgen / daß er

grossen Faim-Löffelabgeseimer wird/ ehe man ihn in den mit der Sage einen gleichen Schnitt/ so weder zu seicht

Keller bringet. noch zu tieff/ möge suhren.So muß er auch das Schnew-

(2) Wann die Muter auf jeder Seite halb sodick eisen damit die Gewinde in derMuter geschnitten wer-

ist/ als das Gewindloch breit / oder die Spindel dick / ist den/ zur Hand haben/ damit er solches jederzeit m den

sie breit genug / zumahlen wann sie mit Eisen gebunden Einschnitt der Spindel an und einlegen/ und darnach den

wird. Demnach wäre die gantze Muter 1. Schuh breit/ Schnitt probiren und durchaus gleich treffen möge. Das

wann die Spindel 6. Zoll dick ist. Doch wird lieber der Augenmaß allein thuts nicht. Und das haben wir des

Dicke waszugegeben/als genommen. DieHöhehatz. Haußvaters/soerdißsallsnochjungundunerfahren wa-

Theilevon denvieren der Breite. Wann nun diese 12. re/ und doch dergleichen vonnöthen hatte/ seiner Angebe-

Zollhat/ sohatjene 9. Zoll und diese Höhe wird wenigst rin der Klugheit in einOhr sagenwollen/ baß er sich als

mifs. meist aus 7. völlige Gewinde eingetheilet. Das manchengeschehen/undseinenBeutelnichteherschrauben

klemeste Gewinde in den kleinern Pressen ist 5. Zoll breit/ lasse/ als die Spindel,

einen Zoll tiesse. Sonst werden sie so geschnitten /daß ^ »

die Breite der Tiessen anderthalbig ^e^uizlrera; wann

nemlich die Breite 1 i . Zoll/so ist die Tiesse 1. Zoll. u. s. f. v ^ ^ ^
doch gibt man der Tiesse lieber zu / als daß man ihrneh- ^ci (.ap. XXXIil. ^>e >N denen ^velN- Obs UNd

mensolte/ also daß/wann die Breites. Zoll/ so last sich

die Tiesse beyschneiden auf rj. Zoll. Je mürber das Holtz

Oel> Pressen-

je seichter und breiter werden die Gewinde / je härter es HWHEiln von Erbauung der Pressen insgemein in

ist/ je tiesser lassen sich die Gewinde schneiden. MMdielem Cap. gehandelt wird ; Als wollen wir so
(?.) Die Preßmüter und Spindeln müssen im ih- -^«^viel Rechtlichen Anmerckungen von

rer Maß starcker seyn als die bey den Hebgeschirren der dieser^sccns wird beyzubringen seyn/ kürtzlich und deut-

Zimmerleute/Massen diese eineLastheben/ so sich übersich lich anführen/ das übrige aber/ was zu dem Bauwesen

giebet/ und weichet. Jene aber eine sich widersetzende und dißsalls nich.t gehörig / des meinstenrheils an einer andern

und je mehr und mehr sperrende Gewalt drengen / über- bequemern Stelle abhandle». Indem aber die Pressen

das auch die Hebgeschirre mit zweyen Spindeln versehen/ nicht allein denMlosi/ sondern auch das Obs und das

auch mehrentheils zwey und mehr angesetzet werden. In Del/ ja noch wohlandere Sachen darmit auszupressen

den Pressen aber wird der Zwang nur durch eine verrich- gebrauchet werden ; Als wird von den VOeinpresten

tet. Wiewol man/tdanns Noth wäre / auchPressen als den vornehmsten zu vorderist zu handeln seyn. Un-

angeben könte/so durch mehr als eine Spindel den Zwang ter den ^Veinpressen gibt es zweyerley Gattungen/

verrichten konten. öffentliche nemlich /und - Pressen / darunter je-

(4.) Wann die Gewinde accursr sollen geschnitten ne den Lands--Herrn / diese hingegen einer privat-

werden/muß das Spmdelholtz nicht nur abgezirckelt/ in Per/ohn eigenthümlich zustehen. Klyler »b k,kren-

8. Ecke gehauen / und hernach sohin rund abgehobelt/ bsck. in kiecroloZ. csp. 18. §. 4« Ferner gibt es auch

sondern über das an einer grossen Drehbanck/ oder an ei- fre>'e Zxe!ccr und VOeinpressen und Hinwider Dann--

nem Bock just abgedrehet; uiw also auch der Bohrer / Reiter; Zu jenen stehet einem jeden frey zu gehen /und

worinn das Schneid - Eisen eingemacht / und womit die seine Trauben daselbst auspressen zu lassen/ zu diesen aber

Gewinde in die Mutter eingeschnitten werden/nicht allein müssen alle von der Gemeind / oder von dem Dorss ge-

mitdem Beil und Hobel/ wie etliche Zimmericute pfle- hen/und sich derselben bedienen. UylersdLKrenbacK.

gen/ sondern über das mit dem Dreheiftn nett abgerich- c. I. n. 4. öc s. Dann obwohln vor diesem ein jeder auf

tet werden/ehe man die Lebr-Linicn mit demCirckel ab- seinen Grund und Boden zu seinen eignen Gebrauch , oder

misset und einschneidet. Und so fort ist auch die Muter andern zum besten/ Wein-Kelter zu bauen / freye Macht

eheste eingeschnitten wird / von Rechtswegen nicht nur hatte/ jacob. V2Ncie c. 6. n. 6. Lixcin.

auszuhauen/sondern auch in der Hollung nettauszudre- lib. 2.ciek.eAÄ>. c. z. n. 46. ö: 5rruv. äe ^urs 1 orculor.

hen/ oder/ wo man das dazu gehörige Drehwerck nicht csp. 2. §. 2. Jedannoch aber / weilen in den nachkom-

hat/ wenigst mit einer grossen halbrunden Raspel sorg- menden Zeiten die Fürsten und Lands-Herzen den Wein¬

faltig und wol/ und nicht änderst als wäre sie ausgedrech- Keltern / wie wir hierunten darthun werden/ eine gantz

selt/nach Circkel/ Winckelmaß und Richtscheid / auszu- andere Narur angezogen und zugeeignet/ und sich an eim-

rundiren/damit sich der Bohrer nettanlege/und die Mu-- gen Orten die Erbauung derselben gantz allein vorbehal¬

ter gleich durchaus einschneide / damit die Gewinde just ten/ als ist hieraus dieser Unterschied entsprossen / daß et-

ineinander eintreffen / und die Spindel sowol ohne liche öffentliche/etliche hingegen ^nvat-VOeinpresst»«

Schlottern und wackeln/als auch ohne Gedreng aus und genennt worden sind. Von welchen beeden wir inson-

eingehe / welches dann allerdings zum bequemen Ge- derheit zu handeln gesonnen sind,

brauch und zur Beständigkeit der Spindel und Muter Bey den öffentlichen Wein - Keltern und Wein¬

dienet. Und also muß auch die eingeschnittene und aus- pressen nun/ entstehet gleich anfanglich diese Frag/ ob ein

gehauene Lehr mit ihrem Loch/wodurch der Bohrer auf- Hauff -Vater oder eine andere Persohn/ auf

und abgehet/ unter welchem noch ein Loch in die Erde ge, ikrem Grund/Boden oder Weinberg / ohngeach--

graben wird/ mit dem eingelegten Lenckeisen ( so die Zim- tet der Lands 5 Herr solches verbotten/ eine Reiter

merlcute auch die Lehre heissen) genau in die Schnecken- oder XVeinpreß aufbauen könne ? Welche Frag

weiß in der Schraube eingeschnittene / und gleichmässig Ieru8 sb ZKrenli. c. I. cap. 19, §. g- aus denen Kays.Rech-

herum aufwindende Linien eintreffen/ damit die Gewin- ten mit Haltung dieses Unterschieds entscheidet/daß nem-

de just heraus kommen. lich solchesgeschehen könne/ wann ein Hauß-Vater zu

(s.) Wann auch der Zimmermann die Gewinde seinem Gebrauch bey seinem Weinberg eineKelttr bauet/

nicht
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nicht aber/ wann er zum Gebrauch seiner Mitbürger et- so lange bestehe/so lang derHerr sothaimKelter erstgemel-
was solches aufrichtet / per l. 9. 6- seq. e. 6e ^clik. pnv. te seine Unterthanen befördern kan / dann wo dieses nicht
1.8. L. cie Serv/r. angesehen in dem Seinigen etwas bau- wäre/ könte man denen Unterthanen nicht verwehren/ an¬
en eine solche Sach ist / die in eines jeden freyen willen be- dere Keltern zu besuchen/ und sich derselben zu bedienen /
ruhet; llnddaherodeserst-belobten Hurboris Meinung anerwogengleichwolenindiesem Stuck unter dem Lands-
nach nicht verwehret werden kan / obgleich die Untertha- Herrn und denen Unterthanen gleichsam eine Gegen-Ver-
nen eines Dorffs / oder die Bürger einer Stadt/ bey ze- bündnuß und Obiigsrion aufgerichtet worden / dessen
hen/Mntzig oder mehr Jahren / ja wohl qar von un- Eigenschafft und Natur hierinnen bestehet/ daß wann
dencklichen Zeiten her sich einer solchen öffentlichen Wein- einer auf Seiten seiner etwas ermangeln lasset / im Ge-
Kelter gantz allein bedienet hatten/ dann was mit guten gentheil auch der anderenicht mehr das Versprochene zu
Willen beschiehet/ daraus könne keine Obligarionoder halten verbunden ist/arg. l.s.L. cle p»Ä. LcarZ.l. suli».
Verbündnußgemachet werden / peri.4l .ff.äe nus. i z .§.offerri. 8.ff.6e ^.L. V. ^66.^lexsn6. Lon5.

?. l. 2O. ff.czuemsc!m> servir. smirr. l .2.ff. 6e vis. publ. Se 1 19 .0. 2 >Iib. I. Le Xj/Ier.c. l.§. 29. (Z>b aber der^err el>

l. 21. ff. 6e »q. 8e sq. pluv. arc. Wiewohlen 8rruvius ner Bann - Rclter selbige nach seinem Belieben und
in vorangezogener villerr. ä« ^ure? orcu). csp. z. §. 2. ö: wider der Unterthanen willen aufgeben könne ? dar-
leqcz. hierinnsalls eine gantze andere Meinung heget / in- von besiehe den schon off: slieZirren klylerum »b Ltiren-
dem er darvor halt / daß kein Unterthan oder Burger / t,scb,c.l .§.zo .8cte<zq. Endlich ist^u mercken/daß/wann
weder zu seinen eignen / noch zu seiner Mitbürger Ge- aus seinen gewissen Ursachen vermog einer sonderbahren
brauch in seinen Weinberg eine Kelter bauen könne/wannGewohnheit oder üsruri (dergleichen heut zu Tag an
solches von den Landesherrn verbotten worden ist; aner- vielen Orthen anzutreffen/) dieses aufgenommenwor-
wogen solches dem gemeinen Nutzen zum besten wohl be- den/ daß jedermann seine Trauben auf einer grossen Kel-
schehen möge/ davon hierunten ein mehrers. Was aber ter auspressen / und sich derselben allhier bedienen solle /
hiebevor gesagt worden / daß nach des ^/leri Meinung sothane Gewohnheit auch einen frembden / der in diefem
keinen Unterthanen verwehret werden könne / bey seinem vittrict einem Weinberg besitzet/angehe/ gestalten ein sol-
Weinberg eine Kelter zu seinen Nutzen auszubauen/ sol- ehe Gewohnheit oder 8rarmum vielmehr auf die Sach/
chem füget erst-bemeldter Hurkor einen mercklichen Ab- das ist/den Grund und Boden/ als auf die Persohn ge¬
fall hiebey / wann nemlich der Landsherr seinen Unter- richtet/ und solchergestalt mehr res! als perlonsl ist / ein-
thanen dieses ernstlich verbotten/ und selbige sich wider so- folglich auch einen frembden Inhaber und Besitzer des
thanes Verbott nichtgesetzet / besonders demselben viel- Weinbergs zu seiner Obler van? verbindlich machet »rg.
mehr willige Folge geleistet hatten/angesehensie durch die- 1.14. L.6eLmt. ven6.l. 2. (?. queres exporr. n-?n6eb.
jes Mittel / nach Versiiessung der in denen Rechten hier- Und ist ein solches ttzrur oder Gewohnheit nicht unbillich/
zu bestimmten Zeit/ihre Freyheit verliehreten/derLandes- angesehen der Gewinn / welcher vor das auspressen be¬
Herr hingegen seine Wein-Preß zu einer Bann-Relter zahlet wird/vielmehr denjenigen Herrn/in dessen OikriH
machete/ zu welcher künfftighin alle seine Unterthanen ge- der Weinberg gelegen / als den Frembden / zu welcher
hen und sich derselben bedienen müsten. l. 6. ff. cle 8. ?. Kelter hernach die Trauben geführet werden / zu gön-
U. I >7.ff. 6s clivers. reivp. prselcripr. ^^ler .clr. cap. nen ist; Und hieher gehöret die Würtenbergische Herbst-
^9 §. io.k.osenrksl.6ekeuli. concl .2s. csp .s. n. z.ö! Ordimng in dessen Vierzehenden Articul hiervon also ver-

inuor .lir. L. cle ^rsr.I^. 2. csp. 8. n. 29. ö: sehen : ÄOann einer/ er ft 's hohes oder Niedriges8ckrs6er»6 §. s. n.chz.Z.äek..!). Welches ebenfalls Standes im ganyen Herrzogthum /ineineRelter vie
Platz hat/ wann zwischen dem Landsherrnund denen Un- Nachfahrt fchuldia / oder sonsren darein zu fahren
terthanen dißsalls einige Vertrag aufgerichtetworden verbunden/ und selbigem nicht nachseyte / sondern
sind/ Irentacinq. V,r. ^.eldl. lir. 6e Zervir. K.e5. 1 . n. in eine andere Relter führe/ / oder in denjenigenRel-
12 .Lalcj.in l. ii plures.L. cie Lonclic. inlert. 6c pecr.(-re- tern /unter welchen Awing und Bannen dte Gele^

ßor. 5. u. /z.csp. 22.n. 8. Obaber genheitge/egen/und darinn gehörig/nicht drücken

hierinnen falls alle und jede von derGemeind eon- oder deyhen würde/det soll nicht allein den gebühr
lenriren und einwilligen müsicn Oder ob es ge-- renden Relterwein/ seines eigenwilligen Abfahren«
nug seye/ wann der graste Theil der Inwohner/den halber/sondern auch denRelcerknechten ihren schuld

Vertrag aufrichte ^ Davon besiehe den vor sllesirten digen L.ohn / und darzu uns zehen Gulden zu »NF

^^lerumsbLkrcnb-lcb.lllk^ecroloZ.czp 19.§. i2.öe nachlässiger Straffverfallen se^n.
leqq.Lonf. rn. 8rruv. 6a ^ure l 'orcular. csp. z. §. 7. Und so viel »0N veröffentlichen UNd25tMN -Rei>
Desgleichen hat das obgefetzte Platz/ wann solches die ter.
unvermeidlicheNothdurfft/oder der allgemeine Nutz er- Die ?n'vat . oder eigenthümliche Aelter aber
fordert / l. io. L. annon.Lc rribur. Welches zum betreffend/ ist zwar laut dbigem ausfündigen Rechtens/
Beyspiel geschiehet/ wann die Schulden - Last die Stadt daß ein jeder in dem seinigen/absonderlich zu seineNutzen/
oder das Land dermassen drücket / daß zur Tilgung der- eine solcheKelter oder Wein-Presse bauen könne / wann
selben solche Nann-Relter aufgerichtet werden mülsen / gleich der Nachbar bey feinem Weinberg schon ein solche
dann obgleich solchenfalls denen Inhabern eigenthümli- Wein-Preß aufgericht hatte / und folchemnach mittelst
cher Kelter einiger Vortheil und Gewinst entzogen wird/ dieser neuen Kelter einigen Schaden erlitte: Gestalten
so muß doch das loteresse und die Angelegenheitdes ge- schon zum öfftern in diesem Buch gedacht worden / daß
meinen Wesens vorgezogen werden/ l.26.ff. cle vsmn. ein jeder auf seinen Grund und Boden gemeiniglich nach
inieA. V.kocercje R.eAsl .csp.2. n. I ^.l'renrsciuq. l. Belieben bauen könne/wofern nur solches NichtzUmVer-
Var.k-elvl.rir.cie servir. R.el. i.n. 1 l. ö! Xlevius 6e l .e. druß oder blosser semulstian des Nachbarn beschiehet/

vsm .6ebic .c.2.n.26.Sl29. Im übrigen ist von die- 8rruv. cle1ure Torcul.cap.z.§.8. oder durch ein beson,
sen Bann-Keltern an statt einer Regul zu oblerviren/ ders üstucumverbotten ist / allermassen in dem Lande
daß diese dem Landsherrn zukommende Gerechtigkeit/ zu Würtenberg Herkommens/ daß niemand obnerlaubt
krafft welcher er seinen Unterthanen verbiethen kan/ des Landsherrn einen Kelterbau führen darff. V. Wür,
daß sie keine andere Keltsr als die Seinige besuchen / nur tenbergische Lands-Ordnung. l'ic. vom Kelterbau/ l'ic.Ll L6.Wel-
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86. Welches in der Bau-Ordnung.KI. 20. so gar auf den / damit das Bieth/ noch die Lierling sich desto,
alle neue Gebäude exren6irtworden: so wird auch in der weniger schieben und verschiessen mögen / damit es
Stadt Eßiingen von altenZeiten her oblerviret. daß nie- nicht sonst viel Geschir: und ^»oly brauche. V
mand ohne Bewilligung des Rachseine neue Kelter bau- ler ad Ehrenbach c. l. c. 20. §. 5. Le Lundenspuhr -6 ()»
en/ odereine alte abthun/und einem andern verkauffen6inAr.?rovinc.>ö^ürrenber8.tdl. 279. n. 12. So ran
darff. V I^niplckijr. cie^ur.Li vir. 5, cap.26. auch ferner ausdie Kelter ein Gebau gejetzet werden/ wel-
n. 41. so/ daß heutzuTaq an vielen Orten der Kelterbau/ ches im Fall der Noth zur Wohnung zu gebrauchen /jodie
und was demselben anhängig zur hohen Landes herrlichen Teutschen in -- oder auf der Relter wohnen heissen;
Obrigkeit und unter d-eli.egaiien gezehlt/und wann inGe- Dieses aber geschiehet nur zufalliger Weis / angemerckt
gentheil etwas demezu wider vorgenomme worden/solches die Kelter an-und vor sich selbsim zur Wohnung nicht ge-
voreine ^urbgrionerstqedachterLandes-herrlichenObrig- schicktist. 8rruv. 6s lureTorcuI. csp.?.§. 12. inkn.

gung des Troggel - Meisters unterfangen/ ist solches von Und weiln sie gemeiniglich tieff m die Erde gebauet / und
der Stadt Lindau als eins lurbscion in Dero Lands- zu dem End aufgerichtet werden/ daß sie zum ewigen Ge¬
Obrigkeit am Kayserlichen Hof geklaget/ und durch dar- brauch an einem Ort verbleiben sollen/ als müssen sie ver-
auferkannre und ergangene k.elcripra gedachte Beeydi- mög der Gesetze denen unbeweglichen Sachen beygerech-
gung in Anno i6z9 und 1640. unterlassen worden. Da- net werden, v. l. 21. ff.6e inkruÄ.öc inttrum le^.l.7.
von die ^.ÄA^in^auiens. kol. 46z. mehrern Bericht ge- §. r.ffinquib.csus.pißnracir.I. )2. ff.6e pitznor.Lc K7.
tzen : /^c!6. Ivl^ier sb L^krenb. in ^lerroloZ. csp. ,z.§. porkec.1.242.9.2.ibiq.Lse66. 6e V.8.j. z2. §.uxc>r 1.2.
16. n. s. Welches auch in dem Hertzogthum Lothringen ff.6eusuff.leZ.!.z8. §. 2.ff.6e^.L. V. l. ^2. §. y.vers.
also Herkommens/ per Lonluecu6. I^orksr. ric. 6. §. 98. plsne. ff. 6e leg. z. lra Lkssssnze 26 Lonlucr. Lurgun6.
ohngeachtet nach Ausweisung derer Kayserl. Rechte der kukr.4.§.2.n. 28.^aul. «je Lmt. ven6.ric. z.n. 161.
Kelterbauwederunter die k-egaliz, noch unter die hohe Xniplckilr.6ek6eicvmmiss.tsmi>.cap. f.n.Sy.Xlock.
Landes-Obrigkeitgezehletwerdenkan.Kiyler.cic. cap. 6e^rsr.I.ib. 2.csp. 8 n. ?i. ^b ^krenbsck.
§. !I. Sü'eqq. Esistaber<in solches8rarutumebenfalls c.rr.csp. 18.§. i8.kseqq.kc Lrruv.6. visiert.cap.2.§.
nicht ohne k-silcin, dann wann einem jeden Unterthanen 5. ö! 4.Ein andereBeschaffenheithat es mit solchen Pres-
ohneUnterschiedeine Kelter (welches auch von den Müh- sen/ welche zu dem End erbauet werden/ daß sie von einem
len und Backöffen zu verstehen ) in seinen Weinberg auf- Ortzum andern mit leichter Mühe gebracht werden mö-
zmichten und zubauen erlaubet wäre / wo würde man gen / die man insgemein Trotten nennet (von dieses
dessen ein Ziel und Maß antreffen ? In was Unkosten 'Worts Ursprung besiehe Lrruv. 6. viss. csp. 6. §. s.)
wurden sich dieselben stecken ? Wie würde nicht einer den deren Gebrauch in Oesterreich fast gemein ist. Dann die-
andern jederzeit etwas bevor und zum Verdruß thun se Arten von Pressen sind vielmehr Inkrumencs des
wollen? wo müsteman genug Holtz hernehmen? Gewiß-- Grund und Bodens/ als ein Theil desselben/und von die-
lich eine Presse würde die andere aufsolche Weise zernich- sen Drotten ist der Rechtsspruch des Ulpani zu verstehen
ten und verderben/daßalso die Landesherren bey so gestal- in I. z. pr. ff. 6e mkr. Le inkr. leg. Lc in 1.17.pr.ff.6e L.
ten Sachen Ursach genug haben/ denenUnterthanenEin- V. lcem Lerück. p.z.concl.zo n. 17. ö: Csrp?. in)-pru6.
halt ZU thun/damit sie nicht ohne ihre Erlaubnuß derglei- Lor.p .Z .LonK. 24.6et.7-n. 7. lbiq. pr2eju6ic. Scabin.
chenvornehmenmögen, v.^ok. tterinz. 6e^ic>!len6in. I.ipüenf. in verb. jedoch verbleibt euch aufsolchen
q. lo.n 8- Ausweichen allen dann ferner auch dieses flies- Gut/ die weinpreß aufm Weinberg/neben andern
set/daß die Landes-Obrigkeir auch über diegebaueteKel- Mobilien billich.V.R.W. Und diese Wissenschafft
ter und deroselben Gebrauch die Aufsicht trage/ damit al- ist nicht ohne Nutzen/ anerwogen hieraus unterschiedliche
les ordentlich und richtig hergehen möge / und dahin ge- Fragen entschieden werden können : Als zum Beyspiel/
hören die Kelter-Ordnungen/ in welchen heilfamlichver-Wann jemanden ein Gut vermachet worden/ob sich
ordnet/ wie nicht allein die Kelter gebauet / fondern auch ftlbiger auch der Weinpreß anzumassen ? Item /
wie selbige erhalten werden mögen/ worvon in der Wür- wann vermag eines Karuri das Weib aUe bewegliche
tenbergischenLands-Ordnung K,I. 182. öc ieqq. also ver- Sachen erbet / ob auch die weinpressen hierunter
sehen: Der Relter halb ist hochst--vonn5then/ auch zu zehlen? Ferner / zu welcher Zeit man die wein^
unser sonderbahrer ernstlicher Befehl / daß ihr pressen durch Verjährung an sich bringen könne/
Ambtlemh und Forstmeister mit Ernst und besonn gestaltsam anders die bewegliche/ anders aber die unbe-
ders inBesichtigung der^austr/Gebau/darob siyt/ wegliche Sachen verjährt werden / davon wir an ei-
damitdieReleer / so uns zustehen/ oder denen wir nem andern Ort gemeldet haben, v. pr.). ibiq; vct. 6e
sonst ^»oly zu geben schuldig sind/an Tachung Be^ ulucsp. Weiter ob derjenige/ welcher ein Hauß
schUzung /und andern für das Wetter / und nach nebst dem Weinberg gekauft/ sich der daselbst be^
Nothdürff't versthe/auch sÄnst mitRaum-undAus- findlichen Weinpresse mit Fug Rechtens anzumasi
führung der Dwster und in andere weege/und son-- ftn^ Welche Frag aus dem obigen zu entscheiden ist. v.
derlich bc^/und unter den Vretten undZöütten/auch Uyler c. rr. c. i z. §.29.L:5rruv. c.viss. csp.2. §. ulc.
vor Verlegung austerhalb derHerbst--und Relcer^ Und endlich/ob derjenige/ welcher einem andern ei^Geschir: / dermaßen verhütet/ sauber und im guten nen Weinberg verlassen/ und um ein gewisses Geld
Wesen erhalten / damit vas ^>oly trucken stzhe/ im Vestand gegeben/ den Gebrauch der darinn be^
durchgehendenL.ufft kabe/ und durch solchen Wust findlichenweinpresie gestatten müsse ^ welche Frag/
und Unflciß/nicht ehe der Zeit erfaullet/und darnach wo nichts unter denLonrrsKenren insonderheit ausaema-
mit mercklichenRosten wiederum gebauet werden chetworden/mitJazuentscheidenist/immassen dieNatur
muß / und insdn derheit fürstken / daß die Ä.aitseil dieses LonrrsQg erfordert/ daß derjenige/ welcher jeman-
gegen der Spindel und dann beftits vom Vuet mit den etwas hinlasset oder vermietet / demselben auch den
angeschifftenund eingesetzten Biegen verbiegt wer, Gebrauch solcher ^-ach/ nebst allen demjenigen erlaube /

sonder
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sonder welchen er sich der Sache selbsten nicht bedie- Weinberg gantz verderbet/ und die Reben ausgerissen
nenkönte. i.Llf.I. is.§. i.I.24>§. 4 .ik.Iocsr. werden/als wird gefraget/ ob die Gerechtigkeit auf
Lovsrruv2.Vsr.K.esol.c. 6.kjsul.6eiocsr.ric.6.r,.f. einen freinbdenRelter zu pressen/ dannoch daure?
Le lealz. ^er»i,Lkrenb.c.csp. iz. §. zc>. öc 8cruv. 6. WelcheFragvon demRechts-Lehrerlsvolenomir Ja
vill.csp.4.§.l. Und dieses verhalt sich also/wann gleich beantwortet wird/ in I. iz.pr. ik'cj-S.P.K. aus der mit
der Verlasser niemalen eine eigeneKelter gehabt/oder sich angehängten Urfach/weiln diese 8ervicur demGrund und
einer ftembden Kelter ausser seinen^Weinberg bedienet Boden anhangig seye/ wohlsolglichannoch daure/wann
hat/ aliermassen er auch in diesen Fallen dem Beständet gleich die Wein-Reben ausgerissen / und gantz und gar
denGebrauch sothanerKelter prs-Kiren muß. Larcol. in verderbet worden/ v. 8cruv. cir. Oiis. cap. z. §. XI. Und
i. z. L. cie V. Lc k.. 8. S! 8rruv. ci. viss. c. 4. §. 2. so viel von den Weinpressen.Woraus dann zu ersehen/ daß auch unterweilen sich Nechst denen Wein - Pressen gibt es auch Oel ^ und

jemand einer ftembden Kelter oder Weinpreß bedienen Obs--Pressen/derenpomponiu5gedencktin1.2i.K'c!s
könne/wann er nemlich dieses als eine Gerechtigkeit her- kun6.inKr .leA. Desgleichen auch Ulpianus in/. »9.§.
gebrachthat/ v.l. z.tf. 6e8. Jedoch/daß diese Ge- 2 .tk. locsr. conclu^. und Paulus lib. z. sentenr. rir.6.
rechtigkeit oder8erviruc nicht zuweitexrenciiret werde/ Von welchen zu lesen Lolumcila .l.ib. 12. c. 49. Vemplt.
gestalten derjenige / so das Rechte auf einer ftembden sä Kolin. üb. i.c. 14. SlGering, cie .Violenäin. qu. sc
Kelter Wein zu machen hergebracht / wann er hernach- 6. Desgleichen gibt es auch Brief-Tuch, und Buch--
mahls einen ftembden Weinberg kauffet / die Trauben binder-Pressen; Item Druckpressen / deren man
solches neuerkaufftenWeinbergs aufsothane Kelter nicht sich in dene Buchdruckereyenbedienet/von welchen allen
auspressen darss/ perl. i2.L.cle5erv öc sq.I .l.Z. wir an einen andern Ort etwas mehrers zu melden geson-
cleaq.quor.Le Xliiv. I.f.K. I.tf.cl« 8.k>.1 .24. S!29. nen sind. Inrerea vict. Lrruv. cl.vjlk.csp.s.^z.
kk.eoä. Weiln es aber unterweilen geschiehet / daß der

Das XXXIV. Kapitel.
Bon der WM - KuZe/ item dem Bad - und

Backhäusel.
Innhalt. siüblcin und Bade gegen Mitternacht istauch nöthig zu

§. 1. Daßdie Wasch.Bad und Backstätte / item ein Krancken- Zeiten ansteckender Kranckheiten : Massen es der Liebe
siübel unter «IN Dach zu bringen, h. 2 .V0N Setzung des und BlMgkelt zu wlderlausset/ wo man die Ehehalten

Backofens/ als dessen Grund/ Mauren/ Zubereitung des so sie in wehrenden Dienst erkrancken/ und NUN ih-

Laims/ samt Glaßtrümmern. Dienstes nicht warten können / unverschuldeter Bin¬

den Ä ka-memen fürqe;°gen §. 3. Von des Herdes ge ohne Mitleiden von sich lästund austreibet/ und mit
Form. §.4. Des Gewölbes Höhe. Den Steinen da,u deren/die uns gesund gedlenet/ wo sie ausstosstg werden/

und chrer v'gverbindung/Vorstehung item von Töpffen-Ge« Verpflegung andue beschweret / auch wenig oder garWebern lc. Von behutsamer Auszwltkung. 5. H>om nichts da^u bevträaet Es wäre dann/da^ die ^rancken

Oftnloch, Qftnbret und Thürlcin. 7. Von der Laim. ven lm Gut allzuviel wurden: Welchen falls andere bll-
haube. h. 8- Von der Vorschupfe, Vom Backhäu» lig zur Beyhilffgezogen werden. Man kan solches Kran-
ftl/ Badbäuftl undbessen Zugebor. ckenstüblein auch sonst/wann es rein/zum Wasch aufhen-

< gen gebrauchen?c.Das Backstüblein gegen Morgen hat
^ ^ ^ besondern Ofen. Diese drey Oefen aber schicken

N dem U?ascH Bad --und Backhauie /hren Rauch durch einen Schlott hinaus. Des Back«
.bey dem angegebenen Vorwerck heitzen die ofens Loch hat über sich entweder einen eigenen Rauch-
^z.Oefen s. Gemacher/nemlichvon zweyen fang/ oder ein Vorkümmich/dasist oben beschriebenen
Ue einer zwey; der dritte aber ein Gemach, kleinen Rauchfang mit einem Bug oderRöhre hinüber in

^ 5Gegen Mittag stehet der eine Ösen im den andern Rauchfang. Oder man führet solchen Bug
Bade / gehet aber mit einer Seite durch die Wand hin- jenseits durch die Mauer hinans in die Hünerköbel hinein/
über in die Abziehstube. Der gegenüber Nordwerts weil ihn / nach alter und neuer Authoren / so davon ge-
gerichtete thut eben das/doch mit dem Unterjcheid/daßin schrieben/auch der Erfahrung selbst Zeugnus/ die Hüner
demKrankenstüblein ein eiftrnThürlem /so in einem dop- gern haben / die sich auch in Aschen kmtzweilig walken/
pelten Faltz gehet/und so groß / daß es d:e hinein reichende davon sie fett werden und gerne legen. Man könte hier
Seite des Ofens zu bedecken erklecklich / oder ein solcher auch obenher aufdem Boden einen gewissen Platz abson,
Schubvorgemachet werde / um die Hitze allein im Ba- dern / und den Rauch durch den grossen Rauchfang oben
de zubehalten / wo man sie nicht zugleich im Rrancken- in einem beschlossenenPlatz wie in einer Rauchkammer
siublein gebrauchet. Diese beeden Oefen / so gegen einan- fangen/ und wieder durchlassen / und dahin / weil sich die
der überstehen und in beede Bade hinein gehen / haben Gelegenheit so zeiget/ Hünerköbel anrichten. Übrigens
daselbstinwcndigihre Kessel / welche untenher mit Rei<- zeiget sich im Vorplatz und durch das Gängl nach derLam
den / das Wasser auszulassen / versehen sind. DieKes- ge des Hauses hinab der genügsame Raum zum Wasch
selhaben jeder seinen in einen doppeltenFaltzeinfallen-- aufliengen/zurMang/auchander Seiten gegen Norden
den Deckel/ der als zugemachter den Dusst wol innhalt/ zur Holtzleg.
und im aufthun sich an die Wand anlehnet. Dergestalt §. 2. Bey Setzung des Backofens sind folgende
dienet er beederseits zum baden und waMen. Ein Stücke nöthig.
doppelter Wafch-Kessel aber ist meinem solchen mit Leu- 1. Des Grundes halber/welcher sich nach der Grösse
ten ziemlich besetzten Gut wol nöthig. Das Rrancken? des Backofens richtet/ ist der gantze Platz sowol derRing,

L l 2 mauren
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mauren als des Heerdes bis auf veste satte Erde auszu- 8. Bey dieftr" Beschaffenheit / und dergestaiTmige-

räumen/und d.e hier untüchtige/ruh^ wandten Fleiß hat man sich keiner Senckung des Herdes

de gantz auvzujtechen und wegzuraunien/allein den mwen- zu besorgen / daher auch ohne alle Noth und Nutzen ja

digen ^R^ ^ aus'geiiomm en. vielmehr mit Schaden derselbe gegen die ?)?itte zuerha-2. Vwjsen die Ma»re„ gie.ch so >vol assonsthohe benzugesuhretwird. Aufeinem gleichen Hsrdechci-

^ l'^ble Hiye gleich durchaus/ welche hmgegen mit

nicht schonen mu?) darunter man auch klein zustossene Nbjenckung des Herdes qeaen dem aussern Umkreist m/
Glavtrümmer me.gm könte ; und guten bewehrten voraus aber gegen den «

S-e.n-n lowol«., im,-nal->«on anss-n gleich an gesüh- schwächet n-ird° SMÄMdZMMLZ.

ret/ ohne emMLucken/wol ausgesu let/ ve^w.cketund geringes gegen der'Mitte zu geben oder ftncken solte/wird
verwählet weiden. Ä^ulien 2. (^?chuh dick/ hoch darum derHitze daselbst nichts benommen/weil sie in der

. .. ^ , Mitte am bestandigsten bleibet,
z. Soll zu Ausfüllung der inwendigen Höhlung 9. Die Herde ohne Ziegel mit blossen Ä.aim beschla-

odei des Raums r es Herdgrundes ein vester oh-- gen / stauben/ stossen sich ab/ und werden bald grubicht/

ne eine Untermengung fauler/ mürber und geschütteter verunreinigen die untere R.nde des Brods / werden aber

Erden/ oder einigen Agen/ Holtzes / und dergleichen sich aus Noth und Armut also zugerichtet .f>maeaen bat

bald versehrenden Dmge/ durch Menschen oder Vieh ab- man Exempel/ daß ein recht ^bereiteter Zicyelkcrd ü-

gekneM und ziemlich ^ mchgea: beirer werden. der ^0 I.chr dmn-et/ wann indessen gleich mcht ein Zie-

4. Gröblich zerstossene Glafferummer kan man un- gel heransqenonmien noch verwechselt worden Käme

tmherb^san die Helsst hmaus mwend.g nechst ander es aber doch/daß melllchenIchreneui und anderer^ieqelMauer herumanstrenenundmirdemLaimen vermischen/ ausbrennete/böMe und nach und nach sich zerpulverte/

dadur^emUnz.eser das durchnagen gewehret w.rd und Löcher mackete/ so ist ,a die Ausbesserung so schwer

^ .)>auer aus vrirthalb ^.chuh hoch und kostbar nicht/ deren man indessen auch bey demlai-

^ ^ '? ^rund gerechnet/ mernen Herde nicht entübriget seyn kan/da es gleich so viel
vestundstarckaufgefuhretundwagrechtabger.chtetwor- oder vielmehr nachflickens und üb-rschmirens bedarff

den/ halmane.nenumgelegten Ziegel/wie er hernach Inzwischen machts ein jeder damit / wie er kan und

ausdem Herd liegen soll/inwendig an die Ringmauer an/ will.

und Zeichner mir einem Vley oder Rotel sein Lager §, z. Die inwendige Form des Herdes betref-

unlenherab/das machet nun drey Zoll. Hernach last send/zeichnetman (i.) du-Weitedes Hc'desm't einer

man nur em Drittel eines Zolls zum Lager des Landes rolliFen LirckelrunvunI ab/welche Weite zum wenia-

unrer derii Ziegel und zeichnet solches auch nett rmgs um- sten auf 6z. Schuh/ und so ferner nach einer jedenHauß-

her. Bit) auf diefeabgeze-MeteuntereLinie reichen der Haltung Beschaffenheit/ und nachdem man aus einmal

einzuschlagendeLaim und die steine. j)jxl oder wenig zu backen vsteaet/ von!?sll ni Anllnprmi'K--

«. Die Manier d-.. H-rd »Wien «dich. „,/m.d biK».

Man wufft des bereiteten ^amis etwan /. oder 6. Zoll ^2.) theilet man solche Runduna m theile diirch

doch ein/ und stampsst >hn ein und,usamm ohne kuc>'en / üb-rzwerch gemaene Knien. Zu dicsmm k m '

dar.«, kommen Steme,n b-ylaussig ebenmassrger HS- niet -in-Uberiäng oder Zugab m der GrSss^oderBreit-

he mcht uberchndern n-b-neuraud-r ge -get/ imdwerden eines Daran ferner das Oftnloch n s-m-r m?aß

.nd-nLnm hm-mg.tr.-b-n/ dc>d s.«a>!-ncha>bm«-stm',t stoss,«. Di-Ud-rlän!, od-rZugab ->b-r w ich gi ch.

d-nchlb-n -nckg-n. Zu «.Ichm, End-s>ch-. -r m,tt-I- sam d-sBn-kof-ns Hai« ist, gib, sich also - Es m-r^-n

masslg-/ und n-d--«n-m a « «. g-oss- El-m-/w-il sich «°n des achlm Theil« Anfang und ,wa- «on dessen mss.

d>-grossen mcht emtmben lassen/ gebrauchet werden s-rstenEl.d.njwo «nienbiß Ko Ende der Zugab a so

Willnianaber grosseneh>n-n/muftman acht kabm/daß h-rq-iogm / daßssessch an -in-r üb-rm'-'ib^.n^,?-

si- allenthalben mi. i'am wol beMlag.n, und

cher gelassen werden. Das treibt man dann so lang / bis? te der nach der Lange überleaten Zieaes des Ofei'lochs

man dlegezeichnete Lm.esast erreichet/ doch das,'sie noch h-nan reichen/ und also den mwendiqcnHerd/^

sichtbar ble.be/ ,emehrnmn hinauskommt/ /emehrkan senHals völligbeschliessen. Dieser neundte TWi oder
man Eisenschlacken oder Schm.dzunder und weiter auch Hals aber dienet zu einem Lager der überb'.iebm Koh-

Kis; - und Feuer-steme gebrauchen. Dann wird alles just len / damit dem Herd an seiner völliaen Circkel'r nd.ma

und nett nach derSetzwag eingegleichet.Daraus kommt nichts benommen/ auch die Hitze bester inbehalten we de

ferner der zarte Sand/aber hoher nicht als nach seinem §. 4. Das Gewölb des Backofens / worinn man

vorhm abgezeichneten Raum des Dnttels eines Zolls / das Hausbrod backet / davon hie aehandelt wi d ? Mft

^ ^ ^"'.b-Ode, Wann.« ,t Schuhhät,-/ wär- --
auch gantz g>e!.!, ei gepreirc t. / l?er mit dein einfeuren recht unnuaebenweil?/

7 MAer man aus einem Theil zarten Sandes und hoch genuq. Das -st dann eine Höhe / die b-> >läuff, 'w r-
aus drey Thei en Kalchs einen dünnen seug a.,/ und be- mal so hoch ist / als einer von dm qrösten Brodl?ibm der

fthmlert damit al^e auszulegendeZiegel an den gelten her- zuni meisten 6. Zoll oder z Schuh hoch ist - d.nu b^ffte
um so dmm als es seyn kan/ also daß iede der zusanimstos- manwenigHoltz. DerBecker ihre Oefen sind nur i'

senden Seiten besonders angeschnnerer werden - und rei- oder 1 s. Zoll inwendig hoch / und backen doch auch Nmlich

bet und reibet sie so gehab aneinander als es sich thun last, grosse Hausleibe darinn. Sie wissen aber auch das ^ uer

Zuletzt übergcust man die Z'eqel mit diesem Guß und besser zu fassen / als andere/ die ^

stopffet ihn mit der Kelle in die kleine Ritzen/ reibet alles wonhÄ ,Z.?hausen ^ Ge-

flantz gleich ab/da sich dann auch durch das abreiben die Es liget aber auch im übriaen nicht«? d-7ran / mann

überbliebene Rilsiem gar aussullen. onst setzet man mansgleich einige Zoll höher machet / doch daß man nicht

die Ziegel auch ohne dazwischen wmmenden ^?ug zusam/ hoher als aufa.Schuh komme / und anbey wisse/ daß diese
,md ftopffet und reibet nur den Sand hinein/ ,enes abor Höbe um soviel mehr Hitzens bedarff. Es ist aber indessen

i>t besser. zeheymal besser / wo des Holtzes ein Überfluß ist / daß
mans
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mans wolfeil hingebe / oder den Armen schencke / als un- von den Zwickeln dort und da um 4.5. oder mehr Zoll/
nüklich verbrenne. Man lerne auch anbey der Becker nachdem man die Haube dick überschlagen will / zum Auf-
Vortheil im heitzen nachgehen oder nachforschen / und enthalt und Bevestigung derselben vorstechen lassen. Alle
mithin das Holtz / welchesaucheine gute Gabe GOttes Pfannenftiele/ und andere dergleichen sonst nichr sonders
ist/recht gebrauchen. Zum Gewölbe >elbst brauchet man brauchbare lange SrückleinEpsen oder starcke Eysenble-
Gervslbfkeine / wie sie auch zu der Becker Backofen che dienen hierzu sehr wol.
kommen / sind beylauffig 9 Zoll lang/7. breir/z. dick. In §. s. Das Zugloch wirdviereckicht/undzwarwe-
Ermanglungderer nimmer man gemeine Ziegeljieme. nigst s.biß 6. Zoll in die Vierung gemacht: dann enger
Wann man sie an einem SchleWein etwas keUformig soll man es niemahlen machen / als das Zugrohr ist / wie
zuschleiffet/ halten sie viel besser / als wann sie in ihrer or- es manche Liederlinge nur halb so groß und dreyeckicht/
deutlichen Form gelassen werden / welches dann gegen der das ist / überhin und auf gerad wol machen / daß sie nur
Mitte hinaufgantz nöthig ist; wie man sie dann auch/ als bald davon kommen; daher dann solches den Rauch auch
oben an seinem Ort gemeldet / zu dem Ende keilförmig nicht recht ziehet. Dieses Zugloch sanger hier an ^Sch.
sormiret. Sie müssen auch in einer steten L.egverbin^ über dem Mittelpunct des allein nach der Rundung ohne
dung neben und über einander kommen / dann auch die- den Hals gemessenen Gewölbes hinaus / allwo es mit sei-
ses dienet sehr wohl zur Dauerhaffngkeit des Gewölbes: nein Schacht 6. Zoll einnimmer / da dann weiter bis an
wiewol es gar selten beobachtet wird. Die mancherley das Gewölb hinan noch Schuh überbleiben : wann/
Arten solcher Verbindung gehen wir^ der Kürtze halber wie hier geschiehet / der gantze Herd inwendig imDiamc-
vorbey / zumalen weil sie jeder Verstandiger selbst erfin- ter 8. Schuh / im Perimeter oder gantzen Circkel aber
den und angeben / auch aus oben an seinem Ort erwehn- 24. gerechnet wird. Dieses Zugloch ziebec und führet den
ren Regeln leicht erkennen kan. Man kan auch dorrund Rauchdurch das über den Rucken des Gewölbes hervor
da gegen die Mitte hinab einen Ziegel mit der Stim oder werts gegen dem Stirnmaurl zu gestreckte Zugrohr wel
dem kleinesten Theil / jedoch ohne Schaden der Schlief ches auch s. bis 6. Zoll in die Vierung hall / und den
sung oder Legverbindung / einwerts richten / daß er mit Rauch bey seinen, Ausgang oder Rauchlocb ferner über,
der Helsst ausstandig bleibe / damit die draufzuschlagen- sich in den Rauchfang oder Schlot hinaufläst. Daraus
de Haube desto besser Haltung habe / und nicht absalle. dann von felbst klar / daß das Zugloch / Zugrohr / und
Zu solchem Gebrauch dienen auch alte etwas verbrannte Rauchloch/zu einem einigen Scuck gehören/und können
Ziegel / die man mit der frischen Seiten einwerts wendet/ alle drey zusamm auch ein Luffrloch hcissen / und mag im-
an welchen der Laim gerne haffrer: dauren öffters die mer eines unter dem andern sonst mit verstanden werden,
neuen aus. An manchen Orten / wo man keine Ziegel Der Ausgang diser Rauch-oder Zuqröhren aber wird
hat / hebt man die gebrochene Häfen oder Töpffe aus/ vornenher ins gemein mit einem Ziegelstein verschen / wel--
und stecket zween/ drey oder mehr / nachdem sie starck/ und cher/ wann der Rauch nach und nach heraus / je mehr und
nachdem man wenig oder viel Harz ineinander/ und schlagt mehr vorgeschobenwird / die Hitze zu verwahren. Es muß
allezeitwol bereiteten Laim dazwischen / daß alles geheb aber der Schubziegel zwischen zweyen Wänden geheb/
in-und aneinander stecket. Ein solcher gestalt/)edoch mit nicht neben einer frey stehen / und jederzeit / wann der
gehörigem Fleiß verfertigter Backofen / rhur eben das/ Rauchvöllig heraus / wol verlutiret werden / damit die
als einer aus Backsteinen. Und fo was daran fehlet und Hitze nicht unvermercktheraus schleiche / und ausduffre.
bricht / ist der Mangel leicht zuersetzen. Von uinen auf Wann man aber an statt besagter Art eineRöhre vom
brauchet man auch wol A'ise - und Feuer - oder auch sonst cysern Blech hierzu gebrauchet / samt einer Stürze mit
andere Steine / oder lauter Laun; wie dann auch garche einer Handbab / 10 bey s.Zoll weit in die Röhre hinein
Gewölber der Backöfen bloß aus Launen gemacher wer- gehet/und sich geheb anleget/ die man / wann der Rauch
den. Welchen Falls aber auch auf Bearbeitung des heraus/vorstecket/wie die Becker haben/soistsweitbes-
Laims um soviel mehr Fleiß anzuwenden. DerLaim wird fer / Massen dadurch die Warme weit sicherer beschlossen
auf Ziegelart / mit etwas Sand / so gut als es seyn kan/ wird. Dabey denn uimachtheilig mit durchlauffen kan/
geformet / und eine Zeitlang abgetrocknet. Wer Toff- daß die Becker drey solcher Lufftröhrm bey ihren Back¬
steine hierzu haben kan / und ihre Grüblein und Lochlein öfen haben / da der Rauch zugleich heraus gehet. Zugleich
wohl anzufüllen / und einen Lettenguß hierzu zu gebrau- müssen sie alle drey ziehen / und einerley Grösse haben:
chenweiß / der rriffrs auch gewiß nichtuneben. Es muß dennwoeine aussenbleibet / und nicht gleich mit schmau-
aber anbey des Überschlags einer dicken Hauben unver- cher und hauchet/ da heists gefehlet/ weil daselbst der Ofen
gessenfeyn. Die auswendige ducken zwischen den Zie- sichnicht soguterbitzet / und daher auch das Gebäck un,
geln sollen nichr nur mit rvol abgebortcn Laim (der im gleich wird und umschlagt. Eines von diesen dreyen Lufft-
Feuer langer dauret als der Mörrel/und mit etwas Gerst- löchern gehet über dem Ofenloch / die andern zwev zu bey-
süd oder klein gehacktenStroh untermenger wird)sondern den Seilen vornen oben heraus. Jnnwendig kommen
auch mit dazu abgeschliffenen Zicgcltrümmern / auch sie über der Mitte des Backofens hinein alle drey / bey--
theilsE>'sinsthlackcn/auchstarckenTrüinmernvonzer-lauffig auf drey Schuh zusammen. Vornenher beym
brochenem Gescbin gefüllet und verzwicket werden. In- Ausgang sind sie so weit voneinander / als es die Breite
wendig hinein bey i^Zoll brauchet man nur einen wol des Ofens leidet. Vermög dieser Lufftlöcherbrennet
durchtriebenen Laim ohneAgem oder Süd. Auch hier das nahe beym Ofenloch eingelegte Holtz rascher / und
ist nothwendig / daß man dem Maurer (weil nicht alle von hitzet schneller/weil es von dem starck auswallenden Rauch
der besten Gattung) auf die Finger sehe / daß er keine nicht gehemmet wird. Wie wars/wenn ein Hausvatter
Lücken lasse / und daß die Zwickel nicht an die trockene seinem Backofen auch solche drey Nasenlöcher machen
Ziegel eines oder meistentheils angeleget / sondern beede ließ?
mit Laim bekleibet und beschlagen / an dieselbe so angetrie> §. 6. Die Stirnmauer ist iZ Schuh dick /ziehet sich
den werden / daß sie sich hier und dort anlegen. Je dichter mit eimm Schnh über das Ofen - und Rauchloch binauf/
auch diese Luckenfüller oder Zwickel zusammen kommen/ mit 6. Zollen aber über den Hals zusammen. Dann wird
doch nie ohne zwischen kommenden Laim / ie besser dauret sie über der Mitte des Ofenlochs oben mit einer eysernen
das Gewölb die Hitze aus. Man soll auch die starckeste Klammer überzwerch gefasset / und über derselben mit ei-
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nem wol abgerichteten z. Schuh langen/1 - Schuh drei- weil andere davon entweder gar nichts / oder doch nicht
ren / 6. Zoll beyläuffig dicken Stein überdecket. Das vielmehr als des blossen Nahmens dabey gedacht / und
Ofenloch ist iz Schuh breit/ r. Schuh lang / is.Zvll doch fast in keinem Baustuck mehr Fehler als hierbegan,
hoch / und hat eine Füllung oder blind / welches 6. Zoll gen werden / weil dieses / als eine dem Wahn nach schon
breit / z. Zoll tief/ damit man ein Ofenbret vorstellen mö- bekannte Sach / meistentheils der Her: Trauwol dem
ge; welche Füllung aber ausgelassen wird / wann man ein Meister Gerathswol zu überlassen pfleget. Zu geschwei-
Ofenthür! vormachet / so nur eines Falzes bedarff/ und gen / daß hierdurch zufälliger weise der klugen Haus-
viel bequemer istalsdasBret. Die Becker lassen zwar stauen / und verständigenMägde/ die bey dieser Werck-
die Ofenlöcher wenigst i. Schuh hoch machen/ aber nur start das beste Probstück ihrer häuslichen Erfahrung und
zudem Ende / daß sie zuweilen zum Ofen sehen/ undeini- Kunst zu beweisen haben / ihre Unschuld und Ehre guten
gen entstandenenMangel abhelffen mögen. Machen aber Theils gerettet wird / die nicht selten die Schuld tragen
die obereHelffte davon wieder zu/indem sie ein starckes ey- müssen / als hätten sie den Teig und das Brod verdorben/
fernes Blech überzwerch in einen Falz einschieben/ und den da doch fast offt schier niemand als der nichtige Backofen/
Platz mitZiegeln und Laim vermachen. Das untere et-- und der untüchtige Maurer daran schuldig ist.
wan - Schuh hohe / i z Schuh breite Loch aber zum ein- §. 9. Weü die Bäder heutigs Tags bey Christen
schiessen und ausnehmen gebrauchen / und wann das Ein- nicht zur Wollust / wie ehedessen bey den Heyden/ sondern
schiessen vollbracht/einen netten Schub vorschieben/und zur Norhdurfft und Gesundheit des Leibes angesehen/
selbigen / wann sie einmal zugesehen / wo es die Noth er- und man auch hier nicht WillensI/eine öffentliche Bad¬
fordert / auch verlutiren. , stube anzugeben / bedarf das Badlein unsers Meyerhofs

§. 7. Wann nun aber das Gewolb etwas ausge- ein gar geringes Platzlein / daher wir dieses samt der
trocknet / schlagt man sofort dieÄ.almhaube über / da Wasch-und Backstette zusamm unter ein Dach geord-
dann als ein Hauptstuck zu mercken / daß das Zugrohr net; die inwendige Form stehet frey. Man kan das
herüber auch dicht und hoch mit Laim zuüberlegen : mal- Bad achreckichc/ und oben mit einem Halbkugel-oder
sen in Verbleibung dessen daselbst die Hitze heimlich aus- ^piegelgewölbbereuen lassen. Eine Lvanne muß in
dufften kan. Man muß sich auch die Ausbesserung an die- der Mitte stehen mit einem niedern Sitz / daß dem darinn
ser Haube/ dasern dorr und da Risse einfallen/nicht ver- Badenden das Wasser nur bis an die Brust gehe. Es
driessen lassen. Auch muß man mit dem Laim anschlagen müssen auch Kränen oder Pipen / eine zu kalten / die an-
absetzen / und nicht alles aus einmal / sondern auf zwey- dere zum warmen Wasser / und unterstehendeGrande
oder dreymal / wann das erste vor etwas abgetrocknet/ oder Wannen / das Wasser einzulassen / da seyn ; nechst
anwerssen / je dicker je besser. Daher auch die Mauer an der Badstube wird ein Ausziehstüblein / dahin auch
2. Schuh dick angegeben ist / von welcher etwan z. bis eine Seite des Ofens zur Erwärmung zu richten / erfor-
4. Zoll zum Rand oder Vorgrund (wie ihn die Maurer dert. Davon auch schon oben gesagt,
etlicher Orten nennen) bleiben/das übrige alles wird mit ^
dem Gewölbe und der Haube bedecket. Dem Hals mag
manhier ohneSchaden einen weidlichen Kropsanhan-
gen/weilPlatz genug daselbst dazu/ auch darum/daß man Op. Z4. sci §. 1. verb. Waschhäußl.
das Zuarohr druber desto höher überschlagen möge. Da ^ ^ »
man sich dann gar nicht zu sorgen hat / die Last möchte das ^A N dem Waschhauß ist auch der Wasch-Kesselb«-
Gewölb eindrucken. Vielmehr wird es dadurch nur vester UUfindlich/ welcher/ wann er eingemauret ist / nach
und standhafter / ja ohne solche Last gibt es sich bald von 'W^Verkauffung des Hauses oder Meyerhofs / als
einander. Und ob ein Gewölb solcheLast nicht ertragen ein perrinens und Theil desselben dem Kausser zugehö-
könte/ so taugt es vorhin nichts/und zeugt von der Unrüch- ret/ und von dem Kausser nicht weggenommen werden
tigkeit seines Versertigers;eben wie das ienige Christen- kan; Ein anders wäre es / wann man denselben nach be¬
Hertz nichts tauget / das / wanns ihm harr aus die Haube lieben von seinem Ort hinwegthun könte/ v. 1. z6. k'44.
geht / die Höhe der Liebe GOttes nicht inn-und beyde- ff cie ZviÄ. Dahero dann auch aus eöm öiefen ^unciz.
hält. Zuletzt/wann die Haube und alles bewehrt / gibt mönc ein solcher Wasch-Kessel denen Lehenssolgern oder
man dem Gewölb noch wol einen Morcelwurf. Es solle Vasallen gehörig ist/ dessen sie sich auch aus guten Grund
so gar ein doppelter und dreyfacher nicht schaden. Der mit dem ihnen zugefallenen Lehn cmmassen können V.
muß aber auch / wann nach einiger Zeit Ritze einfallen/ Lsrpö.lurispr. tor.pr. z.c. z 1. 6et, 6. Nach Sachsen
wieder mit Zeug überstrichen werden / bis alles nicht nur Recht aber ist in diesem Fall zu sehen / ob keine Wittwe
wie Bocks - Gemsen - und Hirschleder / sondern wie eine vorhanden seye/ welche die Gerade zu fordern hat / ange-
Crocodill-Wallrofch-Wildochsen - und Taramenhaut sehen in Krasst desselben Rechts der Wasch-Kessel/ er
panzerhasst und kißhart zusamm halte. mag eingemauret seyn oder nicht / zur Gerade gezogen /

§. 8. Und dieses / was bißhergesagt/ ist zu einem, und also mit Ausschliessung der Lehensfolger/der Wittwe
Backofen / der unter einem Dach/ entweder gar oder zum zugeeignetwird.vjci. Weichbild srr. -z. l^grrm. IM. p.
theil stehet genug / und bedarff nur / woerbloß/ derwei- qu. z-. ^crk.Loier.p. i.cjec.6c>.n.z l.öc Lgrpz p.2.
tern Bedachung.Wo aber der Backofen auch mit dem c. l4.clef.zs. necnonp.z.c.zi.cjes.s.n. 6. Unterwei-
Ofenloch und allerdings frey stehet / da will er nebenge- len geschiehet es auch / daß / wann keine Gelegenheit zum
nugsamer Bedeckung über obiges auch eine gewölbte waschen in dem Haus oder Meyerhoff vorhanden ist / der
Vorschupfe/wie ein Camin gestaltet/mit einem Schlöt-- Hausherz oder Meyer an dem Gestade des Lasters
lein. Die Vorschupfe ist bey 4. Schuh lang / 8. breit/ oder Flusses rvaschen / und zu dem End eine Wasch,
mit einem Thürlein zum verschließen. Zu beyden Seiten banck dahin machen kan / welches ob es wohl denen ge-
werden Bretter wie eine Anricht / die Leibe darauf zu meinen Kayser. Rechten nicht gemäß/ srg. I. i.Lc 2. ff.
setzen / eingemachet. Diese Vorschupfe dienet wider ne quiä in loc. publ. rubr. Se r.r. ff. ne quic! in tlum.
den gehlingen Anfall des Windes und Wetters / auch publ. jedoch heut zu Tag sonst allenthalbendurch eine all-
wider Diebe / die zuweilen ausnebmen / ehe es Zeit ist. gemeine Gewohnheit erlaubet ist. v. Loepol^. cle 8. l>. V.
Und das haben wir um soviel weitläufftiger ausgeführet/ c. 70. n. z.
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eunci. §. verl). Badhöuölein. ^ci§.2. Le le^.

(!^2On Aufbauung der Badhauser oder Badstuben/ A>Je Backöfen können auf zweyerley Weise betrach-

"^und was nach denen Rom. Rechten vor eine Form ^ tet werden: lLrstlich / so fern ein jeder Hausvatter

dabey zu beobachten; item wie das Wasser zum öffcern zu seiner und der Seinigen unentbehrlicbenNotchdurfft

durch Röhren dahin geleitet werde/v, I.i.ibiHue Oionyl. selbige bey seinem Haus hat. Und dann vors änderte/

6oljwfr.e.6e^ckt.priv. Dieses ist gewiß/daß ein je- so fern sie wn denen Beckern aufgebauet werden / um

der in den Seinigen ein Badhauslein oder Badstüblein hiedurch aua) ..ndere mit Brod zu versehenVon jenen

bauen könne/wofern nur das Feuer von der benachbarten haben wir schon bey dem 2sstenCap. dieses Buchs §.i.

Mauer so weit entferner ist / daß selbige in keiner Gefahr gemeldet/daß sie sowol in Städten als Dörffern also ge¬

stehet. V. I. ii servus lervum. 27. §. li tornicarius. 9. ff sä b^net werden sollen / damit keine Feuers- Gefahr zu besor-

Le I.mcerquos. ?9. ff.cle6smn. intest. gen/welches auch das Sachs. LandR.^'d. 2. art. 51. ha>

Lsrcol. in 1.1. L. cle priv. L>: Loepoll. cle 8. U. den will / wann daselbst also verordnet: iLin jegliiH

c. f2. n. 2. Gleichergestalt kan niemanden verwehret wer- kNann soll auch bewahren seinen Ofen und Leuer--

den / neben einer Gemein - Mauer ein Badstüblein auf- mauer / daß dieFuncken oder Flammen nicht sah-»

zurichten/ ob gleich hierdurch dieselbe in etwas feucht wür- ren in eines andern tNanns Haus oder Hoff, ihm zu

de; es wäre dann/daß solches Badstüblein immer zu so- schaden; vi6.8cruv.6e«ckkc.priv. rk. zz.m f. Item

viel Feuchtigkeiten von sich gebe/daß die Gemein-Mauer ChurBayr.LandsOrdn. I'it. 19. §. und nachdem die

hiedurch nothwendig verderben und zu Grund gehenmü- Brünsten zc. in verb.KseVackäfen sollen nichtoben

sie; dann in dieftmFall könte man solches nicht angehen in die Häuser oderan die StäU oderScheuren oder

lassen/ V. i. I9.pr. ff. c!e5.p. ll. sclcj. XVei^LneZger. cls da Heu und Stroh verwahret ligt / sondern da das

Lsrvitur. cliff.z. c.7. N.IO. Was aber dem Eygenthums Feuer keinen Schaden thun mag / geseyet werven zc.

Herzn dißfalls erlaubet ist / solches ist nicht alfofort dem- Von diesen aber sind wir an einem andern Ort / da von

jenigen/ der die Nutznießung in einem Haus oder Meyer- dem Becken - Handwerck etwas vorkommt / zu handeln

hoffhat / vergönnet / welchem zu Folge dann derjenige entschlossen, vici. inrerea L-irckolomT. Lcepoll. Ir. cle

ohne des Eygenthums Herzn Wissen und Willen in dem 5. p. u. csp. 50. per ror.

Haus oder Meyerhoff kein Badstüblein aufrichten kan.

Noch viel weniger aber kan dieses ein schlechter Bestand- ää §. 9.

n f ^°Wann aber in Badstuben sind ebenfalls von zweyerley Betrach-

d:mHaAd?M«°ch°ziu«°r>ch/n°inBad>,ä.«°u.

Mfn" ab-im>ch>,s° viel d-rs->b-n Elbmung bcttiffl-bey dem
diesem ^allist es einem Nutznießer jolches wiwer aus^u, ^ ^ Buchs ^ c aebandelt Von dielen aber

mr^chuul.«^ d-...nBSd--n°,was°«komm°nmr^

maßen in denen gemeinen Kayserl. Rechten von Auser- cuncl. §. verb. 4Ls müllen auÄ) Tranen oder

bauung der Badhauslein versehen; wobey wir aber die- p,pen :c.

ses noch anmercken/daß heut zu Tag in vielen Orten Her- . c>,

kommens / daß niemand auch in seinem Eygenthum kein »Edennan mag m seinem ^a>. stublem solche Pipen ma-

Badhauslein oder Badstüblein sdne Vergünstigung der Tuchen/ dadurch das Wasser eingelassen werden kan/ wo-

Obrigkeit aufbauen könne; gestalten selbige vorher durch W'n er nur sich wohl in acht nimmt/ daß das herausgelas,

ihre hiezu bestellte Bauleut und Werckmeister den Augen- ftne / und m ft-nen Hof oder Garten ff-effende Wasser

schein emnehmm lasset / ob selbiges an e-nen folchenOrt Arch alistatiges Ablauffen des Nachbarn Keller keinen

angeleget werde / daraus keine Feuers- Gefahr zu befor- gestalten ei in diesem ^all das Wasser m

Mi ist; und diese Gewohnheit ist sowohl löblich als auch "em Peinigen zu behalten wohl gezwungen werden könte/

billichmassig / weil einer jeden Obrigkeit daran gelegen/ ^ ^ 19. m pr. ff. Z l'. l.1.1. tlummum 24. § 5-

daß selbige/soviel immer möglich/darvorseye/damit von ^ Wann aber dieses^lblailffen nicht all¬

erer Stadt alle Feuers- Gefahr abgewendet werde / da- stetig / sondern nur unterwellen und zu gewissen Zeitenge,

von wir an einem andern Ort etwas mehrers zu gedencken ^'btt/ist er solcheszu thun Nicht schuldig/ v. ckl. kstulam.

willens sind. Endlich ist hierbey zu mercken / daß nienian- ^9 Wiewoln dem Nachbar in dem Seini--

den / weicher mit einerBadstube in seinem Eygenthum gen etwas zu machen/ um. solchen ^iblauffhiedurch zu ver--

versehen / eygenmachtigerlaubet seye / ein öffentliches Ge- wehren / unbenommen ist. »i-Z. I ücmi z, § ^Mo. s. ff.

werb damit zu treiben / und eine allgemeine Badstube 6 lerv. vmä Übrigens muß sich auch ein solcher Haus¬

daraus zumachen ; allermassen solches mitGenehmhal- vatter ui diesem wohl in acht nehmen / daß das aus seinem

tung der Obrigkeit geschehen muß / als bey welcher esste- abfllesietide Wasser ^.ie gemeine Strasse und

bet zu beordnen / wieviel m ihrer Stadt Badstuben zu Gasse nicht überschwemme und verderbe/ mithin die Vor,

dulden seyen, v. Lnpoll. cl.c.s2.n.s. von welchen öffentli- beygehende an dem Durchgang verhindere/gestalten ihme

chenBadstuben und denenBadern an einer andernStelle diejes wohl "ledergeleget werden kan / v. l. 2 pr. K, ne

m handelnseyn wird. Ob aber die Badstuben vor einen -n loc. publ. Endlich ist zu wissen/daß er nnt Vergön-

Theil des Hauses zu achten / und nach Verkauffung oder st-gung Wes Nachbarn auch .n e.ne frembde Wand oder

Vermachung desselben dem Kauffer / oder dem das Mauer eme solchePipen machen/und s^

Haus vermachetworden/zugehören/ davon besiehe!, s i. m jemBads^blem leiten lonne. Vici. LarrKolowse.

§-4.ff.cle leZ.z. Loepoll. U. cap.67.

Das
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Das XXXV. Zapitel.
Von den Ställen / insonderheit Pferd - und Rindstallen / dem

Schassiall/ und den Schweinställen.
Innhalc.

j. i.'Wie mancherley die Ställe nach dem Namen / demGebäu

und der?eit ihrer Benuzung. h.». Von ihrer Gelegenheit
oder Ständen gegen Morgen un!>gegenMittag.OerenVer'
Aleichung. §. z. Ob in den Ställen/ zumal Pferdstallen/
keine Eröffnung an der Abendseite zu lassen. §. 4» Anmcr-
ckungen oder Regeln von Pferdställen. H. 5. Von den

Stallen der Stutten und Füllen insonderheit, h. 6. Von
Kübställen insonderheit und deren schädlicher Verfinste¬

rung. §. 7. Vom Schafstall und dessen Gelegenheit/ Oess«
«unge»/ Wcitschafft/Abtheilung und Unterscheidung in
gewisse Gurten und Stalle für Lämmer/ Hammel und Wid¬
der/item krancke Schafe. Den Bahren. Des Stalls Ver,

Wahrung. Lufftlochiir. Vom obern Boden. SondernScha»
ferhöfen/ samt einen Anhang von Zigen-und Böckstallen.

8. Von Schweinställen/und deren Baujugehörung.

Stalle werden entweder eigentlich/

^ oder nnelgentlich also genenner. Dieei--

gentlich also genannte Stalle gehören

für grosses und kleines Vieh/ und sind die

Pferd-und Rindstalle / der Schafstall

und die Schweinstalle. Uneigentlich also genannte sind

das Taubenhauß/ dieHünerstalle/unds.s.wie sie unten

weiter folgen. Die Stalle der zahmen lastbaren Thiere

sind entweder einfache oder mit einer Reyhe der Stan¬

de. Oder doppelte/ welche zwo Reyhen Stande gegen

über haben. Die einfache sind vorzeiten bey den Römern/

als aus Lolumell» zuschließen / im Gebrauch gewesen/

sind auch noch allenthalben gebrauchig: Wie auch p-l-

lskjiu» von solchen redet. Auch haben die Römer beson¬

dere Sommer -und VOintersialle gehalten/ nach Lolu-

mellse Angebung.

§. 2. Dem Stand und Aussehen nach wollen etli¬

che mit Lolero und (^olclmanno, daß sie sollen gegen

!Norgen gerichtet seyn/ welche aber von dem Unterscheid

der einfachen und doppelten Stalle nichts melden. An¬

dere Haltens mit Lolumella und pallsclio, welche haben

wollen/ daß sie gegen Mittag stehen sollen.LeorZ.^ncj.

Loeclerusgibt in seiner nutzlichen Hauß- und Feldschule

in einer doppelten Stallung die vordere Stande gegen

Mittag/ die andern gegenüberstehende gegen Mitter¬

nacht an. Gegen Abend will er den Stall durchaus un-

eröffnet haben. Diese haben allerseits solcher Anord¬

nung gute Ursachen gehabt/daher wir auch in Angebung

unsers Vorwercks beedes Pferd-und Rindställe auf

beederley Art/was das Aussehen betrifft/ anbey aber all¬

zumal doppelt/ aber überdas mit ein wenig veränderten

Umstanden und Abfeh en gerichtet. Denn die Wendung

gegen Morgen betreffend / so ist daselbst her gute gesun¬

de Lufft und anmuthiges Lischt/ und ist der Natur fast un¬

anständig (wann keine andere Ursach dazu schlägt) den

gantzen Vormittag die Sonne nur neben der Seiten zu

haben/und sie weder fehen noch fühlen/ wann sie sich am

lieblichsten erweiset/und ihrer fodann erst gemessen/wann

sie/ als gegen Mittag zu / am beschwerlichsten. So er¬

wärmet/a auch die Sonne/wann sie ein wenig den llo-

ri-onc überstiegen / gantz massiglich/ aber anbey um soviel

mehr/je mehr sie steiget/ und sich gegen Mittag herum

wendet und nähert. Da sie dann nichts destoweniger

auch in den Stall einschleichet und durckdringet/und das

ihre thut/ ob man ihr schon (welches doch durch diese

Stellung gegen Morgen keines Wegs verbotten wird)
nicht Thüren und Fenster eröffnet.

Nun bedörffen ja die Ställe allzumal solcher ge-

massigten Warme mehr als der Mittagigen übermäßi¬

gen.', Darum auch die gegen Morgen gerichtete denen

gegen Mittag stehenden in Vergleichung (es wäre dann

was anders dahinden) beynahe fürzuziehen. Beynahe

jage ich/ dann es könte kommen / daßztvischen beeden kein

Unterschied zu findenwäre/ welches dann bey doppelten

Ställen/die eine doppelte Breite haben müssen/ leicht ge¬

schehen kan. Dann ein solcher Stall / insonderheit ein

Pferdstall wird im Liechten beyläuffig zo. Schuh breit/

so er nun mit der einen schmalen Seiten oder mit seiner

Breite theils gegen Mittag stehet/ so ist ja Raum genug

daselbst ebenmässig wie gegen Morgen / Fenster und eine

Thür dahin zu richten / um dardurch die (^onnenwärme

einzulassen / welche sodann zur Seite und etwas entfer¬

net anmuthiger und unbeschwerlicher als vor der Stirne.

Also wann der Stall mit seiner Breite theils gegenMor-

gen stehet / so lassen sich ja samt denen mehrern Fenstern /

und einem Thor gegen Mittag/ auch dergleichen Eröff¬

nungen gegen Morgen machen aus einerley Ursach/nem«

lich der Sonnen und der Lufft halber/ dann obschon an ei¬

ner Seite Knechr-Kammerlein oder Futterkästen bereitet

würden/so bleibet doch zwischen denselben Raum zu einer

Thüre / und oberhalb derselben zu einem breiten Fenster/

und nebenher oberhalb den Kammerlein die mit ihrer

gantzen Höhe samt der Decke über 8. Schuh nicht bedörf¬

fen/auch Platz zu 2. breiten Fenstern. Weil in dessen

gleichwol die allzustarckeHitz der Sonnen den Pferden/

wann sie ihnen an die Stirne gehet / nicht minder be^

schwerlich als den Menschen/ muß man ihnen so offt es der

Zeit nach nöthig die Laden oder dicke Fürhänge ( denn die

Pferde sind dessen wol werth /) fürziehen/ und mässge

Lufft ein-und durchlassen. Wodurch dann zwischen bee--

den Stellungen der Stalle ein wenig mehr als kein Un¬

terscheid gelassen wird / welcher sich dann auch durch

Verwechslung des Wetters vielfältig gantz und gar auf-

hebet.Da es sich dann zu tragen kan/ daß ein gegen Mor¬

gen mir der langen Seiten stehender Stall den Tag über

mehr Warme genossen als ein anderer gegen Mittag ge¬

richteter. Item daß dieser öffters lüsstiger stehet als je¬

ner u. s. w. Daher dann deswegen kein Streit mehr ü-

brig bleiben kan.

§. z. Fernerweit siehet es dahin / ob dann an e»>

nem Gta!!/zumal pferdstall in der Gibelwand ge,

gen Abend von des daher mehrentheils kommenden Un-

gewitters oder vielmehr Wetters halber gar deine ZLrB

äffnung zu lassen? Da dann gleich Anfangs bedenck-

lich fallet / daß das grosse herzliche Tages-Liecht nicht sel¬

ten bey seinem Nidergang eben so lieblich wo nicht liebli-

cher spielet und scheinet/ als bey seinem Aufgang. Dazu

dann kommet / daß eben nicht allezeit noch überall / wie

es die Erfahrung gibt / von Abend das Wetter und die

Winde kommen. Der^eprenrno ein fo genannter Mit,
ternächtlicher Wind/ fallet offt mit Hagel ein/der ^.uker

ein Mittags-Wind bringet manchen starcken Guß und

Platz - Regen / machet das Meer wütend und tobend /

und spielet mit Wasserfluten und Wellen / denn erlegt

sich in und unter dieselbe hinein/ hebt und wirfst sie em¬

por/
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por/ machet Thaler und Berge aus Wogen / daraufer ten Gesianck eingenommen / darüber^zu Schaden koiN-
sich hutschet. Und das ist nichtHenug / er sencket sich auch men/ oder gar umkommen/ nnd man nicht gewust / wo¬
mit Macht in die tieffeErdenkluffte/undmachet/daß das her das Verderben entstanden. Also wäre es auch un¬
Erdreich über ihm bebet und zusammen fällt. Findet er gereimt/ wann man einem Stall von Mitternacht her
aber keine Wasser / noch Klüfften / so machet ers ja sonst Lufft einliesse/ und hielte ihn anbey gegen Mittag beschlos-
grob genug/ und wird für den schädlichsten gehalten un- sen. Demnach wer den Wind auf einer Stire un¬
ter den Winden, ^.czuilo von Norden machet auch Flu- lässet/der mache ihm vorher auf der andern auf/
ten/ aber nicht so tieffe/ und rauschet meist obenhin. Lc>- daß er in einem Moment die iLmkchr und denDurch?
ruz so sich zwischen West und Süden erhebet / treibet Zug zugleich nehmen möge. Er bedarffkeiNer Lehne/
Wind und Werter weg. Last aber einen Regen dahin- Banck/Sessels nochSpanis.Wand/wcderKißnochBol
den / wann er sich leget. Es ist kein Wind/ er wehe wo- sters. Er ist ein Landfahrer und Passagier/ nicht ein Zech¬
her er will/ der nichtzu Zeiten ein Wetter machet/ einer bruder und Setzling. Lassest du ihm seinen Willen und
mehr als der ander / und zu einer Zeit mehr als zur an- Durchzug/das ist/seine Gewonheit und Natur/so nutzet
dern/ und an manchem Ort mehr als am andern/ an er diralseinFreund/ hältestu ihn ans/ so schadet er als
manchem aber gar nicht / da er sich nicht einmal spüh- ein Feind / zum wenigsten nutzet er nichts. Der Wind
ren lasset. Wolte man nun Wind und Wetter scheuen/ heist auf Hebräisch w->. so vislBuchstaben/so vielZeichen
müste man gegen keinem Ende der Welt und also auch der Bewegung fürsich/ übersich/ untersich/ neben aus und
weder gegen Morgen noch Mittag bauen. Denn ob- in die ungemesseneBreite undLange. Daraus folget dann
schon in Ungerland / Oesterreich / ttorico. und weit und dieses: Wer dem Stall an der Abend-Seite keine Er¬
breit herum die meisten Wetter von Westen kommen / so öffnung lassen will / der halte ihn auch von Morgen be¬
find aber eben dieselben nicht allezeit die schweresten Noch schlössen/ und bediene sich allein der Auslüfftung vonMit-
schädlichsten/ sondern mehrentheils wol die nützlichsten/ ternacht und Mittag her/ wiegut erkan. Solchermas-
und anmuthigsten/welche der alleinweise GOtt / als sen aber müsten die beste Stallungen gegen Morgen/zu-
Schopffer/ Erhalterund Vermehrer aller Dinge / fast mahlen die doppelten/ deren andere Stande sich gegen
durchaus zur Ergetzung der Natur / und Hervorbrin- Abend wenden/ gantzlich unterbleiben. Unserer Nei¬
gung und Fruchtbarkeit so vieler tausend Geschopffe/ und ,mng nach solte der Stall auf allen vier Seiten seine Er-
jur Bereicherung des gantzen Erdenkre»ses gebrauchet, öffnungen haben/ in der Maßgebung gleichwie oben vom

L. ?Iiniu8 in k-M. Ksr. I.. 2. c. 47. setzet noch das/ Gerraid Kasten gesagt ist/ doch mit den, Zusatz/ daß man
daß insgemein alle Winde von Mitternacht und Abend hier auch zuZeiten der Abend-Lufft/wann nemlich ein lieb-
trockner seyen/als die von Mittag und Morgen. Item licher kavonius wehet/ einen Durchstrich; Und derA-
bey Nacht sey der Auster/ bey Tags der^uilo hefftiger/ bendröthe/die sich bißweilen zeiget/ einen Zutrittgestat-
Atem : Die von Osten wehende halren länger an/ als die ten könte. Und das alles so fern und weit es sich der Ge-
von Abend. Wer nun auch das ohne Unterscheid für legenheir nach thun lasset. Dann ob wir gleich bierunse-
bekannt annehmen würde/ wie auch alles vorige / dem re Gedancken aus einen freyen ungehinderten Platz ge-
würde es gehen wie einem der den Wind mit der Hand wendet / so bleibet indessen nichts desto minder die Noth
erHaschen und fassen wolte. Denn wie er sich nicht mit ohne Gesetz/ weil sich solche Platze auch nicht allezeit auf
der Hand ergreiffen und beschliessen last/ so ist er auch nicht dem Felde/ will geschweige« in Städten finden/ da kehret
mit dem Verstand zu erforschen.Und hat man sich hier/ man dann die Stallung hinten oder vornen hinaus/ oder
wo nicht sonderbare Offenbahrungensind / nur mit eini- gegen einen Hofhinein/ so und so / ungeachtet des Win-
gen Anmerckungen und gewöhnlichen Meinungen zu be« des/ woher oder wohin er wehe / und bedienet sich des
helffen/welches auch klar genug zu schliessen aus denWor- Liechts und Lussts/ als gut man kan/ und dencket vielmehr
ten des Lehrers vollkommener Weisheit: Der Wind aufWeiteund Weide. Da mußsich manches tapfferes
bläset wo er will. u. s. f. Pferd im Stallöffters gar allen» mit dein Abend-Liecht/

Gesetzt aber/daß kein einiger Wind/noch Regen/ auch wol gar in neuerbauten Schlössern bshelffen/ be¬
tt och Wetter von Westen hergienge/ das nicht stürmete findet sich auch wol dabey / wann ihm nur an der War-
und Schaden brachte/ welches doch gar änderst ist / so ist tung und guten Futter nichts abgehet. Gleichwie aber
doch aus der Erfahrung bekannt/ daß offtermal viel Ta- Herr Böckler die Stände des Rindstalls beederfeits
ge/viel Wochen/ auch wol/ obschon selten viel Monat an umwendet / und die an der Mittag-Seite gegen Nor-
inanchen Orten auch bey uns gar kein Wetter von A- den / hingegen die hieselbststehendegegen Mittag kehret/
bend/ sondern nur von andern Seiten der Welt her ent- also daß die Rinder ihre Stirnen gegeneinander kehren/
siehet. Bey solcher Beschaffenheit sind die Eröffnungen und mitten durch wie auch hinter beeden Standen neben
von Abend nicht nur gut/ sondern auch nothwendig/ und den Mauren zum durch - und herumgehen einiger Platz
zwar zum Durchzug der andern Winde. Wann nein- bleibet: Also könte der Haußvater / dem der Pferde
lichlang kein Wind von Mitternacht oder nur um Mit- Stände gegen Abend zu wider/dieselbe cmwerts gegen
ternacht/ da alles beschlossen und jederman schläffet / we- Morgen eben wie die gegen ihnen überstehende wenden,
hensolte/ oder es stürmeten nur Mittagswinde / die man Dabey aber müste/ als von ftlbsten folget/ auch untenher
auch hinaus sperret/ und käme nun ein Wind von Mor- das Pflaster darnach gerichtet / der Platz erweitert / und
gen mit einer trockenenAbkühlung/waskönte dieser gutes andereNothdurfftmehr fürgenommenwerden. Weil
ausrichten ohneEröffnung gegen Nidergang ? Allein der aber solcher Anschlag den wenigsten belieben oder einge-
völlige Durchstrich des Windes und der Lufft/ treibet hendörffte/ wollen wir uns mit dessen eigentlicher Be-
das unlustige Wesen/ faulen Duffr und Gestanck zu ei- schreibung nicht aufhalten / und stellen weiter diese gemeü
nem Gemach hinaus/ aber das blosse hineinwehen oder nHlnmerckungenvor/ und zwar was insonderheit unv
anhaucken treibet solchen Dufft nur zusamm an den Ort hauptsächlich die Pferdstallebetrifft,
hin/ wo er nicht durch kan / und machet nur übel ärger/ §.4- i. Wollen einige/daßesgutwareumderWar-
daß manches schönes nutzbares Thier/das an einer solchen me und Trockne willen/ wann die Ställe gany aus
lang uneröffneten Abend -oder Abseite gestanden / und Hol? waren; welcber Anschlag / wo sonst gute Anstalt
nackmals plötzlich einen solchen wiewol an sich selbst gu- und Aufsicht des Feuers halber / garnicht zu verwerft
ten Lufft/ aber mit demselben einendaselbsterst-gesammle- fen.

Mm a. Die
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2. Die Ställe sollen nicht weit von der Weide ein grosser Vehelffseye, Indischen ist doch rathsam/daß

abgelegen seyn/ auch allernechst einen eingcfangenen der Äahren an einem O rr um etlicheZoll hoher / am

Hofhaben/ in welchem die Pferde und Füllen zur Win- andern und dritten aber wieder immer etwas mdriger

ters-Zeit um Mittag / oder sonst bey heitern lieblichen gemachet werde / damitjede Pferde nach ihrer Höhe ihre

Wetter sich auslufftiMund ergehe!, mögen. Bequemlichkeit dabey haben mögen.

z. Sollen i-eber ausser den Wohnungen/ als in ro. Die Bahren sollen auch tnrvendiq aufs nee-

denselben jichen/weildie auf denselben erbauete Zimmer teste abgeglättet und gehobelt seyn/ damit der Pferde

dämpffig und ungejund/zumahl wo keine Lufftlöcher nechst Zungen durch einige bleibende Splitter- Risse und Aeste

unter de-iB-ettern gelassen werden. Ztuch soll allerhand nicht beschadigetwerden/ noch das Futter sich darein ve>--

Geftugel fern davon seyn / am fernesten aber die halte/welches dann durch seine Faulung das frische Fut-
Schweme /weil den Pferden die Federn der Gestanck rer anstecket und verderbet. Dannenhero werden die

und Mist der Schweine sehr schädlich. Vahren manchmal mit Eisenblech beschlagen Das

^4. Die ^ohe des Stalls belaufft sich auf i biß muß aber wolgeschliffen und poliret seyn. Dann'obschon
12 (schuh. Den obern Boden woüen etliche nicht ge- das Eysen vorab des Winters sehr kalt/ so wird es doch

rv<5lbee haben. WM-s doch gleichwol geschieht und durch den Hauch und Bewegung der Pferde / indem sie

durch sonst berühmte Baumeister also angegeben wird / das Futter fressen/ bald erwärmet/ daß es ihnen hernach

und sonderlich/wo die Stalle unterZunmer kommen müs- nicht schaden mag.Hingegen rangen dieZSeschlane von

sei,/ nicht zuverwerffen. Sonst werden sie mit siarcken Rupffer hier gar nichts/ dann so bald sie eine Aucbte
L.adend,e gehao ineinander treffen/ wie mir Brettern bekommen/ ziehen sie an / geben eine salöicbre Bitterkeit

überzöget, / danm theils kein Staub herab / theils auch von sich / durch deren Abschleckung die Pferde das Kov-

kem Gestanck aus den, Stall nicht hinaufkommen / und pen und Aussetzen gewöhnet,. Wo aber weder ein alat-

das obenauf liegende Heu nicht erwärmen und anstehen rer Bahrn/ noch Vorrath «m Eifen da wäre/ ksnte man

möge. Dannraber derstinckendeDufft obennebenaus dünn-abgehobelte Bretter oder Lornier von Elchen/

möge /.müssen an ,eder langen ^iten je zwey und zwey Ahorn/ Linden oder dergleichen geschlachten HM an
S.uffclocher / so bey 6. Zoll in die Vienng weit sind und start des eisernen Blechs anmachen. ' '

elwan 6. oder 8.^derro.Schuh weit voneinander stehen/ 11. Es ist aucbaut/wann der Bahrn an einem En-

nachdem es des Stalls Gelegenheit erheischet / nechst iin- de einen Auslauffoder Ablaß/ der sich auf-undurma-
ter der Decke oder obern Boden Mssen werden. Und chen last / hat / um zu Zeiten denselben mit Wasser auszu-

d.ese müssen entweder nm eysernen Sturtzen oder Ladeln sagen und zu säubern. Könte gerad hinab in den Canal/

oder sonst dergestalt versehen seyn / daß man sie zur Frost- davon bald folget/gerichtet seyn.

Zeir verschossen halten/ und doch ohne Müh^mkeit leicht 12. Hinter den Bahren kommen die Rauffen ( an-
wieder ero^nen könne. Diese Lussr-Locher sind eine zur derenennens Raffen) oder Rrivven. ^ie sollen so

Gesundheit der Pferde nicht wenig beytragende Sache, hoch stehen/ daß sie die Pferde mit denMaulen, erreichen

.. des Stalls hat sich allein nach der mögen; und die Sprissel oder Stecken in denselben so
Anzahlder^ftide zurichten. weit/daß sie das Heu unschwer heraus ziehen mögen. Et-

6 Zwi/chen den zwoen Reyhen re? Stande muß licheverwerssen die Rauffen gar/ undwollen/ daßman

Bänglich genügsamer /das ist / mittelmäßig / raumlich das Heu entweder in oder unter den, Bahren füraeben

und breiter Play bleiben : Dann ubermaM- Breite soll. Welches letztere aber / weil dadurch viel Heu um-

machet im Winter zu viel Kalte / die Schmale aberma- sonst verschleppet wird/nicht rachsam.

cher den Stall m heissen Sommertagen schwullig und Hierdey ist eine besondere Erfindung nicht zu über-

ängst.g / und daher beschwerlich und ungesund^ Be»- gehen. Es wird in einem Stalle/ der nickt allmiana/ ei-

lauffig zu sage,,/ so sind zur Breite gar genug 7. Schuh m ne Rauffe gemacht/die ist aufeiner Seiten mir Brettern/

^nem einfachen ; s.Schuh aber m einem doppelten an statt einer Wand und eines Schirms; wie auf dieser
^ <5- ^ ^ niitSplisselnvermachet.Die ziehet und schiebetman mit
. 7, All- S^ffnvng tt sollen aufs gehabste fchl.eH,/ einen, Strick auf-. Über den Bahren ÜberlegtenHolkern
bald die beschwerliche H>tze / bald die raube kalre Luffr / ein und aus. An beeden Enden wird sie an der ^and

allezeit aber das unanständige Gewitter abzuhalten, mit Höltzern so gesast/daß sie sich schieben last/ u.wdöch

Müssen soviel und von solcher Grosse seyn/ da«; sie den nicht umfallen noch weiter gehen kan / als sie soll. Will
Stall nicht änderst als em Wohmings-Gemach erleuch- man nun Habern fürgeben / so stehet man hinter den, ae-

ten / als viel ne.nl.ch seyn kan ; weil d,e im dunckeln bretterten Theil der Rauffen/ und schiebt diese geaen die

stehen,.-Pferde pflegen scheu zu werden. Pferdeso weit in den Bahren Hineinwerts/als notbia ist/

^ D»e Stande werden von ebenen auch an- den Habern h-nein in den Bahren zu schütten Mann

^rnSrereern Mmm gesM. Ihre L.ange ,st 9. die dasgeschehen/wird die Raffen wieder hergezogen/ dche s. gegen 6. Schuh. Missen einen glart abgeneig- ihm die Pferde frey erreichen können. Das ^en aber

ten Abhang haben/ ohne Schwelleu/ damit der Ab- wird oben in die Raffe hinein aeworffen ?u welchem

nicht gehindert werde. Ihre wände Ende dann derBahren nicht an der Mauer anstebm/ dm

muffen so hoch seyn/ daß em Pferd das andere mit dem dern bey z. oder 4. Schuhen davon entfernet fevn muß

5 mcht möge erreichen / dadurch ihnen das Scher-- Bey dieser Beschaffenheit kan auch ein kleiner Knab oder
tzen und Leisten »ungehalten wird. Magdlein/ oder wer bey der Stelle ist / wann ionii ieder

a Ü Ochsten den Pferden mann im Felde/fürgeben/und den Bahren saubern / ohne
an die Brust gehen. Eimge bestimmen auch das Maß/ einige Gefahr und Sorg/von den Pferden/ so auf de?an!

sagende: Wann der Bahren von der Erden hinauOiß dern Seiten stehen/ gelten/ geschla^
an die Hole v:er Schuh hoch /1 breit/ in der Holung werden, ^n das Gänalein kan der

^.tieff/ sey esdieiusteMaß fürein/edes Pferd. Fügen das Heu gtthanwerden Haberkasten und
auch dttUrsach an: Wann derBahren etwas tieff/müs- 1 z.Der untere Stall-ZSodmwird insgemein mit

seem ^oß den Hals destomeh, m den Bogen richten / Eichen-Förrm oder^annenholk gebruckner Man km,<

welches dann zum Zaumen/und sonst m viel andereWege te auch allein die Stände mit Eichenen / den DurchwG
aber
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aber mit Förren oder Tannen-Bäumen überlegen. Diese geben. Obenher wird ein Kopffgelassen/ wie bey einer
müssen vestundgeheban einander getrieben werden/und andernRinne. Aufdiezwo Seitendieser Lagerhöltzer/
stracks aufder Erden aufliegen / daß die Feuchtigkeitenkommen die Bruckhöltzer an beeden Enden aufzulegen /
nur überhin/ und durch die Rinne in die Miststatt aus- daß jedes Bruckholtz je auf einer Seiten mit 5. Zollen
lauffen mögen / weswegen dann auf die grosse Rinne auf einem Lagerholtz aufliget/ und«,ichin bleibet die in
zu von den Pferdständen an/des Ablauffs halber/ gar ein das Lagerholtz eingehauene Rinne unter und zwischen den
wenig einzubauen. Obschon nicht unbekannt/ daß ge- Lagerhöltzern/alsfern sie in den Standen liegen/auf 9.
meimg/ich die Baume einen guten Schuh von der Erden Schuh lang/ bloß und frey/ also daß nichts darauf liget/
erhoben werden/ daß die Feuchtigkeit durchsitze / und fer- und die Feuchte beederseits ungehindert ein - und abfließen
ner unter denselben in die Rinne einlauffe. Das dienet kan. Unter den Bruckhöltzern/damit diese desto langer
aber in die Lange zu keiner Reinlichkeit/ und macht üblen dauren/ und der Stand desto trockner bleiben möge/
Dufftund Morast unter der Brücken. Wo es am Holtz wird der Platz mitgebrannten Ziegeltaschen oder andern
fehlet/ bedienet man sich derZiegel oder auch breiter Rist Ziegeln oder Ziegeltrümmern / nachdem er vorher vest
ftl oder gar derFeldsieine. Die Ziegel lassen etliche nicht und mir etwas Sand eben gemacht/ gepflastert und wie-
zwerchüber/fondernnach dem schmahlenWeg aufgesetzter der mit Sand/ und mit Kalch-Gestiber so viel nöthig/ ein-
auspflastern/zumahlenin denStänden derSrutte.2)ret!- geebnet. Wer da will/ kan auch den schon aufliegenden
ter taugen hier schlecht/ denn sie dauren wenig / werden Bruckhöltzern von der Mitte an zu beeden Seiten hinaus
durch die Nässe schlipfferig/ daß die Pferde daraufgleiten einen gantz unvermerckten Abhang etwan auf z. Zoll mit
und sich verrencken können. Will man sie aber gleich, einem Hobel stossen lassen/ und das zu mehrerer Besörde-
wol gebrauchen/ müssen sie überiwerch / nicht nach der rung des Ablauffs der Nasse/ um welcher willen auch die
Lange in dem Stande geleget werden : darauf können Bruckhöltzer der Stande so nett und geheb als es mög-
die Pferde etwas besser und gewisser fussen. lich/zusamm zu treiben / daß keine Nässe hindurch kan.

14. Über das so last man mitten durch den gantzen Auf diese zugeschrägte Stände folget der ebene Mittel,
Stall eineRinne (die man etlicher Orten einen Dollen platz. Die erste Schwelle/so diesen ansänget/ist von Ei-
nennet) mit einem Abhang auf einige Zoll hindurch ge- chenholtz. Diese und übrige Schwellen/ die von andern
hen. Die kan in der Hollung i. Schuh breit / und 6. Holtz auch seyn können / gehen mit ihrer Läng durch den
Zoll tieffeingehauen werden. Man läst auch/ so viel das gantzen Stall. Und diese Schwellen bedecken so dann
Holtz leidet/eine Dicke an der Seiten. Nach geraumer den übrigen Theil der Lagerhöltzer und darein gehauenen
Zeit/wann irgend durch die Schärfte des Atels da und Rinnlein. Die Wände der Stände bestehen / wie be-
dort einige Gruben oder Teiche eingefallen / kan solche kannt aus dem untern und obern Standbaum ; aus
Rinne wieder besonders ausgereiniget und aus dem zwoen Seulen/darinn die Standbäume eingezapfft; und
morschen bis aufs frische ein-und ausgehauen werden/ da- aus den Wand-Brettern/die in die Nutender Stand-
bey man dann eine neue erspahret. Wann nun die Rin- bäume eingestossen werden. Nun der untere und obere
ne i.Schuh breit/ so kommet eine Lade darüber/ so bey Standbaum sind jeder?.Zoll dick/ das ist/ so breit/ als
8. Zoll breit ist / wird an beeden Enden mit eisernen Rin- die Nebenrinnen sind. Und diese Standbaume sind an
gen versehen/ daß man sie desto leichter aufheben kan. einem Ende oben in die Mauren eingelassen / aufder an-
Zwischen dieser und den andern beederseits nechsten Laden dern Seiten aber Herabwerts ist dle untere Seule des
bleibet ein Raum je auf einen Zoll zum Durchfall der Standbaums in die erste lange Bruckschwelle emgezapf-
Nässen. Oder mansiemmetund schneidet mitten durch fet/ dergestalt/ daß dieser Standbaum nocb s. Zoll höher
die Lade eine Nut auf 1. Zoll / samt einem beederseits ab- empor lieget oder schwebet/als die Bruckhöltzer/ also daß
hcmgigenEinschnittaufdie Nut hin/doch also/daß die La- man zwischen diesen und den» Standbaum mit einem klei¬
de an beedenEndenaufi.SchuhgantzundohneNut ver- nenBesem hinein kommen und der überbleibendenund
bleibe. Man leget auch anstatt einer Rinne eine La anhaftenden Nasse und Unfauberkeitforthelffen/auch
de ein auf 4. gegen s. Soll tie/f/ daß sie am andern End nach Norhdurfft die Rinnlein mit Wasser ausfegen kan.
einen Abhang habe auf 8.9. oder 10. Zoll tieff/ nachdem Die Ursach/ warum die Bruckhöltzer in jeden Stand ab-
der Stall eine Länge hat. Neben derselben wird star- sonderlichgeschnitten werden / ist diese/ daß man bey be-
cker Laim oder Wassertegelangeschlagen.Hat man nöthigter Besserung nicht noth habe um eines saulenHol,
aber lange Sand-Steine / und leget sie abgenchter zu tzes willen / alle Stande und Wände aufzureissen / und
beeden Seiten der Laden her / und fügets mit solchem Schaden zu arbeiten. Dieses ist eine von den besten
Tegel zusamm/ so dienet solches so gut / als eine Rinne/ Arten/ aber nicht gemein. Noch unbekanter / aber
und ist der Abgang leicht zu erstatten. Zu beeden Sei- doch schon prsHiciret ist diese: Man last 50. 60. oder
ten werden andere starcke breite Laden/ und zwischen den- mehr (nach Grösse des Stalls) Förrene oder andere
selben eine schmälere als ein Deckel / auf schon besagte Stämmescharff in den Winckel hauen/ und diese nach ei-
Art übergeleget. Wann die Laden gar lang seyn müssen/ ner dazu bestimmten Lehr oder Maß/allesamt in Stocke
leget man in der Mitte derselben ein Zrverchholy oder auf 1 s. Zoll zerschneiden. Zween Zimmergesellen zer-
Stez über/ dadurch die Nässe fliessen und darauf die La, schneiden so. Stämme/ wann sie eine gute Säge haben
de ruhen kan. in zweyen Tagen. Darnach wird der Boden auf 1 s.Zoll

i s. Über diese sind noch andere besondere Manien tieff reichlich ausgegraben/eingegleichet/ und mit etwas
ren bey Stallbrucken / so besser als obige/ deren eine fo Sand überworffen / und darauf die Stöcke nacheman-
besthassen. Die Lagerhöltzer sind 1 s. Zoll breit / und so der aufgesetzet und eingeschlagen. Die Stände haben
lang/ daß sie über die Seiten oder Wände der Dollen/ über ihre gehörige Länge der 9. Schuh noch eine Zugab
d iß ist/ der grossen Rinnen hinein langen/ die Dicke der- auf i z. Schuh zum meisten. Diese Zugab aber dienet für
selben ist frey auf F.biß 12. oder auch is.Zoll.Je dicker/ eineRmne. Und diese ioz. Schuh haben zusamm einen
je langer kan man nachbessern. In der Mitte werden sie Abhang auf8. Zoll. Von dem Ende und Absatz des Ab-
auf s. Zoll breit / und 2z. Zoll tieff schräg oder multer- Hangs an/ erheben sich die übrige eingesetzte Stöcke gleich
hafft und nicht mit scharffen Wmckeln ein und ausgehau» einem Geschwell auf2. Zoll. Und diese werden in einer
ew und zuletzt abgehobelt/ daß sie zugleich eine Rinne ab- Wagrechten Ebene zum Durchgang aufgesetzet. Um derMm 2 Rinne
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Rinne willen wird eine Schnur übergeschlagen / und die 18- Fall in einem schon stehenden Bau dasStöckenach derselben zugehauen. Die Rinne hat auch Knecht - Kammerlein unterlassen wäre worden /und die
einen Abhang aufelwan 4. bis 6.Zoll/ nachdem der Stall Knechte Enge halber ihr Lager nicht neben - sondern im
langist. Diese erst in Nettiicheeir erfundene Art/ob Stall haben müsten / soll ihnen kein Federbett / deren
sie wol bald eines / bald doppelt soviel kostet / als eine an- S>räubung und Pflaumen den Pferden/wie auch andern
dere / so dauret sie doch auch alle andere unvergleichlich V.ehe schädlich / sondern allein Matrazen und Kozen
aus. Die Pferde liM/gehen und stehen woi daraus. Sie zugelassen seyn.
schifert /fplittettlmdgruber sich nicht wie andere/und halt ^ 19. Durchgehende ist zu mercken/daß die Pserd-
dem Gestampf und Einhauen der Pferde wol Herwider/ stalle zur Winterszeit warm / den Sommer über kühl/
daß sie daran in einem Jahr nicht soviel verderben mo- jederzeit trocken / hell und lüsstig / raumlich und sauber/
gen / als an einer andern Brücke in einem Monat. Es und soviel möglich einem Wohnungs - Gemach ahnlich/
kan sich auch keine Nässe darauf verhallen / und so ja ir- lieblich und lustig seyn müssen. Weßwegen dann über
gend einmal ein Stock ausfaulet oder morscher / so ist oben gemeldte hier abzuhaltende Thierlein / auch denen
leicht von einem jeden ein anderer aus einem oder auch künstlichen Winckelspmnerinnen/ unangesehen sie sonst
zweyen Stücken zuzubauen und einzusetzen/ ohneZerrut-auch wol in der Könige Häusern anbauen und wohnen/
rung aller übrigen. Man kan auch mancherley Holtz dazu ihr Geweb durch den scharsssichtigen Spinnenstecher ab¬
nehmen/ wann man an einerley nicht genug hat/ und leicht zustricken und aufzuheben,
einer jeden Art Holtzes seinen gehörigen Platz zueignen/ §. s. Den Stutten machet man noch etwas beson-
und das schwächste allezeit an den Ort soniren / welcher ders: Man bereitet ihnen längere und breitere Stände/
am wenigsten betretten wird. Item man kan an statt der und einer /eden eine besondere Rauffe. So wollen sie auch
gesenckten Tieffe / wo man will / eine Rinne durchgeheneinen weiten Eingang haben. Die jährige von der
lassen/ und solche mit einer Laden überdecken.Man mag Milch abgenommeneFüllen bedörffen eines mitKisel--
auch allein die Stande auf solche Art / den Mittelplatz steinen durch und durch gepflasterten / und daher kühlen
aber wie sonst brücken lassen / und weiter dort und da und harten Bodens ; aber keiner Stande / weil sie sich
wechseln /wie es einen jeden für Manschet. Wann der ledig herum tummeln/ und gern frische Lufft schöpfen/ bey
Stallknecht bey dieser verstockten Stallung der Bese- deren Ermanglung sie zu schwitzen beginnen / und den Ap-
men nicht schonet / und nach Art des mauend-und mau- petit zum Essen verliehren. Ein gestockter Boden folte ih-
senden Thiers die Nasse nicht unter der Sohlen / weniger nen auch nicht undienlich seyn; hingegen ist ihnen auch der
im Hirn leiden kan / so hat sich ein so gebodnierer Stall scharsse Frost schädlich. Ihre Kleinheit erfordert auch
dißfalls vor allen Stallen gewaschen: es wäre dann/daß nidere Bahren und Krippen / damit sie ihre Futter unbe-
noch was bessers von oben herab fiele. ^Wie dann auch schwere erreichen und gemessen mögen. Für die zrvey,
dieses als eine gute Gabe der manigfalrigen Weisheit jährige geHörer wiederum ein weiterer Raum und etwas
EOttes anzusehen / und der Meister aller Meister und erhabener Bahren und Rauffen.Den dreyjähriyen gibt
Künstler aller Künstler darob zu preisen. Des Tadiers man einen Stall wie den altern Pferden / ausgenommen/
aber solcher und dergleichen löblichen Wercke feine After- daß man ihnen noch zur Zeit das Heu noch nicht vom Bo-
und Aberwitz / als der alles vorhin schon gewust / was er den herab in die Raussen lasset,
hiernach erst erfähret / leget man indessen samt den über- §. 6. Die Aüh-und Ochsenstätte / welche in un¬
bleibenden Bruckstöcken in einem Winckel/ biß man »h- serm Vorwerck nach der Lange und mit ihrem Ausseben
rer auch bedarss. ^ theils gegen Morgen theils gegenMittag angegeben wor-

16. Nun aber von dem Fußboden und dessen Bru- den / können sich nach der in vorhergebenden§. 15. von
ckung einma l los zu werden / so hat das Heusutter und Pserden angegebenen Manier den meisten Stücken nach
Stroh zum unterstreuen obenauf jedes seinen gehörigen richten/haben aber ins gemein keine unrerfckiedene Stän-
Platz / dabey aber zu beobachten / was bereit oben n. 4. de. Für 2. Stücke werden 8. Schuh zur Breite undmr
erinnert worden / und weiter auch dieses. Über den bceden Lange gerechnet. Es last flck auch der KühM um ei-
Rauffen können zwey offene / und bis an den Bahren uen und andern Schuh im Lichten nidrer machen / je-
hinab mit Brettern eingefangene / und unten mir e.nem doch soll er nicht unter 8. Schuh werden. Die Alten ha-
Thürlein oder Schubladlein/ oben mit Deckeln versehene ben nur einfache Ställe mit Standen auf einer Seiren
Futtcrgossen in gleicher Grösse gemacher werden. Durch gehabt; daher will Lolumeils 1.1. c. 6. daß die Ochfen-
diese kan man das Futter bequemlich und leicht herablas^ und Kühstelle sollen 10/ wenigst ?. Schuh breit seyn / weil
sen. Man könte in einem sehr grossen Stall auch 4. oder solche Maß beedes zum Lager d.'s Viehes und zum herum
6. beederseits eintheilen / solche auch in der Mitte des gehen weit genug seyn. l^Iisckus l. i.Hc.-i. erfordert
Stalls herab gehen lassen / nachdem es der Stände Be- znm Stande zweyer Ochsen oder Kühe 8.Schuh / zum
schaffenheit erfordert. Ein anders gevierdccs Loch ist übrigen Platz aber noch 7. Schuh. Ein mehrers ist schon
in der Mitte des Stalls / das auch nach Nothdurffr be-- oben gemeldet worden.
deckt und eröffnet wird / dadurch das Stroh zum Unter- 2. Noch eines ist hier zu anden / daß manche ihre
streuen herabzuwerffen. Diese Löcher aber müssen ihren Viehstalle aus tvciß nicht was für einer Einbildung frey¬
freyen gängigen / und wo viel Heu und Stroh umher willigverfinsrern / und nur sehr fchmalenidrigeLochlein
liget / mit einer brettern Wand von gehöriger Hohe / und und Ritze / die sie dann in der Kalte gar mit Heu oder
mit einem Tbürlein versehenen Platz einem Kasten gleich Stroh verschoppen / in der Maaer offen lassen/ daß weder
haben / so mag man auch daran und daraufFutrer legen/ die / so des Viehes warten / noch das Vieh selbst Lichts
wann nur der Zugang bleibet / damit man nicbtNoth genug / ja kaum einen Blick desselben haben. Geschickt
habe bey fürhabender Eröffnung erst ab-und auszu- wol auch der Wurme und daher gesuchter Beyhülff zur
räumen. Mästung halber; aberntn muß um der XVärmervil--

17. UberdashatdieserobereBodenaucheinezwey-len die Luffc und oas Licht nicht verbauen noch
geflügelte und gnugsam weite Eröffnung vonnöthen/verbannen. Und was soll der Stand des Viehes gegen
dadurch das Heu und Stroh vom Wagen gelegensam Morgen oder Mittag / wann das Vieh keines Scheines
hinauf zu bringen. oder Lichtes daher zu gemessen ? Das Licht ist beedes Mem

^ schen
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sehen und Vieh lieblich und nutz zu sehen. Daß aber die schaffe da seyn / damit die Schafe um der Enge willen

Dunckelheit zum bessern Gedeyen der Mästung anschla- einander nicht abmatten / tretten und drucken/ und durch

gen solle/wiemanche unrichtige/und sonderlich unter dem solche Abängstigung und Ausdrenauna die schwächn

Baurenvolckdafur halten/ deß solte wol eine Kuh selbst nicht beschädiget werden. Auch gehören sonderbare

lachen. Dem Sinne des Gesichtes und Verstandes will Hurten und Äbtheilungen da hinein / um die träcbtiam

das nicht ein. Bey obbesagren Mitteln aber kan man von den andern abzusondern/und in Sicherheil mü-'Uen

Lusft/Licht und Warme / und dabey auch den gesuchten Wo man die Schafe in Menge hat / müss-'n auck unter¬

Beytrag zurMastung / ja sogar die Dunckelheit selbst/ schieden-Stalle fürL.ämmer/Hämmeln undWid-

als offtmanwill / und also alles vollständig beysammen der/ item füreröranckee Schafe bereitet seyn

haben. Indessen wird nicht geläugnet / daß ein Rind L. Das Pflaster wird von Steinen beleget / mit ep

bey sonst guter Wartung im Dunckeln noch wohl zuneh- nem Abhang / zur Ab - und Ausführung der Heuch ^kei¬

men / im Licht aber bey schmalen Futter gleichwol abneh- ten: dann ie trockner die Schaft stehen / je besser ist es -

men muß. Das bringet aber der blinden Verfinsterung die Nasse ist ihnen fast schädlich. Andere brücken das

der Stalle noch lang kemen Schutz oder Entschuldigung: Pflaster auch mit Holtz. Dabey aber ist keines wegs ;u

Den lo ein Vieh in trauriger Fmsternuß zunimmst/ wie vergessen / daß an vielen Orten man den Dung aanke

vielmehr in der anmuthigen Helle ? ^ halbe Jahr / und so lang / bis man ihn aussühret/ beysam-

z. Und was soll denn nun der überschwengliche men iigen last; da er dann freylich eine mehrere Krafft in

Vsrrach/ wolle sagen Unrach des uralten Spinnen-- die Erde bringet/ als wann er vorhero durch dieLufft und

gewebs in den Ställen ? Stehet er wol feiner und nutz- Sonne ausgezogen worden: Indessen muß man sodann

licher als die Hecken / Dörner und Disteln im Kornselde ? desto fleissiger unrerstreuen: daher man auch mehr Dunae

als der Staube am Kleid ? als der Koch im Angesicht? machet. Dann der Dufft des Alels und Dunas schadet

als die Milben in den Haaren? als der Rost am Schlüs- den Schafen nicht / wann dieser gleich hoch auseinander

selhaggen? als das Laustem im Peltz ? Aber was solls/ kommet / sieligen und stehen nur warm und linde darauf

daß wir mit Beschämung solcher Schlamhauser und Und der Atel ziehet sich in die unten liegende Streu / daß

Spinnenkramer / und mit Widerlegung des unvernünss- er keines Auslauss / sondern nur desto mehr Streu be¬

tigen Vorwandes / und der Beschönung solches Unfugs darff.

die Zeit und Zeilen verderben? siesind doch ja fo fehrauf z. DieBahren undRripven / darinn dasHeu

diese von ihren Urahnen hergebrachte Reinlichkeit / als fürgegeben wird / müssen nidrig seyn / auch gank reinlich

manche auf ihre Prangstuben verpicht / daß sie das schöne gehalten werden. Wo man / wie gesagt/ den Dung auf¬

Gespinst wol gar in den Haaren und auf den Hauben fon- einander ligen last / müssen Bahren und Krippen so ge-

der Beschwer und Scham leiden können / und dem Brast macht werden/ daß man sie hoch und nider lassen kan

weiter nicht steuren/ als so fern/ daß sie nur nicht gar drinn 4. Der Warme halber im Winter/auch zur Beybülff

ersticken. Indessen ist gewiß / daß diefe Spinnenmastung der Sommerkühlung/ muß diefer Stall auch feine Decke

dem Vieh zu keiner Gesundheit / dem Futter zu keinem und einen wol und gehab überlegten Boden über sich ha-

Saltz / dem Stall und der Viehmagd zu keinem Ruhm/ ben. Weßwegen auch Wände / Thüren/Fenster aufs

dem Hineinsehenden zukeiner Anmuth dienet. Ein Ochs/ fleissigste vor Lücken und Rissen zu verwahren / eben wie

sagt der heilige c. i. kennet seinen Herrn / und ein die vorbeschriebene Ställe. So wären auch hier Ä.ufft-<

Esel kennet die Krippe seines Herrn; aber in einem solchen löcher auf besagte Art nicht undienlich. '

Spinnenstall kennen sie ihren garstigen Herrn / ihreun- 5. Der obere Boden lästsich weiter auch zu unter-

saubereKrippe/ihremorastigeBauerin/ihreMampich- schiedenenVerschlagen für Futter und Streu aebrau-

te Viehdurl. Ein solcher Viehstall mag wol ein eigenr, chen. So wird guter Verstand auch das Dach wol w
lichesFürbild der im argen ligenden/und mir Fleischeslust/ verwahren wissen. '

Augenlust und hossartigen Leben übersponnenen Welt 6. Wo man die Schafe zu tausendenhat / da sind

seyn. Die Natur selbst sevsszet über alle zumalgeistliche auch eigene und grofleSchäfechofe/als derselbenSam-

Unreinigkeit. Demnach muß auch hier neben guten mel-und Musterplatze vonnothen / welche meist-ntheils

Futter heiteres Ä.icht und wmckelrechte Reinlich-- schachtformiggebauer werden. Ein mehre, s ist oben be»

keit seyn. . ^ . Eintheilung der Gebäude des Vorwercks gesagt worden4. Im übrigen wird die Stattung desRmdvle-- 7. Die Geiß -undVockställebedörssmkeiner «ow
hes auch besonders eingetheilet. Die Melckrinder/ derbaren Rubric/ und reguliren sich/ was den untern Bo-

das gälte Vieh/ die Mastochsen u. s. w. erfordern jedes den belanger / nach den Schafställen. Was den Bahren

seine gehörige Stelle. Im Saltzburger-Lande mistet betriffr/nach den Schweinställen: dann dieser nnuz necbst

man den Kühen und Ochsen nicht aus / man führe denn den Krippen wol starck und nothvest angemachet we-oen»

den Dung stracks aufdas Felde: da streuet man sattsam sie ziehen und reissen ihn sonst leicht von der Stelle

unter: da hat das Vieh auf linden Lager gute fansste §. 8. Die Schweinställe werden Unraths halber

Ruhe/welche auch damit vermehret wird/daß man ihnen/ im vordern Hofe nicht gelitten / sondern an ihre besonders

wann sie ligen / unter dem Hals und Kopf mit der Streu Stelle in eine Nebenfeire / wie bey unserm Vorwerck ae-

gleichsam einen Bolster unterleget. Das Futter wird in schehen / verwiesen / und daselbst nach der Schweine ^

Schaffern ohne Bahren und Raussen fürgegeben. Bey zahl wenig oder viel / auch von unterschiedlicher Grösse

dieser Wartung werden sie starck/fett und sehr milchreich, bereitet / damit die Aucktschweine/ die Suzen inieik-

Wer das Willens wäre zu thun / könte im Bauen den ren Fercken / und die Bären (oder Bargen) auch die

Bahren ünterwegen lassen. nachtragende / und mithin grosses/kleines und nuttel-

§. 7> Der Schafstall soll auch etwas erhaben/ und massiges / jedes besonders und allein unterbracht und be-ttUkdesNachtsfinsterseyn-Denn wo daselbst nur halbe stallet werden mögen. Dann wann alles untereinander
Scbußlöcher und Kerckerfensterlein/ mit Heu und Stroh lauffet und wühlet / werden die jungen Fercklein von deu

verschoppet/daistbaldzuvielHitze/baldzuvielKalte un- andern Schweinen öfters erdrucket. Dieses Vieh/ob

gleiche Lufft / ängstlicher Dufft / und daher stete Bescbwe- es gleich im Stanck und Unflat seine beste Lust findet/ nM

rung des armen Viehes. So muß auch genügsame VOeie- es nichts desto weniger / ja um so vielmehr bey Nachts/

Mm z ^
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und wann sie sonst daheim/ein trockenes Lager haben. Da- Platz wird an einer oder zweyen Seiten / da der meiste
her dann der Fußboden eines Schuhs hoch von der Er- Anfall des Wetters ist / bey 2. Schuh hoch mit Laden
den / und dessen Laden nicht sowol mit Löchern durchboret/verschlagen / im übrigen offen gelassen. Da konnnen sie
dann o»ese verschoppen sich gar bald wieder / daß man im- bey nassen unsteten Wetter unterstehen / ligen und rasten/
mer genug zu bohren hatte,' als etwas raumlich/ daß man bey trocknen aber heraus umgehen. Dabey wird den
eben mit einer Gabel durchstopfen kan / voneinander ge- Sommer über das Stroh und die Mühe des Ausmi-
legt seyn sollen / damit der Wust und die stinckende Nasse stens erspahret / und nichts desto weniger / ja noch mehr
hinein sitzen / und durch den abhängigen untern Erdboden als im Stall / da sie offt auf ihrem Mist ligen müssen / ihr
ausfliesten möge. Was aber nicht abfliesset/das kan nach Wachsthum befördert: Solcher bedachter aufdie Helfft
geschehenen Auskehren / mit Sand oder Sagspanen / so verschlagener Platz kan / wo man ihn weiter mir Brettern
mansolchehat/ undausstreuet / gar ausgetrocknetwer- verschlaget/auch Winters gebraucht werden. Dawird
den. Noch besser ists / wann man die Bruckhölzer aufs aber so weit offen gelassen / daß sie bey warmer Mittags¬
genaueste zusammen stosset / aber beederseirs ein kleinen zeit auch heraus kommen können. Dieses aber muß an
unvermerckten Abhang machet / daß der Unrath allein einem Ort geschehen / der mit einem starcken Zaun einge-
zmSeitcn neben aus durch emige Lücken abfliesse.Manche fangen ist/wozu dann der den Schweinen in unserm Vor»
brauchen breite glatte Steine statt eines Fußbodens. An werck eingeräumte Platz sich gar bequemlich schicket,
manchem Orte werden diese Statte auch mir grossen wol ^
abgerichteten Schalen oder breiten Steinen beleget/und
gedeyen die Schweine wol darauf. ^

2. Die Troge und Nusch müssen nicht rijsig noch ^ 25. §. 1.
/ubicht / sondern glatt ausgearbeitet seyn. Man muß
ie auch täglich wol aussäubern/ damit das darein geschüt- KHLAe Stalle / können in gewisser Absicht sowohl un¬

tere Getrancke undGefräß nicht umsonst umgebracht AArer die Bauren-Güter(prxäisruttics) als unter
werde. Stadt- Güter (prseäis urbsv») gezehlel wer-

z. Die Bereitung des Stalls auf 4. Grundsteinen/ den; dann wann sie zu dem End erbauet werden/daß das
dessen über einander geschnittene und eingekämmteGe- Vieh/welches man öffters von dem Meyerhoffweit weg
schwellc/die Seulen mit Nuten/darein entweder Zwerch- aufdie Weide treibet / oder zum ackern gebraucht / darin,
holzer mit breiten Zapfen oder Laden eingestecketwerden/ nen zu Nachts seinen ordentlichen Aufenthalt und Ruhe
die Seitenthür und die Fallthürlein oder Fallfenster sind haben soll / mithin des andern Morgens desto zeitlicher
so bekannt / daß unnöthig davon zu melden. Doch müssen hinwieder zur Arbeitgehen könne / sind sie jenen beyzuzeh-
diese Stücke alle und also der gantze Stall / sthr vest len; Wann man sie aber deßwegen erbauet / daß man
und dauerhaffe wider das stete miniren/ansprengen und von dem eingenommenenVich eine Stallmieth oder
wühlen dieses rumorenden ungestümmenThieres gema- Srall^eld nehmen will/ dergleichen heur zu Tag in denen
chet werden. Gasthöfen und Wirthshausern zu geschehen pfleget / vi6.

4. Man machet auch an beeden schmalen Seiten isbor. k»cem. crim. ric. turr. säv. naur. rk. z. können
zwey kleine gefütterte Guckfensterlein / gegenüber sie unter diesegerechnet werden/allermassen der unterschie,
stracks oben unter den Brettern / auf 6. Zoll in die Vie- dene Gebrauch der Stä lle solches augenscheinlich auswei-.
rung/ dadurch man ohne Beunruhigungder Schweine/ set, v.ommnoLoe^.säl. i98.6eV.8.!,.z.6lL<xpot1.
wie es um sie stehet/ warnehmen kan / durch deren Er off- cje8.PU.c64. Übrigens ist zuwissen/ daß ein Wirth
nung auch der üble Geruch durchgehet. Wo die Ställe oder Gastgeb / welcher die ankommende Gaste beherber-
frey stehen / kan man noch andere zwey an den übrigen get / und sie mit ihren Wagen und Pferden auf - und an¬
Seiten auch gegeneinander machen lassen.Machet fchlech- nimbt / vor allen Schaden (nur dieunvermeidliche Zufäll
ten Unkosten / gibt Lufft und Licht / und dienet nicht wenig ausgenommen) stehen / und so vielleicht die Pferd des
zur Reinigung des Stalls / und zum Aufnehmen der Nachts aus dem Stallgyogen und d/eblichen entwendet
Schweine. werden / den Werch derselben ersetzen müsse / v. rubr. Le

5. Sie müssen nechst abgesonderten Platz auch ihre r.r. inprimisvero l. i.Lelegq.K'. nsur.caup. Kabul. uc
eigene Miststalle haben; item eine weite Rotlache/da recepra rekir. zäcl.carp?. p. 2.^.26.6. i o.n.6. 8rruv.
sie sich zur Zeit des Ausmistens tummeln und auslüssti- L». sä 8lk. 107. Le8ckv?encjenöorKer. cle aQioa.
gen/auch wölzen und baden mögen. p.2ic>. ^cl6.nczr.jurlcj.sciLsp.X!.§.2.Lez.lib. I. Es

6. Wann die Stalle nicht zu weit / gibt zwar das wäre dann / daß er gleich anfänglich darwider prorettiret/
Unterstreuen besser aus / aber man muß der Streu nicht und denen Gasten gesaget hätte / daß er davor nicht gut
schonen / sie trocken zu halten / und lhnen auch genugsam seyn wolle, i. f. pr. ff. cj. c. Li l.aurerback. cie dlauc. rk. 45.
wen Play machen / daß sie sich umkehren / und ihre nicht Und weiln auch die Wirth mit der Stallmiethe die Gäst
sauische Gemächlichkeit pflegen mögen. Auch müssen die unterweilen übernehmen / als ist in der Churbayr. Poli-
Stalle nickt zu nidrig seyn / damit sieL.uffc genug cey-Ordn.§.z.rubr.Von Zehrungen bey den Wirthen/
haben. So bedarff es auch der Streue nicht viel/ausge- ver5 Soviel dann :c. heilsamlich also verordnet / daß
nommen in grosser Kalte/und wenn sie Junge haben. In die ZSeambte jedes Orts alleQuatember zusammen
der Mastungszeit ligen sie auch gerne hart / aber nicht auf kommen / und sich nach Gelegenheit des gemeinen
herausstehenden harten Aesten und Gruben / sondern auf Rauffs / darinn der Haber / Heu und Streu siyn
einem glatt abgerichteten Lager. Darum man dann die wird / eines benenntlich>enStallmieth--Sayes enti
Awerchäx/so offt es nöthig/gebrauchen muß. Wie dem schliesset, sollen?c Ferners ist auch hier zu mercken/daß
allen/ so ist es besser zu viel als zu wenig untergestreuet.Ein gleichwie niemanden an Orthen und Plätzen/ so einer Ge-
gut Lager ist eine halbe Mästung. meinde zu einen freyen und allgemeinen Gebrauch gehö-

7. Letzlich so mag man ihnen auch eine offene und rig / ohne deroselben Einwilligung und Lonlens zu bauen
freye Sommerherberg bereiten unter einen, Dach/wel- erlaubet ist / als welche von dem Grund und Boden wohl
ches so hoch als sonst ihr Stall / so lang und breit/ als man einen Zinß (lolsrium) fordern kan/ v. 1.1. L. cle cliv.przec«.
viel oder wenig darunter haben will / gemachet wird. Der Urb. acj<l. Nicol. l.ol«us äe^ur. Univ«5. ?. z. c. 1. n. 2.

Lsrxx.
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Carp2. p. z. e. z 1. 6el. -o. n. ult. in prxjuäiL. S: Scruv. bauen einen Nothfta/säufder Gassen / da vordem

ele^6it.pr,v. rK .-4. daß / sag ich / auch kein Schmidt ner gestanden hat/ ohne der Bürger Urlaub tc. Ob

einen Nothstall/ darinnen die Pferde beschlagen werden/ und welcher gestalten aber einer sich eines solchen Baues

ohne Bewilligung / auf der Gassen bauen könne : v. verlustiger mache / wann er auf einen öffentlichen Platz

ks ne quicl ia/oc.publ. Und hieher gehöret / was im ohne habende Erlcuibnus gebauer / wollen wir aneinm

i2zsten src. Weichbild stehet: Rein Schmidt mag andernOrthausführen.

Das XXXVI. Aapitel.

Vom Taubenhause und Hünerställen.
Jnnhalt. damit die Tauben von einem Hause zum andern ihre M-

^ ^ ^ ... Weisung und Abwechslung/und mithin mehr Lust zu blei-
1. Von uneigentl>chal,o genannten Ställen/undjwar erstlich / !»

dem Zaubenhausc samt dessen Banzugehör. §.2. Vom Hü« ^ ^ ^
nerkodel. Von den Gemächern oder Köbetn der Judia- 3. Die <^.ubenhaulcr aber sind entweder V0»t

Nischen Hüner. h. 4. Vom Gänsstall. 5. Vom Hunds- !1?auerwerck oder von >)0ly gemachet. Diese werden

stall. H.6. VonWagenschupfen. aufeine/oder auf zwo / oder auch auf vierSeulen ausge-

richtet / darauf oben der Kasten gestellet / und mir Bret-

. tern verschlagen wird. Jene sind bald rund/bald einer

Olgen nun die uneigentlich also genann- vier-sechs-- oder achteckichtenForm / nachdem es

re Ställe / nemlich erstlich das Tauben- dem Herrn des Guts und dem Gut selbst anstehet. Die

Haus. Das muß nicht zu nahe zum runden werden daher fürgezogen / weil daran die Mäuse

Wohnhauje kommen/damit solches durch und Ratzen nicht so leicht hassten und aufklettern können/

der Tauben Aufsitzen nicht verunreiniget wie an den Ecken. Aber man kan bey den vtereckichten

werde wlewol das nicht jeder Hauswirth achtet oder zu einen Fasen an den Ecken machen / welches den Ecken zu-

achtm hat. Sonst haben sie schon oben ihre Stelle bekom- gleich eine Zierde gibt / dadurch wird den besagten Fein-

men. Es muß auch das Taubenquartier voraus frey den auch das hinaufkriechen und ansteigen verwehret. An-

und sicher seyn / und vor der Gefahr/ welcher dieses Ge- geschlagene Eyfinblech/ wann sie wol poliret sind / geben

stügel unterworffen / wol mit Schloß und Zeug gemachet auch eine Beschirmung. Zu gleichen Ende muß auch ein

und gehalten werden. Dann alles/wasDiebes-Zahne/ besonderer LN^rcelzeug oder Srucco bereitet wer-

Klauen und Knebel hat / und bey Tage und Nacht gern den. Man nimmet dazu lichthellen oder suncklen den

haschet/naget und naschet/suchet hier eine Garküche und Glantzsand/ oderweisseMarmelabgange/ oder inEr-

Freyrafel und verstohlenes Schnappbißlein. Und haben manglung dessen Bachkißlinge / oder auch gar einen von

die Tauben wie die Reichen viel Neider und Schmarozer: allem Schleim und Letden wol abgereinigten und gewa-

Denn da suchet die Mauß / da spübret die zahme und wil- fchenen gemeinen ^>and. Welches man unter diesen Stü-

deKatz/ da schleichet der Fuchs / der Jltlß/ das Wisel/ cken hat und gebrauchen will / das muß wohl zermalmet

der Marder / da schnüffelt der Uhu / da stenckert die und durchgesibet werden. Darnach zermalmete G!aß-

Nachteul / darauf spitzet sich das'Faickenaug / darauf trümmer etwan des drittenThcils soviel/als des vorigen/

zihler der Habicbtschnabel/Hierum drcher sich des Weyhes auch durchgeschlagen. Item ein wenig Eyerschalen pul-

Hünerkropff: hier suchen auch Lmern und Schlangen verisiret. Weiter weisseScheerwolle vom Tuchscherec

was abzufangen ; die Krähen und Raben wollen auch mit einem Scheerlein klein zerschnitten / und mit einem

was haben. Dralles will hier ohne Kostgeld haujen und Rütel sittiglich zerschlagen und qepeitschet/ daßdieHar-

ftl)mausen. D -chero muß das Taubenhaus nicht an lein von einandergehen und luckwerdem Dazukommst

andere Gebäude anstojsen / sondern für sich um und um weiter und voraus ungelöschter Kalch/ der wird zerflossen

frey stehen / wie elne Inse!. ^ Waldungen und hohe und durchsibet/ oder von einem Haussen schon zerrührtet

ZSaume stehen auch / als viel möglich / tteber fern davon (welcher aber der Wahl nach für schlechter gehalten wird/

als nahe dabey. Weit davon ist gut für den Schuß / für als der aantze) hinweg genommen. Der wird bejonders

den Stoß : weil die schlauen Raubvogel gerne hinter den mit weissen Wein / er sey von Trauben oder Obst / oder

dickbelaubten Zweigen aufpassen / und von dannen sich ei- mit dergleichen Essig / oder auch in dessen Ermanglung

mn Schuß und Stoß auf dieses unschuldige und wehrlose mit,lautern reinen Wasser angemacht. Darnach nimmet

Thierlein sürnehmen / und ihnen einen Knipp und Zwick man der übrigen Stücke so viel drunter / und machet so-

auf die Haube geben / ehe sie sicbs versehen- Und wie viel an / als nöthig / und rührets mit einer hölzern Spa¬

nier und grösser die Walder / je weniger sind der Fel- then in einer Multer aufs beste untereinander / und gibt

der / und je klemmere Nahrung findet sich für diese Lufft- ihm soviel Nasse als nöthig / daß es zu einen, starcken Teig

fahrer. , . werde. Darnach thut man ein wenig in ein besonder Ge-
2. VOasierquellen in der Nahe / und Röhrbrun-- schirzlein / und machets mir s. 6. oder 7. Eyerklaren an/

nen / Grande und Tcicke im Hofe / wenigst eines von und wirffts flugs an / und streichets mit der Kehle aus.

beyden sind ihnen sehr nöthig / damit sie theils sich selbst Man mag auch für die Eyerklar gesottenes Leinöl / aber

abkühlen und den Durst löschen / theils den Jungen ih- auch in fast gleicher Behandigkeit gebrauchen. Last mans

ren Tnmck in der Flasche ihres Kragens heimtragen mo- stehen / so ziehet es an / erhärtet / und taugt nach der Zeit

gen. Und bey solcher Beschaffenheit stehen dieTauben- nichtmehr. Bocks-undOchsenblut tauget eben sogut

hauser bequem / man setze sie gleich mitten in das Vor- undstarck/ als eines von den besagten Stücken: aberda-

rverck / oder hinüber an einLLckimHunerhof/ oder durch wird der Anwurffdunckel / gibt auch nicht viel dar-»

an beede Orr zugleich / oder auch eines davon ausser^ aus/ wann man ihn gleich öffters mit Heller Tünche über¬

halb des Hofs im freyen Felde / jedoch also / daß sie der fahret. Statt der Bachkißlinge cOer der bey diesen be-
Her: oder Meyer vom Haus aus im Gesicht haben könne/ nannten Stücke kan man auch Ziegelmeh! nehmen / wel-
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ches man von zweyen auf einander geriebenen Steinen

am besten machet / wiewol das eine sehr harte Arbeit ist.

Man schleiffet auch den Ziegelstein an einem andern zar¬

ten Schiiffstein ab / daöam? der Schliff des Steins ohne

Schaden mit darunter kommet. Der Schlifftrog aber

muß vorher wol ausgesaubert werden / ehe dieser drein

fallet; aber auch dieses Ziegelmehl hat den Glanz nicht/

wie dieBachWnge / und andere dergleichen glanzende

Materie: dam/e Heller dieselbe / je schöner wird der An-

wurff. Will man den Anwurff/ wann er ausgetrockner/

noch einmal mit gesottenem Leinöl überfahren / so wird

alles desto glatter und lichter. Und diese glatte Abrichtung

und Polirung der Mauer ist sowol von innen als von aus¬

sen nöthig. , ... . ^ ^

4. So das Taubenhaus gewolbeewird/gibts des

Sommers eine Kühlung / des Winters eine Warme / so

den Tauben gar anständig.

s. Das Dac!) wird wie sonst bey einer Wohnung

mit einem Ausstich / Gebalck oder Rinneleisten gema-

H ,chet / zum Schirm vor Hitz / Wind und Ungewurer/
^ wie bereit oben an seinem Ort c .9. §. 1. n. f. erinnert

worden. ^^ ^ ^
6. Das Fundament dazu sollte besonders fleißig

gemacht / und so es von Bruchsteinen / der Mörtel dazu

mit zerstoßenen Glaßscherben vermenger seyn / den die

Mäuse nicht zermalmen können. Ein Rost von Eichen¬

oder Erlen - Holtz ist auch stattlich hierzu. Wann man

neben dem Grund je Neffer je besser / Kiße und Schütt

oder Nüttel samt vielen zerstoßenen Giaßcrümmern ein-

wirfft und dicht einstoßet / haben die Mäuse auch keine

Hoffnung durch zu miniren. Es gibt an manchen Orten

gleich unrer der obern schwarzen Erden ein weißlichte mit

blau und gelb vermischte schwere dicht ineinander gepackte

mauerkaffteiLrdc/ so mir blauen Feuersteinen undKi-

sen dicht vermenget. Hauetmanhinein/sogeben siefast

auf jeden Streich Feuer; ist daher auch sauer und schwer

auszuhauen. Wann man grosse Steine hat / die nur an

einer Seite zum Aufiigen gleich sind oder gleich gerichtet

werden / legt man sie auf einen Mörteiwmffauf/ und ne¬

ben einander / und füllet den übrigen Platz mit besagter

Kißerden zu / und stampfet alles wol ein / und zerstoßene

Glaser drunter / und gibt ihm endlich einen Mörrel- Guß/

mag man/ weil es wenig kostet/ den Grund um soviel desto

tieffer und breiter machen / daß man sich daselbst keines

Unrerbohrens der Mäuse oder andern ttnzifers im gerin-

sten nicht zu befahren hat. Man beschüttet auch wohl

das Taubenhaus unten umher mit Loh/ von denen Lede¬

rern / welches denen Mäusen wegen seiner Schärfte zu wi¬

der/auch beym Miniren wider zuiamm fallet: oder mit

durchgeschlagenen Schürt und Rüttel / oder auch mir

Sand / der mit nachriselnund zuMnnsallen allen Angriff

des Unzifers zu Schanden machet. Über diß alles sind

die Maus - und Marderfallen eine gute Nebenhülff.

7. Damit man aber inwendig zu den Tauben sie

auszunehmen kommen möge / machet man entweder eine

XVendelstiege mitten in dem Taubenhause hinauf. Man

muß aber sodann den München / das ist / die starcke Mit¬

telseule untenher auf drey Schuh frey stellen / und im

Erdreich gründen / und hernach erst die Treppen ange¬

hen lassen / dazu man durch ein Leiterlein aufsteigen

könte; sonst würden sich die Mäuse / die ungefehr hinein

kamen / der Gelegenheit der Stuffen auch bedienen / und

von oben hinab und hinüber einen Lufftfprung in die Ne¬

ster wagen. Dann was thut der Hunger nicht / zumal

im strengen Winter? Angesehen aber diese Wendelstiege

zuviel Platzes einnimmst / und den Hintersassen dieLufft

und freyen Flug verschmälert / als ist rathsamer / man

maure vor den Nestern hölzerne starcke Ri^el oder Dräm-
me ein / daran man eine Leiter anlehnen möge.

8. Den Boden beschlagt man mit einem tüchtigen

Aestrich/ oder belegt ihn mit Scemblatren / oder Back¬

steinen. Man mag ihn auch /wie kürtzlich beym Pferd¬

stall gesagt / mit hölzernen Stöcken pflastern.

9. Die Thür soll also stehen / daß sie der Her: oder

der Meyer von ihren Fenstern aus im Gesicht mögen ba¬

den. Muß so gehab und so wol verwahret seyn / als im¬
mer eine andere.

10. Die Fenster / so zum Licht und zur Lujft dienen/

sollen auf jeder Seiten eines senn / nnteysernen Gegitter/

so man sowol als die Fenster aus - und zumachen / aus- und

einHeben kan / versehen / damit man / so was daran fehler/

es verbessern / die Fenster säubern / und / so off' man wül/

die Lufft durchlassen möge. Für das Nordsenster ran

man inwendig Ä.aden fürmachen / die Wimerkalre abzu¬

halten und zu hemmen. Neben den grössern und weitem

Fenstern werden auch kleinere/ nur als Einschnitte fast wie

die <schußfensterlein aufden Sradtmauren (tenekellse

brevilllMX.wie sie psltscliusl.i. r/r. 24. nennet) auch auf

allen vier weiten gemachet. Man last solche auch wohl

aus / nachdem es die Gelegenheit leidet oder erfordert;

müssen auch mit Gitterlein versehen seyn / wie klein sie

auch sind.

r i. Der Ausflug oder die Fluglöcher werden ge¬

gen Morgen und Mittag gerichtet / wenigst auf die Ge¬

gend / da die Tauben ihre meiste Nahrung finden.

12. Der Taubenschlag wird mittelmassig/und

nach Proportion des gantzen Haufes und derTauben An¬

zahl mit Sitzstangen und einem Fallgattern aus guten

Drat/ den man von unten des Morgens aufziehen / des

Nachts aber zufallen lassen kan. Wird so hoch aufgezo¬

gen / daß er den Tauben zum aus-und einMe/fen hoch

genug / dem Raubvogel aber zu nidrig seye.

rz. Zum Aufsitzen der Tauben pfleget man auch

wol einen Ausstich oder Ausladung / als ein vorgeschos¬

senes Gesimsum die Mitte des Gebäudes auf s. oder 6.

Zoll breit aussen herum zuführen / darauf sie bald kühl

bald warm ruhen / und einen bequemen Umgang haben

mögen.

14. Die Nester werden aus allerhand Materien/

als aus Gips/Stroh/Feldern/ aus Hoirz/ Hafnern

dokn oder Stciuengemachet. Die aus Gtps gemach--

ee sind langst verworffett / weil sie gar gebrechlich / und

die Tauben auch gern ttnzifer/Läuse und Würmer davon

an dem Leibe bekommen.. Dann ob man sie auch dick mit

Kalch bewirfft / hält es doch nichts desto länger / und ma¬

chet ein wüstes Gestäube / ist auch der Natur der Nester

und Tauben zu wider. Die aus tLrden sind zu kühl/und

nicht viel besser als die von Gips / will man sie aberdan-

noch haben / müssen sie desto raumlicher werden / damit

die Tauben weitgenug haben / dareinzubauen / und sich

gemächlich darinn umkehren mögen. Die aus Stroh

gemachte sind auch von schlechter Dauerhafftigkeit und

'Haltung / wiewol sie einer vestermachet als Verändere.

Sind sonsten den Tauben nicht unangenehm.

Die hölzerne / wann sie nicht aus harten trockenen/

vichichten oder sonst keiner Fäulung unterworffenen Art

sind / bleiben auch nicht befreyet vom Unzifer / zumalwann

sie aus dinnen Brettern auf geradwolzufamm genagelt
werden. Dafern man sie aber aus etwas dicken und trock¬

nen Laden nett zuscrmm füget / etliche auch gar mit Holey,

fen / welches eben soviel Wercks nicht machet / aussticht

und ausarbeitet / und dann ehe man sie einsetzet / öffters

mit Wermuth / zumal von aussen / bereibet/oder gar bei¬

zet/ sind sie dienlich und dauerhafft. Wann man sie in

der
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der Wärme wolabdörret/ und die einfallende Ritze mit halten willens oder auch benötbiget ist / genommen wird,
dem erst kürtzlich vorhin beschriebenen Mörtel bestreichet/ Zwantzig paar Tauben/ sagt ?sc. cle Lrelcenc. seyen ge-
dauren sie nicht nur lang / sondern werden auch vom Un- nug für zoo. Nestlein. Dann fie vermehren sich bald,
gezieser nicht leicht angegriffen. Die aus Weiden ge-- 17. Zum Beschluß setzen wir oben über den Ein,
flochtene/ wann sie recht und von Weiden / so an der gang unsers Taubenhauses/ den Göttl. Spruch unsers
Sonnen etliche Tage angezogen/geflochten werden / blei- Heylandes/ welcher billich mit That und Warheit mit.
den wol 5. und mehr Jahr. Was aber Hanß Obenhin ten in aller Christen Hertzen stehen sollSeyd klug wie
und Kuntz Liederlich nach seiner Regel und Spruch; Es Schlangen / und ohne falsch wie die Tauben. Match-
mußgutseyn/ stricket und flicket/ dashaltso lang eskan. ic>/i6.
Wann sie nun wol gezaunet und gebunden/ werden sie an §. 2. Folget nun der Hönerkobek. Dieser hat in
starcke Nagel oder Stanglein dergestalt angehencket / unserer Meyerey seinen^rechten Ort und anständige Her-
daß sie das Auffliegen und Einschließen der Tauben ohne berg erhalten gegen derSsnnen Aufgang und gegenMit-
Schlottern und Schwancken aushalten mögen. Und tag / ( weil siegerne warme Stalle haben / und die Kalte
diese sind der LLigensthaffr der Nester am nechsten/ gar nicht ohne Schaden vertragen können/) auch an dem
und der Vögel Natur fast am anständigsten / darein sie Ort / wo der meiste Rauch an sie gehen kan : Darum
sich selbst weiterfort Nester anbauen: Da ihnen dann dorthin gegen Abend auch die Thür kan gerichtet wer,
chr eigenes Angebau am liebsten ist. Die aus Haf- den/gegen das Gesindhaus. Man könte sie auch gegen
nerdoyn halten und taugen auch wol. demselben eusserstenHoshinein wenden/wie fönst gewöhn-

14. Das Gebalcke/Gemaueroder Gesims/ dar- lich / nechst einem und andern engen Lufftsensterlein/ wel-
auf die Ordnungen der Nester stehen/hat auch bald diese ches mit einem enggestrickten Gitterlein versehen/dadurch
bald eine midere 'Beschaffenheit/nachdem die Nester sind/ nichts als der Rauch aus - und ein kan. Gegen über oben,
und nachdem das Hauß selbst aus Holtz oder Steinen hinaus kan wieder dagegen ein oder anders solches Lufft,
ist. In einem holyern zapfft man in die Saulen/Rigel fensterlein Morgenwerts gerichtet werden/ damit sich der
oder Zwerchhöltzer ein/ an die man die geflochteneNester eingelassene Rauch wieder durchziehen möge. Und das
an Stänglein oder Nägel anhmget.Oder man nagelt ein zwar/ wo sich die Gelegenheit also gibt / daß die Hüner-
Brett darauf/ auf weichem höltzerne und andere Nester köbel nahe bey einer Kuchen oder Backofen stehen. Da
bereitet werden. Da dann der Rand des Brets mit dann weder in vorigerAngebung/dawir von Beordnung
Hinabwerts ablauffenden eisernen vornen zugescharfften der Gebäude des Meyerkoss gehandelt / noch hier unsere
Blechen beschlagen wird. In den steinern aber wird Meinung nicht ist/ daß man die Hüner mit Rauch ersti,
entweder bey z.oder ?z. Schuh hoch von der Erden eine cken/ sondern nur daß man sie damit erquicken / und also
fkeinerne Ausladung oder Gesims auf Art einer umge- diesem an einem Ort den Eingang/ ani andern einen Aus,
stürhten Rinne eingemauret/ darausdie Nester kommen, gang bereiten soll.
Dabey müssen die Mauslein die Umkehr nehmen/oder ei- 2. Das gantze Hunerhauß ist allenthalben wohl
nen Smrkbaum wagen/ wann sie schon an der Wand so zu verwahren/eben wie das Taubenhauß : Weil die
hoch aufgeklettert waren. Man kan sie auch aufbesagte Hüner und Tauben einerley Feinde haben. Das muß
Art wie ein Gewolb von einem Eck zum andern sormi- sonderlich auch bey der Thür beobachtet werden. In,
ren. Auf solche Ausladung als den Grund/ welche mit gleichen muß auch das gegenMorgen gerichtete Fenster
eben dem vorgesagten Zeug vollbereitet und auspoliret ( nachdem nemlich die Sonne im Winter aufgehet) mit
wird/ kan man weiter ein Gerüst über das andere stellen/ einem starcken enggestrickten dratenen Gitter wol beschir,
und aus Holtz oder Stemen bereiten. Oder man kan/ met/ die Laden wel geheb und starck ohneRuntzen in ein,
wer die Unkosten daran wenden will/solcher Ausladungen ander gefüget/ die Riffe aber wol vermachet oder verkitt-
oder Gewölber also fort bis oben aus mehr machen, tetfeyn. Man pflastert auch wol den Boden mit stei,
Wann man aber nur Nester von Weiden machen will / nern breiten Schalen / sowol wider die min/rende Fein¬
dn kan man nur Laden von einem Eckium andern in de/als den Mist desto sauberer heraus zu bringen,
einander einsihneiden oder über einander hessten/ und mit 3. Ausserhalb am Hünerhause wird ein Stieglein
Seulichen unterstützen lassen/ welche mit Blech bescbla- mit eingehauenen oder eingeschnittenen Staffelein / oder
gen/und so ferner daraufbauen / fo thuts eben das. Oder ein Leiterlein mit Sprusseln neben oder an die Thür an«
man setzet nur in die Vierung gehauene Stöcke/ so man gelehnet und vest gemachet.
Rovfe nennet / oder Rracksteine / oder auch starcke Ei- 4. Inwendig werden von emem Stiege! zum an,
stnbey z. SchuhvonderErdenansin die Mauer ein/da- dem Nester in der Reyhe herum aufgerichtet/undderen
rauf man Läden und Bretter oder auch Drammen leget/ nicht wenig / dazu auch Siystanglein / damit sie aufsi,
nachdem man will. Da dann weiter Seulichen ge- tzen mögen/wo sie der Lust Hintreiber. DieSitzstanglem
schnitten/ und andere Reyhen gebauet werden / biß auf wollen etliche viereckicht haben/ daß die Hüner desto si,
etwan zwey Schuh vom obersten Gewölbe. cherer drauf haftten mögen. In diesem Fall müssen die

Oben über alles wird ein Scbirm von übergebreite- Ecke nicht fcharff/ sondern stumpffund breitlich zugestos-
ten und eines gute Sckubs über dieNester herauslangen- sen/auch beyläuffig nicht viel dicker als einen Daumen
den L.aden oder starcken Brettern gemachet. Die müssen seyn: Dann sie sitzen nicht gerne auf dicken Stangen,
zumalgegendem äussern Rand glattund schneidig zuge- 5. Die Nester sind fastvsie der Tauben /aber
hobelt werden/damitder feindselige Zuspruch auch von 0-- grosser und meist von Stroh und Weiden/ sast m Grösse
benher abgeschnitten werde. und Form der strohernen Backnapffe/ damit sie sich her-

1 s. Mit der Ordnung der Nester wird es also um wenden nnd ausbreiten mögen,
gehalten. Man setzet sie nicht gerad/ sondern Fünfferweiß 6. Unfern vom Kobel/ wo keine Quelle oder Bach
in einemDryanqel( inczuincuncem) übereinander/ da in der Nahe/ werden langlichte XVaNertrogel aus
ie eines oben zwischen 2. unterstehende kommet. Dohn/ Stein oder Holrz gemacht. Der Reinigung

16. Von der VOeitsthasst des Taubenhauses/ halber haben sie vom Boden hinab / zumal fo sie etwas
ist ausser Noth Meldung zu thun/ weil solche nach Will- groß sind / einen Auslauff/ durch eine Reibe oder Aus-
kühr und Nothdurfft/ und nachdem man viel Tauben zu ziehung eines Zapffen. Man hat auch überdeckte

Nn lergefthin/
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strgejchlr: / daran nur einLoch an derSeiten offen/daß freyem Umgang/ da sie ihren Kragen hin und her strecken
die Hüner nur mttHals und Kopf; Anders grosses Vieh und drehen/und mit ihren Plattfüssen den Platz abcirckew
aber gar nicht hinein langen möge. So bleibt ihnen das wo sie wollen/ Lufft und Wind und noch mehr das Was-
Trinck-Wasser frisch ohne Trübe und Unreimgkett / wel- ser gern haben/so haben sie hingegen zur Ruhe-undNacht-
che sie sonst öfftsrS selbst/ sowol als anders Ä>iehe hinein zeit gern einen trockenen und warmen Stand und Sitz,
machen/ und mithin nicht ohne schaden bleiben wür- In welchem Stücke sie den Schweinen nacharten/ die
den / masftn sie vom unreinen garstigen Wasser / sowol auch daheim gern trocken stehen und liegen. Manche ma-
den Zipsals andereKranckheiten bekommen sollen. chen den Mastgänsenjeder einen besondern engen Ver-

7. Noch eines ist übrig/ daran nicht wenig gelegen; schlag/ und zwar einen an den andern / darein sie nchrlich
nemlich entweder eine tvurmgrube oder lvurmka- stehen und sitzen/ und sich wenig rühren und reiben können.
srm.Diesen machet man also:Emen ebnen und wol an der Das last sich noch wol thun/ wo man dieser Schnatterer
Sonnen gelegnen/ und von rauoer Lusttso viel möglich wenig hat/ und wo man einige vor andern fett machen
befreyetenOrt umfangt man mit einer Mauer auf z. ge- will. Die Menge aber leidetS nicht / daß man jeder
gen 4. Schuh hoch- Die Weite des Platzes ist 8. bis Ganß eine besondere Leite einräume.
10. Schuh in die Vierung / nachdem man dieses Geflü- §. 5. Der HundsjiaU wird entweder aus Laden
gels viel hat. An emem Ort gegen der Sonnen Aufgang zusam geschlagen / oder man nimmet nur eine grosse
oder dem Mtttagsschem last man eine Oessnung oder Schwarte von einem grossen ausgeholtenBaum / und
Thür biß oben aus und verlegt sie allerdings mit Ziegeln deckt sie ihm über. Oder man machet auch ein Loch durch
oder andern Stemm. An einem abhängigen Ort aber eine Mauer/und gibt ihm sein Lager inwendig im Hause,
machet man einen Graben beylaussrg m der Maß/wie be- In unserm Meyerhof kW man ihm seine Wäckm Hütte
sagten Wurmkasten. Der muß auch so Neff gegraben Mseirs gegen dem Thorwai tl über zur Morgenscire des
werden, als iener ausgemauretwird/ und zwar also / daß grossen ThorS iedoch so fern aufschlagen / damit er die
das Wasser darein nicht stehend bleibe/ sondern ablauste, durchpasstrende Leute nicht mit den Zahnen / sondern nur
Mit was diese angefüllet/undWurmer daraus geziqelt/ mit dem Geschallerreichen möge,
und wie sie nach und nach für die Hüner benutzet werden/ §6. Von den Wagenschupfen ist weiter nichts zu
geboret eigentlich dahm/ wo von den Hunern und ihrer sagen/ als was oben schon davon erwehnet ist. Darum
Wartung gehandeltwird. Nur dieses »st hier zu sagen/ wollen wir hiervon keine vergebene Worte machen/ und
daß man solcher Wurmkasten 2. oder z. machen kan/ um von den Stallen wegneben den Schupfen hin gerad auf
einen nach dem andern zu nutzen/ und allezeit Vorrath die Cisternen und Wasserquellen:c. zugehen. GOttge-
der Wurmer zur Hunerspeise zu baben. , be/ daß unser Gang richtig/ und unser und aller Menschen

§. z. Die Afrikanische Huner so mSgemem India, Hertz gerad und gantz zur geistlichen Lebensquelleder wah¬
nische genennet werden/ erforden auch ihre befondei eGe- ren Weisheit und daher entstehenden süsser Freude und
macher/ die den Hunerkobeln entweder gleich / oder zu- Wonne / mit glaubiger Begierde und sehnlichem Durst
weilen etwas niderer als dieselben. Die Sitzstangen sind geneiget sey / und von den reichen Gütern des Hauses
nur gegen 2. Schuh hoch von der Erden zusamt ihrem Gottes truncken werde/ und die Göttliche Wollust als ei-
Stande. Dahin wird cm Sneglein gerichtet etwas nen Strom in sich ziehe: Denn allein bey GOtt ist die
breiter als der gememenHennen/daß sie gemachlichhm-lebendige Quelle. Dem sey Ehre und Ruhm in Ewig-
auf steigen mögen / weil sie sich mtt Fliegen nicht gerne keit. Amen,
bemühen/ und solches ihrem schweren Leib nicht anstan¬
dig ist. Die Siysiangen müssen mehr als zweymal so
dick seyn als der gemeinen Hennen / weil sie grosse Fusse
und Körper haben. Der Boden muß nicht gepflastert -^6 Lap. z6. §. 1.
seyn; AVMOn denTaubenhausern/undwie dieselbe zu bauen/und Mit guter ^tleue ge.im^l t um ubcrgeberhet. Weil der / ittis)
^d^en^Äenam^
willdieft^ammerwarm^ocken/lüMg,hell/re.w ael andelt
lich und recht wol vttwakrct swN/weil dieses grosse Ge- Vici. Loepoll. cle 8. ?. V. csp. 7^ Zpeiclel.
^ugelinchtwemger ^eindeuni. N^)steller hat / als das s^,ec. ^uris. Voc.Dauben:c. bc l?err. Kuller vilp. cle^u-
Cyervolck/ und seines kostbaren re Lolumb. Sonsten wollen wir hiervon / desgleichen

auch von den Hünern/Gansen/ und andern Geflügel bey
weiche zärtliche Natur hat / indem es das siarcke Gewit- ^»iebtul^t noch etwas mebrerS melden
ter/ stürmende Winde und andere Ungemachlichkeiten ^'eyzuchrnocpetwas meyrers n.ewen.
fast weniger erdulten kan/ als die gemeine Hüner. ^6 §. f. n.

§. 4. Der Gänsstall muß / unerachtet die Gänse HlZOn den Hundsstallen/ und wie selbigezu verwahren/
sonstgerne in den Wassern und Teichenwedeln/ baden ^daß den vorbeygehenden kein Schade zu gefuget wer-
undschwadern / jedoch trocken / und vor Winden und de: Desgleichen auch / wie solcher Schade zu büssen/da-
Nasse verwahret seyn. Man streuet ihnen auch öffters von haben wir weitlauffrig beyden 4. Buchc.gp.z.§. ulc.
frisches Stroh unter/sie desto trockener und warmer zu gehandelt / weswegen der günstige Leser dahin verwiesen
halten/welches ihnen wol zuleget. Denn gleichwie sie bey wird.

Da6
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Das XXXVII. Capitel.

Von Nsternen.
vom Weiblein absondert. Einmal für allemal bleibets

^NNyalr. Windseyn/ er will seinRechtha-
5.Was und wo die C'st-rnen sondttUch A W, D^ß bm/ er last sich nicht in dem Sack blocqu.ren/ und in den

?.mncnmverw"httn JhrGrund^E.nfassundBe- Winckelstecken. Der von GOttgelehrte Prediger sagt
ftstiaunq. h.z. Beschreibung einer Wasserkut. ^4-Von es se^st jm i'Cap .iM 6 .v. Der Wmdgehet gegen Mit-
derWeile undRaumlichkcitder Cistenien. . tag/und kommt henlmzu Mitternacht/ undwieder her¬
zu gehörigen Röhren und Nlnnen. h. 6. Od^a . ^ ^ ^ anfieng. Er heisi Wind. Erwindet und wen-
wend?eV!r^dnun"!."h! 7"Vom ^enenw^icr /' so zum det sich wohin er will. Er lachet auch der Klugheit/ die
Nmlen tüchtig. 5. 8. Was nach Verfertigung der ihm wehren will: Dann was er nicht IN der Nahe und

jtern zu thun/ und von emem Einschlag. Uiid offenbar thut/ das thut er doch von ferne/
§ I. in der Folge/ im Nachdruck / und verborgener Massen.

CiNernm erstyen den Mangel und Kurtz/ er ist auch dem Cisternen-WAr zugut erschaffen,
des Quell ^ und ZSrünne.,-. Er soll auch nach des weisen Schopffers Wttick und An-

ÄaN?s/ wann und wo solches entweder sialt daselbst das Seine thun nut Regen und Wegen/mit
^rm-s^ rühren undreinigen. Nimmt er semen Antheil undKo-
?«, wckandm^ m-b »-"»->«>ki--k- sters-Gebührdavon, Wecke, undi-pp-rt-m wenig da-
rath v^anven / m. ^ ^ Vorsonder- von/ so bezahlt er ja das Trmcklem reichlich / und ersetzt

lich zu allerhand benöthi- einen Becher voll kalten Wassers mit einem herzlichen
'?7ÄindVi'ch^M d>- ieff- -uig-s-»ck-e Regenguß. Eben wie d,c gross-nH-mn diemanchmai/

N' nur abwendig ma> waunste an germgen Orim nngesehr emgek.hret/ und
Brunnen / und die reu n.u)>. daselbst mit möglichster Bewurthung empfangen wor-
chen / und abgraben /^ndeui cuich^ ^ ^inenküblei, S-runck Milcks oder Wassers wolmit

Mernen - Wasser durch den Wmd ausdunstet / was mag das auskragen ?
wv man / wie mchl M ^ ^ ^ ^l>in , daß der Wind
auch)M>branttn,.hm.n^ ^ ^ ^ gcherre, werden sv«. Aber
n«n, M- au» B> Unilaiere« um sich Früb oder Nachmittag« eine oder mchr Slunden biß ge<
reinen <v ertern awulezen/un^ n mn^una/ aen Nachts/ und das auch nur dann und wann/ und wo
leiden/das 0 Sianckdok/ Aus- er gelegentlich und bescheiden/ nichr stürmend ankomniet/
von selbst. . ^.? mml diese den de- und wann er nach gebrachtenHegen und ohne (staub
gust/Cloack.;"e.ner ^ ^ ^ ^ verderben widerkehret/ob er sichgleich von einer andern De-ten ein-

und süiidiicbe Gesellschafften stellet/ und daher einen andern Titel bekommet / so magst

bose Gespräch gute^i tui/^ ^ ^ ^^rnc», auch du ihm wol den Eintritt und Zuspruch m deine Cisterne zuverunremigm dle ^celc. vertvadren/ da lassen/ und dann den Deckel wieder zu Messen/ und den
fast gleicher G^stal vor de n Nachdencken. preissen/ der auf den Fittigen des Windes gehet. Psal.
waltetnoch e.n ZweM Durch dessen Gang dir dein Cisternen-Safftss
Dann m solchen und del Kuben ^ I' ^ bekommenwird / als einem andern lein Quell-Wch

- sall sich nicht ubere.lem W.e dann auch '^em ^ Beschaffenheit hat es mit denen Son,
scheid »u machen M^N - i ß . ^ / nensirahlen/welchemit der Lufft und Wind umwechs-
zwischen Gebiauch und M M . ^ ^ alles in seinem Temperament erhalten. Doch
was zuweilen nöthig und dlenM'U^ ^ ^ ^
fort und fort erfordert äv darum w uav u.^r^eMam ru einzilnehmen. Sie mag aber wol an
ge Meinung: Daß die^isteuiein ^ ^ dieselbe hinanscheinen/ auch ein wenig hinein blicken/ das
echy auch des wMn W'ld ^ nicht. A ber das Kochen und Hitzen ist ihr zu ver>

UnfallwolundfurstchnOch M ^ winden wehren. Daher es genug/ wann die Cisterne nur nicht
sen mögen sie mchts desto g F clireQe oder strarks und frey und unmittelbar un¬
frei sich-n. Angesehen daß so da^ ?er der Sonnen stehet. Wenigst/wann es nicht änderst
herum sireichen, und die Gegenb u n V rnu . stärckere Decke über sich und dickere Mau.
gesund erd^nkan:^ enu^ DanndieSonne thut hier nicht.nehr/
stürmender Wmd/weder d r C^^ ^ Bronnen und Keller / sie tre.betund ru-
darinneneuugenSchadenMigen/^ ave ^Mz , Sommer die Kalte im Wasser m derTieffezu-
schaffen. Md w ^e an man t^och Wmd^ samm/d!iß Keller und Bronnen im Sommer kälter
trennen/ die / und so nutz- sind/ als im Winter- Doch ist dieser Unterschied zu mer-
und IN so vertraulicher GemeiiMaff. ?. ^ miteinander cken ^e tieffer die Cisternen/ >e weniger dringen die
tich "ukeluander kmtzM, m ^ Wasser scbei- Sonnenstrahlen hinein/ und ie weniger schadet ihnen der

»-'s Männiem Anschein d«rSonnen. Summ-/d>-Erfahrungg>ber«/
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daß die Cisternen auch gantz frey und auf zo. und mehr Kalchguß. Wann nun alle Ritzlein angefüllet/ wirb die

Schuh von allenGebäuden umher abgesondert stehen mö- Kutte aufs höchst einen Zoll hoch aufgetragen und nur

gen/ wann sie nur sonst ihre gehörige Weite und Tieffe überstrichen. Will man unter der Kutte auch auf 6.

und andere Zugehörung haben. oder 8. Zoll hoch des besagtet, Mortelzeugs oder An-

§. 2. Die Einfassung oder Bevesiigung derLi- strichs auflegen/ stehet zu Belieben/ und hilffrs nicht/ so

sternen/ bestehet theils in Grund / theils in dreien schadets doch auch nicht. Wann nun dieser Grund also

Abtheilungen. Das innerste Theil ist eine Incrusti- richtig/ so sängt man von der m:tlcrn Steinmauer an.

rung oder Überzug von einer guten Kutte / das Mitlere Diese muß also gedigen und dicht/ es geschehe aus Qua-

eine mit starcken bewehrten Zeug und guten Steinen terstücken oder Bruchsteinen/geführet werden / daß nicht

ausgemachte Mauer / so oben hinauf gegen i j. Schuh das geringste Lüsstlein hindurch kan / also daß sie allein

unten hinab aus-. Schuh dick/ auch wol/ nach Beschaf- nicht das geringste Tröpsslein Wasser durchlasse/und wie

ftnheitder Tieffe auf -z. und z. Schuh sich verstärket, ein aus Ertz gegossener Kessel das Wasser halte. Daim

Das dritte ist eine Hinterlag von starcken schweren wol fehlets h'er/ so ist die gantze Cistern mangelhafft / und

«bgebörten Laim/ oder so man dessen genug hat/vonWas- verwerfflich / »nassen auf alles übrige lukiren/ verkütten

ftrdegel. Die eusserste Al?and vom rvaflerdegcl und schmieren/wenig oder gar nichts zu bauen/wo hier ei-

wird also bereitet. Der Wasserdegel wird wol durch- Niger Verdacht oder Anschein eines Fehlers sich blicken

getrieben / und mit eisernen oder höltzem Messern klein- la^et. Und hat der kluge Haußher: auf des Brunnen¬

schnittig oder gar dünn hin und her und übers Creutz wol grabers / wiewol mit allen hohen und theuren Bekräffti-

durchhacket und von Steinen und allerhand widrigen gungs Worten verbundene und verdibelte Verpfiichmn-

Materiwol geleutertund gesäubert/ auf Art der Ziegel- gen / spitzfindige Umführungen/ meisterbaffte Schnau-

steine sormiret/ und in einige dazu bereitete eingefeuchtete bungen und Auszüge nichts zu geben, sondern auf eine

Model eingedrucket und beschnitten/ dann werden diese standhafftigeProb zu sehen / und allein dem bewehrten

umgelegt und daraufgeklopfft/daß dieDegelform heraus Augenschein zu trauen / will er sein Geld dißsalls nicht in

fallt/ und an der Lufft so fern abgetrocknet / daß er sich einen flüchrigen und leeren Hc^nungs - Glückehafen werft

nach Nothdurfft ohne zerfallen hin und her heben / und fen / und um ledige Zettel und leidigen Wortschaum ver-

mit leichten an und übereinander schlagen lassen kan. gucksen. Der Maurer oder Steinmetz muß hier das be-

Manche sormiren ihn auch obenhin ohne Model / wel- stethun. Vorab aber hat es m t einerMauer aus Qua-

ches aber nicht so dienlich / machet zwar anfangs weniger stücken/ wann sie <ust zubereitet ist/seine Richtigkeit/wann

Müh als die ordentlich geformeten/ aber hernach gibt es zugleich die Kütte oder der Mörrel mit ungefälschtem red¬

mehr Wercks im zusammsügen. Nachdem die Grube lichen Fleiß zugerichtet ist .Di« Mauer aber zumZSruch-

in ihrer Tieffe und Weite zu bereitet/ wird der Anfang steinen will rvas besonders haben / so weder Wasser

von demGrund gemachet-Derselbe ist entweder einFelse noch Lufft durchdringen soll können. Da wäre ihm dann

oder Sand/ oder Laim-Grund. Ist es einSandarund/ also zu thun. Wann diegrösten Steine der SMrung

so wird ein Anstrich daraufgeschlagen bey -.Schuh hoch/ nach aufgeleget worden/ müssen die Lücken allzumal bee-
von kleinem Kiß oder Bachsteinen / von groben Sand derseits auf z. 4. oder Zoll weit / nachdem es die Stei-

und genügsamen guten und aufs fleissigste abgerührten negeben/ aufs beste verzwicket/ und dahero die Zwickel

Kalch. Und dieser Grund muß um etliche viel oder we- mit dem Zeug/ welcher halb Sand / halb Kalch seyn soll/

nige Zoll auswerts / so viel möglich weiter und breiter ge- allerseits rings herum ( nur das Stirntheil ausgenom-

führet werden/ als die daraufzu stehen kommendeMauer/ wen) berühret/ überzogen und bekleidet seyn: Kein Stein

daraufleget man ferner einen dünnen Mörtelwurff auf !W. muß den andern roh und bloß / sondern durchaus

i. Zoll dick/ und ausdenselben schöne breite Schalen 6.8. mit dazwischen kommenden Zeug anfassen. Dann wann

oder mehr Zoll dick/ oder wolgebrandte Pflaster - Ziegel/ Steine an Steine ohne Mörtel oder Kut aneinander ge««

die die Prob im Wasser oben an seinem Ort beschriebe- leget werden / so kan die Nasse daselbst durchdringen und

ner Massen ausgestanden haben. Gibt ihnen einen Guß/ weiter einfressen. Hiernach werden z. oder 4. Schuh

dessen Drittel aus zarten Sand und zween Theil aus ab- der Langeder biß dorthingemachrenMauer dergestalt nnt

gelöschten Kalck bestehet / und mit guten Wein oder Steinen eingesangen und gesasset / daß die Holung wie

Weinessig dünn angemachet wird/ (Wasser thuts auch/ ein Trog dadurch beschlossen wird. Doch muß an einer

wo es am Wein gebricht/) und wann derselbe wol eilige-- Seiten die Fassung so geschehen/ daß man durch Wieder-

sessen / den andern und dritten / biß nichts mehr hinein ausnehmung eines und andern Steins dem Guß/ davon

mag und alle Lücken völlig ausgefüllet und gestopffet-Die- stracks folget/ so weit es nöthig/ zum Ausfluß Platz ma-

ser Grund muß z. biß s. Tage anziehen und abtrücknen / chen kan. Das wird hier der Ablaß genennet. Darnach

alsdann schlägt man zu besser und bestandiger Versiche- brauchet man in die Mitte oder Holung einen Mörtel-

rung noch eine Lrukam oder Überzug einer sonders darzu guß / den czeust man ss hoch ein / daß er die Lücke als ei¬

bereiten Kütte darüber her/ (davon hernach) auf einen' nen Trog völlig erfüllet. Bleibt nun der Guß inwendig

halben biß ganven Zoll dick. Wer diese Kütte statt des in der Mauer/und dringet nirgend durch/ so ist die eussere

dünnen Wurffs oder über denselben/ (weßwegen denn Verzwickunggut und bewehret. Wo aber der Guß aus,

jener etwas weniger seyn könte) unter den steinern Scba- fleust und durchgehet / da muß um so viel desto fleissiger

len auch gebrauchen wolte / der thät um so viel besser, nachgeholffenwerden/ so lang und viel / biß die eussere

Man machet den Grund auch zuweilen / der Kosten zu Verwahr - und Verzwickungen den innern Guß gleich

schonen / ohne Schalen. Hat der Grund einen Felsen/ gantzen Gesäß völlig in sich behalten und beschließend Da-

so übergeust man ihn erstlich mit einem Kalch - oder Mör- rum muß auch hier kein einiger Zwickel überzwerch ange-

telguß / zeigen sich im Felsen etwan Rinnsalen / Fugen / pappet/sondem als spitzig oder ablang nach derLang einae,

Striemen/ so durchsuchet und durchstieret man sie mit ei- legt oder eingetriebe werden .Falls nun derGußhalt/wird

nemschneidig und spitzigen gestählten Eysen vorhero fleis- an der Seite/ wo die Schifftung der Mauer/weiter fort-

sig/ und säubert den Laim oder Kot heraus / als gut man gesetzet / und die Holung derselben/ wie zuvor beederseits

kan/ damit keine verborgene Löchlein bleiben. Diese rechrverzwicketundvermachetist/derAblaßeröffnet/und

durchsuchet und füllet sodann besagter Mörtel - oder der Guß also hinüber gelassen/ daß er an voriger Stelle

etwan
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etwan aus 2.Zoll tief noch gefasset und stehend bleibet/ gebrauchen. Man kan auch / wo die Stemenichtwol zu
wornach dann auch einsolglich der Ablaß zu richten. So- haben / und wo die Cistern nicht übrig groß / und nur der
dann wird der erste Platz der nunmehr auf allen Seiten Erden gleich werden foll / Förren - Tannen - Aichen/
bewahrten Lücken oder Holung/in und auf dem bey -.Zoll Kerschbaumen-oderwelches das beste/Erlenholz winckel,
hochgelassenen Guß mit dahin sich fügenden Steinen an- recht hauen/ und an den Ecken just aufeinander schneiden/
gefüllet/da dann derselbe Guß sich unter und an die Stei- und mit einer Kutte beede Hölzer / sowol das / das oben-
ne leget/ und als weit er langet / alles umnetzet und beklei- auf/ als das unten liget/ jedes ein wenig anschmieren/ und
bet / darnach giesset man den Guß wieder soviel ein/ daß sobald zusamm treiben / eben auf die Art / wie sonst die
manihn eigentlich sehen kan. Dawerdenweiterdieübri- Kühlen und Fischgruben bereitet werden» Aufdem
geHölenund kucken mit Steinen undandern gutenIeug Grund aber muß ein so geheb zusamm getriebner Rost
völlig und dicht angefüllet und beschlagen : also daß das von doppelt und kreutzweiß übereinander gelegten solchen
Auge und die Vernunfft gantz gewißseynkan / daßkeine Hölzern kommen. Wer ein Meisterstück dißsalls bewei-
Ritze noch Löcher mehr übrig seyen / und daß alle und jede sen wolte/müste den Grund und Wände so vest und gehab
Steine (ausgenommen beede Stirnen) allenthalben und zusamm machen / daß sie allerseits ohne Kütt und Muß
auf allen Seiten oben und unten mit dem besagten Guß und anders Kleibwerck wie ein gutes Faß oder Kessel
und Mörtel überzogen und umflossen sind / und dergestalt Wasser halten. Dabey aber gleichwol nichts desto min-
alles / wann es ausgetrocknet / unfehlbar Wasser Halts, der von aussen alles aufs siai ckste mit Wasse, degel oder
Und au^solcheWesse wird weiterfort die gantzeMauerwasserhaltenden Laim und Müß zu verdammen. Da
von Stücken zu Stucken / und eine Schifftung über die dann zu mercken / daß es eben nicht noth thut / daß Nuten
andere verfertiget. Und nach dieser Manier könre man in die Wandhölzer gehauen werden / welches nur viel
auch die Bronnenmauren/ und die an offenbaren Gebau, Zeit / Hol; und Geld kostet / auch nicht so lang dauret / als
den machen. Und das ist die allersicherste Art der gegosse- das gantz eckichte Holz, auch nicht so gehab / als dieses zu«
nenMauren. Ist der Zeug bewährt gut/ sohaltensie samm getrieben werden kan. Denn was hier ein und an¬
gleich einem Schmelzwerck/ und wie Pfeiler aus Puteo- derer Zimmermannfürgibt/ das geschiehet aus Eigennutz,
lanischen Zeug. Man muß sie aber beederseits eine ge- Dann wann sie ums Taglohn arbeiten / so rathen sie zu
räume Zeit wohl anziehen und austrocknen/ und eben Nuten oder zum Faltz / mit dem Vorwand / das halte
darum rings um diese Mauer herum einen freyen Platz das Wasser besser. Arbeiten sie aber nach dem Verding
wenigst auf2. Schuh lassen/ unddaher auch um soviel undüberhaupt/solautetsanderst: Es halte glatt ausein-
weiter graben / bey nachtlicher und nässender Zeit mir ei-- ander gerichtet eben so gutso kommen sie fein bald von der
nem besondern zweygeflügeltenDache alles wol bedecken/ Arbeit / und machen ihnen einen guten Lohn. Ferner aber
und bey trockner und warmer Lufft und Sonnenschein/ wird an den Rucken der steinernen U?and / wann sie
oder wehenden Ost - und Nordwind wieder eröffnen/ und vorhero zur Gnüge ausgetrocknet/der schon oben beschrie-
solche Ab--und Austrocknung wenigst 6.Wochen lang beneWasserdegel/oder ein sonstvesterstarckerLeim ange-
fortsetzen/ indessen auch nach und nach eine Kütt von innen schlagen / so vest und gehab als immer möglich / nicht an-
arischlagen / und alles wohl incrukiren. Je mehr diese derst / als wann dieser gar allein das Wasser fassen und in¬
Mauer ausgetrocknet / je vester und langer halt sie. Will nen behalten müste. Hat man Schifersteine oder sonst
man die äussereVerzwickung der Mauren auch mit Kurt- breite Steine in Überfluß / kan man solche an den Rucken
werck ausmachen / ists um soviel besser. Ist der Grund oder Wänden mit dazwischen geschlagenen Laim oder De-
unddasLoch vonstarcken d»chtenS.Kim / der vonsich gel anlehnen/das hält die Mauer und dac Wasser um so,
selbst Wasser hält / dienetnichts desto weniger eine gute viel vester zusamm. KeinFleiß und Vorsicht wird hier
tNaucr zu mehrerer Versicherung , und untenher am umsonst angewendet. Hinter diesem Anschlag wird nun
Grund das besagte Aestrich und überlegte Steine samt der übrige Raum mit der starckesten schwersten Erden/
der Kutte: dann der Grund muß nichts desto weniger in auch Steinen nur von einer Höhe eines halben Schuhes
etwas bevestiget werden/ damit er die Schwere des Was- gefüllet / und dann vest und hertzenhafft eingestosscn / daß
sers ertragen möge. ?un» mindesten muß sowol im ja keine Lücken überbleiben. Und so ferner biß oben aus
Grund als an den Wanden ein Überzug undAnsNiag conrinuiret.
von dazu tüchtigen Stemm gemachet werden / der glei- 5. z. Die Rütte aber / davon oben gesagt/ ist diese:
cher Massen mit Wasserdegel oder Laim aufs dichteste Nim ungelöschten Kalch zerstiben und durchgesibet / zer-
durchzogen und bevestiget wird. Dabey auch dieses zu stossene und gemalmete Glasertrümmer / Feilspäne von
melden und zu erachten: Wann solche aufgelegte Steine einem Schlosser / oder zerstoßene Eysenschiacken / zermal-
an der Stirn ritzig und grubicht sind/oder also eingepecket mete Ayerschalen und Lolus, geflossene Hanfhülsen/
werden / und anbey der Laim beym Anschlagen auch mit Scheerwolle klein geschnitten/und mit einem Rütlein ge¬
Striemen kreutzweiß gestreiffet worden / so nimmet bee- peitschet / daß die Harlein sich auseinander trennen. Die¬
bes den groben und den zarten Mörtelwurf / und dieser ser Stücke aller nim eines soviel als des andern. Der
die Kutte an; dabey sich aber von selbst ausnimmtv daß Scheerwolle mag man ein wenig wehr nehmen. Des
sodann die abgetrocknete Mauer und der von der Lufft Kalchs muß auch etwas mehr seyn / als der vorigen Diw
ausgezogene Laim wieder nothdürsstig zu besprengen und ge. Dazu thue Ziegelmehl bey nahe so viel/als alle die an-
anzufeuchten / daß sie den Zeug annehmen mögen. Man dern Stücke. Die Scheerwolle behalte sonderlich. Das
kan auch / wann die Mauer gleich ausgehet / und nicht/ übrige sibe alles durch / und mische sodann alles samt der
oder doch nicht viel gewölbet wird / wann kurtzbesagter Scheerwolle durcheinander / ehe noch eine Nässe darzu
Massen beede Mauerseiten wasserhaltig von Mauerzeug kommet. Darnach mach es mit gutem Weinessig / oder
geführet worden/ die Mittel-lucken mit solchem wasserhäl- mit Wein an / und rühre es wohl untereinander zu einem
eigen Laim und Steinen zusüllen und verstopffen / und ihr Teig ab / daß es einem Mörtelwurf gleich wird. Wann
dann und wann einen Kalchguß / davon erst gemeldet / ge- du es nun gebrauchen wilt / so nimm ein wenig davon in
ben. ES last sich auch solcher Laim mit dem Drittel oder ein besonder Geschirzlein / und mache es mit Bocks - oder
Viertel abgelöschten Kalchs abknötschen und durchtrei- Ochsenblut / oder auch mit Eyerklar an / und gebrauche
ben / und etwM-guten Sand untermengen / und sodann es. Es halt auch ohne Blut oder Eyerklar / aber mit die-,
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sen etwas besser. Diese Küt ist allenthalben bin / nicht nur richten/ da nutzen sie mehr; oder in die Garten-Cisternen/
hlcher zu gebrauchen; als zu Wasserröhren/ zu Vierbräu- die zum wassern und begiessen dienen / die auch meistens
erskühkn / wann da Löcher eingefallen ; die Ritzen in offen stehen / und nur Winters vor allzu grosser Gefrier
Wänden und Balcken und Brettern zu vermachen; die verwahret werden.
Fässer / Kornböden und Malztennen / wann sie Klüfften §. 8. Das vorhin besagte Cisternenwasser wird ein
gewonnen / zu verstreichen. Wann man die Scheerwolle behutsamer Hausvarter nicht sobald von der ersten Sam-
davonwegläst (Mdie am Feuer stmcket) so dienetsolche lung her/weil es durch das neue Gemäuer ungesund wird/
Küttauch dieOefm damit zu verschmieren/ wann sonst und die msliZnirar ausziehet/ zum kochen und bierbrauen/
keinLaim halten will.AlleKüttaber und dergleichenKlaib-sondern anderswohin anwenden / da es dem menschlichen
werck halt besser an einer rauhen als glatten Wand / es Leib nicht schaden kan. Man kan auch/wann die Cistem
sey gleich Holz oder Stein / oder was anders. das erste mal gar ausgeschöpft worden / beym neuen An-

5.4. Was die Weite und Räumlichkeitder Li> lauffem paar Hände voll Salz / ein Handlein voll prsepa-
sternen anlanget / das hat kein Gesetz. Jeder machets to rirte Salpeter- Scheustem / und geflossene Krebsaugen/
breit und tief/ als er des Wassers viel oder wenig vonnö- und etliche Handvoll gestossner Kranewitbeer an einer
then hat. Es ist aber rathsamer / man mache zwo Mittel- Schnur in einem Sacklein , so mit einem Sreinlein be-
mDge / als eine allzugrosse: so kan man eine auf diese/ schwerst / auf den Grund hinein lassen / und nach einigen
die andere aufeme andere Art bereiten / und dafern an ei- Tagen wieder heraus ziehen. Und dieses dreymal nach
ner was fehlen solte/ hatte man die andere zur Norhhülff. einander thun / und allzeit frisches Zeug hineinsencken/

§.s. Die Rohren und Rinnen / das Wasser zu und mithin diese und weitere Reinigung dem gütigen
leiten und zu fangen / werden aus Holz / Blech/Kupfer/ .Hauehalter im Himmel im Gebet und Gottesfurcht an¬
Bley/ auch zuweilen ausHafnerdohn gemacher. Indeme befehlen und überlassen,
aber davon nicbts sonders zu melden / auch oben an seinem
Ort schon etwas gedacht worden / und jedes Orts und
der Gebäude Gelegenheit bald diese bald eine andere???«-
nier der Wasserleitung erheischet / ist ohne Noth «:ch hier ^ Op. 27. Von Cisternm U.
damit aufzuhalten. Diß wollen wir sagen: Wer hölzerne
Rinnen und Rohren gebrauchen wolte / möchte sich im Isternen sind ein Aufenthalt desRegenwas,
Nothfall jetztbesagter Kütte bedienen. Gleich oberhalb WZH jcrs / welches durch die Dachrinnen oder Ca-
der Cistern ist ein verschlossener Grand nöthig / der e n in näle zusämm gesamter wird ; also beschreibet
dieselbe hineingehendes und mit einem Seyher verschlage- dieselben öelol^us inlne!'. pr. voc. Ltstern. und werden
nes Loch hat /dadurch das Wasser ohne Genist und ttn- selbige vornehmlich in den BergschlAsern angetroffen/
flach sich in die Cisterne ergicsset. Einanders abseitssich als ausweiche das Wasser von unten auf nicht so leicht zu
befindendes / und mit einem Zapfen oder weiten Reiben bringen ist / oder so dasselbige ,a geschehen / zu KriegeHei-
versehenes Loch dienet zum Auslauffen des untüchtigen ten von den Feinden unterweilen abgegraben / auch wohl
Wassers/davonhieruechst folgen wird. gar vei gisstet wird / welche Vergifftung derWasser der

§. 6. Ob deßwegen die Tauben und Storchen weist Heyd deaecs ljb.s. ctelra(>'»p.9. unter die grösteu
allerdings zu reKZiren / oder ob ihre Lager zu entfernen/ Laste- setzet / vor welchem billich sowol zu Friedens - als
damit die Dacher und daher das Regenwasser vor ihnen Knegszetten alle wohlgeartete Volcker einen Abscheu ge¬
rein bleiben mögen/das mag jedes Hausvatters Willkür habt. V.UuKo^ror.I-id.z.cle I.L.Lc?. csp .4. n. 15.
beschlossen. Dasaber istnothwendig/ daßvorundbey öl Vster.kvlsxlm. lib. 6. csp.s. gestalten man
spührender Ankunfft eines Regenwetters / der Knecht den Feind mit Waffen/ und nicht mit Gisst bestreiken soll/
oder die Magd / oder beede / und wann ihrer auch mehr als wider welches sich niemand beschützen kan. v. 1.1. , z.
waren / mit Besemen über die Dacher und Rinnen her/ K. sä 8(^r. 8i!sn. Lc l. 1. L. 6s malet, öc markem. Wel-
und mit aus - und zureiben der Pipen / das tüchtige Was- ches auch in eben dieser Maß von Vergifftung der Waf,
serein-dasunanständigeabzulassen / hurtigundgelenck fenzuversieheiiist.(-ror.c.l.L-öe5olcj.ciesrreiuteq;i)eIij.
seyen. Weßwegen dann einem dieser / dem andern em an- cap.s, n. 11. t'oi .92. mit Nichten aber von dem Fall/ da die
derer Platz zuzueignen / dahin er bey einfallenden Regen Wasser sonsten von dem Feind ohne Vergifftung verder-
eile/und die Nothdurfft verfüge / damit nicht zween oder bet werden/daß man sie nicht trmcke.n kan. Dann gleich¬
mehr an einem Ort zusammen lausten / und indessen am wie dem Feind das Wasser abzuleiten ohnverwehretist;
andern das nothigste und beste versäumet werde. Eine also kan ihm auch dieses nicht verarget werden / wann er
Wasserordnung ist hier so nöthig / als sonst eine Feuer- das Wasser ohne Verletzung der Gesundheit oder desLe-
ordmmg. Daß jede hierauf bestellte Person ihren gewis- bens also verderbet / daß man es nicht geniessenfan.tluZ.
sen Zeug hierzu im Vorrath und Bereitschafft haben Lroc. c. I. §. 17. Wie aber diejenige zu bestraffen / welche
müsse / das verstehet sich von selbsten. ^ die Brunnen vergifften / davon besihe ?srinsc. p. s. cri-

§. 7. Was das Regenwasstr betrifft / so man in min/Hu , 22. ric. 14. n. 1 z. Übrigens haben wir von
die Cisternm einnimmet / ist es das jenige / so meist im denen Cisternen/ und wie es mit denenselben zu halten/ ab--
Frühling/ zumal im Mlaye/ und dann auch im Herbst sonderlich aber / daß sie fleissig zugedecket werden sollen/
gesammletwird / darunter auch noch das Winterwasser damit niemand im Vorbeygehen/am wenigsten das Vieh/
luitlaussenkan - jedoch dergestalt / wann es ohne unter- Schaden nehmen möge / bereits bey denen Lervicuten
mengten Schnee ankommet. Milthau und Regen / so oder Dienstbarkeitengehandlet: wie wir dann auch von
bey hefftigerHihe/auch im Donnerwetterund mitSchnee denen Unsauberkeiten / daß sie weder nahe bey den Brun-
und Eyß einfallen / und urplötzlichen ersten Güsse eines nen noch bey denen Cisternen zu gedulten / an einem an¬
grossen Platzregens / der nach Heissem Wetter entstehet/ dern OrtErwahmmg gethan. Inzwischen kanvon denen
sind nicht einzulassen / dann sie bringen nur Würmer und Cisternen noch ferner gelesen werden Lccpoll. cle
Läulung. Man kan sie aber auf diegrssseMiststatte hin- L. e. u. c.47. n. 7. Le lecjcz.

Das
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Das XXXVIll. Zapitcl.

Von Quellbrunnen und Brunnstuben.
Innhalt. vertrocknen / oder nur auf eine gewisse Zeit des Sommers

5.1. Aweyerley Arten der Huellbrunnen. Das Throrwasscr /als Wmters ausbleibeit/welches nicht durch den Wech-
die erste wozu dienlich. §.2. Des lebendigen Wassers Pe« sel des Gewitters / sondern aus andern verborgenen und
Schreibung. §. z. Beschreibung der Wechselquellen / als el> nur muthmaßlichen Ursachen zu geschehen pfleget: deren
ncr drillen Art. §. 4. Daß die Prob der Güte der Oucllcn Betrachtung aber hieher nicht gehöret / da man allein von
a» zwe»enDlngen abjuaehmcn. Am Ursprung oder Aus. „„5, ^l-^->n ^

lauff derselben. Dessen Hohe tweiffelhafftig. 5. Seine / ^ men Mio solche 11 I. zu iMIl Uii hat / die !N
Wendung/ Regeln hierüber. 6. Deren Beurtheilung. d^r Haushaltung?cutzen schlissen / und daher» thregehs-5. 7. Die andere Prob aus Beschaffenheit des Wassers selbst/ rige Baunothwendigkeiterfordern,
und dessen Mattn, 5. 8. Und Grundsatz, h.9. Abtheilung . Der Unterscheid der Güte der bestättdraett
»»der gesastenQuelle h. lv. Andere Wasserpi oben. §. 11. il^^m 11,-i^s-iin^^^-,..

DaS Abwegen des Wassers'. §.,2 .1?. 14. Verbesserung des an l.^.UN Ursprung odet Aus--
Wassers. 5. »5.16.17. Der Brunüstuben Beschrkidung/ laNti/dasiesichzeigenundoffenbahren; odetanderVe-
Arte» / Bereitung. slHaffcnheir des VOassers / das sie führen / erkannt.Dem Urjdrung nach sind sie entweder hoch / oder

^ drig/ oder im N?ietel / weil sie an solchen Gegenden aus-
MMW^r>JetQuellbrunnen (welche auch emunbe- lausten. Doch ist dieser Unterscheid--und Emtheilungeben

Leiblich gutes Kennzeichen des Reich- nicht so gewiß und unfehlbar / daß sie einige Ausstellung
thums der Güte GOttes gegen die Men- und Absatz nicht leiden solte. Allermassen beym weitern
schen/ die ihm dafür nimmer genug dancken Nachdencken die mittlere und nideie Quellen / ihrem mei-
können) sind von zweyerley Arten/deren sten und besten aber verborgenen Lauff nach wol so hoch/

die erste verdachtig und unbejkändiz / als welche aus auch noch hoher seyn können als die/ so nach der Anzeigung
Regen und Schneewassersich zusamm ziehet und samlet/ des Auslauffs die höchsten zu seyn scheinen. Wer weiß/
und bey trocknem Wetter / wann zumal der Ostwind et- wo sich diese oder jene Quelle hebet/sencket/umziehet/auf«
was langanhalt / sich wieder verlieret und verfchlieffet;halt/fortmachet/ wo sie ihre Schliche / Gewolber/Kel,
wird das Throrwajsir genennet. Es ,D sich aber gleiche ler / Dumpfe! / Wannen / Sepher / Stuben und übrige
wol / wo man nicht Überfluß am Wasser hat / in gewisse Einkehr und Auftnthalt verborgen hat ? Es finden sich
Teiche einfamlen / Garten und Wiesen damit zu wassern; nicht wenig Gebirge / da z.4. oder mehr Quellen 50.6c>.
man hälts zum trincken für ungesund. Wann es gesotten 70. mehr oder weniger Ruten vonsammen ligen / deren
wird, taugt es um die Wahl besser / wäre daher allein im eine oben / die andere unten / etliche stuffenweiß im Mittel
äussersten Nothfall zum trincken und kochen zu gebrau- sich hervor thun / und ungleiche vilire ablegen / die doch
chen: Massen auch Kliss aus den, Bach Crith getruncken/ alle unfern aus einer Mutter entstehen/ und hin und wider
welcher doch nach etlichen Tagen / weil kein Reget, im sich ausgetheilet haben; daher dann aus der letzten Sen-
Land war / vertrocknet. Im 1. B- der Könige c. 17. v. 2. ckung beym Ausrmnen nichts trifftiges die Höhe zu be¬
ll. f. f. Mancher kluger nachsinnender Hausvatter solle stimmen zu schiiessen. Und ob schon kundt wäre / welche
ein so dinnes Quellwasserlein mit seinem Zusatz / den es Quellen die höchsten seyen / so ist darum doch noch nicht
aus der Lufft und aus Feldern bekommt / wohl so gut zu ausgemacht/ daß das an höchsten Orten durch-und aus¬
nutzen wissen/ als ein anderer den Dung von etlichen Kü- laufende Wasser den Preiß vor andern erhebe; dann
ben/ und das je langer je mehr. Gewiß ist/ daß der Schli-. das allein machet den Handel nicht aus. Obschon das un,
fer / den es mit sich führet / und die Felderde und der laugbar / daß eine solche hochschwebendeQuelle / wann
Dung / den der starcke Regen dorr und da vom Viehtrieb das übrige / so zur Güte derselben erfordert wird / auch
abwaschet / und solchem Throrwasser zuflöset / so er in ei- gleich richtig / unter den besten und ersten Wehrt,
ner Sammelgrube einläufst / und jungen und alren Bau- " §. s. Bey diesem Auslanff ist nc»ch zu bedencken
men / und sonst mancherley Gewachsen also frisch / wann die Wendung. Es werden ins gemein di? Quellen gegen
er ankommet / ausgetheilet / und samt dem Wässer ohne Morgen denen andern vorgezogen. Aber gleichwie sich
Überschwemmung zugeleitet wird / niemalen schädlich; die Quellen von der Höhe leichtlich hinab begeben / so ge->
kommt er zu rechter Zeit auf Wiesen / er wird sich weisen, schiehet es wol tausendmal / daß sich eine gegen Mittag

Z. 2. Die andere 'Art ist so beschaffen / daß sie eilten wendet / wann sie lang anderwertö hingeflossen / und ihr
immerwährenden Zufluß (perpemsm caukm) hat/ und also des Auslauffs halber ein Nahme zugeeignet wird/ der
daher ein lebendig Wasser genennetwird. Massen es ihr des Lauffs halber nicht zukommet. Also entspriesset eine
auch nicht aussen bleibet / es seye dann / daß es die Hand Quelle von Mitternacht her/ und ziehet sich/ in einer weid,
undderWmck desSchöpftrs / die unbändigeund un- lich gestreckten Länge heran/es kommt sie aber hernach ur«
danckbare Menschen/ die den Ein- und Überfluß der Gna- plötzlich an / daß sie gegen Mittag / Morgen oder Westen
den des Geistes GOtteS nichts achten / zu züchtigen / ent- ihr wol hergebrachtes Wässerlein abröhret. Weßhalber
weder durch einen Engel zurückhält / verseigen / oder an dann aus dem alleinigen Becirck oder der Gegend gegen
verborgenen Orten auslauffen läst/ als nicht nur zu Eli« diesen oder jeden Ortlager (plsgam) nichts unfehlbares
Zeiten/sondern öffters geschehen. ^ anzugeben. Indessen wird die unschuldige und beylauffi-

§. z. Zu diesen zweyerley Arten könte man noch eine ge Benennung von dem / das sich aussert / und vom gegen
dritte Art/ die zwischen beeden besagten Quellen das Mir- wärtigen Augenscheinhergeholet. Und mithin entstehen
tel hält /ziehen/ dieman VOechsilquellen nennen möchte, dann aus dergleichen Grundsätzen gleichgültige Regeln/
Dann es finden sich auch dort und da in entlegenen Orten/ welche etwan ein wenig gewisser als die Muthmassungen/
meist ausser Teutschland/Brunnen - und andere Quellen/ so man aus Beschauung des Gestirns und der Zusammen«
die entweder den gantzen Winter oder gantzen Sommer kunfft der Sternen die Beschaffenheit des Wetters aus-
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zukundschafften undvorherju sagen/pfleget her zu suchen/ zumal der rothen / durch Schifer / durch Toffstein und
als nemlich: dergleichen dmchlauffen / die sind gesund und rein / und

(i.) Die Quellen / so gegen Morgen entspringen/ crystallenhell / und gut für Menschen und Vieh / sie ent-

smd mittelmassig undgesund. springen gleich hoch/ nider/oder im Mittel/ undanwel-
(2.) Die gegen Mittag sind schwartz/ denn dkHitzs cher muncii (Ortlager) sie immer wollen. Dann an

der Sonnen widerstehet der kalten Krafft / und halt sie solchen Rauhigkeiten stoßen / reiben und seyhen sie sich ab/

zurück zu ihrem Ursprung. Sind aber indessen auch' daß sie je langer je lauterer werden/und Schleim/Erden/

gesund. Salz und anders zurücklassen. (2.) Die aus Letten ih-

(z.) Die gegen Nidergang sind etwas reicher, ren Ursprung hat/die führet eine indische trockene Krafft

Denn sie M nicht so sehr von der Hitze eingehakten. mitsich/ siefallegleichaus/wosiewolle. (5.) Die aus

(4.) Welche gegen Norden ihren Ursprung haben/ einem schwarzen Erdreich führet eine taube scbleimichte
sind subtil und kalt und ungesund / denn sie verstopfen mit Krafft mitsich / ist matt undungeschmack / aber indessen
ihrer Kalte die poros (Lufft - oder Schweißlöcher) in dem gleich dem Throrwasser / fruchtbar zu Gewachsen ; auch

Menschen. - . ^ dieses und jenes kan dann und wann änderst seyn. Hier

(s.) Die Quellen in Gründen sind reicher / als die/ kan die schwarze Erde zuweilen ein süsses wolgescbmackes

so in der Höhe ligen : denn alles Wasser sencket sich in Wasser mitbringen / wann es nemlich nicht lang durch

den Grund. ^ ^ ^ „ solche / sondern vorhero durch Steine gezogen. Und so

§. 6. Keine unter diesen funfRegeln / ob sie wol alle begibt sichs auch jezuweilen mit dem Letten. Summa:
von Brunnengräbern angegeben werden / ist / die nicht Die Wasserquelien lt.uffen nicht / und gualikciren sich
einen grossen Schein der Warheit hätte / aber gleichwol nicht nach der Menschen Regeln / sie machen gar zu viel

ist unter denselben keine schlechter Dingen / durchaus und Ausstellungen / Auszüge / zweiffelhaffte Umstände undinsonderheitlich wahr/keine läst sich auf alle und jede Quel- Ausflüchte / hat jede ihren Kopfs für sich / wie dieErden-
len ziehen / jede leidet noch eine Ausstellung / einen Ab- gaste / denen sie zueilen. Also ist mehr auf das / was die

und Zusatz. Denn die Erfahrung bezeuget/ daß über das/ Quellen aus den Oertern / durch die sie fiiessen / mit sich

was schon Hieroben gesagt / manche Quell / so qcstracks nehmen / oder nicht mit sich nehmen / zu seben und daher zu

gegen Mitrag entspringet/einer andern in der Nahe/wel- Messen / wie gut sie seyen. Zwischen den Felsenbrüchen

che gegen Morgen entspringet / und wider beeden einege- finden sich hin und wider Gruben/Teiche und dergleichen/
gen Mitternacht oder Abend nichts nachgibst / weder an da sie die aus dem Meer und Flüssen mitgebrachteund ih-
Güte noch reichen Zufluß. Es fliesset eine Quelle unten nen anklebende Unreinigkeit ablegen / fallen und zurück

aus / die wenig sagt / eine andere oben / die reichlich gibt, lassen.

Es gibt etwas erhabene Flüsse / die beederseits Quellen §. 8. Es wird auch aus dem/ was sich am Grun^

auslassen. Es sind Kronen- formige Berge / so um und de seyet/eine prob von der Elgenschafft des Wassers

um lebendiges Wasser ausschenken. Item es finden sich- genommen. Wann der Schliser an denen im Grunde

zwo Höhen gegen einander über / deren eine sagetgegen ligenden Steinen hart ist wie ein gebrannter Gips / so ist

Mittag / die andere gegen Mitternacht und Abend / sind solcher Quall ungesund / dann das Wasser führet eine

mit einem Thal unterschieden. In der Mitte der mitta- trockene Krafft mir sich / die Schaden bringet / zumal

gigen entspringet ein Wasser / das reich und furbundig wann der erhärtete Schlifer leicht ist. So er aber schwer

gut / und taglichen Gebrauchs / hat seine bestandige er- am Gewicht / so kan ein solch Wasser / in Ermanglung

wünschte Kalte/Sommers und Winters. Etwan hun- eines läutern / gebraucht werden / denn die schwere Unrei--

dert Ruten davon/an eben dieser Seite/ laufft eine andere nigkeit fallet in den Grund. Denn daraufist hier zu sehen:

oben heraus aus Steinen durch Toffsteine; ist auch gut/ ob die Unreinigkeit mit dem Wasser vereinbaret und so

wiewol sie wenig gebrauchet wird / weil sie etwas abgele- vermischet / daß sie sich von derselben nicht absondern last/

gen. Auf jener Seiten / undgegen über in der Mitte des als ob siegern von demselben weichetund abfallet. Ist die

ftlsichten Berges / entspringen mehr als eine / ungleicher Unreinigkeit leichten Gewichts / so bleibt sie mit dem

Art / aber alle gut und kostlich / und den besagten an Güte Wasser vermenget/ sie werde dann durchs Feuer geschie-

gleich/wo nicht überlegen/ ob sie wol gegen Mitternacht den. Ist aber dieselbe schwer / so fallet sie vom Wasser/

und Abend ausquellen. Atem eine starcke/und mit so viel und sencket sich in den Grund. Dem kan nun auf besagte

Felsen/Laim und Erden überdeckte und bedachtste Quelle Art gerathen werden,

gibt nichts auch ausdenstarckesten Sonnenschein; da die- §. 9. In allen Vrunnen und Quellen finden sich

ser überdas auch sowol ihr magnetischer Zug und Bestär- gleichsam dreyerleyN?afsir. Das obere ist der Deckel/

ckung als Hindernus seyn kan. Summa / es findet sich darausStaub und Unreinigkeit fallen kan / auch das Un--

hm ein unendliches Wechselspiel der Natur / und gehet geziser seine Spielung hat. Das unten am Boden ist mit

zu wie mit den, Wind: er blast wo er will/ er hat ein freyes allerhand Unreinigkeit vermenget. Das mittlere aber ist
Maul / das last er sich nicht sperren noch spunden. Und das beste. Dann was im Wasser ist / oder ins Wasser

das Wasser laufft und rauschet auch wie es will / und wo kommt/so es schwer ist/fället es in den Grund; ists leicht/

es will / und hat einen spukrenden Schnabel / es grüblet so fchwimmets auf der Höhe / so weicht das untaugliche

und schauflet alles aus / es machst alles gangig und lau- allezeit aus der Mitte in den Grund / dasern der Quall

fig/ esheistbeyihm: überall an/überall aus. nicht aufgebuttert wird; ausgenommen / wann / wiege-
Nic nuUuz ineluÄabilis error. sagt / die Unreinigkeit so leicht / daß sie aus dem Wasser

Also last sich ein Weiser keinen Anstoß amLauffderGe« nicht weichen kan / sondern mit ihm als eine subtile Krafftrechtigkeit hindern. vermenget bleibet.
§. 7. Nun ist auch die Beschaffenheit des Was) §. 10. Eine andere wasservrob ist diese- Wann

sers / das die Quellen fuhren / aus desselben U?esen/ man Eyfen / das gefeilet ist / und daran nichts Fettes ae-Sroff oder Maren / oder ganzlichen Lauterkeit zu be- kommen/in das Wasser tuncket/und es rostet/fo bat das
trachten. Gewiß ist: Eme Quelle aus kisichten rothen Wasser eine Schärffe: dann der Rost kommt vom Vi-
Sand /der keine trübe Unremigken an sich hat/item wel- triol oder Salz. Rostet es aber nicht / so ist das Wasser

che zwischen den Gelassen und rauhen Brüchen der Felsen/ süß / oder es führet eine Trockne in sich / welche / wann— 5 . ^ -



Anderes Buch. 289

es versotten wird / im Grund kan gesehen werden.

Dann es wird das XVasser auch ineinem verglasten Topf

Verjötten /danmt! dann aus dem ^ediment/soimGrund

verbleibet / erachten kan / wie es beschaffen.

§. 11. Cswird auch das VOasser gewogen / ob es

schwer oder leicht ist. Man füllet ein Gefäßlein mit etli¬

chen Wassern/ und wigtein jedes besonders / welchesnun

am schweresten ist/ das hat indische Grobheit in sich. Man

nimmet auch etliche reine Tüchlein gleiches Gewichts/

wann sie noch trocken sind / die tauchet man eines in die¬

ses/das andere und dritte in ein anders Wasser / und last

sie trocken werden. Wann sie völlig ausgetrocknet / so

wigt man sie / daraus kan man des Wassers Schwere ab¬

nehmen.

§. 12. Es leiden aber oder erfordern vielmehr die

noch unreine und etwas mangelhaffte Quellen eine Rei--

mg und Verbesserung / und zwar (i) durch eine Ver¬

wendung/ da eine Quelle/ so dergestalt an der Sonnen

ligt/ daß diese ihrer Kalte einen starcken Abbruch zu thun

vermag / muß etliche Ruren weit umgesühret / und ihr

Ausgang an einen schattichten Ort gerichtet werden / da

sie ihre vorige kalteKrafft wieder bekommet. (2) Durch

Uberdeckung/ oder eine Vorwand / oder durch beedes.

Die Gewölbung aber und Wand wird ohne sondern Un¬

kosten von über einander gelegten starcken Felsen bereitet.

Beedes dienet wider der Sonnen Hitze.

§. 13. Hingegen wann ein Quall allzu sehr imSchat-

ten und an gar zu kalten mitternachtigen Orten entsprin¬

get / so kan ihr Ausgang / in dem er geleitet wird / an die

sommerliche SeiteMittag-Werts gerichtet werden / da¬

durch wird die Verstopflichkeit von der Sonnen temperi-

ret/und das Wasser verbessert. Wann der Quall aus

einem unreinen trüben Grunde entspringet / muß man

dem Quall tief nachgraben / und einen Kasten darum ma¬

chen / damit das Wasser hoch zu steigen habe. Alsdann

werden die Rohre in der Höhe / wo das Wasser lauter

ist / eingerichtet: da dann das grobe und unreine zu Bo¬

den fället und zurück bleiber / das leichte lautere aber zum

Gebrauch ausgeführet wird.

§. 14. Wann ein Quall aus einem trüben Grund

aufsteiget / und durch das Aufsteigen alles Wasser trübe

und untüchtig machet / so reiniget man vorerst den Quall

von seiner Unreinigkeit/ umschlagt ihn hernach mit einer

mit Wasserdegelverschlagenen steinern Mauer / oder mit

Erlen - oder Eychenholtz / damit das Erdreich nicht nach-

sincken kan. In den Grund legt man grosse Kiselsteine/

oder doch sonst glatte harte Steine/ doch dergestalt / daß

solche dem Quall unverhinderlich seyen; auf die grossen

Steine kommen kleinere Kifel / lucker auf einander gelegt

auf iö oder 2. Schuh / nachdem der Quall tief ist / da¬

durch dringt der Quall / und das Trübe bleibet unten/

und das obere Theil des Wassers läutert sich. Doch muß

der Quall also gerichtet seyn / daß er neben herum erhöhet

werde / damit das lautere Wasser oben weggeleitet wer¬

den kan / und das unsaubere im Grund verbleibe. Also

könte man einen Quall auch in Schnecken-Canalen

herumführen/ und in dieselbe viel Kißlinge einlegen/ durch

die das Wasser liesse. Item man könte dergleichen thun

in Rinnen / die unter einem gewölbten Gang geleget wer¬

den. Dann an solchen Steinen flösset und streiftet das

Wasser die Schleimigkeit und Trübe ab / daß es lauterer

und besser wird. Hier muß die Kunst der Natur nach¬

ahmen.

§. 15. Eine Brunnstube ist ihrem Nahmen nach

ein einqefangener gnugsam raumlicher Ort / da eine oder

mehr Adern einer Quelle als in einem Gemach zusamm

««brachtwerden / vondannen siswieder ordentlich aus¬

lausten. Wird auf unterschiedliche Are zubereitet.

Aufs schlechtest wird sie wie ein Brunn mit aufeinander

gelegten Steinen rings herum eingefangen / und das erste

Rohr darein gelegt mit einen, Seyher vor demselben.

Oben liget ein bretterner Deckel darüber / der wie ein an¬

derer Brunnendeckel mit Bandern gefasset / und in An¬

geln liget / oder es wird nur ein Brett neben dem andern

hingeleget. Wo man aber böse Nachbarschafft / oder

gar feindlichen Muthwillen zu besorgen hat / da beschlies¬

set man sie billich obenher mit einem guten steinern Ge¬

wölb / das/ nachdem es wol ausgemauret/ mit bewährten

Wasserdegel oder sonst starcken wasserhaltigen Laim / da¬

mit es der Regen und anlauffende Wasser nicht durch¬

dringen und beschädigen mögen / überschlagen wird: dar¬
auf ferner die übrige Erde kommt. Darein wird auch

eine ligendeThür von Eychen-oder Erlenholtz gemachet/

und ordentlich bey dem Schloß mit einem Uberlegbrett-

lein/ nnd darauf und sonst mit frischer Erde undWasen

überschlagen / also daß man selbigen Platz von einem Hü-

pel / den die Natur aufgeworssen / nicht erkennen kan.

Daher man auch nahe herum wildes Gesträuch zu zigeln

pfleget / oder mit ungefehr auf einen Haussen hingeworffe-

nen Steinen / Reisig und Moß den Zutritt unfreundlich

machet. Wem es an Paarschafft nicht fehlet / der lasset

diese Stube fast wie sonst ein Gemach im Hause raumlich

gewölben; es sey gleich mit einem Kugel-oder Creutz-

Gewölb / und ein Rundtischlein und Bäncke von Holtz

oder Steinen hinein machen / zuZeiten eine zulässige Er¬

götzung in der Furcht GOttes daselbst zu haben/und den

Schöpfer auch für diese edle Gabe zu preisen. Die Gele¬

genheit gibt auch hier bald diesrbald jene Erfindung an.

An manchem Ort wird die Brunnquelle absonderlich

überbauet / und die Brunnstube wieder absonderlich / und

werden beede mit einer Mauer und Thür unterschieden.

Unter der Mauer laufft die gefaste Quelle durch in einen

steinernen Grand / so mir einem isbro oder Einlauff ver¬

sehen. Und in denselben Grand ist ferner das Haubrrohr

eingelassen mitdemSeyher: oder es gibt der Grand sein

Wasser in den angesetzten Canal ab. Es gibt auch wol

Ursprünge / denen man keine Stube bereitet / und werden

frey offen gelassen / und nur mit etlichen Bäumen einge¬

fangen. Es schadet auch nicht / wann sie den offenbaren

Himmel/auch/ falls sie ohnedem übrig kalt / und sonst

von starckemZugang/wolgar die Sonne sehen / und sich

ein wenig auslüfften / wie sie sonst an vielen Orten sich

selbst solche Stuben machen / da sie sich ein wenig mit

freyer Lufft und der Sonnen besprechen und belustigen.

Bisweilen sehen diese gesaste und umher beschloss>Ne Ur¬

sprünge zwar den Himmel / und empfangen daher auch

Lufft / können aber die Sonne mit keinem Buck erreichen.

Ein auf einer Klippe stehender / und wie ein Regendäch¬

lein über den Ursprung sich oben herüber ausbreitender

Baum gibt wol auch einen benöthigten «schatten / aber

seine abstattende und faulende Blatter schaffen hier keinen

Vortheil. Darum muß entweder der Baum weichen/

oder wann die Blatter abfallen / solche in ein - und ander¬

mal aus dem Ursprung ausgeräumet / oder zur selben Zeit

derselbe bedecket werden.

§. 16. Unten amBoden der Brunnstube / wodie

Quellen herausdringen werden / müssen breite Steine/

aber unter denenielben gleichsam als kurtze stumpfichte

Füßlein und Stöhlen starcke Kiselstein gelegt werden / da¬

mit der Quelle dieLöcher nicht verstopffet werden / und

gleichwol die mit aufquellende Erde einen Anstoß habe.

Also müssen die an den Seiten herum aufgelegte Steine

der Quellen unverhinderlich seyn. Durchbohrte Steine

thun auch an den Quell-Löchern / und wo der Ein-und

Oo Aus,
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Auslauff der Quelle sich befindet / sehr bequem. Ausser Romain Frankreich / daß er eine grosse Kranckheit
dem und aufwerts kan die Mauer gegen der Erden mit heilen könne / gleichwie solches aus dem Lsrrkol.
Degel /Kutt oderMörtcheug sogut verwahret werden/ nxoincalzl.Aior.munä.s.p.i.erzehletLsrolus'l'spier
als mans vermag/ damit keine fremde Wasser dazu schla, inLommene. sä!. f. KI 6e LonMr.pl>. inrubr. csp. i.
gen mögen / welche das gute betrüben und verhindern, n. z. cum leqq. Alleine solches wird von andern wider,
Wo die Quellengar tiesligen / müssensiemit zulänglich sprechen; und bezeuget insonderheit k>ecrus cle Lrelcen-
langenMaurengefasset/ und soviel sich thun last/ empor riis, einFrantzöscher ^e6icu8 ,daßerzwaröfftersdieKö^
getrieben oder aufschwellet werden / eben wie man pfle-- nige von Franckreich ihrem Gebrauch nach / die Kröpff
gtt mit einem Mühlwehr« ein Wasser aufzuhalten und anrühren sehen / daß aber jemand hiervon wäre gesund
aufzudammen / daß es einen höhern Abfall und mehrere worden / dessen könte und wüste er sich nicht zu erinnern/
Starcke das Rad zu treiben überkomme. weßwegen es besser wäre / wann diese Leute/ so mitKröps-

§. 17. Wiehoch oder nidrig des Ursprungs Decke sen belasstet/ zu Gesund-Wassern reiseten/ undmiltelst
oder Gewölbuitg seyn solle / ist nicht ausunumschrenckte derselben Gebrauch sich heilen liessen. Dem sey nun wie
Gewißheit zu bestimmen. Dann es wird eine Urquelle ihm wolle / so ist doch gewiß / daß diese Leut / welche bey
bald in einem Felde /bald in einer Wise oder Auen/bald in dergleichen Wassern wohnen / solche nichts dcsiowemger
einer Anhöhe/ und anbey bald auf eigenem/ bald äussrem- keines wegs entbehren können / Massen die Nothwendig,
den Grund und Boden um - und überbauet. Leidets der keiten der süssen 5Vasier so groß / daß an solchen Orten/
Ort / und ist das Feld von grosser Güte / und hat man wo man selbige nicht haben kan/sie gar verkauffet werden/
nicht Macht höher zu fahren / so bleibet man gern ein paar da doch sonsten der Gebrauch des Wassers einem jeden
Schuh tief unter der Erden / damit der Kornbau (oder umsonst frey stehet, v. §. 1. Intt. 6« k. l). Dergleichen Kx.
was sonst darauf stehet) obenher unverhindert bleibe. empla zu lesen in 1. ff.il -e2l1m.leA .Lc I. i4>§.z,ff.ec>6.

§. 18. Ligt der Brunn so hoch / daß ohne sondere sclcl. /scob. Lornic. rerum luKcienr. 1r. 1. cap. 6.
Beschwerd und Unkosten ein Ablauffan derselben Boden ia pr.
mag gerichtet werden / kan solches durch ein Rohr und Den Ursprung der lebendigen Brunnen- und Was-
Zapfesi / oder durch diesen allein geschehen. Durch dieses serquellen/ daraus nach und nach grosse Flüsse werden/ be¬
Mitte! könte die Brunnstube in einem oder 2. Jahren ein- treffend / gibt es von denselben sehr viel lustige vilpursrio.
mal völlig gesäubert werden. Die Seyher oder durch- nes, gestalten etliche schreiben / daß die )Vasserquellen
löcherte Blech müssen nicht von ungefehr / und etwan von ihren absonderlichen verborgenen Gaamen haben/
einem alten Ribeysen hergeraffet / sondern durch eines daraus sie / gleich) wie ZSäumaus einem Aern / oder
künstlichen Schlossers oder Kupfferschmids Hand wol be- aus der XVuryel / die sich hernach in viel Zweige
reitet werden. theilet / wachsen und hervorkommen / mithin deri

nachmals sich in v»e! Ströme zertheilen. So fin<«
det man auch Oerter / da vorzeiten grosse rvasie!>
flöß hergeflossen / die aber izo nicht mchrvochan,

Z8- Von Quellbrunnen und Brunn- ven/ und alsein2)aumvon leinerXVuryel verdor-
studen. §. I. öc ret sind/darvon diest Urfäch gegeben wird / weildie

Brunnen etne grosse Verwandtschaft mit dem Ge--
.Je nothwendig und nutzlich sowol bey den Stad- siirn haben / welches alles verborgener unsichtbarer
- ten/als Flecken und Dörffern/deßgleichen auch rveise aneinander / als an einer unsichtbaren Ret--

bey ?rivsr- Gutern die Quellbrunnen seyen/da- renhanget; dakero dann kommt/daß/wo XVasser-
von gibt »ippoliru8 3 Lolllk. in ^r. öelncremenr. Urb. reiche Quellen sind / daselbsten auch ein gütiges Ge<-
»6 Lap. 4. lid. 2. wie auch ^acob. Lornic. m rr. 6e rer. und fruchtbares Ä.and anzutreffen; wann aber
lutLc. rrsÄ. i.csp. 6. sattsame Nachricht: Gleichwie es der Himmel seineund Einfluß wiederzurück
aber derselben nach Anleitung unsers ^uckork zweyerley ziehet/und die N?asserstr5me nicht würcken (dieM-s
Gattungen und Arten giebet / nemlich unbeständig -und wie der Poet stgt/
lebendige Quellen; also müssen jene zum Nothfall /und - - p/uviste Lspellse)
wann keine lebendigevorhanden/gebrauchetwerden/ al- vertrocknen die Vrunnen / wie man in grosser
lermassen sie gleicher gestalten ihrenNutzen geben / wie- dürrer Zeit / wann es lang nichtregnet/ siehet / und
wohlen diese weit besser und gesünder sind .Uyppol.a Lol- pflegen auch die rvasser-reicheiie Quellen / fa so aar
lid. c. I. vert. Hingegen sind grosse rvasserstromeselbßen zu versiegen. Viä. ttip.
auch die lebendige (Quellen von einander sehr unterschie- pol.sLoliib.c.i.p. 54.
den / angemerckt es einige gibt / welche klares Helles flies- Und von diesen Brunn und kvasserqu -llen wek
sendes und gesundes Wasser mtt sich fuhren; Da hinge- che einen immerwahrenden Zufluß (perpemsm cau>
gen andere gefunden werden / welche den Leuten Kropsse 5sm) haben / und dahero lebendige Wasser genennet
verursachen / und sie gantz dumm machen, v.l'kom. I.a». werden / wird hier zu handlen seyn: dann dieselbige sind
sius Lansulr. p. 815. ^eorg. ^gricol. l.,^2. 6e nscur. es / welche die Gerechtig - und Dienstbarkeiten ob ih,
eorum,qu«eKuuk,r cum rerrs.k N>ppol.a Loll!b.c.2. nen leiden / wie zu sehen ex I.28 ibiquevionxs.(Zk,cc)5r.
davon ^xempl» zu lesen beydem1ok .öo6inoinmerllo6. öc al. OO. ff cie8. ?. 8.. Solche N)aster^Gercchtm--
liiüvr. csp. s.P2Z. l Zo. Lc 8csIiAero exerc« 60. le <A. 2. und Aiensibarkeiten nun kan derjenige verwilligen/dtM
Dergleichen Kropffaber durch sonderbare Gnade die Kö- das Wasser eygenthümlich zustehet/ per!. 4, ff.
uigevonFranckmch undEngeland sollen heilenkonnen; squ.czuor.Lc-Kiv.öcl.z.c.cleserv.Lcsqu. Wosernnur
allermassen solches bezeuget L^mersr. cear. z.me6ir. Ki- auch die/enige/ welche bereits eine Gerechtigkeit aus sol»
üor .llveoper. succil.cgp .42. l^iccsrr.clec. i.nbl'.kikor. chem Wasser haben / dareinwilligen / allermassen ihnen
p^lic. csp .7. a66.Ii.enat. Lkoppin. Nb. 2. 6e vomsn. zum Nachtheil von dem Eygenthums-Herrn nichts ver-
krsnc.rir .2 .n .8 .p .22Z. ^sa demRonig v0nHlspa<« henget werden kan. perl, in conceclen^o.z. ff. 6esquZSe
nien soll gleichsamvon oben herab diese sonderbare Krafft aqu. pluv. src. es wäre dann / daß ihnen an dem Wasser
mitgetheilet seyn / daß er die Teuffel austmben / und dem nichts abgieng / und solches keinen Nachtheil brachte/ son¬

dern
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dern daß noch genugsam Wasser vorhanden/oderselbige chen / oder an andere Ort /dem aleen L-auffzuwider/
das Wasser nur zu verschiedenen Zeiten gebrauchen dörff- führen wolte/ ob er sölches wider des untern Willen
ten / angesehen m diesen Fallen der Eygenthums-Hm zuthun befugt seve ^ Bey welcher Frag dieser Unter,
ohngehindertderer anderen das Wasser zu verleyhen schied zu halten/daß entweder der obere das Wasser dem
Machthatte, v.1 .2. §. tj sczusecluLtuzI.ff.cleS.P.R.. L: untern zumSchaden undNachtheil abführet, inwel,
I.I.ucjo.4 .if.ciesqu.quot.Lc«Kj v. Dieses aber ist ge- chem Fall es ihme nicht gestattet wird: v.i. l. §.äenique
wiß/daß diejenige/welchen der Gebrauch eines frembden Klarcelluz 12. ff. äe squ. ö! squ. pluv.src. Oder es ist
Wassers bewilliget und erlaubet worden / solches einem des obern Will und Meinung hierdurch seinen Nutzen
andern von dem Gut / davon es geleitet wird / nicht zu- zu schaffen; da nun dißsalls ein sonderbarer Gebrauch
kommen lassen können, per I. ex meo. 24. ff. 6e 5.P.K.. Es oder Abrede vorhanden / wird derselben in alle Weege
waredann/ daß das Wasser schon in ihr Gut gekommen/ nachzugehen seyn/ l. Koc jure.z. §.cluÄuss<zug?.4.ff.ci«
immassen sie selbiges alsdann/ indem es hierdurch bereits »qu. quor.L: sttiv. Wann aber dieses nicht wäre/stüw
ihreygen worden/ wohl einem andern vergönnenkönten/de wiederum zu bedencken / ob das Wasser als eine schul,
wofern nur hieraus dem ersten / der ihnen diese Dienstbar- dige Dienstbarkeit durch einen Graben / Canal oder der-
keit schuldig / kein Nachtheil entstünde. 1.1. §. illuci. 16. ff. gleichengesühret worden; oder ob es selber/ohne jemands
«le sczu.quot.L-zeüiv. Befördern/Hindern oder Zuthun also gelaussen? Im

Es werden aber sothane U?asier-Gerecheigk!etten ersten Lall/ da der obere zugelassen / daß das Wasser
unterweilen der Person / bißweilen aber einem ligenden durch der untern Hülffund Zuthun auf sie geführet wor-
Gut verwilliget. JmerstenLall hören sie mitderPer- den/stehet es nicht mehr bey ihm/denen untern nach ihren
son auf / und kommen nicht auf die Erben und Besitzer, langen Gebrauch solches zu wehren/ per!. li quiz äiucur-
I.pecori5.4. ff.öe S.P.R.. Im andern Fall aber folgt oo i o.pr.ff.^serv.vmö. Im andern Lall aber/'da das
die Gerecheigteie dem Gut nach/ es mag selbiges/in west Wasser selbst ohn jemandes Hülff oder Zuthun aus der
sen Hand es wolle/ kommen. s>. in t. trarer 2 frscre. z 8. ff. untern Soden seinen natürlichen Lauff gehabt / als
cle QonciiÄ. incleb. Insgemein aber ist hierbey zu mer, wann zum Beyspiel die Wasser - Adern unter dem Bo¬
cken/ daß auf eines jeglichen Gutes Art und Natur zu se, den / auf der unrern Güter selbst herfürgekommen / als-
hen / gestalten ein im Thal gelegener Grund und ZSo^ dann ist dem obern in alle Weege zugelassen / solches
den dem obern gleichsam von Namr dienstbar ist/ein- Wasser/wider der untern Willen / tu Mem Nutzen ab,folglich dieses leiden muß / daß das Wasser von dem zuqraben / und wohin er will / zu fuhren und zu leiten/
obern herunter fliesse/ welche Ungelegenheie aber mit 1. ?rvculus 26. ff. cie clsmn. inkeA. l. tluminum. 24.
diesem Nuyen compenliret wird/ daß auch von dem §. nem vicjesmus 12. ff. eoci. Dann wann gleich das
obern alle Fettigkeit zu dem untern Boden kommet. Wasser tausend Jahr von ihm selbsten ohn einiges Men,Und dieweil» der Natur nach das Wasser unter sich be- schen Hülff oder Zuthun lauffet/ so kan doch solcher Lauff
gehret/so folget hieraus/daß diejenige/welche oben Gü« keine Verjährung zuwegen bringen / fondern es wird
ter ligen haben / daß Wasser zu behalten nicht schuldig hierzu der Person Zuthun und Hülffe selbsten erfordert/
sind / obwolen es die untern / so selbiges empfangen müj- !. qui lun6um 12. ff. qucmscim. lervir. smirc. Woraus
sen/thun können, v.l. i .§.ciemque2z .ff.ljesczu.Sczqu. dann auch diese Frag entschieden wird. Geseyt/dafiiei
plav. src. Gleichwie es aber keine Regel gibt / die nicht mand die Gerechtigkeit habe / durch eine VOasserfali
mit ihren sonderbaren Abfallen versehen/ also hat es auch len vas VOasser zu beschlossen / besagte 'Wasserfallen
bey dieser Begebenheit eben dieBewandtnus: gestalten aber nicht behebe genug gewesen / 'so / daßvornen
derjenige / welcher unten her ein Gut ligen hat / das zu ein wenig Vl?asser zwischen der Lallen heraus zu
Wasser von oben hinab einzunehmen nicht schuldig ist/ fliesien angefangen / welches hernach die untern
wann der obere solches Wasser / welches von sich selbst Nachbarn lange Zeitgenuyet haben wirdgefra^
nicht hinabkame / durch sein Zuthun oder Hülff mit des get / ob bey solcher der Sachen gestaltstme / der
andern Nachtheil abzuwenden sich gelüsten liesse; oder/ oberedas Ma/strdermafftn aufhalten tonne / daß es
wenn dem Wasser / das von ihm selber sanffter oderge- nicht mehr abzukanffen mächtig ist^ Wiewolen es
macher laufft / durch den obern ein schnellerer Lau^ge- nun das Ansehen haben möchte /ob solte der obere dem
machet würde: oder auch/wann das Wasser innatürli, Wasser seinen alten Gang und Lauff zu lassen schuldig
chen Graben und Gruben im obern Theil sich enthalten/ seyn / so kan doch hieraus dieses noch lange nicht geschlossen
oder über Menschen Gedencken in einem gemachten Gra- werden / gestalten das Wasser in diesem Fall nicht des
ben sich befunden hatte; welcheseben auch von diesem Gemüths und derMeinung/ als eine schuldige Dienst,
Fall zu sagen / wann der eine Theil nicht höher und der an- barkeit von den untern Nachbaren gebrauchet wor-
dere niederer ist / mithin die Gelegenheit des Orts unter den / sondern es ist vielmehr an und für sich selbst ohn je¬
den Gütern keinen Unterschied machet. Akermassen auch mandes Zuthun da hinab gelauffen. Weßwegen dann
in diesem Fall keiner des andern Wasser zu sich zu nehmen dem obern nicht verwehret werden kan / daß er / seiner
angestrenget werden kan / wofern sie sich nicht eines an- habenden Gerechtigkeit zu Folge / die Wasserfallenalso
dern vorhero verglichen / oder das alte Herkommennicht verwahre / daß nichts mehr hernach zu den Genachbai
den Ausschlag gebe/ als welches in dergleichen Fallen vor ren hinunter lausten könne, l. Präses. 6. L. cle lerv. Le
Brief und Siegel zu halten ist. Vici.Noe Meurer vom »qu. V. ksrtkolorrise.Loepoll.l'r.^elervik. squseäuÄ.
Wasser - Recht ?r. 2. «zu. f. n. z. Lc Noe Meurer 1>. 2. qu. f. n. Xl.

Bey welcher Gelegenheit noch ferner gefraget wird/ Im Gegentheil aber kan der untere dem obern
wanndasWasser /welches oben aufeinesGmnd und das Wasser nicht benehmen ; dann wann zum Beyspiel

Boden entsprungen / seinen natürlichen Gang nach einer oben ein Gut / darinnen das Wasser entspringet/

unter sich lauffc / und von denen / welche unten hatte / selbiges aber so tieffwäre / daß es zum untern Bo,

ter haben / eine gute Zeit ohne des obern kviderspre-- den käme / und weil es keinen Ausgang hat / sich wieder

chen und ZVehren gebrauchet worden ist ; hernach-- zu dem obern Gut schwellte / mithin so hoch stiege / daß

mals aber der obere / aufdeslsn Grund und Soden es das obere Gut wasserte/ in diesem Fall kan der untere

besagtes N?assir entsprungen / solches selbst gebraut durch graben das Wasser nicht abwertS wenden / gestal-
O 0 2 ten
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ten er dem oben, dasjenige/ welches von ihm keinen An- sen der Ort/ darinnen das Waiser lasst / eiaen „?'/ d-m-

fang / u. so der obere von sich selber hat/nicht nehmen mag/ stehet auch das darinn befindliche Wasser eyaenchüm-ch

gleichergestalten wie niemand in dem «Seungen also r.eff zu. l. i. §. permimmr. 41. ik^ cle«qu quor ?

Lrabenkan/daßdesob-rnMauerzuHauffenpele.I k»I6us in cap. cum omnes. 6. X. cle Lonkit üe ^°e'

ININUM. 24. §. irem viclesmus 12. öc l. ?rc>cu!us 26 tt. cle teurer c. czu f n Z4 c. «
6zmo.mtea. Wann aber das Wasser von dem obern Weilenwir b.ßhero von den Wasser,Gerecht,«,

Voden aufden untern durch heimliche verborgeneAdern keiten ein und anders gemeldet / als wollen wir

lieft / und der untere seine eigene Adern zu offnen anfienge/ Erhaltung auch etwas weniges beyfüge? / ^

mithin hierdurch verursachte/ daß alles Wasser zusammen vor eine grössere Kunst gehalten wird / ^

käme / und dem obern dardurch auch das seine abgienge; als zu erwerben - M dem?

JudiestniFallistk-inZweiff-I/daßnichtderunrer-i-l: denSedrauckgS
che«thun / >md das Wasser / welch.« aus seinen Adern s-r-P-i son selbst derselben bedienen / odtt-ch-n and rn Ä

h-chnagtt/du-chgrabm/suchmMd sichren möge/unsern, Namen/vd-ranfuchrmB-fehlK^

stalten erm dem l-m-iigrabet / und dem andern mchts ch-n lassen, l. ulu.-->.ff. gu°m.6m. k.v. -m^
Nimmet. Eme ander- Bewaudtnnß aber hatte es/ wann mag da« Wasser i>a«gand-Gut / ode mr eilige » Ä

«sbaem-ldt-r Massen d-s-b-rn Adern abgraben wolte. d-ffeld-n bezriessen. vU. lkl° p.r!°m 1°rv

ff I. ffnwinuw.24. §. H6°-I.n.n.int. «- dl°-u-ur-r -Mi--. Und endlich e« mögen die Eebäu/ so dattnn all

ff qu. s, U.XI. e- l 2. Was b>-hero von dem sdern mid standen/ abgegangen seyn oder nicht/ wannnm noch ein

vn«mgesagelworden solchesdalauch> Ani-igung davon vochanden - Wiewolen ndiesemÄ

MavkydemMWnPlatz/welcher,nd-rM-ee-stm ralhsamerist/wannmanzurEchal ungsen-r^

Gu-l.g-nha- / von wÄchemdemnach gefraget wird: men-ine l-roi-Ii-rionansricbtel/öderem

Gd »»s-Ib.z- / wann da- WaAr oben enrsprun. damit alsodadurch daSGemü.h und" ^

gen/ l-Ich-s dem- , der unter chm-i,k/aufhalten/ werde. 1.4s. pe. ibi<,u°vv. ff"Gl-iet,«?-.
oder es an einen andern Orc zu seinen Gütern /Wider stallen kan derjenige / welcher an seinen vvasler- Gerecht

seinen gen,ernen / natürlichen und gewöhnlichen tigkeitcn von einem andern gehindert wird/sich selber 6s

x.auff,e.--n uns wenden könne ^ B-b welcher Frage k-nffr-n/nnd den von einen, andern ihm -u w?ed-^

zub-denck-n/ ob -rmehr Wass-r / als er nutzen kan /aus- richt-nBan -yg-nmächtigwi-de. abthun ff-K
halten und abw-nd-i> wolle / Massen ihm-dieses / w-il es ^<,uil.l.Iivi,<-w.-2. §. li-i-ij-inu-m.z ff nn°6vi-u-

mehr ans N-idgeschi-hel / nicht Melassen ist. Oder ob ckm.^ff Siruv. <1° »in-liS. priv c.v - a°k°r /NnN

-r solches Nicht ans N-id und d-mand-rn jnm Schaden w-il-nsothan-rvass-r-S-r-chuge-t-mixjchN)^

thue/ nichts desto weniger aber von dem obern eine ae- »war zehen ^akr unter den V

wisse vorgeschriebene Maß habe / wie er das Wasser ge- ter den abwesenden pr-lcribirt und v r/chret L?d?v ?

brauchen soll; wclchm Fall« es -ben-r Massen da« Ans-- h in f. c. 6- lonz. r-mp. pr»scripi?I, z L

hen hat, daß er e« nach der ihn.« vorg-schri-b-nen Art und -ur. Se ->,u. al« ist Mi- allem N-K darauf sth-n / da-

Weis gebrauchen müsse/ »rx. I. c-rrog-n-ri, IZ. p,.ff inan vorVollmduna d-r-^-iM»»>ia ^

6°Z.?A. Jedoch sind-tlich-der Gelehrten/absonder- seinem Gebrauch abhalf

IichaberL>iep°>l-derMemung/ weil daSWasser dem rumpirennd unterbreche Welche Inr°rr>inl^,Ni^'

untern nicht au« Ge-echtigk-it/sondem^sichs-lbsten .°rw-ch«ng au fzw?^r^
zufliesset / daß es in des obern / der,n der Mitte / guten lich / wann der iemae „n^.- k.

Willen stehe / ob er da« Wasser / welche« er ansdem Sei- auf da« bescheh-ne Äerbott von s inM N-bmuch Ä»!

mgenemptangen/ dchalten/ od-r and-rswo nachse.nem willig abstehet / und dasselbiae nicht mehr a-hrm/ch--

Belieben zu seinem Nutzen abwenden wolle / wofern er Vors änderte / wann die nn!

nur solches nicht schlechterdings dem andern / ohne sich ei- oder sonsten vor dem k°rzrj°^GeMmÄ

nen Nutzn hi-rbe» ju schassen / znm Schaden thäte; G-branchpr°r-I>n-rwi.d. I.-.idVu-A
oder / dcch aller dreyer Guter etwan ein Gut / als von al- /er v. Lc squ. ur Lc l. 2. L cle ^nnal ^

l-n mit-inand-r erkansst oder -rei bt / gewesen / und her- jii s-h-n / wi- noihw-ndig^-s s-n- s-in- G-r-chtiMt-n'!»

nach g-th-il-t wordenware / gestaltsam auch ,n diesem gebrauchen / wofern man sich solcher nicht vettM^^^^^

Fall ein jeder sich des Wassers zu gebrauchen hat / wie es chen will / welches nickt a lein a-scki-k-?, ^»1 .«1
zuvor und zur Zeit der Theilung gewesen/indeme zu murh- derselben innerhalb langer ?eit nickt

Massen/daßs°lch-«ihrWilIuiidM-inimgmi.hchd.in. vv. in"?v^

ge. srg. l.qulkingSZecles.zß.cumI.seci.ff.cieZ.?. u. Lc d-in mil-k / ^ fonF

^^°ur-r ?r - qu. -. >, ,s. Und dich« kan auch ,.dochauf eben solche Weise von einem gemeinen Wasser gesa- tiakeit haben / beschehen ift / und

get werden dann gej-yc / daß von dem Ursprung dir zu ^

oderHaubt des gemeinen^e.sses emVachle n übe? brauckwTr^ 1^^^. ^ ^ ^

des ritii Gut aufdes seines käme, wird ge- W. ''

fraget / ob erfibenannter T'kt-«, solches Wasser auf nen Wasser das Masse!'
seinem Gut versencken könne / wann er vielleicht sei-- aber einsmals seinen al en Gana c

ne wiesen dadurch ausdorren wolee. Und ob man neuensuchtt/ dann w^

gle.ch sagenköntt daß de.n ?,r>o solches dieser Ursach hal- jetzo laussr/ keine solche Dic^backett sch l?ia als^n? -
den nicht zugestatten / weil der Vack von einem gemein voriae Gereckrigkeit des Wassers ^ ^ k

n-n FInst httkomm. / w-lch-r v°i, -in-m i-d-n Aiin.,..

^ gebrauchet werden kan, So halten doch andere das wann einer ein ander Wasser an statt dessen/ so ibw bem-s -
Widersp.el darvor / angesehen der . sobald das liget / gebraucher. 1.5 qui-,"-l " ? pr ff q?/em v

Wasser aufsem Gut gekommen / dessen Eygentbums- amice. Oder/ wann-r

Hengeworden ist/wohlfolglich mit demselben nach seinem brauchen sollen / und dasselbe l n ^ >W°hlg-f»°-N!uschal.enMd,uwal.°nha-. Dlnnw-s.







AndeeeS Buch. 29z

auch zu andern Stunden/als ihme vergönnet war/nutzet. werck gehandelt/ wesswegenwir den Leser dahin wollett
I. k communem. io. §. i. LeI. Küc contticurs^.K'. czurm- verwiesen haben, i. 12. L. 6eR.. XI. Sc ttippol.^ Lol>

»6m. serv. smicc. iib. cle Increm.Urb. csp. 4. lir. 3. p. 57.59. Se 60. Indem

Dieses ist annoch gelegentlich zu mercken/daß/wann aber bey dem Bauwesen die Unterthanen gemeiniglich

ein Wasser sich nicht theilen lasset / die gantze Gerecht Frohndicnjte leisten müssen; als wird gefraget : Ob

tigkeir entweder erhalten,oder verlohren werden könne ; auch die Fuhren der Wasser-- Röhren unter die

Gleichwie/ wann ein Wässer sich theilen last/ und aus ei- andern Wasserdienst und Baufuhren zu rechnen/

ner zwo Gerechtigkeiten werden / man die eine erhalten/ und ob die Unterthanen durch gebührenden Zwangdie andere aber Verliehren kan.l.nsm laris .6 .§.l.tk.quem. die VOasier--Röhren zu führen / angehalten werden
lerv. smicr. Ebene Bewandtnuß hat es / wann etliche können? Bey welcher Frag wir den günstigen Leser auf

mittinander ein Wasser zu gebrauchen haben / eineraber denk-ickrerum V.2.Lons. Z64. verwiesen/ darbey aber

unter denselben das seinige so lange nicht gebrauchet/daß kürtzlich dieses erinnern wollen / daß die Anstrengung zu

er darum gekommen ist / angesehen in diesem Fall die an-- ungewöhnlichen Lrohndienstenverbotten seye. V.no^

andere/ so gleiche Gerechtigkeit haben/ das übrige Was-- rAc.sä egp.Xl.l.jb. l. §.6.uröcÄcl^ib.2.Lsp.

ser nicht bekommen / sondern es wird vielmehr das Gut/ ^ ^ ^

ü iur Erhaltung des Wassers absonderlich gehöret / daß die

tÄu de durch emes Gebrauch aller'andern Gerechtigkeit Brunnen gereunget/ gedecket / und die gelegte Röhren
ingu--rAuM.»haI«nw°rd-n^^W.«w-»-^uchd>-.

/ cj pr 2 ou 2 n 2 <z klemgc / welchedieNrunnen nnt^)tem werssen und an-

Und weilen auch bißweilen ein Gut mit Wasser dern dergleichen verunreinigen / auf betreuen wohlabzu--

KKKWWWk

gemeine fliessende VOasser verstanden werden müsse. 16? ^ unte^Ä^n^a^

f ?'-°c Wass-r. dichs.ummkm, dch, wanndi-WM?l.i-
I»Vdl°iv,xr.a,»ck,>-c.m«->, l«ngs-G.r°-t>-,g«-i-, (da»°!, M n-chf-wndmC°p.

§. 12. K.Lsp. zu handlen)verkaufft worden/auch die Lanal oder R5H-

(Zs?On Verbesser - und Reinigung der Wasser-und rm / deßgleichen die Vrunnen--odcr rvasserstuben
^VrunnqueUen ; item wer den gemein Brun-> dem Kauffer folge / wann gleich in dem Lonrrs6t nichts

nen zu saubern gehalten / habenwir bereits bey dem An- davon gedacht worden ist. v.^ok.ttermZ.clemolenciia.

fang dieses Buchs/ item bey dem Capirul vom Pomp- qu.zo. n,z6.

Das XXXIX. Kapitel.

Bon Wasserleitungen.
ZnnhM nachdem dasHol; frisch und gut / dick und starck ist/10.i.i. Die Arten derselben. Die au6 hölzernen Rohren beschrieben^O^bis so.und 6o-Jahr / zumal wann man eine rech¬

nn» fürgebildet. H.2. Gebrauch der Fürbildung. §.?. Wo. te Wasserkutt an schadhafften Orten wol wech cmzubrin-;u sie weiter diene. §.4. Das Maß / dieDauerhasstigkeltgen. Und weil das Eysen daran gerne rostet / muß es
und Besserung der Rohr. h. 5. Neue Angcbung. h. 6. Die wehrhassterund krasstiaer aemacht werden / damit

h. ll. Einlegung. H. 12. Unterhaltung des Wasserzugs, gemeinsten / wollen wir eine einfältige Erklärung an ei-
h. IZ. ?wo gemeine Wasserkütten. hi 14. '5t Zwo noch nem geringen Beyspiel im Kupfer vorstellig machen,bessere Kutlen. K. 16. Lufflloch uirBeyhulffdesWasser. ^ M der Menber/ aus welckem daq Nasser l -inssi-

, ^^-R^dZTÄaKN^
verdickte Art. ö .ly.Lme besondere Angebung derselben. der Seyher zu sehen ist / durch welchen das Wasser m das

Rohr einläufst.

§ ^ ^ 9. Eine wassergleiche Lime/als ein Maß/das da zeiget/

Masserleitunaen geschehen entweder wie hoch das Wasser steiget / darnach man sich richten

^mSerne / oder durch bleyerne / oder kam Dann so hoch das Wasser herab fallt / so hoch steigt
döwmie Röhren / oder durch steinerne es auch in dem Rohr n. s-w-eder h.imuf. 8ub.r.lr.tu6i.

Kanäle / oder aber nach der Gelegenheit nem exorrus lui. ?Im. In freyer Lusst geschiehet es nicht/

Canale / oder aver naty vet ^ ^fft das Wasser beschwehret und zertheilet./ sink INI ^ --und Abwechslung der Öerter/ oaourcy ste da o»e 5'M oas'Lvaijer veicyweyrel unv zerry<

gehen/ ourch zwey oder mehr nach einander. Die hölzerne 4. Die angelegte Rohr / sind im Geböhr 4.Höhren / so aus Föhrenholz gemachet werden / dauren/ Zoll / nachdem man viel Wasser wegleiten wilit
Ho z

. 5.oder H
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5« Ist ein Röhrenstock / dergleichen auch bey num. 7. Rohr / das Rohr aber bey n. 7« ist I! Zoll weit / da laufst

und 9. Diese Stöcke werden eingeführet/ wo sie ambe, in einer Stunde bey zo. oder z6.Eimer in dasWecher-
quemsten dienen. lein. Wann das Weiherlein z. Schuh tief /12. breit6. Ein eingeschifftetes Rohr / das das Wasser Ml und 18. lang / so Haltes 192. Eimer/ welche sich in s.biö
Weiherlein führet. 6. Stunden durch ein ! j zollig Rohr füllen.

7. Wie nun,. f. §. Z. Was nun bißhero im vorhergehenden §. von
8. Das Rohr/ so das Wasser »um Sto ck 9. führet, der Wasserleitung durch hölzerne Röhren ist gesagt wor,
9. Wiemim.,. den /daslastsichaufallerhandv0el'feanbrtngcn. Wo
10. Das Weiherlein. die Weiherlein stehen / da können Brunnenstubenund
11. Der Abfall / damit das Weiherlein nicht über, Röhrkasten hinkommen. Was sich hier offenbar zeiget/

lauffe. Das Abfallrohr ist z. Zoll weit / und so hoch ge- das wird auch ins verborgene geleget.
richtet/ daß das Weiherlein voll bleiben kan. §. 4. Belangend aber die Beschaffenheit und das

12. Das Weiherlein/ ist mit Thielen eingefast und um- kNaß der Rohre / sollen solchenicht aus allzu alten/ auch
schlagen/ ingleichen der Grund mit Wasserdegel (Wasch- nicht aus gar zu jungen/ sondern aus Holtz von mittelmäs,
erden) vestzusamm gedämmet. Die Thielen darauf ge- sigem Alter genommen werden / nemlich solchen/ daswe,
legt/ die Fugen mit Wascherden und Gemöß (Gemieß) nigst^o. meist 80. Jahr im Walde aestanden / und sonst
wolverdammet. Also auch neben herum alles wol mttbe- ohne^ehlist. DteK-änge ist willkürlich/man nimmetS
sagtem Stoffverschlagen/sohalt es mit Bestand. Wann auf 8. bis 12. Schuh. ?iinius sagt /10. Schuh sey die
das Weiherlein voll ist/ kan man das Rohr verstopffen/ so juste Lange. Wann die Wasserleitung gar weit gehet/
laufft das Wasser starcker an einen andern Ort. muß man die Rohr nicht in einem gleichen Zug daher le-

1 z. Kästen oder Dohlen /damit man zu den Röhren gen / sondern sie bald auf, bald absteigen lassen / damit der
sehen / und durch die Zapfen sie saubern kan. Diese Doh- Wasserlauffnicht ins stecken komme. Es können auch sol,
len oder Brunnstüblein/ deren wenig oder viel sind neben che Rohr zur Ersparung der Büchsen und Faßring i8.biß
der Haubt-Brunnstuben / nachdem die Wasserleitung 24. Schuh gemachet werden/wann man das Holtz haben
groß ist / eines stehet vom andern 200. oder zoo. Schuh/ kan. Wann die Schifftung mit gehöriger Behutsamkeit/
werden zuweilen gebauet wie die grossen / wenigst?, oder durch bewahrte Griffe mit genugsam dicken eysernen
4. Schuh breitund lang. Büchsen oder Erlenen Hundsköpfen beschehen / und die

14. Ein Zavf/wie ietztgesagt. Holung weit genug / so können solche Rohre leicht gegen
5 s. Ein Absallrohr/wodurchder Überschuß vom Wei- und über 80. Jahr hinaus dauren. Und wann sie hernach

herleinlaufft. gebessert werden/noch wol 40. Jahr und länger. Der
16. DerAbschlagzapsen. Will man das Weiherlein Fleiß und die Manier kan gar leicht 20. Jahr zur Dauer

ausleeren und saubern/so ziehet man den Zapfen 16. aus beytragen.
dem Rohr/so laufft es von Grund aus heraus. §- s. Wo man das Eichenholz in der Menge hat/

17. Das Abschlagrohr / wo es feinen AuSgang hat. wie in Bensylvanien/ da könte man zu einer haubesäch-
18. Ein Rohr mit einem Zapfen zufamm gesteckt oder lichen Wasserführung 2. z. 4. Bäume durch Nuten

gestifftet. oder Falz / oder auch glatt und platt zusammenlegen / und
19. Ein Rohr mit einem Hundökopff zusamm ge, mit Wasserdegelund reinem Moß/wie kurtz oben gesagt/

schifftet. fügen und verdammen / oder auch die oben schon beschrie-
20. Eine mit einer eysernen Büchse zusamm geschlage-bene Wasserkütt gebrauchen.Da müste aber oben hin-

ne Röhre. über ein 4. oder 5. Zoll breiter / und so tieffer Stab/ als es
21. Ein von Erlen-oder Eichenholzgemachter Ein, die Dicke des übrigen Holzes erfordert/unddaß er biß an

schlif/ der Hundskopf genannt. die Lochung gereichen möchte / obenher nach der Länge ein,
22. Eine eyferne Büchse / so auf beeden Seiten ge- gesalzen ligen/ und verlutiret / auch mit eysernen Blechen/

Ichärfft / damit man sie in den Stock schlagen kan. die doch unschwer wieder ausmnehmen / bevestiget seyn/
2z. Ein Stock / welcher vornen bey 24. mit einem daß ihn das Waffer nicht aufheben könte / da könte man

Kreyß bemercket ist / welcher mit einem Büchsenmeissel in zugleich / als offt man wolte / und nöthig wäre / auskund-
den Stock eingehauen wird / damit sich die Büchse lieber schassten / was die Rohr innen Hielten / und sie mitbin
in die Stöcke schlagen lassen/ wann sie in einander gerich- auch aufs beste und bequemest«saubern. SolcherStabe
tet werden. könte man 2. oder z. auf jedes Rohr machen.

24. Der besagte Kreyß. §. 6. Die Are der Säuberung ist / daß man sie/
25. Ein Zapf/ den man öffnen oder herausziehen kan/ mit einem dicken zähen eysernen Drat / an dessen Ende ein

bey Säuberung der Rohr. Bürstlein angemachet ist / und hin und her durchgezogen
26. Ein Stöcklein /Ms mit 2. Eysen vest gemachet/ wird / ausputzet. Dienet auch / wann die Röhren schon

damit es vom Wasser nicht über sich gehoben werden nicht am geradesten ligen. Bey der kurtz vermeldeten Art
möge. Dienet auch dazu / daß man dadurch das Rohr aber bedarf man dieses Drats nicht. Weßwegen dann
säubern möge. noch viel unnöthiger Ratzen / Eichhörner / Hamster und

27. Ein eyserner Ring / welcher das Rohr zusamm Zeisichen hierzu anzuspannen / wie einige angeben. Bißher
halt / damit wann der Zapf in das Rohr geschlagen wird/ von hölzernen Rohren.
dasselbe nicht zerspringe. §. 7. Die bleyerne Rohre sind gut zu Röhrkasten

§. 2. Folget eine zum Gebrauch des besagten und Kunstwassern/davonman nicht trincket/dann sie ma,
dienende Anmerckung. Gesetzt / daß die hier angedeutete chen dasWasser etwas matt/und theilen ihm einen tauben
Rohr dreyzöllig / so lausten aus solcher Mündung die Geschmack mit. Doch hat mans von Alters gern an die
Stund bey 144. Eimer. Und weilen hier z. aufgerichtete Orte genommen / da das Wasser zuletzt am meisten zu
Stöcke angezeigt / als bey n. 5.7. und 9. so hält ein solcher steigen hatte / und das geschiehet noch dieserZeit. M"?:Stock im Gebor 2. Zoll / damit das Wasser einen Trib kan aber auch daselbst / wann die Höhe nicht gar zn groß/
bekommt. Die Auspuffrohre aber bey 0.5. und 9. sind Rohr aus Holtz und Dohn gebrauchen / o?' scyon diese
i Zoll weit / so laufft di! Stunde S.Eimer aus solchem beede nicht so lang dauren als jene/so aus 51>ley sind.

§.8. Die
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§.8. Die ausDohn oder Hafnererde müssen von soviel als der Epsenfeil / oder ein wenig mehr / und des

bestem Zeugegemacht / auch mit allem Fleiß und sehr wol trocknen / ist halb soviel als des feuchten,
gebrandt / auch gleicher Massen inwendig glasirel seyn. §. 14. Icem man nimmt 12. Loth l^Iopbonu,
Will man sie auch von aussen glasiren/lsts um soviel bejjer/ i^Loth gelbesWachs / i.Loth VenedischenTerventin/
unddienetzurDauerhassrigkeit.Man kan siezur Probe/ z Loth g.ftossenen Mastix. Dieses zusam-n in einem Kes-
ob sie halten / etlicheTage in ein Wasser legen / da man sel auf dem Feuer zergehen lasten. Darnach uroHand-
leichtwird abnehmen können / ob sie zergehen oder nicht, voll von zerpulverten und durchgesibtenweissen Marmel/
So sie bey nassem Wetter / auch bey nachtlicher Feuchte oder anderes Mehl von einem zerjkossenen harten Srem/
unter freyer Lussr dauren / ists auch eine Prob ihrer Gute, oder bey dessen Ermanglung Ziegelmehl von allen MmDann darauf ist gute Acht zuhaben / daß keine untüch- oder auch neuen Ziegeln. Das rnch und nach eingestrevel
tige Röhre nicht eingeleget werde/der Mühe des Wieder- und stets umgerühret/bi^-"' ^
ausgrabens und nachfiickens ohne zu seyn. im Wasser / an der Kalt

§.9. Siesind 2. oder i-Schuh lang/2. Zoll dick. —Der Laufs oder das Loch desWasserlausssist 2. oder z. ..........
Zoll breit / auch etwas darüber nach der Quelle. Ihre ein gut ganzes Stück ungelöschten Kalck / den thue in ein
Schlffcung ist wie der gedrehten Büchsen/da der Deckel Geschirr / und gieß ein wenig Wasser damn / daß er sau-
hinan gestecket wird / commilluris wie sie PI-- sek / und also abgelöschet wird / sodann gleich das Wassi-l
niu5 nennet / werden mit ungelöschtem Kalch und Oele wieder davon herabgegossen / so zerfahret der Kalch / und
verkürtet / indem man sie ineinander stecket. wird zu emem trockenen Mehl. Dieses abgelöschten und

§. i O. Der Figur nach sind sie entweder inn- und zerkreisten Kalchs nimmet man 12. Loth / und thuts in ein
auswendig rund / oder auch auswendig viereckicht / und besonder Geschir?. Die Heisst davon in eine Schüssel oder
diese sind etwas dauerhaftter / weilen / wie leicht geschehen Mülrei lein gethan/ und 4. Loth schön weisses Kernenm M
kan / daß die Mauer an einem Ort nachgäbe / und sich wol untereinander getrieben. Weiter 4.Lotb gesottenes
senckte oder einfiel / diese sodann die aufligende Schwere Leinöl (welches besser und ehender trocknet / und vei- cr an¬
der Sreine und Erden leichter ertragen. halt als das ungesottene / wiewol sonst auch oic/es bey

§.ii. Ihre iLinlegung bet, essend/so ist bey Auf-- Mangel des andern zu gebrauchen) darein gegossen und
rverffung des Grabens/als des Rohrlagers/wegender wohl umgerühret / inmnrtelstaber immer ein wenig von
Höhe keineRegel zustellen/ wann sie nur unren richtig der andern Helfft des Kalchmebls darunter gestreuet/bis
und allerdings gehebaufligen / daß keine Lücken verblei- etwan z.Loth/ daß noch bey z.Loth zum prügeln über ver,
den / und die Rohr / so tief ligen / daß ihnen die Win- bleiben. Nach dieser steissigen Abknetung li«nt man ^ Loch
tergefrier nicht schaden mag. Man schlagt ihnen Laim saubere Baumwolle / und zupfft ein kurzes Faßlein Nach
oder Degel unter / und machet ihn ganz vest und mit dem andern / und rührets mit unter / daßsichswohlin
überstreutenSand gleich. Will man zum Überfluß ei« den ganzen Teig vertheile / und nicht die Wolle auf einen
nen Mörtelwurss an statt des Sandes auf den Boden Klumpen zusammen komme. An statt dieser Wolle kan
schlagen/ so mag es um die Wahl noch besser seyn; sie wer- man auch Scheerwolle von einem Tuchscheerer klein zer,
den auch am Grunde angeküttet / wann sonst der Grund schnitten und in Fäsern zerklopsset gebrauchen. Uberdas
dazu mauerhafft bereitet ist. Zu beeden Seiten wird ein wird solcher Teig besser Nachdruckshalber mit einem
Mauerlein vonememSchuhentweder mitMörtel oder glattenPrügelwolgeblauet.Beywährenden bläuen aber
auch mit siarckemLaim nur aufgelegter / doch also / daß es die übrigen Z.Loth / oder wann etwas mehr von den 12.
guten Bestand habe (davon bald ein mehrere folgen Lothen überblieben/mit zugestreuet/biß diesem 2. Lothgat
wird.) Oben herüber werden breite Schalen oder Stei- auf sind. Durch solch anhaltendes Schlagen wird er ,e
neübergeleqet / unddiese mitstarckemWasserdegel oder langer je stärcker/und kommt dahin/daß er endlich weder
Laim überschlagen. Oder man überwölbets auch / und an dem (Schlägel / noch weniger aber an den Handen kle-
bevestigets mit Mörtel und Steinen/undbedecketsdann bet/ sondern sauber anzugreiffen ist / und sich wie Wachs
erst mit andern platten Steinen und Degel / also / daß die rrsÄiren last. Diese Oelkütt taugt mit gutem Bestand
Röhren z oder ganzen Schuh obenher frey ligen / und in der Nasse /Hitz und Kälte: dadurch werden sowol die
von keiner Last gedrucket werden. Das übrige vom Gra- besagte Rohren aus Dohn/als auch Stein und Holz und
ben wird mit Erden zugesüllet. Röhrkasten zusiimm gefüget und verküttet. Diese Kürte

§. 12. Im Fall diese Wasserleitung sehr lang und aber muß sogleich nach ihrer Verfertigung srifch verbrau-
weitmüste geführet werden / muß auch hier die Unter-- chet werden / weil sie bald anziehet und erhärtet,
^.1....^.^. l ^ ^ ' oder die^

er last sie siv«/
^ derZeit dann und

Bug müssen verfertiget seyn / dardurch dem Wasser ein wann wieder kneten und abbrugeln / und mit Leinöl an-
gehvriges Auf - und Absteigen zuwegen zu bringen. feuchten. Wann aber ia was überbliebe / kan es ein

§. 1 ?. Die Kütte / so dazu dienlich / ist mancherley. Schmid mit einem starcken Hammer zwingen / und wie-
Laß Hartz auf dem Feuer zergehen / zerstoßene Kreiten/ der zerpulvern / da es dannwieder mitLeinöl angefeuchtet
Schwefel / Glaß eines soviel als das andere / und diese und abgeknötet wird/so viel nöthig ist. Wann die Rohre
Stück zusamm so viel als des Harzes. Die zerstossene etwas rauh / kan man sie zuvor auch mit Leinöl überfah--
und gesibte Stücke streue nach und nach unter das Harz/ ren/und dann die Kütte anbringen. Und wann man die
und rühre immer mit dem Hol; / bis alles wol aneinander eme Röhre von aussen mit der Kütte überschmieret / kcm
anziehet. Diese Kütte ist auch gut zerbrochene Steine man die andere von innen mit gesottenem Leinöl übersah
zusamm zu leimen. Item Eysenfeil vom Schlosser mische ren / so gehen die Büchsen leichter ineinander / und halten
unter zerlassenes Jnslicht und Leinöl / so samt dem Ins- desto vester zusamm.
licht gewarmet wird / ans, rühre es wol untereinander/ §. is. Eine andere Rütte bereitet man alfo: Man
hernach streue nach ungelöschten Kalck zerstibner hinein/ nimmet Aschen von Eichen-oder Erlenholz/gefeiltes Ey-
und cewxeri're eö wo< untereinander.Des Kalchs ist eben sen von einem Schlosser / zerpulvert Glaß / item Stein-

schltff,
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schliff/ so sich von einem SchleMem oder Reibestein ab- ten/ oder Klammern / so dergleichen thun. Dieses Werct
schleiffet/ oder abwetzet/einessoviel als das andere; dazu erfordert ungemeine Unkosten / hat aber auch eine immer¬
kommet Ziegelmchl eben soviel als /etztbesagte Stücke mit wahrende Dauer / dienet absonderlich zu Trinckquellen-
einander wol durchsibet. Dieses alles untereinander ge- Führungen. Andere dergleichen Rohr oder in runder
mischet und zur Hand gerichtet. Nachdem wird Hartz Figur können aufZiegelart bereitet und gebrannt / und
oder Pech / oder beedeszusamm/ und zwar doppelt soviel besagter Massen verküttet werden. Weilen aber die aus
als aller anderer Zeug; item Bocks - oder Ziegen-Ins- Dohn fast eben das thun / werden solche Rohr bey dieser
licht / oder in dessen Ermanglung eines andern Thiers klemmen Zeit wol verbleiben; wer sie aber gleichwol brau-
Schmeer oder Fett ein wenig darunter. Wann solches chen wolte / muß die beeden Seiten der Fugen erstlich mit
recht zerlassen und flüssig gemacht / giest man auch ein we- gesottenem Leinöl überstreichen / hernach auch beede Sei¬
ms Nußöl/ oder in dessen Ermanglung ein anderes gutes ten mit der Kütt überfahren lassen / so fasset es besser und
Oel dazu / und lasts mit erwarmen / und rührets alles wol bestandiger zusamm.
untereinander / daß es gantz flüssig wird. Alsdann streuet §. 18. Hierbey aber ist der Wasserleitungen durch
man das vorbeschriebene Pulver allmahlig darein / und Canäie oder Rinnen zu gedencken / die sind von zweyer-
rühret es immer mit unter / bis es gar ist. Dafern nun der ley Art / nemlich entweder offenbar oder verdeckt»
gerührte Zeug zügig / und sich gleich dem Terpentin am Diese / die verdeckten / haben über sich ein fortwahrendes
Rührholz aufziehet / wird ein wenig in ein Wasser gelas- Tonnengewölblein / darunter man bald aufrecht bald ge-
sen/welches erhärtet. Davon braucht man nun alsofti- puckt gehen kan/ und sind anstatt deren / davon schon ge-
scher / was man will. Was übrig bleibt / oder man nicht sagt / die mit Erden so üoerworffen / daß man ohne Auf¬
gleich verbrauchen will / das giest man in ein Wasser in graben nickt dazu kan / weßwegen sie auch also mühsam
einem verglasten Geschir:/ da es dann erhärtet / und zum und sehr kostbar geführet werden / des mühsamen und offt
künffrigen Gebrauch aufbehaltenwird. Will mans dann theuren Umgrabens auf immer/wenigst aufundenckliche
gebrauchen/ so muß es in der Schmidts mit einem gewich- Zeit entübriget zu seyn. Die Canäle aber werden nur
tigen Hammer zerschlagen und wider zerlassen werden/ rinnenweis und offenbar mir dazu sonders bereiteten Zie-
alfo wird es / so viel und offt man will/ warm verbrauchet, geln verfertiget/ und ein Stuck an das ander geflossen und
Und das ist eine warme Kütt / die man zur Zufammschiff- vermauret oder verküttet/nachdemesNoth thut/da brau-
tung besagter indenen Röhren anwendet. Noch eine chet man nur zwo Brunnstuben/eine hier beym Ursprung/andere kalte Kütt wird also bereitet: Nimm Lows, reinen die andere (aber nicht allezeit) beym Auslauff; es sey dann
klaren/ oder zermalmeten Sand/(oder statt dessen Stein- daß das Wasser auch durch gebohrte Rohr über einen
schliff) Eysenfeil / Glaß »n-, Ziegelmehl doppelt soviel als Graben zu führen / da es seine absonderliche Fassung er-
des vorigen. Mache es mit Leinöl/ oder / wo du es hast/ fordert. Wie nun ein solch Gewölb geführet werden
mit Nußöl dinnlicht an / treib und rühr es mit einem Ey- müsse / ist von felbsten bekannt / und zugleich aus obbe-
sen oder Rührholtz wol durcheinander/misch darnach klein sagten leicht zuerkennen. Nur das wollen wir sagen/daK
zerschnittenes hänfenes Werg nach und nach imUmrüh- die Breite des Gewölbleins die Helfft von der Höhe bey¬
ren mit unter / item Bocks-oder Zigen-Jnslicht / klein laufftig haben kan/welche Breite/edoch bleibet/ob gleich
zerhacketund gequetschet / auch wol darunter remperiret. die Höhe zuweilen des darauf ligenden Erdreichs halber
Darnach nimm einen nach obbesagter Art bereiteten nachgeben muß.
Kalchstaub / und rühr ihn mit unter. Dann prügle das §. 19. Anerwogen aber diese Gewölbführungsehr
alles absonderlich / und menge im wahrenden Schlagen nutzbar / anbty aber überaus kostbar/ als können wir nicht
noch soviel Kalchstiber darunter als nöthig ist. umhin / dißfalls ein Mittel an die Hand zu geben / das

F. 16. Weilen auch zuweilen aus keiner andern Ur- sich an manchem Ort leichtlich anbringen ließ / und eben
sach als aus Mangel der Lufft / dasWasser einen Still- das that / was eine mit Zeug aufgeführte Mauer / aber
stand halt / und nicht fort will noch kan / ist nöthig / daß kaum das Drittel so viel kostete; Nemlich/ wo es der Platz
man ihm Ä.ufft mache / als offt sich solcher Fehler eräug- leidet / wird ein Graben beylaufftig aus Schuh breit
net. Demnach muß im Mittel zwischen zweyen Dolen ausgeworfen.Der Grund zu denen Canalen oder Rin-
oder Brunnstüblein ein L.oG durch einen Stein gehauen nenlaus wird obbemeldterMassen bereitet: Zu beeden
seyn / und dieser unten in eine dazu gerichtete Röhre einge- Seiten werden bey z. Schuh weit von sammen Mauren
lassen und verküttet werden. Dieses L.ufftloÄ> wird mir aufeinander gelegten Steinen aufgeführet. Statt
obenher mit einem Zapssen / und dieser mit einer Kütt ver- des Mörtels wird starcker Leim / oder eine andere hartzigte
wahret / den kan man hernach herausziehenund durch- oder klebrichte Materi / als sich dergleichen dort und da
bohren / und also Lufft machen / wanns Noth thut. Der reichlich findet / und zum verzwicken lange Stein / die offt
Stein / darinn das Loch ist / bleibt etwan einen Schuh zugespitzt und theilsormig angetroffen werden / oder auch
hoch mit Erden überdecket. Wann das oben berührte eichene und erleneKeile gebrauchet. Die Lücken werden
I^idrsmenrum, das ist / Erheb - und SencklMI der Röh- mit schweren starcken Laim oder Kißletten / da nemlich
ren beobachtet wird / bedarf man solcher Lufftlocher nicht/ Kiß und gelber / oder auch roth und blauer Laim vest inein-
zumalen wann die Lakella oder Brunnstübleinnicht zu ander ligen / und dergleichen Materi angeschoppet und
weit von einander ligen. wol eingestoffen. Will man einen Mörtelguß dazwischen

§. 17. Über diese Wasserrohre / so durch des Töp- gebrauchen / wird es desto mauerhaffter. Einwärts ge-
sers Hand bereitet werden / sind noch andere aus Stei? gen der Stirn der Mauren her / und wo Steine an und
nen entweder gehauenen oder gebrannten. Die steinerne ausSteine kommen / brauchet man einen Laim / darein
werden aus 2. Stücken / so übereinander geschlagen / daß Mieß vermischet / und der mit den Füssen der Thiere wol
sie inwendig mit der jedem eingehauenenHelfft ein Rohr abgeböret und eingetreten ist. Da möchte man einen
machen: werden also geleget /daß einer von oben je zween oder zween/ drey oder vier Zoll breit/ und einen oder zween
von unten zusammen bindet. Wann sie an beeden Sei- Zoll weite einwerts (damit er nicht ablauffe) wider ein
ten geheb zusammgestossen / und wol verküttet werden/ be- wenig von einemMörtelguß übersprengm oder Hergiessen,
dörffen sie weiter keiner Nutz noch Falze/ aber wol der ey- Hintenher werden die Lücken aufs vesteste ohne einige blei-
sern Spillen oder Dibel / die sie an und übereinander hal- bende Locher mit Kiß/ Sand und Laimen (dessen der meh¬

rer
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. rer Theil seyn soll) zugestoßen uyd verdammet. Die ge- zu solchem Ende davon machen / das dringet diesem Ge¬
schlachtesten und gestirneten Steine kommen vornen an. wölbsoguteHaltungzuwegen/alsimmerdiebestenStei-
Was zum Aussigen höckericht / muß mit dem Pickel ne. Wer ein solches Gewolb zu führen sich gefallen las-
und Mauerhammerabgerichtet werden / daß es / zumal sen wolte/der versuche sich zuvor damit/ daß er ein Stück
in der ?)?itte keinen Buckel behalte. Die Verbindung von irgend 6. oder S.Schuh lang/ohne allen Mörtel oder
muß auchm'cht ausser Acht gelassen werden. Wann nun Laim auf-und überlege; doch daß es seinen Bogen unddie beede Wände ihre juste Höhe haben/ und eingegleichet genügsame Widerlag habe. Halt dieses / wann man den
sind / mag man so breit als ße sind / nemlich die 1 z Schuh hölzern Bogen wegschlägt / so hat er unsere Meinung
wieder einen Mörtelguß überstreichen : dann kan man recht eingenommen. Halt es nicht / mag ers noch einmal
Bögen aus Brettern zuhauen nach einem halben Circkel. probiren. k.koclus Kic lslcsl Hier wolten wir gern
Über diese führet man das Gewölb dergestalt / daß man einen Maurersprung sehen ; denn das Gepap muß nicht
dazu keilförmige Steine / so man theils im Ausgraben zur Haltung / sondern nur wider das Wasser hauptsach-
findet/theilsaus Feldern vorhero in Bereitschasstzusammlich fürgenommen werden. Kommet es aber beedes durch
geführtt / überleget / dergestalt / daß allezeit Stein an Verstand und Fleiß zusammen / fo Halts wenigst solang
Stein stosset / und einer den andern anhalte / wann gleich als eine sonst fleissig und woi geführte Mauer durch eines
der Bogen weg wäre. Zu welchem Ende die Zwickel auch Meisters Hand gemacht. Mancher / der des Kalchzeugs
keilförmig und vornen schneidig / auch theils messerformig auch dißfalls vermög des Handwercksbrauchs gewohnet
und langlicht zugehauen / und theils abw.'rts theils zwerch ist / dörfteüber diesen Einsall wol sein Hirn schütteln oder
über / und daß sie bald zween bald vier Steine anhalten/ sprechen: es taugt nichts. Darum ist von dieser Heim-
einzutreibeu sind. Hierzu nimmst man nun entweder ei- lichkeitdiesemVolck nichts zu melden / weil man damit
nen gntcn Mörtelzeug/da des Kalchs so viei als des San- sich und ihnen wehe thun möchte / zumal so man es selbst
des ist/oder so man einen Laim oder D-'gel hat/der gewiß noch nicht probiret. DerHausher:/ oderVogt/ oder
Wasser halt / mag man einen oder zween Theil Laim / ei- ein kluger Meyer muß hier Bau - und Werckmeister / die
nen Theil Sand / einen Theil abgelöschten Kaich neh- Taglöhner Gesellen / und die Ungeschicktesten unter ihnen
men / fleissig untereinander abrühren / nnd dergestalt da- Handlanger seyn. Einer von denen Hurtigsten / der ein
zwischen schlagen / daß kein Löchlein übrig bleibe. Und zu scharffes Aug / frisches Hirn und anhebige Faust bey sich
solchem Ende muß man auch einen Mörtelguß gebrau- hat/ kan in Abwesenheit des Herzn oder Verwalters als
cken. Rinnet von demselben nichts durch / so istsgut. Polirer an-und fürgestellet werden. Die Erfahrung
Solte es fehlen / muß das Luffrloch wieder sonderlich zu- wirds geben/ was diese Manier hier nutze; doch wird sichs
gestopffet und vermachet werden. Man muß auch da niemand unterfangen / der in dergleichen Sachen gar
durchgehends einstampfen/und zusehen/ ob alles vest und nie Hand angeleget / oder wenig Verstand oder Lusthaltig. UntenhineinmüssenimmerZwickelundZeugzwi- dazu hat.
sehen und aneinander her stecken/ und dieZwickel jeder so §. 20. Bey Fürnehmung ossenbahrer wafftrleii
vest anstehen/als solte einer allein alles halten/wann ihrer tungen durch Lanale / in denen ein geringer Arm aus
gleich drey oder vier daselbst waren. Wann das niderste einem Fluß abgeleitet wird / (dann vonstarckenundgros-

Theil einwerts vest anhält/ das ist. wann es Wasser halt/ seil / so aus dem Meer abgeführet und zur Schiffart berei-
so man eines darauf schüttet / das aber wieder ausge- tet werden / ist hier nichts zu sagen) ist erstlich derOrc/
schöpfst oder ausgetrocknet werden muß / so schlagt man dadurch der N>asser-L.auff gehen soll / mir einer Was-
die Steine an allen Seiten herum mit dem besagten ser - oder Bleywage und einem zimlich langen Richtscheid
Mörtelguß / und berreuffr sie damit / und füllet den übn- abzuwägen - welcher Ort nothwendig einen Abhang ha-
g .n Plak mit Steinen und besätem Zeug aus / daß die ben muß / damit das Wasser leinen bestandigen Zug und
auswendigeHalbrnndungsich formet/wie die inwendige/ Fortgang haben möge. Dahin beziehet sich von selbsten
sodann streicht man noch einen Morrelguß herüber. Will auch die Z)ecrachcu-,z der Hohe oder Tieife des jeni-
man / und leidets des Platzes Hohe / mag man breite gen Theils des Flusses / davon der Ursprung follgenom-
Stemeherüber breiten/ und die mir Wafserdegel dazwi- men werden. Auch ist die Beschaffenheitdes Grundes/
schen/ und etwan einen gegen zweenZoll darüber bekleiden ob er bart oder mild / hier und dort durch eingestossene ey-
und verstreiche,,. Doch soll man vorhero die Mauer/ ehe serne Spieß oder chitziae Stangen auszuspähen / um zu
dieser Degel überschlaaen wird / einige Zeit anziehen und erfahren / ob er auch Wasser halten möchte. Man muß
austrocknen lassen. Weßwegen auch wohl gethan/ wann deßwegen auch an verschiedenenOrten eingraben lassen,
man nach gsmachten Feyerabend allezeit ein Feuer im Ge- Und da sich dißfalls ein Mangel zeigen solte / ist bedenck-
wölb anschieret / da dieLusst zukommen mag / und die lich / ob man solchen zu heben die Unkosten erschwingen
Wärme und Rauch einwerts soviel möglich durchgehe/ könne. Zu geschweige» des Endzwecks / der vorausge-
da dann die einfallende Ritze wieder können verstrichen stellet wird / wozu man nemlich solches Wasser zu gebrau¬
werden. Aufsolch Gewölbkan man sernerLaim/soviel chenwillens/ da dann ausgenommen/daßesnichtanf
des Feldes Tiesse halber seyn darf / und dann die Pflantz- ein Trinckwasser angesehen / denn solcher Massen masts
erde überschlagen. Die Gegenlag des Gewölbes muß be- man verdeckte Röhren gebrauchen / davon vorhin gesaat;
sagter Massen aufs vesteste eingestossen werden. Solches sondern auf eine Wasserung / zu Mühlwercken/ öder die
Gewölb kan man nach der Zeit mit darzu tüchtigen Mör- Fifchgruben / Teiche und Graben zu füllen /oder einen
tel / oder auch mit einer Kütte / wo man will / an den Fu- Springbrunnendurch ein Druckwerck damit zu versehen/
gen beschlagen / daß es nicht anders aussihet / auch nicht oder gar dieses alles oder das meiste damit zu besteilen,
minder bält / als wann alles durchaus mir dem besten Denn nach solchen Absichten ist die Breite und Tieffs
Mörtelzeug wäre ausgemauret worden. Am Gewölb des Canals zu richten. Vor allen muß man seines auf
kan man statt der keilförmigenSteine obenhinaus gegen einige Weise hierzu habenden Rechts gesichert seyn:
die Mitte/und sonstdortunddaauserlenenStöckenge-ohnewelches nurVerdruß undNachtheil hierdurch an-
spaltene und hierzu dienlich zugehauene Stücke gebrau- gestisstet würde. ^
chen/ und zwischen die Steine aufs gedrengeste mir einem §. 21. Die sürnemste Sorgfalt ist ausdie Verdamm
Schlägel eintreiben / auch kleine Keilichen oder Zwickel mung des iLinganas dieses Wassers zu stellen / daß
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wider desselben ungestümmen Anfall das Gestatte beeder- durch zu schaffen / oder aus Lust zuführen; Alsodarffim
seits nach aller Nothdurfft bevestiget werde. Da dann Gegentheil auf einem frernbden Grund und Boden sich
erstlich eichene oder erlene Pfahle eingeschlagen werden, dessen niemand unterstehen / wofern er solches nicht als
deren gröste Helfft unter die Erden muß. Die sind allzu- eine Gerechtigkeit hergebracht/ per j.2. c.cle ler vir .l.29.
mal obenher nach der Länge von aussen und innen / wo sie §. i.ff.26 ^.äqujl.angesehenunterwellen geschieher/daß ein
nicht aneinander flössen / wann sie schon im Wasscreinge- Nachbar / welcher in dem Seinigen Wassers genug hat/
schlagen stehen / einzustemmen / oder mit der Zwerchaxt dem andern / so daran einen Mangel fpühret / erlaubet/

sich in die Pfale schicket ...
daß der Balcke alle Pfäle wie eineWand zusammen halte. Loral. sä rubr. ff. 6e lervir. n. 121. Lsrrko.'om. Los-
Hinter diefmPfalen wird eineWand von Thielen ange- pol!, cle 8. p.k..cap. 4. n. 1. k k.uäing. ilnAul. ob5erv.
setzet/ und mit Wascherde oder Wasserdegel / oder sonst 50. n. 1. cenr. s.
starckenLaim und Gemöß angeschlagen. Damit aber die Es wird aber das Wasser entweder aus einem
Thielenwanddesto beständiger vleibe/ werden hinter der- Fluß/ oder aus einerquelle geleitet / k.ucknz.
selben oben/ unten und in der Mitte wieder etlichePfale/ c.I.n.,» Jenes kan /sofern der Fluß schissreich/oder
obfchon nicht so grosse als die äussern/ eingestossen/ daß die aus einem schlffreichen VOasier herkomme / ohne Er¬
Wand also im Zwang stehet. Die unterste Thiele muß laubnuß der hohen Obrigkeit nicht geschehen / !.2. ff.
etliche Zoll in den Grund hinein ligen. Und das wäre also Äumin. 1. 17. ff. cle8. ?.k.. l. io. § l. ff. Si »qu.
eine Seite / gegen dem Canal hinein gerichtet. An dieser pluv. src. es wäre dann/ daß )emand eine solche Gerecht
aber muß eben ein solches Stuck den Strom hinab / und ngkeit durch einen langen über Menschen Gedencken
also beede zusamm wie ein Winckelmaß geführet werden, hinausreichenden Gebrauch / als welcher mit einer 8pe-
Dieses Stücks Lange ist willkürlich / es so lang als das cial-Bewilligung gleichen effeÄ hat / überkommen Härte/
vorige oder kürtzer zu machen. BeedeBalcken werden I. Koc jure. z.§ 6u<Iu8g^usr.4 .ff.cic»qu. quor. öczcvik.
mit Zwerchhölzern / so man Schwalbenschwänzenennet/ oder daß das Wasser nicht schiffreich / noch ein anders
zusamm gebunden. Im Ecke/inwendig gegen der Spitz schissreich machete / gestaltfam in diesem letzten Fall derje-
;u / werden grosse Steine eingeleget / und wol mitLaimen nige / welcher in dem Gebrauch vorgekommen / dem an-
umschlagen an die Wände angeleget / und so man will/ dem vorgezogen werden muß. I. Imperarmes. 17. ff. 6e
theils auch verklammert/undnach Mauerart eingerichtet. 8.P.K. scicl.Lcepoll. 6.02^.4.». Z9.K40 ^oe^eui-er.
Wolte man solche sonders zurichten und verkütten lassen/ vom VOasil r-- Recht. ?r 2. qu. z. n. 1. Sck.uclinA.c.1.
wäre es um so viel besser. Wie man disseits verfahret /so n. 2. Dieses aber erfordert ohne Unterschied nicht allein
muß es auch jenseits werden. Doch ist die Seite /wo der den Lonlens dererjenigen / welchen das Wasser zustehet/
Anfall des Ä?asstrs am gerralttgjten/ auch am besten oder durch deren Grund und Boden es zu führen ; ion-
zu versichern. In der Ecken könte man auch der Psale dem es müssen auch diese hierum gefrager werden / wel-
inwendig s.oder 6. nacheinander einschlagen / das gäbe chen vorhero schon diese Gerechtigkeit zugebrauchener-
um soviel mehr zurVerstarckung aus. Es könte hinter laubet worden / und dieses zwar nicht unbillich / anerwo-der ersten Thielenwandauch eine aufgelegte tNauer gen hierdurch ihre Gerechtsamemerckiich geschmahlert
mit Letten und Moß beschlagen / wie sie nützlich oben be- werden kan. V. tt^elenb. ur. äe L.k'A. n. 2. R.uäing.
schrieben / angelegt werden / so breit als man wolte/ wann c. I. n. 2. in f. k ^oe teurer, rr. 2. czu. 4. n. 6. Und wann
Steine genug vorhanden wären. Des Herm emsiger gleich, entweder die hohe Obrigkeit aus einem Fluß / oder
Fußstapfe und bedachtsames Auge muß auch hier das der Eygenthums-Herausseinem eigenen Wasser Je-
beste thun und wählen. Wo man Steine hat / so bey 8. manden ohnbefragt derer andern / somit dieser Gerecht
9. 1 o. oder mehr Centner schwer/ die aus einer Anhöhe da» tigkeit schon vorher versehen / das Wasssr zu leiten oderhin zu bringen/ wären sie hierzu trefflich diensam/ und auch zu führen erlaubet hatte / so müste doch dieses beederfeits
ohne Psäle zu gebrauchen. Sie werden nur einen halben also verstanden werden /daß denen andern/ welche ältere
oder ganzen Schuh in den Grund geleget / und sodann Freyheiten und Wasser-Gerechtigkeitenhaben/hierun-
aufeinander geschlichtet/mit Wasserdegel/ oderLeimundter nichts benommen werde. v.!.vecurionibus.z.L.6L u-
Moß und erlenen Keilen bestätiget / zumal so sie in reck- lenciar.tib.XII. 1.2. §. 16. ff. ne quiä in loc. publ. I. in con¬
ter Verbindung geleget werden / wie aus obigen zu erse- ceclenäo. z.ff. cle2qu .pluv .2rc. Loepo!!. 6. csp. 4.
hen. Zum Überfluß mag man auch einige eiserne Klam- n .2z .Sc^e«,-er.czu.z.n.Mann aber jemand gleich-
mern hierzu/ zumal vornen an / gebrauchen. Ware ein wol so verwegen wäre / und mit Gewalt durch frembde
Felß schon an der Stelle / und fügete sich der Gelegenheit Güter Wasser zu führen sich unterstünde / wäre dem Ey-
nach / und böte sich gleichsam selbst hierzu an / müste man genthums-Herrndesselben Guts unbenommen/ solches
ihm ja das Aushauen/Durchboren oder auch das Spren- Wasser eygenmachtig hmwegzuthun/und die Canäl oder
gen nicht versagen. Gteng es sauer / so hiclts doch die Rinnen zu verderben / allermassen wir im vorhergehenden

Dauer. Schlüge sich etwan ein holer Vl?eg dazwischen/ Cap. erwehnet haben. N?ie aber sonften die V^asierF
müste eme steinerne Vrncke mit Pfeilern und einem star- leieungs-- Gerechtigkeiterworben rverden könne/
cken Bogen darübergeführet; und also oben hinüber dem solches kan zum theilob deine / was wir von denen Ge^
Canal seinen Fortgang/untenher aber dem wilden Was- rechrig- und Dienstbarkeieen in diesem Buch insge-
er seinen Dmchlauffbefchiedenwerden. meingefaget/abgenommen / zum theil aber aus dem L«.

^ cv ^ poü.cl .c. 4. n. 24. erlernet werden. Und weilen unter an,dern auch durch dieVerjaherungsolches beschehen kan.
z ^1 Als wird gefraget: Wannein oderL.ehenmann

(üap. Z9» V>.n ^)ajAr!.ltUNgcN. ein ^Vastcr über dieÄ.ehengttter auf seine eigene viel»Leichwie es einem jeden frey stehet / auf oder Jahr lang geführet/ ob erhierdurch solche Gerech--
sdurch stinen Grund und ZSoden sein eygen- tigkcit j?f-e/cn5i!-e oder verjähret habe ^ Welche Frag
' thümliches Wasser / entweder seinen Nutzen hier, mit Nein zu beantworten / angesehen der Lehenmann sol¬

ches



ches Wasser in Kraffr des ihme zusiehenden nutzlichen Ey-

geuthums / und nicht eine Verjaherung hieraus zu ma¬

chen / auf seine eygene Güter geleitet hat: Daherodann

folget / daß/ wann das Lehen und solches nutzbares Eygen-

thum aufhöret / er auch das Wasser auf feinen eigenen

Gütern nicht langer gebrauchen könne, »r^. i. le ^uirur. 4.

§. cle Ulücap. Lcj.rria przekjia. z ».ff .äe

^cicl. < rr. czu. 2. n. 19. Begleichen kan

auch dieses aus dem obigen erörtert werden / ob sie Was

srimungs- Gerechtigkeit eine p«/ona/. oder ding^

l:cheGerecktigkeitseye^ Worbeywir aberannochbe-

mercken / daß solches unter andern auch hieraus erkennet

werden möge / wann bey Verleyhung derselben entweder

die p-rson oder da? Gut angesehen wird; als zum Bey¬

spiel/wann ichWasser über meinesNachbarnGut aufdas

meinige zu leiten hatte/ damit meinBadstube/tNühle/

Rucken / Clstern / Brunn / Fisckwasser / Haus Ge-->

sind und Vieh erhalten/oder mein Garten oder Wie¬

sen gewassert werden möge; dann obgleich dißfallsso-

thane Gerechtigkeit dem Hausvatter/das isi/ der Per¬

son zu gutem kommt/so ist doch selbige vielmehr dem Gut

als der Person gegeben / und hierinnenfalls vielmehr das

Gut als die Person angesehen und bedacht worden, Lce-

pol!. 6. cap. 4. r>. 2. öc leqq. Hc ,^0? Me»»-er rr. 2. czu. 4,

n. z. L>! 4. Dieses ist gewiß / daß diewasftrleieungs-

Gerecktigkeic unterweilen aufGradt-Gebäuden/ un¬

terweilen aber aufFeldern hasste, folglich bißweilen un¬

ter die städriscke (.i'ervirucs« urb<nzz) bißweilen aber

unter die bäurisckeDienstbarkeiten (lervirures rusti-

cas) zuzehlenseye/wie zu fehen ex 1.1. pr. ff. Lommun.

priecl. l. LI. §. I. ff cle Public. in rem SÄ. ö: iis guX 6c>cec

Lce^oil. cl.cÄp. 4. n. 9. öc seq.

Jmmicrelst ist bey dem Wasserführen nicht allem

auf den Ursprung des Wassers / sondern auch auf den

Ort / darüber es laufft / deßgleichen auch auf den

A>auck oder^hal / darinnen es eingefangen wird/

zu sehen / und nach demselben jederzeit zu urtheilen; wel¬

chem zufolge dann dieses an statt einer gemeinen Regut

angezogen wird daß maneinjedeswasser nack seinem

alten Gebrauch und Herkommen leiten und führen/

selbiges auck von seinem alten gewöhnlichen Gang

nickt abwenden, v. I. prseles. 6. Kc I. li m^nifeste^.L.cle

5ervir. Lc squ. defigleicken / daßmandie sonderbare

L'/aw/a und Gcfeye eines /eden Drcs/ nickt weniger

auck die alten Vertrag und Bedingungen / item den

deßwegen ergangenenRickterlichenAusspruck wo!

dedencken / und sick demselben in dergleichen Fallen

gemäß bezeugen solle ; Lzlcj. cit. cls psc. Lonttsnr. coi.

H.Zarrol.inl. qui luminibus.i i.cum gl. ibici. ffcle8 .?.U.

ö! Loepoll. cl. czp. 4. n.4 .7. Vicl. Churbayr. L.ands-l

Grdn. D'c. l8-§.^. verl.Wir seyen !c. In verk. Wir

seyen und ordnen auch / daß niemand die Back und

Brunnenflüß aus ihrem gewohnlicken^auff wider

alt Herkommen / andern zum Nachtheil undBe<-

sckrvehrung/ abscklage / und in seine weyher leite

und fükre :c. Sonderlich aber hat man hierbey dieses

zumercken/ daß / im Fall ansanglich nicht gemeldet wor-

den/ durch welchen Theil des dienstbaren Guts das Was¬

ser zu führen / es zwar einem frey stehe / den Ort zu erwäh¬

len/ doch daß die Wahl also beschehe / damit das dienst¬

bare Gut amwenigsien Schaden leiden möge / und so der

Weeg einmal gebrauchet / oder das Wasser einmal durch

einen gewissen Weege geführet worden/ selbiger Ort nicht

mehr geändert werde. srZ. l. 9. ff. cle lervir. I. f. ff. cle

gqu.qucir. Lesest. 1.75. 6ek..^.L(xpoI!. ci.csp 4. N.22.
L?^oe>l/ett»-er6. rr. 2.gu. s .n.z ^7. Ferner/daß man

nicht durch einen gemeinen weeg oder Play die
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Wasserleitung richte / l. per quem locum. l 4. ff. cls

8. p.l<. in!, lervirures. 14. §. pubUco. 2 ff cle lesvirur.I.

ii per pubücum. /. ff. ne czu.cj in Inc. pukl. uestaltiam

dasselbige so wenig zugelassen/ so wenig solches über ande¬

rer Leur Güter sonder habende Befugnuß geschehen kan.

Gesetzt aber / daß an ememOrt ein !>racur anzutreffen/

Krassc dessen einer auffeinem obern Grund oasWa^er

durch seines Nachbarn Gut / auf seine untere Felder brin¬

gen kan-(dergleichen 8rarurs dann von gemeinen Nutzens
wegen gültig:) Wird gefraget: Wann der obere über

seines Nackbarn Gut oas Wasser führet / uns a!loa

gieickergejraleen ein Vrunnquell findet- davon das

Wasser/wann er vermog der5tar«tengräbet / mie

dem seinen vermscket wird / und alles zu dem untern

Grunde kommt ob solches angehe ? Wiewohlen nun

es das Ansehen Kar / als ob der obere / weil das 8csrurum

ohn allen Unterschied redet / solches zu thun befugt seye / so

kan es ihm doch aus dieser Ursach nicht zugestanden wer¬

den /weilein jedes Scarururn und also gleichermassenauch

dieses / mit folgender clsulul oder Anhang zu verstehen/

damit dem LTIackbarn keinSckadengesckehe. I.boc:

jure. z.§.l5Hui ius srzuse. s. ff6esqu. quor öe Xff I. Im»

perarores. i7.ffcleL. P.R.. 1.1.§. sunrquls)ur«nr.6.ff.

ne quicl in üum. publ.ö: l.prsele-,. 6. clcle- V. 6c

aclcl. ^oe cl. qu. s. n. ls. Und weilen hie! oben

der Vermisckung des Wass. rs gedacht wo» den / als ist

zu wissen / daß derjenige / welcher emMasser zuführen

hat. kein m'ders mitdemselben vermischen könne / wofern

er sich nicht der Freyheit / sowol das seinige / als das an¬

dere / sodarzugekommen / zuführen / verlustigtn.achm -

will, per l. 1. § icemquXricur. 17. ff ciesczu. czuur.öc

gettiv. Jedoch / daß dieses also verstanden werde / wann

das Wasser durch sein Zuthun al>5 vermischet wor^

den; wäre es aber natürlicher Weis also darzu gekom¬

men / in diesem Fall ist es zugelassen / das ganze Waffe, zu

führen. Loepoll. 6.029.4. n 68- L>c /^e«re? cl.nu. f.

n. 2,. vierberr aä 8pe>6el. vuc.Wasser vers. iük-ci ati

«suin ^e. ö? ^eixenegAsr cle lervirur. ff 4. c. s.

Nachdem aber obgevachttr Massen bey dieser Ge^

recktizreit theils auf das alte Herkommen / theils

auch aufdie Verträge zusehen / also geschiehet es offter-

malen / daß dieWas ^r/eieung nur aufgcwisseSeit/

oder aber/ m.'t sonderbarerMasi und Grosse vergönn

netwird / wie zu sehen ex 1. psn. ff cle 8. p. k.. Loe^oll.

ci.csp. 4.N. Z2. S<lecz. öc^oe/^e«i'er cl ^u. s. n. 4. so/

daß sich einer mehr Wassers nicht anmassen kan / als im

Anfangverwilligetworden/ perl.nonmvclus. 12 L.6s

servir. öc squa. Woraus dann folget / wann ein Gut/

so diese Gerechtigkeit hat / hernach vermehret worden/

und mehr Güter / entweder Kausss - weis / oder in andere

Weeae darzu gekommen sind / daß jedoch auf selbige die

Wassergcrecktigkeit nicht gezogen werden möge-. V.

l^cZLpoll.cl. csp.4.n. i8.^?e«i-er ll.qu.s.n.z2. Ferner

wird gedachte Gerecktigkeit unterweilen auch also zuge¬

lassen/ daß einer das wassr nur osscn und unbedeckt

führen kan ; welchensalls er Hernachmals diesem Ver¬

trag zuwider / solches nicht unter den Boden zuführen

vermag / ob er gleich hierdurch sich einen grössern Nutzen

schasste / gestaltsam gleichwol zu bedencken / daß Verän¬

dere sein Vieh zu träncken / oder das Wasser zu schöpfen

verhindert werden könne, teurer 6.1. n.21. Sonder-

heitlich aber ist auf diefe Vertrag zu sehen / wann der

Instrumenten/ durch welche das Wasftr zu führen/

gedacktwird/ angesehen keinem erlaubet ist/ die Was)

ftrleitling durch Graben zu richten / wann er solches

durck Canöl oder Teuchlein thun soll; wiewol im Ge¬

gentheil ihm eher vergönnet ist / durch Lanäl oder

Pp 2 TeuchF
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T«Ich!ein das Wasser zu richten / wann er anfänglich in Ansehung der Morgen oder Stücke gerheilet wer-
durch einen Graben solchesgeführet hat / in Erwegung den könne / daran ist im geringsten nicht zuzweifflen / bey
hierdurch dem Nachbarn kein so grosser Schad/ als durch welcher Abtheilung aber nicht aufdie Güte oder Noth-
eingraben seines Gutszugefüget würde. V.Lcopoll.ä.c.^. durffc des Guts / sondern aufdie Viele des XVasters
n. 61. t'eczcz. Sc lj. qu. f. n. 22. Gleichergestalten gesehen / und nach derselben die Theilung fürgenommen
kan derjenige/weichem aus einer Wasserleitung Wasser wird. 1. iiparremlun6i.2s. ff. 6e8.?.R.. Welchesalso
zu führen erlaubt / solches nicht aus denen Tanalen ab- zu vergehen / wann meinem Gut / welches zehen Morgen
zapfen / sondern ermuß es aus derZbrunnquellstlbsten austragt/zehen SchaffWasser gebührten/ich aberfünff
herleiten, v. /. i. §. 41. «c lecz. ff. cls sczu. ^uor. öe -ettiv. I.z. Morgen davon verkaufte / so muß die Theilung zwischen
L. cje ibiczue Lrunnem. ö^rciüi Lxcrc. 2Z. dem Verkauffer und demKauffer zum halben Theil ge->
concl. 14. Dieses aber ist einem unverwehret / daß er das schehen / ob gleich meine fünssMorgen / die ich nickt ver¬
Wasser / welches von Alters hero mehr dann durch einen kauftet / der Wässerung mehr als die fünffverkausstebe¬
Bach auf den benachbarten Boden geloffen / in einen dürfften. V. 1>. 2. qu, 6. n. 1. Wann aber
bringenmöge,per I. Apuäll'rebgüum. z. pr. ff. cie aqu. derjenige Theil meines Guts/das ich verkausset/der'iVaft
pluv. src. Deßgleichen auch / daß er sich dieser Grrech--- ftrung nicht nöthig hatte / zumalen auch keine Hoffnung
tigkeit auch auf einer Wiesen / die er ans seinem Garten wäre/ daß künffrighin solchemverkaufften Theil die Was-»
gemachet / bedienen könne, ccxr. in I. apuci Ircdar. z. §. ll strunz nützlich seyn würde / in diesem Fall hat sich der
vicir!U5.2. ff. c!e«qu.p!uv. arc. cic. qu. s. n. 26. Kausser keines Wassers anzumassen.^oe-/^eufi-rci.qu.6.
Bey welcher Gelegenheit annoch folgende Frag zu erör- n. 2. Im übrigen kan derjenige/ welcher über andere Gü¬
tern : (!)d> ein L.ehenmann das VÖasser oben zu seinem ter das Wasser zu führen berechtiget ist / auch eine BriD
L.ehengut also gebrauchen und abführen känne / daß cken oder Bogen / solch Wasser zu leiten / machen / wo-
dem Ä.ehenher:n zu seinem untern Gut nichts kom^ fern inw nicht ein anderer an demselben Ort die N?eegs>
men m^ge? Und weilen nicht zu vermuthen / daß der Gerechtigkeit hat / allermassen er solchenfalls dieses zu
Lehenher: das Lehen also bewilliget / daß ihm hierdurch thun nicht vermöchte / v. I. lupra irer.,:. pr. ff cie s^u.
das Wasser abgehen und mangeln sollen ; also ist diese pluv. arc. Gleichwie auch der Her: des Guts/so die N?as-
Frag mit Nein zurelolviren und auszulösen/srZ.!. qui ser--Gcrechtlgkeit hergeben muß/deme/so V?asser-Ge-
blNÄ5 seäes. z 6. ff. cie 8. p. u doch daß in diesem Fall so, rechtigkeit hat / zum Nachtheil / solches zu thun nicht
wol auf den Ursprung des Wassers / als auch auf den mächtig ist zi.mcj.l. Ob aber derjenige/welcher mit
Ort / daher und darum es laufft/und erhalten wird; nicht der Gerechtigkeit das XVasier zu fuhren verleben/
weniger auch aufden Ablaufs/ und auf den alten Gang/ solches durch eine steinerneZSrucken über und aufan-
ferners auf das alte Herkommen fleissig zu sehen / und derewassergebäude führen konne/lastsichhier nicht
nach demselben zu urtheilen ist:c. Vici. teurer 1>. unbillich anfragen? Welche Frag/sofern er hierdurch
<zu. z. 6.14. dem andern das Wasser trübet / mit Nein zu entscheiden

Was ferner die iLlgenschafft dieser Gerechtig^ ist.v.i. suprairer .l i.pr. idiqueAioff.ff.ciezczu.pWv.srL.
keit belanget / ist selbige dieses Art und Natur/ daßdttn ^r.2. qu./. n.29. Le zo. JmGegentheil
Grund und Boden / welcher diese Gerechtigkeit hat / so wird gefraget / wann einer die Gerechtigkeit eines
viel Wassers gebühre / als er zur Nothdursst vonnöthen Meegshae/ oberüberdenjenigcnOrt / darüber ein
hat; Woraus dann erfolget / wann noch übrig Wasser anderer das NDafier zu führen oerechtiget ist / eine
vorhanden / daß diejenige / so diese Gerechtigkeitbewilli- Drücke machen könne? Welche Frage sofern mir Ja
get / auch einem andern davon geben könne / wofern nur zu beantworten / als er den Weeg ohne Brücken nicht ge-
dem ersten nichts abgehet. 1.2. §. squseöuÄus. 1. ff. cie brauchen kan / in welchem Fall er aber wohl eine hölzerne
8. ?. k.. Lc l. ^ucio.4.ff. cle squ. quor. S: Lstiv. Der an- Brücken/welchebald hinwegzurhun/machenmag.Want!
dere hingegen / welcher diese Gerechtigkeit erworben / kan er sich aber des Weegs ohne Brücken bedienen kan / wird
ftlb'ge keinem andern bewilligen/ oder auch das Wasser ihme diefts nicht zu gestatten seyn; v.^oe^e«^cir.«zu./-.
auf andere seine Güter leiten / alldieweil die Bewilligung n. z 1. s? Lcepc^. cj, csp. 4. n. 56. Lc leqq.
zur Nothdursst des benamsten Guts beschehen.I-,ex meo. N?ie ferner dieseLVasscrleitungs-Gerechtigkeie
24. ff. ele 8. ?. k. Zu dem auch unter dem Eigenthum verlohren gehe / kan aus deme / was ün vorhergehenden
und dieser Wasser 8ervirur ein grosser Unterschied ist/ an- Cap. gedacht worden / abgenommen werden ; worbey
gesehen zwar der Eygenthums-Her: mit demWasser nach wir aber noch kürtzlich dieses erinnern / daß obwolen ge-
seinem Wohlgefallen umgehen / der aber eine blosse 8ervi- dacbre Gerechtigkeit aufhöre/wann das Wasser seinen al-
rur hat / solches allein zur Nothdursst gebrauchen kan: tm Gang verlasset/und einen neuen sucbet/allermassen der

clesgu.czuor.S?XMv.Lcj.l8 qui ciuo -9. Ort / darinnen hernach das Wasser läusset / keinesolche
ffcie8.P.R.. Jedoch kan demjenigen / welcher mit die- Dienstbarkeit schuldig/selbiges jedoch nicht geschehe/wann
ser Gerechtigkeitversehen / nicht verwehret werden / das sich der Fluß ergossen/ und die Felder überschwemmet hat/
Wasser/so bereits aufsein Gut gekommen/weirer zulei- wie zu sehen ex I. scieo. 7.§.inlulz.z.inl. kc §. gjiuci ssnc
ten / oder auch solches einem andern zu bewilligen / wann est. 6. ff. cie k. I). öc §. slis ssne cauls. 24.6e k.. O.
nur hierdurch dem Eygenthums-Herrn / von deme das s66.Lcrpn!l. 6.c-lp.4.n.96.Lc5ecz. vl?asendlich der--
Wasser ursprünglich herkommt / kein Schade zugefüget jenige/ so diese Gerechtigkeit hat/ und daran verhini
wird; V.Loepoli. ci.czp.4.n ZO.Sc leqq dert wlrd / wider den / der ihn daran hindert / vor
In^gu. 4 -n, s.8c 7. Uberdas/istsothaneWassertet Rechtliche tNittel ergriffen k ^nne: Deß<rleicken
tungs --Gerechrigkeit der Natur und Eygenschafft/daß auch / wis man wider den / welcher das VOasier von
sie dem ganzen Gut/ und solchergestalt einem jeden Theil/ seinen Gütern aufdes andern unbefugterXVcife wen-
wie dem ganzen gegeben/ und zu guten kommt/1.1.§. illucj. det' klagen möge ? Davon kan bey dem kzrrKnlomXo
II . ff. cie sgu. quor. öc V. Dahero dann auch folget/ ccxpoll.^. cap. 4. n. yy. s? leqq. Irem bey dem -Vve

daß sie an undvor sich selbsten untheiibar seye/ v. §. i .j. re^v0m V0aNr-Recht:c.7'r. 2.gu.i2.n.6.ö!7.
cie reb. corpor. ö! incurp. ibique 1)1). Wir sagen an weitlausstig nachgelesen wer-
mid vor sich selbst :c. dann daß ein solches Wasser nicht den.
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Von SMpssbrunnen.
Innhalt.

§.i. Zeichen/wo Wasser befindlich oder nicht. §.2. Obausdem
Weiden - und Rohrwachsthum eine Quelle Z» suchen oder

nicht? §. Z. Eine andere Anleitung des Orts / da e-n Brunn
zu graben. Der freye Stand des Brunnens. DessenForm.

4. Die Manier des Brunnengrabens. §. 5. Nebennoch'
wendigkeiten und Hüiffsmittel. h. 6. Die Maleria ium
Brunnenbau. ^.7. Der Brunndeckel/das Dach/samt R>n>
nen. h. 8.9. Wie den Fehlern vorzukommen und abzuhelffcn.
H. 10. Eine gewisse Regel vom offtmaligen Schöpffen-Brun«
nenfegen. Beschluß.

§.1.
Ber das / wasoben c.z. §.6. und 7. und
erst kürtzlich von Cisternen und Quell¬
wassern gesaget worden / welches in seiner
Maß auch hieher gehörig / ist ferner bey
fürnehmenden Brunnengraben auf die

Gelegener des Orts zu sehen. Ist das Erdreich gut/
frisch / fruchtbar / und tragt gern schönes Graß / nutzbare
Kräuter/ Blumen und Baume und allerhanMUwachje/
da wird auch wol nicht fern Wasser / so zum.^yen und
Trunckzc. dienlich/ anzutreffen seyn/ ob es gleich ein we¬
nig rief zu suchen. Man gehet auch aus / ob und wie
weit von dem Gut Xvafsir ist / und wie tieff oder seicht
es lige: wie hoch dagegen der Ort se»e / da man den
Brunnen hin machen will. Ligt der Ort hoch und ist
sandige / ss muß man gewiß tief graben : dann in einem
Thal ist ins gemein mehr Wassers zu hoffen als in der
Höhe. Wann in grosser Hiys noch Leuchte gespüh-
r'et wird/ dafern es eine Zeitlang vorhero mchtgeregnet/
so gibts auch Muthmaßung / daß da Wasser anzutreffen.
Hat es aber kurtz vorhero geregnet / so mag die Feuchte
allein vom Regen übrig geblieben seyn. Ist ein >^rdr<'ich
dicht oder lercicht/ und reißet gern bey trockenemWet-
ter von einander / vertrocknet auch bald wieder / wa'.in es
geregnet hat / so ist dawenigoderkeinWasser ;u hoffen.
Wann ein Grund jändicht / und nicht we,c davo»
ZScrge sind / ists ein Zeichen / daß derselbe Grund wasser¬
reich seyn werde. Hingegen wann der Grund hoch ligt/
und fandicht ist/ und sind keine Berge in der Gegend/ auch
keine Flüßlem / fo Quellen anzeigen / so ist der Ort zum
Brunnengrabenunfähig. Wann ein Gre hoch liget/
und hat Gewächse / welche sonst im trockenen Erdreich
wachsen / ist von diesem Wachsthum noch keine Muth¬
maßung zu nehmen / daß da Wasser verborgen.Wann
sich Gewächse sehen lassen / die ohne sonders Feuchte
nickt wachsen / item solche / die zwar sonst ohne grosse
Feuchte forttreiben / aber über dasallhier sehr lustig und
glänzend an der Rinden sich erweisen/ so ist da Wasser zu
vermuthen / aber nicht unfehlbar / dann dieses kan auch
daher kommen/ daß der Ort sonst so gelegen / daß das Re¬
genwasser daselbst besser gefasst wird / und langer bleibt
als anderswo / da es abschießen kan : und sich indessen
gleichwol kein unlustiger Morrast setzet / um der guten
Lufft willen / so öffrers daselbst durchstreichet Wo der
Tau öffters vom Erdreich aufsteigt / da halt sich auch
Wasser im verborgenen.

§. 2. Einigehalten es für ein Zeichen der Gegenwart
des Wassers / wann Weiden / iLrlenbaume und der«?
gleichen an einem Ort wachsen / und wollen / daß man
dort herum einhauensoll. Andere wollen an solchen

Orten keine Brunnen haben/ wo Weiden und Rohr an¬
zutreffen. Was ist da zu thun/aus dem Zweiffel zukom¬
men? Unlere unvorgreifflicheMeinungtjt diese/ daßein
Ort der Weiden halber zumBrunnengraben weder
vor tüchtig / noch vor untüchtig zu erkennen. Denn
die Erfahrung gibts / daß die Weiden nicht nur an den
Wasserbachenund Flüssen gerne wachsen / daher auch in
einer herzlichen göttlichen Verheißung M. 44,4. das Zu¬
nehmen im Geist und geistlichen Gaben mit dem Wachs¬
thum der Weiden an den Wasserbachen verglichen wird;
sondern sie bekleiben und treiben auch gerne neben den
Widen oder Hüllen herum / die sich vom Regenwassee
anfüllen. Ja sie bekommen so gar und wachsen fort/wann
man Stäbe oder Stecken/ ja auch kleine Zweiglein davon
einstecket / oben an einem Abhang eines hoch erhabenen
Berges / daß man Unterhalt kaumfussen kan/ auch so gar
an der Mittagseite / doch dergestalt' daß man sie anfangs/
wann es nicht regnet / etlicheZeit Abends und Morgens
begiest. Und so kommets wol auch offt ungefehr / daß je¬
mand einen Zweig von einer Weiden an einem feuchten
Ort an einer Höbe fallen last / oder hinwirfst / oder auch
einsteckt / da er dann bey nassem Wetter / oder so der Ort
ohne das feuchtgewesen / und so zumal solches gegen dem
Frühling zu geschehen / also ligend oder stehend untersich
eine Wurzel setzet / und mit der Weil zu einem grossen
Baum wird / der ausser solchem Fall daselbst nimmermehr
aufkommen wäre. So nun jemand wolte sagen / hier
schicket sichs nicht mit Brunnengraben / weil sich Weiden
da befinden / und der Bach vorfliest / so gibt es unzehliche
Quellen von den besten / da allernächst darbey Weiden/
und zuweilen nicht ferne davon auch Rohr stehen. Und
unfern von dem Weidenzaun / der an einem hohen Berg/
wie gesagt/gegen Mittag gesetzet worden / etwan 40. bis
50. Schuh aufwärts fliest eine gute Quelle heraus / aber
nicht auf die Weiden hin / sondern neben hinum Abend¬
werts. Es wäre um ein leichtes zu thun/ daß man daselbst
auch ein und andern Weidenzwelg einstieß/der dann ohne
weiters nachsehen fortwüchse: solte darum die an sich selbst
gute Quelle verwerfflich werden ? Und wie wann der Bo¬
den/ da der hingeworffene Weidenstecken oder Zweig auf¬
gekeimet/ und fortgetrieben und sich ausgebreitet/nicht
änderst als wann er schon langst undvonfelbst da aufge¬
kommen / wann / sag ich/ derselbe Boden an sich selbst gut
Wasser unter sich gehabt hätte / ehe die Weiden dahin
kommen / solle durch deren ihr Aufwachsen jenes Gegen¬
wart und Güte verschlimmert worden seyn ? Sprichst du:
das gefchicht aber nicht offt / daß solchergestalt Weiden
sich besaamen'. Oefters. Und wann es auch selten gesche¬
he / so litte doch der Satz / daß an Weidenplatzen kein
Brunn zu graben / schon einslnk-w- und Ausstellung.
Denn so die Weiden unten an einem Berge der Quelle
keinen Abbruch thun / wie viel weniger mögen sie ihnen
obenauf schaden ? Und wie wann eine oder sieben Weiden
gerad oberhalb einer tief verborgenen ligenden guten
Quellefich ausgebreitet hätten / haben dann diese so eine
starcke Intiuen? undWürckuna hinab in des Brunnes
fliessende und keinen Augenblick stillstehende Quelle / und
zwar Winters sowol / da sie gestorben/ als Sommers/ da
sie grünen. Und können sie nicht von Grund aus mit
Stockund Wurtzel ausgerottet werden / so gut / als ob
sie nie da gestanden wären; und würde nicht sodann der
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Plal-eben so / wie er vorhin auch gewesen ? Es stünde ge- manchenOrten zu geschehet? pfleget. Noch ungereimter
wiß übel um viel Brunnen und Quellen/ wann dieWei- isis / wann ein/orunn uncen bguchechng und weit/
den ohne weitem Zufall derjelben Verderben oder Ver- oben eng zugezogen ist: welches auch bey Cisternen nicht
lust sollen mit sich bringen. Denn daß sie ein verdachtigesgebilliger werden kan. Ein Brunn soll lieber wie ein Bräu-
vderuntüchtigesWassersoltennur anzeigen/ das istaus kessel/als wie ein Angster geformet seyn. Loelum v^e^nc
schon gesagten selbst widerleget. Was am liebsten helle/ opus ett, lecl ex alro.
gute / friche Wasser Hut/ sich davon aufbringet / erhalt/ §. 4. Die Manier des Brunnengrabens. Wo
und groß machet / das soll enrweder em Anzeig oder Mit- die meisten Wasseradern herwallen / muß man sie mit ei-
würckunq und einige ttrfack seyn einer nicht gültigen Bru- ner ohne Zeug aufgelegten Mauer von dazu tüchtigen zim-
nenquelle ? Wie bündig würde man nicht Messen: Diese lich breiten Steinen umgeben / also daß den Adern Ritze
Scheucke hat keinen guten Wein / weil sie ebiloenus be- und Löchlein unverwehret verbleiben. Je ttcffer man
suchet/ der keinen schlechten Wein riechenmag? Wann grabe / je mehr Bretter und Stangen hatmanvonnö-
dns Weidengestrauchallein oder am meisten und schön- chen / damit das Erdreich anzuhaken / daß es nicht näch¬
sten beym unlustigen mösichten / sumpfichten und unrei- falle / und das Werck verhindere. Jni Fall aber ein
nen Wasser wudelte / und sich ausbreitete / dörfte man Brunn allzutif zu graben ist / kan man ungemeine Unko-
seiner Anwesenheit halber auch die meisten Platze zu besag- sten erspahren / wo man die Manier gründlich verstehet/
ten Fürnehmen für undienlich/ wenigst für verdächtig hal- wie der Brunn von oben hinab zu führen und zu mau-
ten: und sodann würde die H. Schrifft auch ihre Gleich- ren / da die untere Reyhen immer an die obern angebauet
nüssen vom Wachsthum der Weiden auf ein widriges werden; aber davon sott durch die Gnade GOttes / und
eingerichtet haben. Gleiche Bewandnus hat es auch mit so wir leben / im Andern Theil unsers Osconomi eigentli-
denRohren: dann auch diese wachsen nicht allein an Or- cher Bericht erstatter werden. Wasman amBoden le¬
ren / wo unsauber Wasser ist/ sondern auch an solchen/ da- gen / oder sonst fürnehmen will / muß alles in guter Be-
durch reine und trinckbare Quellen fliesten / als aus mehr reitschafft/auch kein Mangel anLeuten/ so daran arbeiten/
denn einem Exempel erhellet. So findel sichs auch / daß seyn: deren Anzahl richtet sich nach der Schwerigkeir des
das von Rohrweyhern abgelassene Wasser an einem Grabens und nach der Zeit / die man beyläussig damit
Ort / dadurch es abfliest/ mittelst des Saamens/ den es zuzubrWMgedencket. Manche lassen auch wol die ganze
mit sich führet/ Rohr erzihlet und hinsetzt/ die nicht änderst Nacht üvdr dieses Werck forttreiben / wann es an dem
daselbst wachsen/ als waren sie dahin gepflantzet; und eben besten Ernst und zum Ausschöpften kommet. Da werden
dasselbe Ort hat allernechst untersich eine köstliche Quelle, dann die Arbeiter in zween Theil gerheilet / diemitarbei-
Solte nun diese ihrenLauff/Wesen und Güte verliehren/ ten und rasten einander ablösen. Daß Haspel / Trem-um der von etwan hundert Klafftern weit hieher versetzten mel/ Seiler/Schöpsseimer oder Auslauffrinnen/oder
Rohre willen / vorab wann sie ihrer Art nach sich vermeh- auch ein Pompwerck dazu müsse vorhanden seyn / ist an
ren / und weiter hinab zur Quelle ziehen ? Sind sie nicht sich selbst bekannt.
wieder wegzuputzen? zumalen / da solches Abwasser erst §. s. Man muß auch mit Latwergen lind 2lrz,
vor etlichen Jahren einen Schlupfwinckel unter der Er- neycn wider GW ver/ehcn seyn / flugs Hülffzu leisten/
den gefunnen / dadurch es sich besagter Massen bis an ei- so sich etwan ein gifftigerDufft im Graben erheben solte.
nen Abhang eines hohlenWegsdurchfrisst / und nun da- Niemand soll nüchtern / weniger ohne hertzliches Gebet
selbst mit dem Wachsthum der Rohre wieder offenbah- zu GQtt/an dieses Werck gehen: denn dieses muß alle¬
re! : w-tlche Rohre an der Hange stehen bleiben / da sich zeit / j enes aber sonderlich zu der Zeit beobachtet werden/
das Wasser allerdings verlosten und verlohren. Nun wannmanschon über eine Klasster tieff hinabgekommen
wollen wir aber im Gegentheil keines Wegs behaubten/ ist: dann da steigen ossr vom Schwefel/Alaun/Harz und
daß man daselbst/woRohre stehen/ soll unter andern auch dergleichen stinckende und ansteckende/ ia auch plötzlich
Brunnen graben/ sondern nur das/ daß weder Rohr noch erstickende Dünste auf / weßwegen dann hier sehr behut-
Felber ohne anderweitige dazu schlagende Ursachen eine sam zu verfahren / und sobald das geringste von solcher
Verhindernus des Brunnengrabensseyn sollen noch kön- Anhauchungverspühret wird/ die Flucht in die Höhe hin¬
nen. Wir woltens unsers wenigen Orts wol wagen an aus zunehmen. Wann man eineLatern mit einem an-
solchen Orten anzusetzen und graben zu lassen / im Fall sich gezündeten Licht hinab last / und das Licht verlöscht da-
sonst ein und anders beliebtes Zeichen einer guten Quelle rinn / so ist die Lusst unsicher und ungesund; wann es aber
anmeldete / in Hoffnung einen guten Bauren-Julep da- sorkbrennet / so ist gure bewegliche Lusst vorhanden. Feh¬
selbst auszugraben. lets nun an der Lufft/so werden zu beeden Seiten Dampf-

§.z. Wann ein Fluß bey einem Ort vorbey fliesset/ löcher(sttu2rig)nechst dem Brunnen gegraben / dieun-
kan man auch in solcher Gegend Brunnen graben / die ten in denselben hinein gehen / dadurch sich der Unlust Her-
Wasser geben; wo man waschet oder sudelt / daselbst muß ausziehet; die aber obenher wieder mit einem Rohr bis!
das Brunnengrabenverbleiben. Der Brunn soll nicht über den Mann zu versehen / damit nicht jemand auch in
in einem ViAnckel / sondern an freyer Lusst stehen: dann freyer Lusfc dadurch angesteckt und vermisstet werde. Man
in soversteckten Brunnen hat das Wasser keine so erquick- kan die böfeLufft auch auspumpen. Und ob auch schon die
licheKrafft / wie in freystehenden/ sondern ist gleichsam L.uffc nichts Böses in sich hat/so wird sie doch durch die
unlebhafftig / weil wenig Lusst hinzu kan. Weßwegen allzu grosseTicffe schwer und unerträglich.Dawidcr
denn auch dieBrunnen/ so eine sonderbare Tiesse haben brauchet man leinerne Tücher / derselben werden etliche
sollen / oben weiter als unten im Gemäuer zusammgesasset Stücke neben - und übereinander an eine starcke Schnur
werden müssen. Denn so unten und oben gleiche Weite oder Stricklein angebunden / an einem Zug - oder Flasch-
jst / so bleibt dieLufftstehend / und kan nicht heraus / so rädlein/ odersonst an einem überzwercb etwas erhabenen
bleibt solch Wasser ungesund / weil es ohne gehörige Aus- angebundenen Prügel auf - und abgeschwungenund ge-
lüsstung; es fey dann daß der Brunn meist in Stein ein- schnellet/ auch hin und her gebeutelt ) und damit die grobe
gehauen / oder sich von unten auf eine weit her streichende schwere Brunnenlufft gereaet / zertheilet / aufsteigend und
Lusst durch einige Klüffte oberhalb des Wassers durch den flüchtig gemacht / temperiret und erleichtert / nicht an-
Brunnen herauf ziehet / und denselben erlüfftet / wie an derst/ als bewegten / lriben und trügen sie die Fittiae des

Windes



Anderes Buch. ZOZ
Windes empor / in die freye Lufft hinaus. Wann man
diese Tücher öfftersan einem heissen Ofen erwärmet/und
immer mit warmen umwechselt/ ists um soviel besser/dann
da dienet diese Warme statt der Sonnenstrahlen. Es
thut auch etwas zur Sache / wann die am Ofen aufge-
henckte Tücher mit Wacholderbeeren und solchem Holz
wol ausgeräuchert / und also eilig mit samt dem gefasten
Rauch hinab gelassen / und erstlich in der Tieffe / und
dannallmähling besser herauf gerüttelt und geschwungen
werden.

§. 6. Die Materia zum Brunnenbau. Denselben
oberhalb der Quelle gar auszumachen / sind die Steine
am dienlichsten / weil sie nicht nur unvergleichlich lang dau-
ren/ auch selbst aus Wasser den meistentheils ihren Ur¬
sprung haben / und nicht wol besser als hier angewendet
werden mögen / da man das Hol; allenthalben nutzbarer
als in der Tieffe (manchen Grundbau ausgenommen)
anbringen kan / es sey dann daß die Noth und der Stein¬
mangel ein solches erzwinget / da man dann in der Tieffe
gern Erlenes ode: Eichenes/ oben auch / wanns schonen
gilt / wol Tannenholtz hernimmet / und den Chor oder
Krantz und Brustwehr damit herumfübret. Die Nalch--
steine / fo oben bey den Cisternen abgeschafft worden / fin¬
den hier eben so wenig Platz / um gleicher Urfach willen.
Das gilt auch dem LLspenholy: denn ob es wol nicht fau¬
let / so stinckt es doch. Darum es bey einem andern Was¬
ser / nemlich bey Dämmen und Mühlwercken besser anzu¬
bringen. Wer nicht viel im Sack bat / und die Runst
des Steinschlichtens/ so oben beschrieben / wol kan / der
kan auch hier manches Vierte! Kalch und nicht wenig
Groschen erfpahren.

§. 7. SerBrunndeckcl soll also bereitet seyn / daß
er über den Krantz um einen Zoll sürsteche/ denselben desto
besser zu verwahren / wird nicht darum gemachet / daß er
immer oder meist zu seyn soll. Kan und soll bey lieblicher
Lufft und schönen Wetter/zumahl im Früling undHer bst/
öffters offen stehen / bey der Nacht aber soll er zugeschlos¬
sen seyn. Das Brunnendach ist dauerhaffter von Zie¬
geln / als von Brettern / doch daß die Ziegel wol aufligen/
und von der besten Arr seyen/ damit sie mit ihrem Brechen
und Abschiessen den Schöpfenden keinen Schaden thun.
Eine unter demDächleinunterzogeneRinnc/darinn
die gebrocheneZiegel einfallen/ ist hierzu auch dienlich/ wie
auch das Regenwasser vom Stand abzuführen.

§. 8. 5Vte den Fehlern vorzukommen.Wann
ein Brunn gegraben wird/ und der Quält dringet durch
einen Sand daß man zu sorgenhat/der starcke Quall
möchte den Grund unterwaschen und beschädigen / so
schlagt man Pfale oder Bersten inwendig im Brunnen
herum / dadurch bleibet der Grund bevestiget.

§. 9. Auch wann eine CUielle vom Grund aufseitenwerts aufsteigt / und führet was unreines mit
sich / lo sencket man eine Kuffe vom Eichenholtz und
solchen Reiffen / die unten ein Loch hat / dadurch das
Wasser dringet / so wird die Unreinigkeit an der Seiten
und von unten auf gehalten / daß das Wasser reiner wird.
Dann der Grund kan sich bey diefem Gegenstand nicht
aufrührig und trüb machen von der Trübe des Qualls/
und dringet nichts desto weniger das Waffe: durch das
Loch in die Kuffe / und bleibt lauter.

§. 10. Je mehr ein Brunn geschöpffet wird/je frischer bleibt das VOaMr. Vl?as thut die Bewe-»
gung nicht in allen guten Dinge?. ? Das Brunnen-
fegen ist im Majo/längst im Jun.io fürzunehmen. Wo
iLoreln in einem Brunnen sind / mag man Aalen oder
Krebsen hinein thun / die si^verzehren. Doch mag man

zusehen / wie man auch diese wieder herausbringe/ weil
sie schlechten Nutzen darinngeben mögen.

Findet man durch Brunnengraben kein Wasser/
das man gesucht / so findet sich was anders/ das man nicht
verhofft. Zum mindesten lernet man dabey / daß alles
eitel ist unter der Sonnen / und daß es viel gewisser und
sicherer in Sirachs (c. i.) Brunnen grüblen / als mit der
Welt ausgehaueneBrunnen machen / die kein Wasser
geben, ^er.2, iz.

ReM-Anmerckungen.
Cap. 40. VonSchöpffbrunnen.

^Elchergestalten die Schöpfbrunnen gleicher¬
maßen sehr nothwendig und nützlich seyn / ist Ver¬
mahlen unnöthig mit Weitläufigkeit darzu-

thun/ dazumalen die tägliche Erfahrung folches von felb-
sten sattsam erweiset / welches eben auch die Ursach ist/
warum fast in alten wohlbestellten kepubli-^uen verfasste
Brunnenordnungcnanzutreffen/darinnen heilfamlich
verordnet / was bey den Brunnen zu beobachten: aller-
Massen dergleichen Brunnenordnung / so zu Straß--
bürg snno 166s. rev ciirter herausgegeben worden/ge-
öenckelI)ierkerrjn it6ckram.pr»Ä.2ä5pei!!et. lud vvcs
Brunnen.

Nachdem es aber nicht allein ?nvat> sondern auch
öffentliche Brunnen gibt / als wollen wir von beeden
kürtzlich insonderheit etwas anmercken. Die privat-
Brunnen find wieder von einander unterschieden:dann
entweder stehet deren Gebrauch einem aliel'n zu;
oder es bestyen ihrer zwey oder mchremen solchen
Brunnen gemeinschafftlich miteinander. Von
beeden ist zu wissen / daß an etlichen Orten / insonderheit
zu Augspurg / niemanden zu seinem taglichen Gebrauch
einen Brunnen zu graben erlaubt seye / wofern er nicht
jährlich einen gewissen VOasserzins hiervon abstattet/
und dieses aus der Ursach / weiln dergleichen Wasser nicht
ohne grossen Unkosten und Arbeit dahin geleitet / und das
VOafscrwerck oder der Wasserthurn gleichergestalt mit
grossen Unkosten erhalten werden muß. 8pciclel. in specul.
)ur. voc. Brunnen. Das Brunnen graben felbsten
aber betreffend / kan sich zwar desselben euuegiicher in dem
feimgenanmassen / obergleich hierdurch feinem Nachbar
Schaden zufügte/ das ist/ die Wasser-Adern demselben
benehme / gestalten er sich hier in dem feinigem seines
Rechtes gebrauchet / welches ihm nicht verwehret werden
kan/ v.!. !.26.in kn.A6e cjöMn. int'eÄ. l.i. §. z.
l.». §. s. 1.21. kk. cle squ. pluv. src. k.uclinA. z.
0.68>n.4.Lronckoiksäl.ss. ss. cle k Lcxpoll. <is
L.P.U. cap. 47. n 5. Le 6. ö? llippol. aLMb. cle in-
crem. Urb. csp. 4. lir. g. vers. in woserN
er nur nickt so gar tieff grabet / daß zu befahren / es
möchte die benachbarte Mauer einfallen, l .24. §. uir. in
f.ff. äeclsmn. int.Lcep. cie8.?. ll.csp .4s .n.z. S?c»p.
47. n- 7. Sonderlich aber ist von dem Brunnenbau
inderkcsormsrionderStadtFranckfurt p. z.ür. 6.§.i.
6:2. folgendes verordnet: Die SU>öpfenanden^äu^
fern / gemeiner Strassen zu / solle!» linfnro anders
nicht / dann von Thielen /«mit Schijfcrsremen ge?
decket > und breiter nicht als ftmffwerckscbuh/und
zween Zoll von untersten Pfosten anzumessen(dai
mit dadurch die Gaffen nicht versperret) gemachet:
und zugerichtet werden. 2lb?r die Schöpfen/ so mit
Schindeln gsdecket/ sollen fürohm qänylich / auch
sowol ltt den Vorstädten und zu Sachsinhausen/als
in der alten Sradt verboccen;auch diejenlgc so noch

vochanF
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, l.i,,cr^a!b einesViertel Jahrs nach frembdenGutbehaubtet/Lcepoil.cie 8 p.U. c.2z.n.z.

?Äci?una d.cstr Ärer neuen ^/o^at-on / abge- öc c. 55. n. 2z. Weilen aber ledoch der -zu^.on.rle
und nechstae^ unserer Ordnung Brunn allen beeden dienet / mithin beedesich Vchelben ge-

man die^ behalten will) brauchen / also haltLru.nema^us LIas«. 1. v-c.l. 26.
na^>, Gulden/ da- dafür / daß er aufbeeder Unkosten unterhalten und gesau-
^?^?r«e»e^ bertwerden müsse. Deßgleichen entstehet bey dieser Ge-
^ Um^wÄ andern vergönnet legenheit nachfolgendeFrage: ZVantt em Nrunn zrvt-
xv.^^ «-,?-Ä-m Zum Nuyen seines sehen einem ^>aus / so L.ehen / und einen, andern

^1« / sder a-,^) vor ftlne Arbeicsleuc zu ^>aus / welches dem «.ehenherm zuständig/gelegen/
welche G-rechtigwt/ ftlbiger aber also beschaffen/daß sie beeden^

scyop?fe. / v. s 2 - benachbarten Guts erlaubet ser genug davon haben tonnen / welcher für den an-
!^-l' / wann dern s.cl? des Wassers zu gebrauchen!Bey welcher
n? ^ m nub vergönnet hat / zuma- Frag dafür zu halten / daß dem Eygenthumsherm / als^ ^ ow bestzec / muß sie vor eine den?e das eine Haus allerdmgs ei)gentbl!Mlichgchoret/an

Ä die M der Per- andern das Eygmthum allein ohne die Niessunq zustehet/
und welcher solchergestaltdengrösten Theü kat/der Vor-

ou aufhöret/ geachtet w ^dem v. ^ gebühre! arg. I. .-«cimu«. Z4.Pn L. 6°n.r.
i^rviru- n 27. Sorhane Gerechtigkeit aber Lnpoll. cie8. l'.ll. cgp.47. r- Es waredann / datz

ka^ m M lmr aus einem ?ri^r. ^chöpffbrunnen zuwegm das Erdreich/ darauf der Brunnen stehet/ beeden Theilen
, einem acmcmen Fluß einem jeden aemeinfchafftiich zugehorte / gestalten sie solchenfalls den

^ ^ l' k bey Bn.m-.cn unter sich / so weit das Master rechet/zutw
Gerechx^-ue dieses u mercken. daß mit derselben len hatten, v. l. 4. §-1-K. commur, 6. v.ci. j. m ä.em.^ ff.

!'nb nnck d"' Weea dannerlaubt seye / wann gleich clezqu. pluv. src. ö: I. I.ULW. 4. ff. clesciuA qu^r. ö! sekiv.
solches nicht mit nehmlichen Worten ausgedungenwor- g^cj.^oe^e^et-l'r.-.qu.z.n.ls. Und soviel von den!> , ! ^ «4 k. Locooll 6e8 p. k.. csp.7. N.6. ?rivat Brunnen. ^ ^
dad ro dann auch kommt / daß wann selbige ve. lohren ge- Bey denen öffentlichen Brunnen .st ebenfalls d-e-
^ des Weges/ so darzu führet/nicht ses zu mercken/ daß zur Erhaltung derselben dleganze
nVw mbtt st ilkeo. 17. ff quem.äm. lcr v. am.tt. Nachbarschafftzufammsteuren müsse / gestalten w.r an
V ^ vom wassr-^chc ^r. 2. czu. 2. n. z s. einem andern Ort gemeldet haben : v. 1 »f°. 1.2. n. 26.
Uwae.is kan dich Gerecht. auch vielen verliehen e.-lejur .Lmpkxt.ö^. m cum fruÄ^r.us 64. n. 1.
. s- entweder ui einer / oder zu verschie- ff. 6e ufulr. öc tt.ppoi. 2 Lollib. cle Increm. Urb. cap. 4.

und ^runden aebraucben/ wannnur Was-- lit.g.vers re/eSio »-m cumscq 9.59.6! 6c?. daherodiese
Frag.n-stchtt:Ma»»d.-N--»barfch-A-m-.,^,.
chenNrunnen zu ihrem ^nfft,gen nochwe^dlgenn 6 vert irerna^B^.- Gleichwie aber dieienige/ Gebrauch will saubern lassen/Hi-Wgcnetllche UN'

^I.?diefe G.'rechriakeitaeqeben word selbige mit rer den Nachbarn deswegen Nlchrs conrn^-ren
MÄnd nacb der ihnen vorgA'chriebenenArt und Weis wollen / weil sie ihrem Vorgeben nach schon m ih-
abwmW^^^^ rcnHausernmlt ^asserIcnugsan^ersehensmd^..soll m Gegen ) -der EyM welcher ihnen,0- glezch aber auch sich erbothlg machen / daft sieftch
!^n?Gerechtt'ae -it auf ftin-m Gut zu gebrauchen er- des Gebrauchs desGemem - Brunnens ennstctZh .n
lWb'et / ihnen an ihrem Gebrauch nichts in Wege legen/ enegeben wollen / ob/ie mit dleser ^ntschnld-gunI
n^b si ' daran verhindern / welches geschehe / wann er den anzuhören? Welche Frag m .t Nein zu entscheiden ist:
^runw-nverscklicssen / aber den offenen Wasserlauff dannwollensie langer in der Nachbarschciffr wohnen / ,o
ZMiqbi,/uncer der Erden führen wolte. >.-.5 6e ri. müssen sie auck mit den andern gleiche Befch^ tra,
vi- ci. cup.7. N.7. n?ie aber sonsien diese gen/ arg.!. 10.ff ciek.j. ^clci Lcxpo^.cle8.?.u.cap.47.Gcrechtigecitverlohren gehe / deßgleichen was es n.4^ensr Lkoppin.scl Qouluer ^ncj.lid.i.cap.2Q.n.2.
vsr eine ^ewandtnuß habe / wann der Brunn ver-- ^ncic.^ail. 2 .V .s6 .n. 6. öc (-ar5i^ cie expen . ^ meko-
s-ett-n und ausIcerocknet^ solches kan zum theil aus rar. c^p. 19. n. i z. Gleichwie aber em solcher Brunn
d.'m obiaen / theils aber auch aus dem cnpoli. cl. cap. 7. von allen Nachbaren unterhalten werden muß / also tan
n 8 und dem ^Äe^^r. 2. n. 2. zur Genüge auch im Gegentheil der mehrereThe.l derNachbar chastt/
ersehen werden/ weßwegenw .r den Leser dahin verwiesen ohnbefragt derer andern/so Nicht daremgew.ll.gethwollen solchen nicht abschaffen / m vernunfftiger Erwegung / daß
^ Was bißbero von denen Brunnen gesaget worden/ ein solcherBrunnder gantzen Nachbarschafft (uc lingulis)
iiinicht allein von einem ?nvat- sondern auch von einem solchergestaltgemein ist / >-aß ein jed^' zu leinem sonderbar
ncmcinschaffrlichen Brunnen / welchen ihrer etliche ren eygnen Nutzen desselben gebrauchen kan / m welchem
mit einander besitzen oder gebrauchen / zu verstehen Es ist Fall es demnach rechtens/ daß der grössere Thermen/ so
aber von dem gemeinschafftlichen Brunnen annoch inson- darein Nicht gewilliget haben / zu de:olelben Nachtheil
derbeit dieses zu mercken / daß offtermahlen der Saube- „ichrs vergeben möge. V Lalch in L.p.cum omnes s.X.
runa halber bey demselbe.n grosse Strittigkeiten vorge- 6eLonkir se rj. ^r. 2. qv. z. n.9. Lc/ok. ^Is»
hen; dahero dann gefragt wird: wann einer dem an- ring.6e mc>>^in.czu.z4.n.Z8.
dern erlaubet / daß er fttnenZSrunnen gebrauchen
darss/auch zu dem End durch eine gemem Mauer ^ ^ .

eine Thür aebrochen / solcherBrunn aber hernach- ALLeichwie bey auffung emes^auses oder^)Uts
n^lseinerSauberunZvonnöchenhat / ausweisen ^derBrunnen sel^v / obgleichdessen -m^autfbrle^
^^eniolchesa-lchchenmüsset Undobwohlenson-nichtgedachtware/demK^ufferfolget/aljokanjich,elbl-
ften insaem^'in die Erhaltung einer Dienstbar - oder Ge- ger auch aller ZugehSrungcn anmaßen / worumer wir
rechtigkeit demjenigen oblieget / welcher selbige auf einem zum Beyspiel verstehen den Brunnendeckel / die Brun-











Anderes Buch. zo?
nenSetten oder Seil samt den Eymern / item die fället werden. V. silier. ^luNer. in prs^.korenl. K.e5ol-
Schrauben /und anders mehr. v.I. ^ulisnus. iz. §. t.cum 7z. n.z2. v. Ke/o»-m. der Gtade t7?ürnbera .'rir .l6.I..6'
I. lecz. C. 6e^.L.V.S? l. lzui tun6um.4o. F. f. «ZeL.L.V. ^.66. omninü viicurlus ^oti. Lern^srcl!Keveri, qui da-
266. Lospoll. cle H.p.l.1. c-ip. 47. n .6. wie dann Mich eben betur in operekluvisuli kricsctiij p./ z.ö! leolj.^lcrivtuz
diese Stücke auf die Lehensfolger zusamt denen Lehen ver- 6e /«> e

Das Xl.l. Capitel.

Bon einem grossen Pompwerck.
Innhalt. zet / die andern 2. werden in die Falze geheb eingeschoben/

§. I. Beschreib-und Fürstellung eines grossen Pompwercks/ ei- alsdieFigursN2i. 22.2z. anzeigen. Zu besserer Füllung
nen grossen Wcyher oder Sumpf damit auszuschöpffen- dienet eine Zugige ^Utte VOM Pech und ^'ött Mit etwas

5. Einer gemeinenPompen ausführliche Fürdildung. Rotel oder Ziegelmehl vermenget / und mite-nem Penselwarm in die Fugen gestrichen. Dann werden die Stücke
^der Thielen in den Falz geschoben/und mit Schliessen Mid

N diesem und folgenden Capiteln werden Ke-len vestzusammgezogen / dadurch sie eine Hallung be¬
iz dem Hausvatter unterschiedliche neuer- kommen/als wären sie ein Stock/wie es der Augenschein

fundene mechanische Wercke als eine Zu- ,.und 12. anzeiget. Im Fall nun ein solches Rohr
^ gäbe sürgestellet / deren Nutzbarkei t sich 9. Zoll weit wird / so beträgt der Schuh im Rohr als 12.
l durch die Proben und Erfahrung selbst bes- Zoll hoch und y.Zoll weit / im Stadrschuh 12. Ä)!aß. Ist

jer unv gewisser als durch eine sonderbare voraus stellende ferner das Rohr bis dahin/ wo das Wasser bey 5ium. 24.
Belob - und Anpreisung darstellen wird. Das erste ist in die Rinne heraus laufft / 12. Schuh hoch / so ist das
em grosses Pompwerck /dienend einen grossen 5Vey^ Maß am Wasser 12. mali2/ das ist/144. Maß / am

heroderSumpf/ denman nicht ablassenkan / damit Gewichtaber 288.Pfund / und soviel Schwere muß in

auszuschöpffen. Muß um jeiner Grösse willen von einem jeden Druck gehoben werden / wann 10. V?aß

Thielen zusammgesetzt werden / weil man zum ausbohren Wasser herausgebracht werden soll; welche 10. Maß aberder dazu gehörigen weiten Stöcke schwerlich so grosse beylauffig und überhaubt für 12. gerechnet werden / die
Baume haben kan. Wann des Wassers Tieffe auf sonst heraus kamen / wann der Zug einen Ordmari-
12. Schuh kan gebracht werden/ists übrig genug/diesesSchuh Wasser hübe / welches aber nicht durchaus und
Werck zu gebrauchen. Hebt nach dieser Beschreibung ohnabgangig geschieht / und daher eine unfehlbar und we¬
in zween Drucken / so auf und nider geschehen / auf 20. nigst soviel austragendeZahl der 10.Maß/ für die nicht!Naß. Wird gedruckt durch 4. oders.Personen/ nach- allerdings gewisse der 12. ?)?aß angesetzet wird. Inzwi-
demsie eine Stärcke haben / oder lang anhalten müssen, scheinst nichts desto weniger die Bewegung / wie schwer
Die Erklärung jedweder Stücke ist/wie sie von innen ein Mann zu heben habe / ausden288-Pfunden zurech-
und von aussen in der Zusammfügung und besonders an- nen. Jmmassm nun der Wagbalcke in 8. Haubttheil
zusehen. eingetheiler ist / so ist die He'.fft von der Nab an 4. Theil.

1. DerXVagbalcke / oder das Druckholz / welches Nach diesen rechnet man die Schwere auf 288. Pfund/
16. Schuh lang / und in 8. Theile abgetheilet ist. In da dann einsolglich durch die Theilung der vierdte Theil
dessen Mitte bey O wird ein Holz oder Kreutz gemacht/ 72. Pfund ausmachet. Wann nun 6. Männer zu beeden
von der Mitte c) wird bis 2. wo die Hebstangen ange- Seiten an diesem Werck arbeiten / so kommen auf einen
macht ist / ein Tbeil genominen / welcher 2. Schuh be- Mann 24. Pfund. Indem aber einige Sperrung mit
tragt; und wieder ein Theil oder 2. Schuh von O hin- unterlauft / und daher die Abtkeil-und Rechnung nicht
werts zu 2 wo die andere Hebstangeangehencktwird, allezeit aufs genaueste eintreffen kan / so werden z.Perso-
Die Pompstöcke werden also gestellet / daß / wann die nen auf eine Seite / oder 6. auf zwo Seiten geordnet/
Druckstange oder der Bewegbalcke wagrecht oder (wie damit es keinem zu fauer ankomme: gestalten hier darauf
man sonst auch reder) kori-onral stehst / die Hebstangen zu sehen / ob man starcke oder schwache Leute dazu haben
mitten im Robr senckrecht stehen. Wann nun der Be- kan; vermag es einer zu zwingen / so braucht man nicht
wegbalcke gantz gleich stehet / so stehet er in der Mitte des drey. Nunmehro ist auch der LKcä oder die Würckung
Drucks. Wird er nun bey ^nm. 1. auf 4. Schuh ge- ausfündig zumachen: wannnemlich ein Zug obgemclde-
drucket/io st.'bet er an dem Ende gegen über bey Nuw. 1. ter Gestalt 10. Maß Wasser gibt/so kommt her - und hin-
auchum eben dieselben 4. Schuh in die Höhe / und mithin über durch zween Druck ?o viel als 20. Maß. Geschehen
hebt er sich aus der Mitte/ oder von seinem Lenrro an/auf nun auf jeder Seiten 1 oo.Druck/ so kommen 2000. Maß
einer Seite am Ende 2. Schuh übersich / auf der andern Wasser oder z 1 .Eimer und r 6.Maß heraus/ zu geschwei-
aber gibt er sich ebenmassig auch 2. Schuh untersich / und gen des/ was sich irgend darüber belaufft. Demnach wird
siehet also im Zug/daß sich die Hebstange im Rohr i.Sch. mit dieser mackins durch leidentliche Mühe / Zeit und
hebt. Der Wagbalcke aber sey gleich kürzer oder langer/ Unkosten ein merckliches Wasser gehoben und ausge-
so muß er doch in 8. Theile getheilet seyn; da dann in einem pompet.
Theil von der Mitte aus ein Loch eingemachet wird / in 4. Zeiget ein eröffnetes Rohr/ in welchem man deutlich
welchem die Hebstange mit ihrem Achsstrich just auf die sehen kan / wie der Zug und Lappe angerichtet ist.
Linie zusaget. Bey dieser Maßgebung aber / wann der s. Die Rinne / worein das Wasser aus dem Stock
Wagbalcke bey^um.i.obbesagterMassen 4.Schuh ge- fallt und weglauffr/ wohin es geleitet wird / wie auch bey
hoben wird/so hebt sich der Zug allezeit einen Schuh. 24. zu sehen.

2. Sind die eingehenckre Hebstangen. 6. Das Gestell / in welchem der Bewegbalcke einW
?. Die viereckichte Stöcke / deren jeder von 4. Thielen richtet zu erkennen ist. Ist nach einem getroffenen Mittel-

kan zusammgesetzt werden. 2. Stuck daransind eingefal- maßbey s. Schuhhoch / wovon 4. Schuh bis zurNab
Qq des
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des Wagbalcken hinlangen: dann ist es gar zu nider/muß 2z. Ein Falz an der Thielen / anzeigend/nie die Thie-
der Mann im drucken gar zu hart sich blicken. Stehet der len n. 21. im Falz stehen.
Balcke zu hoch / so muß man auch hock und beschwerlich 24. Deutet an / wie das Rinnlein in das Rohr einge¬
langen. Darum last man die Höhe dieses Wercks bis an richtet / wodurch das Wasser aus dem Pomprohr in die
die Nab des wachrechl stehenden Balcken einer rechten Rinne lauffr.
Brust hoch verbleiben. 25. Ist das Ort / wo das andere Pomprohr an die

7. Das Grundlage,- / worauf das Werck stehet. Rinne gerichtet wird. Die Röhre werden nach denStan-
8. Das untere Sruck / auf welchem der Lappe ange- gen gerichtet/welche Stangen an diesemWerck 4.^chuh/

macht/und in weichem das Rohr eingemacht wird. als von 2. bis in 2^ von einander stehen.
9. Der Hebzug im Rohr / welcher von einem Stuck 26. Die Rinne / wodurch das Wasser weglaufft / wie

grüner Welen gemachet wird. , auch bey n. f zu sehen ist.
10. EinzusammgespanntesRohr / wie es mit Schlus- §. 2. Hierwill auch eine gemeine Ponipe angesehen

sen und Keilen zusammgezogen. seyn: weßwegen sie sich auch zergliedert und snscomirt
11. DieZusammhaltung. auf den Plan stellet.
12. Die Schlüsse/wie sie eingeschoben sind. 1. Ist der Anzug / wodurch die Pompe bewegt oder ge-
1 z. Eine Spannung / wie sie auch im Rohr bey 11. zu zogen wird.

sehen ist. 2. Der Wagbalcke / ist 6. Schuh lang/ und in f. Theil
14. Ein Schluß / welcher mit Keilen an das Rohr ge- abgetheilet/ 4. Theil gebühren dem langen Theil bis zum

trieben wird / solches damit zusamm zu zwingen / wie auch Nagel / und sin Theil gehet hinaus / wo die Hebstange
bey 12. am Rohr angezeiget ist. ' n. 4. eingehencket ist. Es fty nun der Wagbalcke kurtz

i s. Das untere Theil/wie es eröffnet anzusehen/in wel- oder lang/ so tkeiltman ihn in besagte s. Theil/ und macht
chen das Rohr eingestecket wird/woran auch dieHaltung/ damit nie kein besonders. Er ist aber hier gezeichnet/ wie
welche den Lappen halt/daß er sich nicht zu hoch heben kan. erimLoch oderGebör in der «qulibritat oderdemwag-16. Der vom Schuhleder gemachte Lappe/ausweichenrechten Mittel stehet. Er hebe sich nun unter sich / oder
ein Stuck Holz gemacht / damit das Leder / wann es sich über sich / so stehet er recht. Eben wie der Christen Sinn
hebt/sich nicht biegen möge. Dieser Lappe wird auf das in einer lieblich abwechslenden Bewegung jetzt durch
untere Stuck genagelt/und bedecket das Loch/damit das himmlisch gesinnte Gedancken und göttliches Leben über
Wasser im Rchr bleibe/wann der Zug eingedrucketwird. sich; und nun durch die sich senckende Demuth abwerts

17. Der Zapfe / welcher in das ^)tuck n. 1einge- steiget / und durch die rechtkluge Gleichmüthigkeit hohes
macht / und halt / daß der Lappe nicht zu weit aufgehe/ und tieffes zusammen bringet/und sodann im Gebör/das
wann das Wasser das Rohr im Zug erfüllet. ist / in Lehr und Gehör des Geistes und des Worts GOt-

18. Das viereckichte Hebbrett mit Löchern / wodurch tes/wie in einer Nab allezeit richtig stehet.
im hineindrucken das Wasser dringt; muß sich just und z. Die Gabel / in welcher der Wagbalcke emgench-
nett anlegen / anbey aber zum auf- und abschieben willig tet ist.
und gelassenseyn. Es hat in der Mitte ein viereckicht Loch/ 4. Die Hebstange last sich zwischen dem Stock und
womit es in die Hebstange eingemachet wird. Wann nun Wagbalcken auf 6. Zoll lang sehen. Wird also in den
das Leder und Hebhol; eingerichtet wird/ so muß das Holz Wagbakkeneingehängt / daß sie just in der Mitte des
enweder an ihm selbst grün und frisch seyn / oder so man Stocks hinab gehe. Unten muß zwischen dem Züglein
ein schon lang ausgetrocknetes und Karte6 gebrauche t und dem Ventil ein Raum so weit gelassen werden/ daß/
wolte / muß man es zuvor wo! einquellen / und soviel es indem der Wagbalcke im Pompen über sich/ und die Heb¬
mag / schwellen und sich ausdehnen lassen / damit es nicht stange abwerts gehet / und das Züglein nicht gar auf das
erst im Rohr durch Wasserschlincken sich anblehe / und an Ventil aufstosse / und eines das andere nicht berühre,
den Seiten herum hart andrenge und sperre. Angleichen s. Der obere Stock / oder Zugstock / welcher ans dem
muß auch das Leder / ehe man es in das Rohr richtet / ein-- untern aufstehet. Wann diese Stöcke auf 20. bis zo.
gefeuchtet werden. Schuh in der Höhe austrag/n / so ist diese Pompe am be-

19. Die Hebstange samt dem Leder und Hebbrett. quemsten. Aber zu einer grössern Höhe will das Leder zu
20. Das mit Leder bedeckte Hebbrett. DasLedermuß schwachseyn : weil die Schwere desWassers im Stock

just nach demRohrgerichtetwerden/ damit sich im Heben zu hart auf demLeder ligt. Bey den Stöcken ist zu beob-
kein Wasser verliehre. Und eben darum müssen auch die achten / daß die öbern im Gebor (dessen Weite auf4. oder
Rohr eine durchgehends gleiche Weite haben / daß sich 5. Zoll kommet) etwas weiter gemacht werden als derun-
das Hebbrett gehab auf- und abschieben kan. tere / damit die Stangen mit dem Züglein lieber aus - und

Das Einhengen der Stangen geschiehet auf folgende eingeben.
Weise: Man stellt den Wagbalcken wagrecht/ undmis- 6, Der untere Stock/aufweichen derZugstockgesetzet
fet von dem Ort an / wo die Hebstange >ejngebenget wird/ ist. Dieser untere Stock muß / weil er keinen Srifel hat/
nemlich bey n.-. hinab in das Rohr / bis aufdenLappenglatt ausgemachet werden / und gleiche Weite haben/da-
jm Rohr. Von diefer Lange ziehet man einen Schuh mit das Züglein nicht klaffe^/ und das Wasser im heben
oder 12. Zoll ab / so ist es genüg abgezogen. Wann nun zwischen dem Züglein und Stock sich nicht verfalle,
die nach obbeschriebener Art eingerichtete Hebstangen im 7. DasZüglein/welches das Wasser hebt/ ist von grü-
Druck eingedrucket werden / so erreichen sie den untern nem Holz/damit es nicht verquille; ist bey i4 -vergrössert
Lappen nicht gar/sondern bleiben zwischen den Lappen und zu sehen / wie es mit Leder bedeckt ist. Dienet für einen
Zug n.9. 6.Zollleer/ daßderZug denBoden nichtgar Stifel.
erreiche. 8. Das Ventil oder Lapplein im untern Stock / wird

21. Ein zerlegtes Rohr/anzusehen wie es eingeschnittenalso eingemacht / daß es 2. oder ?. Schuh höher stehet als
ist bis an den Falz / in welchen die Spannung eingescho- der Grund des Bodens. Dann wann es gar zu tief und
ben wird / wie auch bey 24. zu sehen ist. zu nahe zum Grund hinab eingerichtet wird / so ziehet die

22. Das Rohr / wie es an der Auslaujf- Rinne an- Vompe das Trübe aus dem Grund / und last das lautere
siehet. im Brunnen. Zeigt sich als vergrößert bey 17.

9- Das
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9. Das unter dem Ventil an einer Seite des untern «..v. hierinnen diesen Unterschied machet/daß zwar/wann

Stocks angemachte Seierlein oder gelöcherte Blech/wo- das Wasser auf meinem Gut entsprungen / ich wohl ver-
durch das Wasser in den Stock eingehet / unddieUnrei- hindern könne / daß es dem andern nicht zu gut komme;
nigkeit zurück gehalten wird. wann es aber von einen, andern Gut in das meinige käme/

10. Das Rohr / wodurch das Wasser aus dem Stock solches alsdann dem andern / sofern es ibme nuket und
laufft/ ist im Gebor halb so weit als der Stock. mir nicht nachtheilig ist / nicht wohl genommen oder abge-

11. Ein von Holz zusammgemachterSchluß / wann schlagen werden könne, in/.quo minus.-.ssäe
man zwo Stangen zusamm machen wolte. üumin. n.88. k Noe teurer vom Wasser-Rechtp-8.

12. Ein offener Schluß / wie er eingeschnitten ist. qu. 9. §. z 2. Übrigens ist zu wissen / daß obwohlennie-
1 ?. Sind Keile / wie sie im Schluß stecken / deren einer mand gezwungen werden kan / etwas solches zu thun / dc,S

sichgantz heraussen zeiget. ihme nicht schadet / einem andern hingegen Nutzen brin»
14. Ein Nagel / dergleichen mehr bey diesen Zifern an- get/ dieses jedoch eine gantz andere Gestalt gewinne/ wann

gedeutet / die in die gebohrten Löcher / die Keile damit zu ein anderer in einem frembden Gut etwas thun will / das
bevestigen / eingeschlagen werden. ihme grossen Nutzen / und dem Herm des Guts keinen

1 s. Der Zug mit samt dem Züglein/ welcher etwas klei- Schaden bringer / allermassen so dann der Grundher! sol¬
ner als das Leder ». Das Leder ist was breiter als das ches zu leyden / der natürlichen Billichkeit nach in alle
Holz oder Züglein. Das Leder aber muß so hart seyn/daß Weege gehalten ist. v.l .2. §. K. cleaqu. k -.qu. plu v.
es sich im Wasser nicht zerweicket / sondern vest und be- arc. ibi : ksec s^uicss lug^erir, erli j ^ire clekcismus, öcc.
standig bleibt; als ein gut Sohlenleder. Wann es hierzu/ darvon wir bereits an einem andern Ort etwas mehrers
das ist / zu einem Heblapplein gebrauchet wird / so weicket gemeldet haben.
man es vor in einem Wasser / damit es anziehe / als viel es Aus dem zuvorgesetzten Rechtssatz / Krasst dessen
kan/ und hernach nicht weiter aufschwelle/und im pompen wir so viel ttarmret / daß em jeder mit seinem eygenthüm-
streng gehe. lichen Wasser seines Gefallens zu schalten und zu walren

16. Em hölzernes Züglein oder Radlein/oder der Was- habe/ last sich gleicher gestalten auch dieses schlichen/ daß
serheber / (wie mans nennen will) aus welchem das Leder der obereBesitzereines Guts sein eygen Massen auf sein
ruhet. Jstvon grünem Holz gemachet/und eingequellet/ eygen Gut zu seinem Nutzen wol abwenden könne / wann
damit es hernacö nicht mehr aufquelle. Hat 6. Löcher/wo- gleich dieses dem Besitzer des untern Guts zum Nachtheil
durch das Wasser gehet. gereichete / welches mit dem nachfolgenden Exempel/ so

17. Das Ventilstockleinund das darauf genagelte Lksilzn-us^^onl'uec.öurZuncj.erzehlet/beleichtetwer-
Lapplein oderLeder. Dieses Stöcklein wird in den untern den kan. Eine von Adel hat eine Mühl an einem Was-
Stock gemacht klum. g. und der Zugstock / in welchem ser / zu deme noch ein ander kleines Wasser / welches etli-
dasZüglein gehet/ daraufgesetzt. Und die Fug wird mit chen eigenthümlichzustehet/ gelaussen ist. Nachdem nun
Harz/so mitÜnschlitt gemildert und abgetrieben wird/und dieselbe sothanes ihr eygenrhümliches Wasser zu ihrer
mitWerckverstopset/sosernals es noch ist/damit siege, Mühle geleitet / und solches der Frauen abgewendet ha-
heb zusamm halte: als in der Figur der Pompen klar ange- ben / hat sich selbige darwider hessrig gesetzet / mit dem
zeiget ist. Vorwenden / weil man das Wasser an seinen vorigen

18. Ist eine Aufhaltung / damit das Lapplein sich nicht Lauss aufhalte / daß sie solchergestanen an ihrer posseMon
überheben kan. rurb'rel werde / gesraltsam das Wasser an seinem alten

i A. Zeigt das Loch / welches viermal klemer / als das Laufs nicht zu ändern / absonderlich weil ihr dieses hierin-
Stocklein breit ist : danndasgar m gross.'Loch verderbt nennachlheilig'väre/ daß sie vors erste des Wassers we-
dasLeder. Item ist auf das Lederen Holz gemacht/da-ni^er/ und hernach nicht mehr so viel als zuvor zu mahlen
mit das Leder sich nicht beugen kan / wann das Wasser im harte. Weßwegen die Frag entstanden.- U?er dißfal'ö
Stockdaraufdruckct. m 5» bleiben / u»,0 wcicHem feibtge von

R.cdes wegen >U5uiprecl)en ^ Bey welcher Begeben-
heit der vorangeführte^Nssssngeusdarvorhalt/daßwider

i aus nachfolgenden Ursachen zu sprechen
ää cap.41. Von dem grossen Pomplverck. Vors erste, dieweil der andere Theil fein eygen/und

nicht ein gemein - und freyes Wasser zu feiner Mühl ge-
Mr Gebrauch des Pompwercks bestehet in Aus- führet / welches ihme dann von niemanden mag gewehret
kpomp - oder Ausschöpfung des Wassers / welches werden / absonderlich weil es nicht dem Gegentheil zum

^einem jeden auf seinem Eygenrhum zu thun erlau- Trotz / sondern vielmehr seines Nutzens wegen beschehen
bet ist. srZ. 1.21 . e. man6sri. sogar / daß er solches ausge- ist: Und ob es gleich das Ansehen gewinnet/ als ob die be-
schöpfte Wasser wohin er will/ nach seinem Belieben wen- meldte Frau an ihrer pollellion und alten Herkommen/
den kan/auch nicht gehalten ist/ solches seinem Nachbarn dieweil sie das Wasser nichtmehr wie zuvor / gemessen
vor einem andern zukommen zu lassen / wofern derfelbe kan / rmkirt werde / so kan sie doch deßwegen sowohl der
nicht hierzu eine Gerechtigkeit harte, v. 1.1. §,illuä is.k- pnlleMon als des Eygenthums wegen nichtgehöret wer-
seg. ff.cle zczu. quot. öc «ttiv. Dann benebens deme/daß den / weilen die Inhaber des obern Guts die ?k)sseli:on
ein Wasser / so bald es in dem meinen ist / mir eygenthüm- und Gerechtigkeit gehabt / ihr eygen Wasser ihres Gefal¬
lich zugehöret / wohl folglich ich mit demselbennach mei- lens zu führen ; wie sie dann hieran niemahlen gehindert/
nem Willen und Wohlgefallen zu thun Fug und Macht oder ihnen solches gewehret worden / jetztbemeldte Frau
habe/ l.i.tz. permirrirur.4lk l I^ucio. 4 .tk.cie zqua quor. auch dißfalls keine Gerechtigkeit ihr zueygnen kan/ sie hat-
Lc sekiv. so kan ich wider meinen Willen nicht dahin ge- te dann ihnen solches zuvor gewehret / und sie waren hier-
zwungen werden / erwas solches zu thun / dasmirnicht aufstillegestanden ; und weilen sie keinen andern Bchelss
schadet/und einem andern nutzet/als wann zum Beyspiel als diesen hat / daß nemlich das wenige Wasser auf ihre
mich jemand zwingen wolte / daß ich ihm einen Weeg zu Mühl für sich selber / und ohne menschliche Hnlffund Zu-
seinem Gut verkauften solle, v. l. binss. ? 6. k?. äe 8. ?. U. thun gelaussen / so kan sie sich auch keiner poss-.'Mon berüh-
Wiewohlen L^cluz m I. irem lspilli.z . in Lo!.2. ff. äs men/ angesehen der Lauss des Massers für sich ftlbst/ als
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P? Des klugen und Rechts - verstSndig mSausv-ittei-«
au-hdenB-sitzimAma'igMb^^ s-den/^nd n"chd?Ä Herkommen zu
c.p^».-^ wiewohl i°iha«r i'auff/wann die p°ir«. § t."um!°c° Z ^
iIon-innu,h>.rl.mg-t/,Mz-w°hljuerha>i-umächtjgiss §^-S-m.^i, 6-wr/imm^
»rg. I. qu, tunclum. 12. ff. quemscjm. terv. »mirr. I. l. , ^m^allaber kein solch
§.,. ff cle sc^u. guor. k -ttiV. ^oe teurer in Wasser- keit / welcher solch aeiÄ^"c^ .7""" !'^ ^
Recht. 7r-6t. 2.P./.-ZU.5.§. ,2. xc rr.ncil^pteii. solchem^
Lenr. 2. Lanl^ 20». per ror. Was bißhero von Ab- em"sabek / ^ ^ bder Brückengeld
führung des Wassers gesaget worden / ist lediglich von unterhalten schuldn V' ^
dem eygenthumlichenWasser zu verstehen / von denen Ja/ wann a Ne °
fiiessenden Wassern aber ist zu wissen / daß obwohlen keinen Holl/ake^Ä^ ^ der Orten
ein /cder für sich selber / nach dem allgemeinen Völcker- reyen / hat / so liandÄ als da sind Fische-
Recht / solches ebenfalls auf seine Güter führen könne/ Wassere ob / immassen Unterhaltungdes
solches icdoch also zu verstehen seye / wann solche flies- den Nutzen sick uienm-! / s-.^ vermögen / daß/ wer
sende Wasser nicht schiffreich / oder / so sie schiffreich/ ben sollet ? ff K den Schadcnha-
daß doch die Schifflahrr hierdurch nicht ve>hinder we - ^ Wann aber ^ 55. 6«
de / benebens auch ein solch fliessend Wasser nicht m einer aar keM-n Ä? L - Wassern
Stadt oder Gememd Gebrauch / als zum B G. ?zu e UÄ Unterthanen
ner Mühlen / diene / oder sonsten denen Be.iachbatten sten umlrh^ Ä ihren Ko>
durch solches Abfuhren ein Nachtheil oder Schaden zu- von, Wasser .Reel ?> 2 o -
wachse; gestalten m diesen und dergleichenFallen allen «e»,rd»n! ^ k'-7-». 1. Veydency-
ausfliessenden Wassern nichts abgeführer werden kan. v. I. si„d / jst der Eyamb^ da?!^n, v dienstbar
Imp«-ror«. 17. in 6n. ff. 8.?.«.. Lc ^oe teurer aber eine D wann
cl.l.ib.^raÄ.2.qu. 1. §.6.^7. d.m / muß derjenige/

Weilen auch die pompen zur Räumung undSau- schn'dm Ä ^ se-nem Wasser
berung der Wasser gebrauchet werden können / als w:i d Kosten erhalten'/ a?" eigenen
insgemein gefraqet: Wer die Wasser nnd zu n asse ein ^ ^ "ehmen / aller-
raumen schuldig / und auf wessen Rosten solches bmk Ä ^
verrichtet werden müsse ^ Bey welcher Frag demnach etwas ^ „ach/ „ur allein
vor allen Dingen zu sehen / obes ein g-mÄ- od" Z Ä u ' ^ ^ba'ten
L-n Wasser l-y-? B-y den gemeinen wassern ist I>i°c^rerc.c.l°c.

Das XI.II. Kapitel.

BeWreivung eines MHigangs.

«> I. Wie em IM A»n«,un, -!»-r H-usmW- mige^das Rad m den Gm n"brun/^,»,d

RadS IM Grundriß der andern Figur / samt der Fürstellung re " M^ichtigen Anfall das hohe Glaubens - Rad auf-

II- «in wn-«WU-rl-m / da« etwa» 4. "r >'l^v-rf"Ä?°"Wod"mnach^

Aadg->-itttw-rd-nkan / ,-doch jn einer Wann nun einer das Wasser von einem Bach / Ä
^ 5au-m.chl-brauchbarjn machen , zu -Gchuh lief undSchuh breil, sechs Swndeck-

starrten / uno untenan ein Rad zurichten sey / und was fammlenwolte / wiegoßmüjt' der Samm ^i -n^-ndem Tr.eb forderlich oder verhinderlich seyn könne / gibt dm? Antwort: Seme lange wär^6^"Äh/die
folgender Entwurf jowol der Feder als des Kupferab- Breite 26; die T'esse 4. Schuh. Da wi, d weikerfm-, ? !
drucks eine unfehlbare Nachricht. Gefetzt / das Bachlein Lange der ,68i Schuh vermehret mir den ' ^ "
warenur 1. Schuh bre.t/und z.Zolltief/somüsteesin ^.Schuhen der Breiten
emem Sammelkasten oder Weyherlem aufgefangen wer- verbreiten.
den / da es dann / wann es einen wenigen Lauf führet / in
einer Stunde bey 729. Eimer füllen kan. Hatteaberdas ^
Baehlem eine Tiesse auf6.Zoll/ und Breite auf r.Schuh/
so füllete es i4s8 .Elmer. Ware es aber 9. Zoll tieffund ^ 4Z81. ist die Fläche.
1. Schuh brett / so wurde -62187. Eimer füllen. Und fo Nun vermehret sich auch die Flache mit der Tiesse / welche
der Bach so starck ware/daß er i.Schuh in der Tieffe und 4. Schuh betragt / da dann 4Z81 < n wI e
1. Schuh in der Breite hatte/ fo würde er in einer Stunde 4

-- <> .. >

und mner Brette auf i.Schuh bringen kan / so Haler tung des Kastens. Zrnmassennun/ wieobgemeioet/ ,nStarck und Nachdruck genug / eme solche Nothmuhl zu einer Stunde aus einem Schuhtiessen und Sehubweiten
treiben/ nur daß er vor dem Rad durch eine Ablenckung Bach beyläussig 2916. Eimer laussen / so füllet derfelbeBach











Anderes Buch. zvy
Bachin6lStunden 17496. Eimer / und bliebe noch ein doch mit vielen Kämmen besetzet wird / (oder wie man
Raum auf 28. Eimer. Und also füllete der 9. Zoll cieffe sonst reder / an der Zahl oder Schrifft der Zähne oder
und 1. Schuh breite den Sammelkasten in 8. Stunden; Kamme keinen Abgang hat) so hat das Werck ftine un,
der 6. Zoll tiejfe und 1. Schuh breite füllete ihn in 12. ausgehaltene Bewegung / wann änderst der Stein nicht
Stunden; der z.Zoll tieffe und i. Schuh breite in 24. zu hart eingelauffen ist / uud einmal in den Schwung
Stunden. Aus welchem Kasten und dessen Auslauff kommt: >onderlich wann der Kumps und das Geschirr
sodann / wann das Rad einen Schuh hoch und einen nicht zu hoch ist. Weil nun diese Mühle mit schlechtem
Schuh breitWasser zu seinem Umtrieb haben müste/ man Wasser sich behelffen muß / so kan ein Kamm -ö Zoll dick
wenigst ganzer 6. Stunden mahlen könre. Allein wann gemachetwerden/ sodann kommt das Kammrad etwas
das Gefall gezeigter Massen recht angerichtet wird/so wird niderer / als wann die Kamm dicker gemachet werden,
man auch wohl mit weniger Wasser langer mahlen kön- Gestalten nun ferner / wie schon gemeldet /bey den Mahl-
nen. Dann hier ist nur eine beylauffige Anzeig gegeben/ wercken ein hohes Kammrad und niderer Kumps einge-
in wolgemessenerAnerwegung / daß / weil das Wasser richtet wird / und das Werck hart in die Bewegung zu
über Hals über Kopf hinlaufft/ man es mit ihm auch nicht bringen ist / so muß der Mahlstein um so viel mehr in seine
änderst als überhaubt nehmen kan. Und daher läst sich gebührende Maß gestellet werden/damit das Getrcykv so
auch der Sammelkasten wol etwas enger einziehendann in den Stein fallt / dessen Schwung nicht aufhalte: da
wann er bey zo. Schuh lang/ 6. Schuh breit/2. Schuh dann der Stein dem ganzen Werck eine Beyhülff gibt,
tief/ mag es genug seyn/ wann nur der Bach einen zulang- Es ist auch bey dem Kammrad noch dieses zu melden:
lichen Nachschuß hat. Die selbstbeliebteFreyheit mag wann nemlich ein Kamm iz Zoll dick ist/ so ist die Höhe/
hier geben und nehmen. wo die Kamme im Rad eingetheilet werden/ausdieTheil-

Es wisse aber Vergünstige Leser/ (der es etwan vor- Linie bey 6. Schuh/der Theiler aber werden i44.aufdee
hin nicht weiß) daß ein Masserschuh 16. Cubische Zoll in Theil - Linie herum getragen / davon kommen 72. zu den
sichbegreiffe. Ein Zoll halt ein Loth. Ein Quadrat Cu- Kämmen/und72. zum ipsrio zwischen denselben. Ein
bischer Eimer / als 16. Zoll lang/16. Zoll breit/16. Zoll Theiler aber ist Zoll bey diesem Rad. Anbey aber ist
tief/ hat 4096. Cubische Loth. Nach dem Nurnbergischen auch zu mercken / daß man das Kammloch und lpsrium
Stadtschuh aber betragt der Quadrat Cubischer Eimer zusamm in 16.Theil eintheile/davon gebühren nun7.Theil
18.Zoll an allen Seiten. Und dieses letztere Maß ist hier dem Kamm; und 9. Theil dem lpacio. und das um des
beobachtet worden. , Auszugs wegen vom Kumps/Tribel oder Geschirz, Es

§. 2. Hierausnun folget in gehöriger Ordnung die sey nun ein Kamm dick oder dinn/ jo muß das allezeit be-
Veschreibung der im Kupfer fürgestellten Mühl. k>g. l. obachtet werden.

1. Zeiget dasWasserrad/ kan samt demGeschauffel6. Der Kumps/ sonst die Scheibe genannt; wobey zu
18. Schuh hoch seyn. Der Krantz ist in seinem Diameter wissen : weil bey dieser Mühle 72. Kamme angezeiget
bey 16. Schuh : dann eine Schauste! gehet über den sind / so können sechftr/ achter und neuner Kumps/ das ist/
Krantz einen Schuh hervor. Das Rad kan bey zo. oder mit 6. 8. oder 9. Spindeln oder Stangen angerichtet
?6. Schauffeln haben. Eine Schauffel stehet von der an- werden / nachdem das Werck einen Trieb vom Wasser
dern auf Schuh i?Zoll / wann der Krantz in seinem hat. Ein Sechserkumpsgehet i2.mal herum/wann das
Winckel oder Umkreiß 48. Schuh nach gemeiner Rech- Wasserrad einmal herum kommt; ein Achter 9.mal; ein
nunghat. Hätte aber das Rad ?6. Schauffeln / so siehet Neuner 8.mal. Indessen wie der Sechser geschwinder
eine Schauffel bey i? Schuh von einander. So das gehet / also gehet er auch härter. EmAchter aber und
Rad eng geschaufflet / wird es vom Wasser desto öffree Neuner gehen leichter / aber hingegen was langsamer,
angegriffen / und desto hurtiger umgetrieben. 7. Das obere Lager / ist ein Zwerchholtz / so auch der

2.'Der Krantz / worauf die Schauffeln eingerichtet Eysensteg genennet wird / von dem darein eingerichteten
sind. eysernen Mühlpfannlein ; und von der eysernen Mühl,

z. Die Schauffeln können 12. oder 14. Zoll breit stangen/die in dem Pfannleingehet/auf welcherMühl-
seyn. Gehen / wie gesagt/ über den Krantz / einen Schuh stange der Stem umlaufft.
hervor. Müssen gehab in die Rinne eingerichtet seyn/ da- 8. Das untere Lager / welches samt dem obern / und al-
mit zwischen den Schauffeln und der Rinnen das Wasser lern/was daraus/ durch die Schraube oder das Aufhelff,
nicht vergebens weglauffe. Item bey vielem Wasser eysen hoch und nider kan geschraubt oder gestellet werden,
können die Schauffeln breit / aber bey wenigem Wasser 9. Die Schraube oder das Aufhelffeysen / durch wel-
hoch und schmal seyn. Hierbey ist zu mercken / daß ein ches das ganze Lager / samt allem/ was daran und darauf/
hohes Rad zwar leichter zu bewegen ist / als ein nideres/ offenbar und verborgen / geschraubet / erhoben und nider-
aber es gehet auch was langsamer / weil es einen weitern gelassen wird.
Umkreiß hat / gegen einem kleinern Rad. Damit aber 10. Der untere Stein / so in der Zarchen still ligt.
gleichwol auch das weite oder hohe Rad seinen Zug in der 11. Der mit der Zarchen bedeckte obere Stein / der
Geschwindigkeit verrichten möge / so werden die Schaust Lauffer. Hier ist über obiges noch zu sagen: Wann die
feln enger zusammgefttzet/ damit das Wasser öffter an die Steine schon etwas breit sind / und doch so eingelassen/
Schauffeln drucke / welches sonderlich bey kleinen Bach- daß der Lauffer im Schwung seinen Lauff hat / so können
lein zu beobachten / die keinen starcken Trieb haben. auch starckere Kamme / die nemlich 2. Zoll dick/ gebraucht

4. Die Welle ist bey dieser Mühle nicht sonders dick/ werden / obschon das Kammrad in seinem Diametro aus
damit sie nicht zu schwer komme; wie dann diese sowol als 8. Schuh sich belieffe. Und wann schon ein Fünffer/Sech-
auch das Rad etwas leicht und gering zu machen / damit ser oder Siebnerkumpffeingelegtoder angestecket wird/so
sie von einem kleinen Wasser können getrieben werden. treibt der Schwung des Steins dennoch dasWerck/wek

5. Das Kammrad kan in 72.Kamme eingetheilet wer- chen er haben muß / ehe man aufschüttet. Man muß auch
den. Dann bey Mahlmühlen erfordert es ein höher hier die Steine im mahlen nicht zu hart hemmen oder
Kammrad / als bey andern Mühlwercken / weilen der spannen / sonst stehet das Mühlwerck still.
Stein dem Mahlwerck einen Schwung und Beyhülffe 12. Das Rohr / wodurch das gemahlene in den Sack
bringt. Und ob es schon nicht hoch ist im Diameter / je- oder das Beuteltuch fallt.
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iz. Das Beuteltuch. 4. Die Schaufel/welche aus dem Wasser seyn soll.
14. DasBeurelholz oder die Beutelzunge. s. Der Fall / wo das Wasser hinter dem Rad aus der
i s. Die Zungen/ welche an die Beuteldaumenanschla- Rinnen fallt. Dann wann das Wasser dergestalt im

gen. Ein Fünffer-oder Sechserkumpfkan z/einAchter Tkal ausfallen kan/so ists ein Zeichen/daß der Einschuß/
aber 4.Bcuteldaumenhaben / nachdem man die Mühle wann er am rechten Ort angreifst / seinen Zug ungebin,
langsam oder geschwind gehen läst. dert haben kam Wo aber das Wasser hinter dem Rad

16. Der Meelkasten. . zu hoch ist/so halt es den vordem Trieb/welcher bey z. am
17. Ein angedeuteter Knopf / die Beutelzungen damit gedeutet ist/ aus/ und kan seinen Schub nicht haben. Wel-

zu spannen / damit sie den Sack starck oder schwach schüt- ches zu mercken.
lele. 6. Gibt den Punct an / aus welchem das Gefall in der

18. Der Ausschütt-Trichter (andere / Trachter) oder Rinnen gesucht wird. Man nimmt ihn aus dem Diame-
Hoschen (Hotschen) wodurch das Gerreid in das Hosch- ter des Rads mir samt den Schaufeln / und setzet den Cir,
stelle/und von dannen in den Stein hotfchet/ oder laufft. ckel bey 6. in den Stern / als oben auf die Höhe des Dia,

19. Das Schüttelkastlein oderHotschgestelle/(Holch-Meters des Rads / und eröffnet ihn bis unten an das
siella) dieses kan gerichtet werden/daß viel oderwenig Ge-- Kreutz bey io. Von dannen reißet man aufwerts / so
rreid in den Stein laufft. hoch es m der Rinne seyn soll. Hier ist das ganze Gefall

20. Das Mühlpfänniein/ auf diesem laufft die unten- Z/ und bey 9. angemercket. Der Fall aber an das Rad
her gestählte Mühlstange; (sxis molse. fonft das Muhl- ist vom Grund 2^ Schuh aufwerts gezogen / alsvon io.
eyfen) DiefesPfannlelnist auf7.oder8.Zolllang/und bis 11. weil das Gefall hier 4.Schuh hoch ist. Ferner
bey s. Zoll brett / auf 5. Zoll tief eingesendet / und hat in wird der unverruckre Circkel auf die Linie / welche von 6.
sich ein^Warzlein aus Stabl/so unrenher fast so breit/ als hinab zu 7. gezogen / den Circkelfuß in 7. gesetzt. Deran-
das Pfannlein breit ist/ etwaii2.Zoll rief/ undobenbey dere Circkelfuß aber bey n. in den Punctgesetzt/und von
2. Zoll im Diameter der Flache breit; indemWarzlem dannen bis 1. gezogen/das ist der Kröpf/so betragt solche
ist em schräges Loch hinein / oben beylauffig izZoll breit/ Höhe iz Schuh des Kropfs / welä)es zusamm die Höhe
und so formirr/ daß die kolbicht oder kopfichte Spitze/oder des Gefalls als von 8. in 9. hin 4. Schuh austragen wird:
vielmehr verlohrne Abstutzung des Mühleyfens sich eben in welche Höhe der Kröpf und Fall eingezeichnet ist / wie
darein schicket. In der Mitte des Lochs gehet wieder ein bey io. 1 i.und i.mitPuncten bemercketist.Dieser Kröpf
unten i- Zoll breites / und sich aufz Zoll hoch zuspitzendes ist leg angedeutet / damit das Wasser nicht über / sondern
Zapflein empor / weßwegen dann auch das Mühleyjen an die Schaufel fcl icsse. Die ganze Lange der Rinnen/
ein solch kegelförmiges Loch unten hinauf hat / darinn das des Kropfs und Gefalls ist hier bey 20. Schuh angemer,
Zapfleinstehet/ welches dem Mühleysen zum leichternund cket / weil das Gesenck zum Fall gerichtet ist. Und weil
richtigen Umlaufs sehr wol dienet. Das Pfannlein muß die Absicht auf ein kleines Wasser gefasset wird/ mußsol,
wol in der Schmier gehalten werden. Zu dieser wird keine ches einen langen Vorschuß in die Senckung haben/ da-
trockene / sondern feuchte flüssige Fettigkeit gebraucht: mit das Masser auf dem Gefall liqend bleibe. Dann
dann jene erhiket sich bald und brennt / diese aber halt wann der Kröpf zu hoch oder zu kurz ist / so überschiesset
nach. Die Kamm und Trieb aber schmieret man erstlich das Wasser die Schauffel / und greifst am rechten Ort
mit Fette / und bcstreicht sie hernach mir Seiffe. Ein fo nicht an / und mithin hat das Rad keinen Zug.
geicbmierter Trieb nutzet sicb lang nicht ab. Die besagte 7. Zeigt den Punct unten beym Sammelkasten / aus
hierzu tüchtige Fette aber ist Leinöl und Hanföl/ u. s. f. welchem der Kröpf gesuchet wird.

21. Die eyserne Zapfen an beyden Enden des Well- 8. Ist der Grund des Gefalls.
baums werden mir diesen Zifern nur an einem End und 9. Die ganze Höhe des Gefälls / auf4. Schuh ange,
von aussen angedeutet / weil sie sich beederfeits hier verber- zeigt; kan auch / nachdem sich die Gelegenheit gibt / höher
gen/diese gehen in den holen Eysenblechen (so auch Abwel- seyn. Je höher das Gefall / je langer der Einschuß über
lein genennet werden) aufden Anwelden um. Von diesen den Kropfvor dem Rad seyn muß: dann wann der Kröpf
Zapfen ist zu erinnern / daß je dicker sie sind / und jege- hoch und kurz ist / so überschiesset das Wasser die Schau-
schwinder sie umlauffen/ je ehender brennen sie aus / weil fel/und hat keinen Zug.
sie sodann einen weiten Umkreiß haben. Ein dinner Zapf 10. Zeigt/ wie das Rad im Creutz in der Rinnen steht/
aber brennet nich t fo bald / weil er keinen weiten Umkreiß als an seinem gehörigen Ort. Dann stehet das Rad zu
im Laufhat.Man gebraucht zu den Abwellein stattEysens weit Hinwerts gegen dem Kröpf/ so überschiesset das Was,
auch Messing/ Stein / auch Hegenkolz / welches im Salz- ser die Schaufel /und treibt das Rad nicht. Aber wann
wasser wol erweichet und wieder abgetrocknet / item Holz/ das Rad an den Ort / wo der Circkel des Gefalls bey
das keinen fetten / sondern wässerichten Safft in sich hat/ dem Kreutz am nidrigsten ist / oder angefangen wird auf,
alsKerschbaumenu.d.g. Eyfen aber und Messing ist am Werts gezogen zu werden / wie bey n. io. zu sehen/ einge-
besten. richtet wird / so bleibt das Wasser im Schuß auf dem Ge,

§. ?. Die Erklärung der andern Figur ist diese: fall/undsällt an die Schaufel / und treibt das Rad bey
1. Ist der Einschluß über dem Kröpf. n. z. am rechten Ort des Gewalts.
2. Zeiget den Kröpf / welcher mir Puncten angemer- 1 r. Zeiget den Punct / wo sich^ das Gefall oder die

ckel ist. Senckung endet/und der Kröpf anfangt/wie die Puncten
z. DerAngriff / wo das Wasser in das Gefall an die andeuten.

SchauffeldesRadsfallt oder schiesset. Auchwirddaan- 12. Der Sammelkasten des kleinen Wasserleins,
gedeutet / wie das Rad im Gefall stehet / an dem Ort/ wo 1 z. Das Bethwerck / auf welchem das Wasser sich ge-
das Wasser die Schauffel am Mrckesten angreifst, gen die Rinne sencket. DiesesBethwercksLangeist12.
(Dann hier sind im Profil des Rads nur 18. Schaufeln Schuh/di: Senckung ist i.Zoll; diese bringt das Waf-
angezeiget/da es doch / wegen seiner Höhe / und weil es ser in Schuß / und macht / daß es starcker antreibt / und
durch ein kleines Wasserlein getrieben wird / bey z6. schwerer in die Rinne fallt. Ligt nun ein Wasser etwas
Schaufeln erfordert. Und wird das Rad an der vierdten hoch / und doch nicht so koch / daß dessen Schuß oben auf
Schaufel als bey z. angegriffen und fort geschoben.^ das Rad könte geleitet werden/ so muß der hohe Einschluß

vor
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vor dem Rad lang seyn / sonst überschießet das Wasser die Oder in Latein kürzer:
Schaussel/ und hat keinen Trieb. Wird aber der Eim Impieo paul/arim! oder
schluß / weil er hoch ligt / durch eine lange Rinne gegen ^clcle psrum parvo: oder
Thal an das Rad geleitet / so bleibt das Wasser auf der Ll! moäusin redus.' oder
Rinnen ligend / und treibt das Rad mit Gewalt. Lk moclus in moruDann so kommts:

14. ZstderSchlund/ durch den sich das Wasser in die Wer nur kan Schritt für Scbrittlein wandern/
Rinne / da das Wasserrad eingerichtet / emzwingec und Der kommet endlich doch in Flandern!
cmschweret.

tKWL WaAs!"' ^ Samlu-irastm. RtMMnmerckullgm.
§. 4. Den Sammelkasten zeichnet die z.Figur / da- ^6 Lax. 42. Wie ein kleines Bächlein !c.

bey finden sich folgende Stücke: ^ ^
1. Der Sammelkasten/ kan nach Belieben grösser und dem vorhergehendenCap. ist von Abführung

kleiner werden / jedoch ablang viereckicht/ und je langer/ ^H^des Wassers sowol aus denen Flüssen als
/e besser er nachschiebet.Er könce unqesehr 24. oder zo. ^-^^hern gehandelt worden. Weilen aber sothane Ab-
Schuh lang/ und 10. Schuh breir/ auch z. oder 4. Schnh fuhrung össters des Mühlwercks wegen beschießt / als
tief seyn ; hier ist er auch z. Schuh tief angegeben. Er wollenwir hier von denen Mühlen und deren 5Lrbau-
muß etwas rieffer ligen als das Bachlein / sonst lauffc das «ng etwas weniges anmercken. Ursprünglich ist dem
Wasserzm ... ^ .
den Grund
hier auf 8 .. ^
das / was bey der -.Figur von ^ biß k angezeiat. -n Krafft der A.anbsher:tlchen Obrigkeit des Mühl-

2. Der Spundbaum / worauf das Bechwerck 18. baues sich allein anmassen/und ihre Unterthanen hiervon
Schuh lang / und daher ist die Senckung gegen dein ausschliessen können/ welche Meinung weitlaussrig unrer-
Scbunck n.7. izZoll. Dami wann das Wasser keine suchet wird von dem1->K.Ue>-mgig in clo molen-
Senckung hat / so ruhet es auf seinem Lager: gleichwie q"^k. 10. per roc. Gleichwie man ^ber nach der
das Christenthum keinen Fortgang hat / wann es nickt Erinnerung des Herrn klulwi ab Ehrenbach mkwr<,.
durch Gedult und Demut laustet. Darum muß jenes cap. 17. §. 12. n. 2. in t. hierinnenfallsbehutsam zu
Hand lang / dieses aber überdas auch / zumal in würcken- gehen hat/damit man dem Fürsten und Herrn nicht mehr/
der Buß/tiefgesenckt abhängen / so bekommt jedes seinen als ihm von Rechts wegen gebühret / zueygne / und den
gehörigen Zug und Trieb dahin/ wohin sich die Senckung Unterrhanen mehr als billich ist / hinwegnehme; also wird
neiget. Es mahlet sich übel bey stehendem Wasser: und in diesem Fall unsers wenigen Ermessens / wohl dieser lln-
was soll ein Christ/ der sassig und faul ist? ter,chied zuhalten seyn/ daß zwar bey denen sogenannten

Eilen gilt es hier / und heulen: B-mn-und Zwang-Mühlen / welche die Landsobrig-
Und das alte Fleisch bebeilen: keit rechtmassiger weis hergebracht / und von welchen wir
Beten; ach nicht nur zuweilen! an einem andern Ort handlen wollen / solches also gesche-

?lz!. l 19. v.zi.und 60. ssc.4.9. 4.La!.s,24. hen könne; bey denenjenigen Mühlen aber/welche von
l^ol. z. 5.1_uc. 1 z, 1. l. 5,17. jemanden auf seinen iL^genthum / obwohlen in einer

3. Das Bretwerck / worauf das Wasser schwer und andern Obrigkeit / erbauet worden / wird solches denen
beweglich wird. Unterkhanen so schlechterdings nicht wohl verwehr-'t wer-

sie vor dein Schünck eingerichtet ist. hierzu wenigstens nützlich / wo nicht ga" nothwendig seye/
6. Der Schlund / durch welchen sich das Wasser in die sonderheitlich wann m einem freyen Messenden Wasser ein

Rinne -ieher. solcher Bau geführer wird. v. I. quocl principis. 2 z ff.
7. Die Rinne/welche so breit als eine Schaufel. 2qu.Scgqu.pluv.2rc. 1.1. §.permicrirur .4i. ff ciesqu.
8. Der Kröpf. quor.Lc«k« dloe teurer cic.qu.9.§.-.8cruv^ 8.^.?eucl,
9. Der Fall^ 6. »pkorilm. 7. n. 5. öc Koppen, in vecil^ qu. 20.
10^ Des Kropfs Ende/ und des Falls Anfang. perwr. welches in der Syrischen Mühlordn. §.wir

So gehets: Wo der kropfichte Stolz anfangt / da ordnen :c. mit diesen Worten geborten: V0lr ordnen
ist Abfall :"wo er sich sammlet und schwellet / da ist Unfall/ und st°?cn auch / daß niemand / wer der au<5> styc / ei-s
wo er stirbt/ da ist schlechthin derFall! 8!r.ic>,v, 14 biß 22. Nige Muhivon neuen / obne unser oder uns rer Re,
Sprücbw.Sal.18/12. c. 16.18. gicrimg'0orwlsicttundErlattbnl'siaufrichtenund

11. DerOrt/ wo das Rad eingerichtet wird / so im bauenjoll; welches auch in der Marck Brandenburg
Kreutz steht /-nemlick wo der Fall am Ausschuß derRin- also versehen/ wie bezeuget 5c !iepl>? i>clconluerucl.Lran.
nen im Gefall sich endiget/ als auch bey der 2.?^.num. 10. cleburZ. p. 4. rir. 2 z. Und Hieher gehöret auchder Mnhl-
zu sehen ist. besthau oder die MühlbesichrigungsGcrec^^gkeit/

12. Das Bachlein / so in den Sammelkasten geleitet die nach einiger RechtslehrerM-munq gar der Ä.ands,
wird: Schmal oder breit / nachdem sichs zeit: her:!. Obrigkeit, v .VWiler Ehrenbach >a mecroloZ.

l.Ic6arur,2urle clsr,quanro sZmine cunque rerarur ; czp. l6 .§.i.Sc l'eqc. Nach anderer Opmion aber der tTsleFEs könte aber über einem solchen Bachlein vielleicht statt dergerichtbarkeit anhanget/ v. k reet. cie^lurkcl. inser.
eines Sinnbildes Uberschrisst dieses Reimlein stehen: lib. 1. csp .9. obll^lunil. clecis. ?a!at. 9^.8 cl ^mbsc^.

Ich bin ein Bächlein / bin kein Bach: qu, nokil. 7. Lelalci, p. l. conl. 21 l. siiique plures, so daßIch thu / was ich zu thun vermag. dieser Streit unter den Gelehrten noch nicht allerdings
Ich füll den Kasten nach und nach/ ausgemachet ist. V.^inck.cle^enccnzczp.z.Z.zo.Und
Indem ich lauffe Nacht und Tag. Krafft weicher unter andern auch hierinnen nachgelesen

und
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und nachgeforschet wird / wie derMuhlbau eigentlich Spundbaum also gemacht und gelegt wird / daß er er«
beschaffen/ und ob an demselben nicht einiger Man- bleiblich ist / so soll ihn hernach der Müller / sooffr es noch
gel haffce ? deßgleichen / ob die Mahlen dem g-mei^ ist / versorgen und machen ohne Gefehrde :c. Wann auch
nen Trugen zur Nochdurffe in iLhren / mit Tach Erdreich zwischen die beede Spund einrringe / solle man
und zimlichen Gebauen/undallen Geschirren erhal» das wilde Erdreich wieder ausfegen / damit dem Müller
ten und versehensmd? wie dann / wann einiger Man- das Wasser aus seiner Mühl wohl gedeycn möge; den
gel erscheinet/hieriimmZiel und Maß gegeben wird: In- Spundbaum soll man nicht aufbrechen / beschädigen
fonderheit aber wird dem Müller auferleget/ daß erjich oder gefahrlich verandern/ es seye mit Keilen oder andern
mit einem guten Mühlstein versehe / und denselben Unterschlagen/ bey Versaüung einer gewissen Straff,
mit allem Fleiß haue / auch das Steigwerck fürs icaDierkerr insclcliram.praÄ. acl ipscul.
Ausstieben und allen andern Abgang dermajscn be-- v. Spundbaum.
wahre/ damit die Mahlgäst ohne Rlag styn mögen. Übrigens ist zu wissen / daß / nach dem Landeshmli-
Vicl. Förstl. VOürcenberg. Müllerordn. item Vayr. chen eingehohlten Lonlens, absonderlich wo solcher durch
!1M!erordn. §. i. -^cici. L.andcnspür aci ^us prov. ein Landrecht oder 8racur erfordert würde / einem jeden
VVürcenberZ.fm.i79.n.iO.?>c 11. Hiernechst wird auch erlaubt ftye/aufseinemGrundundVoden eine NWHt
nach dem Sarch/Deutelkappcn/Ä>asserlauff/FenF lezu bauen / auch benebens dem alles dasjenige her-
stern/ Mühlmesiercy und andern mehrgefthen / ange- beyzuschaffen/ ohne welchener sich der Mühle nicht
sehen in einer Mühl wohl rovo. listige Vortheil prsÄi- bedienen k^nte / welchen zufolge dann ihm ohnverweh-
cirt werden können, ^-rrel. 6.iik. z.c^p.9. 0^4. Und ret ist/in feinem Wasser einenDamm zu machen. V^8up.
weilen an dem Fachbaun, sehr viel gelegen / als ist in der plem. LonM. Xtock. cc>nt. 44. n. i c>. wann gleich durch
Churfürst!. Sachs Mühlordn. urc. 2. hiervon dieses diesen Mühlbau den Nachbarn einiger Schaden zugefü-
verordnet / daß kein Müller oder Mühlher: / des die get würde, lesend, coni^ 67. n. 1 z. Lzil. 0.69. n. »7.
Mühl eigen ist / einen neuen Fachbaum legen solle/ 6c kuciinAer. cenr. z. odi^ 68- n. 4. säcl. l. 24. §. ult. Le
ohneDeyseyn und Zuthun der gesthrvornen Müller l. 26. ff. cie ciam. int. allermassen hierinnen dieses zu be-
und Nachbarn / so unter und über ihm Müklen hat dencken / daß der Bauherz nicht der Meinung ist / einem
den / und daß alsdann dem neuen Fachbaum über andern zu schaden / sondern seinen Nutzen zu befördern/
denMahlpfalmehrnichtdanneineinigersollzuge-- weßwegendann in diesem Stück mehr auf dasVorha-
lsger werden solle/ bey pän sczo.Güldcn dem L,ands- ben des Bauherrn / welches ohne dem in denen Rechten
fürsten zu erlegen; allermassen nach diescrMühloron. zulassig / als auf das jenige / was vielleicht einem andern
snno 1619. den 29. May in Sachen HUdebranden abgeben möchte/ gesehen wird, vom5Vas
von iLinsiedel/Klägers an einem / und Christophs ser,Recht 1>. 2. p. 8. qu.9. §- ic>. Es ist aber hierin-
von Lreuzen XVittwen und iLrben / als beklagter nen vor allen Dingen theils auf die alten Vertrag / theils
am andern Theil also gesprochen worden: Aus den auch auf das alte Herkommen zusehen / und nach densel-
^e» so viel zu befinden / daß Beklagter die tLrho--> ben die Mühlstrittigkeiten auszumachen.Supplem. Lon>
hung des Fachbaums abzuschaffen / und denselben i -k .klock .con ^44 .n.s. auch darbey dieses wohl zu beob-
bis zur rechter H>5he ganylich auszusthneiden / so-- achten / daß dem Nachbar nur allein zum Schaden nichts
wol auch die neuaufgeführte Mauer zwischen dem zugelassen / einfolglich auch dieses nicht erlaubet werde/
Mehr und Mühlen wieder niederzuwerfen / und daß einer den Gebrauch eines gemeinen Wassers (mit
dasN?ehr bey voriger undvorAlters hergebracht dem eigenthümlichen Wasser aber hat es / sofern keine
terHähe bleiben zu lasstn / auch er in die Straff der ^ervirur darauf hasstet/vermöge dessen/was wir im vor-
Mühlordnung einverleibet g<fal!en / und hierüber hergehen Cap. gezeiget haben/eineandere Beschaffenheit)
die verursachte Schäden/ Gerichts -und andere Un-s sich nicht allein mit Ausschliessung derer andern zueigne/
kostenRlägernzu erstatten schuldig/V-R.N?.V.Ker- eingedenck/ daß wann einer eine Sach / die doch zum ge-
lick. p. 2. clecis. 176. per cot. meinen Gebrauch vorhanden ist / für andern ohne Unter-

Nichtweniger wird auch bey demMühlbeschau laßgebrauchenwill/also/daß anderezugleichenGebrauch
nach den Mühl^ oder N)asser-> Rädern gesehen / davon nicht kommen könten / derselbige wohl angehalten werden
zu lesen ?rarejus in I^exic.jur. p. 480. idique c!c. Item kan / daß er zu seinem Theil / und soviel als ihm gebührt/
nach dem Spundbaum / allermassen unterweilen einer sich dessen massiger gebrauche, ^oe teurer cit.Ioc. §. i o.
Mühl ein Vierthel von einer Elen abgebrochenwird/ mkn. Krnek.LorKmann. VoI.2.kesp.7.n.2s.L.)./;.
daß sie soll ihren Spundbaum niederer legen / dann er !ib.4Z.r!r.lz.rk.7. öcUinäan.Iib.z.öemznckr.cgp.zS.
vormals gewesen / so soll auch aufdemfelbenSpund das n. 2. Ferner ist auch bey dieser Begebenheit hierauf zu
Wasser einer Elen und eines queren Daumen dick / auch sehen / wer eine altere Mühle hat / allermassen auch dem-
an demselben ein Gefall und Aufzug 8. Scbuh weit / und selben das Wasser nicht wohl entzogen werden kan / ob-
eine quere Hand niederer seyn / dann auf dem Mühl- gleich der Mahlgaste halber Abkürzung zu befahren wäre,
spund / da dann das wilde Wasser abfallen soll / und den- )sl .in I.czuo minus, ff.cle üumin. N .98. Se 8rruv.6e ^eckKc.
selben Aufzug soll der Müller oder sein Gesind aufziehen/ privat, cli. ? 5. Weßwegen dann insonderheit die untern
wann dick und wilde Wasser kommen / ohn Eintrag und Mühlen also zu bauen / damit der Lauffdes Wassers nichts
ohne Gefährde. Wäre aber / daß der Müller oder sein gehemmet werde/und hierdurch denen obern Mühlen kein
Gesind nichtbey der Mühlen sich befanden / wann ein fol- Schade geschehe/ Lupplem. Lonlii. Xiock. conll 44. n .7.
ches Wasserkäme/undjemand von der Gcbauern Mann- K8. kU!n6»ri. cl.c zx;.n.2. in Kn. Wannaber ihrer
schafft beyhandenwäre / so möchte derselbe bey solchem zwey von neuen eine Mühl bauen wollen / in diesem Fall
Nothfall wohl aufziehen und das Wasser fallen lassen/ als ist fowol des Orts / als auch desWassers wegen der?eniae
wormit er gegen den Müller nicht solle gefrevelt haben, vorzuziehen / welcher am ersten zu bauen angefangenbat.
Der obereAbfall undSpundbaum aber soll z 6.Schuh IV»? ^eui-ei- c.I. §.27. /^kssv. krirlck in^ci6ir .»6 specul.
lang seyn/und denselben soll die Gemeinschajftvon Grund 8pei6cl. voc?. Mühlen, vers. ioc«m Vc. ikiczus
ausmachen / und ohne desMüllers Schaden / auch ohne cit. (^arp?. ia R.e5p. )Vas aber unter dem LVore
Gefthrde legen / und wann dann derselbe Abfall und Mühlen z» vcrstchen/und ob das vor eineMuhle ge¬

halten
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kalten werdenkönne/ sö die !Nühlstein und andere stressen/ im Sommer aber versiegen und austrock-s
ZSereitschafftnochnlche habe; begleichen was bey nen / so man nennet. Wann aber ein Fluß nur
Verkaufs»,,g der Mühlen dem Zxauffer mit zuge- unterweilen zu Sommerszeit bey allzu grosser Hitz aus-
het / und ob unter dem N?orr Zugehor die!Nnhlen trocknet / ist er nichts desto weniger vor einen ewigen oder
und ^Vaffcrgebeudegleichergestaltenbegriffen:' da- perennenFlußzuhalten, v. 1.1. §. i. kf. 6e Üumin.
von wird an einem andern bequemen Ort zu bandeln seyn. Hinwiederum gibt es auch Gemein - und />ttvat-MW/
Unterdessenbesiehe ^oe/Ue«r-r c. l.s./. 8. 9. darunter jene denen k.egM>n beygezehlet werden /2.?. 5 6»

. . wique ?eu6itt. und dem Ä.andsherrn eygenchümlich
^6 §. 1. b. Lsp. vor5. Daß er im Somnier nicht ver-- zustehen / wiewolen sie dem Gebrauet? nach auch denen

trockne / und im VAncer nicht verfriere. privsc. Personen erlaubet sind / X^elenb. 26 ric. äs
^JnÄach wird von einem Fluß / fowol derGräA üumin. öi^ricler.cleinreräiÄ.ri't. z.n. Lt.
^nach/ als auch nachderMeinung derer / so nahe ric.clegumm. cb. 3. diese aber ^ivat-ZZersonen eygen^
bey demselben wohnen / und ihn jederzeit entweder thümltchzugchoren/undzum^n'vat.Gebrauch
vor einen Fluß oder einen wachgehalten haben/un-- wendet werden/kricler.ci.I. öc6e man6zt. 0. z6. n.4. Lc
ter/Wieden/wie zu sehen ex I.i.§.l.'A'.öe gumjn. Jedoch kienocli. rerin. pok. n. 64. gestalten es auf dreyerley
kommt er mit dem Fluß in diesem Snick überein / daß er Meist privat. Flüsse geben kan. tLrstlich dem Ur--
ein fließend LVafstr in sich halt; von beeden aber iji ein jprung nach/ wann sie nemlich auf einem Privac-Grund
See (l.acuz) ciiKerenr, als welcher zwar ein ewiges/ oder Boden entsprungen sind. 1.24. ff. cle 8. ?. k.. 1.6. L.
aberdarbey auch ein ständiges N?a/sir führet.!. »».§.4. ciekervic. L?squ. solange siesich nichtweiter ausbreiten
ff. ur in üum. publ. naviZ. jic. Und von dem See lasst und schiffbar werden. L. 1- cir. 6e ünmln. n. z. in 5.
sich hinwiederum ein Pful oder Pfüy(8cagnum) unter- Vors änderte aus Vergönstigung des Ä.andesherm/
scheiden/welche nur aufeine Zeit lang von einem stehen- 1.2. pr.ff. ns quicl in !oc. pukl. Und dann drittens/
den XVaster/ so sich gemeiniglich den Winter über jamm- durch eine alte hingebrachte verjaherte Gewobn^
let/angefüllet ist. 6 .t .un .§.4 .sc!6 L.j.^.üb.4Z. rir.r4. hzit/ I.2.L. 6slsrv.ö!sc>u. I. l. §. ulc. cnm 1.5e<^. ff. 6s
§. i.öc l-lälin. lesend. I1d .4z .rir. 12. n.z. Vonden aczu. Se aczu pluv. arc. L. Endlich ist zu wissen/
Flnssenund Backen aber ist zu wissen / daß etliche einen daß etliche Flüsse schiffreich / etliche aber nicht schW
immerwahrenden Ä.auff haben / und dahero reich seyn.!. 2. ff. äs tiumin. Lc L. j. c.!. in ün.
perenva genennet werden: etliche aber nur imVOincer

Oa6 Xl.Hl, Zapitel.
Eine im Nothfall dienende Roßmühle.

Innha't. die Seite oder Scharfe gelegt. Wird daher auch das

mühie. §. 2. Bi-'icylelbung sonderbarer Stücke. Zoll dick / und halt iu seiner <.heil-^inie 6. (^.ichub.
Drucket ein Geschir: oder Kumpf mit 6. Stangen; laufft

§. r. in 72.12. mal/wann das Pferd einmal herum geht/und
»Jer Met sich für eineim Nothfall das Ge- mithin laufft auch der Stein 48. mal herum.
. treid zu mahlen / an statt einer Wasser- 6. Das Lager.
z mühle / dienende Roßmühle / welche in ei-- 7. Der Kumpf / der das Seitenrad treibet / ist zwar
' nein Stadel oder anderswo angerichtet schwer zu bewegen/ wann er nider ist; wann er aber in den
werden kan. Schwung kommt / so hilssr er den? Merck. Ein Sechser-

1. Zeiget den Platz / halt im Diameter bey 14. Schuh/ kumpfhat im Diameter 6/ und im Umkreiß 18. Zoll. Ein
im Umkreiß aber 42. Schuh; ist bcylaussig angedeutet/ Achter hat im Dia-neter 8. Zoll / und gehet in 72. 9. mal.
ohne den Raum des Pferdes/ den es zum Umgang ha- Ein Neuner ist hoch 9. Zoll; dann ein Tnbel oder eine
bm muß. Stange ist bey 1 ö Zoll / und der Raum zwischen den Tri-

2. Der Wellbaum/welcher etwas dicker als einSchuh/ beln ist auch Zoll/aber nur obenhin gerechnet. Eigent-
und mit geringen Beschlagen / damit er nicht spalte und lich aber und genau muß allezeit/wie kurz vom Kamm ge¬
breche. Die zween Ringe zeigen sich bey 2. sagt/ der Tribel um das Achtel dinner seyn/ als der Raum

?. Der Arm / ist s. Schuh lang vom Mittel des Well- weit ist - da dann der Raum 9. der Tribel aber nur 7 -Theil
bau-as an / biß hin wo die Wag / woran das Pferd ge- hat. Der Achter gehet ?6. mal / der Neuner ?2. mal/
spannet wird/zu fehen ist. Was dabey von der Erstreckung wann das Pferd einmal herum kommt. Ein hoher Kumpf
der Lange des Arms zu mercken/ ist schon oben zur Gnüge gehet leichter / als ein niderer / aber anbey auch etwas
gefaget worden. langsamer.

4. Das Tribkammrad am Wellbaum / oder das 8. Die Mühlstange / worauf der Stein ligt im Lauff.
obere Kammrad / so überzwercb nach der Flache gelegt/ ist 9. Der Mühlstein/ kan bey zi Schuh im Dianieter Ha¬
in seinem Diameter bey 7. Schuh i i Zoll. Ein Kamm bem dann gar zu breiteSteine haben wol emenSchwung/
halt 2. Zoll. In dem Umkreiß stehen 64. Kamme. Dem aber wann sie zu Kart aufeinander gelassen werden / so ste-
lpzrw nach hat der Kamm Z / das lparium aber s / das hen sie auch bald still. Darum muß hier/wie sonst überall/
macht zusamm 4. Zoll. Dieses Rad greiffr in einem Tril- gebühmide Maß gehalten werden. .
ler mit i6.Stangen oder Spindeln/und geht in 64.Kam- lO.Dte Aufhelffschraube / damit der Stein hoch und
men 4. mal. Die Höhe des Trillers belaufft sich im Dia- nider gerichtet wird.
meter aus 21z Zoll. §- 2. Bey Num. U. findet sich absonderlich furze-

s. Das untere Kammrad / so sonst mit dem Wasser- stellet
rad / wann ein solches vorhanden / zugleich umgehet / auf 1. Das Gestelle. r 2,
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"2. Das Loch/ darein der Wellbaum oben eingerichtet 2. cap. 8. per rot. öe/scol,. Lorniciug cle rerum WK-

cienr.trs^i.csp. z. per roc. ^clcj.)ok.tterinß. ^r.cls
z. Die zwey Lager/woraufdas Kammrad ligt. rnolcnäili.qu.6.percoc. Also wollen wirdermahlenvon
4. Das Lager / in welchem das Mühlpfannlein einge- den Roßmühlen nach Anleitung unsers Cap. etwas we-

richtet wird / in welchem der Stein lanssr. niges anmercken. Was demnach den Gebrauet) dersel-
s. Zeigt / wo die Schraube oder das Aufhelffeysen ein- den belanget / so sind dieselbe zu Rriegs -- absonderlich

gerichtet wird. zu Nelagerungs <-Zeiten / da man die Schiff/ oder
6. Die Hilze oder Mutter (Hilft/) welche an dem Ey- Wassermühlen nicht wohlgebrauchen kan / höchst norh-

sensteg oder AufheMeg unten bey 7. eingerichtetwird. wendig / in sonderbarer Erwegnng / daß nicht allein die
7. Der Ort des Eysenstegs. Wassermühlen gemeiniglich ausser der Stadt ligen / wo-
8. Die Schraube oder das Aufhelffeysen. hin man zu solchen Zeiten nicht wohl gelangen kan / son-
9. Eine Platte/so bey lo.auf das Holz oder Lager ge- dern auch das Wasser selbst den Belagerten offtermahls

machtwird/damitdieSchraubedasHolznichtwegnutze. von dem Feind auf vielerley Weise benommenwird / da
10. Der Platz zu 9. dann die Roßmühlen gar nutzlich gebrauchet werden
11. Der Wellbaum. . mögen ; ja man bedienet sich wohl auch zu solcher Zeit
12. Die zween Zapfen/deren einer unten im Pfannlein/ derer Handmühlen/ davon Lormrius in vorbcrührter

in der ersten Figur bey O. angemercket; der andere aber Stelle zu lesen ist. Unterweiiengeschiehet es auch / daß
oben im Geschwell gehet. zu Winterszeiten das Wasser verfrieret / zu Sommerzei-

1 z. Ein Loch / in welchem die Welle des Kammrads ten aber durch die qar zu grosse Hitz dermassen am'trock-
eingemachet wird. net/daß man die Wassermühlen ohnmöglich gebrauchen

14. Das Loch / wo der Arm eingerichtet wird. kan/ weßwegen dann auch in diesen Fallen zu denen Roß-
-A" 5 ^ mühten die Zuflucht zunehmen. Es werden aber diese

Roßmühlen genennet / weil sie gemeiniglichvon den
» ^ Rossen herumgetriebenwerden / indessen aber kan man

H ci 4z. ^0N ./MiMUYlen. ^ andere Thier / als zum Beyspiel Ochsin / iLstl zc.
»N dem vorhergehendenCap. ist von den kl^ühlen hierzu gebrauchen. Lornic. c. loc. vers. ^je
' ins gemein gehandelt worden. Nachdem es aber Übrigens ist das Mige / was im vorhergehendenCap.

unterschiedliche Gattungen und Arten der Mlük- von den Mlühlen insgemein geredet worden/ auch Mei¬
len/ nicht allein der Form nach/ sondern auch in Anst-- stentheils von denen Roßmühlen / bevorab / was den
hung der Sachen selbsten / welche daraufgeführet N?ühldesthau belanget/ zu verstehen.V. Kjyler sb LK-
werden / giebet / wie dann unter die erste Gattung / die renk, in ^erroloz. czp. 17. §.4. Wie sie dann auch gleich
Wind -- Wasser -- Schiff-- und Roßmühlen ; unter denen Wassermühlen / so dem Grund und Boden an¬
dre andere aber / die Oel polier -« Schleiff, Ä.ohe- hangen / einfolglich denen unbeweglichen Sachen beyzu-

Pulver--Walck--2Sohr--Stampfe Gewürz zehlen sind/ zu Lehen gegeben werden können, psrcexr. 2.
Kupfer--Drats-Hammer --und Papiermühlen /nebst ?. i. vers. ^cicl Zcruv. 8./. 5. c-p 6.spk.XI.
anderen mehr zu zehlen sind/ von welchen allen/der Ord- n.s. ib-quecic. k.osenrksl. -Ob aber solches auch von den
nung nach / insonderheitwas sie dem gemeinen Wesen Schiffs und Windmühlen also gesaget werden könne/
eintragen/weitlaufftiggehandelt (^sparklock.6s^rar. soll an einem andern Ort erörtert werden.

Das xuv. Capitel.
Bon einer Mahl-Zain-und SWissmühle.

Innhalt. mit einem gahen Schuß von der Höhe auf dasselbe fallen

Wann sich diese Mühle innenhalt / und unbewegt stehet / ist sie kan / so hat es einen starcken Trib. ^ .
wie eine Wolcke ohne Regen / und wie ein unfruchtbarer 2. Die Rinne/ wodurch da6 Wasser aus das Rad ge¬
Baum : darum ist hier d-r Innhalt von unnöthen. leiM wird.

^ ?. Ein Kammrad / hat 72. auch 84. Kamm / nach-
^ r« ^ dem das Wasserrad viel Wasser in die Kasten fassen

l Jer stellet sich auch eine dreyfache Mühle kan. Diß Rad ist beydes ein Srirn - und Seitenrad/ und
mit ein/ welche zwar nur mit der Feder und hat auch zweyerley Kamme. Mit den Stirnkammen
dem Griffel / jedoch auf einen starcken treibt es die Schleiff-und Poliermühle / und hebt ei-
Grund eines nicht floggenhassten Papiers nen Kumpf mit 12. Tribeln. Wann das Rad 72.
aufgebauet / welche auch aus den Augen Kämme hat / so gehet der Schlisstein 6. mal; hat er aber
und aus dem Sinn des Verstandes leicht 84. Kämme / so gehet er 7. mal / wann das Rad einmal

auchms Gehör und Gesüll / und gar in den Geruch und herum kommt. Mit den Seitenkammen aber treibt es
Geschmack/vorab durch gangiges Geld leicht in den Gang den Müblgang / nemlich den Kumpf mit 6. Stangen,
zubringen /damit sie ihr hurtiges Klapperwerck/ oder Der Stein lanfft in 72. Kämmen 12. mal; in 84. Käm-

k.inAiruralperies ,bil ,irurqugcirurque rocsnclo menaber 14. mal.
ausüben möge. Dabey ist nun auf folgende Stücke zu 4. Der Kumpf an der Schlifstangen.
sehen: s. Die Stangen / an welchen die Riemenscheiben und

Num. i. Ist das Wasserrad/kan 15. oder 16. Schuh/ der Schleiffsteingehet,
auch wol nur i2 .Schuh hoch seyn; nemlich: Hat man nur 6. Die Riemenscheibe ist z.Schuh hoch,
ein kleines Wasserlein / so muß das Rad hoch seyn. Hat 7. Der Schlisstein / so bey 4. Schuh hoch,
man viel Wasser / so kan das Rad niderer seyn. Wann 8. Der geschrenckte Riemen; dieser wird darum ge-
das Wasserrad tief im Grund siehet / daß das Wasser schrencket angezeiget/weil bey dieser Anzeigung der Kumpf

geho-
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gehoben wird / daß dadurch die Polierscheibe gegen dem

Stein lauffr wie der Pfeil / welches auch der gezeichnete

Pfeil andeutet. Und weil der Stein fchnell laufft / so rich¬

tet man den Sitz bey Num. 9. an / so laufft der Stein von

dem weg / der da schleifst. Und so man bey i o. den Sitz

anrichtet/ so laufft der Steingegen dem / der da schleifft.

9. Der Sitz.

20. Der andere Sitz / wie gesagt.

n.Die Polirscheibe / lauffr von dem / der da poliret/

weil der Riemen gefchrenckt gehet; wird er aber nicht ge¬

fchrenckt/ so laufft er gegen dem / der da poliret.

12. Eine Scheibe an der Wellen/ ist hoch bey4.Sci )Uh

ohne die Heblarten/ die Heblatten sticht z Schuh vor.

2 z. Die Welle / ist 1 s. oder 18. Zoll dick / an derselben

isieinKrantz bey4.Schuh angemacht / worausdie Heb¬

latten stehen.

14. Die Korpel in der Welle / welche das Blaßwerck

ziehet/ist im Bug bey 1. Schuh.

1 s. Die Zugstange / reichet biß zum Arm 16.

16. Der Zugarm / ist lang von der Wellen an biß zum

Nagel Schuh.

17. Ein Arm/isthoch i.Schuh.

18. Die Zugstange/ so in dem Arm 17. miteinemNa-

gel vest gemacht / doch also / daß sie sich bewegen kan.

19. Ein Arm/ istdem i7.gleich; dieSeite aber/die

der Arm 19. ergreifst / hat einen Haggen. Und wann sie

den Zug gegen ä ziehet / so ziehet er den Arm 19.M / so

hebt der Arm 20. den Balg. Im Schub gegen k last das

lange Theil den Balg unter sich / weil es selbst fällt / allge¬

mach nach.

20. Ein Arm / wie jetzt gesagt / ist lang ?. Schuh.

21. Eine Wage/so an die Stange 18-angehenget ist/

zu dem Ende / wann man den Zug 22. dem Ring bey 2z.
in den Nagel einhenget / so hebt sich der Haggen ander

Stangen aus dem Nagel/ der im Arm 19. vest stehet/ aus

oder über sich / so stehet dann der Arm in der Wellen still/

weil der Haggen nicht angreifst; so hebt sich der Balg

nicht/ sondern stehet still / wiewolsich dieBlaßbewegung

allezeit bewegt / so lang das Wasserrad laufft. Sobald

man aber den Ringbey 2z. aushenget / so fällt der Hag¬

gen wieder in den Arm / und ergreifst den Nagel / und zie¬

het den Balg zum Geblaß.

22. Der Zug/wiegesagt.

2z. Der Ring / wie schon berühret.

24. Der Balg.

2 s. Das Lager / wo der Balg auffigt. Der Lager sind

2. Zwischen dem Lager ligt der Balg mit seinen Zapfen

aus/ mit dem Rohr aber steckt er in dem Effeifen/ und ligt

also an der Esse.

26. Die Esse.

§. 2. Das zerstückte Zeinhammerlein.

1. Ist der Balg.

2. Die Windfang / sind vom Hol; gemacht / und wo

sie aufiigen / mit Schweinsbeltz / welches lind / gefüttert/

damit sie Wind halten.

?. Riemen vom Leder über dw Windfangen / damit

sie sich nicht überwerffen.

4. Ein Deckel /wodurch der zu starcke Blaß kan gemin¬

dert werden / wann er geöffnet wird.

5. Ein Gestell / in welchem der Zeinhammer gehet / ist

6. Schuh hoch. Die Dicke des Holzes im Gestell ist is

Schuh in die Vierung.

6. Sind angezeigte Stücke Thielen / in welchen die

Pfannlein eingerichtet sind / in welchen die Hülzen gehet;

in welchen das Helb eingekeilet ist: und werden die Schil¬

de genennet.

7. Die Hülzen.

8. Sind Stücke von Thielen / womit die Schilde ein-

verkeilet werden / damit der Hammer kan gleich gerichtet
werden.

9. Die Pfannlein.

i O. Die Keile / womit man die Schilde in die Gleich¬
heit bringer.

11. Ein Effeyfen / wodurch der Balg blast.

12. Der Kumpf/ mit seinen ^ribeln oder Spindeln/

damit das Kammrad denselben ergreifst. Aus welchem

hier 2. Tribel ausgezogen oder gelöst / wann die Mühle
stehen soll.

1 z. Der angezeigten Tnbel einer / ist angesetzt und aus¬

geschnitten / damit sich der Keil hinein schicke/ wann er vest
gemachet wird.

14. Der Keil / er sey von Evsen oder harten Holz / daß
er starck genug die Spindel vest zuhalten.

§. ?. Ist ein Fach im Kasten des Wasserrads.
L. Ein anders.

O. Dergleichen.

Diese drey Buchstaben gehören zu Beschreibung

des Tnbs des Wasserrads / und also zu fernerer Erklä¬

rung deß/ tvas oben §. 1. n. i. gesagt worden. Wann nem-

lich das Wasser bey aufdas Rad in den Kasten fallr/fs

füllet sich voll / k. die Helfft / L. das vierdre Theil / und

bleibet allezeit Wasser in dem Kasten / fast des dritten

Theils am Rad; welches den Trib derBewegung ma¬

chet. Daher kan ein überfchlachtiges Rad mit weniger

Wasser bewegt werden / als eines / wo das Wasser unten

an die Schaufeln fallt. Dann in dem überschiachtigen

Rad hanget sich das Wasser gleichsam an / und legt sich

mit der Schweren ein in den Kasten / welches bey denen

Schaufeln nicht geschiehet / da die Schwere des Wassers

meist auf der Rinnen ligt / und das Rad nur im Schuß

fortfchieber / daher dieses vielmehr Wassers erfordert.

§.4. Die Benutzung dieses Wercks brtreffend/ so

sind da drey Werck an ein Rad gerichtet/ deren eines ums

ander kan gebrauchet werden; sind sehr bequem an solchen

Orten / wo man sonst weit zu dergleichen Wercken hat.

Wann das SchlU« und Polierwerck mit dem Kumpf in

die Kämm eingerücket wird/so gehet es; wann der Kuinps

von den Kämmen abkommet / so stehets. Das Zeinham¬

merlein aber wird untersetzet / so können die Heblatten

oder Hebarme das Hammerlein nicht ergreiffen / und da¬

her stehet es. Sobald man aber den Untersetzer oder die

Stelze wegschlagt / so kan die Drucklatte das Hammer¬

lein heben und fallen lassen. Will man aber die Mühle

stehend machen / fo setzt man vor / oder mal? rucket die

Rinne vom Rad/ daß das Masser nicht an das Rad laus-

fen kan. Hernach ziehet man zwo Spindel aus dem

Kumpf/ fogehet der Kamm leer/daß er denselben nicht an¬

greiften kan / daher stehet der Srein still / wann gleich das

Rad herum geht. Soll nun die Mühle wieder gehen/

so stecket man die Spindel wieder in den Kumpf / und

die werden mit 2. Keilen vest gemacht / und eingeschla¬

gen. Diese Manier wird darum gebrauchet / weil der

Stein / wann er einmal gerad eingerichtet ist / in seinem

Standeunverruckt stehend bleibet / ob er schon mit dem

Eysensteg hoch und nider gehoben wird.

ReGts-AnmercklMgen.
Cap. 44. Von einer Mahl- und Sckletfmühle.

'zOn den Mühlen und derselben Erbauung / ferner

ob und auf was Weis jemand entweder auf sei¬

nen eygenthümlichen Grund und Boden / oder

an gemeinen Flüssen und Wassern eine Mühlaufrichten

könne / ist in denen vorhergehenden Capiteln seoerslicer

Rr A und
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und insgemein gehandelt / viä. ^ok. Gering. äs malen- gut dermassen gebrauchte und abführete / daß dem

ljm.^u.4O.n.2l.ö:se^^.michlndarbeygemeldetworden/ henherrnzu seinem untern Gut nichts mehr zukommen

daß wann an gemeinen schiffreichen VOastern oder könte/ in diesem Fall könte sich der Valstt keines Mühl-

Flüssen dasselbige beschiehet / des Landesherrn Lonsens baues schlechterdings anmaßen / angesehen nicht zu ver¬

darbt nothwendig erfordert werde: Worbey wir aber muthen/ daß der Lehenherz das Lehen also verwilliget/ daß

dieses noch mit anhangen/ daß sothaner Lonlsns auch auf ihme das Wasser hierdurch abgehen/und er darum Man-

diese Mühlen / welche schon vorher ohne Erlaubnuß ge- gel leiden solle, »rz. I. <zui binss seäes. z 6. ff. äe 8. k>. u.

bauetworden /zu verstehen seye / gestaltsam es ohne Zwei- a6ä. ^oe 6. ^r. 2. «zu. z. n. r 4. Wann aber der

selmehrist/wanneineMühl schon aufrecht stehet/ damit Lehenher! keinen Schaden hierdurch empfände / könte

sie nicht wieder abzubrechen / als wann sie erstvonneuem dem Vasallen dieses nicht verwehret werden / angesehen

aufgebauet werden solle. V.//oe ^el^er vom Wasser, demselben ohnedem dasLehen zu bessern ohnverwehrer ist.

Recht 'I'r.z. czu.A. n.6. L^ok.tterinZ. äemolenäin. V.I^olsnrkal.äeseuci. csp.s. concl.28. n.z. öl8ckrsä.

qu.i6.n .Z4. Nicht allein aber ist hierzu des L-andes-- äefeuä.p.l.pag. 150. Obabergleicherweis in des

Herrnvonnöthen / sondern es muß auch überdiß N,/aöen Mächten stehet / eine solche Mühl wider

eine solcheMühl ohne Nachtheil derer / welche schon des Lehenherrn Willen hinwieder abzuthun. Ba¬

rscher an einem solchen Fluß Mühlen haben / ge- von besiehe soK.I-lerZnA.ä.l'r.qu. 14. n.i z. Lele<z?.

bauet werden/ tterinZ.äe molenäin.czu. I f. N.57.S? se<zcz. Im Gegentheilwird gefraget: Ob der s .ehenher:

lbique cir.vl). Daherodann dieBillichkeit erfordert/ dem N-Men oder Ä.ehenmann / welchem er eine

daß man die Mühlen nicht zu nahe aneinander baue/ aller- Mühle Z» Ä.ehen verliehen / zuwider auf seinen iLy,

maßen man auch von denen Häusern/Badern/Cam», genthum eine neue Mühl bauenkönne? Und weilen

nen und Oefen/ denen Nachbaren zum besten/ verordnet sonsten einem jeden Eygenthumsherrn frey stehet/ daß er

liset/inl. iz. ö: i4.ff.äe8.?.U.ö!r.r.L.äe^ciif.priv. jn dem Seinigen nach seinem Wohlgefallen etwas thun

scicl.perr. Gregor. I'kolossn. 8.^.u. lib. 18.c2p.21. Le kan/als stheinet auch dieses dem Lehenherrn/ welcher eine

LoepoU. Isre in cr. äe 8. ?. u. Si k.. welches durch die ks- Mühl zu Lehen verliehen / auf seinem eygenthümlichen

rura sonderbarer Oerter noch weiter cxrencjiret werden Grund und Boden unverwehrt zu seyn / arg.!. 2 l . L.

kan/^ob.l^erinA.6. ^r.czu.4Z.n.42.vers. /ta manclsr. V.^oe^/ell^l'r.2. qu. z.n. iz. wiewohlen

dergleichen ttscurs auch nach dem Gezeugnuß ^lexsnck er sich vielleicht mit seinen Vslsllen des Abgangs halber zu

LonL»2. m col .2. üb .4. mit der gesunden Vernunfft vergleichen haben wird. 266.8ckr^äer.

sehr wohl übereinstimmen. Aus w-'chem dann auch die- sä §. 12. n. 2. ä. k. O. Lc «.olenrtisl. äs feuä. csp. 5.

seszuschliessen/ daß/wann einem die Nutznießung einer concl .29.

Muhl im Testament vermacht worden / der Erb auf fol- Es kan aber der Eygenthumsher: den Möhlbau

chem Grund und Boden zum Nachtheil dessen / dem die nicht allein vor sich selbsten vornehmen / sondern es siehet

Nutznießung zustehet / keine andere Mühl erbauen könne; auch in dessen Belieben denselben zu verdingen/v. tterinS.

V.^u6olpk.8cbrsck sä§. 12. 0.1.^. äe k.O. ^slon sä ä. cr. lzu. ZI. n. IZ. gestalten auch das ganze Mühlgut/

1.1 f. ff. 6s 1. k Lorsll lib. z. UjlccII. csp. 24. n. 6. wann es schon vollkommen ist / ausgedungen und vermie¬

de tterinz. ä.lr. qu.26. n. 14. weßwegen dann den/e- thet werden kan; dahero dann gefraget wird: VOann

nigen/ welchen zum Nachtheil solches beschiehet / unver- einer eine Muhl mit 4. Radern bestanden / und von

wehret ist / der Verkündigung des neuen V?ercks sich einem jeden Rad zehen Malter Rorn zu geben ver,

zu bedienen / und solchen Bau zu verbiethen / davon wir sprochen hat/hernachmahls aber noch ein Rad aufi-

an einem andern Ort gehandelt haben. ^6ci. cap. cüm richtet / ob er auch von diesem neu - erbauten Rad

olim. z2. X. äe oKc. äelez. Nenric. Locer. clsss. 4. vitp. zehen Malter zu aeben schuldig ? Wiewohlen NUN son-

i z. perror.ScV^elenb.Lons.izS. perror.p.s. Geseyt sten insgemein auf die Zeit desLonrraKs / und wie sich

aber / es hätte derjenige / welchem eine Mühl zu beede Theile verglichen/zu sehen/arg.!. z.ff.äek.L. die-

bauen verwilliget worden / versprochen / die was-» weil aber dannow der Bestandner von dem fünjften Rad

serschüye/Schleust oder deiiMnhlenvolck dermas-» einen bessern Gewinn hat/ alsfchemet/ daß er auch mehr

jenimBau zuhalten / daß den Benachbarten hier, zugeben schuldig seye; worzu noch ferner diefes kommt/
durch kein Schaden zuwachsen könne / da doch her, daß er nicht durch seinen Fleiß und Embsigkeit / fondern/

nach die heffcige Gewalt des Wassers die Dämme weil er noch ein neues Rad aufgerichtet / ins künfftige

zerrissen / und die Nachbarn in grossen Schaden ge-- mehr mahlen kan. Wiewohl ihm seinen Kosten / den er

seyet hat / wird gefragt: obmanihnzuriLrseyung aufsolches sünffte Rad gewendet/wieder von dem Eygen-

des Schadens mit Fug und Recht anhalten könne? thumsherm zufordern/unbenommen ist p.l.6r.pr. ff. Io>

Welche Frag mit diesem Unterschied zu relolviren und csr. sciä.Nicol.Loer.äec.aiz.n. io. ^ss.säl.2z. ff.äs

auszulösen/ ob ihm eine Schuld in Verwahrung des üumin. 8cbrsä.sä §. 8.n.24«6:lec>^äel^.I). L-^oe

Mühlenvolcks beygemessen werden könne oder -Hseweflr.^qu.z.n. 17. Gestyt aber/es hätte e»>

nichts dann jenenfalls hat er den Schaden zu erstat-- ner eine zerrissene und abgegangene Mühl mit dem

ten; diesinfalls aber/wann sich vielleicht ein Vvolckeni Beding bestanden / daß er dieselbe wieder zubauen

bruch ereignet/ :c. kan ihm mit Recht nichts zugemuthet schuldig seyn solle / wird gefraget / wann der Ne--

werden. V.öalcj.Lonl'. 119. V. I. LcLonll 14s. n. l.ö: standner sothaneM>5hl einmal gebauet/ und selbi,

pallim. V. ?. nec non Vl. Kscrs Lons. 25 6. V. 2. Le ge nachmahls wieder zu Grund gegangen / ob er sie

LebÄk.XleckcesäeLstib.korruit.p.i.yu. 15.N.s. zum andernmahl znbauen / und denZinß zugeben

Ob aber auch auf einem S-ehenbahren Grund schuldig seye ^ Bey welcher Frag die vv. insgemein

und Boden von dem Ä.ehenmann oder p'a/aSen eine dahin schließen / daß der Bestandner selbige nicht wieder

Mühle gebauet werben könne / lässet sich bey dieser aufzurichten verbunden / sondern daß ihme vielmehr der

Gelegenheit ebenfalls nicht unbittich anfragen? Zmß nachzulassen seye/ per I. köeicommissa. ,l.§. li q«5

Welche Frag gleichergestalt mit Unterschied zu beantwor- äecem. 1 z. äs IeZ. z. Xäcl. kalä. in 1.6. L. locar. /^lex.

ten: dann wann solches dem Ä.ehenherrn zum Schaden con51. n .8. Iib .4. kebuff. in I. boves. ff. äe V. 8. es wäre

gereichete/mithin der ^a/aü daö Wasser zu seinem Lehen- dann / daß er insonderheit auch hierzu sich verbindlich ge¬

machet/
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machet / und seidige/ so offt sie eingehet/ wieder aufzurich- ^ica^ueil. 6erctr«Ä. //n. §. r. A7.N. 92. in k. k »erinZ.
ten und zu erhalten versprochen hätte / gestalten er in sol- 6.rr.qu.z 9.11.14. dergleichen exempls sowohl in >. ple>
chem Fall / so offt es die Nothdurfft erheischet / solche rique. l8.5.6einjusvoL. /. ioz.6eK^.l. l.^.6s?rs-c.
Mühl wieder zu erbauen und zu erhalten schuldig wäre. LcKonore?rXrur.lib.i-.l. lexLorneliÄ.5.pr.L<§. 60-
srH.l. ,'nrerLsltellanum.44.K'.cte srbicr. inl. mum. 2. K. äs injur. (»66.8^kurKIcsnr.2.cons.57.n.s.
«zuc> minuk. n. 1/2. K". 6s Aumin. Lsrocius in cr. 6s locar. 6.7.) I. gui 6omum. z. cum ie<z. aci 1^. )uZ. 6esäulr.Lc
con6u6t.p.2. ric.6srsb.6ub.n. i.ö!2. Lal6. 26 cl. 1.6. l.suxijium.z7.§.i.intin.K'.6emjnor,qlsauchinP.H.^).
L.Iocst. n.7. ^ie«rer 6.1^.2. czu.y.n.24.öel^ering. src.ls7. in vsrb. gestiegen oder gebrochen: srt.isz.
ä.cr.-iu.,8«n.,6. Gleichwie aber das obgesetzte von ibi: Seme Behausung oder ZSehaltung zc. Iremsrc.
eimm/m/>/en und schlechten Bestandner zu verstehen/ i s o. ibi: zu solchemDtebstahl gestiegen odergebroi
aljohatesim Gegentheil mit einem iLrbbeständner eine chen :c. anzutreffen. Ob aberauch in diestmStück
gcmtz andere Beschaffenheit / angesehen derselbige nicht unter dem Nahmen und Meldung des Hausts / die
allem die eingerissene Mühl wieder zu bauen / sondern daran gebauete Mühl verstanden werde / wann das
auch/wann er sie gleich nicht bauete/ dannochdenZinßzu Haus verkauftet worden/ und ob solchergestalt die
reichen gehalten ist. Angesehen gleichwohln zu bedencken/ Mühl dem Rauffer folge / oder dem Verkaufter
daß obwohl keine Mühl mehr vorhanden / jedannoch die verbleibe - Deßgleichen auch / ob bey VerkauffungWasser-Gerechtigkeit/ in welcher jederzeit wieder mag des Mühlguts auch d?e Zwang--Gerechtigkeit
gebauet werden/noch übrig ist / l. ,.öel.t.L .6e ^ur. em- (Rrafft welcher die Unterthanen dahin angehalten
pk/c. Gleicherweise/ wie einErbbestandner/ wanner werdenkonnen/daßsiealleaufselbigerMühlemah-
ein Haus in Erbbestand bekommen / und selbiges hernach len / davon wir hkeruneen handeln wollen) zugleich
abgebrandt / von wegen des Platzes oder der Hossstatt ei« mit verkauftet feye ? Davon besihe ^sl. in I. quo minus,
nen Zinß zu geben / und das Haus wieder auszubauen 2.n.i2o.K'.6eKumin.>^elenb.a6>:ic.iv.6LL.L.V,n.z.
schuldig ist. v. I. «zui res. 98. §.aream.8. tk. 6s lolur. I.i.L. Lc I5ermZ.6.1>. <zu. z0. n. 34. 6! z6.
6e^ur.Lmpkxc. s66.^l. in j. quo minus. tf .6stlumin. Aus welcher l )s6uÄion auch guten theils dieses er-

n. 49. Le 6.1'r. «zu. 9. n. 2Z. Eben dergleichen hellet: <i)d eine Mühl pro oder tt»-öa»o,Beschaffenheithat es / soviel die Wiederauferbauung be- das ist / vor ein Sradtoder Bauern - Gue zu halten
langet / mit einer solchen Mühl/ welche vielen miteinander seye ? Dann wann wir unser Absicht auf die Bewohn
gemeinfchafftiglich zustehet; dannsosern eine solche Mühl nung richten / wird die Mühl pro pr «6io urbsno ; wann
durch die Gewalt des Wassers zerrissen / kan sie auch von wir aber das Absehen aufdie Sammlung der Fruchte/
einem Gememschaffter allein wieder aufgebauet werden/ deßgleichen auch auf die Viehzucht/ welche gemeiniglich
doch also / daß er von den andern den ausgelegtenKosten bey den Mühlen anzutreffen :e. haben / wird selbige pro
von ihrem Antheil begehren mag. Und wann selbige sich prse6io rukico zu halten seyn / anerwogen mBetrach-
in Bezahlung solcher Kosten vier Monath lang / nach tung dieses Gebrauchs die Müller nichts anders thun/als
Verfertigung des Baues/ saumseelig erwiesen / kan er sich was andere Meyer zu Hanthieren pfiegen; V. ^srinZ. 6.
derselben hernachmahlen eygenthümlich anmassen. I. lluc l'r.qu.42. n.9. Lc li:gq. WelcheFrag insonderheit'die-
proponis. 4. (ü. 6e ^Lälf. priv. »66. ^/oe 6. Ir.2. sen Nutzen hat / daß wir wissen mögen / was vor Gerecht

qu. 9. n. 1 z. ^ tig - oder Dtenstbarkeiten auf den Mühlgütern HaffrenWann nun die Mühl aufgebauet worden / und'zu können / von welchen wir anjetzo kürtzlich handeln wollen,
ihrer pertsÄion und Vollkommenheit gelanget / wird ge- Dann gleichwie es sowohl frey -- als dienstbare Müklen
fraget: Ob sie jswol in bürgerlichen als peinlichen gibt / also können zu diesen in gewisser Maß auch diejenige

Lallen vor ein Haus zuhaken? WelcheFrag / sofern Mühlen / auf welchen man nur zu gewissen Zeiten des
die Mühl also gedauet / daß man darinnen wohnen / oder Jahrs mahlen darff/ v. tlsrinZ. qu. 4?. n. 7. deßgleichen
sich nur sonst aufhalten kan / mit Ja zu beantworten / an- auch diese/ von welchen der Achend/oderein,gewisser jahr-
gefehen in den Rechten dieses insgemein vor ein Hauß licherZinß entrichtet werden muß/gezehletwerden: »r^.
gehalten wird / wo jemand fein Feuer und Heerd hat cap. omois snima. 2. X. 6c Lenüd. s66. (Zrsverc conl.
Nun aber bezeuget die tagliche Erfahrung / daßgemei- 20.N. lo.lib. r. Insonderheit aber gehören hieher die so
niglich die Mühlen auch zur Wohnung dienen/ v. I.2c>z. genannten Zwang-- oder Vann? Mühlen / welche mit
lbilzue (-«66. 6o V. 5. a66. Ummius ia ?rocess. ju6ic. dieser Gerechtigkeit begäbet / daß darinnen ganze Bür--
6isp.4. rk. i.n.6.pLr ror. welches auch von den ^Vind^ gerund Dorffschafften/ oder alle in einem Bezirck

Schiff- und andern Mühlen zu verstehen ist/angesehen geftssene Bauern / bezwinglich zu mahlen schuldig
selbige gleichergestalten / wo nicht zur Wohnung / doch sind ; ira ex Lcepol!. ^lderlc. 6e k.oli.ce , Lc Lui6ons
zu einem Auffenehalt diensam sind; dahero dann auch pspx. perr.Lregorius l'l'.ololanus in8.^.U. nd .4. cÄp.7.
indenselben dieMüllerihreSachen)indHattdwer<Ls--n. 16. ö!Üb. 1 F.csp. 22. n. z. ö? !ZerwZ. c>u. 11. n. 2. Lc
zeug haben/und solche bey tags fast taglich besuchen: Und qu.42.n.2z.Se leqq. Dann obgleich niemand verbun-
diesesisi unter andern auch daher erweißlich / weiln in den den ist eine grosse Mühle zu besuchen/ und darinnen mah-
Rechten auch das jenige Gebäude / welches uns nur zum len zu lassen/wann er gleich langeIahr sich nur einer Mühl
Auffenthalt dienet / ob es gleich die geringeste Hütte bedienet hatte / gestalten es in seinem freyen Willen alle-
wäre / vor ein Hauß gehalten/ arg. I. plerique. 18« lbiqus tvege gestanden / fotbane Mühle zu gebrauchen oder nicht/
Ov. ff. klein jusvoc. Inlpecie v.^nr.4.0.69. jafol- überdiß auch es mit solchen Sachen/weiche frey sind/und
ches so gar vor einem Schiffgesaget wird/ wie zu sehen bey in eines jeden Willen stehen/ diese Beschaffenheit hat/ daß
dem Uenock .lN Z. reme6. s6ipilc. poss. n. 15. Le perr. sie nicht przelcridirt und verjähret werden mögen: so kan
peck. 6e Me slk. csp. 6. n. z. 4. öc f. Aus welchen allen doch aufs wenigste durch dieses Mittel eine Gerechtigkeit
demnach zu Wessen / daß so offt in denen Gesetzen oder erworben werden / wann nemlich der Her: einer Mühl
Kacuten / ob sie gleich yoenal waren/ eines Hauses gedacht demjenigen: / welcher eine andereMühl besuchen wollen/
wird / solches auch zu gleicher Weise von einer Mühle zu solches gewehret/ und er hierauf so lange Zeit/ als in denen
verstehen feye/ V. ^tkenc. 6e k.olsre. in !. pcn. §. f. lk. 6s Rechten zur Verjaherung erfordert wird / damit zufrie-
kis yui eikun6. ^ico!. lncrizliol. 6s tsu6. czu. 9. n. 7z. dmgewesen/ anerwogen er in diesem Fall künfftighin keine
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318 Des kwgen und Rechts verständigen HauKVatters
andere Mühle mehr besuchen darff / sondern es kan ihm delt / will dieNothdursst erfordern / daß^auch von

solches von deme/ der diese Gerechttgkeic überkommen/ Schale-und Verbesserung derselben noch etwas mel-

auch nachgehends venvehrer werden. i. li quis liiucurno. den / von welcher demnach zu mercken / daß obqleich mit-

!O. pr. ff. li lervir. vinciic. i.k^csurem. 6. ff. cie8. p. u. lelA eines sonderbaren Gesetzes oderffsruri verbotten

Ai. L- OI). IN!. qm ^uminibuz. r I. ff. 6e 8. e. u. s6ä ?»- wäre / keine neue Müh! zu bauen / solches jedoch von tLr-

normic.INcap.t^mkcslire. 65. X. 6e gppeNst. Lsicius halt-und Verbesserung der alten nicht m verstehen

in!. 'rcm l.2p.ii. z. ff. cieK. v. s- ^0- ?r.^u.9. seye / wofern man nur von der alteu Form nicht abgebet.
o .Zs. GleichergeMen kan emZwang-oderBann- v.I.z.§.iz.ff.cieirin.s^ulluepriv.l.t.§.i 1 K cie^' v ^

mühl auf diese Weis erworben werden/wann nemlich ei- söä.^u^utt Leroii'8 cons.144 n 15 V z LcLsl'ci sä
ner einem andern eine Mühle zu bauen gewehret/ und der- 1.6. ff. 6e /. k 5 Ob aber sochane Verbesseruns dem

selbige daraus still gestanden ist / angesehen von der Zeit iLygenchumsherrn oder dem Bettandner zutteke-'

an / da -hin solches verwehret worden / die Verjährung Irem, wem die Verbesserung einer aemein^affrli)

ansähet/^6.^. 9.^5 Gleichwie aber m chen Mühle obliege? davon besiehe Larroi in i.Lo
allen Stucken ausden gememen Nutzen zu sehen/also kon- rem., i.s.nuimsximos. s.in7.qu.princio ffctenubü.

nen auch unterweilen solche Zwangmühlcn / wann sie csn.öcveÄiL.l.Lolonus.6l.Iexc°n6uLto 1«- or ^6 .

dem gemeinen Nuyen zuwider/entweder gar abgeschas- ffiocar. l.ünpens-.ff öeimpens.inremlioctsÄ- gcjcj'

fet/ oder doch wenigstens etngeschrencket werden / gleich- Lorocius^r. cie iocsr. öc conäuöt. p 2. rie clereb'ciub'

wiesolchesbehaubtetl^om^^ n.4.ktir.6eret-e6.reit°csr.n.^
cie iiumin. Lsl6.in i. Irem Ispiili z. ff. cie^.l).Le Me«>-er 0 Z2. ö! 5eqcz. 4».

c.i. Gleichwie gegentheW auch solches geme,nen Nu- ' Eudlich ist noch übrig / daß wir auch hiervon etwas

yens wegen dergleichen -.buhlen angestellet werden kon- weniges aus die Bahn bringen / wie nemlick und auf

nen .k-olenrksl. cje ieuci. csp. s. concl .26. n. f. öc tte. was weis jemand um stinMnhlgut kommen kon^

Iinz.6.rr.«ju. I l.n. l ly.kc 122. Übrigens kau jemand nc^DiesesnunkanaufzweyerleyÄ'leisegescheh-n «erst-

Mich durch-m- sonderbare, und von d-mland-sh-rrn ihm lich mir Wlll-N d-s^zenrhumh-rrns wann n-ml ch

erch-Ut-Fr-yh-n, wann jumah^-n Mg- m-manden d-rs-lbig-s-inMühlgnl?-rkauff-i,°d<rinand.r-W?ea-
schadlech, d-ßglnch-n auch durch V-rgl-ich und V-rtrch ve.äafferl / davon iu s.l)-n «°rin°/°u -um ^
g--m-ZSannmuhIub-rkomm-n,davonjnlejenbeodem „nddann«orsandere-n»d-rd°s<Lvi,e,,rknnwh-rrn

u-rmz^.g°^,,z.s-l°g^ Und solche Sannmüh« n>,IIen / durch jäh- unvers-h- Suf5l>-! wohin ,u>u
I"> smd sowohl,mv-Ipb>n-r. V Lr-v-re, 6--ni,qu >r. Beyspiel unter and-rn gehör-, / wann die Gewalt d »

-°mp. als auch ablonderbch m Thuring-n und Sa-b» Waffer« an denen g-memen Fldffen die Mühle -err-iffet,

s-n,d-ßK.chenauchanand^ undd-n0rr,w°d>-Mühlg-stand-n,qamnndgarnb-r-
,u lesen >V°km odl- pr, v°c. Mahlen. S-I,n°>-l°v--. -<I §. schwemmet , auch nicht eu,mal einigevZelch-n einer da ae-

p°n.ä°r°,s n , 28.^°Inr-rä>Ä Loc-r.-i-k-g-I »P.2. stmdenen Muhl hinter sich lässet, ode. wohl gar einen an.

n. ,z,. Um-I-n,I^ 2. c-p. zz. dern kauffsuchet; in welchem Fall e» um di-?°Lon

6° m-n-i-c. n, ^r.kmck, <l<- vcl>,e. p-a. p 2. c-p.4. gethan jn seyn sch-in-I, p-r l. i,> eziitnm. 6. pr> s -lc
n.46.«47. betend.cons. 67. n. 29. p.l.8ckra6er.m kjlvi^i.qujci in iirrore. §. i. ff. cie^.k.O. ^ i.^.? or.ff

Lommenc. scl lnk. p ». §. 17. n. i^ok.Lorckolt. cons.6. cie usucsp. wiewohln im Zweiffel nicht so leicht davor M
§.ii7seanelnieder/fc)I.m.7z.ö!ttennZ.6>c>.li.perror. halten/ daß derEygenthumshen sich seines Rechtes en t-

worbey wir uns zugleich auf dasjenige / was wu bey dem geben habe. l. cum äe inäebiro. 25. pr ff. 6e nrobsr sc

32. Cap. dieses Buchs von den ZSanntelrern angemer- Ai. in I. qus rarione. 9. §. t. ff. 6s ^.k.v. ^6cl x^nciic-

^ket/ beruhn wollen. I^teii. Lenr. 2. cons. 201. n. 20. Le I^erinA. nu. «-z. n «

Unter d.e Muhlgerechttg - und Dienstbarsten Wann aber noch einige Zeichen von der Mühlstatte vo?-
kanfernerauchdiejes gezehlet werden/^^ hangen / undvielleicht die Stein oder Psale nebst andern

mand m Anfthung der benachbarten Muhl alles das/eni- Instrumenten anzutreffen / hat es eine aantz ander, Ve-

ge/ was den Wmd ausfange und aushalt/ wegchun mu^/ wandrnuß / und kan also nicht gesaqet werden/ daß man

damit vorneml.ch die Flügel an den Windmühlen desto sich die Mühle nachGeiegenbe-r wieder anzurichten ve ? e-

frever herumgetrieben werden können, srg. i. nie. §. 1. L. hen / oder daß das Mühl - Recht erloschen und verloben
cielervir. Dahero dann auch unterweilen eben aus die- seye. ci.j.4s.pr.ffcleulucsp.ö-l.z « insmirrencj^ff-

ser Ursach der Nachbar sein Haus nicht höher aufführen lie ä. ? säci. pseii. c. I. L- »er n». 6. qu n ° ^

darff / damit nemlich der Mühl der Wind nicht bennom- 9. k 2?. ° ^ ^ ^
men werde. V p-tr Qresor/Ikololl 81 u lid 4. csp., c). Geftyt aber / daß die Mühle durch die Gewalt

n.7. ö.?AuI.Lus.s6 l.2^ ff.6e5 ?.U. Undgedencket^e- desV?assers gany und gar zu Grund gegangen/das '

r .nßius IN ^r.cie moIen6m.qu .4Z. n 42. einer solchen Be- Wasser auch / nachdem es zuvor die MÄ)l ,errii?-n/

gebenhett/da e.nem gewissenMeyer^velcher langeBaum/ emen gany andern ^auffgenommen/hernachmakls
die der Benachbarten Muhl den Wmd gesperret / in sei- aber wieder an seinen vorigen O rt actommen wäre/

nemGatte.i stehen gehabt / auferkgetworden / daßer sel- wirdgesragt: Ob/ und wi? bald cm anderer solches

bige umhauen muffen /m.t dem Befehl / daß er ins kunff- Wasser einnehmen / und mich an Erbauuna meiner

Ae keme mehr daw setzen solle, v. .. ö- l. 17 pr.öc mro- Mühle hindern könne ? Bey welcher Frag die

bique^tokr.ff.6eZ.P.u. sciä.i.ult. §. I .lbmueösl6. res dahingehen / daß nach Verftiessung eines Jahrs sol-
Lsrt Lynus. ^Iber ^ lerv.t. Lc squ Unter allen chesgeschehen könne/ V. gartoi.^ ^^el. in l 4s vr ff

Mnhldtenstbarketten aber scheinet diese die schwerste zu 6e ulucsp. angesehen die gemeine Masser (von wecken

seyn /Krafft welcher heut zu tag an vielen Orteii die Unter- wir hier reden) nicht also zu verjähren seynd / daß silnN

thanen zu Erbau - und Erhaltung der Mühlen nicht alle«, nachdemsie einmal verlassen / derer/eniaen werden An-

Holzfuhrung thun/sondern auch so gar das Holz aus ihren nen / so sie am ersten wieder occupiren und einnehmen

kosten herbeyschaffen müssen / davon zu lesen NermZ. ^ot^-erl'r.z.qn.9.^.^2. wiewohl

^u.4Z.n.49.ö: so. ^ dieses erinnert/daß/wann einer erheblicheUrtacben s,',^
Nachdeme wtr von Erbauung der Mühlen geha-- zuwenden hätte/ warum er in einem Jahr nicht wieder zur

Aufbau-
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Aufbauung der Mühlen gelangen möge!, / man ihme die
kekicurionem in mregrum angedeyen lassen müsse, v.
Larrol. in I. quo minus. 2. ff cie tiumin. Das besteMit-
rel aber wird hierinnen dieses seyn / daß sich derEygen-
thumsher miteiner solennen l^rorekarion verwahre/ mit¬
hin hierdurch bezeuge / daß er dieser Meinung nicht scye/
daß er sich des Orts / wo die Mühle gestanden / entgeben:
worbey er zugleich auch sürsichtiglich handelt / waqss er
zumZeichen dieser seiner Meinung an dem öden Platz ei¬
nige Pfeiler stecken / und die proceltsrion in ein öffentlich
Instrument bringen lasset. V.job.^ranc. äk.ipa. inrs-
per. l. quo minus. 2. ff cle^umin. n. ivy. L>: Gering,
qu. s2. n. ZO. welches um so viel nothwendiger ist / wann
ein anderer sothanen öden Platz einnehmen / und was
darauf baue«: will: wann aber dieses nicht zu besorgen / ist
nach der Meinung Kipze c.!. undk^6i cons^i. lib.2.
ins. dem Eygenthumsherrn unbenommen/ auch nach ze
hen oder zwanzig Jahren den Mühlbau wieder vorzuneh¬
men / angesehen es eine Sach / die in dessen Willkühr ste¬
het. V. Gering, c!. qu.f 2. n.27. Lc 28. Lc Lorckolr.cons.6.
§. es kan ein jeder. sol. m. 7 z.

U?ann aber eine solcheNFühlan dem alten/oder

doch nicht weit davon gelegenenOrt wiederaufge¬

bauet worden / wird gefraget: Ob dieses Gebau

vor die alte Mlühl zuhalten ? Dieses noch besser zu be¬
leichten / wollen wir nachfolgende Begebenheit setzen:
Vor einer gewissen Stadt ist von Alters her eine

Mlühle gelegen / aus weicher die Mühlherren jeder¬

zeit etlichen Ä-euten die darauf verschriebene Zinß

und Renchen gereichet haben ; als aber sich ein

Rrieg erhaben / und die Stadt belagert / ist diese

LNühl eingerissen/ und eine Festung gemeiner Stadt

zum besten dahin gebauet / mithin die Form und Ge-<

stalt des Orts gauy und gar verändert worden.Nachdem es aber mit dem schädlichenRrieg cm
iLnd genommen / ist dem kNuhlherrn wiederum ein

Play angewiesen / und von ihm dahin eine neue

kNüdl gebauet worden; worbey dann diese Bei

dencklichkeit vorgefallen : Ob die Zinßherren

sich wieder an diese neue lNühl halten / und ihren

Ainß daran fordern können? Welche Frag von vielen
Rechtslehrern mit Nein beantwortet wird / anerwogen
(1) in dergleichen Fallen auf die Zeit des Lonrrs<As/nicht
aber auf dasjenige / was hernach sich zugetragen / und von
neuem acquin'ret und erworben worden / (als an wel¬
ches damalen die Partheyen nicht einmal gedacht haben)
zu sehen / srg. I. rre8 krs rres ?f. ff.cie psäi.l. quicum
ruroribus. 9. §. i. öck. ff. cle rranss<A, Neben dem auch
(2) Rechtens ist / daßwann der Grund und Boden seib-
sien verändert wird / solches auch von deine / was darauf
siehet/ müsse gesaget werden / !.2. l. qui ulumsruÄum.
Z6.pr.ff. cleulutr.6? pr.^. ec>6. Dahero dann auch fer¬
ner (z^darvor gehalten wird / daßwann an der Form
einer Sach eine Aenderung beschiehet / solches auch die
Lubksn? und das Wesen derselben selbsten angehe, l.ju-
lianus.9. § seä ti quis.?. ff. exbikencl. l. inrcr kipulan-
rem>8z.§. l^crsm.s. ff. 6e V.v. Sc I. qui res. 98. §.aream.
8. ff. 6e iviur. Und diese Meinung heget krancis. Pfeil,
(^ent.i. cc>r>s.2OO. klenock.cons.74 1.n. rl. öc l'irgquell.
tje^.erraÄ.Nn. §.Z2.g!. un. n. 55. Oiffenc.rsmenLoe-
poll. 6e csp. 22. n. 7. Lornse. cc>nl^74. pr Lc cons
191. n. 1 s. V.2. ö: dsrpzn. cap. 417. 8rar. Kiecliolan.
n. 62. Sc 6z. Nechsi dieser ist auch nachfolgende Frag zu
erörtern: VOann eine VOittib ein ganzes Gut als ihr
ZVtttum zu gemessen überkommen/in demselbenGut

aber eine LNuhle gcrvesen / so abgebrannt / und her,nach von den tLrben wieder aufgebauet worden; ob
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die N?ittib auch diese von neuen wieder erbauetMühl zu gemessen habe? Wiewohiu nun sonsten de
ulustruÄus oder die Nutznießung eines Hauses / wann
dasselbige zerfallen oder abgebrannt worden / aufhöret/
auch nicht wieder gefordert werden kan / obgleich das
Haus wiederum erbauet wird/ vi6. l.repeci.5. §.2>ffquib.
mo6is ulustr. smirr. l. tabernam. 7. ff. cje inttruÄ.Kin-
krum.leZ. ö:l. servirures.2O.K.li sublarum 2.ffcle8.l'.U.
Hiernechst auch das Wittum vor nichts anders als eine
Nutzniessunggehalten werden mag V.tZenel.lr.^ecZora-
lir. scicj.8cb>trer.Ink./urlsbubi.Iik.2.rit.4.§.2. Sohates
doch in dieser Begebenheit eine ganz andere Bewandt-
nuß/anerwogenhier derWittib nicht allein die Nuynies?
sung der Mühle / sondern auch des ganzen Guts / dar-von die Mühl ein pertinene ist/ eingeräumet worden/ ein-
folglich derselben in der vorher abgebrannten / und her-
nachmahls von den Erben wieder auferbauten Mühl die
Nutzmessung nicht benommen werden kan. v.l.7. §. Ks6te-
nu5. ff. cleulukr. l. li inlula ulc. ff «jepiZnor. l. tuncli.z.
cum leczq. ff. quib.moä. ulufr. smirr. ö! l. czui ulumfr. ?6.
xr. ff cle ulutr. ^66.k.enar.Lkoppin.Iid. Z.l-eZ. ^n6e-
Zsv. cap.z.rir. i.n. 20. ö! ttering. czu. s4.n.i i.ö! seqq.

Nicht allein aber kan der Eygenthumshen auf vor-
gedacbte Weis um seine Mühle kommen / sondern es kan
sich auch jemand eines Mühlbaues verlustiget machen/
wann er aufeinen frembden Grund und Boden selbige ge¬
bauet/ davon wir/ wie auch von dem darauf gewandten
Unkosten/an einem andern Ort gehandelt haben ;V.§ zo.
k zI. ^. k. O. Nicht weniger kan durch jemandens
Missethat und Verbrechen die Mühle verlohren gehen/
wann nemlich seine Güter conßlcirt und der Obrigkeit zu
theil werden / oder wann die Mühl wegen einer darinn
begangenenVerratherey niedergerissen wud / die auch
ohne Erlaubnuß der hohen Obrigkeit nicht wieder aufge¬
bauet werden kan/ und mit welcher zugleich alle vor diesem
derselben ertheilte Privilegien und Freyheiten zu Grunde
gehen; davon zu sehen l. 2 r. ibique Lowtr. ff. quib rnc>6.
ulufr. amirr. cap. cümex iniunÄc,. 2.x. Lc
Al. in csp. Privilegium. 7. llek.. ^j. in 6. <^ail.2.0.61.
n. z. 6:4. k>!Gering, qu.sz.n.z. 4. k seqq.

Gleichwie es sich aber vorgedachter Massen begiebt/
daß die Mühlen ganz und gar zu Grunde gehen / also ge¬
schiehet es unterweilen / daß nur ein oder anderer Theil/
oder auch ein Instrument daran verdorben und zerrissen
wird /und solchergestalteneiner A usbesserung vonnötben
hat >' welches gemeiniglich sich zutraget/ wann eine Mühl
von einem Ort hinweggebrochen / und an einem andern
Ort wieder angerichtet wird; <db aber solches eriaubet
seye / und ohn allen Unterschied geschehen könne?davon kan bey dem K.ip2 zcl I. quo minus. 2. n ,29. ff. 6e
tlumin. irem bey dem i^srocio cZec. 107. n. 20. öc 21.
nachgelesen werden. Unterweilen traget sichs auch zu/
daß einer aus einer Geereidmöhl/ eine Polier-- VOalck-s
oder andere LNühl machen will; Ob ihm nun auch

dieses frey stehe/ kan bei) dem5ckrs6ero in lxnopsseuä.

p. 6.csp. 6. n. l 1 s . und I ^eringio qu .s s. n. 8. Sc seqq. ge-
sehen werden. Dieses ist gewiß / daß derjenige / welcher
von einer Gemeind einen leeren Platz / darauf vorher eine
Mühl gestanden / welche der gesunden Lusst wegen abge¬
brochen worden / erkausset/ und eine andere Mühl darauf
zu bauen erhalten hat/ keine XValck-oder andere derglei¬
chen tNöhl dahin bauen könne/ damit nemlich die Nach¬barn des Gestancks oder anderer Verdrießlichkeitenbal-
ber/ nicht mögen beschwehret werden. Vi6.8ckrgcl. acl ric.

O. §. 19. öe 20. öc Gering, qu. s s. n. 14.
Durch was Mittel endlich ein jeder sich bey fei^

nemMGlgut/ und daraufhabenSen Gerechtigkei--
cen
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ten wider alle sich ereignende widrige Zufalle be-- noch in diesem Cap. gedacht wird) in diesem von andern
schützen x^nne? davon kan beydem öffters »liebten unterschiedenseynd/ daß aufdenScbleissmühlen alles»erinZio au. 56. 57. k s«. weitlaufftig nachgelesen tL'sftn/ als zum Beyspiel /Sägen/Segen/ Messer/:c.
werden. scharff gemachet / aus denen Poliermühlen aber (deren

Gleichwie aber alles dasjenige / was wir in diesem LsIMrsrusinI.quibuŝ aln.ff.äe^ureimmunic.mverb.
und andern Capp. von denen Mühlen gedacht / nicht al- pkMoneL. gedencket) nebst denen Waffen auch kostbare
lein von den Getreid / sondern auch mehrentheils von Steine geschliffen und poliret werden / dergleichen theils,
andern Mühlen verstanden werden kan / also werden zu Hegenspurg / theils auch zu Prag/Freyburg und
wir von denübchennicht vielmehr zugedenckenhaben/ Zönßgau / und andern Orten mehr anzutreffen sind,
ausser daßdiePolier--undSHleiffmühlen (derenan- V .»erwZ .ci.'l'r .^u .6.n.4.L !j-.

Das XI.V. Capitel.

Bon einer Sägmühle.
Jnnhalt. ^ Z- Der Kumpf mit 6. Tribeln / welcher das Wagen-

Statt eines Jmcha'ts / der hier unnöthig / beliebe der Leser sich rad treibt. HieKbst bey 1 z wird eine Korpel angesteckt/
dieses Göttlichen Spruchs zu bedienen : Halt im Gedacht- und dadurch der Wagen wieder zurück geschoben / damit

nusIEsum Christum/ der auferstanden ist von den Todten, der Baum wieder zum Schnitt an die Sage gerichtet
2.1'im. 2,8. wird.

14. Das Schwungrad / das die Sagleiter ziehet / ist
Mmassen leicht erachtlich / daß manchem mit einem schweren Vierthelgemachet / auch ist die Kor-
Hausvatter mitFürstellungdiesesWercks pel so in das Rad gerichtet / daß wann das schwere Vier-
nicht nur zur Belustigung durch anschauen theil fallt / die Korpel die Sage desto le'cbter ziehet: dann
und lesen; sondern auch zum grossen Nu- die Schwäre am Rad verursachet / daß die Sage im Fall

^ tzen durch würckliche Anrichtung gedie- der Schweren der Korpel eine Beyhülff im Zug giebet.
net wird / als haben wir auch solches nicht unterlassen Dieser Schwung hat seine Krafft / wann die Sagleiter
wollen. ^ nicht zu schwer gemacht ist : dann wann solche gar zu

1. Ist der Sagschrot / so an der Sage ligt. ^ schwer / daß sie im schnitt von ihr selbst fallt / so muß der
2. Eine Spann- oder Grappenwinde/womit der Sag- Schwung gerichtet werden / daß er die Sagleiter wieder

schrot auf dem Sagwagen angezogen wird.^ hebt. Das geschehet / wann die Korpel/ die den Zug mit
z. Der Sagwagen/aufwelchemder Sagschrot ligt. dem Schwung untersich ziehet / nur umgewendetwird:
4. Der Falz / in welchem der Sagwagen gehet. ^ daß wann der Schwung fallt/ der Zug übersich geht/und
5. Das Gestelle / hat einen Falz / in welchem die Sag- mithin der Schwung die Sagleiter aufwerrs hebt,

leitergehet. , 15. Die Korpel -st x Schuh weit im Bug / und ziehet
6. Die Leiter oder das Gestelle / in welchem das Sag- die Sag 1. Schuh.

blat eingespannet wird. .16. Die Zugstange von Eysen ist an der Sagleiter und
7. Das Sagblat/ ist in einem Kloben eingespannet/wie Korpel angerichtet.

eineKlobsage/ und mit einem Keil / aber besser mit einer 17. Das Lager/worauf das Schwungrad laufft.
Schrauben / Hülzen und Schlüssel angezogen. 18. Das Kammrad/welches das Schwungrad treibt/

8. DerZenckring/ welcherdurch dieGabel geschoben istmitversetztenKämmen eingerichtet/ hat 72.Kämme/
wird. An dem Zenckrad isteinKums/ mit 6. Spindeln/ ein Kamm ist 72. Zoll dick. Das Rad ist auf der Linie/
der greifst in dasRad i2.DerZenckrmgistbey-.Schuh/ wo die Kamme eingetheilet sind / 8. Schuh hoch/ qreifft
und fo eng eingefeilet / als der allerklareste Schnitt / der in einen hohen Kumpf / der 12. Stangen hat. Dieser
sich in die Sage schieben soll/ wann der Trib des Wassers Kumpfist an der Wellen desScbwungrads; dasKamm-
schwach ist: dann wann das Wasser starcker ist / so richtet rad aber ist an der Wellen des Wasserrads angerichtet,
man die Gabel / daß sie weiter angreifst / und den Wagen Das Wasserrad ist 17. oder 18. Schuh im Diameter,
mehr im Schnitt schiebt. . . 19. Der Geißfuß / womit der Schnitt zusammgehal-

9. Die Gabel / welche der Zenckring schiebt/ wie gesagt, ten wird.
Wann diese wenig schieben soll / so wird sie höher einge-, 20. Der eingehenckte Schutzbaum,
richtet / nemlich zu Wenn sie aber einen längern Zug 21. Ein Nagel / der den Schuhbaum am Wagen aus¬
schieden soll / so wird sie weiter herab zu L eingerichtet, schiebet / welcher Nagel hier unsichtbar / aber in der an-
Mit dieser Manier kan man dieGabel in einen langen dem Figur num. 12.sich zeiget,
und kurzen Schub/ und die Sag in einen starcken oder we- 22. Ein Sperzhaggen/ so den Zenckring halt / daß er
nigen Angriff einrichten. . steht / wenn sich die Gabel zurück ziehet.

10. Jst dieStange/ die in derSagleiter eingestecket ist/ §. 2. Etliche sonders angezeigte Stücke.
damit im Auf-und Abschieben der Sägleiter die Schieb- i.Die Winde / womit der Sagschrot vest auf dein
gabel bewegt wird / daß sie den Zenckring und zugleich den Sagwagen angezogen wird.
Sagwagen gegen dc r Sage fortschicket/ damit die Sage 2. Die Sagleiter / wird weiter gemacht als der dickeste
den Sagschrol im Schnitt angreiffen kan. Sagschrot /den man auflegt / damit der Schrot in seine

11. Die Bewegung / in welcher die Schiebgabel ein- Schnitt kan gerucket werden.
gerichtet ist. z. Der Wagen samt dem Stock / worauf der Geiß-

12.DasRadaw.Wagen/hatz6.Kamm/einKamm fußzusehen / zwischen welchen dieSäge den Scbnitt an¬
ist 2. Zoll. Dieses Rad schiebet den Sägwagen in dem fanget. Der Geißfuß aber wird in den Baum geschlagen/
Schnitt fort / hat an seiner Wellen einen Kumpf / wie damit er den Schnitt zufammhalte. Wann man einen
folget. Baum von 18. Schuhen schneidet / so ist von ^ ink 18.

Schuh.
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Schuh. An ^ ligt der Baum an dem Stock/ und beyö Sag höret auf zuschneiden. Daher muß der Nagel 12.
wird er mit der Winden auf den Wagen vest gespannet, die ^chutzkette etwas eher ausschieben / als die Sage den

4. Der Geißfuß. .. r .a. Schnittvollmder/dam,^waini das Rad ausgeloffen ist/
s. Das Schwungrad/ist 4. oder s. Schuh hoch / hat zugleich der Schnitt sein End erreichet habe,

einen hohenKumpfvon i2.Tribeln. Hat aber das Was- 12. Der Ausschiebnagel/ist im Wagen eingemacht,
ser einestarckeKrafft/ so kan der Kumps8/<ribel haben/ iz. Der Haggen / in welchem der Ring an der Schutz-
so geht die Sag geschwinder. ketten eingeh encket ist.

'6. Die Platten und Schliessung / welche vor die Zug- 14. Die Kamme an dem Sagwagen/deren bey 60 ein-
stangen an der Korpel vorgemacht wird / damit die Zug- gerichtet werden/wann ein Kammzweyzollia ist/undem
stange nicht herab gehe. ^ Schnitt 18. Schuh lang schneidet.

7. Die Zugstange / welche bey 9- in der Sagletter an-
gemacht wird. , MMv-ANMel ckUNgM.

8. Der Nagel und tue Schließfeder/ welcher bey 9. ^
durch die Zugstangen und Sagkloben gestecket wird. /'r ber(^ägmuhle.

9. Das Loch am Sagkloben. A^Bnermassen fmd die Sagmuhlen dem Gebrauch
10. ?>a wird die Sag mit einer Hülzen vest mit dem ?Mnachvonemanderunterschieden/alsvermittelstwel-

Schlüssel angezogen. cher die Hartesten Balcken und grösten Baume voneinan-
11. Eine Kette/welchean den Schutzbaum angemacht,der geschnitten / und Bretter daraus gemachet werden/

Wann nun der Nagel 12/ der im Wagen eingemachet von deren Erfindung und Nutzbarkeit zu lesen »erinZ. 6s
ist / hinruckt bis an den Ring / der im Haggen bey 1 z. ein- molenclin. gu- 6. n. 6. k le^. Übrigens kan auch das
gehenckt zu sehen ist / so schiebet der Nagel den Ring vom jenige / was Hieroben von den Mühlen insgemein gesa-
Haggen/so fallt die Schütz vor den Einfluß des Wassers/ get worden / gleichergestalten hieher appliciret und nütz-
und halt das Masser auf/ und das Rad stehet still/ und die lich angewendet werden.

Das X^VI. Kapitel.

Von einer Handmühle.
Innhalt. daß er allezeit weiter fort in den Zug fallt / und keiner

Dieser wäre hier nicht besser/ als das fünffte Rad an einem gemei. Hmdernuß achttt: dann wann der SchwUNg zu leicht ist/
ncn Wagen. Denn sonst liesse sich wol eine Art Wagens er- so gibter keine Beyhulff zur Bewegung,
sinnen/ die gar nicht lächerlich und unnutzlich Ware. 6. Das Rad/ an welchem der Schwung angemachet/

ist Z.Schuh hoch.
, 5 c» 7. Der Kasten/in welchem der Stein und Beutelsack

^Ey dieser surwesenden Handlung von Bau^ enthalten ist.
^ fachen füget üchs nicht uneben auch eine z. Eii, Thürlein / wodurch die Kleyen aus dem Sack

Handmühl furzustellen / die man bey für- m eine Schublade fallt,
fallender Noth in Kriegslauffen / oder wo 9. Die Schublade.
man beschwerliche Fuhren aus die Muh- io. Ein Deckel/ so den Steinbedeckt / auf welchem der
len hat / nützlich gebrauchen ran. Beyder Trichter und Schüttelkastlein angezeiget ist.

I. Figur des eusserlichen Ansehens kommen folgende Stu- 11. Das Schüttelholz/ das von dort an das Fall- oder
cke vor: Schüttelrad erreichet / durch welches es bewogen wird/

1. Der Anzug der Bewegung. daß sich das Getreyd auf den Mahlstein schüttelt.
2. Die Srange / an welcher der Zug angerichtet ist. §. 2. Verzeichnus der eröffneten Handmühl/ wie sie
?. Der Zug / welcher die Korpel ziehet / und zugleich zum bessern Verstand innerlich anzusehen.

das Schwungrad und den Mahlstein bewegt. "1. Zeigt an den runden Mühlstein / welcher 10. Zoll
4. Die Korpel/ ist 6.Zoll im Bug/ mag auch wol9.ZM hoch ist; dieser drehet sich im Bewegen gegen einem etwas

gebogen seyn; und ist zu sehen / wie die Zuggabel / welche ausgeholten Vorsetzstein / wiebeynum.z. zusehen,
mir Hol; gefüttert ist / in welchem Holz die Korpel stecket/ 2. Ist das Fallen oder Schüttelrad / und ist mit Tuch
im Anzug sich beweget. überzogen / damit es nicht laut plappert / ist fo hoch als dec

s. Der Schwung / welcher vest an das Schwungrad Mühlstein,
angemacht ist / ist ein Stück Bley / das an das Eyfen an- z. Der Vorsetzstein.
gegossen ist / welches Eysen an das Kreutz oder Arm ange- 4. Sind zween Keile / so gegeneinander gesetzt / wo-
nietet/damit es am Radvestverbleibe/und im Schwung durch der Vorsetzstein eng und weit gestellt wird / also:
nicht los werde. Die Schwere des Bleyes ist so gewich- wann sie gegeneinandergeschoben werden / so schiebt sich
tig / daß wann das Rad bewogen wird / es allezeit per- der Vorsetzstein gegen dem Mahlstein / und wird eng.
penäicular fallt / so stehet es allezeit im Schwung / wann Schiebt man sie voneinander / so kan man den Vorsetz-das Rad gezogen wird. Weil aber der Schwung eine stein zurück schieben und weit stellen. Aus solche Weise
zimlicheSchwere haben muß / ohne welche er nicht also kan man klein mahlen / grob schraten/ trenlen oder röllen/
fallen würde / daß er perpenclicularstünde: so wird doch was man will.
die Schwere zu erleichtern / die Leichte durch die Lange der s. Ein Holz / welches den Beutel schüttelt/ das Schüt-
Stangen bey 1.gesucht/denn alldortwird der Schwung telholz genennet.
leicht gehoben und leicht unterhalten. Der Schwung 6. Zeiget/wie der Beutel (Sack) an das Schüttelholz/
aber / wann er seinenMeÄ recht verrichten soll / muß so und das Schüttelholz an die Spannung / so drucket die
schwer feyn / daß er das Aufschütten des Getreydes nicht Spannung das Schuttelholz an das Fallrad/daß sich dec
vermercket/ sondern / wenn er im Mahlen gehoben wird/ Beutel schütteln kan.

Ss 7. Der
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7. Der Beutel. ^ . auch als erselberdarauf gemahlel / darzugesungen:'Ss
8.Jstembreit an den Sack angenaetes Band/ anwel- bezeuget es auch dieHeil. Schlifft von Gimton iucw

chem einander Band angenaetisinum .7 .damil der Sack csp. iü.v.2i. Und von l^aucowird geschrieben / daß

an das Schuttelholz angebunden wird. er Armuth halber einem Müller in der Mül l gearbeitet/
9. Die Spannknopse/n,lt welchen der Strick num.i 2. und in derselben etliche Comodien geschrieben / da er dann

gedrehet und gespannet wird /^ damit das Schuttelholz auch zugleich das Beckerhandwerck gelernet / indem ;ur

oder di^unge deii Gegenzug halt. selben Zeit mahlen und backen einerley Hanthierung ge-
10.DafalltdasGemahimeindenSack. wejen.

11. Hier faic d-e Kleyen aus deni Sack Es war aber solches Mahlen eine dermaßen saure
i2 ^Eln vle:-fachtiger Strick/m welchen die Zunge oder und harre Arbeit / daß herriachmahlen die leibeiaene

das Spannholz eingedrehet ist / wie der Pfeil bey dem Knechte/ und die / so was verwurcket haben /zur Straffe

Knopf^anzeiget. Gleichet denen Stricken / damit man mahlen müssen; dahero dann auch GOtt der

die Sagen fthrencket; wird auch die Spannung ge- Lki-e czp .47. v .2. dem stolzen Säbel dräuet / daß es

iz. Zeiget/ wie der Deckel samt dem Trichter / so die g!nw?dm^und^ AsirumenM

Gossen genennet wird / darein man das Getreyd schüttet/ klein gemahlen / sind nebst diesen Handmühlen bey den

abgehoben. ^^ , Juden in der Wüsten Sinai vorgedachter Massen sehr
14. Die obere Spannung/ samt ä dem Schuttelholz/ gemem worden / davon Oevrercm. 24. v. 6 siebet - L>u

das an die Spannung ö gebunden ist/und halt das Holz jolt nicht zu Pfande nehmen den untersten' und

zurück an dasSchuttelrad/wann der Deckel ausdieMühl obersten MSMein zc. so sind auch selbige noch bey die-

gesetzt ist. . ^ !k" unsern Zeiten an vielen Orten / abfonverlich aber m

is- ^stemGrimdnß /das. den runden Mahlstein/ L.itthauen sehr gemein / und werden dermassen künstlich

b. das Hall - oder ^chu ttelrad/ c. uen Q orjetzsteln/ ci. die zugerichtet / daß man mit sonderbarem Vortheil lang

Keile andeuten. , ^ c» ^ ^ ^ darauf mahlen/und fürnenchlich zu Kriegeszeit in Ve-

16. ^ie Gestalt der Korpel/ so im Bug 6. oder s.Zoll stnngen dieselbe gebrauchen kan. Nach diesen hat man

hoch- ^ ^ r . iLjel/Ocdscn und Pferv / denen man die Augen zuge-

17. Zeiget das ^allrad und num.2. dasLoch/ wo die bunden / hierzu gebrauchet / und also dasMühlwerce

Korpel durchgeschoben wird. mit denselben getrieben / allermassen auch noch an vielen

absonderlich aber in Vestungen/dergleichen ge-

funden werden; weiln aber solche Thicrmühlen auch be.^

schwerlich waren / als hat man nachgehens die V^ind-»
^ci 46. Von denen Handmühlen. Mühlen erfunden / indem man aber wegen Mangel des

^ ^ ^ ^ Windes nicht allezeit bat mahlen können/ also sind die

KMZ! ^andmuklen iverden ebenermassen wie die Schiffmühlen ku> tz vor des Augusti Ä-te!,

M ^ V )asicr ^R .oß- und rOrndinichlenjuin Getreid- aufkommen/ welche gleichermaßen an/ezo an vielen Orten

^ ^ mahlen gebraucht / und sind von diesen sehr üblich gemein sind. Endlich aber sind auch die Wassermühle.,
gewesen/angesehenmisereAttevor undencklichenJahren erfunden worden / darauf ein jeder um die aeb'ibrliche

nicht mit jo leichter Muhe und geringschätziger Arbeit/ als Müye/ und obne sonderbare Mühe seine drückte mablen

wie zu den jetzigen unsern Zeiten gejchieyet / ihr Korn und lassen kan / daß demnach das Mahlen / g^aen den vor-aen

Fruchte / welche sie zum Brod gebrauchet / mahlen und allen Zeiten / anjetzt eine sehr leicht-und geringscha^ae

zu Mehl machen können/ jondern / dieweil sie von solchem Arbeit worden ist. Vicl Sehzlcj. ^ul.'er i,z ieinemÄ<-

kunstreichen Mahlen nichts gewust / als haben sie im An- richt vom Brodbackcn/ quem lauclar k^uc?er R.uisn6

fang dasKorn mitgrosser Muhseeligkeit zum Backen zu- iagclciir.^l'rzÄ.cleeommjsszr. 0 1 iik 2«- L-

gerichtet/solcheszerkmrschet/zermalmet/zerstossen und NermZ.cl.lr.qu.^.n.^. necnon n H Scleoq

zerstampt / welchen Gebrauch auch die KinderJftael m Übrigens kan von den Handmühlen noch ferner!

der Wüsten gehabt zv.cl.^um^il.v 8. ib.: DasVolck clol/a .26.§. molss. i.L. cie mttruÄ. scinitrum !e? ae-

fämmlees / und stieß es mit Mühlen / und zerriebs lefen werden. Und so vielvon den Mühlen / bey weichen

mlt Mlörftrn/ und behielts in Topfen / und mach-- wir meistentheils nur allein dasienige/ was zudenenselben

een ihnen ÄfchenLuchen daraus/ davon in vielen Histo- anhangig / angebracht haben ; von denen Müllern aber

rien zu lefen / welche melden / daß darnach ein Instrument und derselbigen Hanthierung / deßgleicben auch von de^

oder Handmühl seye erfunden worden / darauf auch nen Mühlknechten; und endlich / auf was Weis die

grosser Potentaten und Fürstlicher PeAnen eigeneHand Mühlen zu L.chen gegeben werden / nebst andern nutzli.

die fruchte gemahlet / davon zu lesen tteroä.anus lib. 4. chen Stücken mehr / so darzu gehörig / soll an einem

undpi.n.u5l,b. .z.cap.il. Ui^ dieses hat picracug^- bequemern Ort lmd Stelle gehandelt
ril»uus,emer von den siebm Weisen/hoch gerühmet/ werden

Das
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Das Xl^vil. Kapitel.

Bon einer hölzernen Feuerspritzen.
Inndalt.

Ist auch aus der folgende» durch die Aifer sich erkantlich genug
wachenden Beschreibung / die der Imchalt selbst ist / zu
übersehen.

§. i.
! Je zusammgesetzte Spritze. Ist vonHoltz

zusammgemacht/ kostet ein schlechtes / und
ist doch sehr bequem in einer Dorfschafft zu
gebrauchen. Ein Zimmermann oderWag-

^ ^ ^ ner kans machen. Wird gut und verwahr-
lich gehalten in einem trockenen und kühlen Ort.

1. Ist der Druck-oder Wagbalcke/lang bey 8.Schuh/
von^ in ö ist z. Schuh / im Mittel ist die Nab einge¬
richtet. ^ .

2. Der Stock/ in welchem der Wagbalcke eingemacht
ist / und an welchem Stock das Aufstichrohr vest ange¬
macht ist. . ^ ^ ^ ,

?. Die Druckkolben / wiesie im Druck stehen / sind z.
Schuh lang. ^

4. Ein eröffnet angezeigter Druckkolbe / wie er >m
Stifel steht / ist in die Ecke genommen / damit er sich im
Zug nicht sperre. ^ ^ ^ .

5. Ein eröffneter Stifel / bey iö Zoll weit / wird mit
dem Ventil-Lapleinangezeigt / samt dem Rohr / das im
Ventiistock eingerichtet ist. Der Stifel ist von Erlen¬
holz gemacht / oder von einem andern Holz/ das nichtgern
reisset / kan auch kerschbaumen seyn. Im Geber ist er s.
oder 6. Zoll. Die beede Stifel sind unten und oben mit
eysernen Ringen beschlagen / wann sie nicht springen sol¬
len/sind Schuh hoch.

6. Das Rohr / das im Ventilstockgehet.
7. Der Venti'.stock / ist 4. Zoll weit / darem ist das Lav¬

lein oder Ventil eingerichtet / welches Ventil dergestalt
eingerichtet wird / daß es seine Spillung behalte / danm
es sich öffnen kan; wo es aber zu viel Raum hat / so hat
die Spritze keinen rechten Trib.

8. Der mierössnete Stock. ^ ,. .. ^ ^ .
9. Die 2. Gabelrohre/welche gehebmdieVentilstocke

eingemachet werden in das Rohr ic>.
l o. Das besagte Rohr. . „ «
11. Das Wendrohr / ist das Rohr 9. eingesteckt.
12. Die Studel/ welche das Wendrohr vest halt.
i z.Jst ein Stuck Schlauch vom Leder / an welchem

der Schnabel oder das Schnabelhol; vest und gehab ver¬
bunden ist. Dienet zur Wendung; wird mit Schmeer
oder schwemm Schmalz geschmieret / damit es nicht hart
werde.

14.Das Schnabelholz/ ist in seinem Geber z Zoll;
steckt man aber noch ein engers Rohr daran / so geht die
Spritze um etwas höher.

is.Die Zujammenhaltung der Stifel/ oder Stock/
damit sie vest stehen.

16. Eine Thiele/ aufwelcher Stockund Stifel vest ge¬
macht sind.

17. Das Lager / auf welchem die Wanne steht/ in wel¬
cher die Spritze eingemacht.

18. Die Rader / können von einem Stuck Thielen ge¬
machet seyn / oder auch änderst.

19. Die Wanne.
20. Zween Knebel / wobey man die Spritze hin und

her ziehen kan.
§. 2. 5>8. II. Die Zertheilung / so die nothwendigste

Stücke besonders angibr.
1. Ein Venrilstöcklein vom Holz gemacht: da dann ^

ein Zapf ist / der den Ventil-Lappen aufhalt / daß er sich
nicht zu hoch geben kan. ö. istein Holz/das ausdasLedee
drucket / welches Leder auf das untere Stöcklein / wo¬
durch das Wasser dringet / aufgenagelt ist / wie bey dem
Stock s. zu fehen / dahin es gehörig.

2. Das zusammgesetzteAufstichrohr.
3. Das in den Stock eingerichtete Rohr; da dann L

zeiget / wie das Rohr in den Stock eingerichtet wird.
? aber melder die Höhle unter dem Aufstichventil; den
Lappen; das Ventil. L das eingemachte Stöcklein/ hat
nur ein Loch / damit das Wasser williger aufsteigt: denn
es leidet keinen so starcken Gewalt/als das untere Stöck¬
lein.

4. Das untere Stöcklein ohne Leder/ hat Löcher / da¬
mit der Lappen vom Gewalt des Drucks nicht zerdrücket
werde.

s. Das aufdas Ventil-Leder aufgemachte Holz/damit
sich das Leder nicht biegen kan.

6. Ein ledernes Läpplein / ohne Holz darauf.
7. Eine andere Art eines Ventils / das das Lapplein

mit einem Steg halt.

ReM-Ilnmerckuogm.
^6 Qip. 47. Von einer hölzernen Feuerspritzen.

^On dieses Instrumentes Nothwendigkeit ist
»ohnnöthig hier viel zu melden / allermassen davon
'fast in allen Feuerordnungen / so bey wohlbe¬

stellten l^epubliquen anzutreffen / gedacht wird: Gleich¬
wie wir aber von solchen Feucrsrdnungenan einem an¬
dern Ort ausführlich zu handlen willens sind / also wol-«
len wir dasienige / was von den Feuersv ritzen allhiep

noch hatte gedacht werden können / vis dahin
verspahret haben.

-H-ZZ-8.-H-Z54«-"H-ZZ-chS-H-ZZ-'K-

-5S-i5-<h-5-
H.'
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Das X^vui, Capitel.

Bon einem Wasserfang eines Wasserbaues/daranMühlwercke
gerichtet werden.

Ok^ne ^cnnlialt. . ^4.l5>^6.i7.?8.SmdfuttfRttmen/sindlang/nachF
dem die Rader hoch oder nidrjg sind. Sind die Räder

^ErEychpfahl/ also genannt/ weiler die hoch/ so hat die Rinne ein hohes Gefall / sind sienidrig/
/ Eyche oder eigentliche Höhe des Was- so ist ihr Gefall auch nidrig: dann der Kröpf und das Gei¬

sers anzeigt; und das Maß gibt / wie fall wird aus dem Diameter des Rads gesucht,
hoch der Spundbaum soll gelegt wer-- 59. Das Wehr an dem Bethwerck / ist 22.Zoll tief/

^ den/ an welchem das Bethwerck seinen wann das Wvsser dein Wehr gleich laufft. DasGefall
Anfang nimmt; daher er an seiner obern Flache ganz gleich vom Wehr ist bey 26. Zoll. Macht demnach die Höhe
und wagrecht abgerichtet seyn muß. Wo dieses Eych- des Wehrs und des Gefalis zusamm 4. Schuh,
psahls Höhe nicht willkührlich und frey ist / und sich deß- 20. Das Wehr / welches hier darum also angezeiget
halber Strittigkeiten ereignen komm / wird nicht nur zu- wird / weil wir voraus seh en / daß das Wasser breit und
weilen eine Messings Platten darauf genagelt / sondern seucht ist / und der Fluß durch das Wehr auf das Brett¬
auf diese auch die Jahrzahl geschlagen / wann der Pfahl werck hin geleitet wird / daß er sich zusamm in eine gehö-
ins Wasser kommen. Da dann weiter allerhand Umstan- rige Tieffe fasse / daß das Wasser sich auf das Betwerck
de/ auch wohl gar die Anzahl der Schlage/ diederEych- zusammziehe/ und seine genügsame Tiesse gewinne. Da
pfähl empfangen / anbey ordentlich verzeichnet / und zur indessen und voraus auch zuzusehen / als ob das Ufer sol-
N achricht aufbehalten werden. ches zulasse/ damit das Wasser/wann es geschwellet wird/

2. Der Spundbaum oder daSZwerchholz/wird soties nicht überlauffe. Manmachet sonst bey demWehr ei-
unter das Wasser gesetzt/ als es hoch auf dem Brettwerck nen Absall durch ein Schützbret / welches man auszeucht/
seyn soll / wann es'das Wehr erfüllet / daß bey dem Aus- wann das Wasser zu groß wird / daß es gerad auf das
schnitt der Überschuß über das Wehr fallet. Der Spund- Gießbret hinaus laussen kan : diese Schützen werden ge-
baum aber wird so eingelegt / daß er nicht nur für sich al- braucht/wanndas Ufer zu tief ist/und wann das Wasser
lenthalben nach der Bleywag wassergleich liget / sondern zu groß wird / und also sich über den Ufer nicht ausbreiten
daß er auch mit dem Eychpfahl wagrecht eintreffe / und kan / so hilfft man dem Wasser mit der Schütze durch das
sich auf keiner Seite sencke / damit das Wasser jedem Aufziehen / damit sich das Wasser verfallen / und seichter
Rad gleichmassig znlausscn möge/woran dann das meiste werden kan bey den Radern auf dem Bettwcrck.
gelegen. 21. Dieschrags Gießbretter/worauf das Wasserfällt/

?. 4.5.6.7. Sind die Scheidpfahle vor dem Schlund damit dieses durch den schweren Abfall das Erdreich nicht
oder Einlauff des Wassers in das Gefall der Rinnen, ausflösse und Löcher mache.
Die Schlünde sind so weit / als einem jeden Rad Wasser 22. Die Harrpfahle/worauf das Lager ligt/ auf wel,
gebühret / und sind 5. Schuh lang bis an den Krvps der chen das Bethwerck aufgenagelt wird.
Rinnen. 2z. Sind eingeschlagenePfahle / hinter welchen Thie-

8. Dasganze Beth - oder Brettwerck / hat seinen An- len gesetzetwerden / damit sich das Erdreich nicht einreisse
fang an dem Spundbaum / und ist ein grosser Schlund/ oder ausflöze.
welcher viel Rader speiset. Dann wie der Schlund vor 24. Sind drey Rader in dreyen Radstuben/ deren eine
dem Rad das Wasser fängt /und in das Gesalleder Rin- eröffnet das Rad zu sehen gibt,
nen führet / also führet dieses Brettwerck das Wasser ge- Hier ist zu sehen das erste Gefall /wo das Wasser zu
gen die Rinnen auf die Schlünde zu. Von dem Spund- hinterst aus der Rinnen fällt. Von dainien wird angefan-
bäum hebt sich das Brettwerck an zu fencken / nachdem gen zu messen / und gesuchet / wo sich das andere Gefall
der Fluß in seinem Lauff beschaffen ; ist er faul oder zeigt/esseyen nun i.z.oder zooo. Schritt,
schwach / so kan er anfangs auf dem Bethwerck etwas L. Das andere/
mehr gesencket werden. Denn obwohl die rechte ordinari L. Das dritte/ ^
Senckung auf 12. Schuh einen Zoll austragt / so kan l). Das vlerdte Gefall,
man bey faulen Wasser im Anfang aufzween Zoll Gefall L- Der Eychpfahl/ ist gesetzt / wo das Mühlwerck und
geben / und so fort / so lang das Bethwerckwähret/ alle- Brettwerck anfangt. Der daselbst und auf dem Spund¬
zeit auf 12. Scbuh je einen Zoll. Dabey aber zu beobach- bäum aufligende Stab deutet die wag - oder wasserrechte
ten / daß im übrigen das Bettwerck der ganzen Flache Gleichheit an. Dann wie der Stab daselbst aufligt/also
nach / und für sich selbst just und wagrecht / und nicht an wird die Bleywag gestellet im Abwegen.
einemOrt tieffer und multricht/ am andern Höhergerich-k.Der andere Eychpfahl.
tet werde: dann das Bethwerck ist das Maas und die Der dritte.
Eyche / so einem jeden Rad feinen gebührenden Antheil Der vierdte.
Wassers zuführet/und als eine jnste Wag keinem unrecht !- Die Linie; zeigt denFluß / wie er vonFall zuFal!
thut: die Senckung aber gibt dem Wasser seinen Trib fallet / und mit seiner Linie die Höhe des Wehrs andeu-
und Einschuß in die Gefalle der Rinnen / welche Gefalle tet / wann der Fluß imMittel/und nicht zu groß und zu
das Wasser schwer machen im Trib an die Schaussel. klein ist.

9.10.11.12. iz. Weiset die Kröpfe oder Falle der k. DieLinie/so die Tieffe des Wassers auf dem Beth-
Rinnen (so auch die Waldrinnen genennetwerden.^ Die werck zeiget / wie hoch das Wehr und wie tief der Eych-
Weite der Rinnen ist hier als in einem etwas starcken pfähl unter Wasser ligen soll. Welches Maß genommen
Wasser 2. Schuh / und so breit sind auch die Schaufeln, wird/ wann der Fluß nicht zu groß/ nicht zu klein / sondern
Die Höhe der Schausseln ist iz. oder 14. Zoll. im Mittels

l..Sitid







Anderes Buch.
l.. Sind die StaM des Gesalls. Ein solcher Staffel

ist amwenigsten 4. Schuh hoch/ davonkommen 22. Zoll
zum Wehr/ 26. zum Fall. Ware aber ein solcher Staf¬
fel s. Schuh/so könte das Gefall ztz.Zoll seyn.

Sind Platze / wohin die Mühlwercke ange¬
bauet werden; man soll nemlich die Mühlen allezeit au die
höchsten Oerter anbauen / damit dem Fluß desto besser
auszuweichen / auch wird der Ort so betrachtet / daß der
Schuß des grossen Wassers /nicht gegen die Mühle/ son¬
dern von dein i)rt weg schiessen und sich ausbreiten kan/
welches allezeit bey einer wol orcknirten Mühle zu beob¬
achten ist.

Nebenbericht/ wie viel Rader man an einige Flüsse
und Bache / wann sie ihr Gefall haben / richten könne.

Wann ein Bach drey Schuh breit / und im Wasser
2. Schuh tief ist / kan ein Rad getrieben werden. Ist ein
Bach iO. Schuh breit / so kan er bey z. Nader treiben:
dann gebühret einem Rad z. Schuh und 4. Zoll breit
Wasser / samt der besagten Tieffe der zween Schuh / wel¬
che auch von den nachfolgenden zu verstehen. Ware ein

Z25
Fluß 20. Schuh breit / so mag er 6. Räder treiben / so¬
dann kommrauch aufein Rad z. Schuh 4. Zoll Wasser.
Und also fort können alle Flü/se/sie seyen breit oder schmal/
eingetheilet werden ; Massen zum Trib eines gemeinen
Rad Schuh/ zu einem iiarckern aber z.Schuh/ 4. oder
6. ZollWassers nach derBreite/ und zween Schuh nach
der Ticffe erforderrwerden.

ReM-Zlnmerckungen.
Lsp. 48.

Von einem Wasserfanq eines Wasserbaus/ daran
Mühllvercke gerichtet werden.

On dieser Materia ist von uns theils bey dem Cap.
von denen Nrnnnquellen mibBrunnenstubcn:

theils bey dem ^ap. von denen Wasserleitungen/
theils endlich bey denen Capp. da die tNühlen vorge¬
kommen/ überflüssig gehandelt worden / weßwegen wie
den geneigten Leser dahin verweisen.

Das Xl.IX. Kapitel.
Von Vorbildern nntersMdlWr Gebäude/ und von erbünliZer

Unterhaltung der Gebäude.
Jnnhalk.

?. r. Von beginnender Endigung dieses Buchs. Einiger Gebäude
Vorstellung. §. ». Von der zur bäulichen Unterhaltung qe-
Hikigeii Nachsehung und Besichtigung/ oben/unten/im Mit¬

tel und überall. H. z. Vorab am Dache / da das geringste zu
achten. Eines Dachdeckers Nedenanfsicht aufs Dache, h. 4.

Wie ein Vergrösserungs, Glaß da zu brauchen / statt gefähr-
Uchen Aufsteigens. Rechst Anfügung iehrhaffter Betrach¬
tung / so aufEterbensgedancken und Beherziguug des Ewt-
gen hinleitet. 5. Die Dachrinnen wider Hitz und Wet¬
ter zu schirmen. Item vom Schnee und Eyß zu verwahren
und zu reinigen. Ob Salzstein einzulegen? h. 6. Bereit¬
schafft des Wassers ausdem Boden, h. 7. Nachmessung ob

nichts fehle. H.8. Tägliche vurchgehende stückweise Besich¬
tigung. h. 9. Daß Ueber den Fehlern fürzukommen. io.
Von Nettigkeit des Bauens, n. Christlicher Beschluß.

§. 1.
Un wolten wir gern einmal ab-und aus¬
bauen / und dieses Buchs Cndschaffr er¬
reichen / damit wir uns durch einen unver-
muthetenZug / da immer eines dem an¬
dern die Hano geboten/ und sich verschie¬

dene dem Bauen verwandte Sachen mit eingezogen/ wei¬
ter eingelassen / als wir uns anfangs fürgenommen.Wir
wollen aber gleichwol nicht so gar schnell und knapp abbre¬
chen / sondern an statt eines Forstweins/ und vor dem Be¬
schluß/noch einiger Gebäude Vorbildungen fürstellig ma¬
chen / welche statt eines Musters und Abrisses dienen/ und
dem Bauherzn die Verbind-und Eintheilung des Baues
etwas deutlicher zeigen / auch zugleich zu ferneren Nach¬
denken Anleitung geben können: nach denen er/ der pro.
porrion seines Standes und Vermögens gemäß densel¬
ben entweder in dergleichen Aehnlichkeit aufführen/ oder
auch in wenig oder vielen Stücken verandern möge. Das
I. ist ein freysiehendesHaus. Das II. ein bürgerliches
Wohnhaus / so zwischen zweyen Nachbarn mitten inne
ligt. Das lll. ist eine Wohnung auf dem Lande.

§. 2. Nachdemmahlen aber ein Bau/ wann er gleich
nach obbemeldtenRegeln der Stärcke an allen Stücken
zum besten aufgeführet wäre / ohne fürwehrende Sorg¬
falt des HcmslMn in die Länge nichtdamen würde / als

muß die bauliche Unterhaltung keines Wegs ausset
Acht gelassen werden. Dann es wäre übel hausgehalten/
wann ein Haushalte sich alte Müh / Sorgfalt / Be-
schwerd/ Geld und Zeit / und was sonst der Ban erfor¬
dert und mitbringet / (da offt allerhand ungeladene und
unnöthige Ingredienzenmit unterlauffen) hatte kosten
lassen / undwolte hernach/ qusi! re in perperuum loli-
clsra, als wäre nun alles unverbrüchlich und unvergäng¬
lich / an - zu - über - mid ausgemacht / sich in seinen Sessel/
wie Diogenes in sein Faß setzen / alle Nachgedanckenund
Fehler-Vermuthungenallerdings aus dem Sinneschla¬
gen / und aufgeben / und dem Trauwol die Aufsicht über¬
lassen. Hingegen ist wol gethan / wann er seinem neuer-
bauten Haus/Stadel/und dergleichen durch ffeissige Auf¬
sicht gleichsam eine andere Decke / Futteral und gewahr-
same Versicherung bereitet. Das geschiehet / wann ee
oben / unten/ in der Mitte und allenthalben / zumal
im Anfang / Und wann Regen - und Sturmwetter anfal^
len/ zusihet / ob kein Regen und Schnee durch und zwi¬
schen den Ziegeln/ Fenstern undLaden durchschlage / ob
nicht dorr und da Ritzen und Schrunten eingefallen / ob
nichts klaffer / sich neiget / fetzet / schwinget / damitjedem
sich anmeldendenFehler in Zeiten vorgebeugetwerden
möge.

§. ?. Und weil das Dache der Helm und Ober^
deckrl des Hauses ist / der es ganz überwölbet und schir¬
met/ muß das össters sowol von aussen als von innen be¬
sichtiget / und etwan des Jahrs einmal gegen dem Som¬
mer zu bestigen werden. Wird hier etwas versäumet
und verwahrloset / so hat es der ganze Bau zu entgelten.
Auch ein kleines Ä.ochlem / dadurch Regen und Schnee
einkan / bringet Schaden / indem es die Nässe einlast/
welche Faulung an Sparren / Balcken oder Brettern
verursachet Darum könte ein Hausvatter zu mehreren
Aufsicht einen Dach-oderSchiserdeckeraus andern er-
kisen/ den er als einen gewissen Mann habe / ihn bey Gei
legenheit und bey und nach der Arbeit wol halte / und
belohne / daß er dann und wann / oder zur gewissen
bestimmten Zeit zusehe / die Fehler andeute und ver,
bessere.

S s z §.4.D6
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§. 4. Da dann dem Hausvatter ein Fern - oder Dache soll nie ohne Wasser seyn. Rupferne Grande

Vergrösserungs-Glaß auch nicht undienlich seyn wird/ oder Ressel/ l^scus lubii^jgjes Lc peniiles, die offt soviel
zu erkennen/wo es Noth habe odcr nicht. Danndasist halten als einesiarcke Braukuffe/damit einzimlicher Platz
sicherer / die Dacher von aussen zu besichtigen / als das ausArt einer Altane bezogen wird / sind hier auch zur Ab-
gefährliche Aufsteigen / vorab so der Schwindel im kühlung der gefahrlichen Angsthitze/ als auch zum mehrern
Kopf / und die Mattigkeit in Beinen / und dieAbkraffren Gebrauch sonderlich belobt. Die Alten hatten auch zu
im Leibe sich einfinden/und den allgemeinen Abdecker des diesem Gebrauch Essig inBereiefchafft / weil damit
irrdischen Leibes und Lebens anmelden. Wie dann man- das Feuer viel leichter gedampfet wird als mit Wasser,
cher nach oder wol vor vollendetenBau auch mit seinem §. 7. Eine vom ganzen Bau / sonderlich desselben
Leben abgebauet. Dann so werden auch die Fittige ha-< Haubrheilen / soviel sie sich im Lichten zeigen / genommene
den / wann sie ihre Nester mit Leim / Gesiröh und Reisig genaue Maaß dienet dahin/ daß man sie zu Zeiten anschla-
nunmehr vest/und in ihrer Hoffnung zum gesicherten Auf- gen / und wahrnehmen kan / ob nichts eingegangen noch
enthalt ausgefertiget / offt plötzlich durch Kugel / Schlm- gesuncken / und ob alles noch aufvestem Grund stehe/ und
gen / Garn oder Leimspindel berücket / daß sie ihren ob der Grund selbst nichtgeschwunden. Das Maaß kan
Strich / Flug / Ruff/ Mast und Anbau samt dem Leben von gewissen Nebenstanden der Grundsteine an als von
aufgebenmüssen ; da ihnen dann von Rechts wegen diese gewissen Marcksteinengenommen werden. Dasgibtge-
Grabschrifft gebühret: ^ wisse Versicherung / wie es mit dem Bau stehe.

8ic vczs non vobis mäikcstis sves! §. 8. Alle Tage (als fern es sich thun läst) soll mal!
So gehts: das Nest von euch ist nicht für euch gefachet, in der ganzen Meyerschafft ein gewisses Gebäu oder
Das machts; der Tod hat selbst mir euch es ausge- Gemach nach dem andern vom ersten bis zumleyten

machet, besichtigen / ob alles baulich und wesentlich / und mit ge-
Darauf mag man hier wol über Dach und Fach die Au-> höriger Norhdurfft versehen / um dem sich ereignenden
yen des Herzens m die überschwengliche Hohe der Abgang zu begegnen. Es ist so gar auch derllnreinigi
Stadt der HcrüichLeit der Kinder GOttes erschwing keiten / der Dollen oder Möhrungen nicht zu vergessen/
gen/ da sich kein Fehler noch Baumangel nicht finden kan/ ob sie ihren Fort - und Ablauffhaben,
weil da der Baumeister GOtt selbsten ist. §. 9. Der beste Raeh allhler ist / wann stracks bey

tz. 5. Die hölzerne Sachrinnen sollen vor der Son- aufführendem Sau denen etwan entstehen tönneni
ne und Mond beschirmet und überdecket seyn / damit sie den Fehlern allerseits und allerdings vorgebauet wid:
von ihrem eingreifendenAnschein nicht klieben und Risse massen allerley Mangel viel leichter verhütet / als verbef-
gewinnen / zerlechzen und abfaulen. Dazu dann auch die sert und abgethan werden. Dann das Verstecken/ Ver¬
scharre XVinde helssen / so von Norden und Osten her tuschen / Verblenden derselben tauget ganz und gar nicht,
streichen / welche zwar abkühlen / jedoch auch austrocknenUnd solte es der kluge Hausvatter billig memal dahin ge-
und gleichsam Ritze einsckneiden / wann sie sich öffers frey rathen und fallen lassen / daß ein Baufehler klar und
und ungehindert m die Rinnen einlegenwiewol es dem gleich als auf einem Schauplatz erscheine/ fondern/ wann
Deckel verrinnen als gleichfalls von Hol; auch nicht er nur beginnet sich von ferne blicken zu lassen / und zu sa-
besser gehen kan. Dannenhero das Beobachten hier nicht gennurdrohet/ ihmentgegen gehen und schleunig abhelf¬
seltsam seyn muß / will man änderst verhüten / daß nicht fen / daß es kaum der nechste Nachbar erfahre. Da kan
öffters neue Rinnen aufgezogen sollen werden. Die oben man offt mit gar geringer Müh und etlichen Groschen bef-
an c. §. beschriebene Kürte kan auch hier gute Dienste fern / was Hernachmals / wann der Mangel eingerissen/
thun. Der Schnee muß eben darum auch sobald er ge- und die Gelegenheit und Zeit verschlaffen / mit etlichen
fallen / wieder abgeworffen werden / er frissc sonst ein/ und Gulden kaum gerichtet werden kan. Hier ist nachdenckens
bohret gleichsam Löcher durch. So das iLyßnicht fort- werth / was Sirach erinnert c. 20,12. Mancher kausset
geschaffet wird / hält es auch das zergehende ^chneewas- am ersten wolfeyl / aber hernach muß ers theuer genug
fer auf/ daß davon die Rinnen überlauffen / und am Ge- bezahlen.
mauer/ wo nicht gar in Zimmern Schaden thun. Darum §. i c>. Dannenhero willes das Bauen freylich nicht
pflegten etliche etwas Salzstein in die Rinnen zu legen/ änderst als gust / just und nett haben / soll es änderst
davor kein Eyß leichtlich bleiben solle. Weil man aber nichtheissen:
dergleichen Salzstein in langen und dazu vielen Rinnen Oiruir, seMest, murat rorumlls.
nicht wenig / ob gleich nur brockenweis dort und da einge- Das ist:
legt würde / haben müste / und Knechte und Magde an Niderreissen / wieder bauen,
dergleichenDinge nicht leicht zu bringen / oder dabey zu Was in Winckel ist gehauen/
erhalten / daß sie damit fortführen; ist wol am sichersten/ Wieder in die Runde bringen/
man brauche sich der Befemen / Krücken und Schaffeln/ Will dem Baumann nicht gelingen,
schaffe den Unrath fort / ehe er sich ein - und anleget. Hie- Sirach saget c. z 4,25. Wenn einer bauet/ und wiederum
her gehören mancherley oben dort und da eingesprengte zubricht / was hat er davon denn Arbeit ? Wer aber den
Erinnerungen von Feuerpodingen / Fritzen / Wafferkün- Bau versiimmelt / der thut eben / als einer der einreistet/
sten / ledernen Feuereymern/ eysernen Thüren / und eyser- denn er machts darnach/ daß es bald brechen/ sincken/ ein-
nen Fensterläden und d. g. und diese Haubtregel: N?er gehen / und von frischen gebauet werden muß. Darum
wolzubauen weiß/wird wol zu erhalten nicht min- machet mans billig aufs beste / das ist/ nach Vermögen,
der wissen. Dann ^ GOtt / die heilige Schrifft / die Natur / Vernunfft/

Kon minor est virrus quöm querere pzrratueri. Kunst/Warheitund Lauterkeit leiden keineHalbirung/
§.6. Wasser in der Höhe ist nicht nur gut zur Lust keinen Afterbau.

und Erquickung / sondern auch für Feuersgefahr. Hat iLs e,« anders Büschel hauen/
mans nicht in Granden durch Pompen / fo habe mans in tLin anders ist es Hauter bauen.
Kuffen oder Podinqen; und Hieselbst wird es mit einge- §. 11. Schließlich machet ein jeder billig seine Rech-
worffenen einigen Ralcksteinenerhalten / daß es nicht nung dahin / daß er sein Haus nickt auf Sand baue/
faul/ wurmicht oder stinckmd werde. Der Boden unterm und sich vor allerhand Beginnen fmsetzlicher Unbesonnen¬

heit
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heit fürsehe / damit er nicht mehr hinter sich als für sich Meer und dem Wr desselben/ (welches sonsten umer ssl¬

hause / und sich selbst dasLicht seines Seegens und Heyls che Aachen / die nach dein Völcker - Recht gemein sind /

verbaue. Klgrcti./, 24.S?c. I.uc. 14. Dann wäre das gezehlctwird) nachdem sich die Könige undFüisten dessen

nicht eine grobe Vergessenheit / und schandliche Verab- eygenrhümlich anmassen wollen/fast ein andere Bewandt-

säumung / ein schönes nettes / wol brauchbares Haus auf- nuß hat / gleichwie von uns an einem andern Orr erinnert

bauen / sich aber selbst nicht erbauen / sich selbst imRüttel worden, v. 8cru v. äe seM rk.^z. vsr!. ett.

der Ungerechtigkeit / im Ungewitter des Unbestands / in Noch weniger ist dieses an solchenOreen erlaubet /deren

der Hitz der fleischlichen Lüsten/ in der Kalte der Lieblosig- Gebrauch zwar allgemein / das 5i5ygenchum aber

keit / im Windwehen der Eitelkeit / in gifftiger Lusst der dem L .andsherrn altem zustehet/ v. r c. s.e m

Hoffart/ ohne Grund und Krafft/ ohne Wand undPsei- loc^o pudl. oder die einer Gemeind zu einen, frc-ce., und

ler /ohneLicht und Lufft/ohneDach und Fach/ohne Nahm allgemeinen Gebrauch zugehörig sind/ als ohne deren

und Stand / ohne Geist und Leben ausGÖtt / das ist/ Einwilligung und Lonten^ nicht dabin gebauet werden

ohneGlaub und Liebe verligen lassen? wäredasnicht ein mag. V. 1. i.L.ciecliv.prsecl. urd. ->cjä. I^icc»i.l.olseuL^s.

Ucfug? eine Unlust? ein Unbau ? Und was macht die ^ur.Univ .p.z.c. i .n. 2. Larp ?.p. z.c.z i. 6e5. i<?. n.f.

sonst auf allerhand Wolsiand geflissene und abgerichtete öc Lrruv. cZe sclil. priv. rk. 24. in prsejuä. ibiDa nun

Welt/ fo öde und wud/ als dieses Unwesen? Darum ist bemeldrer wohl gewust / daß derOrc/

nöthig / daß man die Vermahnung Juda Ep. v.20. er- worauf er Haus uns Hoff von allerhand ihme zu-,

greiffe: Ihr meine Liebe/erbauet euch selbst ständigen und dahin verschafften Materien / ge^

von Stuck zu ^tuck / von Stock zu Stock bis an die bauet/ nicht sein/ sondern des Spitals und gemeiner

Hohe) auseuren allerheiligsten Glauben/und betet in dem Stadt Eigenthum wäre / und er gleichwohl also

Heiligen Geist/ und behaltet euch selbst in der Liebe GOt- wissentlich /aufeines andern Grund und Boden jei-

tes/ und wartet auf die Barmherzigkeit unsers HErrn nen vorgenommenen Bau ungebührlichen voll?

JEsu Christi zum ewigen Leben. Geschiehet das/>o bauet bracht / soverbleibt solches auf angedeuteten Ort

ferner die Liebe i.Lor.z, i. die da ist in Christo JEsu geseytes Gebäude demSpital undgememcrSrade

kam. z, 59. dann dieser ist der einige Grund desganzen billich / welche sich desselben anzumassin wohl be->

geistlichen Baues i.Lor.z, n. Demsey LobundPreiß fugt seyn/ V-R.W- dahero dann gemeiniglich von

in Ewigkeit / Amen. deme / so dahin bauen will / ein Bodenzinß gesoi derk

^ ^ ^ ^ ^7. lk. nequicl in loc.pvbl. Von demL.e->

henbahren Grund und Boden ist ;u wiss n / daß / was

" . aus demselben gebauet worden/des Valailen Erben zuge-

Lap. 49. Von denen Vorbildern unterschied: höre/ mithin der Lehenher:/ oder die ^Znzren sich dessenlieber Gebäude / und von baulicher Unterhat nicht anmassen können. v.zF.zz. §. Vzlailuz.aclci »erm.
tung verleiden. Vulrej. r .cjekeuci .c. l l.n. zzS.Sc le ^cz. öc^ul.(ülar.4.

kec.lenc.§.teuclum.qu 88. wiewohln es nach Sachsen

^«Ey denGebanden/ von welchen bißheroweitlauff- Recht anders ist/ v. Sachs Ä.andR. l.2.art.2i.säch

M^cig gehandelt worden / wollen wir noch letzlichen Larp-.p.?. c.zi.clel. 1.2. Scösckov. aci 'I 'leucl. V. 1.

V^^oiese?. Stücke vorstelligmachen. (i.)Wasbey Oisp. ^.rk.iy.lic.ö. welches auch also von einem solchen

dem Grund und Boden/ darauf die Gebäude geserzec Grund und Boden/ auf welchem ein Erbzinß hasstet/ ver¬

wertn/zu beobachten. (2.) Was bey Erhaltung standen werdenmuß / arZ. 2.?. 28. scl6.5rruv. 6e seclif.

derselben in Acht zu nehmen. Und dann (z.) Was priv.rk.26.n2. Keines Wegs aber ist dieses auseinein

es mit der Wicdereinreissung dererselben vor eine solchen Boden / worauf jemand dieNutzniessunghat/ zu

Bewandtnuß habe. ziehen/ 1.44. 1.6 l.ff .cleusufr. I.s .§.z.lk czu-'b. mocl. ulustr.

Den Grund und Bdden nun belangend / haben smicr. angesehen der Nutzniesser/ wann er cm Haus auf,

wir zwar bereits an einer andern Stelle zur Genüge erin- bauet/ nicht einmal den daraufgewandten Kosten fordern

nert / weichergestalten einen, jeden auf seinen, eygen^ kan / wiewohln ihn, / wann vielleicht das Haus eingehet/

thümlichen Grund und Boden nach der in denen Kz. di) Bau- maceiializ wieder wegzunehmen / ohnbc">>u

ruten vorgeschriebenen Maß/zu bauen frey stehe: In ei-- men ist.^l. i s. pr. ff cle u5ulr. Eine Hütten aber/ d - ^ ^

nem frembden Grund und Boden aber wäre solches er dav Seinige verwahret / aufzurichten / kan !.>...

nicht erlaubet / angesehen die Rechte wollen / guo^ n6i. verwehret werden, i. 7z. 6. c. Lrruv. cle p t, .
kicium so!o ccclar, das ist / wessen der Grund und Boden rk. 26. n. 2. in 5.

ist / dem soll auch das Gebäude/ so daraufgesetzet worden/ Was vors andere die Erhaltung der Gebaut

zustehen/ v.§.?o.Lczi. il,iyuei)I).^.6ek.I). nachdem de betriffr/ gehöret unter andern zu derseibvN dieses Mlt--

es aber unterschiedliche Arten des Grund und Bodens tel / daß man dieHauser mit Mauren umgebe / welches

gibet / als wollen wir kürtzlich von denselben etwas an- zwar keinem schlechterdings vewehret ist; jedoch muß dar-

mercken. bey dieses beobachtet werden / daß man ohne hohe obrig-

Und zwar in einem solchen Grund und Boden/ keitliche Erlaubnuß sein Hoffgut mit keinem Graben oder

welcher nach aller Volcker Recht gemein ist / kan ein einer solchen Mauer umgeben darff/daß cs einer Vesiung

jeder nach seinem Gefallen bauen/ v. 1.6. pr. ff. cle k. I). ähnlich scheinet. Vicl. Pere?s6 tir Locl. cle Xclik. priv. n.s.

l. 14. ff. äe^A.v.Se l. I. §.clel>l.().^. welches jedoch Und aufsolcheWeis ist dasSachfL.andR. zu versteh

also zu verstehen / daß der allgemeine Gebrauch nicht ver- hen / wann in dessen srt .69. l. z. also versehen : Man

hindert/ !.?.§. I.Lei.4.ff. nequiä inloc.publ. oder ei- mag auch wohl bevesten einen Hof mit Zäunen/

nem andern/der schon vorher dahin gebauet/ kein Schade oder mit Stöcken / oder Mauren / als hoch ein

zugezogen werd;/ l .2. §-8. ff. ci.r.ö: l. 4. ff. cle ki.. l). nec Mann reichen mag/aufeinem Roß sitzend/ Zinnen

non l .5O.ff.cje ^.8..v. wann aber das Gebäude wieder und Brustwehr aber sollen nicht daran seyn. ^clcj.

eingehet / kan ein anderer sich sothanen Grundes und Bo-- 8cru v. cle seclif. pr!v. cb. 42. Ferner gehöret auch hieher

dens hinwiederum bedienen, l. 14. §. ,.ff. ö; die Verbesserung und bäuliche Unterhaltung der

l. 45, K. cle uluesp. wiewohln es heutigs Tag mit dem Häuser/ darvon wir zwar theils bey dem ersten /1 zten

und
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und iMi / theils bey dem 28stenCap. §. z. und andern cie igne ö:c. Nichtweniger aber / warum dieBrenni
Orten mehr dieses Buchs gehandelt haben. Weswegen öfen an vielen Orten von denen Hausern entfernet / oder
wir den Leser billich dahin bescheiden / an gegenwartiger gar ausser der Stadt seyn müssen / Malten dann Vicru.
Stell aber nur dieses mit bepsugen / daß denen Gebäuden vius in,. 6. csp. 9. erinnert/ daß man die Scheuren oder
und Häusern / absonderlich in Ansehung der Wieder--- Stadel / item die Back-- und Brennöfen ausser der
aufbauung und AusbtOrung unterschiedlichel>rivi- Stadt oder Dorff setzen solle / damit die Hauser von der
legia und Freyheiten Meben worden sind / worunter Feuersgefahr desto sicherer seyn mögen. So kan auch
nechst andern auch öiests gczehlet wird / daß der jenige/ mittelst des Feuers in diesem Fall ein Schade verursachet
welcher zu Wiederauferbauung eines Hauses Geld werden / wann ein Hausvatter an einem offenen Ort/
hergeliehen/hierdurch eine stillschweigende wann es windicht ist/Feuer anzündet / angesehen durch
oder Psanoschaffe / und den Vorzug vor andern denWmd die Flammen und Funcken leichtlich in dieHau-
Glaubigen überkommen/1. s. 6.tk. qui por.in piZn. ftr und Stadel getrieben werden / unddieselben anzünden
k Kov. 97. c.). ^clci. ^ ^ns. 1.0.62. (Zaü.2. c). l 2. N.4. können / darvon wir an einem andern Ort gehandelt ha-
LcLsrpü. p. r.c. 2z.<lel. ios. ic>6. io7>ö!lecjcz. welche ben. Übrigens entstehen die Feuersbrunstenentweder
Freyheit auch den Vestandnern zu guten kommt/wann sie gefährlicher VOeis / oder aus Nachlässigkeit und
etwas aus die Wiederausbesserungdes jenigen Hauses/ übersehen / oder endlich ohngefehr.
so sie bestanden / gewendet haben / cicl. u. jun^. >.52. Gefährlicher VOeis werden die Feuersbrunsten er-
§. 12. 6. pro loc. aclci. Laro^ius öeloc.Lonci. P .4. rir. reget/durch das Feuer einlegen: welches geschiehetent-
cle expenl^n.s.ö-zi.öc Oläenciorp.inxnckiricl.Lxcepr. weder aus privat-Haß und Feindschafft / so man gegen
l^ubr. excepr. recenc. n. 4. So gehöret auch noch ferner jemanden traget / oder eine ganze Stadt / Dorffund Ge-
dieses hieher / daß die Schenckung / welche zu nöthig meind hierdurch zu verderben. Jene werden insgemein
ger Unterhaltung eines Hauses beschehen / keiner Brenner genennet / welche vorgedachterMassen nurdie-
gerechrlichen /»^»«^tion vonnöthen hat / es mag sel, ses im Schild führen / daß sie demjenigen / gegen wel-
bige so groß st«?» / als sie immer wolle, l.z 6. §. 2. (ü. 6e chen sie eine Feindschafft hegen / schaden mögen / 'ob es sich
6onur." Wie dann auch die Eheleut aus solcher Ursach gleich unterweilen zutraget / daß die Flamme weiter greif-
wohl einander schencken können. 1.14F. äeäon.incerV. ftt / und auch die benachbarte Hauser in die Asche leget,
k U. da doch / ausser diesem Fall / weder unter andern V. Lsrp?. pr. Lrlm. czu. zz. n. 12. Diest aber pfleget
eine Schenckung bestehet / wann sie 500. Gulden über- man insonderheit Mordbrenner zu nennen / als welche
schreitet /und nicht gerichtlich inlinuiret worden ist. v.§ 2. nicht allein zum sengen und brennen / sondern auch zumlbiquevv.l. cte^onar. k I.z6 .§.f.Lo6. eocl. weniger plündern/rauben und morden kommen/auch gemeiniglich
aber unter Eheleuten / ob sie gleich bemeldte Summ nicht zu Kriegeszeiten von dem Feind hierzu ausgeschicketwer--
in sich halt/Plaß areiffen kan /v.l. i.2.Lcz.K.c!ecjonsr. den. v .l^ekmann .Speyrisch. Chronik. Iit,.4 .csp. 1-7.
inrer V. öc U. liber diß hat auch ein Hauchen die Frey- Obwohln nun im Krieg dem Feind auf allerhand Weis/
heit/ daßerdemBeständnervorderSeieausbiechen und solchergestalt auch durch das Feuer Abbruch zu ch-m
kan/ sofern er das Haus verbessern/und einen noch-- erlaubet ist. V.Locer .clebell .ü5 <luell.o.4.n.4. soisteS
wendigen Bau führen will. l.z.L. locsr. lbiczue Oio. doch gemelniglichverbotten/ohnedes Generals oder Feld-
nxs. Loroir. lir. L. Und endlich kan keine ^/?pe«6tion Herrn Wissen und Willen mit Feuer zu wüten / der auch
verhindern / daß nicht nnterdeGn die Gebäude ohne sonderbare erhebliche Ursach solches nicht wohl erlau-
nochwendig unterhalten werden. V.8,Aism.8cacc. 6e bm wird. V.Lelol^'rk .pr.vvc.Brandschayer .Wcl-
sppell.qu. 17. Um.zF. ".f. dahero dann die Bausirit- chen zu Folge dami in vielen Reichs-Abschieden/ und an-
tigkeitengantz summarischer weis abgehandelt/und dem kunciamemal - Gesetzen des Heil. Rom. Reichs
durch einen Abschied/ oder Mit-- Brand und Brandschätzen bey scharffer Straffunter-
tel zu en tschciden sind: v. I. » 2. §.7. L. cle ^cliss. pri v. a6cl. saget / wie zu sehen in R. A- zn Augspurg cie anno 15 s s.
^ebutr. cie lenr. provis.n. ioo. L-8 »uv. cieseclif.priv. §. Als sich dann auch :c. cum leqcz. R.A.ZuRegensp.
rk. 58. tüonk. deformst, der StadtNürnberg.l'ic. 26. cleanno 1594. § Dergleichen und dieweil. P.H. O.
1.1 s. k.ubr. wie in Bausächen vor dem geordneten are. 12«. Lapirul. l.copol6. arc. 16. Ja sogar denSol-
Bauherrn gehandelt werden solle :c. daten bey Leib- undLebensstraff in ihren Kriegs-Articuln

Insonderheit aber will zur Unterhaltung derGe-^ verbotten ist / daß sie ohne Befehl nicht sengen und bren-
. bäude dieses vonnöthen seyn / daß ein jeder Hansvatter nen sollen / vicl. des Rom. Reichs Fußknechtsbestali

auf das Feuer wohl acht habe / damit mittelst dessen keine lung arc. sz. k s s . Irem die Reuterbestallung art. 69.
Feuersbrunsten entstehen / und hierdurch das Gebäude ^6cj. das Schwedische Rriegs-Recht arr .77. ^7^.
nicht verzehret und in die Asche geleget werden mögen, das Dahnische srr. 122. öc 12z. das Holländische
Gleichwie solches dieKayser5everus und^nroninus er- art. 14. L? 1 f .das Zürchischesrr.6z.Lc64. undChur--
innern in 1.4. K'. cls oKc. prsef. Vigil. Zwar ist einem je- fm stl. Brandend, src. 59. Le 6cz. iki: Reiner solle sich
den ohnverwehret in seinem Haus ein Feue'.- zu haben / an- in frembden Landen unterstehen / in einer Stadt
erwogen dieses ein gantz unentbehrliches Element ist / wo- oder Dorss / vielweniger in Rirchen / Hospitalien/
fern nur dasselbige dermassen verwahret wird / daß es kei- Schulen und Mühlen Feuer einzulegen / wie auch
nen Schaden thue. 8alicec. in 1.6. n. 7. L. pi»n. s6t. ke Backöfen / oder ein einig Haus / so im Rrieg dienst-
^olsnci. A VAlle. Lonll 9 f. n. 16. v.2. welches entweder lich sevn kan/ niederzureissen/ wer darwiderhandelt/
geschiehet / wann zu viel Holtz angeleget / oder das Feuer der soll als ein Mordbrenneram Leben gestrasset
cm einen; gefährlichen Ort / da nicht weit darvon Heu/ werden. Deßgleichen soll auch kein Soldat in des
Stroh / Korn oder Getraidigt / oder andere das Feuer Feindes Landen / es ftye auch an welchem Ort und
erhaltende Sachen llgen / angemachet wird ; welches Gebieth es wolle / ohne Unsern , und des General-
eben auch die Ursach ist / warum die Schmidt Essen/ ausdrücklichen und Aecia/en Befehl Feuer einwerfe
Brauhausir / Dörren / Backofen / Feuermauern/ fen. rvelcher darwider thut/soll wegen des Scha^
Badstuben und dergleichen / ihre gewisse Maß und Ent- dcns/Versäumnußund Nachtheil/so desGenerals
legenheithaben/ v.Larlkol.Loepoll.äe8. csp. ult. und des ganzenRriegswesensFurhabenverhindert/

als
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Kls des Vortheils und Nuyens halber / so der jede Obrigkeit mit alier Vorsichtigkeit dahin trachten /
F^inddadurch bekommen/ mit Gefangnuß/ oder daß sie keine verdächtige böseLeuth oder herumvagirendes
auch wohlgarnach der Sachen Beschaffenheit am loses Gesindlein in ihrem Landen dulte / sondern auf die-
L.eib und Leben gestraffet werden:c. Wann aber auf selbige fleissig streiften lasse/ v. /. z. Sc i z. tf. 6e vSc.vr-e-
Befehl des Feldherrns solches beschiehet/sokanmansich li6.I. r.§. 12.K6eoKc.prXf. urb.Lc^ov. 17 .csp.s-m
mit demselben durch Bezahlung der verlangten Loa- pr. »66. l.un6enlpjr mLommenc.gcj Or6in.provmc:.
rribucioooderBrandschayung/ oder auch in andere ^ürrenberZ. ^1.286.0.7. Zugleich aber auchernftli«
Weeg abfinden/und hernach eiu i»alve (Zusr6e von dem- chenBefehl -rtheile/ daß man unter denen Stadt-Tho-
selben erlangen/also/ daß entwedereinigeSoldaten den rendie ankommende Personen fleißig und scharssexs-
gebrandschatzten Ort zu 6elen6iren beordert werden/ so minire/ wo sie nemlich herkommen / und von was
man eine lebendige 5alve(Zuar6e nennet/oder daß einem Lcm6irlon sie styn.Jtem/ ob sie was in der Stadt zu
solchem Ort die Sicherheit wieder das Brennen und verrichte,; haben/ und ob sie sich lang darinnen aufF
Sengen / durch des (Generals oder Feldherrns eigene halten wollen. Ferner/ob sie weiter zu reisen begeh-
Handschrifft versprochen wird / im welchem Fall es no- ren/und wohin? desgleichen/wosie in der Stadt ihr«
thi^ ist/ daß dergleichen Handschrifft an die Thor / oder iLinkehr nehmen wolren / und ob sie Befreunde«
Häuser angeschlagen werde / damit sich die Verheerer / und Bekandte darinnen haben ? Und endlich/ ob sie
wo sie dahin kommen/ darnach zu richten wissen möchten, mit einem paß versehen sind ? und was dergleichen
Im übrigen ist es eine verbottene und unzulaßliche Sach mehr ist. Hiernechst kan auch denen Burgern und In,
in des Feindes Land heimliche LNordbrenner auszu- wohnern insonderheit anbefohlen werden / auf ihre Hau-
schicken/ welche alles weit und breit verheeren sollen: ser/ und was vorLeuthe bey ihnen aus-und eingehen/
Dann ob man gleich wieder einem Feind der gemeinen sorgfältig acht zu haben/des Abends undMorgendsal-
Sage nach alles renriren und versuchen darff / so sind ler Orten bevorab aber in den Scheuern und Stallen/
doch hiervon alle Schandthatenund Verbrechen ans- genau zu viiüiren/ ob etwan einige L.unten / Schwefel/
zuscheiden/ welche in dem Gottlichen Gesetze verbotten pechkranye oder dergleichen Liecht - anzündende Mate¬
sind/ wohin zum Beyspiel gehöret die Nothzucht/iLhe^ rien darein geworffen seyn möchten / damit solchergestalt
bruch/ Brunnen und LVasser vergiffcen/ das Saly alles Unglück und aller Schade / soviel immer möglich/
faen / um die Aecker unfruchtbar zu machen/ die abgewendet werden möge. V.8rryck.6. Merr.6e Ir>
heimliche und tückische tNordbrennereyenund cen6isr. fsmol. cap. 4 .N. 1.K2. Gestaltsam nicht eine
anders mehr/alswordurch der gantzm k.epublique k.uin geringe Muchmassung eines eingelegten Feuers abge-
befördertwird.V.Lecmsnn.iamc6icsr. polir.6iss.2z.nommen werden kan/wann man jemanden entweder ir»
rk. ic?. Weswegen einen solchen Mordbrenner der gendwo sol6)e klarerizlis, so zum brennen täglich / zube-
Befehl seinesHerrn nicht entschuldiget/ angesehen die reiten gesehen / oder denselben mit Pulver oder andern
/enige Befehl/welche wider das Recht der Natur und Inkrumenren, nicht weit von dem angezündeten
der Völcker lauffen/ keinesweges auszurichten stehen. Ort angetroffen / oder auch denselben kurtz vor-
V.^olins 6e1.L-^.1'om.4.cr. z. 6i5p. z. Lc z.rr. her an solcher Brandstette wahrgenommen hat. V.
2.Vilp. ?6z. sondern es wird derselbige nichts destowe- krunncm.6eproccss Inquilit. c. z.^Iembr. f. num.?.
Niger im Fall antreffens zur gebührenden Straffe gezo- Wiewohl an einigen Orten auch derjenige vor den Tha«
gen/von deren Bestraffung nachdem Römischen Rechten ter gehalten wird / deme bey der Brunst die Schuh mit
zusehen/ )acob.(3ocokr. inXIl.l'Abb.krsgm. rzb .7 .1. Feuer angehen / oder zu brennen ansahen/ sogar/ daß
A.Sc ulc.ss. 6e incev6.rvin.nAukr. i.z.§. x.bel. lo.ff. man/wann anders auch noch andereAnzeigen vorhandeH
s6l..Lornel.6s8icsr.!.28.F.Incen6iarii. 12.lk.6c p«n. zur ^orcur schreitet. V. Lek,I6.'I'k. pr. voc. BrunA
^66.Lujsc.2i.O. 2.'.öe Lerlick.p. 4.Loncl.24.per vers.wanneiner zc. welches wir aber billich dahin ge^
ror.Nach der P. H. O. Kayser Carl des Fünfften lau- stellet seyn lassen. Aus Nachlässigkeit oder Übersee
tetesmsrr. 12s. also: Item die boKhafftigen über-- henaber entstehen dieFeuersbrunsten aus unterschied^,
wundenen Brenner/ sollen mit dem Feuer vom Lei chen Ursachen/davon wir theils Hieroben zu Anfang die-
den zum Tod gerichtet werden, lldi v-6. ^i'eri?. öe ser Materie/ theils bey dem XI. Cap. des ersten Buchs.
Klzrtb. Srepk. Nach Sachsen Recht aber Heisset es; §. 2.8: z. ver5 Endlich ist auch :c. da wir von der
At-kNörder und die den Pflug berauben/ Oder Verwahrlosung des Gesindsgehandelt/ theils auch
Mühlen/ Rirchcn und Rirchhofe bestehlen; »der endlich bey dem z i.Cap. dieftsBuchs/ da wir von
Verrather und Mordbrenner sind :c. die soll man denen Mulzern/ durch deren Fahrlässigkeit offtermahln
alle radbrechen. Woraus dann zu schliessen/daß nach Feuersbrunstenentstehen/ gemeldet / und andern Orthen
Maßqebung der P. H. O. alle boßhafftige Brenner mit mehr/ die Nothdurfft oblerviret und beobachtet haben/
dem Feuer zu bestraffen. V. Llumlzck. 26 srr. 1 -5. O. weswegenwir den günstigen Leser billich dahin verweisen.
cnm.n.2. <üarp^c>v.pr.c?rlm.p. l.qu. z8.n. ls.k.u- Von ohngefehr endlich entspringen die Feuers,

l.0. 68. k 8pei6el in specu!. ^ur.voc. Brunst. brunsten/ mittelst des Ungewitters/oder auch aufgewis-
L-voc. Feuer. !c. Wiewolen bey den heimlichen ausi se Maaß durch das Feuer einlegen / welchen Schaden
geschickten Mordbrennern die Straff unterweilendemnach der Eigenthums -Herr mit Gedult erleiden
nach bewandten Umständen annoch vermehret wird. V. muß/ srg, 1.9. c. 6e pign. sä. mitbin die Ersetzung des-
8cryck.in visserr.6e lncen6isr. famos, csp. 3.N. z z.Lc selben von dem Bestandteil oder Inwohner mit Recht
seqq. Bey welcher Gelegenheit nichtunbillich zu fragen; nicht begehren kan. Arg.I.52./.?. tk.pro loc. Es wäre
Ob t»uch derjenige zu bestrafen/ welcher sein eigen dann/ daß der Bestandter oder Inwohner eine ?articu>
Haußaugezünder, damit er nur keine Steuer mehr lar.Feindschafft mit jemand hatte/ und von demselben
«eben dsrffe? Und ist hieraufdie Antwort/ daßerbil- dieser Feindschafft halber Wer eingeleget worden wäre/
M mit einer willkührlichen Straffe zu belegen seye/ dann in diesem Fall könte der Bestandter / abjonderlch
aleichwie solches mit mehrern erweiset Lsrp?.k.esp.L!e6t. wann er an dieser Feindschafft Ursach ist /zur Ersetzung
9Z. lud. 6. tir. 9. Se Lrruv. 6e «6if. priv. rk. 64. in Kn. des durch sein verschulden verursachten Schadens wohl
Diese Gefahr nun zu verhüten und abzuwenden/ soll ein angehalten werden. »rZ. 1.25. Z .4. lk. locar.!. z.§. f.ss.
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lie Ulur.s-l. Z2.§. I .fflje V.().acl6. ^alcsr6. 6e ?ro- Dingen die Anstaltgemachet werden/ daß bey demLeÄ
bzr. V.2.Loncl. 592. n.66. S^öeriicii. p. 4. Loncl. 25» er loschen/alles in guter Ordnung hergehe: Mithin/so
n. 6 7. ^ leqq. bald etwas dergleichen wahrgenommen wird/ aufs wenig-

Damit aber das Mer nicht so leichtlich fangen/ oder sie die Benachbarte zum retten und löschen zusammen ae-
so es schon gefangenhat/ sich nicht weiter ausbreiten mö- ruffen werden/welches an einigen Orten / so fern es nicht
ge. kan eine jede Obrigkeit durch vernünssrigeOrdnungen zeitlich beziehet/ vor ein c^zpiral - Verbrechen gehalten
gute Vorsorge verfugen/ und bestehet dieselbe gemeinig- wird/ V.5i->rlck.v. 2.50^9.51.24. Wohin dann die
lich in nachfolgenden Anmerckungen. Erstlich / daß sie ZlcM des Sächsischen .L.anvRechts gehöret / weiche
dahin trachten/daß deren gemachren San Ordnungen 36 arc. s 1.1.. 2. also redet: wird der Wirth / so des
nachgelebet/ lind die Hauser oder Gebäude nicht zunah L-uers zum örstm gewahr worden/und nicht ge--
aneinandergesetzedsonderneingewisserRaumd^rzwiftbenschrien ohn allen Wandel oder Ausrede in das >'eu-r
gelassen werden möge / damit man bey entstehender Feu, gervorsfen/alsbald ihn jemand ergreiffcr ^c!6 l^un-
ersbrunstdestoeher darzu kommen / und retten helffen clenlp.c l.t'ol.^s.n.^ k clecurz L- cu!p,
könne. arg.I.z4.ff.clL V.O.j .2 .§.s.ss.6eeaquvljcefr. cire. ign. eusto6 p.69.^70. Hiernechst liget auchZe-,
loc. Vors änderte / daß niemand aus einer solchen Xl z. hendes denen V7achcwachrern/ i'>'onderl)-'l r aber denen
rene. die leichtlich FeuermimmniteinGebäud ausrichte/ Thurnern ob/ daß sie getreulich ihr Ämbt verrichten/ un d
noch mit Stroh ooer Scwnveln se-neDacher decke/ nichtallein zur rechterZe^t / sondern auch ausdieibnen
wovon wir schon anderswo gehandelt haben: Drittens / vorgeschriebeneMeile/ die Leuer, oder Srurm - Glo-
daß man nicht zu viel Stroh / Hcu^ Ho!-z ,n die Stadt cken rühren/ zugleich aber auch / nachdem die FeuerS-
fuhren lasse / sondern dergleichen Sachen vielmehr an ei- brunst bey Tag oder Nacht entstanden / entweder mit
nen freyen offnen Ort da kein Schad zu besorgen/ anrich- den Leuerfahnen oder Laternen / den Ort der Brunst
te/ weßwegen zu gewissen Zeiten deswegen Viluscione, anzeigen/ und hernachmabls / wann es die Noth erior-
anzuordnem Viertens/daß man nicht zugebe/daß die d.rr darmit conriliulrcn / da unterdessen die andere
Stadel/Dorren/ZA?- und Srenn.Oefen/ »ran- Nachtwächter in der Stadt umher lauffen / und mit
^^^!er / Schmidts ^sstn/Vadf. üben/:c. Heller S>rimme die Burger undEinwohner zumlöfchen
sen der Obrigkeit/ aus - oder zu nahe an die Hmi?er ge- zusammen ruffen. v 1... ff. cle off ViLil.X^
bauetwerden; FunffteNS/daßmanZUsehe/damites am )ok. kricleric. locken sje lure Vicin c. 4 n ,f Sc seqq'
Hasser mcht gebreche /weßwegen die Bronnen und k 8pe.kk-m. c. rr. 6-. Welche dann ihren Mich-Pompenin baulichenWurden erhalte/und d.e darzu ver- ten und abgelegten Nuraer^d gmiäß/alsobald a>! d-n
ordnete Sronnenherrn d-ßfallsihrAmptrecht verr.ch- ihnenschon vorher angewiesenen Orten erscheinennius-
ten werden müssen. Sechsten?/ daß man die zum Leu- sen/so man Leuerfolge nennet. v. kriclck. ^r. cje lure
er dämpffen/ oder lochen bmöthigte Iniirumemg.so- scczuel-. Lap. 6- clivers. seqnel. spccied ö? 2li g^lolcj.
wohl an offent .chen Oertern/ als zum Beyspiel auf dem 7X v. Leuerfolge:c. Unter denen Bürgern und
^vachhauß/ als ancl> in z. --^amei n /ederM t Anwohnern aber mü>sen »Äisfcens die/enige am nechsten
und fertig halte, i amit man sich derselben im ,^all der darben seyn / die am besten mit den löschen und abbrechen
Noth möge bedienen können. Wohm unter andernge- umgehen können/als da iind die Maurer, Zimmer-
hvven dieLeucrhacken/Keltern/Wasser-Spritzen/ leuch Schlosser:c. Die gar m arosse Menie de6
Wasier-^unste angefüllte Wasftr^uffen / Feuer- Volcks aber/ so nur mehr zum sehen als zum retten komt/Eymer/ und dergleichen/davonzu lesen p .ä wndabzutreibenseyn/damit andere/sv zum rettengekom,
^15 l rovin^.Vc u.ccnb. f. 286. n. 6. ö! fuliilime öalrkzf. men/ Nicht verhindert werden / ja man solle vielmehr ehr-Speckbzn cle curz zc culpa pub'. -.que sc pr.V. c.rc. liche beeydigte Leuth hierzu bestellen / welche hierauf acht
IZn. Siebendes- daß man zu g/"a^sm Zeiten die V.li. haben,damit denen/enigen/so aus dcr Feucrsbl unst da.Zcsrion der Camin -- oder Haust - Schlote / fleissig vor- Ihrige salviren/nichts darvon aenommen werde
nehme/ ( als durch deren Verwahrlosung fast die meiste Wann dann nun cin ^ aute Ordnung gehalten
Feuersbrunsten entstehen) mithin d^en.ge/so sich in Aus- wird/ kan das Werck nicht anders als wM von sta n
butzung derselben oder m andere Weeg saumseckg und gehen. Weßweg-n wir biliich dieMige Manier das
nachlassig erzeigen/ U-r gebührenderErraff ziehe.Neck'st-Feuer zu löschen verwet ffen/welcke durch Versprecht r
d"" auch mcht zu lasse/ daß man ZuW,nters-Zc.t/ abson- Verschwöhrungen/oderanfandereverbotteneVVc^
derlich beygrossen Winden m dmKrahni-LadenundHau- se beschiehet/ als wordurch nicht allein ein heimlich^
sein/ oc er auch au, der (lassen D.oh.fencr in offnen E>e- Äum iuir den bösen ^eind g<heaet / sondern d«',«
schinen habe / als wordurch leichtlich ein Unglück gescbe- Na5m eines Christen über die Massen t
hen kan.8e-tut.d^rStadtNöidlingenp s t!, f. Ach- weßwegen diejenige/ die ÄöM
tens/daß man glisse Wachter anstelle / so die Nachtu- ches zulassen/ straffwnrdig sind. V. 5crv cj'sse r
ber dmchdie Gassen reiten oder gehen/und wannsiewas cap.4-n.6z. ö?leq(,.6-^nc!enspur lol n « ^ciä
^ daM.ge so bald anzeigen/ omnmÄ v. ttarrmznn. von der Passaucr.Run!i
welches auch vor diesen bey den Romern üblich gewesen/ ?. ,.c.s.cxeoq;bnrlck. gcltpeen^^icie!. voc^eü-r-
w,e ZU sehen ex 2. 21. Lcff. -1e c>.^. I. r. z. Se 4.5 lochen. nön oklervar. jmici. ^ ^. 2 ?. 6 ^ 7

M -»,-r Christlich^ 0b,Mi, ferner od /°g«.W
die Sron-- vc>^ch-m dchwju st-I!-n/ welche acht d.,b«n>nü^ s
den -Rufftt geb, auc, et / auch gewijje ^euerherrn ver- die unter der Aschen annoch verborgene Flamme m^i- tiordnet werden/we>c.)e b?n dergleichen leydigen -fallen al- der von neuem angehe / und absonderlich bey N?l^
les anordnen muffen. Von denen Ratsherrn zu Ve- der aantzen Stadt nicht den U'u.-i'-i^ ^ ^ ^
nedm/ so Aufsicht aufdas Feuer haben V. Garant in sei- 6 M cip. 4° Z seqq Bdmm
ner Reiß-Scschr.psZ.4?.Wann aber Neundrens/ keit nicht minder hierinnen Sorae
dieser guten Anordnung ohngeachtet/nichtsdestowenigernenjenigen / welche durch^n a?ei.b«! daß de-
«ms°lchKl<l)digerZuf»»m»stchensollt-,müstewralim °»n ih---rschuldi>i/Schad-llerli-mi/^rhmccSch^
^ auf



Anderes Buch.

auf einige Weise wieder ersetzet werde/ welches beschiehet/ Die sonderbahre Abfälle dieses Rechtssatzes sind bey dem

wann entweder denen abgebrandten neu-anbauenden ge- äugutti» Lerojo V.z.Lon^ 218. anzutreffen Um so we-

wisse Freyheiten oder Freyjahr gegeben / v. I-'ricleric. niger aber ist solches verborten/ wann die Bau - ki^er-s.

Müller in prsät. rer. forcns. R.e5ol. 99. a .9f. oder In- !ia zur Erhaltung eines öffentlichen Gebäudes ünaewcn,

rerceüioaz-Schreiben und ^ccettsra an die Benach- detwerden. I.41. S.f.clejeZ. 1. l.u/c.K. cls cismn.

barte mitgetheilet werden/ daß sie aus Erbarmung diesen Gestalten das Ansehen der Privsc-Hguser biM dem An-

Unglückseeligen mit einer gutwilligen Beysteuer unterdie sehen der öffentlichen Gebäude weichen muß. V.vonel!.

Armegreijfen; Oder/ wann eine solche Verordnung u.Lommeor. §. 5e6 loyuitur LKum 8rruv äs

vorhanden/Krafft welcher die übrige Burger/derenHau- seäif. priv. rd. 61. Worbey wir nicht unbillich diese ^raq

ftr durch den Brand ohnbeschadiget geblieben/ den erlit- mit anfügen; wann die in, (Quartier liegende Sol^

tenen Schaden nach Proportion wieder ersetzen müssen / daten einige Hauser dermalen verderbet,daß die Üü'-->

dergleichen Verordnung zu Hamburg anzutreffen / all- genthun,sherrn Armuthshalber selbige nicht rrie-

woein iedesHaußin der Feuer-Ordnung deswegen ra- der bauen können/ obsiesolche gany abtragci^unv

xiretist. Weswegen diese Redens-Art allda sehr ge- das Hol? und Stein verkaufn mögen ? Welche

mein/ diß Hauß liegt so und so hoch in der Feuer, von dem Schöpffen - Stuhl zu Hall snno 16z 6. folgen-

Ordnung. Durch welche Verordiiung wenigstens die- der Gestalt enrschieden worden: rvei! durch gän-zliche

ses verhindert wird/ daß keine wüste Stellen in derStadt Oemoürung Vergleichen zerrissener Häuser nicht al-

sind/ und daß durch einen solchen kmn die Handelschafft lein denen Nachbarn/ wegen erfolgender Entblöß

keinen Stoß leide. V. 8rr/ck. ci. cii/l c. 4. n. 57. Lc lec^. sung ihrer darbey liegender Häuser / sonderlicher

Welche Schadens-Ersetzung ebenmnassen in diesem Schade/sondern auch der gesamten Gemcind/we--

Fall Platz findet/wann ein Hauß deswegen abgebrochen gen Auwachsung bero solchen Orchen sonsien zu--

worden/ damit das Feuer sich nicht weiter ausbreiten kommenden Onerum ein unerträglich ?r«jucii2 zu--

möchte/ v.t. t.if. sä I.. k.kocj. cie ja6r. darvon wir bey gezogen wird / überdaß auch die l'orsI.Verrvüstung

dem i6.Lsp. des Ersten Buchs/ §. 2. gehandelt ha- einer Gemeinde daher zu besorgen ; als seyd ihr

ben. Und dieses alles kan aus denen Feuer-Ordnung Ambts-- und pflichrs^wegen solche Abtragung der

gen/ mit welcher wohl-bestellte Kepudliquen versehen / verwüsten Häuftrzu inkibiren und zu hindern wohl

noch weitläufftiger abgenommen werden. Insonderheit befugt: Es wäre dann/daß cinestheils Häuser fast

aber ist zu lesen die Chur,Bayerische Fcuer-Ordn. wel- alldereit auf dem Grund ruiniret/ und die Bürger
che stehet in der Bayeris Lands--Ordn. I'ir., 9. die weder vor sich noch durch andere / oder auch ex

ZSraunschMeigtsche Feuer^UttdBrand-Ordn. 6e an. publico zu keparirung derselben gelang.» tönten/

1677. die Sächs? Gorhanische Feuer- Ordn. sp. auch sonsten kein Rauffer/rveicher etwa solcheHäui

kriltck. scl Le5olcl. V. Feuerfolae. Die Fürsil. ZlUe-» ser zu kauffen vermeinet / sich angeben oder finden

chelburgischc/dessen Inhalt zu lesen bey dem I.inclen. mochte; Auf solchen Fall l?önte>en Besitzern die

spür. c.?r. toi. 287. n. 9. und die Nürnberg. 6e an. völlige Abtragung ihrer Häuser nicht gewehret
1656. ^clcl. katuc. der Stadt Nördlingen. p. f. rir. werden. V. 8r^uv. cle. zeclif. priv. rk. 62. Ob aber

Z.cumleqq. krirlck. in 8enzrore peccanre. Loncl. 22. aus einem eingefallenen Hauff ein Garten zu ma^

Ll v.^ok.jozck.Becher in seinem kolirijchenv'scours chen erlaubet seyc? Davon haben wir bey dem Ersten

von denen eigentlichen Ursachen des auf-und ab-- Cap. dieses Buchs gehandelt. Viel. I. z. L. cie -eckk.

nehmens der Städte / Länder und ^epudlic^uen. p^v.

19. Inzwischen gibt es nichts destoweniger etlicheFäk-

Weil dann nun wegen Erhaltung der Häuser le/welcher wegen auch so gar gantze Hauser undGebaud

undGebäud eine so grosse Sorge getragen wird: Als ist eingerissen werden. Wohin unter andern gehören der

leichtlich daraus zu Messen / wie sehr die Nechtevor der kebelien und Verräther Häuser/ deren Gedachtnuß

Einreiss-'und EingchunA derselben einen Abscheu ha- hierdurch von der Erden vertilget/und aufdenBoden des

den; dann obgleich schon öffters berührter Massen ein abgerissenen Hauses Saltz/ älsein Zeichen derUnsrucht-

jeder mit dem Seinigen zuschalten und zu walten hat/so barkeit gestreuet wird/ v. cap. s. cle poen. in 6. Oecian.

ist ihme doch nicht erlaubet nach seinem Belieben sein rr. Lrimin. U 7- c. 40. n- Z7- öc Lsjzrct. 26 suI.eiai-.K.

Hauß eingehen zu lassen / oder die Bau - ^srerisliada- IzelT^ziett. n. 2 s. qu. z-. n. 92. In welchem Fall je,

von wegzunehmen/und selbige zu verkauffen/ oder Testa- doch/ so das Hauß denen Glaubigern verpsandt gewesen/

ments-Weise zu vermachen) angesehen hierdurch die Zier- die Obrigkeit selbige bezahlen muß. ->rZ. I. un. L. p«n.

de der Stadt einen ziemlichen Abbruch litte. V. I. 52. ff. klc.Lrcä.przek.I .22.§. 1. 6e jureklc. ^66. fsrinac. 6s

öeL.L.V.j. 2 .L. clese6il.priv.l .6 .L :7 .eoci.I .4i .§.i. Lrim. lse5. ^ajest. qu. 1 19.». 26. ObaberaucheiN sol-

Sl mult.lenq. 6e lez. 1.1 .114. §. 9. ff.eoä. ^cicj.SrrscK. ches Hauß/ so vielen gemein ist/und dienicht all an einem
l!e Mrcsr.p.4.n. 29.^ Lujzc. 5 .0 .26. Ein anders solchem Laster Schuld tragen / wegen eines einigen Ver--

wäre es/wann ein Hauß-Vatter hierzu eine rechtmassige brechen umzureiten/ davon besiehe 5rruv. c. clisserr. rb.

nothdrinaendeUrsach hatte/ >.41. §. 14.6e leZ. i. Das 65 .inf.ibiq. alleZ. Keineswegs aber»oli die Obrigkeit

Hauß auch überdiß also baufällig befände / daß es ohne die Hauser ihrer Burger Schulden halber / oder weil sie

grosse Unkosten nicht wieder in den alten Stand gebracht bißher ihre Steuer nicht entrichtet / umreissen / und die

werdenkönle/ !.z.lbiq ;(3c >tokr.lir.?. L. öe ^clif. priv. Xjzrerizlia davon verkauften lassen. 1.41. §.7.lex. f.

angesehen in diesem Fall eher gestartet wird/ daß man die Nicol.voer. 6sc. 2zo. s- ?r. Ouzren. t. vilp .4. Da-

Bau-^arerislia von einem solchem Hauß abnehmen hero dann diele bose Gewohnheit billicb zu verwertn/

darff: Esistaberunter die rechtmässige Ursachen diese zu Krafft welcher denen Schuldnern und Steuer-Rcstan-

zehlen/wann jemand die Bau-^scerisiia von seinem ver- ten die Thüren / und andere nothwendige Stucke von

fallenen Hauß zur Verbesserung eines andern/so gleicher- denen Hausern hinweg getragen werden, v. «.spk. Lu.

gestalten sein eigenist/ undinder Stadt stehet/anwenden mzn.inl .4i .§.s.cieleZ. i.Gestalten vielmehr das gemei-

will/ welches ihme nicht leicht verwehret werden kan. V. ue Wesen der Schuld entbehren / als etwas solches ver-

§. Z. 4.14.5.^1^. i .l.2 .ö !6. L. cie «6i5.priv. hengen solle. 8rruv.c .l )ill.tb. ö6.

^ ^ ^ Tt- DesM-
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Des klugen und Neckts- verständi gen HauS-Vatters
Desgleichen werden auch die Hauser und Gebaud zu mercken/ daß auch/ wann ein Haus eingerissen worden/

unterweilen der Stadt zumbesten niedergerissen/wann die darauf haftende Gerechtigkeit auf der Brandstatte
sie nemlicb zu nahe an die Stadtmauer gebauet sind/ daure / gleichwie wir dessen em Beyspiel mit der Pfand-
so daß der Feind mittelst demselben dee Stadt einen gros- schaffthaben/ v.I.29-§- 2.ff.6epiZnor.i.2!.ff 6epiAn.

sen Schaden zufügen könte. 1.6. 14. l7 .L.6e operib.pubt. 3Lt.t.2i.inf.ss. 6e kerc6. vel s<Ä. venci. Es wäre dann
in welchem Fall aber denen Inwohnernder Schad / wo- daß eine Gerechtigkeit nur auf den blosen Gedau haffrece/
fern sie nicht selbst hieran schuldig sind / billich ersetzet wer- gestalten in diesem Fall / wann das Gebau hinweg / auch
den solle/ srZ. 1.2. in 5. pr. ff. a61^. KK06. 6e jaÄ. ^66. die Gerechtigkeit von selbsten weichen muste. v. §^z. 1- 6e
(-^il.2.0. 56. n.2.Le leqq. k^oäettin.pilt. l.Lonl. 16.
Xv^pen.2. Dec.zf. n. 17. ?erex. »6 rir. L. 6e oper. pudl.
n.7. pecr.peclc. sä c.79. 6 in 6. n.z.ö: scl c.66.
jbi6.k8cruv.c.l)iss.tk.67.ö- leq. von welchem wir bey
dem ersten Cap. des dritten ZSuchs gehandelt haben.
Gleicher gestalten haben wir auch hieneben in eben diesem
Cap. dargethan / welchermassen unterweilenbeyentstan-

Ulutr. ö!!. s. §. z. ff. quib. moci. uluskr. smirr. Au allen
Baustrittigkeiten aber müssen vornehmlich dieVauver-
standige gezogen werden / welchen man / als Erfahrnen
in der Kunst / billich zu glauben hat / v. d?ov. 7c.?. §. 2.
circ. tin. 1.8. §. s. ff cle dj. O. t>I. ibiczue Lzrr. 6^ Ousren.
s6ll.Lakrenl.aci I.4. pr. ff. 6eciamn. ins. (Zilbaul.srk.
ju6. c>v. p. 2. srt. 2. csp. 6. §. 7. n. z. kulAer ü ulsncl. 6s

dener Feuersbrunsi ein Haus niedergerissen werden kön- Lommiffar. p. i. lib.4. c.4. bc t'eczq. in specis verö cgp.22.
ne/damit die übrige sslviret werden/wohin wir demnach e-irp-ov. p. i. c.76. 6el.4.ö!s. 8cd-^snmann. p-oc^
den günstigen Leser verweisen wollen. Endlich ist hiebey Lam. l.c. lo.ö!8rruv. c. vils.cb.ulc.

Das 1.. Capitel.

Vom Feidmessen.

1» Die Einleitung.
Figuren.

Innhalt.
h. Von Benennung und Aufriß der

§. l.
^Emnach zu den Landgütern / wie auch zu¬

weilen zu Stadthausern / auch Wisen/
Felder / Walder und Weyher gehören/
von welchen alsdann der Hausvatter
nothwendig eine Wissenschasst haben
muß / wie sie ligen/ wie sie abzumessen/

und nach Morgen oder Tagwer ck berechnet / auch mit
Marcksiemen besetzt werden müssen: als soll ihm mit hier¬
nachfolgenden kurzen Bericht und Anleitung von der
(Zeomerria oder Feldmeßkunst/ soviel hier zur Übung
vonnöthen / an die Hand gegangen werden. Folget
demnach

§. 2. Von Benennung und Aufreizung der Fii
guren. punHum ist ein subriles Tipfelein/oderZeichen/
das keine Grösse hat / und doch aller Grösse ein Anfang
ist. Wie bey kig. i. zu sehen.

I^mes reÄa, eine rechte und schnurgerade oder was¬
serrechte Linie/ ohne einige Breite und Dicke. L.L. kiZ. 2.

lunea curva. eine krumme Linie/ die sich von ihren
beeden äussersten Puncten erhebet / oder nider begibt.
Wie bey O.L. ki'Z.z.

lunea mixtÄ, eine vermischte Linie / so aus einer
krummen und geraden Linie gemachet wird.Wie bey 5.6.
kis.4-

l^inex parsllel-e, gleichlauffendeLinien/ die in glei¬
cher Weite von einander abstehen/ und unendlich verlän¬
gert nimmer zusammen flössen; werden also aufgerissen.
Man machet die Linie l. nachmals setzet man den Cir-
ckel in und reisset mit gegebener oder beliebiger Weite
den Circkelbogen1^. Ferner setzet man den unverruckten
Circkel auch in l. und machet ebenfalls den Circkelbogen
I.. Letzlich leget man das Linial auf beede äusserste Rände
derBogen / und ziehet dieLinie welche psrsllel ist
mit der Linie tt.l. Besihe kiZ.s.und6.und7.als?2rsl.
lel-Linien.

I^inea perpenäiculsris. einewinckelrechteLinie/so
von einer geradligenden Linie winckelrecht aufsteiget/ oder
von einem Punct über einer wassergleichenLinie bleyrecht

auf dieselbe herabfallet. Selche werden auf unterschied¬
liche Arien aufgerissen.

(1.) Eine perpencliculsr von dem Pnnct L. m der
gemachten Linie L. aufzureissen / geschiehet also. Man
setzet den Circkel in L. und machet mit beliebiger Weite
zu beeden Seiten die Gemercke l> L. alsdann machet
man von l). und L. mit der Weite l). L. oder in einer
andern beliebigen Grösse den Creutzbogen ?. und ziehet
von folchem nach L. die begehrte perpencücuiar 8.

(2.) Eine pei-penciicular von einem Ende der Linie
(?.als vom (Z. aufzuführen / thue also: Erwäble auf
der Linie den Punct l. und mache mit der Weite
(-1. den Kreutzbogen ^.darnach reisse auch aus mit un-
verrücktem Circkel den Bogen alsdann lege das Lineal
auf l und durchschneide den Bogen l-. Zuletzt ziehe
L.l.. zusammen/ so hast du die begehrte perpenäiculsi-.
5's'S-

/?.) Eme perpencliculsr von dem Punct mit¬
ten über der Linie tt.o. herab zufallen / so reisse mit der
Weite t>?. von d^. unrer der Linie den Bogen p. dar¬
nach durchschneide solchen von t->. mit der Weite Ki.l).
weiter lege das Lineal auf und X. und ziehe die begehr¬
te perpenckculgrKI. (). b'iz;. 10.

(4.) Emepcrpen6>cu!zrvondemPunctkamEn-
de über der Linie 81" herab zu fallen / so punctirt man von
dem Punct K. auf die Linie 8 '7 eine gerade Linie k V. die¬
se theilet man in 2. Theil durch setzet den Circkel in

ulw durchschneidet mit der Weite V dieLinie 8 ?
bey X. Letzlich ziehet K. x die verlangte perpenäicular.
k-g.li.

^nguluz re6kus, ein rechter Winckel ist / wann zwo
gerade Linien / nemlich eine senckrechte und wassergleiche/
zusamm in einen Punct lauffen/ wie in der n.?iß. der
Winckel X.

^nguius obtulus, ein stumpfer Winckel ist der jeni-
ge / weicher weiter oder grösser ist / als ein rechter / wie der
Winckel ^ 5ig. 12.

änAulu5scuru5, ein scharsser Winckel ist der/so spi¬
tziger oder kleiner als ein rechter Winckel / wie bey ^
kiß.'?-

kiZurs, eine Figur / ist eine Grösse oder Flache / ss
ringsherum mit Linien umschlossen. ?,g. 14.

Lirculus, ein Circkel / ist eine Flache von einer krum¬
men

.
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men Linie begriffen / welche Lircumferentis oder der Um-
kreiß genennet wird / und auf allen Seiten gleichweitig
von dem Mittelxunct / welcher das Lenrrum genennet
wird/ als infolgender is.Figur ist abc dieLircumko»
renx und 6 dasLenrrum.

8emicircu!us,ein halber Circkel/ ist eine Flache/ wel¬
che von der halben Lircurvterev?und dem ganzen l)ia»
rnerro eines Circkels beschlossen ist / wie kiß. 16.

vismerer, der Durchmesser / ist eine geradligende
Linie / welche von einem Punct des Umkreistes durch das
Lencrum bis wider an den Umkreiß streichet / als in vor¬
hergehender i6.ki'Z. die Linie e f.

I'risnßuwm Leczuils rerum, ein gleichseitiger Trian¬
gel / so drey gleiche Seiten und drey gleiche Winckel hat/
wie der Triangel g K i kig. 17. wird also aufgerissen.
Man machet mit der gegebenen Linie ß k, von ß und K den
Creutzbogen >. und ziehet Zi und k j zusammen / so hat
man das begehrte.

l'rignZulum XquIcrurum ve! ilolceles, ist ein Tri¬
angel/ so nur zwo gleiche Seiten und zween gleiche Win¬
ckel hat/wie Ic l m kiß. >8. wird folgender Weise aufge¬
rissen. Erstlich reisset man die Linie k l. alsdann inachet
»nan mit beliebiger Grösse/ welche langer oder kürzer als
die Linie K l kan genommen werden / von k und 1 den
Kreutzbogm m. ziehet lcm und l m zusammen / so ist der
begehrte Triangel fertig.

I'risntzulum inseczuüsterum vel lcslenum, ein un¬
gleichseitigerTriangel/ an welchem alle drey Seiten und
alle drey Winckel einander ungleich sind / als der Trian¬
gel n 0 p 19. solcher kan von drey gegebenen Linien
ungleicher Grösse also aufgerissen werden. Man machet
von der grosten Linie die L^n n o. nachmals nimmt man
die andere Linie / und reisset von n den Bogen p. Letzli-
chen durchschneidet man mit der dritten Linie von 0 den
Bogen p, und ziehet np und 0 p zusammen / so ist der
Triangel gemacht.

?riZNgusum reAsngulum^ ein rechtwincklichtet
Triangel / dessen unterste Linie q r wird genannt ös6s,
rs Lalkerus»qz^^porkenuls.Besihe?iA.20.

I'risnzulum vdrussnFulum,so einen stumpfen
Winckel hat / als der Triangel r u v kig. 2!.

risnzuwm acursnzulum, ein Triangel / so drey
scharsse Winckel hat/ als der Triangel xv 2 kig. 22.

c)usärstum, ein regularesViereck/ ist eine aller¬
seits winckelrechteund gleichseitige Vierung/ wie 2 z»
^ 8 Lv, wird also aufgerissen. Man reisset die Linie ^ ö
alsLslln. Nachmals richtet man von ^ eine perpenöi-
culsr aufL, gleich so lang als ^ L. Hiernechst machet
man auch mit der Lange von L und k denKreutzbo-
gen v, und ziehet L O und L v zusammen: so kommt das
begehrte Viereck.

(^usclrsrum oblonZum.eineablangeViernng/in wel¬
cher alle Winckel und gegen einander über stehende Sei¬
ten gleicher Grösse sind / L ? (Z?ig. 24. diese wird also
gemacht. Man setzet zwo Linien von ungleicher Lange per.
penckculsrireroder senckrecht aneinander 5, alsdann
machet man mit der Lange L? von 6 den Bogen und
mit der Lange durchschneidet man von ? den Bogen
U. Fernerjiehet man k!?und 651 zusammen/so ist die
Figur fertig.

k.kombus, eine Rauten-Vierung / ist eine Figur/
in welcher alle Linien und zween gegen einander über ste¬
hende Winckel gleicher Grösse sind/wie ?>Z.2f.
solche wird also gemacht. Man reisset zwo Linien von glei¬
cher Lanae mit einem sckarssen oder stumpfen Winckel an¬
einander I k l^. Hernach machet man auch mit solcher Lan¬
ge von I und denKreutzbogen Kl, und ziehet! und

so hat man das begehrte.
ki.kc>mboiciez,eine ablangeRauten-Vierung / an

welcher zweengegen einander überstehende Winckel / wie
auch die zwo gegen einander überstehende Seiten gleich

T t z groß
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groß sind / als 51U l> H.kiz. ^6. Wird also aufgerissen, den Scmiäi^merrum ^ L vonö in ? und (?, von L in
Man reisset zwo Linien von ungleicher Länge aneinander und l.vonOinkundl., undvonL in^und^.soistdie

^ O. alsdann machet manmitderLange>1 ^ von O den Lircumkeren^m 12. gleiche Theile getheilet. Ferner chei-
Bogen <)., nachmals durchschneidet man mit der Lange let man ein jedes 12. Theil in drey kleinere / so kommen

O von den Bogens, ziehet ()(). und(^.zusammen/z6. Theil; alsdann einen solchen wiederum in 2. Theil/
so ist die ablange Rauten-Vierung gemacht. das gibt 72. Theil. Zu letzt noch einen jeden in 5. Theil/

1>spe?iumot>erUenlula, emeungleichjeitigeVie- und so ist der Circkel völlig getheilet/ wie kigura z l.
rung / ist eine ungeschickte viereckichte Figur / in welcher zeiget.
weder die gegenüber gesetzte Winckel noch die überstehen- Klulcangulum loorclinsrum, ein irreguläres Mel¬
de Seiten gleicher Grösse sind / als tt. 8 '5 U 27. eck / ist eine Figur/ in welcher alle Linien/ und alle Winckel
Wann aber in solcher ein rechter Wjnckel und gegen ein- einander ungleich seynd. Solche bestehen gleichfalls m
ander überstehende Seiten parallel sind/ fowird solches 5. 6.7.8. und mehr Ecken/als inkig. z-. ein irreguläres
ein I zpe ?ium re^sngulum genennet / wie V? X y 2 Zeheneck zu sehen.^.28.

^lulcangulum oräinarum , ein reguläres Vieleck/
ist eineFigur / an welcher alle Zeiten und alle Winckel
gleicher Grösse sind / als ein regulär s. 6.7.8. Lcc. Eck/ -^ci Lap. 5 o. Vom ^eldmessen.
und können solche alle nach einergegebenen Linie auf sol- §. 1. verb. Vsn welchem alsdann der Hausvatter
gende Weise bis auf 12. Eck aufgerissen werden. Die nothwendig eine wissenschafft haben muß.
gegebene Linie sey ^ L, reisset mir solcher Grosse von ^
und ö zween Circkelbogen / die sich schneiden in L. Dar- KM, ^»Ursprung der Feldmeßkunst will ^ok.vec-' ^ ^ ^ ^ , ,,„!>> ^,'s ^ ^ ! r«nseru^ s ik. s rls Ini-e s imi> » r>.-7 in^rmzeru^ I.ib.'l. cis^ure l.imit. cap. i. n. 7. in lin.

^demRechtderNatur^uschreiben.Weiln aber
nach theilet den Bogen ^ e in 6. gleiche Theil / und die
Nnie v in 2. durch V. Von l) punctiret eine Linie über
sich durch L. Auf solche traget von L auch über sich die die Zcrcheilung derHenschajfrei, durch das Volcker-
Puncten i. 2. z. 4. s. 6. und unter sich den Punct 7. Nach- Reche eingeführet worden/ v. 1.5. ff. 6ek j. k V^. 1.
mals seket den Circkel in erstgemeldte Puncten / thut ihn illuttr.concr. 4. n. z. als kan diese Meinung nicht aller-
allezeit auf bis ^ oder L, und punctiret Circkeln. Alsdann dings gebilliget werden. ?elmsnn. zcj j. s. ss.clc ^s.
traget die gegebene Linie in solche herum / und ziehet k^. n. 19. man wolle dann allhier das Recht dcrNa^
die Puncten mit Linien zusammen/ so zeigen sich die begehr- tur in einem weitern Verstand nehmen / gleichwie solches
te Vielecke. Besehet ^>8.29. der seel.Her: von Pufendo.ss in seinein Lommcmario

In einem vorgegebenen Circkel aber diePolygonencle 4.^9.4. §.14. an dieHandgiebet. Son-
oder Seiten von z. bis 12. Ecke zu finden und zu reisten; stenistVdndemUrij?rungderFeldmeßkunstdiegemei-
so reisset man erstlich in dengegebenen Circkel den Durch- neste Opmion/ daß die Aegyptier selbige vomN7oy/cbe-
messer L k. Alsdann durchschneidetman mit dem halben kommen / und sich solcher am allerersten in Abmessung ih-
Dmchmesser von ? denUmkreiß des Circkels bey (Z und rer Felder bedienet haben; dann weiln der Nil-> ^luß
tt. und uehet 6 ». solches ist die Seite desDreyecks. durch seine jährliche Überschwemm-undAuslauffunqih-

ck-lin di-Äitt- d-rS-it-'desDr-»"-ck«inö.und thut Z-idni-Munstg-Ieg-l/ damit-in-m/-den da« S-inia-/
ihn auf bis I. punctiret den Circkelbogen It., ziehet auch. was ihm zuvor zuaehöret / wieder uikonnn^^.'1?/
I>i««»ie >U Diese ist di-S-it-d-s Unff-ck«. Nach- vN^I^^
III<>I« ,i«I>« mch di« Linie r Diese ist die Seit« des L- c-p. , c> s- I t,
Sechsecks. DieLmie c-O ist die ^?elte des Siebenecks. Iib.Z9. csp. »z. n. n. Obwoln nun diete ssim>?.^7m-.k!'

Wiederuni theilet den L ic,,, zween gleise len noch im schlechten Ansehen war / so ist !?e dI /aÄ-
Theile. Durch ^ ziehet ^ K4. Solche ist die Seite des hends von Tag zu Tag besser exco/iret und
Achtecks. Abermal thatet den Circkelbogei? t L nid drey worden / welches absonderlich geschehen / als IlÄÄi
Theile / ziehet L 2. Diese -st die Seite des Neunecks, leilus selbige aus Aegypten in Griechenland
Die Lange vom Lemro bi^ glbr dk Seite desZehen- allwo sie von den berühmtestenecks. Hernach setzet den Circkel ms^. thut ihn auf bis msric-z. als pyrksgorg.^nsxggors.
ms Lenrrum. und durchschneidet den Umkreiß des gege- rone. crarkokkene.^rckiljz.xucliöe
denen Circkels bey ziehet I. ^.Solche ist die Seite des clo. und anderen mehr / ein herzliches und
Glssecks / undL ^ die Seite des Zwölffecks/ wieWachsthum überkommen hat? b'M^

^ ^ Folget lnm eine Manier / einen Circkel in z6o/ dawoi/gegeben^

len. ^sisehr »mtzlich und nothig/Massen von solchen Aus- ' k matkemar. säcl. r. c. ff. k L. Knium reguncj kok'
the,lungen d.e^ran«porreu55und andere Instrumenten OecrinZ. -ib. r. cle sure l^Imit. c.p. 15. n 5 ^
entspringen / und man nach solcher Circkeltheilung die lir. a. cum le^q. Deren Beyspiel a>,ck ^
Winckel zumessm einstmimig angenoinmen hat/ das wird Obrigkeiten gefolget / wie wir bey dem 2 I -
aus folgendeAttvernchtet. Man reisset erstlich durch des i.Vuchs§.i.m,gedeutethaben. Worm-sda^
gegebenen Circkels Centrum ^ zween perpencjicular. sen/ daß es in derFeldmesserWillpuKi
viamerr« oder eigentlicher zu sagen / einen Durchmes- sie vor eine Maß gebrauchen wollen so,^ A
s-r und -m- s-nckr«M-x>m- / die sich I,--d-m ihrem L-n- m-hr v-rbund-n -in solches Maß u, nchnm 7w-Ich-«Ä
»°-mand-rdmch>chnndm/nIssi^nchc:x.so!ch)-chei- n>.d«durch dasGesttz oder emb^
l«n den Circkel M4^-->--°ten. Darnach t^tnian Wi-bm/ oder durch-im rechrmA^

prob/-
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probtet worden ist. Gestalten einer ieden Obrigkeit ob- der Haubk-Stadt Aei'chen/ nehmlichen die unter der
lieget dahin zu trachten/ daß in dem Messen kein Betrug Steig zu Studtgare/ und die ob der Steig zuTübin--
vder Gefehrde vorgehe/ arg l. zz. §.,. K acl l..LvrneI. gen abhslcn / die übrige Lands?Flecken nacdg^
cle fAls^ Lc I z. §. 8- t5'. io!.ar. Daher» dann schon bey der hends müssen jedes bey jelnemRlostcr oderAmbts»
Römer Zeiten hei.'sam!ich verordnet worden / daß in einer Stadt / darunter es gesessen / holen / die ihnen auch
jeden Stadt ein gewiss Maß und Gewicht aufgelichtet durch ihre hierzu Zoecyd-gte/ allerdings/ wie sie es
werde / welches man hernach im Handel und Wandel zu in der Haube ---Sradt empfangen / und dargegcn ad^
gebrauchen hatte; und damit alles desto redlicher und auf- gemessen / abgceyche und abgepfächx / mit sein des
richtige! hergehen möchte/ hat man selbiges in der Kirchen Klosters oder Ambe^Stadt seichen/Gestämpfund
p-rwahrlichaufbehalten/v.i.9.6c uir.L. cle luicexror. Gemerck mitrhctlcn und zustellen :c. ^clc^. X^yler.
propos. arcan. öc !>Iov. 128. csp. !f. anbei) auch ad iLhrenbach in klerrolnZ. cZp.8 9. 8e ic>. per r->r.
verordnet / daß man wohl hieraufAcht haben solle / da- Irem cup., 2. §. 21. n. 4. Und weiln nach diesem Land-»
mit niemand hintergangen werden möge. Welches ge- oder Stadtmeß alle andere einzurichten / als geschiehet
mißlich zur Erhaltung Fried und Einigkeit ein grosses b'y- es auch an vielen Orten / daß man jährlich eine Ä jich^
traget, v.ketorm, zu AugspurZcZe^nnoiszo.r-c.vsm rigung anstellet / um allen Betrug hierdurch vorzubie»
tLhrenmaß;und dieses ist eben auch die Ursach / w arum gen ; und weicher also befunden wird / daß er unrechte .
anvielenOtten heutzutagdasHaubtmeß'undGewichcMaß/Gewicht / Eble oder Scheffel hat / der wird zur
mit einem öffentlichen gewissen Rennzeichen be-- gebührenden Strasse gezogen. V.8cbepli2, s6Lc>nluLr.
merckt/ und entweder auf dem Raehhaus/ oderanei^ krancleburZ. p.4. rr.6. §4.11.2. Le ^x'er.sb Ehren--
nem andern öffentlichen Art beybehalten wird / nach dach c. rr. c:^p. 9. § 6. Ja an vielen Orten ist gar dieses
welch?n sich hernach alle andere reZu.'ircn und richten Herkommens/daß um allcnBetrung zu vermeiden mit der
müssen / so man L.and «-oder Stadtmcß zu nennen psle- Stadt Meß und 'lvag / die Wahren durch der Stade
get. Vicl.k^uicl. psp. qu. 49. Uev. scljusl^ukec. lid. 4. Messer und W?aZmeister gemessen und gewogen wer-
cir. ,2. zrr. 1. ri.27z.lecz. öcl.imnse. I'sm. 1. ^.p. Ijb.4. denmüssen. V. Xlev. sci^usL-ubsc.Ub.4. ric. 12. src. l.
cup.8. n.?6o. weiches in der Vl?ürtenberg.Ä.andsordn.n. 24. worvor dann ein gewisses N?eß--und IlVaggeld
rir.vomL.andmß. §. und solle man. toi., s2. kleqq. bezahlet wird. Vicl.Xlock.cIe^iar.lib.2. cap. >7. n. i.
mit nächtigenden Worten beschrieben wird: iLs hat Endlich findet man auch dieses dorr und da gebrauchlich/
'Zhro Fürstl. Gn. Heryog Christoph von a'lem daß alle Meß und Gewicht:c. von einem gewissen
kNeß/Eych und Gewicht/in den geordneten Gröft Mann / welcher darauf beeydiget ist / und derhernach-
sen / L.ange und Schwere von allen Gattungen/ mals sein Zeichen darauf präget / gemachet werden; al--
drcy^iche machen / zurichten und verordnen. solche lermassen von dieser Gewohnheit zeuget Oavic!. Xiev. sc!
drev Formen mit den Hirschhörnern(als dem WürF ^isl^ubec.cl lih.4.r!r. rasi-r.!. n.22.
tenberg. N?-?«.^cn) sten»pfen uns bezeichnen / und renbach cl. 1r. cgp. 9. §. 6. n. 5« S: 6. Ob aber das
die eine in Ikro Fürst!. Gn. Hof- Registratur und Recht / Maß / Lhlen und Gewicht anzuordnen der
'Verwahrnuß aufheben; die andere zwey aber/bee-- L.andsherU.Obrigt.oder der Niedergerichtbarkeik
dcn Haupts Städten Studtgare und Tübingen anhangig seye / davon besiehe Klyler 2d LLHrcnbach
(als k-agermcß / Eych und L.Sgergewicht) zufiel- c. tr. z. I.iän6enspur in Lommenr.
!en lasten/welche wohl bewahrt/undin deine U?eeg prov. ^ürcenderg. tc>l.26o. n.2. S! soscb.8cbeplizi.
weder gemehrt noch geringcrt werden sollen / und sädonlucr. Lran^LburA. p. 4. nr. 6. Wohin auch zum
dieses H^rrzogrhums Z^andmefi/ Gewicht und iLych thcü das jemge qehörct / was vvir bey dem Cap. welches
find ; von w achen be-den Haubt Städten andere von den Umstünden handlet / die vor dem Rauffzu
desHemot?chumsRlSsterundAmbe-Stadte/solch beobachten/§. 8- verk. Ob dieRain--undMarck,
K.andnnß /SSych / Ehlen und Gewicht / unter ihr stein richtig 4der strittig / anMterckethaben.

Das Kapitel.
Von den Instrumenten / so zur Messung der Linien und

Winckel nöthig.
tsNNhalt-. Lärckeln von Messing mit stählernenSplßeii / welche

un°-<G>-sI-cI,.rA«g-v»»x»Ilch,
iusvndcrhul von dicsc». s. und z. Von dcu grossen. stcn sind die/^alidckrckcl / so >Nlr einerley Fuße ha»

ben / von s. bis 6. Zoll lang. Und die Stuckcirckel / an
§> ^' deneu ein Fuß kan heraus genommen / und an seine Stelle

Instrumenten / so man zur Messung ein anderer mit einem Röhrlem / worein man Bley oder
der Linien und Winckel gebrauchet / sind Rötel stecket / oder mit einem Rinnlein/ Geißfuß odet
Zweyerley : kleine / so zum Gebrauch Klceblat/ womit man schwacheCirckelrissemachet / ein-

Papier / und grosse / welche zum gestecket werden. Diese sind gemeiniglich z Zoll langer
Gebrauch auf dem Felde dienen. Jene alsdie Circkeln / und haben eine Stellschraube. Ferner
sind Linealien von harten guten Holtz/ brauchet man auch dergleichen Geißfuß oder Reißfedern

nicbt zu schmal oder zu dinne / sonst lauffen sie krumm. Auf zu geraden Linien aufs Papier. Item kleine 'l'rznzpyr»
solche pfleat man auch unterschiedliche Maßstäbe zu reis- reuren von guten geschlagenen Messing. An solche wer¬
fen / als den Rwnlandischen/ Nürnbergischenu. d. g. den rings herum Fasen daran abgefeilet oder g/schliffen/
Schuh / und solche Kernach in lc>o.oder icxio. Theile zu unddarausin 180. Grad getheilet» IhreGrösse istvon
theilen / und für verjüngte Maßstäbe zu gebrauchen. 4.5. bis 5. Zoll,

§.2. Die

5
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DeSttuM und RechtS - ve rständigen HauSvatterS
K. 2 Die grossen Instrumentenauf dem Felde sind / mit gleichen durch ein Ringlein an einander

betreffend/ sind es erstlich Stäbe unten mit eisernen Spi- gefasset und gehencket/ fünff derselben/ oder so sie
tzen/womit alle Figuren im Felde an ihren Ecken abgesie- nur 5. Zoll halten / zehen/ dleeine halbe Ruche ma-
cketwerden. Ferner dieMeMetten/ so gemeiniglich 50. chen/mit einem Messingen Ring / die ganye Ruch
Schuh lang / welche von eisern Drat und Messnaern aber allzeit mit einem dergleichen Pfennig/ daran die
Ringen gemachet werde/i. Mit diesen werden alle Lim- Zahl der Ruthen angezeiget ist / unterschieden/ er,
en abgemessen. Weiter die grosse l'ansporceuren / so wehlee und erdacht:c. Ferner gehöret auch hieher die
von guten harten Hotz/oder/ wann mans haben kan/von Meß->Ruche (welche zwar unterweilen dem weitem
Messing / und chei/svöngantzen/ theils nur von halben Verstand nach/mit der Meß-Retten vor eines gehalten
Circkeln bestehen/ und mit Absehen / so an beeden Enden wird ) dessen ^ange dort und da sehr unterschieden ist /
des Durchmessers ausgerichtet werden. Deren Umkreiß anerwogen sie bald sechzehen/ bald funffzehen/bald auch
bey einem ganzen in z6c>. bey einem halben in i8o.Lr». weniger oder mehr Schuh in sich hält. Gleichwie sol-

; ein solcher Grad aber wiederum in vier Viertel 0- ches bezeuget Xöppen. qu. 16. n. 12. Se seczcz. und Lpej.
der in 60. Minuten getheilet wird/um dadurch der Win- clel, in lpecul.^uri?v. Feldmessen, vers. cüm insZrorum.
ckel rechte Grösse zu nehmen. Diese haben ein Regul s?c. Wie dann auch an etlichen Orten ein Unterschied
oder Lima! mit zweyen vioprriz, d. i. Absehen oder Ge- zwischen denen VVald-und Feld-Ruthen gemachet / und

' sichtern / wodurch man nach den Stäben sihet / um soviel eine andere Ruthe zur Messung der VOalder/ ein andere
sccurarerdie Winckel zu messen. Unter solche l'rsns. aber zur Messung der Felder gebrauchet wird/ Viä.
porreuren gehöret eineNuß mit einem starckenStock/ v^ebnerobs.prsÄ. V. Meilen/ die gemeinste aber und
unten mit Eisen beschlagen / oder mit einem Lrsriv von accursteste in Teutschlandsoll die Rheinische seyn/
dreyen Füssen/ mit dreyen Stellschrauben / deren Füsse welche zwölff Schuh halt. Warum aber die Mcßru-
gleichfalls mit Eisen beschlagen. Werden gemeiniglich ehen dort und da so sehr unterschieden seyn / davon gibt
gebraucht an dmOrten/woes hart/und man nicht einste- Klerus in den vorangeführten l'raätse, p. z. öc
cken kan. folgende Nachricht: Es vermeinen nicht wenig / sagt

§. z. An statt solcher Irsnzporteuren werden auch er/ daß die (^onttirurion so vieler unterschiedlicher
öffters die Meßtischlein gebrauchet / welche just vier- Ruthen/nach der Anzahl eines jeden Orts/ Marck--
eckicht. Deren jede Seite von 1. biß is. Schuh groß/ Gescheid oder Gerichtsleuehengenommen seye;
von guten alten / trockenen/ harten Holz / mit guten sta.'- Wollen auch / daß / wann an einem Ort noch keine
cken Hirnleisten gesasset / auf allen Ecken Winckelrecht gewisse Ruthe bekandt/ die Mar<L--oderGerichtsF
und sehr glatt abgehobelt. Darauf kleibet man mit teuthe desselben Orts jeder von ihnen seine deede
Wachs ein Papier. Zu solchen gehöret eben dergleichen Schuh/in geraderLanie/(ob sie schon ungleich/ dev
oben gedachte Regul mit ihren vioprris . welche mit einer eine kury/ der ander lang ) einander nachsehen / her,
subtilen Nadel auf dem Papier nach der Stand-Linie „ach die beyde End verzeichnen. Alsdann dieses
angehefftet wird. Auch kan solches Meßtischlein aufder- 8p»r!vm oder die Weite zwischen beyden Enden be-

» gleichen Lrsriv , wie obengedacht/aufgerichtetund zum greiffen/ ja so viel gleiche Theil als der Schuh stynd/
Stand gebracht werden. Auf gedachte Linialien mit ih- „verscheiden/ und endlich diese für ihre gültige
rem Absehen machet man auch die^ompsllen / also daß Ruthannehmen und halte»» sollen :c. Ein andere Ur-
die kienäian - Linie mit der Scharsse des Linials gleich fach aber zeiget v^ebnerus li. I. an / wann er also schrei«
oder parallel lausse. So zeiget das Linial allezeit Nord htt: Anctlichen Orten wird die Meß.Ruth also ge»
und Suden. Solche mögen groß oder klein von Holtz / macht: Es sollen r 6. Mann klsm und groß / wie
Bein oder Messing seyn/ wann sie nur recht gut und nett: we ungefehrlich aus der Rirchen gehen / ein jeder
Daran die Nadeln von schönen reinen Stahl / mit dem „or den andern einen Schuh stellen/ und damit eine
Magnet wohl bestrichen/und in ihrem Kästlein miteinem S.änge/diedagerad ,6. desselben Schuh begreifft/
Glaß vor Wind und Staub recht versichert sind. messen; DiesilbigeÄ.änge ist und soll styn eine ge»

^.5 cv » rechte gemeine Meß - Ruthe / damit man die Fek
der inefftn solle/( und dieses wird eine eigene Erb--R»F

^ ^ 77 the genennet.) So nun die 16. Personen nachein,
<^6 Lax. 51. Von denen Instrumenten !e. ander jeder einen Fuß fürgeseyet hat / und die Ruthe

Fsenbahr ist es / daß ein jedes Land fast seine son- recht gemessen ist/ und aber einer grössere Füß und
ZWß derbahre Weise/ die Güter und Felder abzumessen Schuhals der ander hat/ so alsdann dieselbe gemes-
TiLshat/ Vicl.Lap.lecz.ö!OettmZer.^.i.(je /ur .l.i. seneRvthe in 16. gleiche Theil/ mit einemLircul
mit. cap. r 4. a.z. allein weilen unser ^mkor nur dieje- ausgetheilet und unterschieden wird/ft>Il siekünffti-
nige erzehlet und beybringet / welche mehrentheils in glichen für eine rechte Meß-Ruthen/derenim Felde
Teutschlandbekandtsind / als wollen wir desselbenFuß- zu gebrauchen/angenominen und gehalten werden,
stapffen nachfolgen / und unser Rechtliche AnmerckungenNoch anders erzehlet solches Lolerus 0econ.
denenselben gemäß einrichten. Unter denenMeß-Ini rsl. Daß nemlich in Brandenburg und der Orten
strumenten nun wird hier unter andern der Stab und die Ruche »f. Schuh halte/ ein Schuh aber siye wi«
Meßketten gedacht/ von deren Erfindung und Nutzbar- ein Mann Harz und werde eine Land^Ruthe folgend
keit in Lompencj. (Zeom. p. 12. also schreibet: der Gestalt gemachet : ZlVann die Bauern aus der
XVeilen die Erfahrung beweistt / daß es mit einer Airchen gehen/ so gibt der Schultheiß oder Dorff-
Stangen/ die nur Ruthen Länge hat/gar langsam/ Richter einen Schuh / und sieben Schopffenseder
und wegen des vielen buckens verdrießlich und bei zwey/ welche zusammen 15. Schuh / und also eine
jchwehrlich zu messen !c. Als hat man an derselben Ruthe machen. Mit welchem fast übereinkommet/

« statt die Meßketten fünff oder gar zehen Ruthen was die Sachsische gloss. in srr. 66. lib. z.L.and-Rech,
lang/ von geschmeidigen doch ziemlich starcken El- ees/ l.it. k. bemercket; Funffzehen Fuß machen ein«
stn Drat gemachet / da die Stänglein / welche ein Rutke/ dieselben sollen funffzehenSauren messen/
Decimst-Schuh(oder nur die Helffee dessen) lang wie sie des Morgens nacheinander aus der Rir,

che gehen.

»
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We gehen. An statt dieser Meffruchen gebrauchet man Leometr. I.eZz/. ck.5.7. dieses seye genug von
witerweilen ein Rt,d/absonderlich die Meilen zumessen/ denen zur Feld-Meß-Kunstgehörigen Instrumenten:
viä.Loler. 6eci's. (Zerrn, p. l. 6ec. 216. S: v^ekn.c.l. Wieaberund durch was Instrumenten die Messung als-
Dahero dann die Sächsische (ZIol? an vorberührter dann anzustellen/ wann man von einem Ort nicht zu den
Stell also davon reder: Man Pfleger die Meilen mit andern kommen kan/ solches wird von dem^mkors im
einem Rade ?» messen/ welches 7. und ein halbe Eli nachfolgenden Cap. angezeiget,len im Circkel hac. ^cicl. KiegZer. Oilp. InsuZ. äe

Das ^>1. Capitel.
Bon Maasen.

Innhalk. then und etlicher Stäben selbige vom Anfang biß züni
§. I. VonderMaasen durchgehender Unq?."ichheit/ waspabeyzu Ende ohne Ausweichung weder zur Rechten noch zurLin-

thun. h. 2. Worin sie bestehe h. z. Wie man sich bey Mes- cken gerad und fleisslg ab. Wann aber das Ende nicht

sungder Linien und WnMct zu verhalten §4.5- Die' gar einen Schuh betrifft/ so wird das übrige mit einem
S Z°B-ib/od-rwmmmm-smchtsoMrP>iauhab«n.il>/
10. Was bey verbottenen oder umwegsamenOrten zn thun. NUl Mit oder ?, Ms. w. Schuh ausgemessen. Oder

die Linien sind s 2.) bucklicht und uneben/baldhöber/bald
§.!. tieffer/als die Linie gehen soll. Diese müssen qleichsalls

L.5nge oder Gwste der Maastn be- mit der Meßketten und Stäben aber nicht schräg / Berq
treffend/ ist es fast unmöglich etwas st- ausoder ab / sondern ^onzionrsi oder Wasserpaß geniest
cheres und gewisses davon zu sagen / in- sen werden.
demsolche an einemOrt großamandern §.4. Die VOincke! betreffend/ wi.solche auf dem
klein / und abermal an andern Orten grös- Felde zu messen/ und zu Papier / oder vom Papier

ser und kleiner/und fast durchaus ungleich und unrichtig/ auf das Feld zubnugen/kan auf zweyerley Arten ge-
und nichts ungemessenersals dieMaaß felbsten ist: daher scbehen; entweder mit-oder ohne Instrumenten,
der jenige/ der was zu messen Beruf oder Willen hat/sich Mit Instrumenten die Winckel auf das Feld zu brin-
nach dem Ort richten/ daer wohnet/oderdahinerkom-qen/ist gantz leicht. Man stecket die Transporteurs oder
mer/ und nebst den Sitten auch die Maase des Orts an-- das grosse Instrument aus dem Felde / allwo man den
nehmen / und sich darnach reguliren/ dem Gewissen aber Winckel verlangt/ perpenciiculsrirer ein/ und richtet die
allein Gottes Wort zur Regel und Maaß fürlegen muß. Regul ausdem l'ransporreur nach den Graden/wie groß

§. 2. Die Ungleichheit aber solcher Maafen beste-- man den Winckel haben will / alsdenn last man sich nach
het in folgenden: An einem Ort hat der Fuß 12. Zoll/ dem Absehen auf dem 1r-lnsporreur an die Seite einen
am andern 16. Item an einem Ort hält die Ruthe! 2. Srab stecken/ und nach dem Absehen aufder Regul an die
Fuß/am andern 16. Oder sie haben auch wohl einerley andere Seite auch einen ; nachdem nimmt man das
Abtheilung /indessenabersinddieFüsse/Zoll/u.s.f. an ei- Instrument hinweg / und stellet an dessen Steileeinennem Ort Z i 5-. und dergleichen kleiner oder grösser als Stab / so hat man den begehrten Winckel. Solcher
amandern. Wollen demnach nur dieLange undGrösse wird alsdann durch Hülffder kleinen Transporteur von
der im Nürnbergischen Lande jetziger Zeit gebrauchlichen so viel Graden auch auf dem Papier mit einer Nadel ab-
Maasen beschreiben. Anderer Orten Maase wird der gestochen und mitLinien zusammen gerissen,
geneigte Leser in andern (Geometrischen^r^aren zur §. s. Mir dem MeM/chlein aber einen Winckel
Gnüge beschrieben finden. Im NürnbergischenGebiet ausdas Feldzu bringen/geschieht also : Man reistet erst-
tbun 16. Stadt-Schuh eine Ruthe/ ein solcher halber lich solchen auf das Papier/ so auf dem Tischlein ausqe-
Schuh ist ä L 5-g. ,z. Die Lange eines solchen gantzen klebt/ nachmals heffcet man die Requl in solchem Win-
Schuhs aber wird in 12. Theil / Zoll oder Daumen ge- ckel auf/ richtet selbige auf heede Linien des gerissenen
theilet/ ein solcher Zoll ist L L>. Dieser kan ferner in 4. Wmckels / und lässet sich nach derselben beeden Absehen
Vierthel oder nochmals in 12. Theil oder Gran abgethei- Stäbe im Felde stecken/letztlich fallet manvon dem Punct
letwerden.Eine Quadrat-Ruthe aber thut 2s6.Qua- des Winckels eine perpenälculÄraufdie Erdemit einem
drat-Scbuh:Weilen 16. Scadt-Schuh in die Länge perpenäicul an einer Schmir/thut das Meßtischlein hin-
mit 16. Stadt-Schuhen in die Breite muiripliciret so weg/und stecket einen Stab in den gefundenen Punct/so
viel bringen oder ausmachen. Dieser Quadrat-Ruthen ist der Winckel abgesteckt,
nun 2oc>. thun zu Nürnberg einen Morgen oderTag- §.6. Ohne Instrument mit blossen Stab-und
werck/ im Feld-Wiß-und Äaldmaaß / und wann solche Meßketten einen Winckel auf das Feld zu bringen / ge-
2Oo. Quadrat-Ruthen mit 256. Quadrat« Schuhen scbicht: Wann der gegebene Winckel auf dem Papier
mulnplicirt werden/ so kommen 51200. Quadratschuh gerissen/so traat man von einem kleinen Maßstab aufbee-
sür einen solchen Morgen. Diese sind die Maase Nürn- de Linien desselben etliche Schuh vom Winckel hinaus /
bergischenLandes /welche wir zu unserm Fürhaben gebrau- alsdann misser man von einem Ende biß zum andern ditz
chen werden / und wie wir mit solchen/also können die Weite des Winckels auch ausobqedachten kleinen Maß-
Liebhaber anderer Orten mit ihrigen Maasen verfahren, stab / und bringet dann ferner solchen nach denen Maasen
Gehe:, demnach weiter/ und zeigen/ ins grosse mit cstäb und Ketten aufs Feld. Besihe ?iA§. z. Erstlich/ wie man sich bey Messung der ?4. den Winckel L V L.
Linien und VOmckel zu verhalten. Die Linien so auf §.?- Einen reckten VOincke! oder psrpenöicular
dem Felde zu messen fürkommen/ sind entweder gerad und aber im Felde abzustecken kan am fügliMen naG des
eben. Diese bedörffen nicht viel Wesens/sondern man I>yckgßor«lnvenrion geschehen. Nemlich man gibt der
misset uur mit der ausgedehnten Meßkette oder Meßru- einen Seiten des rechten Winckels z. oder 50. Schuh

Uu mit
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mir zween Pfählen. An solche machet man beede Ende nachdem Stab des andern Standest. Wann solches
derKettenvest/ und nimmt das übrige der Ketten so zu- geschehen/so rucket man die Regul auf die gegebene Oer-
sammen/daß man von dem Ende/ wo der rechte Winckel ter/undreisst an solcher her die Winckel. Ferner hesstet
seyn soll / 4. oder 40. Schuh/ und von dem andern Ende man die Regul in dem andern End der kleinen Lsli-, auf
5. oder so. Schuh habe. Wo nun solches End sich zei- dem Papier an/ stellet auch das Meßtischlein in den an,
get/ da schlägt man wieder einen Pfahl / so ist der rechte dern Stand und verfahret wie bey dem ersten Stan-
Winckel/ oder die begehrte perpenckculsrabgesteckt.Be-de. Wo nun dieLinien sich schneiden/ und Triangel ma--
sihel^Z. Zs.denWmckel5L Dieses warealsomit chen/da hat man die gegebene Oerter ins kleine. Deren
wenigen von den Linien undWinckeln/allwoman zu kom- Weite misser man auf dem verjüngten Maßstab / so zei-
men kan/ gesaget. get sich ihre begehrte Weite / wann man fleißig operiret

§.8. WeilaberöfftersOrtevorfallen/da man nit h'at. Besihe die z8.k>'gur.
hingehen darff/oder wegen unterschiedlicher Hinderun-- ^ ^
gen nicht kan/ so wollen wir einen QenerzI technischen
Wegzeigen/ wie man mittels grosierInstrümenren/ ^
nicht allein solcher sürfailenden Oerter ihre vistsnlien 0- Von Maasen»

der Weiten abmessen/ sondern auch nachmals durchHütf- §. r. k 2.sekleinerInstrumenten/als eines verjüngten Maßstabs ^ ^
«nd kleinen rrsnsporreurs deren Grösse zu erforschen Maß lst eine gewisse und bestimmte L.an<
aufs Papier bringen solle. Folget demnach fürs erste / MAtge/die mir gleichen Untelsche, düngen abge-
wie man die Breite eines Flusses/über welchen man nicht ^^^rheilet/und dadurch die Grosse eines ftglichrn
kommen kan/ messen soll. Zum Exempel sey die Länge Dmgs erkundiget und gemessen wird. Vecrinzer.

über einen Fluß zumessen: so erwehle man erstlich l-'b- l .cie ^ur.I.imir.czv. 14.0.-. Daskleineste Meß
an der Seite des Flusses die K-lm solche messe ist ein Zoll so nur eine Fingerbreiten lang / und doch
manmitderMeßkette. Darnach setzet man das Jnsti u- auch in simen Theil unterschieden ist. v.I. ^ueiu8.Z7.ff.
ment in -k und richtet es mit den 2. unbeweglichen Abse- rle 5. ?. Nach diesem folget die G-ueerhand/ferner
hen gegen L. die zwey beweglichen aber auf der Regul ein Spann/ und so fort an. Weiter gehöret auch hie,
richtet man gegen L. und zehlet den Winckel L ä k. Fer- her der Tritt oder Schritt / davon zu jehen l. ule. ff. kn.
»ersetzet man auch das Instrument int^, und misset auf reg. ^lcisr.inl. s.L.nn.reZ. Sel.il,. r.pLrer^.c^p. 18.
erst beschriebene Art den Winckel aiv!' mn traqt ^cob.cujzc.s6 l.. 4. §.l.jderrstem. circstin ffcleu.man solches zu Papier/ also : Man ziehet ausM 'gssei- luc -.p.scl)ion^ Lnrolr .in l. z.pr ^ff. cje rermin. mor.
neLinie/ welche nach einem verjüngten Maßstab w ang lir.s. Es wird aber der Schritt eingetheilet / in einen
sey als ä L. nachmals machet man mit einen l - men gemeinen / und von denen Geiaycn gemachten
Transporteur auf ä den Winckel und auf c> den Schritt. Jener/ hat keme gewisse Maß/sondern er be,Winckel ,'n gleicher Grosse mit den obigen: so greiftet in sich eine solche Weite/ weiche ein /eder Mensch
kommt der kleine Triangel 0 4 ö. Von solchem misset im Fortgehen oder Schreiten zu machen pfleget. Wie
man ü v auf den verjüngten Maßstab / so wirstu fin- nun die Schritt und Tritt unter denen Menschen nicht
den, wie vielSchuh solche als die begehrte ^ L lang sey. gleich sind / also kan auch von diesem gemeinen Schritt
BesihekiZ. keine Gleichheit vermuthet werden. Dieser aber ist wie-

§. 9. Wann aber beyde Oerter über einen Fluß li- derum entweder einfach/ oder doppelt. Der einfache
gen / zu deren keinen man kommen tönte/ und man be- Schritt ( weicher gemeiniglich Tritt genennet wird )gehrteaufdsr andern Seiten des Flusses ihrevik-n?zu halt zwey und einen halben Schuh in sich; Und dieses ist
messen / zum Exempel man soll die Weite 0L zweyer eben dieienige Weite/von welcher daszwölffTafeln-Ge-
Oerter so über dem Fluß L liegen/ messen/ so erweblet setze geordnet/ daß man sie zwischen denen Infuln las,
man sich erstlich an der andern Seite des Flusses eine sensolle. Der doppelte Schritt aber / (welchen man
ln, 5. (Z. derer Lange misset man/ nachmals setzet man das insgemein Schritt nennet/) ist eben diejenige Weite der
Instrument in ?, und nimmt den Winckel l) ? und 0 funffSchuk /davon in l. s.L.kn. reg. gedacht wird/und
k L. Ferner setzet man das Instrument in 6 und nimt welchen der Rechts-Lehrer in t» z. ff. «je tei-mino moeo ei-

den Winckel und V(;e , wann solches gescbe- nen Qrscium nennet. Gleichwie nun nach denen Gese¬

hen / so reiset man aus ein Papier wiederum eineLime/ Yen der Romer zwischen denen benachbarten Häuiauf solche tragt man von einem verjüngten Maßstab die sern ein einfacher: Also muste zwischen denen anstoft
gemessene Latin , dann machet man mit dem klei- senden Aeckern und Feldern/ ein doppeltet Schritt
nen Transporteur von ? den Winckel!)? und Nach der voriaen Auslegung gelassen werden^ V. Oec»
vom L den Winckel ? und DLL. Wann nun die rinK.1.. i.c!e1ur.l.imir. csp. »4. lic.ei,
Linien solcher Winckel auf dem Papier gezogen / so be- Nach derMakleN aber die tNaasin hiet und dort
kommt man die Puncten l) und L, solche ziehet man schon vorbesagter Massen sehr ungleich sind / wie solches
auchzusammen / und misset derer Lange aufden veriünq- unter andern erweiset Oerrinzer. cit. csp. 14. so / daß
tenMaßstab. Solche zeiget die begehrte Weite der zwey- unterweilen in einer provintz unterAiedliche derselben
en Oerter/ zu deren keinen man kommen können. Besihe anzutreffen/solches aber nicht kleine Verwirrungen und
kiA. 37. Zerrittungen abgiebet/ und den Handel und Wandel

§. 10. Mit demMleßtifchlein solches?» thun/ ziemlich verbindest, v. t)eurr. 25. vers. 1 z. ^mos. c. 8.
werden gleichfalls zween Stande mit derLsli erfordert/ v. f .s^leq. l.ev .c. 19. v.zs.seq. ?rov.Lap.zc>.v. 10.
alsdann reiset man auf das Papier eine Linie/und tragt Xlick?. c2p.6.v. n. S: 12. Le csp. ,8.X. cle (üeniid.
auffolche von einem verjüngten Maßstabe der Lati« Lan- Zugleich auch denen BetrügereyenThür und Thor öff-
ge / darnach hefftet man an dem einem Ende die Regul net. v. ketorm. guter policey zu Augsp. cie -m. i/zo.
mit einer Nadel an/ stellet das Tifchlein in selbigenStand tic. Von Ehlen/ tNaaß und Gewicht. :c. Also rathen
hier in ?. rucket die Regul auf die gerissene Latin und die OoÄorez juris Public! nicht sonder Ursach dahin/daß
richtet alsdann das TWeiu mit unverruckter Regul man im gantzen Rom. Reich diese Ungleichheit Meine
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^ollkommeneGleichheirbrlngmmöge.v.I.!mn».6e/.p. cen worden / wo schon die Vsrgieichung aufdem

cissuperior. rerr-r. ck.72.^ Papier gefunden / so wewe doch ohnmöZllch seM/
Lckuiz.cie/.?.ciilp 6. tb.2o.lic.^. welches sihonRay-- dieselbige ms U)erck 5» richten und zu erhalten,
jer Carl der Fünffee glorwürdigsten Angedenckens im Demnach haben G. floh die/er Unrichtizkeie
Sinne gefuhret/ jedoch aber aus verschiedenen Urjachen unterstanden / dieVergleichung miegrosierMühe
nicht hat zum eifect bringen können/ wie zu sehen ausder getroffen / und durchaus also angerichtet / daßun
Reform. guter policey zu Augspurg 6e snno 1 szo. ganrzen Fürstenthum VOürtenberg ein Maß / Ge^-
rir. von tLhim / Maß ui»d Gewlche / obwohlen in ver- wicht / E^ch und iLhlen gehet / weiches nun vermaß
schiedmenanderen Königreichen solches geschehen ist / da- stn im richtigen Gang ist / als ob es von viel huni
vonjll lesen Kjyler ab Lkrsndscb in ^errolog. csp.4.^2. dert fahren also hergebracht worden wäre. Eben
?. 6cseqq. JmmittH haben sich doch etliche Fürsten eine solche Gleichheit ist in der Marck Brandenburg
des Reichs dahin bemuhet / dieses in ihren Fürstenchü- getroffen worden / wie zu sehen beydem1»acli. Scbepii?.
mern und Ä-andern in das Werck zu richten / und darin- sci Lnnsuer. öksncZebur^. p. 4. rir. 6. §. i - so daß zu wün-
nen einerley Maß und Gewicht einzuführen/ haben schen wäre / daß auch andere Oerter des Rom. Reichs
auch solches endlich / nachdem sie alle im Weg gestandene diesem Exempel nachfolget;» / so würden viel Strittigkei-
OlKcuItaten und Schmürigkeiten zu dero Lander hoch- ten umerwegen bleiben / welche aus dieser Ungleichheit
sten Glückseeligkeitüberwunden / glücklich eff'sHuiret/ offtermalen zu entspringen pflegen/welches dieAlten schon
und zuwege gebracht / allermassen von dem^eryog zu zu ihrer Zeil mit diesen Verlen haben anzeigen wollen:
N?ürtenberg LbriiiOpboro höchstseel. Andenckensbe- Ulis ti6es, poncjus, menlurs, monela iir uns.
zeuget Äundenspuhrin Lommenr.»cl ^us rcnberg. Lc Karus illselus rorius orbis eric.
5 26 «.n. f. daß er im Ä.and-Recht/eme L.ands-Ord- Welche zu Teutsch also lauten:
NUUZ ein Maaß und Gewicht in seinem Land einge? So rvir harten einen Glauben/
führet: Noch deutlicher aber öalrkal. öiciemback. in GOtt/ und G-recht-gteit für Augen:
vica dkrikopk. vucis V^ürremberZ. sol. Z7. wann er iLin Maß/Gewicht/auch Münz und Gelt/
daselbst also schreibet: Noch eine grössere Ungleich-- So stund es wohl m dieser AVelt.
keit haben )hro .'sürstl. Gn. gefunden am Gewicht/
Maas/Eych/Ehlen/ic. da stch gemeiniglich die 8.8?seczq.
<L> rt - Aeniter mit denen genachbarten Anstössern man die feniZen Gerter / dakin man entwe^
von vielen Jahren hero verglichen / unterund gegen ^^der des N?assers / oder anderer Verhinderungen
einander aber gany ungleich gewesen. 5Viewsb!n halber nicht kommen tan / abmcsien solle/ und durch
nuneine Gleichheit hierinnenm treffen aus vielen wie vielerlei Mittel solches be/cdes)ett tonne:' Da^
Ursachen gany schwer / und jedier unmöglich geach- von besiehe ferner R-i^ger. in Oisp.supr.cic. c!e Levmvtr-
tet/ such von vielen rvlderrarhen / und dafürgehal-- teZsli Id. 5. K. uk.

Das I^>I. Zapittl.

Vom Abmessen / Grundlegm/ undzuPapierbringung
solch« Figuren.

Innhalk. ten überganglich auf nachfolgende Art abgemessen und
H. r. Wie die Stück« auf drcverlen Art abzumessen/ und zwar zu Papier gebi atht werden. El stlich stecket man ebenfalls

umgänglich. §. 2. z. Ubcrganglich. §. 4. Übe» lichr !;ch. solchen Platz mit Stäben oder dazu bereiteten Pflockenan allen Ecken seines Umkreises ab / dann schlaget oder
theilet man selbigen in lauter Triangel / misset jedem seins

" ^ As Abmessen oder Grondlegen gedach- drey Seiten / und noriret solche fleissig / wie auch alle Tri-
terStücke betreffend/so kan das aufun^ angel / wie sie aneinanderhangen. Alsdann träget man
terschiedllche Arten geschehen ziemlich dessen Form durch Hülste eines verjüngten Maßstabes
entweder umganglich / überganglich aufPapier. Wann aber eine Figur aus dem Papier ge-
oder übersichtlich. Umgänglich wer- geben wäre / so brachte man solche mit der Meßketreund

den alle Oerter gemessen/da man wegen Gehülze/Getrey- Stäben Triangels weise nach der Lange der Linien ausö
diq-Wasser/Morrast oder andererVerhinderungennicht Feld. Besihe wiederum beedeFigurenNum.40.
darüber gehen oder sehen kan. Solche Messung wird auf §. z. Ferner können auch solche Oerter / womanal-
folgende Art verrichtet. Man stecket erstlich den gegebe- ler wegen frey darüber gehen kün / mir dem l'rsnspo»
nen Ort oder Platz anallenEcken derLircumteren^mit reur und der Meßtetten/aus einem Stande/ sounge-
Stäben ab; alsdann misset man alle Linien/wie auch alle fehr in der Mitte solches Platzes erwählet wud/ auffol-
Ecken oderWinckelder (^ircumferen^ mit der Meßker- gende Art abgemessen / und in den Grund geleget werden,
ten und1>2nspvrreurab / solche verzeichnet man steijsig N- I'.ilich nachdem die Ecken derLilcumt'eren?abgesteckt/
nacheinander in eine Schreibrafel. Nachmals bringer so stellet man das Instrument oder den Transporteur
man dero Form vermittelsteines verjüngten Maßstabs mitten in solchen Platz / richtet solches nach allen Stäben
und kleinen Irgnsporceurs zu Papier. Und eben so ver- derdürcumlerens, und nimmt ihreWinckeln / nyriret
fahret man miteiner Figur / so ansdem Papier gegeben/ sie flnssig in eine Tafel / wie sie nacheinander genommen,
und stecket sie nach ihren Linien und Winckeln un Felde Alsdann misset man von gedachtemStand / an alle
ab. Besche beede Muren bey ^um. z 9. Ecken die Linien mit der Meßketten ab/undzeichnetgleich-

§. Wann aber ein Platz oder Ort fürgegeben falls solche fleissig und ordentlich m der Scbreibrafel an
würde / da nichts im Weg / und man allenthalbenfrey ihrem gebührenden Ort auf. Nach dein bringet man
darüber gchen darf/ so kan solcher nur mit Stab und Ktt- abermals durch Hülsse eines verjüngten Maßstabs und

Uu 2 kleinen



Z4^ Des klugen und Rechts --ve rständigen Hauß-Vattcrs
kleinen rrsnsporreurs dero Form aufs Papier/ wie beede den. Iener muß den Partheyen auch seiner Uucrfah--
Figuren djum. 41 zeigen. ^ renheic und seines Inthums halber Rechenschasscge-

§. 4. Käme aber emOrt für / deren Lircumkerens den / und ihnen den dadurch verursachten Schaden erse-
Ecken man an einer Seite alle übersehen / aber wegen ein tzen / angesehen er sich schon hierinnen schuldsällia qema-
und anderer Verhinderung nicht übsrall̂ frey darüber chet/ daß er ein Amt angenommen / welchem er nicht bs-
gehen konte / so kan solcher aus zweyen standen über, ttsnr ist / oder bey dessen Annehmung er allen Fleiß aufs
sichtlich alfo abgemessen / und dero Form zu Papier wenigste stillschweigend versprochen hat. »rs. 1.6. §. 1. L.
gebracht werden. Man stecket abermals alle Ecken der 6s lecuncl.nupr. 1. i za.k i fj-. pr.6e k.).l.8.K'.
Circumleren? mit Stäben ab / darnach erwählet man -äquil. aclcl. khler sbLkrenbsck. cit. Ir.csp. i 14'
sich an der Seite/ wo man alle Ecken übersehen kan / zwey Dieser aber kan seiner Unerfahren-- oder Unaeschlck«
Eckenzu Standen/misset zwischen solchen die Linie mit der lich--auch Unvorsichtigkeit halber zur Ersetzuna des
MeßkettenalseineLs5in. und noriret solche. Nachmals Schadens nicht angestrenget werden / anerwoaeu die
fetzet man die l'rsnsporceur in den einen Stand/richtet Partheyen sich selbsten zu impuriren und zuzuschreiben/
dero Absehen nach dem andern / dieRegul aber mit ihrem daß sie nicht besser nach seinen (Zuzlitäten aeforscket / und
Absehen nach allen Ecken der Lircumferen^/nimmt ihren einen solchen erwählet haben. v.I.r. § i.ff. ii mens.fzls
Winckel/ und schreibt solche an dem einem Ende der no- mocj.ci !x. §.?.). quib.mock reconrr.obl.'l .i.§. öuo-'
tirten Lssis fleissig nacheinander / wie sie genommen / auf. quc. s. ff cle O. öe Se 1.20z. cle 1^. lavier sk Lkrenb
Ferner setzet man das Instrument oder1>-,ll5posreur jn c.I.§. 12. Es wäre dann/daß er aus Gesehrd/oder aus
den andern Stand/und verfahret allerdings wie bey dem einer recht sffeäitten neZIigen^ (lsra culps) etwas ae-
ersten. Letzlich traget man solches vermittelst der kleinen handelt oder unterlassen hatte / dann in diesem Fall könte
Importeur und verjüngten Maßstabs/ nach den ge- er sich der Ersetzung des Schadens keines Wegs e.-,be¬
messenen Wmckeln und Kali zu Papier. Wo sich nun die hen. i^/ler. c. I. davon wir bereits bey dem -zsten Cav
Linien/so von beeden Ecken gezogen/schneiden/dahatdes 1. Buchs §. i. gehandelt haben
man die Ecken der Figur im kleinen/ solcheziehetmanals- Geseyt aber / daß jemandem Stuck Ackers
dann zus^men/fo bekommt man den Form der Figur ins von ic>. Morgen gekaufft / darinnen ihm von dem
kleme zu Papier. Besihe abermal beede Figuren l^um.42. Feldmesser im abmessen und abtheilen zu wenig zu-

cv geeygnet worden/fragtsichs/ob er den Abgang vonRemts-Anmerckunaen. Vcre.iufferbegehrenk5nne?Welche
^ .» ^rag Mit Ja zu beantworten/pertexr.inl. 5ivenciitor.

^.ci llav. 5Z. ^Lle die Stuck auf dreyerley Wels Z8. PI-. L: l. li vucum. 42. ff. cje x. V. Gestalten es
abzumessen. eben so viel ist / als ob der Verkauffer dem Kauffer noch

M».->Ä-»Ir--ham.rgchmauchMl.v°r/l°/daß

«-ich- Ir-cham°. am Tag und ««Augm ft-ll-, Z-rnchRVn ?.
Oettmger. cj. ^r- l,b. n csp. 15. per rot. Worbey dann »nn. >. emror. 47. §. I^ues 91 . ff. cle pz<5r Lc I un cjs
diese Frage vorfallet: Ob die Partheyen die tLrseyung crror.calcul. »6cZ.övr!gr Lons 1?^ n ^-<7^
des Schadens von dem Feldmesser begehren kön- niemand durch ein-»» s,>p. ^ ?

^ Welch- Frag mit Haiw,g dich« UmerschiA« zu v-rlusiMt ma-I'-n km i>/i^ x Ä?r7n?.sÄ
beantworten: Entweder verstehen wtr emen öffenr- ^cob.^vrer. äecrror c^lcul n -1 ^
«ch.» und tt°>-»w»m.nF-Idm.ss-noder l-I- «-
chen/welchen d »e Partheyen vor sich erwählet ha-- §. 17. Lcc. enoscn. c. i r. csx.6.

Daö Capitel.
Wie unterWedliK Figuren zu bereZnen/und naH sollen alle Oerter

nachMorgcn oder Tagwcrcken anzuzeigen.
Jnnhalt. JUw-rckm MgezeiMt w«d«n. «rstlich <,n-z »den .

i: Wie eines jcben Dreyecks Suxerkcizl Jnnhalt !„ finden. Triangels oder Dreyecks Luperkcial Innhalt zu kn-
e'nesrechtwinckllchcen Vierecks SuperKcisIJnn.den/ NIMMt NMN eine Linie / gemeinialick) dielanaste !„?

vieteckigle Figur zu behandeln. ^ perpen^lculsr auf solche herunter. Jst es aber ein recht-
^ . wincklichter Tnangel / so ist solches nicht nöthig / indeme
§. 1. beede Linien / so den rechten Winckel machen / zur L26

mddmnmchs°ichmauch»0«tt»nachMo«m°d»

Jede



Anderes Buch. Z41

Jede Lalis ders elben ist 416 Sch uh.

Helffte 208

Jede psrpenälc ular ist Z48 Sch uh.'

1664

8z2

624

Luperklcia! Jnnhalt eines jeden Triangels 72z 84 (^us6r»r Schuh.

Oder jede perpEnäiculsr ist 348 Schu h.

Helffte 174

Jede Lslis 416 Schu h.

1044

174

696

Ist ebenfalls der Luperkcis! Jnnhalt eines Triangels 72334

§.2. Fürs andere eines feden rechtwincklichten dergantzenBreite. Daskommendek>ro6uKumgibtden

Vierecks Superkcial Jnnhalt zu finden geschiehet sol- begehrten 8uperkc!sl Jnnhalt. Besihe die zwey winckel-

gender Weise: Man multlpliciret die gantze Lange mit rechten Vierecke dSum. 44.

Des i.Länge 403 Schuh. Des 2. Lange 850 Schuh.

Des-1. Breite 408 Sch uh. 408 Sch uh.

3264 6ZO0

l6z20 34000

Luperkcia! Jnnhalt des ersten 166464 <^ua6r. Sch. Luperkcial Jnnhalt des andern 346800 ()usclr. Sch.

§.Z.ZUM dritten/aller unrechtwinckliÄienVier-- Helffte mit der gantzenperpenljicular, welche Mischen

ecke8uperkc.Innhaltzu finden/sind zrveyerley Arten. den parallel Linien sich findet/ mulripliciret. Das kom-

Die erste: Wann das irreguläre Viereck zwo Seiten mende ?rocZu6tum zeigt absrmal den begehrten Jnnhalt.

hat/soeinander parallel sind/ werden selbige zusamm »6. Besihe kjg.4s.

ckrt / die kommende Lumma halbiret/ alsdann wird solche

Die eine parallel ist 67 8 Schuh.'

Die andere psrsllei ist 320 S chuh.

Summa 998 S chuh.

Helffte 499 Schuh.

Die perx>enäica!arz8oSchuh.'

- 39920

1497

8uperkcialJnnhalt 189620 Schuh.'

Die andere Art: So aber das Irreguläre Viereck derer beeden Jnnhalt a6ckret. Die kommende Summa

keine parallel Linien hatte / s0 wird solches mit einer 6ia- zeiget den wahren 5uperkci»l Jnnhalt des Irregulären

Zonal Linie in zwey Dreyecke zertheilet/ und die werden Vierecks. Besihe k-g. 46.

alsdann wie die Dreyecke Num. 4z. ausgerechnet; letzlich

Derer Latts ist 76 0 Sch uh. Derer Lalis ist 7 60 Sch uh.

Helffte 38O Helffte 380

Die eine perpsnäiculsr 3 98 Sch uh. Die andere perpencli cular 260 Sch uh.

Z040 2280a

3420 760

1:42 . 5uperkc.Jnnh. des ändernd 98800 (^uaclr. Schuh.

Superkic.IMh. des einen151240 ()uaclr. Schuh.

Luperüc .Jnnh.des andern 98800 () ua6r. Schuh.

Wahrer Luperticial Jnnhalt 250040 (^us6r. Schuh.

§. 4. Viertens folget auch eine Irregulär viel-- Tagwerck angezeiget worden. Besihe k>?-47» welche ist

eckl'gte Figur / voie solche mit vorhergehenden Figu, abgetheilet in 9. kleine Figuren / als 8. Dreyecke / und

ren zertheilet/nach solchen berechnet/ und durch Zusam- 1. Viereck / nemlich deren Lslcu.

mensetzung derselbigen derer gegebenen Figur Superkcial Ignon ist folgende:

Jnnhalt gefunden / auch letzlich nach Morgen ode?

Uu z ädas



342
das ablange Viereck.

Jstlanz - - 1164 Schuh,breit - 672 Sch uh.
2Z28

8148
6984 .

Luperäci»! Jnnhalt 78-208 <^ua6r. Schuh»
das Dreyeck.

Dessen Lu/Ib - 894 Schu h.
. Helffte 447 ^ .

Die psrpen6iculsr 140 ^Ö chuyi
17880
447

Deß klugen und Neckts- verständigen Haus-Vatters

Luperticial Jnnhalt 62780 Schuh,
das Dreyeck.

Dessen Lstts ^
Helssce

Die psrpenciiculsr

462 Schuh.
2Zl
1 12
4Ü2

2Zl
2ZI

Luperkcis! Jnnhalt 27872 (^uacjr. Schuh»
das Dreyeck.

Dessen Lalls - 7 34 Sch uh.
Helffte ?6/

Die perpenciicuisr 1 48 Sch uh.
2936
1468
367

Zuperkcis! Jnnhalt 54316 Huackr. Schuh»
I Das Dreyeck.

Dessen Lalis - 6 72 Sch uh.
Helffte zz6

Die perpenäicuisr 220 Schuh-
6720

672

6 Das Dreyeck.
Dessen Lslis ist - 802 Schu h.

Helffte 401
Die perpenckcula? 106

2406
40IO

Luperkcisl Annhalt^42soL (^uscir. Schuh-.
v Das Dreyeck.

Dessen Laüs - 36 8 Sch uh.
Helffte 184

Die perpenoiculsr 104
736

1840
Lupeikcis! Jnnhalt 19136 l)us6r. Schuh.

k Das Dreyeck.
Dessen Kalis - 43 0 Sch uh.

Helffte 217
Die perxenäicular 154 Schul?»

860
!075
-Is

8uper6c>sl Jnnhalt zz 110 (^?scjr. Schuh.
» das Dreyeck.

Dessen Lslis - 514 Schu h.
Helffte 257

Die perpenöiculiir 120 Sch uh»
5140

277
LuxerSc-sI Jnnhalt 30840 ()u»är. Schuh.

^ 782208
L 42^06L 62780
0 19136

Luperiic.Innhalt -^72 Schuh.^ ZZIlQj
(Z 74316

Z084O1Lu^srkcial Jnnhalt 73920 ()ua6r. Schuh.
l.! 73920^

Luperticisl Jnnhalt der gantzen Figur 1124488
Diese gefundene Hua6rst-Schuh nun ;u Morgen men^acirsr. Ruthen heraus. Diese gefundenes»,

oder Tagwercken zumachen / kan amfüglichsten also ge- ^rsc- Ruthen 6ivi6irek man durch 200.(Zuackgr - Ru¬
schchen: Man ciivicjiret erstlich diegesundene 1124488 then/ so entstehen die Tagwercke oder Morgen/wiehier^
(^iaärsc-Schuh durch 276 (^l.iclrax - Schuh / sokom- nach folget»

i
4s

2.?^
?^^6 r

Schul) 4592 (^uscirsc. Ruthen-^ 2l Morgen oder Tagwercke.
l.

Ist also der wahre 8nper6cisl Jnnhalt dieser 47.Figur 22. Morgen / 8.0usc!r»r - Schuh/
weniger 7öt^.ug6r»r. Ruthen.

NechtS-















An deres Buch. ?4Z
thaler zu geben ver^«chet / jedoch / daß der Ver-
kausser ihme 20. Morgen ohnfehlbargewchre/Im

A < /< untöt^led!lL!)e !iU Ersten Fall nun ist der ^ontrsÄ aliobald dvll^M.men/
rZnm / und nach solchen aA^ !" daß ->i-w »achg-hmds G«. --.Kauft

^ auszustehen hat/ wie dann auch der KauffMmgwe-
Morgenoder Tagwerckenanzuzelgen. dervermindertnoch vermehretwird/ es mag sich ira ab-

Achdem bißhero gezeiget worden/ auf wie vieler- messen weniger oder mehr befinden/anerwogenzubeden»
My Weise das Feldmessen bejchehe / wollen wir cken/ daß hierinnen dasHaupt-Abfehen auf das Stück

tVnoch ferner in möchlichster Küetze beybringen, gerichtet/derTagwerck aber oder der Morgen nur o-
was für Stuck eigentlich dcr Feldmesserey bedürff-- denhin zu vewonkrirung der Sach/ gedacht worden
rigfiyn. Unter solche Stücke nun setzen wir billich zu- ftye.I. zs.z.^.ö-leczq.tf.cleL.L. V. Umändern Fall/
foröeristdenvl?eeg/ wie selbiger genommen und verstau- jst der LontrsÄ vor der Abmeß-und Abtheilung nicht
den wird in I.k2.fflcie fürt» I. l. F. t. kk. äekis qu.etfuci. vollkommen l. 2. L. cleperic» Sc commoci. rei venci. so/
veläejec.!.28.§. tv.tr. clsp«n. Dann obgleich dersel- daß derVerkaufferdie darauffolgende Gefahr auszuste-
bige bereits von dem 1 2. Tafeln^Geseiz feine gewiffe hen / und den bey der Abmessung befindlichen Abaang
Maß überkommen hat/ wie zu sehen in l. 8. Se i ?. §. 2/ L. ^ ersetzen hat; 66. II. Es wäre dann/ daß der Kausser
6e 8. ?. li.. ( welches von dem Fußsteig und Viehrrieb/ sich saumseeiig erwiese / und durch solche seine Saumsee,
Irinere Lc ^<Au nicht gesaget werden kan / v. Lujac. jigkeu die Abmessung verhinderte / Gestalten in diesem
acU.z. Z.P.K.Scl. l Z. §. l. t?. eocl.) so ist doch Fall ihm vielmehr die Gefahr zuwachsen müste. U sO K'
nicht zu laugnen/ daß nicht durch sonderbare Vertrag rleL .L.V. Im dritten Fall endlich/ hat es diese Be-
selbiger entweder weiter oder enger gemachet werden kon- wandnuß/daß wann sich in derAbmcß und Abthei-»
ne/ V .I .2Z.PN K.cje8.?.k.. Le ^kololan. S.^.L.^ib.z. lung weniger befindet/ als benamset worden/solches der
cap. rz.n. t.L? 2. dazumahlen nicht alle n?eege einerley Verkauffer ersetzen/ oder sich an dem Kauffschilling ab--
Beschaffenheithaben/ sondern es zum Theil öffentliche ziehen lassen muß; Wann sich aber mehr hervor thut/ sel-
Strassen/zum Theil aber solcheNeeg/die in einenFle-» biges dem Kausser zum besten gehet, »rz. i-zg. pr.kk.6s
cken oder Dorfs führen / Und vix vicinsles gencn^ v. Die Gefahr aber hat der Kausser allein auszu-
net werden; Zum Theil auch endlich privat - H?cege stehen immassen der dontr^pur, und der Maaß nicht
gibt/wie zu sehen ex l.2.§. 22. tf.ne -z uicj in loc.publ.6: ZSedingungs-UOeise bey demselben gedacht worden ist»
!>? 8.K'.cje^.K..I).ut8c j.i. pr.ff.clL locis Lc i'nncr.publt Von welchen allen weitlausstiger zu sehenkrunnemsknus
Diese Weege nun haben offtermahien einer Abmessung Oilp.cje Venclir. scl Lc>rpuz üc scj (^uanticztem. Am
Vonnöthen / wann man sie nemlich in gewisse Meilen klügesten aber wird der Kausser handlen/ wann er nach-
eintheilen will/ welches in der Warheit böchst - nothwen- folgende Wort dem Kauff-Instrument einverleiben las-
dig ist/ wann vielleicht eine Stadt dieses Privilegium 0- set. Rausscr verbricht vor alle des Verkausscrs
der Freyheit hat/ daß aufzwey oder mehr Meilen Aecker und Felder 1000. Reichsthaler/jedoch/ daß
von derselben keine Schenckskett/Festung :c. gei ,hm der Verkäufer zum wenigsten soviel Tag--
bauet/ oder kein Marck aufgerichtet werden möge/ werck gewehren si»ll; Vevor aber solches geschehen/
davon wir hierunten bey dem Cap- dessen JnNhalt will sich Rauffer zu keiner Gefahr verbunden ha^
lautet von denen Umstanden / die vor dem Rauffzu den. Wordurch er sich theils aus aller Gefahr setzet /
beobachten. :c. s.z.verll Vb das Guth zum wenige theils aber deVeckauffer zuErsetzung desAbgangs verzin¬
sten nicht zwo Meilen :c. gehandelt haben. Ein ander det/auch so viel zuwege bringet/daß/so sich in Abmessung
ExempelistmderCammergerichtsVrdn.äeÄN. issf» der verkaufften Felder eine Übermaß zrigen solte/ selbige
p.z.tit. z. 6c s. anzutreffen. ^66.8ckub»r6.6e.q.ukreg» doch den Kausser allein verbliebe/ohne / daß derselbige/
czp. 6 N.41» Hc legq. Lc ^rnolcl. lZe k.e/ger. ^bes-jur. den Kauffschilling zu vermehren angehaltenwerden kön--
verb. mensura. n. 2. Ferner gehöret auch hieher der te. Welches alles auch also von Verkauffung des Korns
Acker oder dasFeld/so vonUlpisnobeschriebenwirdinl. und anderer Sachen verstanden werdenkan. V.8crxck->
27. pr. rle V.8. und von dem Norentl'ao in l. 2ll. ljeLzure!.Lonlrg<5t.se6t .2 .cap .7.§. is.Skseqq.
eocl. Unter diesen Namen aber verstehen wir zugleich in Es wird aber bey dieser Gelegenheitnicht unbillich
dem weitern Verstand/ die ÄOiestn / Garten/H?alver/ gefraget: In was vor Zeit die Abmessung der ver-»
Weinberge / und dergleichen ?c. Diese Stücke nun bk kaufften Felder geschehen müsset Welche Frag aus
darssen auch zum öffrern einer Abtheilend Abmessung/ denen N?orten der Partheyen zu entscheiden ist / dann
wann sie nemlich denen Morgen oder Tagwercken wann selbige bey den Kauss-LontrzH schlechterdings
nach/verkaussetworden/ weilen aber hierinnen offter- gemeldet / daß die Felder gemessen werden sollen/
mahlen Streit vorfallet/vicj.Speiciel. in specul.^unvoc. in diesem Fall muß die Abmessung binnen einer Jahres,
Feldmessen, vers. binc slia cognars species. als Frist vorgenommen werden / srZ. l. s. L. cls Lenlld»
wollenwirhierkürtzlichanzeigen/wanndarvorzuhal-- Wofern nicht ein und der ander Theil durch seine
een/daß ein Acker oderFeld in dasMaaß oder in das Saumseeligkeit fothane Abmessung verhindert hatte:
Stück/ »6 menlursm, sur scl corpus, verkaufet wor-s Gestaltsamalsdann solche Saumseeligkeit demjenigen al-
den siye^ Bey welcher Frag diese drey Gegebenheiten lein/ der sie verursachet/schaden müste. 1° 2. L.cie pertc.S!
ZU Unterscheiden : Dann entweder sind in dem Kauss- Lommocl. rei vench 3? l. so> t? cle L. K. V. ^nrvn. ?ke°
Instrument nachfolgende Wort anzutreffen: <^s ver-^ Kur.^ec. kZf.n l.^dZzrts.Lons.^sz.n. 71. Wann
kauffe lirim dem 8ejo seine Felder oder Aecker/wel«- aber die Partheyen vey Schliessung des Lonrraäk ditt
Ä>e ohngefehr 20. Tagrvercke in sich halten : Oder fts gefaget / daß die Messung der verkaufften F-lder
es sind diese Wort darinnen begriffen : Es v?rkausse nach ihrem Belieben vorgekommen werden solle/
l'iciuz dem 8ejo ?v. Tagwerck von feinen Aeckern: in diesem Fall kän solches derer Rechtslehrer Meinung
Oder/ es sind endlich die nachgesetzte Wort darinnen Nach biß aufzo.Jahr geschehn. Vo-Aorez inesp.
enthalten t iLs verkausst 1"lrius dem 8ejo alle seine per russ f. X. c!e Oonzt. ^66. ^kelaur.ä.clcc. 18 f. n. l.
Aecker und Felder/ wofür ihme8ejus ivoo» Reichs- öe Lovsrru^. pr. qu. csp. z. Wann aber endlich die
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Felder in das kNaaß zwar verkaufst/ hingegen aber lern/wann es in einem Ambt unterschiedliche Maa^
bey SchliessungdesLoacrsäts keiner Abmessung gedacht sengibr/ nach welcher wohl die Abmessung anzu--
worden/in diesem letztem Fall halten einige dafür/daß/so stellend WelcheFragalso zu beantworten/ daß maN
fern ein oder der andere Theil ein Mißtrauen hatte/ mit- auf dasjenige Maaß zu sehen / welches am gebräuchlich-
hin nicht glauben woltt/daß das Gur so viel/als man vor- sien und üblichsten bißhero gewesen ist / angesehen ohne
geben/ in sich hielte / die Abmessung innerhalb 60. Tagen dem in zwelffelhafftigen Dingen sich ein jeder gemeiniglich
fürgenomenwerdmmüffe/pr.!.?r.§.22.^lie^ciii.Lcji^. nachdem« zu richten pfleget/ was hierund dar in der
Vicj.k^Äcra.ci.Lon/./S^.n.l o.ö: ^Kes»ur.cl.cjec.i8s.n<l.bung ist/und im Schwange gehet. Lpeiciel. cj. voc.vert'. .
l>is1enr.^ienock.l.ib.i.si kicr.czu.22.n.l l. Es will aber occurric kic »lis Lrc.Waü aber von mehrerlei) Orten die
hier noch dieserZweisselwalten: wann diepartheye sich Frag ist/muß dasjenigeMaaß erwehlet werden/so an dem
miteinander vereiniget/ daß der Verkauffer inner- Ort passnet/ da der Lonrr^H geschlossen worden: Dann
halb z. Monathen die ve> kauffte Felder abmessen gesetzt / daß einer ein StuckFeldes von ioc>. Jaucharten
lasst» solle/ ob nach Verfliessung dieser dreyen Mo-- so noch abzumessen/gekaufftthätte/eine andezeMaaß aber
nachen ssthane Abmessung nicht mehr begehret an dem Ort/wo der Kauffvorgegangen/eineandere hin¬
werden t>5nne ? Wiewohlen nun so viel den Verkauf- gegen an deme/ wo das Stück Feldes lieget/ üblich wa-
fer belanget / diese Frag mit Nein zu entscheiden stehet / re/ in diesem Fall müste man schon vorgedachter massm
anerwogen dieses !>sÄum dem Verkauffer zum guten dasjenige Maaß gebrauchen/welchesindem Otters ge¬
eingegangen worden / der Verkauffer hingegen sich selb» schlossenen LonrrsÄs üblich ist/ anerwogen es das Anla¬
sten zu impuciren hat/daß er diesen l'ermin vorbey strei- hen har/als ob die Partheyen sich nach demjenigen gerich»
chen lassen /mithin/wann sich vielleicht ein Übermaß ereig-> tet / was sie vor Augen gehabt/und was an demselben
Nete / selbige nicht mehr zurück begehren kan. I'betsur. Ort/du innen sie gehandelt/Herkommens ist. v. 1.6.tt.
«j.äec. lFf.n.z. So muß doch was den Kanffer be- 6eLvilA,I.zl. §.2O .lscIe/kclil.ccj j .24.
trifft / selbige mit Ja beantwortet werden/ als welcher Ulutr. Sc 1.57. ff.cie ulur. ^cicl. 8repk. (zracian. cliscepr.
schon vorgesagter Massen von diesem Recht erst nach zo. torens. »1. n. 2». ^nron. (isbriel^ Lommun. Lonciul^
Jahren excluclirt und ausgeschlossen wird, Lons. l^ib. 6/is>r, 6eLc»nluerucl. Loncl. 2. L»rrkc>l. in I. cun»
569.1'desaur.c.I. Occiu, Lonl. Z47. öc >i/ler ab Eh- Qo».n. is.L.cle 88. Irinic. Sc ^j/ler. »b Lkreub.ä.csp.
renbach. in merrc)loß.c.6.§. !2. Lc IZ. 6. §.7. cumle^.

Geseyt aber/ daß sich zwey Brüder bey der Ab-- Leiters muß auch die Feldmeßkunst bey denen Ini
theilung ihrer Gemeinschafsrlichen Güter dahin suln gebrauchetwerden/wann nemlich von deren Ablyei-
vergllchen/daß dicftlbige durch erfahrneFeldmessr/ lung unrer diejenige gehandelt wird / welche zunecbst ihre
(ohn einige Benennung der Zeit) abgemessen wer^ Güter daran ligend haben / und dieses nack der Maßge-
den sollen,- Nach Verfliessung aber 20. und noch bung des§. 22.^. 6-k.l). Dann obwohln heut zu Tag
mehr Jahren einer unter denselben mit Hineerlasi gemeiniglich die Insuln und Lv<5rder in den MW»»/
sung mannlicher LLrben gestorbe»» wäre / welche nicht denen nechsten an» Gestad ügenden Gütern zugeeig-
nachmahls sorhane veraccordirte Abmessungvon net/sondern von der hohen Obrigkeit eingezogen wer,
ihren Vettern begehret haben / fraget sichs / ob dieses den / alietmassen wir bey dem zo.Lap. des zten. Buchs,
annoch angehe ? Welche Frag gleichermaßen aus die- §. z. dargethan haben; so ist doch dieses nicbt universal,

er Ursach mir Ja zu beantworten/ weilender Vetter die- sondern es gibt noch einige Oerter / da die Verordnung
er Erben qewust / oder doch wenigstens hat wissen sollen / der Römischen Gesatze Platz findet; Vici. Sächsisch
)aß die Abmessung noch zu thun seye / weßwegen er sich L.and-R. arc. 56. in t. preussisch. S.and-R- !^id.
)ann wegen solcher Wissenschaffr und also proprer ms- z. ric. i. srt.s.Z. z. Wie dann Oerringer. cls ^ure I^i.
sm ticlem sothaner Abmessung nicht wird entziehen mir. I-ib. 2. csp. z.n. 7. dessen ein klares Exempel an

können; Vi(j.p!inormit.»6czp.per russ. f. n. 6. vers. dem Neckar-Fluß anzeiget / da vier unterschiedli,
czuzrms csius. X. cle clonat. iditz; ttokiens. »66 l^yler che rv^rder entstanden / welche denen am Gestad zu bey--
ab LKrenbact,.cl.cap.6.§.14. den Seiten gelegenen Jnnhabern zu gewachsen/und un-

Ubrigens ist zu wissen / daß unterdessen/ ehe die Ab- ter sie vertheilet worden sind. Und diese Verordnun-
messung beschehen/ keiiwm Theil von dem einmal geschlos- gen sind gantz verinnifftig/ angesehen es billig/ daß den be-
senenKauffabzuspringenerlaubetist; Dann obgleichso- nachbatten Inhabern solche neuentstandeneInsuln zuge^
thaner Kauff/ was die Ubernehmungder Gefahr be-- eignet werden/ indeme dieselbige gleichermassen die Ge¬
langet/ noch nicht vollkommen / l. 2: e. cle pericul. Lc stad aus ihren Kosten verwahren/ und den Gewalt des
commo6. rei venci. So muß er doch/ was die n>iei- anlauffenden Wassers/auch andereGefährlichkeirenaus--
deraufhebung desselben betrifft/ vor vollkommen ge- stehen müssen ; Zngeschweigcn / daß die VVordcr von
halten werden /!. z. o.qu.lic. sb Lmr.receci. ibicz;La- dem Grund und Boden der benachbarten Güter / so das
ürens.L!l.4. if.6e pericu!oS!Lommocio rei ven6.^clci. Wasser nach und nach darvon abtragt und hinweg-
1renr»cinq. l^ik. z. Var. rcsol. I'ic. cie Lmr.Ven6. Kes. nimmt/ zusammen geflötzetund angeleget werden/weßwe-
x. n. i.k! ^yler ab Lkrenback.cl.csp.6. §. 1 f,ö? 16.Bey gen ihnen dann billig die Nutzung derselben zu einer Er-
würcklicher Vornehmung der Abmessung aber ist götzlichkeit zuzulassen/welche doch nimmermehrdenScha-
dieses zu mercken / daß die dazwischen liegende Ge--> den / der von denen Auslaujsund Ergiessungen der Flüs-
mein^VOege nicht mit in das Maaßgerechnet werdö/an- se manchmahlen entstehet/ ersetzen kan. srg.I. 10. ff.6e
gesehen selbige in keines privsc- Eigenthum stehen / sow I^.s r. r. cls^lluv.Und hindert nichts/daß ehedessen
dern einem jedem zum freyen Gebrauch überlassen wer- Kayser ^llolpbuz snac» 129 z. auf dem Rathhaußzu
den. ^>6. Lolson. m Lommenr. aci Lonsuer. ^rre- Nürnberg / eine Lonstirurioo oder Satzung gemachet/
bat.art.7.tol.77. Ein andere Bewandtnnß hat es mit in welcher er verordnet/wann ein Jnjül m demRhein/
denen Thälern/ Hügeln/ Gräben /Clausse'V Bergen oder in einen andern Fluß entstehet / daß selbige ent»
und dergleichen/ welche sonder allem Anstand mit in das weder dem Reich / oder dem Herrn/ der in solchen,
!Naaß gezogen werden müssen.8peicieI.voc.Feldmcsscn/ Fluß den Zoll oder das Geleit hat / zuqehören solle:
vers. Seöecli lunäv.kc. Dieses stehet noch hier zuerör- (welche Kayserl. Satzung nachmahls Slino 161 l. kisr-
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czusräu« ?rekeruz heraus gegeben) anerwogen selbige viel muß die Steuer und Schätzung erhöhet; Um wieviel
memahlen in d/eReichs-AbDied kommen/ und solcher aber dem andern an fruchtbar» Grund und Boden en t-
gestalten nicht verbindlich ist. v.Lelo!6.cke ^ur.Le 0i- zogen worden/ um so viel muß die aufgelegte Lomribu-
vil.rer.c»p.-.li.6. rvie aderdieAbmess- undAdthei- «on gemindert werden.l.».L.cies//uv/L-l. 4.§. 1^ ff. tjs
lung derI <uln im Mörder vorzunehmen/und nach Lenlib.Welchs aber durch die^eomeri -ic oderFeldmeß-
der Leomcrrieund Feldmeßbunst anzustellen/ davon kunst zu erkennen seyn wird. 6s v^äci.
kan^ok. Oettingerus cl.l'r. l!.ib. 2. cap. z. per roc. Icem Oecring.l ..z .6e^ur.^imic.csp .z. percor. Lc >ior.jurili.
KieZgeru; in Oilp. cle Leomecr. l^eZal. cd. z.§. 6. L! z.msr.csp. zo. §. z.ubj ciealluvions p/urs.V?le

nachgelesen werden. ferner bey Veränderung des Flusses / wann nemiich
llberdlß ist auch die Feldmeßkunst bey der An- solcher einen andern Ä.auffnin,mt/ und stinen alten

flässung/ »lluvio genennt/ nothwendig; angemerckt Ort vertast / die FeldmeßLunst nächig kan
durchdieselbige die tzZräntzen verändert und die Güter ei- gleichergestaltaus demjenigen abgenommenwerden, was
nestheils erweitert/andsrstheils aber verringert werden/ wir be^ dem zosten Lap. des dritten Ruchs §. z. qe-
welches eben auch die Ursach ist / warum man die Fluß meldet haben. Häch kUeMr. <^e(Zeomerr. I^egzi. 'i't,.
und Wasserströmedenen Richtern und^chiedsmännern 7. §. 9.
gleich achtet/ / welche dem einem an seinen Gut etwas zu Endlich aber hat die Feldmeßkunst auch sehr viel/
erkennen / hingegen aber dem andern solches absprechen, ja wohl gar am meisten bey Seyung der Gränyen und
v. I. s. L. cle sliuvion. s? !. ergo. zo. §. siluvio. z. ss. 6e Marcksteme zu schaffen/ als welche bey allen oberzehlten
k.v. Um wieviel nun die Gräntzen durch solches anhen- Stücken vonnöthen sind / davon wir in dem nachfolgen¬
den und auflösten zugenommen / und vermehret/ um fo den Cap. handlen wollen»

Das I^v. Aapikl.

Bon Vermarckung - und GrentzMeidungen.
Jnnhalt. Vertheilung gewiß und unfehlbar/ daß kein Mensch zu ei»

H. l. Der Hauptursprungder Grcnythejlungen.K. 2. DerHey« nein weitern und mehrern tüchtig und fähig / als zudem/
den Erkanntnußhiervon/ wie weil eH zu biliichen. Inson< was ihm der ^lochile M erknnnt und einaerlZNmet Erllre^

Gestalt/und ihre Deutung. Semer Stelle Deutung. § z. übergeht das furgesteckte Ziel/ oder begmnets vielmehr
Von Grösse unv Benennung I,r>, Nöinischli, zu ul-rrMsMi/ sv ist lylli Uer Kiebögang ooer Um und Ab-
§. 4. Nattwiche hierzu erkieseneGtt-chen. H. 5. Von man- gang/wo nichtgar der Untergangschon gewiß/als einem/
cherley Hröiie der gebrauchlichen Malckstein». IN u.ilc.m wider seinen Beruj?/Beari^?/ und >1 t
Landen. H.6. Der Unlerschelvioetwangehaltenwirdzwl- . I <?egNss/ UNV^ewU,t/ v.t.
schen Fraisch - oder Grentz und zwischen Marksteinen. Die. WiederGOtt und Gewissen aufgelehnet. Dann es hilfft
ser beiderHaubt.G-merck.h.7. UnterschiedlicheNcbcn. doch keine Weisheit/ Vernunfft / ScharsssiNMgkeit/
zeichen. §.8.LcbcndigeZeugen. D-nesurgcgebcn-Merckspru. -ZM ^ritz wieder den HErrn. Und MM Laustenche. ^.9. VonMarckbaumen-daß ihnen allein n.r zu trauen. scknelUenn/ wie aut einer a„eks,i>i.'^e?n/!i--
Eine;urdauer dieser Marckungen dienende Regel / und er- yuulmcyl ^a)neu^yn/^iegUl emcva^cy^e-^eme ge¬
bauliche Nebenerinnerung,h. lo.Eme löbliche MarckungS- siiffelt / gespornet und beflügelt und semen Verstand ge-
Cereinonie. ^.11. Daß ein Grundriß/ und dessen Abdruck/ wetzet hat. Will er aber einen Sprung über die Mau-
item eine umständliche Beschreibung dle gewisseste Bemer. ren wagen/ so thue ers nach der Art und Gewonheit Da-
De'r^sckluk ^ R-chts'Anmerckungen.h. .z. ^

§. 1. vechtzen nicht unmüglich falkeii. Wer hiervon weiter
^ Er Äavvt - Ursprung der Grenythei- wissen will/ der besehe und betrachte die Sprüche heiliger

lunaen ist doch und heilig. Dergantzen Schr'lsrvsur^iy.^.c.a?. i7.c. Z^.7-Prov.c.22.2,.
Weltdurch Landschafften/Königreiche/ ls.ii HKm.c.i?,26.^^.74. 17. ps.c.82,i,Scc.
Herzschafftenund Land - Güter einiger und andere dergleichen viel. Daraus wird er erkennen/
Erb - und Oberherr / Ertzfürst und Mo- daß der Grentzen Urheber/ Bestattiger / Vermehrer /
narch ist der allgewaltige/allweise und al- Verietzer/Richter und SchiedsmannGOtt selbsten seye.

lein gerechteGQtt/als der unerschöpffliche Ursprung alles §. 2. Der HeydenErkanntnuß hiervon/ ist auch
Guten/ und die ewige Quelle aller Ordnung und gedey- eines Anblicks aber doch gleichwol ohne Ab- und Zusatz
lichen Wohlstandes / welcher / wie er alles in Maaß/ keiner Nachfolgewerth/ und dienet allein dazu/ daß man
Zahl und Gewicht gchtzet/ und die Sterne am Him- daraus sehen möge / wie diese arme/ elende Blindlinge
mel / ob ihrer wol unzehlbare Millionen / so ordent- gleichwol aus einem Anschein des Spiegels der Natur
lich ausgetheilet/ und diegantzeNatur der Lufft/ der Er- erkanthaben / daß es um die Marckungen etwas
den/ und der Wasser allzumal und insonderheitin ihre Göttliches se^e. Aber davon nur mit Wenigen. Die
gewisse Höhen/Tiessen/Breitenund Langen abgemessen: Romer machten ein Gesetz/dessen Jnnhalt war/daß man
Also hat er auch insonderheit denen Menschen Grentzen neben andern Götzenbildern (denen sie GöttlicheEhr und
gesetzet/wieweitsiewohnen sollen/damit nicht durchVer- Namen beylegten) auch denlerminum.d.i.denGrentz-
wirrung ein unMähmteswildes Wesen / und in demsel- Abgott verehren solte. Sie baueten daher demselben
den allerhand Unheil, Unreinigkeit / Mord / Todschlag nachgeh ends einen Tempel / hielten ihm jährlich ein Fest
und andere Unikaten entstünden / und der Menschen lerminslia genannt/ opfferten und räucherten ihm als
sonst unsattlicheBegierden ein gewisses Maaß undBe- einem GOtt/ und zwar anfanglich ohne Vlut-oder
zirck hätten/welches sie nicht überschreiten möchten/ und Schlacht-Opffer/weil sie für ungezeimt hielten/solcheBil-
mithin jeder in der Furcht und Verehrung des getreuen der undSteine nnt Blut zu besudeln / welche allem blut-
Schöpffers / mit seinem bescheidenen Theil vsrgnngsam durstigen lind schandlichem Beginnen und unrechtmäsii-
und zu frieden seyn folte: Weil aus solcher Göttlicher ger Thätlichkeit/unter andern auch dem unbefugten An-
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gri'fffrembder Güterund Eigenthümer vorzubeugen und
abzuhelffen erdacht worden. Nachdem aber ihr eigen
Äug sich nimmer satt gesehen/ und ihr Ohr sich nimmer
satt gehöret/und ihnen je mehr und mehr die Sehnsucht
und schnöder Durst angewachsen / ein Land nach dem an¬
dern an sich zu ziehen/ und die gantze Welt (lciUcer) un¬
ter ihre Füsse zu zwingen/ da muste sich der steinerne Götz
auch ein blutiges Opffer gefallen lassen. Dann sie brach¬
ten und schlachteten ihm ein Mutter-Lamm und eine
Schweins-Mutter oder Sutz. Das gab zwar eine solche
Deutung: Weil die Schafe gern irre und mit freyen Fuß
der besten Weide nachgehen / unbesorgt ob dieselbe inn-
oder ausserhalb ihres Herrn Grentzen gewachsen : und
weil die Schweine wühlen und wüsten / und mit ihrem
Rüssel einHauen und graben / wie und wo sie zukommen/
<s sey der Ort geweyhet oder gemein/bemarcket oder frey/
daher hatte man folchezu dissemOpfferdienstzu brauchen/
als ein Deutungs-Bild/ daß die auch das Leben verwir-
cket hätten/ welche die Grantzen verrückten und engerten/
und der benachbarten Lander und Felder widerRechr und
Billigkeit an sich zögen ; Wie sie dann solches zu ihrem
Vortheil wol zu brauchen gewust/ da sie selbst untereinan¬
der sich keiner von dem Seinigen nichts nehmen ließ/auch
ftembden den geringsten AnundEingreiffnicht gestattet/
hingegen aber haben sie sich selbst mit ihrernlermiao oder
Grentzgötzen keinen Zweck gestecket/und sich durch solches
Schem-Opsser gleichsam bey ihre Stein-Götze abgekauf-
fet/und dieGrentzen zu erweitern weidlichBlut vergossen/
gleich als ware der^erminuz nur ihnen allein zum Schein
un Vortheil eingesetzet/und partheisch/damitihnen nichts
von ihren Landen abgeschrencket wurde: sie aber hatten
freye Macht / ihm in die graue und kraule Haar zu fallen/
den Bart zu rupffen/die Augen auszustechen/ oder ibn als
einen wolverdienren aufein andersPlatzlein hin zu führen/
gleich als woltensie ihn zu einer höhern Ehrenftelle erheben

und ein weitlaufftigersbessersAmbl einraumen/da er sich
weiter umthun und mehr ausrichten könte. Dann wie
die Heyden insgesamt ihre Götzen und Klötze mehr mit
Geberden / Scheinworten und äußerlichen phantasti¬
schen Gepreng und Ceremonien geehret / also gieng es
auch diesem 'lermino : Der muste ein Schalcksdeckel
und Larve offenbahrer Ungerechtigkeit undGeitzes seyn.
Andern/die sie Barbarer nenneten/ stellten sie einen sol¬
chen Götzen dar/ den sollen sie für einen GOtt halten/ sie
aber selbst verlachten behdes diese und den Götzen/ und
hielten ihn für das/ was er war/ nemlich für nichts. Aber
das machts/ sie warenHeyden/dievon dem wahrenGOtt
und Gottesdienstnichtswüsten /diehatGQttdahmge¬
geben in verkehrten Sinn zu thun das nicht taugt. Ware
wol zu wünschen/ daß es unter den Christen selbst auch diß-
fallssich änderte und besserte / und sie dem wahren heili¬
gen GOtt mit bessern Ernst und Treuen dienen möchten/
als die Heyden ihren Götzen gethan: Da würde einer
dem andern lieber geben als nehmen/weil jenes seeliger als
dieses / und nicht nur kein Land oder Feld / sondern
auch nicht einen Zaunstecken entzücken oder verrücken /
und ihme das seine zu behalten förderlich und dienst¬
lich seyn. Aber hierüber haben schon andere klüge¬
re heimliche und öffentliche Klagen geführet/ welche hof¬
fentlich nun mehrer bessernNachdmckhabewerden/alssie
jemahlen gehabt/ damit der Wunsch gesammterChristen-
heit zum Nachdruck gelange / und fortan Lieb und Treue
aufErden wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue.
Aber wieder aufs vorige zukommen/ so haben gleichwol
die Heyden mit besagten Götzenbild andeuten wollen /
und öffentlich bekannt / daß die Fraischsteine GOtt zum
Ursprung haben/ ob sie gleich vom wahren GOtt ab und
auf einen falschen Larven - Götzen gefallen. Des besag¬
ten Göyen Gestalt aber ( so es änderst der Mühe werch
davon zu sagen) war dich : Sie stelleten ihn bald aufei-
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Neu/ bald auf zween ssüsse / und stunde doch auf die eine deuter/ von ihrer Verrichtung; die 8ubruncim, welche
oder andere Art nichts besser als ein alter Mann der das eben das thaten / von ihrer Grösse und Gestalt also ge-
Zipperlhat. Hatmdessen gleichwol ein vester unbeweg- nennet ; Teutsch könten sie Hessen die Fugbäncker/ 2
licher Stand undDauerhafftigkeit der zwischen beeden runcins. welches eine Fugbanck/ d. i. ein z. 4.^.6. oder
Angrentzem getroffenen und theuer beschlossenenVer- mehr ^?chuh langer/und 1. oder 1^. Schuh breiter/ 4. s.
tragnußhierdurch angedeutet werden wollen/ daß diesem 6.:c.Zoll dicker Hobel/dergleichen die Faßbinder / Gei-
Schieösmann weder diß noch jenseits kein Bein solteun- genmacher/ Zimmerleute und andere Handwercker ge-
tergefchlagen werden. DasHaupt/ sowie einManns- brauchen. DieaufdasMeer hindeuteten/wurdenm».
kopssgebildet/warmitkraufenHaarenbiß andieBrust ricimi; Die gegen Berge stunden/ monrsnigeheißen;
überiojfen und verwildert / das muste bedeuten/ daß man und das waren insgesamt I^picies cerminalez Marck-
ihn lmgezupsset und ungerupffetstehen / kein Harlein oder Grentzsieine. Sie hatten aber auch srbores cer-
krümmen und grau und greiß werden lassen solte. Der minsles, Marckbäume.
übrige Mittel-Leib war wie ein viereckichter Prachtkegel §.4. Dergleichen Marckungen hat man noch aller
gestaltet/ohne Hände/weil die so ihn gesetzt/wann sie an Orten/ ob man gleich nicht Steine von ebenmassiger
die Grentze kamen/ nicht änderst sich bezeugen sollten/als Grösse dazu gebrauchet/ oderihnen so besondere Namen
waren sie lahm und ohne Hände / wüsten von keinem beyleget. Viele Ä-ander und Oercer werden von oer
Faust-Recht und dürfften die Grentzen mir keinem Finger Natur selbst durch Berge/Thäler/Flüsse/Bäche/Wäl-
antasten/ sondern wüsten sie allerdings lassen /wie sie ur- der/ Walle zc. unterftdieven / daß diese durch beede An-
sprünglich waren / daß auch sonst niemand einigen Fre- stösser oder Partheyen freywillig und einstimmig für solche
vel oder Muthwillendaran verüben sollte / und dürfften angenommen / benennet / eingeschrieben und angesetzet
dem Termin«, eben so wenig Leides thun/ als er ihnen werden. Dann sie haben solches Vermögen Deut-und
thäte. Und weil sonst die Prachtkegel zum ewigen An- Emfchrenckungeben nicht von der Natur/ sondern allein
dencken gewidmet waren/so war auch diese Figur dißfalls die Bequemlich und Tüchtigkeit/ sich zu solchem Dienst
aufimmerwehren angeschen. Daher auch das Sprich- gebrauchen zu lassen/ welche sodann auch von benachbar--
wort entstanden / daß man von dem / der den lermi- ten Herschafften durch Gutbefindung/ und rechtliche Er-
numvon der Stell bracht/ sagte / er habe unbeweglichekanntnus/ und beederseits geschehene Vertrage dazu ver-
Dinge gehoben. Daher ihn auch Virgüiug l^apirczlii ordnet werden/ daß sie den Zunahmen der Fraischschei-
immobile Laxum, d. i. einen Felsen/der nicht von der im düngen überkommen. Bey welchem Vertrag aber für-
Lspirolic» einmal eingenommenen Stelle weicht / genen- sichtig mit einzubringen/ was bey begebenden Zufallen der
net. Und Ovicll'us hat ihn gleichsam dafelbst verarresti- entstehenden Übel stbwemmung/Erdfallen/Wolckenb: ü-
ret mit diesen Worten: che und dergleichen dadurch die Grentzen vernichtet / erse-
Terminc polt iilucj levirss tibk libera non cst. tzet/ geengert/erweitert/ oder sonst dem einen Theil zum

l'us pv/itU5 !ueri5 m mane. d. l. zUNI jU
Nun bist du vestTermin/nun muß dich nichts vertreiben/ lhunseye.
W> d-mmG-mdgM, «am-ftiAmm-rbkid.«.^

Daß aber dieser Termin lm Lsp rolio oder Herschafften von Herschafften / sondern auch der Jnn-
mischen Z^achhausi aufgestelletund standvest gemacht wohner/ Burger und Eingesessenen eines jeden Landes ih-
worden/ das will sagen/ daß die Obrigkeiten ein wachsa- re eigenthümliche Güt?r / Felder/ Aecker / Auen/ Anger/
mes scharffes Aug Hierinfalls haben / nichts übersehen / Wiesen/ Weyber/ Waider und d. g. unterschieden. Da-
versehen/ nachsehen/und denen inrerellirren Partheyen her auch die Grösse der LNarckstememancherley.
dasunvartheyischeRechtsprechen/undnicht so wol auf Welche aber selten sonderlich ausgehauen und nach der
den Götzen/ als auf feine Deutung sehen solltet?. Römer Art bereitet werden / sondern man nimmet sie

§. z. Gleichwie aber die Christen solcher undderglei- insgemein so.Ptt als man sie in der Nahe haben kan: Wo¬
chen mehr Abgöttischen/ZauberischenGauMey und Al- rinnen aber offters nicht zulängliche FürsichtigkeN ge-
fenzens nicht nöthig haben / als die sich einfältig nach der braucher wird. Die Römerhaben meist aus die Breite
in Gottes Wort angewiesenen und im Gewissen bestar- gesehen / in Teutfchland siehet man mehrentheils auf die
tigten Billigkeit auch in diesem Ttuck zu achten wissen/so Höhe/ daß sie tieffin die Erde kommen / und also vest ste-
magman doch die ZSesckassenhcit/ Grösse und Nah- hen/die Dicke und Breite mag beschaffen seyn wie sie kan.
men der Heidms Marckstcine noch wol wissen/ zumal §. 6. Indessen werden gleichwol bey nahmhafften
der Römer. Diejenige so sie bey grossen und namhafften grossen Landscheidungen / Steine gebrauchet jo 4. s. 6.
Landabmarckungen brauchten/ wurden genennet ciecu- Sckuh hoch sind und noch höber/ nachdem solche nach
w-mi.die Westschauer/ so von Morgen gegenAbend stun- des Bodens Beschaffenheittieff eingesetzt werden müssen,
den/waren 40. Schuh breit. Ein Schuh aber war bey Und diesen gibt man aucbeinen besondern Nahmen/ daß
den Römern 16. Zoll oder Finger. Lsrcknes die Nord- sie LralWeine oder Grenysieüiegenennet werden,
schauer/ so von Mittag gegen Mitternacht sahen / waren Da sind von beeden Theilen ihre Wappen eingehauen.
20. Schritt breit, erorii, die für sich hinstehende / die Alsdann fetzet man solche an die nöthigste Oerter/nemlich
-Ostschauer/vonAbend gegen Morgen deutende. Irans- wo ein - oder ausgebogene Winckel. Item wo lange
verti, die Sudschauer/oder Zwerchlauffer / sovonNor- Seiten/dawerden sie in die Mitte 2. z. biß4c>o.Schritt
den Sudwerts sagten. Wiederum waren anch von einander gesetzet/ welche man Lauster nennet / weil sie
rü, die Lauffer /12. Schuh breit / deren einer zu erst gleich durchlauffen. Die Marcksieme sind msonder-
an einer Ecken eingelegt ward. Von dem an wurde oh- heit die jenige/ womit man die Wiesen/ Felder / Weyher
ne ihn/e der sünffte wieder ^Äuarius genennet/ also daß und Walder/ als Privar--Güter besetzet/ sind »ur 2. z.
er der sechste gewesen/ wann der erste sÄusrius mitgezeh- bi§4. Schuh lang. Diese werden ebenfalls an die ein¬
tet worden. Die zwischen durchstreichende wurden lu- oder ausgebogene Winckel gedachter Stücke gchtzet.Zu-
nesrii, in Italien aber lubruncmi genennet / waren 8. weilen werden auch solche Winckel mit zweyen Steinen
Schuh lang. I.inestti zwar/ dieLimenweiser/dieStrich-- versehen/ also daß ein jeder nach Wer Seiten sihet. Wo
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vMugm und Rechts - vcrsiSndi«»Saus»att-l«
man ab» s°>ch- nur mit einem Srem besetze«, so muß auf Iw»Wach-it«ia-u an)^
salchen derLvmckel / wi. /ha i»e jwoS-iien machn, / Wann «r Sl n Ur »wn
scharff und tteff eingehaum werden. Fallen aber an sol- ^ ^ ^
chenStuckenauchlangeümensür/so können gleichfalls c.. .. -l)vee
solche mit Lauffern wie oben gedacht i. 2. z. biß 400. bm nun klein/
Schuh weit voneinander gesetzet werden. Und diese wa- Wann wegkam dieser Stein /
ren die HaubtFemercke/ was die Steine betrifft. ohn falsch und Heuchelschein

§.7. Mm? bedienet sich aber nechst selbigen auch an- -^orGOtt ein grosser Zeug der Marckungseyn,
derer geringer aber nicht minder nöthiger Merckmalen/ Oder
als Neb-nzetchen/oderNebenzeugen / und das enrwe- Wann dieser Stein durch Unbestand
der ohne oder mit Unterscheid. Was die Herschafften Entkam' aus seinem Marckunasland -
undUmcrchanenuntermarcket/ dazu nimmet man wol- Will ich ein wahrer Heuae lenn/
gebrandte Dachziegel / die werden solcher Gestalt zer- Und nicht ein Klotz und stummer Stein,
schlagen/daß sie sich ,ust wieder zu'amm schicken. Was ' mmer^rein
gemeine Leute untereinandermarcken/ dazu nimmt man ^ ^ ^ ^
Feldsteine / so auf gleiche Art zerschlagen und beygelegt wahr soll seyn:
werden. Insgemein aber wird damit kein Unterscheid ^eser Stein
gemacht/ und nimmet man diese oder jene / wie man sie kan /
haben kan/ es treffe die Marckung an / wen sie wolle. Es " Mann.
wird aber von den zerschlagenen Theilen ,e eines auf eine , Wann dergleichen Reimen ihnen furaesaat / und
Seite/wo solche hmmarckt/unterleaet.WannnunStei- nachzusprechen und aufPapier oder Pergamen/ nichts
ne gehoben und solche sich zusamm fugende Trümmer ge- ver aufeinem kleinen Zettel / sondern halb oder aanken
funden werden/ die last man als rückrig? Zeichen gelten/ Bogen ausgezeichnet gegeben würden/ mit BefM sie '
daß die darauf ligende unfehlbare Fraifch - oder Marck- tens wol verwahren: Es wäre ihnen ehrlich und löblick/
sieine sind. Man pfleget auch an unterschiedlichen Or- diente zuvorderst zur Ehre GOttes/ und Liebes und -?ri-.
ten tieme Stemlem von besonderer Färb und Gestalt / denöunrerhaltung?c. Binderen es auch ihren Vätt-rn,
Aschen und Rohlen von harten Holtz/auch wol Recken- Freunden/Vormundern und andern Anwesenden ein /
Pfenninge /Metallene Bleche u. s. f. unterzulegen / damit da» sie solche Merckzettel wohl verwahrlich halten solrs 1/
anzudeuten / daß solches kein gemeiner Feldstein/ fondern Zumal / wann alle Nahmen der Anwesenden mir n .v»
ein gültiger Marckstein feyn und bleiben solle. Und die. Br-es einverleibet würdenDas that mehr als
ses sind vcrboraene Semerckungen. Es finden sich sagte kindische Andeutungen. '
aber auch sff-nbahre und augenschenUlche Neben^ >9. Man pflegt wol auch gewisse VSume bie"«,
zerchen. Am Nürnberg. Lande ist ein feiner Gebrauch/ erkiesen/ und deswegen zu platzen/ einzuschnetden/ e,m
daß man einem gesetzten Marckstem einen Pflocken oder bauen oder starckaufzuritzen/ oder so?,st mit einer gewU»
Pfählichen zugtbet. Zu demselben wird über ein Z'ahr Marckzu bemercren/und diese müssen zwischen Wald ,>«!>
wider einer eingeschlagen. Und das wird alle Jahr sort Wald / oder zwischen Wald änd Feld den Unters^
und fort getrieben / daß immerzu und neben denen sckon geben und zeigen. Solren billig von besonderer Ge¬
stehenden neue kommen / deren keiner ausgezogen wird/ nmg / genügsamer Starcke, frischem und unverlek?-»
sondern stehet/ biß er faulet lind verweset. Welcher das Stamm seyn. Oet - und Palmenbaume / als w?,?,-
unterlaßt, muß dem Waldambt is.Kreutzer zur Büß wieder die Verwesung wol dauren/ auckiLicdbäu^,
erlegen. Die Eigenherren oder Herzschafften pflegen ih- Zumal die Haag-und Steineichen / und vorab
re Wappen an den Pfahl / den sie einschlagen lassen/ zu Mannlein davon/welche sehr lang wachsen/und noch -???
brennen. Man konte noch unter den besagten Kohlen so lang dauren/ und billig snnotze quercus d i
und Aschenoder Stcineneichene oder erlene Pfahle eines nennetwerden/ an sumpffichtm Orten aber' d-> Erim
halben Schuhs dick/ druber oder drunter/ und 4. s. 6. bäume sind hierzu am tüchtigsten. Weilen aberÄ^
Schuh hoch und druber/ nach jedes Orts Beschaffenkeit Marckbuume össters theils von bösen untreuen Hand >n

^ ..v... zerspurrerr weroen / oder sonst
uw e:n unv anverc unv mem ^enlner-,cywere ^reme. ^ überstandenerlanger Zeit endlich verfaulen und ih-
«^n dieselbe konte man auch Zeichen und Linien emhauen / ^ ^,^der heimfallen/ als ist mchllch ihnen al-
Anbrennen oder einbohren/wie man wolte/daraus man ^ ..^trauen / und werden demnach neben solchen
unfehlbar absehen könte/wohin d,e Marckung deute/ und ^^rckdäunien auch Marcksteme gesetzet/ der Be-
welckes Theil da/welches dorthin gehörig. merckuna der Grentzen halber bey entstehendenobiaen

^8 Man ist auch Hiern-M an --»-h-n 0r-en ausw M^ter V-rM-rung jn ft-hm. Kurtz: Je Ün.
bendUe Zeugen bedachl, Weßhalber man junge Kna- .,„j^^^/i-h°I>ec/jeliesser/ »e besser, Vielleicht
bmmitnimmeickönn-nauchZmiglma-undderm mS6,!-ndicRa»ist->n--daxhalten- wann mau sie auch
m, .»ich- wenige seyn) gch, >wn -m-den- °d r ^ irgend auf diesen Schlaz:

S-ZMSSHG «WWss.

aberstöstmanMaul leideM Ispi6i öiüum. leu laxo tic 6scumsn°!
Dabey konte man chne ^ .e^der ^ Nur dir ists/ nicht dem Stein gesagt!
spräche fürsagen und zu ^nm au'geom« t, cjiri^css sssxo improbu; ? ekeu!
^Was ich ametzt al^ ^ Und wann es fehlt / sey-GÄtt Magt!

Dabey will ich un Mer stehen/ z.i o, Eine



^ Anderes Buch. g4y
§. i O. Eitte schtcLitche Marckuttgs-LeremHme §. ir. Zu mehrerer und gesicherter Bcmcrckung der

ist auch diese folgende: Nemlich der erste und fürnehmste dick besagten Grentzen und Marckungen / lassen theils
unter den Marckem/ er seye gleich Landrichter / Burger-- Herzschafften die gantzliche Beschaffenheit der Lucum-
Meister /Vogt/oder dergleichen / der das erste und meiste terene solcher Landguter m den Grund legen , abmej?
Wort zu reden hat / thut nach Vermögen einen Christli- sin / und aufs Papier entrverffen. Dabey damnichtig
chen Vortrag / darinnen ein und anderer dieser Haupt- und ordentlich nach allen Umständen beschrieben
Puncten berühret oder abgehandelt wird. Nemlich(i.) wird/ wosieanrainen/sicheinziehen/ endigen / es sey an
ein Lob GOttes des aligen;einen Herren - HErzns und Landstrassen / Bergen / Thalern / Teichen / Dörffern/
Obergebierers nach Anleitung §. i» (2.) DaßdieMen- Hausern/ oder dergleichen / wobey auch die Namen der
scheu zu allerhand guten Wercken / Lpk 2. v. 10. infsn- Marcker / und anderer der meisten Anwesenden / zumalen
derheitzum Frieden erschaffen und beruffen. Besihe der Knaben / mit auszuzeichnen; wie auch / was für Cere-
mi^oceroci. Orat. cle Leilo , so seinen ^(isgiis oder monien dabey fürgeloffenzc.zc.Noch gewisser ists/wann
Sprüchwörternbeygedrucket. (z.) Eine Anpreisung solche Theilungen ins Flupser gestochen / unterschiedlich
und Belobung des inneren Friedens mit GOtt / und des abgedrucket / und theils Abdrucke in der Obrigkeit Hnn-
eusserlichen mit den Menschen und beyder Verbindung/ den verbleiben / und denen ?'.orocoiien sderLandbüchern
wobey dessen Höhe und Ursprung / Natur / Herzlichkeit/zusamt umständlicherBeschreibung beygeleget; die übrige
Nothwendigkeit / unendlicher Nutz und unvergleichlicher Copeyen aber theils beeden Partheyen und inrci r,.
Amnuth und Lieblichkeit kürtzlich zu berühren; wie auch ten/ theils auch andern zur Verwahrung eingehändiget
dessen Gleichförmigkeit gegen dem seeligen Stande der werdem Solche Urkunden würden wider allerhand Zu-
Auserwahlten im Himmel / deren jeder ein Königreich oder Unfälle wol versichert bleiben / weil sie in vielerlei?
innen hat / ohne einigen Streit / ohne Parteylichkeit Orten und in mancherley Handen befindlich: da hinge-
und Trennung / ohne Furcht seine Güter und Herzschafft gen eine einige Entwerff- und Beschreibung durch Feuers-
z« verliehren / ohne Unsicherheit / ohne Grentzscheidung/ gesahr / Wassersnoth und feindlichen Einfall / und in an-
und dergleichen weltliche Vertrage / weil da Christus als dere Wege leicht verrücket und vertilget werden kan.
Friedenfürsc in allen ist :c. ^ (4.) Daß die Obrigkeiten/ §.! 2. Was weiter von jährlicher oder halbjähriger
Hohe und Nidrige haubrsachlich von GOtl darum ge- Besichtigung solcher Grentzen; von denen Marckern und
ordnet / daß siepacitici, Friedenstiffrer und Handhabet ihrenPflichten;Bestraffung der anMarcksteinen verübten
der Einigkeit seyn sollen, (s.) Daß eben darum diese Frevelthaten und Untreu; von Veränderungderselben
Grentzscheidung oder Marckung furgenommenwerden durch Wasserfluten zr. was dardurch einem oder andern
solle/ daß guter Friede undgefegneces Verstandnuszwi- Theil zufalle oder nicht/und d.g. daswcrdcndie folgende
schen beeden Partheyen und Nachbarn von neuen ausge, Rechts-- Anmerckungen zur Gnüge erörtert?,
richtet / gepflogen und unterhallen werden möge / und §. i z. Nur eines wollen wir zum Beschluß anfügen:
das gantz steif und unverbrüchlich. Daß eben diese Ab- Wer seine Grentzen zu erweitern gedencket / der thue es
theilung alle MißHelligkeit zu hindern / hemmen / unter- okne jemands Schaden und Nachtheil / mit GOtt und
brechen / beyzulegen / und auf immer zu verbahnen und reinen Gewissen / wie der mit Kummer gebohrne Jaebez/
zu tilgen angesehen sey. Oder daß die vorhin von langen der den GOtt Israel anrief/ und sprach: Wo du mich
und alten Zeilen her gepflogene Freund-und Nachbar- segnen wirst/uno meine Grentzen mehren/und deine Hand
schafft fortgesetzet / und gedeylich versigelt werden möchte» mit mir seyn wird / und wirst mit dem Übel schaffen / daß
(6.) Ein hierauf abzahlender Wunsch und Vermahnun^/ michs nicht bekümmere. Und GOtt ließ kommen / das er
.zusamt einem nachdrücklichen Wunsch und Fürbitt für bat. 1.B.der Chronka c. 4. v. 1 s.
desLandes hohe und nidere Obrigkeiten / daß alles be-
harzliche Wolwesen bey ihnen unumschrencket beheglich
zuwachsen möge zc.zc. Das Lob GOttes solte wie der
Anfang also auch das Ende seyn. Das ist nur eine -Hl! Qrp. fs. Vott VermarcktMg- UNS Grcntz^
schlechte Anleitung allein für die / so es noch nicht besser scheidUttgM»
können. Unddasgabeaucheinnl'chtungedeyllches^oca
dene für die Anwesende / welches niemand als etwan ein KMz. Er allwtise GOtt bat in Erschaffung der Welt
Obenhin verschlagen wird / der nicht achtet / was unser aller. geordnet / mit Maß/ Zahl und Gewicht/ wie
HErz undHeyland saget: Gebet demKeyser/wasdes ^^imBuchderWeishettLsp. il°v.2z.geschrieben
Keysers ist / und GOtt / was GOttes ist. Dabey stün- stehet/das ist: Er bat einem jeglichen Geschöpf seine ge-
de auch nicht ungleich / wann nach gelegten Grundsteinen wisse umschriebene Grösse bestimmet / und ein gewisses
die Attwejende sowol denen Partheyen / wann sie ihres Zieht gesetzet / wie weit es sich in seinem Thun und Wesen
gleichen sind/ die Hand boten/ allen Seegen anwünsche- natürlicher Weis erstrecken solle / welches es nicht über-
ten/auck selbst gegeneinander dasselbige thäten. DreIun- schreiten kan / sondern Unveränderlich darbep verbleiben
Jen selten zum besondern Zeichen die Hände clscussacim, muß. Und gleichwie er vom Anfang alle seine Werck
oder übers Creutz gegen einander schliesst / also / daß weislich geordnet / 104. v. 24. also erhalt er sie für
des einen rechte Hand des andern lincke sassete / und hin- und für in solcher Ordnung bis ans Ende der Welt,
wiederum; das müste aber alles ohne Scdery/Gespötte Syr. 17.^27. Dann GOtt ist kein GOtt der Unord»
und Gelächter / und mit solcher Zuchtund Manier/ Ernst nung/ wie der Apostel bezeuget/ r. Lor. 14. v. zz. sondern
und Sittsamkeit vollzogen werden / als Christen zuste- will/ daß alles ordentlichzugehen/und in gereckter Gleich,
het. Die 5zcrs 'lermini, oder also eingeweichete und heit unterschieden werden solle. Zu welchem Ende er uns
gleichsam geheiligte Fraißtheilungenoder Marckungen dann in der Natur seine Werck vor Augen erstellet / daß
müssen durch keine unanstandiae Frechheit oder Üppig- wir uns in Verwaltung der irrdischen Güther und im
keit / am wenigsten aber durch Gotteslästerung und Flu- gantz en Policeyweftn darnach richten sollen. Also hat ei!
chen / wie offt geschehen / beschimpfet werden. Auch hier das Firmament und die Himmel ordentlich gemachek/
ziehet die Aergernus das von Christo angedrohete Wehe P5. l?6.v.s. und sie geordnet/daß sie nicht anders gehen
uach sich. müssen / ?l. 148. verl. 6. Die hellen Sterne zieren den
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Himmel/und erleuchten die Welt,'durch GOtres Wort Zeiten/che man sich der Steine bedienet / hat man einen

halcen sie ihre Ordnung / und wachen sich nicht müde. Ast mit samt seinen Früchten von dem Baum genom-

Syr .4Z. V. 9. s- seqq. Der Mond theilet das Jahr/und wen / unddenstlben zurMlarckung gebrauchet, k^ler

die Sonne weiß ihren Niedergang. Den Wolcken und »b Lkrenback c>. rr. c., 4. §, z. n. 2. Ferner haben sich
Wassern hat er eine Grentzegesetzt/darüber sie nicht kom- die Alten derer Säulen bedienet / und dieselbige zur

wen / und darffen sie nicht wieder das Erdreich bedecken. tNarckung genommen; welcher Gebrauch aber bey I>n.

?>. 104. v.9. Er fasset das Wasser zusammen in seine var-Gütern fast erloschen/und nur bey denen Scheidun-

geneinZiehigemacht.^ic.b. 28. v. 25.8-26. Erhatdas ckung gebrauchet werden / davon wiraberhieruntenin

Meer nnt Thüren verschlossen / und ihm seinen Lauff ge- diesem Buch bey dem Cap. dessen Jnnhalt ist / von den

brochenmit einem Damm. Niod.z 8. v.8.Scleqq.Er hat Umstanden/ die vor demRauff zu beobachten §.8.

ihm den Sand zum Ufer geseket / darinnen es allzeit blei- vers. Ob die Rain und Marcksiein richtig oder strit-

benmuß/und nicht darüber gehen darff.jerem.s.v.^^.Er tig: gehandelt/ anbey zugleich den Unterschied unter

wehret denen Wassern durch semWort/daß sie seinen Ve- den natürlichen und gemachten Gremzen deutlich

fehl nicht übergehen noch ausreisten. ?rov. 8. v. 29. Syr. erkläret haben; weßwegen wir den günstigen Leser da-

4z. v. 25. Er hat die Erde gegründet / ihr ein Maß ge- hin verweisen wollen.

setzet / und über sie ein Richtschnur gezogen, ttiob. z z. Obwohln nun ersibedeuteter Massen unterschiedliche

v/f. Deßgleichen hat er auch auf Erden in allen Landen Arten der Marckungen üblich gewesen/ so ist doch die Ma-

Herzschafften geordnet. Syr. 17. v. 14. und einem jegli- nier durch Steine zu marcken am meisten im Schwang

chen Land seine Grentze gesetzet, pl. 74. v. 17. gleichwie gegangen /^ und wird auch heut zu tag absonderlich bey

solches alles im geistlichen Gesetzbuch klar angedeutet ist. privsr. Gütern am allermeisten gebrauchet. Dergleichen

Vi6.UerrinAer.lib. i.äejur. ^imir.Lsp. t. Woraus Lxempla sowohl (^enes. c. ? 1. v.4s. als auch sob. 24.

dann zusehen/ daß GOTT der HErz selbst der erste und v.26.^27. anzutreffen. ^clä.Aloss. incsp. caussm. 14.

oberste Untermarcker und Landscheider ist / der die ganze X. cle probst. (-eil. iib. 12. Kl. cap. 6. Luiä. l'apse.

erschaffene Natur und die Elementen nur ihren gewissen cicc. ,8? n. 1. ^lieron. cie i^lonre. cjeknib.re^.cgp. 15.

Untermarckungen eingeschlossen / und voneinander or- OerrinZ.Iib.i.lje1ur.l.imir.c.2.n .9 .öc ^^IcrsbLKrenb.

dentlich unterschieden / auch alle Königreich / Fürsten- ci.csp, 14. §.4 n.2. Dahero dann bey den Römern der

thum und Herzschafften ausgetheilet / einem jeden seine Grenystein/ I-spisrerminalis, die Ewigkeit andeutete/

bestimmte Grentzen und umschriebene Marcken geordnet/ auch vor einen GOtt gehalten / und solchergestalt unter

unddenVölckernihrZiehl zuvor versehen / wie lang und die heilige Sachen/ in^reslsnötas.welchevon niemand

weit sie wohnen sollen. ^Nor.csp. 17.V.26. durfftenverunehretwerden/gerechnetwurde/ v.l^ar. cls

Diesem Exempel nun des allweisesten Schöpfers I.I..I.8.^«licsrnuC^nriizuil.li.om.lib,z.inf.LcR.ulAn6.

haben Hernachmahls dieVölckergefolget; dann als sich/ 6e Kommissar, p.2. lib.6.csp. 2. n .4»

nach Vermehrung des menschlichen Geschlechts / selbige Diese Grenystein nun werden unter andern auch

voneinander getheilet / absonderliche Königreiche aufge- in öffentliche und privat-Grenystein eingetheilet/
richtet/ und ihre Herzschafften unterschieden/haben sie sich durch ftne werden die Königreiche / Herzogthümer/

der Grentz-und Marckungen bedienet/ v. 1.5. ff. 6e Grafschassrcn/ und andere zur hohen Obrigkeit ge-

ibiquevl). zu welchen sie/zur Erhaltung Fried und hörige Gerechtigkeiten/ (wohin wir zum Exempel die

Einigkeit/die Noth selbsten getrieben hat/ srg.§.2.1- cle Glaidtstein/iremdieLorst^undJagd-dieFreyungs-

(Z. Sc L. Dahero dann der weise l>Isro darvor ge- stein zc. zehlen) unterschieden, v. Kniplcbilr. cle privil.

halten / daß der Grenystein von GOtt seye bestattiget Civit.lmp.lik .2. csp.n. 2l6 .ttierOn. cle>Ionts. cis

worden / dardurch die ^reund-und Feindschafften ihr Kn.reZ. csp. 1/. LeLesolcl. 6e/ure1errir. csp.2. n. z.

Ziehl und Maß haben mochten, v. plaeo. 6e legib. vis- K? 4. in oper. polic. Weßwegen auch diese Steine 1er>

log. 8. Und obgleich der erste Stiffter des Röin. Reichs mini rerri corisles/Vannsteme genennet werden. Lujac.

komulus zu seinerZeit die Römische Herzschafft mitkei- lib. io.Obs. 2.6c Lorsl.aclI.. exbocjure.

nen Grentzen und Marcken versehen. Vici. plurzrck. in Gestalten das Wort Bann das eufferste End derHerz-

prob!sm.leu qu.k.om. 14. So hat doch d!uma pc>mp!. schasst oder des Gebieths bedeutet. Viä.kulsnä. 6.P.2.

lius, der Andere Rom. König / nicht allein solches fleissig I.. 6.c.z.n7.Iir.ö. Durch diesi aber werden die privsc-

beobachtet / ^slicarnsss.kikor.lib. 2. sondern auch dem Sucher voneinander abgesondert/damit ein jeder wissen

Grentz-GOtt (OLolcrmino) in^onrel'grpcjc) eine möge/wie weit sich seines Nachbaren Guth erstrecke/mit-

Capell aufgerichtet / und dieselbe demsovl rerminali, als hin niemand in der Erndt oder im Herbst übervortheilet

Erhalter des Friedens/ gehciliget. j^turarcb. qusett. Korn, werde. OecrinZ. ch I.. 1. cap. 1/. n. 2. 8pei<lel. Lpecul.

,4.VirZil. I.ib. 1.(Zeorß. Ikololsn. 8. ll.Iib. 39.cap. )ur. voc. Marckstein/ Lc khler ab ^brenbsck 6.c. 14.

,z.r,.6 .ö !7. öeiVlyiersb ^brcnbackin^Ietrolog .csp. §.z.n.z. gcl6 .l. s.§. l. ff.cleoperib. publ. Diesenwer-

14. §. 2. Sind also zu Unterscheidung der Königreiche/ den annoch beygefüget die gemeine Stein/ fo von beeder-

Lander und Herzschafften / wie auch der ?rivar Güter die ley Natur undEygenschasst sind / angesehen offtermahlen

Grentzen und Marcken erfunden worden. I^ieron. cle ein Mlarckstein zugleich den Zehenden und de »U?eyd^

kionre. 6e kn>b. reg. csp. 15. n. 1. als wordurch das gang scheidet, verring. 1. 1. c. 17. n. 2. Ferner gibt es

menschliche Geschlecht in Fried und Einigkeit erhalten unter den Marksteinen unterweilen zwey-drey-und
wird. v.I.i.cle uiucap. sckl. cle^ur.l'erric .cap.2. viereckichte Steine / die man Zwie-Drie-und Vier-

n. z. in pr. oper. polir. ö: petr. Iib. i.qu. 19. n. z2 marck nennet / welche so viel Herzschafften abtheilen;

k leqq. dann wann zum Beyspiel an einem Ort dreyeriey Herz-

^.6 §. z. ö: seqq. b. Lzp. schafften zusamm grentzen / kan man zwar drey besondere

AS sindaber anfänglich unterschiedliche Zeichen zun Marcksteine setzen / allein es istviel förmlicher/daß man

^kNarckungen gebrauchet worden. Zu den ersten einen dreyeckichcen Stein darzu nimmst / und denselben

also
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also richtet / daß em jedes Eck auf ein gewisses Unter- /edem der halbe The-, gehöret: darum sie dann hinten

marck weise,' gleichergestalten kan man/wann vier Her?- und vornen in der Mitte des Baums / dem aeraden Um-
schafften aneikmnder stossen/mit einem gevierdten Stein termarck nach /gelauchtwerdon sollen Wannsich aber
die Grentzen also vermarcken / daß em jede Seiten eine die Marckung wendet / und nicht strack für sich nebet/sonderbare Marckscheidung andeute, v. OerunZ .ö. so wird ein Lcklochen gemacht/und also bezeichnet/dak
I ..i.c.i7. n--2.L!2z. VOle vielerley Stein es aber sie einen Winckel beschliesset.Sothane Lochen Mm
sonstengibt /undwicsieabj^nderlich genennetwer- aufs wenigste in funffJahren einmal erneuert / undwie-
den^ d.zvon haben wir weitlaufftig und deutlich in eben der ausgehauen werden / immassen sie sonsten verwach-
diesem Buch bey demCap. von den Umständen / die sen / absonderlichwann die Baume gesund und nickt alt
vorden»Rauff Zu beobachten/ §. z. v. Ob die Rain sind / an denen die ausgehauene Creuy durch Lanqe der

undMarckstein richtig oder strittig gehandelt. Zeit / so sie nicht ersuchtwerden / dermassen überwallen/Es mögen aber die Marcksteine beschaffen seyn daß man gar kein Zeichen von aussenher mehr sehen kan/
wie sie wollen / so hat ein jeder stine gewisse Theile/als und offt wohl etliche Zoll tieff in den Baum hauen muß/

gleichjäm zugehörige Glieder ; und wird das oberste biß man dieselbige antrifft, v. sb i-krenback 6.

TheilderRopf / dasTheilaber / sö neben zu hinab-- cap. l4-§.4- L-OeccinZ.ci.'I'r. ^.,.cup.l8.n.lz.Lcieczq.gehee / die Seiten; das dickere Theil / so inSooen Es ist aber bey dieser Marck-undBezeichnungvornehm¬
en,mt / der Fuß; das untere / daraufder Stein ru- lich auf eines jeden Orts Gewohnheit zu sehen / allermas-hetundsirzet/ das Gesäß; die Grub endlich / darein sen wir hierunten bey dem Cap .von den Umständen/^
er gelassen wird / sein Lager genennet. OeccinZ. c. vor denRauffzu beobachten/ §.8. verl. Ob die Rain-

cap. 17. n. z. Diese Theile nun werden besonders mit und Marcksteine richtig oder strittig? bereits erin-
jhren gewissen Gemercken bezeichnet/ an denen man erken- nert haben: An welcher Stelle wir gleichfalls nach der
nen kan/was sie ausweisen/bedeuten/und unterscheiden/ Ordnung beygebracht; wi« die Marck--und Greny--
welcher Gebrauch von uralten Zeiten herkommen solle, stheidung vorzunehmen/und was bey derselben von
Wie aber eygentlich die Güter zu vermarcken und zu un- Stuck zu Stück zu beobachten seye ? Weßwegen wie
tersteiaen/ dergleichen auch die Marksteine !u bezeugen/ den günstigen Leser abermal Kürze halber dahin verweisen
darvon kan zwar kein Universal > Regul gegeben werden/ wollen. Dieses ist hier noch mit anzufügen / daß an etli-
angemerckt ein jedes Land / ja ein jede Stadt und Dorff/ chen Orten / absonderlich wo man die Steine nicht füglich
dißfalls fast ihren eigenen Gebrauch hat / zugeschweigen/ haben kan / an derselben Stelle hölzerne Stücke! oder
daß die Untergangerihre besondere Lollegis haben/ auch Storzen / von den Untergangern zu Marcken geschlagen
unter ihnen selbst sehr geheim halten / wie sie die Marck-- werden / daran man ebenfalls beederseits ein «Lrcu-z zusteine bezeugen und bekrafftigen: Allein der gemeineste hauen / undmitten darein einLoch zu bohren pfleget / so
Weg ist heut zu tag dieser / daß man emeRunscn/so man gleiche Krafft / wie die Marckstein haben. Fürnehmlich
eine Schlatffen nennet / entweder grad / krumm oder abergebraucht man dieVildstöck und Säulen zu Ver-
eckicbt/ wie die Marckjcbeidung gehet/ auf den Stein marckung der Obrigkeit / daran man dann der Landes?
Hauer / damit man sehen kan / wo der Marckstein hin- Herren Wappen schlaget. Wie dann auch die Iagjäu?
weiset; von welchen allen / wie auch von denen Haube- len in den Forsten von Holtz aufgerichtet / und ein Hasen-»
iiLck<-und Orchsteinen; item von denen Lauffern und gehäg genennet werden / zum Anzeigen!/ daß dem Forst-
Stein -Eyern wir kierunten in diesem Buch an vorbe- Herrn der Orten / das kleine Weydwerck von Haasen/
rührter Stelle / nemlich bey demTap. dessen Nberschrifft Fedhünern und andern Feder-Wiidpretgeheget und ge,
lautet/ von denen Umständen / so vordem^auffzu bannet/und Niemand dasselbe zu treiben berechtiget/son-
beobachten/ §-8- vers. Ob die^ain- und Marckstein dern jederman bey gesetzterStraffverbotten seye. Welche

richtig oder strittig ? zur Genüge gehandelt haben. Säulen aber nicht durch die Unterganger/ sondern durch

der Forstherren Ambtleute gesetzst werden. v. OetlinA.
§.9. cl. 1> 1^. i.csp. 17.N. sv. Lc5eczcs.

ss?Echst den Steinen werden auch össters SieVZume/ Weiln aber die Marckungen offtermahlenent-
^^sonderlich in den Wäldern / zu den Marckungen kommen / und entweder durch das Umackern/ oder
gebrauchet / per!.2. pr.A Kn.reg. Sel>sul. in lib. f. re> durch die Gewalt des Wassers/oderauch durch ErdF
cepr. lenrenr. tir.22. §. 2. ^66. ttieron. cle >4onte. cl. tr. beben / nicht weniger unterweilengefahrlicher Weis
csv. 17. n. s. k 7. Paris «!e pureo cle knib. teu6. cap. z. verlohren gehen / oder versetzt werden / davon zu lesen
n .s'., K KHIer sb^krenb. c.rr. c. 14. §.4. welche MW petr.Lregor.l'koK^I.U.Iib.zA.csp.iz.n.X.LeXI.
deßwegen Grenybaum / Lauchen oderLochen nen- s66.l. i i.i?.kn.r-g. Gestalten dann auch das Alterthum
net / weil man sie mit eingehauenen Löchern mercket/ offtermahlen allein hieran schuldig ist / daß sothane Mar-
v.vesolä.'rk.pr.voc.Marckstein. Sothane^äume ckungen sich verliehren und aus den Augen kommen, vicj.
mmwerden von denen Untergangern insonderheit gezeich- csn. lonZioguicare. 64. caul^ 12. czu. 2. s- csp^ ex lireris.
net/und gewöhnlich ein Creuy hineingehauen / zugleich g.X.rle probst. 266. ki^ns. 6.0.25. n. 4. k kulante
aber in derselben Mitte vorgedachter Massen ein Loch ge- dommisssr. p. 2.!. 6. c. 4. n. 1Als jst vonnöthen / daß
bohret; wann sie nun also zugerichtet / sind sie entweder zur Erneuerung sothaner Grentzen gbwifle beeydigt«
eygen oder gemein. Die eygene Lochbäum stehen Männer «rwahlet / und entweder von dem Richter ode»zwar am Umermarck / aber gantz auf des Eygenthums- von den Partheyen an den strittigen Ort geschicket wer-
HErm Boden; weßwegen sie demselben allein zugehö- den/I. 8.t?.tin.reg. damit sie die Marcksteine setzen/unt
ren / und hatder anstossende Nachbar keinen Theil daran, die ligende Guter wieder unterscheiden. Deren insgemeivSie werden aber also gezeichnet / daß die Lauchen nur zwenerley sind / die Unterganger oder Umgänge,"
auf einer Seiten gegen dem Angrenzet / und aufderan- v.xVekn .obs. pr .fol .472. voc .Umgänger zc. und diedern Seiten gegen dem Eygenthums-Herm die Baum Feldmesser.Dann obwohln von Alters zu Setzung der
unbemarckt und frey gelassen seyen. Die gemeine Loch- Marckstein und Erörterung der strittigen Grentzen/ allein
bäum aber stehen mitten auf dem Unterzieh!, und sind die erfahrne Feldmesser gebrauchet worden / !,z. tia.
heydenEygenthums-Herrencheiisamlichzustandig/daran reZ.I.L irruprions .8 ..§.l .tk.eo6.?ecr.6rsLor.1lw/o.

5z 0.



Z5Z Des klugen und M cktS - verständigen Haus-VatterS
s-m. 8. u. tib. z 9. c. Iz. a. 12. auch deßwegen noch Heu-- vor exsnüniret / und wann man sie vor tüchtig befindet/

tigesTagsvondenenJuchendieUntergangerundFeld- beeydiget werden / von welcher Eydes-kormul zusehen

messer vor einerley Person gehalten werden, v. k.ulsncj. c)ecrinZ. i. 1. c., 6. n., y. ^6. k^i/ler »l, Lbrenbsck

cleLommiss.p. l. l. 4. c.-o.SeV^ekn.voL. Umgängen kj.rr.c.x.§.8. ubicli8quirlc, sniursmenrum koc veri-

So sind doch jetziger Zeit solche Aembter unterschieden/ raris an creclulirsrk lir, Lc prius stLrmar. Es entstehet

und haben absonderliche Verrichtungen. Dann die Un- aber hier diese Frag: N)as zu thun / wann die Par¬

terganger sind erkieste Richter und geschworn- theyen an derAussag und kejsriou des Feldmessers
Schiedmanner/ welche die Marckstein scyen / und zweiffeln / und vielleicht darvor galten / daß der

die nachbarliche Serittigkeiten in denen ligenden Acker mehr Morgen / als er vorgegeben / in sich

Gütern ent/Weiden/ 8icl^rct. in I z. L. än. reg.n. 4. Kaltes Bey welcherFragetliche meinen / es müsse der

Lcöocce,cl2ssf.Mp2z.rk.84-k i2Z.^66.Wurten-- Feldmesser beweisen/ daß er recht gemessen; v.kzrrol. in

bera. Äauordn. toi. l. L: 2. ric. von den Untcrgän- !. i. L. cle viscullor. n. zo. lib. 10. Lc klonte, csp. 26.

gern. Diese heisset man auch Steinsiyer / L.andschei5- n. 12. Weine weiln einem jedem beeydigten Beambten/

der und Umganger/ weil sie jährlichen/ oder sonst zu ge- in Ansehung des geleisteten Eydes von deme / was sein

wissen Zeiten/ v. tLhurbayr. Forstordn. psrr. i. src. 44. Ambt angehet /-völliger Glaube beygemessen wird/ l. i. ^r.

ver^. sollen auch :c. ibi: allweg über das dritte i?. quoämer.csullSccap. lo.X, 6s prselumpr. als halt

Jahr / das ist / in dreyen Iahren einmal zc. die Mar- k^eruz »b ^KrenbacK das Gegenspiel darsür. cl.rr.c. 10.

ckungen umzugehen / und die Grentzen der Felder zu be- §. 15. 6c seqq. Wie aber die Unterganger ihr Amt

sichtigen pfleqen/ so man auch untergehen Heisset. Hierzu verrichten sollen / und was darbe? ferner zu beob-

werden gemeiniglich z. oder 4. v. Würeenb. L.andR. achten: Irem, was insonderheit der Richter darbe?

p. i.rir. 8. < tLrsilichen/zc. oder auch mehr / nachdem zu conlicleriren ? Davon haben wir bey dem azsten

ein Ort volckreich ist / aus dem Gericht / Rath und der Lap. des Ersten Buchs §. 1. Irem bey dem 24sten

Gememd / (darunter allezeit / wo mans haben kan / des Cap. §. 7. verl. oder auch von der Nachbarschaffc

Feldmessens erfahrne und bauverstandige Werckmeister zu nahe geackert / und ein Marckstein verrucket :c.

zu nehmen) verordnet/und die in denStädten der Ober- zur Genüge gehandelt. Wie dann auch an eben diesen

Untergang / in den Dorffern aber der Unter--Unteri Stellen von denen an den Marcksteinen verübten

gang genennet. In vornehmen Städten setzt man auch Frevelthaeen undUmreu/ unddenen daraufgeseyi

so gar sonderbare Unterganger zu Unterscheidung der ten Straffen gesaget worden ist. ^66. nnr. juriä. cap.

Hauser / Güter und Dienstbarkeiten innerhalb denen , 6. >. 1. §. z. verl. am allermeisten :c. Lr l^yler sb LK-

Mauern / und sonderbare zu den Feldmarcken / welche rendsc-K 6. rr. c.! 2. L? csp.»s per roc. Nachdemahlen

doch alle mit einerley Eyd/ wie die Gerichts-Verwandte/ aber denen Feldmessern eine Ergötzlichkeit oder kecom-

verpflichtet werden. Diese Richter nun tormiren keinen pensgebühret. cons .59. V. 1. Le Larc»c. cle locsc.

weirlaufftigen Proceß, sondern sie verfahren allein auf ccmclutt. p. 1. czu. z g. n.,. v. Lhurbayr L.andsordn.

den Augenschein / und entscheiden dieSach aufs scklci- D'c. 12 §. da sichauch begeben würdezc. als wird gefra«

nigste durch einen unterganglichen Ausspruch / v. get: 5Ver die Unkosten so bey der Messung aufgani

VOurtenb.L.andR>6.!.öc8.elorlnar.derStadcFranck- gen / zu ertragen habe / und ob selbige demjenigen/

fürt. p.9. ric. 1.2. kz. Wann aber dieSach richtig/ der die Messung begehret/oder dicftm der ein Inrer-

ziehen sie entweder von sich selbst / oder auf der Partheyen elle beweisen kan/ aufzulegen seyen? Bey welcher Frag

Begehren einen Zusatz von einem andern Untergang zu es drcyerley Meinungen giebet / anerwogen etliche die

sich. Wobey dann zu wissen / daß man innerhalb der Unkosten demjenigen zumuthen / der dieMessung begeh-

Marckung in Besteinung der Güter keinen frembden ret.vslcl. inl.z.§.c!esencli.ink.ff. czuib.ex caul. inpvss.

Untergang zulasset / sondern sich der einheimischen Un- eac. Sc Lrsverr. conl. 2 z 6. n. i,. l.. 2. Andere hingegen

terganger allein gebrauchet / es wäre dann / daß dieGe- selbige diesem/der ein lnrerelle beweisen kan/aufbürden,

meind selbst Parthey / und darunter verhasst wäre / oder Lslicer. in l. t> guis L. tin. reg. öe Locr. clec. /».in f.

die Untergänger es selbst begehrten / anerwogen in die- Hinwiederum andere dieselbige den Partheyen zugleichen

jen Fallen wohl ein ausgesehener Untergang darzu ge- Theilen auflegen/welche letztere Meinung die beste zu seyn

zogen werden kan : Jedoch / daß solches mir der Her:- scheinet / anerwogen sie >'« l. 4. § in t. ss. kn. reZ. g-^

schafft / worunter der Untergang gesessen/Wissen und gründet ist, Lanlenr.kzrcul.ini. llposiuiavelir.n. 2.if.

Willen beschehe/ welche dann zugleich zu prorestiren ha- 6e s6ulc. ssl. in t. prsernr gir. §. 1 f. very. n. io. ff. cis

ben wird / daß ihr dieser an ihrer Ober ^ und Ge^ eclen6. tüernn.cle Vlonre. cl.l'r.csp.zs.n. n. ^yler

rechtigkeit nickt przejuclicirlich seyn solle. Oercing. 6. l. i. »b Lkrenbsck 6.1'r. csp. X. §. l 7. Si Oernng. ci Tr. I.. 1.

c .17. n. z6. Inzwischen hat ein solcher Untergang in ^9.17.0.46^

Entscheidung der Marckungen und Feldstrittigkei!-

ten einen solchen Gewalt / daß auch am Raysirl.Cam- ^6 §. i l. bujus Lsp.

mergericht auf dessen Ausspruch gesehen wird. 6/mus HAJßhieher haben wir von denen Grenyscheidungen/
lit,.l.6e^I!uv. cap. 16.N. z.Sc leqq. ^und was darbey zu beobachten/gehandelt. Nachdem

Die Feldmefler hingegen sind geschworne Mei^ aber vorgezeigter Massen die Marckungen offtermalen

ffer / die in der Fetdmeßkunst gründlich erfahren/ verlohren gehen. Als ist es höchftnothwendig/ daß nmn die

und von derV brigßeie darzu angenommen sind/daß Güter entweder in denenLonrrzÄen/Rauffs^oderVer-

siedie ligende Güter dem wahren undrecdtemMeß leyhungs^Vriefen / oder in den Saal-Marck-- und

nach anschlagen und erkundigen / und so darinnen A.ager-Böchern lowol dem Meß nach / als auch mir

ytreit fürfiele/einen rechten Aussihlag geben/auch ihren Angrenrzern ordentlich beschreibe. V. OerrinZ.

vnterweiien/so es verlanget wird/die Güter rsxi ren 6.1. csp. 14. n. 1. Es haben zwar die Alten hier

und schäyen sollen; v. öerlick. p.,. concl. 8 z. n. zs. grossen Fleiß angewendet / und die Güter mit ihrem be-

angesehen ihnen an ihrer Verrichtung / gleich einem an- stimmten Maaß in messine Tafeln verzeichnet/auch selbi-

dernMeister in seiner Kunst/ Glauben zugestellet wird, ge zu dem End öffentlich aufgehaben / damit/wann etwa

I. l. pr. 6e venr. inHic. Derohalben dann dieselbe zu- durch Länge der Zeit / oder Ergiessung der Wasser die
Grenl
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Erentzmunnchchm» «ruck«würden/ manau«den- hm kommen / unddeßivegeii ein g-meimc Stein/
selben die entstehende Strittigkelten entscheiden / und ei- drenkitia / und emlvä!'«^ ?xi s t.^ks
nem jeden sein gewisses Meß zuschreiben könte: davon zu " 'li?" a.^
sehen !,quicsb^m.!j.ff.^I_lul.pecul.I.in5n°Iidu5. ' «USkvartv a!m Mächten
I i .kf.üo .reß .Lc I.2 .L.eo6. /^clci. Isceöarnad.Lrillon. ' ^^^ucken Mit^lMv^i Wappen allein
lete<A.glZli^ult.lib.^.csp.s.L!Lujzc. 10.^).2.necnon vcz^ichnet ist / Wtisct lN I^8.Grai) vongedkä^ter
I^7ler sb Ldrenb»ck 6.^r. csp. l 4. §. ls. n. i. öc OecrmZ. Scheid Linie ÜN iVlXVÜ Ackerfeld KtN/ Mit 24.RU'-
ll. Ir.iib. l.cap. 19.N. I. Allein dieser Gebrauch then/ biß zum andern Stcin L. welcher stehet an
ist bey den fürgegangenen vielfaltigen Veränderungen einem Rain annoch gegen des ^lee vjj.Aid / und
der Regimenter vorlängst in Abgang kommen, v. öaprist. ist einwärts wie vormahls / mitII. auswärts
^muz^e^.tiuv.jur. !iv. l, csp. 2. n.^.k OettinZ. c. I. aber mit gedachten 5/lLvü Wappen allem bemer:
«. -. und werden heutiges Tags d.e Gurer und Marckun- cket. Er weiset mm. Grad 40. Mm. m it zo. Ru-
chem und'^ettwun?^ : mÄen über die Landstrassen / blß an den Waid d.
auch sonderbare Vertrag darüber aufgerichtet / und in Ä
denselben die Grentzen oder gesetzte Marckstein und Lou- ^ ,3^de ^lmc von 15. ^utdet!
chen ausführlich und umstandiglichbeschrieben; darau Z 9-Schuh ln den Wald hmem/ biß an O. den vierd-
man dann auf sich ereignendenFall eine Strittigkeit und ten Stein / andeutet. Dieser stehet unterhalb ei-
Mißverständnuß gemeiniglich eine Nachricht haben / und ner grossen Cyche / und ist mit Num. I V. sonsten
die Partheyen vergleichen kan. Nichts destoweniger aber wie der obige mai-qulret. Er führet in 126. Grad
geschiehet es offtermalen / daß die Marckstem ausge, 2O .Min.mit iz .Ruthen hinaus qe^en L. den fünff-
worffen /verändert/ od^gar verlohren werden Und ob- ten Stein / welcher lvieder bey einem alten stehet/
schon m den L.agerbucker>, und andern brieflichen vo- Wiesen obaedacl,ten Tlecken5 Effekt
cumenris selbige aufgezeichnet seyn/ so ist es doch sehr miß- ^
lich/gerad den altenQu des verlohrnenSteins wieder an- ^
zutreffen/daß man einen neuen an seine vorigeStellesetzen / emlva^S aber dab vorige Zeichen mit^I. >.
kan / absonderlich wann vielleicht schon eine geraume Zeit führet/ und zeiget Mit yo.Gr. dem Teich nach hm«
vorbey gestrichen. Damit nun dieselbe umsodestoweni- emwartSiz.Ruthen biß ank.deN sechstenStein/
ger verrucket/auchim Fall einer oder mehr ausgeworffen so dastehet an einem eingerückten Winckel / nahe
und hinweggekommen waren / ein anderer hinwieder an bey einer Brunnstube/und mit VI. im übrigen
sein rechtes Lager füglich eingelassenwerden könne; fon- aber den vorigen gleich bezeichnet ist; dieser weiset
derl.ch aber/damit man in yz. Grad zc>. Minuten mit 20. Ruthen / an

gemeinen Wende herfür d.ß zu v. den «i-bendm

aL?kö^ St-m / k> vorige Zeichen K. V>I.
Marckstein eingesetzet worden/ und was er bedeute: Als AckerfclrS gcmeldten
ist allerdings rathsam / daß inan die Besteinung / abson- ltehet. Dessen Winckel zeiget m zz. Gr.
derlich wann es ^>er:liÄ)öeteen-'Zwinge und Zöanne/ Z6Min. und 16. Ruthen / ^eben Schuh aus ^
Lehenden / A?a^dgang / L.aib und Vrod betrifft / or- den achten / so von obigen alleinig .VIII. unterschie»
deutlich beschreibe / Jahr undLag / auch die Partheyen/ den / und abermcü einen alten neben sich hat / hart
zwischen denen die Besteinung fürgenommen; icem wo- an einem Gebüsch und Graben / so das Feld von
hmdieStein/undwieweltsievonelnandergesetzet/um- den darangelegenen Weinbergen unterscheidet Er
AndWchverzeichne/^ leitet»n 1-7-Grad zo-Mmitten mit 14.Ruthen/

2- Schuh nach der Landstrasse / und den daranste-
Grad die Stein auf einander weisen / und solches alles cm ge-
darbey wohl vermercke/ ungefehr aufnachgesetzte Form: lnemer dley!ut»ger St-m / und daher cmwartS/

wie oben ?ntt IX. auswärts aber rechter Hand
WUWissen / daß heut zu 1^. auf dem da- mit gedachtemHmschafftlichem Wappen /"und
siMselbstligendenGut/zwischen Xmodem recht- linckcr.s)andmitLaji aUempranget. So man
wässigen Besitzer desselben an einer: und dann von dar im 68. Grad hineingehet 8. Ruthen 7.
I^sevio und Lajo, wie auch der Gemeinde des Schuh / kommt man zu k. welcher mitX» und
Fleckens Hochfürstl. Her:schafft/ Benach- vorigem Wappen innerhalb / ausserhalb aber mit
barten / am andern Theil / in Gegenwart aller caji allein bemerktet ist z stehet wiederum an ei-
Imeressirten / mit zugezogeneilerkiesten und ge- nem eingerücken Winckel von 90. Grad / und zieh?
schwornen Untergäiigern und Feldmessern ein or- let mit 12. Ruthen 9. Schuh über die Landstraß
dcntlicherechtmässlgeUmsteinung gedachtenGutö auf I.. den eilffteil Marckstein zu / der ebenmössig
vorgenommen/ die alte Steine / so viel möglich / an einem angehenden Winckel befindlich / und mit
aufgesuchet / erhebt / und mit Beysetzung neuer dem andern allein durch ^.XI. unterschiedenist.
verwahret; wo aber keine dergleichen befindlich Sein Winckel deutet im 1z6.Gr. zo. Min. mit
gewesett/gantzneue/nach Anzeigung der Umstün- 15. Ruthen z.Schuh auf >6. den zwölfften/ der
de / auch der Partheyen gütlichem Vertrag / ge- gleichfalls allein Mm. XII. äifferiret / und aber¬
setzet worden/und zwar m solcher Ordnung / daß malen mit iz6. Gr. zc>. Minuten und 21. Ruthen
der erste Stein ^.zu einem alten necdst derScheid- 2. Schuh gegen N. den drenzedendenund letzten
Linie gedachter des LH und ^Zevu Güter zu sie- Stein sich wendet / welcher wkdtt mit obigen ^Zei^

T>y chen/
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cben/und^.XIIl .norirt/ Milchnact) dem Ivc>. ziehen jjch zur rechten Hand hinumb an Acker

ri. Acker/ und dann wieder herfur/ bl^ anovge-
Ven ^)e^en(^NUy sind 4» ^löichlau.LlidL meldtes ^l. Äe^ar / allda das ^eld leinen ÄnsüNH
ausgefertiget/ von ^^^ ,.'!' gehabt. Worbey zu mercfen / daß man dieses oben
senren und erkiesten 1.tMd>ct)ledern unv ^ll'lci.^an: hi.'isset/ welches amhöhern Ort gelegen/ da im Gegen-
gern mit eignen Hmiden unterschrieben/ inren ge: theil dasjenige/ was abwerts haltet / unren genennet
lvöhnlickcn fürgeö ruckten VittschaNen bekraffll' wird/arg. l. l.§.s.ff.6esqu .ptuv .src. Unterweilen be-
get/ und jedwedem Theil ein Exemplar zugestellet schreibet man nur zwo Seiten / da man es vornen und
worden; So geschehen/ ic. Hinren nennet; Und wird dasjenige vornen geheissen;

. . ^ ^ . da man den Eingang in das Gut hat/und hinten ander
Einandereweitlausstigerekormuikan bey oem^errmZ. Gegenwand/da es sich endet. An etlichen Arten wer-

6.1'r. I.. i. cap. 19. n. 9. gelesen werden. den auch dieEüter mit ihrenAngräntzern nach dem Zlufi-
MHAnn nun solchergestaltdie ausgerichtete Besteinung und Niedergang der Sonnen; Item nach demMic-
«Vbeschriebenworden/ kan man sichtlich ohne sonder, rag und Mitternacht desgleichen auch nach denen
bare Mühe / da ein und andere Stein verlohren oder binden/ v.ttieron. 6e Uonre. I'r. cle Kn. reg. cap.
ausgeworffen worden/sein rechtes Lager / wo er gestan- ,6.n.!.^2.Daman dann auseinesiedenLandsGewohn-
den/ erfahren/ und denselben an seine vorige Steile wie- heit zu sehen/nichts destoweniger aber alleSeitm mrVer-
der einsetzen; Wann mannemlich auf den vorherqeben- Hütrun z Unrichtigkeit/ in acht zu nehmen hat. Unddie-
den Srem das Instrument aufsetzet / den aufgezeichneten se Ma ner ist nicht allein bey den Aeckern / fondern auch
Grad m acht nehmete/ und in solcherLiniedie Ruthen bey denen Gärten / Miefen / Waldern / Weingarten/
und Schuh / wie weit der verlohrne Stein von dem vor- und andern liegenden Gütern zu beobachten. Viel. »er»
hergehendenStein gestanden eigentlich abmisset/also daß ring. ?>. l.. i.csp.,4.n. i ,.Wann nundieBeschrei-
beyde Grad des vorgehenden und nachfolgenden Srein?/ bung derGüter vorgedachter Massen verrichtet/ists böchst-
mit des hinweggekommenenStelleübereinstinunen/und nutzlich/ daß die gantze Gegend des Guths nach allen
in der ausgezeichneten Linie zusammen fallen. Umstanden in Gründ geleger/ und solchergestaltendeut-

Diesesisthierbey noch zu mercken/wann ein Was- lich vor Augen gestellerund entworffenwerde / welches
serbach oder gemeinerWeeg an untern Marck zwis.den die Lateiner/aus dem Griechischen entlehnet/ lckm>ßr,-
zweyen Gütern hergehet/ so grantzen die Nachbahre nicht pkiam die Franzosen l-e ?lsn : Die Teutschen aber den
zusammen/ per l. secl ö! locl. 4. §. ulr. ff. Kn. reZ. Wes- Grund-^lß nennen: Solcher Grund -Xifi/ kan/wan^
wegen auch zugleich die Anwand/ daß sie an den Baeb die Partheyen strittig dem Richter auf dem Augenschein
oder Weeg stosse/zu beschreiben seyn wird/ohngesehrauf vorgeleget / und ihme darin zu besserer lmormsrion al,
folgende Weise: Auf/ in--oder an ec. gelegen/mio l-'S umstandiglich gewiesen; Weswegen auch in dein
an diesin oder jenen Z5ach oder N ?eeg stojsend/tc. V. InngernR.A. cleonno 1654.5. wannesnurg^an^
Vcrrins;.6.1'r. l.. i.c. 14. n. 12. I^ir. V. Wann aber yen zc. si. ausdrücklich befohlen wird / wann es „m
das Feld nur drey Seiten hat/ so werden die Semn be- Grän-zen/XVaydgang/Jagen/ und andere derglei^
nmnet/ und dann dabey gesetzet/ daß es sich oben oder chm ^urz und Gerechtigkeiten zu thun / so solle z«i
unren zusammenspitze. Ist der Platz groß/ daß er zehen/ des ^ickeers besserer Inlormsrion ein jede Parthey
zwantziq/ dreyssig oder mehr Morgen oder Hauchaucn einen richtigen Abrißzu prvcluciren schuldig styn.
beqreifft/und nicht nur vier/ sondern mehr Seiten bat; Die Manier aber einen Abriß zu kormiren/ ist de-
So soll man den Bezirck aecings von einem Anstösser m nen Herren ^arkemsricis zu überlassen. Lonf. omni-
d'N andern beschreiben folgender Gestalt. Drcyssig nokeie^Zerin l)ilp.cls(Zec)melr.I.eza1.tk.8.§.s. udi
Iaucharr Aeckers an einem Stück / a >fdem Roren formsm contic. IcdnvZr. «xbid.Vühel gelegen/ sahen an / vornen an Ackar/ lind

Das >-VI. Capitel.

Vom Fässer-Vittren.
Innhalt oder Summaria.

§.l. D«< Nothwtndiqkeit dcS Visirens aus mancherley Nria»
»en. H. 2. Die Wasser-Eyche bcfchriek'en/ und widc-reiniqe
Einwürffe vertheidiget/ doch mit dem Zusatz / daß man der
Visir. Ruthen dabey nicht völlig entrathen könne, h. ?.
Dreyeriey Art der Viflr-Ruthen. ^.4. Ecemvel der ersten
Art. H.5. Vorbereitung zum Gebrauch derselben. <> 7 8.
y. An einem Cylinder und an einem Kreyß. h. l o. Wie
dieses sich auf die Fässer schicke / wie ihre unaieiche Zj ffe
durch den Spund und bey den Böden darnach verglichen
«erden, h. >l. EinEychmaaßvisirt. h.is.Einffaß von
einem zuvor schon bekannten Innhalt visirt. h. iz.Exem«
pel einesvifirten Fasses/ dessen Inhalt nichr vorher bekannt
genommen worden. §. 14. Fundament / ver knvcrn Vi«
sier-Rmben. h. l?. 17^. W»e ihre Tieff-Puncten erstüch
durch Rechnung gefundenwird/ und wie ein Leometrischer
Maakstab dazu gemachet werden muffe. H. 16. Eine an^e»
«Form eines sehr kurtzenLcometrischen Maaßstabs. §.r8.
Zum andern ohne Rechnung, h. >9. Wie die Gröss< der
Läug-Punclen erstlich aus demInndalt eines gewissen^ych-

'w>-rs. ^.20. Oder sonst zum andern nach dem bekana>
ten^nnhaltemes jeden «ndern Geschirres oder Fasses, h.
L i. Exempel/wie damit ju visiren. 9 2». Von der vrir,
ren Visier Rochen. §.^Z. Wie man sie nach ei»em Eych-
Eymer/ und §. 24. nach den Fassern seibst mache. §. 25.
Was dasSchräg-Maaß an alierhandForm für einen Unter,
schied habe/und woher er entstehe. H.26. EineandereArt
z>l visiren. 27. Prob davon, tz. 28. Von Fässern / die
nimmer voll/und doch auch noch nicht gantz leer/ uvd was an
»weyenManieren/daS übrige darinnen ;n visiren/bedenckiich
sey. h. iy. Vorbereitung Zu einer neuen Manier hier;,!, h.
Zo. Gebrauch derselben, h. ?,. Exempel. §. zs. Beschluß.

§. l.
Vilier-D.unst ist das andere Stück/

> welche zu können/einem Haußvatter eine
ja so nützliche und nothwendigeSacbe ist/
als die Missenschafft des Leldmessens:
Denn weil man nicht überall ordentliche
und verpflichtete ViLrer bey der Hand

hat/
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hat/ (indem dergleichen in grossen Städten gemeiniglich in oder nechst dem Keller ein Brunn/ und vom Keller wie,
allein zu seyn pflegen) so kommt es zum offtern auf ihn der ein AusMuss/ oder des Kellers Eingang / daß man
selbst an/was dieses oderjenes Faß Wein oder Bier hal- mir gantzen Fuhren in-und aus dem Keller fahren kan/
te/auszumachen/oder man muß sonst immer gewärtig wie es dort und dainTeurschiandqieber:zuaeschwelqcn/
seyn/ daß man dadurch nicht etwan ein Tref (zumal von daß die Stuck-Fasserallezeit in, oder bey des Büttners
solchen / welche ihr eigen Gewissen noch niemals vor- Werckstattvon demselben völlig aufgerichtet und vrobi-
her genug v/Äret / d. i. geprüffet / und untersuchet / ret werden: Da man sie dann zugleich auch richtig adev-
und darauf es gleichfalls mit dem zu messen nicht chen und wieder ablassen / auseinander schlagen / und
alle mal so genau blß auf das gantze zunehmen pflegen) Stuckweiß in den Keller bringen kan. Daher das ande,
auföAug oder vielmehr an die Tasche bekommt/ undda- reAufschlagenandemJnnhaltoderHaltungkeineweite-
hero auch manches vscuum noch gar für vinum. und das re Veränderung bringet. Ausser solchen Fallen gäbe es
in2oe für eine Kanne bezahlen muß. Mancher kan es freylich mit Aus-und Eintragen/Wasserschopffenzc viel
auch vielleicht nicht besser/wenn er es gleich gern besser ma- Wesens. Wiewol man auch entgegen setzen könte /die
chen wolle/ und da fehlstes denn wiederum ossr um ein Mühe/wiegroßsie auch ist/werde noch wohl belohnet:
empfindliches (zumahlen wann der Tranck alt und theu- Dann ein solches Faß / das ohne dem mit besondernFleiß
er) aus ungleicher Unterrichtungund eingewurtzelten und ausdie Dauer gemachet wird/ das behält hernach seu
Gebrauch/ da er nimmst und gibt/ wie ers bey andern ge- ne Richtigkeit/ und ist gleichsam tegirimiret und surkea-
funden. Es kommt auch wohl / daß wann ihrer zween riliret auf viele und lange Jahre. Dabey wir uns aber
ein Faß yjsiren / daß sie mit der Summa schlechtlch auch inzwischen nicht besorgen / ob der Wasserkasten /
übereinkommen/ und nicht nur um einige Viertel oder Schöpssbrunn oder Cisternen Wasser gnugdazu haben/
Kannen/ sondern wol um ein halbes wo nicht gantzes Ei- dafür haltende / daß es daran selten fehlen solte. Aber
merlein ( als etwan in grossen Stuck Fassern) von ein- dannoch werden noch einige zufallige Unfüglichkeiten bey
andersind. Eslasst sich auchmanchermit seinem Vili. derWassereychgeanthst: Dann es geschicht nicht selten/
er-Stäblein ein / der es nicht gelernet/ und keine rechte daß durch unvorsichtiges aus-und abladen/ durch hin und
äpplicscioo weiß. So hat man auch offt weit in die her rollen/heben/sührenund legen die Gargeln der Fässer
Stadt zu einen gewissenhassten und der Sach wol ge- oder (wie sie anderswo genennet werden) die Kimminge/
wachsenen Vilirer. Auch geher es nicht allezeit am rich- Frösche/ oder Zargen bey den Böden abgestossen / und
tigsten her/ wo man Faß und Naßzusamm kauffen muß/ weggebrochen werden/ daß dieFässer ausrinnen / und die
oder da man solche nicht auf der Stelleausleeren kan und Noth erzwinget / daß auch alle andere Gargeln abge,
über Land führen muß/ da derKausser und Vc'-kauffer schnitten/ und der Bo?en änderst eingesetzet werden/oder
erst überlang oder gar nicht mehr (als durch Zufalle ver- wenigst eine neue Daube eingemachet werden muß.
hindert oder vom Tode aufgefangen) zumjamm kom- Durch diesen Unfall verleurt sich dann die Eyche oder we-
men/ daher dann Unrichtigkeit entstehet. nigst ihre Deutung: Aber auch das ist eine überflüssige

/. 2. Hierwieder ist an vielen Orten da es vielWein- Sorge. Dann eine neue Daube muß eben wie die vori-
wachs hat / als insonderheit an denen am Rhei; «ström ge eingerichtet werden / und kan dem Innhalt gar ein
gelegenen / die N?astereyche aufkommen / und wird viel schlechtes und so viel als nichts nehmen oder geben/ weil
gebrauchet/die Wassereyche aber an dem besagten Orten der Boden bleibet wie ervorwar. Eskommtaber man-
istdiese: Manführer die leer« Fässer zu demBrunnenka- ches kostbares Faß Wein ausden Marckt/das hat die Ey«
stenaufoffenenMarckchin. Da ist dann eingesh-vorner che entweder nie bekommen oder wieder eingebüsset. Ant-
Eychernut seinem bemerckten undunfeklbaren Stadt- wort : Mancher sihet des Fasses Grösse/ die Dicke der
und Landmaaß / das hat unten eine Reibe/dadurck das Dauben/ und wie weit die Gargeln vom Boden heraus
Wasser/ mit welchem die Eyche gleich bis oben angefüllet stehen/ missets obenhin mit dem Augenmaß oder mit der
ist/ durch den Faßtriechter ins Faß gelassen wird. Der Spann/kaufftsfürKurtzweil/ auf Gerath-oder Trau«
EycherfülletdarausdieledigeFasser mit Wasser/zeylet wol/ und denckt: l^oclics noo curse ?r«tor, (der
und zeichnet fo offt eingelassen wird / und endlich rechnet Schultznimmts nicht fo genau) will dabey zeigen/daß er
er die gantze Haltung; Wie viel Ohmen/ Viertel/ Kan- ohne Maaßstab und Eyche messen/wenigst kauffen könne/
nen/ Schoppen nach den» Eychmaaß hinein gegangen/ zumal von einem guten Freund/ dessen Treu ihm vorhin
( die Eychmaaß aber ist etwas reicher als die Schenck- bekannt / oder von einem dabeystehenden bedeutet wird,
maaß) sobald wird auch derInnhalt mit einem gewis- Doch giltgleichwoleine Eyche nicht aller Orten/and mü-
sen Brenneysen ausdas Faß gebrennet/ theils auch einge- ste man/ wo sie nicht angenommen wird / den Wein ab,
schnitten/ oder sonst dabin gezeichnet. Diese Manier zapffen/und dasFaß zuvor eychen lassen: oder auch so lang
hatsundgibts/gantz gewiß und unfehlbar/ als welche harren/biß das Faß völlig ausgetrunckcn/ und so dann
von der Gerechtigkeit und Natur selbst erfunden. Wer erst das Faß abeychen und das k»cic machen lassen; wel-
weitvon solchen Orten/da dergleichen Land-oderStadt- ches alles mit so viel Müh als Zeit-Verderb/wann esan-
Eychen zu haben/ entlegen / der kan sich aus dem besten derst dabey bleibet / und nicht gar Verlust dazu schlagt/
und bewehrtesten Holtz/ oder von Kupsser selbst eine Ey- verbunden. Aber auch wieder diese Beysorge ist noch ein
che auf einen oder mehr Eimer von einem dazu sonders er- kecepr vorhanden: Dann denen Weinhändlern ist die-
sorderten Stadtmeister machen / und von einem solchen ses gar was gemeines und alltägliches/wieviel der Eymer
geschwornen m»t dem öffentlichen Marck bezeichnen las- da/ wieviel er dort hält; so ist auch unter Hunderten kaum
sen/ solche wohl verwahrlich halten und so offt es nöthig einer/der die s. 8pecie5, nit könne/und nicht wüste/Maaß
und beliebig gebrauchen / welches zumal bey einem mit Maaß zu vergleichen:c. Item der Verkauffer giebt
Meyerhosso nutzlich als unentbehrlich: Dawider möchte das mit dem gewohnlichen Eychmaaß / der Kauffermis-
man einwenden/dieStadt-undLandeychesey nicht durch- sets nichtsdestoweniger entweder ausder Stelle / oder
gehends dienlich / dann bey grossen Stuck-Fassern/ so im hernach mit der Ruthen / verkauffets auch wol nach der
Keller zusamm gemacht und aufgerichtet werden / tauge Ruthen/oder nach dieser und der Eych zugleich/ aneinen/
sie nicht/ ohne sonderbare Unbequemlichkeit und Müh- der die darauf stehende Eiche nicht minder verstehet und
waltung: Aber diesem ist entgegen zu setzen/ daß gar offt gelten lasst/ und an einen Ort da sie auch nicht verschla-
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gen wird/ und man nur darauf rechnet. So wird auch Wann dieses geschehen/ so ist die Ruthen fertig/ (viä.
der Wein obne das auch gern umgezapffet/ er sey gleich k>Z. i.) und braucht man dabey weiter mchts zum?un-
unter der Eych/ oder unter der Rüchen/ oder neurral. clamenr, aiedaßman seine Theilgen im Rechnen in vier-
Demnach gehet man am behüt - und gewahrsamsien/ wo eckigter Form d. i. so lang/ so breit und so hoch nimmt/ als
man zum forderlichen FottMg des Handels und Man- ihre Groj?e auf der Ruthen gemacht worden; je mehr
dels neben der Wasserepch/auch der Viller - Ruthen sich und kleinere Theile man aber nimmt/ ie »ccuracer kommt
bedj-net. alles im Rechnen heraus.

§. z. Solcher Vi'wr - Ruthen aber sind / zu Aus- F. s. Aufdaß wir nun alsobald auf das Ausmessen
Messung hauptsächlichgantzerFässer / und ihres gantzen der Fasser/ oder vielmehr ihrer cörperlichenForm kom-
Jnnhalts/di-eMiey absonderilche Arten/ dann (i.) kan men/jo wollen wir uns nicht lang bey andern Formen/die
man dazu nur emgemeinSchuhmaaß/oder einen Staab hieher nicht gehören/ aufhalten / sondern allein diese vor,
von etlichmSchuhen/der ungefehr mit oder ohneAbsehen hermirmhmen/ nach welcher man sich in Ausrechnung
aufdie Schuh in viel kleine gleiche Theile abgetheilet ist/ und Messung der Fässer selbst zu richten hat.
gebrauchen. (2.) Oder man braucht dazu einer Ruthen , §. 6. Also gehöret einig und. allein der L/üncier
von zweyerley Abtheilung / deren eine in so genannten hieher/wodurch man eine Form eines gleich dicke»,
Ttefplmcten zu Abmessung der Weiten oder Tieffen der runden Säulen Stücks mit ebenen gleich weit von
Faß-Boden / und der Fässer selbst/in der mitten / die an- emanderablkehendenBSden verstehet. Will ich den
dere in so genannten L.angpm,ccen zu Abmessung der Jnnhalt einer solchen Cvlindrischen Form nach meiner
innwendigen Länge der Fäiftc bestehet. Oder man misset Vilir -Ruthen ausrechnen/so muß ich vorher wissen / wie
mit der drittenArr (z.) die Fässer nnr allein schräg durch auch darnach eine RreB '--Fläche ( LNculus) wie unken
denSpund biß unten zu einem Faßboden / dabey man und oben der Lx»ncler gemeiniglicham Boden hat /
nur sehen darff/ was von dar biß an den Spund ans die- wann er sonderlich gerad stehet/ gemessen/und ausgerech,
ser Viller - Ruthen stehe. Die erste Art braucht jedes- net werden muß. Man misset aber an selbiger nur
mal viel rechnen; sie ist aber dahero auch die allernchtig- die N?clrcgrad mitten durch / und nimmt darauf
sie / und auch leicht vor den übrigen / solche selbst zu ma- Z?- malso v -el für den Umfang oder Lircumterem?
chen: massen man lauter gleiche Theile darauf tragen derselben / oder / an statt solche gefundene Weite mit
darff. DieandereArt istschon etwas schwerer zu ma- einem Bruch zu mulripliciren/ muiriplicirt mansie mit
chen/ sonderlich was die Abtheilungder je länger je mehr einer um 7. mal so viel grössern Zahl/ d. i. mit 22. ( 22.
zusamm-kommendenTieffpuncten betriffr; Aber dage- macht aberso viel als 7. mal ??.) worauf ich vas um
gen vor der ersten/ wieder des Rechnens halber um soviel so viel dazu grösser berausgekommeneskacir gleichwol
leichter; Indem man solches dabey so offt zuwiderholen wieder eben/wie bey dem Bruch nn't7.cliviciiren muß.
nicht vonnöthen / noch auch dazu so gar grosse weitläuffti- F. 7. Die Ursach aber/ warum man in einem Lie¬
ge Zahlen zu gebrauchen hat; So giebt sie auch der Rich- cul z^, mal so viel/ als die Weite macht/ für den Um-
tigreit wegen der ersten Rüchen fastgar nichts nach/wenn fang des Circuls rechnct/ist/weil im Sechs-Eck (vi^.kiA.
sie nur vorher sieijsig und accurat gemachet worden. Aber 2.) zwo dessen Seücn ^ v und L L eben so viel machen
deswegen ist der dritten Art am wenigsten zu trauen: nit als die Weite ^ L von einem Eck derselben grad mitten
sowohl/ wegen ihrer eignen Schuld / als vielmehr weil durch / bißandasande:egegenüber/undalsoaIle6.Sei«
nack dem kunäamenc ihrer Abtheilung die Form der ten ^v» OL, LL, L5, fx. oder der gantzeUm,
Fasser gar selten übereinzukommen pflegt. Nichts desto- fang des Sechsecks l) LL? L ^ dreymal plzecke so
weniger bedienen sich deren die besten Wein -V?rlässer / viel als eben dieseWeire ^ L, so mag/ weil das Bogen¬
zumalm in Franckreich / Holland / am Rhein/ in Nieder- Stück ^ 1) in der Länge etwas mehr austragt als die
Sachsen/ und anderstwo mehr; Mit eii-em Wort / fast gerade Linie ^ v, der Überschuß im gantzen Umfang des
durchgehends / dieweil sie gleichwolam kürtzesten damit Circuls noch um mehr austragen,
zurecht kommen können/und dabey des Rechnensüberho- §. 8. Gleichwie man aber weiter vor denJnnhaltder
ben seyn dörffen: Darnach auch sowohl weil dieRhein-als gantzen sechseckigten Fläche/ oder aller 6. in einem Kreyß
die Französischen Weinfasser mehrentheils auf einerley herumstehenden Dreyecke^ (Zl). O L ö, L k.
Form und nach einer I'roporrion gemachet werden -da- ? L L, 6 L/i, um ihrer völligen Gleichbeit willen alle il>
her trifft es damit noch so immerhin/ ohne ziemlichen Jrz- re Grund -Linien 61). t) L L, ö5 L. L d. i. vom
chum/zu. Sie kommen meist aus Holland und Kranck- gantzen Sechseck der gantze Umfang mit
reich / jene von Eben-diefe von Burbaumen Holtz meh- demvierdtenTheilvonU), d .i .mitderHelfftederHöhe
rentheils zugerichtet/ lausten unten scharffzu/ und sind da- ^ oder ^ L in einem der 6. besagten Dreyecke mulripli.
selbst mit Messing gefüttert: Sind auch theils in zwey ciret wird/also mukiplicirt man in einem Circul/ weil
Stück/ daß man sie von einander nehmen / und zum Ge- man ihn auch für eineFlache ( die in lauter unzehlich vielen
brauch wieder ineinander stecken kan / vermittelstmessin- im Kreyß herunOehendenund in der Mitte zusammen
ger Hülfen/und eines einfpringendenFederleinsgemacht: treffenden/ gantz schmalen Dreyecken besiehet/) halt/ wel,
damit sie sich selbst an ihrer gehörigen Stelle festmachen, che alle der Höhe sind/ als der halbe Theil 6(Z oder ö(Z
Gemeiniglich ist auch auf der einen Seiten das Rheini- von des Circuls Weite ^ L ausmacht/ also/ tag ich mul-
sche/ auf der andern das FranzösischeMaaß gezeichnet, ripiicirt man auch mit der Hclffte von der Hohe 0-
Wir wollenste weiter unten was ihre Abtheilung und der LL, d.i. mit den vierdten Theil von des Circuls
deren Gebrauch betrifft / generslicer mit mehrern be- Weites k, alle Grund-Linien dieser unzehlichen Drey,
schreiben. ecke im Circul/ d. i. selbst den Umfang des Circuls wie-

§.4. Indessen wenden wir uns wieder zu der ersten/ derum /rvenn man den Jnnhalt der also umgebenen
und setzen sie von einer Lange ungefehr von 4. s. biß 6. Fläche haben will.
Schuh-, d. i. ungefehr von einer Claffter / oder halben /. 9. Solchen Jnnhalt / weil ich ihn an lauter sol--
Rheinlandischen Ruthen: Daran wir jeden Schuh wie- chen viereckigten Theiligen gerechnet / welche so lang so
derin 10. Theil/ und ein solches Zehntel abermal innoch breit/und so hoch sind/als ich die Grösse damaufmemem
andere oder gar hundert kleinere Theilgen eintheilen: Vikr-Stabe oder meiner Ruthen gemacht hab/so mm ich

sie auch
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sie auch so hoch noch übereinander dazu / als in die Hohe §. 12. Am Fall man aber kein Eychmaaß zur Stege
des Cylinders äö. (vi6. Kß. z.) gehen können / d. i. ich bekommen kan / so nimmt man das nächste beste Faß da-
mulriplicire die nunmehr herausgebrachten Thelilgen zu/ misset es zuvor oder hernach mit Wasser -Maaß aus/
im Boden HL mit der am Cylindern auch noch wir wollenZ. E.42.Maaß oder Kannen prxciledarin-
nach eben diesen Thelligen gefundenen Höhe üv. nengesundenzuhabensetze.AufdezV!tir.Ruthmabersoll
das kacic ijt der Jnnhalt des gantzen Cylindri oder der es an seinen Theilgen der inwendigen Lange nach I8o .hal--
Waltzen-Form. ten/u. gilt gleich ich mag solche Lange am ieerenFaß durch

§. 10. Ob es nun scheinen möchte / als ob sich diese das Zapffen-Loch (vici. k-Z. f.) oder / wo das Faß voll
Waltze aufdie Fasser nicht solte bequem appliciren lassen: wäre / oben nach der Lange über den Spund mit den Zm
Weil jich der Fasser insgemein gar zu sehr irreZulairs chen oder was von den Dauben über die Böden beyder«
Form nicht wohl zu einen Cylinder schicket: Denn ihr seits heraus gehet gemessen haben (vici. 6.) Ich muß
Bauch ist in der mitten viel zu dick gegen die Tieffe der aber hernach solche Zarchen und die Dicke aller beyden
Böden / daß man eines für das andere daran nicht neh- Faßboden so viel/als mich gnug'dünckt/wieder abziehen,
wen darff/ geschweige daß nicht einmal die Fasser schön Die Faßböden wollen wir gleich/ oder doch nach geschehe¬
rund von den Böttgern / Büttnern / oder Faßbindern ner Vergleich-oder ^guirung 104.Theilgen weit setzen/
können gemacht werden / sondern sie gerathen auch meh- die Mitte aber des Fasses 110. Theilgen tieff nehmen/
rentheils ausser ihrem Bauch noch ferner an einem End welches mit der Tieffe oder Weite der Faßbodens/ nem-
dicker als am andern/hiezukommt abermal/daß sie sich im lichmit ^.verglichen/107. macht; Diesenimm ichz^
Bogen verlieren: So ist doch/ ob man gleich/was dieses mal für den auch durch und durch gleich verstandenen Um¬
letzte Stück betrifft / nicht mehr helffen kan/ der In- fang; Das thut zz 6. welche wieder in demvierdtenTheil
thumder daher aufeine Kanne oder mehr/nach derGröf- der verglichenen Weite nemlich mit 27. multiplicier/
se des Fasses etwan hinauslauffcnmöchte/ nicht anzuse- 9072. für einen Boden dieses nunmehr der Weite nach
hen/so lang man zumal keinen genaueren mocium weiß/ durch und durch verglichenenFasses ausmachen/undmuß
welcher sich so allgemein / auf volle und leere Fasser / son- ich nur diese Summen noch so viel nehmen/als vielmai sie/
derlich auch fo hurtig wie dieser gebrauchen liesse: Wash her Lange des Fasses nach/ noch dahinein gehen könnten;
im übrigen die Dicke der Fasser in der Mitte noch anbe- Welche Lange wir 1 80. eben solcher Theiligen groß ge¬
langt/ so sucht man deren cliKerenx von den Tieffen der nommen haben: Wird also der Jnnhalt des Fasses oder
Böden so viel möglich durch das seguiren oder ausglei- der 42. Maaßkannen darinnen/ wenn ich 9072. mit 18<>.
chen wieder einzubringen.Wiemanesbey andernFor- mulriplicire/mi6z296o.meinerTheiligenbesteken/wo-
men mehr zu machen pflegt Z. E- bey Ausrechnungeines raus nach der Regel cio l'ri bald gar wieder zu finden ist/
Eychmasses/alsdas unten gemeiniglich auch weiter ist als was auf einen Eymer gehe/ wenn wir nemlich fetzen/ 42.
oben. -Aquiren aber oder vergleichen heist dt'e HelfZ5 Kannen geben 1652960. Theiligen/was giebt i. Eymer/
eevon zweyen ungleichen zusammen aciciirren Zal)-- oder 64.Kannen? kacic: 2488320. Welchesnicht gar
jen nehmen. um «seidlein weniger ist/als oben derJnnhaltdesEych-

§.11. Nach diefem zum vorausgesetzten machen wir Eymers; daß also solches genau genug zu getroffen: Da-
uns zu unserm viliren / und nehmen in Anfang bekannte her wir für einen Eymer aus beyden Zahlen behalten mö-
Exempel/ oder solche Fasser/ da wir schon wissen/was hin- gen, welche wir wollen/ unterdessen wollen wir bey der
ein gehe/aufdaß/ wo wir diese auch nach unsern Theilen/ obigen und ersten Zahl bleiben.
aufdemViür-Stab/oder der Ruthen/ausgerechnet ha- §. iz Haben wir nun / was wir auf einen gantzen/
den/wir damit weiter aufein solches Gefäß/dessen Maaß halben/ Vierreis und; . Viertels Eymer/ja gar auf eintz-
uns noch völlig unbekanntist / fortgehen und dadurch liche und doppelte Kannen rechnenden / so können wir
ebenfalls hinter desselbigen Jnnhalt kommen können, auch andere Fässer mehreren/ wenn wir darnach ihren
Nun gilt es gleich/wir mögen dazu em Eychnnaß/ etwan nach unserer Ruthen gefundenen Jnnhalt mit fo einer
von einem Eymer Z. E. selbst / oder sonst ein Faß von ei- Zahl clivicliren oder nur gleich ludc^kü m / welche ihr
nem gewi'ssenJnnhalt nehmen. Gesetzt aber erstlich vom am nächsten beykommt. Z. E. es sey ein Faß / daß wäre
Eycheymer/ derselbe seye irgendwo unten im Boden/ um- z z 6. lang / und in der Mitte 197- der eine Faßboden
wendig (vlci.k/Z. 4.) 182. unserer Theiligen / oben aber aber 168. der anders i66.tieff. Nun kommt für die bey«
nur 15 8. weit / so machen diese beyde ungleiche Weiten den Faßboden zu ihrer gemeinen ^quircen Tieffe/wenn ich
zusammen z66irt 340. deren Helffre aber für die -eczuirte beyde zusammen scicl-re/ und die Summ wieder Halbire/
oder verglicheneWeite 170.?^. mal so viel/d.i. 5 Z4.(d^e 167. heraus/ diese mit der Weite in der Mitten/ nemlich

seyn/derjenige welchen man wieder mit dem vierdtenTheil den zu solcher verglichenen Weite ausrechnen: Und dazu
x 52I > wird der Umfang/wenn ich 182. mit zz. wulcipIiLire d.i»

eben dieser Weite/d.i. etwan mitt ^ mulri- die letzte verglichene Weite zz mal fo groß nehme / 572.
^44 ^ herauskommen/welcher gar mit demvisrdten Theil von

püclret/ unddadurchfür den einfachen Boden des der i82.nemlichmit45r>mulciplicirt/fürdenöölligendur6)-
Weit« nach mit sich gantz verglichenen Geschirres 22695. aus gleichgemachtenBoden 26026. machten. Worauf
herausbringt. Nun setzen wir endlich noch/diese Theili- man endlich diese noch mit der Lange des Fasses / nemlich
gen könnten in das Eych -Geschir: nach dessen Höhe von mit z z6.mu!ripliciren darff / so wird der Jnnhalt des
lio.Theiligen/noch no. mal übereinander hinein ge- Fassesbestehenin87447Z6«Theilgenmeiner Vilir.Ru¬
hen/ machen also 22695. mit 1 ro. mulripliciret für den then/ womit ich dasgantze Faß ausgemessen hab. Es halt
Jnnhalt eines Eymers aus: 2496450. davon kommt aber dieser Jnnhalt an Eymern/wenn ich ihn mit der aus
auf einen halbenEymer 1248225. auf einen Viertels Ey- den oben viürten Eych-Eymsr gezogenen Summ von
mer 624112. auf einen halben Viertels Eymer zi2056. 2496450. eben so grosserTheiligen ci'vläire/z.gantzeEv-
und auf ein Viertel oder 2. Maaß-Kannen 78054. mer / und noch dazu Eymer/ weil ich/ aus dem Überrest

Ay Z 12/5Z86.
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i2s5?86.soviel/ nemlich 1248225. als derJnnhaltb» mehr auf die Art/wie vorher/von loaufio/ von^oauf
sagten halben Eymers/auch noch abziehen kan; wasaber 2o.zc. sondern von 0 auf 10/von 10 auf20/von 20 auf
noch überbleibt/macht nichtgar^ einer Maas aus/wel- zo. :c. biß wieder zu End von so auf 100 gezogen wer¬
thes man dahero gar nicht rechnet. So halten wir auch den / an denen man darnach den einen Fuß desCirckuls
weiter für unnöthig / noch mehrere Exempel von dieser auf denen in gleicher Weite durch die gantze Breite des
ersten Vilir.Ruthenzugeben/indemwirvermemen/daß Maasstabs langst quer wieder hindurchgehenden ivLi-roir dieselbe mit einem schon deutlich genug werden erklä- nien so weit hinaus oder hinab fetzet/ hinten auch mit dem
rer haben. . andern Fuß des CirckelS/womitman die Theile dorthin-

§.! 4. Was aber jetzt die andere Villr - Ruthen be- Werts hundertweis genommen/ gleichfalls so weit/ biß auftrifft / rechnet man nach solcher nicht mehr in so kleinen eben diese Linie hinein gehet/ als viel der Theile über so und
Theiligen /alsdieerstehatte/sonderngleich nach Maasen so viel hundert/und über 1o.2o.zo. zc. aneintlichenZah-oder Kannen/ deren Höhe auf der einen Seiten alle gleich len noch darüber seyn müssen,
weit von und nach einander / die Lange der Fasser damit 16. Wir haben auch noch eine andere Art eines fok
zu messen /aufgetragen sind/ und dahero^.ang^puncten chenMaasstabes bey der siebenden Figur zur Lange des
genennet werden; die Weiten aber eben derselben Kan- halben Schuhes äL in kleinem mithm machen wollen/
nenbefinden sich auf der andern Seiren/ die Tieffcn oder aus der man nur anfangs nicht 10/ sondern nur s Theile
Weiten der Fasser damit zumessen / und gegeneinander gemacht: dieweil sonst einer von solchen nur halb sogros«-

zuvergleichen /ohnedoch auch den absonderlichcnJimhalt sen zehenden Theilen seinekleinere zehende Theile/ dareinaufdem Boden dazu weiter ausrechnen zu dörffen.Gleich-er wieder wäre eingetheilet worden / zu klein und gar zu
wie man aber die Weiten gegen die Höhen derMaafen engzusammen bekommen hatte. JnAnsehungdessenbat
auf solcher unserer andern Ruthen unterschiedlichnehmen man lieber andern theils um so viel desto mehr Querlinien
kan / also ist es doch besser / daß jene ehe grösser denn klei- übereinandergemacht / und die Breite des Maaöstabs
ner / als diese/ genommen werden : Dann weil sie selbst groß genug dazu genommen / auch also dadurch die 1000
je langer je mehr zusammenkommen / so möchten sie auf Theil gleichfalls wieder herausgebracht. Man siehet auch
die letzt gar zu dick zusammen gerathen / und nicht mehr fh ferner an denen dazugesetzten Zahlen / mit welchem Unter¬
deutlich mit ihren Zahlen voneinanderzuerkennenseyn; schied dieser Maasstab / gegen dem vorigen / gebraucht
doch ist es genug wenn man für die erste Weite/ oder (wie werden könne.
man sie wegen der Fasser / welche nicht so / wie das cylin- §. 17. Wenn man also den ersten Tiefpunct
ärische Maasgeschir: / aufeinem ihrer Böden stehen / fon- (er mag gleich einen halben Schuh lang / oder noch län-
dern auf dem Bauch oder Seiten liegen / und gemessen ger / oder kürtzer genommen worden seyn ; wir haben ihn
werden / nennet) für den ersten Tieffpuncten ^ ö. (vi6. jetzt/ z. E. einen kalben Nürnberger Schuh lang genom-
ki'L.7.) einen halben «schuh ungefehr aufeiner Lange men / und den Maasstab kig. 8- auch so groß / d .i. vonvon2^ biß z.Schuhennimmt/woraufmandazudiean-einem halben Nürnberger Schuh gemacht) in seine 1000
dem Tiesspuncten oder Weiten von 2.3.4.5. und mehr Theil nach einer der beyden erzehlten Arten abgetheilet
andernMaafen oderKannen miteinanderdurch oder ohne hat/ so nimmt man die übrigen Tiesspuncten von eben die-
Rechnung/ folgender gestalt zu finden pflegt. sein Maasftab nach gewissen gleichfalls gegen 1000 für

§. i s. Man rechnet nemlich für ä ö die Zahl 1000/ die erste Weite / dazu ausgerechneten Tabellen / weiter
macht auch wohl würcklich daraus auf einem andern Ort nach Abzug des vorhergegangenen Tieffpuncts / übersel-
hin einen Aeomerrischen Maasstab von 1000 Theiligen/ bigem auf unserer Vilir - Ruthen hinaus; wobey ich der
aufdie Weis / wie man wohl bey dem Feldmessen, schon Mühe überhoben bm/jetzund erst auf das neue wieder aus
mag gelernet haben. Denn da zieht man etwan auf die der zu dem andern/dritten/vierten/achten/funffzehende:c.
ganze Lange von ^ Schuh über ä 8 (kig. z.) eine andere Tieffpunct gleichfalls vorher mit 2. z.4.8.1 s. :c. mulci-
psrsllel-Linie ungefehr in der Weite von dem 8 ten/5>ten/ plicirtenHuaörst.Zahl von 1000. nemlich aus so viel-
1 öden The?l davon in gleicher Lange / theilet darauf jede mal 1000000 mit langer Weil die (^uscksr- Wurtzel
Linie inseine 5/ und jeden Theil von diesen wiederum in auszu ziehen; derowegen man auch/z. E. den Anfang von
seine 2/ also die gantze Lange ^ L. wie auch die andere über einer solchen Tabell mit Herfetzen wollen,
ihr psrallel-gezogenegleich so lange Linie/eine wie die an-
dere in lO.gleiche Theil/davon lasst man aber den ersten Tabell fur die Lange der Tiesspuncten im Theiligen/
Theil oben und unten aus/und schreibt nur/nach dem an- deren der erste Punct 1000. halt,
dern/die Zahl 100. (denn so viel kommt von 1000 auf ei¬
nen solchen zehenden Theil der Lange ^L) nach dem drit¬
ten/ 200/ nach dem vierten / 300. u.s.w. biß nach dem

letzten / 900. Vorn aber gleich im Anfang bey ^ oben

und unten auch 100. und zwischen den beyden ersten Thei¬
len ein 0. Denn von diesem nimmt man hinten Hinaus¬
werts die Theile auf dem Maasstab hundert weis / und
das übrige dazu von diesem 0/ Herfürwerts: deßwegen der §. 18. Sonst lassen sich diese Tiesspuncten auch auf
erste Theil wieder oben und unten abermal in 10. andere einen andern Weg gantz ohne Rechnen / und ohne solche
kleinere Theil pflegt eingetheilet / und zu dem ersten davon Tabellen herausbringen/also daß ich ebenfalls des Maas-
beyderseits 10. zu dem andern 20. u.s.w. nach Anwei- stabs nicht bedürfftig bin. Man macht nemlich nach der
sung der berührten 8.^8. geschrieben zu werden. Wei- Weite des ersten Tieffpuncts auf der Linie -k ^ ein
terhängtman oben und unten oundo. und diehinten- gleichseitiges rechtwincklichtesViereck ^VLl). (vi6.
hinausfolgendeTheile iOO .und iOO. 2O0.und200.300.kiZ.7.) dieWeite^L, oder ö v über Eck gibt dieLange
und 300. :c. wie auch vorn 100. und 100. mit graden desandernPuncts/welchenich/wiediefolgendealiemit-
Querlinien zusammen / imgleichen die kleinere Theile zwi- einander aus ^ über K hinaus aufdie Linie ^ 2 inL setze/
schen 0 und 100 oben und unten Herfürwerts/doch nun- und so weiter auch die Weite VL für den dritten Punct
mehr mit diesem Unterschied / daß ihre Querlinien nicht aus ä über L und L in die Weite v 5 für den vierdten

Punct

I 1000 6 2449 II 3316 16 4000^
2 1414 7 264s 12 Z464 4123^
3 1732 8 2828 13 ?6os 18 4242
4 2000 9 3000 54 Z74I 19 4359
s 2236 10 3162 Is 387Z 20 4472
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Punct aus ^ über ö, ^ und ^ in Lcc. so viel auf die 5.21.Nun doiffre»? wir nehmen die Langpuncte^/wel-
Vilir. Ruthen bringen kan. che wir wölken; wir wollen aber dock lieber den denen blci-

§. 19. Stetig --Puncten nun auf der andern ben/die wir vom Eych-Epiner herausgebracht habe"./u :d
Seite der Ruthen auch auszumachen / nimm ich dazu ein damit ebenfalls auch das Faß ?iZ. 6. viliren; finden aoer
Faß/von weichem ich schon präcise weiß/wie viel Maas daran am Boden (eine kleine ck/keren-, die augmschein-
hmein gehen/oder ein Eych-Maas von einem Eymer. Ge-- lich eine viertel oder halbe Maas Tieffpuncten austcagt/
setzt nun/ wir hatten beydes wieder/ wie oben/den Eych- aber es ist garnicht zuachten) überall reichlich n.Maas/
Eymer Nß. 4. und das Faß von 42. Maasen oder Kannen und in derMitten durch denSpund beylaufftig i/Maas
ri'K.s.somess'ichdaraufe:stlichamE»ch-Eymer mit meinen Tieffpuncten/ welche miteinander verglichen iz;/ oder
Tieffpuncten oben und unten dieWeite/befinde (wenn der nur / weil wir die Tieffpuncten etwas zu reichlich dörfften
erste Tieffpunct/ wie vor / j.E. gesetzt/ einen halben Schuh genommen haben/so können wir jetzund das ^ Maas Ties-
großgenommen worden) unten guier 1 z.Maas Tieffpun-- Puncten fahren lassen) 1 z. Maas Tieffpuncten geben. An
cren/und oben 1 o.Maaspuncten/welche miteinander ver- der innwendigen Lange aber finden wir 16. Maas / oder
glichen/ nöMaas Tieffpunctengeben. Darausäivicii'e ^?z Maas Langpuncten/derowegenwir diese letztere 168
ich die Anzahl derMaas/oderKannen/dieauseinenEymermit iz. Tieffpuncten mulcipüciren/ und das iacit 2184
gehen/(wir wollen/wie oben schon geschehen/64 Kannen durch Abschneiden der hindersten Zahl mit io ciivj^iren/
nehmen) mit diesen uz Maasen Tieffpuncten/oder/da--oder aus zehentheil Maasen/ganze Maasen oder Kannen
mit man nicht gleich im Anfang mir Brüchen zu thun ha- machen/so werden wir eben wieder/wie oben auch (Z.i z)
den müsse/so theile ich zweymal 64. d.i. 128 mitzweymal nach der ersten Vilir-Ruthenz.ganzeE'ymer/ undnoch

(weil zwen halbe ein ganzes machen) d.i. 2z/ d.uzu dazu Zz Eymer/d.i. einen guten halben Eymer noch dar¬
wollen wir vorher noch die 128 mit 100 mulripiiciren;überhaben : denn daß wir hier schier 6 Maas oderKan-
oder 10O mal vorher noch so groß machen / indem wir nur nen mehr als oben herausgebracht/ scheint wohl so erwas
noch zwey nullen hinten anhangen (deßwegen ich aber zu seyn / undmacht doch gegen vierthalb Eymer/ d.i. ge-
hernach von dem / was ich leklich mit dieser meiner Vilir- gen 224 Maas / oder wie 1 gegen zy ja gar ein schlech-
Ruthen herausbringe / durch Abschneidung zweyer Zah- tes aus. Im übrigen siehet man hieraus / daß das Vie¬
len hinten dadurch wiederum mit 100 cüvicliren muß / es ren und das Ausrechnen darnach eben so schwer nicht sey/
sey denn / daß ich nach dem ersten darauf gethanen 6 vicli. wie man sich anfangs einbilden mögen. Vielmehr kan
ren vom quoro hinten eine oder zwo schon hatte hinweg es von einem jeden begriffen werden / wenn er zumal die
geschnitten/imwelchen Fall ich hernach zur Letze gar keine/ Ruthen selbst nicht erst machen darff / sondern dieselbe
oder doch nur eine allein abzuschneiden hatte) tscir r 2800. schon verfertigt haben kan. Nichts desto weniger aber
welche im cliviciiren mit 2 z/ 556z oder zz lange Maas, lerne man nur mit dieser feiner Ruthen recht bekannt wer,
Puncten geben / worvonich nur 55 behalten / und die den / daß man wisse / wo und wie man hernach beydem
Höhe desEych-Eimersausder Seiten der Lang-Puncten Messen und Rechnen in herauskommenden Brüchen
meiner Rüchen in so viel gleiche Theil eintheilen / und der-- durch nach-oder zugeben sich helffen könne / so wird man
gleichen auch noch weiter darüber / so lang die Ruthen je langer je mehr und genauer damit zutreffen,
ist / hinaus setzen kan. Wobey ich gleichwohl im Viliren §. 22. Nun ist die dritte Art zu vitiren noch übrig/
zu letzt noch eun Zahl weiter hinten wegschneiden muß/ welche darinnen bestehet/daß man die darnach abgetheilte
oder ich setze nach oder zu dem zehenden Langpunct allererst Vilir - Ruthen oben zum Spund hinein / biß unten gegen
! / nach dem zwanzigsten 2/ zu dem dreyssigsten z/ und dem einen Boden zu / stecket / worauf mannurnachder
nehme die übrigen dazwischen im Rechnen gar nicht mit. Zahl sehen darff / die bey dem Spund auf der Ruthen ste-

§. 20. Dahin werden hier eben auch du Lang- hetz weil selbige andeuten soll/was hinein gehe. Gleichwie
Puncten und ihre kleinere dazwischen treffen / wen' ick sie aber entweder jedes Faß dazu seine besondere Ruthen ha-
gleich nicht nach dem Eych-Eimer/sondern nur nach einem ben müsste/wo es damit jedesmal so sccurac .als mit denen
andern / das ich vorher genau / mit Wasser/ Maas - oi)er beyden erstenRuthenviliret werden sollte, oder es müssten
Kannen - weis ausgemessen / herausbringe.Wir neh- alle Fasser gegen ihre / durch und durch ve-glichcne / inn-
men zum andern Exempel wieder allhier gedachter mchfen wendige Weite oder Dicke gleich propom'omrte Lange
obiges Faßlein (viä. ?iZ. f.) von 42. Maasen/ daran wol- haben / als hat man sich / weil weder das erste mit Vor-
lenwirnun am Boden reichlich 4. Maaß / in der Mitten theil thunlich/noch das andere zu hoffen ist/ausdiese neue
durch den Spund grad hinunter 4ö Maas Tieff uncten Art zu viliren so gar genau nicht zu verlassen. Nichts desto-
gcsunden haben/ welches miteinander^quirt ode.'v-rgli- weniger / indem es doch mit solchem Viliren geschwind ge¬
rben 4z Maas Tieffpuncten macht; womit ich d >n Inn- than / und man des Rechnens dabey gantz überhoben seyn
halt des Fasses an 42.Maasen oder Kannen ckvickren kan/so ist sie dennoch so/wie oben im z.§. beschrieben wor-
muß/dasürwir(weilvier viertel ein ganzes machen) vier- den / eingeführet / undmanmag damit zufrieden seyn/
mal 5/ d.i. 17. und für 42 viermal so viel/ d.i. 168 nh- wenn sie nur so überhaupt eintrifft. Derowegenwollen
wen / und beydes miteinander 6!vi6iren / da wir denn wir sie auchjetzund/nach denen andern Ruthen/fürstellen/
9;;/d.i.beynahe i o Maas Langpuncten heraus bringen: und weisen/ worinnen das tunäamenr ihrer Abtheilung
Derowegen wir auch die mit der noch unabgetheiltenSei- bestehen /^ und wovon das erste Maas dazu genommen
ten unserer Vilir.Ruthen abgezeichnete mnereLa ige des werden könne.
Fusses in loTheile theilen / und deren auch noch mehr so §. 2z. Solches Maas aber wird / wie bey ben vori,
viel darüber weiter auf diese Seiten der Ruthen / ,ls wie gen Ruthen / so wol von dem Eych - Eymer / als auch / in
darauf bringen / können auch nach Belieben jeglichen sol- dessen Ermanglung / an einem jedweden andern Faß auf
eben Langpunct wieder in 10 kleinere Theile eintheilen/ dieWeis genommen/wie man sie darnach mit d-rRuthen
wenn wir nur damach/wie vor/nach den ezsten zehen solche: wieder viliret/und zwar erstlich amCich-.Eymec vichl^.4.
kleinenTheilichenallererst::/nach zwanzig derselben:;/und 9.) oben bey ä hinein biß gegen über zum K. als am
nach dreyssig derselben: z setzen/oder wir müssen imGeaen- Rand des Bodens / schreibt darnach zu solcher Schrag-
theil darnach von der Summ dessen / was wir damit M. Lange auf die Rutben 2. Eym. an stattet. Eymer hin;
ren/ hinten wieder eine Zahl wegschneiden. denn weil ein Faß von solcher Schrag-Lange durch denSpund



z6o DeS klugen und Rechts verständigen Haus-Vatters

eirt darauf solche auf einem ver/ungten gesmerrischen i. Eymer? tacir '..

Maasstab gemessene Schräglinie cudicö mit sich selbsten/ Wurzel oder in d?e Schraali^e für

und wenn ch aus dMm Lubic-Zahl die Wurzel aus- imch seiner Länge uNL durch

gezogen hab / so setze ich folche vor das Schragmaas zu gleich so proporrivairliches Faß 1611 Tbeiliaei /"de^n

den Fässern von einem Eymer/ von eben die'em 8-om«r,. Helffte / nemlich 8oc daö ^^ R ^

sch-n«.Bvm^
aber hernach damit weiter aus emerTabell / wieiekund dieWur?el,abl von d,m Ä?..? ^ S ^

bald hierauf/nach Abnehmung der Schragmaas von Lu^ZNU Noch Än r Z u 5,^?' Ä''
Kannen-weiswollenwirdasSchrägmaa5nÄ

^3chnchm°°b-rauchandmF.!ff.mda«S^^- W^WLWZ^'ZMÄ»

h.„wann-SM^E»m.r,^Evm.rus^od.riEy^ Wun «u-d-machimN

Z Eym-r / iEvm-r / Z,Z /» °d.riE»m.r antriff,; wo nl» kommmd n ^

nicht ? und wenn / wie wir nur wieder z. E. setzen!/ allein für einen, Maas mm, nun

42.Maas hinein gehen/ so messe ich auch hier seine ausdem linie nehmen will/ die tbeiler Mi?n ^ ^

?och glatten Vi5.r Stab abzeichnete Sch^g!..,ie/nach TheKndLgtsiei^

«mem veriungten ßeomerrischm Maasstab/wieder ab/ stab / naat daranf Maas-

vder theile solche gantz auf ein neues / auf die Art / wie zu Schragmaas / aus nachsolaender v ^5 /^

End des i stens oder ,m i6ten §. gewiesen in i cxx) Theil/ Ruthen / so bin ich der > ^ '

-^ahl des erste»

fttbsi cudice.d.i.das t»cit oder ()us6r»r.Zabl von i cxxz und so viel desto mehr genommenen/LuKic-

mal 1000 wieder mit i«x>/ und setze solchen zurLubic. Schrägmaafts absonderlich ausziehen dars

Cabell der allezeit um z Eymer steigenden Schragmaasen/
Welche 5 Eymer man leicht für einzliche Maasen oder Kannen / und die ganzen Eymer für fo viel achtels Eymee

nehmen könnte/wenn das Schragmaas für i. Kanne vorher dazu in i ooo Theile würde styn eingetheilet worden:

Also auch müsste man das Schragmaas für z Eymer in io«? theilen/wenn die folgenden Zahlen für SchrÄmaafcl?von lauter Viertels Eymern/ und nimmer aliein für halbe Viertels Eymer
gelten sollten.

;Eym.
iQScz 2s Eym. 2924

49j6j EyM.
3659

iEym. I2s9 26 z^Eym. 2962 soj6^EyM. Z68Z

z 5 Eym. 1442 27 Z ^Eym. ZOOO si .6z Eym. Z?vZ

4 rEym. ls87 28 ?rEyM. Z0 -6 52 6^ E»m. Z7Z2

s § Eym. 1709 29 Eym. Z072 sZ 6; Eym. Z756

6 z Eym. 1817 zo zöCym. zic>7 54 6; Eym. Z779

7 ?Eym. 1917 ZI z?Eym. Zi4l .ss 65 Eym. Z8O2

8 1 Eym. 200c» ?2 4 Eym. ZI74 156 7 Eym. 382s

9 ijEym. 2080 zz 4? Eym. Z2O7 !s7!7;Eym. Z848

,0 i?C»m. 2154 Z4 4? Eym. Z2Z9 !s8 7s Eym. Z870

ii ij Eym. 222z ?s!4?Eym. Z27I 7? Epm. Z892

12 ij^Enm. 2289 z6!4zEym. ZZVI 6o 7^ Cym- Z?i4

IZ i§Eym. 2Zsl 37 4lEym. ZZZ2 7? Eym. Z9ZO

14 iZEym. 2410 Z8j4? Eym. ZZ61 62 7z Eym. Z957

is i? Eym. 2466 ?9 4? Eym. ZZ91 6Z 7? Eym. Z979

i6 2 Eym. 2sI9 40 s Eym. Z4--9 64 8 Eym. 400s

l? 2i Eym. 2571 4- Eym. Z448 6s 8^ Eym. 4020

l8 2i Eym. 2620 42 sj Eym. 3476 66 84 Eym. 4041

r? 2z Eym. 2668 4? fi Eyn,. Zsvz 67 8z Eym. 4061

2O 2t Eym. 2714 44 söEym. ZsZQ 68 8rEyM. 408 l

2! 2^ Eym. 2758 5; E>?m. Zss6 69 8i Eym. 4101

22 2z Eym. 2802 >46 sLEym. Zs8Z 70 8? Eym. 4121

2? 2? Eym. 284z 47 s?Eym. Z6O8 7i 8? Eym. 414Q

24 ? Eym. 2884 48 /6 Eym. ?6?4 9 Eym. 416O

S'21-.Da«



Anderes Buch. z6l
§.25. Damit wir nun auch den Unterscheid sehen/ winden wieder anstehe/ undnicht gar hinein wischen kön-

den das Schräg von 1/ 2/ z. und mehr Eymern / von ne. ( vici. NZ. r 4. ) Wnnn man die Büchsen von 2.
dem Eichmaaßgmommen/gegeneben so viel aufder Ru- Theilen machet/ daß sie aufgemacht / und wieder zusam-
then von dem AWein vom 42. Kannen/ oder diese gegen men geschlossen werden kan/ ist es um so viel bequemer,
jene austrage / so kan solches ein jeder an den Figuren 9. Damit misset man besagter Massen ein richtig und wohl
und 10. mit einem Hand--Circul finden/ wenn er damit abgerichtes Faß/dessen Innhalt unfehlbar u^dgewißisi/
solche Weite von einer Seiten herüber nimmt/und von nach der Lange und nach der Dicke über den Spund her-
unten hinaus auf diese Vikr-Ruthen setzet/ und gehet umbeyderseitsumsLenrruwaufdasaccurjfestczMes-
endlich solcher Unterschied in beyden angezogenen Figu- set darnach/nach dttRegul6e1>j: So und sovielSckuh/
ren .'wchsv hin/ dieweil er in zwey und dreyeimerichtenZoll/und zehende Theilgen eines Zollsgibt das erste Faß
Fchftrngleichwohlnoch nicht keinen Achtels-Eymeraus- voneinemsound so grossen Innhalt; Was hat oie i-m
tr^gt/ und auch insgemein in der l>raxi nicht vielmehr ein anders Faß also gefundene Anzahl für einen Innhalt:
abtragen dörffte; Was aber einen noch grössern Un- Wobey man weiter auf nichts mehr/ als auf einen an-
terschisd im Schräg-Maas machen soll / das muß auch dem Unterschied der Lange gegen seine Tieffe/ dort im an-
cinegantz weit andere Lange / gegen seiner Weite/oder dem Faß befindlich/noch sonst aufetwas mehr sehen darss.
Tieffe haben/als das andere / welches dem Cörperlichen Aber es ist gut/ daß diese Erfindung so sehr noch nicht im
Innhalt nach / eben so viel in sich begreiffen soll; derglei- Gebrauch ist: weil man eben darum / wo sonst auf nichts
chsn aber anFässern nichts» sehr/ als an allerhand an- mehr gesehen werden darss/ manchmal ziemlich betroqen
dern Faßbinder - oder Büttner - Geschirren zu vermu- werden kan / wenn jemand ein langes schmales Faß für
then/und aus der 11. und i2ten Figur an den beyderseits einobschollkurtzes/ dabey aber auch um so viel dickererS/
dreyerley Formen äö, ^ L und ^ v jedes mit dem an- für einen angeblichen Innhalt einschreiben wollte,
dem von gleichen Cörperlichen Innhalt abzunehmen ist: §.27. Zur Prob wollen wir nur dazu ein paar Ly»
Dieweil zumahlen da einem aus ihnen allezeit das an der lincier setzen/ der eine (k-Z. 15.) soll 200. solcher Theili-
LanP oder Höhe wieder zugehet/was ihm relpeÄivc an gen hoch/und 14. Theiligen an Boden breit seyn/ k»cie
der Höhe oder Lange abgegangen war/ sie dahero um sol- wenn ich 14. mit z;.nachderzuEnddes6tenpsrsßraptn
cher ihrer so gar mercklich voneinander unterschiedener gegebenenLehr mutripiiciret hab/ 44.für den Umfang/
Form willen/ ihres übrigen cörperlichen gleichen Inhalts in der Runde herum/ der mit 200. Theiligen hinauf - und
ungeachtet / auch ein ziemlich unterschiedenes Schräg- so viel auch hierunter / und mit 14. oben herüber/ und
maaß/als die Lange ^ ö oder ^ l) gegen ^ L ausweiset/ so viel auch unten wieder durch/ zusammen 472. macht,
und tragt solches allezeit um so viel destomehr in solchem Eben so viel hat auch der anderCplmder(k>K.l6.)Creutz-
Schragmaas (um so viel weniger aber dagegen in» cör- weiß im Umfang / wenn man zu 6z. Theilgen Breite
perlichen Innhalt/ wie die zwo Formen ineinander/ in herüber ihn allein nur 74.hoch macht/denn z^.'mal 6z. d.i.
der r z. Figur/ von einerley Schrägmaas/ offenbar in 198. ist der Umfang in der Runde herum/dazu 74 Thei-
ihrer Ausrechnung nach den dazu gesetzten Zahlen / und le in dieHöhe/ und so viel wieder hierunter / samr 2. mal
oben im 6ten/ ?ten und 8ten F. gewiesenen kunclamcnc» 6z. oben grad herüber / und unten hindurch / macht just
weisen werden) aus/ je ungleicher die Lange und Breite/ wieder 472. Wenn man nun jetzt Messe wolte weil 47-.
Weite oder Tieffe gegen einander an einer Form ist. just wieder 472. derowegen müsse auch einer von diesen

§.26. Eben diese Beschaffenheit hat es auch wieder beyden Cylindern kix. i s. und 16. nach ihrem cörperli--
mit einer andern neuen Art zu vikren/wo man das Maaß chen Innhalt so groß seyn/ als der andere; so würde man
dazu/nach dem Umfang der quer über dem Spund / und sich hefftig betriegen / wie jedweder finden könnte/ wc nn
auch nach der Läng/ herum nimmt/ und den Ausspruch/ beydenachden 8.und 9. §§. oben gar ausgerechnet wür-
nach dem Unterschied/ welchen man dabey / gegen ein an- den; Es würde nemlich heraus kommen/daß derCylinder
ders bekandtes und auch also abgemessenes Faß findet/zu riß. it. über 7.mal grösser sey/ als der in der ls. 5igur.
machen pflegt. Man leimet nemlich vorher eines guten Nun könnte man zwar noch einwenden / daß gleichwol
halben Zolls breite Permentene Riemen zusammen/ daß der Fasser Gestalt so sehr nicht voneinander unterschieden
es eine Schnur von 20. biß 40. Schuhgibt/und theilet sie sey / als die Gestalt dieser beyden Cylinder/und daß dahe,
von Schuh zu Schuh; und so dann auch jeden Schuh ro an denselbige solches viliren mit derSchnur noch wohl/
inseine 10. Zoll /und jeden Zoll noch weitere in lo.kleine- ohne ziemlichenFehler/angehen solte; so ist doch gewiß daß
re Theil ab/ und unterscheidet die Schuh/ Zoll und deren schier jedesmal eine grössere Unrichtigkeit mit unterlausse/
Theile just und nett von und auseinander.Wo man da- als nit einmal bey der letzten Vitir-Ruthengeschehenkan.
;u gleichfalls ein starckes entweder seidenes oder anderes ^ §.28. Nun ist es auch Zeit von Visirung derjenigen
auch einen kalben Zoll breites Band also abtheilen könte/ Fasser zu handeln/ die nicht gantz voll / und doch auch nicht
dörffte es noch wohl besser halten als Perment / welches gar leer sind; Dabey man gern wissen wollte / wieviel
in der Nässe nichts taugt / und je länger es wird/je weni- noch eigendlichim Faß wäre. Solches unterstehen sich
ger hält es eine gleiche Lange. Damit man aber solches einige ohne ausrechnen mit gewissen dazu abgemessenen
Band oder den PermentenenRiemen bequem bey sich im Stäben auszumachen / prsecen6iren aber doch gleichwol
Sack tragen möge/ last man aus Wachholder-Wurzeln/für ein Eymerichtes Faß einen besondern Villr - Stab/
Bim-oder Buchsbaum/oderfoman es hat/aus Eben- wie auch wieder einen besondern für ein zwey Eymerich,
holtzu.d.g.emeobenunduntenflacherundeBüchfendre-tes/ und so auch allemal besonders wiederum für drey-
hen/ mit einer Welle oder Spuhlen in der Mitte/ an wel, vier-fünff Eymerichte Fässer:c. Für ein halb - anderthalb
chem aussenber etwas /welches an derBüchse anlieget/und zc. vor ein - drey - fünff-sieben !c. Viertels Eymerichte
womit die Welle umgedrehet wird/so zum hinein ziehen ^ ^ - " ^ ^ . .
derSchnur dienet/in die qu?r angemacht ist.An der Seite Fasses ein Vilir-Stab ( welcher für mehr andere aroj-
hat die Büchse einen Einschnitt/ dadurch die Schnur^um se Fasser dienen soll) eine besondere Seite habe/die beson-
herausgehen tüglich und mit einen Ring oder sonsten et- ders wiederum für ihn abgetheilet seye.Gleichwieaber ein
was amEnd gefasst ist: daß sie damit angefasst/ und wie- Hauß-Vater deswegen viel dieser Viürstabe habe müste:
der herausgezogen werkn kan/ bey demselben im hinein Also brauchteer noch um so vielmehr dergleichen zu denen

2j Fassern/
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Fäßern/die/ ob sie wohl nicht dem Jnnhalt nach/gleich- nicht gantz leer sind/fertig/ und wird erfolgender Massen
wol der Gestalt nach/voneinander unterschieden sind/oder neben andern Vili» Ruthen für volle Fässer gebraucht;
er ist gleichfalls seines Vilirens und zutressens nicht versi- §. 28. Wennich vorher das Faß nach einer/ sonder«
chert. Wir wollen aberdennoch weisen/ wieman einen lich der beyden ersten/ Vilir. Ruthen / ausgemessen und
solchen Stab abtheile; Derselbe darft nur das Faß / ausgerechnet und weiß/was in das gantze hineingehet/ so
darnach er den Stab zu richten will / vollfüllen/ seine um- brauch ich darauf den letzten Stab an der Seiren/ welche
wendige mitlere DA durch den ^pund mit der noch in kleine gleiche Theile gelheilet werden / ( wiewohl ich
leeren Seite des Stabs dazu/ abmessen und seidige in 2. hierzu auch die kleinen Theile der ersten Vilir-Ruthenbe¬
gleiche Theil theilen/darauf das Faß Maaß-weiß wieder/ brauchen könnte/ wenn ich sie bey Handen hatte/ und hat-
wenn es vorhergleich gestellet worden/ daß es weder hin- te solcher andern in eben so kleinen gleichen Theiligen voll-
ten noch vomen Höker oder tieffer liege/ biß auf die Helffr brachten Abtheilung können überhoben feyn ) versuche
auslassen/und alleMaaß/ so weit es den allemal durch den durch den ^pund/was von diesen Theiligen in der Lange
Splindgeradabermal hinunter gelassenen Stab wieder hinunter in das Getranck hinein (vich kig. 18.) gehe
bloß gemacht/am selbigen abzeichnen/und alle diese Theile (wenn dasFaß dazu jedesmal himsund vom gleich lieget)
in gleicher Weite/ aus der Mitte/der Dicke des Fasses/ dem iemgen was heraus kommt/setzeich nach der Regel 6s
am Stab auch/ auf den untern Theil desselben/ an eben 1>i diese Theilgen vor/ welche in die gantze mittlere gröste
dieser Seite auftragen/ und von unten hinauf zu ihnen Tieffe hineingegangen sind/zum dritten aber so viel Thei-
dieZahl 1.2. z. :c. schreibet: Alsdann darff ich nur den ligen auf die Lange derjenigen Seiten meines Stabs ge¬
Stab wieder in ein eben dergleichen solches Faß hinein hen/ welcher seine besondere/ und in der Mitte am ängsten
stecken/und im wieder heraus ziehen sehen / wie weit er beysammen stehende 8. Achtel hat; nimm daraufabermal
naß worden/ und was für eine Zahl daselbst stehe: Denn so viel eben fo kleiner gleicher Theiligen aneinander / als
so viel muß freylich noch in diesem Faß seyn. Aber wie ge- nach derRegul cle?'n,in dem viezdtenSatz heraus gekom-
dacht/ das ist beschwerlich / daß man solcher Gestalt zu al- men/ und sehe/ aufden wie vielsten Theil an Achteln oder
len Fassern schier mehr als einen gantzen Arm voll dieser Vierteln sie von unten hinauf gehen / damit ciivickre ich
Stäbe vonnörhenhatte / wenn man gleich 6. und noch endlich die Anzahl der Maas oder Kannen/ welche das
mehr Seiten an jeden Stick / jedesmal für so vielerley gantze Faß hielte; da muß mir dann der (^uoru; geben /
Grösse der Fässer machte/weil dieselben gar zu unterschied- was noch darinnen sey; welches/ wann es von dem gan¬
lich sind ; Nun könnte man mir einigen Stab auch zu- tzen Jnnhalt des Fasses wieder abgezogen worden / über¬
recht kommen/ und sehr genau damit zu treffen/wenn man last/was davon schon ausgelassen oder ausgetrunckensey«
das Rechnen dabey nicht scheuete; Allein solches ersor- §. 2 ?.Wir wollen dessen noch einExcmpel gebe; gesetzt/
dert noch über das eine genaue Wissenschaffr derlngo- esgienge mein letzterer Stab mit46. seiner kleinen Theili-
oomecrie, indem man dazu gewisse/ vorher schon zu der- gen in das Getranck/ welches noch in dem vierthalb Ey-
gleichen End zusamm gerechnete Tabellen vonnörhen hat/ merichten Faß (?iß.6.) übrig wäre hinein,' Das FaK
zu deren Gebrauch sich dieses Orts keine Inkruttion ge- aber wäre mit einander m der Mitten 197. solcher Theili-
ben läst: denn man auch noch ferner dabey in der Kisrbe/I gen/ durch den Spund tieff/ die 8. Achtel aber auf der an-
mehr wissen muß. dem Seite meinesStabs hatten in der Länge nur Z.E.

§.27. Damit wir aber gleichwol allhier nicht gar no.eben dieser Theiligen wieder; Derowegen setze ich
leer davon gehen/als wollen wir dem Hauß-Vatternoch nun nach de^Regul
eine andere Manier weisen / dazu er gleichfalls nicht mehr/ Tiefe desFasses/ Tiefe desGetrancks. Tiefe derAchteln
als nur einen solchen Stab braucht. Er muß nemlich ausdem Stab aufdem Stab.
wiedereinFaß nehmen' und gilt gleich/ waser für eines 197 -- Mbt — 46 — wasgibt — 110. —
bekommt/ (nur taugt das Eichmaaß nimmer hierzu) kacir beynahe 25 / welche ich mit dem Circul fasse/
füllet dasselbige mit Wasser / und steckt den Stab oben und auf der andern Seire an den Achteln probire/
durch den Spu»dgrad hinunter/theilet darauf gleichfals auf das wie vielste Achtel sie von unten hinauf gehen/
die Dicke/ oder innwendige gröste Weite des Fasses in 2. wir wollen auch hier nur Exempels-weiß setzen/ daß sie auf
gleiche Theile. Wenn ich nundarausweiß/ wasindas 1?. Achtel oder auf rs-ungefehr hinaufreichten/ worauf
Faß hineingehet/ so muß ich auch wissen / was davon auf ich denn endlich die z?. Eymer oder 224. Maas / welche
das Achtel/Halb-Achtel( wenn ich es ia so genau nehmen in das gantze Faß hinein gehen/ mit?z. cjiv-ci/re/sowerden
wollte/) einen vierdten Theil/Drey-Achtel/aufden hal- für das/was noch im Faß ist/ 42. Maas heraus kommen /
benTheil zc. desFasses komme/lassedarauf/wenn dasFaß und/wenn 42. Maas wieder von 224. abgezogen wür-
nachdemWasser-Paßoder mit dem t!ori?c>nr gleich lau- den/ 162. Maas/oder Eymer biß noch auf ein paar
fendlieget/ und weder vorn noch hinten höher ist/ einen Maasdarüber/ überbleiben/daß schon ausgetruncken
Theil um den andern/biß aufdieHelft/sccvrac heraus/un oder ausgelassen wäre.
zeichne an denStab/wie weit er über dem übrigen heraus §. zc>. So viel har man dem Haus-Vatter vom Vi-
blieben/und wenn ich alle dieseTheile in glelcherWeitevon wen Unterricht zu geben für nöthig befunden; Womit
derHelste auch aufden untern halbenTheil desStabs ge- erverhoffentlich wieder allen Betrug gnugsam wird ver¬
tragen hab/ (vici.fiZ. 17.) fo schreib ich zu dem ersten Theil sehen worden seyn. Was aber aujser diesen jemand noch
von unte hinauf;. (wenn ich von keinem kleinernTheil den weiter dazu zu setzen ebenfalls vor nöthig erachtet/dasselbe
Ansang gemacht/) zudem andern 4. zu dem dritten z. zu wird von einem jeden / nachdem er hierzu qualikcirt ist/
der Helffte des in das Faß hineingegangen Stabs / z. zu wohl und gebührend aufgenommenwerden,
dem fünfftenTheil/^. zu dem sechsten z. zu dem siebenden?. ^ ^
und zu dem letzte weiter nichts mehr.Darauftheilich auch ÄNsNkttLUMtt!.
die andereSeitedesStabs durchaus in lauter gleiche klei, ^ ^
ne Theile/ welche ich um besseren Fehlens willen/ zehen- ^ (^ap. 56. ^om Viliren.
und zehenweiß unterscheide; Im übrigen aber die Thei- Je tTlochrvendig und tTluybarkeit des Vist.
le so klein mache / als ich kan/ so ist dieser Viilr. Stab zu MA rens besiehet vornemlicb darinnen / daß einem je¬
den Fassern/ die nimmer gantz voll/ und doch auch noch ^^ den eine gerecheeMaß widerfahren/umhinsel¬
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bigenicht verfälschet werden möge/ gestalten GOtt der
HErr selbst den/ett/gcn verfluchet/der Mische Maß gebrau¬
cher/ wiezuschenOevrr.2s.v.i;.I.ev. 19.V. zs.^icti.
6. V. l c>. Lc leqcz. I^arc. 4. V. 24. als welches Laster bey al¬
len Völck'rn sehr verhasset ist/ dahero dann von denen
TürckenHemrich Müller in der Türkischen Histsri
I^id. i.p 2.c.9. also schreibet: Sie besuchen die Ta-
bertt und Gartüchen / Ob sie auch rechte Maß ge<-
den/und/wo sie es nicht recht befinden/ sahen sie
den Udertretter/und straffen ihn nach gebührlicher
ZlVelA:c. Von denen Asricanern besihe l^yierumsd
Iki-eaback in ^letroloZ. csp. 12. §. /. n^ z. Nach den
geschriebenen Kayserl. Rechten / wird dieses dem ge¬
meinen Wessen höchst-schadlicheLaster/ v. I. 6. /. i. l5. cie
^xcrsorci.Lriw. einemDiebstahlgleich geachtet/ind mit
der Zweyffalt gestraffet / der Verbrecher aber zugleich
auf ewig in eine Insu! rele^iret / v. l. pen. F. Lor-
nei. cie fsll. I. 6. §.t. tf. cie l^xtraorci. Lrim. acici.
preckcaci§.7. n. Z4. ). cie p. Lc Oamkauci. pr. Lrim,
csp. 12Z.N.7.K8. Welche Straff auch noch heut zu
Tag an etwelchen Orten praÄiciret worden/ wie solches
bezeuget/Kiztrli.Loler.ciec. 179. p. 1. Wiewohlen an-
derwo statt der ^.eieZsrion aufeine Jnsul/ als welche bey
uns nicht leicht mehr üblich / der Staupenschlag / mit an¬
gehängter Lands-Verweisung aufgekommen ist. XV«.
lenb .scirir. tf. cietail. n. 12. ö! 8ctinci <iev^. /. 7 .N.
,O. lie?.^. Ja es ist noch über diß den Richtern und
Beambten anbefohlen / daß sie die falsche Maß und
Gewicht zerbrechenoder verbrennen sollen / s>-Z. i. 12.6.

cie peric. Le commoci. rei venci. an dessen start heut zu
Tag einiger Orthen sothane falsche Maaß und Gewicht/
an den Pranger/ Halßeisen / oder gar an den Galgen ge¬
hangen werden/ um durch diese Schandthat andere da¬
von abzuschrecken. V. V!ev.scijusl^ud.i.il?. 4. rir. 12.
srr. I. n. Iz. Was nach denen Geistl. Rechten solche
Verbrecher vor eine Straff zu gewarten haben / ist aus
dem cap. 2. X. 6e Tmr. venci. abzunehmen / als woselb-
sten ih«en auferleget wird/daß sie zo. Tag lang inBrod
und Wasser Busse thun sollen. V.1noK?lan.5. U. U..
zy. c. I.n. II. Osmksucj.c. i2Z,n.6.L>!^^ler
renbach c. 1r. c. 12. §. 4. n. 7. Weil demnach erstge¬
zeugter Massen auf solche Betrieger in denen Römischen
Gesetzen niemahlen eine gewisse durchgehends gleiche
Straffgesetzetworden. Als hat auch Äaystr Carl der
Fünffee selbige der Wilikühr des Richters überlassen/
welcher nach bewandten Umstanden diese Verbrecher biß¬
weilen mit Geld/ bißweilen mit derLands-Verweisung/
bißweilen mit dem Staupenschlag und andern Leibes-
siraffen/ ja zuweilen wegen des gar zu grossen Lxcelleg
und offtmahliger Widerholung/ gar am Leben abstraffen
kan. V. I. s2. §. 22 lk. cie kurt. I. Z7- tk. cie P0LN. 1.6.K'.6s
exrraorci.Lrim. 1.7.5. kociie Z. kf. s6 U.^ui.reperunci.
Weßwegen hiervon in P. H. O- arr. 11 z. also verordnet:
Welcher boßlichen und gefährlicher Weiß/Maß/
VOaa^ Gewicht/Specerey oderaudereR^uffmaun-
schafft / fälschet/ und die für gerecht gebraucht und
ausgibt / der soll zur peinlichen Straff angenom->
lnen / ihm dastand verbotcen/ oder an seinem L^ib/
alsinitRmhen aushauen / oder dergleichen nach
Gelegenheit und Gestalt derUberfadrung gestrafft
werden. Und es möcht solcher falsch / als offc
gräßlich und bosihafftig beschehen/ daß der Thater
zu-nTsd gestrafft «erden sollealles n:chRath/wie
zu <Lnd dieser Ordnung vermeldet, ^cici. Ii.emu5 Vi-
^ei. ^2trk.8tepk, lki6. K? lsre (ÜZiciv. pr. Lrim.qn.
9z. n. 79, 6^leq^.Lonc:oici.dleChnr<-Va>'risIA.ands-s
Ordn.cic.?/.§. 1. diöcnon.daspreisslsch L.and-R.
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t.id. 6.ric. 8. srr. 2. F. i. Icsm Lürstl.Würtenbergisch.
L.andsOrdn.kol. ^9. §. und/oll man. Luijun^ac.
I^üncienspür in Lammen r. gct krovinc. dürren-
berZ. toi. 261. n. 6. Lt, das Lübeckische Recht/ lil?.
4 .tjt. I2.srr. I.ibi: Vl?ann einer gleich rechte Maß
führet/dieselbe aber nicht voll gibet/ dersoUjedes-
mal 2 ReichsthalerStraff erlegen; N?erabernut
zwe^erle>'Maß und Gewicht betroffen wird/ den
soll man richten gleich einem Dieb. In dem Chur-
fürstenthum Brandenburg aber ist hiervon also verord¬
net: Daß/wo emer mir falscherMaß und Gewicht
betroffen wird/ derstlbige seiner Wahren verlustige
seyn sollv.)c>sck. 8ckepiiiz aci Lonluet. Lrsncie-
burß. p .4 .lir .6^/.2 .öc z. ^cici. k»!lyler. sd iLhrenbach
cir.rr.cap. iz.perroc.

Ferner ergiebet sich auch die Nutzbarkeit des Vi-
lirensunter andern hieraus/ daß ein grosses Geld vor
das Vitiren der Obrigkeit bezahlt werden muß / so
Man ZSödensihay nennet/ und ohne dessen Entrichtung
keil? Wein ohne Straffeingeleget werden mag. Davcn
>^eknsruz v. voc.Z)0denscha!Z: und^kslv. krirlck,
in Loncinuat. I^bel^ ?r. Lelolci. voc. iVeinschcnck«»
Recht. :c. vers.ett öcsüuci.Lcc. also schreibet: N?ann
ein Wein von einem frembden <!>rt kergeführet/ab-^
geladen und eingeleget wird / so muß selbiger durch
die geschworn« Vilirer und Schayer ang schlagen/
viilrt und geschaht werden / wieviel es tL^mer seyn/
und muß man alsdann nach eines jeden C>rts Ge^
wohnhcit voneinen jeden.<;uderWelns. 1. fl. (als
zu Schwabischen Hall üblich ) geben:c. Und diese
Vorsehung ist allerdingshöchst-nothwendig/allermassen
ein jede Obrigkeit dahin zu trachten / daß denen Leuth?n
eine recht Maß und Ohme gegeben werde/ V.0> ci.Lock»
tic. i2. Welcheseben auch die Ursach ist/warum in vie¬
len Städten/ allem Betrug vorzukommen ein offenrlii
che Eychanzutreffen / deren sich die Weinschenck und
Witth bedienen müssen/ und welche mit einem gewissen
Zeichen der hohen Obrigkeit bemercket ist / dann wer
Landsherr ist/ dem gebühret auch die Mas und Gewicht
zusrempssen. v.klyler. sk tLbrenbach ci .1V. Lip. §.
Zi ö! lec^q. Damit aber die Weinhändler und Wirth
mit dem Umgeld nicht zu sehr beschwehrer werden mögm/
pfleget die Maß gemeiniglichverrinqertzu werden/gleich¬
wie in der Lürstt. Würeenbcrgis."L.ands->Grdn. r!t.
von der iLych. 72. also verschen: Doch söllett die
Schenckm»?ß ringer seyn / also / daßeilffSchünck^
Maß geradezehenlNaß laurcrn Eych thun sollen/
damit/so er vom ausgeschenkten Ä)ein das Um^
geldzu reichen schuldig ist/ er dastclbige wieder e^
holen und erstatten möge. Un?» soll also auch ein
lLymer kalte»» -6c>. >>Lyä?maß/ ui'.d 170. Schenck^
maß. Es werden aber hierzu gewisse TVeinherrn oder
Weinmeister erwehlet/ welche zugleich die Weins prüf¬
ten und kosten müssen/ und wann sie denselben gemischet
befinden / lassen sie ihn entweder gar nicht verkauffsn /
oder taxiren und schätzen ihn um geringern Preiß; Wel¬
che Vorsehung wann sie verabsäumet oder hintangese-
tzetwird/ geschiehet es gewißlich/daß den armen Leuthen
an statt des Weins / Wasser um grossen Werth/ und
mit Gefahr der Gesundheit/ verkauffet wird, knrlcli.
sci Lelolci.voc.Weinschenck--Recht. vers. (lerti OK-
cisless<'c. Welches eben auch die Ursach ist/ warum
an vielen Orthen niemand ohne Bewilligung der Obrig¬
keit Wein einlegen darss; Desgleichen auch/ daß sich an
einigen Orten die Obrigkeit gantz allein des Wein^
Rechts anmasset. Gleichwie von der Stadt Lübeck
bezeugetklevius scl ^U8^.udec. lit. z. tic. 5. src. 12. in

Z z 2. sciäir.
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scicZir.n. 4. Woselbsten nirgendswo Rheinlschcr^veln/ Kämmerer und rveinmeistcr nicht kommen tön«als im Rathskeile?/ verkaufet wird/ und beschicket sol- nen/auch zumahlen/ wann dieReller erwa verpacht
ches absonderlich bey freniboen Weinen/ als Nllalva- tet/ ernstlich verfügen/ und selbst darauf sehen/ daß
sier/ Spanischen IVein/ und andern mehr/ auf welche alle Verfälschung des Geträncks nachbleibe / undauch / wann sie denen Wirthen zu verkauften erlaubt denen L.euthen rech« Maß und Ohme gegeben wer>
werden / gemeiniglich ein grössere Umgeld geschlagen de / jedesmal bey poen und Verlust desangezapff>
wird/ kriclcti. c. ^er/^ ü.eÄe erism. übrigens aber ten VOeins UttdViers. Vi6. tVtsr^usrcl. cte)ur. Lom-
hat ein jede Obrigkeit/die denen Wirthen und Gasige- merc .l .z.c. s.n.-z. Endlich und vors dritte/ hat

' den das Weinschenck-Necht erlauber / absonderlich auf ein jede Obrigkeit hieraufzusehen/ daß der Wein umb
nachfolgende Stücke zu sehen; Erstlich/ daß siedensel- billigmässigerBezahlung / ausgeschencket werde / da«
ben ernstlich einbilde / daß sie / so viel als immer möglich von in der Lhnr ->Sachs Tax--Ordn. class 4. ric. Ge-einenguten Trunck Wein in Vorrath haben/ vicl.Lhur-- cräncke/ VOcin :c. folgendes zu finden : 5Vcil nicht
fürstl. Sächs Tax-Ordn. clsss. z. rir. Geträncke: allein/die süsien Rheinischen und Franken sondern

Vors änderte/ daß sie keinen guten Wein mit einen auch Ä.and-und andere U?eme amEinkauffv nach
schlimmen / weniger aber mit Wasser vermischen/ weß- Gelegenheit des Jahrs und Fuhrlohns / sehr un,
wegen zu besserer Vorsicht in den Chur--Bayrischen gleich/so kan Lein füglicher und bequemer Tay go-
Land--und policey^Ordn. üb. z.rir. ,.srt. 6. gantz machet werden/ als daß man die LVeine nach oem

weißlich verordnet/ daß dicL.euth in denen Städten iLmkauffden XVeinhändlern und Schencken ästi-

undMärckcen neben andern XVeinen kein Vayri- mire. Da nun in Städten und Flecken aUbereic

schen LVein einlegen sollen :c. mit der daselbst-angesüg- gewisse Ordnungen verfasset / bliebet es darbey bit¬
ten Ursach : VOelches wir vor unziemlich erachten / lig / zuvorderistaber will der Gbngkeie jedes Orts
und ferner aus allerhand Versorgen daraus ent§. gebühren und obliegen/darauf fleWge Achtung zu

standenen Betrugs und Verfälschung nicht gesrat- haben/daßalle und jede rveine dem Ankauft' nach/

ren kennen. Lr src. z. ibi: tLs solle die Obrigkeit Faß-Eymer - und Rannen^welft taxiret/verkaufst/

durch fleissigaufmercken/ und wie es am besten ge^ verzäpfft/auch gewisse Personen verordnet werden

schehen kan/ darob seyn/ daß der Mein gerecht und mögen/ die den tVein kosten/ und nach Gelegenheit

unvermijcht/ durch die UArthe ausgegeben und des Iahrwachses/ oder mehrerwehnces Einkauf«

fürgetragen/ und also die schädliche Vermengung fes dessen sie jedeomahlen beständigen Schein/ oder

und andere becrngliche Handlung mit dem 5vein/ endliche Aussage fordern solle» ) die VOeine ihrer

bey ihnen den XVirthen/abgestellet und fürgekom? Güte nach schäyen/ sonderlich aber mit Fleiß dahin

menwerde. Mit welchem auch die Reichs-Sayu»u sehen/und von dem allbereit vorhandenen Vor<»

gen allerdings überein kommen/ wie zusehen aus dem R. rath vor einenReichschaleroder so vielalrerMöny/
Zl. 6e an. > 497. kubr. Von.fuhr/euthen der vvein.ic. pcm Maß nach / ein wemgers / als man blßhero

Le K.udr. Von den Rräuter--U?einen!c. Atem polk> kauffcn können/gebe/ dabey dann denen Handlern
cey ?Ordn.zuFranckfr.6eanno i577.k.ut,r. Von dcn uns U?einschencken/ nach Abzug des Raussgeldes

SchWvnd Fuhrleuthentc. Es wird aber dieses Ver-- und der Unkosten/ der siebende Pfenning zum Gei

both vom ^süonsl -Wem nach denenBayri ^chcn Rech-- rvum passireu kan. v. ^Kslv. kririck. aä Lesolcl. I'K.
ten WZ .Vrä .prov.Iib.z.arr. 6. dermassen txren6 >rtt/ pr.voc. VOeinschenck-'Recht. L< visserr. clevre Oe-

daßkeinvl?irch in denStädt^undMärckeen / ob nopoly. Diese Vorsehung nun/ gleichwie sie in einem

auch derselbe schon eigen Gewächs hätte den Bay- jeden gemeinen Weesen höchst-nothwendig und nutzlich;

rischen VOein nebst andern VOeinen einlegen und Also hanget sie sonderheitlich der hohen Obngkeic an/

ausscheuckcn darff: Welches aber in der Pfalylschen welche dergleichen Vorsehungen am besten zu Werct

Umgelds--Ordn. §. icem alle tc. nachfolgender Gestal- richten kan/ v. ^I^ler ab Ehrenbach in k^errolo^. csp.

ten zugelassen; iLssoll kein Wirth/ der Francke»y> i.2.öcz. Daherodaim an einigen Orten desRömi/I

Neckar und Rhein ^XVeinausschencket/ einigen Reichs das recht Gewichx/Maß und Ehlcn zu geben/

L.and-5Vein( ausserkalb ftines eignen Gewächses) von dem Rom. Käyser noch heutzuTag zu Lehen empsan-

einlegen/oder sthencken / damit die guten VOeme fangen wird/ allermassen dann in süi, I^incisvfenl. tol.

nicht gefälschet/undder gemeinekNann hierdurch zz9 .zulesen/ daß derMeßzuber/ oder dasMaß der

nicht überführet werde. Und kurtz hernach: Und Nuß in Obern-Schwaben so viel geachtet werde/

wann einer also sein eigen Gewächs einleget / solle daß die Herrn tLrb-Truchsesien von TValdburg den^

derselbe tvein allein und »»vermischt/ ausgeschen-- selben in dem Gebieth des H Rom. Reichs - Stadt

cket / nndverpetschieret werden / auf welches alles Lindau und in der Nachbarschaffc vom ^>eil. Rom.

dieUmgelder bey ihren Pflichten mit ihren sondun Reich zu Ä.ehen und von ihnen die Reichs «-Stadt

Fleiß und Lernst Achtung geben sollen. Ja/in etli-- Lindau nunmehr etlich ioc>. Jahr/ zum Asscerlehen
chen Städten/ wo die UDeinswenckungs GerechtiI<sempfangen und tragen/ welches jahrlich aufs we^
keit allein bey dem Rath ist / werden die Weinfässer in nigste 60. Vierthel Nuß ertrage/ und dem Vierthel
denen Raths-Rellern also verwahret/ daß die Bedien- Rom gleich geachtet wird. Und bieher gehöret auch
te den Wein nicht vermischen können. Vici. Sächs. insonderheit die Gewicht und Mas<Seschau/die jähr«
Gothisch. Policey-Ordn. m verb^ Essollen dieRä- lich oder sonst zu gewissen Zeiten von einigen hierzu bestell,

the der Städte / und andere / so Wein--und Bier« ten Personen (so man geschworn« Eychernennet/ und
Reller haben/ gut U?ein «ndNier verschaffen/ das«- zu welchen im Fall ein Streit entstehet / der recours^u

selbe unvermenget und unverfälscht den Ä.euthen nehmen ist/ »r^.l .z .L. ^n.rez.L?!. i l. §. 1. 6e8>?. U.

um billig-mäsiigeBezahlung zukommen lassen/und 266. ^ler. sb Ehrenbach. cj. rr. csp. X. §. i.) verrich¬

tn alle VÖeege die AeUer undSchenckstätte dermal tet wird/ welche dann wohl acht zu geben haben / ob die

sen anrichten und verwahren/daß der Schenck/oder Mas und Eych nicht geringer worden: Desgleichen ob

dessen Gesmd / zu den Fassern und Spünden des sie noch all ihre rechte Aeichen haben / v. AVürtenbergis.

Xpems und Siers / ohne deyseyn der verordneten Lands,Ordn. ric. v.omL.andn ,qs§. »ndsoll5ol. i f,.^ Welche
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Welche Vorsorg imterweilen von dem kandsherrn weiln alle Sachen/ so in eines Landechenn Gebieth lie-

denen!^unicips/-Stadtenaufgetragenwird/davonzu gen/ desselbenlurlsciMon und Obrigkeit unterworffen

lesen joack. Sckepli^. acl (7onluer. LrsacZenburA.p.^rir. sind/1.1. K 2. ff. cle reb. suiüor. )u6, polliä. l. un.L. ubi

6.§ 4.n.2.a<j6..V^isrsb iLhrenbachc.1'r.c.9.p«r lor. cle kereö. -g.j. rz. §. i.öc 2. ff.cle /uöic. wohlsolglich

Diese Frag ist hier noch aufzulösen : LVann der sich nach denen 8csrmen und Saßungen eines solchen

L.andcherr in ftmcm Ä.and die bißherig-unterjchied- Ortes richten müssen.!. 4. §. ?. ff cie c^en/ib. theils weiln

tiche Eychen abschaffet / und eine gewisse L.and- indergleichen Handlungen/ allwo nachdem Mas con-

Eych einführet; Ob diese Veränderung auch die trskirt worden/ derjenige Ort zu screnck'ren und zu be«

frembde/ welche gültbare Güter in solchen Gebieth obachten ist/wo die Bezahlung geschehen muß/ srZ.!. 16.

haben/ zur Oblervsnx verbinde. Und ob der Gült- L. 6« pisä. min. l. z8. ff. äejuclic. Welches ?edoch

Herr/ so ein Frembder/ mit dem Gültgeber ( der ihm also verstanden werden muß/ wann die Vergleichung der

aus seinen Weinberg jährlich etliche iL-ymer Most Mas und Eychen also geschehen / daß niemand hierdurch

I» geben schuldig ) nach der neugemachren L.and- leichtlich beschwehretwerde/ Gestalten andern Falls das

Sych abzurechnen / und sich bezahlen zu lassen / ge- Gegenspiel deswegen zu behaupten/ weiln man sich mit

halten seye? Welche Frag um dieser Ursach willen mit der Bezahlung nach dem LonrrsÄ zu richten hat. v. i. 5

Ja zu beantworten/ theils weil dergleichen Verordmm- ff. cle L. L. V. sclä. ^lcisc. in l. 60. 0.7. ff. cw V. O. Lc

gen/nicht so wohl die Personen als die Sachen und Gü- Klev. 26 ^us l^ub. p. 4. ric. l^.src. 1. n. 27. Welches im

ter angehen/ einfolglich auch von einem Frembden/ der HertzogthumWürtenberg also beobachtet worden. V.

Güter besitzet/beobachtet werden müssen, v. <Zsi !>2 .0. VOürcenbergis L.ands-Ordn. 5ol. ,6l. öc is.ibit

1 24. n. , 7. ke L-iov. p. z. contt. 5 2. clei. l 2. n. 4. theils/ Und haben die alte Meß und iL'schen zu Bezahlung

weil man die LonrrsÄen nach denjenigen Ort reguliren derFrücht und IVeingefalle/ gegen denen neuen sol-

niuß/ an welchem die Güter gelegen.!. 6. ff. 6e eviÄ. chergesialt vergleichen lassen/ vaß dadurch niemand

^66.Lsrtol.in I.i.(I! 6ssumm.1'rinic. Lc vsvicj. ^ev. befchwehret worden. ^cici. Vieler »b tLhrenbach/

»61 us I.ubec. ia przelim. czvTtt. 4. n. ,5. theils auch/ 6.1'r. csp. 6. i. Mq; scl 7MUM.

Das Capitel»
Vorbereitung/ von gebührender BeobaMung des Hauß-Batters/

was auch die kleinen Theile der Zeit betrifft.
MMIchts aufder Welt ist/ ausser der einigen Zeit/ wie aller Menschen also sonderlich eines sorgMi-
Mv^en Haus Vatters Eigenthum. Und diese wird ihm nicht einmal zu denen nothwendigsten Ge¬
schafften/ wann sie auch auf das sorgfältigste beobachtet wird/ gnug seyn. Warhafftig ist cmigee
Schatz edel und kostbar zu achten/ so ist es vor allen die Zeit: Deswegen ein Hausmann mit dersel¬
ben nicht nur im Groß/sondern auch im Kleinen zn handlen; Dieselbe nicht nur mit Centnern der
gemeinen Schnell WaaWach auszuwägen/sondern auch aus dle Goldwaag / nach ihren kleinsten
Theilen/ zu legen hat: Damit/ bey Beobachtung auch der Minuten er sich/ keine einige ohne Nun
verfliessen / oder in unnöthigen Geschafften verschwenden zu lassen/ angewöhne. Ausdaß nur r n
unsere Ruhe und Bewegung / bequem/ nach der Zeit/einrichten möchten/so hat die sinnreiche Sorg«
fält unserer Vorfahren unterschiedliche wodlausgesonnene Werctzeuge/ wodurch der Se-mden Z^i-
fchenÄaum zu erkennen/ an den Tag gebracht. Ich Hütte hier ein weites Feld/ sonderlich -m Land-
Leben/ dahin ich ausschweiften und könnte anführen / welcherlei) Erfindung zu unterschiedlichen Sei¬
ten/zu Einteilung des Tags und der Stunden fiWreWch an das Licchtgezogen worden/ wann wie
nichtdieZeit eines Haus Vatters auch darinnen menuZirenmüsten/daßwirihm nichts fürbrmgen/
als was er nicht leicht entbehren kan. Unter diese gehören nun die Sonnen Uhren nicht weit hinten an.
Dann man hat nicht an jedem Ort Schlag-Uhren / sie sind auch bisweilen nicht nur kostbar/ sondern
brauchen auch einer langweiligen Pfleg/ und gehören unter diejenige Sachen/ die einem/der lange Wei»
khat/ genug zu schaffen geben können. Was für ein Mangel / an Schlag - und Sonnen - Uhren in
der Türckey / und wie schwer sie zu entbehren seyen/ daß haben uns diejenige Herren / welche mit dem
Römisch Köyserl.Groß PotschaffterHn. Gravenvon Oettingen/neulich nach dem Türcksschen Hof
gezogen / zu verstehen gegeben/ da sie um nichts eh - und eifriger/ als um Uhren und Sonnen -
unterBelgrad zurückgeschrieben haben. Damit nun/ auch dieser Mangel den: wohlbestclltenL.ud-
Gutkeinen Zehler bringe/ wollen wir den HauS-Vatterausdas deutlichst und leichteste anweum/ w'e
er eine richtige Eintheilung der kleinen Theile des Tages und der Stunden/ vermitteist des Sonnen?
Schattens/selbstenverfertigen könne.

tcnnkalt. der Mittag' Linie die gesucht wird gegen ihre behörige Tt»
genden gerichtet.

§. i. EinIunäzmentsil'riimZcizurZeichNungderSonntwUH» § ^
ren. K.2. AuS diesem die Haupt-Abtheilung allerSon« . .. .
nen-Nhren. h.z. Gegen Mittag und Mitternacht stehende Verzeichnung der Vier Tarälns!. Uhren/

Vertics! - Ubren. h. 4. ?. ttvri^anlzi. Uhren samt ihrem als welche gegen Aus - UNd UilteMiina der
Aeiger» §.6-7«^igenMilrag und Mitternacht stehende Tonnen/aeaen^tittaaund^itkertme^t
Uhren samt dem Zeiger, s. Grad gegen Auf> oder Nie« S ^".I ^ ^ '
dergang stehendev>rtie»1.Uhren. H.9. Dievier Haupt gerichtet werdenmuffen/ Wiemichder
V«rtic»I.Udrkn auftinem vmeS>gt«n Kasten, h. lo, Hach risoncal-Uhr welche aufem Wajserebms2! Z Wchs
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Flache zu liegen kommet / hat man vor allen nöthig den
kuncjamenrsl.l'riLnZel wie allhier bey I. zu sehen/
aufzureissen;Daß beschiehetnun folgender »nassen: Auf
die ^ori^onrsl-Linie wird vermittelst eines fleissig
abgetheilten l'rsnspoi-reurz aus dem Onrro ^ der
Winckel ^ L L, welcher der I^ciruckni oder Höhe des
poii an dem Ort/ al/wodie Sonnen - Uhren gebraucht
werden sollen/gleich seye/ als allhier / die fast mitten durch
Teutschland streichende von 50. Graden zu erwehlen/ ge-
setzet; AufderLinie^ö wird so dann/ /e nachdeme man
die Verzeichtlusgroß oder klein zu fertigen gesinnet ist/der
Punctö nahend oder ferne vom cenrro erwählet / aus
diesem lasset man Winckelrecht herab fallen die Verrical-
Linie SO. aus dem Punct v aber wird gegen die Lime

welche gegen den poium ziehlet und dahero^xin
8pkzers vorstellet / ebenmäßig Winckelrechtgezogen die
Linie V L so die Erhöhung des ^Lguaroris, so allezeit das
Lomplemcnrzu 90. Graden/über diepoli Höhe ist/und
sich in diesem Triangel auf40. Grade belaufst/anzeiget.

§. 2. Nach Verfertigung dieses Triangels/ werden
auf einer bepuemen Flache/ wie allhier bey Num. 2. zu er¬
sehen/ die beede Creutz-Linien ^ L und L l) gezogen/ wel¬
che einander Winckelrechr durchschneiden in L. hieraus
als aus einem cenrro beschreibet man mit der aus dem
kun^smenrsl. Triangel dl. l. angenommene Weite l) L
den Circkel welcher den ^Lczuaroremoder un¬
ten durch die SpkXrsm streichenden Kreis vorstellet / und
sobalden durch die Anfangs gezogene Creutz-Linie m vier
gleiche Theile oder t^ascirsnren in und ^abge¬
theilet wird/ dieser jeden theilet man ferner in sechs Theile/
wormit sodann der gantze Circkel in vier und zwantzig
Stund-Puncten ausgetheiletist/welche nach Belieben
für die halbe Stunden ferner in zwey / oder für die Vier-
khel in vier kleinereTheile zerfallet werden können.Wann
dieses geschehen / so werden der Linie ä ö mit dem 8emi-
6wmecro des ^^uacoris oder aus dem kunäsmencal-
Triangel genommenen Weiten zwo ?arsllel-Lini-
en und U l gezogen. Worauf so dann aus dem
cencro L durch die abgetheilte Stund -Puncten des Cir-
ckels (oder auch deren fernere kleinere Abtheilungen) die
Stunden-Linien bis an die erst-gezogene Pgraüel-Linien
verlängert und die Puncten/wo jene diese ausbeeden Sei¬
ten durchschneiden/als allhier in 1.2. z. biß 11. nicht al¬
leine fleissig bemercket/ sondern auch mit geraden Linien
als 1 -1.2 - 2.6 - 6. :c. zusammengezogen/ welche/ wann
die Austheilung in Circkel richtig beschehen/und sonst be¬
höriger Fleiß angewendet worden / einander diß und jen¬
seits in gleicher Weite parallel lausten müssen / wormit
dann nicht alleine die gerade gegen Auf-und Nidergang
siehende/ fondern auch auf andere Flachen behörige Uh¬
ren ( welche wir aber / kürtze wegen / für dißmal mit still¬
schweigen übergehen) richtig verzeichnet sind.

/. z. Die gegen Mittag und Mitternacht stehende
Verric»l-Uhren zu verfertigen / und die dareinfallende
Stunden-Linien zu verzeichnen wird aus dem^uncismen-
rsl-Triangel die Weite Lv in der Figur 55.2. von ge¬
gen Linden Punct c) getragen / aus selbigem der Linie

die parallel Linie p (^gezogen/ welche die sechste
Stund-Limegiebet/die übrige Stunden-Linien aber wer¬
den aus dem Lenrro o gegen die in der p-zrallel-Linie k (Z
bemerckleDurchschnitt-Puncten 1.2.3-11. gezogen/die
beede der sechsten Stund - Linie nechste znm Gebrauch der
gegen Mitternachtstehenden Uhr / über das Lenrrum 0
hinaus diß und jenseits verlängert.

4. Gleichermassenwird auch mit der kZon/on»!.
Uhr verfahren / nur daß aus dem pun^ment-»!. Trian¬
gel allhier die Linie ä v von 5l gegen O in den Punct k.

rständi gen Haus - Vatters
getragen/aus selbigen fo dann ebenmäßig derLinie I pa¬
rallel diesechsteStund-Linie L I' und aus demLencro
der Uhr k. gegen die auf bemerckteDurchfä)nitts-
Puncten 1.2.Z.11. die übrige Stunden-Linien und
die beede nechst an Sechse über das Lenrrum R. hinaus
gezogen werden.

§.s. Diese ^ori-omal-Uhr/ist unter allen anderen
Sonnen-Uhren darum für die vollkommenste zu achten/
weilen sie vom Auf - bis zum Niedergang der Sonnen /
wann sie änderst auf einer freyen Ebene / wo weder Ber¬
ge/ Baume oder Gebäude einen Schatten auf sie werf-
fen können/ gestellet ist/alleTages-Stunden das gantze
Jahr hierdurch anzuzeigen fähig ist/welches von denen u-
brigen nicht zu hoffen stehet. Solche nun zum Gebrauch
auszufertigen/ erfordert mehr nicht als daß sie aufeine
dauerhaffteMaterie/( worzu ein Marmorstein am täg¬
lichsten) welche nach der Bleywaag Wassergleich lieget/
fleißig aufgetragen / zuvorderst aber die Mittags-oder
zwolffteStund-Linie /folchermassen als wir hienach zum
Beschluß lehren werden / in ihre behörige Lage geordnet/
das Centrum der Uhr gegen Mittage gekehret/ die Zei¬
ger-Stange/ so dann nach der poli Höhe oder denen
Winckel kig.bl. i. L^l) entweder vermittelst einer Ge»
gen-Stange V L oder eines hierzu dienlichen Schreg-
Maases in beliebiger Lange über der Mittag-Linie Win¬
ckelrecht erhöhet und befestiget/ die Vormittags-Stun¬
den gegen Abend/ die Nachmittags-Stunden aber gegen
Morgen eingezeichnetwerden/wie in der Figur dl. z. klar¬
lich zu ersehe« ist.

§. 6. Gleichermassen wird die Vercicsl > Uhr / so an
eine Bley-aufrecht stehende Flache / Mauer-oder Wand
welche gantz gerade gegen Mittag sihet/ geordnet wird/
aus der Haubt Figur oberhalb X 2. in die Figur 5?. 4. ü-
bergettagen welches am leichteste vermittelst eines gleichen
Circkel - Risses allhier aus dem Lenrro o mit 1^ (^gezo¬
gen beschiehet / in welchen die Stunden - Linien von 6.
Uhr vor - bis 6. Uhr Nachmittag aus der Mittag-Linie
Q l^ aufbeede Seiten eingetragen/ und wie in der Figur
51.4- deutlich zu ersehen/ mit ihren behörigen Zahlen ver¬
zeichnet werden. Die Zeiger-Stange wird nach dem
Lomplemenco der poli Hohe oder dem Winckel ^ LI)
derki'Z.dlum. 1. entweder vermittelst derLinie all¬
hier aus I. über sich gemessen oder eines nach ermeldten
Winckel eröffnetenSchregmaases aus dem Lenrro
in beliebiger Lange Winckelrecht über der Mittags-Lini

erhöhet und befestiget und nachGelegenheit des Orts
mit einer Gegen-Stange oder anderer Fassung dermaßen
verwahret / daß der Erhöhungs-Winckel weder ober-
noch untersich auch nicht Seitenwerts verändert werden
möge.

§.7. Weilen diese gegen Mittag gerichtete Verei.
cal-Uhr im Sommer bey denen langen Tagen / welche in
diesem LIimarc auf 16. Stunden sich erstrecken/die Son,
ne weder in ihrem Auf- oder Niedergang beleuchten/da-
hero selbige die Stunden vor und nach sechs Uhr / Vor,
undNachmittage nicht anzeigen kan/ als wird gerade ge¬
gen Mitternacht angerichtet/ die allhier mit s. bezeich¬
nete Uhr/welche anders nichts ist als ein Theil der Mit¬
tag-Uhr/gegenMorgen und Abend beederseits 2. Stun¬
den diß und jenseits der sechsten Stunden-Linie in glei¬
chen Winckeln begreifende doch so/ daß das Lenrrum m
dieser unter sich gekehret und die Zeiger-Stanqe nach
gleichem Winckel als in jener/ jedoch wie nicht daselbst ab-
wertssondern übersich erhöhet/ im überigen aber eben¬
massig befestiget / und damit der Erhöhungs-Winckel nit
verrucket werde/ mit einer Stange oder andern bequemen
Fassung verwahret werde. Das übrige wird hoffentlich

die
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die Figur N. f. deutlicher als eine weitlaufftigere Be- gen richrig zu erforschen und sodann hiernach die Sonnen-
schreibung andeuten. Uhren zuverzeichnen seyen / allzuschwehr sallu'' . ss-e:

§.8. Nun ist noch übrig/ daß wir anzeigen/ welcher Ais warezu rathen/ daßman sich einen wmckckcr'.en/
Gestalten die gerad gegen den ^guinoäisUschen Auf- viereckichtenKasten/ höchst ?. Schuhe in die Vicrung
und Niedergang der Sonnen stehen/ oder denen beeden von guten Holtz verfertigen und mit Oel-Färb wchl
Mittag - und Mitternachrwerts gerichteten/ Winckel- gründen liesse/ hieraufdie vier Cardinal-Uhren/obbekhr-
rechtzur Seite stehen / zum Gebrauch vorgesteller werden rer Massen und nach Anweissung der Figuren K 4. f. 6.7.
müssen.- Es ist aber deren Verzeichnuß und richtige Ab- verzeichnete und in jede den behorigenZeiger einrichtete/
theilung allbereit in §. 2. zur Gnüge belehret und in der solchen sodann mit einem von Blech beschlagenen Dach»
Figur 2. vorgesteller worden / welche auch allgemein lein versehen/ entweder auf den First des Daches oder
und aus alle Llimsra anzuwenden ist. Nur liegt es an da selbiges zu hoch/in Mitte der Hofes / wo er von allee
dcme/ daß sie aus ermeldter Haupt-Figur fleissig abgetra- Beschattung frey seyn kan/ auf eine gnugsarn erhabene
gen/und sodann nach jedes Ortes Erhöhung des Seule steilere/und nachdem er nach der Mittag-Linie/
rar» (welche allezeit dem^omplememo derlei Höhe deren Erforschung wir hiernechst anweisen werden/gerich-
jt>9O. Graden so in dem kunäsmenrsl-Triangel r- tet dermassen befestiget würde/daß er vor Sturmwinden
von so. Graden angenommenworden/ gleichund solchem und andere Gewalt genugsam versichert seys / und um
nachallhicr von 40. Geraden ist) welche im Triangel 5?. das geringste nicht verdrehet werden möge.
1. der Winckel v L. deme der Winckel ^ L l) gleich §. 10. Schließlichenmüssen wir allhier anzeigen,
ist/ andeutet / über die l-Iori-oncsl oder waagrechte Linie wie aller Orten die wahre Mittags - Linie zu finden / als
L O ausgerichtet werde/ welcher entweder aus dem Len- ohne welche aller obbeschriebener Massen angewendeter
rro L durch einen gleichen Bogen Riß aus 5l. i. in 6. Fleiß vergeblich und aus denen verzeichneten Sonneni
und 7. mit der 6ik»n? ? O übertragen werden oder ver- Uhren keine Richtigkeit zu hoffen wäre. Hierzu am leichre-
mittelst eines nach selbigen eröffneten Schregmaases an sten zugelangen/sollre wol eine recht - gestrichene Magnet-
die Mittel-Linie oder einevon beeden Psrsilel-Linien Nadel am dienlichsten seyn/so ist es aber mit derselben so
k oder »I sppllciret/ beschehen kan. Jmübrigen bewandt/ daß sie nicht immerzu nach der warhafftigen
werden gemeiniglich in die Morgen-Uhr die stunden Mittag-Linie sich richtet/sondernzumahlen der Zeit/da-
vom Aufgang der Sonnen biß n. Uhr/ in die Abend- von um einmerckliches gegen Abend abweichet/auch ver-
Uhr von i. Uhr Nachmittag biß zu der Sonnen Nieder- muthlich noch um ein mehrers künfftig abweichen wird,
gang/wie aus beeden Figuren 6. und 7. klarlich zu er- Weilen nun nicht /ederHaus-Vatter hiervon genugsam
fthen/ ordentlich eingetragen / dann die zwölffte Stund- berichtet werden / auch sonsien die Verführung / welche
kinie/weilenumMittagderSchatten dieser beeden Uhr- besagter - Nadel öffrers durch allerhand in derNahe be¬
stachen ps^lietlaufft/aufselbigenichtsallen kan. Will findlichEisenwerck/ oderauchwohl unter derErden ver-
man aber die Stund von 10. biß 11. in der Morgen-und borgenenEisen-Adern/begegnet/ihninJrtthum verleiten
von ». biß 2. in der Abend-Uhr/ als welche den meisten könte/als wollen wir den einfältigsten Weg/wordurchzu
Platzeinnnehmen/undin der Verrical-Mittag-Uhr zu vorhabendenZweck am richtigsten zu gelangen/hiemitan¬
haben/ auslassen / so fallen die übrigen Stunden -Linien zeigen. Man erwehle sich nemlichen eine wohl abge,
nicht so nahe zusammen und können um so viel deutlicher ebnete Flache / als etwan eine Tafel von Holtz / Stein
voneinander unterschiedenwerden. Worbey insgemein u. a. oder auch wM auf dem Hos oder Feld einen feinen
zu erinnern/ daß je grösser der kunäsmenrsl - Triangel gleichen Matz und richte auf selbigen/ wie in der Figur

l. und die Haupt-Figuren bey 2. aufgerissen / je 9. zu ersehen/vermittelst emer Bleyschnur Winckelrecht
richtiger die Austheilungen fallen werden / woraus so aus einen Stesst oder >stab 2. K. wo selbiger eingcstcck ^
dann die Winckel derllorisonrsl Mittag und Mitter- als hier in ».aus selbigem Punct ziehe man vermittelst ei-
nacht- Uhren/vermittelstgleicher BogenRisse/aus die be- nes Circkels oder an eine Schnur geheffren Sre/fts un¬
hörig kcuirte Flachen übergetragen / und die Stunden- terschiedliche Circkel Linien allhier c 6. e t. und erwarte so-
Linien nachBelieben verlängert werdekönnen.Nachdemedann Vormittag/ohngefehrzwischen 9. und 10. Uhr /
es aber mit der Morgen und Abend--Uhr eine andere Be- wann die Sonne scheinet / ( da dann am füglichsten die
wandnuß hat/indeme selbige Stunden-Linien nicht wie Zeit des längsten Tages / alsetwanumden2i.Junii
jene aus einem Lencro, sondern einander in gewiesen 61'. oder etliche Tage vor oder hinnach zu erwehlen) wo der
ksnrien par silel lauffen/ und aber man selbige in belieb- Schatten einen von denen gezogenen Circkel - Linien be-
ter Grösse aufzureissen nicht allezeit Platz hat/ als kan man rühret/ als hier etwan bey coder g. solche Puncte werden
sich dieses Vortheils bedienen / daß man besagte 6iksn. wohl bezeichnet oder im Feld mit einem Stablein bemer¬
ken aus dem kleinern Abriß in gedoppelt/drey-oder cket.Hernachmahlenerwartet man Nbchmittag beyläuf-
mchrsacher Grösse/nachdememan Raum hat/ abtrage, fig zwischen 2. und z. Uhr / wo solches auf der andern
Der Zeiger zu den Morgen und Abend-Uhren wirdbee- Seiten/als in der Figur bey K und cl beschiehet/ beme^-
dechitsuber der sechsten Stund - Linie Winckelrecht mit cket solche Puncten ebenmassig / und hanget selbige und
2.StängleininderHöhedesausderFigur!>l.l .genom- dieVormittagbezeichnete mitgradenLinien als cö und
menen^emiljiamerri L l) oder der viksn^ zwischen 6. Zk zusammen / theilet sie sodann in zweyen gleiche Theile/
und 9. oder 6. und z.nachdeme erwie die Figur 8. an- allhier in i und kund ziehet hierdurch aus dem t^cnrro »
zeiget verfertiget worden/ aufgerichtet und befestiget. diegleicheLinieaikwelchesodann/wann bedöriger Fleiß

§.9. Wann nun die Nrustion eines Haufes oder angewendet worden/ die wahre Mittags-Linie ohnfth5andern Gebäudes solchermaßen beschaffen / daß dessen bar anzeiget. Wann dieses beschehen / so lässet man als,
Seiten gerade gegen die vier Haupt-Gegenden stehen / so dann den Stefft in der Tafel/ (welche durch Befestigung
können nechst-beschriebene4. Haupt-Uhren daran nach unbeweglich gemacht werden muß) oder aufm Felödm
obigen Bericht zum Gebrauch verzeichnet werden. Nach- Stab noch einige Tage unverändert hassten / und erwar-
deme aber solche Beschaffenkeit wunderselten anzutref- tet wann dessen Schatten die gefundene MittNgs-Linie
fen / auch dem meisten Haus-Vattern solche oder wie die durchstreichet/ und lasset zugleich durch vorhandene Ge,
von denen Haupt-Gegenden sich «reizende Abweichun, hülffen/ sowohlen die ttori-ont»l.oder Wasserreich ste-
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hendeUhr/als auchdenSonnen-Uhr-Kasten(welcher hinnach probiret werden kan. Wann es nun jederzeit
aber zugleich vermittelst der Blepfchnur aufrecht erhalten gleich zutrifft / wie dann daferne man behörig verfahret/
werden muß) geschicklich und also drehen/ daß dieZeiger ohnfehlbarbeschehenmuß/so wird allerseits dieBefesti-
mit »Kren Schatten so wohlauf der ttori-onral-als Ver- gung dermassen vorgenommen / daß keine Verruckung
rica. Uhr gantz genau auf diezwölffte Stund - Linie wei- zu befahren / und die Uhrflachen in ihrem Lira bestandig
sen. Welches dann in solchem Stand noch etliche Tage erhalten werden mögen.

Das Kapitel.
Von denen abweisenden Sonnen - Uhren.

Innhalt. nen schon gemachten l'rsmporreur so darauf/ daß dessen

ö.»» Die Nothwendigkeit der abweichenden Sonnen»Uhren- Zentrum und euer auf dem Bret/ grad auf einander
Was Abweichung der Wand sey und wie man Abwei« liege; stechet dessen Puncten andre Puncten nach und zie^

chungs. Inkrument machen soll. §. ?. Wie es zu gebraii- hetz durch diefe/aus dem Lenrro, an das End eures qezo-

^ Zu Nd?n NÄK ^ dlchr/nach
ne beleuchtet werde, h. 6. Von Mitternacht abweichende ^6M (Ibenmaas des ^rsnsporteurs oder eines jeden an-
Vertrc»i-Uhr zu machen. §.?. Wann kein Platz zum Lca- dern Grad-BogöNs/ wohlgetheilt,

troder Uhr / wegen allzugrosser Pol-Hohe oder allzugrosser Ferner so hefftet auch ein ^lliclsile, oder bewegliches
Abweichung/wäre wie man die Uhr / ohne Leniro, an die «ndbmundberat'bende-iLin^s/in^-'m Q

' ^ ^ §.?. Der Gebrauch dieses Abweichung- Jnstru-
§-1« mentesist leicht. Leget die Seite an die Mauer/ o-

'S ist nicht allein eine Sache von grossen deraneinLinial/(dann die Mauren sind bisweilen buck-
Nutzen/sondern auch dringender Noth- licht oder hökcht) das mit der Mauer übereintreffe / und
wendigkeltauseinemLand-Gut/daßman/ drehet eure älliä^e oder bewegliches Lineal solang
wo die Schlag-Uhren mangeln/dieWan-herum/ biß die Magnet-Nadel im Lompsss,(der an oder
de mit Schatten-oder/wie man sie nennt/ ausdem Linialstehet)aus derAbweichungs-Linieinstehe/
mir Sonnen - Uhren / zur Nachricht der oder einschlage / so wird der Winckel k N die Abwei-

Herzschafft/Dienstbote/undArbeitere/ ziere und ausrüste, chung der Wand seyn/ oder deutlicher: Die ^Ililiscls
Gleichwie aber unter tausend Gebauen/aus dem Land/sel- wird mit der Spitze k den Grad der Abweichung im hal¬
ten eins und das andere gefunden wird / welches grad ge- ben Circul anweisen.
gen Morgen/ Abend/Mittag/ oder Mitternacht zu stehen Doch ist dabey wohlzu beobachten / wann das be-
sollte; Diese Art der Sonnen-Uhrenaber/im vorherge- weglich oder herumgehendeLineal L k auf die rechte
henden Capitel / gar artig und leicht gewiesen worden: Seite stehet/ wie in gegenwartigemExempel geschehen/so
Also wird es nicht übel gethan seyn/ wann wir/ im gegen- muß der Winckel ausdie lincke Seite des Zeigers gesetzet
wartigen/ einige leichte Anweisung thun/ wie man an die werden/weil hier der Winckel/welcher dem Haupt-Wir-
Wände/ welche von einer der 4. Haupt-Gegenden der bel entgegen stehet/ beobachtet wird.
Welt/wenig oder viel/ abweichen / dergleichen Zeit an- Derowegen daß man sich nicht irre/so könnte man
zeigendes Inttrumeoc zu verfertigen habe: Gestalten hier lieber die Seite oder Linie Lv an die Mauer legen : auf
der vorige Grund nicht angehen würde; Weil sich ent- diese Weise/ würde die Linie (- den Zeiger zugleich sür-
weder der Iriangul oder das bißweilen auch bey- stellig machen: nemlich der Punct dessen Ende / und
de zugleich verändern. das bewegliche Lineal die ttorizionrgl- ^erirjisn. Linie.

§. 2. Die Abweichung einer Flache oder Wand ist/ Dadurch würde der Abweichungs - Winckel im inKru.
insgemein hinzureden/ der Bogen des ^ori-on5, wel- menr^LLD auf eben der Seite gemacht/wohin er/in
cher zwischen dem ^eriäiano des Orts und dem Verrica. Ansehung desZeigers/gefetzet werden muß.
N der Wand begriffen ist/ damit man nun fein geschwind/ Wann der Lompsss, groß genug wäre/ daß man in
wann eine Uhr zu verfertigen ist / fortkommen könne / so dessen Bauch einen Circul beschreiben/ und diesen in seine
wird wohl gethan seyn/ wann man sich entweder ein In- Grad theilen könnte; So müste gegen eins Seite dessei«
krumenr. woraus die Abweichungen der Wände zu er- ben eine Winckelrechte gezogen werden/die das Ampt der
kennen / kaufflich anschaffet/ oder selbst eins / auf diese warhafften und eigenlichen Mittags-Linie versehen wür-
Weife verfertiget. . de. Man setzet auch die Linie der Abweichung derMag,

Lasset euch ein ablang viereckichtes Bret / von dür- net-Nadel darzu : Die zu bekommen ist/ wann die Mit-
rem Holtz / das nicht schwindet/ oder dichtes Kupffer / tags.Linie des Compasses auf die rechte Mittags - Linie
Messing / Blech oder auch dickes Papier äkLV (welche zu finden in des vorigen Capitels §. 10. angewie-
bereiten / daß die Lange Z.E. des Brets ändert- sen wurde) geleget wird. Der Circul muß hernach in
halb Schuh / die Breite halb so lang/ oder beydes in eu- seine Grad getheilet und der Anfang nicht von der Mit-
rem eigenen Belieben sey. Ziehet / wann es fein glatt tags,Linie / sondern von der Abweichungs - Linie genom¬
gemacht worden/eine Linie L k dergestalt / daß sie mit der men werden. Nun lege man eben diese Seite des Com-
Ssiten/ oder Leisten ^ ö gleichlaüffe. Wann ihr diese passes an die Mauren / so wird die Zahl der Grade / wel«
k 5 in zween gleiche Theil / vermittelst des Punctes 6 ge- che zwischen demPunct/aufwelchem die Nadel ruhet/und
schnitten; So ziehet/ aus diefem Mittel-Punct/einen zwischen derLinie der Abweichung der Nadel/stehet/die
halben Circul / dessen halber Theil in 90- Theil / oder der Abweichung der Mauren anweisen,
völlige halbe Circul in 180. Grad/ einzutheilen ist/welches §. 4. Wann man nun eine von Mittag abweichende
euch zu machen vorher schon bekannt seyn wird. Oder Verrical-Uhr selbst machen will / so verfahrt man dcrge-
wannihr gar keine Kundschaffl davon habt/so legt nur ei- statt damit: Man ziehet durch den Fuß des Zeigers

den
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denihr an derDmid / wo ihr wollt / nehmen könnet/die §. s. Aufd.eseWe.se kan man keine andere Stun-
ttori^ontsl-LimeLe, und die Mittags-Linie l)L, wie den / als diejenige sehen/ -n welchen dieWand / W Seit
erst gewiesen worden. Durch den Zeiger Fuß führet der Tag-und Nacht-gleiche/ oder wann der Tag zwölff
man die Linie ^ 5, daß sie der Lange des Zeigers/ die auch Stunden im Frühling Und Herbst iana ist / kan erleuchtet
in eurem Belieben stehet / gleich und dabey Winckelrechtwerden: Dünnt man nun alle die Stunden / darinnen
gegen die ttor^oma! Linie LL sey. Ziehet auch die Ab- dieWand des Scheinsder Sonnen jederzeit qeniesset/
weichungs-Linie^L. Und wann ihr deren Lange auf haben möge; so mercket man die Stunde-Punctenauf
die llorisomalem L L von in L, welches das Thei^ der I^orisonrsl.LinieL L: Wann Man den Mittelvunct
lungs-Learrum der Mittags-Linie l) ^ seyn wird/ getra- einer schon gemachten ttori^oncal. Uhr/ auf das Thei-
gen: So machet aus dem Puncts über sich den Win- lungs-Lencrumk anleget / Und zwar dergestalt/ daßde-
ckel^LO,sowie die Pol-Höhe eures Orts als zu Nürn- ren Mittags-Linie mit der Abweichungs-Linieoder

.a. die 6. Stunden-Linie mit der Linie kk übereintreffe:
aberrich^t^/n^i.?!?Il^?? Dann söftrne man/ die übrige Stunden-Linien/ mirei-

l ichtet den Wmckel der das^Lomplemenr Faden oder Lineal verlängert / so wird man ausder
, , ^9/ 27 ttori-!onr^l L L diejenige Puncte / welche man suchen

ZU9°/von49/27/neMch4°/z^4^)ist.Aufdk- ^aben^

Wab?n°' ^ ^
fern man den Mittel-Punct einer schon gemachten Mit-
tags Verriet.Uhr an dessen Theilungs-L-Ntrum u.
welchesmanfindenkan / woferne man 60. gleich dem

? ^ « k machr/ anleget: Doch muß es also geschehen/ daß de-
W ren 6.Stunden-Linie/mitderNori^nr»! kL eintreffe:

welche ausd^ den Mmcr ö der 6 Ubr/ Dann wann man also die übrige Stunden - Linien ver-welcye aus Oer"ori?onrsi-;lme oen ^.'uncr o. oer ü^iyr/ lF«^,.t/sgn)»xh-lisioaMi)exVe^:x.ziidie (stunde--
«eben wird. Durch diesen Punct L gehet auch die ^c,m> aeiorscht/für' das Auac l
ooötisl Linie; So fern ihr nun durch obigen Pun-t L. mangesor,cpet/ sur vas Mgele.
Lp^K'^KadeLmie »L Mret, ' Aus diesem erhellet klar die Ursach der praÄ^.wel-
w^fsrn d-r I n^r m.f d^Äor^on^ i g L """ ^ gemeiniglich bedienet/wannman die Stun-

^ ^ henwill: so deren Punctegar zuweit/ vonderttori^zn-
stehen wird/ wann d»e Abweichung der ^Land g u ge- rgi.xjnje/ entfernet ist. Gleich wie es sich hier mit der s.
rmgtmne)aufeme andere Weise finden. ^ Stunden Linie zugetragen/deren ein Punct/als l., sich

Wann ihr durch den Mittel-Punct der Uhr V und ^s der Vemcsl-Linie 1.^1 finden lassen: Wann man
durch den Fuß des Zeigers d»e Lubkilsrem1)^ gezo- ^emlich di/Meite L k». vom Punct L, auf der 7. Stun-
gen/so führet/ durch eben diesen Fußä, die W'nckel- den-Linie/ in KI., damit man in ^ den Punct der s.
rechte daß sie einerley Lange mit dem Zeiger habe/ so Stund-Liniehaben möge/getragen hat.
werdet ihr in N das Theilungs - Lenrrum der Lubklw. Wofern man aber / da man sich der ^gumoÄizl.
Linie haben. Reiset nun auch die Achse der Uhr v«, bedienet hat / nicht alle Stunden / welche über den
welcher ihr durch den Punct». die Wmckelrechte NI Mittag sind / bemercken oder bezeichnen kan; wie es sich
ziehen müsst i diese wird der k-6ius ^usroris seyn/ auch ausder ttor.^onra! begeben dörffte / wanndieAb-
und auf der LubWarivI^, den Punct der ^gumoÄisl weichung gar zu groß wäre; so Onnt ihr euch kühnlich
I geben. Welche dann durch diefenPunct I Winckelrecht Stunden Linien der andern Seite/ welche man gegen
gegen dieLubkiisrem OK,gezogen/ und eben die vorige den Zeiger/biß an die Linie der 6. Stunde/ als welche in
LLwerdenmuß. . ^ > diesem 8uppolitc>. allezeit einander daselbst schneiden wer-

Auf dieser zeigt man nun die Stunden/ Nnt diesem den/bedienen: Weil der Punct L nicht zu weit vom Fuß
Verfahrm an. des Zeigers ^ entfernt sey» wird: So ihr dadurch die

Wann ihr den K.s6!um ^quarons»I aufdie 8ub. Stunde-Puncteii findet/welche man haben will/auf einer
Üilsrem» von I in k. welches der Mittel - Punct >Kqua- jeden mit der 6. Swnd - Linie gleichlauffmden / zum E-
roris, das ist das Theilungs-Lenrrum der ^qulnoüisl. xempel hier l> l'. Diese schneidet die Mittaas Linie in k.
Linie seyn wird/getragen habt; sostosset nun auch die ge- die Xl. Stund-Linie in die X. Stund Linie in ?. u.
rade Linien ^ L. oder k 6 ( öder nur ^ L allein / wofern s. f. Dann wann man die Weite K. (^in k. 8. tragt / so
ihr den Punct der 6. Stund L nicht haben könnt) zusam- hat man in i» den Punct einer solchen Stunde/welche eben
mm /und beschreibet/ aus dem Punct k einen Circuls- so weit von Mittag entfernet ist / als die XI. Stunden-
Umzug/nach Belieben/welchen ihr von is. zu is.Gra- Linie: Eben so/wann man die Weite «-Pin k.'r tragt/
den (dann so viel laufft die Sonne von Morgen gegen A- wird man in? den Punct der 2. Stunden-Linie haben/
bend/in einer Stund; oder z6o. mit 24. Stundenge- die gleich so weit von Mittag abstehet / als ferne die io.
theilt/giebt aufeine Stunde 15.) von der Linie KK.oder Stunden Linie/ von ermeldeten Mittag ist. Undsofort
XL anfangend/theilen müsst/damit ihr/aus eben dem an. ^
Punct durch die herumgesetzte Theilunqs-Puncte der /. 6. Wann man eine von Mitternacht abweichen-
15. zu is. Graden/gerade Linien ziehen könnet; welche/ de Vercical-Uhr an eine Wand zu machen hat / sover,
wofern sie nur verlängert werden / auf der ^quinoÄisIi fahrt man folgender Weise: Wann ihr durch denZeigers
L, die Stunde-Puncten/ wodurch man/ aus dem Len> Fuß die ^orixonrsl Linie L L gezogen / so ziehet ge-
rro v, die Stunden-Linienziehet/ anweisen sollen. Und gen dieselbe (wie in der vorher gedachten vonMitternacht
hiemit ist die Uhr fertig. abweichenden Uhr geschehen ) durch eben den Zeigers

Aaa Fuß
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Fuß^dieWinckelrschte daßste der Lange desZei- Uhr/bemercket/also/daß das Lenrrum im Punct öge-
gers gleich sey. Nachdem ihr nun die Mittags - Linie wesen/ welches auch das Theilungs-Lenrrum der ttori-
V L. welche hier die Mitternacht-Linie fürstellt/gesunden/ ^onral seyn muß; wann ihr auch die Mittags-

wie es oben und im vorhergchmöen Caxitel gelehret wur- Linie auf der Abweichung-Linie L L gezeichnet; so zie-de; so ziehet die Abweichungö-Linie5 <^> und traget de- hetnach Belieben die Bleyrechte L 5, welche die ttori-
ren Lange auf die tZoi^omslem ü L, von m L, wo 2onc»lem in dem Punct v die Abweichungs-Linie
das Theilungs-Lencrum der Mittags - Linie o L seyn/ ö L aber in ? schneidetmachet ferner O L gleich / wie
und man solgentlich/ unter der Nori^ncal - Linie öd, L 5, an der Lange/ aus daß ihr im Punct L, den Win¬
den Winckel der Pol-Höhe/ L v. machen wird: Die- ctel v L (Z, der Pol.Höhe / vermittelst der Linie L (Z, ma-
ses aber darum / auf daß man in v das Lencrum der chen könnt. So wird die Winckelrechre k den Punct
Uhr / welches m unserm Land den Norder-Pol bedeutet/ C. den man gleichen für einen Affrer-Fuß des Zeigers an¬haben möge. So fetzet man zugleich über eben dieser nehmen kan/geben: Durch diesen andern und ersten Fuß
ttori-onul ö L den Winckel L L, nemlich dasLom- des Zeigers / wird man die 8udkil»em zu ziehen
plemmmm, oder die Ausfüllung der Pol-Höh oder den wissen.
Restwelcher zur Ergäntzung der neunzig Grad / von der Ferner führet durch »meldeten Punct die gegen
Pol-Höh noch ruckständig ist/ ( Z. E. zu Nürnberg ist / die tto, i-omslen, V! gleichlauffende di (Z. welche die

. Stell einer Affter-ttoriZlontal-Lmieversehen wird/und
wiegedacht/dlePol-Höh49/-7/ fo'stdas Lomplemcne Stunden theilen könnt/ wann ihr LN gleich-

öder der Winckel (ZLx abermal 40/ zz) damit man auf als v k >st/nehmet: und ^e gegen die Mwei-derMittaas-Linie VL. den ^quinoSigl L bekomme. chungs-L.me gleich-lauffende Lm.e ttl. durch denPunct
Übrigen macht mans wieder wie/ in der vorigen Uhr/ »Zsehet - Diese Linie/ wird eine Affter - Abweichungs-

vom des §.4. Worten: Samte ihr nun auch :c. gelehret ^!'ue und Mittel geben / daß man aus ihr / die Mittags-
worden. Was wir nun daselbst gesagt haben/ daß wird L.meemer schon gemachten Nor.xom^Uhr/ deren M.t-
auck für dieft Uhr/welche eben die vorige/aber umgekehrt tel-Pumtim U fty/ anlegenkonne: Gestalten man auf
iü/ anaeken müssen Weise 2. Punct von einer ,eden emzelen Stund-

§ 7. W»r könnten hier Messen/ wann wir^nicht Lmiehat. Welches dann/eine Uhr völlig Hinaus zu ma¬
nsch einen Fall der sich begeben kan/beyzufügen für nö- ^ ^ ^
thig erachteten. Nemlich könnte es sich zu tragen/ daß Z^hec man durch den Puncts, die Lime ^1-, W?n-
die Abweichung der Wand gar zur groß wäre/ und zwar cks.recht/gegen d»e 8udk^r«m und macht sie gleich
d gestalt/ daß sich die Mittags-Linie / nicht bequem auf dem ersten Ze.ger^ L? Führet man auch d,e Lm,e (Z «.
d e Wand reisen liesse/ und man folglich das Lemrum durch derPuncr «5 W.nckelrechtgegen b.e erst-gedachre
der Uhr auch nicht haben könnte: Oder: Es könntesich ^k.>arem(Z^. und macht sie gleB dem andern Ze.-
sich auch begeben/ daß die Höhe des I-oii über dem »ori. Zer 6 N? So wird dieLinie ic I. em Stuck von der Ach-
^mgarzugroßware/ welcheseben so wohl in Weg ste- ft dieser Sonnen-Uhrseyn,
hen/ und verursachen würde/ daß man das Lentrum der ^ §. 8. Was sonsten von künstlichen Uhren zu meiden
Uhr in einer schicklichen Weite / die sonsten zur Zeichnung wäre/ damit ist ein ohne dem befthäffrigter Haus-Vatter
der Uhr erfordert würde / nicht habe könnte. In diesem djesesmal nicht aufzuhalten. Sollten dessen Söhne da-
Fall möchte man die Uhr/ durch zwo ttorisomsl - Linien/ rinnen wohl anzuführen seyn/ so kan es/ im andern Theil/
auffolgende Weife/auch ohne Lenrro, aufreisen: bey der Unterweisung für die Jugend eines Adelichen

Wann ihr die Stunde Puncten auf der »orkon- Landmanns/ füglicher beygebracht werden,
tsl-Linie durch Hilf einer angelegten »orZ-onrsl-

Don Mrkauffung eines Autes.
Dae UX. Kapitel.

Bon denen Umbständm die vor dem Kaufs in gemein zu
betrachten.

Innhalt. rung dabch voran mercken t Daß er zwar nach allen de-
».I. Eine allgemeine Warnung vor dem Kaufftu bedencken. tz. nen nachfolgenden Puncten/seinen künfftigen Unheil und

s .WoraüfinSgeiutin zu sehen. §.z. DerKauffer soll seine Ungelegenheiten vorzubauen / alles und jedes unterfu-
kust tum kauffen geheim halten. §. 4. Die Einkunfften des chen/ doch aber auch nicht gar zu ängstig lcrupulirn/ und

nachftmmSmmmd-!k,mbi>d-ierG-^«keilha-
Cinstandes sorgfältig vermeyden. §.8. Aus die Nachbar- ben/ noch weniger Mit vorrhellhüfftlgen Griffen zu des

schafft genau« Absicht machen. Verkauffers Nachtheil und Schaden handeln folle.Sin,5 - temahl so viel jenes betrifft/ kein Haus und Gut zu fiw
^ «. den/ das so beschaffen seyn kan / daß deren im geringsten

Je andere Art zu einen Gut zu gelangen / nichts Verlangtwerden mochte: Dieses aber dem Grund
geschiehet vermittelst eines redlichen und und die Regeln eines ehrlichen und redlichen Kauffs dee
aufrechten Kauffs/ wobey derangehsnde ChristlichenLlebeund Billigkeit zuwider über einenHauf-
Haus-Vatter drey Betrachtungenanzu- fen werffen / und folglich mchr Fluchs als Seegens auf

^ stellen hat/ was er nemlich vor dem Kauff/ solche Haushaltung laden würde. Also ists zum Exem-
in dem Kauff-Handel selbst/ und nach demselben zu ver- pel unverantwortlich / wann vermögliche Leute aufem
richten habe. Er soll aber dich allgemeine vor Ermne- Gut vor - und nach leihen / biß die kleine Posten bep yen

besitze?



Besitzer des Guts zu einer unabloslichen Schulden-Last
hinanwachsen / darüber der Lrecliror oder Darleihcr sich
zu letzt in das Gut immimren lasset/ oder so der Schuld¬
ner sein Unterthan isi / sich selbst in die possetHon und Be¬
sitz setzt / und solcher Massen seine Zinsen aus den'. Genuß
des Gutes hebet / dem Schuldner aber das übrige heraus
gibt/und also zusammt seinem Zins den Unterhalt umsonst
hat: Endlich aber wenn er nun seinen Vortheil und die

"gelegene Zeit ersiehet / sein vor und nach einzeler Weise
ausgesehenes Geld über einen Haussen wieder fordert/
und weils dem Schuldner auf einmahl zu erstatten un¬
möglich ist / das Gut ihm osst um ein geringes abzutret¬
en nöthiget. Wobey aber ein solcher Kmisser/ der mit
dergleichen Hilpersgriffen gewissenlos umgehet / beden-
ckenfolte/ daß die Thränen des Gedruckten/ bevorabda
er sich an Wittwen und Waysen Gütern bereichern wol-
te/sein Haus als eine Fluth des Zorns GOttes / ehe er
sichöversiehet/überschwemmen werde, vemaiequ-licis
N0N ßsu6ec terrius kseres. Unrecht Gut faselt nicht/
kommtauch auf den dritten Erben nicht.

§. 2. Wer aber Christlich und ehrlich zu kaussen sich
vorgesetzt hat / der soll vor dem Kauss seine Betrachtung
auf sich selbst und seinen eigenen Austand / auf den Ver¬
käufer/ die Nachbarschafft / die Wohnung / die Ein¬
künfte / und so es mehr als ein bürgerlich und Bauern-
Gut ist / aus die Gerechtigkeiten/Freyheiten und Unter¬
thanen kehren. Wobey er überall bedachtsam und ohne
Übereilung alles / was er vorhat/ nach Jnnhalt und An-
leitug derer hier nächst folgender Erinnerungen/ rhun foll/
als welche ihm zu einen kiemorizl und Mahn- Zertul die¬
nen/und nach Bewandnuß der Umbstande/ die ihm die
Zeit und Ort an die Hand qeben werden / zu mehrern
Nachdmcken und Annmckungen Gelegenheit geben
werden.

§. ?» Erstlich ist nicht rathsam / daßderKäufferan
sich mercken lasset / daß er zu dem Gut ein sonderlich Ver¬
langen zu kaussen tragt / als wodurch er dem gewinnsüch¬
tigen Verkauffer den Kauss zu steigern selbstUrsach geben
würde: deßwegen er dann viel lieber durch einenvertraue-
ten Freund / sich der Gedancken des Verkäufers erkundi¬
gen / als anfangs selbst offenbahr etwas handeln soll.

§. 4. Zum andern soll er auf das Gut selbst sehen/
und mit Zuziehung eines solchen Freundes / (allermeist da
er selbst in dergleichen Dingen keine genügsame Erfah¬
rung halte) sich erkundigen / und gründlich informiien
oder umerrichten lassen / ob auch sein anzulegendes Capi¬
tal und Kauss- Geld nach Abzug der Unkosten zum wenig¬
sten die Land-laussige Interesse ertragen mögte / wovon
er aus denen in hernacb folgenden Capiteln vorgestelleten
Anmerckungen einen Überschlag machen kan : doch/weil
die lnrracien bald steigen / bald wiederum fallen / daß ee
den Überschlag nicht von einem Jahr allein / sondern zum
wenigsten von dreyen Jahren zusammen mache / Und ein
Jahr ins andere schiebe und rechne. Wobey ihm auch
nicht zu rathen / daß er des Verkauffers und dessen Bey-
iander mündlichen Bericht schlechthin traue: fondern er
iehet sicherer / so er vorhero selbst oder durch andere bey
>enen Benachbarten / sonderlich denen / von welchen er

weiß / daß sie des Verkäussers Parthey nicht halten/ sich
der Sachen erkundigt; am sichersten aber ists / so er den
Augenschein selbst in den Gebäuden / Garten / Wiesen/
Feld/Waldern / Teichen und so fort / und zwar zu einer
solchen Zeit / da das Getreyd auf den Feldern stehet/ und
nun alles seine Abnutzung geben soll / selbst einnchmet!wird.

§. 5. Zum dritten soll er sich wol erkundigen/und abzu-
mercken trachten / mit was vor einen Verkäusser er zu
thun habe/ was vor Gerüchte von ihm gehe / ob er redlich
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und warhafftig/ odervortheilhaffng/Gewissen-los/ und mtsetzt werde/ öder aber so er denKauffschützmund be-
mit Betrügereyen zu handeln gewohnt sey; und ob dan-- haubten wolte / das Einstand-Recht theuer kauften / und
nenhero seinen Worten zu verlassig und getrost zu trauen/ aufs neue bezahlen müsse. Und ob ihm schon der Rath
oder Mißtrauen und ZweW daran zu setzen sey? zu gute kommen mögte / daß er / ein solches Gut zu be-

§. 6. Vor allen aber soll er zumvierdten sem Ver- haubten / donKauffschilling so hoch machen solte / daß
mögen mit des Guts Werth und Anschlag vernünftig denen zum Einstand Berechtigten der Lust sich ihres
überschlagen: OberauchsovielZahlungs -Mittelzujam- Rechts zu gebrauchen vergehen müste/ so würde doch bey
men zu bringen vermöge / oder so ers mcht m der Baar- emem solchen ubersilberten und vertheureten Kauffe / al-
schafft hatte / sondern ausOeckc entlehnen muste / ob er lermeist jo das Vermögen des Kauffers gering oder nur
die Inreresse von der Nutz-Niessung des Guts zujammt Mittelmassig Ware/ nicht allein schlechter Vortheil / son-
seiner Unterhaltung zu »erübrigen / auch die zur Haushal- dern auch bey einem reichen und vermoglichen Käuffer/
tuna benöthigte tagliche Nothdmffr an Fahrnussen/ weil die Sache aufs Gewissen ankommt/wenig SeegenS
Vieh/Wagen Pflug u. d. g. zu Hand zu Ichaffen ,ichge- m kunfftiger Haushaltung zu hoffen seyn : Daß dannen-
traue: weil er sonst sein angelegtes Geld in der Letzce übel hero das sicherste ist / daß die Sache von dem Verkauffer
angelegt finden / und zusammt dem Gut in dieSchantze entweder vorher aufrichtig und redlich ausgemacht/ oder
schlagen / und seinen Lreäicoren würde überlassen / da er der Kauff allerdings unterlassen werde. Wie ferne aber
denn mehr deren Bestandner und Verwalter/als ein Ei- und in welchen Fallen das )u5wommikos Platz finde/
genthums-Her: geachtet werden müste. Befindet er sich davon können die angefügete rechtliche Anmeldungen die
aber in solchem vermöglichen Stande / daß er den Kauff- gebührende Masse geben. G'
schilling und sonst aufflauffende Gerichts - und andere ttn- (viä, »°Kl-erZ üd. c. 16. eä.tioni« 5ecu°^«.^
kosten auf einmahl baar erlegen kan/fo thut er zwar in rich- < „ ^ ^ ^^ ^ ...
tigen Gütern deßwegen besser / so er dieBezahlung auf . 8. So viel die Nachbarschafft betrifft / soll er
einmahl thut / als daß er denKaufffchilling in Fristen zu sechstens nachforschen/waser Gutes oder Böses von der-
erlegen sich vergleicht/ weil er solcher gestalt am Kauffschil- selben zu vermuthen haben mogte. Eine böse Nachbar-
ling gemeiniglich ein merckliches er sparet / und zugleich sein Msst kan einem Hausvatter jein Leben rechtschaffen sauer
Geld auf sein eigenes Gut sichereranlegt / als andern auf und bitter machen / ja gar abkurtzen / daß auch die alten
ein ungewisses ausleihet. Bey unrichtigen uno zweiffel- ^uden jchon vorlangst hievon das Sprichwortgeführt:
kafftiaen Handlungen aber / wobey man sich schad - und GOtt den Menschen / dem er seind sey / an einen bö-

Weise verhalten hatte / anderwerts her zu besorgen / so nungmcyr vayin geyer / val- sicy ein ^ausser oio^ oepwe-
stehet er weit sicherer / wo er sich in diesem Fall dieZah- Zen / von dem Kauff^ eines Gutes / welches ihm sonst im
lung in Nachfristen zu leisten vergleicht/und soviel in Han- übrigen anstandig wäre / abschrecken lassen solre / so thut
den behalt/ dahin er seinenreZresz nehmen / und sich sei- er doch sicherer und be»er / so er in solcher Betrachtung
nes Schadens erholen kan. So wollen auch einige davor von einem Gute / weiches er auch in öenmeisten übrigen
halten / daß es denen ansahenden jungen Leutenzutragli- Stucken schlecht zu seyn findet / lieber bey Zeiten zurück
cher seyn wurde / so sie ihre Güter mit theils Schulden an- Att / als einen solchen beschwerlichen und gefahrlichen
nehmen/ als daß sie in völlig ausgezahlte Güter einsitzen: Kauff vollziehet. Nachdem aber die Nachbarschafft
<—>l a- und Aleik den Äeiten aewökne/ her gelegen / oder weiter entfernet ist / so wäre hiebey m

nirL-eickt- tigreltenvoneinerfolcyen.^vicyrlgreir,eyen/ oa^er oyne
welches allerme^bey Gemuthem / a' sich z ) ftuien empfindlichenSchaden und mehrere daraus zu be-
sinn'.gkea und Sorg^sigkeit geneigt Imd/^ fahrende ^onlequennen und Eingriffe nichrs nachgeben
Grund seyn dorffte /ollm d?se Erin- könne ? Ob das Gut nicht zum wenigsten zwo Meilen
aber ins gesammt / die Guter ^ ^ Wegs von einer Fest - und Besatzung liege? weil denen
nerung und Warnung g^ z - benachbarten Jnnwohnern / sonderlich in Kr;eges-Zeiten
Kalten / die accor^lr^ ^erm nen m l ^ n - ^ die meiste Gesahr und Verheerungen davon zuzuwachsen
lungen abstatten / und lieber an ^ em pflegen / wie es gegen einen Land - Gute zu augenscheinli-
ren sollen / damit niemahls zwey - oc cher Bequemlichkeit und Aufnahm gereicht / so es einer
sen und Fristm zusammen wachsn. ^ ^ volckreichen Stadt nicht gar zu nahe auch nicht zu weit
betrugltcher Weg 'hrem / entlegen ist / weil der Hausvatter dorten von dem tagli-
Beiahlung^nachmahls dop^ ^ und vielfältigen llberlauffen und überflüssigenVili-

seines Meyerho-
voraus sehenkan / sich Huten / daß er sich in keinen Kauff fes und Gutes bequemer gemessen: auch aus seine
einlasse / dabey die augenscheinliche Gefahr zu besorgen/ dann und wann selbst die Aussicht haben / und
daß ihm das Gut / welches er mit vieler Mühe erkaufft/ cher unvermuther Nachsicht in desto fleissmere
durch emen unvermeydlichenEinstand zu seinen noch grös- und Wachsamkeit erhalten kan '"''Mre ^otMt
fern Verdruß wieder genommen / und er wohl gar der
posselllon / die er davon bereits genommen / wiederum ^ »»RGts-
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etlicher Gezeugen,' Und so sie dann nichts mehr ha--

ben/nehmen sie die fluche/dadurch die Schuldher-«
dAp. 59. Von den Umständen/ die vordem ren Oder Gläubiger ihrer Schulden, und zuZcicett
Kauff zu beobachten. LjusclemHuis §. I. gemeiner unser Stadt Renren / treuer und Dienst

beraube / und abgänglich werden / auch eervan un--
LZ^) Leichwie die B oßheit de r MenscheWM immer auf zimliche Rauffoder c^on rrsät gemache und

Eygen-Nutzen bedacht ist / iWVk Beförde-- angefangen / wider Zieche und gute Sitten: Ders^
^^rung desselben die Ubervortheilung?es andern halben die Partheyen zu Rrieg / Unruh / Unwillen
n.cht achtet: Solches aber absonderlich im Rauffen und in Rosten und Schäden wachst» / zu unüberwindi

Verkauffen/ als einem auf der Well fast gemeinen und liehen Beschwehrungen und Verderben / das wir
alltäglichen LoorraLt zu geschehen pfleget: Als hat man abzuwenden / und hinführo m bessere Ordnung zu
hierauf wohl zusehen/wiediesen Ubervorrheilungenbe- stellen alles Vermögens geflisien/gar willig und ge---
gegnet werden könne: Welches dann eben die Ursach ist/ neige sind- Darum/ so ordnen/ seyen unowolien
warumbheutzutag fast allenthalben in Kauff-und Ver- wir / daß alle und jede Rauffoder Verkausfligender
kauffung der ligenden Güter / absonderlich aber bey der- oder unbeweglicher Güter / als die in solchem Na--
selben l'rÄäirion und Übergebung / der Obrigkeitliche men begriffen und verstanden werden mögen / sol--

Lonlenluz und k.ariticznön erfordert / und ohne densel- lcn unkräfftig / ohnmachtig/ und nicht von XVür-l

ben dieser LonrraÄ vor null und nichtig gehalten wird/ den seyn / genannt / geache oder gehalten werden;wie zu sehen imChurbayr.L.and-R. vonLoncracten Es sey dann/daß solche Rauff/Verkauffoder Lon-
lir.Z.in verb.V^iewohl nach Besag gemeiner Rech^ tra^mSchriffeen verfasset / für unsern Rath oder
tenimRauffen undVerkauffen / allein der Lonrr^ Stadtgericht gebracht / und im Beyseyn beyder

kentenVOill und Lonlens genug/ und nicht vonnös» Theilen/des Rauffers und Verkauffers/ öffentlich

rhen ist/daß darübereinigeSchriffc verfasset/oder erkennet / bewilliget / mit Hand und Halme nach

etwas daraufgegeben werde / es r^ire dann sonder^ unserm Stadt-Recht aufgegeben / eingeschrieben/

tich und nähmlich abgeredet / dassoer Rauff / biß um Versieglung und Fertigung desselben gebetten.

eine Schriffc oderBrief darüber aufgericht / nicht Und so dieser wesentlicher Stück / eins oder mehr

gelten solle: Jedoch / dieweil dieser LonrraÄ unter nicht also geschehen / soll der Rauff unbündig seyn/

den L-euten der furnehmste gehalten / derowegen und mögen die Partheyen beyde / oder ihr jede sol^

btllich/ daß aller Betrug/ Vortheil undVernach- ches Rauffs oder Verkauffs / wieder abtretten,

theilung/so Vielmöglich/vorgekommen/hingegen VicI. quoczue R.eformac. der Stadt Lranckfurt p.2.

aber alle Ehrbar--und Aufrichtigkeit darum ge-- rir. 3.5.7. ibi: nirgends anderswo/dann in unserer

pflanyet werde.- So ordnen/ seyen und wollen wir/ Canyeley für beyden "unsern Bürgermeistern und

daßhinführo alle Verkäuffund Rauff unbewegli-» noct> einen Schöpffen/immassen bißherbräuchlich

cher Güter/ (ausser derAdelich--und (-.s6uirten s)er-s herkommen/ geschehen:c. lcem ketormar. der Stadt

sonen/unter welche unstre Rath/ Beambte und für- Nürnberg cic. ,6 1.9. ibi: So die Rauffund derjel-

nehme Geschlechter auch zu rechnen) anders nicht benVerjchreibungen oder durch zween des kleinern

krafftignoch gültigseyn sollen / sie seyen dann zuvor oder grosser» Rarhs hinführo erzeuge und aufgei

imBeyseyn beydes Räuffers undVerkäuffers / und richt werden Zt. nc?n vscrecum 6e snna 1

also wissender Ding vor jedes <l)res Beambren/ 6. 17.jan. exrarin ^äi'ion2l. lud k.ukr. ^In

Rath oder Gerichten / inlinuirc und eingeschrieben/ Einschreibung der Rauff der Landgüter halben ei-»

auch die Rauffbriefe darüber zu fertigen und zu mge darauf stehende Gebäu/ derselben angegeben«

siegten gebetten worden / dann so lang solches nicht UOald - oder Leuer - Recht / auch Steuer und Un»F

geschehen / soll jeder Theil nach Gelegenheit und geldsLxemcion ohne durch die Partheyen förgeleg-5

Umständen des Verkauffs oder Rauffs wieder ab«- re genügsame Schein von dem Mald-Ambt oder

zutretten !Nacht haben >' der ftnige aber / so den E. E. Rath nicht zu speciticiren ?c. Lc in verb. seqq.

getroffenen LoncrsÄ des Rauffs oder Verkauffs Und demnach E.E. Rath dieselbe zu siegeln nicht

nicht halten / sondern ohne Ursach davon absprin-- unzeitigBedencken träget / dasselbe auch hinführo

gen würde / nach Gestalt und Beschaffenheit der zuvorkommen / so will E.E .Rath ihre Gerichts

Sachen / mit gebührender Straff angesehen wer-» schreiber und derostlben SubKiruten berührtes

den. Lonlent. Sächsisch. L.and-R. lib. 2. »rr. s i. rhums hiermit erinnert / undihnen ernstlich unters

A?srtenb.Ä.and^R. p.2. 5oi. ifs. li.ubr. AlleLon- sa ^et und auferleget haben/daß sie hinfüro:c. Und

rrsÄ, Rauffund Verkauff/ über ligende Güter ge^ endlich die Zrarur-, der Stadt NördlingeN p. 2. rir .7.

schehen / sollen vor Gericht gefercigee werden :c. in verl,. „Als bißhero etliche Burger und Inwohner

lrem kekormsr. der Stadt N?ormbs lib. f. psrr. 1. „sich unterstanden/ allhierbrieflicheUrkundtenundLc,n-ril. I.mverb. So wir nicht unbtllich Vorsorg tra-» „rraÄ zuschreiben / die es zum theil nicht gelernet /zunt
gen / unserer Unterthanen kurzen zu betrachten/ „theil^auch E. E. Raths und gemeiner Stadt geschwor,
und in allen Handlungen zu versehen / daß ein jeder/ ,,ne Schreiber nicht sevnd; woraus nachmahlen / indem

ftinerNochdurfft nach /sich vor RriegmidHaderey „dieselbe in denmeisten^equitirisvicios undmangelhafft

verhüte / fy er best möge. Auch aus manigfaltiger „befunden / beschwerliche Rechtfertigungen vor Rath/

Anfechtung der unstigen befunden / daßVDitcwen „Gericht/ und sonst erfolget/ auchviel blindeLonri-M

und N?aysen und Unverständige / etliche durch un^ „die in Rechten nicht statt haben/ aufsolche Weis m des

ttKye Verschwendung des Id'rigen / etliche durch „armen Manns grossen Schaden vorgangen/ so will hier,

Unerfakrnuß ihrer Handthierunq und Verhandlun- „mit E,E- Rath geordnetund gesetzet haben / daßfuhro-

nen kn Äbtsang und Armuth fallen / und dann aus „bin kein Burger/ee sey wer er wolle/einigen Kauss/Zins/

x^oekdurfft oder Scham bewogen undgedrungen/ „Schuld/Übergab/Lehenbriefoder andere Lonrra<A zu

ihre Güter einzelich / mie der Zerr erwan heimlich in „machen noch zu schreiben sich unterstehen soll/ äusgenom-

^ä»»sern verkauffen und übergeben im Beywesen „men E. E. Raths geschwornen Stadtschreibers oder
Aaa 5 LubM-
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,.8ubMrutens / wie auch Gericht, Rechen-^und Spital- zuZeitdesLonr^s / oder aber vimeben^aa die
„schreibers / was und so viel ihnen nehmlich von Gerichts- sien nach dem Herbst oder Erndte aelren wkd / l^Ä
„Stadt-Cammerund SMls wegen gebührt und obge- hen-c. Welches V rkauffcm der an an
„legen : Dergleichen sol/mauch die Bürger und Jnwoh- den Orten Mverbotte.^ ä 8-n
„ner allh.er bey niemanö andern ihre schreiben äe l-b. z. kris ^"4 Lt ^ ^ ^
„und aufrichten/a»M/dann dergleichen Brief / welche FerkO>Mhöret auch hieh'er das ieniae k.xemnlum
"ausserhalb berührter Personen gemacht worden / gantz- welches vMHr Imm.ffon und ^tusaiz der Güter in
„ lich sollen vermchtttund verworffen / und al,o weder vor dem rexcuMsten beygebracht worden itt - man
„Rarh noch Gerichten darauf gesprochen und erkannt aber wissen möge/ wie es eygemlich mit de I-.i m^nund
„werden. Ircm r,c.8^ >n v^rb ..Alswill E>E. Rath >^msay ver Güter hergehe / und aus was Ursachm die
..Hiermit gesetzt und geordnet haben / daß bey Erlegung selbe geschehe/als wollen i?mn:ebstden,e/?vasv^
„bedeutet paaren AngabdieFerrigung über dergleichender Vorrede dieses Buchs bereits ^»erg^er N? a-d^?
„slgenö Gut m E.L. Rarhs Steuerbarkeit/ bey den Can- worden/ noch fpeci-lirer und injonderbeir ettvas be »brU.
..jekey - Subtt-ruten angegeben / und allweeg öffentlich im gen. Ist demnach zu wissen dak d!!-
„gesessenen Rath von denselben verständlich solle abgele- Schuldners Güter aus erster und andrer iLreänt^
„sen /auch d.e briefliche Urkunden darüber^ nuß erlanget werden könne / viff rubr nr ffÄib ex
„unter (..(., Ivathsrind gemeiner ^radt^nsiegel auf- caul. in pols. ear. öc rubr. ciereb.suror iuä voliici
„ger.chtet werden: Soll auch kein anderer sich darüber 2^r, Ger-chts-O rdtt.l.^.6 7

lassen./ beyVerme.dung E. E. renb. ^and-R^ p. r. iol. 22. öc leqq. rukr v^Vrl cr
„Raths straff: d.!ec n»n r.cul. teq .9. m vcrb. und Zweyter ^intänuncr:c. Reeder c°ins?t
„Gleichwie nun .m nechstvorhergehmden Tjtul berührer/ zu tag (von denen Kayseri Rechtm siehe l. i ^ 4 ff 6s
„daß alle bgem e Gurer vor Rath sollen gefertiget l uriscli^t. l. 12. pr ff cle reb. survr. juff pol/ l r § ^ ff
..werden; Alsw.llderjelbigesolchesdahinerlaucerr / er- quoci leZzr. 1.26. pr. k §. 1. ff ^nnm^p/) von ^
„klaret und vei standen haben / daß keinem Burger zuge- ieden Obrigkeit / welche die Niederqerichrbarkeitbat/
..lassen / eung l.gend Gut.ngemeiner Sradt Steuer und (nicht aber cyge.Oachr.g / ob gleich d r
„Eltern zu verkauffen / noch daraus weder wenig noch viel Verschre.bung solches anfanglich erlauNm
„hmzugeben/nochErbßfall.odermandereWe.sansich ibiquevl).^. 6e piAnor.) virrichrerweN
„zubringen / zubesitzenund ,nne zuhaben / ohne E.E. lid. 42. ric. f. ck. z. jn f
„Raths Einfemguiig/Wissen und Willen/ damit alles aus erster Ertanenuß betnsft/ (lmmMo!em^°r?
„desto ordentlicher und richtiger hergehe / gute Ordnung mo Oecrero) so könn n denselben
„erhalten / und hingegen Streit/Irrung und Schaden Glaubiger erlangen / es mag die K?a pe söbnlick s?nn
„ vermeiden/ und ein Gut nicht yvher/ dann es leiden mag/ v. l. 10. ff cle V. 8. oder umliaende s

pfandbuch.mz°«-g°n°«-.d°n s-».n : Uudft z7?-u v^- o75
hierrvlder gehandelt/ soll alles nach gemeiner Stadt rk. 2. lic. K. Und einem Uninündm-n ^
Recht Lc:ne Arafft nsch !1)acyt haben/ und darzu demselben der Unterhalt verschassetwird / l ,^'ff^s

Ausw-lch-n alimd-mmch-ch»t / wi- sorgf«!ig Odrigk«td-nEms.ch«ch-,l-t) >>/d ws-lbmÄwbm!
hier und da denen fast aller Orten uberhand nehmenden legen seyn: l. 12. § 0 ff rck ^ ? ^
Übervorteilungen und Betrügereyen durch heilsame 1u,,5ci. v.Narrm-mn.t/r.6.6 g/ius
Satzungen und 8carutz vorgebeuget worden seye. Und ^inrenbel-g. p. i. rir. iz. 1 i,.' r 2 )
unter dich V-r»oriheilmWnmSschädliche Bmüge- massig-Uchchder0b.igk.it hmiuAvlchach! ? wÄ-

? r '!? Mwei.ngiich hiermnen blstchel / wann der Ä-klnnte auf
^ ^ ult. ff 6e L. L. V. Sc i. 2 s, ff die an ihn ergangene Lir-ition oder Ladung nicbt 'rsi s>pi!

. Krasst dessen eigennützige nen / oder dem Geboth des Richters nickt p» iren will/mid gechige Leut dem gemeinen Volck im Scke.n der l. 1. kI.. 2. ff gmb. ex czu( m poff ear. 1.5 pr 5"
Kauffmannschafftauf ihre Samen/so auf dem Feldeste- possesz.leL.Lc^ov.fz.c 4 Z ^ ^

Stocken / undandere chre des Beklagten Ungehorsam anklage / un^denGnÄ b?
^ruch Geld hinausgeben / dadurch d.earme nothdürffti- gehre. v. 1.4. §. 8. ff cie cismn. inteÄ ^ 6. ff
aeLeut/wassiegarhartigl.cherarbeiten/naher/alssich -clcl. L»rp1 p. r. c. 9. ff ö- Vavr G-5che^
sonst nach gemeinen gewöhnlichen Kauff gebührt / zu ge- I.es. s. Wann nun di-ses alles ricli^ ^
den verursacht und gedrungen werden. Diesem Übel nun ertheilet / nach den alten KayserlicbenAe b >n

»onnkMM-n/.st,nderp»I.--^Grd„ zuFranckfn» Schuldner« Güter, cÄT ^-ndq
ausqerlchM / c eanno r^^ r.c. 19. §, hmaufstyenzc. Schwaben p. 1. cic. ,2. ^6 ^ ?
heilsainlich versehen / daß zwar niemand verbotten seyn Lelol6. Loncin. voc. anlaicen ^
solle/ demarMnMann-nderNoth/und damit erse.ne aber in persöhnlichen Sprüchen od-rK^
Guter desto stattlicher erbauen / auch sonst mit anderer oder Geleaenbeit der V>., , / .
No.hdurfftstch.cha.ttnm°g°/aufWeinind?Ä.1^ »str.»
was hinauszugeben; Jedoch solledasselb.geHinausge- rsciciebici. v. Xov. 5- c l«! 1^
ben anders und mebrers mcht als auf den Schlaa und ae- fakrende ^ V ^ ^ 'n ^
m-in-nK..uff/waonchMchderWein»^SS

öoa-



Anderes Buch. Z7^
Oonlenr. Lsn. in csp. Kn. X. uc tire non concek. massig gehandelt worden / zu verstehen / Mermassen es
Na'5r.GLrlchrsor0n.l-.6.L!würtenbel'g.Ä.and--R.inderWarheitsehr viel FS/ie gibt / darinnendieLon-
p. i. kol. 22. K2?. 5. ^umändern :c. So fern aber die rraÄ, ob sie gleich geschlossen / /edoch nach Verordnung
Klag sächlich oder hablich ist / das ist um ligend.oder sah- derer Rechte / theils von wegen der Personen / ss
rende Güter Maget / und sothane Güter in der Klag be- mitelnanderconrrakiren; theils Vdtt wegen d-r Gü-
siiwn'.et worden / in diesem Fall kan der Einsatz in dieselbi- ter und Sachen / darüber concr-skiret wird / theils
ge wohl erkannt werden. v.Sayr. Gerichtsordn. ^..6. auchvon wegen anderer Ursachen / m sich/elbftun-
k!nocsr. in preist. Kuj'^s libr. Nach geschehener Erkanti tüchtig / krasfclos und nichtig sind / auch davon/
nuß und darauf erfolgter Einsetzung har der eingesetzte wenn es vor Gericht Lomme / ernennet werden.
Kläger dieses ersten Einsatz halben keinen andern Genieß/ Die Personen nun betreffend/sollendieselbige so bc-
dann daß er die Güter / darein er gesetzt worden / allhier schaffen seyn / daß sie verstehen / was sie thun oder handeln
rei lervanciX cguls. das ist / zu mehrer Versicherung sei- und solchergestalt ihre Meinung verstandiglich am Tag
nerSchuld innen hat / und ein gerichtliche Pfandschafftgeben können. srg.I. i.S.z.ff.^epsÄ.dahero dann leicht
erlanget/ V. l, I z. §. 2. L. cle ju6ic. S: c. l. §. in sliis. X. uc zu erachten / daßgleichwievon allen andern/ also auch von
jire non conrsk. I. z6> pr. ff. 6epign.sÄ. öcr.r. L. 6e diesem (^ontraÄ> die Äinder/l. i.§. sz.ff. cje<^). Sc
piZn. pr-eror. ^clä. zz»a>'5. L.and^ R. von LonlraÄen §, 9. cie inuril. ttipul. und die denselben in den Rechten
ric. »8- §. wie imgteichen der. :c. Lc XVürtenberg. allenthalben gleich gehaltene sinnlose Personen/1.7. pn
Land^R. c:c.t<zl.2z. vers. und dcrKlager. tt. dahero L. zci Zcc.'ircli. I. l. §. ,2. ff. cle.^.öeO. Irem welche
ei die Früchte nicht gemessen kan. l. 5. §, 22. ur in poff. I«Z. durch den Trunck und Verstand veriohrcn^
Endlich aber wird dieser Einsatz aus erster Erkantnuß vi6.c2n.7.csul. i s.qu. i.S:can.venres.s.6iit.z s.acici.
wieder aufgehaben /wann der Schuldner erscheinet/und5lotsc. ^urilj. Z6 csp. z. i. i. §. 6. die Verschwender/
sich gegen den Kläger in Rechten zustehen erbörhigma- welchendurch die Obngke-irdieVerwallungihrer Güter
chet/ auch zu dem Ende genügsame Sicherheit stellet / und gesperret worden, t.i 2.in i.ff. cie ruror.^curgr.6ar. 1.4c?»
den Kläger den erlittenen Kosten und Schaden/nach Er- ff. 6c Viä.nocs:. jun-i. a6cao. is. üb. i. §,1. die
mässigungdesRichterswiderleget.v.i>>'ov.5,.c.4.§.i.I.8, Unmündigen/und MmderjäyrigTN/so mit Luraro^
§. z. L.6eprz?lcr. z«. snn.surk.generzlicer.<l!.cle^pisc^ ren versehen^ v. I. 59.^. z.L. cierekir.min.
ö! LIer. >.9. §.2. Le 4. ff. äereb. aucar. jucl. poff v.Vayr« ausgeschlossenwerden / als mit derer Vormundern viel-
Gerichrsordn.leg. 7. Wofern nur diese Erscheinung mehr zu craÄiren und zu handeln ist/ clcl. II. Welches
innerhalb Jahres-Frist geschehen ist. v.c. 5. §. insliis v. auch den Sachsischen Rechten nach/von den IlVeibs-
ÄÄloni'buz. X. uc lic.conrelt. DuNN wann unter solcher Personen zu verstehen / als weiche ohne BeystüNMlmg der
Jahres- Frist der Beklagte dem Kläger keine Versiehe?Lursroren nichts contr.iNiren können, v. Larp^ov. p. 2.
rung angebotten/sondern ungehorsam verblieben. v. l.z. c. i f.ci. 1. so aber den gemeinen Rechten nach andersist/
L. guomocjo Se gusnch juck kan derselbige / vornehmlich per 1.6. L. cle kevoc. clvnst. Mit denen Tauben und
m hablichen Sachen / wann er nehmlich auf ligend - oder Stummen können zwar heut zu tag/ (cle ^sure lüi v. v.§.7i
fahrende Güter geklaget hat/ den Einsay aus der zwey- inuril. ltipul.) alle ^onrrsÄ geschlossen werden/al¬
ten oder änderten Erkantnuß erhalten 1.8. §. z.L.cie psge» »ein wann sie nicht durch genügsame bekannte Zeichen ihre
ic» ipr. ZO. ÄNN. In persönlichen Klagen aber ist man an Meinungen am Tagzu legen wissen / müssen sie einen Lu.
die Verfliessung eines Jahres so genaue nicht gebunden» rsrorem gleich den Unmündigen haben. Ja / wann man
srg.j. I.§. 2.l?.6esure6eUb.!>Iov. s ?.c>4. §. l. 6:1. l f» gleich ihres Verstands versichert / so will doch rathlich
§.21. if. cje clsmn. ins. Lc,nlenr.X>a>xr.G.<!).I-eA. 7-> seyn / daß man ihre Befreundte zu dem Ll^nrrZlA nehme/
LcA. S-5Vürtenberg.Ä.and--R. k^l. 2z. int. Unddie^ welche taglich um sie sind / undvoinhrenDeutunq-'inmd
er Einsatz bringet dem Klager einen solchen Vortheil/ Zeichen Rechenschafft zu geben wissen. 5tf.vck. 6 /7 4. cjs
)aß er ein vollkommener Besitzer wird/und die Abnutzung ^ure lenl^ z. n. 16. Dergleichen kan sich auch em Bün-
othanes Guts sich zueygnen kan/ v. c. i. §. in sliid. X. uc der in alle LoncrgÄ einlassen/ arg. 1.9. ff. cleaclo^c. Al-
ir. conrctt. so daß der Schuldner nachgehends um die sein / wann etwas solches zu kauften / da das Gesicht

possellion seines Guts nicht mehr klagen mag / sondern haubtsachlich vonnöthen / iji es abermahl rachsam / daß
ihm nur aus das Eygenthum desselben zu klagen vorbehal- der Blinde sich einen guten vertrauten Freund erwähle/
tenwird. 6.c.f. sclcl.Va^r.G. O.I.eA.9. LcMürten^ der ihm die Beschaffenheit der Sach/so zu kaussen ist/ge-
bcrg.L^nd,R.toi. 2z. vsrs. und würde:c. Wie es treulich hinterbringe/ damit er sich Hernachmahls mcht zu
nach Sachsen Reche Vißfalls gehalten werde davon kan beklagen Ursach haben möge / als ob er betrogen worden.
beydMLerlick.p.i.ckZnei.i7.ö!Larp2,p.j.c.9.c!ef.l4. v,Streck cjeLsurel.Loncrs^.leÄ.csp. §.Xl.
15. le^. nachgelesen werden. Deßgleichen werden durch die Gesetz aus bewe^

Wer wolte aber alle Betrügereyen / die zwischen genden Ursachen emige Personen / ob si^ gleich mit ih-
denen comr-kirenden Partheyen in allen und jeden Lon- rem Verstand völlig begabt / aufgervisst Maß von die--
rrsQen / absonderlich aber im Kaussen und Verkauffen/ sim LonrrsÄ ausgeschlossen : Wohin wir zum Beyspiel
sowohl der ligenden als fahrenden Haab / und anderer rekeriren undzehlen1.) die Vormünder / welche Zeit
Dinge / vorzugehen pflegen / zu erzehlen wissen / allermaf- wehrender Vormundschafft / einige Güter oder Haab/
en dieselbe/gwchwie dieBoß-und Schalckheit der Men- darüber sie Vormunderesind / weder durch sich selbst/
chen selbst/ unendlich sind. Damit nun weder dem Kauf- noch durch andere Mittels- Personen / kauffen / oder in
er noch dem Veckauffer dißsalls zu viel geschehe / mithin andere Weg an sich bringen können / wofern ihn solches
ich keine unter diesen beyden entweder muthwillig oder mit Erkantnuß der Obrigkeit nicht wissentlich vergönnet

aus Un bedachtsamkeit m Gefahr und Schaden setze/wol- worden / welches denenPupillen zum besten verordnet/
len wir mit kürtzen bemerckeu / was sie bey diesem Lon- damit dieselbige durch diese.Gelegenheitnicht gefahret
trsLr zu beobachtenhaben. Dann obwohl eine gemeine werden mögen, v. l. 54. §. t. ff. cle lü.L. V. l. f.§.2. öc ^
Regul ist / daß man dasjenige / was man einander zuge- ff. auror. rur. k! l. 46. ff L. L. V. aclcl. Nürn^
saget / auch zu halten schuldigseye; so ist doch dieselbige berg. Reform. I'ir. 39.!.. 9. § u^r- 2.) Die A^ibt<-
lediglich von dem / was aufrichtig / redlich und recht? i«Ut oder ktsjzilir»rus prvvmci»!ss>!.6; xr.T cle L.x. V.

scici
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266 Churbayr.L.and-R. p .2. rir. 8. §. iLs soll auch v. klottna cle ^uüir. Le ^ur. Oilp .40. So sind auch der-
keiner :c. davon wir bey dem ersten Buch csp. 17. §. 8« gleichen Satzungen im Herzogthum Jülch und in Bra¬
ver! östlich rvetlemMcher^onrrsä.t:c.weilläufftig banr anzutreffen / nach welchen so gar »nno >560.
gehandelt haben, z.) Sie Frembde und Unburgere/ z. VÄobr. an den Kayscrl. Cammergericht gesprochen
welcben an vielen-Ottcn keine ligendeGüter zu kauffen worden / gleichwie solches bezeuget kmger kuisncl. cis
erlaubet ist/ vicj.^ev.scl^us^ubec.Iib. I.rir.2.srr.s. bracb.secul. c.?z. ö!c. Und soviel von denen Personen/
Loclin.lib .s .clekcp.c.2. propekn.ö?ttonclccl!e. Vol.i. welche conrrakirenkönnmodel nicht.
cons./.n .is.L^/c^. Dann also finden wir in der Fürst!. Die Güter und Sachen betreffend / darüber
Würt'enberg. Landöordn. toi. 3 s. versehen : Daß nie- contrsbiret wird / muß der Kauffer vor allen Dingen
mandkcincm / so nicht unter unsers Heryogthums sehen / ob das jenige /was er zu kauffen willens / m rerurn
Obrigkeit gesessen / einig ligend Gut zu kauffen gc- nscurs seye/ dann wo dieses nicht wäre/könte kein Lan¬
den Me .zc. ibiqueL.indenspükr in Lommenrsr. Mit trsÄ hierüber krafftiglich geschlossen werden /v.§. 1.1.6s
welchem auch die ^elormar. derScadtVDorms über- inuril.ttipuI.l.57.ff.cieLL .V .eswäre dann/daß man eine
einkommt lib. 5. p. l. rir. 1. §. undaufdaß zc. in verb. solche Sach/ ob sie gleichnoch nicht allerdings würcklich
Seyen / ordnen und wollen rvir / daß unserer Stade vorhanden / annoch zu hoffen hatte / gestalten man in die-
Z)ürver/ Einwohner und Unterfassen / unbeweglich sem Fall sich Wohl in einen 5onrr»Ä einlassen könte / wor«
oder Ugende Güter / und die dergleichen geacht und von ein Beyspiel an den noch unzeitigen Früchten zusehen
«ehalten werden / hinführo keinen ausmärckischen ist / als welche nach der Maßgebung der Police^- O rdn.
oder andern / dann denen / die ausdemRaeh und zuFranckfurt cle anno 1577. rir. 19. rubr. vonVcr-
aemeiner Seadt mit Gelübden / Eyden / Diensien kauffung der Frucht imFeld zc. wohl gekauffet wer-
undSteuerverpfiichtundverbundensind/verkauf- denkönneN. Unddarff man sich hierüber nicht verwun-
fen / übergeben/ verwechseln/ tauschen/ geben/seyen/ dern/ daß man dergleichen Sachen/ welche würcklich noch
verdüstern noch verandern sollen/wie sdlches immer nicht vorbanden sind / kauffen kan / ane: wogen auch so
«eschehen /Titul oder Namen haben mochte/ in einii gar die Hoffnung einer Sach zu kauffen erlaubet ist / Per
ger Weis/wie und welcher gestalt Hierwider gethan !-8> <5 ^eL.L.V. welches geschiehet / wann einer zum
würde / das soll unkraffrig/ unbündig seyn / und Beyspiel einem Fischer den Zug / oder einem Vogler den
nicht von N?ürden geacht noch gehalten werden. Fangabkauffet/ l. i2.tf. c!cä..L. V. In welchem Fall
Irem «.et'orm. der Stadt Franckfurc. p .2. tic. z- §.so das sccorclirteGeld zu zahlen ist / obgleich nichts gesan-
viel nun den Verkaufs. 6. Lc Srsrur. der Stadt Nord- gen worden/ l. 8. §. cleL.L.V. wofern nur derVer-
ll«cn purr. 2. tic. Xl. rubr. daß kein Burger ligende kauffer selbsten dieses nicht verhindert / oder doch aufs wtt
Stuck aujsir gemeiner Stadt SSttern Frembden ver- nigste nicht gewust / daß nichts zu fangen seyn wird / und
kauffen solle zc. Dergleichen kscuts sehr vernünfftig solches dem Verkauffer verhehlethat/ 1. t 2. Lc 21. pr. ik.
sind / V. I'irsquell. cle «.etrsäi. in przefgt. n. 14. ange- c!e L. V. Wann aber etwas gefanLen worden / Muss
seh"n sonsten die Bürger nicht leichtlich ihre bürgerliche der Verkauffer solches alles dem Kauffer überlassen / ob
Beschwerden bezahlen könten / kjenock. conl. 114z» es gleich das anfanglich sccorclirteGeld umb ein grosses
n.?2. BeydenFrembden aber/es wegen der Steuer übertreffe/ci.I.i2.c!e^.L.v. sää.kranxk.Aänr.^cis
und Schätzung /so von dergleichenGütern mpr-ekiren/ L.L.V. L^Zanci. lib.z.rlecis.rril. rir. 4. 6ek. 16. wann
offtermablengrosse Verdrießlichkeitenabgiebet / welches nur nicht etwas anders / dann von welchem anfänglich
in derWürtenderg.L -andsordn. tol. z s. mit nachsol- unter den eonrrzkirenden Partheyen gedacht worden/als
genden Worten exprimiret wird; daß nehmlich denen zum Beyspiel ein Klumpen Gold oder Silber zc. in das
Ambtleuten von den Auswendigen / so Güter bey ih- Netz oder Garn kommen ist. ^clcl. Lhurbayr. L.and -R.
nen haben/in Einbringung der Sceuren/Schayun-- p. 1. rir. i. §. als auch gefragt wird kc. in verb. So
gen / Reiftn / Frohnen und dergleichen / viel Irrun, einer einen Fug Fisch von einem Fischer erkaufft/und
venundVeschwernuß / dadurch Ihre Fürstl.Gn. derFischerwasandersdannFisch / oderauchemett
und Deroselben hochlöbl. Rathe vielfältig bemü- Schay Herfür zöge / ob demRauffer/ö/ches auch
ket / nemacht werden. Lr in keiorm. Normst, c. I. gebühre ? Ist hierauf die Antwort / daß in dem
leqq. verb. Und aufoaß unser Stadt gemeinem Nu- Fall fürnehmlich dahin zu sehen / was zwischen den
yen / an Steuer / Diensten / Renten und Gefallen ^onrrakcnten abgeredet worden / Und wie sie sich
nichts abgehe /dieselbe betrogen oder verkürytwer^ verglichen / und so solches auch zweiffiich/ daßals--
den / seyen / ordnen und wollen wir. :c. zu gefchwei-- dann dafür zu halten/da^die Fisch allein/und nicht
gen / daß es noch ein grosser Streit ist / ob man einen der Schay gekauffet worden ft^en :c .v .^ces.s6 rir. 77.
Frembden an dem Ort/ wo er sein Feuer und Heerd / oder 6e c. L. V. n. 6. L- ?rgn?k. scl eunä. n. 121. welches doch
wo er ligende Güter hat / colleÄiren solle ? v. L.in-- vor andern dem Kauffer zugeeygnet wird / wann dersel-
denff?ühr scl Oclinar. Oucar. v^ürremberg. p. 8Z. n. 6. bige schlechter dings und sonder Absicht aus die Fisch oder
ink. Waßbißhero von den Frembden gesaget worden/ Vögel/ dem Fischer oder Vogler / den Zug oder Wurff
olches hat auch nach dem gemeinen Wahn der Rechts- abgekauffet hat. Vi<j. omninv Vigel. Lent. i. k.elp. ^.7.
ehmbey der Geistlichkeit Platz / angesehen es ebenso kl 'ujcjeninLocl .clc .kjs^. V.n. 1. Wann aber der
nachteilig j^/ deroselben die ligende Stück zu verkauffen/ Kauffer sein Absicht nicht so wohl aus die Hoffnung als
als ausFrembdesolche zu bringen / indem bekannt / wie aus die Sache selbst genommen / und zum Beyspiel die
selbige sich aller Beschwerden zu entziehen suchet / so/ noch nicht gewachsene Frücht/deßgletchcn auch die Fisch/
daß hiemmnfalls eben die /enige rsriones miliciren / die Vögel /^ oder wilde Thier / welche der Fischer / Vogler
vorhero schon von uns auf die Bahn gebracht worden oder Jager sahen wird / gekauffet hat / in diesem Fall
sind. v. ZUndenspuhrp. z Z- 5. welches eben auch die führet ein solcher LonrrZH folgende stillschweigendeLon-
Urfach ist / warumb Raysir Carl der V. solche Veraus- clirion mit sich / wann etwas von den Früchten nnch,
serung in Niederland durch ein scharffes LcllH bey Straff ftn / oder von denen Fischen / Vögeln oder Thieren
der Publication verbitten/ V. Lockn. /. 2. cle rep. c. 2. gefangen werden wird. In welcher Absicht demnach
k>!. 5 zc>. welches auch von den Venedigern geschehen/ derselbigenicht bestehet /wann gar nichts gewachsen/oder

gefan.
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gefangen worden ist - Obschon der Kauffer das völlige Schaden/ sondern auch in den Verdacht gerathe/ als ob
Geld bezahlen muß/ wann gleich nur etwas geringes ge- er einige Wissenschafft hierinn gehabt hätte / l. 2. L. 6c
wachsen oder gefangen worden/ 1.8. pr. ff.6eL.e .V. turc. 4cl6.peinl. Halsg. Ordn arr. 2i?.pHlice^
wofern nur der Verkaufter sich nicht auf eine gewisse Ordn .6esnno1548.se 1577.^. VonIudenundlh-
Quantitatre/er/retund den Kauffschilling darausgerich- ren Wucher. 466. Lhur-2Sayr. Ä.and^R. p. 1 r.r.
tet hat/aSermassen er so dann solchen nur nachdem etwas z-§- wann auch gestohlen tc. Und rvürtenberg.
gewachsen oder gefangen worden / zu geben gehalten wa- L.and-R. p. 2. toi. 16o> rubr: Wie gestohlne/ geraubt
re. 1>Z9.L.i.ff.6e L L .v. ibicz; ksrrol. s- Lsl6. sclcj. te oder abgetragne Haab/ so verkauft ist/wiederum
^anric.6eracit. Konvent. lik. 4. rir. i F.a. 18. zu antworten se^e :c.

Hiernechst hat auch der Kauffer nachzuforschen/ ob Weiter können auch noch viel andere Sachen hieher

diejenige Sachen/so erkaufflich an sich zu bringen referiret werden/alszumBeyspiel Harnisch ».Gewehr/

mllens ist/in commercio seyn/das ist/eigenthümlich so denen Unterthanen von Obrigkeits wegen auferleget

verkaufst und gekaufft werden können/ angesehe son- worden/ ^v. 8 f csp. z. und sie demnach nicht verkaufen
sien der Lonrrs^t ebenfalls null und nichtig Ware/V. I. ? 4. oder verpfänden können. 466. Chur--Ba>?er.L.and-R.
§.l.ff6eL .L.V. Undhiehct gehören dieGottgebelligte cir. rir. z. §. ebnergestalt :c. Irem Würtenberg.
Sache als zum Beyspiel die^irchen /Altäre Relchic. L.and--R. p -.iol. ls9.li.ukr. Harnisch und Gewöhr
welche gantzund gar ni6)t veräussrrt werden können/es mögen die UnterchanenunsirsFürstenthums nicht
wäre dann / daß der äusserste Nothfall vorhanden / und verkauften:c. Welches absonderlich denSoldatenver-
durch deroVeckauffungetwasGutesgestifftet werde kön- botten inl. 14. /.,.ff.6eremi!ic. 466. die ^'usiknechts
te .v.F.8.1.6eK .I).I .2l .6 !svck.prZ!cLrez .L. 6e88 .LccI. Vestallung l^sximil. 11. srr. z. Irem Holländisch.In welcher Absicht demnach eine solche Veräußerung Rriegs-Rechc. srr. 7 l . 72, k 7 z. Vielweniger aber ist
und slienation, zur Auslösung der Gefangenen / Auser- erlaubt die Waffen dem Feind zu verkauften/immassen sie
bauung der Kirchen/ Erhaltung der Armen und Abzah- den Waaren vonLoncrabsn6 beyzuzehlcn sind/v. 1.2. L.
lungdesSchulden-Lasis /daremdieKirchegerathen/wohllzuscrezexporrsri non 6ebenr. ö! 1>s<Igr. Vlsricim. in
geschehenkan/v.dlov.l^o.c.io Lesvtli. prgecssez.d.6e ter keßem (-sll.I^ov. XIV. Sc Livir. bansest, simo
88.^ccl. Von diesenGdttgcheiligt 'N --Sachen aber sind »6ss .inir .öepublicsr .quemreterr^srqusrr 6e ^ur.mer-
die so genannte Rirchen-Güter unterschieden / welche csr .parr.poker.sub .Iir L.srr.2. Desgleichen können auchder Kirchen eigenthümlich zu stehen/ anerwogen dieselbige noch ferner dieligende Güter oder sonst stattlichan-
ausser denen obberührten Fallen wohl zu veralieniren und sehnlich-beweglicheStücke dcrer jungen Leute so
zu veraussern erlaubt ist/ wofern nur hierdurch derKir- noch unter 25. Jahren fehlet werden/chen ein Nutze geschahet/ v. 1. 17./. r.L. 6e88. ^cclcs. als welche Niemand ohne Voi wissen der Vormunder und
und gewisse Solenmtatendarbey beobachtet werden; Erkantnuß jedes Orts Obrigkeit kaufflich an sich brinaeN
davon zu sehen I20. c. 6 Lc 7.Sk surk.koc jus por. kan/undso dasgeschehen/ ist ein solcher Kauff vor nuti
re<^um. L. 6e 88. Lcclel'. Von denen rechtmassigen Ur- und nichtig zu achten. V. r.r. L. 6e pr«6lis minor. 466.
sachenselbsten aber besiehe r.r.x. 6e reb. Lcclet. slien. Chur-ZSayer.L.and-R. cir. rir.z.vers^ So aber sonst
>elnon» jemandic. Reform, der Stadt IlVorms ^ib.f.p.i .cir.

Ferner gehören auch hieher diejenige Güter so 4- Wie auch ketorm. der Stadt Franckfr. 9.2. rir. 1.
»echrshängig sind (zu Latein res liri^iolze genannt) §. 2. 8c leqq. Irem rir. 2. §. 5 Irem diejenige Ugendederen sliensrwn und Veräusserungebenfalls nuU und Güter/ so das Eheweib dem Mann in die Ehe zu¬
nichtig ist/ 1.2. kl 4. L.6e Iiritziol. und vermehret der gebracht/ undzurZugiffe verschrieben / welche glei,
Kaujftr/welcher etwas solches wissentlichan sich gekacht/ chergestalt/ wann gleich das Weib ihren Willen darein
nicht allein das erkauffte Gut / samt dem ausgelegten gäbe/nicht veraussert werden können/ v. / 1. q»i'bus
Kauff-Geld/ sondern er muß auch noch so viel / als er da- »lien. >>c. vel nou. c. r. ff 6! L. 6s iun6. 6ota/. öe li.e-
vor gegeben/dem kffco mrStraffzu stellen; 1. l. pr. L. 6e korm. der Stadt Franckft. p. 2. ric. 10. und nochlirißiol. der Verkaufter aber muß den empfangenen andere Sachen mehr/davonzu lesen t .r .L.qu» res vea.
Kauffschillingzur Straff ersibemeldtem ki/co doppelt 6inc,npOss.,dili:?'u'6.Lcl'ere^ 466 L.) 4.rit.6eL.
erlegen. 6.1. Wann er aber unwissend ein solch rechts- L. V ck.7i.kleqq.?5sn2k.s6cun6. tir. »um, i6o.se
hängig Gut gekaufft/ so kan er sein Kauff-Geld an den Lkriltms. V. z. 6ec >l.' 64. so daß sich be» so gestalten
Verkausser wiederum erfordern/ zusamt noch einem Vrit- Sachen so wohl der Kauffer als der Verkauffer belM
ten Theil desselben als Straff-Geld. 6.1. l, /. i., Welche sam vorzusehen/daß sie sich keine Gefahr und Schaden ü-
Verordnung von denen Rechtshangigen Gütern sowoh- ver den Hals ziehen/ oder wohl gar nicht in Obrigkeitliche
len im Kauffen und Verkaufen/als auch in allen andern Straffen verfallen.
eonrrsüen. etliche wenige Fall ausgenommen/ davon Im Gegentheil können ausser denen obberührten
in6.l.t.jl.i.c.6e!iriZios.Sc sp. kran?K. 1. «.esol.XU Und andern dergleichen Stücken/(darunter einigevor-
Mtzfindet. 466. ^ranckfurehistheki.etorm. p. 2. rir. gedachter Massen gar nicht / einige hingegen mit grosset
s. F. z. Uberdiß gehören auch hieher die gestohlene und Vorsichtigkeit zu kauften und zu verkauften stehen) alle ü-s

geraubte Güter /1. Z4. §. z. ff- 6e L. L. V. welche so brige/ so wohl beweglich-als unbewegliche Güter,
sie wissentlich von dem Kauffer erhandelt/ihme als einem gany oder halb / obgleich jemand dicftlbige mit ei-
Dieb wieder abgenommen/ so sie aber unwissentlich von nem andern in Gemeinschaffr b-ftsse/ ( wohin die
jbmerkauftt worden/ohneEntgelt (jedoch sonder einige Gan-Erben Güter gehören) verkaussetwerden. I .Z4 .K.
Bestraffung/welche nur im vorigen Fall Platz hat) von i.ff.6eL.K.V.I.68. pr. prosoc.l. z.L.6eLommun.
ihm wieder abgefordert werden können / wiewol er diß- rei. slien. 1.1 ?. §. 17. ff. 6e 4. L. V. /^66. ketorm. der
falls des Kauffgelds wegen wider den Verkauffer seinen SradtFranckfr. p.2. cir. s .rubr .Von Verkauffderer
«.egreff und Zugang hat/ weswegen er behutsam kauften ligendcn Güter / so vielen Gan Erben gemein sind:
und fleißig aufsehen solle/ mit wem er zu thun habe/ »rZ. Ob aber das Ausiösungs -Recht hierinnen Play fin-
1.19. ff. 6e k./. damit er nicht allein nach der Vermah- de / wollen wir hierUnten melden. Eben dergleichen
nuns derer Kayser 5even und 4moaim hierdurch P Beschaffenheit hat es mit denen Gerechtigkeiten oderBbt) Dienst,
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Dtmstbarkeltm/ dergleichen unter andern auch derU- zukommen/an etlichen Orten vor Gericht geschehen mG
su,fruÄ^ oderV:B.z ist/ davon die Niessung/ so lang vi6. L»rpe.l.ib. s. «.etp. zz. Sc krsn.k.I.ib. i.Kef.z.
dieselbige dm^VerkaufferzMet / einem anderneben- !nf.necnc)nl.e^.6enom.ceff.c.26.m.4. Undhin-
^ >> nichts obgleich sothane Schuldforderungennicht

ij> aus sil-he AUt Ul/elbiae dem Kausser zu lassen gutwaren / oder der Schuldner nicht zu befahlen hatte/
schu.dlg UW gcha.ten//?/v.§. u c. 6e lervir^8c/, I l-4« ff. 6ekcre6.vel a<A.ven6. l.74.§.t. ff. 6e evj<A. 85
6eulu 8c kab-r. ^66. wureenbcrg. L.and-R.^.s°I. l. 96. §. 2. ff. 6. lolm. ,a wohl gar diese Gefahr
^9.rukr ^lnMrm-I^nenVeysiy/BrauchHder schon zu Zeit des Loncra-Äs vorhanden gewesen/ V.Nlessung wch! verkauffen. «.ewrm. der Srade ?rgn?k.s6ric.^.6skere6 velsQ ven6 n 'I2 ^en?
Franckf^ p. 2. c.t. 6. k.ubr. Von VerLautfnahm- 6. 1, c. 27. m. 7. n. 16. k se°. oder die' Gewehrschafft'
haffcer Gerechtigkeiten !c. 8c kelorn^ der Stadc versprochen worden wäre srZ.l. 4. pr. ff. 6e usur. »66.D-r einen Neysi-z/ Ge- Lerlick.p.-.6ec.-9..n. 14.8c ^ickr. p. r.Oec.z6.n.
brauchsderNtessunIhat. :c. So kan auch fernerem 25. oder auch der Kauffer nicht gewust hatte/daß es um
Me^llenes lLrb verkaufft und verhandett werden; r. r. den Schuldner so schlecht stehet/ 2^.1. 4, ff 6e e6 ve!ffüi L. 6e Kere6. ven6 worbey der Verkaufferal- SÄ. ven6.1.74. §. 5. ff 6e LviÄ. Allermassen er 1?t5 selb-
les dasjenige/ so er in dem Erb gefunden hat/ oder nach- stenzuzumuthen/daß er nicht besser nacbg sorscher/l. . ?.
mahlen finden und erfahren mag/ es feys liegendes oder 6ekes. sur.l. 17. ff »6 Vellei kr-n-k ^6 rir ^
fahr-.,des,Jt°mS»uId.n/Emchl>gk.ltt>,/F»rd-r.«,-
gen/ Ansprachen / mchts ausgenommen/dem Kauffer ü- 20. Sc 7^16. in (^06. 6. r. ^.Übrigens hat der Verkauft
berliefcrnund emkan^ ^2/. z. I. 8. 8cl. 14^ ftr gnneiniglich dißfal/s ein Genügegethan/wann er dem
!' cV ^ ^ «r -s>? r? Wieer dann auchnach Kauffer eine solche Schuldforderung abgetretten/welche
beschchenen KauffLichts mehr einnehmen oder einziehen würcklich sein gewesen / und die er auch dem Schuldner/
darff/o>.erwo er etwas eingenommen/,solches alzobald sosern er zu bezahlen gehabt/ abfordern hatte können l ^
dem Kauffer .berantworten muß/ 6.II. doch daß dieser ff6ekere6.velaQ.ven6
Kauffdenen Gläubigern oder Schuldherm unvergriffen daß der Schuldner im kurken würde talliren / oder daß
und unnachtheilich seye/ als welche entweder den Erben bey demselben nichts zu ^
um ihr Anspruch / so sie anders wollen/ surnehmen und listiglich verhehlet/ arZ. 1.74. § uk. ff 6e e v. Q
rechtfertigen / oder auch an dem Kauffer sich begnügen §. 2. ff. tol^r. marrim. Xc>6. T'ulä. cl. I. 8c I.en-- c. rr. c.
lassenkonnen >.2.L.6e Kere6.ven6. l. 2. ö-2s. c. 6s 7.m.7.n.z.8cc. oder/ daß er denselben eine gute Schuld
^^^^^p'^^-^^^^^^^^^auffer/was selbiger verheißen hatte/v.8sn6> 6e gA.ccss.c 9 n. 29 Gestaltals Erb zu bezahlen angejkengetworden/nach Billichkeit ten m diesen Fallen ein anders zu k.^ren seyn würde,
wieder abtragen. 1.2. c^. 6e Kere6. ven6. l 2. L. 6e le- Weiln aber durch dieses Mittel gewinnsichtige Personen

N'änn eln^rb ^ 62.rudr. eine erwünschete Gelegenheit haben/ mich frembden Gut
Vvann etn-^rb velkauffe wird / was das au t ihm zu trachten/ und um ein sehr geringes Geld eine aröffere
trage !c. Wcmn aber das Lrb noch nicht angefallen / Schuldfordei ung an sich zu bringen/ mithin mit dem grö«
kan zwar den Kayserl. Rechten nach über dasselbe kein sten Schaden ihres armen Nechsten sich unvercmtwortli-
LomraÄ geschlossen werden / v. 1.1 s. Lc ulc. <^^6e psLt. eher Weise zu bereichern/ als hat diesem Übel vorzukomen

^ ^ ^ ^ ^ ^ Memmig der Kayser ^nsttalwz in l.2^. ö! 23.L.manästi heilsam-
nach solches unverwehret^ dcryck. 6e LÄmel.Lomr^. iich verordnet/ daß/ wann ein solche Lettion oder Abtret-
? > 1 - c'ap. 2. §. 19 Wetter tonnen auchdie Schuld- tung der Schuldforderung um ein geringes unrechtmaf-
fsrderungen und ^l,s.r.c-ne8 um paar Geld gekauffet siges und fthlechtes Kauff- Geld geschehen / ä l 2- U
und verkauffet werden / ^ff cle k^recl. v«l ven-j. IZ.rrol. Lglci. ö- L.ttr. ^cl. ^ev^Wuff lev«m in°pWoftrn sich nur (10 derVerkaufferm acht nimmt/daß 6ebir.c.7.n.28. Lerlick.p. r. ckec.zz.n. iz.5.' .Vjzn?'
ersolcheZuspruch Mid̂ orderungen aufkeimn mächtigern/ 6e lege ^nzlial. ^u. 2. n. 2 s. 8- czu. 6 n. z 9. mqleich auch
bey welchen eine Betroh - und Verqewalcigimg zu besor- der Kauffer den ' Verkauffer zu fotk,aner l
gen/brmget/angesehcndieses beyVerlust der Schuld ver- gleichsan. verleitet/ 6.22. 8 n.-?
dottenist/rubr.8c l. 2« L.nelic. porcnr.Vi6.tn.Rlckr.i.854z. 8eki,es. 9.N.14. damit er sichverbottener^r><»i<i/
6ecil. z 6. n. 6.8c 7. Uberdiß auch (2.)^kein Jud seine entweder an den Schuldner tringen/oder einen unrechten
Forderung einem Christen wieder einen Christen überlas- Gewinst erHaschen möae/^ev.6.rr.c.7.n.2 5 Lr.p cle?
set-A. äeann° Aestmzu begegnen.79. 67.N. 11.k!^2n^.6e^.^nMas.(ZU.6.N.2..daß/saaich/
verll >i:s soll auch Sem Lhnstzc. ^pHltcev--Ordn. bey so bewandten Umstanden sothane Übergab und Ab-
6e anno rs77.rlr.20^ iLs soll auch kern Christ. :c. trettungnurin so weit gültig ist/als davor würcklich ame,Noch auch (?-) d'e Vormünder die Zuspruch wider ih- ben worden/ausser/daß dieZinse/so weit sich das aeaebe-
regetvesene upillen von a»idern erkauff^ v. diov. 72. neKauff-Geld erstrecket/mit angerechnet werden.6.1.22

^ Nürnberg. 8ta- o. manägr. Dahero dann ein solcher Kauffer / wann er
ruuskein Burger und Schutz-Verwandterseine Horde- von demSchuldner die erhandelteSchuld abfordern
rungemen frembden und Uuslandifchenabtritt / aller- will/zuvorderist erweisen muß/ wieviel er davor aeaeben'
Massen auch dieses so wohl bey Verlust der Haupt-Sach/ v. !.en.. 6. cr. c. 2s. m. 4. Z-n-. 6. er. .u 7 Zn/?'
Mauchbey so. fl. straffverbotten ist / ohne daß der ki.esol.8.n.59.S-^n6. 6s AÄ.ceffc. ,/.n 1,
Verkauffer alle aufgegangene Kosten und Schaden er- ten er dasjenige/was über das Kauffgeld/dem Kauffer zu
statten muß. v.Nurnberglfl R.etorm. I'it. 1.1-eg.z. bezahlen nicht verbunden ist/l.2?.L. msn6.5zn6 6 cr.

DiestPnsonenausgeschieden / können sonsten an- c. »1. n.?o. wosernni6>t dieHelffte/weaenseiner dem
dem vorgedachter Massen d-e Schuldforderunaenund Verkauffer erwiesenen Gutthattn/ h^
Zuspruchewohlveckauffet/undhernachce6irt/ab ĉketworden. ?r2n-.6.kes.8 „ ^
und übergeben werden /l.2Z.ff.6e Kere6. vel S(I. ven6. 8e 1.ene. 6. c. 2 f. m - n s »
1.14-pr. ff eocl.l. z.L.eo6.I.l. L. 6s novsr. Welches geld gehet/wollen einige dem kilco v 1.1b <-

aber heut zu Tag/ um MmUMMlichen Vortheil vor- zz.n.l7. m Ollcuff lsv-.m.'m'^^bit c 7
2z,Se24.
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2z. k 24. absonderlich wann der Verkauffer ebnermajsen re Anforoerung//edochhöher nicht / als er seiner
betrüglichgehandelthatte/ v.?rzn^k. 1^. 1.Kes. 9.N.XI. Lecjenrm, der Hoppkorfflschen liVitttb rvürckli--
Andere aber dem Schuldner / v. kinckelrk. 0K5.17. eben dafür bezahlet/ und oem Werth / was der
L.ickr.p. i.<icc.z6.n.24.öe5anchchrr.n.iO. Wieder- Thaler/snno 1619. ?»r seit des getroffenen Ver-
um andere dem Kauffer/ V. öerlick.p.i.äec'. Zx.n.z.öc Deichs gegolten/zu entrichten schuldig; 8.eieremL
e-. in 8. p. 2. c.zo.cl. zuzueignen. Andere hinge- b'revero cjelolur.c. z.n.2i.46ci.L5.p.2,c. zo.cl.zs.in
gen wollen diesen Unterschied gehalten wissen / daß im k. Item LxrrsQ der Stadt Straßburg Ordnungen
Fall der Verkauffer von dem Kauffer listig zu solcher U- von LomrsÄsn : lir. LVie es mit aüenirten Pfm»
bergab verleitet worden / er das übrige von seinem nings^Thurn-Lspiraiien und Ainstn gehalten wer^
Schuldmann zufordernannoch berechtiget/ ar!».I. 4-F. densolle:c. !bi: Aus iLrkänntnuß unserer Herren
ljepcen.LcarA.!.9> ff.guzein tr.Oeä. ^66.?ran?k. 1. der drey geheimen Stuben/ solle derd?oncr3c.iuum
kek y.n. !2.Lcn. l9.(Zipkan.Ää!.22.L.msn6. tere ir, l^oranuzdeNsenigen/ welcher von claro an Pfenning
5o.Le Lerlick.cl.6ec. z s.n. z. Falls aber alle beede/der Thurns-! Brief/ dasistLgpirgliaundZinß/ so auf
Verkauffer sowohl als der Kauffer dem Gesetz zum Nach- hiesiger Stadt stehen / an sich erhandle»/ anzeigen/
theilmitemander coiluciirt/und verbottener Weis etwas daß gemeine Sradr Ihro die VOiederlosunggegen
solches gepflogen hätten/dasselbigebillich dem Schuldner ihnen mit gleichen Lonciicionen, wie sie jeyo haben/
zuzueignen seye. arg.l. 12. §. i. guoci met. csul. l. l. ö: 2. vorbehalte:c. Lonf. ^cncll. Oilp. cle LeMon. sÄ. sx

nelic.porLnr. d^ov.72. c./. l.7.^.unclevjLcI. io. tk. 59. Endlich ist zu wissen / daß sowohl
tk.c!e^ur.klc.s6lj.krAn^k.ct.^.ell9.n.27.Gleichwie eigeneals frembde Sachen verkaufft werden können/
wir aber bey dieser Handlung ein billichmassiges Kauff- v."l. 2 s. §. 1. i?. 6e L. L. V. in welchen; letztern Fall jedoch
geld erfordert haben/also müssenwir noch ferner anzeigen/ der Verkauffer dem Kauffer gebührliche Wehrschafft lei-
daß von der Billichkeit desselben der Richter zu urtheilen slen/ und denselben schadioß halten muß/ wann er nemlich
habe/srZ.j .z2..pr.ff.aä I..^quiI.l.6z.pr.K.aci l^. 5al- von den Herrn des verkaufften Guts in gerichtlichenAns
c'l6.Vi6.k^cnc>ck.6e^^.(^.^b.2.Lenc.z.Las.248.n-2. fpruch genommen werden solte/ obgleich hievon nichts
welcher nicht allein aus die vor Gericht dißfalls aufge- bedungen worden wäre / gestalten solches dieses Lo-,>
wendete Unkosten/ sondern auch auf den ungewissen Aus- rraäs Eigenschafft und Natur mit sich zu bringen pfle-
gang der Lxecucion, vornemlich wann der Schuldmann get. s. 6. L. 6e LviiA. Und zwar kan diese Schadloß-
arm seyn solte/zu sehen/ mithin zugleich auch dieses zube- Haltung denen gemeinen Rechren nach / so lang als son-
trachten haben wird / daß es auf diese Weis weniger sten die pLi-lonal-Zusprüche währen begehret werden/ l.z.
seye^ die Schuldforderung/als die Schuld selbsten haben. Le 4. L. 6e I^lcnpr. zo. »nn. >Mch denen Nürnberg,
l. 204.6s k.. 1. ibicz; 5sn6. l. f I. cls pecul. 1.6. i?. cle 6ol. Ststucen aber ist der Verkauffer/ wann ligende Güter IN
mal. ^cj6.^olin.cis O. ?6l.n. 9.M f.öc Larp2. derStadt und derselben Gerichtszwanggelegen gekaufft
I.ib. s. kelp. Z4. n. f. Gleichermassen wird auch hierauf worden/ nur Jahr und Tag/wann sie aber auf dem Land
zu sehen seyn/ ob nicht der Verkauffer eigenwillig dem gelegen/und demBauren-Gerichtunterworffen sind/vier
Kauffer diese Abhandlung angetragen / auch denselben Jahr lang die Wehrschajist zu thun verbunden. Wie¬
wohl noch darzugebetten: v.ksrlick. I.clsc. z?. n. 26. wohlen von einer Auslandischen / oder umänderet
S-6ec.?5.n.z.L>!krsnxIc.i.k.e^8.n.44.Jtem obnicht Ehehafften Ursachen halber verhinderten Person noch
unter denen Erben bey der Erbtheilungeinem eine Entschuldigungendiesesfalls angenommen werden, v.
Schuldumeinengeringern Werth angewiesen/6.1.22. Reform. Der Srad? Nürnberg. I'ir. »6.1^.s.§. i.Lc
»66. f. k.elp. ,4.n. 14. Oder ob nicht sonst aus 2. Es hat aber dieses nickt anders statt/ dann so fern der
einer nothdringendenoder sonsten wahrscheinlichenUrsach Kauffer die Rechtfertigung dem Verkauffer ankündi-
em- Schuldforderung abgetretten worden/ 6.1.22. ikiq; gen/ und demselben in Rechten zu erscheinen / und ihn zu
Oipkign. massen in diesen Fallen allen dasgantzeWesenvertretren/ mithinbey seinen erkaufften Gut zu handha-
zu reckt bestehen kan/ obgleich ein geringers Kauffgeld ben/zu entbiethen lassen/ dann da dieses nicht geschehen/
gegeben worden wäre. Und nach dieser aantz heilsamen besonders der Kauffer unerfordert des Verkäufersdie
und billichmassigenVerordnung muß noch heux zu Tage Rechtfertigungvor sich allein ausgeführet oder gar
gesprochen werden/ wo dieselbige nicht insonderheit auf- nicht im Rechten erschienenund in seinen Ungehorsam
gehoben worden/ arg. I. 27. L.cle 'lekarn. v.Speiciel. wieder sich handlen lassen / konte der Verkauffer zur
voc. Übergab. !<lan?. 6e I.. ^nakst in f. Welches aber Schadloßhaltungauskeine Weis getrungen werden/ l.
we^erinLranckreich/tircene'«'. sä I.s.L.msnä. n.2. 74.§.2.kf.cIeeviÄ.l.sZ.^s. i.if.eoci.I.2o.2i.ö!2?.L.
weder in Flandern/ ^an2.cl.rr.gu.9. ?«l. s6 tit.?,-. eocl. ric. Wann aber dem Verkauffer durch den Kauf¬
te kerecl. vel sÄ.ven6.n.2o.in 5. noch auch inTeutschi ftr zu der Rechtfertigung obbemeldter Massen verkündi-
land/ V. kreyer äe lolur. c. z. n. 2. kinckelck. Obs. 17. get worden/ ist derfelbige vor Gericht zu erscheinen und
w t.Lerlick.p. I.ciec. Z2.N. I7.ö! 6sc. Zz.n. I/. L!zO. dieselben auf seineKosten zu vertrettenschuldig. l. 49.
L:äec.Z s.n.?. kickt. 6ec. z6. n. 24.^ p. 2.c. zc>. 6. tje/uckc. So er aber dieses nicht thut/ und das Gut da-
?7. Li?ran?k. I. k-c-s. 9. in kn. geschehen ist. Gestalten raufdem Kauffer aberkandt würde/ so könte er nichts de-

Ferdinand der Dritte selbsten glorwürdigsten stominder/ als wann er selbsten die Sach zum Gewinn
Andenckens diese Sayung in einer absonderlichen und Verlust ausgeführet hatte / zur Schadloßhaltung/
donkkaüon 6e anno 1649. davon Lrunnemsnnus und zur Erstattung aller von dem Kauffer bißher erlitte-
1'rsÄ.cisce^.sÄ.inf. zu sehen/bekräfftiget hat/welches nerUnkostenund Schäden angehalten werden. >.70.^
auch vomIoh.Georg Churfürsten zu Sachsen / in L-l. 17.L. cis^viiÄ. Es wäre dann / daß der Kauffet
einem besondern cls anno 1614. geschehen ist. selbsten daran schuldig/ und Urjach hierzu gegeben/ daß
(Content, ^rcki ^piscop. !vZsg6sburAens t^s^imen in ihm das erkauffte Gut abgesprochen worden / indem er
csul. DerAnwald Obersten Manien vonRochau/ vielleicht in einen willkührlichenSpruch gewiliiget/ oder
contra Isbsten von ^oppeborffs Erben/ K4en5 sonst die Sach versehen und versäumet / und da ihm die
8eprernbi-.-,nn.1649. verd. teurem, daß beklagte ih- ^ach erster Inkantz abgesprochen / davon nicht appelliret
res Vormunders ungeachtet/ lagern stine libellir- hatte / oder auch das sMusste Gut ihm mit Gewalt

Vbb 2 abge-
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abgerungen und genommen worden wäre / anerwogen Sachen unter den Anwesenden / so des Kauffs WM-
in diesen Fällen iyme der Verkauffer etwas zu przM'en schafft bekommen / ein halbes Jahr/ unter denen Abwe»
nicht gehaltenist. »rg l. 65. /. i.ff. 6e evic.t. welches senden aber/so gleicher Gestalt des Kauffs wissend sind/ein
au h in diesem Fall Platz findet / wann der Verkauf- Jahr; Denen Unwissenden aber insgemein z.Jahr zur
fer die Besreyung von der Wehrschafft sich mit namli- Verjährung vorgeschrieben. Welche Jahres-Frist nach
chen Worten beduiM»/ und der Kauffer solches gutwil- den 8r^mcen der Stadt ZTlärdlingen auch zur Verjah-
lig angenommen hatte. /.2z. ff. 6e k. Lonlenr. Chur-- rung der liegenden Güter hinlänglich genug ist/ v. 8rsrur.
Bayr. Ä.and--R. ?.r. ric. 12. VOürtenberg.Ä.anv-- der Stadt Nördl. p .2 .ric. r z. so/ daß in diesem Stück
R. p. 2. toi. 170. Reform, der Seade 'öOorms l.. s. p. fast an allen Orten die 8rsrura was besonders haben.
i.rir .6. kelosm. der Stadt Franckfr. p .2. ric. X. ö: Und dieses seye genug von den Gütern und Sachen dar-
Ketorm. der Stadt Nürnberg. I'ir. 16. l.. 5. Gleich- über conrrstiirtwird.
wie aber die Zeit alle Zuspruch und Forderungen tilget / XVas aberendlich die übrige Ursachen betrifft/
cüso geschiehet es auch/ daß wann der Kauffer bona K6e. wel^e die Lonrrs6t, absonderlich aber den Kauffhandel
das ist/mit gutem Glauben redlich und aufrichtig etwas untüchtig machen / bestehen selbige theils in allerhand
erkaufft/ auch dasselbige weder ein gestohlen noch geraub- Are Seerugereyen und Gefährden / davon meisten-
tes Gut ist/ (als welche Güter keine Verjährung zu lassen theils gehandelt worden/ v. I. s. L. 6e K.e5c. Ven6. theils
v .§.2 .^cls ulucsp.) darneben solches ausdie VON denen in einem sslchen Awang/ dadurch einer bey Bedroi
Rechten bestimmte Zeit ersessen hat/ daß sag ich / er her- hungLeibes undLebens-Gesahr/ zumcoanabirengenö-
nach sicher ist/und von niemand mehr deswegen angefoch- thiget wird/ v.r. r.ff.öeL.quo6 mec.csut. tdeils tn ei4
ten werden könne, pr. 6e Uiucap. die Zeit aber ist nicht nem solchen Irrthum / welcher allen Lontcns und
einerley. Massen nach denen Rayserl. Rechten die Willen ausschliessct/ l. i /.ff. 6e)uris6. t. 116.§. 2. 6e^..
bewegliche Sachen innerhalb z. Jahren / pr. 6c ulu- ). ibiq; 8sn6. s66. V^ekner. voc. wissentlich/ theils in
cap. 6: l. un. L. 6s ulucap. rrsnsform. welches auch einer 8imularion oder in einem Schein LonrrsÄ, da
denen geistlichen Rechten in diesem Stück also beliebet/ man etwasanders imSmn führet / und etwas anders
v.surk.quas aÄiones L.6e88.kccles.S: can. l6.c»us. thut. I. ff.ff.6eL.L. V. s66.öerlicb. l. Lvocl. 84.N.
16.czu. ?. Die unbeweglicheGüteraber unter den Gegen- 21. k kÄrbos. l.ocupl. I.. 17. c. z z. ^x. s. L- r. r.L. plus
wartigen innerhalb zehen/ unter den Abwesenden aber in- vsl. quo6 s^irur quam quo6 Kmulstc concip. und an-
nerhalb 20. Jahren / wohin auch die Gerechtig - und dem mehr/ davon hierunten noch etwas mehrers abge»
Dienstbarkeiten/sodenenselben anhangig/gehören/ v. c. r. handelt werden solle.
L. 6s pr«scripr. lonz. remp. (welche liegende Stück aber Und unter diese Ursachen gehöret auch/was vornem-
nach denen geistl. Rechten eine 40jährige Zeit erfordern/ lich unsern Kauff- LoncrsK belanget / die l-selio ulcra
per suck.quss actionez L.6e 88.Lccles.) prxelcribirt und 6imi6ium die Verletzung über die Helfft / welche zur
verjähret werden. Sonsten aber werden nach erstge- Aufhebung des Kauffs Gelegenheit gibt/ perl. 2. «e 8.5.
meldtenKayserl. Rechten alleZusprüch und Forderungen 6e l^etc. Ven6. Ob wir nun wohl Zenersl/ter und ins-
insgemein binen zo. oder 40. Jahren l.z.L. 6e prselcripr. gemein hiervon bey dem ersten Buch cap. 17. /. 1. bevor-
zo. snn.!. I. (D. 6e anns!. Lxcepc.( wohin auch die Le- ab was die Billichkeit dieser Kayserl. Satzung betrifft/et«
hewGater gehörig, v. 2.?. 16. ü guis per zo.snn.) was gemeldet haben/so wollen wir doch hier noch kürtzlich
verjähret. Wofern sie nicht eine kürtzere Lebens - Zeit andeuten/ was bey diesem Rechts-Mittel insonderheit zu
von dene Gesetzen überkommen/davonLxempts zu finden beobachten seye. Ist demnach zu wissen / daß bey dieser
!n>. s.L.cls lnjur. I.t.5.cle6ol.msl.I.z.iof.ff.cjeioots. Verletzung theils auf den gemeinen Werth einer jeden
lekam. Lec. Wider die Röm. Kirch aber kan sich nie- Sach/ srZ. j. zz. pr. ff. sci. l.. ^uü. 1.6z. pr.ff.261..
mand einer andern Verjährung als von iOo. Jahren be- kslciä. v. Lsrp?. p. z. c. Z4. cl. 6. L?R.icbr. p. 2.6ec. 99.
dienen/v.amb. quazsÄiones.e. 6e58.Lccles.csp. IZ. n. IZ 9. theils auf den Ort/ wo die Sach verkaufst und
k 14. X. cle prselcripr. mit welcher einige diejenige pr«. übergeben worden / V. (Zail. 2. v. 8- ri- 5. Lc 6. theils
fcriprion oder Verjährung contuncliren oder vermischen auch ausdieZeit des Lonrrs^s. v. l. 8. in i. lD. ke/c.
wollen/welche vonundencklichen Zeiten hergenommen ist. Vcnä. Lgfp?. p. 2. c. 54. 6. 6. kickr. 2. ciec. 99. n.
v.lüyn.in 1.2. n. 9.L.6e5erv. L-sq.S-Lcepoll.6e8. 147. öc 4. v. 7z. n.7. zu sehen seye. Massen
p. V. c. 19. n. 5. Deren Meinung aber von andern wi- der Verkaufter sich nicht beklagen kan / daß er verletzet
Versprochen wird / V. 8ckneicle^. scl tit. /. 6e ulucsp. worden/dazurZeit des LorirrsiAs.gleichwieim Kirchen-
«.ubr. cie Immemor. pr«lcript.n. zf.Le seqq. Wesen zugeschehen pfleget/ die Sach nicht mehr gegolten
ViÄ. 6eeaus.Lxsmpt.Imp.conc!.17. in f. k.emk,'nz. hat/ ob gleich Hernachmahls der Werth um viel gestie-
6e R.. 8. S! L. 1^. I. c. s. n. 29. Sc seqq. ö? 8rr7ck. 6e prse- gen wäre / V. tvürtenberg. 2lussÄ)reiben 6e anno
lcripr.sÄ. leA. 4.membr.f. n. i zo. Und innerhalb die- 1650.6. i o.^ugutti'§. als ist hiermit ibi : Die Zeit des
ser Zeit können so gar die R.egalis wider den Fürsten ver- Rauffs Vertausch / und damahls gewefte ^kima-
Mrtwerden v. c. 26. §. prsercrca. X. ^e V. 8. ibiq;Ls. rion,>Verth oder Unwerth der Güter beobachten !c.
nonik. Vlach Sachstn^-Recht aber werden die bewege Lr seq. §. ibi: Allein nach selbiger Zeit gewesenen
liche Sacken innerhalb Jahr und Tag / das ist/ ein Jahr ZVerth/ hatten müssen oder wären vereauffr wor-<
und 6. Wochen; die unbewegliche Güter nebst denen den / soll es bik/ich sein ungeandert Verbleiben dar--
Gerechtig - und Dienstbarsten aber ohn Unterschied bey haben »c. Gleichergestalt kan sich der Verkaufter
binnen zo.Jchren/Aahr undTag ersessen. v.Lerlick.p.2. nicht beklagen / wann gleich der Kauffer das Glückge-
Loncl. ?. n.^z.Le ,9. Nach denen Nürnberg. 8ra> habt/ aus dem ihm verkaufften Vergwerck nach dem
rucis ist den beweglichen Sachen unter den Gegenwär- geschlossenen LonrrgA noch so viel Vergehet!« zu bekom-
tigen eine dreymvnatlicheFrist/ unter den Abwefenden a- men/angesehen er auch erwarten müffen/obihm dasGlück
der eine Jahrszeit vorgesetzet /und die Verjährung der gar etwas hatte vergönnen wollen / v. 8an6e I.. ?. 6cc.
liegenden Güter in ihrem alten Stand gelassen, v. kel. xris rir.4. <jek. 76. k^ickr. 6ec. 99. n. 142. Welches
Nor. I'ir. XI. l.. 4. In der Reform, der Stadt eben auch die Meinung hat/wann er IN dem gekaussttn
Franckfurch aber p. 2. m. 9 .8 .9. ist den beweglichen Grund und Boden Hernachmahls einen Schatz oder Me-
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lall-Adern gefunden. srZ. i .69. cie«.. V. I.z.§.z. ff.cis Chnrbavr. ^and-R. p. 2. tir. 8. §. Und obgleich.

!.6z. §.l. ff! v.I'ulci. sä cir. L. äs ZlVürtenberg. Ä.and--R. supr. c. 1. Lhurf. Sachs

Veaci. n. 8. Ll ^iolin. cle. /. öc rr. 2. V. z s z. n. 12. Lonttirut. p. 2. Lonff. 54. Reform, der Stadt VOsrms

oder/so derMige/dersichmitroOO. Guldeneine Psründ supr. c. I. Item kelorm. der StadcLranckfurt p. 2.

gekaufft/ wider Verhosssn noch lange Zeit gelebet hätte/ rir. 2. §, g. ö? 9. wiewohln an einigen Orten diese 8larur»

gestalten auch dessen Erben nichts heraus gegeben wor- in der Lompursrion nicht so wohl auf die Heisst der Ba¬

den / wann er alfobald darauf gestorben wäre. v. 5sn6. chen selbsten / als vielmehr auf die Helfft des Preises und

si. 1. z. rir. 4. rief. 17. Lesoicj. I't,. pr. voc. L.eibIedmg. Kaussschillings sehen / mithin dieses Mittel schon verstat-

Zn5 LcLaii.2.0.8. tNie einem LVore / so offt man ten/ wann einer vor eine Sach/welche io. Gulden werth

zur Zeit des LonrrsQs von einem grossen Gewinn oder ist / 16. Gulden gegeben hat. v. XVnrtenb. L.and

Schaden nichts zuverlässiges haben kan / so osst mag die- lupr. c. I. ibi: über den dritten Theil des Rechten

ses Rechtsmittel nicht Platz finden. v .Lonlil.ärßen- n?crchs: L! k-eform. der Stadt 5Vorms c. l. ibi:

ror .25. N.Z2 .V .2. öc(Zsil. rj .Obs.z. N.2. Ausser die- über den halben Thetl des rechten Werths ?c. welches

ftn und andern dergleichen Fällen / kan entweder der aber den gemeinen Rechten nicht beykommet/ v. /. 2. L.

Verkaufter oder der Kausser/ (jawohl auch andere con- cle Ii.esc.Ven6. als nach welchen alsdann erst dieses Mit-

rrskirendePersonen/ v. Lommenrarores acl tir. cle tel hervorgesucht werden kan / wann zum Beyspiel der
Kelc.ven^. Le nocar. lupr .lib. 1. c. 17. §. i.) welcher un- Verkausser von einer Sach / die io. Gulden werth ist/

terihnen über die Heisst/ v. Lackov. zcllreuri. V.2.V. 2. nur 4. empfangen / oder derKauffer 21. Gulden darvor
rk. 9. lir. L. darp?. p. 2. c. Z4. cl. 8. in f. ?inell. scj!. 2. L. bezahlet hat. vici. omnino krariTk. I. z. kes. z. n. XI.
lie^. V. p. 1. c. 2. n.7. leczcz. ^rumse. esnci. l. l). i. Lc lec^cz.

lk. 8. aliique plures: wann es auch nur einen Pfennig Aus welchen allen demnach abzunehmen / wie sehr

austrüge/ arg.!. 2. Lc 8. L. lie k. V. ^rumse. l). I. rk. 8- sich in diesem LonrrsÄ der Verkausser sowohl als der

in t'. ö: XZyns. 4.0.7?. n. I. (welches nach dem 5Vürtcn>- Kausser / der in dem Text beschehenen wohlgemeinten

derI.L.and-R. p.2. fol. 169. schon bey dem dritten Theil Vermahnung zu Folge / vorzusehen haben / daß sie nicht

des rechten Werths also verordnet) verletzet oder ver- betrogen / hintergangen / verletzet oder verkürtzet werden/

kürtzet worden / sich dieses Mittels bedienen / und entwe- oder auch durch ihre eigene Schuld sich in Schaden stür-

der auf die Ersetzung dessen / was ihme alsVerkürtzten tzen ?c. davon wir hier unten hm und wieder noch weitere

abgehet / oder gar aus die Aufhebung des LonrrsHs kla- Anmerckungen anfügen wollen,

gen/ ci. t. 2. L. 6e K. V. worbey dann der Beklagte / was

er sich am vertraglichsten zu seyn erachtet / erwählen mag. -^6 §. 2. K. Lap.

6. j.2. Leg. L.äek. V. c. z.Sc PLN.X. cleLmpr. Vencl. ^AAs ein kluger Hausvatter bey dem Kauffen zu beob-

^clcl. Kickr. 6.1.0.198. Lsrpx. p. l. c.2. ct.8. Lc p. 2. c.z4. "Yachten habe/ dessen ist er zum theil in den obigen be¬tt. 7. wofern er nur diese Veikürtz - und Verletzung/ reits erinnert worden. Hier wird ihme nochmahlen die-
durch verständige Leute / welche solche Sachen zu schätzen ses recommencliret / das er bedachtsam gehen / und sich

wissen/v.^anci.l. z.clec. ric>4.6e5. z6.in5. Kückr.cl.cjec. nicht übereilen solle/ srg. csn. pen. csus. 7. qo.r. einge-

99. n. 15?. oder durch Gezeugen/ v.Larp-. p. 2. c. Z4. denck / daß die Übereilung in allen Dingen schädlich seye/

6.6. k k.ickr. c l. n. l s2. oder auch durch briefliche Ur-- vici. omnino perr. Xluller. vilp. 6e keliinsr. ö! pr-ecipi^

kundten/ ^ckr.6.l.n.,6z.in t. sich zu erweisen getrauet; rsnr.anno i685.1er,ze kgbit. Wie er aber hierinnenfalls

wiewoblen er auch bißweilen dem Beklagten dessen ei- sich zu verhalten kabe / soll ihme von Stuck zu Stücken

nen Eyd zumuthen kan. «.ickr. 6.1. n., 55. Wann aber hierunten angezeiget werden,

im Gegentheil ein Gnaden-Aauffvorgegangen /und ^

hierdurch etwas an dem Kaussschilling mit Fleiß nach- Z. z. kujus

gelassen worden / 2^. l. z g. lf. 6e (>. L. V. 1.6. ö! 7. t kNd zwar kan er sich des in rexru berührten Vor-

e. (leLoncl. ob csul^ p.2. c. Z4. ch Z.N.2. ^ Schlags bedienen / und durch einen vertrauten Freund

5? z.S!»Ärppf.sct§.ulr. f.cleLmt. Vench n.l L/.Sc seqci. die Gedancken des Verkaussers ausforschen lassen / aller-

oder einer wissentlich eine Sach geringer verkaufst/ oder Massen auch ossrermalen geschiehet / daß von einem solchen

theurer eingekausst/ »rg. l. fz. 6e v. Vmn. 1. ; 6. Feinde so gar der Kaussschilling clererm iniret und benam-

«.ickr. c!. I. n. 66. oder der '7ekirer um einen gewissen set wird/ wann sich nehmlich zum Beyspiel diePartheyen

Preiß einer Person etwas zu verkaussen / oder von einer also miteinander vergleichen / daß das verkaufte Gut so

gewissen Person um ein benanntes Kaussgeld zu kauffen viel gelten soll / was ein anderer oder dritter / auf den sie

besohlen / I'inell. sc! cl. 1.2. p. I. cap. I. n. l 9. Oder auch sich insonderheit vereiniget haben / vor billich erachten/

jemand sich dieses Rechts-Mittels insonderheit verziehen/ oder es sonst nach billigen Dingen würdigen möchte / ge-

»rz.!. pen^ L. c!e P2Ä. oder den LonrrsÄ mit einem Eyd-- stalten in solchem Fall der Lon crsÄ gantz gültig ist/ so fern

sä)wur / oder bey ffürsik'chen «Lhren zu halten verspro- nemlich der dritte / in dessen Willen vorgedachter Massen

chen hätte. v.R.ickr. ck j.n.77. öc 98. öc krsnxk. l.2. der Kaussschilling gesetzt worden / dieselben als ein ehrli-

k,el. n. Z7. Oder endlich den gemeinen Rechten cher Mann bestimmet hat; wann er abergarzu unbillich

nach zo .Jahr/ v.!.z .Lc4.L. cle prse5cr.zO.snn. Ssncl. geschatzet/ kan dasselbige mittelst des Richters wieder ver-

I. z. «r.4. 6ef. XI. nach Sachsen -Recht zo.Iahr/ bessert werden. v .H .l.l .cieLmt.vencl .l .uIr .L.cjeL.L.V.

Jahr undTaq/ v.8.icbt. 6.!. und nach dem 5Vürcen- ^ars.I.76. cum rrib. leqq. ff. proloc. Lc l. l8 .ff.juckc.

berg.S.and-R. deßgleichen auch nach der ketorm. der lolv. ^6c!.CHurbayr.Land-R .p.i .cit.8. § wie auch zc'

Stadt rvsrms zehenAahr / v. Würtenberg. Ä.and- angesehen die Partheyen / indem sie solchergestalt die dril-

Recht p-2.rir.14.pr. Irem K.e5orm. der Stadt Worms te Person erwählet / und in dessen Willen den Kau/sschil-

I.. f .p. 1. rit .z. tz. Da aber der Verkausser ?c. nach be- ling gejetzet / sich ohneZweissel nicht gar ohnendl/ch oder

schehenem Verkauff oder Kauss verstrichen waren / in übermässig verbinden wollen/sondern vielmehr darvorge-

solchen Fallen allen / könte mit Bestand Rechtens dieses halten haben / daß diese dritte Person billigmGg und ge¬

Mittel nicht Ml'hr gebrauchet werden. Und dieses Mit- wissenhasst einen Ausschlag machen wurde, v. 5rsnxk. 26

tel ist auch heut zu tag noch üblich: wie zu sehen aus dem §. l. cle Lmr. vencl.»., 0. Darneben aber ist zu mer-Bbb z cken/
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rken / daß obwohlen die Rechte zugeben / daßderKauff- ist/auch die Tram im Keller/als zugchörigeGtüS
schilling in einer dritten Person Willen gesetzet werde/ sei- des erkausscen Guts / dem Rauffer folgen zu las-
bige doch nimmermehrerlauben / daß der Kauffer oder sen. VOas aber bloßlich angeschraubet /und an an-
<Äerkauftcrselbst denselben bestimmen könne / i.j. dereOrtsorvolalszudemverkaufftenGut magge-
6s Lmr. ven6. öc I.»z. cie c.. V. gestaitsam in einem braucht werden/ als Tresoren/angeschraubte Hand--
jeden Lonr^ü dieOantraKenrenzu was vei kindlich ge, faß unvanoeleSchräncke/VOeinLaltertt. die sind
maä)?t werden/ SIA pr.^. äe odliZÄr. weiche Verbind- jteine Zugchörunzen: Es wäre dann imKauffan^
lichkeit aber sehlet/wiMnman derenselbenfreyen Willen/ ders dedittget/ abgeredet und Vorbehalten worden :c.
etwas solches'/ föM' und dem Wesen des (^on. vicl.omnino nocar. scl csp.^. §.s. Kujus libr. ö! sci c»p.i4»
rra5ts gehöret/ lediglich anheimstellet. 6. i. iz. L. cie §. z n. i. S<2. Sonsten isisogar in einigen Orten ver-

V.Ich sage mir Fleiß/ ecwasjölches/ sozudem botten/dieZugehörungender Häuser abgesondert zuver-
ZlVesen des LoncrgÄs gehöret n gestalten es eine an- kauffen / damit nehmlich selbige durch sothane Zertheilung
dere Beschaffenheit in den zufailigsnSachen hat; welchen nicht in Abgang kommen / und geringert werden mögen,
zu Folge dann derer L<znr--»Kenten Willkühr wohl über- Davon zu sehen Lhurbayr. L.and-Rp.i .ric.z.§.8. nach¬
lassen werden kan / an welchem Ort der Kauffschillmg zu dem sich auch zc. ur öc LVürtenberg. L.and <-R. p. 2.
zahlen /oder/wo die verkauffre Sach zu behandigen seye/ foi. z6i. lrem ^.etorm. der Stadt Frankfurt p. -2»
v. §. pen. 6e^r»,r.venci. t. 7. pr. ff. eoci. üc örunn. 26 rir. z §. ,6.
1.1 z. e. ci. r. »ctci. Churbayr. Land. R. c. I. §. Sonsten Vor allen Dingen aber soll der Kauffer dahin be«
aber :c. dacht seyn/ daß er den Augenschein in der gekavfftm Sach

selbst einnehme / mithin nickt irriger Weis den Kaufs
^§-4« . . . schliesst / eingedenck/daß er sich hierdurch leicht gefahren

Eiters soll sich der Kauffer / absonderlich bey Kauf- kan. Worbey wir demselben dieses aus den Rechten zur
^^fuug eines Guts vorsehen/ daß ernach geschlossenen Nachricht geben/ dasiwanneinInchumindemA?e-

der ?erlinenci'en und Zugehörungen halber sin oder der 8ubksnz des Kauffs vorgegeben / sol-
mit dem Verkauffer oder dessen Erben nicht erst in Streit chen der Kauffer zu halten nicht verbunden seye/ wel-
undZanck gerathe; dann obwohlen sonsten die Zugehö- ches geschiehet / wann er sich zum Beyspiel in der Person
rungen mir dem Gut zugleich vor verkaufst zu halten: qeirret/indem er darvorgehalten/er conrrskiremitdem
weiln aber noch nicht allerdingsausgemacht / was unter 5irio, da solcher der Lsjus gewesen/ srz.l. 2. pr.ff.cieju.
die percinenrien und Zugehörungenzu rechnen/ als wird riic. oder wann er in dem Kauffschilling gefehlet / indem
das beste Mittel seyn / wann die jenige Stück / so noch im vielleicht der Verkauffer 1 ooo. der Kauffer aber nur 8oo.
Zwe-ffel stehen / ob sie vor percinencicn zu halten oder Gulden verstandenhat. !. 9. pr. ff 6e L. x. V. Ferner/
nicht / dem Kauffbrief einverleibet / und insonderheit be- wann in der verkauften Sach selbst ein Inthum vorge¬
nannt werden/ welches absonderlich vonnorhen ist/ wann gangen / als wann zum Beyspiel des Lewpronii vor des
in denen lisruris von der Zugehörung der verkaustren Gü- ^irij Gut verkauffet worden. 6. l. 9.P5. Weiters/wann
ter nichts zu finden. Und halten einige darvor/ daß es hier- sie sich in dergantzen msreri» geirret / indem der Kauffer
mit ausgemachet seye / wann man sich mit dieser clsuM! Ah vor Gold / ein Glaß vor Edelgestein gekauffet hat/
verwahret/ daß dem ^iüo das Haus/und alles, was xz j ^ §.2. l. 14. ff. 6eL.L.V. Ein anders wäre es/
darinnen erd - niet ^ und nagelvest ist / verkaufst wann nur in der Reinigkeit oder einem Theil derMaterie
werde:c. Allein weil diese claulu! sich ohne dem still, ein Jrtthum vorgegangen / als wann zum E.rempel das
schweigend verstehet / vi6.(^arp? p .2. c. zz. 6.20. n.e. Geld mitErtz Vermengerware/ gestalten in diesem Fall
als ist dem Kauffer zu rathen / daß er nachfolgende Wort der Kauff dessen ohnangesehen seine Richtigkeitbehielte/
mit beyfügenlässet: Und alles / was zu dem Gut ge<- 1.10. öc 14. ff. 6eL.L. V. Ich habemitLleiß zuvor
widmet ist: allermassen solchergestaltnicht allein das je-- von der 8ubttsn^ oder dem Wesen des Kauffers Mel-
nige / was erd - niet - und nagelvest ist / sondern auch/ dung gethan: Dann wann nur in zufälligen Dingen
was der vorige Nesiyer zum Nuyen des Guts be, ein Irühum geschehen / so bleibt der LonrraÄ doch
stimmet / dem Kauffer folgen muß ; weiln aber mit ei- richtig / wiewohl der KauMhiiling gemindert
nem solchen Gut auch zugleich die Gerechtigkeiten verkauf- M ,rd: als wann znm Beyspiel Essig vor Wein / der vor«
fetwerden / als ist rathsam mit nachgesetzterclauiul sich her Wem gewesen/verkaufet worden ist/!.?. §.2.ff 6s "
zu verwahren: Mit allen Zugehörungen/ Recht und L. L. V. k !. 21. §. 2. ff. L. V. gestalten dieser Jr^
Gerechtigkeiten / so / wie ;?ch der Verkauffer der-- thum den Konsens nicht allerdings ausschliesset. Welches
selben gebrauet / auch von Rechts wegen gebraw um so desto eher angehet / wann auch der Verkauffer die
chenkännen/ sollen oder mögen ?c. v.Lrryck. ciecsu. Beschaffenheit der Sach nicht recht gewusizc. dannwann
rel.LontraH. fsot 2.c»p.7. § 7. Was indenNürn- er wissentlich etwas solches dem Kauffer angehandelt/kan
bergFarutis von den Zugehörungen der verkaufften Gü- er auch ausdas Inrere/se belanget / cl.1.21. §.2. ja bißwei,
ter verordnet/davon besiehe kel. der Stadt Nürnberg len der Lvncra<A wohl gar aufgehaben werden, i. 1,. §. s.
I'ir. 16. l.. 6. ^66. ki.es. der Stadt Franckfurt p. 2. ff. 6e L. V. Und weiln dieses in dem Churbayr.
7ir,?.§ - 9. iu>: UOanneine Nchausung/HoffRaith/ L.and-R. noch um etwas deutlicher erklaret wird / als
oder dergleichen bewohnlich Gut vcrLaufft und ge- habe selbiges hieher zu setzen vor nöthig erachtet: Es lau-
liefertwird/ soiirdcr VerNaufferfchuldig (obgleich tenaberi?ieWortdarvon p.r.l'it.F.§. Dieweil dannzc.
solches imRauffausdrücklich nicht wäre betheidi- also : Dieweil dann so wohl in diesem als andern (^on-
get worden) dem Rauffer alle Documenta, Schein/ rrsÄen eine gewisse der Partheyen Vcrgleichung er»<
Brief/ und^ircanzen / über solch Gut sagende/ fordert wird / darneben aber mancherley Inchum
deßgleichen die Schlüssel zu Tkoren / Thüren und vorfallen mögen: als nemlich da sich die Partheyen
Gemachen / aucb die Nrunnensi»!/ Ketten/Eymer am LonrraÄ irren / und es vereine für eine Schan-
und Brunnendeckel / springende 5Vasterwcrck/ ckung/der ander aber für einen Rauff verstanden-
eingemauerte und eingezimmerte Behälter und oder si> sich im Rauffschilling ein Missverftand Ne'
Schrancke / samt allem / was niet->undnagclvest Feben/ indem der eine einen geringern/ der anderes

nen
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nen grösser», N)erch gemeinet; oder daß jle jlch »n rhan : Und Hicher geboret / was sonsien im gemeinen

dem verkauffcen Dmg selbst / oder desselben N?ejm/ Sprichwort gesaget wu b / daß ein zcder seine VOaar

8udstsr>2 und <9e/t^)lcche geirret, Als da emerver^ löbe: W5aun aber der^<5er^auffer von eine? verborge-

meinet / erhaere den N. Äcker gekauffc / der anoer nen inwendigen unsichtbaren (^usj-tät undEyMschasfi

aber einen andern verstanden ; und das i^rrz für in Preysung seines Kauffguts geredet / und dieselbeher^

Gold : oder eine Geuc für einen Hengst verkaufst ausgestrichett hätte / in diesem Fall 5an er/ solches in der

rvorden. Damit oann in solchem Lall unnsch- That dem Kauffer wahr zu machen / angebaZten werden.

dürffcigemGezänck und Hadervorgekommen wer- DieserRechtssatzistenthalten in l.4z. pr. ix (I.L V.

de/ wotlenwir/ daßnichc einjeder')r:chum / oder Lonlenc. Churbayr. L.and--R. p i. rir. §. /)ättt
UnwlMnheit/dieLonrrabirendenleichriichentschul- aber der Verkaufter :c. Hinwiederum gibt es andere/

digm /oll / sondern allein derjenige / so auch wohl welche die Wort dermassen äusdie Schrauben setzen/ und

einem Fleissigen hätte widerfahren mögen. Dann dergestalt dunckel reden / daß der Kauffee offt nicht weiß/

nicht ein jeder grober Inehum und Uberseyen einen wie er selbige verstehen solle. In welchem Fall demnach

Aaufsbald hintertreiben tan/ sondern / sö darge-- zu wissen / daß der LontraÄ nicht alsobald vor nichtig zu
chan wird / daß der Lonrrskemkindisch/Unverstand achten / sondern / wann man von der Meinung und dem

dig / nicht bey seinen Ginnen / blind / kranck und Willen der Lomrskentcn anderswo eine Gewißheit Her¬

blsd gewesen / allerhand Schery--Reden und ?rocs- haben kan / muß man demjenigen folgen / was unter ihnen

ilzciones und ohnmögliche Dinge vorgegangen/ abgehandelt worden. I.Z4. ff. cle li.^.l.t'.L. czuze res pi'ZNt

Furcht und dergleichen mit untergelausfcn / oa^ od'iZ. gc!6. Oinner. cle Inrerpter. LontrsÄ. concl. t.

vurch derVerstand und Erklärung freyen Willens n. 1. Wann man aber hiervon nichts gewisses haben

gehindert worden / gibt dieses altes genügsame 2ln-- kan / muß man sich insgemein an die Worte halten / l.7.

zeigung / daß im conrrakirenIlrZthum/ Unwissend KI supel!.leZ.I.6y. clelcg. z. l. 126. §.2. in l. cje V. U.

hsit und kein Lontens fürgangen. Dergleichen/ UnddieselbigedemLonrexcgemas/v.1.8 pr.ff.msntlLt.

wo auch) indem geirret worden / daß man vermeid I.z. üc i-.ff cle8Lr. ^Z»ceci. insonderheit aber nach der

nct / das verkauffre Gut seye zu seit des LonrrsÄs Natur und Eygenschafft des Lonrr-icts / i. 4. pr. ff. cle

vorhanden / aber sich hernacher befunden / daß söl-s uiur. Oinner. ci. rr. concl. 2. Li concl. 7. n. 7. Icem nach

ches nicht - wie angegeben / beschaffen gewesen/ und eines jeden Orts Gewohnheit und der Personen Redens,

nicht mehr gany oder zum incyrern Theil geliefert Art auslegen. 1 34. ff 6e K. 1.6. ff. cie LviÄ. Wann

werden k5nreAls da einer dem andern seine Schaum man aber solchen Zweiffel und Dunckelheit aus diesen und

sung / welche doch über den halben Theil abge? anderen dergleichen Umstanden nicht heben kan / muß

braune/ vor gany/ oder einen Acker/ U?iese Garten man die Auslegung wider den machen/welcher diese zweij-

und dergleichen / sö mehrentheils sllmsm oder ge- felhaffteund dunckele Wort vorgebt acht / und in dessen

mein / wiederfällig / oder sonsten über die Helffi Machten es gestanden wäre / deutlicher und klarer zu re¬
de beschwehret / oder Untergängen / und gleich-» den oder zu schreiben. I. Zs.ff.öepziA. I. zz.ffcle L.K.V.
wohln beyden Theilen / oder doch dem Rauffer i.172. cle^.^.I.zz. §.18.^99. rleV.O. ^clcl.^rsn^k.

nichts darvon bewust gewesen/für gany oder cygen sclrir.^. cleL.L. V. n.70. Oiriner. 6. concl. 7. n.4, ^

und frey anfangs verkaufst hätte: 'In diesen und Lrruv.Lx. 6. rb.sz. Lonlenr^Churbayr.Land-R.

dergleichen Fällen / stlles demZxaufser frey stehen/ p 1. ric. XI. §. wann ein Inthum :c. Insgemein

den Aaufszu halten / und den Verkaufs«? mit ^.ccht aber ist von sothaner Auslegung dieses zu mercken / daß

des übrigen VOerths und Interesse halben darunter selbige 1.) geschickt, mithin das Aachen so wohl auf

fürzuwenden / oder darvon gar abzustehen / und sei«- dieWort / als auch auf diePersonen/ Ursachen/ Ort und

nen ausgelegten Rauffschillma wiederum zu fori- Zeit gerichtet seyn solle/ arß> cap. uk. X. 6e rrsnzs^dern. Woraus dann klar erhellet / daß die Einneh- ^scir. k-mbiA. convenr. lik. 7. rir. 17.

mung des Augenscheins dem Kaufferhöchstnöthig seye/ -.) Daß,ie solle vollkommen und also beschaffen seyn/

damit er allen begegnenden Schaden von sich vorsieh- daß der LonrrsÄ vielmehr bey Klafften erhalten als zer-

tiglich abwenden möge. wehtet werde. ^ 12. ff cie red. cjuk. z.) Daß sie mild
seye/mithln dieErbarkeitundgutenLcimmuth/dlßgleicl en

^6 §. s. auch die Rechte selbsten ausrech? erhalten helffe. v. (Zce66

M?Eiter soll sich der Kauffer erkundlgen / odderVer- »61.125. n.z. 6s V,8. 4) ^lichc wetthergcsncht/

^kauffer ein solcher Mann seye / daß seinen Worten sondern daß sie sich vielmehr nach der vorhandenen Ma<

Glauben beyzumessen/ und daß man mit ihm zuHandeln terierichte/^nlic.^.ivjib.l.tit. ,7 5 .)Nicht

sicd unterstehen darff. Dann unterweilen gibt es etliche/ Hart/I.2.§.i.ff.ciecultocl.reo>-. 6.) Niä'tungcraumt/

welche dem Kauffer die ausdem Gut hafftendeBeschwer- ^Ier.cons.61. n.4.I>b.l. gestalten so gar von dem ey-

den und anders mehr verschweigen / davon wir bey dem genen Wortverstand / eine ungeraumte Auslegung zu

?.Cap.des ersten Buchs §.4. gehandelt haben / auch in- vermeiden / abzugehen erlaubet ist. I, t z. §. 2.' ibmue

sonderheilhieruntennochserners zu handeln willens sind: z! ffäeexcul'.l'uc. Endlich aber soll selbige 7.)alssbe-

Hingegen gibt es andere / welche die Beschaffenheit des schaffen seyn / daß sie dieser LlsuluZ wohl wahrnehme/

Guts im Verkauften trefflich herausstreichen und loben/ kebus lic KsnuKus: das ist / wann die Sachen sich

damit sie nur dasselbige desto eher und theurer hinausbrin- noch im alten Stand befinden : allermaffen wegen ei>

gen mögen. In welchem Fall demnach zu wissen / daß/ ties neuen Zufalls neue Hülffe zu suchen / und von dem

wann der Verkauffer solche Dinge gelobet/die der Kaus- LonrracI abzuweichen wohlerlaubt ist/1.11. § 8. cleln^

serauswendig/ vv demselben also seye oder nicht / wohl terrog.injur.tsc. ^clci.?incke!rkul.vl>s.88.n.2. wM

sehen können / solches den Verkauffer nicht binden möge/ auch gleich jemand sich allesRechtes verziebcn hatte/ v.

welches zum Beyspiel geschiehet / wann er das verkauffte K.icbcer.6e Interpret. LoncrsÄ.tK. 10. L^lirz^e l.scs

Haus wegen seiner Echönbeit und zierlichen Gebäudes pr. !.8.<^.6e rcv.6onzr.n. 166. gestalten eine solche ^e-

herausgestrichen / allermassen sich derKauffer selbst die nuncisrion oder Verzicht nicht auf dasjenige zu ziehen

Schuld ju geben / daß er die Augen nicht besser aufge- ist/woran man nicht gedacht hat.l.9-in 5mF.cls 2'

^65 6.
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^6 §. 6. ^6 eunä.verb. Den RauffsthMng in Fristen M

H I Ber diß soll auch der Verkauffer sein Vermögen an- erlegen :c.

^schlagen / ob solches zurErkauffung eines Guts hin- <^B es besser seye/den Kaussschillmg auf einmal/oder

länglich genug seye / damit er dasselbige nicht so wohl vor ^ in Fristen zu erlegen/ muß aus der Beschaffenheit der

sich als seineLre6irore-5auffe/mithin denenselben denGe- Personen / des gekaufften Guts / absonderlick) aber der

nuß überlassen müsse / welches unter andern auch durch Zeiten ermessen werden. Weilen aber zum össtern auf

eine solche Verpfandung geschiehet / wordm ch an statt der Nachfristen gehandelt wird/ als fraget sich: XVann einer

Zinse / dem Gläubiger der Gebrauch und Nutzung des vor etlichen Jahren ein Gut gekauffc / die Angab/

verwandten Guts vergönnet wird / so man ^nrickresm, auch wohl etliche Nachfristen hieran bezahlt / solch

PZÄUM Zlir/c/,reseo5, oder nennet; und ge- Gut aber anfeyo dergesiaalten ruinirt worden / daß

schiehetsolches entweder stillschweigend / wann nehm- es die darauffolgende Nachfristen (sie seyen gleich

lich vordas Anlehen eine solche Sach/ die Frucht träget/ bereits verfallen oder nicht) nicht ertragen thut;

als da sind Aecker / Wiesen / Gärten / Weinberg :c. zum oder auch sich dieselbe höher / als das ganye Gut

Unterpfand gegeben wird / angesehen hierdurch unter werth ist / belauffen ; ob derRauffer den geeroffe--

denenLonrrakcnten dieses verglichen^ seyn scheinet/daß nenRauffzu vollziehen / und diese Nachfristen zu

der Glaubiger an statt der Zins die Fruchte gemessen solle/ bezahlen schuldig seye / oder nicht? Bey welcher Frag

per !.8.tk .quil,.csul .piAn .r«cir.comrsk.Lujzc .8.0 17. demnach zu wissen / wie daß esohnstrittig/ daß ein Kauff

L»ckov.V .2. v. l. rk .6. lit. b. öcl'skorl'r.cjealrero vor pert'eÄ und vollkommen zuhalten / so bald sich die

r-mro p. z. srr. i oder mit ausdrücklichen VOorren : Lonr^sKenteN so wohl wegen des Guts oder der Waar/

wann nehmlich die Loncrakenten sich also vereiniget / daß die zu verkaufen / als auch des Werths halben miteinan¬

der Glaubiger aus dem ihm eingeräumten Unterpfand der verglichen haben/ pr. 1.6e Lmc. Vcn6. es seye der

an statt der Zinse die Früchte behalten solle: l. 11. §. i. ff. Kauffschilling aufpaar Geld oder aufNachfristen gerich-

6e pj^nor. Welche Vereinigung aber die Rechtslehrer tet. 1. l 9-ff. 6e L. L. V. Irem das verkausste Gut eingelie-

nur in so weit zulassen / als sothane Nutzniessung nicht ftrt / dergleichen auch die versprochene Angabsfrist / oder
über die gewöhnliche Zinß hinausgehet/ l.i4.<ü. 6culur. der bedingteLeyhkauss bezahlt worden oder nicht / pnj.

auch deme zu Folge darvor halten / daß der Überschuß von 6e Lmc. Ven6. so gar / daß alsobalden alle Gesabr und

dem Capital abgerechnetwerden müsse. I.i. L. cle äistrsÄ. Schaden von dem Kausser zu ertragen und auszustehen/

PIKN. 266. Nzgen ^r. 6e ulur. c. l I. n. 1 29. öcc. mit es mag das erkausste Gut gantz oder zum theil zernichtet

welchem auch das Würcenberg. L.and-R. übereinkom- werden / §. z. j. 6e L. V. wofern solches nicht durch des

met. p. 2. toi. 18 8- rubr. XVelcver ligendeverpfändte Verkauffers Betrug und List / oder dessen Schuld und

Güter nuyee / der soll die Nutzung an der ^aubt, Verzug verursachet worden / 6. §. z. Hingegen kommt

summa abziehen Zt. wofelbsten also verordnet: Wäre . dem Kauffer nach geschlossenem Kauff aller Nutzen zu/

auch/ daß einer dem andern kgende Güter zu Pfand 6.§. z. junÄ.i .7. pr.K. 6eperic. Secommo6, rei vcnci«

einstyte/ und ihm diezu fanden stelle« / mit Aulas- li.L.. co6.Lcl. io .ff.6ek./. »66.U/nkl6.0.z6. Wo-

sung die zu nuyen / biß sie gelöste würden; Seyen fern auch das erkauffte Gut vor der völligen Bezahlung
und wollen wir / alle die Nü.y und Frucht / so der übergeben / bekommt der Kauffer dessen 6omimum und

SchuldherrdarvonnachabgerechmtenRosten/entt Eygenschafft/l .2o .L. 6ep»Lt.§.4i.^.6eK..V. I. »2.C.

pfangen hat die soU er dem Schuldner an die ^aubc- 6eK.V. daß / wo Hernachmahls dieser Schulden halber!

summ rechnen / und ihm so viel dargegen an der seinem Glaubiger die Güter abtretten muß / auf foln

^aubtsumm abziehen / so viel sich dieselben Nuy Fall der Verkauffer / dieser seiner Forderung halb y

vnd Frucht betreffen Welche Meinung aber dem verkaufften und noch vorhandenen Gut in coc -c ? !a

vius in )pr. korenl p. 2. c. zo. 6es .4o. n. 8. also verstehet/ Lre6irorum. oder in dem Gant - ?roce5s keinen reßrek

wann die Übermaß in denen Zinsen gar zu groß wäre; hat/es seye dann/ quo6 ti6em 6e prerio nonksbuerit,

wann aber selbige gering / könte der Glaubiger zur Wie- das ist / daß er dem Kauffer den Kauffschilling nicht frey-

derersetzung nicht wohl angehalten werden / perl. i4.L. willig geborget/ oder / daßer sich mit diesem verfaufften

«je ulur. angesehen gleichwohlen zu betrachten / daß es Stuck nicht ausdrücklich versichern lassen / oder aber ein

nicht allein mit den Früchten und deroselben Gerathung Betrug von dem Kauffer bey dem vorgegangenen Kaufs

etwas mißliches und ungewisses seye/ sondernauch/ daß untergeloffen. >. 19 K.6eL.L.V.I.7.L.quipc>r.in pign.
sie nicht allemahl so viel zu gelten pflegen/ l. >7.k 2z. L. s6 (l.(ZsiI .2 .v. i».n.?.öi().is« ttarrm .ttartm .pr .obl.
6e ulur. welcher Ungewißheit halber in den Rechten son- rir .27 .0. l6 .kLer !ict ,.p. l.conc.64 .n.24.ö ?5eczq.

sten viel nachgesehen wird/arg. 1.8-§, i. ff.6eL.L. V.Lc Wann dann allen Umstanden nach aus der vorge-

I.i2. ff. 6eX.L, V. zugeschweigen / daß der Glaubiger legten Frag erscheinet/ daß dißsalls der Lonrr-aA völlig

auch viel Mühe/ Sorg und Arbeit ausden Ackerbau wen- geschlossen/ und daher ohne beeder Theil Einwilligung

den müsse. Was aber vor einen grossen und kleinen Über- nicht mehr umgestoßen werden kan / wann gleich der

fluß zu halten /wäre der Willkühr des Richters anheim Kauffer den bedingten Kauffschilling zu rechter Zeit ver-

zustellen. Einanders wäre es / wann dasEinkommen sprochenermassennichtbezahlet/I.z .Sl7 .L.6eres .ven6.

vondem Unterpfand/und dessenFrüchtegewH waren/al- darneben auch we.^en dieser bey dem verkauffren Gut vor-

lermassen gemeiniglich in den Wiesen und Gärten zu ge- gegangenen Abwurdig-und Verwüstung dem Verkaus-

schehenpflege / gestalten in diesem Fall der Überschuß von fer keine Schuld beyzumessen; Als kan von Rechtswe-

dem Capital oder Haubtstuhl abgezogen werden müsse/ gen wohl nicht anders gesagt werden/ dann daß derKäuf-

damit keinunmassiger und verbotener Wucher ausSei- fer (welcher laut obigen nach geschlossenen Kauff den

ten des Gläubigers erscheinen möge. v.Lsrp?. c. l. 6cl.42. Nutzen und Schaden hat/ und solchergestalt als des Ver-

Lerlick. p.2.äec,i7o.n.24. >^cs.ric.6epiAnoi-» kauffers Schuldner den Lslum forruilum oder ohnge-

n .s. Li Vlev.6iscull.lev.inop. 6eb.c.4. n. 14.8c 5eqq. ^66. fähren Zufall ausstehen und tragen muß/1.6. L. 6e p!An.

Or6.'rorgsv. L!eÄ.8»xon. 6s snno I'ic. vom »Ä.!.2;.6e R..).) zur Bezahlung der bereitsverfallenen

ZlVucher und wucherlichen LoncrsKen. ver5. und und nochrekirenden Nachfristen/ mitsamt den Zinsen

derowegen / da einer zc. anzuhalten seye. l. l z. §. 20.1.4z. z. i. S! 6s L. V. 1. ,z.
L.eo6.
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L.eoä.l. 2. L.cje usur.^xns. 4 .0 .56. Lc Labriel Lom. gehren Lsucion zu leisten schuldig ist. (Zloss.sä/« Iren,
mun.ii:oncl.l.id.z.rir.cle^mr. ven6. Loncl.4. Ml- ti 6e cioce zq. verb. super isculraces j. äsac^ 8cknei.
ches alles zwar ohnstAttig wahr/wobeyFriedenszeitenein cZe^. aä§.tunr pr^reres. z<x „ y.^lsaq.i.äe sÄ s-
zeder das Seimge mit Ruhe geniessen/und demselben ab- ttsrrm.^rrm.cl.l.n.6. Lc selzq. Vermeinte ich dem-
warten kan/ allrrmassen in diesem Fall wieder einen sol- nach in diesem Fall mit dem i^iiippo in seinem
chenKaujfer auchexecurivezuverfahren/indemderVer-rechtmassgen DedenckeunvVorschlaqüberetliche
kaufer ais Gläubiger wider seinen Willen das erkauffte vorfallende nothwendigeFrage„/«?te es mitZSezak-
Gut wieder anzunehmen nicht verbunden M. I. 2./.ff. lung allerhand Schulden zu halten. z n 6oo
6e k. L. Wann man aber inKriegs-Lauffrenvertlret/da üi tec,q. und wäre bey dieser Frag wegen der verfallenen
alles verheeret und verderbet/ mithin der Jnnhaber des und unabgelegten/wie auch noch restirenden Fristen/'wi-
Gutsmit Brennen/ Plündern/Zerschlagen/Verwüsten/schen dem Gläubiger und Schuldner / anfangs gütliche
Durchzügen/ Einquartierungen/ erlegten Lonribucio. Handlung ;upflegen/ und Fleiß anzuwenden / ob der
oen und andern ausgestandenen Beschwerden elendig- Glaubiger aus des Schuldners gethanen Vorschlag ent¬
lich mitgenommen worden / und jetzo noch darzu seim'm weder das Gut neben Jnnbehaltung des Leykauffs und
Glaubiger oder Verkaufter nicht allein die verfallene mit erlegten Kauffschillingsvöllig oder zum Theil / wie es die
oder ohne dem gewöhnlichen Zinß/sondern auch die noch l'ra^sten an die Hand geben werden/und demnach viel
künfftige Nachfristen und Nachziehler ohne einige Mild- oder wenig schon hieran bezahlet worden /. wieder anneh-
oder Linderung gutmachen und bezahlen sollte/ in diesem men/ oder doch aus gutem Willen und Mitleiden / wo
Fall sag ich/ wäre es nicht wohl möglich / daß er aufemen nicht etwas an dem bereits verfallenen nachlassen / doch
grünen Zweig wieder kommen köiite/ besonders daswe- dergleichen in erschwingliche Fristen zerschlagenmöchte/
nigUberbliebene würde noch vollend daraufgehen/under welches auch mit den künfftigfallenden macht zunehmen,
muste dasselbige mit demRucken ansehen/und solches dem Allein wäre hierbey einiges verfallenen Zinses bey so'chen
Gläubiger überlassen: welches aber der naturlichen Bil- beschwehrlichen Jahren nicht zu gedencken / als welcher
lichkeit entgegen zu seyn scheinet/als welche nicht will/ daß dißsalls mit Fug um so weniger zu fordern/ als er vornem-
man einen Betrübten mehr betrüben/I.i4.ffcle off lich obmorsm commissam, das ist/Verzuges halber/
sondern/daß man vielmehr mit der ArmuthMitleyden ha- zu paaren/ so sich aber bey diesem Fall nicht antreffen läs-
be solle/1 .74. §. i .ff. sä ZLk.Ireb. als welche ohne dem sehr set. l.2.z.Lc4.L.6eusur.I. 17. §.z.I. zz. ffäe usur.I.
tavorsbie und privilegirt ist: wie nun denejenigenPerjo- iz.1.105. ff.cle solur. Wofern nun die Güte unver-
nen/so durch Krieg oder andere dergleichen Unglücks-Fall fanglich/ wäre aufein Lompromiff, oder willkührlichen
um ihr Vermögen kommen/ ein Humquenei! - oder An- Ausspruch eines Obmanns anzutragen / und zu sehen/ ob
stands- Briess auf ihr Ansuchen bewilliget und ertheilet die Partheyen nicht auf solcheWeise voneinander zu bnn--
wird; Also will bey dieser Frag auch nothwendigeren- gen. Im Fall sie sich aber auch hierzu nicht verstehen !ol-
nen/daß sich derVerkausseralsGlaubiger gege den Käuf- ren/ sondern die Entscheidungdurch einen Richterlichen
fer alsSchnldnernmitleidig und barmhertzig erzcige/can.Ausspruch geschehen müste / hat ein Richter vornemlich
omnis. zS.csus.^.^u. I.csn. verz. l s. I)ist. 4s. Sl csn. die Persohn des Klagers und Beklagten / dero Vermö-
clilciplins. 9. (M. 4f. dazumablenauch ohne dem viel- gen/Gelegen-und Beschaffenkeit/obnemlich dieser wohl
mehr auf d»e natürliche Billichkeit zu sehen / als nach de- zu bezahlen habe / jener aber füglich nachwarten und an-
nen strengen Rechten zugehen. 1.8-^cleluclic. Hier- Verwerte seine Unterhaltung hernehmen und haben könne
nechst auch dieses zubehertzigenist/ daß denenjeniqen / so oder nicht; Ferner wie es mit dem verkauften Gut be-
durch Krieg / Feuers-Noth/ oder andere Unglücks - Fall wandt/ in wasPreiß solches aliemrt / und veräußert/ ob
um ihre Guter kommen/ nichts weiter / als m quamum es in emem hohen / mittelmässigen oder geringen Werth/
sscere poffunt.das lst/ so viel in ihren Vermögen ist/vie- auch in was Angab und Nachftisten verkauft/ ob es von
ler Rechtslehrer Meinung nach / auf beklagen zu bezah- dem Kriegs - Wesen wohl oder schlecht/ich genossen Wor¬
ten/auferleget werden möge/ V./oli.^bei-.aci §.ulc./. den; Ob es sehr ruinirt/ ob die Jahr hero/da die Nach-
cleg^.ttsrrm.»zrtm. pr.ob^tit .lz .OKs.i.n. 19. Sc/oli. fristgefallen/man gar keinen/ oder doch wievielNutzen
0!6encl. in Lnckiri6. Lxccp. cir. cxccpr. guac. 5sc. poff darvon aufheben können. Ob dergleichen eigentlich durch
§. lo. auf welchem Fall nicht das Vermögen selbst/ und die Kriegs-und angezogene Unglücks-Fälle/ ohne des
wie hoch dasselbige anzuschlagen / sondern wieviel aus de- JnnhabersVerschulden undVerursachen in Abgang ge-
nen Einkünften und Nutzungen errungen werden kan/ rathen/ob es leicht oder schwer wieder in esso und Bau
zu conlicleriren ist. !. 6. ff. 6e cell. bvn. Und ob zwar zu bringen; Ob und wasBeklagter ohne seinen eussersten
dißsalls die gantze Schuld verbleibet/so kan doch die Lxs- Schaden und Nachtheil alsobalden/ oder doch nach und
cmwn nicht weiter geschehen/ dann daß der Schuldner nach in leidentlich- und erschwinglich vorgeschriebenen
nicht Mangel und Noth leiden darss/sondern seine gebüh- Terminen hieran abzurichten vermöge/ und was derglei-
rendeUnterhaltung an Essen/ Trincken/ Kleidern/Woh-chen Umstände mehr sind/ weiche wohl coniiclerirt und
nungm und andern/ ohne welchem der Mensch nicht leben erwogen werden müssen :)ok.8ckneicle^.scl /.suntprse-
kan/seinem Stand gemäß/ haben tnoge/ >. 4Z .6e V.8. rerea.z6.n.7.ö:seq(z./.rles<A.Sc»zrcm.^srrm.6.rit.i8.
i. I7 ?.pr. 6e k.j.I .6 .ff. cle slim. leg. Wiewohlen hier- obs.z.n. z.Sc legq. Da dann hernach nach Erwegung
bey der Unterschied unter den Personen ob nemlich einer bemeldter und anderer vorhandener Umständ der Billich-
ein Edelmann/ oder Bauer/ Kaussmann oder Hand- keitgemäß solche leident-underträglicheMittel und Fri-
wercksmann / jung oder alt seye: Ferner/ ob er sein Brod sten zu ergreifen und zu machen / die einem und dem an-
gewinnen könne, oder nicht/wohl zu zubehertzigen/unddem Theil erschwing-nutz-und verträglicherscheinen/
nach demselben das (^antum zu ciererminiren ist. Je- auch sich keiner mit Fug darüber zu beschwehren hab; an-
doch erstrecket sich dieser Behelf nicht weiter / als biß der gesehen dißsalls nichts gewisses gesetzt werden kan / wel-
Schuldner sich wieder erhöhtet/ und in Aufnahm seiner ches in allen vorhergehenden Fällen durchgehendsmöchte
Güter kommt'dannwo dieses geschehen/ ist ihmedieBe- zu halten seyn/indem einer/(wo sonderlich hierzu Zeit ver-
zahlunq des gebliebenen Restes allezeit noch obgelegen / stattet wird ) nicht allein die bereits verfallene / sondern
js.ulc./.ciesÄ. Weswegen er dann in alle Weg aufBe- auch die künftige Fristen/ohne seinen sondern Schaden/

C cc wo er
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wo er nur will / zu bezahlen füg /iche Mittel habe/ (wel- sten schuldig ist / obgleich die Hoffnung zu nichte gewoü-

cher auch hierzu würcklich anzuhalten ftyn wird:) ein an- den/ allermaffen sothaner Schad mit demjenigen Nutzen/

derer aber solches nicht zu Werck richten kan/ da dann weichender Kauffer hatte überkommen können / so die
nach Beschaffenheit de/M? Vermögen und anderer Um- Sach anders hinausgegangen wäre / compenlirt und
stände nicht allein aufettragliche Fristen/sondern auch wo aufgehaben werden muß. v. Dk-squell. l.ti unqusm.

es nicht ande.ö seynwoite/ auch auf etwas Nachlaß an L.6ei-evc,c.6ongr.v. 128. Lc Oi'lp. Insußurs!. (isorZiidem rekirenden Lapirsl nothwendig zu gedencken seyn tlenrici ^eiclmsnni, »nno 5678. ^Icork tinkir.

wird/ wo andersselbiger noch länger bey haußlichen Eh- cle Lmrione spei. Von welcher Ostens, desgleichen

ren verbleiben / das erkauffte Gut behalten / solches auch von Verkaufs-und ceäirunq seiner Zuspruch und

bauen/ die darauf hafftende Beschwerden ehenst wieder Forderungen wir bey dem 1. §. dieses Cap. weitlaufftig

davon leisten/ und diß nicht gantz verlassen/oder auch wohl gehandelt haben,

aar an den Bettelstab gebracht werden solle. Welches ^ ^ ^Msdemnach der Wtllkühr emes klugen Richters anz^ ^ci eunc^.§.verb. DenmansahendM IUNgenLeu-
vertrauenist. len»

Wofern auch der Schuldner das Gut dem Lre6i- ^Je angehende Eheleuth kauffen entweder liegende

roren wieder heimschlagen/ und dieser solches annehmen 5^Güter miteinander/ oder eines unter denselben umb

wolte / doch beede 6>t?e!-enr waren / wie und auf was sein ei^en Geld nur allem. Im ersten Fall werden sol-Weis dergleichen beschehen soll ; indem vielleicht der che Güter gcmeinschaffrlich/und müssen also die Nachsri-
Schuldner allein den Leykauff schwinden lassen und be- ften von beeder Geld bezahlet werden/ welches absor.der-

gehren/daßihm der ausgelegte Kauffschilling völlig/oder lich indem versammten oder unverdingten Ehen Platz
doch zumTheil wieder gut gemacht werde; der Glau- hat/als in welchem unterbeeden angehenden Eheleuthen
biger aber sich hierzu nicht verstehen wolte; in diesem gleichsam eme Gemeinschafft der Güter gemachet wird/

Fall wäre gleichmassig der Billichkeit nach solcher Streit wohlsolglich sie diejenige Schulden / so wahrender Ehem erörtern/ und nach Veranlassung der Hieroben gesetzten gemacht werden/ bezahlen müssen: Davon wir an einem

Umstand auszumachen: Endlich aber auch hierbey dieses andern Ort gehandelt haben. Vi6. Nürnberg. k.ef.

ju observiren ; wann der Schuldner / der durch Un- l'ir.-z.l-. i.kl z. Wofern nur nicht eins von denen

qlücks-Fäll um das Seinige gekommen / betheuerlich EheleutlM Hinterwerts zum Verderb gemeinen Hauß-
vorgibt/ daß er nicht bezahlen könne/ und daher allefeine Haltens Schulden gemachet : Vi6. V^ukffbsim.

jhme zukommende Zusprüch und Forderungen seinen ^ur. Liv .Scket. I^Ior.in sclöit. p. Reform.

Glaubigern dergestalten abtretten und creckren will/ daß der Stadt Franckfr. p. z rir. 6. /. l . Im andern LaU
sie hiervon /was sie immer können/einbringen mögen/daß/ aber gehören die Güter dem Mann/ der sie von seinem;

sag ich / derselbe zu lassen / und weiter nicht zu treiben seye Oder der Frau/ die selbige von ihrem eigenenGeld erkauf-v. k^ov. iZs. inprselär. vers ubienimjuliA.cap. i ibiq; fethat; v.Lsrp?. p.2 .c. z z.cie^2l. weiches auchauf
vion^s. <^oro5r. lic. k. Lc 1.266. ttcirrom. <zu. ii/u/tr. 26. gewisse Maß in diesem Fall Platz findet/ da der Mann

prope kin. S! s6 /. ulc. /. sQicin. l 8. aus dem von der Frau ihm geschenckten Geld ein Gut an-
Unterweilen geschiehet es auch / daß einer dem an-- geschafftet. Vi6.l. s f.ff.cie cjon. imcr Vir. ke Ux. »66.

dem gegen Unterpfändung eines Hauses / Garten / oder srruv. 8. Q'v. Lxerc. XI. rk. 6. n. 4. ibiq; perr. Ivwllcrandern Guts Geld vorleihet / dieser aber / an solchem ver- Wiewohl an vielen Orten / absonderlich wo das

unterpfandten Gut etliche Nachfristen/ seinem Ver- Sächsische Reche eingeführet ist/die Weiber ohne Be-

kauffer schuldig geblieben / die er aus vorhandener oder willigung ihrer Manner oder Lursrorn keinen LonrraA

vorgegebener Ohnmöglichkeit nicht bezahlen kan schliessen können / allermassen wir an einem andern Ort

oder will/ daß dahero das Gut anderwerrs/ doch im ermahnet haben/ Lsnlenr. kef.dcr Stadt Franckfr.

geringern Preiß als vorhin verkauffet wird ; in wel- p .Z .ric. 6.§.z. welches um so viel destomehr von der
chem Fall demnach so der Kauffschillingzu Bezahlung Verkauffung der Güter zu verstehen ist. Vi6. Wür-»
bemeldter beeder und vielleicht auch anderer vorhandener eenbcrg. L.and--R.p .2 .fo !.2o ?.Aubr. 5Veiber

Glaubiger nicht erklecklich ist/ der Befriedigung und des Jen ucgendc Güter nicht veranvern. ?c. Gleichwie

Vorgangs halber unter ihnen grosse Zwiftigkeit entste- aber Gemcinschafftliche Güter insgemein von denen Ehe-

henkan: Von deren Entscheidung dasjenige was wir leuthen erkaufst werden/ also kan auch eins unter ihnen

von dem Vorgang der Glaubiger bey der Vorred dieses solches nicht verkauffen/ sondern es will ihrer beeder con-

Buchs gemeldet; insonderheit aber der voranqeführte lens und Einwilligung hierzu vonnöthen seyn/ sr^.§. ulr.^orerus p.2.qu. 6.N. Z99.ö: leqq. zu lesen seyn wird. .1. guib. mc>6. roll. odl. kl. Zf. ^66. «.es.

Wann aber endlich der Verkausser siehet/ daß er ?--2ncolurc.cir. wc. §. z. Mwo noch ferner in leg.
zu den Kauffschilling nicht leicht gelangen kan/entschliesset dieses verordnet / daß/ obgleich «mg ligend Gut ei^

er sich unterweilen seine Nachfristen gar zu verkauffen / nem der Ehegemahl« allem zustünde/ dafftlbe doch

und lieber etwas geringers zu nehmen/ als solang nachzu- ohne VertvilllgunI des andern (so fern sie t'n der

warten/oder gar nichts zubekommen; in welchem Fall Ehe bey einander bleiben und eintrachtiglich lei

«r sich bißweilen rvohk bißweilen übel rathet : Jenes ben/) solches zu verkauffen Hderzu verpfänden nicht

geschiehet / wann Hernachmals kriegerische Zeiten einsal- Macht haben solle / es wäre dann/ daß der widere

Zeiten kommen/ uiwvieVurer in ^vurvrnvlrlvcn/ >11^?

hin der Kauffer leichtlich den gantzen Kauffschilling hät- daß dieEhelueh weder sämtliche noch sonders ihre

te bezahlen können ; Dahero dann die Verletzung / wel- ligende oder fahrende Haab/ dafern dieselbe etwas

chevon dem künMgen Unglück herrühret/ nicht geachtet ansehnlich/ ohne (SrNantnuß der Gerichten verän^
wird/ v.l. li .L.äe 'rranlsK.I. k2 .c.ciejl,off.7el5gm. dern undVcrtausf'enbäntten.Wasesmitde'Heuraths-

auch aus eben dieser Uchch der Verkauffer/bey Verkauf- Gütern vor eine Bewandtdnuß habe/und daß selbige von

fung der Hoffnung dem Kauffer keine Wehrschasst zu lei- dem Ehemann nicht einmal mit Einwilligung der Frauen ver«



Anderes Buch. Z87

veräussert werden können / haben wir bereits Hieroben liche AuflassunFgeschchen v. Ls.p. 2.c.zi.ö.iz. Ob"

bey dem 1. §. dieses <5ap. angezeiget/ bey welchen aber in wohlen aber der vorige Verkauffer auch nach beschehener

der Reform, der Stadt Worms p. i .I ^ib. s.lir. i.§. anderweitiger Verkauff-und würcklicher Übergebung/

Dieweil die Rechts seyer !c. nachfolgende sonderbahre Kraftts seines Einstand^Rechts den andern Verkauffer

lümitsrionju finden ist: Esseyedann/ daß zum we? auf vorgedachte Weise belangen kan/ so gehet doch di«-

nigsten dreypersdnen / die besonders der Frauen ses den letztenKauffer nichts an/ v. /.c?. 6spgA incec
zum nechsten gesippt seM darbey kommen/ und mit emr. ö: venö.öc j. ulc. §. l. ff. rle L. L. V. Scbijc. Zx sä?

Verwilltgung zu jagen und Sicherheit thun/ daß zo.rk .1z9. KL?.p. 2. c. 32. clez .y. Lc ^O. Es wäre

sie solch Geld/ so aus der iLhesteuer und Brautgab dann/daß ent«cder das verkauffte Gut dem ersten Ver-

entMnde/ und gefiele / getreulich Wiederum anle-- kauffer vor sein Einstands Recht tiypocbscirt und ver--

gen/ und andere Güter/ die nicht minder/ oder arger pfändet worden/allermassen er in solchem Fall mittelst die-

sind/ erkaufst/und an statt der »ordern Ehestcuer ses dinglichen Rechtes / welches er hierdurch erlanget/

oder Brautgab / stellen rvollen. Lr in§.leq. Des-s auch wieder den letzten Kaufferklagen/ und das verkauf

gleichen seyen und wollen wir gehalten haben / mit te Gut von ihm wieder abfordern und begehren kan/ l. 7.

den Gütern/ die ein !Nann seiner Gemahl zur Wi> §>t.ff.^e MraA. pign. l. n .pr. öc l. 12. §. ulc. ff. qui

derlage/ genannt Oonsrio proprer Nupriaz, macht por .in piZn. 8c L?. p. 2.5. Z2.cle5 l l. Gder /daßder letz-

oder zu bringet/ daß dieftlbcn auch nicht ohne Ver- teKauffervondieftm Einstands - Recht gewust/ undsol-

wiUigung des INanns nechstgesippten Freunden/ chergestalt seinen Betrug am Tag gegeben hatte / maßen

mir Versicherung / wieobstehet/ sollen noch mögen er auch in diesemStück das erkaufteGut wieder abzutret«

verändert werden. ten gehalten wäre. arg. H. 6. s. c!e sÄ. Si r. r. ff. 6e bis qu»

in tr. t7recl. ^cl6. özlci. in rvbr. L. «is revoc. iis, qu« in kr.

§- 7« Lrecl.n. i.^ssoninl. is.n.26. L. cle K..V. Lerncl-(Zrsev.

ZU denenjenigen caurelen, die wir dem Kauffer zum I.ib. 2. concl. 16. n.7. öe L^. c. I. clsl. l 2. Und dieses

^besten in dem vorhergehenden aufdie Bahn gebracht Recht kan auch einem andern ceäirt und überlassen wer,

haben/ist auch sonderheitlich diese zu;ehle/daß er sich des den/ wofern es nicht aufeine Persohn restnnßirt und ein-

Einstands/ Vor-und Naherkausfs wohl erkund gefchrencketist. v.klo6ek.p>kor.z.qu. 169.

dige / dann daMbige behält sich der Verkauf- Was aber dieses belanget/ ist zu wissen/ daß einigen

fer entweder ftlbsten unter dem kaussen bevor / wel- Personen von denen Gesiyen Srsruren oder Gewohn-

ches deswegen /U8 pror^miscos »uc kerrsÄus <7onven- heiten dieses iLinstands- Recht gegeben worden/ dann

rionslc genennetwird; Oder es wird etlichenpersonen obwohlen nicht ohne/ daß das tLinstands-Recht / wel-

dnrch das Gcsey oder die Rechte zugeeignst. Was ches anfanglich von dem Kayser l'deoclotio aufgehaben/

fcncs betrifft / hat der Verkauffer vor allen andern Hernachmahls aber durch der nachfolgenden Kayfer l^s-

Kauffernden Vorzug/Krafft dessen er bey vorfallender cspeni und ?ricleric! Satzungen abermahl bestattiget

Wiederverkauffnng diese Sach um einen billiqen Preiß und aufs neue angeordnet worden/ von denen Löbl. Kay-

ansichzulösen berechtiget ist/ l.^s. ff.cle L.L.V.Scl. 14. sern/Vslcnrinisno,l^deoclolio und ^rcsriio, wenig 8pe-

e.äeL^.V. Dahero dann der Kauffer / wann er die c!»l-Fäll ausgenommen) ml. 14.^.60 L.K. V. seinen

gckauffte Sach wieder verkauften will / solches billichdem Abschied überkommen. Vorbelobten Kaysers Lonttiru-

vorigen Herrn oder Verkaufferwissend machen soll / an- riones auch des l^scap-ni so wohl als des kn6erici Sa-

dergestalt er in Entstehung dessen/ entweder zur Wieder- tzungen aus dieser Ursach vorzuziehen / weilen diese be-

Einräumung des zwar schon einen andernverkaufften / wehrter und vornehmer Rechtslehrer Meinung nach nie-

aber noch nicht abgetretenen Gutes/oder/ so fern solches mahlen unter die beschriebene und übliche Rechte gesetzet

dem andernKauffer würcklichen rraäirtund abgetretten und gerechnet worden; V. ksuckbar.p. i. tzu4z.l1. 24.

worden/zur Ersetzung des Inreresse angehalten werden Lsrp2.p.2.c.z i.6el. i.Lc^ic/zr. p.2.ciec. 76.n.8.Lc6.

kan/ »sg. t. l f. L. li.. V. »66. Larp2. p. 2. c. ?2. 6el. So ist doch dasselbe fastdurch eineLenersl-Gewohnheit

9. öe io. Und hindert nichts / obgleich der vorige Ver- in Teutschland aller Orten wieder eingeführet / auch fo

kauffer gewust hat/ daß das Gut verkauffet wird/ gestal, gar in dem Hochpreißl. Cammer-Gericht gebilliget Wor¬

ten genug/ daß er sich dieses Rechtes nicht verziehen/ v.l. den/ v.Lsij.z.Ü ,9.n. i.k Z- ^- 5r. gestalten

8.F. ls.ff.quid. mocl. pitzn. vel b^potk. lolv. j. zy.ff. eswederder H-Schrifft/vi6.l.evir.2s. v.2s. k leqq.

6epign. aÄ. Vi6. Lonttit.Lle<A. 82X. zz. p. t in verb. Kurk. 4. )erem. Z2. n. 7. nach denen Lsnonischen Rech-

Wo aber solche venunciarion nicht geschiehet/ oder ten zu wieder ist: Vicl.cap. donttirurus. 8- clein in-

der/ so die Nahergeltung hat / den Rauff ganylich regr. rekir. Von Sachsen v. Novell. KleK. ^uZul^.

mcheabschlägt/ sdndern Vedenckzeitnimmt/ ober (üonstir.zl.Lc clusb. seqq. 9.2. VonVayrenundder

Geld k5nte aufbringen / oder dergleichen so soller pfalyv.Lhur-Va^r L.ands^Vrdn.1ir. 14./. z.Irem

innerhalb Iahres-Frist nochmahl zuläßlich ft^n/ Chur^Na^r. Ä.and--R. p.i.rir. X. §. Wann einer

odgleich das Gut verkaufst / uud einem andern trs- »n getroffnen Kauff ic. Le seqq. Vom Würtenberg.

cliret / denKauffzu hinterziehen / auch das Kaufs-- L.and^R. vici. Wurtenberg. Ä.and R- p. 2. kol. 163.

Geld/unddieVesserung / da die aufgewandt/ zu eri ^6cl. k.elorm. der Stadt Franckfr. p. 2. rir. 4. rubr.

statten, ibiq- L?. clef. I. Welches aber in der Ba^r« Vom Abtrieb 8: r!r. leq. f. Irem Reform, der Stadt

L.ands»Grdn. ^ir. 14. §.?. vers^ Damit nun zc. da- Wdrmsp. s.tic.7. und noch andere mehr :c-

hin limirirtwkd / rvann dtefenige denen dieses Reche Unter die Personen nun/ welchen entweder durch

gebühret / der Kauffhandlung Nicht beygewohnet; das Gesetz/ oder durch ein 8rkrur, oder eine GewohnheitDann wo sie darde^ gewesen/ und ihnen ihr tLini dieses Recht gegeben worden / ist zuvorderist und erstlich
stands-Recht nicht vorbehalten haben / können sie zu zehlen E^gen/Grund/ Gült-oder Sackherr / wel-

nachmals den einmahlgeschlosscnenRauffnitmehr chem der Erb-Zinßmann (^mpkyrevrs) das Erb^

hintertreiben, v. rzmen(X p.2.c .?z .6. r.n. 1.2.Nicht Ainß-Gut bey Verlust desselben zu erst anbiethen muß/

weniger gehet nach Sacksen - Recht / dieses Recht ver- und wann er solches nicht kaussen^will / oder innerhalb 2.

lohren/ da nebst der kaufflichen Übergebung die Gericht- Monath sich hierüber nicht erkläret / hernach erst einem
Ccc 2 andern
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andern dasselbe verkauffen kan,' /.5L6e/ur. Lmpdyr. ri5 csusz. Mge unbewegliche Guter und Stückt
welches auchKrafft einiger 8c-cuccn von denen Sinß-- an sich bringen / die U)etcliche befuge seyn sollen/
Güreri^ bonis Lentiricis,v. ci. Dec. 76. n. 60.65 nach Bezahlung des AVerths/ was das Gut zu Zelt:

61. Lonl'.omninö L2.p.2.c. Zi.c!.?. desgleichen auch desEmstands/ an ihm ftlbsten durch unparcheyiFnach denen Lehen^Rcchten von denen L.chen--Gü-- sehe ^Kimirung/gelten machte/wiederum an sich
cern/ also zu verstehmist/ welche nicht allein ohneLon^ zu loftn :c. Lrcei. c. I. (^bs. z. in lin. Welches auch
tens des Lehenherm nicht alienirt oder vcräussert/sondern vonVerkauffung der liegenden Güter/ so vielen als Gan-
auch von den!?ch/?m^Zn2tet,.oder die nach Sachsin- Erben gemein sind/in der ketorm. derScadtFranckfr.
Recht die M-tbelehnschafft haben / ausgelöset werden p. rir. s. also verordnet worden. Es ist aber hierbei)
können. V.2.5.26,/.?'ittus. ^6^. Nsrcm. k>m. p. 2. qu. mchtgeblieben/soudernMM hat so gar an einigen Orten
l i .n. l l.öer/ick.p. 2. concl. 6l (I^rp?.p.2.c.4s.6. i z. solches ausdie Vi6tuülien und andere Sachen exrenciirr
Le kickt. 6ec. 76. n. 72. ö: 74. Eine andere Bewandt-- undausgedöhnet.WiedKnninder<Lhur-Bayr.Lands->
nußhatesmit dem Gerichrs-Herrn cum Domino ju- <!>rdn. Tit. 19. §.7. verl. Wir wollen auch hiervon al-
r/56iciions>i, von welchem in denen Gesetzen nichts m be- so versehen: Daß umBeförderung des allgemeinen
finden/daß ihm das Einstands - Nscht in denen Gütern N?esin und Nuyens willen im Land/ dieUntertha-
seiner Unterthanen vergönnet seye / v. K.auclwkir. p. 2. qu. nen ihr selbst feyl Vieh/ Getraid und ViHualien, so
22.L?. p.2. c. si.6et. io.8ckurss.Lent. z.Lons. is.n. sie jederzeit haben werden / den ingesessmenkNsy^
6.k.iclir.cj. 6sc. 76. n. zo. öc seqq. Dahero dann auch gern/Becken und andern / so desselben bedörfftig/
den gemeinen Rechten nach den Unterthanen unverweh- vor den Frembden in gebührenden VOerrh auch
ret ist/ ihre Sachen/ als Butter/Kaß/ Hüner/Ganß/ gutwillig sollen absolgcn und kaufflich zustehen
und anders mehr ohnbefraget des Gerichts - Herrn zu lassen. Item §. 6. vers. zu desto mehrern :c. in verb.
Marckzu tragen / und einem Frembden zu verkauffen. Das? so lang das Fahnlein stecket ( welches als ein
kickl.c.l.r,rtel.c!e )ur!säiÄ.infsr. !^d .2 .c. lc). Obt^ l. Marckzeichen aus öffentlichen Jahrmarcken aufgestecket
Gleiche Beschaffenheit hat es mit einem Gemeiner oder wird/) den Innlandischen/so die vorhandene Fai!--
Locio, mit dem einer ein Gut oderHauß gemeinschaffllich schafften zu ihrem Hauß gebrauchen / und zuTrei-»
besitzet /allermassen auch dieser seinen Antheil ohnbefraget bung ihrer Handwercker bedörffen / zu kauffen;des andern frey verkauffen kan / auch denselben seinem Aber den Ausländischen und Frembden / desmei-
Gemeiner anzubiethen nicht vonnöthen hat / O. p. 2. c. chen auch Innlandischcn Fürtauffern / Rcfftra--
zl. ll.ulr. welches auch von denen/ fö die Gemeinher:--gern und pftagnern ehe nicht / dann wann das
schaMiche Gerich tbarbeit haben/ also zu verstehen ist. Fahnlein abgenommen/zugelassen seyn soll; da auch
Lrce!. cZe/uriscijA. lnker. l.. 2. c. 15. lVioclel^. l'jkor. V. hicrwieder gehandelt / so soll die Failscbaffe / und
1. cons.29>li.4.XiMngei-.c!e(;.incrb.vi/cur58.n.109. das Geld/so darum gegeben ist/ oder gegeben rrer-
öc^uI.Lisr. sc! t. z. L. 6e commun. rer.alienat. Es den soll/verlohren seyn !c. Weiches auch / so viel die
wäre dann/ daß in beeden obberührtenFallen/ entweder Vcrkauffung des Geeraids anlangt/ ebenermassen in
ein 8csrm. oder die Gewohnheit / oder auch die zwischen Jena Herkommens / allwo keinem Frembden/ ehe der
den?2wMen dißfalls aufgerichtete Vertrag ein anders ausgehängte XVifth geworffen worden / etwas vom
ausweiseten / angeschen man alsdann demselben ohne Getraid zu rauffen vergönnet wird; v. kickr. p. 2. 6ec.
zweiffelnachzugehen hätte: ^rre!. 6. cgp. 18. obl. 1. inkin. n. 84. Wie ferner inBayern den Landsaffen/Reysi--
Wclchen Zufolge denen in Vätern denen vonAdel dieses gen / Beambten und Dienern das Einstands-Recht auf
zLinstands^Recht in den unbeweglichen Gütern/ so von denen Roßmarcken/ bey Kauffung der Roß oder Pfer¬
den Klöstern erkauffet werden / zugelassen worden / aller-- de / zukomme / davon ist zu lesen die Lhur-Bayr.Lands-
Massen solches in dem snno 1669. 20. Februar, deswegen Ordn.l'ir. iz.§.z.vers. wir wollen auch kc.
herausgekommenenChurfürst!. Oscrer mit nachfolgen- Dors änderte sind hieher zu zehlen / die eines
den Worten erkläret wird: Daß/ weilen dem gemei-- Ampts oder Gerichtes sind / als welche gleichergeftalt
nen Westn an Lonlervsrion dcs2ldcls und derRit- in Ansehung derer bey ihnen gelegenen Güter das Aus-
terschaffc mercVlich gelegen/ also wird von Lands-- losungs Recht haben/ und dieses zwar zu dem Ende /
furstl. Macht und Äewalc wegen/wohlbedächtlichdamit die Lands-Obrigkeitdie Steuren und andere Ge¬
verordnet/ daß / wann ins künfftig ein Adelicher fälle von denen Besitzern sothaner Güter desto füglicher
Gi-z oder ^ofmarck an ein Closter / milde Stiff-- und eher echeben könne/welcher gestalten wir a6§.i.K.csp.
tung/ oder m ein andere geistliche oder weltliche ermahnet/ daß aus dieser Nrsach an vielen Orten die lie-
Hand verkaufst wird/ erstlich zwar den Befreund--- gende Güter Ausländischen nicht veräussert werden kön-
ten/ wie Rechtens/ und dieser Landen Herkommens nen: v.!. un. L. von lic. ksb. merrocom. und dieses
ist/ das Zernstands-sRechtIahr und Tag gebühre; Auslosungs Recht/ wird die kNarcklosung (sus re-
Da sie aber/ die ZSefreundte/ sich inner Jahr und trnHus Territoriale ) genennet / v. Lindenspuhr aä
Tag desselben nicht gebrauchen tönten oder W0h prov. WürrenberZ. toi. 85. dergleichen 8tsmr»
ten/ alsdann inner derzweyeen Jahresfrist/ einer hier und dar anzutreffen/ als zum Beyspiel zu Fre^burg,
jeden derEdelmanns-Freyheitfähigen / odersonst nach dem Zeugnuß Qailii 2. O 19. n. 2. Se in/,
im Land sißhafften bekandten Rittermasiigen per- mulrum incerck.n. 2. ss. 6s V.O.Jn Bayern. v.Chur-
son iedvchder Verordnung derLand-Rechten ge- Bayer. Lands Grdn. p. i.rir. ic>.§.ulr. lrem lir.14.
maß/der Lmstand zügelnsten seyn solle. Unter meh^ §. z. Im Lande L^ürtenberg; v. V^ürtenberg.
rern dergleichen RittermässigenLomperenten aber/ Land -R- p. 2. k. ißz. rubr. vAie die Burger odersoll derjenige den Vorzug haben /der sich am ersten Einwohner einer jeden Stadt oder Dorffs die Lo«
bey der Churfürst!.Regierung/worunter das Gut stmg haben sollen !c. und andern Orten mehrzc. WaNtt
gelegen ist / angemeldet haben wird ; Lrcel. ci. l. 2. aber viel Burger zugleich dieses Auflssüngs-Recht ha«
cap. l v.Obs. z. DsrKichen vecrec ist auch snno 1679. ben wollen/ in diesem Fall ist zu wissen/ daß der kilcus
in Tyrol ergangen / daß man die Geistliche / quocunq; oder die Stadt-Cammer / wann selbige sothaner Güter
tkulo, vel overoso vel lucrauvo, inrer vivos vel mo» im Namen der Stadt zu kauffen willens/vorzuziehen seye.
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Die Obrigkeit aber selbst kan sich des Vorkauffs nicht be- 5. iz.kqq. j. 14. c). c/sc?.n.v. I.zz. lk.clek.V. 1.22«
dienen / falls ein Bürger dem andern ein ligend Stuck verk.necvero.L.ciegctmm. rue. Und dieses Recht wird
verkauffen wolte / gleichwie wir bereits oben dargschan: insonderheit l<Lrra6tu>i (Zenri/iciuz oder ^inesrk genen-
welches wider einige von Adel zu mercken / die die beste net / davon zu lesen /^nc!r. DrzczueiZ. rerrnü. linear.
Güter ansichUibringentrachten/ und hernach die Frohn k vilp. lasuzur. 1c>K. sac. Nammsnni ksriskon. sn.
oder andere Beschwehrdenihren Unterthancn liicht er- ,650 ^enT lud pr^lici. Lkrittopk. ^KiK'ppi kickrerlk».
leichtem, vicl. Liciemb^ck. czuzzk. nobil. 19. Lc I^incien- dir. /V6cj. Loniik. Lls<A. 8.,x. z l. p. 2. ibiczue dzrp?. Sc
tpürmecimmenr.2c!jus?i'ovinc.V^iireemberZ.koI.86. Lhurdayr.^andsordn.rir. 14.§.z. verl. damitnun
n. z. Ja/ dieses Auslosungs-Recht ist in Thüringen in sölchcmFaU zc. Nachdem es abcrderer Blutsfreund
und einigen andern Orten dermassen exrenclixet / daß sich offermahlen viel gibt / als ist zu wissen/ daß in dem Naher¬
dessen so gar diejenige bedienen können / die bereits einen kauff unker denselben die Kinder den Vorzug haben / an-
Theil von dem verkaufen Gut besitzen / welches man )u5 erwogen sie gieichermassen in denen Erbschasstenvorgezo-
LonZrui. das Gelplldcnennet/und diesen Endzweck ,at/ gen werden. p-:r t>lov. 1 iz.c. >. v.Lsrp?.p.2.c. z i.^ek.
daß man desto leichter die Steuren von einem solchen Gut 10. se k.ictir. clec. 76. n. 12. Nun aber ists ausgemacht/
einfordern könne / so geschiehet / wann dasselbige nur einen daß dieses Emsiands - Recht nach der Ordnung der
Besitzer hat. V. Uzttk. Lo!er. p. 2 6ec. 229. LsrpT. 0.2. celkon sich msinstens reZutire/ V. I'iraczueü. cle kerraÄ.
c.Zi. ci. z. 8^kilr.m Inkir.^ur. Liv. tit.cie Lmt. ven6. kn. §. l. ZI. 9. n. 21. Lc seczcz. sie mögen hernach gleich
tb. 14 K? kickr.cl.6ec.76. n. 59. -d-czue cirsr. Fürst!. anfangs ehelich gebohren/ oder durch die folgende Ehe
Gachs^andsordn. ^rr.z 8. in verb. Da desverkauff-- isAirimiretwordenseyn.v. dlov.z?. Sc csp. tancz.X. ^ui
ten und zertrennten Guts etwas feil wird/ so soll der- Kl. knr lcgir. ac!6. Lsil.z. (). 141. iki^ue cir. vl). welche
ienige / m des Gur es gehöret / und desGespilocs aber gar nicht/oder vondemKayser oder einem Lomics
hat / denVoröauffvor andern daran haben, iüon- paiarino Isgicimiret worden / Habensich dieses Rechtes
tenr. Churba^r. Ä.andsord. cir. 14. §.2. /. wir ord- nichtzu erfteuen; 89. c.4. ^9. 1.9.L clenacurul.
nen. :c. cum seq. lki: Im Faü aber dergleichen zusam- lidcr. wie nicht weniger auch diese/so sichvon einemFremb--
,nen gehorme Güter und Lorpors allbereit zcrtren- den an Kindes statt haben aufnehmen lassen. I. psn. §. 1.
ner worden / so sollen dieselbe Stück jederzeit/ wann vcrl. ö: icleo szn^imus. L. 6s s6opr.k §. 2. /. eo6. Wä»
eines oder mehr wiederum verkaufst/ diellViederloF xen aber mehr Kinder an derZahl vorhanden/ stünde zu
jung haben auch sonstenaufanderemögliche^tvege erkundigen / ob sich einer allein unterihnen / oder ihrer
wiederum zusammen gebracht werden. :c. mehr dieses Rechtens bedienen wolten. Im ersten Falk

Vors dritte können auch hiehcr die Nachbarn ge- muß sich derselbe dessen gantz / und nicht nur vor feinen
zehletwerden/per LonKic.kricj.s.?eu6. I4.gestalren de- Antheil gebrauchen.V. t'aclünse. 2. Lontroveri!2.ks/>
nenfelbenhaubtfachlich daran gelegen/ daß sie lieber selbst ^er.in ikelkur.^ur. voc.)us proc/mi^eoz.n.i z.Lc kickr.
ein ihnen am nechsten gelegenes Haus oder Gut kaussen/ cl. cjec. 76. n. 18- Im andern aber / muß das Gut/
als sich einen unfriedlichen und bösen Nachbarn über den wann es anders theilbar unter ihnen zertheilet / wann es
Hals ziehen. v.Lvrbmänn.cons.^.r?. io. V.2. Irsli. aber nicht theilbar/diesen allein zugesprochenwerden/von
rsqueü. jn pr?lar.1>.6e^ure prorymis. n. IZ. Lc (!ail. deren Vorfahren es herkommen,van. voller sä t^on»
2.Ü.19.N2. Wiewohl diese Lonliirurion oder Satzung Kir.kleiH 8ax. ZI. n. s. P.2. c. ZI. 6. lv. N.4.
de s Kaysers kri6er>ci heut zu tag nicht oblerviret wird/ Irem kr. 6.6cc. 76. n. 19. Weiln aber diese Meinung
wonichtsülchesentwedermK:asi'tder8rarurenodersonft sich auf gegenwärtigenFall deßwegen nichtwohi reimet/
einer bewehrten Gewohnheit hergebracht worden ist. lrs indem alle Stammgüter / darvon hier die Frag ist / von
Larp?. p. 2. c. zl. 6ek. 2. Lorkmsnn. V. 2. cons. 42 n. z. den Vorfahren herrühren / als halt Larp?oviu5 in vorbe-
Lc I^lckr. cj. 605.76. n. 64. öc leqq. idigue pr«ju6ic. in rührter Stelle n. 6.S.' 7. davor / daß im Fall ein Solches
verti. Obwohl».!. s. ric. I s. raricme vicinilZlis Gut untheilbar/ dasselbige dem/enigen unter denen Kin-
(in ÄnsthlMA der Machbarschafft) das k.errsctus dern zuzueygnen/der am ersten sich angeqeben / und wann
oder 5!nttsian06^ Recht nachgelassen,- sö wirddoch «lle zugleichsich angegeben/ dieseSach durch dasLos zu
in Ermanglung einer sonderbaren Gewohnheit schlichten sepe. ^66. ^ii-squel!. §., 1. gl° 10. n. 4. Ob-
oder staruri darauf hentlges Tags nicht gesprochen wohln aber sonsten in Erbschassts-Fallendas repr^-
noch erkannt: darum / wo nicht andere erhebliche lenrsrioms, Krasst dessen die Kinder in ihrer Eltern Matz
Umstände vorhanden / ihr den zwischen v°l-und N. tretten/ und solcher gestalt die Enicklen mit ihrer Vatter
vitroffenen Rauff/ ex jure Vicimlans, oder bloß der Brüdern in die Stamme lucceckren / Platz findet / aller«
Nachbarschaft halber zu hinterziehen nicht bcrech- massen wir solches an einem andern Ort weirlausstigdar,
tigce. v.R.w. Oder wenigstens andere Umstände mit gethan und erwiesen haben ; so wird es doch in dem Ein-
concurriren und vorhanden sind: V. kickt, c. I. n>7l. stands^oder Nahergeltungs--Recht nicht arrenäi.
int.idi: Demnach frechen wir vor Recht / ob^ ret. v.k.ickr. 6.6ec.76.n.26.8:le^.ibique pr«ju6.
wMn das angezogene Nachbar--Recht vor sich Wann aber keine Kinder vorhanden / so können sich
zur N 'cherge 'tung nicht genugsam; dennoch / die, sonsten die nächste Blutsfreund dieses Rechtes gebrau¬
weil die angedeuteteFeuers ^ und andere Übels - Ge- chen /doch dergestalt /daß jederzeit der nähere den weitern
fahr dadurch / wann chr in den Raufftrettet / abzu^ ausschliesset:Und dieses zwar ohn Unterschied / sie mö¬
genden; ss wird er von Beziehung gemeldten Hau- gen mannlichen oder weiblichen Geschlechts seyn / vi6.
ses gestalten Sacken nach nicht unbillich abgeha!-- ^acrk.öe äKiä. rr. Äe^urs procymil? §. 7. n. 6. I'irs.
ten / und dasselbige euch geschlossenerMassen nach^ quell, gl^. n. 1 99. »amman. 6.vi5p. 6e rsrrsL^.lin. rd .4.
gelassen:c. v.R.w. lir.c.in kn. biß aus den io.Grad/v.K.ulr.1. 6e cognzt«

Endlich können auch vors vierdte die nechste succels.L:§. i.). ösleglr.aZnsc.mccels. k^ickr.6.6ec.76>
blutsverwandte hicher gezehlet werden / welchen das n. z f. Wiewohln in diesem Stück die Gewohnheiten
tLinffands-oder N^hergeltungs-Recht deßwegen derer Oerter über die massen sehr unterschieden sind/
zugelassen / daß die Stammgüter bey der ?smille blei- gleichwie dessen einBeyspiel in denen Sächsische,,Rcch-
bm / und dieselbe hierdurch erhalten werden möge. v./. teutschen / als nach welchen dieses Recht dMn Seiten,s Freun
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Freunden gar nicht zukommt: v. c>'ontt. z i. p. 2. in von dem Inhaber des Lehens so wenig als von dem Lehen-
verd. Und die andere Blutsfreund/Lollsrerslezge-- herm benommen werden kan. kickt, c. l. n. 98. k sec^q.
nannt / solches Recht nicht haben/ und darzu nicyc Wann aber ihrer zwey concurriren / denen das Ein-»
aelassen werden sollen. v.Uocielrin. ?-üor. l- cont. stands-Recht entweder Pacts-oder Testaments - weise
Z6.N.28. Lsrp?.p.2.c.z/.6. l;.n.7-ki leqq. öc^lcac. zukommt/ in diesem Fall können sie zwar die theiibare
c. l. n. z2. weiches doch m Thüringen anders rst.. v. Loier. Guter unter sich zertheilen; wann aber die Güter untheil-
ljLc.2z.n.2.Lc«.ic/it.c.l.n.Z4.Deßglelchen auch m den bar/ oder der^ekirergewolt / daß sich beede Erben des
Bayrischen Rechten/ nach welchen sorhanesRcchtnur ^orkauffs wegen miteinander freundlich vergleichen sol<-
biß auf den vierdten Grad/ weltlichen Gesetzen nach zu len / der Vergleich aber unter ihnen nicht verfangen will/
rechnen/verMmetist. v.Cyurba^r.^attbssrdtt.c>r.l4. müssen sie solches demLos anvertrauen wann sie aber
§. z. vert damit nun in solchem Lall :c. das ^dclb auch dieses zu thun sich weigern/ist dem/enigenderVorzug
aber kan ihres Manns Verkauffung nicht umstossen/nochdißsalls zu gönnen / von dessen Vorfahren die Güter Her¬
sich tM's Rechtes anmassen. c.olek. ciec. 12. n. 7. Sc eq. kommen / angesehen zu Muthmassen / daß der ^ettirer das
Obgleich nach Sachsen Recht der Mann solches zu thun Migegewotthabe/ was dem Gesetz / oder der Gewohn-
befuaet ist / angesehen ihm diese Freyheit im obberuhrrenheit conform. welches auch von denen Lonrrskenren also
Recht deßwegen vergönnet / weil das Weib lemer Ge- zu verstehen ist. v. kickr. cj. ciec.76. n. ivs. öc leqq.
walt unterwürffigwird / und ihre Güter nach besehener Bißhieher haben wir erörtert / welchen Personen
Heimführung / dessen ^urel oder Beschirmung übergie- das sogenannteNäher-gelrungs-iLinstands--Aus--
bet.LoIer.6.6ec.i2.n.4.Ü-k.jckt.c.I.n.Z7.dczz. iosungs--oderAbtriebs--Recht zukomme. Jftnoch

Jndemewir aberzudemiLinstands-Rechr/wel- übrig/ daß wir auch kü- tzlichvon denen fenigen Umsiän-
ches den nächsten Blutsfreundenzukommt/Srammgu- den undK.eczMris etwas melden / welche bey diesem
rer erfordern / die von Eltern oder Groß-Eltern herkom- Recht zu beobachten stehen. Erstlich wird demnach
men/ Larp?. P.2. c.zi. ci. l4.kk.ictn. c. j.n. Z9- als erfordert / daß ein Rauff vorhergegangen/ ^arrk. cj<-
schliessetsichsvonselbsten/daß in andern Gutern die nach- ^Ki6t.ciejureprocxmis.§.z.n!6.in5.LsrpT.p.a.c.zi.
sie Blutsfreunde sich dieses Rechtes nicht anmassen kon- cl.i7.^c>liersct6.conli!t.z2.n.,2.kickr.cl.cjec.76.n.i76.
nen. Es wäre dann / daß irgendwo durch eme Gewöhn- Lc leqcz. angesehen dieses Recht sonst in Seinem andern
heit auch dieses recipirt worden/ allermassenvon?i)ü-- LcnrraÄ.und also weder im Tausch/LarpT.c.I SikicKt.
ringen bezeuget kic kr. chl. n. 41. öc 42. Und von ibicl. noch in einer Oonsrion oder (Zchänckung.»am-
ZSayren die Lhurbayr. L.andsordn.an vorberuhrrermzn. 6. ciilp. rk. 6. lie^ s. noch auch in l_ocstionü. Lon-
Stelle. Nachdem wir ferner derer nächsten Blues- 6uüione, Bestand-oder Mieeh-Lonrrzä: viZel. in
freunde Meldung gethan/ als ist zu wissen/daß wir hier- weckoci.juris conrrov. Iib,6. csp. 1. except.21.Lc z 1.
durch diejenige verstehen/sodem Verkäufer am nächsten L-Lsrp2.p.2.c.zl.6.8. noch auch in der legten rvil-
sind / ob gleich andere / so dem Stamm naher / vorhan- lens-Verordnung oder einem VermächtmA V7ge/.
denwaren/ davon zu lesen Lerlick. p.2.concl. Z9.N.27. chexcepr.24.8cLs^.6.conffz-.6. r6. nochauchend-
Likickt. c. I. ».29.8! zO. Übrigens hat diesesReche lich in einer Tr-mssÄion oder anderweitigernoch,
nichtPlatz/ wannderVerkaufferdasGutnichtvonsei-wendiger Veräusserung/ Larp? 6.conK.zi.6ef.17.
nenVorsahrenerworbenzLvlcr.äec.is.n.z.gestalten n. s.k6. Icem kickr. c.l.n.i 8 5.Platz findet/ wonicht
nicht genug/daß das Stammgut mAnsehungdessen/soauch dißfalls irgendwo durch die Lrsruren oder sonderba-
dasEmstands-Rechthabenwill/vondenenVor-Eitem re Gewohnheiten der Qetter etwas anders verordnet
herkommt / sondern es muß auch in Ansehung des Ver- worden. Nsmmsn. 6. Oilp. rk. 6. lir. s. in kn.
kauffers also beschaffen seyn. v. Lonttir. Ltett. 8sx., 2. Vors andere wird erfordert / daß derjenige / so
P.2. 8: kickt, c i. N.4Z. K44. Aus welchem dann zu sich dieses Rechts bedienen will/den von demRauf-
schliessen/daß dieses ein Perlonal-Recht/undm Ansehung fer ausgezahlten Rauffschilimg / x>em rechten und
des Geblüts zugelassen seye/ wohlsolglich einem Fremb- gemeinen Taxgemeß / aufeinmahl/ an bestimmten
den nicht ceä.rt oder abgetretten werden könne, ^arck. Ort und Zeit / dergleichen auch tn gucertt7»ny er-

6e jure proc^m. §. l. n.4. voller. a6Lon- seye.cgp.9.X.clsmmr^r.re/tic. Dann weil der kecrs-
kir. LleÄ. 8ax. zz. p.2. n. s8. öerlick. p. 2. concl.zz. kent, oder/ derdas5Linstands-Recht gebrauchet/M
n.4Z. LarpT. p.2.c. z 1. cl. 19. kickt, c. l. n.45. K46. des Kauffers Stelle tritt / als will die Billigkeit ersor-
s- Virgil. pingiTer. czuxk.8ax. zo. per tot. dern / daß er dasjenige pr«ttire / zu was sich dieser an-

Nachdem sich auch offrermahlen begibt / daß die heischig gemacht hat. v.Qsil.-.o. i9.n.7.Sc«Amman.
Blutsfreunde mit andern / fo gleichermassen dieses Rech- rl.vi lp.rk. s.lir. b. Bey welchem Umstand wir i)des
tesfähig sind/ concurriren / als ist zu wissen/ daß insge- rechten und gemeinen Taxes Meldung gethan / der
mein jene diesen / was das Einstands-Recht betrifft / vor- zwar in dem gemeinen Werth bestehet / nach welchem die
zuziehen / welchem zu Folge dann die Blutsfreundevor Sachen pflegen geschahet und angeschlagen zu werden/
denenNachbarn hierinnenfalls denVorzug haben; wann surk. Koc jus porreÄum. L. cle 88. Lccles.!. 4. §. l' ff. cl,
aber zwey Blutsfreund von einerley Grad zusammen- in cliem s^iH. l. zs. ff. «1 l^. /^ui!. grici. (Zzil. cl. () r
treffen / darunter einer noch die Nachbarschasstvor sich n. 8. k k'ckt. cl. 6cc. n. 1 z 2. öc 5eqcz. Es ist aber hier¬
hat/ und mit seinem Gut an das verkauffte Stuck flösset/ bey zumercken/ daß der gemeineTaxhier also zuverste-
in solchemFall ist diesem / der noch über diß d«e Nachbar- hen / wie selbiger in denen Kayserlichen Rechren angenom-
schafft hat/vor jenem der Vorzug zugonnen: k.ickt. c.l. menwird / das ist / ob er gleich den rechten Werth der
n.85. k leq^. Ferner haben auch die Blutsfreunde vor Sach überschreitet / wann es nur nicht über die HMe
diesen den Vorzug / so sich das tLinstands-Rechtim geschiehet. 1.2. S? 8- L. 6e relc. vencl. Gestalten in unse-
Verkauffenvorbchalten/kickc.c. l. 0.96.^97. Deß- remFall dieses vor einen rechtmassigenPreiß m halten/
gleichen können sich auch dessen die nächsten Insten vor was ein anderer gebotten oder bezahlet hat/ Lslc/. in 1.2.
dem Lehenherm anmassen/ wann nemlich das Lehen einem in f. L. cie retc. venci. liraqueli. p. 1. §. i. zl., 8. n. 4
Frembden verkaufft worden / angesehen sie durch die kickr.c. I. n. 11 z. s- leqq. 6-^rrm l.z.czu .12 n 9'
^Lnsrion ein erworbenes Recht haben / welches ihnen k »s. Es wäre dann Sach / das entweder betrüglicher

Weis
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Weis einem umzuführen/ oder von dem Verkaufs den- nicht'mehr zugelassen wird l. 6. ff. 6e opr. leg. sofern et
selben mit grossem Aussatz abzuschrecken/ solches gesche-- nur gewust/ daß ein abermaliqer Kauff voro/gangen / an-
hen / angesehen in diesem Fall eine solche Boßheit keines erwogen die Unwissenheit / so sie nicht sK-ÄirUft / wn
Wegs zu dulten,' »srrm. Pik. cl. I. n. i z. Lzrps. p. 2. c.z z. wol entschuldigen mag 5p. Ai .2. n. sü.k-§»
c!.2. jok.Koppen qu.s2. n.l 8. Lc Kickt. c.I. n. 119. oder/ z6. gl. 2. n. z 1.k seq. Larp?. ch c. zz. cl. z. ö: 6. kickt,
baß der erste VerkauHr bey dem Verkanffsich vorbehal- c.l.n. i^.kleqq. ^öpp.6ec .s2 .n .29.Se^j^z .o.
ten / dasverkauffteGut um einengewissen benambsten 5! n.4.^»smmsn.inci.vilp.rk.6. lir.ci. Znzwischm
Kaussschilling an sich zu lösen / gestalten auch dißsallv der aber wird er noch gehöret/ ob er gleich den letzten Tag odce
angehängten Bedingung nachzuleben wäre; kcnr. c. I. die letzte Stund seinen Einspruch thäte/ bernksi -ch ^r^v.
n. 120. oder /daß der letzte Verkauffer nach alibereitge- 1-.2.conLl. 19. conKchi.n.z.ö :4 .Lsrp?.cl.c-. zz. clei'.
fchlossmenKauffdenKaussschilling steigern woltc;Lei-Iick. 2. K kickt, c.l.n. isz.leq. perl. »zz.cjeV.8. wiewol),
p .2 .coricl.4i.n .2O. (Dsrp^.p.z.c.zz. 6el. s. Schickt, len in diesemSrückdie!)tarursgewisserOerrer abermals

c.l.o. 12). masseii auch dieses zum Nachtheil des kecra- sehr unterschieden sind/wie zu sehen aus der Thur--ISayr.

kenren nicht zuarcenckren. 2.) Haben wir bey diesem L.ands-<Z>rdn. ric. 14. §. z.verl. damit nun in solchen»

Umstand gemeldet / daß derRauffjchilling von dem FalUc. aiiwo nur innerhalb sechs Monaten in dem Kauff

kerrskenren anfeinmal bezahlet werden mufft/ l. z. zu stehen erlaubt ist. ^6cl. ketorm. ?rsncoturc.p.2. rir.

ff. fsm.ercilc.»cjc!.(Za>!.6.(). 19.0.8. ob gleich der srembde 5. woselbst wegen der Gan-Erben Güter nur 8. Tag ge,Kauffer dasselbe Fristen-weise bezahlet hatte, kickr. c.l. stattet wird, ccznl'. l^iimmsn .c. lk. 6 .1ir .chinpr.
N.H4. Es wäre dann/daß sie sich selbst eines andern ver- VorsDnffte wird erfordert/ daßderketrakene
glichen/!. l v. L.6e paÄ. oder des Kauffschillings halber alles dasjenige erfülle/was sonsten der vorige Kauft«
noch keine Richtigkeit gemacht worden, l. 21. ff. cls red. fcr hätte thun sollen: JnvernünfftigcrErwegung/daß

cre6.Lsi>. c. I. n77. z.) Haben wir des bestimmten durch das Emstands-Recht der vorige LornrzÄ nichtauft

Orts und der Zeit erwehnet / angeseheii der Werth gehoben/sondern nur ein andere Person an statt des Kauft
der Güter an Ort und Enden unterschiedlich / hiernachst fers gestellet wird / welche demnach eben dasjenige zu tbun
auch denen Loncrakenren viel daran gelegen ist / daß die gehalten / zu was der vorige Kauffer sich verpflichtet hat.
zur Auszahlung bestimmte Zeit wohl beobachtet werde. Welchem zu Folge demnach der kerrskenr!.) diejenige

l. ?. ff. cls eo, qnocl cert. lc >c. S! I. Z9> ff cle solur. ^clcl. , so der Verkausser und Kausser miteinander eilige,8ickzrch2 ^1.2. L. cls ulur.n. 7.11, f. Le kickt c.I. n. izz gangen/ haltenmuß/ i.2z. ff clek.^.!. io. L. 6epsÄ.

Lc seqq. Endlich haben wir auch 4.) der guten Müny wosern dieselbig.' Ilur also beschaffen / daß sie bey diesemgedacht; dann obwohlen ein kecrskenr unverbunden/ LontrsÄ zu stehen vennögen. Wie dann auch 2.) der
eben solch Geld zu geben/wie es der Kauffer ausgezahlet; kecrZKem allen nach bcschchenemEinspruchsich ereignen

ki'ckr.c./.n. 128. so muß er dochsolches Geld anschaffen/ den Schaden und Gefahr auf sich zu nehmen schuldig ist/welches Gang und gebe ist / allermassen dann auch der obschon gleich das verkauffte Guth noch nicht abgetretten
Kauffer dahin nicht angestrenget werden mag / daß er ein und übergeben worden/allermassen auch der Kauffer also-
solch Geld annehme / welches bereits abgesetzetworden/ bald nach geschlossenem Kauff noch vor beschehener Em-
oder auf den Sprung des Absatzes stehet, kickr. c.l. n. ramnung solche Gefahr auszustellen hat; §, z.j.clekmt.
I? I. vencl. wofern nur dem Verkausser keine Schuld oder

Vors dritte wird erfordert/ daß der ketrskent Aufschub beygemessenwerdenkan/6 z.sc 1.17z. §. 2.
die zu Zeit des LontraÄö aufgewandte Unkosten und ff. 6ek s. Gleichwie aber der Kecr^Kenc vorgedachter

gemachte Nesserung erstatte : als welche mir dem »nassen alle Gefahr auszusieben hat / alfo kommt ihm z.)
Kauffschilling gleiches Recht haben. I. ?9 §.u>c.ff.6smi- auchim Gegentheil aller Nutzen und Vortheil zu welcher
n»r. l. 27. ff. cle ^ciil.Und dahin gehöhrenzum dem verkaufenGuthanhangig ist/ cl. s .z.kl. lO.ffcls
Beyspiel / der Ä.eykauff/ die L.ehnwahr/Abtrag des k.). ^clcl.I^zmmsn.c. vilp .tk. S.li'r.e.
Gaamens/Äcker-L.ohns / und anders mehr. v. Lsrp-?. Endlich aber und vors sechste wird erfordert/

p .2 .c. zz. 6.5. Lc kickr. c.l.n. iz6.Scieqq. Was aber daß dcrkerrskem zu seinem Nutzen/nicht aberiemand
von den Unkosten gesaget worden / ist nur von denen noth- anders zugefallen/weniger aber dem Kauffer zugefahren/
wendigen und nützlichen zu verstehen /l. »6. ff 6e in cliem sich dieses Richtens bediene / mithin auf beeden Seiten
2ct6i«A. 1.6l. pr. ff locst. V. l. s. L. <lek. V. l. 27. §. f. alles redlichzugehe; (Z2Ü. ä,t). 19. !(Z^ k K.u6lnger.
l .48 .ff.eocl. Jedoch / daß auch diefe wenigstens etwas cent. 2.0.2I.N, z. weßwegen er aufBegehren des Be,
austragen/ und nicht gar zu gerinq seyn / wohm zum Bey- klagten so gar auf einen Eydfchwur getrieben werden kan/
spiel die/enigezu rechnen / welche das Gut im Dach und kickr, ch6ec.76 .li. 174. k-ieqq.Lonlellr.Ll?ur-Vayl-.
Äch erhalten / und die mit der bisherigen Abnutzung zu Aands^Ordn. tir., 4. §. z. verl. item. in verk,. Iren,/

compentiren sind. v. Lsrp?. p. 2.c. z2.c!. 8- 6c kickt, es solle solche Ä.osunZ aufrecht und unbetrüglich/

c.I-n. 1,9. Keines Weges aber kan solches von denen/ und also geschehen / daß / welcher lost: / dersitde die
so nur Lustshalber aufgewendet worden. I .9 .ff. cle impens. Losung für sich und kein andererchue / und derowei
in rem äorsl. kaÄ. kickt, c. I. n. lz 8. angenommen wer- gen das einczelöste Guth ihm selber behalte: wie auch
den/alsmlchederketrskenrzuersetzenm'chtverbunden vißfalls dle ungebührliche fnrgewendere Tausch
ist. clci. ll. oder VOechsel / und was dergleichen mehr für

Vors vierte wird erfordert/daß dieses iLinstands-> lirte oder Schein l-Lonrr-iLtcn/zu Verhinderung der

Recht innerhalb Iahrs-Lrist/ ^vnl.z. 0.51. n. 2. Losung dienen mögen / verbottcn fi^n sollen."Sa

s?z. ^c)k. Xoppen. äec. s2. n. 27. kickt, cl.l. n. 141. aber jemand hierwiderhandlen/ und das/so obsten

oder nach andererMeinung/innerhalb Jahr und Tag het/ übertretten wurde/ sollen be>che ^ausser und

von dem geschlossenen Z^auff an zurechnen / gesche-- Verkausser/deren jeder unter uns zehen Gulden und

federe. V.Lail. 2. o. 19. n. 10. Lc l I. Loler. 6ec. Is. der Stadt/.Flecken oder Tammcr/in deren Gema^

n. 19.4 f. Lc kecz. ttsrtm. Pik. q V. l 2. n. 19. ö! ?Igmmsn. ckung solche Güter gelegen/auch etwasz»rStraff/

6.vilp. tk. 6. lit. cl. sogar/ daß wann jemand binnen sol-- nach Gelegenheit des/)erßommens/zu erlegen schul,

cher Zeit sich dieses Rechtes nicht bedienet / er hernach dig seyn/ »nd nichts destoweniger die Losung obF
dershr.
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berührter Gestüt ihren Fortgang haben. Und so viel oben geschwummen / vor schuldig erkennet worden) uns

von dem so genannten EinstaiM-Necht. zc. terrveilen das Laster der Sauberey an Tag gebracht?

davon besihe (loclelmann. ct. l.. z. c. f. per tot. Otto,

^.ci §. 5. k. czp. in verb. So Viel die Nachbar^ klelsnäer. in kelolut. quzek. 4. lisssgiz per tot. 8ckot>

schasst. anriqv. in Lermsn. jur. cgp.28. N.2I. ö! kec-

t^Ndlich soll auch ein jeder Kauffer sich um eine gute mann. IM cieiuäicü' l)ri. csp. z. §. 4.K s. So nun ein

^NachbahrsckMumsehen/ und denVerkauffer dahin und andere Personen oer Zauberey berüchtiget / fragt

vermögen / daßerchm die Nachbahrn getreulich anzeige/ sichs / ob man die Namen derselben dem Neichtvari

davon wir bey demXVI.Lsp. des ersten Buchs §. 2. tercommunicirensoUe? Und ob es gleich scheinet/daß

gehandelt/ auch an derselben Stell erwiesen haben/ wie dieses deßwegen niHt vonnöthen seye / weilen die Be-

der Verkaujfer deßwegen / wann er seine Nachbarn ver- ftraffung dieses schröcklichen Lasters der weltlichen Obrig-

schweiliet / 26 inrerells belanget werden könne. V.«. z s. keit zukommt/ dessen sich die Geistlichen/ als denen bloß al-

§. u/r. i?. cie L. L. V. lein die Seelcn-Sorg obgelegen / billich enthalten sollen;
Lsrp?. juri8pr. conlitt. i. 2. rit. 2Z. 6ek.287. N.7. Le seqq.

eunä. §. verd. Oder wohl gar der Zauberey Je dannoch aber/ weilen die Beicht-Vätter sothane Per-
berüchtiget ? sonen in, Beicht-Sruhl ernstlich erinnern / und durch die

^ K nK ÄrKua Ä« °ln.n S»uldig-n b-st. a^,, / -U« könn«, di-

^ l- kin - solche s^erüchti' Namen sothaner Personen denen Beicht-Vattern vorqe^

Südens bal^ T dachter Massen wohl offenbahrec werden / und sind selbi-
genachgebends/wosern ihnen solches im Beichtstuhl er-

« ««MM

Wann aber die Zaubere» kund und offen-

lik. z. c.p n , 7. Lc LeZict). p. 4. concl. ßlb'ge mit ihrer Zauberey denen Leurhen Schaden zuge-
» . . fuget/Krafft der P. H. O. src. 109. die Lebens-Straff

^em ^af?m?c^ubere7n^ '"'t dem FeuerPlatz finde; Wann aber hierdurch kein
^ ^ Schade geschehen / solches zur Erkantnus und Beschei-

stalten a^d ßfallsemZlnze.gen denheit der Rechtsg lahrtcn gesetzet werde. Worbeywir

^.rrk 8t?nk /ä srr ^ aber dieses erinnern / obschon eine solche zauberische Per-

ver'l 'r'errlum. Vors Vierte / rvann iemand ,^mn Leuthen keinen Schaden zufüget / wann aber

mit solchen verdachtigenDingen Gebehrden/Wor- ausdrüÄ

SNw^b°r-m-H.-rdMch««^
n fünfte / rv^in ein« 09. Or6 Lnm. Von welchen wir an einer andern

^ ^ lti- Stelle weitlaufftiger gehandelt / wie wir dann auch von
solche denen Chrystallsehern / Seegensprechern und deren Be-
^!5oraus abzunehmen / ra!i die vorhergehen^ i. ^lnzei^un^ / >zov> dem änderten (^a» des^ri!en)^nc!^K/

gen an und vor sich selbsten zur Peinlichen ffrag nicht hin- ^rstenSuchs/

länglich genug seyen/wofern nicht die Beruchtiaung oder emava^merc.«.tM.i.

einander Anzeigen zugleich mit concurriret/ v.P. H.O. -^^verv. Ob dle angrantzende Grund unter emer«

srr. 25. ö! klsrck.8repk.26srr.44. Orcl. crim.vers. quin» ley ddLr mehrere und freni^de Herifchafften

WM inciicium eli. Übrigens ist zu wissen/ daß diese Anzei- gehören ?

gungen in Peml. ^>alßg. Ordn, nur Exempelsweis an- k? Erner gehöret auch unter die Nachbarschafft dieses/

geführt worden/ allermassen es deren noch viel mehrgie- ?)daßsteissigeNachftaggehaltenwerde/obdieanIrän--

bet/wie zu sehen^iey demvsmel.kloller. in Lommenc zende Gründ unter einerley oder mehrer ^»enschaffe

sä corM. 8sx. p. 4. conli. 2. r>. r z. verkl suc li qusc slis. gehören ^ in sonderbahrer Bewegung / daß durch v:e-

(Zoäelmsnno 6 .csp. ro.LcLerlicK. cl. concl .4. n. 148. lerley Herschafften nur viele Beschwerden verursachet

K?leqq. Obaberdie Venuacisrioncs 5sZsrum, wann werden/absonderlich wann selbige / wie es gemeiniglich
nemlich ein Hexe oder Unhold auf andere L.euthe be<- heut zu Tag zugehet / in grossen Strittigkeiten schweben/

kenneeund aussaget/hierunterzuzehlen/davon kan da dann immerhin der arme Dritte darunter leiden

bey demOrrolakore cieconfronc. p. r. rk. Zf. gelesen muß/ vi6. vierkerr in Lonrin. I'k. pr. ke/olci. vi6.

werden.Jtem /rvievor dieftm durcb das kaltewasser/ 5wey-- oder dre^ - herrige Henschafft ?c. Es ist aber

(in welches die verdächügePe.'sonen hineingewozffen/und heut zu Tag nichts neues / daß es zwey- oder drey-herrige

sosiezuGrundesegangm/ vor unschuldig/wann sie aber Hmschafften gibt/darinnen ihrer etliche miteinander die

Gemein-
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Gemein-Herzsch-M haben / und die Unterthanen felbi- anhängigen Reckte,» / etwas hergebracht / und endlich
ge vor ihre Herren erkennen n-ussen / welches aber unter- diehsheObrigkeitsich der OberBothmaßigkeir durch
weilen also beschiehet/daßunter denen Gemeinds-Herren Anschlagung der Xlancisren/zc anmaßt Nnv weilen
eine gantz genaue Gleichheit ist / und einer so viel als der dann in einem Ort bißweilen so vielerlei) Herzschafften zu-
andere zusprechen hat / allermafl-n sich offcers lm sam treffen/kan es nicht anders gescheht
^andezuFr ^cken zusagt/da btßweUen 9. oder io. gelegenheiten geben müsse/welche nachgehends die Unter^Herren die Vogteyltchkett m einem Dorff haben/ chanen zu entgelten haben; und solches trifft absondert
v.V^ekncr.voc. zwe^oderdrey-herrtgeHcnschaffc hierinnenein/ wann in einem Ort oder Dorff die Ge-
zc. bißweilen aber also gehalten wird / daß eitler mehr / der mein-Henfchaffc dermassen eingerichtet ist/ dak kein Ge-
andere aber weniger besitzet/welchesbsschiehet/wannzum meinds-Herz ohne den andern etwas zu thun /c sr -.1 b^
Beyspiel in einem Dorfs die vier hohe Wände! oder fehlen vermag / sondern alles und jedes ( nur all^m die
Meinem allein/dem andem abe? die fliefftndelVuw Nothfall ausgenommen/I.s.S.i <^> )
denzu bestraffen zngehören / das übrige aber uncer von ihnen zugleich / oder mit aller Lonlen; und Einwillr-
ihnen gemeinschafftllch ist. Was aber eigentlich unter gung / verrichtet werden muß; welchensallsdann off-
denvierFallenenthalten/kan mittelst eine? Univerlal-Ks. termals sich zutraget/ daß denen Unterthanen von einem
xu! inchc beygebracht / sondern muß aus denen sonderbare diß / von dem andern aber etwas anders anbefohlen wird/
Gewohnheiten der Qerrer erlernet werden. in. voc. da sie doch zwey widriae Sachen zugleich nicht thun kön-
Sent. Unterweilen wird diejer Unterschiedgehalcen/ daß nen/und da nicht beedes geschiehet / gemeiniglich die Un-
in zwey - herrigen Dorffjwafften e.« ,eder Ä.ehen- terthanen Haar lassen müssen / und die Herzschaffren heff-
Her:/ die auf seinem Lochen begangene Verbrechen tig aneinander kommen. Wie nun in diesem Stück die wi-
abstraffet / was aber auf der Gemeind geschehen/ derwartige Herzschafften wieder zur Einigkeit zubrinaen/
das straffen sie insgemein und miteinander ao / wei- davon besihe 8pe>6e!.voc. Gemein - Henschaffc / Lc
lensie die gesummte Dorff--Henschaffc haben, vicl. Oilp.nottr^elurischÄ.commun.csp.6.
V^ekner.voc. zwe^herrig zc. Hinwiederum geschiehet , , cv?.- ^ . ....
es'Mveilen/daß in einem Ort einer die L.ands Fürst!. ^ z UNd
Obrigdeir / der andere die Geleits^Gerechtigteit/ der NtNMg.
dritte den 'lvild-Vahn/ der vierte die Horstliche VI Ber diß ist bey denen Nachbahren höchst-nöthig /daß
Obrigkcie/ der fü'iffce die hoheFraH und Cent/der ^die Rain und LNarckstein richtig seyn/ anerwogen
slchj^e die Vogtey und Erd-Gerichc / der siebende sonsten unter ihnen des Streitens und Zanckcns kein En--
noch andere Regalien und Gerechtigteiccn herge-- de ist; davon wir an unterschiedlichen Orten gehandelt
bracht; in welchem Fall ein jeder zwar bey deme/was er baben/vicl. not. juri6.sclcsp. 16. lib. i.§. z. verl^
eigentlich besitzet verbleibensoll: Es mag aber auch nicht lerm-isten. ubi 6e enormicsre criminis rermini moci,
gelaugnet werden/ daß nicbtzum öfftern unter so vielen eju^uepoens. Ircmsclcsp .2z .§.l.^ib.i.ubiclenecelli-
Herzschafften mancherley Eingriffe geschehen / und einer tZte ö: urilirsre(ZeomerrjX, nec nan cls sgrimenlor».
den andern in seiner Gerechtigkeit tvrbiret und anfichtst, bus eorumcjue reczuiliriz > irem 6e k.enuncisrione fs!ll
V. Lssp. ?iegl. in §.Landsaffen. concl. I. n. 7s. 8^ seqq. sä mocii, ejuscjue pcens. s6cZ. ^l^ler. ab Lkrenbsck. in me.
prax.LsIvol.X1eicblncr.rom. 2. öec .4. n .20. öc teqc^. rro!og.csp. iz.öc is. Nee non »6 csp. ^4. üb. i. §.7.
8ixcin.6ek.eAs1. csp.4.n.82.Lsspsr.^eipo!cl.6eLon- vecs. oder auchvon der^lachbarschaffczunahe ge-
current.juris6.qv. I2 .ksso16 .1'k. pr.voc.zwe'sherng. ackert/ und ein Marcksiein verrücket/:c. ubi plura
6c l)iss. nokrs 6c ^uris6iÄ. in al. ^err'.r. per ror. lrcm (ts 6^ enormirsre crimims kujuz, ejux^ue pcens , ticuc Lc
suris6i<A. commun.csp. I.§. s. Ebenfalls begibt es sich 6e iu6ice,L<^u>6jz in iu6>cic>kiniumreZunci. oblervsn.
offrmalen heut zu Tag / daß einer m einem Dorff alle 6um bsbcsc ? Hier wollen wir nur dieses annoch mir bey--
diefenige Stück exerciret / die die Gemeinde betref- fügen/ daß die Setzung der Marchfem undandere Aus¬
sen welchem lu^olge er dan alleranderiiHerischaffc niarckungen / so fern die l^/vsr Güter hierdurch unter,
Unterthanen über behorigeGemeine-Aemrer beeydt> schieden werden/ der Nieder-Gcrichebaröeir anhangig
get/Rechnungen von ihnen fordert/ ftlbige anh<5- seye/v.öiclemksck.qv. nobii.uir.XVekner .vczc .Vog-
ret/ und / rvo sie unrecht befunden werden / sie ge-- tey.kLrrel.^junsä. infei-. lib.« csp. 5. Wann aber
bnhrend abstraffec; ferner nimmt er zu Folg dieses von solchen Grantzendie Frag ist / dardurch gantz-.'
Gemein - Henschafftl. Rechtens die Spital- Z5ur- vincien undLander unterschieden werden / in die'em Fall
germeisters- und Gott6-^,auß-Rechnungen an/ stehet die Setzung der Marcksteine allein denen Ä..mds--
(wiewohl diese letztere an etlichen Orten allem zur Herren vermöge der L.andsherrl- Obrigkeit zu.
pfan gchoren) oder prXtenäirt doch den VeysilZ da- 1er. sb Lkrenbsck. in metroloZ. c. 14.5 16. Es beste«
bc's-, ferner verpflichtet er dieBurgcrmeisier/Gotts- hen aber die Marckungen aus zweyerley ß)attungen:
^auspfleger/Schulmeister/Gemein-Hirten/Amt- iLrstlichglbtsnatürlicheGranlzen/voNGOttundder
2<nechr/Fluhrer und dergleichen. Er befihlet den Natur selbst gesetzet/unddahin gehören die D-rge/ Hn-,
Glocken-Srreich/ commsnöiret über rveeg und gel/Thäler/Ä.andstrassen/Brunnen/Felstn/Flü'ste/
Gteg^ Brücken/ ^irchhoff/ Schul - Häustr / Rath VOälder und dergleichen. Vicl. OsrinZ. 6e)ure I^i mir.
und Gememds-Häufer ; Er macht Gemein-Ord- lib. i. c .2. lir.^. (Zrypbisnch 6elnluliz. c. 24. n.yi.öe
nungen und verpflichtet die Unterthanen darüber U7ler .sbLkrenlzsck.in metroIoA.czp. 14. §.7. n. i.k
zu halten bc^ gewisser ?cen und Geld-Straff; die 2. wordurch meistentheilsgantze Königreich ">nd Hm--
Gemeinde darff ohne VOisicn und Willen nichts schafften unterschieden werden/ gleichwie dasNakchii
vornehmen / nichts bauen/ keinen Gemeinds-Diener sche Mleer Teutschland von den Nordischen Rel>
annehmen und beurlauben / und was dergleichen chen; das Alpen--Gebürg/Franckreict) von Italien:
mehr ist. V. Lrrel. 6e Iuris6. inf.lib. I.csp. 11. Wel- diePyrenäifcheGebürg aber Spanien von FranckF
ches alles demnach dem Gemeinds-Herren zustehet: reich abschneiden. v,6. tüluver. InrrnäuÄ (Zevßrgpk.
Da im Gegentheil ein anderer nur auf gewissen Untertba-- lib. z. c. z. 8. L? ? 2. ^66. Osurr. csp. 1 r. n. ,4. ibi : Alle

nen als iLllgen -Her! / in denen der tSigen-Herrschaffc Oerc ^r/daraufeure Fußsohlen tritt/föllen euer seyn/Ddd V0tt
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von der lVüstenan/ und vo» dem Verg Libanon/ sen; VSayd-Stein/ welche den Viehtrieb und WarD

undvondemVOasserphrat/bißansäussersteMeer Gerechtsamebedeuten/so auch Trattstein genennet wer»

soll eure Granye seyn. :c. Hern ach gibt es auch ge, den. Güter - Stein / die Gärten/ Aecker/ Felder / Wie-

ma chte / und durch MenDen Hülffgeseyte Grän- sen / Weingärten / Waider /und andere liegende Güter

zen / wohin zum Be-Migehören / die Säulen / B5ui voneinander absondern/so man auch Scheid Stein nen-

me/ Gräben/Rrevy/Steine/:c. welche veränderlich net/ die die Weite der Strassen und Weege verziehlen.

sind / und mit der M aus denen Augen kommen / oder N?asser-Stem / welche die Fluß / Bach und Fischwasser

doch zum wenigste» also sich verlieren / daß man fast ih- untermarcken. Ä.och-Stein/ die in denen Bergwercken

reu U. 'p^ung nicht erkennen kan. ttieron. 6e!^onre rr. die Fund-und Ertz-Gruben mit ihren Maßen und Wehr¬

te ün. rsg. cap. 7/. Osrrinz.lik. I. csp. 2. lic. L. ki Xlx- zielen unterscheiden / so auch Schnur - Stein genennet

ler. 6. csp. 14.57.».^. Heut zuTag sind gemeiniglich werden/ weilman dieGruben undGängmit angeschla-

in denen s'rivsr-Gütern nur zwey von dieser Art der genen Schnürlein marscheidet und versteinet. Davon zu

Grantzen üblich/nemlich die Väum und die Stein; Je-- lesen L.öhneisen vom Bergwerck. p. 1. rir. von den

ne pflegen Gräny-Saum over tauchen genennet/und LNarck--undL.och--Sceinen.tol.zz. ^clä. Oeccinger.

gemeiniglichmiteinemTreuy bezeichnet/ inderMitten ä.rr.lid. i.csp.2.r,.9.S!^xIer.6.rr.csp. 14. S.g-n. 1.

aber ein L.och gebohret zu werden / Lelolcl. rk. pr. voc. Weilen aber zuweilen geschiehet / daß die Marck»

Markstein. Oerringsr. c. rr. Üb. s. c. i z- " lz. wie- Steine durch Ackern und Pflügen / durch die Gewalt des

wohlen dißsalls auf eines jeden Orts Gewohnheit zusehen: Wassers / durch Erdbeben / oder sonst mittelst anderce

Diese aber pflegen insgemein Marckstein / Mahlstein > Ursachen heraus gerissen und verworssen werden / v. 1.8.

XVeichbild benamset / und zu Ausmarckungen der Gü- ff. kn. reg. scZch Peer. Gregor. I'kololsn. 8. U. lik. zz.

ter/ Fluß und Weyden gebrauchet zu werden. Lrcel. cl. c^p. ,z. n. n.als will einer /eben Obrigkeit gebühren/

rr.!.. I. c.6.O.2. S-Oerringer. lib. l. c.2. N .9. Som diese Sache dermassen wiederum in Stand zu richten/da-

sten aber gibt es dieser Stein zwölfferley / nemlich die nut einem jeden das Seme wieder zukomme. v.§.z./.6s/.

ZSannstem / welche Zwing und Bann / oder die hohe icem §.ulr. /. cle off. juä. Welchem^ Folge dann die-

Obrigkeit scheiden / dahero man sie auch ObnLd.it-- selbigevors erste gewisse redliche und beeydigteFeldmes-

Stein nennet - Etlicher Orten Heisset man sie auch L.and- ser und Untergänger erkiesen soll / so die Grantzen wieder

Stein/Ä.and-Gräny undL.and--N?arcken/ dahero einzurichten wissen. Oerringer.c.tr.I. l. c. i6>n.4.ki.u.

sie dann gemeiniglich das N?appen ihrer ^>ettschaffc lsnä. 6e cximmiff. p. 2. lib. 6.C. z. n. I f. kl^ler. c. cr. c.

mit sich führen; und wo man an denen Grantzen keine i4.§.9.kLrrel. c.tr.cap.6. obl. z. von derenk.equili.

Stein setzet/sondern Graben auswirffet/ und dicke star- rlz wir bey dem 2z.Lap. des Ersten Ruchs§. i.gehan-

cke Hager ziehet / werden sie L.and--Gräben und L.and- delt haben. Vors änderte solle sie die Grantz - Schei-

Wehren genennet / welche zn besserer Sicherheit der dung mit Vorladung aller derer/denen hierangelegen/ge-

Land-Grantzen össters mit Soldaten besetzet werden, vicl. schehen lassen, l. z. L ka. reg. 1.8. A eoci. I^o/okn 5 /.

R. A. cle »rmo l 548. §. Dieweiiaber gemeiner !c. Lc u. jid. Z9. c. lDrittens solle sie daran styn/ daß die

leqq. Icem 6e snno isjz./. wenn aber immittelst. cle Grantz-Stein mit einem Zeichen / als zum Beyspiel mit

srmo 1570. js.nach erledigtem, öc leczg. L< cle snno einem CreuySchnitt/ oder Runsen/ (so man eine

is?6. §. fernerhaben wir :c. Ja wann die Grantzen Schlaiffen nennet) Buchstaben/oder etwas anders be-

von grosserWichtigkeit sind/werden garVestungen oder mercket / und solcher Gestalt die rechten von den unrechten

GräntZ-^ättser dahin gebauet / V. l. Z8. L. 6e ltbersl. unterschieden werden, ttieron. 6e k^Ionre. cle kn. reg. c-.

ca«s. dahero dann noch heut zu Tag von dem Wort 19. n.4. k^ylsr. c.csp.,4. § 1 ?. S: Oerringer. csp. 17.

kNarck / das ist/ Gränyen/ die Marggrafen des R5- lik. i. n. 6. öe leq^. Es ist aber solche Bezeichnung/ so mit

mischen Reichs ihren Namen habe»?. V. »orom. 6s einer Runstn geschiehet / entweder gerad oder krumm/

verb. feu6al. voc.Xjgrckiones.V^esenb. cle ieucl. c. 4. oder auch eckicht/ wie nemlich die Marckscheidung gehet/

o.z.V.einking.6eki..8.ö:L.lib. l.cl. 4.c. iz.n.f. Vu>. daraus zu hauen/damit man sehen möge/wo die Marck--

rej. 6e feucl. lib. r. Q 4. n. 14. ö: Gallien, cle d!c>bil, Ksr. Stein hinweisen / welches der richtigste Weeg ist / die

csp. 8 n. 170. Glait-Stein / welche das Glait und die Mai ckstein zu bezeichnen / und von denen Unkergangern

glaitliche Obrigkeit bemercken / angesehen auch in einem fleissig in acht genommen werden soll Diejenige Grein

frembden Gebieth die Glaitungs Gerechtigkeit exerciret nun / welche man zu Anfang des Ackers oder Waldes :c.

werdenkan;vi6.viss. nokr.^e^urisci. ilial.lerl'ir. cgp. oder auch zu End desselben/oder in ein Eck/oder an das

6. § 4.Lc cle luri86i6t.commun.csp.z./.z.Freyhungs- Ort der Marckungsetzet / werden ^>aube Stein/iLckF

Stein / die sonderbare Freyheiten / deren man sich in ei- und Grt-Seein ; diese aber / so mit anlauffen/ und dar-

nem gewissen Bezirck gebrauchen kan/bedeuten. Und hie- zwischen stehen / L.auffer genennet / die etwas klein / und

her gehöret unter andern das ^m älyli, Krafft dessen die- nicht gewapnet sind. Otrinßer.cic.cÄp.i7.n.6. Lc seyq.

jenige / so einen unversehenen Todtschlag begangen / in Le Xiyler. cl. cap. 14. §. ir. 0. z. Viertens werden de-

dasselbige Ort fliehen / und ohne grosse Gefahr von dar nen also bezeichneten Marck - Steinen / etliche kleine

nicht herausgenommen werden können. Davon zusehen Steinlein/ als Zeugen mit beygeleget/die gewisse Kund^

(-eorß.kirrerskul.Se klyler.sb Lkrcnbscli.cle/ure ssy!. schafft und Zeugnusgeben / daß stz rechtmäßig gesetzkund

Icem der Durg--Fried / welchen zu erkennen / an össent- bekrasstiget sind / wcßwe ^aen sie dann von den Teutschen

lichen Ontern eine gemahlte Hand / ein blosses Schwerd Zeugen / von den Jtaliänern aber Luzräia genennek

haltend / mit dieser Beyschrifft / Nurg<-Fried / ange- werden und wann in Erhebung derMarckstein keine Zeu-

machet wird .vicl. ^rirlck. 6e?sl2t. pr.lmp. c.8.s-12. gen bey denenselben anzutreffen/ das ist/ wann sie ohne

Forst-Stein /so die Forstliche Obrigkeit und das Jagen ^yersind/ (dahero dann diese Steinlein auch Steine

unterscheiden/ heissen auch Jag^Stein/ wiewobl die Eyergcnennetwerden)wiedieU:-!t6rgangerzuredenpfle-

Forst-Stein etwas mehrers auf sich haben. Mar- gen/so sind sie unkrafftiq und nicht gültig/sie waren dann

ckungs-Stein/ so einer Stadt oder Dorsss Zwing und für bekanntliche Mlarcken von Alters her jederzeit gehal-

Bann/ die man Marckung nennet/ absondern. Zchcnd- ten worden / und zu diesen Zeugen nehmen etliche zwey/

Stein/ die den Zehenden und das Zehend-Recht auöwei- etliche aber drey Steinlein / absonderlich zu den Oreh-

Steinen/
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Steinen / die sie aus einem breiten Stein oder Blatten wachet/vor der HierzuverordnetenObriakeit dlßfallsKlaq
voneinander schlagen/ daß sich/ wann man dieselbe suchet/ einwenden/ und wann er anders diele «vcn H uvckuck/
die Stück recht wieder zusammen fügen ; Und selbige le- nemlichdie l>ossettion aufSeiten seiner/ und die^urda-
get man im eingraben also bey undneben die Marckstein/ ri^on aus Seiten des Beklagten erwiesen hat, v Kivnf
daß man wohl sehenund urtheilen kan/wo sie hin zeigen. Lons. ,6.n. z.paurmeik.cje ^urisci. c. 29.N
Oerrinser.6.csp.17. lib.^/Icr.ci. cap. 14. §. iz. n. ^enäorp. QslI. sA.clals.z.sA. 10. durch Ricktttlckm
2.Le5peicie/. voc. Marckstein. An einigen Orten wer- Ausspruch so Vielerhalten kan/ daßer in seiner pusscllw'
den anstatt dieser Steinlein / oder zu denselben Ziegel- higgelassen werde/der Beklagte hingegen allen verursach
Stein/Glaser/ Rohlen/zerknirschte E'ferschaalen/ tenSchadenerstatte/ zugleich aber auch Lautionemcis
oder Ralch geleget/ und dieses wegen der ewigen Wah- nonsmpliu, impokerumcurbsnäc», prsettire/ und lob
rung/welches auch vor Alters also geweftn; dahero wann chergcstalt versichere / daß er künfftighin den Besiizer in
man in vielen Iahren zu den Marcksteinen räumet / und seiner possess nicht mehr rurbiren oder anfechten wolle
die Men Und Kohlen siehet / pfleget dieses als ein unvers v. t. r. ibiq; Lommenrsror. ff. vti poMcler. Aclcj.
werffliches Marckzeichen gehalten zu werden. Oerrmg. leQd.scl ci.rir.n.s.LeiZgjl.116.N.4.
tj.csp. 17. N.20. k^yler. ci. csp. 14. §. 14. n. I» Li Lrcel. Wann er aber gar aus dem Besitz seiner Güter ne¬
ck csp. 6.ot,s. z. Und endlich muß vors fönffre dieses walthatigvertriebenworden/ in diesem Fall kan erqlei-
alles/was bey der Grantzscheidungvorgangen/ nebst dem chermassen / (so fern er anders seine verlohrne posseilion
Ort und seinen Umfang/ desgleichen auch denen Grantz- nicht auf frischer That von selbsten wieder zu erlangen
steinen und Anstössern in das Ä.äger oder Marckbuch weiß/v.I.^.ff. 6e vi Le vi srm.Lc Orcl.Lsm. p.-.rir.
eingetragen/und umstandiglick beschrieben werden: Wie- 9. §» 2. in t^sclcl. K!in6sn. l.ib. 2.6e manägr.c. 5 6. k Ol>
wohlen auch zu Zeiten gewisseBriefund Vertrag auf- <iencjo^.c!ass.A.sÄ. i v.n. 6.) die verlohrne pusseM n
gerichtet / und dieses alles denselben einverleibt zu werden durch Richterlichen Ausspruch wieder erlangen / wann
pfleget/ so man Fertigung» ?ZSnef/ Item »ezirck, ernurvorherodiese zwey Stück erwiesen/ neinlich daß er
ZSrief nennet, v. Oerrinzer. 6. rr. csp. 14. lir.Vieler, m pcsssllionegewesen / und derselben gewalthäng entse-
c.cr.c. i4.js 1 s. n. 1. ö?2.L!krrcI.ö.cgp. 6.Vds. z in l. tzet worden seye. >. l.§.2z.ts.c!e viL!vi»rm.sclci.cs>.f.
Und diese Stück werden bey Setzung der Marckstein x.cle reMr. lpvlisr. csn. rerümetzrsncis. csul. qu
erfordert/dahero / wann eines von denselben abgehet/ ibiq;Lslpar^iesIerin5pecial.1r.a6 6i<A. csn. k
pfleget der Stein nicht vor einen lUlarckstein / sondern ^ x. 6e reltir. spolisc. Ja wann diese Enrse'-
vor einen Feldstein gehalten zu werden. K-ulanö.6s tzung unter denen st dem Reich ohne Mitte! unrer-
LomriMsr. p. 2. lib. 6. csp. XI. n. i. 8pei6el. voc. worsfen/ Mit gewaltthätiger That/ oder offene!^
!1?arckstein öeXl/Icr.6.rr.cap.14.5. rz.n. 2. Denen cherGewalt/ desgleichen auch mit gewehrter^>.mö/
Steinen aber/ so mit einem Zeichen versehen / muß man farstylich/ gefahrlich und freventlich geschehen/ kan
Glauben beymejsen/ob gleich die streitende Partheyen sel- entweder am Kayserl. Cammer-Gericht/oderam Reichs-
bic;e nicht gesetzet/ oder sie nichrvor Grantzsteine gehalten Hof- Rath aufdie poen desÄ.andsfriedensgeklaget
hätten.!, i l.tf. kn. reg. Paris 6e pureo 6e6n. reg.csp. werden. V. vrcl.Lsm.p.2. rir. ic>. Und weilen es bey
l.n.2l. »c csp.z.n, io. ttier.cie Xlonre. csp.!?. n. dergleichen Personen sich offtermahlen begiebet/ daß ein
l.ö:». ^zlcsrc! 6e probst. Loncl. 400. n. 2.614. jeder sich vor den Besitzer des strittigen Guts oder der
Oerrinker.I^b.l.csp. 17. k Xtyler. 6. rr.czp. 14. §.l z. Gerechtigkeit halten will/ und aber zu vesorgen / es möch-
0.2. Wofernsienurmeiner geraden Linie aufeinander ten hieraus sorgliche Weiterungen/ Aufrukr und Weit¬
gerichtet sind / und miteinander zu treffen, ^lyler. cir. laufftigkeuen entstehen/ als geschiehet es / daß bißweilen
csp.l4.§. 19. S: Krrel.rj.cap.s.obl.4. Weiches von ex oKcic» und von richterlichen Ambts halben/wann sol-
denen Marckungen vor dißmal genug feye. cher strittigen?osselijon halben Klag erhoben worden /
äc! verb. Ob die Strittigkiten von einer solchen sich der p^eMo'AÄ an

Wlchtlgkelt seyen/ tt. statt des Verbochs die poikwon so lang / biß er sich
t^Ernerweicig soll unter denen Nachbarn dieses wohl Summarischer Weiß erkundigethat/ wem unter diesen
(^beobachtet werden/ daß sie sich alles Streites enthal- beeden strittigen Partheyen die posseckon unterdessen zu
ten/ und so was unter ihnen strittig ist/ selbiges entweder sch'u^cirenseye. DavonzuschenOr6.Lgm.p.2.rit.2l.
gütlich/oder durch denWeeg Rechtens ausmachen/kei- sc!6.(-ail.i.O. s.Leseqq.^lncjzn.l.. i.cie process.czp.
nesweges aber ihre eigene Richter seyn und mit Gewalt ^.k seqq.Lckwannmann.proceCLsmer. cgp. 15 sc
zufahren/und den andern entweder in derpolleMonsei-Llum.proc. esm .cir .Zl. Ja/wasnoch mehr/ sopfle-
ner Güter rurbiren / oder gar derselben entsetzen sollen / gen auch bisweilen / wann sich ein Theil nicht ohne Ursach
eingedenck/ daß solche Gewalthaten in allen Rechten ver- beforchtet / er mochte wider den Landfrieden gewaltha-
bottm seyn. V./. I.^. cle vi.bon. rspr.F.6.1.6e^nrer> tiger Weise von seinem Nachbarn angegrijfen werden /
6>Ä.I.i2.§.uIr.ö!l. 1 z.K.czuoclmer. csuf.t.7. I^anclsra cle noo otkencienclo 6ecernirt und erkandtzu
^ul.äe vi priv.l.6.<I!. cle psgsn. 1.4. L.kn. reg. I.7.L. werden/ darinnen der Cammer-Nichter bey Straft der
»6 u Zul. äe vi put,!, ^cicl. Raystrl. s.andfriev zu Acht gebiethet/ daß man wieder den Landfrieden nichts
Augspurg /äe^nno I f48. §. l .k leqq. Orc!. Lsm. p. verhengen/sondern wann man einen rechtmasslgen An-
2.t>c. io.öiinKr.pgc.Lg?lI8uec.art. 17. §.6.Sl7. Da- spruch widereinen andern zu haben vermeinet / solches
hero dann ein solcher Hauß-Vatter / welcher in der Po5 vor Gericht anbringen/ und den rechtlichen Ausgang der
lellion seiner Güter oder Gerechtigkeitenvon einen an- Sach erwarten solle. v.Lsil. l.0.4. Ll^ib.i.öe p.p.
dern turbiretund angefochten wird / als zum Beyspiel/ csp. 2.Sc?.Xiincian I.!b.2.6ernaoclzt.csp.3Z.Lc5e<zq.
wann man ihm in seinem Wald die Holtzweegs Gercch- Le LIum. äe proc. Lsm. cir. 29. n. 249. S: leqcz.
tigkeit/ oder auch das Jag-Recht/ auf seiner Wiesen die verd. Ob daö Gut zum wenigsten nicht zwo
Wasserungs/oder andere Gerechtsame; auf eines an- Meilen!t.
dern Acker oder Feld denZehenden/welchen er von langen I RBer diß hat ein Hauß-Vatter / der ein Gut zu
Zeiten hergebracht/und was dergleichen mehr ist/ strittig ^kauffen willens wohl nachzuforschen/ ob dafselbiae
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.^6 Des klugen und Reckes- verstündigen Haus-V atterS
Gut nA oder weit von einer Vest--oder Nesaynng und erbauen / sondernsolches alsobalden undshn
itge ^ Dann obwohln dieVestl/ngen an und vor sich selb- einzigen Verzug abaeschaffc werden solle t v Lz.i
siennutz.ich/desgle.chenauchnach^ 2. ^69.«. .^kcImmassendan^ übVrdsßalle-ten sehr nothwendig/ so können sie doch ,m Gegentheil noch im Jahr ^17. von weiland unseren Vorsah,
auch unterweilen / wieder! die Erfahrung öffcers be- rern am Reich/ Rayser Siaismunden/ Ckristseelia-
zeuget/ derer UnterchmmVerderb seyn ; absonderlich sten Gedachenuß/«ufdem damahlia aeka cenen
wann sie m der Rebe/ienund Aufwickler/desgleichenauch Loncil.o zu (Lostaniz, mit Rath undZl?tbunder va,
,nd--z-md-Hä,»-s.m»-n/ «->ch-nfM!>a,m dichl- mchl- -nw-st!.d.nlwf?K^
bi^e denenTymm-en undRaubern zumAufenthaltdienen Reichs/ dieselbe zu M. und M nusaew?rffeneGra-

das,ev,elmchrderer?emgen/welche^ den / Mauren/ Ercker/ Ve rgfr.Ken unb a^ r-
ger We, 5 unterdrücketworden/ Aussucht seyn sollten: Nollwerckcum vlena ^ n^.k
An/etzo nicht zu gedencken/ daß auch die in fothanen Ve- und Recht aberkannt sslckUr^k
stungen liegende Besatzung öffters mit Rauben und auch wörckl^u?^
Wndernundandern Beschwehrden den Benachbarten Ia/als weiland
grosseUngelegenhettenverursachet:Viä.omninövjsp.clenenen^ahrena^
/urekorralirii. qu«exracincerxxercirarionesa!) /kss. ebenmaMen
vero kririckio eoIIeÄa5 p. z. exerc. 6. c.n. z.n 9 ö- deswegenan unjlrn
seqq. Welches eben auch die Ursach ist/daß vielStadte ^n/A S ^mdl,^ e^ "5"
von denen Römischen Kaysern mit dieser stattlichen Frey- kmdcrr/ die u'nvernwlich?^^^.^ ^ n
heit versehen/ daß niemand innerhalb -in - zwey oder drey und Re^ Urthei
Meilen von denselben eine Vestung bauen und aufrichten ^ worden. :c.

^verb

inwendig drey Meilen um die Stadt Speyer keinen augenscheinlicherBequemlichkeit. !c.
bürglichen Nau/ohne Landung/ Willen/ undVer-- ^Ndiich hat derjenige/welcher ein Land Gut tu kauf«
^ngnuß der Stadt und der Vurger bauen sollezc. ^ftn Vorhabens ist / wohl zu zu sehen / daß dasselbe
Von der Stadt Nürnberg Lolclstt. in Lonkit. Imp. p. weder zu nahe noch zu weit einer volckreichenStadt
».fo!.66.exec»q;XniplckileljeLivic.Imp.I.ib. z.c. entlegen ist. Dann wann es zu nahe gelegen/ würde
v. 60. S!l^ib. 2. e. 2n. 9f. in verb. Daß niemand / solches dem Besitzer deswegen schädlich ieyn/ daß er sich
in welcherlei Adel/ Ehren/ würden oder Wesen eines und andern Rechtens auf seinem Land-Gut nickt
erstye/erseyeFürst/Geistlichoderweltlich Graf/ bedienenkönte / welches insonderheit mir demMarck-
Vienstmann/Rieeer oderRneche auch «er der stye/ Recht/ bevorab aber mit der Schenck - Gerechriakcie
fürbaß mehrin einer Meil um Nürnberg/aufalle erweißlich / allermassen die Städte aememialichdiese
Ort zu zehlen/ keinerley Stadt/ Marck/ Vesten/ Freyheit haben/ daß kein Marck und keine Schenckstatt
Schloß / Burg / Nurglich« Gebau oder keinerlei auf eine Meil von demselben aufgerichtetoder sonst eine
Vestung/ mir Mauren oder Graben/ und auch dar«< bürgerliche Handthierung getrieben werde / gleichwie sol-
zu keinerley Stadt - Recht / Marck - Recht / ^>als, ches zu lesen bey dem (Zolciako p.2. toi. z s 8. ^imn»'. 6
Gericht und Freyheit von neuem / die von Alters c»c>. Zs. n. 29. Ivnjplckil6. cir. csp. zg. n. 62 ^66
her nicht gewesen und geruhiglichhergebracht sind/ Sachsisches Land-R. srr. 66. l.ib. z. ibi: Man maa
machen/ bauen/ aufrichten / haben / noch erwerben keinen Marck bauen / dem andern / aufeine Meil zu
soll oder möge in Seine weis :e. Und von der Stadt nahe: das ist/ man mag Seine bürgerliche^andtkieF
Cölln/ Friedberg und andern Umnsc. rom.z . cle/.?. rung treiben / so denen Städten zustand:« / eine
I.ib. 7. c. Z s. n. 27. L- leczq. Von der Stadt Franckfr. Metl zu nahe. /unZ. Lsrp2. p. 2. c. 6. äet. 4. k f da-
dervorbelobte^niplckiit.l.. 2.0.22.^96. in verb. Daß vonwirbey demzi.Cap. dieftsNuchs gehandelt ha-
niemand keinen bürglichen neuen Bau machen ben. Was aber eigentlich eine Meil seye/davon bMe
oder thun soll / bey f. Meilen um Franckfurth/ um voc. Meti. ^rtd.Lo/en //<- Tobet
und um / weder ZSurg noch Stadt/ und anch keinen v>tf./ui-.Liv. Lc 5sx. p. 1.0/^44. n. 1. Lc in Lsneenr
neuen Zoll aufseyen oder nehmend. Und so darwider ^cabin. l.ips. Zcnt. ?6. ^ob. Koppen, czu. 16. Letten-
geschehe/kan ein jeder Stand/ demhierdurch einScha- "'"8- ^ocjen. Lonlii. 12. welcher letztere diese mit
den zugefüget worden / solcheVestungen mitgewaffneter nachfolgenden Worten erklarer: Der Meilen / sagt er/
Hand wieder ruiniren und einwerffen lassen/gleichwie fol- sind zweyerley;die eine ist durchsReche ausaemel^
chesfowohl mit alten als neuen Lxemplis erweisetKil. stn worden/also / daß ioo. paß oder Schrttt eine
linger. «je (Zsnerb. Lskror. ciiscurs. 4. n. 167. k Xnip- Meil machen fallen / funff Fuß einen paß oder
lckiici. cl.t.». loo. Wiewohlen dieses unterweilen nicht Schritt/ und 15. Finger breit einen Fuß/ und daß
ohne grosse Gefahr zugehet/ daher» rathsamer/ daß ein diestr Meilen 20. vor emeTag--Reistgerechnet/ auch
msnäzeum riemolirorium am Kayserl. Cammer-Gericht ^ezgli,, Le ^itti-rium legale geheissen werden -
dißsalls ausgewurcket werde. Davon zu lesen 8ck^zn. Die andere Meil wird eine Meil / oder kliil?2re vulsa'
vem»im.m proc .Lam.I.ib. i.c-p. 10. ^66. t^lock. 6e re genannt/ diest wird settimirt aus dem Gebrauch
Lonrrldm.c.9. n.22. >5nron. Lo!er.6elmper. Lerm. eins jeglichen Landes / da man der Meilen aebrau-
seät.26. k?r?tsck. c. c. 4. n. i s. Ubi R.escriprum chet/ derhalben sö siynd auch diese Land-Meilen un,
sliczuocl Loeweum kanc in rem emsnarun, iecz. in mo. gleicherLSngund Maaß; Also sind inrvestokalen
»Zum exbiben 'NlewShlauch in beschriebenen Rech- und Schweiyerland andere Meilen / dann in Thü¬
ren hochnSthig und wohl versehen / daß keiner zu ringen und andern Landen kc. Und von dieser ketten
ansehnlicher gcrvGr Gefahr Untergang und Ver- Art muß dasjenige / was Hieroben von denen Meilen ae<
derben in der Nahe gelegener fürnchmer Reichs- sagt worden/ verstanden werden :c
Städte/LSnder und?rovinAN/ e»mge neue Städ«/ wann aber das Land Gut einer^dt
Vestung und ^un.r.onez,daher besorgliche Unrude weit entlegen / würd- dem Bessker dieses b-s^w?nl.v?
undUnsichecheik entstehen kan/ legen/ aufrichten fallen/was im reicuselbsimanZezeigeiwordenist
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Das I.X. Capitel.

Was m dem Kauss bey der Wohnung und Gründen insonderheit
zu beobachten.

Innhalt. gesunde frische Quellen / oder aber morastige stinckende
. . ^ Pfützen/worausdieLufft leichtlichverunreiniat werden

§. r. Ms bey der Wohnung zu betrachten. §. s. Junge Ehe. Ob gesunde Lufft-und deraleichen Wind7n.>^»

§.?. Ben denen Mlesen. §.4. Bey denen Gärten. h.s.Bey ^ ^ aber zu besonderen gewissen Zelten bejonverescucn Feldern. 5. 6. Bey dem Holtzwachs. h. 7. Bey der Land, Kranckhetten zu regieren pflegen ? Ob die Mühlen

Äschere». H. 8. Von denen Fahrnüffen «ine Erinnerung. nahe bey der Hand und zum Sack gelegen ? Ob Hoitz
M Haus - Nothdurfft zum brennen und bauen um die

^^ ^ ^ Billigkeit in der Nahe zu haben/und bey guten und nicht

Ey der Wohnung seynd d,e nächst folgende allzu weiten Wege aus dem Walde zu bringen? Ob Hie-

Betrachtungen anzustellen / worüber wir gel-HütrenundKalch-Oesen/Schmide/Wagner/Satt-

dem Käuffer dieses Klemc>ri»l und Denck- ler und dergleichen nöthige Handwercker in der Nachbar-

Zettul zu fernerer Anleitung und mehre- schafft zu erreichen? Ob gute süffe gesunde Weyde und

ren Nachdencken anbefehlen : Ov die Futter vorhanden / und ob insonderheit denen Schaafm

Wohnung groß oder klein/ prachtigoder die Weyde wohl zuschlage/ oder ob sie gerne Lungen-siech

schlecht / im baulichen oder ^baufälligen Stande? da er oder fonstausstössig werden / alswovonsich eine sichere

denn für einen grossen baufälligen Hause gewarnet seyn Rechnung auf das übrige Viehe machen lasset. Für-

wolle/ daran er jahrlich bauen / unddasGeld/ so er da- nehmlichaberundvorallenhatsichhiebeyeinjederHaus<

für ausgegeben / als ein todtes Geld zusammtfemem Ge- vatter in die Art und Beschaffenheit seiner Nahr - und

werbe feyren lassen / und wo er sonst kemen^orrath an Handthierung zuschicken / und in dieserÄbsicht nach ei-

Mitteln hat / zum armen Manne werden mich. Deßwe- nem solchen Hause zu trachten / das ihm zu derselben gele¬

gen dann nachzufragen /ob die Wohnung nach denen Re- gen ist / und darinn er balde und ohne langen Aufschub an

geln der Daurhafftigkeit und Bequemlichkeit Mit genug- seine Handthierung und Gewerbe tretten / und dadurch

samen Kellern / Gewölben / Stuben / Kammern / ^?tal- etwas ehrliches erwerben kan. Also schicken sich / zum

lungen / Böden und Kasten versehen / worrnn das Ge- Exempel Schmide / Wagner / Becken / Sattler u. d. a.

tranck/ Obst/ Getreyd und andere vAuallen und Nah- Handwercker / deren die Land-- Reisende nicht entbehren

rungs - Mittel gut und trocken vorSaure / Schimmel können / mit ihren Wohnungen am dienlichsten an die

und Faulung zu erhalten ? Ob die Vieh- Pferd-^chaaf- Land - Strassen / wo ihre Handthierung den meisten Ab,

Schwein - und Geflüg-Stelle ihren bequemen Ort / we^ gang findet.

ten Platz / und in Winters-Zeiten genügsame W^rme/ §. 2. Sonderlich sollen junge Eheleute/die gerne et-

im Sommer aber genügsame Abkühlung haben? Ob ein was anfangen und zur Nahrungkommen wolten / aenieß-

Multzhaus / Dörr-Stuben / Bravhaus / Milch - und liche Gürer zu kauffen bedacht seyn / wodurch sonderlich

Fisch-BeHalter in der Nähe vorhanden / und mit beno- diejenige Gründe zu verstehen / daran einer nicht viel wen,

thigtem gesunden Wasser entweder aus Röhr - oder den darff, und doch derselben gleichwohl jährlich wohl ge,

Schöpfbrunnen und Cisternen versehen werden können? niessen kan / als da sind erstlich die Wiesen / aufweiche

Wie die Ein - und Ausfuhr in dem Hof und Stadel be- das gantze Jahr durch ein geringes gehet; GOtt beregnet

wandt / ob sie eben oder bergicht? Ob Raums genug im und seegnet sie / und giebt dem Hausvarrer Gras zu Heu
Hofe vorhanden/ mit denen Wagen umkehren zu können/ und Gromarh > so er nur abmahen / dörren einführen/

oder ob man mitMühe und Zeit-Versaumung die Pferde und zu seinen, Nutzen entweder zu Marckre führen und

davon abspannen/und sieruckwerts aus dem Hofe lassen verkauften / oder welches mebrentheils nutzlicher / selbst

müsse? An was Ort die Dung-und Mist-Statt liege/ einlegen und im Winter verfüttern kan. Zum andern

vb fie brünstig und trocken / daß der Dung aus Mangel die Garten / allermeist die mit vielen guten Obst Bau«

der Feuchtigkeit ausbrennen muß / oder aber feucht und men besitzt sind / und mit demselben ihre Stelle jährlich

naß und zur Faulung bequem? Ob die abfließende übrige reichlich bezahlen und verzinsen: da hingegen ein Blumen-

Feuchtigkeit/ die man den Adel nennet/unnutz wegfliesse/ Kuchen-und Hopfen-Garten / so erseine Anmuth und

oder auf den Gras-Garten und Wiesen geleitet werden Nutzen in die Kuchen und Keller bringen soll / mit mehre-

könne? Ob Wagen - und Holtz - Schöpfen vorhanden ? rer Mühe und Kosten gewartet werden muß / nach dem

Ob die Gebaude'auch von ab-und anfressenden Was- Sprichwort: Garten-Werck Warten-Werck: derglei»

fern und stürmenden Winden am Grunde /Wanden chen von den Weinbergen doppelt wahr ist. Zum dritten

und Dach augenscheinlicher Gefahr unterworffen ? Denn gute trachtige und fruchtbare Aecker. Zum vierdten un-

ausser dieser Gefahr sind die Guter / die von sthiffbaren abgeodeter Holtzwachs. Zum sünfften Fischwasser und

Flüssen nicht zu weit entlegen / deßwegen zur Nahrung Teiche. Wovon wir nun den angehenden Hausvatter in

am dienlichsten/ weil man Getreyde und andereDinge/ denen hie nächst folgenden Anmerckungen umständlicher

die über dieHaus-Nothdurfft überley sind/ mit leichterer zu unterrichten eine Nothdurfft finden.

Mühe und Unkosten / als auf der Ax geschehen kan / fort- §. z. Soviel nun die Wiesen betrifft / weil dieselbe

bringen / und daher mit besserm Nutzen zuGelde machen ge so zu sagen der Grund sind/ worauffdieViehzuchtund

kan. Ferner ist nachzufragen: wie der Grund und Bo- folglich die Bestellung des Feldbaues beruhet / so so/s er

den herum beschaffen/ ob er frucht - oder unfruchtbar/ mo- vor allen Dingen bey vorhabenden Kauff sich erfundi-

sigt/ morastig / kalchicht oder sonst rauher Art sey / von gen: wie viel Tagwerck derselben zum Gut gehören ? ob

dessen Erkantniß im nächstfolgenden dritten Buch noth- sie morastig oder trocken / sauer oder süsses/ Roß-odec

dürfftiger Unterricht zu finden? Ob in der Gegend herum Schaas -Futter tragen? ob sie derGefahr von wildenFeld-
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Wassern und sich ergiessenden Ströhmen bey starcken hender Hausbatte^/der einen Weinberg dessen ohwe<
Regen / mit Sand und Stemm verschüttet / oder doch achtet kauffen will/ seine Absicht dahin richten/daß er sich
leicht verschlemmt und verschwemmt zu werden unter- vorher erkundige: ob der Weinberg bey autein Bau und
worffcn ? ob sie ein -zwep-oder drey - mehig seyen ? wie mit guten trächtigen Stöcken guter Art besetzt» wie der
vielsie »n gemeinen Jchren anHeu und Gromath getra- Grundgeartet? oberhoch / abhängig/ ebenundgegen
gen? ob sie dürre oder aus ememBache gewassert wer- der Sommer-Seiten und Sonnen aeleaen ^ ob der
den können/und ob das Wasser-Recht unstrittig? ob sie Dung leicht hinein zu bringen ? was von Wein-Gera-
an der Sommer-Seiten l,egen/ da sie vom Morgen biß then vorhanden? wie hoch die Nußniessuna mbrinaen^
gegen Abend d,eSonne haben / damit das Gras leicht wie viel man jahrlich grübe? was der Baukosten wer
dom°^ab-r°b fi°and-rWm»r-S-ii-n daSZchmd-B-rg-undL-ffMngS-R-ch-h<>b-/°d-r°bund m schamgten Waldern und tieffen Thalern liegen/ er von solchen Beschwerden ftey sw" ob Gefahr vorhan-
da es sonderlich in Herbst-Zeiten bey abnehmenden Ta- den/daß er von Reiffen und Frösien beschädigt/ oder auch
gm mit dem Heuen muhesamherzugehenpflegt/ daß man- von wilden Wassergüssen zerrissen und weaaeivüblt wel¬
ches Futter / entweder aus der Wiegen halb verfaulet/ den dörffte/ u.d.g.
oder wenns in den Heu - Stadel gefuhrt worden / im §. Bey dem Feldkauff ist einem iunaen ^aus-
Stock erbittert und verschimmelt / wovon das Vieh Wirth / der mitgeringemVorrath und schlechter Baar-
nachmahlskranck / lungensiech oder sonst anbruchig wer- schafft zu Hausen anfangt / am sichersten gerathen / so er

§. 4. Bey denen Garten soll er betrachten / wie der te?/a?s erÄrdiM/^ Pfiüg^?en"und n!
Boden beschaffen / ob er trächtig oder unfruchtbar? da- guter Dungung erhalten kan : Denn daß er sich bald
von er ,enes an denen Bäumen und Grase / so iene frech Pferde / und anderes Vieh zulegen / und viel Gesindes/
undhoch gewachsen/ und laM ehe er zuVermögen kommt / dingen / und sich darüb-'e
aber schwach / grun und dick ineinander gewachsen ist / ab- anderwerts in Schulden stecken folte / ist gefährlich / und
nehmen kW. Ob d,e Mst-Baume wohl eingefriedet dö-ffreers in dieHare/ sonderttch wenn
und «-rwahrtt? ob st- schön-s/nsch«- .d>-« Obst von ak wach» u»!> Unk» am Vich da K , n L n
lerley Gattung tragen? worüber er von dem Gärtner aus zuführen vermögen/ mdern dasGesmdc und Pferde
emeVerzeichmß begchrenkan/ ob sie grasreich? gegen viele und grosse Mauler haben/ und des Brods/Futters
der Sonnen oder abhang.cht gegen Norden gelegen/ weil und Habern nicht schonen. Wo man aber nun nach und
,ene Gelegenheit dieser^ nach so v.elFelds zusammengebracht hatte/ daße.npaae
lich im Gesicht haben/und die Fruchte vor denen Garten- Pferde / oder welches anfangs ratbfamer ist / ein vaa5
Dieben behalten könne? ob die Noth^ Ochsen daran ihre Arbeit hätten / alsdenn kanman sich
an Kraut/ Rüben/Rattig /Swibeln / Salat zu erbauen/ solche zulegen. Man mag aber nun gleich viel oder wenig
und vondem Überschuß den Garten -m Bau zu erhalwt Feldes kauffen wollen/ so soll man nachfolgende Stücke
em täglcher Pfenning einzunehmen?ob Hopfen-GärtenmBetrachtung ziehen: Ob derGrund ttAbr.q? ob er
vorhanden? ob der Hopfen guter Art/daß man sich dar- gedüngt oder auch ungedungr traae ? obs Schmal-
auf zum Lager-Bier verlassendorffe ? ob dessen fo viel/als Saat-oder nur gemein Brach-Feld feye^ wiÄl mm
die Hau^Nothdurffterfordert / gebauet werde? oder Sommers und Winters aussä n könn ? w e M d a"ob man uberley zumVerkauffenhabe? obdle Garten an Feld in gemeinen Jakren an Korn / Weihen / Gersten/
solche Gegend liegen / wo sie vom Mehlthau undHun- Habern und andern Sorten Getreydes trage ^ was ein
mel-Bl'tzen le.cht Schaden nehmen? Sonderlich soll ein Schock in gemeinen Jahren an Körnern zu geben pflege?
mnger Hauswirth / der erst zu Hausen anhebt/ und keine wovon sich unten im Buch vom Ackerbau fartsamer U.!-
^r,ge Mittel nachLusetzen hat / bey Emkauffung eines terricht finden wird. Ob das Feld an einem oder etlichenWeinberges bedachtsam und sorgfaltig verfahren/und Stücken nahe beysammen oder weit auseinander zer-
Herzn ^o?er> Rath / im z 6. Ca^ seines neundten Buchs streuet gelegen ? weil dorten die Arbeit hurtiger von stat^
sich davor lieber Huten / als mit Gefahr mdenKauff ein- ten gehet / als wenn man auf kleinen Aecke?nm?rdem
lWn. Denn weil Wem offt m 5. und mehr Zähren Pflug offt wenden/ und von einem Acker zum andern fah-
mcht gerathtt/^ er Wembau aber indessen gleichwohl fein ren muß. Ob das Feld von der Wohnung weit entle-Recht und Gebuhr / nn hacken/ düngen / schneiden/ gen? wie die Ein-und AuO.hr beschaffen?obd rAck r
stablen und dergleichen mit ziemlichen Unkosten das Jahr eben oder abhangig ? ob die Hange sich gegen Mitter-
durch erfordert/so nacht oderMorgen undMittag neige ? weil ^nAcker/
bleiben wurde/ der Weinberg den Schaden m etlichen der an der Sommer - Seiten gegen Morgen und Mi?t^
Jahren nicht überwinden wurde / so .stder Überschlag erhaben liegt / mehr und bessere Früchte tragt/ als der a??f
bald gemacht / m was Schaden der Weinberg einen der Ebene und an der Winter-Seitegegen Mitternacht
durfftlgen Mann mittlerweile/ehe er einmahl gerathet/ und Abend liegt. Ob dieGegend und Gelegenheit d?s

Dabey denn gleichwohl noch zweiffelhaff- Orts auch also bewandt / daß das wilde Wasser das
tig bleibt/ob er m solchem guten ^ahr so viel wiederum obere und zubereitete Erdreich abspühlen / Gruben
eintragen werde/als er die vorhergehende Jahre nachein- reissen / und das mit Sand und Steinen verWütt ?
der gekostet. Nachdem aber diese Ursache gleichwohl von könne ? Ob der Feldbau so ungeschlacht und steinicht/ da^
kemn solchen Wichtigkeit zu achten / daß dieser Kauff ei- er nothwendig mit Pferden/ und mit keinen Ochsen bestck-
nem Hausvatter deßwegen allerdings verleidet werden let und gearbeitet werden könne? Ob nicht etwan Lu'-id-
solt^annwogen: daß ein vermöglicher Hausvatter/der straffen durch die Felder geben / oder die Benachbartedie Mittel mchzUwerbenhat / seiner Anlag auf ein? oder ihre Durchfuhr und Viehtrifften darüber auf ibre Fel-^
zweymal ergötz werden kan: Arme Leute aber nach Herm der und Hut haben ? wodm?) die Saat nassem We-
Qoler, Vorschlage von denen Frucht-Baumen / die im ter durch die Neben Wege / bey trockener und dürrer
We-nbeM bereits gezeugt warm Seit aber durch den StÄ ^
kon en/Mrl.chsoMlGenuß/alssieaufden^^ fallet / derselben am Wachs Hum mel
jghrlchwagmmusten/nchmenkönnm/so solleinange- giebt. Obsieaucha^ngr^
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dasie vom Schnee/Mte und Wild öffters Schaden zu den Weihern aucheben/ und andern Melkern und Wast
leidsn in Gefahr ? und ob dem letzten nicht vorge- fern zuführen? u. f.
bauet werden könne? u.sf. §. 8. Wie im übrigen die Wiesen/Ieider/^M/Wei-

§. 6. Be» dem Geholtze und der Waldung ist nach- her und andere Grund-Stücke ausminessen/davou findet
zufragey. / am Wersten aber wird der Augenschein selbst sich in diesem Buch Unterricht: DEOrts qebenwirdem
eingenommen / ob es ausgeodet / oder m gebührlichemkünfftigen Hausvatter / so viel allerband1?abrnüssean
Stande? obs einen guten gewachsigen Boden h be? Pferden/Kuhen/Schweinen/Schaafen/Btenen/äütte,
was vorHoltz vorhanden/obsBrenn-Bau - oder Werck- rung u. d. g. betrifft / den Rath / daßer / wo moalicb / den
holtz sey/ so den Drechslern / Tischslern / Wagnern und Kauffalso ein- und dahin zu richten trachte / daß dieses al-
dergleichen Handwerckern / die im Holtz arbeiten / taug- les zusammt dem Wagen/Pflua/Saam-und Eß-Getrev-
lich? ob Schindel darinn gemacht/auch Latten und Hop- de demKauff der lieaenden Guter miteinverfeibt / oder
fei,-Stangen gehauen werden können ? ob fruchtbare Ei- ihm doch in billigmassigen Werth überlassen werdeHier,
chen und Buchen zur Schwein-Mastvorhanden/und wie durch wird er nicht allein der Verdrießlichkeitalles und ,e-
viei deren beylaufftig darem jahrlich geschlagen werden des Stück-weise zusammen zu klauben / und im höbern
können ? ob gesunde Wende von Grase und Krautern Werth zu kauffen/ überhoben; sondern auch insonderheit
bannn zu finden ? ob auch frembdes Vieh dieHut darinn von demVieh/weils des Stalles und der Hut und Trifft
zu luchen habe ? ob über die Haus-Nothdurfft jahrlich gewohntist/ mehrNutzens/ als von einem frembde-i von
zumVerkauff etwas übrig / und obs guten Anwerth in andern Orten her gekauffren/ weil es dessen alles erst ge«
der Nachbarschafft habe? obs von der Wohnung weit/ wohnen muß / zu hoffen haben,
oder derselben nah gelegen? ob der Weg dahin eben oder

^"A!BSK-^ndT-!chm5and.r« RMs-Anmerckungm.
fer ins gemein / und vorab eben dasjenige mercken / was ^ ,
kurtz vorher in diesem Capitel von denen Weinbergen be- . ^
merckt ist; denn wie es dorten eine mißliche Sache ist/also .AAAchdem m dem vorhergehenden Cap. genersli-
machenauch hie/nach demSpuchwott/Schaaf/Bienund unv insgemein gehandelt worden / was bey
Teich/ bald arm und reich. Wer nun in dem Stande ist/ dem Aauff zu beobachten ? wird nunmehr ack
Fiscbereyen kauffen zu können / und zum Kauffen Lust hat/ hec.em zu gehen / und sernerweitig zu zeigen seyn / was
der frage vor dem Schluß desKauffs vorher nach: ob er eigentlich bey iLrkauffungeines und des andern
in denen Flüssen und Bachen / die er kauffen will / die Fi- Stückes zu betrachten sey ? Be» welcher Abhandlung
schere,) ohnstrittig allein/ oder ob ein anderer neben ihm zu- demnach sich am ersten die Wohnung zeiget / von wel,
gleich Theil daran habe ? ob er demnach an beeden Ufern/ cher unser Huckor unterschiedlicheAnmerckungen angefü-
oder nur biß aus die Helffte fischen dörffe ? wie weit der get hat; Allein/weiln wir von denen Wohnungen/und
Bach gehe / und ob die Grentzen vermarcktund ohnstrit- allen darzn gehörigen Stücken überflüssig in diesem
tig? was vor Sorten und Arten von Fischen zu sangen/ Buch gehandelt / auch von dem / was in diesem Satz
vbs Aale/Forellen/Hechten/Karpfen/ Ruppen u.d.g. noch unerortert stehen möchte / theils bey dem Ackere
und wie hoch sich der Nutz in mittelmassigen und gemeinen und Gartenwerck / theils bey dem Holyrvachsund
Iahren belcmffe? ob auch Krebse vorhanden? obdieBa- ^Fischereyen/wie auch bey der Viehzucht hieunten/an
cbe einlegen oder in der Nähe? ob sie in Winters-Zeiten seiner ordentlichen Stelle zu handeln gesonnen sind / als
überfrieren oder offenbleiben? ob sie um ein billiges ver- wird der günstige Leser billich dahin zu verweisen seyn.
lassen werden konten? Bey denen Teichen und Weihern ^<j§.2.3-
warezu erfahren: ob die Dämme/Rechen und Ablasse im HHVrs andere pr^lenliren sich hier die wiesen / oder
baulichen Stande ? ob sie weit oder nahe gelegen? ob sie ^derWiswachs/davon die Rechtlichen Anmerckun-
m der Nahe beysammen liegen / daß die Fische in einen gen bey dem ?7sien und nachfolgendenCapp. des
zusammen gefischt / und nachmahls mir desto geringerer dritten Buchs zu sehen sind.
Mühe und Unkosten gefischt und abgeführt werden kön- .46 §. 4.
nen? wie der Grund beschaffen / ob er leimicht/ kiesicht/ ^R'ttens stellen sich die Garten dar / von welchen/
oder morastig seye? ob die Fische auch inoseinen? ob das und zwar nicht allein von denen Gärten insgemein/
Vieh taglich oder doch össters zur Trancke dahin getrie- sondern auch von denen Rüchen-- Obs - Wein » und
den werde ? als wovon die Fische guten Wachsthumund Hopfen -Garre,, insonderheit wir bey vem l V cenSuch
Nahrung haben. Ob sie an der Sonnen und Sommer- ebenfalls überflüssig gehandelt haben.
Seiten / oder im Schatten und Walde liegen ? weil sie -ücl §.
dorten besser wachsen / hie aber wegen der Kalte und von I?I?erdtens smd auch hier dieFelder und Aecker zu
denen Fischgeyern und andern Raubvögeln abgefangen ^betrachten / von welchen / wie auch von denen Feld-
zu werden in Gefahr sind. Ob Brunn-Flüsse darein flies- Dienstbarkeiten/und was dabey zu betrachten / wir bey
sen und mForellen taugen/ auch in dürren heissenSom- dem dritten Buch Lsp. i.kle ^.ebenermassensattsam
mer-Tagen Wasser genug halten / oder aber nur vom gelMdelt.
Schnee-undRegenwasser gefüllet werden müssen/und bey §. 6.
lange anhaltender Dürre eintrocknen ? ob des Wassers AUnsstens kommen die Waldungen und Gehölye
Art und Eigenschafft leide/ daßdieFische anandereOrte <^vor/davon hierunten in einem absonderlichen Buch zu
verführet / und in andern Wassern erhalten werden mä- handeln seyn wird.
gen ? ob gute Winterung und Fisch-BeHalter/ die im „ „ ^ ^ 7-
Winter nicht zufrieren/die Brüt Satzlinge und Speise- ^lLchstens sind auch dieFischwasierhieher zu brin-
Fische darinnen zu erhalten vorhanden? ob die Fische ^gen ; allein weil wir von denen Fisch wassern und
ihren Verschleiß und billig-massigen Anwerth in der Fischereyen in einem besondern Buch h/erunten zu
Nacbbarschaffthaben ? ob die wilden Güsse und Flüsse handeln Willens/als lassen wir billich diesemgrerie biß
die Damme auch durchreisten / oder sonst die Fische aus dahin ausgestellet seyn.

Das
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Das Capitel.

Was bey der SKrheit / GereGttgkeiten und MMwerden/ da-
mit die Güter behafftct /vordem Kauffzu

bedencken.
Innhalt.

§.i. Warum und wie hievon hie gehandelt werde. H. 2. Von
unterschiedlichen Gerechtigkeiten und Beschwerden. §. z.
Der Unterthanen Zustand zu erkundigen.

§. 1.
! Eil diese R.ubric mehr auf eine Adeliche und

Herren-Standes Hofhaltung / als eine
pri var und bürgerliche Haushaltung ihre
Absicht zu haben scheinet / so waren wir
derselben Abhandlung in dem andern
Theil zu versparen anfangs gesonnen:

Nacbdem wir uns aber dabey erinnerten / wie gleichwohl
auch bürgerliche undl^ivar Leuthe dergleichen Güter be¬
sitzen / und wie in diesem Theil von der Haushaltung ins¬
gemein / wie sieso wohl im privat- als Adelichen und Her¬
ren-Stand zu führen / zu handeln uns vorgesetzet; So ha¬
ben wir diese Betrachtung von der ersten zu sondern/ un¬
sern Zweck eher entgegen als gemäß zu seyn erachtet. Wir
wollen aber die Sache hie abermal als in einem Klemo-
risl nur berühren / die Erklar und Ausführung aber/ weil
sie ohne dem meistentheils in das Recht hmeinläusst/ de¬
nen angefügten Rechtlichen Anmerckungen überlassen.

2. So soll nun der Kauffer bey dieser kubr-'c be-
dencken / ob das Gut / so er kauffen will / frey - eigen oder
Lehen? Obs ein Sramm-Gur/ dabey er von denen Ver¬
wandten den Einstand zu besorgen/und ein ?!6eicommils
oder ^ajorsr sey? Obs Lehen geist- oder weltlich? Manns¬
oder durchgehend Lehen? Ob man mit Kindern beederley'
Geschlechts geseegnet / oder bey deren Ermanglung die
Vettern und nähere Bluts-Verwandten dem Lehen-
Brief einverleiben zu lassen/ von dem Lehen-Herm zugelas¬
sen werde ? Obs einen oder mehr Lehen-Herren habe?
wovon sonderlich dieses wohl zu bedencken und zu scheuen.
Ob man in der Lehen-Stuben mit einer leidlichen
abkommen könne? Ob das Gut von Steuern / Gülten/
Ungeld /Zehendenund dergleichen Anlagen frey sey/ oder
dergleichen selbst einzusangen habe ? Obs mit dem ^rs
gpel tu! ze oder reterencli, das ist/ mit der Oeffnungs Ge¬
rechtigkeit beschwehrt sey? Ob auch irgend alte Ausstän¬
de und Schulden daraufhafften/ oder ob dißfalls alles
richtig ? Was vor alte und neue Lehen- und Kaussbriefe/
Saal-Bücher / gerichtliche vocumenr^ und Inltrumen-
r» von Frey-Briefen und Erb - Einigungen m original
vorbanden? ObsMarcks-Freyheiten/Stand-Geld/
niedergerichtbare Straffen und dergleichen Gerechtigkei¬
tenhabe? ob sie unansprüchig und geruhig besessen wor¬
den? Ob auch Brau-Gerechtigkeiten vorhanden? ob das
Bier guten Abgang habe ? ob mans in die benachbahrte
Städtemd Orte führen müsse/ oder ob das Gut seine ei¬
gene Hof-Tafernen habe? oder obs sonsten in anderen
Wirths-Hausern ausgeschencket werden könne ? Mas
der Wirth Bestand davon gebe ? Ob man in seinen Wäl¬
dern den Wild-Bahn / oder nur das bloße RäisgeM?
ob mans allein oder mit jemanden gemeinscbafftlich habe ?
Was man an rothen und schwartzen Wildvrat/ anHaa-
sen / Füchsen / Wölffenund derqleicben zulammtdem Fe-
der-Wildprat besag derIagt-Register jährlich zu gemes¬

sen ? Ob Mahl-Stampf-Sag- Walck- Schleiff- Oel-
Polier- Pulver- Papier« Gewürtz- und Loh - Mühlenzum
Gut gehörig vorhanden? Und was der Bestand-Mullee
von der Mahl-Mühle Zinßgebe? ob er auch Schweine
in die Mästung zu nehmen schuldig? Wie viel Gänge die
Mühle habe? ob sie ober- oder unterschlagtig ? Ob Ziegel-
und Glas-Hütten / Kalck-Oefen und Stein-Brüchezu
Marmor und Quater-Stücken vorhanden ?

/.z. Gleichwie aber der Herzschafft und derer Un¬
terthanen Wohlstand zusammen vereinbahret ist/ also ist
auch dißfalls/ehe die karlticscion undSchluß desKauffs
gemacht wird / insonderheit auszuforschen: wie viel der¬
selben seyen ? wie viel gantzer Höfe / Güter und Tropf-
Hauser sich darunter befinden? was sie an Gülten / Ze-
benden / Haus-Zinsen/Eyern / Käsen / Fast-Nacht-
Herbst- Rauch und andern Hennen/Schar- Werck- Ta¬
gen/ Fron-Diensten und andern bestandigen Gefallen
'jahrlich abstatten müssen ? Ob sie Sterb- An- und Abzug-
Geld/Hand-Lohn/Kauff-Siegel und anders Schreib-
Geld geben müssen/ und was die gewisse l'sxs drüber sey?
Ob sie reich oder arm? wobey ihm insonderheit diese An¬
merckungen Anleitungen geben können/ wann er sich er¬
kundiget / wie hoch ihrer Güter Kauff- Schillinge sich er¬
strecken? wie ihre Häuser ausgebauet und bedacht ? Ob
die Höfe mit Brenn-Holtz nach Nothdurffr versehen?
Wie viel Heu / Fütterung sie beylaufftig einlegen / und
Haupt-Viehes davon wintern ? Ob sie Getreyd zum
Verkauffen überley behalten ? Ob sie mit Schulden bela¬
den / oder ob andere ihnen selbst schuldig ? Ob sie auch
von ihren Grund-Stücken ichtwas versetzt haben ? tt.

ReW-Anmerckullgell.
^ä§. 1.K2.

Nsonderheit ist vor dem Vauff nachzufragen/
" was eines Theils des GutesBeschwerden/ an¬

dern Theils aber dessen Gerechtigkeiten seyen:
welches zu erkundigen vor allen Dingen nachzuforschen
seyn wird; Ob dasGuth eigenthümlich» <»derÄ.ehen
se'xe? Dann ob gleich im Zweiffel ein Guth mehr vor ei¬
genthümlich und sllockal als vor lehnbahr gehalten wird/
so gar/ daß / ehe und bevor dieLshenbare Eigenschafft er¬
wiesen worden / die Tochter und andere ^lloMl-Erben
billich in dessen Besitz verbleiben/v. 2.5.26. §. 1. vick Kur-
rerskus. lib. l. cleieucl. c.2. qv. 20. 8rruv.8./.5.c. 16.
rk. 11. Lc 8cr^ck. Lxam. sur. feucj. csp. 2. §. 7. So wird
doch ein jeder Hauß-Vatter am besten thun/wann er sich
dessen genau erkundiget / und also die eigentliche Gewiß¬
heit davon einhohler / anerwogen gleichwohlen dieses zu
bedencken/ daß die Lehenbare Güter mit vielen Beschwer¬
den beladen/ davon die eigenthümliche befreyetsind/ dann
zugeschweigen/ daß ein Vslsll oderLehenmann dem Lehen-
Herm alle Treu zu leisten / dessen Nutzen zu suchen / und
den Schaden abzuwenden schuldig ist/ in welcher Absicht
demnach er auch den Eyd der Treu abschwöret / v. 2.
6.K7. so muß er insonderheit demselben seine Dienste lei,

' Am/
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fien / und mtweder im Kriege / so offt ihm einige Gefahr Men haben könte. Ach^ge mit Fleiß / wann an ^rb--
!uftM't/bc>',leben/ v.-.k./. Lc8rruv.8.^. ?.c. l i. rk. Gutem undPaarlchaffeen nicht lovtelvorhanven:

< n ! ö!leqq oder auch ausser dem Krieg etwas gewis- angesehen IM Gegentheil der Lchensfolger von dem Lehen
ses thun/nachdem dasselbige in den Lehens-Briefen ab- etwas zu erlegen nicht gehalten ist. vich «.ekorm. der

aeredet worden ist. v. 5rrvck. Lxam. /. keuci. csp. l8. Stadt Nürnberg. Tit. z4.il.. ?. /. i^srrm.?i.

^ 7 öc seqq. Über dißhat der Vsssl! oder Lehenmann nur kor. l.. 2. qv. 37. k^ev. p. z. ciec. 3 6z. z 64. L- seqc,. ^uä.

das nu^bare Eigenthum/ die rechte eigenthümliches- ^ell.^nopl.teu^.p.isf.dtruv.c.i^ck.^.Lc^ryck.
rechtiakei'r aber ist denen Lehm-Herren vorbehalten / weß- c. rr. c. 21 qv. zz. Lc seqq. Sowenig nun nach denen

weaen er dann das Lehen ohne Bewilligung des Lehen- Lehen-Rechten der Vskll eimge Veränderung von dem

Henn/ und (imFall selbiges alt-vätterlich ist/ 8cr/ck. Lchen/demLehenhermzumNach^
Lx l. ?. c. 19. qV. 2. ) seiner Lehens-Erben weder verkauf- kan auch ein Richter eines andern Lehen denen Glaubi,

sen oder verpfänden / noch auch sonsten verändern kan. gern vor ihre Schulden und Forderungen einanrwor,

2.5.9. §. cion^re. Sc 2. ?.s2,Wann aber solches ohnbefra- ten und übergeben / anerwogen Niemand von dem Lehen

aet des Lehenherms beschehen / so verwürcket er das Lehen; einige Schulden zu bezahlen gehalten ist, (. 6 wcu e dann/

So fern er aber ohne Bewilligung und Lodens der daß der Lehensmann dem Verstorbenen auch zug eich .n

^gn-ren / oder Lehensfolger solches gethan / so ist die seinem Erb !ucce6>ret / oder der ^ericol bene nach seinem

Veränderung unkräfftig/ ob gleich der Lehen-Her? darein T od einige Nutzungen aus dem^ chm hinrerlasscn / oc er

sich fordern/ iedoch dergestalren/daß/wann sie bey Leb- man^ehens-SchiUven nennet/ qestalnam in d,.>.en

leiten des Vsklli Elches zu thun gesonnen/ sie nicht allein Fallen entweder tue Schulden mis demLehenzu bezahlen/

inner halb Jahr und Tag/von der Zeit/da sie es erfahren/ oder die Gläubiger an die Nutzungen des Lehens zu ver-

anzurechnen / selbiges thun / sondern auch den von dem weisen waren. v,6. Lcbracler. <le teu6. p, 7. e. 7. n. 32. se

Verkäuffer ausgelegten Kauff-Schilling wieder erstatten seqq. 8ckne>cie^. cieleuc,.p.2.n.zs ö- p.4. n. 40. Lc

nMen/immassen sie dann in Krafft des ihnen zukommen- leqq. ^^s.z.^.67.^a>-.2.U. .54. 8rruv.c. 14^^ z
den ^mstand-Rechcs in des Kauffers Stelle tretten/ öc seqq.Sc 8cryk.c.2i^v 2.8c leqq. Nichtallem aber bat
einsolalick auck dasjenige zu pr^kiren gehalten sind / was ein Lehenmann diese Beschwehrung/ das; er nut dem Leben

iknen^u pr-KIren obgelegen, v. 2. k. ?.§... Sc 2. s. 26. /. nicht nach seinem Belieben vorbesagter Massen schalten

l'irius V Zrruv c rr.c. IZ. rk. 2l. k Streck, cl. rr. c. und walten darff/sondern er muß auch noch uberdiß/so

5 6 Wann sie aber den Tod des Verkauffers erwar- offt ein Fall vorgehet/ das ist/ so offt d-e Person des Le-

ten wollen/können sie das Lehen/welches ihnen zugefallen/ henher:n oder Vgs.llen verändert wird / v. 5cru v. c., 0.

ebne Wiedererstattung des Kauff- Schillings überkom- rk. 1.2. Sc z. die zu ?lnfang erlangte In vett.m^ innerhalb

mm/6 rr 2 5 2 6. (.Sirius. ibiquevO. communicer. Jahrund Tag/von der Aett/da er solcher Veränderung

Es ist d.eses'aber nicht allein von denen Nächsten / son- halben Kundschafft eingezogen / anzurechnen/v, 2.?. 24.

dernauchvondenenweirerenAnverwandrenzuverstehen/ pr. »66. s.u^e«I. .n Synops. keu6.p.z8z. L^rpe. p 2.

gestalten diese so wohl als jene das veränderte Lehen zurück c.4s.6ef.2v. Sc!>cr^ck.c. '712.6c iz. entweder
fordern können / wann .bnen solches entweder zugefallen/ m Person / oder durch emen kchenträger v. Lelolä.

oderdieNäheresolchesgarn.cht habenwoiten. v.5rruv. Tk pr. vor. A.ehentr»ger:c. erneuern und renovwen

02p 1, rk.17. n-2. Ja/wanngleich etliche von ihnen lassen/wofern er mchtdeö Lehms vor sich und seme Km-

in die Veränderung einwilligten, so wäre doch denen an- der beraubet werden will / v. 2. k. 24. pr. welches mit

dem / die ihren Lonlens nicht darein gegeben / sothane sonderbarer Ehrerbietigkeit und gewissen oiean rciten/

Zuruckford rung unbenommen / welche sie / so fern sie mit (davon bey dem 5rryck.o c»p 17. qv 2 l und m ^ ^en.
ßenen andern im ihrem Antheil 6,ce N... öc seqq nachgeleen werden kan) beschchen/
wobl rbun können Srrvclc c tr.c.20. qv. 14. Es ist aber auch davor ein gewisses Geld/so man I.suclemium, oder

d,e Veräusserung'der Lehen-Güter so gar verbotten / daß kelcvium. zu Teutsch^
sie auch kein Lchenmann seiner Tochter zum Braut,chatz nennet/.,nd welches nicht allenthalben eine gewiss- ^

geben/ noch etwas davon weder in LomrsÄen noch in rirat ^e/u!-.5mptixc. (.zrp^ov. p.a. c.z)

denen Testamenten demLehenhmn zum Nachtheil han- I'. öc l. ^esp. 88- 6. leqq. ^oler. 6ec zn. z.
deln oder verordnen kan; V. 5.5 s. -je prokibFeucl. u j. kr.n.k cle m c. 2 z n. I z cl. c-p , 7.

en ver?ricleric ^vns4 c>.«6. v^urmser.obl. I y. r.r. qv. 28. bezahlet werden muß. cont.vo. k.c c.rzr.m sps-

si obgleich der Vas-ll in äusser- ciev?rsn-k.6el^^
wund höchster Noth wäre. V.ksl6. in »p. l. quzlicer oderLehenmann die Inventur begehret / Mithin sich Nicht

vl.mkeucj 2>ien poc. ibique^Ivgr.L! glii. Wiewol es saumseelig erwiesen / kan entwederausdem N1ut^s-t-

mnder Nutzung / die er aus dem Lehen hebet / und welche ml (welcher em von dem Mcherm ertheiltes ^resta.

zu dem Eigenthum geschlagen wird/ eine andere Bewan d- rum ist / und Muthze tm l >.e^egen genenn tt wu d / weil
nuöw v klvns /(!) 86 n. 5. Ja/ was noch mehr ist/ hieraus zu erweisen/daß der Vglsll die kenovsc.on des

so km der Lebenmann nicht einmal Macht eine 8ervicut Lehens dem Lehenhenn an- oder zugemuthet habe) cder

oder^ ausdemAnsinnungs-Zettul/denderVus.Ilvonsichge.
dem Lehmkettn mn Schaden zu bewilligen, v. 2. ?.z. §. Met / oder aus dcm lnttrumem der renov.rten Inve-

e comran». ibiqueNck. Was aber von dem Braut- Mcur selbsten erwiesen werden. v.8iruv.cgp 10. rk. 4.8-

schal; hiebevor aesaact worden / hat heut zu Tag fast durch 6. k Srryck. ä. c-p. 17. q v. 2 z. Anderer Beschwerden/ so
e-ne allgemeine Ge ?vonbeit diesen Verstand überkommen/ denen Lehen-Gutern anhangen / absonderlich «'as den

daß wann an Erb-Gütern und Paarschafften nicht so viel l^x. so man be? dem L.ehen6siuben/ mcht allem bcy

vorhanden / daß die Töchter und Schwestern ihrem anfangs erlangter Invek.mr. sondern auch sei

Stand gemäß bestattet wirden können / solches dem Le- desmaliger Erneuerung derselben / zu entrichten

wisfolger Zuthun oblieget- jedoch dergestalten/ daß er hat/(unddavon bey demSrryck.o .n ^ppencl Lxam.
glei'cbwohlen nickt also geschwächet werde/ daß er seine 1uri5 5eu6.annex.5Ium. f.in specls p. z86. vershterbe'f

Dienst nicht mehr leisten/ oder sM nichts mehr von dem »stzuu-An:c. nachgesehen werden kan) belanget/^
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jetzo gar nicht zugedencken. Woraus dann augenscheinlich sem die Invekimr bey/enen durch den Fahnen / bey diesen

erhellet/ daß ein ^iloclisl-odereigenthümlich Guthanzu- aber/ durch den Scepter verrichtet worden; Lrruv. 6.

schaffen einem Hauß-Vatter viel nutzer seye/ als wann rk. 7. Si Vukej.c.z.n. 10. Wiewohlen heut zu Tag fast

er sich mit einem Lehen bewet/mit welchem er nicht wie alle lnvekiruren mit dem Schwerdt geschehen / da der

mit seinem Eigenthum schalten und walten kan. v. l. 21. Vatgl! nach abgelegtem Eyd der Treue den Knopf dessel-

L. mAn6sc. Wolle er aber ja sich ein Lehen-Guth cm- ben küssen muß. v.^/urmler. cie feu6. impropr. class. 2.

schaffen/so würde chm ferner dieses obligen/ daß er sich leÄ.i.n.4i.L?44.S:8rrz,ck. ingppencj.Lxam./.keuck.

der Beschaffenheit desselben wohl erkundige / in Erwe- snnex. I>I. i. Da hingegen die ungeadelte L.ehen ohne

gung es derselbmmterschiedliche8orreng:ebet/darunter den A8el conkeriret werden / die man dann deßhalben

immer eines öemHaus-Vatter verträglicher als das an- Bürger oder Bauer-L.chen zu nennen pfleget/ 8cknei.

dereseynkan.- Zufordenst nun ist zu wissen/daß es eines clev^. riekeucl. p. 1.0.Z4. weil sie gemeiniglich schlechten

Theils solche Ä.ehen gibt / so die Narur und Eigen- Personen vom Bürgerlichen oder Bauren - Stand ver¬

schaffe eines rechten Ä.ehenGuths an sich haben/ liehen werden/ wiewolen es nichts ungeraumtes/ daß auch

und ieucla propris genennet werden; Anders Theils einer von Adel dergleichen Lehen besitzen kan. Liruv. c. z.

aber gibt es andere Lehen / so sich an die Natur und rk. z. n. z.Md hjeher gehören auch in gewisser Maaß die

Eigenjwafft der S.ehen-Güter nicht binden laisen/ Ritter-Güter / welche die Rechte des Adels/so der Per¬

sondern entweder durch die Verordnung drL.eden» son anhangig sind / eben sowenig contcnren / wiewolen

Rechte ftlbsten/ oder durch sonderbare Vertrag da^ sie die dem Lehen-Gut anklebende Gerechtigkeiten / als da

von abweichen / so man eben deßwegen impropris teu- ist die Jagens Gerechtigkeit/die ^urizrliLtion und derglei«

62 nennet, v. l.?-7.k2. /.2. ^66. l.u6v^ell. l/-> chen/ dem Besitzer mittheilen; v. 8rruv. c. z.rb. 8- n.2.

nopil teu6. P. 6z. Vulrej. cle teuci. c. 8.n. z8. Sc^urm- >X^urm5er. clsll.2. ieci. 1. n. ,0. Lc 8tr^ck. c. z. yv. z8.

ser. 6e teuäis impropr. n. l. ö: leqq. Die Natur und Und was noch andere Sorten und Arten jothanerLehen

Eigenschaft nun eines rechten Ä.ehens bestehet mchrsind/davon diekeucWen weiters nachzulesen/wir

hierinnen / daß der Vslail und Ä.ehenmann denE'sd aber in dem andern Theil dieses ^rsciars etwas aussühr-

der Treu ablegen/ 2. k. ?. in f. sich zu ungew Zsen licher zu schreiben gelonnensind. Es lst aber von denen Le-

Diensten verbinden / 2. k. 2z. in kn. die Invekicur hen insgemein noch endlicbdieses;» mercken/daß einiedes

nach dem Tod des L.ehenherm renoviren oder erneu- Lehen im Zweiffel vor ein rechtes Ä.ehen-Gvt/ das die

ren/ 2. ?. 24. pr. und dastehen/wann er etwa? ver-> Natur und Eigenfthafft eines L.ehens hat / gehalten

schuldet / sich nehmen lassen muß. l. k. 2 r. Irsm daß werde/ dahero dann derjenige/welcher vorgibt/ daß deme

er dasselbige vor sich nicht verandern oder veraus- nicht also seye / sondern daß sich dieNatur des Lehens gc^

ftrn darff/ 2.?. fs. daß nur die männliche Erben ändert habe / solches erweisen muß. v. Srruv. c. r s. rk.
darinneniucceci>ren/1. k. 8 § 2. ferner/ daß dasÄ.e^ lz,Lc8cryck c.z. qv. 6.

hen nur »n unbewegliche« Gütern / und was denen^ Alle diese Leben-Güter nun / können zwar/ ohne daß

selben gleich gehalten wird/bestehe/ 2.5. i.§. seien- sie die Natur und Eygcnscha/ft eines rechten Lehens

(jum.idiquelZirlcb. inCommenr. weiter /daß der Va. verlieren solten/auch mittelst desKauff-Lontrsäs an sich

lsil oder L.chenmann nur das nießliche Eigenthum gebrachtunderworvenwerden/v.i.k. ,6.^20. Dann

habe! und wasdergleichen Kennzeichen eines rechten Le- obwohln zu einem solchem Lehengut/ das die Natur und

hen-Guts mehr sind/davon wir zumTheilhittoben gchaw Eigenschafft eines rechten Gehens an sich haben

delt/zum Theil auch hiervon I-uävs'ell. csp. z.p.5. Vul- soll/ erfordert wird/ daß es von dem Lehen-Herrn aus

tej. I.. l. c. 8. n. Z7. und^urmser. c. tr.clsss. z. leÄ. I» wolthatigem Gemüth/und sonderbahren Gunst-Gewo-

n. 16. gesehen werden können. Und diese Eigenschafften genheitgegen dem Lehenmann herrühre/ v. 2. 5.2z. in t.

oder vielmehr Beschwerden hangen allen Lehen Gütern so kan doch nicht verneinet werden / daß der Lehenherr

an / so die Natur und Eigenschafft eines rechten Ä.e-- nicht auch durchVerkauffung des Lebens seine Gunst-Ge¬

hens haben /sie mögen hernach alte Stamm oderAlc^ wogenheit gegen dem Lehenmann bezeugen/und ihm hier--

väterliche L.ehen / so von denen Eltern und Groß - El- durch eine sonderbahre Wolthat gemessen lassen könne/

tern herrühren/v.z.?. xo.v^urmler. «je feu6. impropr. daß er lieber ihn/ als einen andern zum Vslsl!en ange-

c«2ss.2.le<A.8. Kc8crxck.Lxzm.).?eu6. c. ?.qv. ,0. L- nommen/ da dann das Geld nicht sowohl das Lehen zu

11. oder neue L.ehen seyn / welche in der Person des Be- erlangen/ als die solchergestalt empfangene Wolthat zu

sitzers ihren ersten Anfang genommen /und vorhin niema- vergelten / von den Vskilen gegeben zu seyn scheinet, v.

len Lehen gewesen sind; Vulrej.c. 8.N.4. l^u^ell. p. 59. omnino 1. k. 20. ( ubi beneticium emiäicicur) gclcl.

wiewohl der Lehen-Herz ein solch neues Lehen nach Art Nglryser in HnaIys.)uns/euck.c. z. lir.k. 5rruv.c.4.tK.

und Eigenschafft eines alten Stamm-L .ehettS wol «5. n.2. I^uci^el!. p.66- Le Streck, csp. 2.qu.2o.Se

verleihen kan. l^uäv^ell.c. z. p. zi.8rruv.c. z.rk .z .n.l. csp .4. qu. 14. Oils«nc. Lsil.2 0.159.!!»'^; cirsr .OI).

L! Streck, c.z. qv. 16. Ferner mögen diese Lehen geist^ Allein ob nicht viel besser und vortraglicher seye/ von der

oder weltlich, v. Vulrej. c. 8- n. »9. l.ucl^ell. p. s s. Natur und Eigenschafft des rechten Lehens unterweilcn

8rruv. c. z. ck. 4. ( worunter man jene die trumstäbi-- abzuwcichen / und bey dem Kaufs selbige sich zum besten

sche S.ehen / von dem krummen Nischoffssiab zu nen- zu andern / lassen wir billich einem jedem vernünfftigen

nenpfieget/ V. 8rruv. c. z. rk. 4. n. 2. v^ekn. obs. pr. voc. Hauß-Vatter von selbsten zu bedencken über / halten aber

2<rummstab ?c. Lc knicksn. 6e vekie. pa<A. p. 1. c. 4. gleichwolen darvor daß ihme und denenSeinigen viel bes-

n .84 .)geadeltoder »„geadelt seyn/darunter die Geadel- ser gerathen/ wann er sich bey dem Kauffauch dieses alls¬

te den Besitzer Edel machen / auch zuweilen die Gewalt dinget/ daß auch seine Tochter in dem Lehen lucceckrm

diek .cgsli »zuexerciren (welche Gewalt aber allein von sollen/ welches ausgewisse Maaß ein N?eiber-ot>er

dem Kayser oderLands-Fürsten herrühret / v .8rr ?ck.c. Runckcl --L.ehen: Item ein Schlair --L.ehen genennet

z.qv.zi.) demselben mittheilen/ v. Vuleej. c.z. n.ic?. zu werden pfleget / v.Zrruv.c. 4.rk. 17.».?. angesehen

und deßwegen insonderheit 5cucis kegzlis , zu Teutsch in diesem Fall das Lehen demLehenherrn nicht sobalden

aber/wann sie welM sind /Fahn--Ä.ehen/ sind sie aber offen wird und heimfallet: Wiewolen in dem eigentli-

geistlich/ Scepter-L.ehen genennet werden/weil vor die- chm Verstand dieses ein 5VeiberL.chen genennetwii d/

welches
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welches eine Frau M erst an sich gebracht hat. v.-.k.zo. und da liefen wurden/ so sollen sie zu einer jeglichen
Le I.k. If. aöö.Scruv.ä. csp. 4. rk. 17. n. I. Zlryck. Zeit bestellen/daß Uns und an Unsere Feil erkaufft/
c»p. 4. /. 4.^ /. Desgleichensind wir ebenfalls der um einen jeglichen Pfenning geschehe / und würde/
Meinung/daKeinemHauß-Vatter besser gerathen/wannohne Gefayrde. Und Wtr/Unsere Nachkommen/
er sich bey dem Kauff eines Lehens ausdinget / daß er oder iLrysiiffr Mainy/ und die Unserm / sollenauch
keine Dienste leisten darff/ so man keucwm krsucum. da seyn und liegen/ befuglich und ohne Schaden der
ein Frey--Lchen zu nennen pfleget. I.ucIv^eII.p. ic>6. Ihrigen / die dann zu Zeiten »n denselben Schloß
8rruv.csp .4. rk. 9. Le8rr?clc.c. 4. qu. zo. Oder/ wann wehrende/ohne Gefährde.VOürdeauch das Schloß
er sich/a vonallen Diensten nicht frey machen kan/ daß er B. als von der (veffnung wegen in dessen und des
doch wenigstens dahin trachtet/daß ihme die schwehrejlen jLrysilffrs Mainy Sachen und Gerafften/ das
Dienst erlassen/ oder nur eins und das andere davon auf- kund wäre/verlohren/ (das Gü)tt nicht wolle/) so
erlegetwerde/ in welchem Fall er diejenige Dienst/so nicht sollen wir Uns mit denjenigen/ die es alsö genom^
exprimiret/ zuleistennichtgehalten ist. v.I.uclv/.p.s9. men harren/ nicht mit Frieden verwahren oder vet-F
öcZrrxck.c. 4.qu. zz. Und dahin gehören dieVurgi sähnenlajsin, wir hatten dann zuvor den bcrnhrtett
Lehen / Krasst deren der Vslsll dem Lebenherrn inve- von B. oder ihren Lcibs--Erben das vorbeschriebe-
tenclir. und Beschützung einer gewissen Nurg beystehen ne Scbloß V wieder gewonnen / oder sdnst darzu
muß: Item die Hof -Lehen/ welchezu dem Ende verlies geholffcn / in ihrer Gewalt zu haben / wie vorge¬
hen werden/ daß der V alsll ein gewisses Hof - Geschafft schrieben stehet / ohn alle Gefährde :c. Zuvorderist
verrichten soll. V. >ssurmcclgtt.z.se6t. -I.v^ebn. voc. aber ist einem Hauß-Vatter Rathlich/ daß wann er ,a
HofLehen. Ferner können auch hieher diejemgeLehensich ein Lehen-Guranschassenwill/er bey dem Kauffdiese
gezogen werden/ bey welchen man an statt derOienst/ Ljzulul mit einrücken lasse / daß selbiges Ihm und al-
/ahrlichen ein gewisses Geld abstattet / daher» diese len seinen so wohlLeibes-als Lehens-Erben sie mS-
LehenI^snllonsria oderLenluslisgenennetwerden /aul-- gen Nainen haben wie sie wollen / verliehen seyn
ser welchem demnach der Vatall nichts mehr zu thun ver- solle weiche Lehen man leuöa Kerecliraris oder eigen-
bundenist. V^urms.cl. z.leät. iz. Wie nicht weniger thümliche Lehen^Gnrer/ nennet/und diesen ha-
auch diese/bey denen man an statt der Dienst allein die ben /daß es in denenselbenmit derErbefolge wie in den ^l-
L.ehen-V?ahroderdasLehen Geld beyder lnvetticur jociisl - und eigenthumlichen Gütern gehaltenwird/ so
erleget / so man tcucla I.suclcmis!isnennet. urml. cl. gar/ hgß ^ auch frembdenErbenzu fallen können ; 8rruv.
cl.z.lc<A.i8.n .24. Oder bey welchen man an statt der c.4.lb. i z. VVurmi.cisss. ?.8e^.s.n. zo. Le seqq. und
Dienst die Förstl. Tafel versehen muß / welche man solcher gestalt von dene eigenthumlicbenGüremnur in die-
Tafel Lehen zu betiteln pfleget» vmms. 6. i. leK. 1 9. sem einigen unterschieden sind / daß der Vasall in Anse-
Oder bey denen man statt derDienst demLehenherrn hung eines solchen Lehens dem Lehenherrn getreu seyn
zu Rriegs Feiten ein gewissis Schloß zu öffnen ver- muß/ als worinnen die Zutzlisn? oder das eigentliche
bunden ist. Welche Lehen aufgibige Lehen benam- Wesen aller Lehen bestehet, v. 8rryck. c 4. qu q 6. Ja
fet werden/ und von dem )ure ^perrm», oder dem Oess- wann et noch weiter gehen will / kan er auch dieses vdr sich
nungs Recht in dem unterschieden sind/ daß dieses von ausdingen/ daß er dasftlbige nach feinem Gefallen
der Landherckchen Obrigkeit abhanget / in Krasst dessen veräussern / und aufeinen jeden rr-mztenren darff,
die Unterthanen zu Kriegs-Zeiten ihrem Landherrn das welche Lehen man ^.liensdMs keuäa nennet, v 2 k.
Schloß oder Stadt öffnen müssen; ^mck.äe^ure 'ker. 48.b!2 ?.s2.s66.>x/v>rmlci.z.8eQ .22. Danngleich,
ric.c. 4 .N. Z2. öc ;94. weßwegen sie dann auHdenew wiedmch dieoder Vertrag eines jeden L
selben nach dem Eintritt in die Stadt/ die Schlüssel ent- Natur verändert werden kan/ also ist keinZweijfel/ daß
gegen zu tragen pflegen. 8rrxck.c.4.qu.4Z .Wiewohln solches nicht auch in denen Lehen angehe/ v.t. iz.iscleli..
auch sothane Oeffnungs^- Gerechtigkeit unterweilen ). so sich demnach ein jeder Haich'-Vakter/ der sich ein Le¬
einen Fürsten in einen frembden Gebieth zu stehen kan/ hen - Gut anzuschaffen wiklens / wohl zu Nutz zu machen
davonzu lesen Hlistv. ^rlcsck. Oiis. cle/ureaperrur? per wissen wird.
rar. msxime v. c?p. i. n. 6. öe c. 2. n. 10. Lc csp. 4. n. 4. Es ist aber bey Erkaussung eines Lehen - Guts Nicht
Li leqq. an welcher Stelle dieser ^Utkor nachfolgende allein nach der Art und Eigenschafft / desgleichen auch
kormul, da von dem Churfürsten;» N7eyny> U?olff-< nach den Beschwerden desselben zu fragen / sondern es hat
gang/snno 1599.6.22Nov.denenGrafcn von Glei, auch über diß ein Hauß-Vatter wohl nachzuforschen/ob
chen das Schloß ZSlanckenheim zu Leben gegeben das Lehen/Gut ein oder mehr Lehenherrn habe
worden/anfüget:So haben wir Uns/ Unsern Nach-- oder nicht/ in vernünfftigerErwegung / daß es viel be¬
kommen/ und Unserm jLrystisst Main? / und den schwehrlicher seye/ mehr als einem dieLehensdienstzu lei-
Unsirnvon unstrtweaen/an dieser Leihung vorbei sten/absonderlich/wann die Lehenherrn selbst miteinan-
haken eine ewige Oeffnung an dem Schloß V. an der uneinig sind/ und gegeneinander Gewalt verüben/ da
BurgundStadt/ damiesie und ihre Leibs--lLrben dann nach derLehre 8cruv.8.1.?.c.ii.rl>.8.n. 4. der
Uns auch ewiglich/wann wir die / und welche Zeit Lehenmann nicht zu verdencken/wanner keinem in diesem
wir/Unsere Nachkommen und iLry-StiffeMaitty Fall mit seiner Hulffe beystehet! Lonf. 8clirgä.tZsteu6.
und die Unsern von unsirtwegen/ der gesonnen/ p 6. c.6.l,.22.Lettsrtm.piKl..2.qu.47, n. ?v. ange-
fordern und begehren/ gewarten und gehorsam seyn sehen es ohnmöglich ist/wann die Gemeinhertfthaffcen
sdllen/ zu allen und jeglichen Unsern Sachen / Ge- uneinig sind/ denselben allen recht zu thun / gleichwie wie
schafften und Nöthen / wieder allermänniglich/ an einem andern Ort weitlausstiger ausgeführet haben,
ausgeschieden wieder Raystrl. Majest/ den Land- Sonsten aber kan ein solches Lehen/ welches mehr als eis
graftn von Thüringen, und Marggraffen zu Meis nen Lehenherrn hat/ ausverschiedeneWeisgemeiMasst-
sen. N?äre es auch Sach/ daß VVir/ Unftre Nach^ lich gemacbet werden / theils wann ihrer zwey ihr ei«s
kdmmen/ UnseriLrystifft Mainy oder die Unsirn / genthümliches Gut diesem oder jenem als ein Le^
unsirtwegen/dteOeffnunganZö.obgmannterVurghen verkauften / v .K.olentks>. <je teucj. c. z. conci.-.
undStade/ wie Vdraeschnevenstehet/gebrauchen/ lic.L.kkeioKil,j,6eK..L.öeK.I-ii?.t»cl. f.c.i.n. n.

Eee 2 Theils
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' Theils auch.'wann einer das Seint'ge zu L.eheuma- getwerden/I. if.§./.Äi'ff.äsLvi<A. i.Sr.äe ^Läi.L>

chet/oder sein Erbgut zweyen^errn zu Lehen auf-- I.sI.ff.ösL.L.V. /.^o. Lc 169. äe V. 8. ob ee
tragec / welches ein aufgetragen Lehen genennet wird/ gleich von solchen Dienstbarkeiten selbsten nichts gewusi
davon zu sehen 8cruv. c.7.t/i. lo.n. l.ö: tcczcz. (^raverr. hatte/ gestalten er dasjenige nicht vor frey ausgeben soll/
Oni. I I2.N. I.kc k.o/enr/,2l cle feu6.2.cc>acl. 24. sää. von welchem er nicht weiß/ ob es frey oder dienstbar seye.
tterc. anomal. 8cki/r. äe feuä. odlsr. und dergleichen V. Lurgunä. äe Lvi^. c.46. n. 8. Sc Lglboll sä i. 9. n. 6.
sind fast alle Lehen in Pommern/allermajsen solches bezeu> L. äe L. V. Absonderlich / wann die Nutznießung ei-
qet ^rr^clc. SXZM./^ 5. c. 2. czu. l 6. Worbey nicht UN- nem andern zustehet/angchhein diesem Fall sich derKauf--
billich diese Fragerörtert wird/ wann ein Stand des fergar keines Nutzens aus dem erkauffren Gutzugetrö-
ReichssilneeyMthumliche Land-Güter/ einem an- sten hatte/ in welchemFall demnach der Verkaufferbelan-
dern auftraget/ ob er sich» demselben seiner Persödn getwerden kan/obgleich hiervon nichts erwehnet worden
halber unterwürffiz gemacher ? Welche Frag mit ware;v. I.66.pr.äe LL.V.I. is.§. 1.1.4z.6^49.ts.cls
Nem z» beantworten / angesehen es viel ein anders ist LviA. gestalten es viel ein schwerers ist die Nutznießung
einllnterthan/ ein anders aber ein Vslalizuseyn/ welches verschweigen/alsvon einer kesl- Dienstbarkeit nichtes
unter andern hieraus zu ermessen / daß die Valsüen ihren gedencken/ dann jenen Falls kan der Kauffer nicht einmal
Lehen -Herrn/ getreu/ gewärtig und hold: die Unter- den Endzweck des Kauffs erhalten; Diesenfalls aberge¬
thanen aber gehorsam/ getreu und hold zu seyn/schwö-het seinem Eigenthum nichts ab / ob gwch ein anderer
ren/ als wordurch angezeiget wird / daß die Vslsllen durch solch erkauffteö Gut zu gehen oder zu fahren berech-
nur in Ansehung des Lehens / die Unterthanen aber tiget ist. Gleichergestalten kan der Verkauffer belanget
auch ihrer Person halber untcrwürffig seyn. Wes- werden/ wann er sich zweiffelhafftigerund undeutlicher
wegen dann ein Valsl! , der wider seinen Lehenherrn sün- Wort bedienet / und den Kauffer also hinterlistigerWeis
diqet nur mit Entsetzung des Lehens/ ein Unterthan aber hinter das Liecht geführet/ in Erwegung ihm sodann seine
nach Beschaffenheit des Verbrechens auch mit einer Le- gebrauchte Gefährde keinen Nutzen bringen darft/ v. l. r.
bens-Straff angesehen wird. v.Tscksr. Vier, äe Lxemr. /. i.l. Z9>ff .äe^. L. V. S! srg.l.4z. §.2. ff äeL. L. V.
1mp.(^oncl.2z. 6: Oiilerr. nokr. äe /urisä. Lnmmun. ^ää.LsräiIjäek.eticenris,ejus<j: in )ur. cffeät. rb.77,
c.4.§.6> Übrigens ist beysolchm Lehen-Gütern/ da wofern nur dißfalls auch dcm Kauffer keine Schuld
mehr als ein Lehenherr vorhanden / dieses Herkommens/ beygemessen werden kan/ daß er nemlich gewust/ oder doch
daß dem Aeltesten unter denenselben das/ursmenrange- hat wissen sollen/was es mit dem Gut vor eineBeschaf-
botten/ und von ihm in gemeinen Namen die Investitur fenheir habe/ l. 1. §. 1. in f. ff. äe V. oder woferne
begehret wird/ohngeachtet die Valsllen allen Lehenherrn nur nicht der Verkauffer prvrekiret/ daß/ wann ein
getreu seyn müssen, viä. (Zoläsk I.ib. 1. cle ^ajorsr.csp. ohnvermerckteBeschwerde sich hervor thun solte/
25. Ferner hat sich einHauß -Vatter bey Erkauffung er dessentwegen nicht wolte gehalten seyn/ä. I.
eines Land-Guts dieses zu erkundigen / ob dasselbe nicht oder gar diese Wortzu seiner Sichecheitgebrauchet/ dass
mir einem käeicommiss behafftet / und auf eine gewisse er das Gut verkaufte »nie allen denen Gerechtigkeit
ksmille gesiellet seye/ gestaltsam er in diesem Fall das ten und lLtgenschaffcen/so daraufhaffcen/1. ,0. Sc
Gut dem Nechsten in derksmiilerekiruiren und wieder 1 r. ff äe »ereä. vel »K. venä. angesehen in diesen Fallen
abtrette« müste: DergleichenGüter auchsonsten Stan,- dem Kauffer nicht mehr ;u helffen ist. ^ää. ?rsn^K. sä
Güter genennet werden/weil sie bey dem Stamm ver- rir. äe/^.^.V. n. l.surerbscb. säLunä.
bleiben müssen. V.I. t.L.äeV.Sc«..8.l. Z2.§. k. äeleg. in f.n. io. KLsräili ä. viff.rb. /7. Ferner hat 2.) der
2 .I.Z8.S. I. ff.äs!eZ.z .!.69.§. z.äeleZ .2 .ö: l. 77.§. Kauffer nachzuforschen / ob/und inwieweit das Gut
27.ffeoä.^ää. I^snricaäsLonje6t. ulr.vol.!.ib. 8.t!t. von Steuern und andern Anlagen befreyet seye?
12 perror. Wann aber dabey dieses verordnet/ daß Dann wann derVerkauffer ein steuerbahres Gut vor
jederzeit der Aeltest/in der Kamille selbige besitzen und ver- frey ausgegeben hat/ es mag solches wissentlich oder
walten solle/ pflegen sie k^sjorsr, oder Vorschickunge«unwissentlich von ihme beschehen seyn / muß er deßwegen
benamset zu werden / davon zu lesen. Klolin. äs k s. dem Verkauffer vor allen Schaden hassten/Lurgunä. ä.
rom. ?.rr.2. vilp.576. uscz.: sä visp. 661. Lovsrruv. ^.0.46.^14. welches ebenfalls auch Platz findet/wann
Vsr. ^.clol. l.. z.c. f. ö! 6. klaurit. in LonM. p. 2erfolches gewust/ hingegen aber mitFleiß demKäuffer/
fegri' udi c,u?g;eine ^lsjorscs-Ordnung exkiber.k.e'm. welcher nichts davon gewust/dasselbige verschwiegen hat.
King, äe k. 8. S: L. 1^. I. cl. 4. c. 17. n. zf. Lc 5eqcz> R.ke> srZ. 1.1 z. pr.!. 21. §. l. ff. äe e. V. Wann er aber selb--
tius in Comment, ^ur. feuä. p. Zic>. n. l r. Srryck. in sten nichts davon gewust/muß er nur soviel an dem Kauff-
xxsm. /.?. c. ls' gu. Z2. Speiäel. voc. K!aiorsru8.L- Schillingschwindenlassenoderherausgeben/umbwieviel
viecksrr sä Lunä. voc. Vorsthickung. Unterweilen geringer der Kauffer sothanes Gut gekauffet / wann er
aber können solche piäeicommil?- Güter nichts destowe- hiervon einige Wissenschafft gehabt hatte: l. 41. ff. äs
niger aus rechtmassigen Ursachen gültig slieniret und V. 1.9.6.eoä.ksrZ.I. i.K.z.äs ^äil. Läiät. Es
veräussert werden/von welchen zu sehen 1.114. §. ^4- rie wäre dann/daß diese Beschwerden erstnachdemgeschlof-
lez.^.>.69§. r.äs leg. i./^ää.Lsrp^.p. z.c.8. äef.?4. senenKauff ausgekommen / »rg. l. n. pr. ff. äs LviK.
z 5. ^6. K leqcz. (Zaii. 2. O. 1Z/. ö! 8anäe äe probibit. Lgrp?. p. c. 34. äef. 19. oder auf allen dergleichen GÜ-
rer.-l'ienar. I-iti. z.cit.z.n. iz. tern/als eine gewöhnliche BeschwerdeHaffteten; I. 41. ff.

NM diesem hat auch ein jeder Haus-Vatterbey äe L. V. gestaltsam in diesem Fall der Kauffer sich der-
Erkauffung eines Guts sich aller andern annoch übrigen selben nicht entziehen könte/ !.7.kk.äepublicsn.se veÄi.
Beschwerden^ erkundigen / und insonderheitnachjusra--8^^- a.L? z. L.tineLens. sc reliq. funä.<üsrp ?.p.z .c .?4.
aen (1.) ob dasselbige von allen und jeden Dienst, äek. 20. ob gleich der Verkauffer das Gut von allenBet
barkeiten befreiet seye? Dannso der Verkauffer eine sthwerden/wie sie Namen haben möchten/ frey/ledig
solche Beschwerde mit Fleiß verschwiege/ oder wohl gar und guir gesprochen / krsn--k. sä rir. äe L. V. n.
den Kauffer versichert hatte / daß von den Dienstbarkei- 169. dsrp?. Iib.4. Kesp.79. s?^s v. p. z. äec.
ten nichts ausdem Guthaffttte / könte derselbige nachge- 180. oder mittelst eines ausdrücklichen l'aKs alle Steu-
hends wegen alles daraus entstandenen Schadens belan- nn und Anlagen aus sich genommen hatte / t. 4z. ff. äs

9»Ä.
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^ k! - L 6ne cenl. Lc reüq. 5unc>. compsr. non FraißllchenObng- oder Cent- Gerechtigkelt / ^urs

vok aestalten ei,? solches P-Äum weder in Ansehung wtronsru; oder dem pfarr--iemsiiy zu 'verstehen ist/

dek^ x.'ci nock IN Ansehung der conrrskirenden Par- so fern nehmlich diese Stuck dem verkauften Gut anhan-

ikmen b lieb« . l!.- cenl, s- reliqn^ M gewesen / und «°ndem Verkauffer vorder °x--eirt

-°w°.r in L°6, ^ -l.^ ^ w°rd°nsmd^ «<1, L-» z «- L°s°l<v°^.

«.auckbsr. r. qu. i8- ^ kran-k. c. l. n. i s s. conl. 212. n. i7. ^lock. rom. 1 con^j.. n. l 0. K teqq.

vi6 t-me-,L-r^.p.2.c.zi.^5.2i. Wann aber der Lackc^ z. ck. 6.1,^5. ^anc.La^. tr. Iid.4
Kaufferdiealte Steuren und Anlagen / so vor dem Kauff r.r. 14. krsnik. »6 c.r. cle ^.x.V. n. -2 z ^.nclceitkus.

verfallen/ bezahlet hat / kan er selbige / wann er sie anders rr. 6e >re parron»r. c.s. n. ii. Sc leqq ^^enock. z.
nicht aufstchgenommen/vondemVerkaufferwieder ab- prTlumpr. 97.n-4?. ^lew^l es unsers (.l acb^ens viei
f^rd m l. 7 pr. ff c!e publicsn. öc ve^ieat. Endlichen rathsamer lst / wann alle diese Stuck m dem Kauff-lnkru.

und ?.) hat der Kauffer auch nachzufragen/ obdasver- menr deutlich »pr-m-ret / und mit Namen benamset

tauffce Gut niemanden verpfändet sey«? gestalten werden/ angesehen glnchwohln zu bedencken/ daß dre/u-

zwar wann solches verschwiegenworden / der Kauffdeß- risäiQion und der Gcr.chrszwang von emem Schloß
ni6>t aufrebaben w-rd / sre.l. z. L. cle kviS. oder Dorff wohl sep»nrtt und abgeschnitten werden kön-

Es hal aber /.doch der Kauf, m/ so daß -MI da« Dorffoder Schloß mit allen Rutzun-

s„ d,llowenia-r bmmit allerb«nd Beschw-rnuf' gen / derander aber den G«r>chlSjwang darmnmhaben

sen/ anaesehener zusehen mag/ wie er von dieser Pfande kan/ v.kmckcnäe^ure^rrir.c. r.n. 278^28/. ko-

schafft kommen möge. Zwar / wann er den Kauffschilling semb-I. 6e teu6. c 5. concl. 6. ^ulsnci. 6s Lommiss. p.z.

noch nicht abgetragen / kan er selben so lang inne behalten/ r.r 2, c , 7. n. si. 8rruv. 8.?. c. 6. apkonlm. 10. .. 4.
, c c 6e LviÄ oder auch / wann er selbst das Gut von -e 8rr>k. ^x-m. c. 8. qu.! s. dazinnahln noch über-.

der Pfandschafft befreyet hat / so viel davon abziehen/ diß in dem ^risäiÄisns-Wesen alle Veränderungen ei-

i'.io.c.cie eompenkr.allein wann er Kauffschilling schon ne6 sehr engen und eingeschrencktenVerstandcs finden.,
auftaklet worden / kan er sich nicht anders helffen / als ckcn. lie^urelerrir. c. I. N .240. mtthm durch die (-e.

daß er den Verkauffer deßwegen s^ionire / und von ihme nersl - Wort viel Gezanck und vispunren angerichtet

Llci5i^sn beaebre/ welcher auch / nachdem er solches werden kan / absonderlich wann von der L.andcher:!.

gewusi/^^ Obrigkeit und dcm Zölurbann d.e Frage ist ; wann

ics daraus entstandenen Schadens / oder nur zur heraus- aber die ^edrrnenct?ebarkelt mit demSchloß / ^lc-
aebu a cines kei s vom KauMilling / angehalten wer, cken ode» Dorff verkausset worden / m diesem Fall kan

den kan vi'-j I 6 § f S-.6e.^.^. V. öi LrZ.I.; 0. §. f. ff. eocj. sich der Gerichtsherz nicht allein der ZSestraffung am

Auf ^taedackte Weise nun soll der Verkauffer das ver- Geld wegen allerhand bttt-gerilchen Verbrechens

kaussteGittdemKaLere^

^ jelbige bereits zeitig / und zum aduestmen imey ^veis uno A>eege,im ioryanetteoeraerimcvar-
oder abmahentuglich waren/ v. l. iz.§. 10. ff! 6cä.L. V. keit zu nutze machen/welches unter andern aus dem .bme

wofern nurnlchr der Verkauffer schon zur Zeit des ge- zukommenden ^irchwe'shjchuV erheller / allwo er be^
schlossenm Kauffs s.ck zur E'nhemrwg derselben gerüstet/ der freien Aufstellung der Zxramere^en oder d-s

und bereits hierzu Hand angeleget hatte; oder auck das Marckcs / das Stand -od -r L.ad-nacld einzufordern/

^ Wiederspiel mcht aus der ^"utatd.es KauffschillingS nicht weniger auch bc^^altung cincs offenen Tannes/
s.tkaneNu. Iximclvlanes und Splcl-T,?ches seinen a?b^

Reche / wo nehmlich dasselbige derrliederger.chbar-

»nf.L. ^ Ebener mas- keit / (als in Schwaben und .'francken / wo o.e L.and^

s«n iI?solchesauchvondenenZinse'n zu verstehen / dann fasse rey nAt üblich/)anhangigist/v^k°m^ic^e!.^en ist loleyev auci) von vt. ° cle luriscii <^.rk. 10,. Se ^i^Ler. cle/^ävoc' srmsr. c. ,c>.

Ivann mm Beyip!el halben «oiewohln dieses Recht m »««sern/G-st-rr-l-v

ÄÄ/Lm m / in U"° V-H-" »lchänae.^ k.--'.

Ä U ?,n>?s / welcher inr Zeil des KiniffS schon «er- I. -^.-0 angeseden bierdllrch dem G-n-be-kerm

WenaÄm^ d-mMrk^ dasUmgeld/s°d^Wttl>»°m«?-m, Zz,,r/S»nd.

der Behausung lassen will) zugehörig, srg. .

ulukr.l. 58.pr.ff .eo(j. ö: l. f. vers! 5e-i ^0/0»««.^. cle^urs 26 prsx.Liilvol. 5. Landsasserey .concl.i.n.i so (welck?es

klc. v. kizimc. cls rscir. S? ambig. convenr. lib. 4. rir. 15. aber an den Orten/wo die L.andsasicre'? imSchwana qe-

».44. kk»rdoll»6 I. lS.n.f.L!. cle^.L.V. bet/demL.andshenngebühret/K.urgerk;u!snc1.

Nicht allein aber muß der Verkauffer dem Kauftet L-Xloc^.cir.Ioc.) Ob aber ein solcher Adelickcr Ge-

das verkauffteGutmit allen Nutzungen undFrüchten in n'chtshcr: / der aufsemerLent/zäuftr nndTabcrw

vorgedachter Maß einräumen /sondern er muß auch dem-- Güter / das Tafern --Rechc hergebracht / auchseme

selben alle k>erünenüenundZugekärungen/sozurZeitdes Ä.ene mit Vier / welches er vor sich brauet/oder nn'e

Lc >ncro6t6vorhandengewesen /abfolgen lassen/ obgleich Wein zu versehen Mache habe? wird nicht unbillich

hiervon in dem Kaussbrief nichts gedacht worden wäre/ bier angefraget. Welche Frag / so viel die Römische

davon wir bey dem7-Cap. dieses Buchs §- s.weitlauff- Rechte betrifft/mitsein zu beantworten psrl.z.L. cle

tig gehandelt haben: welches so gar auch derer Rechts- Lommercik k klercacoy» In wacher Abjlcht demMch

kehrer Meinung nach von der jurKöiÄlon und Ge<» ?r»nciscusPfeil cons. 20^. n.z,. hiervon also schreibet:

nchrs)»vang / deßgleichen mch vondcmBluebann/ lös»stmgemeinen beschri«benettKaL-rkchen/und
^ ' Eee z d.ea
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des Heil. Reichs Rechten / aus Hoch bewegenden ter die peninenrien undSugehörungeneines SchlGs
Uriacven ausdrücklich verordnet / daß diejenige/ auch das Geschöy und die daselbst befindlicheRüstunz
so mit rittermäjsigen Häkeln behaffeee / und darzu gehöre/ gestalten dasselbe zu dem End dahingestifftet wor-
bestellet seyn / sollen sichgemeinerGewerbschaffcen den / daß es ewiglich allda verbleiben solle; v. KIsmic.
und Handel euchalcett/ und hinwiederumgemeine rir. 14. ».34. welches eben auch von denen zu dem Schloß
Händler und Gewerbsleute sollen sicd ZU riccermaj- behörigen Mühlen / Zicgel - und Glashütten / Ralch-
ftgen Handeln ntcht eindringen ; Und in eben diesem und Steinbrüchen zusagen ist/ davon wir theils hieroden
Lvnsil .n.z /.intin.fcshrter also fort: Und zwar es gibt zurGnüge gehandelt haben/ theils aber auch hierunten
die Erfahrung m eines jeden Gewissen /daß hohen an einer andern stelle noch etwas mehrers beyfügen wol-
Leuten solche gemeine Gewerb und Handthierun-- len. v. Qsii. 2.0.62. r>. 8.
gen nicht «ohl anstehen. Es wollen zwar die neuere Was bißhero von denen perrinen rien undZugehö-
RechtsMrer heut zu tag diese Frag also erklaren / daß rungen gesaget worden / solches hat ebener Massen in sol»
denen von Adel nicht zu verwehren / den Wein / so sie auf Aen Sachen Platz / welche nach dem Kauff sich erst
ihren Gütern zu Zehenden empfangen oder bauen/wie sie aussern und hervorthun/ als dasind das junge Vieh / die
können zu verschencken/ und bey den Ihrigen zu verzehren/ Frucht und dergleichen;v. §. 19.öe k. v. weßwegen
angesehen dieses eygentlich keine Handelschafft auf sich auch der Verkaufter dem Kauffer selbige billich abfolgen
träget / wann sie nur nicht von andern Orten her Wein laßen soll/ §.z. I. cle Lmr. venä. Jedoch wann vor der
einkauften / und denselben zu verhandeln suchen: Allein/ würcklichen Einräumung des Guts ein Schatz von dem
ob gleich dieses / was vom XVeinschenck--Rechtgesaget Verkaufter darinn gefunden würde / könte sich derselbige
worden / angehen möchte / so kan doch solches nicht so dessen billig allein anmassen / anerwogen er denselben nicht
schlechter Dmgs vom Vierbrauen gesaget werden / dann allein annoch auf dem Seinigen gefunden/ v.§.z«j. cls
Weinbeer und Gersten ist ein ungleich Ding: Jenes ist Lmr. vencl. wohlfolglich sich solchen als Grundhmwoh!
verderblich / und kan ans kein Lager aufgeschüttet / oder zueignen kan/ v. §. 40. /. rle K..V. sondern auch der Schatz
ohne Schaden versammlet werden ; hingegen Gersten/ an und vor sich selbsten vor keinen Theil des Gutes / son»
Weitzen / Spelt / daraus man Bier brauet / kan man dem vielmehr vor eine Gabe des Glückes zu achten ist. per
lang und viele Jahr auf dem Boden erhalten; weßwegen I.un.e. 6e1^elgur. s^.krsn-k. a6rir.?r. 6e ä.L.V.
nach dem obangeführten Text denen von Adel auf dem n.» Il. klsnric. cle rscir. Lonvenc. 1.4. rir. 16. N.f2. öc 57^
Land das Bierbrauen nicht wohl zuzulassen seyn wird. KcLkriNinse.V. i.clec.Z99.l)issenc.I>Ioebelkrsl)ecjl.9.
Und dieses scheinet auch heutzu Tage noch Platzzu finden/ Hat aber der Verkaufter den Schatz und noch anders
anerwogen bekannt / daß die Reichs--und Kwrucipsl. mehr in dem Kauftbrie^ dem Kauffer mit ausdrücklichen
Städte sonderheitlich auf das Brauen und Schenk Worten zugeeignet / konte er auch diese Nutzungen dem»
cken/als einegemeine büzgerlicheNahrungundHandlungselben nicht entziehen / sondern er müste ihm solche/ seinen
gewidmet/ welcheNahrung ihnen demnach nichtzu unter-- Worten zur Folge billich abfolgen lassen, v. l. 6. K. 6. i.»1.
brechen ist; es wäre dann / daß die von Adel sorhane §. >7.1.26. 8527. K. cie^.L. V. l. zz.ff. cle>Lkjji.L6i<A.
Gerechtigkeit mittelst einer langwürigen Verjährung er-- Was er aber nur zur Zierd / oder zur Verwahrung / oder
rMgen / und auf die Ihrige gebracht / oder auch durch ein auch aus einer andern veränderlichen Ursach in das Land¬
sonderbares Privilegium und Freyheit / nicht weniger gut geschaffet / solches kan er billich wieder hinwegneh-
durch die Lehens In vekirur erworben hatten / anerwogen men / und ist dem Kaufter etwas darvon zu lassen keines
sie so dann dabey wohl in so weit zu msinceniren und zu Wegs verbunden. Gleichwie wir schon bey dem 7. Cap.
schützen waren/ v.öerlicb.p. i.6ec.z i.n.7« Larp?.p.2. dieses Buchs weitlaufftig erwehnet haben,
c. 6. rief. 4. n. 4. Le?teil.6.conl.202.n.9.Lons.Iumn. Endlichen ist auch der Verkaufter schuldig / dem
6e j. ?. 1.6. c. s. n. 79. k dzrl>2. p. 2. e. 46. cle5. ,7. n. u!e. Kauffer alle briefliche Urkunden / Oocttmevia und /»»
als sotbane Freyheit den Städten an ihrer Gerechtigkeit Saal - und Urbarbuchcr (davon zu lesen Le-
nichts benimmer / indem selbige gemeiniglich mit diesem lolcluz k V^ebn. voc.Saalbuch/iremR.u6inZ.4.0.4l.)
privilegio begäbet / daß innerhalb einer rNeil von so zum Gut gehören/in vriKi'nali zu behandigen und aus»
denenstlben kein Schloß / Marck und Taftrn auf- zuliefern / in vernün/ftigerErwegung/ daß selbige billich
gerichtet werden kan / davon wir an einem andern Ort bey dem jenigen seyn sollen / dem das Gut zugehöcet. 1.6.
gehandelt haben. Anderer Nutzbarkeiten / so der Nieder- §. s. t5 6e eciencl. 266. ksrrol. Le Zalicer. in l. 24. in l.
gerichtbarkeitanhangig/anjetzo nicht zu gedencken/angese- 6e käeicommiss. Es wäre dann / daß der Verkaufter
hen hiervon Lrrelius in 1r .6s ^uris6.lnter.lib.l. per ror. der Gewähr oder Ausrsnrie halber verbunden / und da»
weitlaufftig geschrieben hat. Was wir Hieroben von hero bemeldter Urkunden selbsten benöthiget wäre / ge-
derjurigcliÄion und denen derselben anhangenden Stü- staltsam er in diesem Fall selbige wohl bey sich behalten
cken erinnert / solches ist auch von denen Waldern und könte / mithin der Kauffer st^ch an derselben Copien und
Forsten zu verstehen / angesehen auch bey denenselben eine Abschrifft begnügen lassen müste. v. 1.4g. K cle V. l.4.
Zpecisl-LxprelZionvonnothenseyn will/und dieses wegen §.ulc. verll ^a5eo/crM. lf. tsm. ercisc. l.24.in l.L.cls
der'Jagt-» und Lorst--Gerechtigkeiten/ die nicht also- kcleicommiss. I. 52. pr. ibique Larrol. lk. cls V.
fort mit dem Wald vor verkaufst gehalten werden kön- »66. klarrli. Loler. p. 2. 6ee. 224. n. l. k Lcknei-
nen / m Erwegung ein anders ist das Eygenthum eines clev.in§.s6tlonum.28.lub.rubr.c!esÄ.ex empl.n. Z9.
Waldes / ein anders aber die Jagt - und Forst - Gerech- /. rle s<Ä. Lonl. omninö Lsrp^ov. p. 2. c. z z. «iel. t s.
tigkeit erhandeln / davon wir in einem absonderlichen ibique prsejuäic.
Buch hierunten etwas mehrers gedencken wollen. Hat
aber der Verlauster nur ein zu dem Schloß oder Dorff §. z. b. Lap.
gehöriges Stück verkauftet / in diesem Fall kan sich der (UAchdem aber auch bey Erkauffunq eines Guts die
Kauffer keines Genchrzwangs anmassen / ob gleich die ""daraus befindliche Bauern und Unterthanen dem
Wort / mit allen Gerechtigkeiten und Augehörun-- Kauffer solgen/srZ. >.12. §.Z7.lf.6e!nKru6t.veIinkrum.
gen:c.dabeystünden.vMnc>c.cl.rr.ric.i6.n.29.L»iI.leg. ö!l.7.L. 6esAric. Lc(5eniic. als wird vornehmlich
öe Lelolti. lupr. cir. loc. Dieses aber ist gewiß/ daß UN- zu erforschen stehen /was dieselbige beplaufftig ertragen.

Dann
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Dannbenebensdem/daßeshieiunddortmitsolchenUn- gleichen haben sie sich auch des LLmzugs-Emstands-
terrhanenunterMdlichgehaltenwird / so giebt dietäg- Aufnahm-Austareh-oderÄuftugsaelvs zu erftcuen/
liche Erfahrung/daßsie bißweilen die Laßnachr-Zmß, so die Unterthanen bey ihrer ^ufnchmuna entrichten
Rauch-Herbst-Pfingst-undHaubchüner zum Zeichen müssen: Dann weil sie künssrighm von ihre. H nschafft
ihrer Unterthanigkeit/und zwar dem Herkommen nach in beschützet werden / als ist es btllich / daß sie zmGegen-
verschiedenerAnzahlbezahlen/davonzulesenket'oic<.7'k.pr.Erkantlichkeitderselben etwas angeben/ vjcj l^ev. »ä
voc.^etbetgeneÄ.eut/ver^omk»5La«temScc.6!V^ekn.jus ^.ubec. iib. l. cir.2. n. 40. welchem zu Folge dann
voc. faßnachthüner/ woselbst auch die Bedeutung die- in demChurfürstenchum Brandenburg en, gany-r
ser Huner angezeiget wird/bißweijen aber einigeRorn- Bauer dem Gerichtsherm acht Thalere,n <Loss,e

. pächt/undunterweilendieiöhrlicheGülcenamGelVoder Säldner aber vier Thaler geben muß. v. xw ier
davor abtragen / allermassen wir be^ dem XI. Las). §. 6. l>raQ. rer. tor. 17. n. 1. In Schwaben und Alzau
des ersten Suchs hiervon Anregung gethan. Ebener hingegen muß er dem Gerichtsherm sowohl als der
Massen hat es mir denen Lrohndicnstenoder Schar-- ganyen Gemel'nd/den iLinziehgulden bezahlen. L^re».
wercken diese Bewandtnuß/ als welche die Bauern 6.1. i.cap.iZ. Nichtweniger haben sie das so genannte
nur in so weit zu leisten gehalten sind / als dieselbe ansang- Abzug - Abschoß - A?eglassung - Abfahrtgcld oder
iich aufdemGutgehMtet/odenn wie weit sie sich anfangs Nachsteuer zu fordern; dann obgleich die Nachsteuer
mit ihrer Herzschafft dißfalls verglichen haben, vicl. nor. gemeiniglichein Kennzeichen der L.andshenlichcn
jurich acl csp.XI. §.6. ilb. I. Sothane Lrohnen nun Obrigkeit ist/ vichWnäsn. clsmanci!,r.l. 2.c.4s.n.s.
(welche man in Oesterreich Robold / in Bayern Schar- Xmpscbilc äe divic.Impp. I.z.c. l 7.n.9.Le ^ekner. voc.
werck nennet) sind entweder gemessen oder ungemef- Nachsteuer, vers. : so ist doch solches
ftn. Jene können nur zu gewissen Zeiten / diese aber all- Recht in Schwaben und Francken osstermahlen auch der
zeicbegehret und gefordert werden / allermassen solches Niedergerichtbarkeit anhangig; vici.R 2l. cleanno
aus der DincInoeel / dasist / aus denen deßwegen aus-- ifss. § wo aber Unsere. ^clä.^cK^snmZnn.cle^irs
gerichten Vertragen zu ersehen seyn wird. vich (,»!!. 2. 6erra6t.c.4.n.6.V^ebn.c.I. LcLrcel. I. l.c.29.0!^. 1.
v. 6 ». n. 12. So können auch solche Frshndienst nicht gestalten dann auch an vielen Orten die Nachsteuer ge¬
allem von dem Gerichts-sondernauch von dem Grund-- theilet / und die Heisst dem Ä.andesfürsten / das übrige
Gült - und Sackherm / als ein Theil seiner jahrlichen aber dem Gerichtsherm gegeben wird. VX/ckn. vvc.
Gefalle / von denen Unterthanen gefordert werden / so Nachsteuer, c. 1. Jedoch geschiehet solches in einer unge?
man in Bayern Gültstharwcrck zu nennen pfleget: Am wissen (^ganritat / anerwogen man an einigen O. te l
gesehen diese Frohndienst mitder)urisc!iQion oderGe^ fünff'/an andern aber zel?en Gulden von dein hundert
richtbarkelt nichtszu schaffen haben. vicl.Vulcej.V.z. zu reichen pfleget. Sonstengibt es noch allerhand Zwen
cons. z«. N.2O9. klsul. cie bomAZ. rit.4. n. l. Lcsmm. von denen Nachstellten und zwar erstlich den Tod-
ljelervit. Perlon. i.z.c.!2. öc^rrel. clejuri^iÄ.mier, renfall/KrafftdesseneingewisserTheildesVermögens
1.1. c. 7.0.2. Ja / was noch mehr ist / so müssen auch in ligenden u >0 fahrenden Gütern / wann einer gestorben
unterweilen die von Adel/ so sie einen Baurenhof/ dem die ist / der Obrigkeit verbleibet / es mögen hernach die Erben
Zrohndicnst anhangig sind/ kauffen/ selbige demGei das Gut an sich nehmen oder nichr,und wird solches Recht
nchtshennleisten/und zwardergestalten/als wann die- 1u5di»c!uc>.oder Xallsr^zeldgenennet.Vsrsanvere
serHof noch würcklich von einem Bauern besessen würde/ gibt es ein^aufffre^zelo/Krafft dessen bey Vera ide-
mdeme diese Dienst dem Hofdermassen ankleben / daß sie rung eines Gurs der Obrigkeit ebenfalls ein gewisser
mit demselben auf einen jeden Besitzer kommen, v. t. Tt)eil zugehet. Lum dritten gibteSdasHebgeld/ ver-
L.cteremiss.piZn.I. ,2.L. 6echkr.piz;n. mög dessen gleichergestalt / wann jemand eine Erbschafft
wiewolen ihnen solches durch einen !»udliirulen zu vernch- oder ein anders Gur aus einer Herschafft in die andere
ten erlaubet ist. v. Lrrel. ch T'r. 1.1. c. 7. 27 Was bringet / die Obrigkeit einen gewissen Theil anfordert/
aber sonsten die Gerichtsherm von solchen ihren Unter- und bezeuget Kr-celiue in voi'berührter Stell/ c. 29. 0.7.
thanen vor Nutzungen zu gewai ten haben/ist bereits hier- daß alle diese Sorten der Nachsteuer mdemiLryker,
oben dargethan worden / worzu wir noch die Sigill- oder zogthum Oesterreich ob der Enns üblich seyn. Was
Fertt'gungs -- Gerechtigkeit reieriren / Kraffl welcher aber den Todenfall oder dasLallfreygeld anbelanget/
dieselbe aller ihrer Unterthanen Vertrag und LonrrgA solches hat seinen Ursprung ausser Oesterreich von der
conkrmiren / und mit ihrem Sigel bestattigen / worvon Leibeigenschafft her / Krafft dessen / wann der Mann / so
ihnen auch das sogenannte Schreib- und Sige!ge !dge-, das Gut besessen / stirbet / dem Herzn das beste Pferd;
reichet wird /von welcher Gerechtigkeit zu sehen ^ekner. wann aber das Weib mit Tod abgehet / die beste Kuh/
voc. Handlohn. verl. ec Lrrel. i. l. c. 2 z. per rot. oder so kein Vieh vorhanden / das beste Gewand zugehö-
an welcher Stell er zugleich lehret / daß auch der Grund- ret/weßwegen auch dieses Recht das Haubt-Recht oder
Güwoder Sackhernn Ansehung seinerGrundMnter- Gewand-Rechtgenennet wird / davon wir bey dem
ehanm diese Gerechtigkeit exerciren könne / wann von XI. Tap. des ersten Buchs §.6. gehandelt haben. Wei-
dem Gut selbsten dieFrag ist; wann aber die Personen len aber diese mareris vom surizciiÄions -VOesen viel-
der Unterthanen sonder Absicht auf das Gut etwas han- mehr in dem andern Theil dieses Tractaes gehöret/
delten/siündesolches dem Gerichtsherm zu. viel. lch c.!. als wollen wir biervon daselbsten / als an seiner ordentli,
O. z. Gkichergesialten haben sich auch die Gerichts- chenStelle / künfftighin mitGOttesHülff etwas meh,
Herren der Inventuren / und deren Aufrichtung / über rers anführen. Von dem Handlohn aber wollen wir
»hrer Unterthanen Güter anzumassen / davon abermahlen bey der Pacht - und ZSestandnehmung handeln,
bey dem Lrcelio 21. nachgelesen werden kan. Deß- viä.iaceres>S/eka.voc.Handlohn.
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Das 1.XII. Kapitel.

Vom AnUlage der Güter.
^""balt. oder m Dach und Fach im baulichen Stand« befunden

j. i. Von der Notwendigkeit und dem allgemeinen Grunde ei- ^

lm) zugleich ohne linket scheid und durchge-
§. i. alle Ort und Lander fügen könnte: Sintemal

?Lles dasjenige/ was bißher von den Gütern dag/,!d5//.n/r^? Zur besser und mehr als
und darauf hafftenden Freyheiten oder wir den Kautf S^ dannauch
Beschwerden gesagt ist / kan den :n lieber an die Land-und Po»
einen unbetrieglichen Anschlag derjeiben ne v'aus^.s/m?a^ ^ / wohin der Kauffer sei-
bahnen. Ehe derselbe richtig und billiger bat / u r.^Ä emzukauffenvor
Massen eingerichtet worden / kan man we- ibre ^ ^ diejenige Bucher / die

der zu einen sichern Verkaufs oder Kaufs schreiten. Es stellet/ sich nack ^^und Lander ge-
hat der Kauffer hiebey insgemein zuin allgemeinen Grun- und Reaul zu richtet /P^
de zu beobachten / daß er den Anschlag / der ihn vom Ver- was a miss^ -k daß wir uns h.e et-
kauffer vorgelegetwird/nachderNutzniessung und denen bestimmen n.m. .^! ^^^^""ren und zu
Einkünfften des Gutes uiubstand- und bedachtlich unter- chem nack mm c?! n" iol-
suche: Ob er auch von dem anzulegenden KauffSchil- Brandcnbm a Gut ^
ling sein gewohnliches Interesse aufs wenigste sunff pro Henn ^ ^ dorren in
cenro sicher zu gemessen hoffe. Nachdem aber die Jahre anderer k.cii uon in^iÄ^ ^ ^ ErstenBuch
an Frucht- und Unfruchtbarkeit ungleich sind / so thut er vierten Bucks im s.?
am gewissesten / wo er die Einkünfften zum wenigsten von suchen Capitel Unterricht und Anweisung
drey Aahren (nimmt er deren noch mehr zusammen/stehet
er noch sicherer Zusammen lummiret; und nachdem er al-
so em Jahr m das andere rechnet/das tscic vermittelst
einer l)i v.tton oder Theiluttg in drey g/eiche Theil sucht/ . . ^ ^
was das Gut jährlich tragen werde. So er denn solcher I.XIs. Vom Anschlag der Güter.
Massen befunden / daß ein Gut nach Abzug der nöthigen Atz) Le.chwie sast in allen Landern das Setraid/Wem/
Unkosten jahrach4OO.G^.lden eintraget/ so kan er nicht Bier/Brod/Fleisch und dergleichen Samen ei-
fehlen / so er dasselbige um 8000. Gulden kauffet. Hiebey «LL« «en gewissen aesekren ^vreik
sollendieUlbsr.en/Saalbücher/vroc°c°^ undHaus- X.äe^mr V
Register/ die über die Einnahm- und Ausgaben geführet 5. 27. n. z. 4. Also bezeuaet aleicke^m iss-» V ??
werden / v°n dem Verkauffer m V,ixm-Ii zur ÄuSian- fahrmig/ daß fast m einer) den Pryymtz in Imsck m d
Lung verlanget werde»,. durch eine sonderbare Gewobnbeit -in

§. 2. Ausdiesem Grunde stehen die hienachst folgen- der Güter anzutreffen / gleichwie solckes
de besondere Anmerckungen / als die hieraus insgesammt Brandenburg / und anderer ^ t n E^m.Ä^ ^
oder doch mehrern . n ^
werden frey e-geneGuter/ weil solche mit geringenBe- cur p. z. c. 9. n. 1Z4. s. v^Ln-r. ob^ oraS voc

Md Ausgaben beschweret sind/ alleze.thöher schlag der Güter. ^66. Reform, der Aadt ssranck?urt
als Lehen-Guter / weil solche mehr beschwert und mißli- p- 2. r,r. 7. §. , 2. /n ve, k. Nachdem oie ew?^ W
cher snid / rax.ret und angeschlagen. nicht alle an Gcld/sonderneines^

§.z. Zum andern: Wann em Gut mit so vielen und nen/Hünern/Gänsen/Zwiebeln/
schweren Schulden beladen / daß es gerichtlich geschahet gestochenen Rraut/ Rorn HaberwUnfMe/a?ck
werden muß / so ist zu vermuthen / daß die nach der Rüb- L.ein-- und Nuß- Oel und ander
Billigkeit und Landes-Gelegenheitallgeschlagenwerde/ Dingen mehr gefallen: So danndersl^n^..??
damit weder dem beklagten Verkauffer noch dem klagen- Summa / wie die vorzeiten erkauf . » L
den Kauffer dabey zu kurtz und ungleich geschehe: Ban- worden / in den brieflichen Uröundten und
mnhero nach solcher gerichtlichenSchätzung die von einer nicht erfunden würden / also / dast man

^'7^umd.^„: Di-Wchnu«undG.bänd°

IOOOO. Gulden aufzubauen gekostet/so pflegets doch ins aemeinettMar^7^..s?'. f?? ^^en nach dem
gemein kaum iw -°°°, GZ.d- .^«Kazen Mm.
D-ch >st dabey gwchivol ju be-rachten / und der Anschlag gen.ira« die Sack in-i^m»»
darnack!um°>I°n,m,.°bdi-Wobnm,a.vchiu°d be- pr--i-
,u-mgel-g-n?°bsi-Mchng/!>-rlich/unddabey währ- ä66,c:»!cr p z c
am,»nd auffdie D«>auwst,h»t? °b stebaufallis ,-. Di- und-w-zuch- Ng-nd- seück^ man
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^^n^..^i>i^^eöannte Schäyer-Kimirenundcsxi. nun die Schäizcr solcher gestalt ihr Ambt verrichten
ren lassen / dergleichen es fast an allen Orten und Dorf- stehet es zwar in denen w-llführlichen Lonustten bey de-

n kt / so mcm u, derMarck Brandenburg Ä.and- nen Partheyen / ob sie solchen Anschlag annehmen wol-
«ckW/ ^ len/ oder nicht? Wann aber ein Gut Schulden halber

mit Zuziehung der Maurer / Zimmerl-urh/ von der Obrigkeit verkauftet wird / mich' dieselbe dieser
A-L-AW u"d Ack«rs-L.«uche die Güter Sach den Ausjchlag geben/ und den rechten ^ machen:

y Attfthlaq der Güter tt. vers. Koppen, ci.l.n. zs. Wie aber diest'Sgeschehe/ davon ha,

cl« process. Lxecur p z c.y. n. 104. S! seqq. oder auch zu Zelten durch U?ertchtl!cheLxecueione5.
^^Kcha?;cr nun müssen / wann sie von der Obrig- to,. 157- verb. anerwogen aber :c. gehandelt /
kni hierzu ernennet werden / beeydiget seyn: Wann sie Koppen. I. n., 8. Le tcqq. weswegen wir solchen allen
.ÄA selbsten erwählen/können sie auch oh- annoch dieftseimge m.t anfügen / dch dieParcheyen w.-

Übrigens haben sie bey solcher Schayung alle und V. I. vecis. kelAic. -^ec. 260 W,e hoch aber so dann die
,'ede UmständewM zu bedencken / in vernünfftiger Erwe- Summaseyn müsse/ davon kan bey dem <^ars. cle ^xpens.
auna / daß auchV l'robakilicat oder Wahr- b. mel.orsc c-p.ulr. /. u!r. Xj°l.^ .6 c°n uecuch l^.l.
LwlickW tit.l.§.zz.8'.Z.°.k.UNd5pe.-,e!..nlpecu,.1ur.voc.^-reckte^x d^ die Hand qeben kan. L^vecr. schlag/ vers. conrr. ^tt-mauonem nachgelesen werden.
!!. conl 4? Absicht demnachsi-nicht Sonjien geben auch «n.ge diese Manier e.nen Anschlag
alle n auf die Geleaenheit oder das Lager des Gutes / ob zu machen an die ^and / dad man nem ich die ^cam.m
n m ich dasselbe M oder Wassergüssen Vücher ansehen solle / .n weicyen aller Unterthanen Gu-
umerworff n / Ä c. 9.N.., 9. sondern auch aus die ter t^x-rer zu finden; m § N qm. n
^.ÄÄ^/^n-mlich selbia-avt oder böß seye/^ /.6euä.i. Wem/ weilen diefe Prob nur zwischen der

«» ^^^j^,,mchd.n-nst.>ml,ah,.nU«wth°n°»gnlugist,
I ^,-i^ aber auch dieses zu betrachten haben / ob / und in keines wegS aber einen Dritten angehet / als wird die,6
^ bcsckwebrt seye / ode>"nicht? v.Lrs. Manier von dem kwrbm Loler.6^ I. n. 148. kkqq. bil-

Ä »./.gestalten ausgemachtenRechtes lich verworffen/ dazumalen ohne dem gewiß/ daß.inde^Äschwekrunaen d-n Kaustschilling vermin- nen Steuerbücherndie Guter deßwegen etwasgermgers
werden t-xirt und angeschlagen werden/ we-len der Werth der-

M Deßale.Ä sie auch hmaufzu sehen / wie die selben sehr veränderlich ist. Damit aber das obbchgte
° iRrnnt, „nd Südens beschaffen / ob hier- desto besser eingenommen werde / wollen wir von punÄ

-unA -artlnm/i^ l-e» dem An.chlaz °-rG.wrLwnda^Ä lusonderwtiudeobachen. «rsill-Iinm, mOman den
3<ch«« rechten eMml.ch«n V-l°r.m-« >-d-n kand-Gui«/auS

d-nÄuMM wieder ein- dessen KrNchen w-r-Nm/Nutzungm und Emtommen
oen^iauprilU!)c vv^ vuv ^ kernebmen/ V. l.pen. k?. cle red. er,r. qu> sub rur. luat.
^m^d^?uchtu^Msalk das qanste Gur auch zu dem Ende die besagte jahrUcheNutzungenc»Icu-

rerrsä lin ö I K>. 6. N.I?. Lovsrruv. gedachter Massen seme gebührliche Zmsung dergestalt»!
lld z ^1 c 7" k 'St köppen. 6ec. 44. n-?o. Und zurück werste/ daß wo einer zum xxempe..-c«°.Gul-
^.d. z. reioi. c. 9. n. r.« - . ^ unmöglich ist/ den hinausleget/ ,hm m gewisser jährlicher Einnahm we-
d,e,es N'K ivnde Ursach / ang^^ ^
wo das Lm kom x n, machen/in- men dem L-p'rs/propottio»irt seye/solches pfleget nian
oder dem t)eerd Schaafzu- gemeiniglich also zu exprimi:en/ob man nemlich den Gul-
dem .n einem Jahr uwB^P'el^ y io. zo.40. oder mehr anschlage / welches in der
m dem andeinab 'immt/w ch ftibstnichts anders Heisset/ als ob von jeden 20. sl.
undstergend nNutzungen^ ^pn.lKrlich i.Gulden/ und alsos.pr^emozurück

^ 6 clec. 48 n. ZV. in kn. heraus gehe; Wann man nun in Erkauffung eines Land-
sich mchdickSchSy»^ d-n-n be- Gut« p.^.klich hand-ln w.li / muh man,uschm/ daß

/ und fleissiq man innerhalb 20. zo. oder 40. Jahren so viel Zmj) und
nachbahrten glachmaßMn Gu ^ ^ also/ Nutzung aus dem Land - Guth erh ebe / als das Kauff-
m«ragm wa« d>-MW lahwch ^ c.p i»/ und sich also da« Gut s-ldst.n abzahle.
dM mcht^ aufdi^ langst ^ a ^ Aistünfftni -im« ka»d - GutSMv-rl-»:
M»ft.«..st-ch-neJahr s-h-n^ ^ Nu?u»g-n / welche von
fr°ch,w,n Mtt d-"-"„i. sie d.7w,er.han.nGült, oder au« der Verpachtung h.r-
I-»d^ p,-,c°°skomm-u; Und vor« änderte singende und fatt-nd-
dann Mch«hl mchtraM ^ ^ öfftern Nnyunq-n, so ein Jakc nichr oder weniger als da« an«

d-'-tta-?n,w!l>injmnB->'spield-rF-ld-u.,dAck-rt.au,

auch zu iwr Unterhaltung zmnllche Unkosten erforder^
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als wird nm ein mittelma^ger Anschlag genommen, referiren/wann ein paÄum^s rettovenckencio mit bev-
Zum dritten / pfleget auch umerweilen das L.ager obge- gefuget/das ist derwiede.'kauffausgedungmwo:den ist/
dachter Massen den Werth entweder zu erhohen oder zu krafft dessen der Kausser zum Exempel über 20 Jahr/

nicbt den; Erdbid .n/Ungewitter/wilden Thieren/feind- L.6epz6. iacerLmt.Lc Ven6.Lc/. 12. KI cio p. V. »cjcl.

lichen Einfallen/ oder Straßen-Rauberey unrerworffen. Lzrpz .p .2 .c. i.äel .8. Lcseaq. SeM. 1-.kelp.27. davon

Viertens vßegetnian auch zu beobachten / was vor/uns- wir hiemnten noch etwas mehrezs anfuhren wollenL)ann
6>c^ic»n aus dem Gut hasste / ob das klsiekx oder der gleichwie diese beygesetzte Lonäicion einegrosseBeschwer--
V!utd<tnn / oder nur die Nieoer--Gerichrbareclt auf de auf sich hat; also istleicht zu erachten /daß sie den An--
demselben lieqe; ob das Zehend^Rechc/dei Pfarz-iLin^ schlag des Guts um eim nahmkaffteö schmalere. Vicl.täy und dergleichen dabey anzutreffen / angesehen solche viertierr in aäckram. prsLt. »6 specuj. Lpeitjej. voc. An-
Gercchrfameden Werth um ein ansehnliches schlag.

ren und vermehren. Zum fünfften pfleget man nachzu- Wann nun nach dem Anschlag em Gut gekauffet/

fraccn / ob das Gut ein GemeimGerichc hab; ob es mit und alle Stück geschahet worden / muß der Verkauffecschwehren Processen angefochten werde? ob es mit fal- obgelegener «nassen die Gewahrschafftl isten / Kick. cons.
sch 'n Nachbarn umgeben? ob es schwehre Ausgaben an 94. Vol. 2. ein anders wäre es/wann aus dem Kauffbrief^ittersteuren / und deraleichen Beschwerden auffich tra- so viel erhellet/ daß man wegen der darinnen benannten
ae? ob es?iäsicommiffoder Lehen feye? Ob es wegen Aecker und Wießen :c. durch den Zdsgen gefahren/
der Gewehrschafft und karsnrie in Gefahr stehe? :c. und selbige über Haupt oder im tausch gekachet hat-Massen alle diese Zufalle den Werth um ein merckliches te/gestalten man in diesem Fall nicht auf ein Ms Stück
verringern. Zum sechsten solle vorsichtiglich nachgefor- insonderheit / sondern auf die gantze Sache jelbsten zuge-schet werden / ob alle Marcknngen / Rain und Stein rich- hca pfleget, viä. l. 40. §. 2. ff. cie L. K. V. i.62. §. l. ff. eo6.
tig ? ob der Kausser nicht allerhand Gesträuß und Ge- 1.4. §. -.Sc 2 .ff. cle per.culo k commoä. re. venclir. Lc
büschausreiten/ faule Moß austrucken / und allerley fey- I.42.ff.6e^.l^.V. ^clcj. ^gntic -äerscir. kammg.con.rende Böden zu fruchtbaren Feldern / Mayerhöfen auf- venc. !Ib. 4. r^r. 17. n. 2. Lc Lsrp^. I.. s. ketp. 2 s. 6c in
richten könne/ alswordurch nicht allein die Mannschafft )uri;pr. koreoll 9 .2. c. zz. clei. 9. icewlzue l'ulcl^.^cl

vermehret /sondern auch viel Boden-Zinß/Ungeld/Ze- ric.L. cle pericul. öccommocj. reivcnci. n. i z. Wannhend/Gülten/Frevel/Scharwerck aufs neue zuwegen aber-eigentlich davor zu halten/daß man über Haubr/odee
gebracht wird; Weiter/ob es nicht möglich/einen Wein- dem Anschlag nach ein Guth gekauffet/ davon kan bey dem
berg anzurichten/oder gute Steinbruch unter der Erd zu Lerlickiop. z.ciec. 346. nachgelejen werden / und/)aöe/t

eröffnen ? ob nicht schöne Viehzucht und Stutterey zu wir auch bereits in diesem Buch solches zur Genüge erwie«
ha' ten ? Ob das Gut nah an einer Vestung/Stadt/oder sen. Wer aber ein und ander Exempel von dem Ani
Wasser -Strom lige / :c. Zum siebenden muß auch j<Hlag der Güter zu lesen verlanget / kan hiervon beyhierinnen Nachfrag gehalten werden: Ob und was die dem Nsninß. Qoclen. cons. 17. per ror. k.ubr. äe vl vis.
Namen vor Gerechtigkeit bey ihren verstifften Gütern Sc «ttimar. keucli Lcc. sowohl als bey dem^eknero in
haben / was sie für Fr ohn-Dienst leiten / oder sonst für odl. pr. voc. Anschlag der Güter / verl. Verzeichnuß
henschasstliche Beschwerden tragen müssen / und was der-- etlicher!?cmÄenzc. insonderheit aber bey dem Lelolcio in
oleicben Umstand mehr sind / davon zu lesen Lrcel. cle ^u- ?kes. ps<A. voc. Anschlag / verll Summarischer An,
ris6iH. inker.lib. l. c. z 1. oks.4. Ausweichen allen dem- schlag über das frey eigentlichAdeliche Guth n. mit
nach augenscheinlich abzunehmen / wann der Werth eines seinen percinentiiz. öcc. inlörmixet und unterrichtet wer-
Gurs in der Schätzung oder dem Anschlag zu steigern den.
oder zu verringern ist/worzu wir noch letzlich dieses einige

Das Aapitei.

Bon der Kauss-Handlung selbst.
Jnnhalt. Billigkeit dem Anschlage emm solchen AusfthUg gebe/

^ daß weder Verkauffer noch Kausser sich m beschweren Ur,
5' l- Ävd? T Sch?rmu?g^ fach haben/ oder auch so sich einigeJrrungen und Miß-

sichtig abgehandelt werden. H. z. Von denen Fahrnüssen VerstandlUlße ereignen / und derVertauffer den Kauff
insonderheit zureden. H.4. DasWinckel-Geldauszuma- nicht halten/oder ihm etwas/das nicht abgehandelt Wa¬

chen. 5. 5. Die briefliche Urkunden zur Aushändigung ab' re/ zumuthen solte/ die Sacke durch deren Vermitteluna

L?7. mdZmgm>«mWi-dm und SttttMN mrdm konnt.
§.2. Das andere / so in der Handlung selbst ausae--

§. 1 - macht werden soll / ist der Schcrmungs - punÄ, welcher
^ Achdem der Kausser dieses alles in reiffe deßwegen so viel sorgfaltiger und vorsichtiger abzuhande,

Betrachtung gezogen / und nun hierauf len ist/ weil dadurch die meiste Strittigkeitenverursachet
den Kauff zu schliessen entschlossen ist / so oder vermieden werden können, nachdem man nemiich da-
Mer sich nach diesen nachfolgenden Erin- bey entweder plumpsweise oder bedachtlich verfahret,
«rungen ferner zu achten wissen. Erstlich Wo nun ein Gut bey Mannes Leben in vielerlei Händen
soll er ehrliche und in Kauff-Handlungengewesen/und bereits wissentliche Forderungen und Strit-

verständige und erfahrne Freunde zu Beyständen, erwah<- tigketten bey Gerichte anhang ig worden / so soll dieies be-<
len / die öen Kauff aljv mväeriren / dai,- die Christliche rettö bey dewKauffe; schor, so vielNachdenckens undVe?-

dqchrö
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dachts zu erregenwerchgeachtetwerden/daßer deswegen <^irct§. i-missn. gchanö-eit Haben) Krafft dessen selbige
mehrere Schermungs-Jahre/ auchkräfftigere undO- zum Theil in das vertäu ffee Gur oderSach/ (davon
brigkeitlicheverbriefete Versicherung fordere / als wann wir ebenfalls bey dem obangeregtem Lsp./.:. weitläuff--
das Gut von undencklichen Jahren von einerley Ge» tiggeredet/) zum Theil auch ü, den davor sccokäiilm
schlecht unansprüchigund ruhig besessen worden. Da- Rauffschilling ( von welchem aimoch hierunten m
bey es vorsichtig gethan ist/ so er gewisse und genügsame handlen seyn wird/) conlenriren und einwilligen / ersvr-
Jahre bedinget/ auch bis zu völlig geleisteter L,viÄion dertwird/v.pr.1.ibiq;OI).6eLmr. Venciie. also schlich
und Gewährung / von dem Kauff- Schilling so viel und sen wir von dessen 8ubstsn? und N?esenhere erstlich alle
genügsame Summa in Handen behalt / anderenersich Gezeugen aus/als welche wegen einiger Slerltchikeit/
aufbeöörffendenFall erholen könne. bey diesem conrrgät nicht nothwendig sind; wofern

§. z. Zum dritten ist wegen des Viehes / der Fech- man selbige nicht deswegen darzu ziehen will/ damit dachen
jung und anderer Fahrnüssen die nicht nagelfest und zu nige/ was zwischen denen Partheyen verhandelt worden/
den Gute eigentlich nicht gehören / zu Vermeidungabsonderlichwannnichtesschriffrliches vorhanden/desto
künfttiger Jrmng ausdrücklich abzuhandeln/ob sie mit in eher erwiesen werden / oder auch sie den Kauff desto bes-
den Kauff gegeben/ oder s parc und absonderlich zu dem ser moclcriren möchten/ in welchem Fall ein Hauß - Vat-
Kauff-Schilling bezahlt / oder dem Verkaufter nachge- ter sehr vorsichtiglich handelt/ wann er sich zum besten we-
folgt werden sollen: Dabey auf den letzten Fall eine ge- nigstens zwey Bezeugen darzuziehet. arZ. 1.12. ff. cie l'e.
wisse Zeit zu bestimmen / binnen welcher das Gut davon Kid. Ebener Massen schliessen wir vors änderte von der
geraumet werden/und das Vieh aus der Futterung kom- Ksten? dieses alle schriffclicheHandlung
men solle. aus / per pr. 1. clc Lmc. Venä. anerwogen selbige hierb?y/

§. 4.Nachdem auch vierdtens an einigen OrtenHer- wofern es die Partheyen nicht haben wollen / keineswegs
kommens / daß der Verkaufter den Winckel zusamt ei- etwas zu schaffen hat: Wann es aber denePartheyen al-
nembenanntenGetraideundgewissen Nahrungs-Mit- so beliebet/ daß der LonrraÄ schrifftlicb vollzogen
teln auf sein Lebenslang im Kauff vor sich ausdinat; und werden solle/ in diesem Fall kan selbiger nicht vor voll¬
auf den Fall/da ihm aus erheblichenUrsachen denselben zu kommen oder vorgeschlossen gehalten iverden/esfeye dann
bewohnen nit langer gefiele sich ein gewissesWinckel-Geld daß der Kauff-Brief oder das Instrument verfertiget/
an dessen statt vorbehält: so stehetzwar demKauffer frey/ und in das Reine abgeschrieben worden ist/ dann ehe und
hat auch nach denen vorgeschlagenen Umstanden sich wohl bevor dieses beschehen/ stehet es denen Partheyen frey
zu bedencken/oberaussolche Lonclirioo und Bedingung/ von dem Kauffwieder abzuspringen/ pr./. 6e Lmr.Ven6.
die manchmalviel Verdruß und MißHelligkeiten nach sich Wie dann auch ein Theil von dem andern zum umer,
zuziehen pflegt / den Kauff Messen oder lieber ruckgan- schreiben nicht gezwungen werden kan/ dann weilen ein/e-
Lzig werden lassen wolle. Was aber dißsalls von beeden des unter ihnen sich seinem freyen Willen bißher vo» be¬
Theilen verglichen worden / soll dem Kauff nach allen halten/ mithin keineswegs hierzu sich verbindlich aema-
Umstanden mit deutlichen Worten einverleibt werden. chet hat/daß es sich unterschreiben/oderdurch die Unter--

L. s. Fünfftens soll ihm der Käuffer alleHaus-Brie- schrifft den Kauff vollziehen wolle / als mag sich das ande-
fe/prorocolls, Urbarien , Gült-undZehend -Register reTheil von selbsten blllichimpurirenund dieSchuldge,
und ingemein alle Briefliche Urkunden bey der Einant- ben / daß es diese Lonöinon hinzuzufügen / gestattet ha-
wortungdesGuts zugleich mit eingehändigt zu werden/ be/v.l. !7.(ü.6ek6.inkrum. angesehen die Partheyen
vorbehalten. vor solcher würcklicher Vollziehung weder den Namen

§.6.Sechstens soll in derKauff-Abredeso fort vergli- eines Gläubigers undSchuldnersuntereinander gebrau¬
chen werden / ob das Gut auf einmal oder in Fristen / in chen können/ cl. 1.17. L. 6e ticj. lastrum. noch die Gefahr
welchen Terminen,an was Enden undOrten und in was dem jenigen / deme die Sach nach vollzogenen Kaufs
Sorten Geldes bezahlet werden solle? Wer diegerichr- würcklich einzuräumen/ zuwachsenmag- v .I-aucerdsct,.
liche Unkosten die auf den Kauft-Brief / Siegel - und 7r. ^rrbs. rk.»1/. Obwohlen nun an diesem allem/
Zehl-Geld/Handlohnunddergleichen aufgehen/bezahlen wasjetztgest-getworden/ so fern diePartbeyen sich mit
müße/ob sie vom Kauffer oder Verkaufter oder von bee- nemlichen und ausdrücklichen Worten erklaret/ daß der
den zugleich abgestattet werden sollen. ^ Loncr-iäknichtvorgeschlossen gehalten werden solle/ehe

§. 7. Siebendes soll der Kauff an gehörigen Ort und bevor dasKauff Instrument verfertiget/nichtder ge-
und Gericht angezeigt / beschrieben und abgeredeter ringsteZweiffel waltet/ cl. pr. cleLmr. Vench so kan
Massen zum k>rorocoll genommen / und vermittelst O- man doch ausser diesem Fall nicht allzeit / vor gewiß wis-
brigkeitlicher Hand und Siegels und von Kauffer bezahl- sen/zu was End sie des Kauff-Briefes oder Instruments
tenLeykauffs bekrafftiget werden. gedacht haben/ dazumahlen es geschehen kan / daß sie nur

um besserer prob willen den LontrsÄ exten6iren und
zu Papier bringen wollen/ inwelchem Falldemnach/

^6 §. 1. öc 2. der K auff einen ais den andern Weeg vorgeschlossenzu
^UbJßher ist der Hauß-Vatter meistentheils erinnert halten/ obgleich das Instrument noch nicht aufgerichtet
AvAworden / daß er klug und vorsichtiglich nachfor- worden ist / vi6.I .4.kf.c1epiAnc,r .l .4.ff. clekcj.instrum.
«^t?schen/undsich aller Umstand erkundigen solle / ehe S: 1.5. L. 6s l'ranssÄ. anerwogen zu bedencken/ daß der
und bevor er sch in denRauff--^onrr»Heinlasset. Fol- Kauff,Lontrzttauchohne schrifftliche Handlung vollzö¬
get nun von der ^auffyandlung selbst/ und was be? gen werden könne. v.LurpTov.p.z.c.zz.clef. 12.6c «z.
derselben zu beobachten. Gleichwie nun zu diesem Weswegen dann im Dweiftel darvorzuhalten / daß die
donrraÄ nichts mchrers als der von beeden Partheyen Partheyen einen Kauff-Brief nur um besserer Prob tvil-
recdtmässigertheilte Lonlens ( von dessen Beschaffen- len verlanget haben. l-4.pr. ibicz; vv .ff.cls ulur l. i./14.ss.
heit wir bey dem 17. Cap. des Ersten Buchs §.8. urlegar. nom.csv.scicl. Larbo^enucleAr.voc. verbum.
verll iLrst/t'lH weit ein ^derLonrrsÄ.Lcc. nichtweni- 2l.8ctüsrp?czv .p. z.c.z^. äst. 12.iniin. Wann

ger auch bey dem Lap. dieses A»uchs / so von denen aber die concrskirencis Partheyen gleich bey dem ?ln-Umständen/ die vsr dem^auffzu beobachten / cr»- fang des LoorrsÄs.einen dZoeArium Herbey ruffen/Feder
Iff ^ und
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und Papier bringen lassen/undsolchergestaltdie schrifftli- nennet, v.perr. Müller Oilp. cle pecuo. ksris rempor.
che Handlung angefangen / auch darmit fortgefahren ha- lc.l v. Wie dann auch der Leykavffvon demjenigen/was
den/ in diesem Fall hat es das Ansehen / daß sie einen in dem Rauff gegeben wird / in diesem unterschieden
schriftlichen Kauff haben aufrichten wollen / v. Xlenocb. ist/ daß man selbiges insgemein des Verkauffers Weib
1.. z. pr«s. l 48. n. t. k ^ornac. scj I. l 7. pr. L. cie kcj. und Kindern giebet/ damit sie von dem verkaufftenGut/
wkr. welches sichMß anders verhielte / wann sie nach Hauß und Hof/ dessen sie künfftighin entbehren müssen/
der mündlichen Voihiehung und Schliessung des Kauffs desto williger und lieber abstehen. I-sucerbgcb. cte srrk».
erst etwas solches begehret, viä. L»rp/. cir. 6e5.12. k rb. z6.
i z.acic!.?romznnn.cieLoovenr.in lcr!pt. rk. i-.Uber Aus eben diesem kun6ament schliessen wir vierdi
das schlie/sen wir drittens von der Lllen? dieses Lc»n- tensvon der Lllen^ dieses Loncr^Ä« den sogenannten
rraÄs den sogenannten Leykijusf aus / als welcher ohne Rcukauffaus/ als welcher ebenfalls nichts weiters ops-
der Partheyen willen hierbey nichts zu schaffen hat/ v.p,-. riren kan / dann daß er von demjenigen Theil / der den
1.6eL. V. kl. Zs. pr.ff. eoä, welches eben auch die Ur- Kauffttichtgar zu End bringen/ sondern von denenTra-
sach ist/warum ein theil ohne des andern Willen/von dem ctaten hinwiederum abspringen will / bezahlet werden
einmal getroffenen und vollzogenenLoncrsÄ nicht wieder muß/ wann aber der LoncrsÄ völlig geschlossen / stehet
abspringen kan/ per l. s. L. 6e o. 6: Sc I. z. L. cie kesc. es in des einen contrskircnöen Theiles Krafften nit/den-
Vencl. ob er gleich den gegebenen Leykauff verliehren selben wieder aufzuheben/und denReukauffdavor zu be-
wolte: I. f. L. 6e Venci. Dann weil derselbe zu zahlen/ es wäre dann / daß der andere Theil gleichfalls
mehrer Versicherung und Bestättigung des getroffnen frey willig von dem LonrrsA abstehen/ und lieber den
Kauffs auf die Hand gegeben worden/ als wäre es unbil- Rcukauffgewinnen/als seinen Gegner zuVollstreckung
lich/wann hierdurch/derPartheyen Inrenc schnurstracks des Kauffs zwingen wolte: Oder/daß die Lo^rsbiren-
zu wider/ der Kaufs wieder aufgehoben werden solte/ da de Partheyen mit uemlichenund ausdrücklichen Wor-
doch dasselbe nicht einmal beschehen kan / wann gleich ten dieses beliebet hätten / daß es ihm / auch von dem
nichts zurVersicherungausdie Hand gegeben worden ist/ schon würcklich geschlossenenLonrraÄ nach Bezahlung
1. Z.6.K7. L.c!e k.esc.Ven6.!. s.L.^e O.Sc^. weß- des Reukauffs wieder abzuspringenfreystehen solte /
wegen dann solcher Leykauff nach Einräumung der ge, gestaltsam in diesen Fallen auch der vollzogene LonrrsH
kaufflenSach/ und Bezahlung des Kauffschillmgs,ent- wieder aufgehabenwerden kan/ v.l.2Z. ff.
weder wieder zurück zu geben / oder / so derselbe im Geld 8rruv. Kx. uci 2z. rk. ,4. n. 2. Xiev. sä /us I.ub.
bestanden / zu denKauffschilling zuschlagen ist. l., 1. §. 6. ?. ric. 6. srr.^ 8. n. t Le l^srp?. p. 2.c. zz.cief. 14. n. 72.
tk. L. V. S: I. ulr. ff. cle le?. Lommiff Inzwischen hat k lcczcz. ibic^; pr^juclic. in verb. Ob NUNwohl in söl?
die Angebung des Leykauffs diese Würckung/daß/wann cher Handlung 100. fl. zum Reukauffvcrwilligce/
der Kauffnoch nicht würcklich vollzogen /v.l 17 verl. il- der Z^auffauch noch zur Aeic nicht gerichtlichen
W6. L. 6e kci. tnkrum. (allermassender Lcykauffnnter^ rsrikci'rt worden; Dieweil aber dennoch solcher
weilen vor / unterweilen aber nach dem Kauff gegeben Rauffeinmal richtig geschlossn / in welchem Fall
zu werden pfleget v.pr.j. ciek>.V. Sc cl.l. 17. (..cietict. der bedingte Reukauff andergestalt keine VOür-
Inkrum. ^66.Vinn.a6pr./.äeL.V. n. 12. Xlu6?ussä ckung hat/ als wofern einer oder der andere conrrs-
1. zs.pr.F. 6e Q.^.V. n. i.ö! l^urerback. 6e ^rrks. ber>r mit belieben und EinverwMigung desandern
rk. 54.) daß/sag ich/ derjenige/ welcher hiervon wieder Theils poeninret :c. so bleibt es auch bey angeregt
abzustehenwillens ist/ so fern er denLeykauffeingenom- tenAauff billig/ und es mag derselbe vom Gegend
men/ denselben doppeltwieder hergeben; dieser aber / der theil wider euren ^Villen nicht hinterzogcn «erden,
den Leykauff hergegeben/ dessen zur Straff entbehren V.R. W. Wiewohlen es nicht wenig unter denen
muß/ 6.1. 17. L.cle66.inkrum. anaesehen gleichwol zu Rechtslehrerngiebet/welchewegm des beygefügte Reu^
bedencken / daß ein solcher Leykauff als einZeichen des kauffs diefreyeWahlzu lassen/allermassenbey dem 8sl/.
künfftigen / und gewiß erfolgenden LoncrsÄs gegeben cer.8ickzrct.OcIotret1.2ciI.!7.^.iIIuci.L.cielicjeln/lrum.
worden/cl.l. i7.^66.Lujsc. l l.O. l7.8truv.^xerc.Zli ^nrc,n.Lome^.tom.2.vsrisr.relc>i.c. 2.n. 18. absonder«
55.2z.lk.22.KLzrp2.p.z.c.zz.rIef. 14. zugefchweigen/ lichaberb^y demLer/jckl'c»,6ec.44.n.z.Lcleqq.Scvec.
daß der andere Theil / wann er will / ebenfalls von dem leq. 4 s. zu sehen ist. Ob aber derfem'geTheil / so den
Kauff abspringen / und sich mit dem Leykauff/ so ihme Reukauffentrichtet/ noch überdiß zu Bezahlung
Hernachmahlsbeliebet/benügen lassen kan. v. Lsrcol.ö: des Inrerelle und Schadens/darein er seinen Gegner
Lxn.s66.I. i7.L.6e k6.lnkrum.S! Larpx.cl. cjet. 14. durch sein nichthalten geführet / angehalten werden
in kin. Wann aber unter denen Partheyen dieses mit möge / davon gibt es abermahlen unterschiedliche Mei-
ausdrücklichenWorten ausgemachet worden/ daß einem nungen / anerwogen der seel. Herr 8rruv. in Oiss. ele pcc.
jeden unter ihnen mit Verlust des LeMuffs den Lc>n- nirent.tk. 22. n.z. solches deswegen ne^irt/weilen es sich
rrsÄ aufzuheben erlaubt seyn solle / in diesem Fall müste nicht wohl schicke/ daß einer mit zweyerley Straffen an-
man solches gleichwol geschehen lassen, scicl. ^ev. scl gesehen werde / dazumahlder sccoräirte Reukauffan
I.ubec. l^.z.l'ic. 6.»rr. i8«n.k. Was aber an statt des statt des Inrerclle ist/ als welchen die Partheyen so hoch
so Wannten Ä.eykauffs vor Sachen auf die Hand gege- cierei-minirm können / als sie den Schaden / welchen sie
den werden / solches kan man sowohl aus dem >. Kn. ff. äe vielleicht aus der NichtHaltung des Kauffs leiden/zeAimi.
I^eg.Lammifs.I. I!. §. s.K.cle^. L. v.l. 2. L. qu.lic. renmögen: Welcher Meinung aber Lsrlickius schnür
sb ^mr.rece^. I. s. /. r 5. ff. cle inkir. s<A. als auch aus strackszu wider ist/ wie bey demselben zu sehen, vecil. 46.
demLujsc. il.O. l7.undl.aucerbzck 6e srrbs ck.6l. Gleichergestalt schliessen wir fünffcens von dee
abnehmen. Sonsten ist unter dem so genannten Ley- xsscn? dieses LomrsHs den Gottespftnnmg aus/wel-
kauff und dem Angeld/ dieser Unterschied/daßder Ley-« chen die conrrskirende Partheyen nach qMossnen
kauffzur Versichn-undBekrafftigung des Kauffs /das KauffderLlrmuth zun, besten aussonderbahrerLlndacht/
Angeld aber als em Theil des Kaussschillingsbezahlet erlegen/ davon zu lesen Tsliuz l^ib. 2.5mg. kelp. 24. n.
wird/da dann der Rest in denen sccorcjirten Nachziklern f.öiXlev. »ci )us I.ud.1.. z. ric. 6. srr.6. n.
bezahlet werden muß/ so nm deßwegen TagzeikGelder Chur^Va^risch Ä.qnd^. l^rr. 1. ? ic. z. verl. So im
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ZKauffbeschehen.tc. Wofern nicht durch eine sonder- beschießet der Ursachen halber/weilen andergestalt/wank!
bahre Gewohnheit an einem und andern Ort dieses also man an statt desGelds eine andere ^»renedaM gebrau¬
hergebracht worden wäre. Vick klev.lupr .cir. !oc. chete/diesesvielmehr einenTausch oder andern LomraÄ

Endlich und zum sechsten schliessenwir hiervon den als einen Kaufs abgeben würde, v.j. s.ff. äep.V.öil.
so genannte»? Weinkauff aus / allermassen und unter- ff. 6e c. V. Jedoch ist einem unverwchret/
weilenzugeschehenpfleget/ daß die concrabirendePar- wann der Kauffin Geld oder Müntz einmal ordentlich ge-
theyen nach geschlossenenKauff/denen/sodarbey gewesen/ schlössen worden/ die Bezahlung mit Verwiliigunqdes
und anderswo guten Freunden / etwas zu vertrincken ge- Verkäufers hernach in andern Dmgen/als Wem/Korn
den/ soman den XVeinöaufftrincken heissen / welches oder Fruchten:c. zu des Verkauffers vergnügen an statt
aberzurVollkommenheitdes Kauff nicht gehörigist. v. des Geldes abzustatten / angesehen dieser Handel nichts
kricl.^»c. viff.cienummisbiballbuzrk. ,0. destowenigereinKauff-LonrrsHverbleibet/ indemman

Den Rauffschilling belangend / kan ohne dem- dißfalls vielmehr aufdasjenige/was unter den Partheyen
selben kein Kauff geschlossen werden / dahero dann zu anfanglich beliebet worden-als was ihm Hernachmais von
schlielftn/ daß der Kauffschillingzur 5ubk «ntz dieses Lon- ohngefehr eingefallen/zusehen hat. srß. l. g. pr. ff. man.
rrs^ behörig seye/ wie dann auch dieses enthalten / in l. 6itr .v.I.9.L.clek.elL. venclir ^c!ci.Lhur-Bayr.L.and-
2./. i.Scl.72 .ff .6eL.Z.V. § i .lnk. eo6.Lc l. i. ff.cie R. p. i.^ir .8./. essollauch;c.cum 5s<z. IcemVOür-
rer. permur. Wolte nun jemand seine Freygebigkeit zu tenberg. jU;nd-R. p. 2. tol. ? f/. rubr. der Kauff soll
bezeugen einen Kauffschliessen/ oder aber / des Kauff, geschehen um eine benante Summa Gelds/:c. Un-
schillings nur zum Schein gedencken^ würde svlcherLon. rerweilenabergeschiehetes/ daßdieconcraKirendePar-
rrsÄ als ein Kauff nicht bestehen können, l. z6. Sc ff. theyen anstatt des Kauffschillings zum theil Geld / zum
6e L.L.V. 1.46. Sc sf. ff. locar.s^.l. 1 6. ff. cle k..^. theil Silber-Geschir:oder etwas anders geben / weswe-
Wiewohlen eine Sach um einen geringern Wehrt zu ver- gen gesragetwird/ ob dieser Handel vor einen Rauss
kauffen/ und dem Kauffer an dem Kauffschillingetwas oder voreinenTausch zu haltend beywelcherFragvor-
nachzulassen oder zu schencken unverwchret ist / wann nur nemlich zu sehen/was der Partheyen eigentlicher Wille
nicht der gantze Kauffschillung erlassen wird. v. l. z z. ff. gewesen/undob sie einen Kauff oder «.ausch haben wol¬
lte L.L.V. Es werden aber zu dem Kauffschilling nach- len ?DadanninjenemFaildieserHandelvoreinKauff/
folgendö2. Stücke erfordert: (r.) daß er gewiß seye/ und die darangegebeneSach vor eine Zugabe: 'Inoie,
und (2.) daß er im Geld bestehe. Was jenes betrifft/ sim Fall aber vor einen Tausch / und das darangegebe¬
ist ausgemachten Rechtens/daß der Kauffnoch nicht vor- ne Geld gleichergestalten vor eine Zugab zu halten seyn
geschlossen zu achten /so lange der Kauffschilling noch nicht wird, »rß l. 6 5. i.l. 27. §. 4. ff. cle V. Wann
benamset oder bestimmet ist. v.§. i. /. cl<- L. V. I. zf. §. man aber von der Partheyen Willen nicht versichert/muß
1. ff. cle e. L. V. Obgleich der Verkauffer gesaget hatte/ man ferner zu sehen / was unter diesen beeden Stücken
er wolle die Sach demRauffer um den Werth las« prsevslire und vorschlage;Dann so das Geld vorschlie-
sen /als sie hernach würde geschahet werden. /^rnoict ge/ wäre dieser Handel vor einen Kaufs/ wann aber die
Vivn. scj§. I .1.6e Lmt. Vencl. N .2. Oder/ er wolle Sach oder andere Materie das Geld am Werth über-
si« demRauffer um einen bittigen und rechtmässi-- treffe/warederjelbigevoreinenTauschzu achten, v. 1.6. L.
gen/auch um einen solchen pretß geben / welchen 6epaK .inreremr.Sl vencl. Wann aber eins so viel als
man vor billich und rechtmMg halten würde / an- das andere werth ist / wird dieser Handel von einigen als
gefthen auch diekormirung eines rechtmässigm Preises/ ein Tausch/ (welcher LonrrsA älter als der Kauff-Lon-
wegen der Wahren Unterschied/nichteinerley / und sol- rr»Kist/ v.l. 1. pr.ff. äe (..L. V.) L»rp«. p. 2. c. 52.
cher Gestalt sehr ungewiß ist. v. pinel!. p»rr. 2.cie relc. 6ef. »s. n .7. von einiaen hingegen als einKauffange-
vencj. a. 19. öl leg. Lome2.2.8.etol.2.n.9. Sc Vinn.c. seken/ v.Lackov. scl l'ceurl. V. 1. O. 28. rli. s. da es
1. n. 2. Es wäre dann / daß die Sachen schon einen ge^- doch in der That ein vermischter LonrraA ist / so von
wissen von der Obrigkeit gcseyten Tar hätten /ange- beeden etwas an sich hat. v. l.uZo. cte /. /. O. 26. leÄ.
sehen in diesem Fall da vorzuhalten / daß die Partheyen 1. n. 6.
denselben gemeinet haben/ v. Vinn. c. l. in f. Lc Lmcl. clec. Wann nun diese Umständebey dem Kauffschilling
g2.n. 14.il, f. Dahero dann (Zomceius in vorberühl ter vorhanden/wird im übrigen nicht viel darnach gefraget/
Stelle lehret/ wann jemand N?ein/ Gecraid/ oder ob der Kauffschillingmit der gekauften Sach eine ?ro>
dergleichen Sachen zu kauffen willens/ daß der porrinn hab oder nicht/ angesehen dieses nicht zur Lsscn-
L^aujfauch vomNestandstye/ wann die conrraki- des Kauff LonrrsÄs gehöret/ v.l.zz. ff. cZe L.K. V.l^
rende pattheyen sich also miteinander vergleichen/ i6.§.4.ff clsminor. Lc l. 22. §. f. ff. locsr. ^clcl
daß nemlich der Raufsschllling nach dem Tax/ wel- ric. rierscir. L? smbiZ. convent. l.» 4. rir.20.n.i^ Se
cher an diesem oder jenem Tag auf dem öffentlichen vinner. ?^r. cl. juüo rer. prer. cleün. qu. 2.N.2. wie-
tNarck gemachet wud ausgezahlet werden solle.Ge- wohln es die natürliche Billichkeiterfordert,v. 1. 49. §. z.
stalten es fast einerley ist/ ob man den AauffschillinH ffäeleg. i.l. zl.F .4>.ff. cleäon .incer V.S^U.i.7.§. ,2.
mit ausdrücklichenVl?orten benamst/ oder sich auf ff.commun, cii v.S: I. so. pr.ff. cle furr. sc!6. vinner 6.
«twasgervisies beziehe, v. l.6.ff.6e I^.L. Ob aber Ir.qu. z.n.9.^,0. Vi6.d?otgt.jusi6.s6c. 17.1. r.§.i.
die Benamsung des Raufffchilling einem dritten/ Es wird aber die (^snrität des Preises entweder
Sder einem von denen conrr»kirenclen Partheyen von der Obrigkeit / oder von den Partheyen selbsiäerer.
gelbsten überlassenwerden tonne? davon haben wir miniret. Bey jenem ist zu mercken / daß / ob es wohl
bey dem <Lap. dieses Buchs / so von denen Umsiän^ schwer hergehe / einen ewigen Tax auf die Waaren zu
den / die vor dem Rauffhergehen/ trsÄiret / zur Ge- setzen/ v. l. 6z. 5. f. ff. ail l.. ?slci6. solches jedoch dem ge¬
nüge gehandelt. meinenWesensehr nutzlich und vortraglichseye. v. l. 1»

Was aber diesenUmstand belanget / da5 nemlich §. 1 l. ff. cleOff.prsef.urb. l. ».L. cie Lpilc. sucl. kz.?:
der Kauffjichilling in Geld oder in geschlagner 27.§.4. ^li6.oorst.juri6.gcl.c!»p. 17 libr.i./.z. ver<;
tNöny begehen solle / v .§.2. /. c>e Lmr. Venci .l .l. Zum andern zc.Irem sci csp. kuius llbr.5vpr. vom An^
§. i.Tcls V.Sc l. l ,pr. K.ös rsr. pormur. solches schlag der Güter, n-in prmeip. Uttt> dieser Tax wirö

Fff z inssemem
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insgemein vor billich/ propomonirtund rechtmassig/hin- Beding/ daß derRauffer/ wann in der benamjren
gegen aller excels vor eine I-^on oder Ubervortheilung Zeit ein anderer kommen / und mehr darum geben
gehalten / ob es gleich die HMe nicht erreichet hat. v. 2. wolte / vom^auffabstehen / und das Gut demsek
k. 27. §. 4. ö! StA. l. 29. K! cle utur. Slici. Xiolin. Ojsp. z6ch. den zustellen / mithin der Rauff null und nichtig
N.4.K O. z6s.8!Lus.6eZnnu is reälr.c.9.n.z8. Wann seyn/und nichts mehr gelten solle: v.!.2.pr.6esrjäiLt.
aber der Tax dem Kauffer zum besten (als gemeiniglichzu incliem. Jn welchem Fall demnach dieses gleich anfangs
geschehen pfleget)gemachtworden/ alsdann kan der Ver- vor einen rechten Kauffzu halten / der alle diejenige Wür--
kauffer wenigermhmen: Jster aber dem Verkauffer zu ckungen hat/als ein rechtmäßiger Kauffhaben solle/ohne/
gefallen also gesetzet/ (gleichwie inVerkauffungder jähr- daß erwegen der mit beygefügter l^oncticion oderBedin-
lichen Renten beschiehet) siehet in des Kauffers Willen/ gung wieder aufgehaben und aufgelöset werden mag. v.
ob er mehr geben wolle oder nicht, v.^ugo 6e k s. O.2 6. l. 2. §. 4. ff. pro emr. Weßwegen dann auch der Verkauf-
5eÄ.4.n.z8.in f. öc öus. cis ann.rcclir 0.9.0.17. Bey ferdemKauffer dassolchergestaltenverkauffteGuteinzu-
diefimTax aber/ so die Partheyen selbstensetzen / ist zu räumen gehalten ist. v.l.4.§.z.ff. cjeactcii<Ä.inciiem. s-
wissen/daß er nicht nach eines jeden pri var-ssseÄ. sondern arZ.I.4i.ff.6ek..V. Wie dann auch der Kauffer un-
nach dem gemeinen LUlarckkauff oder Anschlag ge- terdessen die Frucht einheimsen / und die Nutzungen ge¬
machet werden müsse, v.l. 6z. ff. scl l.. kslcicl. I. zz.pr.tk. niessen kan / jedoch dergestalt/daß/ wann die Bedingung
vci l..Hquil. V. I>!orsc. lupr. scl Lspit. vom Anschlag entstehen solte/er demVerkaufferdeßwegen einen Abtrag
der Guter. :c. Welcher Anschlag unterweilen aufs hoch- thun müste. v.l. 4. §.4. t.6. pr.ff. 6ein6iems6ciitA. 1.2.
stegehet; hingegen bißweilen mit dem Mittel sich vergnü- /. 4. ff. pro emr. Wiedann auch er unterdessen die Ge¬
gen lasset / unterweilen aber gar gering ist/ v. 8peiciel.8pe. fahr des Guts auf sich nehmen muß. 1.2. §. l> ff 6e in 6iem
cul. 1 ur. voc. Anschlag / nachdem nehmlich die darbey zu Im Gegentheil aber ist es billich / daß auch der
betrachten stehende Umstand den höchsten / Mittel / oder Verkauffer / nachdem die Lonckrion entstanden / und der
geringen Anschlag herausbringen; angesehen in diesem LomraÄ wieder aufgehoben worden / dem Kauffer sein
Fall nicht allein auf die Husncitär und Menge / oder auf Kauffgeld / nebst dem gebührlichen Inrereffe und denen
den Mangel der Sachen / der Kauffer und des Gelds/ Baukosten / so er unterdessen an das Gut verwendet / r e-
v.Lo«zscin.6eLomr»Ä.I).3.yu.2.punÄ.4.li.2.ö: 14. kicmre und wiedergebe. srß.l.29. §.2. K.cie^Lciil.Lciiät.
Lelvlsnric. 6.1^.1.4.^.20.11.4!. sondern auch aus die .s66.L^.H.rir.l!eg66iÄ.in6iem.rti.19. K20. Vors
in dem Gut schon vorhandene Früchte zu sehen / anerwo- andere hingegen begibt sichs / daß einer dem andern mit
gen es natürlich ist / daß ein Acker oder Weinberg um die diesem Beding ein Gut verkaufst /daß dasiUbige so
Zeit der Erndte oder Weinlese höher als um Winters- dann erst des Aanffers ftyn solle / wann innerhalb
Zeit angeschlagen werde, v. l. t. §. kruÄus.6, ff. öe Kis. einer N?onacsfrist niemand kommen / und mehr
qusein ffaucj. Lre6. acicl.^aritic. 6. t. n. z z. Deßgleichen darum geben solte; In welchem Fall demnach derKau/f
wirdauch auf den Grund und Boden seibsten/ dessenLa- nicht vollkommen ist/fondern aufeine Lonci/ri'on und Ge-
ger und Fruchtbarkeit/v. l.7. §. 8./. i ».§./. lk.ciemiooi-. dingung beruhet/!. 2. pr. ff. c/esc/ci,<A. in cjiem.Sc I.7.pr^
I. IZ. pr.ff. äe reb.eor. qui lud rutel. lunr. Icem aufdie ff. äe L.l^. V. weßwegen dann mittler Zeit der Kauffer/
Zeiten/ ob es Fried oder Krieg/ kiamic. 6. ?ir. n. 40. auf ob ihm gleich das Gut zugestellet worden / sich keiner
die mit angefügte Lonäiüones, ob sie leidentlich oder Frücht anzumaßen hat / wie chn dann auch die Gefahr
hart/k!2ncic.6.nc.2O.n.4i.ö!42.und darbey auch aus nichts angehet / sondern vielmehr den Ve kauffer an-
die Sicherheit des Kaufffchillings/!.4. §. 6. ff. in 6iem trifft.arA. 1.4. pr. ff. clesöäiÄ. incliem. Jedoch/wann
scl6i<A. nicht weniger auf die künffrige Gewehrschafft/ der obgesetzten Abred gemeß jemand kommt / der mehr
KlAnric. ci. I. n. 4Z. schleunige oder spare Bezahlung/ l. 4. darumgeben will / kan der Verkauffer / wann er will/ sich
5. 16.1. »f. in f. ff. cle in cliem sclcliÄ. ferner auf die seines Rechtens bedienen / i.Z7. inf.ffkjeL.L. V. 8et.8.
Beschaffenheit der Nachbaren/arZ.I.z f. Z.f.ff.cle L.L.V. ff tle peric. ö: commo6. rei venci. da im Gegentheil/
und ob die Felder und Hauser wohl gebauet und zugerich- wann niemand vorhanden / der Kauff von der Grund an
tet sind/l.z.F.f. ff. äejur.tisc. aufdie angewendete Mühe vor vollkommen zuhalten ist; V. L./. >5. scicj. t/t.n. 7. in f.
und Arbeit/Unkosten und Gefahr/ wie auch insonderheit Le Lonacin. cie LonrrsÄ. v. z. qu.2. punäi. 7. n. 12.
aufdie aus solchem Gut herkommende jahrliche Renten Dieses aber ist hierbey zu beobachten / daß wann inner-
und Früchte/t. 92.pr. cls leg. I.l. iz.pr. ff. clereb.eor. halb der benamsten Zeit jemand mehr geben wolte / der
qui tub rat. sunt. L!l.l6. L.cle relc. venc!. und endlich Verkauffer solches dem ersten Kauffer anzeigen müsse/da-
auf die dem Gut anhangende vißnitaten und Gerechtsa- mit sich selbiger entschlieffen möge/ ob er auch so viel davor
men / und auf andere Sachen mehr zu sehen / und nach geben wolle oder nicht / angesehen er so dann dem andern
solchen Umstanden derKauffschillingeinzurichten/undder in alle Weege vorzuziehen wäre. v.!. 6. §. r. 1.7. j. 8. ff. cls
Anschlag zu machen seyn/allermaffen wir Hieroben/da wir inck'emaciciiQ.l. n.pr.ff.eochl.zf. ff lleminor. Es
von dem Anschlag der Güter gehandelt / guten theils wird aber nicht allein dieses vor eine bessere Lonclicion ge-
erwehnet haben; vici. Oinner.<ie just. rer. pret. cZeKn. achtet/wMneiner mehr Geldes alsderanderegibet/son-
qu.2. n. 11. V^ekn. Letolcl. L-Zpeiciel. voc. Anschlag, dem auch/ wann die Bezahlung fertiger / oder an einem

cl. rir. 20. Lc (Zcecjen. Lontil. i7.perror. Nach- gelegenen Ort beschiehet/ oder/so der andere Kauffer sei¬
demahlen aber^der Verkauffer theils das vertauffte ner Person halber täglicher wäre/oder neuere Geding ein-
Gut immer hoher treiben / theils auch den veraccor- gienge/ die dem Verkauffer anstandiger und leidlicher wa-
«Zirten I^auffschilling bald bezahlt haben möchte/ ren / dergleichen zum Beyspiel ist / wann er keine Gewehr¬
es pfleget er / ihm zum besten / dem LonrraLl unterschied- schafft fordert / angesehen alles das jenige / was dem Ver¬
liehe Loncliriones hinzuzufügen.Dann was jenes be- kauffer zum bessern Nutzen gereichet / für einen bessern
trifft / verspricht er zuweilen das Gut in einer benannten Kauffund Bezahlung zu halten ist / v. 1.4.5 k. Lei. s. ff.
Zeit jemand andern / der ihme mehr darum geben will/ cie s66i<A. in öiem. Monier. XVürtenberA.Land -R.
v.rubr.Sl t.t. ff. öe sääiA. in äiem. welches dann auf p. 2. s. 164.^ seqq. R.ubr. N?ann einer verkaufft mie
zweyerley Weife beschiehet: Dann vors erste trägt sichs Vorbehalt mehr Aufschlags / auf eine benannte
tu/daß der Verkauffer einem den Kauffzusaget/ mit dem Zett.;c.L!Chnrba>kr.l!.and-R.p. i. ric. /. Soei-

ner
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mcr also Verkauft/ um Was aber dieses/ nem- cle ps-A.inrer Lmc .S- Veö^ lVlsnric- äe rscir Lonvenc.
iichdiefertigc25eiahtungdesversccorclirt-n?^a«if- 1.4- cir.zi.z».Lczz. und^earscino^!. ,.ru. cieLmt.
schillings beleget / so pfleget der Verkaufter unter- Vencl. k.el' io. ein mehrers nachgelesen werden kan. ^cici.
weilen nachfolgende BedingungdemLonrrs ^t mit bey- Lhurbayr. L.anv--R. p» r. r/r. 10. §. wann einer. zc.
setzen zu lassen/ daß / wann auf die bestimmte Aeic vas XVurrenberg. L.and- R. p. 2. 5ol. / 67 K.udr so vcr-
Z^auffgeid nicht erleget würde / der Rauff null und kausst würde mit Gedinz der XNiederlchüng umck
nichtig se >n solle, zc. in welchem Fall demnach / so diese nc gleiche Rauff-8umm» kc. Und die K.«torm der
Bedingungentstanden / und der Kauffer das Geld inner« Stadt Franckfurx/ p. 2. I'ic. 7.
halb der bestimmten Zeit nicht erleger hat / dem Verkauf- Nichtweniger gehöret hieher das sogenannte Ein¬
ser frey stehet / ob er das Gut wieder an sich ziehen / und stands - Recht / welches ebenermassen offtermahlen in
von dein Kauffer einen Abrrag wegen der Nutzungen/ demKaufteingedungenwird/vonwelchemwir aber weit-
imd deAdem Gut von ihm unterdessen vielleicht zuge- laufftig/ und nach allen Umständen bey demLap. dieses
fugten Schadens begehren / oder / ob er auf dem Buchs / so von den Umständen / die vordemRauff
l»6t nichts destoweniger bestehen / und den Kauffer zu hergehen / rr^Äiret / §. 7. gehandelt haben.
Bezahlung des Kauffschillings anhalten will. v. rudr. Und endlich gehöret auch hieher der Schirms--
r.r.Tcjel..Lommill. lnlhecieverö l.^t. in 5 kt.s.ff. Punct/oder der Punct von ver Gewehrjchafft; dann
rl. r. j. 6. §. I. ss. eocl. Und ist derVerkauffer eben nicht obwohln nicht ohne / daß der Verkaufter dem Kauffer die
schuldig innerhalb solcher Zeic die Schulden demKauffer Gewehrschafft leisten muß / obgleich bey demKauffvon
zu fordern/fondern der Kauffer istvielmehr gehalten/ihmdiesem Punct nichts gedacht worden; v. l.6» L, öseviät«
dieselbe vor Ausgang der Zeit ohngeforderr zuzustellen / so hat die ausdrückliche Versprechungder Gewehrschafft
oder wenigstens anzubiethen / andergestalt stehet rs obge- diesen Nutzen / daß / indem sonsten der Verkaufter nur in
dachter Massen dem Verkaufter frey/ ob er bey dem Kauft diesem Fall die Gewehr zu leisten gehalten ist / wann das
bleiben/oder von demselben abweichen will:l. 4.5. f. lf.cl« Gut vor Gericht entwehret wird/ v.!.s6. F.i. 6e eviÄ^

(üommils. 1.2 ff! eocl. -66.8cruv.Zx.s67r.2,.rK.Z9. Er auch hierzu so dann angehalten werden könne / wann
Im Gegentheil aber / wann der Verkaufter nach verfloß- solches vor einem Schiedmann geschehen ist; dahero dann
fener Zeit das Kauffgeld forderte / wäre davor zu halten/ diese(>'iuuiul nicht unnützlich/Kmfft welcher dezVeckauffer
daß er vom obgemeldten Geding abgetretten / weßwegen dem Kauffer verspricht / daß er ihm allemal/ es sey auf
er so dann / weil er einmaldiesenWeeg erwählet / bey dem was Ärt immerhin das Gut entwehret werden solle/
Kanffverbleiben muß l. 4. §. 2. Lc l. 7. ff. cl<- l^e?. Lom- eine sichere Gewehr styn wolle, v. Streck, cle Laure!.
rniss. scl6.l.2o.ff>6eOprion.I^cßat.LoiTscnt.'Wnrten,LonrrgtA. lec.l.2.csp. 7. §. 22. Und weiln auch sonsten
berg^ Ä.and R. p. 2. fol. 162. Sc leg. Ii.ubr. wann ei- der Verkaufter der Gewehr oder des Schirms halber
ner mit demGcding verkauffr/so vasGelv ausser Ziel nicht angefochten werben kan / wann von der hohen
nicht begehre würde / daß der Äauffnicbts seye. kands-Obrigkeitdas Gutin Anspruchgenommeu/odec

Churdayr. Land^R. p. r. rir. 10. §. VOann ein auch sonst aus LandsfürstlicherGewaltdemKauffer abi-
V»auff Lc. cum seq. genommen worden; per 1.1!. pr. ff. cle k.vi-I. als wird

Nickt allein aber kan sich ein Verkaufter mit vorge- ebenfalls höchst nnklich seyn / daß auch dißfalls die Ge»
dachten Bedingungen versehen / sondern er kan auch noch wehr dem Verkaufter aufgebürdet werde; weiches auch
andere Lonäkwnes dem LoncrsA mit beyfügen lassen/ in diesem Fall füglich beschehen kan / wann zu besorgen/
wohin vornehmlich dieses gehöret / wann ein Guc mir daß auf dem verkaufften Gut vvn jemand eine Servlruc
dem Geding der Wiederlösüng um eine gleiche vderDienstbarkeit p:«cenll>ret/ oder das Gut wegen ei-
Rauff-Summ-, aekauffet wird; dann/es maghernachnesNäherkauffsevinciretund entwehretwerdenmöch-
cine gewisse Zeit benamset / oder des Verkauffers Will- te / gestalten der Verkaufter der in dem Gut befindlichen
kühr überlassen seyn / wann er die Wiederlösung thun Dienstbai feiten halber nicht allzeit angesprochen/ v. l,
will / so muS der Kauffer / wann er von dem Verkauffee pen. A 6e Lvi'H. weniger aber in diesem Fall die Gewehr
oder dessen Erben / mit AnbietungdesKauffgelds um die zu leisten angestrenget werden kan / wann eine Sach ihrer
Wiederlösung angesprochen wird / das Gut mit aller Natur wegen entwehret wird. viä. scl ?n. V ös
Nutzung fahren lass n / und ihnen solches wieder einrau- rvi<I. n. 12. Weiln ferner der Verkaufter / sothaner
men"; l. 2. e. cle P2Ä. inter ^mt. Lc Venclir. l. 12. ff. Gewehrschafft halber auf daslnrerelle, das ist / auf die
äo l>. V. dsrp^. p. 2. c. l. c!et. l 5. wofern nur / im Fall verursachte Schaden und Kosten belanget werden kan/
der Verkaufter mehr / oder von einem Verkaufter mehr welches er nebst dem Kauffschilling ersetzen muß/ i.9. L.ös
als ein Erb vorhanden wäre/das Gut miteinanderausge- LvicA. und aber solches Interesse sehrungewiß/ und gar
löset wird, angesehen der Kauffer solches stuckweise fahren schwehr zu erweisen ist/ v. l. k. ff. cle pr«cor. Kipul. als wird
zulassen nicht ksnte gezwungen werden/ Lsrp?. p. 2. c. 1. dem Kauffer hiermitgerathen / daß er an statt des Inrer-.

welches auch von einem unter denen Erben auf esse däscluplum oder den zweyfachen Werth versprechen
vorgedachte Weise beschehen kan / wann derfelbige nur lasse / welches «juplum er hernach ohn allen Unterschied
wegen seiner Mit-Erben genügsame Lsmion gestellet/ begehren kan/es mag das lareresse gering oder groß seyn«
baßernMch den Kauffer gegen sie vertretten / undihn v.l.sS.pr.ff.cleLvlÄ Scl. >l.§. 14.^.^^.^.^. Wo^
schadlos HMnwolle .L-trp ?.c.cjet. 1 l .ir, kn< Übrigens bey er noch ferner dieses m beobachten / daß weiln der
hat der Kauffer mittlerzeit / als des Gutes währhafftigec Verkaufter nur in diesem Fall zur Ersetzung des lmerello
Evgenher:/ alle Nutzungen und Zugang zu gemessen; dar- angehalten werden kan / wann der Lvincene oder Klager
gegen aber auch alle Beschwerden/ so in Steuren/ Durch- sein lnceneion behaubtet / und das Gut würcklich entweh-
zügen / Einquartierungen und anderen mehr bestehen / zu ret hat / keines weges aber / wann er den procek verleb
tragen>Larp?.p .2 .c.i.ijet. 18. und von dem Verkauf- ren/und das Gut dem Kauffer zugehet/da doch dti Kauf¬
fer die Ersetzung der Unkosten / welche auf die scheinbar- fer vielleicht ein namhafftes auf den procek w- nde.i niüs-
licbe Besserungen gewendet werden müssen/ zu gewarten/ sen / daß / sag ich / dem Verkausser auch zugleich die pro-
viä.Lsrp2. cit.conffir. rles.ulr. von welchem allem bey cels Kosten aufgebürder werden mögen. v.5rr^clc.c. IV,
dem Larx-ovio s. c. i. per ror. ^.ickrero »ä!. 2. V. §. 24. k »s. Ja / was noch mehr ist / so kan auch dem

Schirms-
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Scberms - Punct insonderheit dieses ausgedungen wer- schlössen / und dann / ehe der Verkaufter das Gut deiü
den / daß der Verkauffer / im Fall das Gut von jemanden Kauffer eingeräumet hat/dasselbigegeärgert und verwar-
im Anspruch genommen weröen solte/ die gantze Klag auf loser worden / so wachset solcher Schaden und Gefahr
sich'nehmen/ und ohne öesKauffers Zuthun und Ungele- dem Kauffer zu/gleichwie wir schon anderswo erwehnet
aenkeitden?roceKauMeigeneKostenundGefahr aus- haben, v. §.z.ibHue 0O./. cte L.V.rubr. Lc r.c.K.Lc
führen will; ohne weiche Bedingung der Verkauffer nur e. cls pericul. k commoci. rei venci. Es wäre dann/ daß
dem Kauffer vor Gerichtzu »lMiren und beyzustehen / kei- entweder in dem Kauff ein anders bedungen / oder der
nesweas aber d/eganke Klag auf sich zu nehmen gehalten Verkauffer an der Emraum- und Überlieferung hinder¬
ist v.I^9.§.MkI.2i.L.llsLvi<A.Und weilenferner lich gewesen/ undzudemzugefügtenSchaden Ursach Ze¬
der Verkau/fer zur Leistung der Gewehr sich andergestalt geben hatte/ gestalten in diesen Fällen der Schad und Ge¬
nickt versthen darff/ als wann ihme der Kauffer beyzeiten fahr vielmehr dem Verkauffer zu wachsen müste. Wel-
ve: kündiget / daß das Gut in Einspruch genomn?en wor- ches auch auf gleiche Weis hierinnen Platz findet / wann
den seve/ so gar / daß er solchen Beystand auch nicht ein- aus Geding oder Lonäirion gehandelt worden / angese-
mal in diesem Fall zu leisten gehalten / wann er gewust/ hen vor Entstehung derselben der Schad ebenfalls dem
daß der procels deßwegen anhangig gemachet worden/ Verkauffer zukommt /1.7. ff cle L. L. V. es mag hernach
j / öc2O. L. 6e KviÄ. als ist dem Kauffer ft'. nerwei- die Bedingung mit ausdrücklichen Worten hinzugethan
t'ia zu rathen / daß er nachfolgende ^«aulu! dem Kauff- worden seyn/oder stillschweigend darunter verstanden wer-
B-lef einverleiben lasse. Es verspricht der Kauffer/ den. Welches geschiehet/wann man etwas in das N?aß/
sobalvcr nur einigerle«? Weise Nachricht erhalten oder nach den iLymern/nach Stübichen/icemnach
iölte / daß der Kauffer wegen des verpufften Guts Aasten/ nach Scheffeln/ deßgleichen auch nach Scdo-
vsn jemand in Anspruch genommen / auch unerfor-- cken / nach Duyenten / nach dem Centncr / und in
dert / und ohne einige ^iris äenuncisrion, oder Ani Summa Stückweis gekauffet hat; angesehen sv dann
kündigung / ihn zu vertretten / und überall Noch? der Kauff/ so viel die Gefahr betrifft /nicht vor perteÄ
und Schadlos zu halten. v.8rryck.c.!.§. 27. Gleich- oder vollkommen gehalten werdenkan/ bißdiegekauffte
wie nun der Kauffer vorgedachter Massen wegen des Sach zugemessen/zugewogen/oderzugezehlet worden ist.
Scherm Puncts sich auf verschiedene Weise prilpiclren v. I.z s. §.s.'. ff.cle L.r.v. Und dieses hat absonderlich
und versehen kan; also kan auch solches von dem Ver- aucb bey dem Wein oder andern Geträncken Platz / da
käuffer beschehen / wann nemlich derselbige sich ausdrück-- die Gefahr dem Kauffer nicht eher zugemurhet werden
lich bedinget / daß / im Fall das verpuffte Gut im kan/biß ihm der Wein zugemessen worden ist/ob er gleich
Anspruch genommen werden solee / er weder der denselben versuchet/und das Faß bezeichnet hätte: Gestalt-
Gewchrschaffthalben Rechenschafft geben / noch sam diese Bezeichnung vielmehr zu dem Ende beschehen/
auch denempsangmenKanffjlchilling wider erstat- daß dasFaß nicht verwechselt werden möge/als daß sel¬
ten wolte / welckes so dann der Kauffer/wann er es an- biges eingeliefert worden/ v.I.Z4.K,s.6.6eL.L.v.t.r.
ders eingegangen / auf sich ereignenden Fall / beschehen pr. ibiczue Lorotr. lit. 0. ff. 6e peric. Le commoä rei
lassen muß; per.I.2z. ff cleR..).s66. Streck, c.t. §.28. ven6. ^66. Vmn.aclF.z. n.4-ö!5.f. cls krnt.Venä.Lc

Gegentheil aber / wann derVerkauffer sich solches Lsrp?.p.2.c.26.cje5.2z. wiewohlen der Kauffer behut-
lu cht ausgedungen/ muß er obgezeigter Massen / denen ge- samer handelt / wann er mit ausdrücklichen Worten sich
mcmen Rechten nach so wohl die Gewehrschasst leisten/ bedinget/daß er durch die Bezeichnung und Beysetzung
als auch den empfangenen Kauffschilling wieder erstatten; seines Petschaffts sich keiner Gefahr unterwürffig ma¬
nsch sage denen gemeinen Rechten nach / allermaffen chenwol!e.v.!.i4.§.l.ff.6eperic.Lccommc>chreiven6.
hier n.cht vorbey zugehen / daß es an einige», Oertern fon- ^6c!.8lr7ck.6e Laurel. Lonrraü. le<I. 2. cap.7.;. 19.C6
derbare und Gewohnheiten geben kan / nach wel- wäre dann / daß die conrrsturende Partheyen sich auch
chen man von dem Verkauffer keinen Scherm begehren dißsalls anders verglichen/oder der Wein im Keller über-
maa / wo derselbige nicht insonderheit verschrieben wor- haubt verkauftet worden /1.2. cle peric. Le commo6. rei
dsn / dergleichen Ublervan^ in denen Oesterreichischen vcnrl. oder der Kauffer an der Abziehung des Weins
Landen anzutreffen / gleichwie solches bezeuget/ok. Lzpri- selbsien hinderlich gewesen/6.1.2. angesehen in diesen Fäl-
lW8urrmAer (idf.prsS-. Z I.L: Zz. Lc Zck^srTenrKaler !en allen die Gefahr dem Kauffer zu zuwachsen pfleget / so
jn?rocelt.ju6.!il,. I. gLt. s.csp. s. nach welcher inobge- gar/daß der Verkauffer unterweilen/wann er hart ver¬
dachten Landen bey Kauffung der Güter zweyerley Ver- fahren will / den Wein auslauffen lassen kan / so fern er
sicherungen üblich; tLrsilich / daß der Kauffer die Ori- nemlich seine Fasser selbsten zum Wein lesen / oder anders-
Linal- Inttrumenra übernimmst / und sich darmit selbst wohin bedörfftig ist/wiewohlen er löblicher handelt/wann
schermet; Zum andern / wann man den Scherm gegen er sich dieses Rechtens nicht bedienet, v. 1.1. §. z. ^ 4.
den Verkauffer ausdrücklich ausdinget/und ibme derent- 2. pr.1.4. §.t. ff. öeperic. L!commo6. rei venck Was
wegen die Oi isinal lnttrumcnrs in Handen lässet/damit von denenjenigengesagetworden/die in das Maß oder
er derselben zu seiner vekenlwn oder Beschirmung ge- Stückweis gekauffet worden/ eben dieses hat auch Platz
brauchen kan. Wo nun kein solches ?aKum vorhanden/ bey diesen Gütern / so der öffentlichen Schau oder
und kein Scherm ausdrücklich verschrieben worden / ist prob bedorffen / angesehen bey denselben ebenmaßig
zu erachten / daß der Kauffer den ersten Weeg/ nemlich der Kauff nicht vor vollkommen zu achten/ biß man die
sich mit denen Instrumenten selbsten zu schirmen / er- Schau darüber gesuhret hat. vici. kelorm. der Stadt
wählet hat. SucrinZer. 6.vblzz. Von der Scherm-- Nürnberg, l'it. 16. I^.Z. Ja was noch mehr ist/so halt
bungs ^Klag selbsten aber / und wie darinnen zu versah- man heut zu Tag an den ineisten Orten bey denen ligen-
ren / kan bey eden diesem ZuccinZero obll »4. nachgelesen den und unbeweglichenStücken keinen Kauff vor voll¬
werden. Das übrige aber / was von der Lviäion oder kommen/ wann nicht die Fertigung darüber beschehen/
Gewehr zu wissenvothig/ ist von uns bey dem Lap. die«» und solcher Gestalt die obrigkeitliche K.Ärittc2rion ersol-
lesVuchs/ so vvn denen Umständen rrscRret/ die get ist/davon wir in diesem Z^uch bey dem Lap. welches
vor dem Kauff hergehen / gehandelt worden. von denen Umständen rraKiret / so vor dem ^avff

Wann nun auf solche Weis der Kauff richtig ge- herg«hen/§. I .weitläufftig gehandelt haben; Vinn.
L!
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»e ->li s ?. /. c!e Lmc. vell6. n. 9. ^ci6. dern auch hierinnen/ wann er sich an dem verkaufst Mut
^üreenderaL.<;ttdR.P.2.rir.9.5oI.lf9.§.adermll- biß zu gäntzlicher Abtragung der versprochenen Kauff-
^ndcnGüttM zc. lcem Lkur^ayr.L .and -R. p. l. Summa das Dom.mum oder Eigenthum/ jedoch ohne

genven^ Ra-.iff:c. Gefahr / relervirt und vorbehält/ angesehen er m diesem

Was von denen Gütern selbften beygebracht/ Fall/soferne^it demKaufferzum Gant kommenMe/
eben Äs bat auch bey Erkauffung der Früchte ^latz/ einen grossen Vortheil wegen des Vorzugs zugemessen
miqesehm -s öfters zu geschehen pfleget / daß die Fruchte hatte / gleichwie w.r an einem andern Ort gewiesen ha-
cutge?eym ^ »^.r m^kier^e'^end auf dielen oder le» ben. v.8ckllr.^x.»6. ^.zo. rk. s8.Lc Lrruv.Lx.2z. rb.

nenÄttNvor ein Iahruin emen gewissen Preißerhan- 99. Dann obwohlen nicht unbekannt/ daß indem Kauff-
deltworden/in welchem Fall demnach/so durch feindlichen Lonrr-Ä durch die bloße ^ä.r.on oder Übergebung

Einfall/ Brand/ Hagel/ beharrliches Regenwettcr/grosse der Sach das Eigenthum ^^lelben mcht sofort auf denDürre/gefallen Mehlthau/die Früchte beschädiget/ und K außer gebracht werde / v.§.41 - >b>«jue cic l).
/ ldtl^erSchad nichtde-n oehend-^cr-n/ sow Weilen aber >edannoch solches un;we,ffenrlich gefch.ehet/

<>nnVipm ^eliandner maebet srs.I.8. §-I l>78« wann derVerkausser dem ^ausser geborgt hat/ cl. §. 4l»

d. n°-mZchmd»-stm»nn ^ ^ R-cht-Ährer noch nicht emig sind,
r ^ ° -»»««^4.d>- ob niKt dnrch die bloss- solches b-,chch°n/

Wü'rtenb»» Sehend- und Ernd-Ordnung^ Scda -i ^-6 §, 4'- ms. (da «on wir aber h.-run !-nnoch -»ras mehrer« melden wollen > als sche, sich der
Udrwens mußderV» Verkauffer am besten vor/ n-anner stch°°rbesag!-rm-,s-

E«« obnL Wd° rssÄch-n «°r sich g-b-" lass-n / und s-n da« vommlnm n.id Etgenthnm msouderh-t- r°l°e^-
kan sieb mit Anerbietung des Interesse oder der demKauf- ret und vorbehält.

l-"L ^4-'v-TÄe°d.ßauchdir Kauffer,falls er s-i-

^ eVl ez^tks--ick^c-rp-. I- -l°k, I s. n-nKauffschillmg!U-rlia-num-rlasser/mchIa«-Slnr°r-n ''^ickr 0 2 6ec «Z7 n. 6.t^ev. 26/usl.ub. lib. z. esss. sondern nur die gewohnlichen Uluren dem Verkauf¬

es arc I« v.rw aci pr.l.6eL.v. n.s.0I6cnciorp. class. fer prM.ren muß/ j. t' ff. cie penc Lc commoä.rei venlj.

^ I '(Ame? 2 I^cl. 10. N.22. ö-leqq. süique plu- als isies abermalen rathfam/daß derselbe wegen desVer-

re. Oisse»r 7/me^' L ^ -6 cic 6e ^ V. tti. 8 ^1- zuges in etwas weite. 6 und harters verbindlich gemachet

?ar^/'ua cle'lenrenr qvX proeo quo6 mrerest. werde/so mit nachfolgender Ll^usu! füglich beschehen kan:

-6, 4 c Z-I x vF.-d'm-. c°nrr°^ z°. Massen -m» h.e.b» der Verrauffer ansdrncktt»

6e L°nc.2k. Mpul. c. 9.n.6s. Undzwar soll bedinget/ daß/ tM FallderRausser zu geseyterAe,t
sothane Einraum- und Übergebung beschehen mit allen die Kauff Gelder mcht abtragen solte /ders^be als,
dem ^ Nukungen / perrinenrien und dann zur Ersetzung alles lnreresse und Schadens
Zugehörungen /nacb derjenigen Maß / als wie be? verbunden seyn solle: Oder auch ausdiese We,6: Sol«

d!m Ä da von der Slchechcit / Gerechtigkeiten te auch e.ner unter beederse.ts Lomrakenren dleftnund S-schrverdendes Gms gehandelt worden/ m LonrrsÄ emmcr Massen nachzukommen läunng
diesem Buch vorgeschrieben haben: Und werkn hierbey «erden / so soll der ander ^heü an solchen LonrrsÄ
a! weiM w^W wer eigentlich unter den con- nicht Verbunden / sondern davon ganyUch abzutret-
rrakirenden Partheyen mit der Lieferung oder Zahlung tenbefuger seyn. vlcj.Srr^c-^ ci.rr.leÄ .2 .c»p .7 .§.i r.
de»l Anfang machen solle / als erfordert die Billigkeit / daß ^6 /. z.
derjenige / dein an Haltung des Kauffs am meisten geie^ denen dem verkaujften Gut anhangende Nutzun¬
gen/zuforderist daran ftye/ damit derselbe seines <.yeiis ^gen m,dZugehörungen / und was der Kauffer abson-
förderfamst vollstrecket/ und ihm von dem andern/oa^ er h^lich darbey zu beobachten / haben wir in diesem Buch
dasgekauffte Gut/ oder dasKauff-Geld noch nichtgeuef-- gehandelt. ^c>6.nocgc./uricj^ s6csp.7.§.

fert / nichts fürgeworjfen werden möge. v. Cyur--Oayr. ^ ^p.24. §. z. n.2. Lr 6enique g6 csp.

L.and--R.p. 1 rir .8.§.und demnach Ykerbev .zc. 9cacy- ^ Was bey der Sicherheit x. vSrdemKauffzu
dem aber die gekauffte Sach nicht allzeit m Gegenwart ^hx^cken. ec. §. l-öe 2.
der comrskirenden Partheyen überliefert werden kan/ ^ ^

VWxNSSL « «« « «»

nacb ücb'iebet/ daß der Verkauffer hierdurch demHauß/dcumnen er erzogen und gebohren worden/und

, in welcher er dann darnach ^-7-bWe.o gewöhn«^b-ili>l>-b dieses Gut vielleicht ziehet, v .l. 22. <-..6e»6min.rur. Nachdem aber zu vesor-

sfbm- mvor emem andern verkniffet worden. I. 1 f. 5 de gen/es möchte mittlerzeit allerhandVerdrießlichkerten un,
terihnenabgeben;a!swirdambestenftyn/daßder^

6 L Zeilen aber öffters aeschiehet / daß der Verkauffer kauffer ein gewisses Geld dem Kauff-Brieff einverleiben
Gur dem ^au^ / ehe und bevor er von lasset / welches er dem Kauffer zu geben verspricht / »0 fern

d-mf^d"Sch»
ks», npssalten mrcikbi'n / dal? er sich mit gewissen r>o l. 2 !.§.». lr'lZL^.t!>.v, oder/ dap ^ auf einege^

Linula'ennersihe/damit er nicht gefahrer werden möge/ wisse Zeit/ odergar/ solang eS ihm gefallet/ si'lches ein-
V.^».6-I-e- willige «»1«-»- Son-

«mmiTl^i^°min°r. Unddi-1-sgefchi.h-tnnt-ran- ften aber/wodichs unterlassen worden/ oder auch d-^r
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Käuffer dessen ohngeachtet sich^umAusziehennicht be- sim L.and--Gut zu gelegen/ so gany frey unbe,
ouemen wolle / müste der Richter dieser Sach den endli- schwehrt und unverpfändec ist / auch keinen Smß,
chen Lluöfchlag geben / und öabin trachten / daß solche Steuer / Geschoß / noch einig andere Gefalle geben
Leuth/ welche grossen Haß umeinander führen/ und sich darff/ immassen er selbiges aufdiese rveis erkaufft,
untereinander allerhand Verdrießlichkeitenverursachen/ vollständigbezahlet/ btßhero ruhig/ und ohneZSe-
grössers Unglück zu vermeiden / voneinander gethan wer- schwehrde beftssm/genuyer und gebrauchet/ (Wann
den möchten / da Mnalen ohne dem ein jeder Lcmrrsät aber einige Beschwerden auf dem Gut hassten / müssen
mir dieser stillschweigenden Ltaulul zu verstehen / wann lelbige an dieser Stelle deutlich exprimirer / deßgleichen
die Sach in Sem Srand / da sie jetzt ist/ verbleiben auch / wann das Gut jemanden zu Lehen rühret / solches
wird. vi6. omm'aö. l. 14. tk. pro loLio. gemeldet / und zuvorderisi der Lchenher:licheLonlens

darüber ausgebracht werden) vor steh und seine iLr^
^ §. s. ben zu kauffen gegeben/ demliVohl-tLdlen und Gel

Übergebung der l^rorocollen/Urbarien Gült- strengen Her:n !>!!< und allen feinen <Lrben und^und Aehend - Register / deßgleichen auch ande-i Nachkommen / darein nachfolgende Guter / besage
rer Vocumemen haben wir bey dem Cap. dieses Buchs/ des besiegelten Registers/ welches er dem Her:n
so von der Sicherheit vor dem Kauff.zc. crsÄiret ge- Rauffer mit diesem Vrieff zugleich übergeben / ge¬
handelt. ^ciä.ketorm.der Stadt Franckf. p.2.cir.z. hören; (Hier müssen vornemlick aller Unterthanen Hau-
§.19. « scr/wie auch die Söldner und Kodier expnmiret/zugleich

^-6§. 6. aber auch darbey gemeldet werden / wieviel deren an der
c^?Jcht weniger ist auch von dem Kauffl Schilling Zahl sind / und wo sie wohnen; was sie jährlich am Be-
^und dessen Erlegung / wie auch von denen Nachfn-- stand-Geld oder Gultgeben/ oder was sie an Gmaid rei-
iken / in diesem Buch hin und wieder gehandlet worden/ chen/und mit was Maaß dasselbe gewahret wird / irem,
und solle noch ferner hierunten etwas davon gemeldet wie viel sie jährlich an alten und jungen Hunem/an Gän-
w-rden. im / Kaß / Eyern und dergleichen Kuchen-Speisen bezah-

§. 7. len; Ferner / was sie Zehcnden geben / und ob sie selben
(VZOnLLinsthreibungdcs(^onrrsLts bey denen Gel ^n E^d odc>. an (^ctraid reichen / deßgleichen auch / an
^richten aber/ und von der Fertigung haben wir ^s 5^ aus!chut^

bey dem Cap. welches die Umbständ/sovor demKa»sf odes-^a lleli das Haupt-Recht/ und wie

Aus welchen allen demnach mit leichter Mühe zu er- sie darvor
sehen / auf was Art und Weis ein wohl - verclsululirter
Kauss- Brief oder Kauss - kecels zu Papier zu bringen. , ^.ö-"- e ferner/ wie vie!?)?c rgen-Äecker da seyn/
11ns) Iveilen dieses aemeinialiel) auf nveverle» Äöeife be- ^ ^ stucken sie gelegen / und ob dieselbe gegen nie-

1 ? Mit Ä bu. ä eims oftent chen^^ mandZehenbar/ auch wie es mit dem Trieb und Hut dar-
mdd:mZ?ond^ aufbeschaffen; wiev.elTagwerckW^

^ ni^ ^iaka-'buna der bißberiaen Anmerckunaen ob sie ein-oder zwey-mathlg/nemZehend-frey
w nÄv kc'rmu.eÄ beysetzen Unmemungen ^ ^ vorhan-

Wann demnach die Parthey den Kauss kecels von Brenn-Holtz: Was
einem ^oraric» wollen verfertigen lassen / kan solches ohn- ^ ^ ^ >^'rgwerckeii/icem, ann/f^aiifs^laende Weise aeÄenen Wembergendaseye/undobkeinGultoderWeinzehend
geschrauss^.gni > L. . . . lahrlicheinkomme/undwasdergleichenmehrist/welches

55m Namen der Heil, uncheilbaren Drey: alles an dieser Stell insonderheit gemeldet werden soll.)
faltiakcit Amen zwar Mltailen und seden ?crcincntiett und?uF

dem dieses oAne Instrurnenc ,u lesen vorLommet/ Gärten/Aeckern/ U?:'c /en /Hoiymärcken/ VOassern/daß in dem Jahr Lhnstt unsers HErm und Heylan- mühl-Rechten/ an we^d / an Feld / an iLgarthen/
des 1701. m der neunten Ronnsch .n vwß-Aayl/ zu ^ VOeegen und Stegen /Grund und Voden /Ste--

L.atem IncliLtw genannt/bey ^egler- nnd^er :schl ,nI und Stein / gebauten und ungebauten / ob- unddes AllLrdurcb'üuchtlgsten/ ^)r0oMachttgsien und unter der lLrd/ an besuchten und unbeluchcen / wie
UnüberwindlichstenFürsten und Ymn / Her :n das alles Namen haben mag/es seye hierinn bename
l^eopolciideS Ersten dieses Namens lc. (Hier muß oder nicht/klein und groß/aufeben diese weis/wie
der gantzeKayferlichel'ltul, und dieJahr derRegierung/ der ^>en Verkausser dieselben gebrauchet/ oder von
sowohl im Römischen/als auch im Hungarifch-undBöh- Rechtswegen hat gebrauct?en tonnen / sollen oder
mischen Reich mit inlsriret werden ) den z. ^nusrii der mögen/ nichts davon ausgenommen: Also und der«
N?0hl-Edelgebohrne und Gestrenge :c. Her! N. gestalten / daß gemeldter Her: Käuffer samt seinen
Gerichts «-Her: zu mich Endtsbenanncendlora- Nachkommen besagtes L.änd--Gut mit allem wie
rium Vormittags um ?. Uhr nebst denen hierzu re> es der Her: Käuffer gehabt/ nuyen nießen und ae«
quirirt-.nBezeugen / Namens 51. und N1^. in seine brauchen soll als sein eigenthumblich Gut nach scl-
VehausunZzuN. in der Gaffen ^.gelegen/ absonl nem Gefallen: (Nk. ?ln dieser Stelle muß dachemae/

derlich aber in seine Wohn--Stube/ dessen Fenster was von der Obrigkeit rranstenret worden/fein k/arundgegen Mitternacht gerichtet sind / beruffen lassen/ deutlich / umb alle künsstige Strittigkeiten zu vermeiden
(wann aber die Onrrakentcn bey dem ttocsrio exprimiretwerden.WanndemnachdieHoĥ und Nie¬
erscheinen / wie offtmalen zu geschehen pfleget/ muß fol- dere Obrigkeit zugleich rrsnslerirt worden/ist es besser/
chesdarvor hineingeMwerden) und mir daselbst so man gebrauche sich dieser socialen Wort / mit aller
viel zu vernehmen gegcken / welcher gestalten er Hdh-und Niedem--Gbrigkeit,alsdaßmandiese (Ze.

oera/.
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veritl. Wort/ mitaller Obrigkeit hinzusetze / angefe- den solte/ den Herrn Rauffer eine beständige und
henannochcklpuMch/ob unter der Ll-zulu! mit aller sichere Gewehr seyn wo/ie ^ie solchesam f»guchi.e
Obrigkeit alle Gerichte begriffen, v. keto!6.1k. pr. und besten geschehe«, kan ; uns zwar derzcMren
voc. Gericht. Insonderheit aber wird des Blutbanns daß er im Fall der Entwehru„g demselben ansiace
oder der Fraglichen Obrigkeit nicht zu vergessen seines prserenclirten Incerells ntchc allein das Du.
seyn/ v.1. i.K. 6sOtk.eju8 cuimancist. eü^unsö. des- plum, sondern auch obgleich der Klager oder ^vin-
gleichen auch dererjenigen Stück/ so denen K.LsaSienbey- cenr sein Intention nicht behauptenkönte/ alle des!>
gezehlet werden/dann weilen die nicht so leichr zu halben aufgewandte procell-Kojren zu bezahkni
rr^»ieriren sind/als ist es sehr nutzlich/wannman nebst auch / sobald das Gut in Anspruch genommen
der Lcncrsl. (,'jsului mit aller Hoher und Niedern würde/ die ganize ^Äion aufsich zu nehmen/ und ohn
Obngkeit; Item mit allen Herrlichkeiten / Rech- ne des Herrn Rauffers Zuthun und Ungeiegenheit
tenuud Gerechtigkeiten / welche LIsulu!« sonst einen aufseine eigne Kosten und Gefahr den l^occi? aus-
grossen haben/ v.Lorckoir.p.^.Lonlii.izperroc. zuführen und den Herrn Kauffer/auch unerfordert
Mich die Kegslia lpecikcire/ damit man nur nicht Gele- ohne einige l^irisöenunciacion oder Verkündigung/
genheit zum cklpuriren geben möge. Welcher Gestal- sobald er nur Nachricht erhalten/ daß das Gut in
renwir dann vor gut ansehen / daß auch dieses exprimi- Anspruch genommen worden / zu vertretten / und
ret werde/was es mit der Forstlichen Obrigkeit und überallschadloßzuhalten/verbundenundverpflich-
dem hohen VOildbahn / samt dem kleinen N?aydn tec seyn solle/ getreulich und ohne Gefährde. (Will
werck und Vogelherden/ auch auf den XVeyhern aber der Verkaufter sich von aller Gewehrschafftentiedi--
und Wassern zu schienen / die Rebhüner zu bestem gen/ muß solches an eben dieser Stelle beschchen/ und das
cken/ Irem/ mit dem Heyen und Reiten / und was obige ausgelassen werden.)
demselben anhängig / vor eine Beschaffenheitkabe: Dargegen aber versprichtder Herr Kauffer
Item/ wie es mit Bestell--und Verleihung der pfar: vor dieses alles anstatt eines KaufftchililNIs inbewandt/ und ob in dieselbe keine Unterthanen oder Ze- guter gangbahrer ?Nü-iy zu geben und zu bezahlen
hendgehörig/undwasdergleichenmehr ist/welche— ft. wann aber die Bezahlung würcklich beschehen/
cial-LxprelNones deswegen diesen ?ormuln, mit allen müssen nachfolgende Worr gesetzet werden / dargegen
Zwängen und Bauen / mit aller Gewaltsamkeit/ aber hat Kauffer — fl. davor zu geben versprochen/
mit allen Ehren / Rechten und Gerechtigkeiten/ auch solches Geld an einer unzerrrennren Summ
mitallen Gerichten/Vogteyen Freveln/Einungen/ paar ausgezahlet/daher er dann auch hiermit über
zc. vorzuziehen / weilen die Lenersl -kormuln, ob sie solche Kauff--Summ mit ausdrücklicher Begeb¬schon im übrigen einegrosse Würckung haben jedoch in ei- und Verzeihung der Ausflucht der nicht entrichte-
nein oder andern annoch strittig gemacher werde können/ ten oder nicht empfangnen Kauffzelder / wohlben
dahingegen dieSpecisl -LxprcMone!; alleStrittigkeiten dächtlich quittiret / und losgezehket wird. Wann
abschneidsn.Wann aber die Vogteylich-oderGenchtnaber auf NachfristenoderNachziehler gehandelt worden/
barkeit allein rransferirt worden / ist es ebenfalls sehr muß auch dieses allhier deutlich exprimiret weide.)5Vor-
nutzlich/ daß dasjenige / was derselben anhanget / und bey sich aber derHerrVerkauff.r nicht allein biß zur
strittig gemacht werden kan / eigentlich exprimirt werde/ gänyl.Sum Abtragung derobberührteKauffSum
sonderlich was die Bestraffungen angehet/ in vernünff- dasVominiumundEigenthumaufsemverkauffcen
tiger Erwegung/ daß an vielen Orten etwas zurVogte^n Gur reierviren (bißweilen schlaget er eine tt /porbec- da-
iichkeit gehöret/ was anderswo der Zcnt anhangig ist/ rauf/)sondern auch dieses ausdingen will/ daß so der
und so auch im Gegenschlag; allermassen solches bezeuget Hr,Kauffer den Kauffschilling binnenMonatsfrisk
V ^ekner. ob!. pr -i <A. voc. Zenr. vers. lunc erism quze- nicht entrichten wurde / der Kauffgänylich .innul-62m Oimina öcc. Lc voc. Vogtey. veri. ex ism^iÄis jirt und aufgehaben seyn solle,' (will sich der Ver-
pscer ?r. Lr.-m. p. z. qu. 109. n. 21. Lc Lr. kauffer aber dieses ausdingen/ daß wann innerhalb ein
rel.cie^unzc/. inter.^ib. 2. c. s .inkn) tt?es- nergewissen?eit ein anderer etwas mehrers d«vorwegen sich dann der Herr Verkaufter nebst seinen geben würde, derKauffaufgehaben seyn solle/oder/
Nachkommen > in Rrafft dieses Briefs aller Rech-- will er sich auch zugleich den^lViderkauffrelesviren/ kan
ten und Gerechtigkeiten/ so er an diesem Gut habe/ solches an diserSrelle beschehen.Wann er aber denKauff/
hiermit in bester Form Rechtens verzeihe / und das) so fern sich der Kauffer saumseelig erweiset / nicht alsofol t
selbigedem HerrnNauffer/ auf obgedachte VOeis snnullirenwill/kaner sich zun> besten diese dlsusul mit
undArtwürcklicheinraumet/(wann aber diewurck- anfügen: Daß/im Fall der Kauffer in der bestimmn
liche Einräumung nicht alsobald beschehen kan / mußfol- ten seit den Kauffschilling nicht abtragen solte/ er
gende Llsusul hinzugethanwerden; Und ihn mittelst alsdann zu Ersetzung alles lmercsse und Schadens
Überreichung dieses Kauff^ Briefs in den völligen verbunden siyn solle: ) Übrigens aber wollen beede
Besiy desselben stye / wobey auch dieses auszudin- Theile sich aller ihnen zukommenden Freiheiten /
gen nutzlich / daß der Verkauffer indessen vor VOolehatett undAusflöchten/lnsonverheit aber des
alle Gefahr haffcen solle/ ) mit der Verstehen remecüi l. 2.L. kleli.elc. Vencl.iimuIzticonr!-a<Äus,sll»
rung / daß er je und allezeit / es sti« auf was Art rer Mwm czusm icriptum. c!o!i ma!i, errorig 5cc, und
und Weiß das Gut immer angesprochen / wann dergleichen wissentlich begeben / auch dahero mich
es auch von der hohen L.ands<-Obrigkeitgeschehe/ zu iLnde benannten Norarium ersucht und viebet^
das ist / aus L.andesfurstl. Gewalt abgenommen/ ten haben/ daß ich solches alles a-j nocsm nehmen/
oder auch jemanden einige Beschwehrde daraufew und hierüber ein und ander Inkrumenc ausf.mgez,
stritten/ ungleichen wegen eines Vorder-Rechtes möge:
oder LTlaherkauffs vsn jemand anders als von dem Nnd dieweil ich d? aus Txöm.N.aysMafcff.
HennVerkauffer(immasftnersich dasselbige/wannZl^acht und Gewalt offenbakrer ^or?rn sn?bsi dcn
das Gut wieder verkaufst werden solte / per exprel- hierzu erbettenen Zeugen / Nahmens V7. N. und
lum hiermit vorbehält) und eviociret wer-> N. V7. beeden Burgern allhier/ bey vorgeschrieben
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nenRauff und Verkaufs per/ahnlich gewesen / und
»vas vorgegangen selbst geschen und gehöret. Als
ha'sich solches fleissig prorocoliiret/hierübergegen--
rvärtiges Inkrumenr avsFefertiger / mit eigner
Hand geschrieben / vttd-lebst den Gezeugen unter¬
trieben/ auch mem^orsrist 8>Aner vorgedrnckt
und mit unsern pitt/cHaffcen bekr«fftigee: Gesche¬
hen sind diese Smg im Jahr/ IncjiÄion. Kayscrl. Re-

(^.8.) NN. als hierzu gleichfalls erdnu-
ner Aeug.

(I-.8.) ^evius Le l'itlus.
Wann aber die Partheyen selbst / ohne Zuziehung

eineskotsrii den Kauff- li.ecelk aufrichten wollen / kan
solches kürtzlich folgender massen geschehen.

Au wissen: Daß heut clsro zusammen tommen
diK. und !>kdk. und haben mit einander einen unrvi»

gierung/Ort/Monath/ Tag und Stunde/ wie ob- derrufflichen Kauff-auf folgende Weil«

ftchet. . , „ , geschlossen:dl. >!otar>u8 Imperial. publicus) u> ^ g. repeurt werden / was im V0N-
rarus, sä bunc sÄum clebitc, 8? le- Instrument weitlaufftig angeführet worden. Zu end
^ir!mo mo6c> reczuiutus, m naem so fern tzinjge dqrbey ge-
prs-mittorum. Wesen/gedmcken.

(I..8.) als erbettenerZeuA

Das 1-XIV. Lapitcl.

WasnaDdemKausshandel zuverriAtm.

Innhalt.

§.», Dem Känffer soll das V«rkauffre eingewiesen/ und die Un«
terlhanen zur Angelobung vorgestellet. §.2. Die M«rck-
steine und Grank-Scheidung gebührlich gezeigt werden.

K. z. Derselbe soll die Angab und Fristen verglichener mäs¬
ten erlegen, h. 4. Die Ngchbarschasst zur Gegen - Freund¬
schasst verbindlich wacbcn. h. 5. D" Untertbanen mit
Neuerungen ungekränckt lassen : Dcnenselden das Recht
mittheilen / und ihnen mit ernsthaffter Freundlichkeit be¬
gegnen.

§. l.'
lAnn nun die Emantwortung von dem

Verkaufter an den Kauffer geschehen soll/
so hat dieser dabey zu bedencken.Erst¬
lich/ daß ihm vermög des Kauff-(^on-
trsÄs alles und jedes getreulich und ohne
Abgang angewiesen und eingeliefert und

die Grund - Stücke/ so er an deren Anschlag einen Zweif¬
le! trüge / zu - und ausgemessen werden. So Unter tha«
nenzumGut gehöreten / sollen ihm dieselbe zur Angeld
dung vorgestellet / und einer nach dem andern/ ob sie sich
zu allen denen Schuldigketten die ihm im Kauff verspro¬
chen worden/ verpflichtet erkennen/ abgekört werden/wozu er von der Landes - Obrigkeit um eine Lommi5-
«on dazu abgeordnet zu werden bittliche Ansuchung thun

' §. 2. Zum andern sollen dem Kauffer die Marck-Steine und andere Grentz Scheidungen iolennirer mit
Zuziehung wohl erfahrner friedfertiger und junger Leute/
dieinskünfftige auf benöthigten Fall davon Zeugniß zu
geben wissen/gezeigt werden: Wobey vornemlich die an,
grantzende Nachbarschafft zu erscheinen ersucht werden
soll/damit durch deren Gegenwart und einstimmige Be-
kanntniß alles ordentlich / krafftig und ohne falsche List zu
gehe/ und künfftigen MißHelligkeitenvorgebauetwerde.
Ware aber ein Land-Gericht vorhanden/ so sollen die an¬
leinende Gräntzen mit Zuziehung der benachbarten
Herrschaften beritten und besichtiget werden.

: Von Marck-und Grentz-Scheidungen^ ttokberz
«ä.,. libr. I. ^46.1

F. z. TMens soll der Kauffer hingegen zeitlich da¬
rauf bedacht seyn/das; er die Angab zufammt den Nach¬
fristen auf die verAchme Termine und Ziele ohne Ab¬
gang mir guten ganchabren Gelde seinen Oeäk zu erhal¬
ten und zu vermehren/abftatten/daer wiedrigenfallS/so er
sich hierbeysaumseeligerMen/ und eine Frist zu Verän¬

dern hinaufwachsen lassen würde / seinem Ruinund Veri
derben gemeiniglich nahe seyn würde.

/s.4. Vierdtens: Nachdem er nun das Gut bezo«
gen soll er zum guten Eingang seine Nachbaren durch seine
Leutseligkeit und Höflichkeit zur Geqen-Freundschafft ver¬
bündlich machen: damit er inskünffrige vertreulichenUm-
gangs/nachbarlichen Raths undHulffe sich zu getrösten
habe. Wovon allbereits obm im ersten Buch an semen
Ort umständlicher gehandelt / und deswegen hie zu wie¬
derholen unnöthig ist.

§ s« Insonderheit soll er fünfftens wo Unterthanen
bey dem Gut vorhanden/ sich vor allen Neuerungen hü¬
ten/ und sie mit neuen Auflagen keinesweg^beschweren/
sondern bey ihren alten Herkommen ungekrancktbleiben
lassen: in ihren billigen Angelegenheiten gerne hören/ und
dem unschuldig erkannten Theil ohne Ansehen der Per¬
son zum Recht behülfflick schn : Insgesamt aber und al¬
len und jeden in ernsthaffter Freundlichkeit begegnen/ und
hierdurch die Hochachtung die ihm gebühret in allen sei¬
nen Handlungen zu erhalten trachten; Wovon unten im
andern Theil ausführlicher geliebts GOtt / gehandelt
werden soll.

ReM-AmnerckunM.
^c! Qip.64. Wa6nach dem Kauffhandel zuver-

richten.

Ach dem geschlsssenenKauffist nichts mehr übrig/
Aals daß erstlich der Verkauffer dem Kauffer das
" verkauffte Gut mit allen seinen Zugehörungen

einräume/ der Kauffer aber vors änderte/ das accorckr-
te Kauffgeld bezahle; Von jenem ist von uns im dem
vorhergehenden Eap.weitlaufftggehandelt worden/ so
daß wir darbey nichts mehrers ausser diesem zu erinnern
haben/daß durch die blosse H'rZMion und iLinrau/
mung des Gutes das ii^genrhum auf den Kauffer
nichta-bracht werde / per §> 41. j. cZek.. v. !bicz; V0H0.
re;: Welches in dem Kauff-^onrraK deswegen also be¬
liebet ( V. cie öe §. 40./. c!e R.. l).) Weiln in
demselben die Irsäiüon und tLinlieferung jederzeit un¬
ter dieser stillschweigenden Lonclirion undBedingung be-
schehen zu ftyn scheinet. XVann der Kauffer das accor-
äirce Kauffgeld würde bezahlet haben/ v. I^arpprecbv
s6lj.§. 4i.).cle^.. O. n. 16. Lackov. Sc Vknn. aäeuncj.
0.1. 2.0.15.0. c. bi ttkbn, scl V^e5snb. üc. 6e L.

L.V.
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K.V. in kn. DaHew dann der Verkaufter bey dem vorstelle / gestatten,eiligeihrer neuen Herschafft schwv-
Gant-^roceffdieverkauffte Sach wieder abfordern und ren müssen/ daß sie derftiben getreu unv gehorsam
iuruck nehmen kan. v.l.s./.iz.ik.cle7'ribut.s <A .s6cj.(ZziI. auchdemGeborh gewärergftyn/ lnsondechett aber
2. 0. i f.n. 2.6c carpz:.p. 1.0.25. rief. 17. n. 6. ö! 5eq. den Schaden wenden / uno oem Launen befördern
Gleichwie esaber keine Regul gibt / die nicht mir ihren wollen ; und diese Pflicht/ wird mehr allein von den
sonderbahren Lxceprioncn und Abfällen versehen; also L.andsherrn (inwelcher Absicht man sie Lands osdev
hat es hier ebenfalls diese Bewandtnuß/ dann wann der iLrbhuldigung nennet/ v. Victor ck« exempc. Loaclvs.
Kauftet dem Verkauffer aufandere Weise 8snztaÄion -y.n.zS.Sc^lersbLKrenbsckäe^tscib.lmp.p^.c.
geleistet/ und entweder einen Bürgen oder Pfand gege- ?8- n- 2.) sondern auch von dem Gerichts <und VontS!>
ben/oderauch demselben geborget hat/in diesenFallen hat Herrn gefordert / auch in diesem letztem Absehen eine
ersichdesEygenthumssowohlanzumaffen/als wann er Vogtey-Pflicht/betitelt. v.Lrtel.cie^unscj.inier.Qb.
den sccorclirten Kauffschilling würcklich bezahlet hatte. I.c. 2.0ds. l. Und zwar wird dieselbe an unterschiede-
§.4l./.6s k..O. Lc l. 19. ff. 6e c-.?.. V. Was aber nen Oertern unterschiedlichabgeleget; Dann au einigen
von dem borgen gemeldet worden / darinn muß man Orten leisten die Unterthanen gar kein Cörperlichen Epd/
von der Intention desVerkaufferswohl inkormiret seyn/ sondern müssen nur an statt dessen ihrer HenschafftHand-
angesehen nicht alsofort davor zu halten / daß er dem schuh/so ausdem Tisch liget/ küssen: Anderswo pfleget
Kauffer geborget/ wann erihm dasverkauffteGutein- ihm ihreHenschafft einen Stab darzureichen/ welchen
geraumet/und nichteS darbey gemeldet hat/ cl.l. 19.ff.cle sie mit den zweyen vordern Fingern anrühren müssen. In
e. L. V. Vi6. Vinn. 26 cl. /. 41. n. z. /. cle k(. O. idiq; ci- Oesterreich ist anvielmOrten diesesHerkomens/daßihns
rsr.ksk. Gelenk. öeLackov. LbriKin!?.V. z. äec .yf. ihre Henscha^t dasSiiffc<-Saal ^sder Grund -Äuch
n. 4. ttsbn. sä Gesenk, rir.clc L. V .in lin. (Zsil. 2.0. vorleget/darüber sie mir zweyen Fingern schwören. Ja
if.n.6. ^Iollsr4.8emekr.c.28.sclcl.(^rsevse.!!b.2.col,-an vielen Orten legen sie den Eyd nicht eher ab/ biß die
clul?l s.donll6. i.Oilsem.Lctineiclevk'.aci6.5.41. n. s. Henschafft be^ ihren Adelichen Treu und Glauben
I .clek..O. s? Xienock. z.pr«s.29 .n.t. sondern es müs- ihnen ihre alte Gerechtigkeitenbestattiget. Lrrel. l.
sen andereUmbstände vorhanden seyn/ (wofern er an- o!< 6. Weswegen eine iede Herrschafft absonderlich
ders solches nicht ausdrücklich gesaget) aus welchen man dahin trachten solle / daß in diesem Stück alles bey dem
dieses schliessen möge- Dergleichen Umstände zum Exem- alten Herkommengelassen/ hauptsachlichaber keine neue
vel sind/wann er demKauffereinenTermin zurZah^ clsusuln dem ^ursmenc einverleibet ; Vi«j. ^verksrcj.
iunggejeyee/ j. z.L.clepgäk.inceremt.obgleich dersel- /un. V. r. Lont. 1. n. i8O.öl8ckr»ct.6eteucl.p.lo -le-A.
bigesehrkrutzware.^ce5.s6cir .v cieL.L.V.n .7. Oder/ I-.n. 98. Oder auch die Unterthanen zur Cvrperlichen
wann er gegen dem Kauffer/ der sich wegen Geldmangels Eydesleistunggenöthiget werden / wann sie bißhero/ dem
beklaget/soviel sich heraus gelassen; Er möge nur hin«- alten Herkommen nach/ nu> bey dem Hand-Gelübd ge-
gehen/er verlange es feyo nicht/ wann er ihm nur lassen worden, v. <^s5p. ÄeAl.scl prsx.Lalvol.Z.^o-
solcheshernach gebe; Und was dergleichenmehr diles.Lonclul^ Le5lick. p. z. clsc. n. zi.
ist. Vicl.Vinn.sclc!.§.4i »/.cle k.o.n. 2 .vers. kiclcm Endlichen will auch dem Verkauffer dieses zu stehen/
emroris lecurus fuerir. Weilen sich aber unterweilen daß er die N?arc?ungen und Granyen dem Kauffer
solche Kauffer finden / die nur mit Betrug und List den richtig anweise/ worvon wir in denen vorhergehenden
Verkauffer anzuführen gedencken / und nicht einmal et- Lap. gehandlet haben.
was zu bezahlen willens haben / als ist zu wissen / daß/ ob- Don diesem aber nemlich von dem sccorcZir-
gleich der Verkauffer einem solchem Kauffer geborget/ tenRauffgeld/Pzuwissen/ daß sich der Kauffer solches/
dessen jedoch ohngeachtet/das Eigenthum auf denselben wie es bedungen worden/ auszuzahlen/ angelegen seyn las-
keineswegsgebracht werde / sondern in alle Weege bey sen solle/ gestalten er sonsten den Verkaufter zur Einrau-
demVcrkaufterverbleibe/welcher auch deswegen bey dem mungdesgekaufftenGntsnichtwohlMnngenkönte/vic».
Gant-?rocs<7 nicht allein von demKaufter/ sondern auch krso-k.Lci ric. L. v. n. Es wäre dann/daß
von einem jeden Innhaber/ sothane Sach als fein Ei- er einige Ursach hatte/ mit der Bezahlung zurück zu hal-
genthum wieder begehren und abfordern mag. Vicl. ten/welches er dann wohl zuthun befugt ist/wann entwe-
Lsrp?.p. i.c.2z .6e5 i8.S :i9 .S!(Isil .2.V.is.n. 9.6c der derVerkaufferihms wissentlich ein frembdes Gut
10. Undkan des Kauffers betrügliche Intention daher verkauffrundübergeben/v.I. zo.§.f.ff.6e ^.e.V.I.ir.
unter andern genommen werden / wann er alfobaldnach §. s.ff.eoci. Lcl. i. §. 4. ff.cie lupertic. oder / (sofern
den geschlossenen Kauff/ oder wenigstens nicht lang her- solches von dem Verkaufter ohnwissentlich beschehen/)
nach talliret / L'srp?. Le Lail. cic. loc. Was übrigens wann gleich im Anfang zu besorgen/ daß das Gut entweh-
allhier von dem Eigenthum gesagt worden / daß selbiges net werden möchte / weilen es vielleicht schon gerichtlich
auf den Kauffer crsnstsriret und gebracht werde / hat ei- angesprochen worden ist. v. 1. 18. §. 1. ff. c!e pericul. sc
genüich diesen Verstand / wann der Verkauffer das Ei- commoci.rei venö. I. 24. L. 6e LviK. ^6cl. (üz:.p.2.c.
genthumbgehabt hat/ andergestaltener auch daffelbige Z4-cle5. zi.S-se^.ttsrrm.piltor. p. z. c^u. 6. »ei-, p.
ohnmöglich wird ausden Kauffer bringen können/t.f4.ff. i.qv. ?6. Das sccorciirte Kauff-Geldaber muß der
<!e k^. ^.sondern es hat der Kauffer in diesem Fall nur so Kauffer ohnveranderlichabstatten / und kan dem Ver-
viel überkommen / daß / wann er anders ein guten Glau- kauffer wieder seinem Willen nichts anders daran geben:
den gehabt / die Sache von ihm binnen der von den Rech- srg. 1.2. ff. 6ek.. L. öcl. 6. L. cle kelc. Vcnäie. Jnson-
ten bestimmten Zeit/ verjähret werden kan / allermassen derheit aber muß er sothane Bezahlung also verfügen/da-
lvir an einem andern Ort erwiesen haben / welches eben mit das Geld des Verkauffers eigen werde, t. 11 - F. 2. ff.
auck die Ursach ist/ warum der Verkauffer obbesagter 6e^..L.V. Daher er dann sich von der Obligationmcht
mästen/ Gewehrschaffr leisten muß. v.l. 2f./. 1. ff.cls besreyenkan/wannerdemVerkauffer ein solchesGeld

V. 1. II.§. 2 .1. LS .pr. lk. eocl.6! l. II. §. 8.^. cle liefert/welchesihme felbst nicht zugehöret/ i./.L.cle^.
V. L. V. Wiewol er dessen ohngeachret/durchdie ^rs6icic?n
Im übrigen liegetdemVerkaufferferner dieses ob/ und Übergebung/ das Eygenthumder gekaufften Sach

daß er die Unterthanen dem Kauffer zur Angelobung nichts destoweniger überkommet/ l. z. L. 6 guis slreri
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/ daß derjenige / dem sothanes Geld eigen- L. clep^.interemt.Lcvenä. DieSaumseeligkeitMe

thümlich zustehet/sich nicht an das verkauffte Gut halten/ des Kauffcrs/ zeiget sich entweder nach der von dem Vwoder dasselbige darvor begehrm kan- t. 6 . c.'. k. V. l. i. kauffer beschehenen Anmahnung / so fern er ihm geborget,
o.Sty e. liquid alceri Es wäre dann / daß so- srZ .j .88.ffclek (..j .Let.4o. cleK.L.oder/alsobaldenvon
thanesGeld einen Soldaten/Pupillenoder Minderjäh- der Zeit an / da ihm der Verkaufter das verkauffte Gut
rigen/ und die denseibm in den Rechten gleich geachret eingeräumet und abgetretten / wann er ihm nehmlich dar¬
werden/ zustünde/ oder auch der Mann von des Weibcs bey nicht geborget hat; 1.1z. §.2o.ff L. V. I., 8- §. 5.
Geld erwas gekauft hatte/ gestaltenin dieiem Fallen ff cle usur. Sc 1.2. e. evä. /Vclcj.^-iZen. cle ut 'ur .c. 9.0.88.das gekauffce Gut diesen benamsten Personen/ um deren k se^cz. .4rmnX.1>. clemnra c. 4. n. 25. in welchem
Geld esgekau/fet worden / nicht genommen werden kan: letzten Fall auch nicht einmal eine ausdrückliche und per,
V. 1.8' L. ci- k. V.!. z. ff. quan6. ex curor. j. s l. ff. sönlicke Anmahnungvomöthen ist. l. s. L. cle L. V.
tjeclonat.mrer V. öe U.Sc cap. l. b!X. cle pecu!. LIs- ikiczue Oonell.n, s. 6<6. s6cl lüs^en. cle ulur. 0.9.0.89.

ricor. 5r2l ^Ic. sä rir. 77. cle L. V. n. z 62. welcher Es müssen aber sotbanc Zinsen/ nicht nach Proportion
Rechtssatz auch in der keturmmion der Stavt Nürn- der bißhero genossenen Nutzungen / welche dem Kauffer
berg rir. 16. U8. k<ubr. von Gütern / so »nir freiudden indessen aus dem gekaufften Gut zugegangen / sondern

Geld erkauffet werden. :c. mir nachfolgenden Worten vielmehr nach dem Herkommen / welches in dem Land / da
bestattiget worden : Vöann einer mir eines andern/ der (^onrröÄ geschlossen worden / üblich ist/ bezahlet/ >. 1.
oder gemeinem Geld / dock) in seinem Namen erwas pr. ff. ctc ulnr. und solchergestalt in dem Römischen Reich

taussec/ und ihm also dasGutcingeanrwortct wür- fünff pro cenro entrichtet werden/ l.zy .ff. 6c ului. v.

de; so stehet ihm solches allein?»/ »n-dnichr demse» R .?t.clesnnc, ixzo. t/48. Si'1/77. tir.vonwucberll>

niaen/ defi das Geld gewesen ist/ ausgenommen et^ chen ^onrrs6tcn. Irem R.A. clesnno > 6?^ §. anrc!>

licher ^«ll: als unterwandern / da ein Dormund oder chend/174. obgleich der Kauffer die gröste Nutzungen

Versbrzer / von seines Pflegkinds / oder der Sinn- unterdessen aus dcm Gut gehoben / oder auch am nichts

losen oder Verschwender zuitändigemGeld etwas genossen bätte /s 'ß.l. 1 i.<^.clek..L. vicl.t arpziov.p.,.

»n seinem Namen kaufst / so söll'vasftib erkaufsre c. zo. clct. 6. 5rsn?k. zcl cir. 77. cle ^.L.V. n.414.
Gur / Zins oder anders / mir samt aller Nutzung/ k. ckr. p. z. clec .70. n. 11.3- seqq. angesehen die Zinsen

dem Pflegkind / Sinnlosen oder Verschwender ic. in dergleichen oncraä^en gefordert werden / nickt weiln

zugehen / folgn und bleiben. Deßgleichen so ein man unterdessen die Güter nutzet und geniesset / sondern
!Mann von seiner Edefrauen Geld / oder Herwig wäl der Schulder verzüglich und saumseelig ist/ l. ? z. §. 2.

Verum die Frau von ihres Ehemanns Geld /ein Gut/ ff cls ulur. 1.54. ff. locar. t .2s. §. f. ff. Le I.2. L. öepos. l. l z.At'ns / Gült oder anders kauffer / das soll dem/ von cle.4. V. I. s L. cle P2Ä. incer emr. öc vencl. wie-
dcffen Geld es erkauffe worden zustehen/ dochmit wohlen einige von denen Rechts- Lehrern hierinnen eine

der Adnuyung und Geniefi gehalten werden/ in^ gantzwiedriqeMni.uNahegen, viel. ^anr?. 6ec.6. perc?.

maMn fönst von denen lLhelevtenhernach verord- sct cir.(>.tle.4.L V n.i y. 6e emt.ven6.ric.9.n.6,Net würde, ze. L^c. Se kgcdin«. 2.cvncrov. ?2»
Nicht allein aber ist der Kauffer schuldig/ das accor- Endlichen aber muß auch der Kauffer die von dem Ver-

6>rte Kauffqeld zu bezablen / sondern er muß auch noch kauffer an das Gnr gewandte kosten / die er selbsten
über diß die Zinsen ent-nchten/ so fern er in Abtraauna des nicht wohl unterlassen hatte/ demselben wiederum ersetzen/
KauffWillings sick saumseelig erwiesen hatte / oder solches allermassen er hierzu durch gebührendeRechts - Mittel
gleich bey dmi Kaufs ausgedungenworden wäre. v. 1.49. nachdrücklich angehalten werden kan. 1.1 z. §. 22. ff. Lc l.
pr.ff 6e^.L. V. I. i z.L. cle ulur. l-4.L. clepot. öcl. s. pea. L. cle^.L. V.

Don der WM und BMndnchmung eines Kuts.
Das r.XV. Lapitcl.

Was dabey zu bctraMen.
Fnnhalt. gleichwohl im gewissen Stücken ihre Vortheile vor ftnen.^

stLndncr soll den Ertrag des GutcS untersuche». H. z. Die tjuMd gel.<l UI Wild / einigen ><^aubt-??.angel
Ul'.koften/ dte aufden Bestand gehen / voche'. von dem Ertrag aus seinem Beutel Nicht wenden / oder auch der zufälligen
des Gutes abziehen. §.4. Das Gut mit aller Zugchor IN UnglüMFälle von Feuer/ Masserfluthen/ feindlichen

gen. §. 6. ObderPestand'Zliis IM Gelse odcr in Niltura ausscr fu lel <. >ch!Ul- t>rt ^cfs>n / Nicht entgelten dalff, si)
abiunchten. 7. Eoll den kuiifftlgen Verkaufs III dcn Be- hat er dabey diese bequeme Gelegenheit / daß er des Guts

siand .co »triK einrücken lassen. §.8. Warnung vor Aber, gelegene und ungelegensame Beschaffenheiten / dessenNutz-R'-ssung.mdEink°NM->,ausd-rErf..knn,,ft"b,i
tu uvem.en, aper auch nicht zu verweilen. ^ besten lernen kan / worauffer dann / wann es feil wer-^ den folte / nicht aus ein gerati) wobt / sondern in mehrerer

Je dritte Art in eine Haushaltung zu tret- Sicherheit und getroster znm Kaufs schreiten / oder dock/
M / ist der Bestand oder Pachtung eines so der Bestand auf fernere Jahre zu erneuern wäre / die
Guts/ diese Art kommt zwar denenHaus- Rechnung machen kan/ ob er sich höher treiben lassen/ oder

^ ^ vättern am meisten und sonderbar zu gute/ den Bestand allerdings ausgeben solle.
. ^7 derenMittel nicht zulangen wollen / daß §. 2. Nachdem aber der Bestand eines Guts mit

sie ein Haus bauen odn kauffen konten : hat aber doch dessen Kauff nur so ferne unterschieden / im übrigen aber
einige



emige Ähnlichkeit hat/ daß dieser aufewiq und unwider-
rufflich / jener aber nur auf eine gewisse bedingte Zeit und
Jahre geschlossen wird: So geben wir unsern Bestand¬
ner/der sein Geld/ so viel seine Vorsichtigkeit voranzuse¬
hen vermag/so anzulegen gedenckt/ daß er wo nicht ei¬
nen billigen Überschuß doch zum wenigsten ein ^gui v».
lenc oder gleichen Werth dafür zu gemessen hoffet/ erst¬
lich und insgemein diese Regel: Daß er den Ertrag des
Guts nach eben denen Kiemorislen / die wir vor dem
Schluß desKauffs vorangehen lassen/ auch vorher un¬
tersuche/ und sich bey der Nachbarschasst/ oder seinen
^ncccellore, der das Gut vor ihm in Besitz gehabt/ vor-
herwohl erkundige/ ob er sein Bestand-Geld aus dem
Gut wiederum erheben werde. So er noch eine billig-
massige Ergötzung vor seine Bemühung drüber übrig
haben könte / so mag er sodann den Bestands - LonrrsÄ
ohne weitere Sorge vollziehen.

§.z. Damit er sich aber hiebey m der Rechnung
nicht selbst unwissend verkürtze/ so soll er zum andern diesen
vnmnffrigen Überschlag machen und seinen dermahligen
Zustand mit dem künfftigen / darein er durch den Be¬
stand tretten will/ gegeneinander halten und wohl überle¬
gen/wie viel Leute und Ausgaben er ausser dem Bestand
das Jahr durch beylaussig haben müsse / und wieviel er
hingegen in dem Bestand auf Dienst-boten / Tagewer-
cker / Vieh und deren Lohn/ Kost/ Futter und andere
Ausgaben die ihm noch in den Bestand mit eingedinget
werden möchtewnothwendigaufzuwenden habe. So er
mm mit dem BestandevorbesagterMassen bestehen will/
so muß er alle diese Kosten von denen Einkunssten vorher
abziehen und so viel als vor nichts halten : dasjenige aber
allein was überbleibt/kan als ein ^quivslenc und billiger
Werth gegen das Bestand-Geld gerechnet werden / da
er endlich wann er dieses erlangt / zu frieden seyn kan.

4. Nachdem dieses alles zuvor überlegt/ und nun

zum comrsÄ selbst zu schreiten ist / so ist zum dritten nö¬
thig/daß das Gut mir allen Zugehörungen in Augen¬
schein genommen / und dabey betrachtet werde / ob die
Gebäude an Dach und Fach m guten baulichen oder bau¬
fälligen Stände? Ob die Grundstücke / Felder / Wie¬
sen' Weiher und Holtzwachs abgeödet oder wohlbestellr ?
wie und mit welcherky Sorten Getraides sie besaamt?
was sich anFahrnüssenin jeglichen Gemach/ Kellernund
Böden befinde / wie viel Getraides Heu und Stroh ihm
in den Bestand gelassen/ob das grosse und schmale Vieh
wohl bey Leibe oder mager / und wieviel Haupte desselben
von/ederGattung vorhanden ? welches alles inAnwesen¬
heit verstandiger und erfahrner Beystander zu Papier
gebracht/und so wohlvon den Principal undGutherrn
als dem Bcstandner in zweyen gleichlautenden Exempla¬
ren eigenhändig unterschrieben und gesiegelt werden soll/
damit weder einen oder andern Theil bey dem An-uni)
Abzug zu kurtz geschehe / und solche BÄand-Briefeund
Invenrsriz. allermeist so sich einige Mißverstandnisseher¬
vor thun solten/ der Billigkeit ihre richtige Schrancken
auf beeden Seiten stellen und die Mißhelligkeitenent¬
scheiden können.

§. s. Weil es aber der Christlichen Billigkeit ohn-
zweiffentlich gemäß ist/ daß der Bestandner von sinnen
Bestand-Geld den versprochenen Genuß aus dem Gut
würcklicherlange/und dannenkero allerdings unbillich
und ohnverantwortlichseyn würde / wenn derselbe sein
Geld / Müh und Arbeit vergeblich anwenden und gar
verlieren solte/ so sollen vierdtens alle Lslu? korruiu, das
ist alle zufällige Unglücks - Falle die ex vi iorrion oder
aus einerGottlichenVerhangniß/deren er zu widersteh?«»
nicht vermöchte/ und also daran keine Schuld hätte/in
dem Bestand-Briefe ausgenommen / und zurohnpar-
theyischen Erkanntnuß und Entscheidung/ wie viel ihm
am Bestand nachzulassen/ausgesetzet werden: Hieher ge-
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hören alle Feuersbrunsten/ .die ohne seine Verwahrlosung nerhalb der Bestand-Zeit verkaufst wird oder zu Schan«
von bösen Leuten / oder auch öurch die Nachbarenaus- den gehet / davon sind beede Theile den Gewinn und Ver¬
kommen/oder auch vom WH angezündet werden: durch- lustgemeinschafftlich zu tragen schuldig,
gehende Schauerwetter/ Woickenbrüche/ und andere §. 7. Sechstens handelt der Bestandnervorsichtig/
Wasser --Schaden: Plünderungen / Land - Sterbe und wo sich der änderst dahin einrichten liesse / so
Umfall des Viehes u.ö.g. Denn wofern der Bestand- demselben die Llsulul eingerücket würde: Daß/wo das
ner dieses alles zu ersetzen / und den Bestand völlig bezah- Gut hinkunfftig feil werden solre / ihm vor manniglich/
len müste / so würde er sich in einem Jahr leicht zum Vec- nur allein diejenige / die des Einstands berechtiget sind/
telmann Hausen. , « < r ^ ausgenommen / der Vorkauff in billigem Preise offen ste-

§. 6. Obs einem Bestandner zuträglicher sey/ daher Heu / und zu gute kommen solte. Denn weil der Kauff den
den ZmsmMvissem Gelde/oder in nscura am Getreyde/ Bestand zu brechen pfleget / so würde eö einem Bestand-
Heu/Stroh/ Vieh/ Fischen / und andern V-Äuzlien lie- ner über die Massen ungelegen kommen / so er mitten in
fere/davon ist wegen der Umstände / diesi'Hmitderseit denen Bestand-Jahren /ehe er noch weiß/ wohin ersieh
und nach Gelegenheit des Orts immerzu verändern nichts mit seiner Haushaltungkehren soll / seine Haushaltung
gewisses zu bestimmen. Ins gemein davon etwas zu ja- unversehens abbrechen / und sein Vieh und andere Fähi ¬
gen/ so mag er Fünfftens dlßsalls mercken / daß er in denen nüsse verschleudern solte.
Jahren / wann das Getreyde und ViSuslien im wohlfei- §. 8. Diese Anmerckungen achten wir bey Kauff-
len Preis zu haben / am sichersten stehe / wo ihm änderst und Pachtung eines Gutes genügsame Anweisung / oder
die Wahl hiebey freygelassen / wann er sich wegen des Be- doch zu fernerem NachdenckenAnleitung geben zu kön-
stand-Zinses mit dem Gut-Herm auf ein gewisses Geld nen genug zu seyn. Was sonsien einfältige / oder eigent-
vergleicht/ allermeist da er bey solchen Mitteln wäre/daß licher unverstandige aberglaubige Leute bey dem Ein¬
er die Zeit / in welcher dieses alles in bessern Werth zu ver- tritt und Anzug ins Gut sorgfaltig in acht zu nehmen pfle-
handeln seyn mögte / erwarten könte. Wiedrigen Falls gen: als daß man / zum Exempel / bey keinem abnehmen-
aber so das Getreyd bereits im hohen Werth stunde/ und den Monden / oder an einem Freytage / noch mit demlin-
mit der Zeit davon abfallen dörffte / so that- er vorsichri- cken Fuß zu erst ins Haus tretten solle / und was derglci-
ger / so er den Bestand-Zins in nsrura zu liefern eingehet, chen Thorheiten mehr seyn mag / solches achten wir / als
An verschiedenen Orten ist alfo Herkommens / daß der eine lubrile / aber von GOtt verbottene Tagewahlerey zu
Bestandner/ (der bey solchem Bestand ein Halb-Bauer berühren unwürdig / sondern Messen diese msrerie mit
genannt wird) die dritte Garbe von dem erbauetcn Ge- der allgemeinen Erinnerung / welche wir so wohl bey dem
treyd liefern muß / dagegen ihm eine Heu-Fütterungzur Kauff als Bestand zu betrachten treulich rathen: nemlich
Nothdurfft in den Bestand umsonst gegeben wird: dabey daß man sich dabey vor aller Übereilung hüten / hingegen
ist er gehalten / die Felder in dem Stande/ wie er sie bey den Kauff und Bestand nach allen Umstanden bedachf-
dem Anzug findet / auch bey dem Abzug wiederum zu las-- sam überlegen solle / damit die Reu nicht Messen ninsse/
sen. An einigen Orten wird die zehende Garb von dein was die unbesonnene Übereilung angefangen / dabey man
Aehend -oderEigenthums-Herm vorabgehoben / und so zuletzt noch froh wird / wenn man sich durch einen Reu,
denn von denen übrigen neun Garben die dritte wegge- kauff den Kauff und Bestand wieder los kauffen kan.
nommen / daß dem Bestandner bey 10. Garben 6. blei- Doch foli dieses auch nicht änderst als mit dem Absatz an-
ben / in welchem Falle er sich ziemlich beschweret achten genommen werden / daß man gleichwohl anderseits durch
kan / es wäre denn daß die Felder in guten Würden / und übermäßiges angiiliches Grübeln und langweiliges Be-
an sich so trachtig waren / daß der Abgang des Zehenden sinnen einen zuträglichen Kauff oder Bestand nicht aus
durch ihre Güte erstattet würde. Von denen Kühen/die Handengehen lasse / allermeistda die Nachfrage nachei¬
ln Bestand gelassen werden / giebt der Bestandner an nen Gut zu wachsen/ und ein Loncurluz oder Zülauffdem
theils Orten entweder das Saug-Kalb / oder nach dem Kauffer und Bestandner zu erscheinen und sich anzu-
das Schmaltz werth oder unwerth ist / einen Reichsthaler melden beginnet: in welchem Fall das lange Weilen und
oder 12. Pfund Schmaltz. Wann ein Kalb in Bestand Wahlen selten wohl ausschlagen kan.
verlassenwird/sohatsderBestandnersolangemitNu- ^ ^
tzcn / als ers ohne Nutzen nzogen / zu gemessen. Die RMtKIlMMMMMM.
S haase werden dem Bestandner entweder um ein gewls-
ses Geld (so sicb in gemeinen Jahren aus45.Kreutzer oder äc! ciap. 6s. Von der Pacht und Bestcmdtieh-
einen halben Reichsrhaler belaufst) in die Winterung mung eines Gutö.
geschlagen : oder auf ein Jahr lang um halbe Lämmer
und Wolle gelassen/da das alte dem Eygenthums-Herm .«AU Ach der Kauffhandlung folget die Vermuth,
allezeit vorab eigen bleibt. So sie auf zwey Jahr lang MM oder Verpachtung emes Guts/ welche/gleick-
in die Winter-und Sommerung geschlagen werden/ ^>A>vwie der Kauff-conrrsQ.in dem menschlichenLe-
wird die Wolle bey der Schur in gleiche Theile getheilet/ ben sehr krcquenr und gemein ist / auch mit demselben
bey dem Ausgang solcher Bestand-Zeit hebt derEygen- fast einerley Reguln hat; pr. Ink. öe locsc. LonäucH. da-
thums-Hen ein Schaaf/ mittler Gattung / weder das hero wir dengünstigen Leser/ was die sencrsii» belanget/
beste noch schlechteste / vorab ; die übrigen Schaafe und auf dasjenige / was von uns in denen kurtz vorheraekm,
Lammn werden fo dann in gleiche Theile / dem Werth den Capiteln crsüiret worden / verweisen wollen. Gleich-
nach /Meilet. Dahingegen der Bestandner/so der Be- wie nun derKauff-LomrsA obgedachter Massen dmch
stand auf drey Jahr verglichen wird / ein Schaaf vorab den Lonlen; allein geschlossen wird / wann nemlich bccde
bebt/und hernach mit dem Eygenthums-Herm zu gleicher Partheyen sA wegen der zu verkaussen stehenden Sach
Theilung schreiten welches aber von einer mittelmDgen um das Kauffgeld vergleichen; also wird auch gegenwär-
Hahl/ etwanvon s.biß zu i o. zu verstehen ist. Denn wo tiger Lonrr-,6 vollzogen / wann einer sein Gut/Person
sich die Zahl höher oder germger erstreckte/würde der Be- oder Arbeit zu eines andern Nuß und Gebrauch / um cm
stand / so viel das Frey-Schaaf betrifft / der Billigkeit gewisses Bestandgeld / Zins oder Lohn / lmizuleyhen be»
nach auch änderst eingerichtet werden müssen. Was in- williget hat / so / daß sobald beede Partheyen des Be,

stand.
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ftandgelds oder Lohns halben / gegen und um denbewil- Lsrp?.p.2.c. 37.^.^.^. «ebst anderen Rechten und Ge-
ligten Gebrauch und Nutz einig worden / der Lomrsä rechtigkeiten mehr/verpachtet und vermittlet werden kön-
schon vor vollbracht und vollzogen zu halten ist. pr. Ink.cls nen; hiervon wird aber insonderheit das Mün? ki.egzl
tocsc. LoncluK. ibi^ue OoLtores. excipiret und ausgenommen/ v/6. tNüntMäiH. 6e an'

Von dem Lonlens haben wir bey dem Kauff -Lon- no 1559. § ferner als sich auch. (7sp!ruigt.I.sopol6i.
rrs^gemeldet/daß er unter andern frey undungezwun- »rr. Z4.Se solepKZ.2rt.zz. welches zu verpachten bey Ver«
genseynmüsse/welchesdemnachauÄ)hieherzuwiederho- lust desselben deßwegen verbotten ist / weiln diel'nva^
len / angesehen eygentlich auch zu diesem LonrrsÄ nie- Personen / absonderlich aber die gewinnsichtige Juden/
mandgenothiget werden kan; l.n. öc Z2. L. locsr. es wann sie solchergestalt sich des Müntzens anmassen dörff«
ware dann / daß man sagen wolte / daß aus gewissen Ur- ten / aus gar zu grosser Begierde reich zu werden / die
fachen solches nur unterweilen geschehen könne / davon wir Müntz gar zu sehr verstümplen/undalso das gemeine We-
hieran ein Beyspiel haben / wann die Burger in Krafft sen in grossen kuin und Schaden setzen würden, v. Kume^
mer sonderbaren Freyheit denen 8cuclioll8aufUaiverli- lin. scl^.L. P.I. cliss.8. c. lo.§. zo.iir.L. Lc5ckv^ec/e^
taten Wohnzimmer verleyhen müssen, viä. pri Vließ. I'll. InrrocluÄ. ^U8 publ. psrt. special. leät. l. c. 2 2. /.
dmg. §. Wir wollen auch. !c. säci. kebuff. cle Privileg. Gleichwie nun einem jeden EygeNthums - Herm
Univertir. PNV.7. n. I. ö! ss^^. So können auch die freystehet / seine Güter zu verpachten oder zu vermiethen;
Bauren nicht gezwungen werden/daß sie ihre Dienst ihrer also kan auch solches (im Fall durch den Haushern, an-
Her:schafftvorqnderenhinleyhen:arg.I.2l.L.manclÄt. fanglich nichts anders bedungen worden) von demBe--
j.s.e. rlev.L-.Vl. li.L. locsr. Jedoch/wann ihnen standtner beschehen/als welcher entweder das bestandene
nichts daran gelegen / obste ihrer Herschafft odereinem Gut selbsten persönlich nutzen und bewohnen / oder aber
Frembden um das Taglohn arbeiten / sie auch vor sich an seiner statt/solches einem andern in Zeit des Bestandes
selbsten nichts zu arbeiten / immittelst aber sich noch nie- zu bewohnen/vergönnen und hinlassen kan; I.7.ffk 1.6.(7.
mand anders verdungen haben / und ihre Herschafft ih-> locsc. aclcl. (Zczme^.lib.2.vsr.resc. z.n.i !.S:k>2n2lc.
nen eben den Lohn als ein Frembder darreichen will / han- scl tit. v. locat. n. 156. jedoch daß hierzu redliche Perso-
deln sie in solchem Fall sicherer / wann sie ihre Herzschafft nen erwählet/ und ihnen solcher Bestand zu einem gleichen
einer frembden vorziehen, v. 5Zarcm. pikor. Odl. ic»i. zimliehen Gebrauch vergönnet; darneben aber auch dee
<üarp?.!.H. 58.8c 59. Ltin)urizpr.?c>relll^p.2.c.sl.cle5.9. erste Bestandtnerdadurch nicht erlediget werde / sondern
Weiln wir aber von Verdingung der Arbeit sowohl/ allezeit sowohl wegen des Zinses/ als wegen anderer Man-
als auch von der Verdingung eines XVercks / an einer gel dem ersten Vermiether verpflichtet bleibe. vi6. cexr. Le
andern Stelle gehandelt; vicl. notsr/uncl. scl lib.I.c.i r. vv. supr. cir. ^clcl. bayerischÄ.and-R. P.I. rir. 4. verll

buaclibr.2. csp. z. §.2.Z-4. Lc s. als wollen wir hier /lem da er tc.K.eiorm.derStadt Nürnberg.tit. »7.!^.^
nur von der Verpacht -- oder Vermischung eines Gu- L! k.elorm.der Stadt Francksurt. p.2.ric., 4.5.9. Weit
tes / und was demselben anhangig / etwas anmercken. aber der erste Vermiether / in dieses Nachbeständtners

Sothane Verpacht--undMiethung nun kan von Lfferi» so er in das bestandene Haus der Intention ge-
jederrnanniglich geschehen/der sich sonst durch OomrsHen bracht hat / daß sie / so lang er dawohnhasst / in demselben
verbindlich machen kan; ärlcl. nocsr. suricl. scl csp. bujus verbleiben sollen/ keine stillschweigende Pfandschafft über,
!id. von denen Umstanden / die vor dem Rauff zu kommet/ l.24. §.!. ff. locar. überdiß auch solche Mschweii
beobachten / ausser wenigen Personen / denen dieses zum gen'oe Pfandschafft/ in denen Landgütern / Aeckern / Fels
theil ohne Unterschied/zum theil aber nur ingewisserMaaß d«rn und Wiesen/ so zum bäurischen Gebrauch gewidmet/
verbotten/davonzulesen/I.?o.k,i. e.lc>car.5!c)v.i2Z. was solche eingebrachte Sachen betrifft / nicht leichtlich
csp. 6. vi6. ramen (Iroenev^.äe^. abrvA. ^ääiÄ. rexr. Platz findet/ l. 4. k /. pr. ff. in quib. caus. pign. tscir. scltj.
I .49.pr.LeL. r.ff. locac. S! I. un. L. ne ruror. velLurat. §.7. ibiguevO.Inli.clesiIion.Sel.s.L.locgt. als wil d
veÄlZ. concluc. zu welchen wir noch die Schmiv/ Rieft sich der erste Vermiether am besten rathen / wann er dem
fer und andere klopfende Handwerker zehlen / welche Äestands--25rtefnachfolgende (^Mul einstreuen lasset:
nahe bey denen Gelehrten keineHausermiethen / und da- Gölte auch der Miether / bey wahrenden tNierh-s
selbst ihr Handwerck treiben können / so fern sich felbige Jahren dasGueeinem andern lublociren oder nach,
Hierwider setzen solten. srZ. /. un. L. cle Kuclüz liberal, verlassen wollen / soll ihme solches andergcskale
aäci.Larp^ov. p.2. c.Z7.6et .2Z. Lel.inck.I)il?crt.6s nicht freystehen / als wann vorher der Nlachbe--
Zurel-iterar.coatr.vicili.Krepik.8ru6.impeä.^ung. not. fiändtner ihm/ dem ersten Vermiether / neue VerD
junä.acllib. I.csp. 16. F.2. Über das können auch alle chernng / bey Verpfandung feiner Güter wirv ge^
Sachen verpachtet und gemiethet werden / mit welchen stellet haben, vicl. Kcryclc. cle camel. contrs«A. le<A. 2.
sonsieine Handlunq zu treiben erlaubet ist/ »rZ.l.z^ §. r. cgp.z.§. 5. Es mögen aber endlich die zu vermiethen ste^

L.L. V. wofern sie sich nur durch die Nutzung nicht hende Sachen beschaffen seyn/ wie sie wollen / so ist gewiß/
aufzehren lassen/ l.z 1. ff locar. dann weiln die gemiethete daß der Bestandtner in denenselben / eygentlich weder das
Sachen dem Vermiethernach gemdigtem LoncraQ re. Eygenthumderselben / weder ein ander dingliches Recht/
ültuiret werden müssen / solches aber in denen Sachen/ l.zy. ff. locar. l.zc>.§. f. ff. 6e L.L. V. sclcl. kran-llc. s6
die man durch den Gebrauch verbrauchet / keines wegs be- tic. 77. locat. n. 28. ö! ? sbor partit. Ltemem. p. z. se<A. 4.
schehenkan/ also lasset sich in denenselbendieser LonrrsÄ rk. 46. noch auch eine rechte l'ossesl?on/l.6O./. ,.ff.iocsr.
nicht anbringen; man wolte dann von denen Regeln des- l. lv.§.i. I .?2. /.i. ff. cle sondern lediglich die
selben abweichen / unddieselbige in etwas überschreiten/ blosse Nutzung überkommet.v.I.ocsm.scl pr.^.rlelocgr«
vicj.l. Zl. ff. locÄti.Sil. 24. ff. cle äepot. welchem zu Folge concluÄ.n.t. Und so viel von denen Sachen/ die indie,
dann der UluskmÄuz,oder die Nuyniessung/ §. 1. 6s sin Loners<A gezogen werden können.
uluLckabit. l. iz.C.äejureäor. auch heut zu tag sogar Das Bestandtgeid betreffend; hat dasselbiizefüst
diesurizciicIl'ott oder Genchtbarkeit/ vicl. QsrpT. I» s. eben diejenige Kennzeichen / welche wir bey dem Kaufs-
R.el. 15. n. z. deßgleichen auch der pfar!«-iLinjay / vicl. geld in denen vorhergehenden Capp. angezchet haben:
csp. Le IZ. X. cle jure parron. aäcl. kinckeltkus. Allermassen ebensalls hierzu erfordert wird/daß es I .)in
vdl. Z. Le in cr. cls jure p»tton. c. s. n. ,9. Sl leczcz. LS der That / und also wurcklich accorci-tt / Mithin kein
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Schein - <^oncrs6t gepflogen werdewelchergestalten nicht allein beyden! Bestand/sondern auch bey dem Lchk/
demnach eine solche Handlungvor keinen Mieth - oder welchen man vor die verdingte Arbeit auszahlet / ange-
Bestandts - LonrrsÄ gehalten werden mag / in welcher nommen worden: allermassen in dem Ä.and --Rechr p. l.
der Vermiether gleich anjmgs versprochen/ daß er das rir. 4. §. und ist eben. zc. hiervon also verordnet: Und
Bestandtgeldnicht fordern / sondern dasselbige dem Be- tstebennichtvonnothen / daß derL.ohnimGcldbc^
standtner schenckenwo5e/ srg. t. z6. L>! z8. ff cieL.L. V. stehen müsse / sondern er tan auch in anderen Din?
s6cj .!.20. js. l.ff/oc«r. vici. csrnen!. 5. ff. eocl. s- j.8. gen die Mit Zahl/Maaß und Gewicht geliefert wcr^
In t. pr.ff.eoci. oder in welcher ein Gut von hohem Werth den / wie auch in einem gewissen Thctl der Fruchte
UM einen Pfenning hingelassen worden- l. 46. ff. locsr. bestehen. Als / so einer ein Haus verleihet / um ei-
l. io./.s.ffc/s^./V .l^. Wiedannauch 2.) dieses dar- nengewissen jahrlichen Zins am Geld/oder derglei-
bey seyn mu5 daß dasBesiandtgeld von denen Partheyen chen. So ein Siensiboch / Arbeiter oder N?erckFZsccrmim'retund benamset werde:/. i.s.locsr.t .2f .pr. meisterfich dingen läst »meinen gewissenÄ.ohn an
ffeoci. in welcher Absicht demnach diese Handlung eben- Geld / Rleidung und anderen ; oder / so einer ei»?
falls vor keinen Mieth - oder Bestandts - LonrrgA zu hal- ZSaugut bestehet um dasThetl / oder gewiss pfacht
ten / in welchem sich die Partheyen aus ein ungewisses oder Gült in Früchten.
ve:glichen/daß sie nehmlichwegen desBestandtgelds schon Und weiln also vorgedachter Massen/ denen gemeinen
hernach miteinander übereinkommen / und was recht seyn Kayserlichen Rechten nach / das Bestandtgeld in guter
wird / hierinnen machen wollen. 6. §. 1. s. iocsc. kl.22. ff. gangbarer Müntz bestehen muß; als ist leichtlich hieraus
ljep.v. Daß aber in diesem Lonci-SÄ das Bestandtgeld zu schließen / daß diejenige Handlung / kraffc welcher
mit der durch den Bestand überkommenen Nutzung eine jemanden das Gne oder Feld zum halben zu säe»
gleiche Proportion/und proporcionirte Gleichheit haben oderzubauen Hingelasien w,rd / dergleichendie so ge¬
sollt / wird allhier so wenig als beydemKauffgeld ersor- nannte Halbbauren thun/ kein Pacht oder Miech-Lon-
dert / anerwogen in beeden Handlungen der LonrraÄ rraÄ seyn könne/ wann man auch gleich ttsruiren woUe/
nicht eher aufgehoben wird / biß ein oder der andere Theil daß man an statt desBestandtgelds solche Sachen / die
über die Helffte verletzet worden/v.t. 2. L.öe kele.vencl. mit Zahl / Maaß und Gewichl geliefert werden / geben
k>il.22.§.f.ff locsr. ^clc1.k.eform. der Stadt N?orms könne/ gestaltsam auch diejenige/sodiese letzere Meinung
p.2. l^id. f.l'ir. i. §. N?annund soosse derVerley- kleiencjiren/hierzu dieses insonderheit erfordern/daß sol-
hcr oder Veständtner eines Guts in dem LoncrsÄ ei- che Sachen gewiß seyn sollen; Hopp. c. I. in i. lcem Chur-
ner den andern angeführet und betrogen hörte/ bayer.L^nd-R. c. t. in 5. welches aber bey dem mit ei-
über den halben Theil des rechten Werths / so mag nem Halbbauer getroffenen LonrrsA deßwegennicht
der Vetrogene Klagen / nehmlich der Nestandtner/ anzutreffen / weil derselbige zuweiln (und zwar gemei-
daß der Verleyher das bestandene Gut wieder zu sei- niglich) dieHelfft/bißweilen aber einen andernTheil/nach-
nen Handen nehme / oder an dem Ains abstelle / so dem es in dem LoncrsÄ abgeredet worden / an starr des
viel / daß ein zimlicher rechtmäßiger Zins von ihm Bestandtgelds liefern / und darvor das Gut bauen muß/
genommen / oder der Verleiher begehren / daß ihm v. 1. 2 /. §. t. ff locsc. ^clcl. I 'sbor in rr. äe scimociisr.
je:nGut wieder zugestellet/ oder billicher/und der mcmbr.2. c. f. n.i. Le clo^ur.8oci6.c.4. n.z.Le legq.
rechte Zins gegeben werde / :c. weßwegendann die und zwar auf seinen eigenen Kosten / so / daß er deßwegen
Partheyen / wann sie wollen / dem kemeäio I.. 2. c>e an den Früchten nichts abziehen oder zurückbehalten kan;
kelc. vcn6. renunciren können. vicj.8rr^ck. 6e csutel. ^snric. cletacir.convcnr.Ub.s.rir.2. n. zz. 6. I^surer-
contrsÄ. leÄ. 2. c. 8. §. 2. Ob aber das Vestandtgeld bscb. öiff. äe Colono psrrisr. rk. 14. wie er dann auch
eben auch in einer gangbaren Müny sccoräiret wer- aufeben diese Weise den Saamen hergeben /csp .26. ver5.
den müsse ^ wird hier nicht unbillich angesraget. Welche Lüm enim veuz. X. äeOecim. S! srZ. 1.1 f. §. 2. öe 7. ff.
Frage mit Ja zu beantworten / allermassen auch in diesem locar. Xjgnric. c. l. n. 34. auch auf seinen Unkosten die
Stück der Bestandts - LonrrgA mit der Kauffhandlung Graben reinigen/unddie Frucht vor dem Wild und denen
übereinkommet;v.pr.öe §.2.). tocsc.!. 5. §. 2.ff.clep.V. Dieben bewahren muß: kelic. 6e/ocier. c.27. n.4?. Se
!. i.§.y.ff. clepos. l .2s.§.6 .ff locar. Sei. 26. §. 1. ff.cle ^enocb.clesrb/tr./uci.yu-rK.ca/.a is.n. Z-Die zur Er-
turr. Lscbov. 2cl l'reuc!. V. I. O .29. lk. z. lir.L. Haltung des Guts aber aufgewendetenothwendige und
tlzkn. sä lesend, rir. locar. n. 6. Sc 7. Vinn. 26 §.2. 1- nützliche Unkosten kan er von dem Eygenthums - Herm
lociit. n. l.k4Tkerr.jn vsriis rrsAarib. rir. locsr.qu. 10. wieder begehren/!. s f. F.!. l. pen. pr.ff.locar. welches
kisnric. clc rgcir. öc smbiZ. convcnr. üb. s. rir.2. n.2f. auch von anderen Beschwehrungenzu sagen / gleichwie
Lczf. (Zorne?, l.r.c.z.n z.lnf. kacKinX. I.conrrov .82. wir hierunten melden wollen; so balder aber dieFrücht
Lctcolc. scl ric. v. locar. §. 6. l.ocsm. »6 §. 2. /. locsr. n. f. abgethan / muß er selbige mit dem Eygenthums - Herm
(Zipksn. 26 eunci. §. sliique plures, ubi aä rexruz obksn- theilen/ V^ekn.obs.prsÄ. voc. wieveröauffliche Zins/
res, nempe acl 1.8. ke 2 r. L. Lel. zs. in f. ff. loc»ri. respon- und nach dem gemeinen Wahn der Rechts-Lehrer ihm sel-«
äenr. wiewohlen einige von denen Rechts-Lehrernunter bige ins Haus liefern: 8icbar6.in i. i9.L.rlc ulur.n. 17,
derVerdingung derArbeit/ und unter demZSestand andergestalten er von demselbenhierzu durch zulängliche
einesGurs oderHausts einen Unterschied inachen; und Rechts-Mittel gezwungen werden kan / weßwegen auch
beyjenemLonrrsÄ, da nehmlich jemand seine Arbeit um die Rechte dem Eygenthums-Her:n in denen Sachen/ so
einen gewissen Lohn verdungen / die vorgelegte Frag beja- der Halbbauer mit Wissen desselben in das Gut ge¬
hen/ perl.s .§.2. ff cie p. V. bey diesem aber selbige ver- bracht/ die stillschweigende pfandfchaffc zugeepMf.
neinen und davor halten / daß das Bestandtgeld auch in v. klsncic. ci. rr. üb. 11. rir., s. n. 21. kc I.surerdscb. 6.
anderen Dingen/die mit Zahl/Maaß und Gewicht gelie- Oiff rk. 16. Jmmittelst aber wird der Halbbauer vor
fert werden / sodann bestehen könne: per l. g. Sc 21. denjenigenTheil der Früchte/ welcher ihm zugebet/selbsten
locar. viä. ttilliA.aävonell.iib. i z.c.6. lir.^. als ein Eygenthums^Her:gehalten; Vinn.»6§.?6.1.cls

rir. Intt. locar. n .2. ^KomÄtl sci Zrrsuck. visz. 15» l^.l). welchen zufolge er dann auch die unversehensZu-
lur. )vkin. rk. 1 8. kttopp. in Lommenr. InK. § 2. locsr. fallemit tragen muß. Kickr. clec. 81. n. 40. Aus welchen
Welche letzere Meinungvon denen BayerischenRechten Umstanden demnach erhellet / daß eine solche Handlung zu
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dem Bestands - c^ontrgÄ nicht weh! rekeriret werden schied der Güter / der Oontt-aK e'-neuttt v' lösten'
kan / ohngeachtet einige voHores selbige dahin gezehiet aliermassen also versehen m dem Lhurfnrsil. preusp-
haben, vici. ^eaocü. remeci. z. aclipilc. poffeff. n. 8z. schen L.and-R. 4. tir. x. arc. §. tin. Lhur--
ö: ieqq. Lsckov. sci l'remi.v.». O.29. rk. z. lir.Z.öe Bayr. L.and-R> p. I.rit.4. F. wo aber keine. :c. Wür-i
V.2.l)i5p.-s. cii. 2. iir.L. LsIci.LcLyn.ini. s.L.iocsr. renberg. Ä.and-R.p. 2. toi. 172. rubr. U?elchcrüber
Lindere aber gehen vielmehr dabin / daß sie diese Hand-- die gedingte Feit das bestellt Gne behält. ketormsr
lung zur Soeietät oder GesellschafftreLenren.v.ßloss. der Stadt worms p.2.I-.f.rjc. l.§. ^vlr seyen und
s6i. )8. §. 6'locst. eoci.rit. rk. 12. n. lcz. wollen. :c und Reform, der Stadt ^ranckf. P.2 tir.
Lrruv. Lxerc. sci 24. rk. 5. öe 8rryck, 6e Laurei. con- , 4. §. 6. Welches alles aber jedoch dergestalten zu versteh
rrsÄ. leÄ. 2. csp. 8. §. 2. in 6n. Wiederum andere zeh- hen ist / daß bey dieser stillschweigenden Erneurung des
len selbige denen unbenannten LonrraLten bey; lador. Bestandes es bey dem vorigen Zinß sowohl / als auch bey
cjescjmoclisr.membr.n c.4. n. 2f.^nron.?ak.säl.2s. alle dem Maaß und Geding / so in der ersten Vermie-
§.6.ss.Ioc2t.L:llopp.sr!Z.2.ini'/.iocsr. welche letzte- thung abgeredet worden / in alle Weege gelassen werde/
re Meinung die wahrscheinlichste zu seyn pfleget, vici. l.8. gestaltenallediejenigeWort/diebeydemerstenBestand
c. cle paK. Dieser LovrraÄ nun erreicher seine End- gefallen / hier stillschweigendvor reperirt und wiederholt
schafft/ wann die bestimmte Zeit/aufweiche das Gut ge- zu achten sind. Wann aber beede ^onrrakenren sich im
pachtet / oder das Hauß gemiethet worden/verlassen ist/ Anfang dahin verglichen / daß einer dem andern die
so/ daß der Pachtmann oder Miether den Bestand her- Miech ein Jahr vorhin aufkvnden solle / in diesem
nachmals langer zu behakten / nicht genöthiget werden Fall ist darvor zu halten / daß die Erneurung des Be¬
kam srZ. 1.1 z. §. t.öc 1. leq. ff. ki, lI. L. iocst. Gleich- stands auch auf eine halbjahrige Zeitgeschehen seye. Vl6.
wie es auch in keines unter beeden LomrakentenMach- iviev. p. z. ciec. k 1. öc krunnemsnn. 2c! i. i z. ff. locar.
ten stehet / diesen LonrrsLt vorher und ehe diese Zeit her- Und weilen an einigen Orten Herkommens / daß der
bey gekommen / wider des andern Willen aufzuheben. Zinß von vierthel- zu vierrhel-Jahren bezahlet
l.z.is.L-2i.L.locsri. wird/als scheinet auch daselbst die Erneuerung des Be-

Obwohlen nun auch ojftermalen dieser Lonrrsct stands sich nur biß dahin zu erstrecken / allermassen von der
ohne ausdrückliche Benamsung einer gewissen Zeit ge- <^tadt l>ar>5 solches bemercket (Zoroire6us aci i. 16. L.
schlössen / auch so dann insgemein darvor gehalten wird/ ivcar. n. 4. Was Hieroben von der Lxprimirungder Zeit
daßindenenGütern/sozumbaurischenGebrauchgewid-bey dem Bestand-<^onrr-,5t gesaget worden/ solches ist
met/die Vermiethung aufein Jahr lang/in diesen aber/ annoch mit dieser absonderlichen l'rzecsucion und Vor-
sozumstadtischenGebrauch/dasist/zur Wohnung ver- sicht zu verstehen/ daßdieZeit nichtüber neunJahrhin-
ordnet /so lang als der andere will / oder so lang es sonsten aus exccnciiret / oder / so ja denen Partheyen beliebet/
eine Wohnung zu miethen Herkommens ist / geschehen den LonrrsÄ so weit hinaus zu setzen / daß doch wenig-
seye;I. I Z. inf.cumi.leq.ffioczr.5rsn2k.2citir.7s.io. stens diese LIsutüi mir angefüget werde: Daß zwar der
csr.n. 1 f. Le seqq. öc Lsrp-:. p. 2. c. 97. rief. 9. n.7. so seyd getroffene Mieth- LonrrgÄ . so lang als der
will es doch/ allen Streit zu vermeiden / viel rathsamer Miether jxben wird/ bestandig seyn solle / jedoch
anscheinen/wann eine gewisse Zeit benamset wird; 8rryc k. mit diesem ZSeding. daß selbiger alle neun Jahr re-
tZeLaurei. conrrsÄ. le«1.2. csp.8. §. ?. und diejesum noviret und erneuree werde ; und dieses absonderlich
so viel desto mehr/'M gewiß ist/ daß die Beständtnus auch aus der Ursach / weilen einige von denen Rechts-Lehrern
stillschweigend wieder c^nkrmket und bekrafftiget wer- darvor halten / daß / wann der Mieth - (üomrsA auf je¬
den kan/so fern der Bestandtner mit Wissen und Willen hen Jahr hinaus exrenciiret wei de / der Bestandner oder
desHausherms nicht eine gar zu kurtze Zeit nach Verstrei- Miether hierdurch das nutzbare Eigenthum oder dingli-
chung des Termins in dem Bestandt verbleibet, ci. 1.1 z. ehes Recht überkomme, vici. ttunn. ^nc^ciope6. /ur.
§. l.Lci4. KI iocst. Dann weilen auch hierinnenfalls die p.z. rit. 18. c. 6. n. cieexpenl. c.!4.n. l.Le
Rechts-Lehrer nicht einig sind / wie lang diese Bestandr- feqcz. Loni. omninöBayer. L.and-R. p. i. tir. 4. §. und
nuß absonderlich in denen Gütern / so zum städtischen Ge- wird alles :c. in vei!,. alldieweil derjenige / so aufeine
brauch gewidmet/ vor erneuert zu halten; ci. i. iz.§. f. langezeit bestanden/eine sondere Gerechtsameauf
^6ci. s6 rit. v. iocst. n. 1 f.Le teqg> (Zome?!. 2. dem bestandenen Gut bekommen. Wiewohlen in
c. z. n. I f. ö? leqq. I'rcnlscinq. iib. z. tit. 6e iocat. ke- PUNÄU juns oder in denen Rechten dieser Meinung viel
lol.2.ö!Lsrp?c)v.ip.2.c.z/. riet. 9. als will die Noth- gegründeter ist / welche darvorhalten / daß weder etwas
dmfft erfordern / daß zur Abschneidung alles Streits Eigenthümliches/ noch auch eine wahrhaffte posseMon
nachfolgende Lisului dem Bestands-Briefeinverleibet durch diesen LomraK aufden Besrandtncr gebrachtwe»-
werde: Solte auch nach Verfliessung der Miethe de/es mag derselbe/so lang er immer wolle/sich hinaus-
Iahr derVermiether nicht so fort das Haus raul ziehen, vici.!. Z9>ff. iocsr. i. lo.d.'eoci. I. Z.pr.ff.mar,.
men/ so soll er schuldig seyn/dasselbenoch ein halbes liat. Hcici. krsnük. aci rir. iocsr. n. Lc in traAgr. cis
IahrMüthsweisezu behalten. Im Gegentbeil aber/ I^suäem.c.is.n. 7. kmckeirkus.obsn. iz.S^oel. mc!
wann der Miether oder Bestandner nach verstrichener rir. 77. locar. n. ,4. Unterweilenaber begibt es sich / daß
Zeit nichtlänger im Bestandt verbleiben wolte/ kan der- derVermietheroder Verpachter den Bestandtner oder
selbige sich vor Ablaussung der Zeit wegen des zukunff-- Miether auch von der bestimmtenZeit aus rechtmäßigen
tigen Bestandes mit einer proreüarion verwahren/und Ursachen mit Zuziehung der Obrigkeit / so fern sich der
auf diese Weise die stillschweigendeErneurung des Be- Bestandtner widersetzen solte/ (v. r.c. ne c,ms in lug csus.
standesunterbrechen.Vi6.?rsn^k. sätir ^.Iocar.n.2l. jucl. i. iz. ff. quo6 mer.caut'.I. 176. äek.s. I.z.L. cis
L!2 2.LecZomex2.csp.2.n. 16. Sonsten ist heut zu Tag pignor. ^6ci. ksckinx. I. controv. 95. kran^ic. Zcitlt.
fast aller Orten dieses Herkommens/daß/wann die Lc>n. ^.iocat. n. i82.Lc Larpzi. p.a.c. 37. 6ek.6.n.i2.)auS
rrskenten nicht ein halbes oder vierthel Jahr zuvor auf- dem Bestand treiben kan. v.!. z. L.I^ocar. M erstlich/
gekündet/sondernder Bestandtner über die bestimmte wann er den accorciirten Haus-Zinß gantzer zwey Jahr
Zeit in der Miethe mit Wissen und Willen desVermie- lang anstehen lassen / und nicht bezahlet hat. ci.!. z. L.
thers verblieben / alsdann aufm Jahr lang ohne Unter- locsr. k i. 54. §. 1. ff. sec. ?. int. X. soct. Weilen aber
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einige noch hieran zweiflen wollen / ob das/enige / was von die Bäume ausriesse / oder auch in dem Weinberg / wel-
denen zwey Jahren gesaget worden / aus denen Gesetzen chen er im Bestand hat / die Reben nicht schneiden liesse:

so klar erwiesen werden könne.' v.5cr/clc. cj. le<Ä.2. c.8. vich Irenrscmq.ci.l^. z.rir. cielocsr.«.el.4.n. lo. vers.
§.6. als ist zu rathen / indem Bestand-Brief eine cii-Äaconciulio-Dieses aber tragt sich zu/wann der Be¬
gewisse Zeit / zur Vermeidung alles Streites aufnachsol- standtner in dem Bestandt - Hauß Hurerey/ verbottene
gende Weise benamstt werde: Solte auch der Mie- Spiel oder andereBüberey getrieben oder darum trei-
rher alle halbe Ichr die versprochene Pacht nicht ben lassen / oder auch/ wann er Dieb / Morder/ und ande-
richtig abtragen/soll demVermiether frey stehen/ re beschreyete Personen beherberget hat. 6. l. z. lH. K. r.
»hn so fort aus denen vermietheten Gütern eigens idiczue (Zorotr. vici. rsmen 1.27. K. l. K'. cle ttereö. perir.
mächtiger tVeise zu äepolleäiren oder auszutreideN. Aus diesen Ursachen nunkan dezBeständtner auch vor der
Da dann/wann der Beständtner sich widersetzen solte/die Zeit aus seinem Bestand! gerrieben werden ; es wäre
Obrigkeit vorgedachter Massen um Hülss anzusprechendan/ daß sich der Vermiether ausdrücklich der Wohlthat
wäre. Und indem in denen verpachteten Lehen - Gütern des I-. z. L. locsu entgeben / und denselben rcnunciret
der Verpa6)ter die ^arisäiQion oder den Gerichtszwang hätte/ gestalten er in diesem Fall den Bestandtner biß
hat/ als kan derselbige den Bestandtner selbsten 6eposse. zum Verlaufs des Bestandes darinnen bleiben lassen mü-
6iren/wann er den Gerichts-Zwang nicht zugleich mit ste. arg.Z.p L.cle paÄ.266.Larp^ov.9.2. c. z7.6^.7.
verpachtet / sondern sich denselben auch über die Person Allein es ist diese Verzeihung eigentlich nur ausden ersten
des Beständters rel'erviret hat / weiches füglich durch und andern Fall zu verstehen/ keineswegesaberauch zu¬
nachfolgendeLIauluI beschehen kan: Solee auch der gleich auf den dritten und vierten / dannwann diese
Miether versprochener masien die Pacht nicht nch- nunciarion oder Verzeihung auch auf diese Fäll solle ge-
tig abcragen / so soll dem Vermiether ^rafft haben- zogen werden / daß der Bestandtner nicht sM vor der
der ^uri56iÄic>n frey stehen / ihn durch gewohnli- Zeit vertrieben werden können / wann entweder em noth¬
chen Gerichts-Zwang aus dem Gutzuseyen/ mas-- wendiger Bau/ der keinen Aufschub leidet/vorhaben/
sen der Miether sich auf solchen Fall/ dessen/uriz^i.oder wann der Bestandtner das Bestandt-Hauß unge«
Äion hiermit per exprellum nnrerwnrfflg machet, bührlich zugerichtet / undunehrbarlich gebrauchet / wür-
8rryck.c.csp.8.§.7. Vors ander« kan der Vermie- de dieses hieraus entstehen / daß zum Theil das gemeine
ther den Bestandtnervor der Zeit austreiben/ wann ihm Beste hierdurch geärgert / und also die Zierde der Stadt
oder seinen Erben/eine solcheunversehene/doch kundbare (welche in Erhaltung der Gebäude bestehet) zu Grund
Norh ohne ihre Schuld vorfiele / daß sie des Hauses selb- gerichtet; zum Theil abel dem Beständtner zum sündigen
sten zu bewohnen bedürften / und solches füglich nicht ent- und üblen HaushaltenAnlaß und Gelegenheitgegeben
rathen könten. Dergleichen Nothfall dann der Vermie- würde; welches beedes aber die Rechte nicht zugeben, sr^
ther oder dessen Erb rechtmäßiger Weise beweisen muß/ csp. 12. X. cje tor^ comper. Lc i. 27. §. 4. K.' cie
j.z.L.locsr. welches geschiehet/ wann er darthut/daß ^cic!.Lslp?.p.2.Öec.tz7. n.z.Lcp.2.c. Z7-cjc57. urSc
seinHauß/ darinnen er gewohnet/ eingefallen oder ver- Streck, cic.csp. 8. §. lo.S-tjcpp.acjpl-.Intt.loLar.vert.
brandt ist/oder / daß er aus einer ändern unversehenen locscis6tio.intin.Lonter.Chur^äyr.A.andR.p. 1»
Ursach aus seinem Hause ziehen muß / wofern nur dieser tk.4. F. So aber der Bestandtner :c. cum U?ür-
Nothfallsich nicht schon zur Zeit des verliehenen Bestan- renberg.Ä.and--R. ly^.^ubr. AuswasUr^
des hervor gethan, v. cap. pen. X, loc^r. »66. LKriM. fachen der Bestellte mög vor dem Ziel aus dem be^
nn.V. z.vec.l l f.n. i.8c(izrp?.p.2.c.Z7.6el.6.Ein stellten Haus getrieben werden. K.etorm. der Scadt
^albbauer aber oder dessen Erb kan wegen eines solchen Nürnberg, lir. 17.!.. s. und K.ekorm. der Stadt
Nothfalls vor der Zeit nicht ausgetrieben werden. 8i- Franckf. p. 2. rir. 14. /s. id. . ^
cksrci. scj. I.z. L. locat. n. 6. b! ^aurerbaLk.vils.cie Lo. Im Gegentheil kan auch der Miether oder Bestand¬
ion. partiar, rk. 29. Vors dritte kan auch solches be- ner Unterwelten aus rechtmäßigenUrsachen vor der Zeit
schehen / wann der Haus-Her: aus nothwendigen und zur den Bestand aufkünden und verlassen.; wohin zum Bey¬
seit des LonrrsÄs unversehenen Ursachen / das verliehe- spiel gehöret / wann der Vermiecher das Haus nicht
ne Hauß gantz oder zum Theil/ wiederum erbauen und bauenlassenwill/sö/daßmbesorgen/esmöchte einfallen;
bessern muß/solches aber/wann der Bestandtner darinnen v.I. i,.§. 6.1.28.8c zz.ik.cjecismn. in5eÄ. oder wann
wohnen und bleiben solte / nicht wohl füglich geschehen er sonst dem Bestandti^r den nothwendigen Gebrauch
könte/l.z. l^.loczc.I.zO. pr.ff. Lcczp.pen. §. I.x.eocj. desselben zu verschaffen sich weigert/ l. 2 s. §.2. tk. locst.
Wann aber der Bestandter darinnen ohne grossen Ver- öder wann ein Einfall von den Feinden beschehen; l. tz»
druß und Hindernuß verbleiben könte/ muß er das Be- §.?.>. z4.fs.!ocÄr» dsßgleichen auch wann die Pest/ oder
standt-Geld völlig bezahlen; l.27. K. locac. acicl. Larkos.gä sonst eine ansteckende Seuch und Kranckheit grsllirete/
I. z. L. eocl. wie er dan auch nach vollendetem Bau begeh- srZ. 1.27. /. 1. K'. eoct. ibiczue (Zorotn ^äll. l^.ipg cls pe^.
ren kan/ daß ihm sein Bestand wieder eingeräumet / und üe. rukr. cle pnvil. conrr. c^ul. pek. n.22.?ran?k. scl
er darinnen biß zu Ende desselben gelassen werde. Iren. rir. iocat. n. 122. Lc psntfcbmann. . qv. 1 z. n. 2 z,
tsc'm^.lib. z. ric.iocat. k.es.4. N.9.8c?ran?k. scitit.doch also/daß wann solche Kranckheit wieder aufhöret/
!ocn.n.l48. In allen diesen dreyen Fallen aber ersor- auch die Furcht davor verschwindet/der Beständtner biß
dertdieBMHkeit/ daß das Bestandt-Geld nach ?ro. zu der im LonrrsÄ bestimmten Zeit/den Bestand halten
porrion der Zeit/ als der Bestandtner den Bestand genu- muß/ worbey ihm aber vor diejenigeZeit/ da er sich seines
zet/gefordert werde, zo. pr. KI locsr. öc csp. pen. Bestandtes nicht bedienen kan / der Zinß erlassen wird»
X.eoci. Undendlich Viertens kan auch derBestandt- ?-,nrickmzn. i.qv.iz.n.24.Ferner kan er auch wegen der
ner vor der Zeit ausgetrieben werden / wann er das Be- Gespenster.ode:Ungeheuez/voz de:Zeit denBestandaufsa-
siandt-Hauß theils so Übel und ungebührlich heilte / daß gen/v.I.27>ibique(Zorofr.tk.loLgt.'S!krsn2k.gcici'r. ^.lc».
desselben Abfall undAergerung scheinbarlich vor Augen/ csr.r1.122. Irem (Zornes. 2. c.z.n.z. oder auch wegen ei,
theils auch solches sonsten nicht ehrbarlich gebrauchte: i. z. ner andern Ursach / daran ihm keine Schuld beygemessen
C. locar. Jenes geschiehet / wann er durch sein Verschul- werden kan / und davon er zu der Zeit des LvntrsQs
den das Hauß übel zurichtete / oder in dem Bestandt-Gut nichts gewust hat : Dann wann er hieran selbsten schuldig

Ware/
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wäre / das ist / wann er vielleicht selbsten in verdachtigen Miech: Rauffbnche Heuer, zc. v.^2rp?ov. p. 2.0.57»
Oertern herum gezogen/undalso das Hauß angestecket; cles. 4. k 5. k k.ickr. Oec.87. Und dieses verhält schal"
v.panr5ckman/,.l.<zv. iz.n. 27. oder/wann er anfangs so/ wann gleich derKauffer zuZeitdesKauffsgcwust^
hierum gewust/ das ist / zu Kriegs- Zeiten ein Land - Gut oder auch der Verkaufter solches gesaget hätte / daß diese
in Bestand genommen hatte / in diesen und dergleichen Sach einem andern vermiethet/ und daß die Zeit noch
Fällen wird er sich von der Bezahlung des völligen Zinses nicht verflossen seye; »rx. l. 8. §. 1 s. quil,. moä.pizn.
nicht leicht befreyen können, v. psnrlcbmsnn. i. yv. s. n. lolv. söci.^ulcl, acl cir. L. locsr. n. i x. oder wann auch
6. k (?ai/. 2. 0.2z. n. 21. Wie dann auch solches nicht der Vermiether dem Miether geschworen/ daß er den
in diesem Fall beschehen kan/wann er (indem er vielleicht ^onrr»A halten/srZ. t.t.L. cle nonnumer«
ein Weib genoinmen/) eine weitläufftigere Wohnung sä rir. ^.locsr. n. 42. Lc Ivlcekerr. rr. cie locsr. <zv.2c>.
vomothen hat / panrlckm. czv. i z.n. i z. oder von sei- oder / wann er gleich dem Bestandtner versprochen / daß
nem Obern nacher Hauß beruffen worden« paartckman. er das Gut oder Hauß vor der verflossenen Bcstands-Zeit

19. Wann aber der Bestandtner vor der Zeit aus nicht verkaussen wolle;^cxkelr.cl. ^v. ?c> gestaltenzwar
einer solchen rechtmäßigen Ursach den Bestand zu verlas-- m diesen Fällen allen der Vermiether nicht recht handelt/
sen willens / soll er solches / wofern es ihme nur möglich/ wann er den gethanen Eydschwur bricht / oder sein Vor¬
dem VerMiether anzeigen / andergestalt köNte er leicht- sprechen nicht halten will: Mein es kan dieses dem Kanffer
lich/wann das verlassene Hauß oder Gut geärgert wor- als einem Dritten/ und von welchem dieser Loarra^t kei-
den/und der Vermiether/so er esgewust/vor dem Scha- nevepeoöenxhat/ nicht angehen / sondern es würcket
den hatte seyn können / zur Ersetzung des Schadens an- solches Versprechen nur so viel / daß der Bestandtner d..»
gehalten werden: I.«z. s.7. K. locsr. psmlckm. Vermiether oder seine Erben des lmevelle und Scha-
qv. 4. per rar. maxime v. n. 26. Wiewohl ihm dessen denshalber/ so ihm daraus erfolget/beiailgen kan. i.24.
ohngeachtet der Zinß von der Zeit / da er den Bestand §. 5. l.z^kzz.ff. ioc-lr.t. 120. §.s» cle leg.». Es wäre
nicht gebrauchen können/nachzulassen.!.27./. 1. l. s s.§.2. dann / daß der Vermiether in diesem Fall / da er die ver-
t?. locsr. (ÜArpz^ov. p. 2. c. 37. clet. l 0. Wann er aber ei- miethete Sach vor Verfassung der Bestands-Zeit nicht
ner solchen rechtmäßigen Ursach ohngehindert in dem Be- zu veraussern versprochen / zugleich auch dem Vermied
land nichts destowemger verblieben wäre / müste er eben eher selbige verpfändet hätte / welches vhngefehr un-
0 wohl den völligen Zinß bezahlen / als wann er keine Ur- ter nachgefttzter Llsusul beschehen kan: VOie dann zu
ach den Bestand zu verlassen / gehabt hatte; 1.28. pr. ff- desto besserer Versicherung / daß dieser Pacht Lon-
ocsc. es wäre dann/ daßet hauptsächlich das HaUß zu rraät die beliebtö neun Jahr über unverbrüchlich ge^

dem End bestanden hatte / daß er entweder 8cu6encen halten tverden solle/ dem Miether hicmit di'e l^xpo.
oder Gast einnehmen wollen/dann m diesem Fall/wann rkec indemGut/bißzUgantzlichertLndigung des
wegen einer ansteckenden Kranckheit die 5rucienten hin- Mlieths- LonrraLW/ verschrieben wird : Gestalten
weggezogen/und keine Gast gekommen wären/mithin er so dann der Bestandner oder Miether ein dingliches
das Haus hätte müssen leer stehen lassen / könte von ihm Recht überkommet / welches verursachet / daß er durch
der völlige Zinß / obgleich er vor sich das Haus bewohnet den Kausser / als der nur ein blosses l>erlonsl. Recht hat/
hätte / nicht gefordert werden, vicl. kran-k. o.I.n. 12z. vor der Bestand-Zeit nicht ausgebotenwerden kan. arg.
Li panrlcbmsnv. qv.2. n. Idcmf. ZSayr. L>and^R. l.7.iol.ff.cie6lttrÄÄ. p'lgn. sciä. Xignric.6erÄcir.(üon>
p. i.tir.4. §. doch sdder te. VOürtenberg. K.andi-R» venr. l-ib. 5. rir. iv. n.20. krsn^k. »6 cir. «. locsr.lt.
p.2.fc>I. i7z.k.ubr. Ausvoas Urjachen der^>efielicr 242. k! Lsrp^ov. 57. 6ef,4. n. s. Wann aber
vor dem Ziel ausziehen/oder vonderZbcständtnuß derVermietherdievermietheleSachnnrschlechterdings
«btretten möge. R.ekorm. der Stadt Nürnberg/^ir, und ohne dem Versprechen/daß er selbige nicht vorVer-
17.I..6. Und Kelorm. der Stadt Franckf. p. 2. rir. 14. fl^essung der Bestands-Zeit veraussern wolle/ verpfändet
§. 8- Durch das Absterben aber des Vermieters oder hatte / in diesem Fall kan zwar der Bestandtner das ver¬
lies Bestandtners kan dieser LomrsÄ nicht aufgehabeN Miethete Gut oder Hauß so lang behalten / biß ihme des
werden / sondern es sind beederseitige Erben die bestimm- Incerells und Schadens wegen ein Genügen beschehen;
te Zeit auszuhalten schuldig; v./.^ /.lacsc. ibiquevOj lranzk. c. 1. N .2Z9. wann er aber dieses erhalten/und
sclcj. Reform, der Stadt Franckf. c. l: K. I Z. es wäre solcher gestalt die Sach von der tt/pockec. vefreyet wor-
dann/daß der Vermiether oder Beständtner den Lon- den/v.l. i6./.z.ss. cle pignoi-. i. 6. zs. t.ir. izuib. mocl,
usÄ mit dieser Bedingung / so lang als einer unter ih-- PiZn. lolv. kan dem Kauffer/ ihm auszubieten / nicht ge-
nen wolle/:c.geschlossen/v.1.4.^.10^. oder/ daß nur wehret werden. Lscdov. Aä l'reutl. V. 1. V. 29. rl>,8°
emeverlonsl. Gerechtigkeit/somitdem Tod desVermie- int', krsnsk. c.l. u.24l. Wiewohlen einige voLiores
tkers aufhöret/ (dergleichen ist der Ulu5lruÄu8. oder die dieser Meimig zu wider sind. vici. ^vlin. 6e Le).!).
Nutzmessung v.L. z.s.äeulukr.) verliehen worden/ange- 490.^.7.^8. ö-LsrpTov. p.2.c. 37. clek.4.n. s.L«!,.
sehen in dem ersten Fall durch den Tod desVermiethers kr.Vayer.L.änd-R. p. t. rir. 4. /. da auch der Ver->
oder desBestandners;in dem andern aber durch den Tod leiher tc. VOürtenberg. Ä.and,R. p. 2. lol. 144. rubr.
des Vermiethers/ die Miethe ihr Endschafft erreichet Db der Nachkommen schuldig sehe / die Ä.ehnuttg
V. l.z. §. i.K.locst.Le l. ZI. ink.K. cie pignon S5b/pc). seines Vorfahren stets zu halten. Zt. Lc R.ekorrn. der
rkec. Obwolen aber vorbesagter Massen beeder Lonrrs- Stadt Franckf.c.l.^. I l. Ein anders wäre es / wmm
Renten Erben diesenLonrrsÄ seine bestimMteZeitaus- durch ein sonderbares Srsrur diese Sätze des gömemei
warten müssen / so hat doch solches eine anders Bewand- Rechten aufgehobenworden / allermassenauf gewisst!
nuß mit dem Kauffer / oder derne die vermiethete Sach Maaß in denen Nürnberg. Zcsruren beschehen / nach wel-
Testaments-weise vermachet / oder auch zum Heurath- chen derBeständtner zuUnzeiten auszuziehen nicht schuldig
Gut gegeben worden/ allermassen alle diese Personen das- ist / sondern im Bestandt noch so lang bleiben kan/biß die
jenige zu halten nicht verbunden sind/was ihre Vorsah- ordöntlicheZiehler/inwelchen Man die Hauser zu bestehen
ren/von welchen sie solche Sach durch einen parriculsr- Und zu verlassen pfleget/gekommen sind/als in der Stadt
l'irul überkommen/gethanhaben-. 1.25. ^.1. ff.l.9. L. NürnberggewohnlichezWeis zum Eingang des Monats
locar. I. 120. §. 5. A cle Ießsr.7. Z)ahero dann das be- ^sji und dZovembeiZ ,das ist/Um St.Waldurgis Ullö
kandte Sprichtwort entsprungen: L.guff gehet vtzr Hhh z Allee
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4zo Des klugen und Rechts - verständigen Haus - Vatters
Allerkeüigen Tag zugeschehen Met. Wurde demnach ZSaügm/ mit ein /ähriichen Ainß oder penilon zu w
der Bestand dem Beständtner,mchWallburgis/und vor zahlen/und begebe sich dieselbe Zelt e,n grosser Un¬
Allerheiligen aufgekündiget/ m diesem Fall ist er aufden faU oder MißwachsSo seyen und wollen wrr,
nächst - folgenden Walburgis Tag erst den Bestand zu das; von eines solchen grossen Unfalls oder MW-
räumen schuldig; Wann aber die Aufkündigung nach wachs wegen/ so ohn des BestandtnersSchuld wa,
Allerheiligen Tag geschehen / so kan er gleicherweisden re/aus Gebrechen des Gucs oderUngewireers/ der
übrigen Theil desAchrs / biß auf den nachkommendenZinßoder ?enlwn. dem Bestandener/ nach Änzahl
Allerheiligen TG aussitzen / so fern nemlich der hervor ge- soll nachgelassen und abgezogen seyn. tLs wäre
dingte Bestand sich so lang erstreckte. Übrigens aber ste- dann/ daß von Uberflüssigkeie des vergangenen o-
het auch nach denen Nürnberg, ^racuren dem Bestände der nachkommenden ^Zahrs/der Beständtner seines
ner frey seinen Schaden / der ihm aus solcher Verande- erlittenen Schadens möchte ergoyc werden: Das-»
rungundRaumungzugestossen/vondem Vermietherzu selbe zu ermassigen soll stehen zu jederzeit zu erbarn
fordern und zubegehren. v. K.etorm, d^^r. ric. 17. l.,/. verständigen beuten/ oder unsir / oder unser Ge-<
Aus welchen allen demnach erhellet / daß Vermög dieses richts-Schöpsfen/nach Gestalt der Sach zu mo6e.
eonti-g<As der Vermiether dem Beständtner / und hin- riren. :c. Weiln wir aber hiervon bey dem zo. Cap. des
wieder der Beständtnerdem Vermiether verbundenseye. dritten Buchs Z. 6. zur Genüge gehandelt / als wollen
Den Vermiether belangend. ist derselbige gehalten den wir denLeser dahin verwiess-'immittelstaber bey dieserGe-
Gebrauch des verpachten Guts dem Beständner einzu- legenheit nur so viel noch erinnert haben/daß weilen hier-
li-fem / und zwar mit allem dem / was eigentlich darzuge- über osstermahlen Strittigkeiten entstehen/ wann dann
hörig ist / v. 1.9. pr. 1.1s. /. i. Lc 2. in t. 1. 19. §. 2.1. zz. wegen des Mißwachs ein Nachlaß geschehen solle ?
ff. loczr. welches aber nicht also zu verstehen / als ob er Jndeme nicht wenig darvor halten/ daß der Vnmiether
auch den Saamen / den Acker zu besäen / hergeben müste; alsdann erst etwas an dem Bestand-Geld nachlassen
v.c.26.X.cteOecim.266.8ur6.6ec.2o1. angesehendie schuldig seye/ wann der Beständtner über die HMe
Bauung der Felder dem Beständtner oblieget, 1.24.5.2. Schaden gelitten / v.Lsrp?. p.2. c. 97.6ek. n. diese
ff. K»csr. Er muß aber der Beständtner den Gebrauch Meinung hingegen etwas hart zu seyn scheinet / v. 5rruv.
des Guts dermassenbehändigen/ daß ihm an demselben s6tic.75.l_scÄr. rb. 17. daß/ sagich / zuVermeidung
keine Hinderung zugehe/ 66. cexr. 666. Bayr.L.and-R. aller Strittigkeiten/derBeständtner nicht unrecht thut /
p. l.ric.4.F. tLs soll auch hingegen: Dann wann er wann er dem Bestands-BriefnachfolgendeFormulein-
an den Gebrauch desselben den Beständtner mit Fleiß verleiben lässet - Solre auch gleich der Mrßwachs
und alfo vorschlich verhinderte / müste er ihm alles Inre» die Helfsre der ?eniion nicht übersteigen / sondern
csss und Schaden deswegen abstatten; l. ix.Sz-l. Zz.ia geringer seyn/ so solle doch alimal dem Bestände
t. ff. locsr. l^nricbmsm. r. c^u. iz. n. 9. Lc 10. wann ner nach Proportion des Mißwachs an der i^n/ion
aber solches aus rechtmäßiger Ursach von ihm beschehen/ etwas erlassen werden. 8cr^ck> c>r. cap. 8. §. 14. Jn-
müste er ihn: wenigsten einen Theil von dem Bestand- deme auch ferner der Beständtner dieser Früchte halben /
Geld / nachdem er das bestandene Gut entweder lang welche er bereits gesammlet hat/keinen Nachlaß begehren
oder kurtze Zeit nicht hat gebrauchen können / nachlassen/ kan / wann er vielleicht durch feindl. Einfall/ Uberschwem-
oder/ so er schon den völligen Zins voraus empfangen/ mung/ oder in andere Weeg ohne sein verschulden dar-
emsn Theil darvon wieder zurück geben. l.ZO.pr.öN.Zs. umgekommen/ obgleich der Vermiether die unversehene
ff iocsc. Welches auch geschehen muß/wann die vermie- Zufall ausdrücklich auf sich genommen hatte; vi6.(Zzjl.'
thete Sach/ ohne des Miethers Verschulden / ohngefchr 2.V. 2?.n. i z. angesehen solche Früchte durch die Ein¬
zu Grund gegangen / und entweder durch eine Feuers- sammlung bereits sein eigen worden sind / daß er also sol-
brunst/ oder durch Erdbeben/ oder auch in andereWeege chenSchaden/als an seinen eigenen Sachen beschehen/er-
unbrauchbar gemacht worden ist. 1.9.5. r-I« »s. § 2.ff. dulten muß; v.Larpe.p. 2.c. 37. 6ef. 20. gleichwie ee
6. t. 666. 6ome2. 2. k.el. c. z. n. l. in f. Jedoch will auchwegen des an dem Vieh erlittenen Schadens feinen
auch hierinnen die Nothdursst erfordern/daß sich der Be- Nachlaß begehren kan/Lsrp?. c. conff ?/. 6cf21. Als»
ständner mit gewissen Llaululn versehe: Gestalten diese ist höchstnöthig/ daß er sich bey diesem Umstand mit nach-
Lisulul ,Krasst welcher es die Partheyen/ was die durch folgender L/aulul verwahre: Solee auch wegen der
Göttliche Verhängnuß verursachte Schaden betrifft / jeyigen gefahrlichenZeiten derBeständtner an dem
bey den gemeinen Rechten bewenden lassen / deswegen jährlich gesamletenRorn / bevor er solches ver-
nir hinlänglich genug zu seyn scheinet/weiln nach Verord- kaufst/ durch Pfändung/Brand/ oder auch andere
nung derselben der Beständtner vor den jenigen Schaden Unglücks-Falle in Schaden geseyt/ oder ihm auch
hassten muß/welchen er von seinen Feinden erlitten'gleich- sein eigenVieh beraubet werden/ will der Verpacht
wie wir anderswo gewiesen haben. Weswegen dann ter deshalben an der ?enlion na«^> Proportion des
vonnöthen seyn will/ daß er sich mit nachfolgender Llau- erlittenen Schadens / ihm einigen Erlaß zu thun
lul versehe: Daß er wegen des von bSsen keuchen verbunden seyn. V. ttopp. s6 §. 5.locat. vers L.'ce-
thm zugefügten Schadens nicht gehalten seyn wol- rerum. Sec. k 8rr/ck. 6. cap. z.^s. iz. Dieses aber ist
le :c. Srryck. 6. c. 8.5. Xl. Und weiln auch ossrermah- gewiß/daß/wann es gute fruchtbareJahrgibt/dasBe-
len geschiehet / daß durch allerhand Verhangnüsse sich ein stand-Geld deswegen nicht eben vermehret oder gesteigert
NWwachs ereignet / als wird der Vermiether auch werde / gleichwie es verringert oder geschmahlertwird/
deswegen an dem Bestand-Geld/wann anders der Miß- wann ein Mißwachs sich ereignet. Vi6.Lscbov.sck
wachs groß und unerträglich/ dem Beständner etwas ?rcut!. V. 1.V.29. rh.7. lic.L.k ?r2r>?K. a6tic.^.Io-
nachzulassen haben/v.cap. z. X. 6e locsr. s66. (Zsil. 2. car.n. l l s. Dann zugeschweigen/daß der Bestandnier
0.2?. k ric. locst. li. l6. welches in deswegen in denen Rechten gnädiger als der Vermiether
der Kelorm. der Sradt XVorms, p. z. Q s. rir. r. §. gehalte wird/weiln es ihm um dieVermeidungdesScha-
So auch?c. mit nachfolgenden deutlichen Worten ex- dens zu thun ist/da hingegen derVermietber nur um den
primiret wird: So auch einer verleihe/ und der an-s Gewinn sich bewirbst / so kan nicht allzeit yesaget werden/
der bestünde einen ZtVeingart/ Wiesen/ Garten oder daß derBestandtner bey reichenIahren seine Früchte hoch

hinaus



Anderes Buch. 4zx

hinaus bringe/ dam/e reicher die Jahr imd / je weniger Begebenheit/ weicher niemand widerstehen kan / zu hal-

kan er aus feinet,Küchren löjen. v.Lsctio v.luper.cir.loc. ten/ und also der Schad dem Bestandener aufzubürden;

FernermußauchoerVermiether deBestandtner schadloß v. t^ev. p. 2.clec. 90. als wird derBestandtnersehr weiß¬

halten; Nichtsein wegen der hingelassenen^ach felbsten lich handlen / wann er nachfolgende disulut dem Be-

V.I. ,9.5.1. if.lz. ^clcj. lLelorm. der Stadt worms/ stands-Briefeinverleibm lasset,' Saß der Verpacht««

p.2.l-id. i. rir. l./. auch sö:c. ibi : Auch so emer alle Lonrriburionen, Durchm^nck und iLmquar'

wissentlich einem andern leihet ein stinckend Laß tirungs -Rosten / sowohl von Freund - als LemdK

Oder anders nie rechtfertig/ist er schuldig/demselben chen Trouppen/es geschehe mit Lonleas desF.andsi

feinen Schaden zu erstatten; verstehe/ wann dieselbe herrns/oder wider dessen Willen mit eigenthäciget

gleich Anfangs ichadhafft gewesen / ein anders wäre es/ Gewalt/ übersich nehmen wolle, v. 8rr/ck. cir. cap.

wann der Bestandtner in seiner gemietheten Behausung 8- §. 1 z. Den Bestandener aber betreffend/ ist dersel-

ohne des Vermiethers Schuld Schaden gelitten / und bige verbunden/das Bestand-Geld zu rechter Zeit/nach-

vielleicht von jemand wäre bestohlen worden/ angesehen in dem er sich dessen mit den Vermiether entweder verein,-

diesem Fall der Vermiether zu Ersetzung des Schadens get/oder des Lands Herkommen solches erfordert /

nicht könte anheischig gemachet werden / wofern er nicht I. Z4.ff. cle1. zu bezahlen/I. 8. L. locsr. auch/ so er hier¬

in eben diesen Hauß mit dem Bestandtnergewohnet/ und innen sich saumseelig erwiesen/die Ulurn und Zinse zu ent-

des Nachts die Tbür offen gelassen/ oder auch die Ver- richten/1.2. Sei 7. L.eocl. welches Bessands-Gelds hal-

Währung der jenigen Sach / so der Bestandtner in das ben auch der Vermiether schon össtersgedachter massen

Hauß gebracht hat/entweder ausdrücklich oder stillfchwei- in dem eingebrachtenGut des Beständtners gemeiniglich

gend auf sich genommen hatte; v.i.4s.pr.l. 55. KUocac. eine stillschweigende Pfandschafft hat. v.§. 7.9. cls aÄion.

i. 4. L. eocl. 1.z.§. l.kk.nsutLcaup. gclcl. Lzrp/. p. 2>c. jbllj; OO.Lonk. Reform, der Stadt Lranckf»rep.2.

z7.cief. 21.Se Lerlick. p. z. clec. 202. fondern es muß tit. 14. §. ulr. lrem der Stadt Nürnberg;

auch solches geschehen wegen der von dem Bestandtner l'ir.zi.ü,. 1. Nechst diesem muß er auch nach vollende,

aufgewandten nothwendigen und nutzlichen Unkosten/ v. ten Bestand das Bestand - Gut dem Vermiether alsofort

i.ss./. i.k l. 61.pr.ff. tocsr.sälj. Lsrl. cle expeol^c. wieder einräumen/1. 39. k l.48.§. 1. kk. locar. dann

14. n. 10. Se Lsrp^. p. z. c. Z7. 6et. 26. worbey so wann er dasselbige halsstarriger Weis dem Vermiether

wohl derVermiether als auch derBestandtner sich mit ei- so lange vorenthält / biß er hierzu durch richterlichen

nigen nothwendigen Llsululn versehen kan : Jener Spruch verurtheilet wird/muß er/als einBesitzer fremw

zwar/ daß er den Bestandtner dahin verbinde/ damit er der Sachen nit allein das Bestand-Gut alfobalde andern

das Gut und die darzu gehörige Gebäude Dach? abtretten/sondern auch zur Straff/ noch so viel als dassel»

und Fach>vest oder in baulichen Würden erhalte / bigeWerth ist/bezahlen/ l.pen.ibiq, öarboi. L. locar. L? i.

auchsöein nöthiger oder nuylicherBau vorfallen icz.L. uncle vi. WiewolenheutzuTagdieseStrassnicht

jölte/ denselben andergestalt nicht als mit Vorwis- allenthalben üblich ist. Viel. Vinn. »6 pr. lntt. locsr. in t.

sendesVerpachtersvornehme.v.8.etorm.derGradt LcLroenev^.gcll.peli.L.locsr. Weswegen es nach den

Franckfurt p.2. rir. 14. §. »2. Insonderheit aber/ Nürnberg. Srsruren also gehalten wird / daß wann

daß er diejenige Arbeit / so durch die Unterthanen der Bestandener nach dem Zihl langer bliebe und in,

selbst verrichtet werden San / nicht in Rechnung nerhalb dreyen Tagen darnach (in der ketorm. der

bringe, (viä. klev.p. 2.äec.8?.) Dieser aber / daß Stadt Franckfurt p.2.rir. 54 §.s. int. sind acht Tage

zum Beweiß der Baukosten die Dmgzettul sollen vorgetrieben) den Bestand nicht raumete / er den

gültig seyn ; Item daß auch diese Unkosten sollen Hinlaster auf desselben Erinnerung und Warnung

wiedererstattet werden / welche nicht zum immer« alle Tag einen halben Gulden zur pcen verfalle»?

währenden Nuyen des Gnts gehören/ ob sie gleich seyn / und daraufdem Hinlaffer um solche ?crn Nt-ch

nothwendiger Weis aufgewendet werden, krua» iLrkandtNuß gegen dem Beständtner verhoissen

oem. »cl l.s s.F.locst.a.^. Daß/ wann ja der Unter? werden solle» v. Reform, der Stadt Nürnberg. -rir.

thanen ^eibdienst nicht in die Rechnung zn brin- 17.^. 4. §. wurde aber lc. cum lecz. In der Reform,
gen/jedoch die Baufuhren darunter gerechnet wer- derStadt worms aber p.2.^. f. rir. 1. F. wann ein
den mögen/ und was dergleichen mehr ist / davon zu le- ZSesrandtner ?c. ist hiervon also verordnet/ wann ein

sen Lrryck. 6. c. z. §. 16. Le 17. ^clcl. Reform, der Bestandtner nach Ausgang oderVerscheinen des

Stadt Worms.c.I.§. Irem ein federte. Endlichmuß Ziels seine Bestandnuß "slch entäusscrte / oder ab-

auch der Vermiether den Bestandtner wegen der von wendig machte zehen Tag; so mag der Herr oder

demselben abgeforderten Steuren ( allermassen die O- Verleyher/ mit Gunst oder Verwittigung Unser/

brigkeit in Einforderung der Steuren auf den Besitzer oder Unser Stadt Gerichts-Schöpffen/ das ^>auß

vdn Jnnhaber gehet/v. l. 7. ss. 6e publicsn. ö? veLtigsl.) lassen aufrhun/ und was darinnen ist/ mit offenbar

schadlos halten/anerwogen er derNuzungen halber/(so ren glaubwürdigen und Nachbahren / lassen be^

zwardemBesiandtner folgen/) das Bestand- Geld ein- schreiben und aufdes Beständtners Rosten zu ver¬

nimmst/ und solchergestalt das vermiethete Gut annoch verwahren/legen an einen sichern (dre/ darzu verF

inderThat zu nutzen scheinet. v.l.z8 .Sez?. K. cie ulufr. ordnen/wie dann solches jezu Zeiten die Gestalt dee

j. 36. tk. äs ulur. sclci. I. un.§. 2. t?. cle via publ. Wel- Sachen und Nothdurfft erfordernde. So kan auch

ches auch von den Einquartirungs und Durchmzrck-Ko- der Bestandtner dem Hinlasser deswegen den Bestand

sten also zu verstehen ist. Vi6.Lsrp?i.p.2.c. Z7.clek. Is. t,jcht vorenthalten / weil er vorgeben möchte/ daß ihm

tZsbn sä V^el.m.locst. n. 16.Se1'sbor öe mersris.c. das bestandne Gut nunmehr eigentbümlich zustünde qe-

z. tk. 17. Sc 1 Weiln aber jedannoch der Vermiether stalten er mit dieser Entschuldigung nicht angehöret wird/

alsdann erst hierzu verbunden / wann mit donlens des sondern er muß vorhero den Bestand räumen / hernach?

Landesherrn sothaneEinquartirungen und Durchmar- nials aber mag er gleichwohl wegen des Eigenthumä

.cke geschehen / keineswegs aber wann die feindliche Klaa erheben; l. -f. L. locar. es wäre dann daß er al,

Trouppen solchen Schaden zugefüget / angesehen in die- sobald erweisen könte/ daß er nach dem Bestand erst das

sem Fall solches pro cslu lorwiro. das ist vor eine solche Eigenthum überkommen/ dann in diesem Fall köntL und

müsts
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müste er wohl gehöret werden. Vi'cj. Lkrittiase. V. z. clec. „nützlicher Bau vorfiele/ denselben qndergestalt nicht, als
il8.n.z.ö!kabersclcir.c:.wczr.c!e5. ic>. „mit Vorwissen und Verwiöigung des Verpachtet

Endlichen ist auch der Bestandtner verbunden den „vornehmen/auch diejenige Arbeit/ so durch die Umer«
durch seinen Unfleiß oder Versaumnuß mit Feuer/oderin „thanen selbst verrichtet werden kan/ nicht in die Nech-
andere Weege verursachten Schaden zu erstatten / ange- „nung bringen solle; Worbey aber auch exprelle bedun-
sehen ihm das bestandene Gut dermassen zu verwahren „gen worden/ daß wann der Herr Pachter das Gur bey
oblieget/ als ein/ederMssigerHaus-VatterindemSei-„wahrenden Pacht-Jahren einem andern solte ludloci.
nigen zu thun pfleget, v.I. s.§.2. Lommoä. 1.2;. cieli.. „ren und veraffterpachten wollen / solches ihm anderge-
).t.9.s.z.l. li.L.zF.iocar. I.z. §. I.lk.osur.csup.^äc!. „stalten nicht freystehen solle/als wann vorhero derAff-

2. c. z. a. 22. öc (Dsrp^ov. p. 2. c. z 7. clef. 24. „ter-Pachter ihme / als dem ersten Herrn Verpachtet
Wann er nun dasselbige gethan/ kan er im übrigen nicht „neue Versicherungbey Verpfandung seinerGüterwird
leichtlich angefochten werden / cexr. 5upr. cirsr. Lont. „gestellet haben.,, Siehet aber der Verpackter
Bayr.L>and R. p. 1. ric. 4. §. und »st insgemein :c. nicht gerne/ daß das Gut veraffterpachtet werde / kan
cumleq. VOürtenberg.L^ni? R. p. 2. fol. I7i.k.ubr. er nachfolgende Llsusul beyrucken lassen: „Doch / daß
ZlVie bestandene Güter bewahret werden sollen ?c. „er das Gut keinen andern veraffierpachte:) Darge-
Reform, der Stadt VOorms/ p. 2.1.. 5. cic. l. F. pen.Sc „gen aber hat der Herr Pachter dem Herrn Verpachtet
ulc. ketorm. der Stadt Lranckfr. p.2.nr. 14. §. z. öc 4. „alle und jede Jahr/ so lang der Pacht wahret —> fl. Nei-
Sc lvetorm. der Stadt Narnberg l'ir. 17.!.. 2. AVer „nischer Wehrung/ als halb ausMichaelis/halbaber auf
aber dieses vorgeben beweisen müsse/ daß der Schad „Walbuigis Zum Pacht- Geld zu erlegen/ dergejralren
durch Verwahrlosung geschehen / oder von ohnge- „versprochen/daß/ so er hierinnen nicht emhielre / dem
sehr sich) ereignet habe ? Davon ist bey dem Lsrp-ov. „Herrn Verpachtet frey stehen solle / ihn Krafft haben-
p. 2. c. 26.6et. 17. Lc ,9. und bey deml'renrÄcinq. üb. z. .,der/urizcji<Ai'ondurch gewöhnlichenGerichtszwang aus
ric. 6e piAnor.ki.es. z.Sc leqq, nachzulesen. Wie aber die „dem Gut zusetzen / allermassen der Pachter sich auf
Herrn wegen ihres Gesindes zutLrseyung desScha- „solchem Fall dessen ^uris6i<Aion hiermit per Lxprellurn
dens anzuhalten ^ haben wir bey dem XI. Lap. des „unterwürffig machet.,, (dlö. Wann aber der Vn»
ersten Vuchs dargethan. Pachter den Gerichtszwang nicht hatte / könte an statt

VOas es endlich mit der Einlassung der Pferd/ der vorigen nachfolgende Llsulu! inserirt werden: „Sol-
Ochftn Ruhe/Schaf/ Kammer/ Schwein:c. und „te auch der Pachter alle halbe Jahr die versprochene
anders Viehs vor eine Bewandtnuß/und was dar- „Pacht nicht abtragen/ solle dem Herrn Verpachtet
bey zu beobachten ? soll hierunten bey dem Buch/ ,,freystehen/ihn so fort aus dem verpachteten Gut eigen-
welches von der Viehzucht handelt / noch ferner ange- „mächtigerWeisezu 6eposseckren oder auszutreiben:c.)
mercket werden. „Und gleichwie er ferner dasGut im baulichenWesenund

Aus weichen Anmerkungen demnach abermalen „Besserung zu erhalten zu saget: Also bedinget er sich Hin-
mit leichter Mühe eine Pacht/ oder2)efkands^ormui „gegen daß derHerrVerpachter nicht allein der Unkosten
aufnachfolgende Weife tormirt werden kan. „wegen ihme gebührendenAbtragthun/und zumBeweiß

Rund und zu wissen :c. (M.Hier kan dasjeni- „der Baukosten allein die Ding-Zettel gelten lassen; son-
ge/ was Hieroben bey dem Kauff- Instrument gesetzet „dern auch denjenigen Schaden/ so durch Gottl.Ver-
worden / gleichermaßen mleriret werden Daß der ».Hängnuß/ oder auch von bösen Leuten geschehen / nicht
„Wohl-Edelgebohrneund Gestrenge Herr N.5I. Erb- »weniger alle Lonrriburions.Durchmarcb-und Ein-
„und Gerichts-Herr zu N. mir zu end benandten Norario „quartierungs-Kosten/ sowohl von sreund-als feindlichen
„in seiner Studier-Stube/ in Gegenwart zweyer hierzu „Trouppen / es geschehe mit Lonlen5 des Landsherrn
„erbettenen Gezeugen / Namens und vorge- „oder wider dessen Willen mit eigenthatiger Gewalt
„bracht/welchergestalten er sich inKriegs-Dienstezube- „über sich nehmen; Desgleichen auch ihme/ wannerbey
„geben Willens/ und dahero sein Lehen und Ritter-Gut „den jetzo gefahrlichen Zeiten an dem jahrlich aesammle-
„zu di. an Schloß/Stuben/Kammern/Küchen/Kel- ,.ten Korn/bevor er solches verkauft' durch Pfändung/
».lern/ Gewölben/ Hos/ Scheuren und Stallen,, (wann „Brand oder ander Unglück in Schaden gesetzet / odee
er aber vor sich was behalten will / muß er solches nach- ..ihm auch sein Vieh geraubet werden/ nicht weniger/
folgender Gestalt excipiren/) ..ausgenommenden Saal/ „wann em Mißwachs geschehen / und derselbe mcht ein-
„sambt hierauf befindlichen Kuchen / Stuben und Kam« „mal die Helffr der l>enlion übersteigen solte / nach pro.
„mern/ wie auch der Stallung auf4« Pferd/die er ihm/ „porrion des erlittenen Schadens an der l>enli<,n et-
„sooffter herkommt/zu gebrauchen vorbehält/ nebst de-' „was abgehen lassen wolle/ mit dem fernerweitigen An-
„nen hierzugehörigen Garten /Ländereyen / Wißwachs/ „hang/ daß der Herr Verpachte? /zeitwehrender Pacht¬
fristen/ ^ischwassern / Jagten/Unterthanen / Gerich- „zeit das verpachtete Lehen - und Rittergut samt denen
„ten/ Strassen/Lehen/ Frohnen/ Zinsen/ Gerechtiqkei-„Zugehörungennichtverkauffe/ wie er dann ihmeHer-
„tenundBeschwehrungenimgleichenjährlich loo-Klaff- ,.ren Pachtern zudem End zu besserer Versicherung das-
„ter Holtz :c. Massen das hierüber aufgerichtelnvenca- „selbige verschrieben und verpfändet hat: Übrigens will
„rum mit mehrern besaget/ dem Wohl-Edelgebohrnen „der Herr Pachter bey Ausgang der Pachtzeit dieses
„und Gestrengen Herrn N. von clsco an auf?. Jahr ver- „Gut/wie er solches nach dem Invsnrsrio bestellet über-
„miethet und verpachtet/,, (5lk. Wann die Verpach- «kommen/wiedergetreulich überliefern/solteaber selbiges
tung/ solang als der Miether leben wird/ befchehen/ ist es „nit alfofort nach verflossenen Pacht - Jahren geschehen/
nutzlich daß diese Llsulul beygesetzet werde - „Jedoch „alsdann soll er solches noch ein Jahr Pachts-Weise zu
„mit diesem Beding/ daß der LontrsÄ alle 9. Jahr re- „behalten / schuldig und gehalten seyn. Und damit alle
„novirt werde:) Dergestalt und also / daß der Herr „das obgesetzte stets und unverbrüchlich gehalten werden
„Pachter solches alles aufs beste/ jedoch pfleglichen / nu- „möge/hat er dem Herrn Verpachter all sein Vermögen
„tzen und gebrauchen / das Lehen nebst den darzugehöri-„ligend und fahrend/ insonderheitaber sein Gut zu N. zu
„genGebauden/Dach-undFachvest/oder in baulichen „einem Tpecial-Unterpfand gesetzt/sich im Fall der Nicht-
„Würden erhalten/jedoch/ wann ein nothwendigeroder „Haltung wegen des Pachtgeldes / samt Schaden und

Kosten
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„Kosten hieran erhohlenund bezahlt zu machen.Endlichen andern / /edoch nnt Bewilligung des Herm veräußert
„aber haben sich bcede Theil aller Ausflucht und Freyhei- werden; zudem bestehet der Erbbestand nm munbeweg-
»>ten / als derVerkürtzung über die Helfft/des Betrugs/ lichen und liegenden Sachen/ da hingegen der iimpIeBe-
„Jrtthums/ und dergleichen,. ( wann der Pachter sich stands - LonrraÄ auch in beweglichen Dingen geschehen
„klüglich vorsehen will / kan er noch nachfolgende Wort kan; Uberdiß wird in dem Erbbestand wegen des Miß«
„mit einmengen lassen / „der Herr Verpachtet aber in-- wachs eygentlich nichts nachgelassen / welches aber in dem
sonderheitdeskemeckil..z.e. locaci) wissentlich entge- limplen Bestands-(^onrrJÄ sich wiederum anders VN«
,,ben und renunciret.,(wann aber dem R.eme6io I..z.L. halten thut. Und endlich kan der Erbverleiher das Erb-
locsrirenunöiretworden / müssen obige Wort / daß der gut seiner Nsthdurfft halben nicht an sich fordern / wel-
Verpachtet den Pachter/imFall er ausbestimmteZeitmitches doch abermalen in dem limplen Bestands-LonrraÄ
der Bezahlung der l'enlion nicht einhalten solte/ cieposse. erlaubet ist / und was dergleichen merckiiche Differencien
cllren könne/ausgelassen werden/) „auch daheromicher-und Unterschiede mehr sind / davon wir hierunten noch
sucht/,,dieses alles ac! norsm zu nehmen/zu prorocolliren/ weiters handeln werden, v. Bayer. Ä.and--R. p. i. tir. j-.
„undhierüberein und anderöJnsirument auszufertigen. §- liegende Güter. :c. keform.derSradrXVorins/p.z.
».Wann dann ich solches Krafft habenden Amts nicht lib.f.cic.2.F.Arbbestandtnus:undKetorm.derStadt
„abschlagen können/als habe gegenwärtigesInstrument Franckfurc/p.2. rir. is./. i.
„unter meiner / wie auch der Lonrrsbenren und Zeugen Im Gegentheil kommt dieser LontraA mit dem
«eigenhändigen 8ud!cripcion, respektive ^orsriat- limplen Bestands--LonrrsÄ in diesem überein / daß er
„Signet/und Hand-Pittschafft ausgestellet/ Sogesche- gleichergestalt mit blossem Lonlens gepflogen werden kan/
,.hen Zt. und also zu seiner elleri?, den gemeinen Rechten nach/

(ü,.8.) keine fchrifftliche Handlung vonnöthen hat / es wäre
(^.8.) Notarius ?ubl. Lz°5areu5 scl Kunc dann/ daß um bessern Beweisthums willen die Partheyen

sÄum legitime reguiücus, in ticlem. schrifftlich concrakirenwolten. v.§. z.). locsr. l. i.6ez,
(1^.8.) n. z X. rls /ur. Lmpkyc. 1.4. ff. 6e pignor. ö! l. 4. ff. clet:c!s in.
(l-.8.) N. dl. Krum. ^cici. »arppr. a66. §.z./.locsr. n. fg. Vmn. aci
(l.8.) dl. N. cun6.n.8. ksckov. s6'I'reurI.V.l.I).29. rk.9. lit.l).
(1.8.) N. N. L-Valalc. clevre Lmpkvrevr.qu. 7. n. 2. Ich sage mit

In dem ZSestand--Registeroder Inventsrio. dessen Fleiß / denen gemeinen Rechten nach / gestalten heut
wir obengedacht/wirdzuvorderist die Fahl der Unter-- Zu tag dieser LonrrsÄ fast aller Orten inSchrifften ge¬
thanen nach denen Leverstetten/wie auch ihre Frohn- pflogen wird / wie zu seyen bey dem ^ev. p. z. Oc.c. 2^9.
und andere Dienst; deßgleichen auch des Guts Ge- 11 rn.66^ Lsrp^.p. 2. ^.59 cie57. n.6.
rechtigkeiten nndZöefchrverden / von Titul zuTitul/ L.and-R.p. i. ric. s. /. erstlich daß
nachderOrdnung anzuzeigen seyn. Dergleichen kormul ^'^5 -dcr^tadtN?srms/p.2.l. f.rir.z.
bey dem tTkehring in ^lsnusl. Xocarior. lud. z. kor- ^ diesen unsern gemeinen Gesty. zc. öc K.ctorm.
mul. 4. p. 891. Le leqq. anzutreffen. d" Stadt Franckfurr. p.2. tit. I s. /. 2.

Wann aber ein Bestand oder Pacht-Instrument ^ Wiewohlen aber dieser LonrrsÄ ein lmmerwah-
allein vondenen conrrskirenden Partheyen/ ohne Zuzie- rendes und unwiederruffliches Wesen ist/auch vorgedach-
hung eines öffentlichen Nocsrii aufgerichtet werden wol- ter Massen auf alle Erben / jie mögen Blutsfreund seyn
te / müste dasselbe auf eben die Manier und Weise besche- oder mcht / wann sie nur im Testament eingesetzet werden/
hen / wie wir solches bey dem Kaufs-(I!onrrs<A an die gebet,^.z.i.locsr.Nov.7.c. z.ö!t^ov. 120 c. 1.(durch
Hand gegeben haben. Und so viel von den limxlen Pacht- welche letztere Novell d,e Novell. 7. c.?. corriziret wor-
oder Bestand-Lomratt, folget nun den V-l.^.29. lo.lir. ^ so hat

doch dieser Satz seinen Abfall 1.) wann der Erbverlei-
Oer Erb/iiNs-LoNtl-aÄ, oder die Erb^ her vcnmttelsteitteooder Gedings diesen LontrsÄ

tieririlmnn »nd o'rkbetländttuk gewisse Erben rclinngiret hat / welches ihm zu
verictyunguno ^rovesranonub. j. z A 6 gi,er. veÄiZz». arg. l. I. ^s. z ff.

AtEstalten die liegende Güter unterweilen auf keine be- cle superkc.gcicl.Vinn.sclF. z.l.locsc.k v.-,lslc.6ejurs
^nannteZeit (wie in dem limplen Bestand-LontraÄ Lmpb/tevr. czu. I. n. ,2. 2.) Wann der Erbbeständt-
zugeschehen pfleget) sondern zum rechten Erb/ nicht allein ner den Erbzins nicht richtig bezahlet / sondern denselben
dem jetzigen Bestandtner/sondern auch allen semen Erben drey Jahr lang (indem geistlichen Erbbestand sind nur
und Nachkommen um einen jährlichen Erbzins / der ent- zwey Jahr gesetzet, l.. 2. L. 6e ^c>re Lmpb^c. ö?avrk.czui
weder in Geld oder auch in Früchtenbestehet / so lang sel- rem. e. 6^85. Lcclel) vorenthaltenhat / angesehen ihm
bige besagtes Erbgut in gebührlichem Wesen und Bau so dann von dem Erbverleiher (ohngeachtet er ihn deßwe-
erhalten / verliehen werden / v. F. z. ^.locsr. ibique l)I). gen nicht angemahnet /1.2. e. rie/ure Lmpkyr. ö-1.1 z.
r» r. kl. ü sger veÄigsI. S: t. r. (?. cle /ure Lmpk^rkevc. L. cle conrrak. kipul.) das Erbgut genommen / und so er
welchen VonrrsÄ man demnach tLrbverleihung und sich vielleicht widersetzen solte / mit Recht gefordert wer-
tLrbbestöndtnnßzu nennen pfleget/und kan derfelbige denkan/srz. 1.176. cle k..^. I.7.L.un6evi. gclö.Vinn.
nicht allein m solchen Gütern / die zum weltlichen Ge- 26§. z.j. lacar.n. 5. öe LsrpT. p.2.c. zz. r. so gar/
brauch gehören/ sondern auch in Kirchen-Gütern gesche- daß ihm insolchem Fall nicht einmal einige Besserung (ob
hen/wle zu sehen ex^ov.7. c-?. L? Nov. 12v.c. >. Obwoln selbige gleich scheinbarlich vor Augen/) erstatter wird / an-
»mn dieser LonrrsÄ mit dem limplen Bestand in vielen gesehen mit dem Erbgut zugleich die Besserung / welche
übereinkommt/ v. F. ?. /. locar. so ist er doch in sehr vielen der Erbbestandtner in Krafft dieses LoncrsÄs an das
Stücken von demselben unterschieden / dann zu geschwei- Erbgut wenden müssen / verwürckt zu werden pfleget,' /. 2.
gen/ daß in derErbverkihung das nutzbare Eygenthum L.6e/ureLmpkyc.öcavtk. qui rem L.6e88.Lcciel aclcl.
nebst der I^ollellion / aufdenErbbeständtnerund dessen Larp?. p.2. c.zz. clek. »2.^9. es wäre dann/daß der
Erben gebracht wird/ dahingegen ein zeitlicher Beständt- Erbverleiher bey Lebzeiten des Erbbeständtners diesen sei¬
ner beedes entbehren muß / sok<mdas Erbgut auch einem nen Willen nicht erkläret/Lsrp2.p.2.c.Z8.c/el9. oder sich
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mit dem Erbbestandtner anders verglichen/t.^.L.äe/urs Ausweichen allen demnach erhellet / wasin diesem
Lmpbyrevr. oder auch der Erbbeständtner vor der Erklä- Erb- dem Erbbestandtner oblieget / und was er
rung des Erbverleihers / den Erbzins angebotten / und von dem llmpkn Bestandmer vor einen Vortheil habe/
solchergestalt seine Saumseckgkeit entschuldiget/ c. f. X. worzu wir auch noch ferner dieses zehlen / daß er den Erb«
6e locsr.Lsrp^. cl.c.zx. ciei. II. oder endlich derErb- bestand verkauffen kan/wosern nur dieses mit Wissen des
Verleiher diese Schuld entweder mit ausdrücklichen Wor-- Erbverleihers geschiehet / als welchem er zu dem End dasten / oder aber stillschweigenddem Erbbestandtner verge- Erbgut vorher anbiethen muß / damit er sich seines ihm
den / und den CrbM/ welcher erst nach dreyen Iah-- deßwegen zukommenden Verkaufs - Rechts bedienen
,en fällig worden/gefordert hatte; l. 2. L ci. c. Lsrpx. möge / weiches aber innerhalb zweyen Monathengesche-
rl.c. Z8.cis56. kö»ck. V. I. l).29.rk. l2. lir.v. gestal- hen soll: Wann aber der Erbbestandtner dieses Unterlas¬
ten in diesen Men allen der Erbbeständtner oder dessen setz und ohne Lonkem des Erbverleihers das Erbgut ver-
Erben ihres Erb-Rechts nicht beraubet werden könten/ kausset/kan er dessen ebenfalls beraubet werden. vi6 .l .ule
absonderlich indem letztenFall / da sich der Erbverleiher in l. L. clevre Lmpbyrevc. A6cl.^cell s6 rir. 77. ü sger
seines Rechtens verziehen / welches aber nicht geschehen/ veäigal. ».95. Ob aber dieses Anbiethen auch in die-
wann er den vor die brc^Iahr bereits verfallenen sim Fall bejchchen müsse / wann vielleicht der^rb^
Zins eingefordert hat. viel. ^cel^ scl rir. ti sger veLU- bestandener sein tLrb--Recht verfihencken und veri
Lsl.n.FL.Si Vmn. 2.qu-z.in i. ^66 Vaycr. Ä.and-R. tauschen will? ist bey denen Rechts - Gelehrten noch
p. 1. rir. 5. §. zum dritten, kef. der Stadt XVorms/ nicht allerdingsausgemachet / wie zusehen bey dem Vin-
l. s. p. 2. r!r. 2. §. rvir seyen und wollen. Lc Kef. k>sn. nio lib. 2. 8. 2. dann ob man etwa gerne geste-
coturr. p. 2. rir. l 5. §. l 4. Der Erbzins aber kan auch in het / daß auch in anderen LonrrsÄen der Erbbestandtner

einer geringen Sach bestehen / angesehen derselbe nicht dem Erbverlecher wissend machen solle / was er demselben
nach Proportion der Früchte / sondern zur kecogrurion vor einen Erbzinsmann an seine statt darstelle < gestalten
und Erkäntnuß der Eygenherzschafftgereichet wird; dann derselbe dem Erbverleiher das ^»andlohn / oder die so
wann derselbe eine Proportion mit denen Früchten hatte/ genannte L,chcnrvaar / (weiche nach denen gemeinenwürde vielmehr dieser Handel vor einen liwplen / als vor Rechten von 50. Gulden einen ausmachet) bezahlen muß/
einenErbbestandts-Lonrr»<Ä muthmaßlich zu halten seyn, v.l.t. L. 6e1urek .mpkyrevr. sc!c1 .?rsn ?k. cie ^suciem.vid.VaIslL.6e/ure Lmpbxt.qu. l.o-8. öc l l.Lc l^i-l pr. ^8.14.8:2,. so ist er doch solche ^orikcarion oder An,
s6§.?. lntt.locsr.cir. lupr. loc. Deßgleichen hat auch kündigung nicht deßwegen zu tbunschuldig/damitsich derz.) dieser Rechtssatz / daß nemlich die Erbverleihungein Erbverleiherdes Vorkauffs-Rechts bedienen möge; ge¬
ewiges und immerwahrendesWesen seye / seinen Abfall/ stalten in diesen LonrrsÄen ein grosser Unterschied/ weme
wann der Erbbestandtner das ganye LLrbgut durch sein der Erbbeständtnerdas Erb^utzukommen lassen will/und
Verschulden mercklich verwarloset/ und dass lbe nicht als zu wem ihn seine Neigung trager / da es ihm bingegen in

sein eygenGutgehalten hatte / gestalten er auch in diesem dem Kauffhandel eines ist /werihmdasKau/sgeid bezah,Fall dessen billich beraubet werden könte. per svtb. qui len mag. vici. V-nn. c. l. »66. 5rruv. Lxcrc. 1 r. tb. 69. .
rem.L. 6e88. Lccl. l. 5. §. 1. i?.commock. Lc 1. 2z. K'. 6s 8cb^en6en6orKI sclLclcolt. rir.jocsr. §. i l. ö? ^cxs. sä

v.. s ^66.L»rpeov. P.2. c.z8. 6ek.-z. Ich sage mit rit .75 .i5ZLerve<I,'Za?. n. 102. in L Wird demnach vonFleiß / das ganye Erbgut / dann wann er nur einen dem Erbverleiher das sicherste seyn / wann er diesem Lon-
Theil darvon verderbet hatte / wäre esunbillich / wanner rrsÄ nachfolgende Lisulul einverleibenlasset : Solee
deßwegen des gantzen Guts entsetzet werden / und also auch der Zinsmann das »^rbzinsgur verkauften/
mehr / dann er gesündiget hat / büssen solte; v. 1.11. k 1 6. oder sonst auf anders Art / wie es immer beschchen
if.junÄ.! 22 L. 6s pcen .l.6 .L- »i.L. clebis, quil». ur kan/ vcraussercn wollen/ soll er solches andcrgestale
in6izn .2.?.z8.öcLarp2ov .6i<Ä .6e5.2Z. welchemzuFol- nicht befuget seyn / alswann er dasselbe vorder dem
ge dann ihme nicht erlaubet ist/ daß er aus einer Scheuren Arbverleiycr offen'ret / und dessen iLinwilligung
ein Wohnhaus / oder aus einem Acker einen Garten oder hierüber erhalten hat. v. 8rryclc. 6e Lsucet. LonrrsZ-.
Wiesen / ohne des Erbverleihers Vorwissen / machen leÄ. 2 .csp. 8. §. r?. Lonf. Bayer. Ä.and-R. p. 1. r/r.^.
darss. v .rexr .supr.cir. ^66.k.eform.dcr Stadt Vllorms/ §. zum ftckstctt. ?c. l^eiorm. der Stadt IVorms/ p.2.

p. 2.1. f. rir. 2. §. So einem ein TVeingart. öc Reform. rir. 2. /. wir fiy-n und ordnen/daß. ?c. ^ekorm.derScadtFrancksurt p.2.rir. is. K.s .Lcio. Endlich der Stadt Franckfurc /p. 2. rir. is. §.7.8.^9. Die-
und 4.) hat dieser Rechtssatz seinen Abfall/wann dieVer-- ses aber ist gewiß/daßder Erbbestandtner/sofern er in dem
jahrung im Weege stehet / das ist / wann entweder der Erbgut nicht langer bleiben wolte / solches dcm Eygcn-
Erbbestandtner das vollkommene / oder der Erbverleiher thums-Herm wieder aufsagen könne / jedoch / daß solches
das nutzbare Eygenthum prselcribiret und verjähret hat/ ohn alle Gefährde geschehe; zugleich aver auch des Eygew
welches aufSeiten des Erbbestandtnersgeschiehet/wann thums-Herm Will darbey seye/ v.5. z. !s. cle us»fr. l..f.
derselbige dem Erbverleiherden Erbzins abschlagt / felbi- L.cle v.se^. I. z.L.öe tunclo pscrim. s6cl.kackov.scl
aer aber daraufhin dreyssig Jahr lang denselben nicht ein- Ireurl. V. i.v.29.rk. iz. lir.l). oder daß er sonst recht¬
fordert ; auf Seiten des Erbverleihers aber / wann der- massige Ursachen deßwegen fürzuwsnden vermöchte, vici.
selbe den angebottenen Erbzins nicht annehmen will/ Bayer.Land-R.p. r.rir. f. F. entgegen und zumvier,
sondern jederzeit das Erbgut vor sein eygen Gut / auf ten. zc. 8- kelormsc. der Stadt Lranckfurt / p. 2.
dem kein Erbzins hasstet / halt / der Erbbestandtner tir.i s. /.15.
hingegen dreyßig Jahr lang ruhet / und den Erbzins In diesen aber ist der Erbbestandtner härter als em
nicht entrichtet / angesehen nach Verfliessungsolcher Zeit iimpler Pachter gehalten / daß ihm weaen des Mißwachs
die Erbbestandmüß verlohren gehet, v .2. k .26 .§.li quis und anderer unversehenerUnglücks-Falle an dem Erbzins
per.zo. ^6ä.L»rp?.p .2 .c .z8 .6et.i s.Lc8truv.s6rit kein Nachlaß beschiehet;1.1. jn t.L.cle/ur.Lmpk^revr.
li sger veÄiAsl. rk. 64. ^66. R.e5ormst. der Stadt scicl. Vslslc. 6. rr. qu. 27. n. z. Lc leq. Le Lsrp?. p. 2. c.? v.
U?orms/p .2. 1.5. rir. 2. §. wann sich aber begebe :c. 6ei. i q. angesehen sotkaner Erbzins gemeiniglich nicht
6! «.«form, der Stadt Franckfurr/ 9.2. rir. 15. §. 11. nach Proportion der Frucht / sondern zur kecoZnirion
cum le^. und Erkäntnuß des Erbverleihers / vorgeöachter Massen

gerei-
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VsjAtc. ci.ou.27.ll. l?. ovel vupuel vcl>s,u »n,>ri>r, ".^ r,i, ge»
zins eine Prooott/0N und Gleichheit mit denen Früchten schlössen worden. v,L»rp?ov.ci.j. clet.A. Lc8«yck.csu.
bätte/ Vmn. zci5. z.ia5./. locar. Lsii. 2. 0 .2z. Le Valalc. rel. conrrsÄ. leÄ. 2. c. 8-K.-?.

Lonciirion durch gewisse zumiclZnen uno ^ ejstrneRühe / eiserne Schaafe nennet: Dergleichen
dern wissen wird. v. Lcryc^c. Gedina unter denen Leuten sehr gemein ist. vlä.Larp^ov.

Mit dieser Erbverlechung?un / d? ^ das ^emng u.n^ ^ ^ x^c.»ä 24. rk. 14.«- v«°
Lehen / davon wir bleroben wettwufftlg gelM c ^gbor. peculiari 1'raÄ. 6e sure8ociöX. c. 2. /. I s. da,
Verrauch der 8lNS^LonttaÄ, ei^ an -Ipsiand-lks^l^n.

daß dem Zmsherm ein gewisser jahrlicher Zins bezahlet diese denen Bauren vor einen gewissen jährlichen Zins
werden mul^/ vi^./Lb.V^2lnel^ cvlii. zzs.li. z»8L^ir2ll. uberla^enwerden/undzwar aufeii>eungewisseZeit/im^
6e teuä p 2. c .2 n. k?. K8cruv.8.1-k. csp .2. rk. 10. inassen es in des EygenthumshermWillen stchet / diesel-
n.z. welches Zinses lalben aber der Zinsmann/ wann er be/ wann er will/hinwiederum zu sich zu nehmen; inwel«
aleick viel ^'akr lang denselben nickt entrichtet / seines chen aber / gleichwie auch in denen vorigen / das nukbare
Änsauts keines weas beraubet wird; vi<l. k ickc. p .2. Eygenthum nicht cransieriret/ sondern nur der blosse Ge-
6eo.4L .S- cooler, clec. 14. n .4 .ö-s. sondern es kander nußvordenZins erlaubet wird. v.8rruv. 8./.k. rk.io.

ölt öltkch lN 56!! 6. öerlicli. p. 2. cone!^48« ^ur.
der Nachlässigkeitvielleicht' angehängte Straff einsor- c. -.qu.Zo.
dern/ v.Larp^.p.2.c.Z9.cief.z.s-8rruv. 6.cd. IO.N.Z. Uberdas haben auch diepreesrey-GuterMit dee
welche Straff vor dielen darinnen bestanden / daß der ErbverleihungemeVerwandtschafft / als m welchen die
Hinsmann / so bald er sich in Bezahlung seines Zinses Nutzniessung denjenigen auf sein b.ttliches Ansuckien ver-
laumseelia erwiesen / alle Tag / so lang er denselbecklnne be- liehen wird / der seine Guter der Kirchen zugewendet hat/
»WKWz»«Ä, s° man dch^tt. doch a.s», daß alle «AM
Rurs»-n>ns-gMM-t/w-»si-iäg>ichf°riger^ wirde/v^.i4-§>s^-S8Fccl°^°v.7.^4^°v,I°.
und je länger sie anZstanden / allMtgrosser worden smd. c.2. ö? r.r.X. 6s precar »66. 4. ^.7. 8rruv.
ü^avontu leben der^iach^LN-^pieM^/lib.i.srr,s4.(^o» 8, ^b. lO.rt« 5. I^sucjem. e.i2.^bc>Ic>l2n.
ler. i.6ec. 24. öiLOorrel.äeamiqu.w^erman.junb. 8./.V.I^id.2Z.c.2. ^>eg! 6e^p!lcop.l.zti.z.c.28. Lc
cap. I«. per rot. Kbwohln nun dieselbe heut zu tag sehr I.mck. 26 vrecretal. t.r. 6e precar nec n°n v^kncr
r»r sind / sogibtestochzuweilen Oerter / an welchen ste obl. pr. v°c. /sennGnad Zt. >b,..
nocl) an^utre^en/imliaffenhiervon(HsrpMviusp.2.e.zI» t. le??llßnlt/siln.a aber wird un^
6e^2s. nachfolgend.Lenren^ anführet: Hade ihr von terweilen aufeinegewisseZeitgesetzet/untel weilen Lebens
euren Vor-Gltern Gliche Sm/e / so auf Rutscher-- lang/ unterweüen auch ausewig/und zwar bchweüen m.t
Rechte stehen / uwvsn etlichen Bürgern zuSan^ einem gewissen Zmö/bißweilenauch ohne denselben ver-
^«^uten / i»uf dn Taa Michaelis bey Sonnen- gönnet/ vi6. csp. u!r. in kn. X. cie precar. welches mson-
scdcÄrleaec werde, müssen / ererbt. Und es haben derheit aus denen Vcttbrieftn/ (davon eine kormu! bey
amTanMicdaeZlSss/verschienenen Jahrs über dem Lkrikopkoro ^kmanno .n ft.ner Sp-yerisch-n
knnk?»'«-t)erse>nen ili^ nicht entrichtet; da ihr ^un t^hrHNli^/ lib. 2. csp. 4?- 17?' ^ izutressen) zu 5! sei

vs bemcldten Tag Michaelis von hen ist.Von dem heutigen Gebrauch ^ zu lesen ?ran-k.-js
0w«ch^ hattet ab fordern lasstn / :m. ^em.c l2. S-Gottlob awerthern äezureprec.r.

«n"mi"^emmgdSn Wch-bl?ch- UrN ^Äßgl-ich«n kZmim amd die M-V-»
/ s !>,r «sn iknsn alle Tag/ Güter / bcms colc,ll»ria. ihrer Gleichheit wegen / die sie

mi,d°mn«rbM--Mi«m haben/hi-h..g-jog-n wer-
«V'N »in .«Ichen allen noch ferne- den, da«°NMy-nk»n^ ,, n
Lckml°>MM«orb-rhtt-rSt-ll-/w°s-lbst-n-rauch

chen Zinses der Erb- nd Zins-- LonrrsLt fast überein- Feldguter zu L>andsicdel,Rechtm v« lochet / ^ avon
kommen / überdiß au<b n Hweiffel allzeit darvor zu hal- wettlaufftig zu lesen Solnnsches ^-and^ p. ric. 7.
te^/ daß die Partwtt^ / als Erb- ö- Lnwmenr-ri° vommi l^bons .6 6-Ä. Iu; pmvme.
zins-^onrraÄ.mitemadereingehenwollen. Lsrp? p.2. p^memoraromulo ^ertM^ ' rief. ? als wird >e Nothdmfft erfordern /daß/ Mit der Erbverleihung eine Muhe ^lei^heit/ trafst wel«
wann jemand ein Gut^m Erbbesiand verleihen will/ cher das Einkommen eines^Unts ouer ^uts / w»e auch
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der Zölle um eine gewisse Summa Gelds verpachtet / sä- aus dem Erb verkaufen /oder einige Dienstbarkeit ohne
moct.ret oder versreneiret wirddahero die Frantzosen sonderbare Bewilligung des Eygenhenndarauf schlagen
solche Pachter leskermiers,/er/^moäisreurs,dieJta- kan/coalenr.Zdayer.I!.and-R.p. l.rir. s.§.zumfünff«
Uäneraber^i-enciarorenemm;davon zu lesen Orro^». ten.zc. 6-k.et. der Stadt Franckfurt. p .2. ric. if .§.6.
bor.ciesclmocijztionepertor. welcher anund sogar/daß/imFallsolches geschehen/es nicht allein aller«
vor sich selbstm nichts unbilliges in sich halt. Ob aber dings krafftlos / sondern auch der Erbmann dem Eygen-
dieses zu verantworten / daß ein Amtmann die Vrü, herzn zur Straffden vierten Theil des Werths / des gan,
ehe / Frevel u/,0 Geldbusse von der Obrigkeit um zen Erbguts daraus verfallen ist / welches abermahl die
eine gewlM 6umina Gelds pachtet^ davon besiehe gemeine Rechte anders verordnet, v. l. »6. §. t. ff. cie
diaursck. 6e ^acionsriis,von berechneten Dienern. p>Znor.2<H.S:l.z i.ff.c!e pißnor. Nachdeme ferner die
p. it. V^cka. obl'. pr. voc. smoäiren. Lc vierkerr sci gemeine Rechte gesetzet / daß da der Erbzinsmannden
8/,e/c/e/. voc. Verpachten. Erbzins drey Jahr lang nicht bezahlet / derselbe von dem

Endlichen aber können auch die Eygenschafften Eygenherm auch ohne vorhergehende Erinnerung des
»nd Erbgerechtigkeiten in der Stadt Nürnberg Erbs entsetzet werden könne / wird nach denen Nürn-«
und auf dem L.and / hieher releriret werden / gestalten bergischen Srsrucen erfordert / daß er den Erbzinsmann
selbige mit der Erbbeständtnuß (absonderlich aber die zweymal deßwegen erinnern lassen solle, vich Nürnberg,
letzere) in vielen eine Gleichheit haben/wiewohl die erstere ketorm. rir. 2z. l. 9. F. So aber der Eygenhen. zc.
vielmehr von dem Kauff jährlicher Renten parricipiren/ und solcher Erbzins muß nicht allem dem Eygenhenn/
so daß man bey diesen Umstanden / da vorbenannteGe- der am ersten das Erb-Recht auf dem Erb oder einem
rechtigkeiten bald von jenen/ bald von diesen etwas haben/ Gut verschrieben hat / sondern auch dem Gatter«- oder
fast nicht wissen soll / wohin sie eigentlich zu zehlen seyn. Affcerherm / der nach dem Eygenherm die Zins / so man
vjci.V^urtkvAinin cliff./ur.Liv.öii k,etorm.Norib.clgl8.i. Gatter,oder Affterzins nennet / aus eben demselben
membr. ».leH. r.rti. 76.116». Es sind aber selbige von Gut verschrieben sind/bezahletwerden/vicl.Nürnberg,
der Erbverleiyung oder Erbbeständtnüß/ davon wir kekorm. t. 2 z. l. i. öc 2. von deren Unterschied zu lesen!. i.
nach Anleitung der gemeinen Rechten Hieroben gehandelt/ Lc 7. ck'A.ric. kc V^urkbsm in äiKi-r.^ur.Liv. Lc Ketorm.
in nachfolgenden Stücken unterschieden. Danndanach d?or.in»cj6ir.p.27f.cumleq.Wann er nun dieses un-
denen gemeinen Rechten zur Erlangung des Erb, terlassen/ kan der Eygenherz selbst auch unersuchec und
Rechtes keine Invekirur vonnöthen / wird selbige nach unerlavbet des Gerichts / sich mit pfänden und incar-
denen Ssruren der Stadt Nürnberg erfordert / nach cerirenzurBezahlunghelffen/k^ef.l>!or.ci.rir.2z-l.y./.s.
welchen der Erbbestandtner mit einem körperlichen Eyd Sc leq^. so daß nach denen Nürnberg.Zrsruren denen
schwören muß / daß er den Erbverleiher und seine Er- Erb - und Eygenherren über ihre Erbzmsleutmehr/
den vor feine Eygenherren erkennen und halten/ als denen K.ehenherren über ihre Vslaljcn undL.ehen,
auch keinen andern Schuy--»nd Vor/pruchherm an- männer eingeräumet wird / wiewohlen erfternannte ^rs>
nehmen und haben / ihm und seinen Erben getreu rurs nichtsdestoweniger hierund dorr einige ^xceprionez
und gewehr seyn / ihren Nuyen fordern und vor oder Abfalle gemacher haben/wie ii denen nachfolgenden
Schaden warnen / auch bestes Fleisses wenden wol, Gesetzen der^-etoi-msrionzu sehen -st. ^clcl. >S^urK'bsin.
le. viä.ketorm. der Stadt Nürnberg. cir .2Z .I. iz.§. ma6cjjr.p.278.Lc leczq. In was aber eigentlich der Erb,
wann dann. zc. KI. 16. Da ferner nach denen gemein zms bestehe/kan in dem dritten Gesey des 2Zften Tituls
nen Rechten an statt desHandlohns der funffüqste Theil erstbemeldter ^eturmar. nachgelesenwerden. Und indem
desKauffgeldes/das ist / von funffzig ein Gulden/gege- auch endlich nach denen gemeine» Rechten der Erb,
den werden muß / ist nach denen Nürnbergischen 5rs- zinsmann schon obgemeldter masser auch in diesem Fall
ruren der fünsszehende Theil / das ist/ 6.Gulden 20. Kreu- seines Erbs entsetzet werden kan / wmn er dasselbe merck,
tzer von hundert aesetzet/v.Närnberg.R.e5orm.c».tir.2z.lich verderbet und geärgert hat / istnach deNenNürn,
F. und so der Eygenhcn. zc. gleichwie nach Sachsen- berg. Srscuren darvor dieses verordnet / daß der Erbzins-
Recht der zwanzigste Theil lierermimret worden, viel, mann das Erb entweder innerhall der von dem Epgen-
kr2N2k.6e l.su6em.c.8.l,.4O.öc seqq. Über das/da die herzn ihm vorgesetzten Zeit verbess-ren und in den alten
gen,eine Rechte dem Eygenherm zwey Monath vorge- Stand bringen / oder einem anderi verkauften solle; wel¬
schrieben / binnen welcher Zeit er sich erklären soll / ob er ches / wann es binnen solcher Zeitoon ihnen nicht gesche-
das Erbgut (so der Erbzinsmann zu verkauffen willens) t^en / hat der Eygenherz Machtun) Gewalt/solches Gut
kaufflich annehmen wolle oder nicht / muß nach denen öffentlich vier Wochen lang / zu vrsailsen / und dem jeni,
Nürnberg. Schuren sothane veclarsrion und Erkla- gen / so am meisten darum biethen oürde / kaufflich folgen
rung in denen Landgütern innerhalb einer Monathsfrist/ zu lassen. vi6. Nürnberg, kclorn. 6. rk. 2 z. i. 14. plurs
in denen Stadtgütern undHäusern aber binnen vierzehen vici.spucj V^urffbain. cir.Ioc. jnd so viel auch von der
Tagen geschehen, v. Gelärm, dior. c.rir .2z. I.iz.pr. Le Erbverleihung und Erbvesta,dnuß. Jstnoch übrig/
I.s. pr. Nechst diesem da denen gemeinen Rechten etwas weniges von denen unknannten Lonrraeten
nach sothane Anerbiethung in anderen LonrraÄenund (nachdeme wir von denen benamren meistentheils ge¬
Handlungen / als zum Beyspiel im Tausch / Schenk handelt)zugedencken/anerwoge'auchselbigezumöfftern
ckungi :c- nicht eben ersordertwird / wann nur der Erb- vorkommen. Dieselbe aber pflegn gemeiniglich ausnach«
zinsmann einen täglichen und geschickten Mann an seine folgende vier Weege zu geschehen Erstlich /wann ei,
Stelle Met/ V. I. t. L. cle jure empk^revc. k Vinn. l. 2. ner demandern etrvas verheijst zu geben/ daß er ihm
8.(>gu. z.. muß selbige nach denen Nürnberg. 8sru- dargegen auch etwas gebe :(cto, uc cles.) Vors
tenAenermassen geschehen/so gar/ daß im Unterlassung^ anderewann einer demandrn etwas verheWe zu
fall der Erbzinsmann um sein Erbzinsgutkommen kan; geben / daß er ihm dafür eews thue / oder mache zc.
v.Nürnberg kekorm.rir .2z .l. 12. pr. welches ineben (60. uctsciss:) Zum drittn; wann einer bemann
diesem Gesey/ §. esMund mag auch. zc. nochweiter/ dern etwas verhelftet zuthu oder zu machen / daß
und dahin exrcncliret worden/daß der Erbzinsmann nicht er ihm dargegen crwas gebl: (tgcio, ur cie;:) Und
einmal einigen Zins / Gült. tt. oder andere Gerechtigkeit endlich vierdcens; wann eine dem andern etwas ver-

^ - hcisset
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Heisset zu thun / oderzvmachen / das' ik?m der ander ihn ( so fern cr anders will) dahin treiben / daß er dache»
auch dargeaen etwas chue oder mache: (tscio, uck- nige/was er empfangen/ wiedergebe; !.
ciss:) vicj.i.s.pr.L^§§.leqq. t?.cle p. /.2.tk.cle cjerer. permur. I.s. pr.Lc// le<zcz. ff.äe p.V. ».7.5.2:

Unterd/.<eunbenannteLoncrs6tgehoretauchdertk.clepsÄ. welchesauchnochheut zuTagvielerRechts-
Tausih/ vi6. r.r.K'. Se L. 6e rer. permuc. deßgleichen Lehrer Meinung nach also erfordert wird. v.Lsrp-. p.
auch die jenige Handlung / kraffc welcher jemanden 2.c.zz. 6ef.2z.S:»skn.slj V^eienb. tir. 6el>.V.n.,.
eine gewM Sach (zumiLxempel ein Rleinod / oder in f. Lonlenr. Würtenberg.Land-R> p.2. lol i77.k(udr.
was anders) um einen gewissen Preiß geschähet zu Von ungenannten LonrraÄen und Gedingen, lcem,
verkauffen/ mir diesem Beding gegeben wird / daß 5o>. 178. k 179. k<-ubr. unbenannte LoncrsQ wann sie
derjenige / sd selbige annimmt/ entweder solche wie, bündig oder nicht. Wiewohlen anderedieser Meinung
derzvruckgebe/ oder den sccorciirtenpreißzustelle/ zuwider sind/darvorhaltend/daß heutzu Tag diefeLon.
v. t.r.if.ciezekimar. 26t. dergleichen LonrraÄ insgemein rrs<A schon vollkommen / wann gleich keiner von denen
mit denen Hausirerinnen und Händlerinnen / Rauss- Lonrrakemen selbige erfüllet hat / (wofern es nur beeden
lingen und Trätelweibern getroffen werden. vi6. Partheyen zu conrrsbiren ein Ernst gewesen ist) angese-
Lcrsuck. )ukin. 16. tk. z. Inzwischen aber ist nicht zu hen das beschehene Versprechen an und vor sich felbsten
laugnen/ daß nicht diese zwey Lonrrs6te mit denen obbe- so kräfftig / daß vermöge desselben allein eine Klag erha-
nannten LonrrsQen eine grosse Gleichheit haben, viel. ben werden kan/ (wann nur der andere Theil solches sc»
l'sbor.psrrit.Llem.p.z.le^.^. rk. 14. is.öc 16. Die- cepciret und angenommen hat) v. (iucielm. l!.ib. z. cis
ses aber haben alle unbenannte LonlrsÄe unter sich ge- ^urenn?iss.csp. s. in kn.Lc8rryck. inulumocl. v. cir.
mein / daß wenigstens ein Theil denselben erfüllen / und cle paÄ. js. f. Und dieses seye gleichermaßen genug von
dasjenige / was er zu geben oder zu thun versprochen/ den unbenannten LonrraÄen Zenerslirer gcsaget:
geben oder thun müssenzandergestalt ist der OonrraÄ noch Solte sich inskünfftige eine und andere Lpecisl - Frag er-
nicht erfüllet / und mag ein jeder Theil frey davon wieder eignen / fo hieher gehörete / wollen wir dieselbe nicht ver-
abstehen. Wann aber ein Theil den LonrrsH vollstre- gessen / sondern sie an ihrer ordentlichen Stelle fleissig ab«
cket / kan er auch den andern zur Erfüllung desselben an- handeln,
halten / oder / wann er ihm etwas gegeben / wenigstens

Won der Witterung durM ganße Whr und die
vier Jahrs - Gelte».

Daöl^X VI. Kapitel.

Von Erkänntnuß des Jahrs und der Jahrs-Zeiten.
Innhalt. oberste und vornehmste Stelle verdienen. Gleichwie nun

eine Haushaltung / die in diesen Stücken vollkommene
§. I. Einleitung zu dem« / was zu wahrscheinlicher Beurtheilung Gewißheit hätte / ohnzweiffentlich glückseeliger und or-

5!^ öulunffugen Witterungen^ Mmmen dentlicher beschaffen seyn wurde / als worinn alles / oder
AeMttteKV dochdasmeisie auf blosse Muthmassung bestellet werden
für e«n ^ahr gerechnet. §. ?. Warum je das vierte Jahr muß / und folglich bey Ermanglung jener / diese gleichwol
zum Schalt-Iahr werde, h.6.7 .8. Eintheilung des Ta- besserzuachten/ als wo man gar allerdings ohne einiae
k.nk aknRm?» L?E.'ntbei^na Zett?nm Nachricht undErkämilnißhievon biind/mgs und plumps-
die»wölffhimmlischeZeichen.§./<?. Vo»denen Monaten/ weisem den Taghlneinhau/en wolte; so wollen wir dein
such unterschiedllchen Erscheinunaen oder Au. und Abneh, Haus-Vatter zu Dienste alles und jedes / was in der Na,
wen auch LauffdeS MondS. ^rr. Fernere benochlgte An- tur/ mit derVcrnunfft/ und Erfahrung einige Wahr-
Weisungen in denen jährlichen Calendem ju suchen. scheinlichkeitzu haben befunden worden' zusammen samnv

^ 1 len/damit derselbe was er nach des Orts/wo er wohnet/
und derZeit Gelegenheit diensam zu stynmuthmasset/her-

Jr haben vom Anfange dieses Buchs biß aus klauben / und ferner eine Anmercknng mit der andern
hieher nöthige Anweisung gethan/ wie der zu verbinden / auch aus seiner eigenen Erfahrung mehrere
Haus-Vatter vermittelst Erbau- Kauss- und gewissere beyzufügen Anleitung nehmen möge ; ob
und Pachtung eines Gutes seine Haus; man endlich aus offtmattger und zusammengetragener
Haltung anfangen solle: Nun folget / daß Erfahrung zu mehrer Gewißheit dieser zwar natürlicher/
er der Ordnung gemäß / die wir im Em- aber bißher gleichwol mit vieler Dunckelheit und Finster¬

gang dieses Buchs angedeutet/ auch in der Absicht auf nüssen verhulleter natürlichen Wissenschaffren gelangen
die Haushaltung/ darein er solchermassen getretten / m mögte. Nachdem man aber ohne vorhergehende Erkant-
denen daselbst angezeigeten Stücken/zu der Haushaltung nuß des Jakrs und dessen Zeiten/ des Calenders/ und der

R

Frucht- oder Unfruchtbarkeit als die ersten vorangehen erkennen und verstehen kan / so wirds eine Nothdursst
lassen/ aber dabey dem Haus-Vatter nicht verhalten/ seyn/daß hievon so gleich im Ansang und vorher/sonder¬
sondern sogleich im Anfang aufrichtig und offenhertzig be- bar aber von der inkuen-, aber nur so weit als zur Haus¬
kennen ; daß/ wo in der gantzen Haushaltung etwas zu Haltung nöthig ist/ gehandelt werde. Dann so aus dem
finden /das ungewiß und aufbloßen Muthmaffungenbe- Grunde der Stern-Kunstnach allen Stücken hievon ge¬
ruhet / eben diese beede Abhandlungen in dieser Lorre die handelt werden solte / würden die Schrämten und der

2ii s Platz
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Platz darinneff wir uns zu halten vorgesetzet haben / diese den breit/sich erstrecket/und die gantze breite Heer-Strafi

Weitlaufftigkett zu fassen/zu enge/auch dem Haus-Vat- se/worunter die Sonne allezeit in der Mitte/ die andern

ter mit vielen ludulen und scharffsinm'gen Speculsrionen ?!sneren aber neben aus herumlauffen/ die grosse Him«

in der Haushaltung mehr geschadet als gedienet seyn. In mels - Kugel als einen 20. Lrsä breiten Gürtel rund um

welcher Absicht wir auch die SpeculAnones von einem gleichem bindet und umzingelt,

immerwährenden Calender / wie der Neue-und Voll- §.?. Diese gantze breite Himmels-Gürtel/oder so

Mond/der Planeten/Stunden bey Tag und Nacht ver-- zu reden Gürtel-sormigenTummel-Plan aller plsneren/

mittelst der Ausrechnung zu finden / u. d. g. so in Hsrm den man von alten Zeiten her nach denen Gestirnen / wel-

Böcklers Haus- und Feld-Schul im andern Theil in der che über demftlben fast immerdar unbeweglich stehen/ und

XX. Lials zu finden / mit Vorsatz vorbey gehen/und den mit allerley Thiere Namen / des Stiers / Widders/

gelehrten Haus - Vatter / der hierzu Lust und müßige Löwen/Steinbocks u. s. f. bezeichnet/ und den 2o6,'acum,'

Stunden hat / in die ^lironomische Schriffren selbst/ die das ist den Thier - Kreiß oder Straße nennet / haben die

cx protcllo und eigentlich hiervon handeln / sich daraus Sternweise in zwölffgleiche Theile getheilet. Weil nun

gründlichen Unterrichtes zu erholen/ gewiesen haben wol- der gantze Lircul oder KreiL in 360. AMe/ (die man

len. <Zrs6us oder Stuffen ^ nmnm Mget /) abgetheilet

§. 2^ So viel nun die Erkanntnus des Jahrs und wird/ so hat einjedwed's solches Zeichen deren zo. bekom,

derJahrs-Zeiten betrifft' so wissen wir nicht allein aus men/ (denn zo.mit 1^.mÄripüciret/ machen z6o.) de-

dem Buch der Schöpßung / Lsp. 1,14. daß der Allmach- ren jeder fernem in 6o. kleinere Theile oder Kiinuren / diese

tige und Allweise Schopffer zwey grosse Lichter Sonn und aber wieder in so viel 8?cuo6en/ wegen der unermaßlichen

Mond geschaffen/ die da scheiden Tag und Nacht/ und Größe/ die des Minnen Himmels Umkreiß in sich be-

Zeiten und Tage geben; sondern es haben auch die Stern- greifst/ pfleget abgetheilet zuwerden: wie dann nicht zu

kündiger von so viel hundert Jahren aus deren ordentli- zweiffeln / daß ein einiger Lraä mehr als etliche tausend

chen unverruckten Lauffgelernet/ daß die Sonne durch Meilen in sich begreiffr.

ihre / es sey gleich wahrhafftige oder scheinbare Bewe- §.4. So offt nun die Sonns auf obberührten ihren

gung/ in z6s. Tagen 5. Stunden und beynahe 49. Mi- Som.m-Weege (Lcliprica) ihren Umlauff von einem

nutendmgantzen Himmel durchlauffe/und einen völligen geivissen ?unQ biß wieder zu demselben vollbracht / und

Lauff - Kreiß beschreite / den sie nach verrichteten Umlauff daselbst ihren Lauffwiedemm anhebet/so offt machet sie ein

alsobalden unausgesetzt wieder antritt / und so unveran- Jahr: -Daher es dann gekommen seyn mag / daß das

dert behalt/daß er niemalen im geringsten davon abwei- Jahr in Lateinischer Sprache ^nnus genannt wird/weil

chet / da zwar auch die andern Planeten sich bey diesen die Sonne / wann sie die 12. Monaten über durch die 12.

Sonnen-Weege(Lclipncs)sichzieinlich genau halten/ himmlijche Zeichen gelauffcn/ihren Lauff von neuen wie-

jedoch aber bald Rechten bald zurLmcken einer mehr der ansang-! / und also immer im Ring undKreiße umb-

der ander weniger davon ausschweiffen/also daß die aller- sehet / wie Vir^.Iiuz schreibet:

grösseste Ausschweiffung diß-oder jenerseitszuin höchsten Das Jahr schleußt sich in einem Ring/

auf io.(-r»ä, das ist ohngefehr so viel als 20. Vollmon- Und bleibet immer?» ein King.

Dek
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Der Anfang aber des Aah rs wird von unterschiedlichen über das Schalt-Jahr. Ob aber derNaus-Vatterin
Marionen und Vöickern auf verschiedene Art gestellet, seinen Haus - Geschafften von solchen Schaltjahr ae-
Die Juden fanget im Frühling an / wann Tag und wiße Anmerckungen nehmen solle / davon wirdbemacb
D7acht gleich ist/um welche Zeir die Welt soll erschaffen an seinem Ort ?)!eldung geschehen. '
seyn. Die Griechen und^clienlenlerhaben die mittlere §.6. Emesolche Tages-Zeitbegreiffeteine^eitMi
Sommer-Zeit/ wann der Tag am längsten ist ; die Egy- Tag und Nacht / von der Sonnen Auf- und Unterem
ptier aber den Herbst/ wann Tag und Nacht gleich ist/ zurechnen/ in sich. Diese Zeit wirdm 24. gleiche Ä'cik
dazu genommen. Im Christenthum wird dem ersten Ta- eingetheilet/welche man Stunden Heisset; deren ein'62
ge des Aenners der Anfang gewidmet / wann die Christ-- klinucen / und diese wieder 6c>. Secunden hat / welcbe in
liche Kirche mit dem Namen JEsu / in dem ohne dem al- dem bürgerlichen Leben / ebenfalls unterschiedliche Ansa',--
lesangefangenwerden soll / die neue Zeit ansähet. ge nach dem Unterschied verschiedener Länder und Völ-

§.5. Nachdem aber zu dieser Rückkehr angezeigter cker nehmen. Einige sangen mit der Sonnen Aufaana
Massen z6s. Tage s.Stunden und 49. >iinmen erfordert zu zehlen an/ wie ehedessen bey denen Griechen undBa-
werden / so hat man den Überrest der stunden und Kii« byloniern üblich war/llnd womit heutiges Tages die soa'e-
nucen / welche beyläufftig in vier Jahren einen gantzen nannte grössere Uhr in des H. Römischen Reichs Stadt
Tag ausmachen/jedesmal in das vierte Jahr/und zwar Nürnberg eineAehnlichkeit damit hat / als woselbst die
in den Monat ksbruarium geschoben / deme daher in sol-- Stunden mit dem Tag? anfangen / und sich mit dem Ta-
chem Jahr 29. Tage gegeben werden/da deren sonst aus- ge enden/ da die Nacht ihre Stunden wieder von vorne
ser demselben ordent- und gewöhnlich nur 28.gezehletwer- anfanget / die sied mit dem folgenden Aufgang der Son¬
den. Solches vierte Jahr Heisset ein Schalt-Jahr(^n. nenenden: in welchem letzten Fall sie mit denen Welschen
nus tzissexriUs ) ohne welches die Monat ihre Zeit nicht Uhren übereinstimmet. Daher dann die Tage und Nach-
behalten / sondern die Winter-Monate in dem Frühling te nach demselben Lönge oder Kürtze viele oder wenig
und Sommer fallen würden. Ein ^-chalt-Jahr zu er- Stunden haben. Diese Veränderung der Swnden ist
kennen/ so ckvickret oder theilet man die Zahl der Jahre nach der TageZu-und Abnehmen das qantzeJahr durch/
mit 4. bleibet alsdann nichts übrig / >o ists ein Schalt- nach dem verbesserten Calender in nachfolgender '^sbell
Jahr/so viel aber deren übrig bleiben / fo viel Jahre sind deutlich und leichre zu erkennen.

Des Tages Zunehmen. IlX.
IX

Katharina. 25. I^ov.
Antoni. ly.jsnusr. z. Tag nach Allerb. 4-
l. Tag nach Doroth. 7. ?ebr. X Lucas. i F.O^tobr.
Matthias. 24.5sbr. XI 2. Tag nach Michael. 1. OK.
Gregori. i-.KWrr. XII Creutz-Erhöh. i4.5epr.
4.Tag nachMar.Verk. 29. !^»rr. XIII

XIV
XV"

Joh.Enth. 29.^uß»tt.
Tiburti. i4.^pril. i-TagnachLaur.
i.Tag nachPhil.Jac.2.^aji. 2.Tag vor Mar. M. 20.I ulii.
i.Tag vor Urban 24. XV ijDes Tags Abnehmen.

5. 7» Andere hingegen fangen ihre Stunden vom
Untergang der Sonnen zu zehlen an/ dergleichen in Böh¬
men/Welschland/ bey denen LKincsern und vor Zeiten
bey denen ^rkem'ensern gebräuchlich war: Andere von
Mittag / wie die Araber vorZeiten / dergleichen Rech¬
nung in der^ttronomieannoch in acht genommen wird:
Andere aber von Mitternacht/wie in der Christenheit ins¬
gemein gebrauchlich ist / und vorZeiten be» denenEgy-
ytiernund Römern gebrauchlich war /welche Stunden/
weil sie schier durch gantz Luropam angenommenund ein¬
geführet sind/ die Luropseischen Stunden genannt wer¬
den.

tz. 8. Diese 24. Stunden zusammen genommen Heis¬
senein natürlicher Tag/ (ckes nslursljs) wo man aber
nur Min diejenige Zeit vor einen Tag rechnet / so lange
die Sonneüber dem ^ori?onr scheinet/und die derNacht
entgegen gesetzet ist / so Heisset sie ein künstlicher Tag (ciies
srtincislk) welcher nachdem die Sonne ihre Strahlen
gerad oder quer ausdie Erden-Kugel schicket / und dersel¬
ben naher oder entfernter ist einen langern oder kürtzern
Tag machet: Daß dannenhero auch derselben Auf- und
Niedergang/oder die Tag- und Nacht-Länge nicht durch¬
gehend aufalleund sedeLande: ohne Unterscheid/sondern
nur bloß allein nach der ?olus Höhe bestimmet werden
kan : Hiebet) ist endlich beyläufftig zu mercken / daß die
Juden vorzeiten die Tages-Lange in zwölssgleiche Stun¬
den theileten/ welche dannenhero/nachdem der Tag lang

oder kurtzwar / zugleich auch kürtzer oder langer seyn / und
öffters verändert werden musten. Nach dieser Anmer-
ckung können die Stunden / deren im Neuen Testament
bey dem Leiden Christi unsers Heylandes und bey der 9a-
rsbel von denen Arbeitern im Weinberg und anderstwo
gedacht wird / desto eigentlicher gerechnet / und deutlicher
erklaret werden.

§. 9. Nachdem auch die Veränderungder Witte-
rungs-Zeiten/soviel insonderheit dieKalte und Warme
betrifft/ von der Sonnen Auf- und Absteigen herrühret/
so wirb das gantze Jahr in denen Landern/wo derselben
(Strahlen nicht in geraden Linien auf die Scheitel / son¬
dern nur nach der Quer fallen / in den Frühling/ Som¬
mer/ Herbst und Winter abgetheilet / wann nemlich die
Sonne die vier Haupt-Ecken oder Winckel / das ist / den
Eingang der vier himmlischen Zeichen des Thier-Kreises/
den v Widder/ den D Krebs / die Waage und den
Steinbock betritt. Der Frühling hat drey Zeichen / den
V Widder / 'v' Stier / und NZwilling: Da die Sonne
von der Tag- und Nacht- Gleiche (^quinoAium ) biß
auf die höchste Sonnen-Wende (8olüiriurn «lkvale)
hinansteiget / und mit ihren Strahlen / weil sie nicht mehr
gar zu quer/wie im vorhergehenden Winter fallen/ dieEr-
de erwarmet/und die Winter-Kalte mäßiget.DerSom¬
mer hat ebenfalls drey Zeichen / den SS Krebs/A. Löwen/
und np die Jungfrau; hie ist die So^ne bey dem D aufs
höchste gestiegen / bey dem 5^. und nx abersteigetsiewieder

ab:
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ab?"Und weil ihre Strahlen um diese Zeit mehr als fon- Nachts / wann derselbe anfange und aufhöre / das ist/
sien in geraden Linien und Strichen abwärts fallen/und die Tag- und Nacht--Lange durchs gantze Jahr in einer
die Tage langer/die Nachtetiber kürtzer sind / so erhitzt sie Tabellen zubemercken: Dieroeilaber hierbei) nichts allge-
dieErde am empfindlichften.Weilauch de! Hunds-Smn meines und durchgehendes zu bemercken ist / indem sich
um diese Zeit zugleich aufgehet/unddieHunds-Tage ein- hier inn alles nach der gewissen ?olusHöhe richten muß/
tretten/so ists geschehen/öaß demselben solche Hitze/insge- dieselbe aber aus der Erden-Kugel / der Breite nach (le-
mein/ aber in irrigen Wahn (wie in nachfolgendenCapi- cun^um lsurucimem) gegen Mitternacht oder Mittag
tel bewiesen wird/Meschneben wird.)DemHerbst we:den zu rechnen / alle i s. Meilen sich um einen Qracl am Him->
gleisalls drey Zeichen zugeeignet -2- die Waage / m der mel verändert / und demnach auch solche ^dell nach der
Scorpioil und ^ der Schulz: Da die Sonne von der Orte Gelegenheitund5>ru zu andern seyn müste/so wollen
^ durch den Nl und ^ gegen den ^teinbock und den wir den Haus-Vatter dißfalls und in andern dergleichen
winterlichen Sonnen-Stand (5olkirium brumsle) hin- Anmerckungen / die in denen jahrlichen L^ienöern zu fin-
ablaufft/utiddieLuffl von der Hitze wiederum mäßiget, den / als dasind / die Auf-und Untergange der Gestirne/
Zu dem Winter werden gezehlet der Steinbock / LL des Mondes Brüche / (?Kslez) die un bewegliche Fcst-
die Fische / und X der Wassermann / da die Sonne von Tage / und was sonst andere Lurioliraten / wornach
dem winterlichen Sonnen-Stande (8oiliicium brumÄ- den menschlichen Fürwitz manchmal gelüstet / seyn

!e) wiederum hinaufsteiget/und weil ihre Strahlen am mogten/lieber an dieselbe weism/alsdaß wirunshiebey
quersten fallen / und die Tage zu kurtz sind / die hefftigsts in einer weitlauffigen Ungewißheit aushalten sollen / ein-
KalteinderLufft hinter sich lasset. gedenck: Daß ohne dem keine Haushaltung/ die dersel-

§. ic>. Es ist noch übrig / daß wir auch der Monat- ben entbehren/köntezu finden. Worunter er sich des vor-
Zeiten hie gedenckell. Diese werden des Mondes-Lauff trefflichen und in Ersorschlingder Natur und Hstrono-
zugeeignet / und von denselben Monden-Jahre genannt, mischer Wissenschaft hocherfahrnenHerm Joh. Chri-
Weil aber dieser an sich selbst ein schattigter lichtloser und stoph Sturms ausder hohen SchulAltdorffdieser Wij-
dabey Kugel-formigerCörper ist / der aus unterschied- ftnfchafften l^rof. kub.Calendere/ in Betrachtung/daß
lichen Theilen von unterschiedlicher gröbern und lukrilern solche auf den wahren Astronomischen Grunde stehen/
Art bestehet/wovon einige der Sonnen Licht und Strah- und von denen astrologischenungewissen Eitelkeiten ge-
len in sich verschlingen / an andern aber dasselbe wegen ih-- reiniget sind / vor andern allen aufs beste recommenriirt
rer Dichtigkeit zurück prallet / und also all sein Licht von und anbefohlen seyn lasseil wolle. Doch soll denenjenigen
der Sonnen entlehnet / so geschiehers / daß / nachdem Haus-Vattern/ die an denen Orten/wo man die k>olus
nemlich dieselbe ihr Licht der Monds-Kugel aufder einen Höhe 50. auch einige drunter oder drüber zehlet/
Kugel-Helffre ( ttsmilpkXnum) mittheilet / und ihren wohnen / bey jedweden Monat mit einem Tafelein die
Stand und 8icum in dem Gesicht der Jnnwohner gegen Tage- und Nacht-Lange zu finden / unten gedienet wer-
demselben hat / der Mond auf der einen Kugel - Helffre den.
entweder völlig in vollem Lichte (plenilunium) oder halb
(climiciiscs) oder Sichelartig (fslcats) gesehen/ oder
gar ohne Licht und neu (nov») oder unsichtbar wird.- ,
welche unterschiedlicheErscheinungen der Neumond / das (üap. 66. Von ErküNNtNUß deö Ikhrs UNd
erste Vierthel / der Vollmond und das letzte Vierrhcl der Jahr Zeiten.
genannt / in denen Calendern aber mit einem gesülleten , .
aantzen/und halben schwartzen/und mit einem gantzen . .. '
gesülleten und halben rothen Circkel bezeichnet werden. Unterschied der Zelten/ Jahr und
Gleichwie nun die Sonne ihren Lauff obange>eigter mas- » W H ^ag jo wohl im säen / ackern / und einsammle»
sen ausdem Sonnen-Weege (Lclipcica) im Jahr vollen- der Fruchten / als auch in der Schiffarth / Artz-
det/also verbringetzwar der Mond seinen Lauff/ von ei- neyund andern dergleichen einen grossen Nutzen hat; al«
nem gewissen ?unÄ biß er wieder zu demselben kommet so ist die Astrologie und Stern-Kunst/aus welcher/ö/chcr
alle Monat / wornach aber die zwölsse / deren einer in den Unterschied Herfliesset / (so fern sie sonder allem Merglau-
andern zu 28. zo. und z 1. Tagen gerechnet/ s-.Wochen/ bengelehretwird/) eine löbliche WisseMasst. vicl. pecr.
das ist ein gantzes Jahr ausmachen / sich nicht richten, ^noloizn. 8. /. V. l,b. 34. c>. z. in Kn. cum csp.
Wobey wirden Haus-Vater mit d^ienigen Schwierig- leq. Im Gegentbal aber ist ,-e zu verwerffen / sobald sie
keit/nicht aufhalten / wie nemlich der Mond in 27. Tagen mit verbottenenaberglaublichen Zeichen besudelt und be-
7. Stunden 4z. Minuten seinen Lauff in seinem eigenen flecket w'.rd/v. r. r. L. cje malet. Lc msrkemsr. davon wir
Kreiß (Orbicz l.unX) und in 354. Tagen und fast 9. hisrunten handlet? wollen»
Stundenzwolffmalvollbringet; zu Erfüllung aber des . ,. .
gewöhnlichen Sonnen-Jahres 11. Tag (6ies epsÄsles) Z. 2. sc
beygerücket werden/ damit die völlige Jahr-Lange von 2U solcher Zeiten Veränderung nun sind Sonn unk»
einem Punct biß wieder zu demselben heraus kommen/ r^Msnd/ als zwey grosse Lichter des Himmels erschaffen
sondern denselben / der hiervon Bericht verlanget / und worden / damit sie das Jahr eintheilen mögen / viä, (Ze.
denselben zu fassen fähig ist/an die Astronomische Schliff- nel. csp. 1. Lc l'kololan. lik. zo. c. 7. n. ?. welches dann
tensM gewiesen haben wollen. Was aber von eines jed- eben die Ursach ist / daß etliche Völcker die Jahr nach dem
weden Monats Namen und Anfange / wie derselbe von Mond/ andere hingegen nach der Sonnen gezehlet; wie
der SonnenEintrittingewisse himmlische Zeichen gerech- zusehen bey dem Herm^eizeüo in seinem Zeit-Spie,
netwerde / zuwissen diensam ist/ davon wird unten nach gel/p. i. c. 6. in verb .Diealten Gallier und Sachsen
Nothdurfft gehandelt werden. sötten die Iakr nach, dem Mond gezehlet haben/rvel,

ches auch noch thun die Tartarn / Tnrcken/ Araber/
§. 11. HienaD hatten wir uns vorgenommendie Ginestr/Iaponier/Peruaner und Chinesen/welche

Zeit/ da die Sonne des Morgens auf- und des Abends mit dem Anfang ihrer gemeinen Misnd -Iahrnach^
untergehet; nicht weniger auch des Monden Schein zu einander rückwärts durch alle Unterzeichm durch--

zuwan/
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zuwandern/ und bald im winter/bald im Herbst/ den Zeremonien. 5 LNan soll auch die Fest/ss von

bald im Sommer/bald im Frühling des Jahrs An- der Airchen angenommen / behalten / und wo nichc

fang zu begehen sich nicht verdriejsen lassen. Da- alle / dock die sürnchniften nemlich die Sonnckg/

hero dann auch gekommen / daß bey dem Anfang des den Gedurrs-Tag des / d/e Beschneivung

Jahrs hm mdwieder bey denen Völckern ein so grosser des HErm: äclcl. Lhur-Sächs- Rirchen^Ordn.

Unterschiedgehalten worden: Allermassen selbiges anders ür.von sonderen Festen, lcem, Sächs^eymansch.

die Griechen/davon zu lesen k'Iscc» l)isl.6.ct^ l^l.. anders Rnchen^Ordn. p. l. csp. 10. an welchen keine genchb
aber die Römer/aus derVeränderung ü-omuli, davon liche Handlungen vorzunehmen, v. l. 5. L. teriis.

zu sehenkoclm. lib. 6. cle ki.epubl. c. 2. .^.ideric. (Zenril. 6s Lammer-Genchts^Grdn» p. z. rir. Z z.

cjjverl.cemp.sppellsr. c.z öc/^leXAk6. gb^lex. zenial. N)as ferner vors änderte die GlnckwunM)S
«jier. lib.z. c .24. wieder anders die Juden; v.XVilä. belanger/find selbige/ als eine Christliche Zeremonie.

voSclOl5p.6eeo, czuocljukumek circ. novumannum, gleick)er gestalt bey uns nicht abgekommen; angesehen ditt

c. !.5-4>cum leyq. anders aber die Moscowiten / an- selbe nicht allein von denen Psarcherren in de>' Kirchen/

gefangenhaben; vicl.<^Isar.!tin.perlic .p. 1.P.Z2. Und vicl. Xesler-cas. conlcienr.csp.z8- sondern auch an vie-

obwohlen heutiges Tages die Christen das Jahr zurZeit len Orten/so gar von der Obrigkeit geschehen: vi6. l^im-

der MenschwerdungChristianzusahenpflegen/n». >id. 7. cies.?. c.z. n. 9. in k.idi: Nach L>err?ch-

vse. sclLapirul. Lsr^li V.verb. nach Christi Geburt, tung diests kommt der Stadtmcister an das Ge-^

n.i.ö: so wird es doch auch von denenselben nichtein- lähn / da der rothe und weijse Damast hanget / und

Mal allerdings in der gantzen Welt gleich gehalten / im- wünscher der ganyen Bürgerschaft^ ein gtücksielii

Massen einige von der Empfangmis Christi / v. I.imnze. g-s neues Jahr: zugeschweigen / daß auch ein jeder gu-

c.!. voc.Iahr. in kn. andere aber von der glorwürdi- ter Freund und Bekandter dem andern zu solcher Zeit al-

gen Auferstehung / l.imnie. c. l. andere endlich von dem les Gures anwünschet.

ersten Jenner anrechnen/welche letztere Rechnungs Art/ VVasaber endlich drittens die Ncu<-Iahrs^Ga^

so wohl in Teutschland / als auch in Franckreich und Zta- den oder Neu Iahrs^Gescdenck betrifft. sind selbige

lien / ja hin und wieder in der Christenheit / heut zu Tag gleichergestalt annoch heut zu Tag üblich: Wohin wis

recipiret und aufgenommen worden. Vicl. cl. I. zum Beyspiel diejenige Geschencke zehten / so denen Pfarzj

n.z.öT'I'om. l.scZclir.scl)u5pul)l. lib.6.c.2.n. I Herren und Kirchendienern gewöhnlicher Weffegeschlcket

^arruv.lib. l.var.R.c5ol.c. i2.n. 1. Lsrol.clukretne in werden/ und die man unterweilm dem Herkomraen ge-

(-loffsr. vcrb. ^nnus. Lc V^iiclvoZel.cl. Oifferr. c. 1. §. maß unter die ^ccicjcnria. bißweilen abc'' aucb unter die

9.Sc lcz. Au welcher Zeit demnach das Neue Jahr ge- Besoldung rechnet, v. ^b^lv. k^ric5ck. 6e/urescci-isn>!.

seyret wirdV. l. 4. §. 1. L. 6e ?.clvocst. 6iverl. ju6!cum. c. 2. in tin. Sr^pmsnn. cle lslar. dlsri'c. c. ?. n. sx. Sc

Ünd weilen dieseZeit des Neuen Jahrs sehr merckwür-- Wiicivogel. 6. cliss. c. 2. /. 9. 6c 1 l. lcem, diejenige Ga-

dig/6. 1. als sind zu derselben jederzeit sonderbare den/so man denen armen Schülern/die gewöhnlicher mas--

Lolenniraten vorgenommen worden: Dann da tratten sen das Neue-Jahr singen / zu reichen pfleget. V. Ch-ir^j

die Bürgermeister zu Rom ins Amt / v. i. z6. pr. ff', cie furstl. Sachs Schul -Grdn. ^ir. von denen armen

cc>n6ir. 8: öemonkr. ^c!6. li.olin. ^nriczv. lib. z. e. f. Schülern. §. dergleichen. Ferner zeh'en wir auch biei

Und hielten jährlich eine ordentliche l>rocel!>on. vicl. I>!c>v. her die Christ^eck / oder Neu - Jahrs - Semmeln/

Zos.HierzukamendieGlückrvünsch/dadurchgleichsam die anvielen Höfen denen Hof-Bedienten undOKci-,n.

das neue Jahr eröffnet wurde, v. I. un. L. 6e oklar. vo- ten um diese Zeit ausgetheilet werden: v',6. O srles cla

tor.öel.2zz. /. l. 6eV.8. Deßgleichen auch die Neu- 'krelne.^lossar.verb.p2M5nar2l!nu5.8i^nr'e I^inck.

^Iahrs^ Gaben / oder Neu--IahrsiGejchenc? / die 6lls. 6e pamb. civil, membr. n. 1 s. ^6cl. l^imnse. cls

theils von denen Unterthanen dem Fürsten/ theils hinwie-- /ure publ.l'om^.lik. s.c.y.n. l i.it,!.- Dass dcrZlbbe

der denen Unterthanen von dem Fürsten / und endlich von von Eberach jährlich zum neuen Jahr dem Ambe^

guten Freunden untereinander selbst gereichet wurden: manniu SchwabachMgeben zweenCreu-z-AZfe/

Vich ciraros lupr.rex.s6ci. l. ir. L06. T'Neoclcii. einen L.eb<-Rüchen / zween Sporn/einen Schober

lsrin. lscrar. lsrgit. Lc rer. privat. /. 4. L. cie zci vvc. eli» Stroh / und der Amtmann nur einen Beutel. Deß-

vers.juclic. ibi: conseczui lolsris: l. 14. §. 1. L. cie pro- gleichen gehören auch bisher diejenige Verehrungen / si>

xlm. lscr. lcrin. Welches alles annoch heut zu Tag an die Partheyen um diese Zeit ibren ^cl vocaten/ pcocurz.

Vielen Orten guten Theils oblerviret wird. Dann was toren / und anderen Gerichts-Personen austheil.n;

erstlich die Bestellung der neuen Aemter belanget/ XViiclvoZel. cl. Dill. c. k. §. 20. lrcm, 5o die Eheleuth

ist an vielen Orten Herkommens / daß selbige zur neuen einander schencken/ welches sie zu solchen Zeiten wob! thun

Jahrszeit vorgenommen zu werden pfleget / allermassen können / obgleich sonsien ihnen das Schencken in wabren--

solches von der Stadt Straßburg bezeuget I ^imn?. der Eheverbotlen ist; v. 1.1.2. k z. ff. clonst. imer V.

tizm.4.6e/.?.lib. f.c .2. wie dann auch aufvielen l-Im- v!6.Lzrp2ov. p. s.c. i z. 6ei. 20. 8cruv.Lzk.z6??.

verspäten UM das neue Jahr die hohe ^eiAors-Würde zorb.^Z.^arrm.piüor. lib. l.qv. 44 .n .l2 .ö<' keilicd.

vergeben wird. vi6. k^Iollenbec-c. l)iff. cie PNMI8 La- p. 2. concl. l s. wann nur diese Schenckungen nicht über-

Ien6. rk. ,4. k V^ilävoZel. cl. cliff. c. ulr. 5. 27. Und mäßig sind. v. 8peic!el. spscul. jur. voc. Neu-Jahr

hieher gehöret insonderheit die Verordnung des West-- Schcnckungen. Nichtweniger/ so die Eltern ibren

phalischenFriedenschlufses / in dessen ften »rr. S: Kindern mittheilen.- v-6. kickr. temicenr. qv. 4s. oder/
2. heilsamlichverordnet worden/daß wer am erstenIcn-- so die Tanff Doeen denen Tauff-paehen g-chen: W l-

nerdes i624 .Jahrsinwürcklicherl>c>ffeüion undBesitz len aber diese letztere Verehrungen unterweilm sehr hoch

der Kirchen-Guter gewesen / auch darinnen ungehindert gestiegen / und fast unerschwingliche Kosten erfordert a's

inökünfftige verbleiben solle. Davon weitlaufftig zu lefen hat Churfürst zu Sachftn Joh. Georg der l. sclbi-

Lurgolclens. sei ^.l'. Part. l. clilcurs. Z2. § 4. Dahero ge in seinen^anden m der Police s--Ordn. cle glino ?6i 2.

dann nicht unbillig dieser Tag unter die boben Festtage §. 22. folgender Massen abgeschaffet: iLnd^-k, haben

gerechnet wird / vicl .die kaiserliche Erklärung we^ auch die Städte vor eine sonderbare N stbwenn g

gen derk.eliLiolzzuAttgjPMg ässano 1548. cir.von angezogen/daß die Rinder / welche dieBurgeraus
Kkk der
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der TauAe gehoben / veyoes aus oer gemeiaen ^ür-, und^dem Sienstborten sein ordentliches halbes
gerschasse in Sradtcn so wohl als auf den Dorf- L.ohn neben oem Geschencke/ weagenoiumen Wer¬
bern/ jährlichen aus das neue ^Iahr und Grünen den; Jedoch wofern ein und andererHerr oder ^rau
Dsnnerstagzuden Tmchpachen gebracht worden, einem Oicnstbotten / so ihm oder ,hr vor andern
da man sie sann nm etwas sondcrl'.ches zum neuen lang und getreulich gedienet/ aus freyen NAlle,,/
Jahr und Grünen So-knerstag verehren muste/und ein leidliches zum hciliacn Christ / und zur V-ran-
solches die ältern der Rinder vielIahr nacheinan- lassung fernerer fleissigen Dienste / verehren wsl,
der conrinuirten/daF manchen Haus-Vatteroffcer-> le / solches bleibet ihm uncrcwehr-'t - sie N-ucn
mahls auf einem 57euen Iahrs-Tage/ biß in dieze- Jahr und Iahr-Marcke aber/ wollen wir dififaUs
hen/ zwanyig/ dteisslg und mehr Gulden aufgehe; gänizlich abgestellet wissen, ^.'fsch Verordnnn-
und dann den Grünen Donnerstag nicht vlelweni, gen in der Wacheit allenthalben angenomn-cn und ge-
ger; Schero unterthamgst gebetten / Kiesen Ab-- halten zu werden verdienen,
uang und Mißbrauch durch ein allgemeines Man- ^ u ^
dae gänlzlich abzuschaffen. Wann dann gleich«- ^ ^ /'
wol diests das Jahr über etwas austragt / und eine "un das ^5ahr seinem Anfang nach zu rechnen/
grosse Beschwerung/ den Rindern aber / unter ^ abzunehmen;Wie aber
welche es einzeln am poppenwerck/ und andern un^ ^ Fortgang nach zu czlculiren / zeiget g?gen-
nöthigen Sachen ausgetheilt wird / keine Hülste: absonderlichwas das Sci?aic^
Als haben wir diesem derStadteSuchen Play gege<- 7?^^. Benamsimg und Eigcnschaff-
den. Befehlen demnach allen und jeden unsern o^orsz, ab>o!:de:1ich aber (-«cläem-u lesen uci
Unterthanen in Städten und DSrffern/ daß sie hin- ^"buz porck öelolö. in !'nei^ pr.
führo Leiner seine Rinder mehr denen T auftpathen ^ ^ ^^^ath.
zu Abholung des Neuen Jahrs oder Grünen Don-- . ^^cd^n^^tÄ» halt ^ 'Jahr
nerstags zuschicken / sondern sich dessn aanylich ^s-st/ ein Jahr und 6. N?ochen/ Vicj.
enthalten/ und um widrigen Fall von jedem Rinde 5/'^'!' k"'- ^ehen-Rcche/ c.
fünff Thaler; Der Taufpatk aber / st» diese neue 2.0.45./soviel
Verordnung hindanstyet/und den pathen dasneue aber d;e Folge zc. Welchem heut zu Tag noch z. Tag
^Iahr/ oder Grünen Donnerstag austheilen lässet / ^'t)en. So daß nach Sacdsn - Reche
zehenThaler von jeden seinen pathen zur Straff ^^ahral^erechiwrn'tt'd/daßeseinIahr/s.'ZVo^
ohn einige Nachlassung zu erlegen schuldin seyn chcnundz. Tag m sich ha.t. v «.zuckbzr.gu.24.r1.z4.
soll; Welches^iÄ hernach Churfürst Joh. Georg k>' «öeri.ck. P. 1.c!ec. r 15. per ror.
der ll. ChristmildestenAndenckens in der Polices 6./. Leg.
Ordn, ciezt.no 1661. t/t. 17.F. 5. mit nachfolgenden M<eiwwle nun vsrgedachtermasftn das' Jahr untere
Worten bestätiget hat .'Ferneraber denen pathcn im schiedlich gerechnet^wild; also hat cs gleiche Be<-
geringsten Lein Heiliger Christ/ Neujahr/ Grün wandnußmit denen Tagen/ angesehen dieselbe nach den
Donnerstag / oder/ wie es sonsten Namen haben ^^ttllctien nnd Canonischen Rechten von einem
mag/an Rleidung/Geld/Geschmeide / oder an- ^tbcndbch'zumanocrn v.l.evir.2?. v. z». ö: c. i.X.
dere Sachen gegeben werden lc. ^ ^ Rayserl. Rechten aber von Mit»

Endlich gehören auch diejenigeVerehrunqenhiehcr/ bernacht biß wieder zur Mitternacht/ gerechnet wer¬
ft» von den Herrschafftenihrem Gesind und Dienstbotten ^en: ^8- 'b'y- Qorotr. K'. cie 5eriis. ^ci6. (Zenril. cle
gegeben werden: Worvon aber in der Verordnung des remp. oppell. c. s. in kin. k.ipa. cle remp. no6t.
kNarggraffthumsNiederL.ausiniiz/ T'ir 6.§ 4.sol- -^7 Lc ^kolossn.Z.^. V. I.. 42.c.z2.n.j-o.
gendes versehen worden: Ferner soll auch LeinerHen- Die naturliche <.ag aber pfleget man von der Sonn?»
schafft verstattet seyn / seinem Gesind über ihren b'ß zur selben Untergang zu rechnen/ und
ordentlichenL.ohn/Iahrmarck/Neu--Jahrs Ge- oiese Tag werden bey gerichtlichen Handlungen verstan-
schenckie. odersonsten etwas,zu geben oder zu vr- A"- -^2.5. Zi. 6e Or/Z/s,. -,6c/. Ventil. c-.I.
sprechen/ weniger Hernachmahls zu reichen und zu ^wn derNutzval feit aber dieser Sachen soll von uns bey
gelten/ bey zwey Reichsthaler Srrasf; Dein Ge^ sechstenCap. des drittenSuchs gehandelt wer-
sind aber/ so solches dem Herrn zumuehet / und we-
gen bedorffenden Dienstes solches zu verheischen § 9'
und zu geben abgedrungen/ bey Verlust des halben ^Nsonderheit aber werden unter die Tage gezehlet die
Ordentlichen Dienstlohns. Welches eben auch in ^ sogenanntenHundstäge / welcher wegen fast aller
vor menrionirrer Policey-Ordn^ von Churfürst Ioh. O- ten/ihrer allzuarossen Hitz halber/so sie mit sich führen/
Georg dem I l. '5it. 2z. c. i. §. 6. nachqesetzterMassen etwas abfonderlichesverordnet zu finden / angesehen eben
widerholet worden: Darunter dann billich zu ziehen/ deswegen ausdenen Schulen/ so lange sie währen/ aemei-
daß au etlichen Orten/ den Rnechten und Mägden Niglich vacan? ertheilet wird/vicj.^i.rli»!is l.iti. ,o Loi
Iahrmarcke/Christ---und Neues Ia'>r-Geschenk Zramm .62 .ibig;.
cke oder andere Verehrungen über den geleyten I.uc1i ^Zitier parce simplici
L.ohn/ soblstw-ilsn eben so hoch kommt / bißhcro ZZc re freczuenres auäianr L^villari
zur Ungebchr/ miterngedinget/ undfastabg^zwun- xcelelicatT cillisAr ^
gen worden. Wie wir nun solches und anders/ t con^
wodurch sonsim unserer hierbey Kabenden Inren- 7 , '^
rion zu wider geschehen tonte/ aleicheraestalt aany, / ottzmq, rervens /ulius coczuir messcm.
iichaufheben; Also soll/ Herr/ Frau/ Rnecht oder dcuricscs; loris korriäis Zcvtkss pellis,
Magd/ so dergleichen ÄegänstlAungen unterem- ^erulTcz; rrilies Lceprrz ^sec^^oZorurn
ander verüben / mir der Heisst der vorgesehen Nettem, 8c Iclus clormiÄnr in OKobres -

.Straff/ als fünffThaler / YHN Gerichten beleget / Attare euer! ü valem, kri« öllcunl. '
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. ,. c ?rk.°nr ?/zololkn. l ^jb. l8. 6e «.epubl. ^grancsep.4. OM. )uci. 9. n. 9. k Scaccir. I-id. 2. 6s,

e 0 jnkn 'necnonChurfürstl.Sachs Schul-Ordn. juäic.c. 5.". 17?. sar nicht gehalten; welches auch
^ ^^^r^cwilllon und Schul-Feiertagen: vonFranckmchsaget ^Koppin.cjeprlvji. ruKic.Ub. 1.

Ibi' Qamieanck) die Rnaben gleich den l>rzecepcori- par 1 c. 7^ t. ,0 daß man hier hauptsächlich aufdieson-
»?!' eäalict'en Müh und Arbeit eine k.e- derbahre Satzungen der Oerter zu qehen hat. v.Lmn-

kus von chr ^ nachfolgende Tag und nem. -»cj l. 2. n. 8. L. cle berus^. Von dem eigentlichen

^undcn lwen ftevgelasscn werden :c. Item in de- Anfang aber der Hunds Tage kan bey dem Herren
Stunden h l S die Mittwochen/ Wild Vogel, u, vilp.clL eo quo^iuttum eli circ» ä>e;

Konter, quoq: c)rcimar. ^uKutt. LIeÄ. Lsnicul c. I.§. 4. nachgelesen werden. Nicht allein aber

^ n^Air'^ic von den ?eriis und Vacsnrien: ibi: werden in solchen tLrn0t.5er.en vorgedachrer mästen die

^ r ^kl aescheken / daß in unserer Uni- Gerichtshandlungen gesperret/ sondern es pfleget auch

V ein MS- unterweilcn der Gortesd-enst( welches aber ohne Noth

nÄang d e^ Public« ^^.on(-8 eingestellet werden nicht geschehen,oll) .ngew.tter?Maß eingesteller zu .ver-
" llniverlitac Wittenbern aber be- den/ damit man nemlichdie Frucht auf dem Feld desto

b^ eber möge e.nsammlen können; worvon in der Chur.
langende/weil wir benwtet/oap Sachsl^irchen/Ordn. 6e anno XWXXL. lir. z. 5.

kaNnwir sder^ beydem/ w-e es biß- zum nervten zc. nachfolgendes anzutteffen: Nachdemlatsen wir es oer rer, > auch die Pfarrer aus genügen liederlichen Ursachen

herattdar gehalten wo ^ die Predigten an rvercktagcn / besonders zu Sdm--

«Uck-r-Mt«, !u,.lb>ger

Ä Ässnno i6f4.§.SieUntcrschei- wann die Ärvelt am nyrylg^en/ unnächlafsig ge->

ff.clet.ri...»66 R.A^e^ ha!tenw-rde,r ^ciö.Sachssw-ymar-sche Airchen-,
dung 88 'n verd Dann'e^ Ordn.P 2 c.s.n.y.in verb Und weil derNauers-

ksrien und andern X acsn . ^ mannt» der Erndt-Zeit mit Einsammlung des von

rir Vacan--. folgender GOtt beschehrten S-cgens/mehr als sonst zu thun/

mergen6)ts Ord - 6e »nn s ^„ch/dafi nun sind berührte Wochen - Predigten/ von Margaret

GeM erkl^ ^rven tdäan/biß auf^k-eli. einzustellen / so bald aber

^n^ folaet' Vsm achten Tag Iulii hernach wiederum anzufangen, und ohne Versaum-

Kst7ufde^ WelZeÄer- nuß fleiss.g fortzutreiben--. Lonfcr. not«t. juri-l. aä
^^Z.mera. Ordn. 6eanno l 555. I.ib...c-.?. 2. /. 7.

Das I^XVIl. Capitel.

Vom Kalender.

Inhalt. en,e Unrichtigkeit eingeführet/und dabey geglaubt/ daß
! I VondemMsn °^rJui.an.schenund demNeuenoder vonlulu^-^is A'ilen biß aufdas Jahr Christi lszz.

GreqorianischenCalender, auch der Zeit des jahrlichenOsier. aufs wenigste 10. Tage mehr ausgemacht/ und wo hie

Fests. Ferner von dem von denen Svanqelischen Reichs- nicht Rath geschafft wurde / die Weihnachten in den

fänden An.1700. Frühling/ die unbewegliche Frühlings-Feste/ als Maria?. Endlich von dem Alten Uomi>chen .. Verkündigung u. a. aber in den Sommer / folglich aber

§. 1. alle Fest -und Feyer-Tage zuletzt in eine Unordnung gera-

^Ey dieser Gelegenheit von dem Alten und then würden; so ist der alte 1 uiisnische Calender in obbe-

j Neuen Calender etwas zu gedencken/ so nanntenJahraufAngeben^nronü^iiii ^.voSorizvon

soll der Haus-Vatter wissen/ daß der er- Pabst^regoriorstormirt/der deswegen derneue^rcgo.

sie Römische Kayser Lajus sulius Lsc5ar risnischeCalender genennet wird/und jetzt in gantzJtalie/

in der ^kronomie ein erfahrner Mann/ Spanien/Franckreich/ Hungarn/ Polen und insgesamt

^ desl^umze pompili! Zs4. Tagen noch I l. an allenRömifch-CatholischcnOrten/auchgrossen theils

Tage beygeMt/und nach oberklarte Sonnen-Lauffdas in Teutschland von denen ?rorekirenden angenommen

^ahr auf die AM der ? 6s. Tage eingerichtet. Die 6. worden. Wobey der Haus - Vatter / die Zeit der O-

Stunden aber die er jährlich übrig zu bleiben glaubete/ stern auszurechnen/ beylauffig mercken kan / daß aufAn-

und mit4. mulriplickt/einen natürlichen Tag von 24. ordnung Kaysers Lonttsnrini Xlsgni im Lonci/10 zu

Stunden machen/ allezeit im vierdten Jahr in den Mo- Nicxa diese Verordnung gemacht worden: Daß solch

nach kebruarium eingestickt. Nachdem man aber nach- Fest allemal an einem Sonntage / und zwar an demselben

mals gemerckt/daß die ubrigeim vorhergehenden Capitel der auf den ersten Vollmond von der Tags-und Nacht-

angemerckte Minuten nach soM roo. Zahren abermals Gleiche/so im Frühling einfiele/ O-juinoä/um vcrnum)Kkk - anzu--
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«anzurechnen/oder so derselbe auföen Soiitag selbst treffen seel. allbereit vor etlichen Iahren vorgeschlagene Calm-
würde/den nechsten Sontag daraufgefeyret werden solle, der Verbesserung von denen gesambten Evangelischen

H. 2. Wiewol nun der Ort hie nicht zu unrersu- Reichs-Standen endlichen beliebet / und aus der ihnen
chen / vielweniger zu entscheiden / welchen unter diesen sowol in^criz als ?olirjci§ zusiehenden hohen Gewalt
beeden Calendern als dem. richtigsten zu trauen / so und BottmaWeiteinmüthig geschlossen und angeord-
wollen wir dem Haus-Vatter aleichwol nicht verhalten/ net worden: Daß die von Zeit des Loncilii Nicxm an
daß die gelehrteste S/em-weise und unter denenselben biß auf das innstchende 1700. Jahr durch den Gebrauch
auch aufrichtige uttpMomrte Römisch-Catholische der DionysianischenCyclnchen Fest-Rechnung (als wor-
^ttronomi selbst sowohl an dem neuen (^re^oriz nischei? durch dievon der Christlichen Kuch geordnete und ausbe-
als den alten/u/i'.inischen Calender viele Mangel und stimmte Tage angelegte Feste zurückgewichenund von de-
^weiffelfindm/so lange die^Kronoml wegen derer über- nen eigentlichen ^erminiz ^uinoÄiorum auch Son-
bleibendenStundenund Minuten/ die in der ke^uKion nen - und Mondes Lauffabgckommen)nach und nach zu-«
zusammengerechnetwerden müssen/ unter stch noch nicht viel eingeschaltete 11. Tage/in ihren Landen und bey ihren
einig worden. Weil nun »ippsrckus 4. Stunden und Angehörigen und Unterthanen auf einmal ausgelassen
j-f. Minuten/ Lopernicus, der dem Jahr ungleiche Lan- werden sollen: also und dergestalten/ daß im nechst inste-
qe giebet/ dem längsten 56. dem mittelmassigen 49. dem henden Jahr 1700. nach Vermessung des 18. Februarii
kmtzesten aber 4?.Minuten/1'ycko cteörske der berühm- des bishero gebrauchten alrenCalenders/sogleich der erste
te Dänische ^Kronomus zu denen Tagen und Stunden Martius daraufgezehlet/ das sonst auf den 24. Februarii
dem Jahr 48. Minuten und 45. Secunden zueignet: zu feyren gewohnte Fest des H- Apostels Matthia aber
O.NollWs^. Min. und 2. Secunden: Der berühmte vor diß Jahr auf erstgedachten 18 Februarii (soohne-
Jenische prokelIor^!,rKcleosHerrWeigel/ mit denen dem ein Sonntag) verleget und hinkünsslig die Fest-
Altdo '.ffischenprofelloriKu5,denSeel.^bcjisTreuenund Rechnungen(wann je kein perteÄer und beständiger
noch lebenden Ebrngedachten Herrn 8mrmic> s. Stun- auszufinden ) nach dem sccursren Mronomi-
den und 49. Minuten drüber zehlen; so muß folgen/ daß sehen Lslcuio eingerichrer werden solle,
alle Calender - Veränderungen / so lange als man bey Solche löbliche Anordnung wird sowohlen uns der
dieser Zahl der Stunden / Minuten und 5ecun6en kei- Zeit lebenden als auch der spaten Nachkommenschafftzu
m unbewegliche vemonkrationesund ungezweisselte sonderbahrer Bequemlichkeitgereichen/ indeme nicht al-
glallbwürdige rsriones aufbringen kan/ insgesamt über leine die von unterschiedenerReligion und Cülender an-
einen Haussen aufblossen Lonje<Auren und einen gerath einandergräm;ende oder auch vermengere^andereyen/ so
wobl bestehen müssen. So demnach zum Exempel des viel die Zeit / Festtage undJahrmarctte K r, issr/ künsstig
Nippsrcki Rechnung gewiß wäre / so würde das Jahr in besserer Nachbarlicher Verstandnün leben können/
jetziger Zeit eher zurück/ als fortzurücken seyn. So viel sondern man auch in vzrirung oberzehlrer und anderer
aber die Absicht auf die Haushaltung betrifft / fo ist be- allerhand Briefschafften / an statt man /etzt nach
kannt/ daß in denen provmcien Teutfchlandes / wo der 1700. um eilff / nach ^n. i zoo. um zwölff / und nach
LreZorianische Calender gebraucht wird/ auch die Rö- ^n. 19OO. um drepzehen Tage von dem Neuen Calender
misch - Catholische Haus-Vätter sich mehr nach dem Al-- cliKerirt hatte/also daß man im obgesetzten Exempel nicht
ten als Neuen richten/weil sie ihre alte Bauren-Regeln mehr/?. Veccmbris sondern gleich jetzt von än. »7Lo.
nach jenen mehr als nach diesen eingerichtet zu seyn und an/«, ^n. aus 1800. aber /^.^und auf än. iZcx-.den/?.
einzutreffen glauben. Wobey auch etwan in Betrach- vecembri; hätte schreiben müssen; hinsüro die Monats-
tung kommen möchte / daß die beeden Sommer - und Tage in beeden Calendern nur gleicher Zahl ohne fernere
Winter -Sonnwenden ( kolttiria zekivs Lc brumslis) LonluMon oder Verwirrung wird zu benennen haben,und die beede Herbst - und Frühlings Tag- und Nacht- F. z. Nachdem auch viele Gelehrte sich des alten
Gleichen OquinoQia) welche gleichwohl die beste Ab- Römischen von dem komulo angeordneten Calenders
theilungen des Jahrs geben sollen / und bereits vor 980. noch auf dem heurigen Tag bedienen / und nach Art dej-
Jahren dorten dem Viro und der l-uci«. hie aber dem selben die Monats-Tage unter denen Namen derer L2-
Qamperro und (Zregvrio zugeeignet werden / noch biß ten6ai-um,l<otisrum und I6uum anzuzeigen pssegcn/diese
aufden heutigen Tag nach dem alten Calender naher als Art aber manchem ob schon der Lateinischen Sprache im
nach dem neuen ausfolcheZeiten/nach dem allbereitsums übrigen ziemlich erfahrnen Haus-Vatter dunckel undJahr 700. etwan von dem Ehrwürdigen Kirchen-Vat- ungewohnt ist / so haben wir ihm hie einen deutlichen
ter Lecia gemachten Versen/ eintreffen: Weeg zu zeigenrathsam gefunden/ w,e er jolche alte Rö-

I nnv wische Artmit unsern teutschen Calender vergleichen/und
^mderr <^1 egori nox ett TquztÄ cliei, ^ch solcher Vergleichung das clarum und Tag in der-

Vitus lunr äuo dollnua. gleichen Briefen / die ihm in solcher Art zu geschrieben
Damit aber dem Haus-Vatter aus solchen Unter- werden/und an deren 6atoihm offr vieles gelegen ist/ver¬

scheid im bürgerlichen Leben bey seinemHandelundMan- stehen und erkennen könne. Es sind aber hie nachfolgen-
delkeine Unrichtigkeit und Unordnung entstehen möge/so de Regeln in acht zu nehmen: Erstlich der erste Monath-
istsvorsichtiggelhnn/ so er in LoncrsÄen, Verträgen / Tag heisset allezeit und überall Lslenci«. Zum andern
ObüAaüonen. Zins - und Steuer-Entrichtungen / und die Monaten Ki2-tiu8, klsjus, Julius und OQoderha-
ingemem in allen Briefen mit Ausdruckung entweder der haben jeder sechs k^lonss, welche von dem siebenden Mo-
alten oder neuen Zeit / ( vereris, K^li novi.) oder nats-Tage Teutschen Calenders solcher Gestalt zurück
beeder zugleich/vermittelsteinesZahlen-Bruchs/ da der gezehlet werden/daß der siebendeTag Non«, der sechste
Zehler die M/ der Nenner aber die Neue Zeit/ (zum ?ri6iettongrum,derfünfftez.Non2rumivizrrij.^sij,
Exempel den r?.vecembri's) anzeigt/ das^arum benenn /ulijund ve^obris und so fort zurück/ Heisset. Zum drit¬
tlet. Indeme wir dieses schreiben/erfahrenwir/welcher ten: Die übrigen Monate alle haben vier^onss, wel-
gestalten auf dem nvch sürwehrenden Reichstag zu Re- che gleicher Gestalt wie bey denen vorigen gezeigt worden/
genspurg die von nMberuhmten Kapserl. Rath und ge- zurück gezehlet werden/nur daß hie der Anfang vom fünss-
wesenen Jenischem l'rokllore Herrn Erhard Weigelio ten Tage unsers Monats wie dorten vom siebenden im

Zehlen
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Zehlen gemacht werde. Zum Exempel Nonarum, l>ri. der Nahme des nächst darauf in unftrn Calender folgen-
cils dZonarum, z. ^onarum und fo fort biß auf 4. Zum den Monats überai/ beygesetzt werde: M wann man
v»erdten alle undM Monaten acht Icius, welche eben- zum Exempel den zoten oder letzten Taa 8epremdris
falls wie dorten von unten auf zurück anfangen / so daß nach Römischer Art schreiben wollte / Heisset er nicht?«,
das Ende der^ciuum an den Anfang derdionsrum reicht: klie Lslevclsrum Lepcembris, sondern OÄobnz. Die
Also schreibt man hie Iclus, priclie Iciuum. z. Icjuum und in dieser rückgängiger und vonunten aufsteiaender Ord^
so fort blßaufz. -oum funfften alle noch übrig gebliebe- nung folgende Tage heissen z. 4. s. ?c. Lslenrlarum ja-
ne Tage hei/sen L2lenciX, wobey gleichfalls ingemein zu nusrij, kebrusrij, klsrrij und so fort. Weil aber diese
mercken/ daß sie wie die Nonx und Iclus zurück von un« Vergleichung deutlicher in Exempeln als in Regeln ge-
ten hmaufgezehlt werden: Eigentlich aber und insonder- fast werden kan/so haben wir bsedes von denen Monaten/
heit istdabey in acht zu nehmen / daß der letzte Tag des die sechs und vier 5lonss halten/ dorten den Klsium, hie
Monats zum Unterscheid des ersten Monat-Tages nicht aber denlumum zum Exempel vorgestellt:
L^eaäsrum, sondern ?ricÜE Lslencisrum Heisse / aber

Teutscher t Römischer
Calender l Calender

i
1 iLsIcnä. ^s)i.

^ d^onarum

I6uum

priclie^
lclus

luvij.

ipriclle Lsleacl»-
srurnjumj.

Eben also verhalt sichs mit al¬
len Monaten die angezeigter
Massen 6. haben.

Teutscher
Calender
jUMUi».
1
2
3
4

> 5
6
7
«
9

IQ
1 I
12
IZ
^4
16
17
18
19
20
21
^2,2
>24
>25
26
27
28
29
zo

Romischer
Calender

1UNIU8.
Lslenci./unij.

^onarum

dlonzesunij.
8 1
7 i
6 Näuum
s lumj.
4
5
l^riclie.
lclus/uol).
18I
^7

^ ^ CalenZsrüm

9
87
6
1-

priciie Lslenäa.
irumfulij.

Eine gleiche Bewandtnuß
haben alle Monat die 4-^0-
nss haben. .

ReM-Anmerckungen.
eap. 67. Von dem Calender.

^As der Calender/ ( von dessen Benamsung zu
Löschen 8MeI.5pecui.1ur.voc. Calender) da-
«raus wir den Unterscheid der Zeiten erlernen/vor

ein Nutzen auch in den Rechts-Sachen und denen Ge¬
richtlichen Handlungen habe / kan nicht allein aus den
K>rocel7ett/ sondern auch aus den Handlungen / so ausi
ser Gericht geschehen / als da sind Obligsriones,
U?c<Hsel-Z5nef Register, Rauffmanns-undHan¬
delsbücher/ und andernunMbaren Dingen mehr/bey

welchen man die Zeit wohl zubemerckenhat/ abgenom,
men werden. Vl6. Oiss. cle Lalenclsrio c. 2. l,.'
?. Obwohlen nun noch vor kurtzem der Inlianifthe
und Greaoriamstve Calender/ (unterwelchen ein je¬
der seine bekandte Fehler hatte/ davon die im vorigen
Jayr/ zwar ohne Benamsung des ^urkons und des
Orts/herausgegebene vichsrauoa velure XI. 6ierum
(üalenclsrio lubrrgHarum. cap. l.§.5.6:sec^q. nachge¬
lesen werden kan) hin und wieder / absonderlich im Han¬del und Wandel grosse Verwirrungen vermfachet/aller-
massen hierüber die jetzige Kayserl. Maiestat bey gegen¬
wärtigem Reicbs-Tag zu Regenspurg nicht unbillig fol-

Kkk z sende



^6 Des kluM und Neck tZ: verstöndiaet! Haus-Vatkers
Ä laa aesübret: 'Nachdem die Rom. ^serl. Friste davon wir oben gemeldet haben. vi6. c.r. c>.n«r.

rvaraenommen / es auch geiammten Lhur- np. 2. Gleichwie man nun in diesen und anderen dergln-
Wi!n?ndWn"n, Md sonst m«nnigttcde» chenFällenMch eine Gewißheit haben solle / wieesmit
n,ck'c unbekannt ist / was dieUuglelcvheic vesCa, diesen XI. Tagen zu halten / damit gleichwohl niemand
«Inders , und dahero rHrende doppelre Feyereage verkurtzet werde/welchesam leichtesten in denen rvexeln

^ Zxöm ^eich cme lanae Zeit her» / für grosse geschehen kan: v.cir. 6>ss. csp. ulr. §. 4. als ist zuwchen/
und UnoronunIen / ^erh -nder -- und daß nach Anleitung der erstberuhrten 6.ssercz,c.on/ cap.

^^»».nnuklowe .'i /von denen Zxeichs -Lonvcncen ulr. F. 9. em Unterschied unter denen Kvorsblen und
^ d^enRÄ / und dann be^ d-m beulen Sachen zumachen / und in jenen dieseXI. Tag

R.eicbs ^.off-Ratd und Camm-c-Gerichtnicht zu rechnen / in dichn aber Mitzuzehlen seyen ; es Ware
als aucd sonsten in denen Lom- dann / daß mittelst dieser imerprccscwn und Auslegung

Ü?-?-cÄevorab oenen roecdftln/ so dann bey denen derjenige / welchem die Rechte eine Wohlfahrt erzeigen
??ndw^s!eucm und iyrem Gesind / wie auch in wollen / beschwehret wurde / gestalten in diesem Fall das
Am Udbau verursacdec / als auch sonsten in denen Gegenjpiel vielmehr Platz finden muste. 6-Ä. cl-sserr. c. f.
^meNschaffcs -Orcen / und wo zweyerley F. , z.Wann nun zumBeylpiel jemand auf zwey oder drey

/-n vencn -.'rohndienstcn und sonsten vor Jahr relezn et oder des Landes verwiesen worden / so kon-
' sonderlich aber bey nen in diesem Fall die XI. Tag deßwegen nicht mitgerech-

.Ävork^ netwerden / weil die Rechte hadmwMn / daßman die
Icbe Ursach ab.'r anjetzo durch GOtres Gnad Straffen rekrinZiren und einziehen solle l.42. if.6e pcen.

-u. »msMemchdi.Xl.Tag K» dmTck»-« ^.rji».
^d»n-u-ea>.nd-r al>-,n.n Übung,st,unter denen »-n Perlon , die das ,4.Jahr -rr-tch-t; n-m b.y^c?-^ 7-..,-««rS>ck-m der Zaklmig und anders NachErb-,nf>hting,s°-memUnmund>g-ng-schch-n,nicht

Verwirrungen -n-st-h-n eS:mcn / und nniaejM.-/ iii»-muiiffi>g-rErw.gung,daßd>«f°de-de
^k-rsAU-chS-b«i°e»acht-Idr-»a^ir>.INa>.st. Si>,ck»or/av->'-dl-,uachttn.Obwohlmnunauchd.«
nus -ranend-r tr.nÄer-erliG-rSorgtalc und Ad- k.g^«°m m-.zrum^raffiw«Ich.rd>-i-n>g.P-r,°u-n,
«endun» -^c. so i» dock nunmehro, GO-t k°b! sotha- so in ihrer Mmdermh. tgkett verlch-t worden, nach erlang.^.rLomalion und Unordnung hierdurch gest.urelwor- tmoollkonmenen?»ter, nnierhald 4. Jahren; >r.w die
dm, daß nun im aanl-en Römischen Reich ^«ermig der Kir^n, wam si-Schad-NMlitt.n, wiet-rmbenoor.-
von d.nen E«ana.l,scheu Ständen auf den, Reichstag Mn Stand g-s-tz.t werden isnnen, nm-r di-MM Sx
i^vd°ÄnJahrvorq-n°mn>menV-rd-ff..ung,.in-r>.ychen, so >»°r-b>c-Md^.i rechnen ist^W.ilnaber durchAit A-rt wir!>, davon wir schon de» dem s. Cap. d.° W-M-Hmung der Xl. Tag dich vier Jahr eh« -I- son.
Stt.,, Su»s handeln werden i^-l-i. -liS. eliss-rt. öS sten ihre EMbafft -n-!ch-I-n / Mithin demeldt- Perso-
Inr-x"ck^ ueii/welcheiidi-R^dl.dies-Wohlcha.ve.^°tnd«maberwcg-nder^.raus»-hmunz derXl. mehrinSchadcilkamen.coolr- ,.6.L a!vwer¬
kln mmMiedl.ch- SmM'Mm, -mjieh-u tt-mcn; als den hier noch einig. Tag solcher vi-rJahr-Sj.it iu -6ch.
wkd aesraaet wie dieselbiae zu entscheiden styen^ Ehe ren seyn.
uÄvorwirmmausdi-s.Fragantwort-n / wollinwir Im Gegentheil aber muffen d,-XI/5aa mttq-r-ch-

' wo. innen solch- Steil- »et und b-vg-lnget w--d -n , so offl es um Ä-rli-rung
k nkeil-nh -ss-h-m S-lbig-nunb.ss -henlheilS ->> denen d-rG-e-chchm,.n,od°-An6 »rungderS-raff «,/cw-.
-v.r »kru v7°r. I. -I>- uk-->?. theils in denen k°. ch-S °-li-os< Sachen lmdz zu thun >st : nl« zum Bcyspt-l,
Mm !°nibu?>n inc-xrun..krafft deren entweder dienun- wann ein E.djm-mann m .niemL-istil-hen Erbgut den
b nwiae und die dw-ns-lb -n gleichgehalten werden, V. ErbzinS gam-r zwey Jahr zu kauffen UN erlaffen, oder,
,, ff K: s- l.ch.c. c-qmb.c-ui. mzj. oder wann er dieselben m einem w.lthch-n Erbgut dreyJnhr
-n l>d>?volliSdria-,sosi-«-rlch-twsrd-n,undScha°«n lang nichtentrichtelhat, ange,-h-n tndies-nFallen chm
«Mten , aus «chtmässtgen Urlache» , in den vorigen das Erbgut mcht wtrd genommen werden komm / wo-
K ,nd a-s-det werden." «.r.x « L. -X quib. --°c °>»i. fnn nicht auch dl-XI. San n.-aacttchmt smd. Welche«
^rn?r , >n ^>t-w-n-s-Sachen ; wann nemlich die gl-,ch-rgeK!--nmd.n-nV-r,ahr.,ng-n!t--m^^/ wie alt einer seyn müsse / daß er ein einer bey Straff obl.ßiret / innerhalb einer gewissen Zeit

^ Le^ , s! Uui Äa.m. t«c. P08. zu bezahlen / dergleichen auch in deneii LonrruÄen / in
l/nc ^kalÄen inSegehrunn der Vormünder / so welchen der Schuldner aus diese oder ,ene Ze.t zu bezahlen
von der^ÄÄ / bey Verlustdcs versprochen/Platz findet / vsnwelchen allen we.tlaufftu
Rch Rechts"' chehen muß. 1.2. /. 4?.^- acl8-5. ^rrull. .qer zu lesen d.e vorangezogene o.ssertstton cle ^ure Xl.
I ,<"> ris lesit Kere6 F-rnerinderNachiLrbein-1 clier.La!en6. lubtkÄ<A. csp.ulr. per eur.

/ w.'l?s^ umnündiaen Personen qeschichet / und Und weiln auch in diesem Cap. desOsterftsts und
. ÄKren bre Erschafft erreichet; v. §. 9. ^ 6e dessen Feyer gedacht worden / alsisi zu wissen / daß schon

subli^ Sa-- in der alten Kirch von d^ Zeit desselben grosser Streitge.
chen r»ttone der Uturen und Zinsen / und wie es mit de- Wesen / gleichwie solchev wmläuffttg ausgeführet
2lbcnwegender abgenommenenXI. Tage zu halten? vo^el. ci.lp. cle eo. l.uttum ek c.rc- kettum pglck.e.
rf^minÄesuchunctder!??efsen/die den ly.k'ebl'. ein- csp. i.§ 8 ^ >le man aber r.u,sesbey Verbesse^
fallm7alsdagesckichetzu rungdesCalcnders^na und an^ Orten mehr. Nichtweniger in liehen- in der oAerS -üeUrten 6.ssert-r.6e )are Xl.6.«.e.Ien6.
«achen / wannnemlicb der Vss-iII vor dem Merzen ohne subrraät. csp. 1. § i s. nachgel>.!en wcr. cn. Sonsten ist
^?.ml ck Erbenftadet ? v. -. r. -3. §. ki-- zu wissen / daß dieses em hochheiliges und hochfeyerl.ches
davon M Mi einem andern Ort gehandelt/ oder wann die Fest ,e»e. v., o. Q. kcr.,8; ncm die Ra^eri.«r«a-
^n "ren das^>iemrltLchenqur an sich uehen wollen/wel. rung wegen der ^el.Z.on zu Augspurg^e-nno1548.
^Ümien ^abres-Zrisi gescheben muß. v. 2.5.26. F. N- rir. von denen Zeremonien. §.N1an soll auch d,e Lest:

End'ch auch in Berechnung der Sachst/chen Nec non.Chur-Sachs^trche^Ord»». nc.von denen
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sonderen Festen vni> Feyertagen / so man imIahr 15. v.6.l.uc.2z. v. 17. /ok.iz. v.zg. A66.^i!6voLeI.

fe^ren solle. LrGach^Weymarisch.Rircl?en-Ordn. 6.6,sserr.csp. z.§. i.Lc^cz. Weniger aber soll um sol-

p.». c. ic>. weswegen auch unterschiedliche5olennitaten che hochfeyerliche Zeit mit denen/enigen/ so wegengrober

an demselben vorsehen/wohin unter anderen gehöret das Verbrechen gefangen bleiben/eine Lxecuuonvorgenom-

Ü>tker--tLy holen/von dessen Ursprung zu lesen ^i>6vo. men / und selbige vomLeben zum Tod gerichtet; viö >u!

Ael. 6. ciisserr. c.2. §. 14. Lc leqq. nicht weniger wird Llsr. lik. f. lenr. §. f. czu. 97. n. 6. >^66. omninoLhrl-

um felbigeMkein Gericht gehalten/ l.f.e. 6eterüz. v. siophÄ.chmanninderSpeyeristhettChronick/!>k.s.

<Lgmmefgerichrs-Grdn. zuLVorms 6s annv ,s2i. csp.6. vicj.rZmen ßlosz.^erman.scj/jb.^. Säc^f^and-

tir. vacso?. iremrenovirteLammergerichts-Ordn. Rechts«. 10. §. wer den Fried, zc. ubi kabecur^exce.

c!esnnolsss.p.2.rir.zz. ibi. Wollen auch/daßnun prio, necnonjul.lülzr. cj.qu.97. n.6. oder auch /emand

hinförodie Vscan^ Hderkerien gehalten werden jol^ aus diel'vrrur oder Folter geworffen werden; v. l.ü.d.

ien / wie hernach folget tc. vorn palmtag blß auf 6eteriis. acicl.^ul.Llar. 6, §. s qu.64. n.z^ Lc ^src. Öel

<^us5mociczgcmri ö!c. irem keine öffentliche Hochzeit er- I^iovizczuiMsgic. lib.s. seÄ.9. wofern nichtöffentliche

laubet. vi6 .LonciI.?rI6ent. Sek.2,4.5 lo.öeLerKsrä. Strassen-Räuber / oder andere dergleichen verruchteloc.rkeol. rlsLonjug. § 4sZ. s66.8pei6cl.8pecul.jur.Personen zuhanden kamen. v .!.'lO .L.6eferüs .ö!>X^,icj.
voc.^>ochzeiten. idi: dasVOeidernehmen ist zu keiner voAel .Oilp.6e remporc qus6rsKes. cap. z. §.5. öein Oilp.

Zeit verbotten/sondern attein das öffenclictie ^>och-- 6eeo, quo6 juk. eli circa rempus ?alck. cap. ulr. §. 9.

zeit halten, zc. Ja es werden vielmehr an diesem hohen Endlich ist auch verbotten an solcher Zeit 8peÄgcuis oder

Fest die Gefangnüß eröffnet/ und die Gefangene (welche Schauspiele zu halten/!. 7. L6e5erus. a66 .can.6.Lon-

nicht grober Missethaten halber gefangen sitzen) erlediget/ cil. Lgrrksginens. V. Lc csn.66. Loncü.donttanrinop.s.

damit sie gleichergestalt der Freud des Osterfests geniessen nccnonkÄl6uin.6eca^Lc>oscienr.Iib.2.c.lz.csl.4. da-

mögen; v.l. z.4.6.k8.Lo6.1'I,ec)6ol'.6eIn6ulA. crim. mit nemlich dieses Fest auf keine Weife entheiliget werde.

s66.I.z.L.6eLpisc.au6ienr. welche Loslassung schon bey Lrunnemsnn. 36 l. 1. ss. 6e feriis. n.7. öc V^ilcivogel,

denen Juden bekannt gewesen. v.^acrk.27.v.i f. ^arc. 6.l)it7.c.uIr.§.l s.Si tecjg.

Das I.XVIU. Lapitel.
Ob diese untere Welt von dem Gestirn / allermeist von dessen ^HeÄen

Gutes zu hoffen / oderBöseö zu fürchten habe ?
Innhalt. und ursprünglich aus dem Heydenthum ms Christenthum

5.». Die Erörterung nach Her«, rrc>5. Stmm.i Anleitung ringe, geflossene Weissagungen in der gesunden Vernunfft und
richtet. H. 2. z. Was die äsxeüen c>er Planeten,als LZ liN betrieglichen Erfahrung ihren Grund haben ?

seyen. §.4- f. 6- Was die^ürologl denen Fixikernen §. 2. Wiewohl nun die^krolosi von dem Begriff
und Planeten / auch deren sur ^mckuiigcn den« des Gehirns keine / au^)lo aar die weiter entleaenemessen. <> 7. 8.Y. Oer Sonnen krasslige und «»laugbare/ ) v ^ cnuegene UN0
d-S Mondes empfindliche und wahr,chcinl.che / der Plane. IN dem TH'erkrelße(^^6lacU5) stehende Fix-Sterne Nicht
ten und Fixsternen aber / wegen ihrer unbegreiffiichen Ent» ausschliessen/ jo werden doch die Plsner-Sterne/weil sie
fernung uns unempfindlicheund daher» unglaubliche Wur- Erden-Kugel näher / undsiärcker als jene auf sie wür-
l^ungkn» lo. ^ie Weiler > Beraiiderungen Aewic<!r rken können / vornemlic!) von il^nen i^ünieinet/deren
Fahrzeiten / vielmehr denen immerzu verandeiUchenWm- vviii^muuivvnmrien^ain.iel,verens.cven
den; H. II. 12. als denen ungründl.chzugeschriebenen Kräss. gezehletwerden / nemllch die Sonne s / der Mond A / der
»enderSternen/ vielweniger ihren unterschiedlichen^ix>e- , ^crcuriu8Z,^upicer^.,dieVenu8^.undder
Sm; §. iz. am wenigsten aber denen angedichteten elcmeo. Szrurnus f). Dieweil sie hierbei) vorgeben / daß ein P-Z-

unerqründlich berühmten und sehr verdächtig--. Lrfahrun, berllch jeyN könne/ Nachdem sie Nem.'lch am HlMMel an el-
gea bierwieder einzuwenden sich unterstehen m^gen. nem gewissen Ort des Thierkreißes im /UpeQ, das ist / in

einer c^llnjunÄionzusammen koinmen / oder in einer
^ . c)ppol>rion 0° gegen einander stehen; so soll der Haus-

^Eil diese Betrachtung nicht nur allein auf vatter von der LcmjunÄion oder Zusammenkunffc zum
' dieWitterungundFrucht-oderUnfrucht- Unterricht fassen : obgleich weder die Sonne noch ei-

barkeit des Jahrs/ sondern durchgehends niger anderer e/aner. biß an den offc bemeldten Thier-
auf die meiste Handlungen in der Haus- kreiß gelanget (sintemal sie alle insgesammt ihren Lauff
Haltung / sonderbar aber auf den Feld- unter demselben verrichten) oder auch ein piance des
bau und Viehzucht ihre Absicht bey denen andern seine Grentzen nie betretten / noch einer zu

meistenHausvätternzu haben pflegt / so ist sie würdig/ dem andern an einigen Orten des Himmels zusammen
daß wk uns bey deren Erörterung etwas aushalten/ und kommen könne / daß gleichwohl denen Mronomkund
dieselbe nach denen Regeln gesunder Vernunffr und un- Sternweisen beliebet habe / diejenige scheinliche und un,
zweiffelbam Erfahrung untersuchen : worinnen wir der serm betrogenen Auge nach vermeintliche Vereinigung
Anleitung des scharffsinmgen Naturkündigers Ehrend ge- zween oder mehrere planeren eiNeZusammenkunfft (Lon-
dachten HmnStmms in desselben vernunfftmassig<n jun^io) zu nennen/wenn sie nemlich/ein jeder vor sich sei-
Gedancken über die so genannte grosse OnjunKion oder ncn Lauff-Kreiß/ der eine naher/ der andere weiter von der
Zusammenkunfftbeeder oberster planeren Hund 2s- nach- Erden / der eine geschwinder/der andere langsamer/jeder
qehen / und unsere Bettachtung dabey auf drey Stücke vor sich herum lauffend / am Himmel also zustehen kom-
»venden werden: ErMch was die MroloAi durch das wen/ daß in unseren Augen scheinet/als wann sie an einem
Gestirn und der Gestirne klpeÄen verstehen: Zum an- Ort beysammen stünden : da sie indessen in der Warheit
dern / was vor Würckung und Bedeutungen sie demsel- viel tausend Meilen voneinander entfernet sind / und in
den tuschreiben. ZMdritten/ ob ihreProphejeyungen derThatselbstkeinerandemQrtoderTheildesHimmelck
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ist/worinn sie versammlet/geackt werden; nicht änderst/
als wann jemand auf einen erhabenen oder sonst dazu be¬
quemen Ort unterschiedlicheSpitzen/etlicherin einer/»nie
hinter einander stehender Thürne/ dazwischen das Gesicht
keinen raumlichen Unterschied mercken mag; oder aber
unterschiedliche Städte / z. E. Nürnberg / Wmtzburg
und Francksurt/ die vom Morgen gegen Abend in ein .m
Strich beynahe nacheinander liegen / dort mir seinem Ge¬
sicht/Hie in denen Gedancken und Verstände in einer Loa-
junÄion oder Zusammenkunfft zu stehen achten wolte.

§. z. Von der Oppolmon oder dem Gegenschein ^
lehrensie/ daß solcher geschehe/ wann zween l'l»nccen in
gegen über stehenden Zeichen und (^rsöen / als zum Exem¬
pel/einer im io.(Zrscl V/verändere im ei¬
ner im T/ der andere im ^ / und also einen halben Circkel/
nemlich 18c>. Lrsä gegen einander stehen. Ein gesechster
Schein heisset ihnen / wann sie um den sechsten Theil
des Zeichen-Kreises / das ist / 6O.(^ra6: Ein (^usclsrr
oder gevierdter Schein m/ wann sie um drey Zeichen oder
90. Lrscl: Ein InZonus oder gedritter Schein / wann
sie vier Zeichen / das ist/ i2O.<Zr»6 voneinander stehen.
Bey diesen ^HeQen kan der Hausvatter beyläuffiq mer¬
cken: wann in denen Calendern nur einem einigen ?>sne.
ten das Zeichen oder die Bezeichnungeines-^speQs bey¬
gesetzt gefunden wird / zum Exempel -/h / / /^?/ lUL/

öic. daß alsdenn allezeit und überall der L zugleich
dabey verstanden / und im Sinne dazu gesetzt werden
müsse. ^

§. 4. Von denen Wurckungen der Gestirne und ih¬
rer HlpeÄen / als dem andern Stuck unserer Betrach¬
tung nun ordentlich zu handeln / so ist davon zu mercken/
daß die ^krolvAi erstlich zwar allen und jeden Sternen
sambt und sonders / und also auch die Fi'x-Sternen nicht
ausgenommen/ihreeigene und ihrer besonderenNaturge-
masse Würckungcn aufdiese untere Welt zueignen / wie

sie denn z. E. die grosse Hitze in denen Hundes-Tagen vott
dem so genannten Hunds-Stern / die Winde und unge-
stümmes Wetter von dem Ausgang des Orions, und die
starcke Regen von dem Siebengestirne herführen; aber
doch gleichwohl derer Inneren Würckung von grösserer
Krafft / und ihre Haubnvürckungen folgender gestalt un¬
terschieden zu seyn glauben: daß die Sonne machriglich
warme und ein wenig trockne; der Mond sehr befeuchte
und ein wenig warme; der Larurnus kraffrig kalte und
austrockne; supirer mittelmassig warme und etwas be,
feuchte; die Venus massiglich wärme / aber starck beseuch-
te.Der I^ercuriuz endlich allerley Arten ohne Unterscheid
an sich habe / absonderlich aber zu/ahlmgen Veränderun¬
gen mei ckiich heiffe. So viel die Glücks - und Unglücks-
Falle betrifft / so glauben sie / daß ein Theil ermeldter p!s-
neren gut und heilsam/ ein Theil aber böse und schädlich
seye, und denen Thieren und dem menschlichen Leibe/ in¬
sonderheit aber h allerleyIeuchtigkeiten / ansteckende
Seuchen/Nahrungs-Mangel u.s.w. ^ hergegen mit
der? Fruchtbarkeit / gesunde Lufft und alle Wohlfart/
wo sie änderst von denen bösen nicht gehindert wurden/
L sonderlich von denen ungütigen h oder ^ vergesellschaff-
tet / Hagel/Donner/ Erdbeben/ Husten/ Schwindsucht/
Aberwitz u. d. g. verursachen. Welche gute oder schäd¬
liche Kraffte sie ferner / nachdem sie in diesen oder jenen
himmlischen Zeichen stünden / um ein merckliches gemin,
dert oder vermehret zu werden festiglich glauben.

§. 5. Gestalten sie von der LonjunÄion derer Plane¬
ten vorgeben / daß zwevn derselben krasstiger als einer al¬
lein würcken sollen. Absonderlich wird dleLonjunÄion
vor gut und glücklich geachtet/wann sie zwischen 25 und?
als denen beeden gütigen Glücks^tsneren /od?r aber zwi¬
schen einem aus diesen beeden und einem aus denen mittel¬
mäßigen/^als? Joder der G sich ereignet: vor unglück¬
lich und böse hergegen/ wann sie geschiehet zwischen denen
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beeden Unglücks-I'weeen5 und «^.oder einem aus ihnen stanoes empfindendaß das Fleisch an denen Aschen/
und einem aus erst erwchnten mittelmassigen - und endlich Krebsen / Austern u.d.A mit dem Mond ab-undzuneh-
vormitle.niaW /dasist/nichtgarzuglucklich/nochgarzu me / wo änderst nicht vieles fabelhafftes undunaewisses
1. .glücklich/ wann siezwischen zweyen mittelmassigen/oderdabey befunden wird / auch viel eine andere Ursach als ei-
^ach zwischen einem gutigen und ungmigen vorgehen neu heimlichen Einfluß haben. Wal aber der Mond in

§. 6. Die Oppoticion wird starcker als der (^U26rsr> seinen Brüchen der Erden einmahl naher als das andere
und dieser starcker als der 1"rigonus geachtet. Den 5exrit kommt / und durch solche nähere Gegenwart die Lufft eini-
und Nisoaum halten die meisten vor mehrencheils gut/ ge Press- und Druckung leidet/so wcsre dabeyvernünffng
den ^clrsc aber und die^ppolmon vor durchgehends zubedencken/ ob nicht nach der gelehrtestenNarurkündi-
böse. Etliche aber der neuen ^krolo^en pflegen es mit ger vernunfftmäsiigeNMeinung dergleichenWürckun-
allen anderen ^lpeÄen wie mit der Lonjunc.tiyn zu hal- gen auch so gar die verwunderliche Ebbe und Fluch des
ten / daß sie nemlich böse / gut oder mittelmassig seyn sol- Meers / wo nicht mit allerdings bündigen / doch ziemlich
len/nachdem sie sich zwischen bösen/ guten oder miltelmas- wahrscheinlichenUrsachen sich dorther führen und daraus
j^eri Inneren zutragen. erklären ließen.

§. 7» Hierauf schreiten wir ntm zu dem Zweck dieses §, 9. Wo wir nun auf die andere Gestirne kommen/
Capitels / und kehren uns zum dritten Stuck unserer Be- so ist zwar nicht ohne / daß die übrigen Planeten mehren-
trachrung / nach dessen Jnnhalt wir nicht aus dein gemei- theils viel grösser als der Mond / und folglich Mehr Lichts
nen und heydnischen Wahn der ^liroloZen / sondern aus von der Sonnen haben / welches sie durch Wiederstrah-
vernunsscmässigenGründen und der offenbaren unwi- lunq von sich werffm! auch istgantz glaublich / daß ein ie-
dersprechlichen Erfahrung zu unttrstichen haben; ob dann der Fix-Stern ein überaus grosser feuriger Körper / wie
aus dem Gestirn / und namentlich der planere!, oberzehl- die SonNe sey/ und weil sie mehr Licht und Krafft als der
ren ^ipeÄen eine gedeyliche oder schädliche Würckung Mond haben / diese untere Welt eben so sehr veranderen/
auf Erden zu hoffen oder zu befahren sey? welche letzte ge- wo Nicht gar allerdings verbrennen würden/wann sie der-
meiniglich in Mißwachs / böser Witterung/ und wunder- selben so nahe als Sonne und Mond waren. Dieweil sie
kcher vilpotirion der Lufft / gifftige gantze Lander durch- aber von der Erden so unbegreifflich weit entfernet sind/
streichende Kranckheiten / Kriege / und Veränderungder daß sie alle miteinander mit all ihrem Lichtdieselbe nicht so
Regimenter ausbrechen solle. Hie nehmen wir mm vor- viel erleuchten können / daß wir auf derselben nur den ge-
aus als unfehlbar und vor bekamtt an / daß die Sonne ringsten Wiederschein spüren könten / so kan hieraus nicht
und der Mond ihre Inüuen- und Einflüsse der Erden oft änderst als vernünfftig geurrheilet werden / daß alle ihre
fenbarlich und krafftig mittheilem Wer dieses laugnen an sich zwar übergrosse Krafften solcher unermeßlichen
wolte / der müste nicht nur Vernunfft - sondern auch gar Entfernung wegen / ehe sie die Erdkugel berühren / gleich-
allerdings Sinn- und Fühl- los seyn: Sintemal wir jähr- sam verstauben und so Unempfindlich werden müssen / daß
lich und täglich nicht allein an andern Creaturen sehen/son- ihr Licht unsere zarte Augen-Faserlein kaum ein wenig be-
dern auch an unseren eigenen Leibern empfinden/ wie durch wegen könne. Gleichwie nun der brennende FeUerberg
die belebende Donnen-Warme und deren durchdringen- oder Veluvius. ohngeachtetdieselbe in der Nähe
des Licht und Strahlen aller Thiere Leben / und aller grausam wüten / deß wegen doch ihre Hitze Und Gestanck
Krauter und Gewächse Kraffle ausgewecket/erneuert/ver- nicht so weit erstrecken / als ihrer Flammen Schein des
mehret und erhalten werden ; indem sie mehrern theils Nachts reichet / geschweigedaß sie in Teutschland odet
alle Jahr gleichsam von neuen wiederum aufleben / nach- Schweden empfindlich seyn solte; also ist von der Ster-
dem sie sich nemlich vermittelst ihres jährlichen Umlauffs nen Hitze / die sie an und in sich selbst haben / ein gleiches
zu dem Scheitel-Punct dieses oder jenen Landes bald na- Urtheil zu machen. Wobey dieses noch sonderbar und
hert/ bald aber wieder entfernet: daß dannenhero alle ihre vor allen zu betrachten würdig ist: daß man von des ^ Kal-
merckliche Würckungen auf diefe Erde aklein ihrem Licht te und Boßheit eben so wenig Erfahrung / als von des
und feuriger Warme zuzuschreiben ist / und dieses um so Hitze und ausdorrender Krafft / die man auch so gar
viel mehr/ als naher sie ihrer Grösse nach der Erden stehet/ der Sonnen Hitze vorziehenwill/ haben / oder auch die
und in solcher Nähe ihren hellen Glantz und brennende vorgegebeneKzafften derPlaneten so sie einige hatten/bey
Warme derselben so viel krafftiger und genugsam mitzu- der unzehlbaren Menge so vieler Sternen jemahls ersah-
theilen vermag. ren oder unterscheiden könne.

§. 8. Den Mond belangend / so ist derselbe zwar §. 10. So man hiegegen einwenden wolte: weil dis
viel kleiner als die Sonne / hat auch in und vor sich selbst Sonne ein Jahr wie das andere / der Mond aber alle
weder Licbt oder Feuer / sondern muß ihr Licht und Monat unverändert um die Erdkugel herum lauffe / die
Warme nicht weniger als unsere Erde von der Sonnen Witterungen aber gleichwohl veränderlich waren / daß
empfangen. Weil auch über diß das wenige Licht und solche Veränderung deßwegen von denen anderen Ster-
die geringe Warme / so der kleine Mond von der Sonnen nen herrühren müste / wie denn auch dem gemeinen Mann
empfängt / durch die gantze Welt ausgebreitet/ und durch bekannt seye/ daß den Hundsstern grosse Hitze/den 6rÄu.
solche Ausbreitung so sehr gemindert/geschwächt und zer- rum und die Nyacies grosse Regen begleiteten? So gk
streuet wird / daß nicht der loOOoofendesteTheil davon ben wir hierauf zur Antwort / daß die fleissigsteNaturj
auf die Erdekommt/ und deßwegen in Vergleichung mit Forscher mehr und mehr befinden / daß die Lufft-Verätz.
der Sonnen nicht änderst als von geringer Krafft seyn derungen und verschiedene Witterungen unmittelbar
kan; wie man denn erfahret / daß desselben sehr schwache von denen verschiedenen Winden Hergetrieben und öerur-
Licht zwar etliche krancke und zarte Leiber bewegen und sachet werden / die Winde selbst aber ihre marerie z,ygx
rege machen kan/damdessen die Gesunde und Starcke die durch der SonNen Hitze aus denen Nassen und feuchten
geringste Empfindung davon nicht fühlen : So müsten Erden-Orten bekommen/ die Ursach ihrer Bewegung
dieWürckungen/welchemitdemMondunddessenBrü- aber / unddaß sie bald vomAbend / baldvomMorgen
chen verknüpfft zu seyn geachtetwerden / daß zum Exem- und aus anderen Ecken herblasen/ vielmehr aufder Erden
vel viele Krancke/ und sonderlich die Fallsüchtige / um die selbst als im Himmel und von denen Sternen herhaben
Zeit der Mondö-Brüche nmckiche Aenderung ihres Zu < So ist auch hie vernünfftig zu bedencken / daß nicht alle
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und jede Dinge / die sich bey einem LKeA und gewisser gleich sind / das wenigste dem meisten eine merrkliche
Würckung einfinden / dieselbe allemahl verursachen : sin-- Krafft mittheilen und dessen Kraffte erhöhen könne / wie
temaht manches nur zufälliger weise und von ungefehr nach dem angeführten Exempel ein einiger Tropff einer
dazu kommen kan. Also nun/wann die Sonne / da sie LK ^mischenkräfftigenl'jnÄur ein gantzes.Glas Weins
am höchsten gestanden/ und nun lange Zeit her die längste verandern kan. Weil aber dabey gleichwol zu betrach-
Tage gemacher/ und mehr und mehr auf Erden eingehest ren ist/daß if> solchen Fall das wenigere an Krafften durch¬
hat / um dieZeit / da sie zudem Hunds-Stern nahet/ und dringender seyn müsse / als das meiste ist / (denn wer wol-
denselben gantz verdecketund unsichtbar machet/und dann teglauben/daß eineMas Rheinischen Weins von einen
solche Hitze dem diMlis unschuldigen Hunds-Stern zuge- paar Tropffen Ncckerweins kräftiger werden solte!)so
schrieben wird / so fragt sichs billig / so er vor und von sich muste vorher bewiesen werden / daß zum Exempel der
selbst solche Hitze verursachen könne / warum er nicht auch Hunds-Stern/ oder Feuer-rothe viel hitziger und
in Winters-Seiten / da er uns alle Nacht aufgehet und ausdorrender als die «sonne wäre / wann ihre Hitze der
ungehinderter würcken könte / als wann die Sonne unter Sonnen-Hitzevermehren solle. Nachdem aber keiner
ihm stehet und seine Srrcchlen aufhält / so gar keine einige derselben aus oban.gezeigterUrsach das gantzeJakr/wann
Prob seiner Hitze verspüren lässet ? sie ohne Sonne würcken sollen / nicht die geringste Prob

§. ii. Die äspeÄen und deren LonjunQiones und von der geringsten Warme gezeigt/so mogre es einen eben
Oppolirinnes insonderheit belangend / so scheinet es zwar so ungereimt / wo nicht ungereimter düncken / daß de-
einigen Schein zu habet? / daß ein Gestirn in gewinn renZusammenkunfft mit der Sonnen derselben Warme
älpeÄen / und zwar in Zusammenkunffen mehr und kraff- vermehren solte/ als wann man neben das angezündete
tiger als ausser demselben würcken solte / in der vppnti. Feuer im Ofen/ oder in die davon bereits erwärmende
rion aber die unglückseelige Würckung remperiret und Stuben/ dieselbe noch mehr zuheitzen/ ein angezündetes
gemässiget/ oder gar allerdings aufgehalten werden könte: Licht stellen wollte / indem solch Licht gleichwol in derweil dorten die zusammengesetzte und vereinigte Kräfften Nähe an sich selbst noch einige / wiewol sehr klemeWär--
sonst allezeit mehr als einzele und zerstreuete auszurichten me/ geben kan.
vermögten / wie denn zween oder mehr Holtzhauffenne- §- i z. Was aber ferner die Klemenrarische
beneinander zugleich angezündet auch doppelte Hitze zu ge- rxten betrifft/ so sie denen 12. himmlischen Zeichen aus
den / und viele miteinander auf ein Bollwerck gerichtete ihrem blossen freyen Willen und Einfällen nach der Zahl
Stücke dasselbe eher als einzele über einen Haussen zu und oberzehlter Eigenfchafft der sieben Planeten zu thei-
werffen vermögten: hie aber ein einiges Tröpflein eines len und solche Eintheilung so künstlich einrichten / daß sie
kräfftigen und edlen 8pirilüs oder Lssen? etliche hundert gerad gegeneinanderauflauffen / davon ist nicht allein
Tropfen eines wiederwärtigen und ungesunden I-iquoris aus dem was bereits gesagt ist ein Urtheil zu nehmen/wie
oder Saffts verandern und bessern könte. Aber auch die, abgeschmackt solche Fabel sey - sondern es haben die klüge-
ser Schein der Warheit muß verschwinden / wann nur re äkrologi selbst sich derselben bereits langst geschckmet/
betrachtet wird / daß / nach Jnnhalt des vorhergehenden dannenhero es auch der Mühe nicht werth ist / sich hier-
2. Z. die so genannte Zulammenkunfften derer planeren bey aufzuhalten/ oder in deren Beantwortungeinig
nichts weniger als wahrhasste Zusanmrenkunfftenzu nen- Wort zu verlieren. Es ist einmal recht cübern und un-
nensind/ in dem sie in der That viel iooOcx>Meilenvon- bündig geschlossen: DieZeichen derFWeunddesKreb-
einander stehen / ob sie schon unser betrogenes Aug zusam- ses sind wässerig/dieweildie Fische und Krebse im Was-
men getretten zu seyn glaubet. Wann nun auch schon be- ser leben. Nicht änderst als ob diesen Zeichen um ihrer
wiesen wäre / daß die so unbegreiflich weit entfernte Him- feuchten Art / wie den übrigen um anderer Eigenschafften
mels-Körper ihreKrafften der untern Welt in empfind- willen ihre Namen gegeben worden waren: da sie die-
licher Würckung mittheilen könten / (welches aber krafft selbe nach blosser Willkühr empfangen/und an deren statt/
des vorhergehenden§. unglaublich ist:) fo ist doch keine ohne einiges Bedencken änderst benannt/ oder auch unter
scheinbare Ursache vorhanden / die einen glauben machen sich verwechselt werden könten.
könte / daß solche Kräffte auch so viel stärcker wären / als §. 14. So aber ein MroloZus hingegen »'»gemein
genauer die LcmjunÄion wäre / alsdenn aber am aller- einwenden solte: Weilin der Naturgieichwol noch viele
krafftigsten seyn würde / wenn sie cenrrslis, das ist/ wenn Geheimnüsse waren / in deren Grund die Vernunfftmit
dieLenrr» der Erdkugel und der planeren in eine gerade ihrem Forschen nicht eindringen könte/ die man gleichwol
Linie / und also recht hinter einander treffen würden; aus der Erfahrung wahr zu seyn glauben muste: Daß
wohl aber würde das Wiederspiel eher zu glauben seyn/ man dannenhero auch hie wider all dergleichen vernünfft,
daß nemlich ein planer in solchem Stande des andern len die krafftige Wurckung und lntiuen? des Gestirns
Krafft viel eher und mehr hindern / oder gar zurück hal- aus der Erfahrung wahr zu seyn glauben muste. So ists
ten würde / als wann sie voneinander stehen / und ihre zwar wahr/daß die Er/ahrunq in Erforschung der Natur
Strahlen ungehindert auf die Erde zusammen oder eine sichere undunbetrugliche Regel gebe/nach deren man
kreutzweise durcheinander werffen könten: nicht änderst alles was die Sinne begreiffen und fühlen / und also die
als zwo feindliche Batterien / wenn sie von zwo Seiten vorsichtige Erfahrung bey einer Sache wahr zu seyn be-
auf ein Bollwerck los spielen / dasselbe viel eher und leich- zeugt / unwidersprechlich annehmen müsse / obschon die
ter übern Haussen werffen / als wann sie hintereinanderVernunfft bey der Sache selbst einen gantzen Haussen
stünden / und die vordere der hintern Kugel auffienge. LcrupelnundZweiffel übrig behalten solre. Wo man
Aus diesem ist adermahl zu schliessen / daß/ wann im Ge- aber diese vorgeschützteErfahrung / und die Exempel die
gentheil zween unglückfeelige Planeten in solcher Lonjun- davon angeführt werden/untersucht/ so folgt doch daraus
üion untereinander stehen / dererfelben böse Würckung durchaus nicht: Weil aufdiefen und jenen unglücklichen
dadurch nicht vermehret / sondern vielmehr aufgehalten/ ^ljzeÄ einige traurige und leidige Fälle sich begeben ha-
und folglich der MrowAorum Wahn schlechter dings ben/ daß Z. E. etwan ein vornehmer Herr gestorben / ein
und gerad entgegen begütigt werden müste. Krieg entstanden/ oder ein Mißwachs und Theurung er-

zs. 12. Es ist zwar nicht zu laugnen/ daß in der Ver- folgt/ daß solche Erscheinungen am Himmel die eigentliche
mengung zweyer Dinge / ob sie schon an der Menge un- Ursache oder zum wenigsten die Vorboten und Zeichen

davon



Anderes Buch. 451
davon gewesen/ so lange das Gegentheil zu beweisen ist / u. eingebildet wirdda doch die Begebenheit am. Himmel
daß nemlich bey dergleichen unglückseeliger l^onkellacion schon langst vergangen war / und demnach auch der Zeit
etwas glückseliges und der Welt nützliches erfolgt ist. nach mit deren Würckung keine Verbindung mek ha-
Aisdann aber könte man sich auf eme unbetruglicheEr- ben/und derselben Ursach/ so lange hernach nicht mehr
fahrung beziehen/ wann nach Bewandnus der gluck- seyn konte. Der sinnreiche /ol,. von kiirsn^ls,
oder unglückseeligcn LonKellarion. allezeit fort und fort macht hierüber den nachfolgenden rechtbündigen
betrübte oder erfreuliche Würckungenfolgeten/ deren Schluß/ der zugleich dieses Capitel schliessen soll : Eine
keine andere /als diese Ursachen ausgesunden werden kon- mächtige und krafftige Ursach/ spricht er / pflegt ihre
ten. Denn so alle Dinge die zu gleicher Zeit / wann et- Würckung nicht spat anzufangen/ aber wohl spat zuew
was geschiehet / gegenwartig sind / auch zugleich Ursachen den/ und langsam aufzuhören / was sie bald angefangen
derer Dinge die in solcher Zeit geschehen/geachter werden hat. So ist demnach derer plsnerischen LonjunÄio-
folten /so konte zum Exempel der Spatzier-^tab/der zur num oder Zusammenkunfften ihre Krasst entweder
Zeiteines Platz-Regens oder Donners im Winckelste- schwach oderstarck: Ist sie starck/ so kan sie nicht lang
het/oder auch die Zusiimmenkunfftunterschiedlicher Bot- verziehen / daß sie ihre Würckung nicht vollziehen solte:
ten/die eben zu der Zeit/ da eine Feuersbrunst oder sonst Ist sie schwach/ so kan sie nicht lang tauren/daß sie erst so
einander Unglück in einer Stadt entstünde/ in derselben lang hernach würcken solte.
meiner Herberge zusammen kamen / jener der Witte- ^
rung/ dieser aber des Unglücks in derStadt Ursache oder
doch zum wenigsten Vorbotten davon geachtet werden.
Wie aber dieses lacherlich/also ist auch jenes / was nicht Ob diese untere Welt von dem Gestirn gutes zu
änderst als solcher Gestalt bewiesen werden soll / einen un- hoffen, lt. §. 10. Lc
partheyischenGemüth eben so ungereimt / wo nicht gat ^^ ^ .
ungereimter. - Veränderungenge-

§. is. So ist auch dieses zuletzt verdachtig genug/ A« erhandelt wird/ als wird gesraget: <l>b auch
daß der Erfolg und Erfüllung des Glücks-oder Unglücks- durch Zaubere's solche VOetter und L.uffc^
Falls/der da nothwendig/ so er mit der Lonslell^cion, Veränderungen geschehen können ^ Welche Frag
vorgegebener Massen einig Verbindung hatte/ ohnelan- bejahet/und mit vielen Lxemplen beweiset ?err.(Zregoe
ge dazwischen kommende Zeit sich balde offenbahren solte/ l'Kololsn.T.). V.l.ib.Z4 .csp. r z.Lonlem. donksnr.
von denen ^krologiz so gar etliche Jahr hernach erfolgen in l. 6. L. cie Xlslel' öc ^srkemsr. norsr. juriö, sä
zu können/ geglaubt/ oder doch ihren Wahn - und Weif- I^'d. l. c. 2. §. 1.
fagung zu schützen denen einfältigen zu glauben vorgesagt

Das l^XIX. Kapitel.
Von denen comct-Sternen/ und was davon zu vermuthen.

Jnnhalt. llus denen in der Sonnen befindlichen t»iscu'n und
K.l. Der Comelen ungewisse Ankunfft, unterschiedliche Namen, Flecken gleichsam zu einer Wolcken zusammen gehäufft

besondere Farben / Lauff und Verichwindung Der und nachmals von der Sonnen erleuchtet / eines Sterns

ättroloZorum u. a. ungleiche Memungen von ihren Vvrde. Gestalt annehmen/ und nachdem sie gegen der Sonnen
deutungcn und was ein Gottfurchtender Haus Vatter da. -j. in
von zu hatten/ und nach unterschiedlichen Anmerckungen zu uirwcoer eines Schwe-ffs
erternen habe. oder hängten Sterns erscheinen/ davon sind die Stern¬

weise biß auf den heutigen Tag selbst noch nicht einig/
§. t» wiewol die wenigsten des-ärMoce/is Meinuna von denen

: Ar haben bißher von denen/enigen Gestir- in die Höhe steigenden Erden - Dampften meyr beystim¬
mn gehandelt/ deren Erscheinungen ein men. Ihren Schweiffwerffen siegegen die Sonne / al,
Mronomuz aus ihren ordentlichen Lauff so daß sie / wann sie vor der Sonnen hergehen/ z» erst
ausrechnen und voran wissen kan. Hier mit dem Schweift / hernach mit dem Haupt aufgehen /
wollen wir noch mit wenigen derer Lo- wann sie aber der Sonnen nachfolgen / das Haupt zu
meren gedencken/ von deren Erscheinung erst und den Schweiff hernach verbergen : Wo sie aber

bißher noch kein /^kronomus etwas vorher hat wissen in den» Sonnenwege (Kccüprica) ihre Stelle nehmen
oder verkündigen können. Deren sind nun seither die und gegen der Sonnen stehen/haben sie gar keinen oder
Welt gestanden übet 400. gezehlt worden / die entweder doch einen kleinen Schweiff : Sie halten zwar ihren ge-
vor-und nach einzeler Weise/ oder zuweilen m mehrerer meinen und auch besondern Lauff/ jedoch noch unrichti--
Zahlaufeinmal erschienen/zuweilen wenig Tage/ zuwei- ger als die planeren. Etliche bewegen sich gegen Auf-
lenaber 6. Monate biß gegen ein Jahr gestanden. Sie gang/ andere gegen Niedergang. Sie zeigen sich nach
pflegen aber nach Art der planeren ihre Stelle am Him- Gestalt der planeren mit unterschiedlichen Farben / des-
mel auf unterschiedliche Arten zu verändern; auch nicht wegen sie sonderlich von denen ^ttroloZi; in Zolansche /
in einen -sondernmancherleyGestalten zu erscheinen/ da- ^ovialische / Klsrtislische und Zamrninisihe getheilt Wer¬
ber ihnen unterschiedliche Namen gegeben worden/ daß den- Oeffters wann sie vergehen / werden sie zu vielen
sie von der Ruthen artigen Gestalt kälteren / von der kleinen Sternen. Erscheinen im Anfange gemeiniglich
Haarichten aber Comeren und so fort/ heissen. Ob sie und mehrentheils groß / biß sie zuletzt allgemach kleiner
zugleich mit denen übrigen Sternen von Anfang der werden/und allerdingsverschwinden.
Welt erschaffen worden/ oder aus denen Dampffen/ die §. 2. Die Vermuthungen/dievon denen Lomeken
von der Erden in die äusserste Lufft in die Höhe gestiegen/ und andern neuen Sternen gemacht werden/belangend/
oder aus denen himmlischen Cörpern und insonderheit so haben nicht allein die MroloAi insgesamt / sondern
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auch viel alte pkilolopki und Kirchen-Vatterdieselbe
nie änderst als Vorbotten betrübter und trauriger Falle
betrachtet: Andere haben sie'als incksserenc, die sowohl
Gutes als Böses bedeuteten/ geachtet; andere hingegen
ihnen gar keine Würck-und Bedeutung zu geschrieben.
Nachdem aber gleichwol bey so verschiedenen Meinun¬
gen zu bedencken/ daß kein ^kronomus dieser ausseror-
dentlichen Erscheinung bißher einige gewisse Ursach aus¬
finden/vielwenigerwie von denen ^lpcäen und Finster¬
nüssen/ wann sie sich am Himmel darstellen würde/ etwas
vorher verkündigen können / so gehet hiebey ein Haus-
Vatter/dn in der Forcht Gottes wandelt / dieMittel-
strasse am sichersten / daß er sich weder zu angstiglich da¬
vor entsetzt/ noch auch alles schlechthin aus dem Sinne
in dem Wind schlagend/ allerdings sorglos und sicher ist/
sondern sich desselben gütigen und allweisesten Vorsorg
in völliger Ergebung in desselben Willen überlassend/ da¬
bey die herzliche Majestät und Allmacht des Schöpffers/
die in solcher Erscheinung gleichwol offenbahrlich scheinet/
weil er solche nicht ausgründen kan/ in Demuth vereh¬
ret/ sich auch dabey aufallerley künfftige Falle Christlich
anschicket. Solte ihm denn nichts dergleichen / worauf
er gedacht/ begegnen/ so darffs ihn doch nicht reuen/
wann er sich auf eine solche glückselige Art in seiner Mei¬
nung selbst betrogen zu haben finden solte- Denn daß
keine völlige Gewißheit vorhanden sey/daß einLomec na¬
türlicher Weise etwasBöses verursacht/oder dessö gewie¬
ser Vorbottezuseyn/ jemahls erschienen/ solches kan der
Haus-Vatter Ms denen hie nachgesetztenAnmerckungen

lernen. i.Daß viele Lometen erschienen auf welche
Königliche und andere hohe Geburten / oder hoher Po¬
tentaten und dero Landen ersprießliches Aufnehmen er¬
folgt: Wie zum Exempel um die Zeit als der grosse Lo.
rner^o. 1680. erschiene dem Dauphin in Franckreich ein
Printz oder Hertzog in Burgund und KöniglicherErbe
geboren ward. Und hingegen 2. viele vortreffliche Man¬
ner / nach des hochgelehrten und tief-sinnigen 1
liZers Anmerckungen / gestorben / manche Reiche und
Regiments zerstöret/ auch manch vortrefflich Hausund
ksmMe zu Grundegangen/davonkein einiger Lomee ei¬
nige Anzeig- und Vorbedeutunggegeben. D«5 Z- die
Unglücks-Faile deren die Historien gedencken mgemem
nichts anders beweisen/als daß ein Lomee öffters etliche
Jahr voran erschienen wäre. 4-DaßderFall/ der dem
einen Lande zum Unglück gereicht / einen andern mehren-
theils zu seinen Glück zu gedeyen pflege. Und daß es letzt¬
lich 5. wann ein vornehmes Haubtstirbt / keine Sache
von solcher Wichtigkeit sey/ die durch ein besonders un¬
gewöhnliches und neues Wunder am Himmel verursacht
oder voran verkündigt werden solte.

ReWMnmerckllllgm.
^ci Lap. 6y. Von denen LomerM.

n denen Lomcren / und ob sie allzeit was
bedeuten/vici.8peiciel.8pecul. sur. voc.Lo-

meren. öc Vierkerr in Lominusr, ^kel^pr. Ls»
solch voc. Lomeren.
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Das l.XX.Zapitel.
Bon denen Sonnen- und Monds-Zinsternössen / und

was davon zu vermuthen.
Innhalt. ner Sichel / oder eines Rings angesehen wird / und ein».

Sichel-formige (Lcliplk fslcscs ) u:d Rin^-Finsternuß
5. l. Den Haus-Aatter vor unnöthiger von denen Mroloz! er» ( Lclivtis annulsri'8) genannt wird / nachdem 0er (^)bler.

regtenFurcht und Schrecken zu verwahren, wird5 .2, z.be- ^ mifdem kalben 5beil s ttemilok-erium -> K-.-,
schrieben/daß eine L Finsternuß änderst nicht als wegen des ^ x ^ V »emiipNXNum ) Oer

Mischen die Sonn« und Erdboden trcttenden Neu - Monds denkugel/ deren ^siMwohner die Ainsternuß Achtbar wird/
crscheine/ dardurch aber weder der Sonne an ihrem Lischt lociret ist/ Nlld felbige Nach Gelegenheit des Li 'rus i)ier5lei-

noch dem Mond einiger Abgang entstehe/theils Erd Inwoh. ner / dorten grösser / auch wohl Ring-förmig oder nans
nern sbernuraus eine kurtze Zeit das Liecht derSonnenm ^..«nstert/aesebenwird "z
etwas geschmälert oder ausgehalten werde, h. 4. Eine velpn,lerr/gelegnwirv.
Monds-Finsternuß aber geschiehet würcklich/wann der volle §3/ solchem nach bestehet die SoNNM-FiNster-

Mond in dem Schatten der Erd-Kugel einlaufft / und dar- nuß hierinn : daß ihr Licht / welches sie sonst der Erden-

durch entweder zum Theil oder vMg des Sonnen .Lichts Kugel mittheilete / durch den zwischen sie und das Auge
heraubet/ mahn, auch theils Erd Bewohnern der Schein Mnnd / »nterkiochen wird / daß 1»,
desMondsauseine Zeitlang vorenthalten wird. K.^.Wird ^ UNleivivcycN WU0 / oap eö IN
denen vermessenen Vorbildungen der ^KroloZorum, welche Vgsfe!o6 Nlcht ey^l-' iVleöel' öel-"

aus denen O und I Finsternussen / allerhand Land-Straffen der da zwischen getretten war / seinen Ort und Stelle

und Unheli zu proxnotticiren pfleqen/ begegnet 6. dem verändert / da das Licht der Sonnen wiederum wiejuvor migchmdert in das Auge falle» ka». Dieweil
bischer und Hendnischer Zeichendeuterey und Tagwahlerey aber der Mond/ er sey dann neu worden / niemals zwi-

wohlmeinend gewarnet ^hingegen sich und seine Haushal« schen die Sonne und Erden tretten kan / so folget/daß/

tung und andern der Gottlichen allein ^ obschon nicht in allen Neumonden eine Sonnen-Finster-
a"ben?reu?ich 2 ^bristlicher belast heit ju . vorgehet / gleichwohl ausser solcher Zeit keine gesehen
geven t.eullch angewiesen. ^ ^ Verfinsterung der Sonnen

§. 1. allezeit nach des Monds Umkreiß richtet / derselbe aber
^ weit kleiner als die Erde ist/fo kan auch desselben Schat-

. Emnach die ^lirologi auf dieselbe derglei- ^n die Erdkugel nie über und über völlig bedecken. Wor-
chen Wahrsagungen und ?ropkezeyun- ^>lget: daß keine einige überall und auf dem gantzen
gen bauen / die diejenige / die aus dem Ge- Erdboden sichtbar / noch an allen und jeden Orten / wie
ftirne und dessen ^lpecten von ihnen gestel- ^ gesehen werden könne: Gestalten sie die Jnnwoimer
let werden/ an furcht und Schrecken noch g^n Abend eher / die gegen Morgen aber später zu Ge-
ubertreffen /zum wenigsten ihre Wurckun- sichtekriegen/ und wann sie an Theils Orten völlig ist/sogen / wann eine solche Hinsternuß dazu jchlagt / um jo viel an andern Orten nur halb oder auf etliche Zoll

grösser und furchtsamer zu machen pflegen: worüber her- breit / an andern aber gar allerdings nicht wahrgenom-
nach einfältige hievon unberichtete Haus-Vatter m vie- ^n.
len Haus-Geschäfftenund Verrichtungen irre gemacht/ §.4. Mit derMonds-Finsternußverhalt sichs hin¬
zu solcher Zeit manches thun/das sie unterlassen/und hm- gegen also : Derselbe verlieret sein Licht / welches er sonst
gegen unterlagen / was sie ohne jolche angstliche Furcht von der Sonnen entlehnet/ würcklich und wahrhafftig/
getrost thun konten: So haben wir noch zuletzt / ehe wir welches alsdann geschiehet/ wann die geraden Sonnen¬
weiter gehen / eine Betrachtung von deren Beschaffenheit Strahlen / die den Mond erleuchten solten / von der Er-
und davon vorgegebenerWürckung/abernu'. so ferne den-Kugel/diedazwischen kommt/unterbrochenwerden/
als ein Haus-Vatter Bericht davon nothig hat/ anzustel- daß der Mond / weil er an sich selbst ein schattigter Cörper
len nöthig und nützlich angesehen. ^ ohneLicht ist/in lauterFmsternus und Schatten verhül«

§. 2. So ist nun von denen Finsternüssen insgemein let gesehen wird. Dieweilen nun die Erd - Kugel ausser
zumercken/daß sie in nichts anders bestehen/als daß das- der Zeit des Vollmonds/niemals zwischen der Sonnen
Mige Licht/welches denen Jnnwohnern der Erden-Kugel und dem Mond zu stehen kommet / so kan auch ausser sol-
svnst ins Gesicht fallen würde / denenfelben durch einen cher Zeit keine Monds Finsternuß entstehen: w o aber eine
schattigten aus einer gewissen und unvermeidlichen Urfach entstehet / so wird sie allen und jeden sichtbar / die an sol-
auf eine gewisse Zeit da zwischen trettenden Corper verbor- chen Orten wohnen / wo der Mond über ihrem Nori?on c
genund aufgehalten wird /da indessen die Sonne von ih- stehet/ wird auch von denenselben vom Anfang biß zum
rem Acht nicht das geringste verlieret / der Mond^aber/ Ende in gleicher Grösse gefehen.
der ohnedem an sich selbst kein eigen Licht hat/ der ^trah« §. s. Ob aber diese Finsternussen allerley schädliche
len und Erleuchtung der Sonnen auf solche Zeit entbeh- Einflüsse und Würckungen auf die Erde haben / und als
ren müssen / davon also weder Sonne oder Mond an sich Zorn-Zeichen GOttes zur Verkündigung bevorstehender
selbst nicht die geringste Veränderung zu leiden haben. Land < Strassen von Krieg / Pestilentz / Hunger / Miß-
Nachdem nun ein solcher rund-und Kugel-formiger lich- wachs u. f. f. vorangesandteBotten/oder gar deren Wör¬
ter Corper / durch den da zwischen kommenden ebenfalls ckende Ursachen seyen / solches wollen die ^kroloZi der
runden schattigten Corper entweder gantz oder nur zum Weltzwareinbilden/derenZweckwirauchzwar/sofeme
Theil in dem Levrro und Mittel-Punct/ odervon aussen derselbe die ruchlose Sünder hiedurch zur Buße zu schre-
berum nach dem Auge/ wie sie dasselbe sihet/ zurechnen/ ckengemeinetist/nichtstraffen/aberdabeygleichwolalsei-
seines Scheins beraubtwird/ so Heisset sie entweder eine neunnöthige undzu Zeiten gefahrliche Sache zu seyn glau-
gantze (corslis) oder ungantze Finsternuß (parrialis Lc- ben/daß sie aus nichrigen und aus blinden abergläubischen
lipLs) da das übrige lichteThck entweder in Gestalt ei- Heydenthum auf das Christenthum fortZeflantzter Ein-
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bildungundübel-gegründeter Wahrsagerey erzwingen auch manche Vermuthung von Gewitter und vonder
wollen / was aus dem unbetrieslichen Worte GOttes Frucht- oder Unfruchtbarkeitdes Jahrs/darinndie Ver-
aus desselben Munde selbst schon .langst angedrohet / und nunfft noch einige Wahrscheinlichkeit finden mögte / die
durch !o viele erschröckliche Straff-Exempel m alten/ wir sonst ausgelassen hatten ihme zugefallen / und zu
längst vergangenen und noch vorhandenen neuen Zeiten fernerer Untersuchung bemercket / uns dabey erinnerende:
veriüciret und wahr genmchetworden/ woraus bey Aus- daß ob solche skroio^ische Meinungen eine Haushaltung
bleibung der vorher verkündigten Straffen / das langst schon nichts helffen / dock auch nichts schaden würden,
eingerissene Unchristenchum gestarcket wird / und solche Wiewohlen wir ihn dabey in treuer und Christlicher Mei-
Warnungen / die ausder,gleichen Wahr>agereygegrun- nung gewarnet haben wollen / daß er sich gleichwohl deß-
det stehen / in ein ackeikisch Gespött gezogen werden: wegen zu keinem Sclaven und leibeigenenKnecht aller la<
wobey die Worte Christi nicht ungeschicklich gebrauchet cherlichenBauren-Reguln / abergläubischer Tag-Wah-
werden möqten l.uc. i s. Sie haben Mosen und die l^ra. dreyen und allzugripplerifchen Thorheiten machen wolle/
pkeren: so sie die nicht hören / so werden sie auch nicht daß er all sein Thun und Lassen / beym Ackerbau / Vieh¬
glauben/wo man sie mit solchen sKroloxischen Wahrsa- zucht / u.d.g. nach dem Lxempei der Henden/bloß an der
gereyen bekehren wolte. Und was wolre doch wohl ein ^Krolvßorum Wahn binden und damit verknüpffen
solcher Mro!ogu8 einem solchen Spotter antworten kon- wolte. Indem er bey solchem Aberglauben und Tagewah-
nen/so er seiner sliroios'schen Wahrsagung mit der Gott- len sich nicht allein an GOtt versündigen / sondern auch
lichenProphezey-und Warnung 1er. 10. begegnen und darüber manche gute Gelegenheit seiner Haushaltung ab.
antworten solte ? So spricht der HErz: Ihr jolt nickt zuwarten verschlaffen würde. Allermeist aber und sonder-
derHeyden Weise lernen / und solt euch nicht furchten für bar wolle er sein Gewissen sorgfaltig verwahren / daß er
denen Zeichen des Himmels / wie die Heyden sich furch- die Göttliche Vorseh und Regierung / die GOtt in der
ten. So lange w,r nun keine andere Gründe finden / als Kirchen und Regiment nicht nach dein Gestirn / sondern
diejenige worauf die Mrolog, ihre Wahrsagungenbiß- nach seiner Weisheit führet / wie auch die Würckunqen
her gegründet haben/so können w,r auch hiebe» kem an- in des Menschen Seele und Gemüth/und insgemcm alle
deres / als eben das unpartheylsche Urtheil davon geben/ desselben willkührliche Handlungen / Glück und Unglück/
welches wir in dem vorhergehendenCapitel von denen Leben und Tod dem Gestirn und dessen HerWaffc nicht
Gestirnen und dessen fetten gegeben haben / dann so unterwersse; damit er solcher Massen nicht ins Heyden-
die Finsternussen allermeist an dem Monden eine sonder- thum zum wenigsten aus eine lubrile Art zurück fallen/und
bareKrafft/ diese untere Welt zu verändern / haben solte/ sich an der freyen und allweisen Vilpolirion GOttes / die
dieselbige aber obangezeigter Massen bloß allein aus dem alle auch die geringste Handlungen nach seinem nngebun-
Mangel / daß nur aufeinige Stunden und zwar mehren- denen jedoch gütigen Willen regnet / vergreiffcn möge:
theils nur in etwas zuruck-gehaltenen und der Erden-Ku- als deren er alle dergleichen künffrige Dinge in Einfalt
gel entzogenen Lichts entstehen muste / so ist unsers Erach- weit sicherer heimstellet/als daß er sie nach seinem Fürwitz/
tens handgreifflich/ daß einer/edern finstern Nachr der- der solche gern vorher wissen will/aus dem Gestirn ersor-
gleichen Wurckungen zugeeignet werden musten. Son- sehen und errathen wolte. Und gesetzt/ daß es gewiß wa-
derlich aber ist in Betrachtung zu ziehen / daß Kraffr des re/ daß die Gestirne einen Einfluß in die Dinge auf Erden/
Gestirns natürlichen und ordentlichen Lauffs amHimmel/ undausdie bloß natürliche und fleischliche Menschen hat-
auch alsdann/ wann der Mensch un Stande der Unschuld ten / so sind doch rechtschaffeneChristen / weil sie durch die
geblieben wäre/ und keme Straffe zu surchten gehabt hat- Wiedergeburt den Geist Christi nicht aber die Natur zum
te/die Finsternussen an Sonn und Mond gleichwol eben/ k^enren haben / der Gestirne l^ximcnc entrissen / und
wie jetzt nach dem Sunden.Fall geschiehet/ erjchienen wa- behersschen vielmehr ihre Natur / so ferne sie verderbet ist/
ren: und noch jetzt / so sie nicht erscheinen wurden / hie- als daß sie von derselben beherrschet werden sollen: La
durch in der Natur viel eher einige Veränderungund Un- piens clominabicur sliris.
ordnung zu fürchten seyn würde / als da sie noch biß auf
den heutigen Tag in ihren Erscheinungen ihre so richrige
Zeit undOrdnung halten / daß die Zeit derselben von de¬
nen erfahrnen Mronomis etliche hundert Jahr vorher ^ D'nt?ernüt7encierermiviret und benanntwerden kan. i«/ - kl müssen«

§.6. Dieses ists/was wir von dem Gestirn/ehe wir ^ i.
von der Witterung und desJahrs Frucht und Unftmcht- H^On denen Finsternüssen undderenWürckungen kanbarkeit handelten /"(weil diese mit jenen eine genaue Ver- ^n'/üai
wandschafft und Verbindung zu haben ins gemein geach- ^ ^ ^ ^'"l!ernus;/
tet werden ) so gut als wirs nach dem Maaß unsers Wis- «acygu^en werocn.
sens/ und zugleich dem Gewissen gemäß begreissen köiinen/ / 6. K Lsp
unpartheyifch vorangehen zu lassen / dienfam und nöthig ^
gefunden. Ware nun das Gemüth eines Hauß-Vat- WJewohlen die ^Kroloß.g und Wissenschafftdes Ge-
terS durch die Gewalt vorher gefaffeter widriger Mei« ^ an und vor sich selbst ei,,e herzliche undvortreff-
nungdermaffen eingenommen / oder gar allerdings über- liche.W>ift!i'chassrist/so muß sie doch / so fern sie mit zau-
wunden/daß er in feinerHaußhaltung nach der Xttrolo. berifchen Künsten beflecket wird / verworffen werden / in
xorum Wchn und Meinungen ohne einige derselben welcher Ubjlchr auch solches in denen Kayserlichen Rech-
Vernunfft-mäßige Untersuchung alles und jedes lieber geimehen / v.I. io. (7.. clexpilcop. sucl. rubr. L?r.c.
einrichten/ und einer jedweden Bauren-Rcgul folgen/ als ^ cle malet. Sc msrkem. ^cicl ?/,o.
unsere Gründe und Vernunsst-maßige Betrachtung 5.U. I.. ?4.c. >. n.6 .7.9. k seqq. lcem czp. 7.
überlegen/sondern alles und jedes so darinn vorkommet/ 5- welche^solche Betrüger und falsche Wahr-
als lautere Geheimnüssen/ deren Ursachen der Schöpffer faqer mit strengen Straffen beleget baben / wie bey dem
biß hieher mit Fleiß verborgen hatte / glauben solre; so ^^Ue^^en^olnlan.ä. I.z 4.^.15. per ror. zu sehen
stellen wirs ihm zu seinem eigenen Belieben frey/ haben sä I.ib. 1. c. i. Das

RcUs-Aiimerckuiigm.



Das l^XXI. Zapittl.

Von der Witterung dnrM gantze Zahr / insgemein / und wie ferne die
Vermuthung davon Nachricht geben könne.

Innhalt. 5?ebel : wo sie aber noch höher über der höchsten Berge
h i» Vorbereitung in Beschreibung der Lufft/und der ans der Er- ^ipffel hinaus steige^ so werden ÄLolckendaraus; wel-

t.en darein aufsteigender unterschiedlicher Dünste und che lo lange sie eines Thaues Art Und Eigenschafft behal-
Dampfe, »nddaher entstehenden aUeryandWmde undWlt, ten/ siä) m einen sanfften RegenTropffenweise hinabaies»

der vu-ilicat der Erd Gegenden / über welche die von der Schnee- Art annehmen ( nachdem sie nemllch von denen
Sonne erregte Winde streichen / entstehen / und das aufgezo« Winden hober oder niedriger getrieben werden ) als Ha-
geneGewolcke bald da/baid dorthin treiben/zu suchen, wl» und Schnee herab fallen ; woraus ferner im Herab-

Im B»ä»»?-ung7»n^ k.'ll-.i al!°.w kuffl-Erscheimmgm lu pflegm; UN.
qewisse gründliche Regel hat ersonnen werden können / son. ter denen del Regenbogen eine der Vornehmsien Und be--
dern dasjenige / was aus erzehlten Lufft - Begebenheiten kanntesten zu achten ist / welcher bey einem Sonnenschein/
von der Witterung vorher verkündiget wird/aufungewissen wann die Lufft mit feuchten und Regen Dämpffen anae-
VermuthunHen bestehet, §>. z. ß'Ieichwie^ader aus solchen snsspk it^ / emikebet / Und allezeit von dem Anne /
nichtunarändUchen Vermuthungen dnrch öfftere Erfahrun- UII^ uu^eil von vem ^tUge / weicybS
gen jcdvch dann und wann die künfftige Witterung vorher der scheinenden sonnen den Rucken zukehret / fo anders

UNgewlvyell/ wie ivlcyev mc cag»iu)e ^.csayrunc; meistens standlicke Resckreibunawir di6^rt^
mit windriqer Witterung bekrafftiger: Zumalen bey denen <>c,u)reioung n.u ^rrs/ t.awil uns Nicht
Witterungen so wohl als be» eine», krancken Menschen ein don derer angeregter Dmge Ursachen / sondern von der
unvermutheter Zufall die gehabte Zuversicht oder Furcht Witterung/ diederHaus-Vatter zu wissen nöthig hat/
ins Widerspiel verwandeln kan. ^4 Dahero der Haus. ^ handeln vorgesetzet haben/nicht ausführen : sondertt

gungen sich zu hüten,ferner wohl ^ meinend erinnert/ und auf Lust/ Verstand und Muffige Zeit hat / M derer NaturkuN-
bernachsolgende/obschon nicht garch gewisse/jedoch gründ. diger Schrifften selbst/liebergewiesen haben wollen.lichere Vermuthungenangewiesen wird.

5 5 6.2. Ehe wir aber die Vermuthungen von der Wlt-
, ^ . terung (weil oben Anregung davon gescheben) vorstellen/

Achdem die vorhergegangeneBetrachtung ist nothwendig/ daß derselben Ungewißheitund die Ursa-
zum Vorbericht abgehandelt ist / so ists chen solcher Ungewißheitdem Haus-Vatter zu seinem nö,
nun an dem / daß der im Eingangs dieses thigen Unterricht hie angezeiget werden. Da er dann die«
Buchs bedeuteter Ordnung gemäß von se Ungewißheit selbst handgteifflicherkennen wird / wann

^ der Witterung selbst / wie solche so wohl er denen nachfolgenden Betrachtungen vernünfftignach-
durä)6 gantze Jahr ms gemein von der dencket . Daß erstlich / weil die Witterung mit ihren Ursa-

Sonnen/ Mond/Sternen/ Lufft/ Winden/ Nebel u.s. f. chen nicht am Himmel/sondernunter demselben in der Luft
als auch von denen vier Jahrs-Zeiten insonderheit ihre (wie anderwerts zur Genüge gezeiget worden) zu suchen/
Vermuthungen und Zeichen gibt/gehandelt werde. Da- alle diejenige/diesie dort suche und finden wollen/nicht klü,
mit aber der Haus-Vatter denen Ucjachen nachgesetzter ger handeln als der/enige/vondem gesaget wird/daß er sei-
Anmerckungen/elbstnachzudenckcn/attchandere mehr/die neBnllen/die eraufdie Nasegestecker hatte/in allenWm-
ihm vorkommen mögten/ auflösen zu können nur einige rkeln des Hauses mit vergeblicherMühe suchte. Zum an¬
Anleitung haben möge / so kan er zum allgemeinen Grün- dem / daß alle Luffr-Veranderungen / sie mögen sich nutt
de fassen/daß er sich die Lufft/in deren alle Witterungen in Regen. Schnee/Nebel/Donner und andere Witte-
gescheben/und deren unter dem Mond ihre kegion rung aussern/in denen Landen/dieunter der rewperirten
zugeeignet wird/ als mit vielen trockenen und feuch-- Himmels-Gürtel (^ona rempersr-t) begriffen sind/
ten Dampfen derer unterirdischen kleinen Theilen von ( dann mit andern Landern hat es eine andere Bewand-
verschiedener Art erfüllet/ vorstellen müsse. Wann nun niß) ihren Ursprung unmittelbar von denen Winden
dieseDünste und Dampffe von der Sonnen rege gemacht nehmen: gestalten man aus langer und beständiger Er,
und in eine Bewegung gebracht/zwischen denen Wolcken/ fahrung gelernet / daß die West- oder Abend-Winde ins
Bergen / Höhlen / Waldern und andern dergleichen Em geniein / weil sie von dem nicht so gar weit entfernetm ^.r-
gen gedrenget werden/ so entsiehet daraus ein Wind/ wel- luncischen Meer( vcesno ^rlsntico) die Feuchtigkeiten
cher entweder feucht oder trocken / kalt oder warm ist/ herwehen/gemäßigte Kalre/und nachdem esdieJahrs-
nachdem er nemlich aus dergleichen Ecken und Orten dec Zeit mitbr inget / sehr nasses Regen- und Schnee-Wetter
Erden Hergetrieben wird. Wann diese Dampffe von der mit sich führen: Die Nord- oder mitternachtige Winde
Sonnen Krafftund Warme bey Tage in die Höhe gezo- aber sind trocken und sehr kalt: weil derSchnee indenen
gen werden / aber wegen der nachtlichen Kälte nächst bey Nord-Landern wegen ermangelnder genügsamer Son,
der Erden in TröMn zusammenfliesten / so wird ein nen-Hitze nicht völlig in Wasser zerschmeltzen kan / son-
Thau daraus; wanndieser durch die vermehrteKälte in dern grossen Theils eine Eis-artige Beschaffenheitannim-
kleine Eis - Spiegel zusammen wächst / so entstehet ein met. Die Ost-oder Morgen-Winde/weil sie aus denen
Meiff. Wo aber diese Dämpffe noch etwas hoher hin- trockenen Morgen-Ländern / so von dem Loischen Meer
auf in die untere Lufft Gegend steigen / und dorten her- ( Vlari Loo) so sehr weit entfernet liegen / trocken / und
um schweben / aber wegen ermangelnder genügsamer bringen schönes und Mehrentheils beständiges Wetter'
Kälte nicht zusammen wachsen können / so heissen sie ein Die Süd- oder Mittags-Winde aber warm und mittel¬

mäßig



Des klugen und Rechts verständigen Haus-Vatkers

Uverwelcyesiie yin,ne,q?en/Mielcy einige ^euiPngrei- oerAUsaanader e° ^
lenmttnehmen.Zum dritten/ weil die Winde (wann aat nickt eil'tr.ff!^ ^ ?^ 5 solcher Verkündigung so

sie von der Sonnen allgemeinen kraffugen Würckung hezu stnn'verm.ttk^ ? ^ ^ dem Tode na-
rege gemacht worden ) von denen zusammen stossenden von dem er s ch^ öderer hingegen/
Wolcken oder aus andern Ursachen die zufalliger Weise machte / dclkm iÄ? ^ Aufkommens
von ungefehr dazu kommen / bald von hie bald von dor- oder wer es lonst <?.w «,/, ^ Haus - Vatter/
ten her wehen und sich verandern / solcher Veranderun- VeranderunÄ/un!>^- I" Wmd / allerley Lufft-
gen eigentliche Uchchen aber biß auf diese Stunde noch achtaieber/ und ^"fs fleissigste
nicht erforschet werden können / so muß nothwendig sol- ^ ^ ^ ^ufs beste vergleichet/ auch
gen / daß solche Veränderungen unter diejenige Begeben- verkündigt hat Irfolg desselben
Heiren geMt werden müssen / die sich an keine gewisse or- dißfalls eben so wem? Ä obangefuhrten Ursachen
dentliche Regul binden lassen / sondern als ungefehr zu dorten bei/dem ^ Gewißheit als
geschehen geachtet werden/ wobey nichts hindert / daß 5. ?->.!!!.
schon von vielen Jahren bemercket worden/wie der Wind verantwortlich ^ ^ ^ vermessen/ un,
über unseren ttori-onc. nicht eben ohne alle Ordnuna Schreibe,1^!^ Ä ? töricht von denen Calender-
herum schwärme, sondem seineLirculsrion oder Circkel- / Donner/ Ä s'e Regen/Schnee/
kauffmehrmals m solcher Ordnung halt / daß dem West- Wikr.'.-,.^ c? ^ ^ Sonnenscheinund andere
Winde der Nord-Wind / diesem der Ost-Wind/ diesem Wochen sonÄ^k, >"«cht allem auf gewisse
der Sud-Wind / diesem aber' der West-Wind zu folgen/ S^ae v^ benannte
und dieser letzte den Umlauff in besagter Ordnung von nicht alle,s-ch Ä?,nd^ ' Abrinnen sie
neuen wieder anzufangen pflege; weil eine eintzige Urfach/ von der Erfa^ betriegen / und drübee
deren aber unzehlig viel sind / so sie dazwischen kommet die- schamrotk ^ vor ehrlichen Leuten
seQrdnungverrucken/unddasWetterzugleichmitver- das gefahr¬
andern kan; daß sie aber öffters verrucket werd?/ sd ches verL?^ d-m Schöpffer elbst
ist aus der Erfahrung überflüssig bekannt. ' Hoheit areiffen/^ 'bnen ist / in seine

§. z. Und ob wir schon in keiner Abrede sind / daß der ^ "^'bren so gar engen Begriff
man nicht dann und wann von der nachfolgenden Witte- hie nmeina ^/-,^ viele Ursachen/ die
rung eines und anders vorher verkündigen könne/ welches übersteiaen/sass-n ^^er denselben weit
von dem Erfolg selbst wahr gemacht wird: so bleibet doch heit und ^ unendlichen We:ß-
dieses ingmiemgewiß/daß alles ungewiß bleibe/was vom achöret / unddßw^na. ? Schöpffers allein
Wetter verkündigetwird / weil der Grund / worauf die turkündiaen, .VmÄ!» Ä.? ^ Christlichen Na-
Veranderung desWetters beruhet/selbst veränderlich ist/ Va
gestalten der Wind offt in einem Tage) ia wohl in einer Mna^ L Ermnerung und War-
Stunde sich verwendet / aus welcher Ursachen wir auch an deraleichen anwenden / daß er sich
alles/was hievon zu wissen stehet/nicht änderst als bloße Verrickru^ denen
Vermuthungenvorzustellen uns getrauet haben / welche b.'n / Äl Witterung ihr Absehen ha,
endlich so viel starcker und gewisser einzutreffen geachtet noch in dmenÄna?n'/^? ? V ^"9st>glich binden/
werden mögen / als mehr und offrer sie von Ersahruna be- »r- > <r vorzunehmennöthig
stättiget und wahr gemachet werden. Was aber die daß di ,en ^ Versicherung!
MrolvAi von der Witterung auf ihren eingebildeten cher Maße / lo rei-
Grund der Gestirne und deren/^lpeÄen bauen/und die» a » ll'gendswo zusammen gesamm-
selbelangeZeit vorherausgew^ wiKeitdchw^
rerminircn oder bestimmen / solches alles stecket so voller als alle «hlÄ> Nachricht und Vermuthung
Betrug und Jrtthums / daß gantz nicht daran zu zweif- ' Elender Weissagungengebm werden.
feln / daß derjenige/ der die Witterungen in ihren Calen-
dern verwechseln / und zum Exempel an statt des Regens
Sonnenschein/an statt des windigen Wind stilles Wet- »

ter und so fort setzen würde / davon eben so viel / wo nicht ^k>' I.XXI. Von der WitttkUNa durctii?
offt mehrers als ein solcher Calendermachertreffen solte. §e Jahr insgemein. ^
Dann auch dem geschicktesten ^Kronomo h,'e begegnen
kan / was dem erfabrnesten geschicktesten Xicckco bey ^ i- Se 5e«,q.

«« d-rm
0ilp. I^inclcu -nno 1675. ^ItckorK ksbir. cisselbe den Zustand seines psrlenren aufs Amtlichste'/al's

es muglch ist/ nach allen Umstanden undZeichen sich er- SKM surib veocor ex , f «' / ^

SM!»»»SNiSKUSiS

?

Das



Anderes Buch.

Das I.XXII. Aapitel-
Bon der Witterung/ die das gantze Jahr durZ von der

Sonmn-Gestalt zu vermuthen.
Jnnhalt.

§.». Veränderung der Sonne/Monds und der Sternen Gestalt/
entstehet aus unterschiedlicher derLufft Beschaffenheit. H s.
Muthmassunqen künfftiger Witterung : Aus der Abend»
Rothe und Sonnen Aufgang / heitern Himmel/ Sonnen«
Krone/ Circkel oderRing um dieselbe von unterschiedlichen
Farben/Neben-Sonnen/hellen oder Nebel-Wollen/ge¬

färbten Schein/Stralen oder Glantz/ Sonne in allerhand
Farben erscheinend/mit mancherley Wolcken und Winden
ausgehend/Sonne ohne Glantz durch Nebel wie eine Kugel/
Morgenröthe / Sonne in ungewöhnlicher Grösse / Erra¬
ten auf unterschiedene Gegend / auch durch dicke oder hole

Wolcken werffend / heißstechende Stralen / hauffige Wol¬
cken beym Ausqang/ stumpffc abgekürzte Stralen / Son¬
nen <Zöpffe/ Wasserziehen / Wollengleiche Wolcken / Sonne
m Untergang Purpurfarbig/röthllch tc.

§. l.

Je Vermuthungenvom Gewitter/ die in
diesen und denen beeden nachst-folgenden
Capiteln von der Sonne / Mond und
Sternen genommen werden/ haben ihr
Absehen nicht so wohl auf diese Körper
selbst / als dererfelben ausserliche'Gestalt/

wie sie sich dem Gesicht durch die Lufft darstellet/ woraus
dann folglich/ nachdem dieselbe mit trockenen oder neblich¬
ten feuchten Dampffen und Dünsten erfüllet ist/ entweder
trockenes und heiteres/ oder nasses und trübes Wetter zu
vermuthen stehet.

§. 2.. Daß wir nun von der Sonnen den Anfang ma¬
chen/ so giebtderen Gestalt nachfolgende Vermuthungen:
Wann die Sonne des Abends mir einer schönen lieblichen
Abendröthe unter/und Morgens wiederum heiter und
helle aufgehet / fo folget em schöner Tag / allermeist wann
der Himmel ebenfalls hell und rein ohne nassen Dunstund
Wolcken anzusehen ist. Die Sonne / die eine schöne voll-
kommeneundgantzeKroneum sich hat/die nichtzerbricht/
wann sie abnimmt / fondern um und um auf allen Seiten
zugleich verschwindet / verheisset schön Wetter.

Wo und an welchem Ort aber der Circkel sich am
ersten aufthut und zerbricht / von dannen hat man Wind
zu gewarten.

Wo die Krön oder der Schein schwartzlechtist/ so
bedeutet er/ nachBewandnus derJahrs-Zeit/kaltö Win-
ters-Art/Regen und Sturm.

So ein blausärbiger/ finsterer oder röthlichker Ring
um und bey der Sonnen ist/ und die Sonne noch da^u eine
oder mehrere Sonnenbildnüsse / oder falsche Sonnen
bleich gefärbt bey sich führet/wann sie erst aufgegangen/
oder balduntergehenwill/ so ist etliche Tage lang Regen
oder Wind zu vermuthen.

Wann vor der Sonnen Aufgang eine kleine dünne
Wolcke erscheinet/so verheisset sie schön Wetter/eine dicke
Nebel-Wolcke / die voran gehet / bedeutet Regen.

Mancherley gefärbte Schein / Stralen und Glantz
in denen aufsteigenden Dünsten / röthlichtendunckelbrau-
nen und grünlechten Wolcken bedeuten Regen.

Mmm Wann
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4^8 ^ D es klugen un d RcchtS - verst ändigen Haus Vatters

Wann der Sonnen Stralen des Abends in schwar- Wenn sie beym Auf- und Niedergang lange Ska-

zen dicken Wolcken stehen / so ist Regen oder Wind zu er- len allermeistMrg durch das Gewölck in die Ferne Ichich
warten. set / so man Sonnen-Zöpfe und das Wasser-ziehen Heisset/

Wenn die Sonne im Auf- oder Niedergang gantz so bedeutets Regen,

bleich / dunckel/wasser-bl<m/ gelb oder fchwartz scheinet/ Wann sie sich im Niedergang in weißlichte Wolcken

so bedeutet sie Regen oder Wind. . einschliesset / gleichsam wie in Wolle / und dieselbe sich sehr
Wann die Sonne bey dem Aufgang mir etlichen fin- ausbreiten / >o wirds in wenig Tagen regnen,

stern braunen Wolcken erscheinet / und der^Wind dabey Wenn die Sonne langeZeit vor ihrem Untergang

von Süden kommt / so pflegt Regen und Sturm zu sol- purpurfarbig gewesen / und im Niedergang grösser denn

gen / und je mehr der Sonnen Klarheit dunckel wird / so gewöhnlich scheinet / und sich in röchlichte Wolcken ver-

viel grösser »Das Ungewitter. birget / so bedeutet sie Wind.

Wann eine kleine Wolcke des Morgens vor der Wann das Gewölck bey der Sonnen Auf-und

Sonnen aufgehet / und derselben mit mancherley Farben Niedergang röthlicht ist / und sich nicht zerstreuet / so be-

hernach folget / so ist ein plötzlicher Regen zu vermuthen, deutets Regen.
So man die Sonne den gantzen Tag oder den mei- Wann die Sonne bey ihrem Niedergang sich in eine

/ken Theil desselben durch einen nassen Nebel wie eine Ku- Wolcken verkreucht / oder auf der lincken Hand nahe bey

gel siehet / so stehet Regen zu besorgen. derselben sich eine schwartze Wolcke erzeiget / so ist eben»
Wann die Sonne in einer feurigen rothen Morgen- falls Regen zu vernktthen.

Rothe aufgehet / so bringet sie Regen oder Wind / aller-
, ^ ^

meist wenn sie bald darauf schwartz wird.

So die Sonne in ihrem Auf- und Niedergang grös¬

ser als sonst gewöhnlich/ scheinet / und der Wind zugleich
von Süden wehet / so bedeutet sie Regen / sonderlich um

die Zeit / wann Tag und Nacht gleich ist.

So die Sonne gleichsam tieff im Himmel einge¬

druckt und versuncken erscheinet / und ihre Stralen sich

theils gegen Süden theils gegen Norden dunckelhafftig

strecken / so deutet sie aufRegen oder Wind.
Wann die Sonne des Morgens und Abends / aus-^ ^ »«»5»

ReM-Slllmerckungen.
(ÜÄp.72.

Von der Witterung / die das gantze Jahr durch
von der Sonnen Veränderung zuvermuthen.

On der Sonnen haben die Sonnen Gramer

ihren Namen überkommen/welche alle ihre Waa-^ , . . < ... ^

^ann vie ^Ivliuc vcv S^LSren auf einen Wagen laden / und an einen andern

ser der Winter-Zeit / durch eine dicke und hole 2doi^re ^ bringen können; davon zu lesen öerlict,. p.2.6ec.z?2.

bey ungewöhnlicher Warme gesehen wird / so drohct sie ^ k vierkerr a6Spe!c!el. voc. Sonnen. lcem daS
mitDonner. ^ v. ,

Ungewöhnlich stechende Sonnen-Stralen und^eiß Gonnen--L.chen / welches nichts anders als e/n eygen-

schwüliges Wetter bringen Regen und Donner. thumliches Erb ist/und also genennet wird / weiln man es

So sich die Wolcken um dieSonne bey ihrem Auf- vonniemandalsvonGOttoderderSonnen/welchedie

ganghauffen / bedeutet sie selbigen Tag groß Ungestümm. Heyden vor einen GOttgehalten/zu erkennen pfleget; da-
Wenn die Sonne im Auf - und Niedergang stum- von zu sehen Streck. Lxam. jur. keuä. c»x>.5. sc

pse / verkürtzte und abgestimmelte Stralen zeiget / bedeu- krirlck. in ciillerc. äe keuö. Lolar.

tet sie Regen.

Daö 1.XXIII. Kapitel.

Die Witterung von des Monden Gestalt.
^Ann der Mond mit einem rothen Schein

bekleidet erscheinet/ so bedeutet er Winde

uNdUngewittter.

Es ist beedes von denen Alten und zu

unserer Zeit glaubwürdig gehalten wor¬

den : wie es am vierten Tage des Neu¬

mondes entweder früh/Mittags oder Abends wittert/

also werde sich die Zeit seiner folgenden Wechslungen er¬

zeigen.
Wann der Mond drey Tage vor oder nach dem

neuen oder vollen Licht / dem ersten oder letzten Vierthel

fein hell und klar aufgehet und scheinet / und von nichts

umgeben wird/so wird dasselbe Vierthel ebenfalls hell und

klar seyn; wann aber sein Glantz etwas röthlicht und zit¬

terend angesehen wird/fo bringt er Winde: Scheinet er

aber etwas dick / blaß/ dunckel und fchwartzlicht/ so bringt

er Regen.

Man gibt Maus den dritten und vierten Tag der

Mondsbrüche / so er in dieser Zeit blanck und klar ohne

allen aufsteigenden Dunst und Wolcken erscheinet / fo ist

schön und klar Wetter zu vermuthen.
Wo er aber bleich / braun / blaulecht und dunckel er¬

scheinet / und die beeden Spitzen gleichsam verschwindend

gesehen werden / so sammlet die Lu/ft Feuchtigkeit zum

Regen / oder es ist eine kalte Winters-Art vorhanden.
Wann das niedrige Horn dunckler ist als das hohe/

fo pflegts im ersten Vierthel zu regnen.
Wann der Mond übermäßig weißlicht in derMitte/

und schön Silber- und Perlen- färb mit gar spitzigen Hör¬

nern erscheinet / so giebt er Anzeig zum klaren Wetter.

So aber die Hörner dicke/ finster und grösser sind / so

bedeuten sie Regen.

So um den Mond in einer schonen lichten Wolcken

ein einfaltiger Ring stehet / welcher allgemach nach der

Hand auf allen Seiten zugleich verschwindet und nicht

zerbricht / so zeiget er an / daß derselbige Tag ohne Sturm

und Ungewitter hingehen werde.

So der Mond finster und aschenfarbig ist / so ist

Wind- Brausen und Regen zu vermuthen.
So man in allen Viertheln siehet / daß des halben

Monds lichter Kreiß in vollem Mond bleich und fchwartz

licht ist / so ist starcker Regen zu besorgen.

Wann der Mond / so er drey Tage alt ist / die eine

Spitze mehr aufrecht als die andere mit blauer Färb schei¬
nend
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nend zeigt / so ist die erste nachfolgende Woche und biß- derung des Gewitterswird er des Abends qesehen / so
weilen den grösseren Theil des Monats Regen zu be- bedeutet er klares trocknes / früh Morgens aber neblicht

^ So der neue Mond auf feine gewöhnliche Zeit und stürmisch unfreundlich Ätter / Ärmeist wa^
in seiner rechten Maafe nicht zu Gesichte kommet / somag chen Circkel mehr als einer gesehen werden,
man das Monat durch trübe Lufft und Regen erwarten. Wann der zunehmende Mond aeaen Niederaana

So cm Ring von mancherley Farben/ wenig durch- siehet / oder sich neiget / so ists eine Anzeiguna zum ^eaen.
sichtig / Mals cm Regenbogen um den Mond stehet / so Wann der Mond neu ist / und dem nächsten Mon-
pfle^et sich die Lufft in einen hastigen Regen und Wind zu tag darauf regnet / so wirds den gantzen Monat dmch
verändern. regnen ; welche Vermuthung aber vom Aberglauben ver-

Wann der dunckele und finstere Theil im Mond mit dachtig zu seyn scheinet,
rother / grünlichterund finster-bleicherFarbe bezeichnet Wann der Vollmond mit Dampfen umgeben /und
ist/so deutet er auf Regen und Sturm. einen oder mehr schwartze und dicke Circkel herum bat/

Viele Circkel nacheinander auf mancherley Zeit um oder so erbleich siehet / und einen Gegenschein zeiget/ So
den Mond / welche sich alle in schwartze braune Wolcken wird Regen vermuthet.
verandern / verkündigen hastigen überflüssigen Regen. An welchem Ort der um den Mond stehende Hof sich

Ein runder Circkel um den Mond mit blaulichm verlieret und zergehet / von demselbigen Ort her hat Man
vnd finster-bl-icher Farbe/bedeutetRegen. Winde zu gewarteN.

Viele falsche Monden neben dem Mond/sonderlich Wo derVollmond klar scheinet / so giebt er Hoff-
gege!> dcn/bedeuten grosse überflüssige Nasse. nung zum klaren Wetter.

^0 der Mdnd röth odergelb ist/ und viele zerbroche- So der Vollmond einen Gegenschein zeiget / so be-
ne (' u ckel um sich hat / fo will er hastigen Sturm und Uw deutet es Regen,
g witter/nachdem es die Jahrszeit mitbringet/anzeigen.

Sd des Monds Spitzen mit Finsterniß überzogen ? AnMeViklMgptt
ünd / ode''auch der gantze Mond braun und rothlicht ist/

mW die Spitzen nicht unterscheiden kan / so deutet er Xä Lapm 75»
Wann des Monds Horn gegen Mitternacht spitzig Die Witterung von des Monds Gestalt.

ist/so wird sich von dannen ein Wind erregen. ^
Wann hohe Berge / Thürne Und Beume im Mond ? Teutschen vor andern Gestirn

keinen Schatten vonsich geben / so ists ein Zeichen zum den Mlond gehalten / kan unter andern
Wind oder Nasse. daraus abgenommen werden / weil sie die Anten vielmehr

Wann der Mond im letzten Vierthel von einem ro- nach der Nacht / ^s nach den Tag genennethaben; e.g.
then Circkel umgeben ist/ so bedeutet es Wind und Platz- V^cyhnacht / Fastnacht. See» v. ^2c>r. cie motid.
Regen. man.Lap. 1». Im.dzelsrll!,. 6.6sbell. 1.

Wann der Mond einen Circkel UM sich hat / den der Obs. i.p. »4.öileq. ScvisrkerrsäLesolcl. voc.NIHNd»
üemeine Mann einen Hofnennet / so bedeutet es Verän- in Kn.

Daö Kapitel.

Die Witterung von der Sternen Gestalt.
l Ann die Milch-Strasse am Himmel klar Wann die Sterne nach ihrem hellen Glantz geschwiw
j und voller Sternlein ist / fo bedeutet sie de dunckel und finster werden / so wird ein grosser Wind

schön Wetter. und Ungewitter entstehen.
Wann die Sernen sich geschwinde So man derselben wenig am HtMMel siehet / bedeu-

sortzuwaltzen scheinen / so bringen sie iet es^uchteLusst und Regen. ^
Winde. Wann viel Sterne nnt weissen langen Stralen

Schwartze Höfe um die Sternen bedeuten Regen, schiessen / so kommt von derselbigen Seite gemeiniglich
Wann aber weisse und röthliche Circkel um die Sternen Wind. < ^ -
zu sehen / so vermuthet man schön Wetter. ^, Cometen / die fthrgroß und lange am Himmel ge-

Wann sie sehr funckcln / so bedeuten sie nachBe^ sehen werden / sind offt Vorlauffer von grossem Sturm/
fchaffecheit der Jahrzeiten Wind / klare Lufft und scharffe Wind und Land-Straffen gewesen.

^ S°d>-g.ö«- und >ich.ch-S.-rmn Mi.schwar- ^ ReZts-Hlmerckungen.
zen/blauen/ rothen und grünfarbigen Circkeln umgeben (üap. 74» A)ttterung aus dtt Stern
Md/so istRegen zu vermuthen. Gestalt.

Nach dem das Sieben-Gestirn hell oder dunckel auf- ^On dem Gestirn und desselben WiMschüfft/»stvoa
sehet / bedeutet es gut Wetter / Winde oder Regen. ^uns Hieroben gehandelt worden.

Mmm 2 Das
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Das 1.XXV. Kapitel.
Die Witterung von denm Dingen / die unter dem Mond entstehen/

und zwar erstlich von der Lufft und Winden.
Einere und klarere Lufft um die Spitzen ho- Ein lichter Schein oder Klarheit / welche sich zuwei-

her Berge bringt gemeiniglich schön Wet- len im nassen Wetter gegen Norden anbebt / ist ein Zei¬
ter. chen / daß dieselbe Feuchtigkeit sich in em klar Wetter ver-

Wann die Lufft sodinne und rein ist/ andern wird/ob schon gegen Süden Wolcken stehen,
daß man auf ebenem Felde sehr weit um Der Ostwind ist trocken / und bringt schönes und
sich sehen kan / so bedeutets Nordenwind, mehrentheils beständiges Wetter.

Wann die Dinge/die man in der Ferne siehet/grös- Der Ost-Wind fangt gewöhnlich des Morgens an
ser und dicker als sonstgewöhnlich erscheinen/ und das Ge- zu blasen / des Nachts ister M
sichr dessen keine Ursach ist / so vermuthet man Süden- Der Süd-Wind ist warm /.und mehrentheils
Wind und Regen. feucht.

Wann man Glocken lauten / und anderes Gethön/ Der Westwind pfleget gemaffigte Kälte / und nach-
z. E. von Hammer-Wercken/ StampfMühlen/Schies- nachdem es die Jahrszeil mitbringet / nasses Regen - und
sen/Hunds-Bellen " >g. aus der Ferne durch die Lufft Schneewetter mit sich zuführen,
leicht höret / so ist lche Witterung zu vermuthen/ Der Nordwind ist trocken und sehr kalt,
dergleichen die Win von dort her wehen / zu bringen Die Mittelwinde Süd- Ost / <L)üd- West / Nord-
pfiegen. Ost / und Nord. West nehmen eine remperirte Art von

Wann die Schiff-Leute des Meers Gestade / und denen Haubtwmden an / aus deren Mitte sieherwehen:
was an des Meers Seiten liegt/ ungewöhnlich grösser als also führet zum Exempel der Nord-Ostwind kalte und
ansich selbst ist / durch dieLufftsehen / sovermuthen sie schöneLufftmitsich:der Süd-Westwindist mittelmajsig
baldewchend und stürmendes Wetter. warm/undzu nassen Wetter geneigt u.s.f.

Wann sich derLufft Scharffheit mildert / und der Langer beständiger Südwind ender sich gemeiniglich
Windsich nach einen andern Ort wendet / so mag man mit Regen/ und je länger er wehet / je langer wahrer der
Regen oder Schnee gewartig seyn. Regen

Wann die Luffl meist überall röthlicht ist / doch ohne So es mit dem Ostwinde zu regnen anhebt/ so pflegt
dicke Wolcken / sodroher sie mit Wind und Sturm. der Regen lange und bestandig anzuhalten.

KalreLufft mit dunckelgrauen Wolcken und wenig Wann es nach grossem Winde bald stille wird / so
Frost verursacht allermeist im Anfang des Frühlings und pflegts zu regnen: hinwieder folget bey stillem Wetter attf
Herbsts Hagel. plötzlichen Wind eine Veränderung des Wetters.

Hebt
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Hebt es ineinen Winde oderSturm anzuregnen/so

pflegt sich der Wind bald zu legen.
Stiller Wind/der sich hin und her sonderlich von

Süden wendet/ist des Regens Vorbot öffters gewesen/
allermeist bey /msiern Himmel.

So es in Men Regen zu wehen beginnet / so will
sich der Regen bald in trockenes Wetter verändern.

Die Wind-Würbel die schnell kommen/undSand/
Staub/Heu / Stroh und andere leichte Sachen in die
Höhe führen/sind des Regens Vorläuffer: So sie häuf-
fig kommen und der Himmel mit Wolcken überzogen ist/
pflegt ein Donner-Wetter zu folgen.

Das l.XXVI. Capitel.
Die Witterung vom Nebel und denen Wolcken.

Er Nebel/ der wie ein kleiner Staub - Re- Etliche dünne und röthlichte Wolcken/die sich in der
gen herab fallet/ bedeutet schön Wetter. Sonnen Ausgang ausbreiten/verheiffeneine schöne und

Wann sich der Nebel aufziehet/so ist klare Nacht-
Regen zu vermuthen. Weisse Wolcken/ die sich als weisse Wolle oder wie

Neblichte dunckle Lufft die sich trennet/ ein Haussen Federn / wann die Sonne bereits hoch am
und von der Sonnen verzehrr wird / be- Himmel stehet/ ausbreiten/zeigen Klarheit an.

deutet klar Werter. Kleine Wolcken/die überall neben der Erden auf-
So bey heitern Himmel und der Sonnen Aufgang kommen/und stracks verschwinden/ deuten auf klare Lufft.

Nebel entstehen/ so erregen sie ojft Sturmwinde. Etliche rotheWolcken/dienach der Sonnen klaren
Wann in denen Tählern Nebel stehen / die Spi- Untergang auskommen/versprechen schönW etter.

tzen der Berge aber licht sind / so bedeurer es nach dem Desgleichen thun auch etliche dünne Wolcken/ die
Regen schön Wetter / nach schönen Wetter aber Regen, sich des Morgens bey aufgehender Sonnen trennen.

Ein dicker Nebel der des Abends fället / bringt die Rothe Wolcken/ die bey der Sonnen Untergang
folgende Nacht gerne Regen. zerstreuet anzusehen/ pflegen aufRegen zu deuten.

Wann hohe Berge und Walder vom Nebel Wann sich die Wolcken im Regen mehr und mehr
dampften und rauchen / so folgt gerne Regen-Wetter. von einander scheiden/ und allgemach verschwinden / son-

Nebel aber die gar niedrig neben denen Bergen/ derlicb von dem Ott/woher der Wind gehet/ so ist tro-
vder auf dem Felde niedergedrückt liegen/ bedeuten schön cken Wetter zu hoffen.
Wetter. Desgleichen deuten auch die Wolcken/die Morgen

So des Morgens eine Nebel «Wolcke vor der gegen Niedergang gerrieben werden/ auf trocken Wet-
Sonnen hergehet/so gibts Regen. l ter.

Wann häuffige finstere und dicke Nebel entstehen/ Gar geschwind getriebene Wolcken bedeutn zur
so ist insgemein die Lufft vom Wind und Sturm ver- Zeit des Regenwetters / daß der Regen noch langer an¬
dächtig. halten werde.

Niedere Wolcken bedeuten Regen. Wolcken / so gleich weiffm Bergen und Scbnee-
Schwartze dicke Wolcken/die mit dem Winde auf- Haussen nacheinander aufziehen/ von der Sonnen aber

steigen und fortgeben/und vom Morgen biß in die Nacht zertrenner werden / verkündigen hell und klar Wetter,
stehen/ bedeuten künsstigen langen Regen. Wann über den? Meer/oder anderwegeneine di-

Wann finster - farbige oder röthlichte grüne Wol- cke Wolcke stehet/ die das Wasser anzurühren scheint und
cken als zerhechelt oder abgeschnittene Wolle hauffig von in dieLuffr Stuckweise auffahrt/ fo ist trocken Wetter zu
Süden ziehen/ so mag man einen Regen erwarten der hoffen. ^
biß gegen 'drey Tage währet. Dünne Wolcken/ die zur Zeit nassen Wetters an

Viele Wolcken/die gleich neben der Erden stehen der Sekr und Mitte bleichfarbig erscheinen/bedeuten
und unten schwartz sind/bedeuten Naße/ ob sie schon oben Veränderungdes Wetters.
Rvsen-röthig waren. . Schwartze finstere oder?^ ^?erft,cbigeWolcken/die

Dergleichen ist auch von röthlichten und Bleyfar- dem feuerrothlgen Sonnen . .^gangfolgen/bedeuten
bigmWolcken zu urtheilen / die von allen Seiten hauffig Regennnd unbeständig Wetter,
kommenund niedrig bey der Erden stehen. So Purpur - färbige Wolcken / weit ausgestreckt

Wolcken/die in der Lufft sehr grün scheinen / gebett nach der Sonnen Untergang stehen/vermuthetman/daß
offt einen schnellen Wasser -Fall und Wolckenbruch. grosser Wind entstehen werde.

Etliche dicke Wolcken/ die auf denen Höhen und Braune dunckel-rothe oder blut-röthlechte Wolcken
Spitzen der Berge umfchweiffen/ bedeuten Regen. die im Sommer bey warmer und fchwüllichter Lufft er--

Wann das Gewölck nach einen langwierigenLand- scheinen / pjkqen graufame Donner - Wetter und fchäd-
Negen geschwinde abreißet/ und der Himmel auf einmal lich fallendes Feuer zu vei kün .'gen.
mit einander heiter und helle wird / so hat der Sonnen- Sehr grüne Wolcken / weil sie voll Wassers sind/
Schein selten Bestand: Hingegen wann die Wolcken geben zwar kein sonderlich gefährlich Donner-Wetter/
nach und nach dünne werden und zergehen/ ist die Hoff- aber offt Wolckenbrücbe und Wasser-Falle,
nung zum beständigen schönen Wetter gewisser/sonderlich DieGrüneFarb^ in den Wolcken mit rother undwann die grosse dicke Wolcken in kleine zergehen/ und der schwacher Farbe vermengt/pflegt aufhefftigen grausamen
Himmel fchockicht wird. Donner zu deuten.

Mmm 3 Die

ReWs-ZlnmerckuWN.
^ Ap- 7 5. Von der Lusst und Witterung derWmden.

der / und rv.is aus denen
^MReck»ten zu odlerviren / desgleichen auch von
?KMoen Winden/ baben wir ebenfalls bereits anders¬
wo gehandelt, ^clcl. ?err. (Gregor. Ikolokm. 5.U.
lüt,. i.csp.s.percoc.
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Die weisse glantzende Wolcken pflegen schädlichen ^ »

Miidmv. in ReMs-Anmercknngen.
d«nmWÄn-S-!!!M ^ 76. Vom NM und WÄckM-

Aus schwachen Wolcken pfiegts zwar laut mit gros- gMQn denen rvolckenbruchen, und daß dieselbe
sem Krachen aber ohne Anzündung zu donnern. ^ «unter die unversehens Zufalle/ denen niemand wi-

Eine schwartze Wolcke die vonSüden hervor gehet/ »«Sderstehenkan/ zurechnen/ v>6.0l«kerr Le-
gibt öffters von Donner - und Wetterleuchten Anzeige. 6,16. voc. XV^lckenbruch.

Das I.XXVII. Capitel.
Die Witterung vom Regen und Regenbogen.

UfMorgen - und Abend - Regen pflegt klar Cm Regen - Bogen der einen Gegenschein macht/
Wetter zu folgen. deutet aufRegen. ^ ^ .

So es im Wind und Sturm zu regnen Wann bey aufgehender Sonnen gegen Westen em
anhebt / so will der Wind balde still wer- Regenbogen stehet/ so giebt er em Zeichen zu schönen
den. Wetter/ und geschiehet selten / daß em kwner Sonnen-

Weißlechte Wasser - Tropffen / die da Regen folgt,
sonderlich in Mist-Lachen und faulen Wassern grosse So in Regen und Sturm/wanndie Sonne bereits
Wasserblasen im herabfallen geben und lange dauren/be- hoch gestiegen ist/gegen derselben Untergang em Regen-
deuten einen langen Regen. bogen erscheinet / so ist kaum zu zweiffeln/ daß sich der Re-

Ein Regen der langsam anhebt aber mehr und gen nicht balde in klarWetter verandern werde/so er aber
mehr zunimmt/wahret langer als der geschwinde kommt, gegen Aufgang stehet/lsts ungewiß. .

Einlegen der auf der Erden geschwinder als sonst Ein Regenbogen geg^n dem Mond über giebt Un«
gewöhnlich eintrocknet / giebt Vermuthung/ daß mehr bestandigkeit des Wetters und bisweilen langwieriges
naß Wetter mtheffrigen Renen folgen werde- Ungewitter mit Feuchtigkeit und Sturm zu erken-

Wann ein Regen im Frost kommt/ und so bald er nen.
fallt zu Eiß friret / so hats oben in der Lufft zum Thauen Ein Regenbogen gegen Aufgang m der Lufft/wann
angefangen/ welches sich bald darauf in der untern Lusst die Sonne untergehen will/ bedeutet nach Gelegenheit
aufder Erden zu erkennen geben wird. der Zeit /Donner oder Regen / sonderlich wann er dop-

Wanns um die Zeit regnet / da der Himmel mit pelt oder mehrfach ist.
schwachen Wolcken bezogen / so regnetö offt lang / oder So man einen vollkommenen Regenbogen offt und
doch den gantzen Tag durch. lang/ sonderlich gegen Aufgang stehen stehet/ so will sich
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der Lufft Klarheit^» Mern Wetter / und stilles Wetter der ein Regen vorher gegangen / so deutet et auf schön
zu brausenden Sturm wenden« Wetter.

Je grüner die Färb des Regenbogens ist/ je mehr
Regens//e röcheraberdieFarbeist/?e mehr Wmdser . , ^
bedeutet. Lap. 77. Von derWttterungvomReMund

Das Stuck des Regenbogens/ die Wassergall ge- Regenbogen,
nannt/deutetgleichfallsauf bevorstehenden Regen. dieses ist auch von denen gar zu jähen siar-

Wann kleine Füncklein im Regen flattern/so bedeu- ^^Wcken und uiigevo^hnlichenZiegen zu sagen / v»
tetes RegMwetter. -"^ögzicj. 17z, V. 4. ^ßich Loss.lik. cle remill.

Wann ein Regenbogen erscheint ehe es regnet / so mcrceck conäuÄ. n. 74. Vom RegenboIen. v. Oiec-
regnttsund gemeiniglich drey Tage nacheinander/ ist a- Kcrr. in Lomin. I'kel, pr. Lelolcl. vocs Regenbogen.

Das i-XXvm. Zapltcl.

Die Witterung von? Donner und WetterleuMen.
Er Donner der so gleich Regen mit sich sonderlich wanns aus den Wolcken gegen die Erde

führet/ ist am wenigsten gefahrlich/ weil die schlagt.
Lufft durch den Regen abgekühlet wirv. Das rothe Wetterleuchten ist noch gefahrlicher und

T Je mehr es aus schwachen Wolcken zünden mitten im Regen an was brennen kan/ ist auch mit
donnert / je mehr Regen istzu erwarten. keinem Masser zu dampften.

So es mehr donnert als wetterleuchtet / so ist von Das schwartzlichte Wetterleuchten / welches voll
der Seiten/wo er am meisten gehöret wird / grosser Rauchs zu feyn scheint/zerspaltetund verderbt Thürne/
Sturm zu vermuthen. grosse Bäume und was es sonst antrifft.

Der Donner kommt im Winter zwar selten / aaec So man in klarem Wetter viel Wetterleuchten ge¬
wann er kommt / so kommt er am gefahrlichsten. gen Süden siehet/ so vermuthet man des andern Tages

Das Donnerwetter thut sonderlich an denen Orten/ Regen,

über denen es stehet/Schaden/ ftitenwertsaber/ da des Vormittagiger Donner bewegt die Lufft mitWindDonners Wolcken übertreiben/ ist wemg Schade zu be- und hefftigen Regen.
sorgen. Also erfahret man / daß ein Schaur - und Ha- Wann sich der Himmel des Abends ohne Gewölck
gel-Wetter/ das Getraid offt nur etliche 1 «Q. Schritte und Donner mit vielen Blitzen oder Wetterleuchten ab-
m die Breite / in die Lange aber etliche Meilen lang kühlet/ ist schön Wetter zu vermuthen.

D°mm - Wetter am hellen Mitlage pflegt dm ReMAANNMckllNgM.
'"''^SmÄd-u Donner übertreffen / oder auch an ä-> c-p, 78. Vom Donner und Wctt-rlcucht-n.
klaren Himmel erregt werden / geben Zeichen zum Re- Esgleichen auch von andern VOercer-Schaden/
geu. MMdavon zusehenvieckerr sä 8peiciel. voo. ausge^!

Gelb, und röchlicht Wetterleuchten ist gefährlich/ nHmmen ^>aZe!/ Feue?-und XVasserschad.
Das 1.XXIX. Capitel.

Die Witterung vom Thau/ Reiss/ Hagel/ SWee und
Frost.

^ Aeussiger und vieler Thau ist einer klaren Wann die Kalte am strengsten angehalten hak / unS
Luffr'Vorläuffer. , drausnachlasset/dieLufft amh dabey dickund trübe wird/

So aber kein Thau auf die Orte fallet/ so wird Schnee-Wettervermuthet,
wohin er sonst zu fallen pfleget / da folget Auf trockene Kalte/ die nichts frieren macht/ folget
bald Regen und Wind / es wäre dann/ ebenfalls gemeiniglich Schnee-Wetter.

- daß er vom Winde verzehret würde. ^ ^
D-rReiff/d-rSchne--undnichtSSArt>gaufda§ ReMKANMerckUNaM.

^ niederfallet/ bedeu- ^ ^ Die Witterung vom Thau / Rciff/
So« »der in die Lufft auffahret / und sich nicht wie- / Schnee / Frost ic.

der auf die Erde giebt / so fället er nach Gelegenheit der K??MJchtwemgervonden,Schnee/wannderselbige
Jahrs-ZeitinReaenund Schnee wieder herab. <HM gar zu hauffig/ odergar zur ungewöhnlichen Zeit

Der kleine/ weisse und runde Hagel / der zu Anfang gefallen / und die Fruchte verderbet hat; vi6.
des Frosts fället / deutet der Kalte Wachsthum an. ?sntlcbm. qv.s. n.6. gestalten auch dißfalls der Verpach,

Der bleiche/dicke und lang-viereckigte Hagel aber ter dem Pachter emen Nachlaß/an der Pacht verwilligen
deutet anfMäßigungder kalten Lufft. , Muß.vl^cruv.vec.Lzbbsrkm.c.y.äec.F. W-eda-M

Wann es klein und subul schneyet/ so ist grosse Kal- auch die Vielheit des Schnees unter die Ehehassten ge-
te/die eine Zeitlang anhalten wird/zu vermuthen. rechnet wird. vi6.8tryck. cZMerc. äelmpeckm. leZzl.o.

Der grosse/ breite und vieleckichte Schnee aber/ der z.n.Fy.sclcl.ScÄtut.^amburZ.p. i.ric. iz.zrt.e. Wei-als Wolle und Federn herab fället / und sich zusammen len aber unterweilen die Pachter alle unversehens Zufall
ballen lasset / verkündiget gemäßigte Kälte und Thau- über sich zu nehmen pflegen / als wird gesraget / ob
Wetter. ches
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ches au<H von denen ungewöhnlichen Fällen zu ver-> circa nlvem, occa/ione ci. t. snno 169 z. lubingse lul»
stehend welche Frag von 5rruv/o. 6x. 24. rk. i^.Lsrp- psXsiäiottarpprecbriÄnokabl't.Obaber derScvnu
Ziovw. p.2.c.26.clef.8.und^mn.2.qv.l.mitja beant-- unter dleNuyungenundLrüchtezuzchlen?kanbey
wortet wird / es wäre dann/daß ein solcher Fall dermas- dem(-u2manno6el.gÄ.qv. 21. n.48. 6c!>li'c. ^nc.Li-
sen ungewöhnlich wäre/W'man desselben Beysorg nicht 2zreII. vec.l^esp.z^.nachgelesen werden; Dieses ist ge¬
hakte tragen/viel weniger aber die Gedanckendarausrich-wiß/ daß der Schnee nicht all-.'in gleichwie das Wasser
ten können/angesehenem solcher Zufall dem Pachter nicht verkauffet / v. 1.1.§. 14. ff. clc --lim. leZ. sondern auch um
wohl aufgebürdet werden könte. v. Lsrp^ov. p. 2. c. 26. Geld verpachtet werden kan. v>6. /c>n. pecr. ?onrs«ell.
llet.8. N.7. P.2. c. ;7. clef. l?. Ivlev. cle pention. qv. I. vcc.Lgl»!. s iI.öl secz. Wie dann auch unterweilen auf
n. lOf. Lc (zi-XVZ?. l-. 2. conci. 2Z.conli6.4.n. 6. Wie-- den Schnee und aufdas Eis von dem Lands-Hermein
wohlen in dergleichen Sachen der Richter allen Umstan- gewisses Geld geschlagen / auch an gewissen Orten so gar
den nach am besten zu ermessen haben wird / was der con- denen Unterthanen verkokten wird/daß sie denselben nicht
rrAkirenden Partheyen Will und Meinung gewesen. V. sammlen dörssen/ immassen grosse Herren denselben zur
öieliock.ä.).(^c^8o. n. F. öc Y.L-Oec.conl^ >c>z. n. heissen Sommers-Zeit als eine 5M>ung gebrauchen/und
4. vicl.omnino j.78.^.^.'biguevl). ffcleL. L. V. I^ec unter das Getranck milchen, viä. Dill. cle so, izuocijulb.
nonclillerr.insug.^c»k. (-rsvii 6e eo, czuocl jukum eK ettcirc.nivem.s. 3.^4.

Das 1.XXX. Kapitc!.

Die Witterung von denen lebendigen Kreaturen
auf Erden.

Innhalt- scheinlichkeit zu kommen / anstellen kan: daß / weil ange-
. ^ z i,.k. zeigter Massen die gantze Narur insgesammt aus kleinen

tdeiluna d"ecer?c^ zu dieftn Vermuthungen. §. . theilen so gerade und dichr zusammen gesetzet ist/daß dar-
inn der kleineste leere Raum (vacuum) uicht zu finden/

§. i. den solche Theilichen / allermeist aber unter denenseiben
^.Lldieweilen diese k-ubric schier unzehlig vie- diejelbe aberin Kraff: oer al¬

le Dinge / die von des Gewitters Veran- lerechen Bewegung / >.:e ihnen der Schiffer m der
derungen/ Anzeig und Muthmassungen Schaffungemgedrucket^
geben sollen/ in sich begreiffet / hierunter ckel - Bewegung (circ ularl«) hci um qet! -eben u--ö betve--
aber viel abergläubischesFabelwei ck ge- 9,^ werden: ^0 geschiehet daher / daß wann n? öe: t
zehlet zu werden pfleget / so sind wir den eme Bewegung enM

Haus-Vatter mit allen und jeden solchen Possenwerckzu und deren en^
beladen nicht gemeinet / sondern wollen nur dasjenige/ ^ clemcste theile be-
darinn die gesundeVernunfft noch einigeWahrscheinlich-rühret / mese ^-ewequng sich auch an denselben mercken
keit finden kan/ die Erfahrung aber eine unbetnegliche ^dahm geaiebme <heilichen
Wahrheit bewiesen hat/ berühren/ alles insgesammt aber entweder feucht 0^ er trsccen / kalt oder warm /grob oder
d^ ^aus-Vatters ferneren Untersuchung überlassen, lubul sind /wie zum Exempel an emerStange oder Seil/
Wolx-y ihmausderNarur-Lehr (pbylic-) dieser Unter- wann sie an e.nem Ende berühret und beweget werden/
richt zum allgemeinen Grund-Satz und Schlüssel dienen I^lch'-BewMinq sich bift ai? das andet e Qu e soi r str ecket,
kan: daß er sich diegantzemscerisiischeoder leibliche Na- ^ ^ ^ deierDinge/ die von
tur anderstnicht vorzustellen habe / als daß sie aus unter- ^ Witterung .Muthmassungen geben / theilen wir ai.esnn.pkl.^p,' lNräss.' / ^1- in zwo Sorten / deren die erste d-e lebendige / d,e andere
au Von handeln nm
sind Allmachtigen Schöpfferzusammen geordnet und gei Capitel / und geben davon »nichsolgende Anmer«
seket ist/ aus denennachmals/ nachdem dieselbe nemlich «ungen ^
auf unterschiedliche unzehliche Art entweder ineinander MkttWM»
verknüpftet / oder getrennet und beweget werden / auch
unzehlicb viel und besondereWürckungen/ (ptiz-nnme- <7s^?lnn alt-geheilete Schaden/ Beinbrüche/ oder Glie-
oa) darüber man sich offt verwundern und entsetzen muß/ der/ die ehedessen aus ihrem Gelenck gestossen waren/
entstehen: deren Ursachen/wie sie eigentlich mit der Wür-- dem Menschen mel?r Schmertzen als sonst geben / bedeu-
ckung aneinander hangen / und diese daraus folge / theils tet Ungewittterund Regen,
so offenbar vor Augen liegen/daß man sie mit den Sinnen Menschen / die aufqewisse Zeiten Haupt-Schmer-
greiffen und fühlen mag; theils aber unter den Namen zen und Reissen in denen Gliedern / als Handen / Lenden/
verborgener Qualitäten und Eigenschafften(quslirsres Knien und anderen Gelencken zu fühlen pflegen / und vor
occulcx)den Sinnen verborgen bleiben/ undbloßallein derZeitdergleichen Ungemach leiden/ die mercken anih-
mit der Vernunfft / fo viel man davon begreissen kan / be- rem Leibe / als einen stets an sich tragenden Calender/
griffen werden müssen / biß auf diese Stunde aber aus daß Regen und Ungewitter vorhanden sey.
dem Grunde in vollkommenerGewißheit nach allen deren Wann die Haut an etlicher MenschenHandenüber--
besondern Umstanden noch nicht ausgeforschetsind: Un- mäßig trocken wird / und ihre Lippen sich ungewöhnlich
ter deren Zahl vieler von denen nachfolgenden und vor- zerspalten/ so wirds als ein Zeichen gehalten/daßdie Lufft
hergehenden Witterunqs Bemerkungen seine gehörige die Feuchtigkeit hauffig versammle / und daher balde Re-
Srellehat: Wovon derHaus-Vatterendlich diese Ver- gen zu erwarten stehe.
nunfftmaßige Betrachtung zu einer ziemlichen Wahr. Wann ein gesunder Mensch trage und verdrossen ist/als



als wären ihm alle Glieder kranck/sondek lich aber in fei- dem Wege abfressen/und sich davon nicht abtreiben las-
nem Haupte unlustig wird / so kommt gerne ein Ungewiß sen wollen.
ter und namentlich ein Donnerwetter. Wann die Hirschen untereinander kampffen und sich

BondemnvmMgenWeren.
^Z7Ann das Viel) gegen Mittag nach derLufft schnapp .. Wannsichd,e Hasen an Orte verkriechen / da es
^pet / und mit offenen Naselöchern über sich riechet, wcht wchtUch aus sie regnen kan; oder aus langen Grast

Wann die Schweine Heu und Stroh hin und wie- lmd aufgewachsenen Getretde auffchlechtePlatze weichen,
der schleppen/undwerssenals ob sie toll waren. . Wann derIgel die Löcheran seinemNestezuftopsstt

Wann die Hunds Gras fressen und wieder fpeyen/ von diesen allen vermuthet man Regen,
sich auf der Erden osst waltzen/ nichts fressen/m die Erde
kratzen / und morgens heulen/ oder der Bauch ihnen mur,
tet / und wie Wasser rauschet.

Wann sich die Katzen lecken und butzen/und mit den HAAun die Hahnen zu ungewöhnlicher Zeit krähen / so
Mtten um die Ohren streichen. vemielden sie ander Wetter.

Wann die Schaaf-Heerde sehr muthwillen/undmit Hüner die mit ihren Schnäbeln und Klauen ihr Ge,
Hornern undKöpffenstossen. ^ sieder stets ansstreichen/und traurig und piepend herum

Wann die Rinder die Füsse lecken/und brüllend dem gehen / verkündigen Veränderungder Luffr und Regen,Stallezueilen. Wetter.
Wann die jungen Kühe hin und her/ aufund nieder Wann dieHennen mit ihren Küchlein gleich zu An¬

unter dieMrde oder anderes grosses Vieh lauffen/gleich fang des Regens sich in das Hünerhaus machen / und des
«!s waren sie rasend und toll. Morgens früh ungern hervor kommen /so folget gerne
. Wann das Vieh mit denen Füssen oder Hörnern Regen.
»n die Erde grübet/ und den Kopssgegen Norden aufhebt. Wo aber Hüner im Anfang des Regens nicht balde

Wann das Rind-Vieh mit aufgereckten Schwan- unter das Dach lausten / so regnets gern lange,
zen auf der Weide springet/dünstet und schwitzet/ so pflegt Wann die Eule desNachts bey Regenwetter viel
einDonnerwetterzusolgen. schreyet / bedeutet schön Wetter.

Wann die Esel und Maul-Esel die Köpsse und Öh- Wann die Kraniche in schöner Ordnung und mit
ren ungewöhnlich sch üttein und svitzen. stetem Flug fortziehen/verkündiget schön Wetter.

Wann die Ziegen übermaßig und begierig zu dem Wann die Kraniche bey schönem Wetter sehr schreyen/
Futter eilen / daß sie sich weder mit Drohen oder Schla- oder in einem Ringe in der Höhe herum schweben/ (wet-
gen davon treiben lassen. Also auch ches letztere von denen Geyern und Raub-Vögelneben,

Wann die Schaafe im Heimgehen das Gras auf falls gesagt wird) so zeiget es Ungewitteran.^nn Enten
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Enten und andere Wasser - Vögel / die sich mit Wasser-Vögel/ die sich gewöhnlich in Pfützen/ Sem

gorssem Geschrey b aden und untertauchen / bedeuten Re- und kleinen Flüssen aufzuhalten pflegen / aber sich von dan¬
gen. nen in grosse Wasser / die nicht leichte zufrieren / begeben/

Wann sich die Raben an die Baume hencken/ und verkündigen eine grosse hefftige Kalte / welche lang anhal-
mi.t ihren Flügeln schlagen- ten wird.

Wann sich dieKmhen baden/oder gegen der Abend- ^
od-°Häh« d-sM°. Bon denenMen / Krebsen und

gmss-hn»,'-!» andern m Wasser lebenden
Wann die Nacht-Eule bey gutem Wetter ihrenGe--

ZVcmn die Schwalben über dem Wasser und der 5^?^, Skeme bangen / und
Erden mit einem Geschrey niedrig fliegen / daß sie mit ih- ^
ren Flügeln die Erd und Wasser öffters berühren; auch A? verdecken / so befürchten sie einen

iwFlug- ,/ W«mdi.^»u«ihm,».wöbnlich-nW-.5--
Ordnung verwirren / und stillschweigend fort fliegen: ^ ^ ^ „

Wann sich die Gänse mit Geschrey zur Speise ma- ^ e » ^ ^ cn ^
chen ^und sich ums Futter zancken und beissen: Rucken etwas ausnehmen tan / sind desÄvegens ^>orbo-

Fifch-/°i-b-»N«°mW.tt--°ff.üb.-daSWaM
WanndieTauben eiligund hauffenweise vomFel- hinaus schnMen/verkündigenR-'AM.^

de/ oder wo sie ihr Futter sonst suchen/nach denen Tauben- , ^ Meerschweine / wann sie sich osst sehen und boren
schlagen undNestern eilen / dergleichen auch von andern ^stm / und o^en im Wasser springen / blasen und spielen/

''Wann d-r Grünspecht «i-> knar'tnndschr-y-t: dtt/nndj!chank>-in-Sttin-h-nck-r/s°>stdmi>°Stmm
Wann der Reyger seine Wasser und Teiche mit vorhanden.

^Von allerley Ungeziefer und klei>
Wann die Krähen und Raben über die hohen Ge- nen ?k!>r/?i'n

baue ode» Felsen Haussen-weise in einem Kreise herum flie- ^
gen / und sich hernach am Ufer des Wassers versammeln/ ZgAnn die Hegen-Wurm- hauffig aus der Erden 5ne-
daftlbst an dem Sande hin und her lausten / sehr schreyen/ ., ^
uud sich ins Wasser tauchen: ,. Wann die Bremen / Gelsen / Mucken und Flöh sehr

Wann die Dolen einsam auf denen Hausern sitzen/ beissem
und mit denen Flügeln ttattern / auch mit ihren Sckna- Wann die Bienen aus chren Stocken nicht heraus
beln hin und her auf der Haut herum fahren / als wann sie wollen:denen Stocken zustiegen / und sich unter die Bau¬
etwas suchten' we verstecken/ ode? nicht weit von denen Stocken weg fliei

Wann das Köm'glein in seinen Flug und Gesang gen- oder auch kleine Dand-Körnlein mit ihren Füssen
lustiaist- sammeln:

Wann die Krähen im Wasser auf Steinen sitzen/ Wann die Frösche des Morgens und die Laub-Frö-
und sich osst tauchen und schreyen: " sche des Nachts ungewöhnlich quacken:

Wann die Pfauen des Nachts offt und laut schreyen: Wann die Kröten hauffiger hei vor kriechen.-
Wann die Wasser-Vögel ihr gewöhnliches Wasser Wann die Spinnen aus denen Wanden oder anderswo«

verlassen/und neben demselben ausdem Lande sitzen/und herki^enundherabful-en.-
die Federn schütteln: Wann d?e Mäuse laut pfe-ssen / und hauffenweise

Wann die Vögel/die ihren Aussenthalt gewöhnlich auf dk Dacher lmFe!-,:
5ande baben / sich mm Wasser versammeln/ Wann die Mäuse im Herbst ihre Nester m denen

li unu «.yrcycii/ Mil uuu ,»>v. ^ . ^
Wann sich das Rothbrüstlein in hohleBäume oder Wann die Ame.len gleichsam Stretts^weiie laussen/

in öde Hauser und Gemäuer verstecket: ihre Eyer aus denenHauffen und wiederum hinein tragen/
Fincken wann sie früh vor der Sonnen singen: und in ihrer Arbeit trug und faul sind / oder stille liegen:
Diß alles deutet aufRegen und Ungewitter. Wann die Maulwurffe ihre Haussen hoher als sonst
Wann die Raben osst geyen/oder das Maul gegen aufwerffen:

die Sonne aufsperren / des Morgens auf den Bäumen Dieses alles bedeutet Regen und Ungewitter.
sitzen/und ihre Flügel und Federn ausbreiten: Wann die Fledermäuse Abends hauffig herum stret,

Wann die Holtz-Tauben ungewöhnlich ruffen: chen: ^ ^ ^
Wann die Weyhen hoch in der Lufft fliegen / und Wann kleine Mucken und Fliegen des Abends

miteinander spickn: hauffig beyemander gleich einer Kugel nahe an der Erden
Wann dieNachtigall ohne Nachlassen zu/ederAeit mssund niederlegen: ^ ^ -

und Stunde wieder ihre Gewohnheit singet: Wann die Regenwürme an der Erden kleine Hauff-
Diß alles gibt zu erkennen / daß die Lufft schön und lein neben einander aufwertn:

trocken werden wolle. Dwses bedeutet schon Wetter.
Das
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ie Witterung von denen leblosen Wngen.
lAnn das Gemäuer in denen Hausern an¬

sänget zu schwitzen:
Wann sich der Ruß aus denen Cami¬

nen und Rauchfangen von sich selbst able-
dlget und herabfället:

Wan die Kertzen und Oel-Lichter pras¬
seln/spritzen und dunckel brennen / als wollen sie ausge¬
hen/ und die Stralen dunckel und stumpft von ihnen ge¬
hen:

Wann eine Krone mit allerley Farben wie ein Re¬
genbogen um das Licht erscheinet:

Wann das Saltz feucht wird:
Wann die heimlichen Gemacher mehr als sonst stin-

rken:
Wann das Feuer blaß brennet:
Wann an denen Pfannen / Topften und Kesseln bey

dem Feuer viele Funcken hangen: ^ ^^
Wann devMauchaus dem Schorstem dick steiget/

und nicht gerne aus dem Hause will:
Wann die Flamme am Lichte schwach schemet:
Wann die Spinnweben in der Windstille umflie¬

gen:
Wann die Blumen starck und wett aus denen Gar¬

ten und Wiesen riechen:
Wann wenig Aschen an denen Kohlen hanget:
Wann das Meer bey stillen Wetter ungewöhnlich

brauset:
Wann die Brunnen und Flusse ungewöhnlich bald

austrocknen: ,
Wann sich das Feuer nicht gerne anzünden lasset/

und brennet / sondern auf dem Heerde flackert / als obs
ausgehen wolte / und sehr sprasseit:

Wann die Saiten auf denen Wkrumenren sich an¬
ziehen und springen:

^ Wann die blanckeSichelin derErndte eine braune/
grüne oder sonst andere Farbe annimmet:

Wann sich die Thüren und Schlösser übel Messen/
und dasHoltzwerckaufschwillet: "

Wann lederne Gürteln/ Schuhriemen und derglei¬
chen Bande einschrumpen und kürtzer werden:

Wann der Klee seine Blätter schleußt und zusam¬
men lieset:

Wann man einen grossen vollkommenen ausgewach¬
senen Distel-Kopft/an einem trockenen Ort verwahret/
und derselbe schleußt sich von sich selbsten zu / und bekommt
also gleichsam eine andere Gestalt:

Wann der abgehauene liegende Rocken knistert und
platzet/als wann man einen Halme entzwey bricht:

Wann Tische / Kasten und dergleichen sonderlich
von Eichen-Holtz osst knarren und krachen / als wann sie
reiften wolten:

Dieses alles gibt Regen zuerkennen.
Wann die Flamme eines angezündeten Lichts stille

brennet ohne alles Sprasseln / so ist die Lufft zumtrocke,
nen Wetter geneigt.

Mann die Sternen/ wie man sagt/ häussig schiessen/
sich saubern und die Reispen fallen lassen/so ist Wind zuvermuthen.

Wann die Felder / Walder und Höhe der Berge
ein Gethön erregen / das bedeutet Wind und stürmenden
Regen. !

Wann das Feuer des Winters röther scheinet / als
es an sich selbst ist / und die glüende Kohlen Übermaß g
Feuer-rörhig und blanck sind / bedeutet grosse bevorstehen¬
de Kälte.

Viel Bauren sind der Meinung/ wann es viel
Schlehen und Hetschapetschengebe / daß ein kaltes
Jahr folgen solle.

Da6 l.XXXll. Capitel.

Die Witterung von dene« vier Zahrs-Zeiten insgemein.
Innhalt.

h.l. Abtheilung der 4.Jahrs-Zeiten in die is.Monate.h. s. Er«
zehlung etlicher alten Bauren »Reguln / wornach aus der
^ahrHeilen und gewisser Tage Witterungen manche Land-
Zeute nicht ohne Aberglauben zu xrognokicirenpflegen.

Vorstellung der vier Jahr-Zeiten undmit wasVerän«
derungen stch die nach und nach einstellen/auchwasaneini«
Acn Creaturen von der folgenden Zeiten Beichassenheit etli-
chermassen abzunehmen / und wahrscheinlich vorher tuver«
kündigen seyn mag.

§.1.
:Gcher massen das gantze Jahr nach dem
' Emtritt/den die Sonne in die vierHaupt-

Ecken des Thier-Kreises nimmt / in vier
Theile / so man (^usrrsl oder (^usrem-
der, das ist / vierthel Jahr nennet/ abge¬
theilet werde / so da heissen: Frühling/

Sommer/ Herbst und Winter / davon ist oben Un¬
terricht zu finden / und hie etwas zu wiederho¬
len überflüssig. Nachdem aber die Ordnung erfor¬
dert/daß von der Witterung derer 12. Monaten dieses

Orts gebandelt werde / so ist davon msaemem vorab zu
mercken / daß solche unter unserer mitternächtigen rem-
perirten Welt-Gürtel (?onz remperars boresli) und
denenLuropseischenLändern/in diese vier()uzrral „ach
dieser Ordnung eingetheilet werden : Der Frühling 5e-
greisst denMertzen/ April und May (.^arrius, ^-niis,

Der Sommer den Brach- Heu- und
Monat (^umus, Julius, HuZukus:) Der Herbst den
Herbst- Wein- und so genannten Winter - Monat ( 8e-
prember, OÄober, November:) Der Winter den
Christ-Monat/Jenner undHornung(December,
nusnus.kebruarius.)

§.2. Von denen Eigenschafften dieser JahrsZeiten
vermeinet der Landmann in der Erfahrung wahr befun¬
den zu haben: Daß die Witterung von einer Jahrs-Ze/t
aufdie andere geurtheilet/oder doch gemuthmaßet wenden
könne: Also / daß wann das nächst - vorhergehende (^usr.
rsl schön und trocken sey/das nachfolgende stürmisch und
naß seyn we?de. Wann es demnach zumExempel im Win¬
ter viel regnet/ und gelinders Thauwetter giebet/ als sonst
gewöhnlich zu geschehen pfleget / oder eine trockene Kälte

Nnn 2 lange
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langeZeit anhält / soll der Frühling entweder trocken oder ftr liegt / so bedeutets einen trockenen warmen Son.'.mr-
naß werden / u. s. f. Wann der erste Theil des Frühlings liegt er aber am Ufer in wenigen Wasser / so kommt ein
feucht ist / so pflegt der andere trocken zu seyn: Hingegen nasser Sommer. Die andereJahrs-Zeit/ der Son»
so 0er erste trocken ist / /ö ist der andere feucht: Diß kan mer ist deßwegen die wärmeste / weil der Sonnen Stra-
auch vom Sommer/Herbst und Winter verstanden wer- len um diese Zeitmehr als sonst in geraden Strichen ab-
den. So soll auch die Witterung des -.stenJenners/ wertssallen / unddieErde in denen längsten Tagen und
welcher der Gedachtnüß 8. psuli Bekehrung zugeeignetkürtzesten Nächten am meisten erhitzen. UmdieseZeitvfie-
wird/nicht weniger der 12. Nächte und Tage / die man gen die meisten und heffligste Donnerwetter zu entstehen,
von der Christ-Nacht an zu rechnen pfleget / ein allgemein In der dritten Jahrs-Zeit / dem Herbst / wird die Lufft
?r«ZAnoliicum von der ÄZitterung des gantzen Jahrs von der Sommer-Hitze wiederum gemasslget; dann wie
und dessen zwölffMonaten geben. Nachdem wir aber diese Zeit zwischen der Sommer-Hitze und des Winters
aus dem Grunde/ den wir oben geleget haben / dergleichen Frost in der Mitte stehet / also wird sie von becden gleich
Weissagung nicht viel besser als eine abergläubische Tage- dem Frühling etwas theilhaffüg. Wann das Laub früh
wählerey zu achten wissen / so mögen wir mit dergleichenabfället/soll ein feinesgemDqtesHerbstwetter folgen; da
Erzehlungen keine Zeit verlieren. Wen dieselbe nicht hingegen das lang in den Herbst hinein an denen Bäumen
reuet / denweisen wir in des HermLolen Oecorwmie/ bleibende/einesfrühen Winters Vorbotte seyn soll. Eitt
und sonderlich in Joh. Christoph Thiemens Wunder- schöner klarer Herbst bringt einen windigen Winter.
Buch / dannn er dergleichen so viel finden kan / daß er sich Wann die Vögel im Herbst feist sind / folget ein kalter
recht verwundern wird / wie es doch möglich seyn könne/ Winter. Auf einen warmen und feuchten Herbst folget
daß eine vorgefaste / und von undencklichen Jahren fort- gemeiniglich ein langwierigerWinter. Wie der neue
gepflanlzre Einbildung / die doch weder in der gesunden Herbst-Schein eintritt / also pflegets wohl den folgender»
Vernunfft einigen Grund / noch in der Erfahrung einige Herbst zu wittern. In der vierten Jahrs-Zeit / nemlich
Gewißheit hat / so grosse Krasst hat/viele Gemüther so im Winter / ist die Kälte ordentlicher Weise am empfind-
fest und anastiglich gefangen zu halten / daß man so vieler- lichsten / weilen der Sonnen Stralen 41m diese Zeit am
!ey Geschaffte in der Haushaltung daran bindet/ und von quersten fallen / und die T äge kurtz/ die Nächte aber lang
solchen Bauren-Regelnund Meinungen zu weichen eine sind. Von dieser Jahrs-Zeit sind unterschiedliche Bau-
sonderbare Gefahr auf sich zu haben meinet. ^ ren-Regeln vorhanden / deren die besten und wahrschein-

§. z. In der ersten Jahrszeir oder dem Frühling wird lichsten in nachfolgenden Anmcrckungen bestehen: Wann
die Erve von der vergangenen Winter - Kälte durch die sich die See-Vögel zu denen Flüssen nahen / welche nickt
wieder hinauf steigende Sonne wiederum erwärmet/ und leicht zufrieren: die Wald-Vögelsich in die Wald-Bü,
vcrmittelst solcher Warme erneuert / und Früchte zu tra- sche verstecken : andere aber ihre Speise nahe bey denen
gen bequem gemachet / sonderlich wann sich der Wind Flecken und Dörffern suchen. WenndieBinge/diesonst
von Niedergang gahling und gemassig dabey mercken las- feucht sind / gantz trocken werden: wann der Schnee
set/ und seiner Art nach im April und Ma/i eindiensames ril und dinne ist/ oder zu Anfang der Fröste runde Und
Regenwetter verursachet. In dieser Zeit pfleget die Wit- weisse Schlossen fallen: so solle dieses alles und jedes eine
terung tempcriret/undim Anfang desselben mit Schnee- nahe und scharsse Kalte bedeuten. Eines langen Win-
flocken/ Hagel/ Regen/Wind und Sonnescheinverwech-ters Vorbotten soll seyn: wann die Eichen-Baume sehr
seltzuseyn / daß man auch daher Anlaß genommen/ was vielEicheln tragen: wann viele Horneißen und Bremen
wanckelbar und veränderlich/ sonderlich aberunbestan- vor dem Ausgang des Wein Monats erscheinen: wenns
dige Gemüther/dem Aprilen-Wetter zuvergleichen.Vonnicht vorwittert / das ist / wenn der Christ-Monat und
dieser Zeit hat man aus der Erfahrung diese Anmerckun- Jenner nicht rechte gewöhnliche Winters-Art mitvielem
gen gelernet / daß der Frühling alsdann nahe sey / wann Frost / Schnee und Kälte hat / so sollen solche Witterun--
die Schwalben und andere Vögel mehr / die vor dem gen mit Haussen in dem Hornung und Mertzen fallen/
Winter wegziehen/hauffenweise wieder kommen. Wann und grüne Weihnachte / nach dem bekannten Sprich-
derFroschleich im Anfang des Frühlings im tieffen Was- wort/weisse Ostern geben.

Das I.XXXIII. Kapitel.
Die Witterung von denen zwölff Monaten insonderheit / sonderbarst

aber von denen Frühlings-Monaten.
Innhalt. Jahrs Frucht - oder Unfruchtbarkeit zu muthmassen/

5... Vorstelwnq, wiekünfftig derAnkunfft jeden Monaks/ des. und in jedweden in der Haushaltung zu verrichten seye:
sei, Namens u. a. gedacht / auch nach der?ti!u5 Höhe von so wird dem Hausvatter hoffentlich Nicht änderst als

5o.Lr ,a.' der O Äuf.und Niedergang, und wie daraus die gefallig seyn / so wir von eines jeden Monats Bewandt-
Tag und Nacht. Längen behende «r berechnen seyen, benge- . Namen / wann er seinen Anfana nehme / unk
fügt; die A.imerckungen aber die Witterung betreffende mit ^ ^^'? ' ^ ^ " ^. ?
sondere? Behutsamkeit beygerucket worden und auszuneh» was noch mehi seyn Mogle / emen dlönsamen aber gat
wen seyen, h. -. Der Monat ^!-.rtiu5 und das darinn kurtz gefnssten Unterricht / ehe wir von der Witterung des

vorkommende ^quiooaium Vern-Ie, die unbewegliche rerselben handeln / voran gehen lassen: dem wir / um beste-

terung. §>4»?>6 »7. DiebeedeMonate^priii» und dle meicrivurr igite ^.age und unbewegliche Feste / deren
samt ihnen zukommenden Anmcrckungen und Tabellen. M denen nachsolgendenHandlungen ossters gedachtwird/§.1. . und zuletzt der Sonnen Auf-und Niedergang in einem

RDW»^^Jeweil derer zwölssMonatehin und wie- Tafelein / nach dem (-regorisnischen Calender gerech-
der in diesem gantzen Werck gedacht wird/ net/beysetzen werden; woraus die Tag-und Nachtlän-
sonderbar aber in diesem Buch dreyerley gen leichtlich zu haben / indenie die Stunden und MitM-
Betrachtungen davon vorkommen / was ten des Ausgangs gedoppelt die Nachtlänge / die Stun»
nemlich von denn Witterung / und des den und Minuten aber der Sonnen Unterganges «iupli-

ret
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N't die Tageslange geben: Zum Exempel: da den MarM
die G um 6. Uhr 34. Minuten aufgehet / gibt solcheZahl
ÄupUret i z. Stunden und 8. Minuten für die Nacht-
lange. 5. Uhr und 26.Minuten des Untergangsder
Sonnen geben SupUret die Tagestange von 1 «.Stunden
und s i.Mmuten.Nachdem aber keine durchgehende Lan¬
ge/ die sich auf alle Lande schicken solte / zu hoffen / so ist
dieses aufden 50. Lra6 der kows-Höhe gerichtet / dessen
sich gleichwol auch diejenige / die einige /^aber doch wenige
(Zrs6e mehr oder weniger zehlen / beylaussia gebrauchen
können. Dieses alles aber wird an diesem Ort so viel be¬
quemern Raum finden / je enger all dasjenige von der
Witterung insgesammt/ so auf einigem Grunde zu stehen
geachtet werden kan / zusammenlauffen wird. Wobey
wir dem Hausvatter doch gleichwohl nicht verbergen wol¬
len / daß auch unter demselben / so hie bemerckt wird /nicht
ein und andere Anmerckung seyn solte / an deren Erfolg
wir selbst nicht zweisseln solteN / und demnach dieselbe nur
bloß zu dem Ende hinzugethan hätten / damit wir uns
auch in dieienige Hausvatter / so fetn es ohne offenbahren
Aberglauben geschehen kan / bequemen / die auf derglei¬
chen Bauren-Regel / und alte so genannte prgHiken zu
achten gewohnet sind / aber von ihren vorgefaßten Mei¬
nungen nicht allerdings / oder doch nicht aüfeinmahl ab-

. zuziehen sind / mithin aber zu fernerer Untersuchung An¬
laß geben mögten; ob etwan noch ein wahrscheinlicher

. Grund und bGer verborgene Ursache darinn gefunden
werden könte- Es soll uns aber den Anfang machen

Aer Mertz (Nartlm)
hat zi. Tage.
ist in Verordnung des alten Mian!»

^schen und Neuen Qre^rismschen Jahrs der dritte/
in denen vier Jahr s-Zeiten aber / nach denen auch die ür--
Äten Römer ihr Jahr zu rechnen ansiengen/ der erste. Er
soll den Namen von dem Klarre, des R.omuü Vntter hw
den / der die Stadt Rom zubauenangefangen/undden¬
selben feinem Vatter zu Ehren ^arrium genannt haben
soll. Er ist berühmt / nicht allein ven dem Frühling / des¬
sen Anfang er machet / sondern vornemlich von der Tag-
und Nacht-Gleiche / (8<Mirium vernum) wann nem-
!ich die Sonne in das himmlische Zeichen des V tritt/
welches ohngefehr den ^ dieses Monats geschiehet. Hie
nehmen dieTa^ezu / die Nachte hingegen ab / und die
gantze Natur fangt an gleichsam erneuet und lebhasst zu
werden/weil die pari, oder so zusagen die Schweißlöcher
der Erden sich aufthun / und die Feuchtigkeitendem
Wachsthum der Baume und Krauter zugute indieHö-
he gezogen werden 5 In welcher Absicht er Vermuthlich
von Kayser Carl dem Grossen (der ein Teutscher gewesen/
und eine Teutsche Lrsmmsric oder Sprach-Kunst ge¬
schrieben haben soll) der Lentzen-oder Glantzen-Monat;
von denen alten Teutschen aber der Mertz oder Mehrts
genannt wird / weil nach jener Benennung das FeldM»
allgemach wiederum zu glantzen/das ist/zu grünen: nach
dieser aber der TageLange / und damit zugleich die Lieb¬
lichkeit des Wetters sich zu mehren anfangt. Diebmahm-
teTage und unbewegliche Feste dieses Monats sind: der?
4. ^cirisn. i2.(Zrej»orlus. Is. (-ertrsur. Ls. Ugri«
Verkündigung.

Nnn? Tag
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Tag Sonnen Aufgang. Sonnenuntergang.!
Z 6 Uhr 54 Min. 5 Uhr 26 Min.
6 6 — 28 — 5 Z2 —' !
9 6 — 2Z — 5 — ?7 —

12 6 — 17 — 5 — 4Z ^
15 6 —' II — 5 49 ^
18 6 — 6 — 5 54 —
21 6 — 0 — 6 — 0 —
24 s 54 — 6 — 6 —
-7 5 — 49 " 6 — ii —
ZO 4? ^ 6 — 1.7 —

§. z.
Die Vermuthung der Witterung ist in nachfolgen¬

den Bemerckungenverfasset:
Hie fangen die Frühlings-Winde an zu wehen.
DerMertz ist der Lämmer Schertz/ der April treibt

sie wieder in die Stall. Item: der Mertz halt den Pflug
beym Stertz / darnach ksmmt der April / und halt ihn
wieder still; "das ist / wenn der Mertz so lieblich und warm
ist / daß die Lammer darum schertzen / und der Bauers¬
mann ackert / so pflegt im April eine unfreundliche Ab¬
wechslung des Wetters zu folgen.

Wann derMertz viel Winde / und der April viel
Regen führet / so folget ein schöner May.

Ein Guckuck der im Mertzen viel/chreyet/ein Storch
der viel klappert / und die wilden Gänse die sich sehen las¬
sen / verkündigen einen warmen Frühling.

So viel Nebel im Mertzen / so viel Schlag- Regen
und Gewässer.

So viel Thau so viel Regen nach Ostern / und so viel
Nebel im

AusMertzen-Regensoll ein durrer Sommer folgen,
gehet selten aus dem Tempel ohnelumulr

und Geplümpel; das ist / die Charwoche gehet selten ohne
Sturm und Regen hin.

Wie es im Mertzen regnet/ so solls den Brachmonat
wieder regnen.

Der April (^xniis)
hat zo. Tage.

^N Lateinischer Sprache hat dieser Monat seinen Na,
"^men vom eröffnen und aufthun / (^pnlls quali ^peri-
tis sb sperire) welcheDeutung mitderZeit am eigens
liebsten eintrifft: sintemal um diese Zeit die Erde sich mehr
eröffnet und aufthut. Das Jahr wird ausgeschlossen/
welches den Winter durch gleichsam versperret und zuge¬
schlossen war / indem die Gewächse mehr und mehr wieder
lebendig hervor kommen / welche durch die Winterkälte
gleichsam erstorben gewesen. Man siehet / daß der Erdbo¬
den lustig grünet / die Bäume stehen in weisser schöner
Blüthe; die Garten fangen an mit bunten Blumen zu
prangen; die Lämmer und Kälber hupfen und springen/
die Äögel paareil sich und tragen ein zuNeste; derMensch
selbst/ dessen indischerLeibaus der Erden gemachet ist/und
daher mitDerselben eine Verwandschafft hat / wird an
sich gewahr/ wie die Feuchtigkeiten rege werden/ und aller¬
ley Flüsse verursachen. Kayser Carl der Grosse hat diesen
Monat den Oster-Monat geheißen / wegen der Ostern/
die in diesem Monat gemeiniglich fallen. In demselben
tritt die Sonne in das himmlische Zeichen des ^ / welches
okngefehr den ^ April geschiehet. Die merckwürdige
Tage in demselben sind der 4. ^mbroliuz, 14.I'iburclus»
2z.(-eorßiu5,25. klarcus Evangelist.

Tag Sonnen Aufgang. Sonnenuntergang. !
Z 5 Uhr z? Min. 6 Uhr 2z Min. j6 5 — Z2 — 6 — 28 — /
9 s " 26 — 6 — Z4 —

12 5 — 20 — 6 40
is 5 — is — 6 4s —
18 5 — 9 6 — 51 ---
21 5 — 4 — 6 — 56 --
24 4 — 59 — 7 - 1 - ^27 4 — 5Z " 7 ^ 7 "
zo 4 -- 48 " 7 ^ 12 — j

§. s»
Die Witterung wird in nachfolgenden Vermuthun¬

gen erkamt:
Es gkdtgemeiniglich viele und starcke Winde / bald

Schnee / bald Regen / bald Hagel / bald Sonnenschein/
und also insgemein ein solch unbeständig veränderlich Ge¬
witter / als sich sonst im gantzen Jahr kaum findet.

Wanns jetzt donnert / so hat man keine sonderbare
Reisse mehr zu besahrm.

So lange die Frösche vor 8. kkrci quacken und
schreyen / so lange schweigen sie hernach still.

§. 6.

Der May (^Vlajus)
hatzi.Tagc.

. er dieser Monat seines Namens Ursprung her¬
führe/ davon sind unterschiedliche Meinungen / wel¬

che alle zu erzehlen wir unnöthig achten. Die ihn von
der Majestät oder dem teutschen Wort May/ welches ei¬
nen grünenden Baum oder Zweig bedeutet / herführen/

stimmen
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stimmen in solcher Deutung mit der Zeit desselben aller- Monat genannthat? weichen Nahmen man auch lieber
dings geschicklich ein/ weil sich dieHerMkeitdesScho- behalten hatte/als daß man ihn von der einer Hcyd-
Pfers kaum in einigen Monat so ausnehmend und Maje- nischen Göttin der Erden/ deren man einen Tempel ge¬
statisch/ als eben in diesem offenbaret: Das Erdreich bauet und in diesen Monat ihre-Opffer gebracht hat/her¬
hat ein grünes Schmaragdenes Kleid angezogen / Gras führen/ und damit der Majestät Gottes dißsalls zu ver-
und Blumen im Felde und Wiesen sind mit mancherley gessen/ Anlaß und Ursach geben solte. Hiegeher die Son-
schönen lebendigen Blumen - Farben schattiret / Wiesen ne ohngefehr um den dieses Monats m den Zwilling
und Gattengeben einen lieblichen Geruch/Menschen und Die bekannteste Tage und unbewegliche Feste sind der 1.
Thierefreuen sich der lieben angenehmen Zeit. Daher ekiljppijscobiund^slburgiz. 8. ^rgnisisu-. ^ z. Ls^
ihn Kapser Carl der Grosse den Wunne-oder Wonne-- vsrius. i s.8opkis» i z. Lricus.^.Urbslit

Tag
z
6
9

12

t8

24
27

Sonnen Aufgang
4 Uhr 4z Min.
4 — ?8 —4 — zz —
4—29 —
4 — 24 —
4 — 20
4 — 16 —
4 12
4 — 9
4 — 6 -

Sonnenuntergang
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Uhr 17 Min.
22
27
Zi
?6
42
44
48
s!
54

5 7-
Von der Witterung hat man nachfolgendes ange-

merckt:
Der May pflegt gewöhnlich kühl beschaffen zu seyn

mit einer mittelmcWgen Nasse und Trockne.
May-Donner bedeuten grosse Winde.
Im May fallen die meiste / und nach dem halben

May die gesundeste Thau.
Vor 5ervsrii Tag soll man sich keiner gewissen be¬

ständigen Sommer-Tageversichern.
Nach 5ervstii Tage befahret man sich keines Fro¬

stes mehr / der dem Wein Schaden mögre.
ReGts«Anmerckungen.

Lz. 4. Der 12. Monath, vom April.
^ ^Jer wird nicht unbillich gefraget / wo die Ge^

?rvohnhe»c ,n April zu schicken herkomme?

Von welcher Frag zu lesen / Oistkerr sü 8pe!6el. voe»
April: Woselbsten er davor halt / daß der Ursprungvon der fpöttlichen Herumführung Christi/ vom Pilato
zu Herode/ und von Herode zu Pilato/ so am Tag seines
Leidens geschehen/ herkomme / und diese Erfindung von
dem bösen Feind selbst an die Hand gegeben worden seye.
Dieses Zlpi il-sckicken aber kan unterwei.'en zurlnjunen-
Klag Ursach geben/ wann es zwischen ungleichen Perso¬
nen vorgegangen. v.l. 1. §.z.l. i8.§-s-i. zo. §. i.l.4i.
K'.ric injur.F. 2./. eocl. s^ci. 5rr)'ctc. cie per-
iusl. c. 2. n. 171. Sc^opp. cje ^oco. cap. f. §.12.
Solche Personen aber/ welche einander gleich sind / mö,
gen deshalben diese Klage nicht erheben, v. I. z. §. i. öc z.
t?. Injur. ö! L>ierkerr s6 c. l.

Das I-XXAV. AapM.

Die Witterung von denen Sommer- Mönattn.
Innhalt.

§.!. DerMonat^üniussaml darin» vörkommendenSoIKiti»^-
oder vielmehr Euna-Wende / unbeweglichen Festen

undder Tabelle des Sluf-uNd Untergangs derConnen. h.
-.Die vermuthliche künfftige Witterungen. §. ?. 4.?.6.
Die deede Monate Julius und ^uZuku« mit gleichmässig th»
r.ea zukommende» Anmerckungei»uuh Tabelle!^.

§. i.
DerBraZMonat (Imüus.)

hat zo. Tage.

j N dttTeutschen Sprach ist dieserMönat
von Kayser Carl dem Grossen der Brach-

I Monat benamset/vornemlich weil um die-
se Zeit diejenige Felder/ die dasselbe Jahr
ruhen und nicht besäet worden/gebrächet/
dasist /mitdemPfiug und der Egen ge¬

brochen/ und zur nächstfolgenden Herbst-Saat bereuet.
Die Lateinische Benahmung soll ihren Ursprung haben/

entweder von dem jumoLruco, welcher der erste Bur-
gernleistei zu Rom gewesen / nachdem man die hochmü-
thige Könige vertrieben hatte; oder von denen Junior,,
dus daselbst/das ist/denen ienigen dapffern Römern die
nach Jnnhall derer Römischen Gesetze in der Rüstung
stehen-und grosse schwere Kriege führen musten/ da in¬
dessen die KKioresoder Alten / als gelehrteund erfahrne
Leute auf dem Rathhaufe fassen/ und die Stadt und das
Römische Reich mit guten Rath regiereten. Die die¬
ser letztern Meinung sind/ führen den Ursprung des vor¬
hergehenden Monacs May von denen Römischen K-ajo-
t-idui. her nach AnweisUng des Oviöij:

Von Alten hat der May den Nahmen herge¬
nommen/

Gleichwie der /unius von Jungen ihn bekom¬men.
B?Y den Anfang dieses Monats endiget sich der Früh¬
ling/ und der Sommer gehst an / welcher also genannt

wird/



Tag Sonnen Aufqang Sonnen Untergang
Z 4 Uhr z Min. 7 Uhr f? Min.
6 4 — i — 7 — 59 —
9 Z — 59 " 8 — l —

!2 z — 57 " 8 ^ Z —
16 z s6 — 8 — 4
!9 z s6 — 8 - 4 —
22 z ss — 8 — f "
2s z — s6 — 8 - 4 —
28 z s6 — 8 — 4 —

Des klugen und RechtS- verstündigen Haus- VatterS

Mit dn Witterung soll sichs nach denen nachfol¬
genden Vermuthungen verhalten:

In dieser Zeit sahen an die beste Thaue zu fallen/
welche allenEdelgcheinen/die sie berühren/mit der Zeit ei¬
ne höhere Krafft und Würckung mittheilen sollen.

Der Vollmond biß zum letzten Vierthel soll urplötz¬
liche Sturm-Winde bringen/ wovon die Lufft unruhig
gemacht/ auch in dem Menschenselbstallerley Ungemach
erwecken sott,

An dem letzten Vierthel sollen gemeiniglich grosse
Wetter und Wasser-Güsse kommen/ welche von denen
durch die gegenwärtige Hitze hinaufgezogenen Dünsten
wiederum herab fallen.

Wie es an K!e6zr6! - Tage wittert/ fo foll es einen
gantzen Monat/ andere fagen gar vierzig Tag lang zu
wittern pflegen: Desgleichen von Johannis des Tauf-
fers Tage gesagt wird. Wovon aber eines so gewiß als
das andere / das ist beedes mWwiß ist.

5 z.

wird/ weil sich die Sonne / das ist der? Sonnen Warme
darinnen mehret. Der Anfang desselben geschiehet ohn-
gefehr den zz.Tag desselben / da die Sonne den ersten
Grad des Krebs-Zeichens erreicht/ und im Mittags-Cir-
ckel ( kleritjisnus) am höchsten stehet/ und in unserm mit¬
ternächtigen Halb-Theilder Erd-Kugel(llemilpkserio
boresli) den langstenTagund diekürtzeste Nacht macht/
da indessen aufdem andern Theil der Erd-Kugel
lpk?rio^ukrsli) gegen uns über/ der kürtzesteTagund
die längste Nackt ist. Diefe Zeit Heisset der Sommerliche
Sonnen-Stand (8olftirium zetti vum) nicht als ob die T
hie ruhete und stille stünde / sondern vielmehr wie unsere
alte Teutsche es genennet/Sonnen-Wende/weilen die

Sonne so bi'ßhero immerzu aufgestiegen/ ntmmekro sich
wendet und abzusteigen beginnet / und das so gemächlich/
daß man um solche Zeit / da der Sonnen-Weg(Kcüpri.
ca) und der Mittel-Circkel(^qusror) fast einander
parallel und ohne merckliche Abweichungs-Verande«
rungfortlauffen/ daß man in vierzehen Tagen kaum spü¬
ren kan/ wie sie aufs höchste im Mittag-Circkel ( ^ericiis.
no) gestiegen / und wiederum abwärts gehe/ und folgliS
der Tag kürtzer oder länger werde. Die bekannteste Ta¬
ge und unbewegliche Feste dieses Moiiats sind der 8.
risr6u5.1 s. VitU5.2 2. Xckstiu». des
fers.2A.?erri und?sull.
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Ilus genannt worden. Kayser Carl der Grosse hat ihn

in Teutscher Sprache den Heu-Monat genannt / weil

man das Heu in demselben einzuerndten pftgt. Hie

tritt die Sonne ohngefebr den Tag desMn m das

himmlische Zeichen des Löwens. Die benamte Tage

und unbewegliche Feste sind der Heimsuchung.

22. UzriakIsZcjÄlena. 24. (Ikrittina. ^s.iscodi. »6.
^nnz.

§. 3.

Der Hm-Moimt (Julius.)
hat z>. Tage.

<?>Jeser Monat/ als der fünsstevom ^lartioanzurech-

nen/istbey den altenRömern anfangsl^uinrilis,nach¬

mals von dem Kavser ^ulio, der in demselben geboren/i u.

Tag ! Sonnen Aufgang Sonnenuntergang

2 ! Uhr 57 Min. 8 Uhr z
Min.

5 z
'—

59 " 8 — I —'

8 4
—

1 —
7 " 59

—>

11 4
—-

Z " 7 " 57
—>

-4 4
—

6 —- 7 ^ 54
—

17 4
-—-

9 " 7 ^ 5i
^—

20 4
— 12 —

7 - 48
—

24 4
—»

16 —
7 44

^—'

27 4 20 —- 7 " 40
—

zo I 4 24 — 7 ^
?6

§-4.

Von der Witterung vermuthet man washienechst

folgt:

Weil die Sonnevonjunioheram höchsten gestan-

den/undmit ihrengeraden Strahlen den Erdboden be¬

reits erhitzet hat/so ist die Hitze um diese Zeit am empfind¬

lichsten / und dringet so tieff in die Erde/daß die Feuchtig¬

keit aus denen Wurtzeln herausgezogen / und folglich

Graß undGetraide reiff wird.

Jetzt pflegen die jahrliche kühle und liebliche Heu-

Monat6-Lü/ftlem(LceliX) von Mitternacht aus denen

Oertern her zu wehen / da die Sonnen Hitze auf denen

hohen Gebürgen den Schnee zerschmeltzt. Sie pflegen

von Margareten-Tag 40. Tage zu wehen : Woraus die

Göttliche Vorsorge und liebliche Güte/ sonderlich gegen

Wandersleute / und die mit Feld-und anderer sauren

Arbeit ihr Brod gewinnen müssen/ zu erkennen: Als wo¬

durch sie in der Hitze und Mattigkeit lieblich und anmu¬
tig erquicket werden.

Um Margareten und Jacobi pflegen schwere Ge¬
witter zu kommen.

Jetzt fallen schädliche Thau der Mel-Tau genannt/

wanns nemiich bey scheinender Sonnen regnet/ wodurch

das Laub - und Krauter biattericht / und wurmstichig

werden: sonderlich wird die Weyde und Fütterung da¬

durch offt beschädigt und ungesund / wanns nicht bald

daraufregnet.

Wann die Ameisen ihre Haussen um diese Zeit hö-

herundweiter als sonst gewöhnlich machen/ sobedeutets

einen frühen und kalten Winter.

Es ist vom Aberglauben verdächtig/ daß wanns am

Maria Heimsuchung regnet/ der Regen 40. Tage

waren soll: Nicht besser ist die Vermuthung / daß die

^Aoder Nachmittags - Witterung an Jacobi - Tage

dieMtterung vor-und nach Weihnachten andeuten folle.

Der AugustMouat (AuZulWs.)hat zi. Tage.
W/An halt dafür daß dieser Monat dem Kayser OÄa-

^vio^uZullo zu Ehren/der seinen Einzug im demsel¬

ben miteinenTriumphin Rom gehalten/ das Königreich

Egypten in der Römer Gewalt gebracht/ über diß noch

des innerlichen Bürgerlichen Kriegs ein Ende gemacht/

und sonst dcr Stadt viel Guts gethan/ nach seinen Na¬

mensey genannt worden/da er sonst von denen

Römern vom Kjzrrio an Zexrilis das ist/ der sechste Mo¬

nat genannt ward. Kayser Carl mit dem Zunahmen

der Grosse hat ihn in Teutscher Sprache den Erndte-

Monat genannt/ weil man von dieser Zeit mitderErnd--

te undEmsammlung desGetraides beschäfftigt ist. Die

erbau'lchste Erinnerung gibt der Name insgemein

der Augst-Mvnat / das ist ein Vermehrer oder vermeh¬

render Monat/ (^,uzuku5 gb sugenän) womit er in de¬

nen alten p-sHicken benannt wird/ weil der mildreiche

GOtt seine Gaben in demselben sonderbahr in reicher

Maß augenscheinlich vermehrt/und mitf'eygebiger Hand

in der Ei ndte austheilet.- Wofür man demselben so viel

reichen Danck schuldig ist/so vielmehr Gefahr von Vö¬

geln/Mausen/Würmern und gifftigen Ungeziefer / Kalte

und Hitze/ Rcissund Frost / Dörre und Nasse / Regen

und Hagel-Wetter/ Krieg und Verheerungen über das

liebe Getraidegebet/ ehe man Brod daraus backen kan.

Der Sonnen-Eintritt in die Jungfrau geschiehet den

z?> dieses Monats. Die merckwürdigste Tage und un¬

bewegliche Feste sind der 1. l>em Ketten-Feyer. 10.

I^ui-emius. Is. kjarise Himmelfahrt. 24. Larrkolo.
MXU5.

Tag
2

5

8

11

is

18

21

24

27

Sonnen Aufgang

4

4

4

4

4

4

4

5

5
6

Uhr 29

ZZ

38

4?

48

5?

59

4

9

is

Min.

Sonnenuntergang

7

7

7

7

7

7

76
6
6

Qoo

Uhr Zi

27
22

17
12

7
i

56

sl

4s

Min-

§.6. Die-
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§.6.
Dieser Monat soll von der Witterung folgende

Vermuthungengeben:
Weil sich dieser Monat bey seinen Ende zu dem

Heibstnahet/ so pflegt eine merckliche Veränderungdes
Gewitters/dem Aprillen-Wetternicht ungleich/einzusal-
len.

' Nach dem ersten Werthe! biß zur Mi tte des Mo¬
nats kommengeschwmde Herbst Winde / Lie vollends zu
verzehren pflegen / was vom Sommer noch übrig war.

Hie fallen die frischen Thau/ wovon das Obst und
andere Früchte reisten und abfallen / auch wurmstichig
werden. ^ -

Nach derMitte dcs Monats pflegen von der ruck
standigen aber mit einiger Kalte vermengten Warme/
Nebel verursacht zu werden/ welche den Tag offr zu emer
halben Nacht machen. ^ ^ .

So pflegen auch schwere Regen nur unterlaufen¬
den starcken Winden und etlichen Reisten zu kommen /
wovon alles Laub an denen Bäumen bleich und welck
wird / und abzufallen pflegt.

Gegen das Ende dieses Monats und den Anfang
des Herbst-Scheinsentstehet gemeiniglich eine feuchte
Luffr mit Winden abgewechselt/ die den Vortrab des
Herbsts macken.

Auch entstehen um diese Zeit viele ungesunde Nebel.
^>ein - Gärkner aeben Acbtuna aus die letzte

zween Tage dieses/ und auf die ersten zween oes Herbst
Monats / und urtheilen davon den folgenden gantzm
Herbst.

Dergleichen urtheilen die Bauers-Leute von den
Tagen Laurentiiund Bartholomai: So diese schön sind/
so hoffen sie einen schönen Herbst.

ROs-Anmerckungen.
H.cK^p.84. Die Witterungen von denen Som¬

mer Monaten. §.

von suoenäa, (vermehren) her-
^ komme/ davon besiehe unter andern Lckv^eäer.

. Inrrc>cl.s6)u8pubj.psrr.tpec.l'eÄ. l.czp. i.F. f.
Lc vecl^ Oviclii:

HanÄa vocanc ?arres, vc>-
canrur

lempla Lacerciomm Kcc.
Dieses ist gewiß / daß das Wort ^.uZukuz (so fern es
dem Kayser beygeleget wird) anders in Ansehung der
Rayserlichen / anders aber in Anjekung der
Regirung zu betrachten / in welcher letzteren Absicht sich
die Rom. Kayser mit Recht / Mlehrcr des Reichs nen¬
nen können, v. Nov. 1 l. pr. Nov. zo. pr. Lc l^ov. 110.

Die Wein - Garmer geben Ächtung auf die letzte

Das I.XXXV. Aapitel.

Die Witterung von denen Herbst-Monaten.
Innhalt.

§. l> Der Monat Leptemder sammt darinn einfallendennc>a>o^utumnittt, unbeweglichen Festen und I'»bellen oes
Ans-und Untergangs der Tonnen. H.2. Witterungen und
Muthmassung vonkünsstlgen.h.z.4-?.6. DiebeedeMo-
nat Ottober und November sammt zukommenden l'abcllen
Anmerkungenund Bauern - Reguiu.

§. 1.

Der Herbst-Monat (September)
hat zo. Tage.

Jeser ist desSommers Ende und desHerb-
^)"stes Anfang. Es hat aber der Herbst bey

denen Teutschen seinen Namen von der
Herbigkeit / weil er herbe und der Gesund¬
heit des Leibes sonderlich zuwider ist. In
Lateinischer Sprache heisser er /^urumnus

vom vermehren/ (^.urumnui.ab suZen^o) weil er nicht
allein die Scheunen mit Getreyd/ die Keller mit Wein
und Bier / und das Haus insgesammt mit allerhand
Früchten / Aepffeln / Birn / Nüssen und dergleichen / wie

der vorhergehende August. Monat das Feld füllet / son¬
dern auch dabey viele gefahrliche Zufallevermehret. Sei¬
nen Anfang nimmet er/ wann die Sonne ungefehr den
zz dieses Monats in das Zeichen der Waag eintritt / und
damit zugleich die andere'Tag-und Nacht-Gleiche(S^ui>
noÄium aurumnale) macht. Hie nehmen die Nachte zu/
die Tage hingegen ab / biß an den winterlichen Sonnen¬
stand! (8olkirium brumsle.) Gleichwie nun die Schwal¬
ben und andere Vögel/ so die Winter-Kalte nicht erdul-
ten können mit ihrer Ankunfft des Frühlings / also sind sie
mit ihrem Wandern des Herbstes Vorboren/denendie
Störche zum allere- sten vorzugehen pffeczen. Der erste
Herbst-Monat wurde von denen alten Romern 8eprem>
ber genannt/weil er der siebende vom Klsrcio angerech¬
net ist / welcher Name biß aufden heutigen Tag in der La¬
teinischen Sprache behalten wird. In der Teutschen
Sprach hat ihn Kayser Carl der Grosse den Wirmonat
geheißen. Jetzt Heisset er der Herbst-Monat / dieweil sich
der Herbst angezeigter Massen mit ihm anfanget. Die be»
kanntesten Tage und unbewegliche Feste sind der i. Kgi-
ciius. 8 Maria Geburt. 17. ^.smperr. 21. klarrtiXus.
29. klicksei.

i Tag Sonnen Aufqang Sonnen Untergang
2 s Uhr 2oMin. 6 Uhr 40 Min.
5 s —- 26 — 6 — Z4 —
8 s —' Z2 — 6 — 28 —

11 j. __ ^ 6 — 2Z
is 5 — 4z — 6 — 17 —
18 5 — 46 — 6 — 11 —>
21 5 — s4 ^ 6 — 6 —
24 6 — O — 6 — <z —
27 6 — 6 — 5 — 54 —?o 6 — 11 — 5 ^ 49 "

§.z. Belan,
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§. 2. Wann die Vögel vor Wclioclis nicht ziehen / so
Belangend die Witterung / so giebst dieser Monat wird vor Weihenachten kein harter Winter vermuthet/

folgende Vermuthunqen: wohl aber hat man sich eines gemäßigten Wetters zu ver-
Der Ansang desselben bringet Menschen und Vieh sehen,

böse Dünst und Nebel. Deßgleichen vermuthet man auch vom Regen an
Der Fortgang giebet frische Thau und Reiffe/sodas KKcKselis.

Laub von denen Bäumen abwerffen/unddieKrafftder Wanns die Nacht vor klicksclis hell ist/so soll ein
Krauter in die Wurtzel zurück treibet. hefftiger kalter Winter folgen.

NachderMittekommenzuZeiteneinwenigwarmeSo die Reiffen zeitlich vor Vlicksclis kommen/so
Regen / aufwelche dürre Winde undLüffte folgen / wor« sollen sie langsam nach Walpurgis kommen,
aus eine unlustige und faulichteLufft entstehet.

Im letzten Vierthel entstehen böse Nebel/ Gewölck §- Z«
Mer Wein-Monat (OÄober)

amTage Lsillü in die Brunst tritt/mit solchen soll er nach
vier Wochen wiederum heraus tretten. ^ .. ,

So der Hirsch etwas langsamerm die Brunst tritt/ Der Helllose Käpser vomm-nus hat diesen Monat
sosolls ein Zeichen seyn/ daß es langsamer Winter wer- eine Zeitlang nach seinem Namen genannt/ nachdem er
denwolle. aber ermordert ward/ hat keinKaysermehrbegehret/daß

So es ausMatthäi Tag schön ist / so soll solch Wet- man einen Monat nach seinem Namen nennen solle / weil
ter noch vier Wochen dauren. sie es vor ein unglücklich Omen oder Vorbedeutungge-

DieMen haben um ^ickaells aus denen leeren und halten. Dannenhero dieser Monat seinen vorigen Na-
nassenEich-Aepffelneines nassen / aus denen dörren und men OAoder. ausTeutsch der achte Monat genannt/be-
einaeschrumMenenaber / eines dörren Jahres und kalten halten / weil er vom Klartio an zu zehlen der achte ist. Kay-
Winters/einsonderlich Merckmahl genommen. ser Larolus k^asnuz hat ihn den Wein-Monatgenannt/

Wann die Cich-Aepffel früher als um kckckzelis, von der Weinlese/so in denselben trifft. Den ^ Tag des-
und in grosser Menge wachsen/so kommet ein früher Win- selben tritt dieSonne in das himmlische Zeichen desScor-
ter vor Weihenachten mit vielen Schnee. pions. Die vornehmste Namens-Tage und unbewegt-,

Donnerwetter um Mckaclis sollen grosse Winde be- cheFestesindder 4.krsl,cilcuz, i6.(Zaiius. lZ.^ucasdex
beuten. Lvangelik. 28.Limon und/uäaz. Zl. V^olttASng.

-v-

Ooo » Tag
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Tag t Sonnen Aufgang. Sonnen Niedergang./Z 6 Uhr 17 Min. 5 Uhr 4?Min. I6 6 2Z — 5 5? —
9 ^ 6 — 28 -- 5 — 52 —.

12 6 -- 34 — 5 —. 26 —
is 6 — 40 — s — »—
18 6 '— 4s '— 5 — 15 —21 6 — 51 — s — 9 —

! ^ 6 '— s 6 — s — 4
27 7 ^ i -- 4 — ^9

I Zv 7 " 7 4 sZ ^

§.4«
§. 5.

Der Winter-Monat (Novcm-
der-hat zo.Tage.

Dieser Monat wird in Latein der November, das
ist / der nennte »Monat von klattio an genennet. Bey de-

Von der Witterung dieses Monats ist zu vermu¬
then/was hie folget: ^ ^

In diesem Monat gehen wtlde Winde/ Regen/Kal¬
te/und Schnee durcheinander/allermeist im letzen Vier-
thel/ als um welcheZeit das Herbst-Wetter allgemach
winterische Art anzunehmen pfleget. ^

Gkan hat offr erfahren / daß in dem folgenden Win- nen Teutschen heissct er der Winter-Monatnichtdaß ee
ter das Wetter so offt ausgehet/ als viel derselben Tage den Winter anfanget / als welcher erst / wie hernach an-
geMet werden von dem ersten Schnee/ der fallt/biß zu gezeiget wird/im Christ-Monat den Ansang nimmet/son-
dem nächst - könfftigen neuen Mond. Das Gegentheil dem weil er / sonderlich gegen das Ende / das Feld gantz
aber würde man / so nmn daraufmercken solte / vermuthe winterisch machet. Wie^vcnrinu; in demviertenBuch
lich eben so offt erfahren. ^ seiner Bayri;chen Jahr-Bücherberichter/ister von Kay-

Wann viel Eicheln und Bücheln gerathen / so foll ser Larolo der Wind Monat genannt / weil sich
ein harter Winter mit vielen Schnee folgen. gemeiniglich starcke Winde in demselben erheben. Der

Wann man die Schafe zu Abends mit Gewalt fort Sonnen Eintritt in das Zeichen des Schützens aeschiehet
treiben muß / so solls Regen oder Schnee bedeuten. gemeiniglich den dieses Monats. Die benahmre Tage

Das übrige/ so in denen so genannten alten praLri- und unbewegliche Feste sind der i. Allerheiligen. /
ken angeführet wird/ istso voller Supertticion und Aber- rinus Bischoff. 19. Elisabeth. 25. Cachanna. zo. An-
glaubens / daß mans auch zu erschien Bedencken tragen dreas.
solle.

! T«g l E

5 ' 7

Tag
2
5

811
14
i?2O
-3
26
2?

Sonnen Ausgang.
12Min.
^7 —

Uhr
Sonnen Niedergang.

7
7
7
7
7
7
7
7

22
27
ZIZ6
40
44
48
sl

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Uhr 48Min.
4?
?8
ZZ29
24
20
l6
12
9

§. 6.
Von der Witterung ist nachfolgendes zu mercken:
Dieweil der Sonnen Warme mehr und mehr

schwach wird / die Kälte hingegen eindringet/ so wird die
gantze Natur in der Ruhe gefunden / und ist dannenhero
jetzt die verlassenste Zeit.
Die nachfolgende Bauren - Reguln beruhen auf

lanter Ungewißheit.
Ist es auf Martini Tag naß und gewölckicht/ so fol¬

get ein unbeständigerWinter.
Ist es aber hell und klar/so folget ein harter Winter.
Jsts aber neblicht/ so soll auch dergleichen Winter

folgen.
Wann man am Andreas Abend nach der Sonnen

Untergang / da der Mond am Himmel stehet/ ein Glas
voll Brunn-Wassers geußt / und das Glas in der Nacht
überlaufft/ so soll cm nasser Winter und Sommer folgen:

So sich aber das Wasser nicht ergeußt/. so soll ein
Winter und trockner Sommer folgen.

Die Bauers-Leutehauen den i.l^ovembr. aus ei¬
nem Eichen- oder Buchen-Baum einen Span / ist er inn-
wendig trocken / so vermuthen sie einen gelinden Winter/
ist er aber feucht und safftig/ so besorgen sie sich eines har¬
ten Winters.

Das Brusi-Bein an der gebratenen Gans / so es
braun ist/soll Kalte / so es aber weiß ist / viel Schnee be¬deuten-

Allerheiligen bringet noch ein kleines Sömmerlem
von einigen Tagen.

Wie der Wolffs-Monat(dernach derBauren-
Rechnung allezeit drey Tage vor Martini angehet) wit¬
tert/also soll auch der Mertz wittern.

Wie sich die kruma/ das ist/ der 24. Tag dieses Mo¬
nats anlasset/so soll der gantze Winter durch beschaffenje»n.

Das
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Ba6 ^ XXX VI. Aapike!.

Die Witterung von denen Winter- Monaten.
InnlM'

§. i. Der Monat vccemder, sammt darwn eintrettendcn8ol«
/iitio KruMsIi, unbeweglichen Festen , Tabellen der Tag«
und Nachr« Länge. h. 2. Vermuthlichekünsscigc Witte¬
rung. §. z.4.5.6. BcedeMonate ^nuarius undk'ebruz»
riu, sammr ihren Anmerckungcn/Tabellen und vermuihli«
chcnWirrerungcn. §.7. Schließlich? Anweisung/wiebey
der Haushaltung ju verfahren / wann die SasJahr durch
vorher angezeigte ungewisse Vermuthungen der Witterung
etwa» änderst oder gar wiedrig ausfallen / und wie man sich
alsdann in die gegenwärtige Zeit und Witterung ju beque¬
men habe.

§. 1.

Der Khrist-Monat December
hat zi. Tage.

>Jeser Monat ist des Herbstes Ende / und
desWinters oder letzten Jahr-Theils An¬
fang/ da die Sonne in das himmlische Zei¬
chen des Steinbocks tritt / welches den
ztz dieses Monats um geschiehet.
Hie fallt der winterliche Sonnen-Stand

(5o!liicium brumme) ein / da die D hinunter gegen Mit¬
tag zu gehen aufhöret / und sich wiederum allgemach ge¬
gen Mitternacht erhebt : womit der kürtzeste Tag allge¬
mach wiederum zu-dielängste Nacht aber abnimmt. In
Latein wird er Oecemder, das ist/der zehende Monat vom
kvlsrcio an zu zehlen/genannt. Die Teutschen haben ihn

5

aufKaisers Larott kl. Anordnung den Hilic- oder Heilig
Monat genannt / weil die heilige .^ävenr-Zeitund Ge¬
burt unsers allerheiligsten Seeligmachers JEsu Christi
heilige Gedancken in demselben erfordert. Heutiges Ta«
ges wird er von dem H. Christ-Fest / so die Ch-istliche
Kirche in demselben seyerlich begebet / der Chr/st- Monat
genannt. Die merckwürdigste Tage und unbewegliche
Fe^te sind der 4.öarbgrs. 6. t^icolzus. z. >1griz? Em-
pfangniß. lz.I.ucia. 2l. I'komzz. 25. DasFest dec
Geburth Christi. 26. 8.8cepk»nus.27. ^oksnnes dex
Evangelist.

Tag Sonnen Aufgang Sonnen Untergang2 7 Uhr 54 Mm. 4 Uhr 6 Min.
5 7 - 57 4 3 —
8 7 - 59 — 4 — I —

11 8 - 1 —> Z — 59 —
8 - Z — 3 57 —
8 - 4 3 — 56 - j!9 8 - 4 -- z 56 -22 8 - 5 — z — 55 -

2s 8 4 — 3 56 -
28 8 - 4 — 3 — 56 -
ZI 8 ^ Z Z — 57 - I

§. 2.
Von der Witterung dieses Monats pflegen nach¬

folgende Vermuthungen gemachet zu werden:
Oos 3 Gelin-
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Gelindes Wetter um Weihnachten ist ein Vor¬

bote/ daß die Kälte lang hinaus wahren werde: das ist/
wanns nicht vorwinterr/sowinterts nach.

Je naher das Christ-Mdem neuen Mond zufallet/
jehartersJahr soll hernach folgen / so es aber gegen dem
vollen und abnehmenden Mond kommet / je geschlachtet
und gelinder es seyn M.

Die Fischerhaben von der Hecht-Leber dieses Merck-
mahl / welchesMlichgenau eintreffen soll: wenn diesel¬
be gegen dem Gal/en-Bläslem zu / das ist / zurück breit/
der vordere Theil aber spitzig und schmal sey / so bedeute
es einen langen und harten Winter.

So es in diesem Monat donnert / solls das Jahr
Viel Winde haben.

Wann der Tag beginnt z» langen/
so kommt die Kält gegangen.

Was im übrigen der Christ Tag / nachdem er auf
dieWochen-Tage fallt / vor Bedeutung geben soll / sol¬
ches alles ist insgesamt so ungereimt / und von derTaqe
Mahlerey so vezdachtig/daßes keinerErzehlungwetthist.

§. ?.

Der Jenner (^amisnus)
hat zi. Tage.

<?>Je uralten Römer haben das Jahr / wie zu mehrern
^mglen erinnert ist / von dem ^srrio angefangensol¬

cher Anfang aber ist nachmals verändert / und von dem
ersten Jenner genommen worden / wobey es biß anher
verblieben. Es Heisset aber dieser Monat in Lateinischer
Sprach - Endung ^snuarius, welches Wort einige von
dem Wort^anu». das ist/ eine Thür / seinen Ursprung
zuhaben vermeinen: dann wie man durch eine Thür in
dasHaustrette / also trette man auch durch den Jenner
in das Jahr. ^ Ander! führen seinen Ursprung von dem
jsno. einem Könige inkalien / den man als zwey- gesiAtig
vorgestellet. Vermuthlich haben die Heyden gehöret/
daß Noah die erste Welt vor der Sündfluth / und die an¬
dere nach derselben gesehen habe / woraus sie Anlaß ge¬
nommen / ihren^snum sowohl an dem vordem als hin¬
tern Theil des Haubts mit einem Gesicht zu dichten / oder
in der Thür des neuen Jahrs stehend ins vergangene zu¬
rück / und ins künffrigevor sich hinaus sehe. In der Teut¬
schen Endung heisser er Jenner. Der Kayscr Carl der
Grosse hat ihn in der TeutschenSprachdenWimer-Mo-
nat genennet / vermuthlichdaher / weil er unter denen
Winter-Monaten der mitteiste ist. Den dieses Mo¬
nats tritt die Sonne in das himmlische Zeichen des Was¬
sermanns. Die merckwürdiqste Namen und unbeweg¬
liche Feste sind hie der 1. das Fest der Beschneidung Chri¬
sti / das Neue Jahrs-Fest genannt. 6. das Fest der Er¬
scheinung Christi / der heiligen drey Könige Tag genannt,
iz.l^ilzriuz. 17./^nronius.19. kabian»!>eb»kisiz.25.
?suli Bekehrung.

Tag Sonnen Aufgang Sonnen Untergang
3 8 Uhr 1 Min. z Uhr xs Min.
6 7 " 59 — 4 — 1 —
9 7 -- 57 — 4 — z —

12 7 — 54 — 4 " 6 —

is 7 — si — 4 9 —
18 7 " 48 — 4 — 12 —
21 7 — 44 — 4 — 16 —

i 2? > 7 — 40 — 4 — 20 —
I 26 7 — Z6 — 4 -- 24 —
I 29 I 7 — Zi — 4 29 —

§. 4.

Was von der Witterung von gewissen Tagen auf
das gantze Jahr hinaus verkündiget wird / ist fast durch¬
gehend von Luperkicion und aberglaubiger Tagewäh-
lerey verdächtig/ das wahrscheinlichste ist nachfolgendes:

So der Winter und namentlich dieser Monat un¬
gewöhnlich milde ist / so folget nun balde ein guter Früh¬
ling und heisser Sommer.

Wann vor und in dem Jenner nicht viele Fröste
und Schnee kommen / so kommen sie gemeiniglich im
Mertzen und April.

§. s.

Der Hornung kebruai-ius
hat 28. Tage.

Jeser Monat hat seinen Namen vermuthlich von ei¬
nem heidnischenGotzen/dem?edruc>, der auch l'luro

geheissen/biß hieherbehalten / welchem zu Ehren die Hey¬
den zu Rom besondere Opfer/ genannt/ thaten/
und die Stadt mit anMndeten Wachs-Lichtern reinig¬

ten / damit die Seelen der Verstorbenen/ fo in des^ebrui
oder pluronis Gewalt zu seyn geachtet wurden/Ruhe er¬
langen mögte/?. Sonden wurde er auch (^»'nrilis ge¬
nannt. In Teutscher Sprache wird er derHornung ge¬
nannt / weil der Hirsch in demselben seine Hörner abwers«
fen/ und jahrlich neue erlangen soll. Drey Jahr nachein-
anderhat er 28.Tage / aber im vierten / welches allezeit
ein Schalt-Jahr ist / werden ihm 29. aus der Ursache/ die
oben angezeigt ist / gegeben: welche er zwar vor langer
Zeit alle Jahr gewöhnlich gehabt haben soll / aber die Rö¬
mer sollen ihm einen genommen/und dem ^uZutt-Monat/
welcher vorher nur zo. hatte / dem Kayser ^uZuKc» zu Eh¬
ren einverleibt haben. In diesem Monar ohngefehr den
rs tritt die Sonne in das Zeichen der Fische. Die be¬
kannte Tage und unbewegliche Feste sind hie der 2. kians-
Lichtmeß. 6. Oororkea. 14. Vslenrinus. 22. ?em
Stuhl Feyer. 24. kiarckiss. Gemeiniglich fangt sich
in demselben die Fasten-Zeit an: der erste Sonntag der¬
selben Heisset Humqusgeüms,weil er der fünffte Sonn¬
tag vor dem Nikons-oder Palm-Sonntage ist: gestal¬
ten auch der sechste 8exgßclima für 8excs, der siebende
SeprusZelima an stattTcprima, und der vierte (^uacitA.
kelims» an statt Quarts genannt wird.

Tag
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Tag Sonnen Aufgang. Sonnen Untergang. /
i

7 Uhr
27 Min.

4 Uhr ZZ Min. /

4 7 — 22 — 4
Z8 — k

7 7 — 17 — 4 ^ 4? —
10 7 —

12 —
4 48 -

IZ 7 " 7 " 4 ^ 5Z16
7 —

1 —
4 — 59 "

6 — ,s6 —
5 --

4 ^
22 6 — si — 5 "

9 ^2s 6 — 4s — s ^ is —
28 6 - 40 — 5 " 20 —>

§. 6.

Von der Witterung dieses Monats hat man viei
Anmerckungen gemacht/ wovon wir nur dieicmge/ dannn
noch einige vernunfftmassigeWahrscheinlichkeit zu finden
seyn mogte / bemercken.

Es pflegt jetzt noch starcke Kalte zu geben nach der
alten Regel: Auf Lichtmeß haben wir den Winter
gewiß.

Mattheis brichts Eiß/findter keins/so macht er eins.
Aus unzeitige Warme pflegt gem einiglich eine rauhe

Kalte zukommen.
Wann die gefangene Vögel gar fett sind / so soll es

Schnee und Kalte bedeuten.
So lang die Lerch vor Lichtmeß singt / solange soll

sie hernach schweigen. ^
Wanns auf Lichtmeß-Tag bell und schon ist / so blei¬

bet der Dachs im Loch / denn er spüret / daß noch Winter-
Kalte vorhanden ist: wann aber das Wetter ungcstümm
mir Regen und Schnee vermenget ist / so kreucht er her¬
vor / und fürchtet keinen Winter mehr.

§. 7»

Wie diese Gewitters-Vermuthungenin der Haus¬
haltung zugebrauchen / und nutzlich angewendetwerden
sollen / davon hat der Hausvatterkeiner weitem Anwei¬
sung nöthig / als daß er bey seinen Feld - und Gartenar¬
beiten und insgesammt in allen übrigen vorzunehmenden
Geschafften / die ausser Hauses entweder im Regenwetter
oder Sonnenscheine verrichtet werden müssen / die/eni-
gen Vermuthungen / die er hie zusammen gerragen/ fin¬det/ gegeneinander vernünfflig überleget: und sodann

im Namen GOttes seine vorhabende Arbeit hiernach an¬
stellet. Wo er nun die Vermuthungen seiner verlangten
Witterung entgegen zu stehen finden solte/ daß er an start
des Sonnenscheins Regenwetter zu besorgen harte/so ist
ihm am sichersten gerathen / so er sich in dieZeit beque¬
mend / seine Verrichtung lieber biß auf bessereVermu-
thung aufschiebet / als denenfelben gerade entgegen alles
wager: Es wäre dann / daß die Umstände der Zeit/ oder
sonst ein anderer augenscheinlicherNothfall/ fo dazu käme/
dißmahl etwas zu wagen erforderte / und so ers nicht wa¬
gen / sondern mit der Arbeit biß zu bequemer und gelege¬
ner Witterung warten wolte / der Schade durch solch
Verweilen eben sogroß/wo nicht gar noch mißlicher zu be¬
sorgen seyn müste / als wann er sie bey ungewisser Witte¬
rung verrichtet hatte: indem sich dieselbe von einer von
ohnsehr sich findender Urfach wieder alles Vermuthen
andern / und dem Vorhaben bequem und diensam in einer
Nacht werden kan. Bey dieser Ungewißheit aber würde
es einer Haushaltung sehr vertraglich seyn / wo der Haus«
vatter allezeitgewisse Arbeiten / die unter dem Dache ge¬
schehen können / im Vorratb zu haben bedacht ist. Sol¬
chem nach schliessen wir diese bemerckte Vermutungen
mit des klugen Haus-Lehrers Erinnerung in seinemHaus,
Buch c. i6.19. WasGOtt rbun will / das siebet nie»
mand/ und das Wetter / so vorhanden ist / mercket kein
Mensch / und er kan viel thun/ daß sich niemand versiebet:
daß auch daher der berühmte^stfnl rkowm«us
8cukeru5, der doch von dergleichenWetter proHiostic
viel halt und schreibt / gleichwohl den Rand des Blats/
auf welchem die Witterung und andere in

denen Calendern stehen/ das Lügen Feld schon langst
genannt hat.
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on dcrMmcht- und Unfruchtbarkeit des Mahrs.
Das I-XXXV1I. Kapitel.

Ob die Mur an ihren Krässten durE das Alter abgenommen/
und schwächer worden?

Innhalt.
H. 1.2. Alte und neue Kloben über die abnehmende Krafften des

Erdbodens und der Natur / sowohlen das Wachsthum als
die Gebäude und darzu gehörige ^sterislien betreffende/
§. z. verursachen entweder allzu sorgliche oder nachlässige

Hausvatter. 4. Kräffte der Natur durch den Fall derersten Eltern geschwächet/ sokherUuch wird durch immer
mehr auSbrechende Sünden der Menschen vermehret/indem
die Kreaturen der Laster »vollen Welt wieder ihren Willen
und mitSeuffzendienen müssen/ GOtt aber erhalt die Na¬
tur bey ihren anerschassenenKrafften/ und lasset unserem
Erdboden so wenig als denen grossen himmlischenCörpern
etwas an seinemVermogen abgehen. H.^.Dahero angeregte
Klagen ohne Grund sind / und der Christliche Hausvatter
die Ursachen der unkrasstigen Natur seinem sündigen Leben
beyzumessen / und sie durch ernstliche Besserung abzuwenden
hat. H.6. Ruchlosen Gemüthern aber/welchesolche treu»
Uche Vermahnung in den Wind schlagen sollten/ wird gleich¬
wohl vernünsstig zu bedruckengegeben / daß der Abgang mit
UnrcchtderNatur/ welche annoch/ wie vom Anfang/nicht
geringereAnzahl Menschen und mit mehrern Überfluß un¬
terhält / zugeschrieben wird; §. 7. Sondern vielmehr der
Ungeschicklichkeit / wormit der Feldbau / die Viehzucht und
das Bauwerck geführet/ und deren Besorgung mehrerNthcils
dem untauglichsten Gesinde überlassen wird. §. 8. Da in¬
dessen manche leichtsinnige Hausvatter lieber der Truncken-
heit/Geilheit und andern unordigem Leben abwarcen/ bey-
zumessen sey. h. 9. Folgen etliche absonderliche Erzehlun-
gen der Fehler/ weiche heutigen Tages in Bestellung der Fel»
der / Wiesen / Viehzucht/ Obst - und Kuchen-Garten/äugen-
scheinlich begangen werden. §. lo. Die unbillige uiid schäd-
licke Verachtung des Bauern-Lebens ist grösten theils an
Eingangs erwchnten Klagen Ursach. h. l 1. Worinne heil¬
same Verordnungen der hohen Lands «Obrigkeiten wohl die
beste und nachdrücklichsteVtrmitlelungju thun vermöchten.

§. Z.

«Leichwie nicht zuzweiffeln/ daß dieFrucht-
und Unfruchtbarkeit des Jahrs an der
Witterung / nachdem dieselbe entweder
zutrag - oder schädlich ist/ hange; alfo ha¬
ben wir diese beede Abhandlungen nicht
trennen / sondern in der Ordnung aufein¬

ander folgen lassen / und was der Hausvatter aufs künff-
tige davon vermuthen könne / ebenfalls bemercken wollen.
Wir bedingen aber auch hiebey abcrmahl / daß wir alle
diejenige Vemerckungen / die wir nicht besser als einen
offenbaren Aberglauben halten können / viel lieber unbe-
rühret lassen wollen / als daß wir den Hausvatter in der
Haus-Wirthschasst irre undzweiffelhafftig/ oder gar al¬
lerdings in Angst und Kummer setzen sollten. Die k.ubriL
aber dieses Capitels achten wir aus denen Ursachen / die
hernach folgen werden / einer ausführlichen Betrachtung
so viel mehr würdig / so viel mehr dem Hausvatter hieran
gelegen / ader weniger und sparsamer in allen Haushal¬
tungen / so viäderen beschrieben sind / davon zu finden ist.

§. 2.
Es ist aber die vorgebrachte Frage nicht allererstge¬

stern und ehegestern aus die Bahn kommen / sondern es
Kat der bekannte und in der Haushaltung wohl erfahrne
I^umuü Lolumella bereits zu seiner Zeit/bald nach der
Geburt Christi/in der Vorrede über seine Bücher vom

Ackerbau/vermeldet/ daß man in derStadtMom bald
über die Witterung / bald über die Unfruchtbarkeit des
Erdbodens klage: als hätte der Erdboden gleich einem
veralteten Weibes-Bilde seine Gebär-Krafft und einge-
pflantzteTrachtigkeit verlohren / und sich fast ausgerra-
gen. Solche Klage wahret noch biß auf den heurigen
Tag/ so gar / daß einige zu behaubten sich unterstehen/ daß
bey ihrem Gedencken die Fruchtbarkeit der Felder um ein
so merckliches abgenommen / daß das dritte Theil jetziger
Zeit davon ausbliebe. Die Witterung sey nicht mehr so
ordentlich wie ehedessen/derSommer gleiche dem Herbst/
dieser aber sey dem Winter ahnlich. Die Beume / die vor
altenZeiten in die Höhe gebracht waren / ließen an ihrer
Trächtigkeit um ein merckliches nach ; die jungen Peltzer
aber waren schwerlich mehr in die Höhe und zum frischen
Wachsthum zu bringen: Die Bienen trügen nicht mehr
wie vor diesen ein: Kalch und Sand habe seine Krafft so
gar verlohren/ daß kein Gemäuer/ so man jetziger Zeit auf-
führete/ nur einigeJahr unter freyem Himmel im Gewir-
ter halten wolle / da man hingegen sahe / wie die alten ru-
clers und Gemäuer / die schon etliche Jahr im Gewitter
ohne Dach gestanden / so fest aneinander hielten/ als wäre
Kalch und Sand in ein Stuck zusammen gewachsen /und
was dergleichen Klagen mehr sind / diehieallezuerzehkn
der Platz zu enge werden solte»

§. 5.

Nachdem aber diese Klagen in der Haußhaltung
auf eine oder andere Seiten mißbraucht werden mögen:
Denn da einige Haus-Vatter durch ihre übermässigeBe-
mühungen und sauren Schweiß der Krasstlos geachteten
Natur zu Hülffe zu kommen sich bemühen/ und auf eine
angstliche Sorge und kümmerliches Grämen alleslegen/
so werden anderseits Gemüther von liederlicher und nach¬
lassiger Art die Hände drübergar steckenlassen / und die
Arbeit verlohren achten: Darüber aber jene sich sowohl
an dem Schöpffer/ der die Natur krafft seiner allmach¬
tigen fortwärenden regenden Krafft / wie hienechst bewie¬
sen wird/ erhält durch Mißtrauen und Unglauben/ als an
sich selbst und ihrer eigenen Gesundheit durch angstigliche
Bauch - Sorge und unnöthiger Abmattung ihrer Kräff¬
te und Gesundheit unverantwortlich versündigen: Die¬
se aber ihre Haushaltungenzu deren augenscheinlichen
Schaden und Nachtheil liederlich obenhin und nachlässig
führen: So ist nun angezeigter Massen zu untersuchen/
ob solche Beschuldigungen der Natur in der gesunden
Vernunfft und unbetrieglichen Erfahrung gegründet/
oder ohne Grund mit Unrecht geführer werden.

§.4-

Ordentlich aber und gründlich zu handeln/fo be¬
mercken wir vorab unterschiedlicheSätze/welchezu unsern
Schluß den Grund legen können: Erstlich weil man aus
der Offenbarung des Göttlichen Worts weiß/ daß der
Mensch durch seinenAbsall vonGOtt unter den Fluch ge¬
fallen: so ists nicht änderst als ein Stuck dieses Fluchs

anzu-
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anzusehen / daß die Natur / ob sie schon an sich in ihrer Schopffer zu deren 5raMgen Erhaltung selbst in seinen
angeschaffenen Kraffr und Vollkommeicheit geblieben zu Wort verbünölich gemachr/wann er zum Exempel nach
seyn geachtet wild/dem Menschen ihr Vermögen gleich- der Sündfiuth die die gantze Natur verkehrt und krafft--
wol nicht so erzeige/ als geschehen wäre/ wo er mit denen losgemacht zuhaben schiene/den neuen Seeaen über den
übrigen Geschöpssen in Stande seiner Schöpffung be- Erdboden spricht <Zen. 8.22. daß so lange die Erde siehet
standen wäre. Dann da Adam das Paradiß mit Lust nicht aufhören solle / Saamen und Erndre / Frost und
gebauet/ und die Erde ihr Vermögen freywillig gegeben Hitze / Sommer und Winrer / Tag und Nacht. Wos
hätte / ist er nach dem Fall zur Arbeit verdammt/ daß er bey wir hie beyläuffig mercken - Daß sich von denen grös-
im Schweiß des Angesichts sein Brod essen / und was sen himmlischen Cörpern auf die gantze Natur in denen
er von demAcker gemessen will/mit saurerA^bett gleichsam kleinern Geschöpffen dieser vernünffrige Schluß niachen
erzwinge muß/wie es dan sogleich nach dem Fall hießen, lasse: Daß / weil der Schopffer dieselben in ihren Krasse
z. 17.Verflucht sey der Acker um deinetwillen/mitKum- tenbißhieher erhalten/ er auch die kleinern inihrenWür-
mersolr du dich davon nehren dein Lebenlang / Dorn und ckungen und Krafften erhalten habe / so gar / daß es ge¬
Disteln soll er dir tragen. JmSchweiß deinesAngesichts wisser als eine blosse Vermuthung anzunehmen ist / daß
soltdu dein Brod essen.Undnichtlange daraufim 4 Lsp. seither der Schöpffung auch nicht ein einiger Tropffen
v. i2. Wann du den Acker bauen wirst/ sollerdir fort Wassers verloren und zu nichte gegangen/ ohngeachtet
sein Vermögen nicht geben. Also ist dieFrage hie nicht da- soviel Millionen Creaturen dessen täglich so viel verzeh-
von / ob der Mensch die Krafften der Natur / so er' nicht ren/ und die Sonnen-Hitze davon gantze Bäche austrock-
gefallen wäre/ in reicherer Masse genossen hatte/dann hie- net: sondern vermittelst einer unaufhörlichen Lirculs-
von ist fogarkeinZweiffel/daßes auch zum andern aus rion der Natm zu seinen Ursprung gekehret/ da sonst das
dem Göttlichen Worte eine ausgemachte Sache ist/ daß Wasser von etlich tausend Iahren her um ein merckliches
dieser Fluch auch nach dem Fall so vielmehr gemehret hätte abnehmen müssen / deme aber die Erfahrung / weil
werde, als mehr der Mensch in die Ausbrüche der Sün- man dergleichen noch nie wahrgenommen/wiederspricht,
den / die von diesem ersten Fall ihren Ursprung haben/ fal¬
let/ sonderlich aber der Creaturen GOttes zur Schmach §- 5 .

SS ^ So demnach ob^hrte Klagen in der Erfahrung
Sünden willen / bald auf diese bald aus eine andere Art K b/ft-nden werden (w.e sie denn vorsichtig zu unter,
zurück ziehe/und seinen Seegen von einen Lande zum an- I aisoverhatti.) >0

dern wende. Welches unter andern so wohl aus denen A. )' ^ " ^ ^
Göttlichen Seegens-Verheissungen denen Gottsfürchti- ^ ^ ^^ s . Kraffnoo und
gengegeben/ und denen Flüchen denen Gottlosen ange- umuchtigwol0c:i-cye- ben so unrecht ryue / als wann
drohet Deur 2s dem'ick abmnebmen - Noch klärer man eine köstliche und krassnge ^veisc beschuldigen wol-
und nachdrücklicher lamct der ^. rt- ?l'.07 34 der te/daß sie ihren Geschmack und Krastte zu nehren verloh-
»MM bnd-rlich n!-.ckwüidiq K', weil «M eimm n>»> sie von emer Verderb,-n Inngen gekojiet und
in ück fruchtbaren Lande ausdrücklich aesaat wird/ daß krancken Magen genossen wud / welche doch
eUcht!"^
darinnen gewohnt. Gestalten auch zum dritten aus der kemcm srunbi.u^ und
Offenbahrungdes Worts Gottes offenbahr und be- . ^ ^
kanntist/ daß alle Creaturen nach demFallals unter ei- ^ 1?^^^ hwn-.en
nerLafi seuffzen und sich ängsten/ daß sie der Eitelkeit wie-
der ihren Willen unterworffen seyn / und denen Gottlo- ^^.l'^! v! ^
sen dienen müssen/ da sie vor der Sünde dem Menschen
mit LlN? ^renwi//lii bedienet k>ätten Denk? »blcbon die ?»atnr an ihni unklaf^tig machen, un^ ^ a> auf o foi t
C. -Ären die mr »er- s°l-b- Hlnde. nüß an« d-mWeq- durch cm bMertlges Le-

b-n'aumtt^-rd..u„schu.d^
bel/sondern eine qewlsse Warheir sey/ bezeugt der H. A- 3 us beschiildigen wU.
postel aus einer Göttlichen völligen Gewißheit k-om. z, ^ ^
2:. Alfo niögen wir uns die Sonne vorstellen / daß sie
seufftze / wann sie ihren herzlichen reinen Schein / zu so Dieweil aber unchristliche und ruchlose Gemüther
mancher Boßheit und Unreinigkeit in der Welt leihen diese Betrachtungen/welche allein vor Christliche Gewift
muß; Die Erde : wann sie so manchen Laster-Balg senhaffte Haus-Vattergehören / etwan gar nicht verste-
nehren und tragen soll/ den sie lieber verschlingen wolte. u. hen/ oder wohl gar aus dem Sinne in den Wind schla¬
ff. Sv groß aber nun der Unterscheid ist unter einen gen und verlachen mögten/ so geben wir denenselben nach
willigen und gezwungenen Dienst/ also ists auch mit dem dem Begriff ihrer Vernunfft zu bedencken : Erstlich :
Dienst ver gantzen Natur und Creatur bewandt: sowil- Wannssich in der Erfahrung wahr befinde/daß dieNa-
liger dieselbe dem Menschen mit ihren Vermögen dienet/ tur an ihren Kräfften vorgegebener Massen abgenommen
so viel milder und reicher sie sich demselben in ihren Kräff- hatte/ solche Klage aber bereits zu des Lolumellzc Zei¬
ten äussert / und ihm dieselbe zu gemessen giebt. Zum ten obbcrührter Massen geführt worden / und von solcher
vierdten setzenvsir als bekannt: Daß der Schopffer in sei- Zeit bißher mit Grunde der Wacheit mehr und mehrab--
ner allmächtigen Krafft/ die die gantze Natur trägt und genommen hätte/daß dann daraus nothwendig folge mü-
kraffriglich erhält / noch nie Krafftlos worden. Hievon ste/daß der Natur Kräfften jetziger Zeit dermassenausge-
zeugen nicht allein die grösseste Geschöpffe am Himmel / schöpfst seyn müsten/ daß die Jnnwokner desErdbodens/
an denen man biß hieher die geringste Änderung noch nie (derer Zahl/wo sie des Lolumel!« Zeiten nicht übertrifft/
wahrgenommen/ sintemal sie ihren ordentlichenLaufs doch denenselben gantz gewiß gleich seyn wird/)l'hreUnter,
nun von etlichen icno. Jahren her ohne die geringste Haltung davon nicht mehr haben könten: Weil aber die
Verruckung gehalten - sondern es hat sich auch der jetzige Welt bey allen ihren Klagen/die sie über die küm--
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merlicke und nahrlose Zeiten führet/gleichwol in Speise/ ein Schurfeln und Scharren/ als ein Ackern nemm.
Tranck/ und prächtiger Kleidung ein solch clelicares Leben Nach verrichteter Saat hatten die alten Bauren dkführet/ daß man vor etlichen hundert Jahren von solchen groben Schrollen zerschlagen /und mit der Egen so gleich
Überfluß nichts wüste / so muß folgen / daß die Natur sol- gemacht/ daß man kaum gespürt/ wo der Pflug geführt
ches alles in solchen UberM mitzutheilen noch Kraffte worden ; heut zu Tag aber sehe man manchen Acker so
genug haben müsse. voll mit groben Schrollen / daß man kaum spüre/daß eine

/. 7. Ege ausdem Acker gewesen: Unsere Vor-Eltern hatten
die verwildete Orte und öde Platze zu Aeckern gemacht/

Zum andern wäre zu untersuchen / ob nicht des die steine weggeräumt / dasHsltz und Buschwerck ab,
Haus-Vatters eigene Ungeschicklichkeit selbst dieser Kla- gehauen und ausgeraittt/ die alte und verwasete Felder
gen nächste und eigentliche Ursache sey? Dann da vor- wiederum erneuert und frisch gemacht; heutiges Tages
zeiten die geschickteste Leute zum Feldbau / worüber das lasse man offt das gantze Feld verwilden und zur Wüste-
meiste Klagen gehet/ gebraucht wurden/so werden jetzi- neywerden. Vor Alters hat man den Düng feinfeucht
gerZeit die alleruntauglichste Knechte dazu genommen / und safftig gebreitet und untergeackert/ damit er mit sei-
die weder dieBewandnüß der Witterung / noch die Ei- nev Feuchtigkeit das Feld fruchtbar gemacht ; heur zu
genschafft der Felder / des Saamens / noch die gelegene Tage lasset man den Dung auf dem Felde aus einer un-
Zeit/ wann jedes anzugreiffen / verstehen / sondern nur gereimten Einbildung im Winter durch die Kalte aus--
plumps-weise auf ein Gerathwol in den Feldern her- frieren/ im Sommer aber durch die Hitze ausbrennen/
um wühlen: Dabey es denn kein Wunder ist / so der daß nichts als ein dörres Stroh unter zu ackern übrig
Haus-Vatter vielmahl auf das Eis geführet und heßlich bleibt. So viel die Wiesen betrifft: So haben die Al-
betrogen wird. Dergleichen auch von andern Haus- tcn vorzeiten ihre Wiesen / sonderlich die etwan anHü-
Gefchäfften/als da ist die Viehzucht und nahmentlich das geln gelegen/mit Bachlein so sie von denen anstossenden
Bauen zu urtheilen ist / darum man/ sonderlich was das Bergen daraus geleitet / in dörren Frühling oder Som-
Bauen/betrifft/ der alten Vortheile sich zugebrauchen/ mer gewassert/ dieHügeln/ Ameis-Hauffen und Maul¬
vergessen/ andere aus der Erfahrung wiederum zulernn würffe eingeebnet/ mit Rechen alles unsaubere abgerecht/
ju sorglos und unachtsam ist/ sondern sich ausunverstän- Und was etwan sonst von starcken Platz-Regen darauf
dige Handwercksleute und liederliche Maurer verlaß geflössc worden/weggeräumt.Aus sumpffichren/nassen
send/ denenselben alle Arbeit anvertrauet. Wiesen aber haben sie entweder verborgene Rinnen oder

offene Graben geführt und gemacht/ und das Wasser al-
§» 8» so abgeleitet / auch sonderlich verhütet / daß die vorüber

^ ^ ^ und durchlauffende Bache von dem Gesträuch und der«
Gestalten dann ^ch ^ gleichen nicht aufgehalten oder ausgefchweller werdett.

dritten die Faulheit vieler Haus-Gatter hie billig zu Zeiger Zeit aber/ siehet man hin und wieder emMan-
Schulden kommt/ und von mehr ernannten . nene und verwachsene Graben / die dätM so bald es starcke
und v-rrone schon vorlangst bcschiiidlgtwordm/d^ Regen giebt/ ausiauffen/dle Wiesen Und das Futter der«
viele Haus - Varter m die Städte begeben/ Wuguni) aber bey solcher Nachlässigkeit der Feld-
Sicheln draussen lassen / mehr m denen Wem>chencken verwarloset worden/ was ists dadey Wunder / so es
und auf denen Dantzboden Mm denen ^embe^enund Viehzucht/ die daran hangt/ nicht fort will/indem
Feldern sich finden lassen/ ^.ag Und Nacht nut SMen/ von dem kotigen Futter erkranckt / oder doch
Schlaffen / Geilheit/ Trunckerchett und unor^igen L e- Nutzen den man vor Alters in Milch / Butter/Käse/
ben zu bringen/und bey NachlaMett und ^"lhett de- Wolle und andern mehr davon hatte / nicht mehr hat /
nen liederlichen Dienstboten alles überlassen/ undgchcn alle» meist wann die Untreu des Gesindes und die liederli-
lassen w»e es gehet / denen ein steissiger und emsiger aus- ^ Wartung desselben zusamt des Haus-Vatters Karg-
Vatter/was sie thun und lassen solten / selbst vorlchre.- und Geitz/ der dem Vieh das nothdürfftige Futter
den/ und wie alles und jedes zu gelegensamer Zeit ordent-- undSaltz schmälert/ dazuschlägt/ oder aber dieStalle
lich zuvernchten/selbst anordnen solle. so übel verwahrt und bedacht sind/ daß sie anvielen Or-

^ ken offen/ daß der Regen / Wind / Schnee / und Kälte
^ allenthalben durchdringt/Und der mehrers Theil leerste-

Es ist hie weder der Ort noch auch möglich/daß wir het/ oder sonst nicht besser als des äugise seiner aussiehet,
alle und jede Arten vom Unverstände und Nachlässigkeit Gehet man in den Obst - Garten / so giebts der Augen-
die in der Haushaltung vorzukommen pflegen/ und nach- schein/ daß sich die Baume in grosser Zahl von Grund
mals zu dergleichen Klagen Ursach geben / untersuchen und WurtzelN abgefault und abgestanden finden. Matt
könten; sondern nur einiger Haupt-Fehler zu geden- wird nicht wenig halb-verdorbene Beume; andere die
cken/soerzehlt?. Christoph Fischer im Andern Theil sei- zwar noch safftig/aber voll Wasser-undwilder Neben-
ms so genannten fleissigen Herrn Auges am 242. Blat/ Schweige antrUen. Die wenigsten sind ausgeschneiret
daß er die Ursach und den eigentlichen Grund warum der und gebutzt/ oder aufgegraben Und gedüngt worden.
Feldbau und Haus-Wirthschafft jetziger Zeit gegen un- Die meiste alte brandig / wurmstichig. Wenig junge
sere Vor-Eltern zu rechnen / so sehr ins Abnehmen ge- Beume werdennachgesetzt/ die noch vorhanden sind/wer,kommen/ von einem alten Bauren / der dem Grabe ziem- den nicht in acht genommen / sondern müssen verwilden.

mer arger würde. Vor Alters hatte man das Feld ausge/ettet wird. Wio man vor diesem die Larciobens-
wohl und zu rechter Zeit gebauet/die Wasen umgeackert/ (gesegnete Distel) pflankte / da siehet man jetzt
dieselbe wie auch dieSchrollen mit der Egen zerzerret/ scbadliche Fluch-Disteln und llnkraut. Weil dieses
und zerrissen/und also dieWurtzeln vonGrundaußver- abermal meistens von des Gärtners Unverstand und
derbt; heutiges Tageö könne man das ackern offt mehr Faulheit herrührt/ der seinen Hals lieber im Bier - Hause

als
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«ls die matte und duOge Gewächse lm Garten begeusst/ ihre besondere hatten / die auf die verthunliche
10 ifts abermal eine unverantwortliche Unbillichkeit/ die liederliche Haue-Vatter / Obsicht hatten/ und sie zur
unschuldige Naturöe/sen beschuldigen wollen/woran die Straffe zogen.
Unwissenheit und Nachlässigkeit die Haubt-Schuld
selbst hat. §. i r.'

§. 10. . Nach diesen Exempel würde es manchen Haus-
. ^ ^ ^ . Vattern zugleich zu sonderbaren Ruhm und ersprießli«

Weil aber die Verachtung des Bauren-Lebens als cher Aufnahm gedeyen/ wo sie die unnöthige und unM-
eine Haubt-Urfach dieser Unwissenheit und Nachlässigkeit ge Scham/ die sie sich aus einer ungereimten Einbildung
so tief gewurtzelt ist / daß es gar schwer/ wo nicht aller- von dem Bauern - Leben selbst machen / ablegen / sich der
dingsunmöglich scheinet/ dieselbe völlig auszuraiten/ Haus-Wirthschafft mit mehrern Verstände und Fleiß
wann auch noch so viel Haushaltungen als deren bereits annehmen würden. Den allerkrafftigsten Nachdruck
beschrieben sind/ beschrieben wurden. So ist keine Hoff- aber solle es zu eines gantzen Landes Besten geben/ wann
nung dieser Klagen abzukommen / wo man das Acker- die Landes-Obrigkeitgewisse und der Sachen verständi-
Werck mcht wiederum andern Wissenschafften und geund ersahrne Bediente bestellete/die das gantze Land
Künsten gleich und seinen Würden gemäß schätzen ler- jährlich beritten/ und auf die Haus-Wirthschaffren/ son¬
net/sintemal sich niemand einer Sache recht annehmen derlich den Feld-und Garten-Bau genaue Obsicht ha t-
oder darum bemühen wird/die er selbst so verächtlich halt/ ten/ und vermittelst ernstlichen Einsehens die nachlassige
daßer damit umzugehen sich schämet/ und zu großdün- zum Fleiß antrieben. Von solcher löblichen Verord-
cket. DermehrernannteLolumellshieltesschonzüsei- nung hat dasLand zuWürtenberg vor andern nicht al-
ner Zeir vor den grössesten Fehler/ daß/ da man in allen lein den sonderbahren Ruhm / daß daselbst gewisse soge-
Wissenschafften und Künsten / taugliche Lehrmeister er- nannte Feldstützler mit Eid und Pflichten beladen wer¬
forderte/ man im Ackerwerck/welcheder Weisheit gleich- den/die an allen Orten bey allen Arbeiten des Acker und
wol nahe verwandt wäre / weder Lehrmeister nochSchü- Weinbaues/wiedamit umgegangen werde/ acht geben/
ler fände. Denn es einmal nicht zu laugnen stehet/ daß und die Nachlassige zur Straffe anzeigen müssen: son¬
der gemeine Nutz keiner Handthierung mehr/als eben die- dern auch den sonderbaren Nutzen / daß es vor vielen
ser nöthig habe/auch kein Weg zum rechtmäßigen Reich- andern an Wein und Getreide gesegnet und fruchtbar ist.
tum zu gelangen / so unschuldig als eben dieser sey; denn Solcher Gestalt würden der obangesührten Klagen okne
da sonst die meisten Handthierungengemeiniglich mit Ge- Zweiffel weniger werden / und manches ?ekt unfruchtbar
winnsuchtigen unbilligen Vortheilvermengt sind / so kan gehalteneLanddasLoberlangen/welchesdertapffereKö-
derHaus-Vatteralldasjenige/ waser hie erlangt/als mg Klslimlls beydem Vslerio Vlsximo erworben.- daß
eine Gabe Gottes/ aus desselben milden Hand ohne eini- er das Königreich Numicken schlecht uns arm empfan¬
ge Gefahr sein Gewissen zu verletzen/annehmen: Wie gen/ aber trachtig und mit allerhand Früchten gesegnet
dannnichtallein Geift-undWeltlicheHistorienderer E- hinterlassen habe,
xempel voll sind / daß heilige und fromme Leute Z. E. die
Alt-Vätter sich von ihrem Feldbau und Viehzucht er-
nehret: Burgermeister und Obriste Feld-Haubrleute , ^
vom Pflug abgefordert worden : Kayser/ Könige und (Üap. 87. Ob die Natur M ikren KröNel!
Fürsten sich des Feld-Lebens beflissen / und diese Hand- durch daö Mer abgenommen. § 6. öc feczq.
thierung mit ihrem Exempel in Hochachtung gebracht. -
Der weise Gefatzgeber l-^curgus hat seinen Burgern alle der Nachlässigkeit und Faulheit des Gesindes
Gründe gleich ausgetheilet / damit solche Gleichheit zu ei- Llowohl als der Beambt'en/ so sie bey dem Acker-
ner Gleichheit im Fleiß des Ackerbaues Anlaß geben bau/ihrerHerzschaffrzumSchaden/ spührenlas-
mögte; die nachlässige und faule Besitzer mit ernsili- sen/ viel, aorsrs /urici. acl /. 5. l.ib. ?. csp. 2.
cher Straffe/ die fleijsigeHaus-Vatter mit Freyheiten ^6 §. i >. K.Lap.
und Privilegien angesehen / jedermann aber zum Fleiß ^?>Je Lobfprüche des Ackerbaus/ besiehe bey dem dtt'tl
aufgemuntert würden. Mermassen die Römer dißfalls ^ten Such Lsp. 2.5.2.

Das I-XXXVUl. Kapitel.

Was von der FruSt - und UnfruMbarkeit des Jahrs insgemein
das Jahr durch zu vermuthen.

Innhalt. des Jahrs verstehe / so hat er in diesem Stuck nicht we-
§.1. EinmHaus.Vatteristmercklich barangelegen/daß er von niger als in dem vorhergehenden von der Witterung ei-

Unftuchtbarkeit des Jahrs einige notkdürfftigen und genügsamen Vorbereitung nö-
Vermuthung zu schöpften wisse. §.2. Anzeigungen nnes 11m ^.'bnlicbkeit der Materien von der
gulenJahrs. h.z. Eines Miß ^akres, Theurung/ Ster« ry'g - UM ^eyniicyrur ve, marcrien von ver
bensu.a. ^.4. Ungründliche prognokic-» von Krieg/Auf. Theurung/Kranckhett/Vieh-SteMn / und andern

rühr und Ewdruch ftembder Vöickcr. dergleichen Miß-Jahrs Arten zugleich diensame Vermu-
§> 1. thung zu bemercken/ die bequemeste Gelegenheit sich hie

-AchdemeineHaus-Vatter inseinerHaus- hervorthut. Wir werden aber eben die Ordnung/ wie
Haltung um nützlicher und vorsichtiger bey der Witterung geschehen/beobachtend / anfangs die
Anstalt aufs künfftige ein merckliches da- allgemeine durchs gantze Jahr / hernach aber die beson-
ran liegt / daß er die Vermuthung von dere Vermuthungendie von denen Jahrs-Theilenund
künfftiger Frucht - und Unfruchtbarkeit deren Monaten insonderheit zu nehmen sind/ so viel deren

Ppp 2 auf
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auf einigen Grunde der Wahrheit und Erfahrung zu Die Regen / die in die Blühe einfallen / ertränkn
stehen vermuthet werden können/aufs fleissigste /jedoch in sie-mit allzuvieler Nasse/ daß sie nachgchends verdirb«
möglicher Kürtze und Enge zusammen sammlen/und dem- und abfallet.
nach auch hie alle diejenige Anmerckungen / die hie von Wann die Fische in grösserer Anzahl und Menge als
denen Mroloeis in ihren?roKnnsticis und prsKicen sonsten gerathen / soll ein gewiß Zeichen der Theurung
zwar in überhauffter Ich/ angeführet sind/ aber von la- ftyn.
cherlichen 8uperkirionen und Aberglauben mehr als ver- Viel Nebel und Reiste sind Menschen / Vieh und
dachtig gehalten werden müssen / wissentlich nach unserm bellen Feld- und Baum-Früchten unbequem.
Gewissen abschneiden und vorbey gehen werden- Die Jahre sind selten fruchtbar/indenen es viel/ offt

§. 2. und ungewöhnlich hagelt.
So ist nun insgemein ein gutes Jahr zu hoffen: Starcke / lang/ anhaltende Nordwinde sind allen

Wann alle vier Jahrs-Zeiten ihre rechte Eigenjchafften jungen Gewächsen / Bäumen und Krautern / und der
behalten. . . noch zarten Saat schädlich.

' ^ ° ' Wann die Bohnen übermäßig wachsen / und die
.Eichbäumeungewöhnlichtragen/so wird des GetreydS

Wann die Saat-Zeit trocken ist. ^ . desto weniger vermuthet.
Wann am Mandelbaum mehr Blühe als Blat- Frühe Saat betreugt selten / spate Saat aber be-

ter sind. ^ ^^ treugtofft.
Die mittlere Regen die aufdie Früh-Regen folgen/ Wann bey blühenden Getreyde allzu reissende

vor dem grünen und ausschlagen geschehen / waschen Sturmwinde gehen / und die Blühe vor der Zeit ab-
an der Saat/Weinstöcken und Bäumen den Unflat ab/ schlagen / so ist Mißwachs zu besorgen.
davon hernach alles frischer grünet und wachst. Wann das Getreyd in der Milch ist / und ein nasser

Wann die Ellern viel mnge Knospen haben. . Frost drüber gehet / so hat man offt viel Stroh / aber we.
Wann d,e Genisten oder Psrmnnen schön blühen, „jg Kotier zu hoffen.
Wann die Meer-Zwiebel,eme schone grosse Blum/ Wann eine gantze Gegend durch Schaur und Hagel-

welche die Blatter nicht bald hanget / hervor bringet. Wetter Schaden leidet / ft> folget Theurung: Ein schma-
Wann man an dem Nußbaum / so er erst blühet/ ler Strich aber trifft nur die es trifft / macht aber keine

mehr Blühe als Blatter sihet. Theurung.
Diß alles Mein fruchtbar Jahr bedeuten. Wann die Vögel die Walder ungewöhnlich verlas.

Wann die Nüsse wohl gerathen / so soll auch das und denen Dörffern und Städten in grosser Zahl zu
Getreyd seinen völligen Wachsthumerlangen. fliegen / so wirds als ein Zeichen künfftiger Unfruchtbar-

Mann das Kraut undGemüße »ollkommen wachst/ keit angesehen
und zeitlich reisten Saamen bringet/ so hoffen dieBauren Wann sich die Spatzen plötzlich verlieren/ und die
ein gut Korn Jahr. Vögel in der Lufft gar einen hohen Strich fuhren/o wer,

Wann die Rohrdommel zeitlich gehöret wird / so Sterbens-Lauffte vermuthet,
verhoffet man eine reiche Ernde. Wann die Lufft einen heßlichen sußelenden GeruchEs giebet Anzeigung von gesunder Lufft / wann die- giebet/so ist daraus abzunehmen / daß sie angestecketist/
selbe von Regen wohl gewaschen und geremiget / sich ohne ^nd eine ansteckende Seuche nicht weit ist.

brinaet die aesündette Lusst Wann man bey solchen stinckenden Wasser ein Ge-
schir: voll T.hau-Wasserö sammlet/ und der Hund/dem

ist ein warmes Jahr) Wonne-Jahr (das ist ein fröliches angche'cke^^ ^ ^^ ^
Jahr) Wann die Blatter vor der Zeit von denen Pfersich-

Äl>r!ubesoraen' und Nuß-Baumen abfallen/bedeutet Sterben.
Wann kein Jahrs Theil also geattel ist/ wie -S na- ^ ufSmb-n"^ ""-^^n>-!>n»il d>»

NachdenklemmPockenk«
fruchtbarkeit zu folgen / weil die Früchte weder ungehin- Wann d'e Sudwmde vielfältig ohne Regen we,
dert wachsen / noch unbeschädigt eingesammlet werden hen / und die Lufft dabey neblicht un^. dick ist / bedeutet et,

^^Anf^Ä^Knchibmkett folget gemeiniglich Um A VAl Msder Luffi lodl
fruchtbarkeit/ weil die KrässtenderAecker/Baumeund Aufl.^^5^ dieHundesehrra-
^?t >ein^öcke !iemlich vertebret/ wieder ruhen. send werden / folget osft eine .?!enfchen-Sucht.

Wann am Mandel- und Nuß-Baum mehr Blat- AufTheurung und Krieg folget offt ein Sterben/
ter alsBiühe vochanden sind/so besorget manUnfrucht- sonderlich wann der Wmter warm ist / und gar nichts
barkeit oder wemg gefrieret.

Wann viel Ungeziefer/Ratzen/ Mäuse/ Kröten/ Lang^andigeLomeren und viel feurige LusstMendrösche/ Flieam/ Bienfaltern / Kornwürme/ Mayen- sonderlich im Frühling / sind offters emes unglücklichen
Käser / Raupen / Heuschrecken / Schlangen / Eydexen/ JahrsVor boten gewesen.
Blindschleichen und dergleichenaus ihren Löchern hervor- Wann die Sonne etliche Tage nacheinander gantz
kommen / und sich mehr als gewöhnlich sehen lassen / so dunckelrothals durch einen Nebel scheinet/,-Mtan/daß
vermuthet man ein Miß-Jahr. die
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die Lufft gantz dick und mitDampffenangefüllet sey / da- und wegführen: Wann erschreckliche Erdbeben kommen/
von hernach KranckHeiten kommen. und Lomeren und unbekannte Sternenerschemen : wann

Nach der alten Bauren - Regul Heisset ein Koch- die Bienen miteinander heffrig streiten / und sich an Ortt/
Jahr / (das i/k/ ein nasses Jahr/) ein Noth-Jahr, (das wo sie sonst nicht pflegen / einlegenWann sich die Mäuse
ist / ein theure/Jahr) m Hausern und Feldern Haussen -weise sehen lasten / u,',d

AufErdbeben pfleget Pest zu folgen. dergleichen.Nachdem aber diese Land-Straffemilder?
Was aber von der Unfruchtbarkeit derer Schalk gleichen unvernünfftigenund zum Theil leblojen re^

Jahre gesaget wird / als ob in denenselben das Geflügel/ ruren in ihrer Würckung gantz keine Verbindunq m ha-
Hüner /Enten / Gänse und Kalber nicht gedeyen/ noch ben geachtet werden können / sondern von ve, nünffci-
diegepetzte Baume in die Hohe zu bringen seyn sollen/ gen aber mehrentheils Ehr-und Landgierigen unruhiaen
solches ist ein Gedicht / welches von der Erfahrung selbst Menschen herrühren: deren sich nachmals die hohe Hand
widerleget wird. GOttes aus einer heiligen und gerechten Vechangnus

, §.4° ^ der Menschen/und offtgantzer Lander Sünden und La«
Man pfleget auch von Kriegen / Aufruhr und Ein, sier zu straffen als seiner Peitschen und Werckzeuge ge¬

brich ftembder Volcker unterschiedliche progookica und brauchetso haben wir diß Orts / da wir von eitel natär/
Verkündigungen zustellen zumLxsmpel: Wann unbe- lichen Ursachen/denen einigerfreyer Wille etwas zu wür-
kanntefeltzame Vogel in andere Lander kommen/ wann cken/oder solche Würckung zu unterlassen/durchausnicht
ungewöhnliche und starcke Ergiessungen des Meers und zugeeignet werden kan / handeln / davon etwas weiters
der Wassergüssedie Felder und Wiesen weit und breit anzufügen / mit wohlbedachtem Vorsatz unterlassen,
überschwemmen / Hauser / Baume und Zaune ausreisten

Das I.XXX1X. Kapitel.

We Vermuthungen eines guten oder Miß-Jahrs von dem Frühling
und dessen Monaten genommen.

Innhalt. Mertzen-Donnerverkündiget offt ein fruchtbares

K° 1. Vermuthungen vom Frühling insgemein. §. 2. Jnsondrr- ^^/ nach .. ^unc,er

d-it°omM,röen. V-mApr-.. §.4. V»mMayen. GrünerÄrtz ^et ^
K. i. Das Wasser / so nach Mariä Verkündigung auf

^ der Saat stehet/ist derselben schädlich.
. Ann der ^ruhlingvon Warme m>d ^euch- Tieffe und lang liegende Mertzen - Schnee thun der

tigkeit gemaßiget ist, und der Wind da< Eaat weh.
bey von Niedergang gelind und maßig Viel grosse Mertzen-Nebel bringen starcke Güsse,
wehet / bedeutet em gut Jahr. Wann es an VwriäVerkündigungvor Aufgang

^ Ä ^ruhUng/der »m Anfang zur Zeit Sonnen schön ist / so solls ein fruchtbar Jahr und tro-
des Baum-.Fusses gar naß rst/brmget v,el Heu - Ernde bedeuten-

Grases und Unkrauts / davon die Saat ersticket und fau« Atzt sind die Wasser zu trincken ungesund,
let

Wann die Frühlings - Gewächse und Getreyder §.?.
überflüßiger und frecher alssonst gewöhnttch mwachsen ^
pflegen/ so vermuthet man / daß es viel Garben m den

ist/ . ,5 Warme geWachte R-gm in di-km Monat v-r.

«r^r . ^ —.... Wann des Monds-Schein/wann er voll ist/von

Viel glatt und Rogel-Cts im MUynng ryur oer .

Wann die Frösche im ersten Frühling ihren Leich ^efArlich: dann da
nicht in die Bache und Wasser / sondern an den äussersten HMl / Wasser-Gusse und andere Witterungen nur
Theil desGestadswerffen/ das soll Anlassende-Was- Strichs-weife Schaden thun/ pflegen sich die schädliche

Wann sich ein Rab um ^eorgii im Rocken verber-
^ . . M kan/so ists eine Anzeige eines guten Getreyd-JakrS.

^VIArtlUS. Wann die Grasmucke singet / ehe der Weinstock
^ ^ . sprosset/so hoffet man ein gutes Jahr.

Der Mertzm-Staub wird dem Golde gleich geach- ^
küw Der Mäy/ Majus.

s-lrm «in zu!«« Kühler Ma» macht vi-lH-u und gutmWein>
Ein najjec r L Gewachsen und Fruchten ms-

Ä^hr» Ppp z gesammt
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gesammt kan nichts gefährlicher und schädlicher seyn als Wann die Eichel-Blüh wohl gerath/so soll ein W
Mayen - Fröste und Kälte. Hingegen tes Schmaltz-Jahr werden.

Nicht zu kalt und nichtzunaß/ Nasse Pfingsten bringen feisteWeihnachten/das ist/
Füllt die Scheunenund das Faß. wann die Gersten um diese Zeit im schössen Regen hat/

Manns jetzt viel donnert / so hoffet man ein gutes daß die Aehren im Schoßbalg nicht steckenbleiben / son-
Jahr. dem vollkommen gerath / so kan man die «Schweine um

Auf8. Urbsni ist das Getreyd weder gerathen noch Weihnachten damit mästen,
verdorben/das ist/man kan noch nichts davon sagen / ob Reiffe Erdbeeren um Pfingsten werden alsVorbo-
eine gute oder schiechte Ernde folgen werde. ten eines guten Wein-Jahrsgehalten.

SoderRocken in dieser Zeit dünne stehet/und viel Wannsan Walpurgis Abend regnet/sohoffetder
leere Platze hat/ so pfleget er im Werth zu steigen / und Landmann ein fruchtbar Jahr,
theurer zu werden. Wanns um Urbsai schön Wetter ist / soll ein gut

Nach Zcrvsrii Tage befahret man sich keiner schäd- Wein-Jahr folgen,
lichen Fröste mehr.

Das XL. Kapitel.
We Vermuthungen eines guten oder Miß-Jahrs von dem

Sommer und dessen Monaten.
Innhalt. Wann der Guckguck sich lange nach Jchannis hö¬

ren lasset / solls theure Zeit bedeuten.
5.1. Vermuthungen vom Sommer insgemein. 5. Jnsonder. Ein kalter und all zu nasser Brach-Monat ist alle»

* Aügu^Mo "nat"° 5« Z. Vom Heu. Monat. 5 .4 .V00» Gewächsen hinderlich/dem blühenden Weinstock aber§. 1. höchst-schädlich.
5.^ ^<5,« Medard bringt keinen Frost mehr her/

und wi« °fft
die die ausgewachsenesaat verzehren/und ^ -

die Wurtzeln zum Theil abreisten. ''
mdSZ» DerHm-Monat/Mus.

Die Früchte werden davon ungesund. ^ ^ ^
DasGetreyd/ das in solcher Nässe wächst/ lasset sich . „ Der Mehl.Thau undBrand/ so m dusem Monat

schwerlich aufbehalten. sallen / sind denen Gewachsen / Fruchten und der V,eh-
Es fället auch wenig Honigs. Weyde schadkch / wo sie durch keinen bald folgenden Re-
Wann die Ost- und Nord-Winde zwischen die viel- gen abgewaschen werden. ^ ^.

fältigen Sommer-Regennicht blasen/ werden Kranck- Manw.ll aus der Erfahrung dafür halten / daß die
beiten besorget Wieselem / Katzen / Mäuse:c. so »n und um die Gebaue

Angleichen wann der Sommer wolckicht und hi- sich auchalten / die bösen Thau / welchegegen dem Anfang
zig ohne alle Winde hinstreichet. dieses Monats fallen / von denen Blatern und Kraulern/

Ein allzu dürrer und Heister Sommer verursachet/ diedavon wurmstichig werden/auflecken/und Ms/was
daß die Aehren in denen Hosen oder Schoßbalglein er- sie mit ihrerZun^n beiecken /verMen.
sticken / und die Körnlein taub und mager werden. . In d-e,en Monat pflegen d,e Hunde mehrmalen

Viel brausende Nordwindedieser Zeit geben eines ^A"iond ^ulig zu werden.
unfruchtbaren Jahrs Aeichen» ^ ^ ->^anns um ^acobi regnet, so sollen die (sicheln ver-

—^ , . Wanns um Margarethen Tag regnet/so fallen die
IUMU8. welschen Nüsse ab / die Haselnüsse aber werden madig.

^ e ^ Es ist aber auch bey diesen ?roAnotticis zu mercken/
der Bra^Monat mehr trocken und warm was am Ende des vorhergehenden Monats bemercket

als naß ist / so ists dem Wein zur Blüh zuträglich / sonder- worden,
lichwann ein warmer Regen bald darauffolget. ' §

Die Nord^Winde/die nicht gar zu scharffund kalt /1.
sind, sind im gantzen Jahr nicht nutzlicher als im Brach-
Monat, daß man auch von denenselben so gar dasSprich-
wort führet / daß sie das Korn ins Land wehen. Sie säu- Jetzt wird zuweilen ein Thau geboren / der fallet
bern die Reben von dem / was von der Blüh daran han- aufs Kraut/Laub und Gras/davon nachmals mit Hüljfe
gen geblieben / und nicht abgefallen. des SonnenscheinsRaupen und anders Ungeziefer wach-

Wanns umUrbsni gut Wetter ist / und um Vir! set.
regnet/ist eines fruchtbaren Jahrs Zeichen. Solcher gebieret purgirende Kranckheiten / rothe

Wann der Redstock vor Vic, abblühet / so ist guter Rubr und dergleichen. Darum man denselben von dem
Wein zu hoffen / wann auch der Herbst schon nicht gar Obst abtrocknen und aussehen soll /Haß man ihn nicht mit
zu schön und warm wäre. der Schalen genieße.

Viel
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Viele Sonnenscheine im^ußuko bringen guten Trauben findet / so rstgute Hoffnung zum Wein.

Wein / wozu auch die hellen Nachte helffen. Die Hirsch-Geweihe/die zwischen Himmel«
Wanns um I-surentii und ^sri-e Himmelfahrt fahrt und Geburt gesammlet werden / sind m ihrer besten

schön ist / so Hoffen die Reb - Leute einen guten Wein- Kraffr/ und lollen / nachdem sie gebrannt worden/m dop-
Herbst. pelter Voll, so viel als das Einhorn auszurichten vetmö-

Wann man auf l-suremii, andere aber / welches gen.
wahrscheinlicher ist / setzen aufLsrrtniomsei> einereiffe

Bas Xci. Zapitcl.
M Vermuthung eines gesegneten oder unglückseligen Jahrs vom

Herbst und dessen Monaten.
Jnnhalt. Jahr viel und guten Wein geben / weil die Reben und

§. 1. Vermuthungen vom Herbst insgemein. 2. Insonderheit -^oltz wohl wachsen !^lgen.
vomHerbst. Monat. h.z.VomWtin-Monal. 5 .4. Vom T>ie Alten haben nachfolgende Gemerck aus denen
Winter »Monat. Eich-Aepffeln um ^icbselig her genommen / welche auf

s. der Erfahrung / die man davon selbst nehmen könte / be-
Jn wärmer Herbst/ der zugleich hell und ruhen.

klar ist / machet Hoffnung zu einem guten , Elne Mucke darinnen soll auf ein mittelmäßig Jahr
Getreid u«d Wein-Jahr. . deuten. ^ ^ ^ ^

Ein nasser Herbst aber bringet Un« Ein Wurmlein und Made darinnen soll ein Zeichen
fruchtbarkeit / die Trauben können nicht zum fruchtbaren Jahr geben,
zeitigen / und die Garten-Früchte werden Wann sie entzwei) geschnitten frisch und safftig sind/

nicht vollkommen^ bedeuten sie einen fruchtbaren Sommer.
Ein kalter Herbst hindert alle Früchte an derZeiti- Wann nichts darum ist/sollsaufSterbendeuten,

gung/und verderbet viel Gewächse und Früchte. ?'^nn sie wasserig sind/sollen sie aufein nasses und
Aufeinenwarmen feuchten Herbst folget gemeinig- theures ^ahr deuten,

lich ein langer Winter / der viel Futter frisset. . , Smd sie aber dön und eingeschrumpffen / soll ein
Warme Herbst-Nachtt bringen süßen aber unge- dörrer unfruchtbarer Sommer zu vermuthen seyn.

sundenWein. - , ^ «z
Kühle Nachte bringen harten aber gesunden Wein.
Wanns späte im Herbst donnert / so folget gerne AjH

Theurung. . . .
Wann das Laub in Herbst - Zeiten langsam von de- So der Mond in einer schönen Zeit neu wird / so soll

nen Bäumen fallet/so werden auf den kommenden i°?om- sine fchöne Lefe zu hoffen seyn,
wer viel Rauppen. ^ . . - » ^ Wann das Laub in diesem Monat nicht gern absäl-

WannvielReiffe und Nebel fallen / und m.t dem ^/ so sind künfftiges Frühjahr viel Rauppen und Ge-
Sud- und West - Wmde keme Regen zugleich kommen/ schmeiß zvbesöraen.
deute,^ÄlfKranckheiten. ^ < . §. 4. /

DerWiNtwMonat/^ovemben
Lurops eine neue Kranckheit. ^ ^

Wann die Blatter im Walde früher als sonst ge- Wanns um Martini regnet / und bald darauf ein
wöhnlich abfallen / so psteget das Vich zu sterbeU- Frost fallet / das thut der Saat merckl-chen Schaden/

§. 2. Und bringet Theurung.
Der Herbst-Monat/ Septembe.-.

... lich erfahren wird.
Wer im Herbst und Vor-Jahr um die Zeit des So der erste Schnee auf ein nasses und beregnetes

-L,quinoÄii» wann Tag und Nacht gleich ist / kranck Erdreich fallet / bedeutets eine geringe Erndte.
tvird / mit demselben stehets mißlicher als zu anderer Zeit. Fallet er aber aufein bartes und gefrornes Erdreich/

Wanns um ^arcksei schön ist / soll es künfftiges so hoffet tnan eine reiche Getreid-Erndte.
Das XLll. Zapitel.

Die Vermuthung des Jahrs vom Winter und dessen Monaten.
Innhalt. schmeltzet / Und von der Erden verschlungen wird / solches

§. t. Vermuthungen vom Winter insgemein, h.s» Insonder» deUtetaufein gut Jahr.
heit vomWist« Monat. H. z. Vom Jenner. §. 4. Vom Wann aber die Saat im Winter bey barter Kalte
Hornung. unbedeckt bleibet/ so kaN sie dieselbe ohne Schaden schwer-

^ ^ . i. lich dauren.
^ r 3ar zu harker Winter ist denen Reben und an-

Erdbodennunuberfroren.st/Mlt^chneederenzartenGewächsengefäbrlich/verz^retabermdve^
> derbet dasGefchMeiß/dessenSameim aar gelindenWin-

Ä ^ ^ Schnee ^r erhalten / und denen Bäumen im FrühAahr gesähr-
auswerts durch keme Guße/sondern nach lick und scbadlick wird ^ ^ ^

und nach von der Sonnen Stralen ver- ^ ^
Mantt
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Wann viele trockene Winter aufeinander folgen/ so

pflegt das Holtz abzudörren.
Schneewasser erquicket die Erde zwar vortrefflich/

wo aber Regen und Frost dazukommt / so ists schädlich/
weil das Eis / so von derKa/te über sich gezogen wird / die
Wurtzeln zugleich mit aus der Erden ziehet / daß sie davon
verderben muß.

§. 2.

Der KM-Monat/Vecember.

Wann die Milch-Strasse in diesem Monat schön
weiß und hell scheinet / so hoffer man ein gutes Jahr.

Wann nach Weihnachten viel nasses Werter ein¬
fällt / so stehet der Rocken in keiner sonderlichen Gefahr/
aber nach Weihnachren ist die Gefahr grösser.

Grüne Weihnachten/weisse Ostern / welches ohne
Gefahr der Saat selten abgehet.

Wann die Zeit von Weihnachten biß auf der Heil,
drey König Tag neblicht und dunckel ist / soll das Jahr
darauf Kranckheit folgen.

Man berichtet / daß in der Christ-Nacht die Weine
in denen Fassern sich bewegen; so sie übergehen / soll ein
gutes Wein-Jahr zu hoffen seyn. Die Warheit stehet
auf der Erfahrung. §.z.

Der Jenner /
Viele Regen im Jenner sind der Saat schädlich.
Wenig Wassers im Jenner/ viel Wein / viel Was¬

sers/ wenig Weins.

Wann der Erdboden in diesem Monat offen P
sonderlich die Südwinde dabey starck brausen / so werden
kalte Flüsse und Kranckheitenverursachet.

Von Vincenzen Tag sagt man:
Vincenzen Sonnenschein/
Füllt dieVaß mit Wein.

Von 8. pguli Bekehrungs Tag Heisset die bekannte/
aber ungegründete Bauren - Regel:

8. Pau-Ius klar / bringt gutes Jahr;
So er bringt Wind/ kommt Krieg geschwind;
Auf Nebel starck / füllt Pest den Sarck; .
NachSchnee undRegen/kommlwenigSeegen.

§. 4.

DerHornung/
Nordwinde / die in das Ende dieses Monats starck

wehen / sollen fruchtbare Zeiten bedeuten.
So aber die Nordwinde jetzt ausdleiben/ so pflegen

sie im April zu kommen / und dem Rebftock und andern
Gewachsen Schaden zu thun. Dannenhero sagten die
alten Bauren : siewolten um diele Zeit lieber einen hun¬
gerigen Wolff / als einen Mann im Hembde au, dem
Felde arbeiten sehen.

Wanns im Hornung nicht wohl frieret / so besorget
man ein kaltes und der Saat schädliches Vor- Jahr.

Wann die Mücken in diesem Monat spielen / so ster¬
ben die Schaase; weil dasFrüh-Jahr gemeimglich Kälte
mit sich sühret / welche die Schaase nicht leicht ertragen.

Wann das gesrorne und bißber verschlossene Erd¬
reich ausrhauer / so steigen faule Dunste heraus / davon
sonderlich diejenige / die der Lufft nicht gewöhnet sind/
kranck zu werden pflegen.

Das XLUI. Lapitcl.

Wom TebrauZ derer vorhergehenden Vermuthungen.
Innhalt.

§. 1. Wie der Hausvatter vorhergehende angezeigte Vermutbun»
gen sich in Christliche.' Vorsichtigkeil zu Nutzen zu machen.
§. 2. Ein von GOtt gesegnetes Jahr nicht dem blossen Giäck
und natürlichen Ursachen alleine zuschreiben / sondern zu«
»orderst dem gütigsten Schöpffer m,l schuldigstem Oa»ck
«ch in der That erkanntlich dasur bezeigen, h. z. Ein Miß-
Jahr aber als eine Göttliche über der Menschen Sünden
und verübten Mißbrauch der vorigen fruchtbarenJahre,
verhengete Straffen ansehen/ solche durch wahre Busse abzu¬
wenden sich beste,ssigen; indessen aber mit Christlicher Ge-
dult sich in die kümmerliche Zeiten schicken solle, h. 4.5. Ein
vermöglicherHausvatter kan bey wohlfeiler Zeit seine Bo<
den wieder besorglichvorstehendeTheurung für sich und die
Seinige mit Vorrath wohl versehen / auch anderen Durffti-
gcn bey anscheinenderNoth um billigen Preiß davon abge¬
ben / sich aber der verdammlichenFruchtsteigerungzur un-
christliedenGeiktheurunq allerdingsenthalten / auchmeh«
rere allgemeine und sonderliche zumahl h. 6.7. enthaltene
Erinnerungen wohl in Obacht nehmen, h. 8. Wie sich in
Kranckheir und Sterbs - Laufften zu verhalten/ wird sich auf
das im vorhergehendei.Buchhiervon handlendc Capitel/und
so viel ein in solchenFällen ohne sonst ersorderleSotennitaten
erzeugtes ^ett,ment betrifft / auf die angefügte Rechtliche
Anmerckungenbezogen. 9.10. l 1. Wie sich inKriegszei-
ten/ bey besorgenden Einfall unchristlich-barbarischer Völ¬
ker 1 vder auch eines Feindes Christlicher dlstion auf allerley
Aalle vor kuin Haab und Gütern / auch Verlust der Frey.
heit/keVizvon/ Leibs und Lebens bestmöglich und zeitlich zu
retslvicenund zu verwahren seye.

§. 1.
Jeweil diese vorhergehende Vermuthun¬

gen demHausvatter zu nichts nutzen wür¬
den / wo er sie nicht nützlich anzuwenden
wüste/ so ist nock übrig / daß ihm meiner
deutlichen Anweisung gezeiger werde/ was

er bey bevorstehender oder allbereits vorhandener Jahrs-
Frucht - oder Unfruchtbarkeit/ Gesund - oder Kranckheit/
Friede oder Kriege zu thun / und wie er sichchriss chund
vorsichtig dazu anschicken möge. daß c

§. 2.

Das erste so zuvörderst und vor allen Dingen bey ei¬
nem guten und von GOtt geseegneten Jahr betrachtet
werden und geschehen so!/ / »st die Dankbarkeit gegen dem
Schöpffer / als den, höchsten Ursprung aller Fruchtbar¬
keit/ Gesundheit und Friedens/ und ins gemein aller Wol¬
thaten / die dem Menschen sonst wiederfahren mögen.
Woraus alsobald dieses folget / daß dieser Danck bey je¬
der Vermuthung / die man aus vorbesagten Bemerckun-
gen davon nehmen kan/ zu erst/ und wann der Erfolg selbst
vorhanden ist / zuletzt aufdenselben allein gerichtet werden
solle / aber also / daßnian ihm nicht allein pro torms mit
leeren Worten/ wiezu sorgen/daß in denen meisten Haus¬
haltungen/und namentlich bey den Tisch-Gebeten/geschie¬
het / wobey ihrer viele nicht einmahl aus die Wort / die sie
reden/achtgeben/sondernmit einer solchen Art und Thät¬
lichkeit / deren der Schöpfer würdig ist / nach deren man
fruchtbare Zeiten / Gesundheit / Friede und andere Ga¬
benmehr als lauter unverdiente Wohlthaten erkennet/
und dabey zugleich und allermeist sich selbst mir Seele/
Leib und allen Kraffren zu seinem Dienst / als da^brste
Danck-Opfer dargiebt. Wo man aber in einer vergeß¬
lichen Unachtsamkeit oder gar Atheistischen Ruchlosigkeit
sich nicht einmahl dahin besinnen noch erkennen will / daß
solche Wohlthaten von GOtt kommen / sondern des

Jahrs



Anderes Buch . - 489
Jahrs Fruchtbarkeit/ Gesundheit und Frieden / dem alles und jedes auch die germaste ^inae unter einer tol-
blossen heydnischm Gluck und andern natürlichen Ursa- chen freyen Oireäionund'Regierunasteken/dien emand
chen zuschre .bt/over dieselbe wohl gar zu dessen V-run- verstehet / noch weniger nachdem N kncken üm
ehrung mißbrauchet / und seinen Leib und Glieder zum Weil nun obberührter inassen die Fruchtbarkeit mit der
5KZerckzeug und zu Waffen der Ungerechtigkeitmachet/ Witterung verknüpfet ist undgrossen theils daranbänat/
und damit wieder feinen Wohlthater streitet / welches diese aber aus einer einigen zufälligen Ursache / deren aber
denn in allen Sunden und Lastern geschiehet / so ists die sehr viele seyn können / widerwärtig und schädlich wei^n
schändlichste Undanckbarkeit und zugleich unbilligste Un- kan / über diß auch so mancherley unverhoffte Unalücks'
gerechchkeit vor GOtt: in welchem Stande aller göttli- Falle / aus einem reichen und begüterten einen armen
cher SeeM, einen solchen unchristlichen Hausvatter eine Mann machen können / und wohl öffters gemacht baben"
Gelegenheit zu schwere!, Sünden / und folglich zumeh- so soll er dieses alles in vorsichtige Betrachtung /leben/
l ern Schaden und Straffen gereichen muß / daßerwun- und darauf/in so ferne es ohne Verletzung seines Gewss>
schen mogte / daß ihm nie einige Wohlthat wiederfahren fens geschehen kan / bedacht seyn / daß er in guten wahren
wäre. Denn wie es von denen Gottsfürchtigen und vor und nach so viel Vorraths erfpare / daß er drey ^-ch'
Danckbaren heiße 1.1'im. 4. ?. 4. daß GOtt die Speise jungen / das ist / dreyer Jahre Einkommen dem Werth
geschaffen habe/zu nehmen mit Dancksagung denen Glau- nach oder in nsrura im Vorrath habe / eine aus dem Ka-
bigen: denn alle Creatur GOttes istgut/und nichts ver- stcn/ die andere im Stadel/die dritte im Beutel - dann
werfflich/wasmitDancksagungempfangen wird ; alfo wann etwan ein Schauer-Wetter über den Feldbau
heissets hingegen von denen Ungläubigen und Undanckba- gienge / oder seine Wohnung und Zimmer in die Hich- 6e-
ren daß ihnen nichts rein/ sondern bepdes ihr Sinn len / so könte er jenen Schaden aus dem Kasten oder
und Gewissen unrein sey. Scheunen / diesen aber aus dem Beutel wenden / und

. hätte mcht Noth / Mangel am Brod zu leiden / oder auf
Nach solcher Christlichen Betrachtung solleil bey ei- oder aber?chwere

nem Miß-Jahr und dessen Vermuchungen/ des Haus- liegenden Gründe aufzunehmen : wodurch er / auf den
vatters ersteGedancken ,eyn/daß er !em Leben vor demWi- Fall /so ihn etwan dergleichen Unglück noch einmahl tres-
gesiäue GOttes wohl und nach allen Umstanden scharff ftn würde/ garallerdinqs von hauslichen Ehren/ und aus
durchforsche/ ob nicht der besorgliche oder allbereits vor- der Nahrung an den Bettelstab gerathen könte
handene Mißwachs / Theurung / Kranckheit und Krieg/
als eine göttliche Straffe über der Menshen fünden §. 5.
anzuseheil sey / deren alle natürliche Ursachen / die man Gestalten dann einem Hausvatter / der bev demlei,
davon ausfinden und§eben mögte / aus einer gottlichen chen baaren Mitteln ist / zum andern;» rathen wäre /dak
O'recwn oder Verhangnuß dienen musten : weil man er in wohlfeiler Zeit feine Böden bey einer vermuthlich be-
etwan m vergangenen fruchtbaren / geiunden und Frie- vorstehenden Theurung mit Getreide wohl verlebe / und
dens-Ze.ten dieuberffussqe Wohlthaten / auf vorbefagte sich dessen einenVorrath kauffe/und demnach so er Schul-
We^e desto überflüssiger und ungescheueter mißbraucht den oder sonst ordentliche Gefalle einzunehmen hätte/ ück
habe. Wobey dann kem anderer Rath eher Platz finden mit Getreide bezahlen ließe: Nur daß er diesen Vo?
kan / als daß man sich vor GOtt demüthiget / sein Un- schlag nicht dahin mißbrauche / daß er einen Korn - ^uden
recht erkennet / und den erzörneten GOtt in einem bußser- und Vorkänffler abgeben/und aus denen Korn Mm ckten
tigen und wahrhafftig veränderten Leben auszusöhnen/ und Land- Strassen das zugesührete Getreide zusammen
und solcher gestalt /^ so zureden / das Stroh und Hoch, so kauffen / über einander schütten / damit wuchern / und
dieses Feuer angezündet / und wo es nicht weggeräumet nichts davon weggeben wolte / biß m.ms ihm in einem
wird / ,m Brande erhalten wurde / wegzuräumenMiss nach seinem eigenen Gefallen gesteigerten Kausstbe^r
erste und mit Ernst trachtet / und so dann den Muth zu genug bezahlete: Denn er hiemit eine Theuruna vor der
besseren Zeiten nicht gar allerdings fallenlasset / und ver- Zeit muthwillig machen / und deßwegen in Gattes und
zaget / sondern in zuversichtlicher Gedult und Übergebung der Obrigkeit empfindliche Straffe billia fallen m?,.
in die Hand GQtres/ die alles leicht andern kan/ alle die- Sondern unser Vorschlag ist nur dahin aemeinet / d/ä
jenige Mittel und Vorschlage / die in der Haushaltung in er solcher Massen auf dem Hall einer besoi glichen künfftiaen
solchen kummerlichen Zeiten dienlich und bewehrt befun- Theurung / nicht allein vor sich und die Seiniae sein n-U'
den find / getrost zur Hand nimmt und angreisst. dürfftig Auskommen haben / sondern auch andern Dürff-

tigen zu Hülffe kommen könne. Hierbey würde er noch
^ ^ ^ ^ christlicher und rühmlicher handeln / wo er das Ge^

So viel aber nun erstl.ch e.n fruchtbares ^ahr mson- tre.d in wohlfeiler Zeit zu dem Ende einkauffte / damit e^
derheitbewssr / so kan der Hausvatter m dem vorherge- bey entstehender Theurung um etwas wohlfeile" als n
hendenBuch an dem Ort / da von der Sparsamkeitge- dem sehr hohen Preiß/ dahin es gestiegen wäre / abgeben
handeltMd / heiljame Ermnerungen^nden / daß er nicht könne / sich damit vergnügend / wann er seines dißsalls an-
denckenmche/weil GOrtemreichesJahr bescheret/ oder gelegtenLapicalsmit einem billigenlncerssseergvketwo^
doch guteHvffmng und V^nmthung vorhanden / daß den. Wann einige vermögliche Leute in solcher Christ icber
er deswegen solchen reichen Seegen desto liederlicher ver- Meinung einige Lzpir»!ien zujammen anleaten / wü -de>l

schwenden/ 0 er etwan dem Vieh das Getreide im Über- sie damit einer muthwilligen Ge?heurunq ^ iwm
Mvorschuttensolle/nchtänderst/a!soberdieunbemeg-genen und vieler Armen Nutzen und Frommen stei n/

daßihmnun hinsortkemMan- und zugleich^ viele gute Wünsche erw5ben / we ch? d?c
gel und Noth mehr begegnen könne. Dann ob er schon milde und gültige Vergelter kraffr seiner vielfältig

nung emeö seucytoaren ^zayrs geben könte / so soll er da- kommen lassen murd?
b ey glei chwohl vemunss-ig und christlich b -den-ken / wie wm« dies» Vorschlag um solche Z-i.w^
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ren / da derer obbemerckter Vermuthungen so viele zu- §.
sammen liefen / daß daraus eine augenscheinliche ^.hcu-- Ä^iestch der Hausvatter zum andern inKranckbei-
rung viel eher gewiß verküMer als nur vermuthet wer^ ten und Sterbens -- Laufften seinen christlichen Wichten
den kan/ weiln solche ^ebens-Mitrel alsdann unvermuthet gemäß bezeigen solle / davon ist bereits im vorhergehenden
und osst über Nachts theurer werben uni. aufzuschlagen ^Zuch in einem besondern Capitel Unterricht gegeben wer-
pflegen Soltedannw-eda-allesVe^ den. Auf was Weise er aber denen KranckN
rung nicht solgen / Mi asu auseuwr ^s^rl.^ m/dabey namentlich der Pest/ wenn er Vermuthung hat / daß sie
öffto-s augenschc.nl, chbemercktenVor,orge sich ba destos- einreisten mögten' vermittelst guter Oi« "und W
sen / und das erkaufte Getreide von leiNt.m Z^erty wie- Speise und Tranck / Veränderuna der Lusst / und Ge-
derum abschlagen / so soll er sich deswegen nicht ängsten Hauchs bewehrter pr-lerv^riven u»id Artzneyen in Zei-
undbekummern/ sdnderngedencken/daßesmderHaus- ten begegnen möge / davon versparen wir den aussührli-
haltung nichts ungememes man um 7^ermeidung x^n Unterricht lieberm ein besonderes Artzney-Buch/als
eines borgenden grossern Schadens emen kleinern wa- hj<. »benhm meiner unvollkommenenKürtze
gen/ und nichtanjehenmulie. davon handeln sollten. Auf was Art er aber übrigens

§ 6 Haus beschicken / und seinen letzten Willen in Pest-
Sol.°ab-°di°ve.much.t-TH-urnngnunwü.ckiich

vorhanden seyn / so sollen nachfolgende zwo Erinnerungen solcherZeit in pun<A<? der sonst üblichen und erforderten

N" Wm-.ckung °°.b»
jener sollen Hausvatter allen Überfluß / wie der Namen ' §

W«ln ab« Teurung und Pest meistenchÄS mit
. IK?rÄ ab« b-schwmr wnd so Ä sch -b e Kriege b-glette- werden / destelben auch oben bevlänffiig

Ä m kr um d7e - ?ei mit ^ gedacht worden / so kau der Hausvarier dritten« zu sein«
Äo.kdur^ Ä.S übe«« Borber.nung am stchersten durchjukomm-nnachsolgen-

Änd? mer-ken: So der Überfall -iu-S barbarischen arausa-
N ?kr mm Ma^> und EraÄich e^^ der S'lnde«/ w>e der Tu. ck und Tartar ist, ,u b-sürchtm

Ä tuna.uau»a-d-^ liünd- / so »,lts nicht lang- Besinnens und Saum.uk/
A Ä / w^ l°nd«rn die sicherste Vorsichtigkeit b-si-hei darinnen / daß
K--Nar nn aekaltm ^ man mitWeibe, KindernundGesindeMmmr seinen

s-bw-r, und ^ besten U->d,lien, so viel davon fortjubrmgen ist/ bey Zaren

Dach,KmmÄndst!?stU^

und vor denen
»rNen un^^ Wnd 'chmStteistungen s.^ / und den Feind

NmeV
w«mWgiss--/ u ' nur-in eimg^

zwo ^aylzei en. gefunden würde / lieber den ersten Vorschlag erwählen.
§. 7« Gedachte man aber im Lande zu bleiben / wäre vor allen

<?>.'- l?r,'nnerima weiset inionderbeit alle ner> Dingen die Sicherheit des Landes zu beöencken / in was

mögliche Hausvatter / die in guten Iahren ihre Böden denwndkchen G o"dec

^ / uudttÄ
Preiß abfolgen lassen / auch nach denen Regeln christlicher slch lonsten zug . j. habe.
Liebe leihen / wo keine baare Bezahlung vorhanden. Diese ^
Barmhertzigkeithat so viel gnadigere Verheißungen / als Bey denen beeven letzten Entschliessungenaber müste
schwerer hingegen die Drohungen ausder Unbarmhertzig- die k^elolucion zugleich mit gefasset werden/daß man uner,
keit liegen. Es sotten alle reiche Hausvatter ein solch zar-- scbrocken beyeinander zu halten / und so gut und lange man
tes Gewissen und mitleidiges Hertz in ihrer Brust tragen/ könne/ sich wehren / und lieber sein Leben als seine Freyheit
daß sie aus Antrieb desselben zehenDürfftigen lieber lei- verlieren/als sich memeunertraglicheDienstbarkeitschlep-
hen undinderNothhelffen/und dabey die Gefahr / die pen/fesseln/prügelnund peinigen lassen/und solcher Mar,
sie wegen derAcchlung auf sich laden/nie so wichtig und em-- ter abzukommen wohl gar den Christlichen Glauben M
pfindiich achten / als die Unruh und Beängstigung in ih- verlaugnen/und cm schandlicher ^ammelickzuwerben in
re>i Gewissen darüber billig seyn solte/ wann sie einen eini- Gefahr wagen wolte / indem esnicbt jedermann Ding/
genDürffrigen/ derausser inner Verschuldunq inNoth sondern eine Vermessenheit seyn dörsste / wosicheinieder
gerathen / und sie in semer augenscheinlichen Dürfftigkeit über dem Christ'icben Glauben dergleichenKarkarische
um Brod und andere Hülffe bittet/ohne einige .hülffe mit Tyranneyen und Drangsalen auszuhalten starck genug zu
Seuffzen und Thränen von sich weggewiesen hatten. seyn achten wolte.

§. ir.
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Lsp. »7. §. 8.ver/I iLndlich ist imGeaenthell ;c. ab°°

Gölten aber starcke Vermuthungen vorhanden seyn/ gehandelt, ^cicl. notst./u^6. a6csp.iz. ut,.,. Von
daß ein Feind Christlicher Nation und Glaubens ins Land denen RornhäustrnundRornlwrren aber soll bey dem
fallen wurde/ so Me man sich zwar solcher Grausamkeit Z 6. Lsp.§. 2.8:7. des O ritten 2Suchs gemeldet werden,
und tyrannischen Hausens nicht vermuthen:weil aber
die betrübte Erfahrung mehrmahls wahr gemacht/ § 7-(-2p.
daß die Christliche 8olclsrelca fast durchgehends mehr NOn dem Ausleykcn/und was dabey zu beobachten/
nichts als den Namen / daß sie Christlich heisset / mit ^ist von uns bey dem Ersten Such La^». 17. Le 6.
Warheit und Recht führen kan / ihr Rauben und PIün- gehandelt worden.
dem auch von derer barbarischen Feinden Art wenig un- .46 §. 8.
terschieden/ ohne daß man die ewige Gefangnuß nichtwie Y^Iedie T'ettzmenrÄzu Pest- und andern esefäkr-
dorten zu befahlen / ^o-^dern d?e Gefangene etwas leidli- ^^lichcn Zelten und Ä.aufftcn aufiurichten ->>' ^
cher gehalten zu werden die Vermuthung schöpfen kon- h^dem 19 Lav destLrlicn^uch« 6 --

?> - >° sd°m Hausv-tt-r doch «uch hie -bmM zum- ^then / daß er bey emen besorgt,chen Emfall ms Land sem ^
bestes Vermögen lieber an sichere Orte beyzeiten bringen/ 6.6 §. 9.
als den zwelselhaffren Ausgang erwarten / und auf eine .. ^ ^...
ungewisse Gnade sich verlassen solte. Ware es aber schon HHOon denenRneZs>^ -^Iisneen/
zu lang geharret / und das Land vom Feinde bereits über- . . ^ < kunffrighm in
fallen/so erwählet derHausvatter lieber aus zweyen Übeln andern ^heil diesis ^rs>Äsrv ,u handeln seyn.
das geringste / indem er sich mit Vorwissen und Einwil- ^ ^
ligung der Landes-Her:schafftum eine 8alvs (Zusr^iz be-
wirbt / und lieber etwas leidliches concriduiret / als daß ^l?On der Dienstbarkeit / so die Christen bey denen
er durch Plünderung/ Raub undBrand alldas Seinige ^Türcken :c. ausstehen müssen, v. R. A. 6e snno
auf einmahl verlohren / und feine Wohnung im Rauch 1542. /. und wiewohl. 1 l. ibi: In die tyrannische
aufgehen und in die Aschen fallen / seine Gründe aber ver- viehische Dienstb«rt?eit führen lassen müssen zc. ^66.
heeret undabgeödet sehen solte. ^Ideric.(IentiI. ^ureLelj.Iib.z.c.z.öiNukll.klLko.

^ ^ » min.vropr. c. l« o.t.
ReM - Zlnmercklmgm. ^,,

^c! <)Z.
(V?On den Plünderungender Christlichen Soldat

Vom Gebrauch der vorhergehendenVermuthung ^ten/ und wie Übel sie bissweilen Hausen / "6. nvkAt.
gen/ z. z. öc ie^cz. jur!6.s6cap.2. Iib.z.§.7. Von denen Brandstba-zun-

gen aber und Lonrridurivnen icem von der 8^1 vg(Zuar»
)Uf voie vielerley VOeis die Theurung verursä^ <t>». vi6. norsr. juri'6. L -p. von denen Vorbildern
^cher werde ? deßgleichenauch/von denen Fürkäuf- derGebeude/ und von däullcher Unterhaltung der,

fern und Korn-Juden haben wir bey dem tLrsien Such selben, tt. in koc l.idr.

on dem Maus - Malender / das ist / von denen Drbeiten/
die von Monat zu Monat das Jahr durK zuverriKten.

Das xciv. Kapitel.
Von dem Haus-Kalender ins gemein.

Innhalt. also würde derjenige einer thörichten Vermeffenheit billig
beschuldigetwerden müssen / der die monatliche Verrich-

Unmöglichkeit einen auf alle Lufft und Lands. Arten sich Zungen / davon wir hiernächst handeln werden / auf alle
undMLjnderund0m°hn-UM«lch>edalsoj^

Urs die Haushaltungnach Gewöhn >und Gelegenheit sei. sich unterstehen woltö / daß Man nach denenselbenals lau-
ms Landes ordentlich zu bestellen gleichsam vörgemahlet. ter unveränderlichen Regeln ohne Absicht auf der Erden
h.?. Die Ordnung nach denen aufeinander folgenden Bm Fahiakeit und einaevflantzte EiaenschM/ der Witteruna
chern der andern Abhandlungdttses ersten theils eingerich' Beschaffenheit/ auch die von langer Zeit her gebrachte

§ 5. und gut befundene Gewohnheiten alle und jede Verrich¬
tungen an einem Ort wie am andern/ zu einerley Zeit und

»Leichwie es mehr zu wünschen als zu hoffen/ auf einerley Weife vollbringen / und nicht das geringste
daß eine solche ßensrsl und allgemeine darinnverandern/undnachderZeitundandernUmstän-
Haushaltung / die sich auf alle und jede den richten sollte. Anderseits aber wäre es eben so wenig
Lander und Llimsra der gantzen Welt zubilligen / wann mans allerdings unnöthig und als eine
vollkommen und ohne einige Absätze schi- unnütze Arbeit zu seyn vcrmeinete / einem Hausvalter da-
cken solte, beschrieben werden könte / in- von etwas vorzuschreiben/was er das Jahr durch injeqli-

deme die besondere und unterschiedliche Gelegenheit der chem Monat verrichten solle/weil doch angeregter Massen
Länder / das Gewitter / die Lufft-und Land-Arten auch die Lufft-und Landes-Art so unterschieden sey/daß man
besondere und unterschiedene Haushaltungen erfordern: einige und etwan offt die meiste Arbeiten hie früher/ dort

Qqq 2 aber
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aber später fürnehmen müsse/ wodurch denn der Haus- und gleichsam gemahlte Tafel in einer Haushalrung die-Vatternur mehr irre gemacht würde / als daß er von sen Nutzen: Daß er der Gedachtnuß desHaus^Vatters
dergleichen Verschreibungen einigen Nutzen und Besör- zuHülffekommt/damit nichts vergessen / fondern alles
derung hoffen könce : und demnach viel gewisser dabey und jedes in guter Ordnung verrichtet / auch dem Gesin-
stehen und hausen würde/wann er dergleichen Monats- de/ weils ohnedem mehrentheils vergessen und nachlassg
Calender wenig oder nichts achtend / alsdann und zu sol- ist/ seine Arbeit angewiesen / auch aufs künfftige/ aller«
cher Zeit alles verrichtete/ wann die Witterung dazu be- meist wo die ordentliche Verrichtungen vom Gewitter
quem und sonst allesübrige in einer feinen ttsrmoaie und Verhinderung gelitten hätten / zu andern Arbeiten An-Einstimmung gefunden würde. stalt daraus gemacht werden könne.

§.2. . . §. z.Bey solchen ungleichen Meinungenaber wird die Die Ordnung belangend / nach deren gegenwärtig
Mittel-Strasse / und von alten und neuen Zeiten her ge- ger Monat-Calender eingerichtet ist / so haben wir denen
bahnte Pfad /wie sonsten fast überall/also auch hie der fi- in der folgenden änderten Abhandlung diefes Ersten

ch-rste seyn/ daß nemlich denen sonderlich jungen angehen- Theils auf einander folgenden Büchern nachgesolget/
den Haus -Vättern in ihrer Anstellung/ (die sie sonst gar damit alle und jede monatliche Verrichtungen durchs
allerdings ohne einige Ordnung und Erinnerungalles gantze Jahr nach der Ordnung der kubricen/ die dieselbe
vornehmen müsten/ aber dabey unterschiedliches nöthiges Bücher führen/ gefunden werden mögten. Also haben
vergessen würden/) weder ein dienlicher Vortheil und der Feld-und Garten-Bau/ dieWaldung undHoitz-
nöthige Anmahnung vorenthalten / noch auch dergleichen Wachs/ Vieh - und Pferd - Zucht/ das Feder-Vieh die
Anstellung an gewisse Zeit undTage so eng gebunden wer- Bienen-und Seiden-Würmer/Fischereyen/ Haus-und
de/ daß sie verschiedeneArbeiten nicht um einige Tage/ja Handwercks-Arbeiten / die Kuchen/und Artzneyen ihre
zuweilen gar einige Wochen früher oder spather anstel- besondere Memorialen / was dabey von Monaten zulendörffren/ nachdem nemlich die Gelegenheit ibresLü- Monaten beobachtet und bestellet werden solle. Hieraus
man' und Landes entweder sommerlicher oderKalter ist/ kanderHaus-Vatter diese Bequemlichkeit hoffen / daß
und folglich die Verrichtungen zeitlicher zu beschleunigen er nach Bewandnuß seiner Haushaltung / nachdem er
oder länger zu verzögern und spater aufzuschieben ersor- nemlich mit einer oder anderer Verrichtung am meisten
dert: Gestalten man aus der Erfahrung von vielen umgehen muß/sowohl die Memorialenund Erinnerun,
undencklichen Jahren gelernet / daß auch so gar in einem gen/die ihm davon monatlich zu wissen nöthig/unter einen
Lande offt eine einige Meile ein so mercklichenUnterscheid ^eden Monat sogleich im ersten Anblick beysammen; die
macht/ daß der Anbau / die Schnitt - Erndte und andere ausführliche Erklärung derselben aber in denen berührten
Arbeitenmehr/ offtvierzehen Tage/ ja offt drey Wochen Büchern selbst desto ehender in einer Ordnung nach ein-
und noch langer an einen Ort eher oder spather als am ander finden werde/ als wann er das eine davon hie/ das
andern fallen /und also von einen Monat in den andern andere aber dort mir vielen verdrießlichen und langweili-
zurück oder fortgehoben werden müssen. Wann mm die- .am hin und herblattern lange suchen müste. Was in
fts alles dervilcrerion undBeurtheilung eines vernünfti- übrigen bey dem Blumen - Garien/ Weydwerck und de-
geHaus -Vatters/dersich an die lange Zeithergebrauchte nen Unterthanen zu erinnern wäre / davon wird das mo-und gut befundene Gewohnheiten zühgltenund derSa- natliche Memorial, weils in keine privar und bürgerliche
chen vernünfftig zu geben und zunehmen weiß / hiebey Haushaltung/ sondern zur Adelichen Hofhaltung gehö-
Heimgestellet/und frey überlassen wird/ so hat ein solcher ret/ in den andern Theil zur bequemen und gehörigen
Monatlicher Haus - Calender als ein kurtzes Memorial Stelle gesparet.

Daö XLV. Kapitel.
Vorbereitung zu naZfolgmdm M onathlWn VerriZtungm.

Innhalt. bat/ so hat es auch alles seine Endschafft/ sein Maß und
Lärchte TOtt und halte seine Gebot / denn das ist der ganke Ziel / darüber es nicht schrenen kan. Ist daher alles

Mewch. Pred. 12/ >?. Säe mchk auf den Acker der Unge. Zeitliche auch vergänglich / Mld flüchtig und Mithin nicht
rechttgkcit / so wirst du Kc nicht ernden siebenfältig.C>r.?/ t>öher zu achten/ als sein eigentlicher ihm von GOtt in der

fen. ibiä.v.16. demnach das Hertz nicht darauf stehen und ruhen / als es
§. 1. hingegen pfleget zu ruhen aus einem solchen / das an sich

Emnach allerley Fürnehmen unter der selbst ein wahres und bleibendes Gut ist. Dann was der
Sonnen seineZeithat/als uns das Gott- Seelen Ruhe und Vergnüglichkeit geben soll/ muß ein
liche Wort lehret: Als muß auch demsel, immerwährend und unzei störlich Wesen seyn / welches a-
ben zu Folge alles zu feiner Zeit fürgcnom- ber ausser GOtt nirgend zu finden^ Gleichwie nun
men/ angerichtet / verwaltet und ausge- GOtt/der da ewig regieret / beschlossen/(Lcn.y. 22.)
niacht werden / weil es sich nach solcher daß solang die Erde stehet / nicht aufhören foll Saamen

verstrichenen Zeit entweder gar nicht mehr / oder doch und Erndte/ Frost und Hitz/ Sommer und Winter/Tag
nicht so füglich und nutzlich thun last; allermassen die und Nacht; und daher alles fein (schön) zu seiner Zeit
Unzeit auch Unrichtigkeit und Verwirrung/ und mithin machet/ Pred. z/n. und das Jahr (als das lanafte
auch allerley Hinderungen / Gesperre / Jnsalen und Maß der Zeit) mit seinem Gut krönet/ und seineFlO
Schädennachsichzeucht/ die sich offt ein gantzes Jahr stapffen vom Hett triessen läst ; Pf. 6s/12. wie dann
jawol Lebenslang einwickeln/und wol nimmer mit keinen dieseseines von den grossen Wundern Gottes undGött»
Witz und Verstand zuentrichten und auf einander zu licher Weisheit/ daß erseineGabenund Gnaden-Ge-
bringen sind. Offt ist so gar an einem klamenr etwas schencke (auch die Geistliche) nicht alle auf einmal aus¬
hohes und grosses gelesen. Massen aber alles seine Zeit schüttet/ sondern eines nach dem andern hervor bringet/

und
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und ausspendet/ und in 0er Ausheilung eine gewisse so>,-> cken/ laß es warren / /aß ee nachkommen / oder gar aussen
derliche ihm selbst gefällige und niemals ungerechte Ein- bleiben. Verstehe es recht/ hinlegen solt du es / nicht
und Abtheilung beliebet / niemal gar nichts / immer et- hinwerffen. Ausschiebennicht aufheben. Allesseinsacht/
was / meistens einen Überfluß und nicht nur ein volles / mit Bedacht / ohne Wurm und Srurm. Soll >a wer
ssndern auch eingedrucktes / gerüttelt und überflüssigesdie Schuld haben / daß dein Thun mchtgelingen wck / so
Maß ausmOt/ und was er an einem Ort wegnimmst / gieb sie dir und unsern Calender und nicht GOtt / dessen
an einem andern desto reichlicher mittheilet / nachdem er Gerichte allzumal gerecht/ und dencke anneben immer dei-
nemlich segnen oder straffen will / und also sowol immer nen Theil / ich bin nicht GOtt: Er ist in» Himmel / und
anhabig/ wacker / unverdrossen und unermüder / als ich aufErden / und das Werck ist noch nicht/ oder noch
auchgerecht und ordentlich wircket/ und damit wie in der nicht gantz aus GOtt: es gehöret eine Verl^ugnungs
Höhe dem Himmel und seinen Inwohnern / also Hierun- Prob / und eine empfindliche Erkanntnuß meiner Nich-tender Welt und ihrem Hintersassen klarlich und nach- tigkeit undmeines Unvermögens dazu/ zum gurenVor-
drücklich genug zu verstehen gibst / wie unendlich seine aus/samt dem Beding/daß / wanns nun geschehen soite
Liebe/wie unveränderlich seineWacheit/wie unbegreiflich seyn/ ich mir selbst es nicht zu schreibe!? wolle/ sondern dem/
seine Weisheit samt allen ihren Wegen und Wundern der es bißhero gehindert. Denn auch ungeschehen ist
seye: Also muß derMensch auch zu derZeit / wann es vom Himmelversehen/ wannschon solche Hintertreibung
GO tt zu geben gefället/ bitten / anklovffen/ nehmen/ ein- oder Unterbrechungweder in der Registratur deinerVer-
emden/gebrauchen/nutzen. Ja würcken und schaffen nunfft/nochausderNechenhautdeinerGedancken/noch
soll er mit den Gaben Gottes/ wie es ihm gefallet/ alle sei- in dem 8tr3??sbuch deiner Sehnsucht geschrieben stehet,
ne Wercke im Glauben / alle seine Arbeit in der Liebe Auch die allerschönsten Gedancken / die aus GOtt zu
thun / und inzwischen unaussetzliche Gedult in der Hoff? seyn scheinen / müssen gar offt einen Aufschub / Abbruch
nung als ein auserwehlterGOtres - Mensch und Nach- oder Schiffbruch leiden. Auch ist es dem verborgenen
folger Christi üben/ l .l'kess. i. unddas wird sein steter GOrr nicht selten darum zu thun/ daß er dich prüfen will/
Allmanach seyn / daß er aufsehe ausJEsum den Ansän-- ob du das Aufwarten auf seine Gnadensiund / und seine
ger und Vollender seines Glaubens/ Ebr. 12. und das Hofweise gelernet: Missen will er / was hinter dir stecke/
seine Ordnung; daß er alles ausrichte und anschicke/ oder vielmehr / weil er ohne das wol weiß / was in dem
nachdem ihm GOtt Ieit und Gelegenheit/Verstand/ Menschen ist/ willer dich dadurch dir selbst aufdecken und
Krasstenund Vermögen mittheilet / dieses und das zu zu erkennen geben/ wie weit du in seiner Kunst und
thun/ waszu seinerEbre/undzumDienstandererMen- deinem Aufnehmen gekommen seyest. Höre weiter:
schsn/die sowol feiner Natur; als noch vielmehr deren/so Was dir nicht kommt/nicht gerath/nichtwachst/ das ist
seines Geistes und Lebens theilhafftig sind/ gereichen eben dasjenige/das nicht werden/nicht seyn soll daß dir
kan. nicht gut wäre/wann es wäre/ ja dessen du nicht bedarffst.

2. In diejer Stund gelingets vielen Tausenden/ dir aber
^ ... .. mißlingets- Woher kommts? Siebe in-und um dich.

Em solcher Arbeiter hat fodann ein fein geruhiges Vielleicht bedarffder Höchste und der Necbste / und du
Leben wo nicht von aussen/jedoch gewiß von innen : Es sx^st deiner jetzigen Arbeit nicht / fondern will was an-
wn'd ÜM alle Muhe und Waltunq selcht und leicht/ lu- ders von dir haben / was höhers / was tieffers / was des-
sng und anmmhrg / alle Last sanfft und erträglich. Es sers. Was dann ? einen andachtigen S>euss;er/ein rei-
schlaunet chm alles undgehetwolvonstatten.Jaes muß «es Hertz/ einen Blick ins Aukünfftige / emen Bußthrä-
ihin alles nach semem ^nnn / d. 1. nach Gottes Wollen / ^^n/ die Ablesung der heuchele»/ oder anderer ihme miß«
mit dem er nunmehr einig ist / hinaus laussen. Er<öbel^ Mgen Gebrechen. Vielleicht stehet dir ein Engel im
tet nunmehr nicht nur als em Herr oder Kneckt/ londern Weg/ den du nicht fihest/ der für dißmal deinen Gang/
zugleich als Konig und Priester vor GOtt/ und har nicht dein Geschafft/ deine Arbeit hemmet und hindert. Et-
nur einen Oberen und Anweiser an GOrr im Him- wan ist bald und noch heut die letzteSlund deines Lebens/
mel/ sondern Handlangeran den heiligen Engeln / und und dein jüngster Tag/ dazu du weder diß noch das/ son-
Mitarbeiter an allenAuserweh/tenGotres aufErden. O ^rn allein ein im Glauben GOtt-ergebenes Herk be-
wie seelig ist der / den sein Herr findet aljo thun j Wie darffst? Wie plötzlich fahrt mancher dahin ? dann der
treibetder die Scheibe so glücklich/wie ackert und pflu- Mensch weiß seineZeit nicht / sondern wie die Fische ae-
ger der so Seegenreich / der solche ^eystander / ia or- fangen werden mit einem schädlichen Hamen / und wi e
Mit-und Nacharbeiter hat! denn da arbeiten Himmel die Äögel mit einem Strick gefangen werden/ fo werden
und Erden/ Geistund Natur zugleich. Da wurcket der ^ch die Menschen berückt zur bösen Zeit/ wann sie plötz-
Vater und Christus wurcket auch. Da zeucht / da ord- ljch über sie fallt. Pred. 9/ 12. Wäre es aber noch nicht
net/da bessert/da mehret/da fertiget/ da schwinget und am Ende mit dir/ so ist es doch gewiß nicht weit davon/
hewder/ der alles vermag im Himmel und aus Erden, ^d ebendarum / weil du nicht weist/ wann dein Auf-
Undwasder thut/das stehet da/ und was er thun will/ bruch aus dieser Welt seyn wird/ magst du dein Gemüth
daßmchwerden/ denn er trachtet und jaßet ,hm nach, noch wolmitsolcherley Gedancken unterhalten. Wie offt
Pred.z/is.Jaer kan überschwenglichthun uberalles was hatGOtt aufdich gewartet / da du aussen geblieben,
wir bittenundverstehen.Sieheda! also wird geftgnet der Wie offt bat er mit dir und in dir arbeiten wollen / und
Mann/der den HErrn furchtet / indem feine Wercke ge- deine Geschaffte segnen / und du hast ihn verachtet / ver¬
than fmd'.Wre dann dieses der rechte und emige Weg schmähet/ und seinem Wort und Geist kein Gehör geae-
ware zur klugen Haußhaltung/ und das unfehlbareden. Wie offt hat er dich gegrüst/ und du hast ihm aus
Mittel zur wahren Glückseligkeit ? cmgebohrner und angewehnter Grobheit nicht gedancket.

Meinest du dann nun/ daß es Unrecht seye / wann er dir
^ aus seinem Denck?ettel dein Unrecht und deine Unart un-

Gehetdir demnach in leiblichen Dingen und Fürneh- ter die Augen stellet / und deine Schlage und Anschlage
wen ( wiewol bey einem Christen nichts pur leiblich seyn fehlen last/ da du meinest/ sie sollten am besten anschlagen,
soll ) diß und das nicht von statten: Laß es stehen und ste-- Und noch weiter zu sagen / so ist bey allem Unglück und

Qqq Z MiKra-
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Mißrathen noch Hoffnung übch/ weiche sich also zu ra- undGewissen nicht unanständig findet-Er siehet und spÄ>-
rhen weiß. Man muß dem Höchsten borgen. Kommt dir ret und empfindet wol / daß sie was zu thun und zu schal-
das Glück heut nicht zu HM/ vielleicht geschicht es mor- ten haben/ dann ihnen der höchste GOtt selbst ein Regi-
gen. Hast du den gantzen Tag oder die gantze Nacht ge-- men taufgetragen/ mit ihrem Liecht so wol dem Tag als
arbeitet und nichts gefangen.- Vielleich t bringet ein ein- der Nacht fürzustehen: Aber er ehret sie darum nicht als
tziger Zug morgen/ was ihrer viel anheunt nicht gebracht, seinen Konig oder seinen Fürsten / er betet sie nicht an/
Csligt an Gottes Wort / an Gottes Wollen und Er- dann er ist kein Persier/ sondern ein Bayer / einPsältzer
barmen. Man schlagt an / zielet und brennet los / es oder Preuß / ein Teutscher/ ein Europaer / und zwar ei-
versagt oder trO nicht: Nebenhin geht auch ein Weg. ner der sich zu dem grossen Allmanach/ darinnen der Her-
Man spannet Garne auf/ man leget Netze und Reusser renherr selbst das A und O ist/zu halten gewohnet ist. An
em/es gehet aber nichts ein/ es fanget sich nichts / denn dem Haler seine Sonne / seinen Schild/ sein Leben und
Vögel und Fische finden auch draussen in der Weite ihre Liecht. Und wann ihm etwas ein gefallen/ das nicht mit
Weide. So gehets durchaus: Zum lauften hilfst nicht diesem übereinstimmet/ das halt er nicht für
schnell seyn/ zum Streit hilfft nicht starrt seyn / zur Nah- das seine. Denn dieser Nebenvogt heist nur Calender /
rung HM nicht geschickt seyn/zum Reichthum hufft nicht dann er gibt sein Ka/ Ga oder Ja nur für die Lander/ er
klug seyn. Daß einer angenehm sey/hilfft nicht/ daß er sagt nur was insgemein und dort und da in Garten auf
ein Ding wol könne: sondern alles liegt es an der Zeit dem Felde/ in Auen und Angern / im Frost und hinüber
undamGiück.Pred.9/ii. oder nach dem Text: Dann und herüber zu thun ?ey/er macht aber nichts aussichund
die Zeit und der Aufall findet sich bey diesem allen mit ein. seiner Wahr / und bmdel sich selber cm sich selber nicht.
GOtt aber weiß Zeit und Zufall /und alles zum besten Er weist bald zu/ bald von den» Äond / und dißfalls eben
hinauszuführen. Darum muß sich der Mensch in aller sei- so unbeständig als der Mond: Er will in redm srbirrs-
ner Arbeit / und Begebenheiten die ihm zu Handen kom- riis eile luus, in willkürlichen Dmgen will er für sich
men/ mit stiller Gedult tragen / mit reiner Gottesfurcht seyn/ und wann ihm der Mond die rechten Hörner nicht
beschlagen/ mit demütiger Gelassenheit und großmüthi- aussetzet/ so setzet er seine Hörner aus/ und hak seinen Kopf
ger Vergnüglichkeit ausrüsten/ sich in gute und böse Zeit für sich/und machet sich ein Wetter/ nacb alkrLust und
schicken / und immer Krafft und Lufft aus dem Wort Kühr/ dazuohne allen Aberglauben und Zigeuneriiches
schöpften: Dein Will geschehe. Und mit solchen Augen Luder/und zwar aus vorhin und voraus bedeuteten / und
wustu allerley und manichsaltige Verrichtungen / so in durchaus und überaus beliebten und belobten Schlag,
mirsolgenden Calender sürgestellet und angegeben wer-- Dann er selbst halt mehr auf den Cohälath/ als auf sich
den/ansehen. Denn dieserCUender ist eines procursro- und alle Calender/ dann der ist auch der beste Prediger
ris, eines Vogts und Verwalters/ wann der irgend nicht und Anführer für Herren und Unterthanen / für Bürge»
zur Stelle oder kranck/ oder auch nunmehr alt und kin- und Bauren/ für Stadt-und Landleute/ und möchte sein
dischware/ oder wann er sich sonst nicht so geschwind auf Buchwol ein Lslenclsrium perperuum Lc ua/vee/s/e,
alles besinnen könte/und ihm die Witz und das Gemerck ein fürwehrend-und allgemeiner Calender mit allem Fug
nicht allemal recht zugehen wolte: Da mag man dann ü- und Recht heissen/zumahlen weil er überall so genau ein-
der diesen stillen/ssttsamenund niemals kollerenden/sprach- trifft/ und nichts ohne Erfolg und Nachdruck prvzno»
losen und doch nicht schweigenden Neben-Vögten lauf- Kiciret/als der es beedrs mit demAuge und mit der Faust/
fen / und wann er nicht reden will/ ihm nur aufdie Augen mit Sinn und Witz / mit dem Beutel und Sack / mit
sehen/ was er wolle : Der sich dann gar für keinen Uni- Schaden und Nutzen/ mit Lust und Unlust/ nicht nur ein
Versal isten / und allgemeinen Bauren - oder Lander-R-eZi. oder zehenmal erfahren hat. Aus dem borget nun unser
Ararorem an - und ausgiebt/ auch sich keines Wegs die Nebenvogt billich ein und andermal/ja offt und offt/ und
Einbildung machet/ als hatte er alles in seinen Sack ge-- alltäglich eine oder vielmehr seine I-c<Non, die im n.Cap.
fasset/ und trüge alle Bauren - Geheimnusse auf offenen also lautet - Wer auf den Wind achtet / der säet nicht/
Marck feil: Er ist vergnügt/und sahe gern/ wann auch und werausdieWolckensihet/ der erndet nicht. Gleich-
alle seine Kunden damit vergnügt waren / daß er nur et- wie du nicht weist den Weg des Windes/und wieöieGe-
was / und nicht so gar das Wenigste auf den Schrägen deine in Mutterloibe bereitet werden / also kanstu auch
bringet : Er weiß wol/daß er nicht wissen soll/ wann die Gottes Wercknicht wissen/ das er thut überall. Früh
Sonne und der Mond unter seinen Stiffelnaus-oder un- säe deinen Samen/ und laß deine Hand des Abends
tergehen / und was ihre Werbung/ Thun und Regiment nicht ab / dann du weist nicht / ob biß oder das gera«
über etliche tausendMeil oder über ein oder hundert thenwird/und obs beedesgeriethe/so wäre es desto bes-
Berge gelten undschaffen : Mercket allein daraus/wann ser. JnSumma/ wer du bist/ der du mitFeld und
sie semtr Welt und seinem Feld zusprechen / und sich bey Wald und dergleichen;» thun hast/richte dich nachSonn
und über ihm in der obern Stuben einloZiren/ da er dann und Mond / nach Regen und Thau / nach Lufft und
wol weiß/daß sie ihre Kost selbst mit sich bringen/ und die Duffr/und schicke dich auch in die natürliche Zeit/ aber
Herberg undBewillkommung reichlich bezahlen : Gehet richkedich tausendmal mebr nach GOtt / nach Gottes
ihnen auch nur mit solcher Aufwartung entgegen / die er Wort / nach Gottes Geist / und dencke wo endlich alles
so wöi ihrem Stand und Adel als auch seinem Berufs hinauswill/ samledir einen guten Schatz aussZukünff,

tige / daß du ergreiffest das ewige Leben.

Das



Das XLVI. Zapitel.
Des Ienners/Wvlffsmonats oderWmtermonats (Janum-ü) >

Verrichlungm.
Mäuse nicht dazukommen/ und wann die Kalte nachgibt/
Lufftdazu machen/ auch da sie faulen wollen/ nm saubern
und mit trockenen Sande zu Hülffkommen.

Im Neumonden Spinal in woiqedungte E> de
faen / so gibt er um Ostern grünes Krautzu essen. Last
dich der junge Mond nicht in die Erde/vielleicht lhuts der
Alte lieber.

Ein Misibeth an die Wand gegen dem Mittags-
schein(da der Sonnenstrahlenrepercuttion oder Wi¬
derschlag die Warme verdoppelt) bereiten/ darein Kresse/
Sommer-Endivienund Zwiebeln zu säen.

§. l.

-M Felde soll man
Den alten Mist ausdie Felder und Wie¬

sen führen/ und aufHauffen schlagen / un¬
besorgt um den Mond/ob er die Horner

. rechts oder lincks aufsetze / ob er sich gantz
oder halb zeige. . . .

DemSchneewasser/so sich gesetzt und nicht fort will/
aus der Saat den Weg weisen. Besser aber wird es
durch geackerte Grablein ausgeführet.Am besten ists/
wann die Felder so zubereitet werden / daß sich nirgend
mchr Wasser lagern kan/ als das Feld haben soll / ohne
Graden/ welche viel gutes ja das beste Erdreich weglep-
pern.

Die Wege bessern/GeHage und Zaune ausräumen/
befestign und ergantzen.

Fein Bauer«fein Mauer - fein dauerhafft.
Gibts die Kalte nach / die Wasserleitungen in den

Wiesen ausbuhen.
9.2.

Im Kuchen-Garten soll man
Die fchmaltzende Fettigkeit aus Haussen führen/ die¬

selbe gegen dem Frühling auszubreiten und zu vertheilen.
Aufdie Artischocken undEndivienstöcke/ auch ande¬

re ausländische Kohl-Gewächse steGg acht haben/ ob die

§. z.

Im Obst Garten soll man
Mespelkern/weil sie langsam aufgehen / erstlich inS

Wasser/darnach in die Erde legen/ daß Wildling dar¬
aus werden zum peltzen.

DieWurtzeln derBaume mit guten verlegenen und
mit frischer ausgetasteter schwartzer Erden untermengten
Dung versehen. Ein solcher darff sich etwas genauer
zudem Stamm und Wurtzeln wagen / als ein noch hitzi¬
ger/fetter und roher Dung/der je starcker er ist / je Höker
muß er oberhalb der Wurtzel und ie ferner vom Stamm
weg liegen. Doch also daß er durch die Feuchtes?.',Ver¬
mögen nichts desto minder wol anbringe möge können.

Bey gefrornen Erdreich grosse Baume versetzm und
mit Schlüssen und Schlitten/ oder auf stapcken Schul¬

tern
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tern an andere Orte bringen lassen / nachdem als die Hageneichen zu Pfalen reissen. .
Handgriffs unten am gehörigen Ort beschrieben sind. Schrote und Blöcher aufdie Sagmuhle fuhren.

Die noch rückständige Herbst-Blatter und Rau- In diesen und folgenden Monat bey abnehmen,
pennester von den Bäumen abnehmen / quetschen / ver- den Monden gegen und in dem letztenViertel vonEschen/
brennen/vergraben / oder ins Wasser werffen. Eichen / Haselstauden / Ulmen / Weiden / Reifstangen

Den Gcbnee/wo er 5ch zu hart an die Baume ge- aufs gantze Jahr abhauen / und ihnen flugs die Rinde ab¬
legt/von den Aesten zuwe-lm sackt abschütteln. scheelen / dann so halten sie an den Hassern etliche Jahr

Den Garten-Boden mit Laug -oder rohen Aschen/ hindurch. Wann sie in der Rinden jtecken bleiben / mor-
mit Hüner-?auben-oderVogelmist bestreuen. Muß schen sieehender.
alles abgetrocknetund fein gepulvert werden/ so legt es Das Nadel-Holtz/so den Wntter grünet/als Fich,
sich ehender ein und gibt mehr Nutzen und langt weiter, ten/ Foren/Tannen und dergleichen im neuen; das Laub--
Wol gefaultes und klein gepulvertes faules Holtz darun- Holtz aber / so das Laub im Winter abwirfst / im abneh-
ter gemenget /machetsclumen Klee und hohes Gras. menden Mond/ beedes aber bey stiller trockner Lufft fäl-

Wildstamme anschaffen/und zum künfftigen pfrof- len. ^
psen einsetzen. Das Mge Holtz anschneiden / das ist / das übrige
' An den Mandel -Abricosen-Pfersich-Kirschen-Pflau- Holtz in denen Hecken ausbauen / damit das andere desto

men und andern Bäumen die Dürre und brandige Aeste mehr Lufft bekomme / im abnehmenden Monden,
abnehmen und reinigen/ vor dem neuen Monden. Das Reiß- oder Auholtz zum brennen im neuen

Die jungen Pelker und Bäume um von den Haa- und wachsenden Monden abhauen / dann so wachst es
sin und Geisten nicht" benagt zu werden / mit Geißkoth bald wieder. Anbey aber des Erlenholtzes schonen / und
oder Kübemist/ so mir Ochsen-Gaile/odermit Wermuth. es geschlacht ziehen / um es im Nothfall zum Wasserbau
Sasst bestriecken. Ein anderchalbSchuh davon herum und an sumpfichte Oerter zu Pfälen zu gebrauchen,
gezogener Dornen-Zaun ist eine noch bessere Versiehe- Dann es ist Unralh und Unverstand (k wliign»bun6i
rung. Zween Pfäle werden an einer Seite besonders in tukirzlcunrur psrrestamiligz. limul k-cc oculos
ticffe Locker und etwas rogel eingestecket / die man allezeit/ clerrimerirz ieriunr) Erlenholtz / wann es änderst noch
so man dazu sehen will/ausziehen / und dann wieder em- nicht verbauen und verstümmelt/und sich in die Höhe und
stecken kan. ins Gejchlachte bringen laßt / zum verbrennen hinraffen.

§.4- §.6.Im Weingarten soll man In der Viehzucht soll man
Den alten Mist darein führen. Dem Viehe und Schafen das Futter mit Sal6-
Bey offenen ^^etter misten und sencken. ^Wasser besprengen.
Bey frostigem Wetter / da maDas Vieh warin halten / und nicht ju kalt speisen

liches chun lan/die Psale spitzen/ und am Heuu anbiau. trancken/ ihm gute linde Streu Unterbetten / und
nenuudabyarten. nicht nur warten / sondern gleichsam aufwarten. Nun-

m wol remperirten warmen pudern L" e um sich der zwiefachen Fenster bey Tags/und der gedop-
die Rebwurtzeln umhacken / und alles uberstußige und Laden und Tküren zuNachts bedienen,
schädliche wegräumen. ^ Dannnun soll Haus und Stall und alles/wo was

^n kalten Landern aber wird solche Urbettbrß m den ^5) ausgehet / eine doppelte Decke und doppelte
Hornungodergar m den Mertzen hinaus gespai et. Wand haben.

Wann das Wetter gelmd und der Boden ziemlich sinsterer Stall ist jetzt des Viehes Kercker/ und
trocken / bey abiiebmenden Licht oder ausgehenden .Ao- Stall dejselben Pest und Rest,
nar die Reben bejchneiden. Denen Schweinen wohl unterstreuen. Wer Sag-

, Spane hat / kan sie hier nützlich anbringen. Kem diesem
^bier warmes Getranck süigeben. Warmes und nicht

^m Ä?alOe s0u man heisses/ dann voti diesem bekommen sie leicht den Brand
So lang gute Bahn ist / Brennholtz zum Brauen/ und Lungensucht,

in die Küche / zu Kalcköfen / in die Ziegel- und Glas-Hüt- Denen Schafen erlenes Laub furlegen / zur Prob/
ten führen- ob sie wohl auf. Dann die es nur ubei maulen und nicht

Das WipfeldürreundFall-Holtz bey guten Wet- anbeissen/ werden als schadhafft an Lungen und Leber ab¬
ter weghauen und heimführen / aber nichts davon zum gesondert.
bauen gebrauchen. Das Vieh in warmen Tagen dann und wann aus

Im letzten Vierthel / wann kein Sudwind wehet/ denen (statten lassen/daßes sich ergötze/auslüffnge/die
oder kmtz vorhergewehet hat/ und sonst trocken und rein Glieder erstrecke /gelenck bleibe/ und nicht krampfichr
Wetter ist/Bauholtz fallen/weil es so dann sehr dauer- werde.
haffr und nicht wurmst chig wird; wann nemlich der DieZucht-Kalber im letzten Vierthel schneiden lassen.
Baum noch im rasten stehet / und der Safft noch nicht Mit der Futterung gesparsam umgehen / daß um
in den Stamm und in die Aeste aufgestiegen. Wann aber Sebastian/das ist / die Helffre des Winters/sie noch halb
solches ( als an warm-gelegenenOrten ) schon geschehen/ vorhanden seye.
tauget solches Baumfällen nicht mehr so wohl; und ist bes- Zur Erlparung des Futters im Winter die Schaft
ser / wann es m vorhergehenden Monat geschiehet. auf die geftorne und mit keinem Schnee überzogene

Reifstangen und Reifstecken zu grossen und kleinem Saat treiben.
Gebande / ir«-m Daubenholtz zu Fassern ; Streu/ 5e Die Farren oder Spiel - Ochsen / ( sonst Hummel¬
sumpfichte Oerter der Fuhrstrassen damit auszufüllen/ Brumme!- Spring- oder Heerd-Ochfcn genannt ^ die
Scklitren- und Wageuholtz / Latren und Zaunpfale/ künffrig zum Zulassen gehören / besser füttern a.'s das an,
auch Holtz zu Stielen und Hefften u«d so ferner/ im Vor, dere Vieh.
rath abhauen. Ehe
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holder Sonneniche/i,ohne liegenden Schnee sich eig¬
net/ die StockezurKurtzweileröffnen.

kortaparens elic», c^auc^aris ^oneüo;
Das Thor soll unbescblofpnsiyn:
VOas ehrbar ist / Zehe aus und em.

§. 10.

BeyderFischmy soll man
Die Teiche in diesem und nachkommendenMonat

Ehe man schla/fmgchet/ und so bald man aufstehet/
das trächtige V-ch und die junge Fatel übersehen.

§.7.

IndcrPferd-Zuchtsollman
Die oben §. 6. des übrigen Viehes halber gegebene

Erinnerung hieher nachdrücklich erholen / und was bey
Beschreibung der Pferd--Ställe angewiesen / auch jetzt
nicht unterlassen. Dann wann dicke Laden zweyerle» Fen¬
ster M-und imseits wohl beschließen/unddicke Thüren . , ,
doppelt zuschliessen / wird man sie mit Roß-Mist anzu- sonderlich vor dem Ablaß/und wo das ÄlZasser ausfleußt/
stäncken nicht Noth haben. Doch mag man/ da es ja fleissig aufessen/ (wunnen) es wäre dann/daß Quellen/
Noth wäre/ eine Stroh-Decke oder dergleichen noch zum die das Wasser an gewissen Orten beständig offen hielten/
Überfluß und bey gar zu grimmiger und durchschneiden-vorhanden waren.
der Kälte gebrauchen. Bey BeHaltern und Fisch-Gruben / die auch zuZei-

Die trachtigen Stuten mit genügsamen Futter ten zuqeftieren/dergleichen Aufsicht tragen,
versehen /doch mcht zu viel auf einmal / sondern öffrers Murmen fangen / ausräuchern und treugen / als m
süzgeben/auch bey leidentlichen und lieblichenWette.'übe!der Chur-Vrandenburg und im Lande zu Mecklenburg
den andern Tag/ etwan eine Stund/ lang beym Ziege! in zu geschehen pfleget,
ein ebenes Feld oder Wiesen führen / aber nicht srey las¬
sen/wenigereinspannen.

Bey dergleichen Wetter auch die Füllen im Hofe
auf eine Stunde sich ergehen und ergstzen lassen.

In grimmiger Kalte den tragenden Rossen ( eczuz.
bu?) und kleinen Füllen das kalte Wasser mit warmen
temvenren. Mag auch den gantzen Rojft'n nicht schaden.

Die Pferde / weil sie sich am Ende dieses Monats zu
baren anfangen / desto besser warten / reinlich halten/ und
fieissig striegeln.

Hört ihr Knechte/eure Rappen
Soll ihrjetzund tapfer schrappen.

DiePferde/ wo mans ohne das in diesem Monat
thun will/ im neuen Mond oder den dritten Tag hernach/
beschlagen lassen / so bekommen sie gute Hufe.

§.8-

Bey dem Feder Vieh soll man
Die Vögeln Tauben- und Hüner-Nester zum legen

und nisteln ausbuhen.
Die Hüner / damit sie bald legen / mitMaltz oder

mit gedorm'n undgerösteten Früchten als gerösteten Ha

Z.il.

Zu Haust soll man
Beym abnehmenden Monden das Getreid sondev»

lich das alte umwenden.
Das noch im Stroh steckende/ bey kalten Wetter

gar ausklopften / >)amit die Mäuse mcht darmn abore-
lchen und tummeln.

Den Dreschern Äissig zu- und nachsehen/daß sie sau¬
ber und gen euoreichen / und nichts veruntreuen / und
Abseiten/ in ^chuvsäcken/ Stieseln/ Körben /(wie nick t
selten / zumal wann einer oder zween allein in der Tenne
nachbleiben / zu geschehen pfleget) weg praÄiciren.

Vieh schlachten / ohne lacherliche Beobachtung des
Monden-Lichrs/ das Fleisch einsalhen / und im Rauch«
fang oder der Rauch-Kammer aufhangen.

Kraut und Rüben abschweren und wohl absaubern.
Die Rauchfange kehren und Rauchkammern fegen

lassen/und das qantzeJahr/sonderlich den Winter durch/
dem Feuer nachseheil. M»

In diesem wie auch nächst-Wendenzweyen Mo¬
naten für sein Haus vormahlen laM

Nunmehr und den Winter über zu Nachts mit
der und Erb'.'n zc. auch gerösteten Brod füttern / aber spinnen anhalten/ Kühn spalten / und Spane machen^
nicht überfüttern. Dann wann sie das Futter sticht / las- Des Tages Obst ausklauben/ Federn schleusten/ und das
sen sie mit legen nach. Jmgleichen den Gänsen sparsam- alles ohne Muthwillen / Büberey und Fabelwerck / ohne
lich fürgeben / sonst lassen sie das Legen liegen. Possen und Possen Lieder / die GOtt zu Ehren und dem

Was aber von diesem Geflügel das Futter bald mit Teuffel zum Verdruß ins Feuer zu werssen und auszutil-
dem Kragen und Magen bezahlen muß/das mag sich im- gen. Geistliche Lieder/Sprüche undErzehlungen hat-
merhin voll ansacken / mästen sich aus / und sterben im ten da einen gewünschten und gedeylicken Platz. Habt
Schmauß.

Die Koppen mitgehudelten und gewuzeltenNudeln
schoppen.

§.9.
Bey den Bienen soll man

hier Saltz bey euch ihr Haus Vatter undHaus Mütter/
ihr Vögte und Ober-Knechte / und alle: es gilt eurem
Gewissen.

Das gesponnene Garn einäschern/ sieden und ge¬
frierenlassen.

Kertzen ziehen. Den Aschen und Urin/fo dabey ge-
Die erkauffteund verkausste Bienenstöcke oder Kör- brauchet wird / den alten Bäumen/ aber nicht stracks auf

be von einem Ort zum andern bringen und versetzen.
Dieselbe wchl verwahren / damit diese Blumen-

Koster nicht cmsstiegen/ und durch die Kalte erstarret/
oder vom Schnee geblendet / auf denselben schmachtend
hinfallen / und im Schwindel und Tod liegen bleiben.

Gestalten jetzt nach der winterlichen Sonnenwende
(pol^olttirjumbrumzle)dieNächtekürtzer/dieTäge .
hingegen langer zu werden beginnen / und die Immen sich Beile und andere mehr bereiten / schleiffen/bessern.'
aus dem Korbe sehnen / ihnen / wgnn gcknd Wetter und Peltzwachs in Vorrgth machen.

Rrr Saa-

Wurtzel und Stamm / geben.
Dem Gesinde die Kleider machen zu lassen / und zu

flicken erlauben.
Allerhand zum Haus / Feld und Garten gehöriges

höltzern- und eisernes Zeug / als da sind Pflüge/ Egen/
Roß-Geschir:/ Körbe / Rechen / Hauen- und Hacken-
Stiele / Pelz-Zeug / Schnitz-Messer / Borer / Hand-
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Saamenzeug ausbutzen / säubern und in Ordnung Das Getreid bey guter Winter-Bahn auf die Ao-

undS7hÄn'atls4!M.nF.üh.u.gm
^olen/Mähren oder Heimlichkeiten räumen / den ledigte Kerne als von Marillen/Pserstchen / Mandeln/

Uu«Äabe/M>tbnweg^^ Hasel-und w«e«N^
/ vo»-uiand-r aus- dergle>chen.N-chd-mst-mttt-lmaßN befeuchte, worden,

«ttmlassm/wo^^^ im jUN -lM-ndenMMbey Z .Zoll ,i-ffund z,Z°ll wett
!?-! n-k d?! und (?. nne / Schnee und Regen vom voneinander darem stecken, und an einem lauen/ lichten
Gstmcka^ Mdlüff,ig-n0r.st-h.nwn,bißdw^rn-k-im.n,und
ck-t u^Aastetso viel »der mehr Nutzen als immer em solche bey nächst m-d-r W«hm-ndmM°ndm klemer^

'>^e saurenIvistcu wolil, für was es ab-ribinsolxffeoder-IwajN-ffereAsschm/svmttglnch
M st Dienet Ä «?M> d°l"al.en Bäumen, muß guter Erden anq-Wet, sacht und r°g-l u mfttz-n, und al.a
Rr»omSi!umncui->. Mieu S-hudS weit entfernet, feucht,abernichluberschw-mmetbißaufdenAprtldarmn

wmetto^^ee^^ Schädem^Ä'nn « "^Sand, Steine, Leimen und anderes Baug-i-ug
?e>we?Erdm^ er^men Nutzen. Kalch brennen, wann sonst keineArbeit vorhanden,
W besondereErube In d.esem und nachgebenden Monat dw Thüren
oder Sun^ br ngeu, und «orher am Gewitter und Fenster >n den Kellern mit Stroh-D-ck-n wohl v-r-
SA'^el verdünn, brauche, ihn hernach, ^ mch^

wird^D» Eckel w'rd N nusloschen, weil der Wem dessen Gestanck nicht °-I->d°»

lange^nlSch und^in w Faulnug kmme"und'nichi'«-"'^ Hanff, Lein, Rüben Md Rettig auch Nüsse ju 0elok.ninil'si' schlagen lasten.

^"Idi°M.ststä..f-uch.g.nug,darff°ss°.ch.rMÜ-
.Die treuge MWätt begiessen / und wo es an Was- ten/ehe sie Junge Hecken und über Hand nehmen.

gehet das Eis zu lang nicht / und gibet nicht nur kemen Bey der KllchM soll MÄN
Nutzen / sondern auch Hindernus im Dung aufladen gesaltzene Fische und Fasten-Speisen ein-

und ^uhr^ irockenerStelle aufbehaltene Lein- . Salsensammlen.
bollen dreschen /und mir dem Staub-S'eb ^ ^ dem Garten noch Feld-Salat/Spinat/Man-
sonsi gewohnet / von allem llrn'ach uno Unkl aut a^ ^ W''Ner-Rapui,tze!n / Winter-Kreß grünen Kohl
berstebutzen/und^dad^cheu'erbcsckweUichen.ir ut ausdemKelleraberLicorl,Pasimack/L»u.
nach der Zeit 'w.^Msverdrußbchen anbe^ unu . L-mlirsvi, Winter-Rettig/ rothe Rüben/ Ver¬
gänglichen und jchadKchen Uuchetens Rettia und dergleichen zum Tisch nehmen,
gibt wohl aus / und traget vielem/geistlich und leiblich/ einführen/und die Cls-Grubewohiverwahren.
als die Ersahrunq lehret. ^

Gedörrtes Obst/ sauer Kraut und Rüben / ehe dann F. 5 z.

di-grünenKräumkomm-n,>uMar--br.ngenundv-r- z^^MtzeN-Y s°ll MM

"'^SöMm Heide-Korn -um Saamen und

°^KÄm..ndnächst.njw-y°nM°nat.nMaltz!UM ^Ldh morgen, scharffer KSlre einTrüncklem
Sommer-Bier machen. .^r/ Vor Essens eingemachtenIngwer oder Nosen-Ho-

Mastschweineschlachten lassen. Man schreibet zwar/ ^w-chse unas-weise nebmen.
daß es 2. z. 4. Tage vor d^ /?r a ä a er und A" Getranck/ Bier und Wein/Alant/Lorbeer/
5«>n"s°lle ^ Ke das beym «ollen »N.US und de^ , den Magen zu erwärmen und

Das Sommer-Getrew/ Ver/ten/ q?avern/^v- ...
sen / Wicken / Linsen / als viel zum Saamen gehörig/ sau- nicht sonders kranck ist / kan sich mit'dem Drehei/en / Ho.
ber butzen und besonders schütten. bel / Hacken / Sage / Hauen / in einer Stund einen Xv>

Wann ein beller / trockener Tag und der Mond im perir machen; Ist ein bewahrtes Mitte// und hat auten
letzten Viertel ist / den Wein abziehen. Nemlich wann LkeH, vorab wann der Schweiß nachgehet,
sich die Zeit also gibt. ^
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Bey kalten Wetter ausser dringender Noth nicht oder baden. Weiches alles auch sonftw wol sparsam und

artzeneyen / purgiten/ Ader lassen / das Haubt waschen behutsam zu gebrauchen.

Das XLVll. Capitel.

Des Hornungs (kebruarü ) BerriMungm.
§. I. §. 2.

Zm Küchen Garten soll matt
Zu Ende dieses Monats im letzten Vier- Die den Winter über in Garten - Bethen bleibende

tel / ehe der Safft gar in die Aeste ausstei- Artischocken/ damit sie wohl austrocknen/ bey scheinender
get/ die Weiden und Felder stümmeln/ Sonne auf; bey feuchten Wetter aber Und nächtlicher

^ dann alsowachsen sie bald wieder nach. Weile wieder zudecken.
Die Satz-Weiden mit dem untern Theil ins Was- Mist-Berher an einer warmen Mittag-Seite / da

ser stecken/und nachdem sie etliche Tage darum gestanden/ sich die Sonne einleget / zu Rerrig / Salat/ Kreß / 5e!eri
einsetzen / im wachsenden Monden. und dergleichen bereiten, und wann der Saamen darinn/

^Sich zum pflügen und ackern schicken / Erbsen / Wi- sie / so lang der Frost anhält / des Nachts mit Stroh-
cken/ Linsen/ Sommer-Getreide/ Rocken/ Weitzen/Ger-- Decken beschirmen und erwärmen,
sien / Habern bey stillem Wetter saem Hüner- und Tauben-Mist in den Garten bringen/

Mist aufdie Felder und WieZen führen und ausbrei- und das Erdreich / so bald es Gefrierens oder der Nasse
ten. wegen seyn kan / umstechen.

Felder bessern und ausfrieden. Capus Kraut oder Pflantzen um KlscrkiX oder
Das auf denen besäeten Aeckern stehende Wasser Fastnacht auf einen im Herbst umgerissenen / geebneten

ableiten. . und mit Hüner Koth gedüngten Boden säen. Wanns
GeHage undZaune setzen und ausbessern/auch Bru- gesteuert/will der Kapus-Saam mit Hüner-Koth über¬

all / Wege und Graben verneuren- streuet seyn.
Untragbare und dürre Kecken in denen Wiesen um- Den Garten fein reinlich und nett ausfaubern und

reissen/giltgleich durchHauen oder Pflug; die grölen und butzen / da änderst das Wctrer nicht zu wider. Anneben
meisten Steme/Tofsteine/(auchwohl theils untüchtigen das Gewissen reiniaen / das Metter sey auch wie es will.
Laimen/ so man will) zu behöriger anderweitiger Bau- Agrest / Ribessel / Rosenstauden / Stachelbeer und aller-
Nothdurfft absondern (welches zumal zu der Zeit über- Hand andere junge Brüt/so man Kalte halber ins Erd,
aus recht thut/ so man bald hernach zu bauen gevencket/ reich kan/versetzen.
da mit einer Müh zwo Arbeiten verrichtet werben) so Am abnehmenden oder neuen Mond / nachdem sich
dann die Lücken reichlich mit Sand ausfülle» / und wieder die Kalt verhalt/ Petersil / Spinar/ Rerrig/ Lactuc/ gelbe
ein- und andermal kreutzweis überhacken oder überackern: Rüben / Zwiebeln/ Bohnen/ Erbsen und dergleichen säen
Ist der Platz gegen den andern Theilen des Ackers etwas und stecken.
tief/ so ists gut / so man wieder Sand oder besser Gassen- Insgemein aber die übcrsich treibende und zum
Erde / oder beedes untereinander gemenget / als viel man Saamen tragen gehörige Gewächse im zunehmenden und
will ( dann man kan hier dem Guten nicht zu viel thun) vollen; die untersich bohrende aber als Rettich / Rüben
darausher führet/und wieder unterhacket/odereinackert. und so fort im abnehmendenund aufs lanst im neuen
Dann muß mans mitder Hauen / oderEgen oder dem Monde stecken und säen. Diesen aber die Erde tieff/tieff/
Rechen / wie man am leichtesten dazu kommt/ eingleichen, tiessumgraben / so wachjen sie mirum qusnrum, das ist/
Weiter Heu-oder besser Klee-Saamen/ darein gepul- lang/lang/so lang als ein doppeltgemesseuerZwerg/wes
vertes faules Holtz gemischet mit einem Sieb/ oder sonst mgst wie ein Hacken-Stiel,
frey ub^streuen: Weiter abgetrockneten und mit zermal- Oicit, czui ciiejicir fctciunclo ac experiunäc).
meten Kohlen/ die ohne das drunter sind / vermischten 5, vi-i l<c-f-r
wg«en durch ein Sieb drüber fallen lassen. Wer es n non vis, experiare licer.

/ mischet auch unter die Asche geflossenen und gepul- ^
vertenHüner-oder Tauben-Mist/es will ein wenig unter-
geegetseyn. Aufsolche Art wird alles aufeinmal gut und ^ arlM st.U!NaN
damchafft gemacht. Den Dung aber und Laug-Aschen Die Baume vor der Sonnen Auf- und Untergang
aus unfruchtbare dürre und spröde Wiesen-Flecke aus- von den Rauppen und alten Blattern entledigen / sie ab-
siremn/isiein wenig besser als vergebens gearbeitet/zu- schaben und mösen / und drey Tage vor oder nach dem
mal wokeine Besserung hinkommet. Ast bald geschehen/ Neuen beschneiden.
muß bald vergehen. Jenes aber halt lang/lang/und wie Die Baume eiü paar Schuch weit um die Wurtzel
die Bauren sagen / sein Lebenlang. aushacken/ den entdeckten Fleck aber/ jedoch ohne Berüh-

Blauen und andern Letten / der nach vorhin getha-- rung des Holtzes/mit frischen Dung (aber nicht von Pfer-
nener Prob viel Gras und sonderlich Klee wachsen ma- den noch Schweinen) überlegen/ und mit so viel guter Er-
chet/aufdie Mesensühren. den/als der aufgehackte Wasen austraget/bedecken/odet

Steine / Holtz und Letten zur Kalch- und Ziegel- den Rasen umgekehret überlegen. Item alten abgcstan^
Hütten anschaffen. denen Urin umher aus einem Spreng-Krug aufdie Bäü-

Diesen Monden hindurch öffters biß in den Mertz me zumal die Alten her sprengen / wann er vorher völlig
hinein die Ameiß-Hauffen bey feucht und kalten Wetter mit Dung und Erden versehen: Das macht ihn steck und
früh oder abends/wann die Sonne gewichen/mit Stös- gibet einige Beyhülsswider das Ungeziefer/welcheabee
seln oder Schlägeln vest und steiff zusammen flössen und langer nicht wahret / als biß der unangenehme Geruch
einstampffen. Das gibt ihnen den Rest. desselben ausqeduffrct. Der Urin / so bey Kertzen uehea

Ävrr » gebrau-
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gebrauchetworden / dienet sobald nach dem Gebrauch
auch hierzu sehr wohl.

Kerne in die Baumschul stecken oder säen / wo man
sie nicht schon im Herbst gestecket und ausgesäet.

Die Kerne vom Stein-Obst stupffen-mit derWeise/
daß die beyde Spitzen mit einem scharffen Messer soweit
weggeschnitten werden / daß sie ein klein Löchlein gewin¬
nen/auch sind die beeden scharffen Seiten so weit zu be¬
schneiden / daß sie nehrlich halten / und leicht gar ausspriw
gen.

DieKerne2.oder z.TagevorderStopffung in
Honig-Wasser/Milch oder Dung-Wasser legen/ ist miß¬
lich. Dann wann sie so wasserschlingig in die feuchte Erde
kommen/zumalen wann die Zeit naß ist/so ersauffen und
ermodern sie gerne/ oder gehen gar schmachtend aus /sie
finden schon Feuchtigkeitgenug in der Erde zur Auskau-
mung.

Junge Baume im letzten Viertel umsetzen / sollen
ein bleibendes und vom Wurmstich gesichertes Obst brin¬
gen/ aber anbey ein kleines Wachsthum führen.

Keinen Baum weder jung noch alt naß versetzen/
noch mit nasser Erden beschütten / sie erstocken und ver¬
derben davon. Das geschihet auch/so man aus einem mas¬
sigen und nüchternLeben in Uberfluß/Trunckenheit und
Wollust gerach.

Alles Stein-Obst anjetzo/ insonderheitzween oder
drey Tagevor oder nach dem vollen Licht zweigen und ver-

In diesem und nächsten Monat die Peltz-Zweige
vom Stein-Obstbrechen/und sie drey oder vier Tage
nach dem Neuen peltzen.

Denen jungen hartrindigen Bäumen lassen / oder
die harte Rinde abscheelen oder abziehen / oder abreiben/
davon gehen sie gern auseinander und verstärkten sich.

Die mit Stroh umwundene Baume wieder ledig
machen / wann die Kalks mehrentheilsvorbey / so änderst
jemand solche Weift m it Stroh zu uw.dmdenhat.

Wilde Stämme/die man übers Jahr pfropfen will/
im lehren Viertel setzen.

Die blossen Plätze im Garten mit Hsu-Saamen be«
säen/vorhero aber dieUrsach der Blosse auskundschaff-
ten / und wegräumen/ wie §. r. von untragbaren Wiesen-
Flecken erinnert worden.

§.4«

Im Weingarten sollman
Reben einlegen / oder stürtzen und in sandige Erden

verpflantzen.
Gewisse Hauer bestellen/ und des Lohns halber mit

ihnen abkommen.
Zäune ausbessern.
Mist führen und ausbreiten/ mit Vermeidung des

Schwein-Mistes / welcher nur Unkraut ausbrütet.
Die bösen Weinstöcke aufWein schneiden / und im

andern Viertel des Monden andere gute dazu gruben.
Die Reben beschneiden / da dann ein noch ligender

Scbnee unverhinderlich / falls es nur der Kalte halber
seyn kan. ^

Die guten Stocke bedungen/und ausBögen schneid
den / jedoch in gehöriger Maßhaltung.

Die aber austreibenden untüchtig und überflüßiM
Wurtzeln denen untern zu gut/von denen Rebstöckenund
Reben wegschneiden.

Wein-Psale und Plancken schlagen/ Geländer ver¬
bessern und Rel>en anbinden.

Bey Anlegung neuer Weingarten das Erdreich an
feuchten Orten wohl umgraben.

Denen
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Denen Rebe» MesammeltenHarnzuschütten/ da- Die Huner warm und wohl im Futter halten/so die-

von sie viel und schöne Früchte bringen. nen sie bald.
Die 7. oder 5. Jahr gestandene Weinstöcke mit Koppen Masten oder schoppen.

Stein-Gemörsel oder klein gestampfften Schwerstem be, Die vielfraßige Enten / falls man sie den Winter
schütten undzur Fruchtbarkeitbringen. Oderabgetrock- nicht haben mag / vor Winters weg zu thun / am Ende
netenSteinschlüff/damntergestosseneKohlen und Aschen/ dieses Monats Enten-Eyer kauffen / und durch Hüner
zugeben. Oder Staub von ausgebranntenmürben Zie- ausbrüten lassen»
geln / and darunter geflossenen Ruß und mürb gebrann? 9-

hmst.°um. BeydenenBienensollman
§. 5. Bienenstöcke herbey schaffen / sie reinigen und an ge-

JmWalde sollman
Um Lichtmeß das gehauene Brennholtz nach Haufe ^'euvrigeRomgerooer,

führen / und alles wohl ausräumen / damit das junge Z. w.

^ B-Y der Fischcrey soll man
Holtz fallen / so nicht faulen / noch von Würmern ange- ^ denen Teichen das Eis bey dem Auslaß auf¬
griffen / sondern ms Wasser zu Mühlen / Brücken / Pfä- Hauen / und das denen zischen schädliche Schnee-Wasser
len/Schiffen und Flössen gebrauchet werden soll. ^ ^ /-r ^

Zur Sommers Nothdurfft Bergel-Holtz sammeln. D'e behörlge Nothdurfft zum Fischen herbey schaf¬
fen/ und die Flsch--Gruben und Fisch-Graben ausräumen.

K. 6. Den Anfang zum Lachsenfang/wo einer ist/ machen/

JnderVichzuchtsollman '^LZNlndichmMona.««-.
Den Abgang des Viehes ersitzen/ und dasselbe wohl Brlcken/ Neunaugen und Heringe fangen / und ein¬

Warten. . ^ ^ machen.
Kuhe-Stricke und Ketten herschaffen. So es Kalte halber seyn kan/ im ersten Viertel die
Die noch übrige Schweine mästen. Teiche besetzen.
Schöne Ferckel / welche der Zeit / vorab bey wach- Dem Hecht / so /etzt am besten/ im Mertzen aber / da

senden Monden fallen/ aufziehen/und ihnen / damit sie Gleichet/ nichtviel nutz ist/nachtrachren.
bald wachsen und der Milch vergessen / anfangs Brod Gegen dem Ende dieses Monats den Anfang des
und Gersten fürwerffen. ^ FischeNs aufstehenden Wassern machen.

So wohl des Dungs als des Viehes halber demsel¬
ben fleiM unterstreuen/zu Zeiten l'kerisc ausBrvdge- §.
sirichengeben/unddieStallewohlwarmhalten. ^ ^ «

Zucht-Kälber / weil sie noch saugen im letzten Vier- ZU >»)aUie sl)U MÄN
thel; und Schweine im alten Mond / da die gröste Kälte Das übrige Getreid ausdreschen,
vorbey/schneiden lassen. Zur Sommer-Saat Saam-Gerreid ausbuhen.

Die Schaafe nun mcht mehr auf dre Saat trecken. Aufdaö gantze Jahr im alten Mond einen Vorrath
Das geschnittene Stroh/ womanwen^Heuhat/ an Mehl vormaklen lassen,

zuweilen mit Saltzwasser / gleich wann mans furgibt/ an- Falls das Mehl lang zu liegen hat/ wird das Getreid
feuchten. Das kommet dem Viehe wohl zu stakten. vorher gewaschen.

Wann es zu dieser Zeit über Gewohnheit warm ist/ g^b, und Lein-Oel aus dem Rübsaamen und aus,
mit dem Futter sparsam umgehen / und etwas zurück hal- gefegten unsauber»? Lein zum Brennen und zur Waqen-
ten / weil gemeiniglich noch ein Nachwinter erfolget» schmier bey ertraglichen und nicht zu kalten Wetter schla-
denen gesaget / die keinen Überfluß am Futter haben. lassen.

. Gleich zu Anfang des Monats dieRatzen und Mäu-
^ ^ se/ehe sie züchten/und sich vermehren/mit Giffc und Fal-

In der Pferd-Zucht soll man ien tilgen.
Wasimv°rig«nMl>nat«inn»lw°rdm,auchjcht Da^iumVerkuffübrigiKomv-rführe^

in M nehmen Gesponnenes Garn/ damit es wohl weiß und zum
Auf die Stuten/ denen das Eyter zu wachsen be- wircken bequemer werde / also zubereiten / neml.ch in einen

ginmt /guteAchtunggeben /weilfiebaldfüllen.^ M Wasser sieden lassen/^ sauber gesiebten
Dem Befcheller das Futter mit Krautern mischen/ Aschen meinePodmg thun/ das siedende Wasser dar-

die ihn zum springen muthig machen. auf schütten und umrnhren / und so lang stehen lassen / b.ß
Die galten Stuten / so bel-get werden / nicht zu fett man die Hand darum leiden kan; dann e.n wen.g Ro-

fÜttern/sondernamgewöhnlichenFutter ihnen Abbruch ckenstrohmden^sseleinlegen/dam.tsich das Garn nich
thun/und sie vor demBefchellen recht purZiren /und ihnen anlege / und em Strenul nach dem andern m den Kessel
tur Ader lassen. das Stroh hinein legen / und inzwischen immer ein

c g. wenig Aschen einstreuen / biß der Kessel mit Garn so weit
voll wird/daß es raumlich sieden kamDann das im Zuber

VeytU üev(r-!<>ley sl)U man gebliebeneLaugwasser/welches das Garn / so heraus ge-
Den Hünern / Gänsen/ Enten/ Tauben und andern nommen/nicht in sich gezogen/über dasselbe in Kesselschüt-

Geflügel ihre Köbel/ Stalle und Nester ausbuhen. ten / und bey z. Stunden sieden: Nachdem beym Brun-
Das brütige Meyer-Geftügel jetzt und im folgenden nen aufdas säuberst auswaschen / wieder über Nachts in

Monat ansetzen / und ihnen Eyer unterlegen / um dessen laues Wasser in eine Poding legen / so zeucht sieb die Rö-
einen Vorrath zu überkommen. the völlig aus. Letzlich aufhenckenund gefrieren lassen / je

Rrr z mehr
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mchr es gefrieret / je besser es wird. Dann zeitlich wanns §. 12.
abgetrocknet / auswinden / oder spulen/ und auf den Mer- Bw der Kucken soll man

kaW"rÄSa^ ^ '?r°mckr.ß)so^.am»-l!.n,i-a>.Päpr.-Sa-a.
D-nÄ! anMem ^ freyen Tag- "ndImpuni-l-msamm-ln

im letzten Viertel abziehen / und damit er nicht zähe wer- „
de/imZunehmendesMondesaufrühren. ^ verArtzney /l)U MNN

Den Ackerzeug/als Pflüge/Egen/Wägen u.d.g. Sich fürnemlich vor sonderlicher Kälte hüten und
wohl zurichte»? und bessern / auch den Meyerhof von Di- warm halten / damit die durch die Schweißlöcher sich eiw
sieln/Nesseln/Dornen und andern Unkraut reinigen. zudringe pflegende Kälte nicht einige Krancl Heiren ver-

Zu denen Saamkrautern in denen Gewölbern und Ursache. Ausser Kopfpillen sich / soviel immer möglich/
Kellern sehen / daß sie nicht faulen / auch die dauerhasstig- andern Artzneyen enthalten/ auchdasBlutlassen/ woes
sten/wanns derFrost gestattet/ ausfetzen. nicht etwan durch gewohntes Schrepfen geschiehet/ aus-

Jm Federschleissen und Spinnen des Nachts fort-- stellen,
fahren und Netze stricken. . Keine Milch oder Fische/sondern verdauliches Fleisch/

Den Schnee aus denen Dachrinnen / oder wo er wiewol mehr gesotten alsgebraten essen.Ottermm»ngins
sonst hinderlich / kehren und wegräumen. Getranck legen/und ins gemein derSWen/so viel Feuch-

Peltzwachs/ so man nicht nur zum Peltzen/ sondern tigkeit in sich haben / entschlagen / M man änderst die
auch das gantzeJahr wieder dieBaumschadengebrauchmWahl hat. Sonst sind alle Gaben GOttes gut inid ge¬
tan / bereiten / wann es nicht im vorigen Monat gesche- deylich / wo man sie massig und nm Danch«auna ge¬
hen. brauchet.

Das XLVM. Kapitel.
Des Merzen/Lenzmonats Msrtü) BerriMungen.

§. r. Die bedungen/Zaune/ Plancken/ Gatterwerck/
M Felde soll man / Srcige machen und ausbessern / .m

c> tt ^ ^ c.l ^ fall es bis hzeher verblieben.
Im neuen Monden allerhand Aecker D.eBaufeldcr verwahren / auch mschm/ d.Lnie-

wAArlcht-n/u,,d/-!.mnach.-m«Ar- 7^,^^
Den aus denen Widen und Schwem- ' iXubenacker und Krautfelder düngen/wrüsten/und

last/bel-A-mig-n/eman^Tag-nachdemN^ undhobeln, d>-Sch-rhauffenda»onabstoiien,undÄ
im alten ?)>ond. .Dann in diefem wird der Habet (glaubt derzweige hinemstollen
ma^r-ich-ranK°rn°m/Ming°iamSn°h. Kommt Das dürrre »der Winler stehend geblieben-Graß
d>-Saat-rst>mAprNhniauS/s°glbrsi-n>-n>g-ranKor- mil-inerangeiündel-nStrohfackelG-rbrennennm^!!-
nern/mehr am Stroh. gen. Ist besser / als die nechst vorherachmde Manier

^sm alten Monden / nachdem sich die Äl>!tterung ^öacblel sehr gut Gra6damach ^
und der Erdboden anlast / Sommergersten undSom- D-c Wassem.-gaufd-eWiesenleiten/unduirMäp
m-ek«n/auch^mm-nvM-nau«sä-n. s-eungG.<iI.enmach-n:Wass-rwchrcnjurich.en:Wm.'

Die eilffte Woche nach Weihnachten fok derPfiug me ausräumen und bessern.
im Fewe gehen. - ^ ^ ^ , Gärten/Wiesen/Aenger/Graben ausräumen

Wofern mchtet.vaneine alte hergebrachte Gewobn- Hopfen einlegen/ bearbeiten/beschneiden.
und Aehttieb m^orst und Besemen bestellet. / und von Birckenreisern binden

GeHage/ den Geiß - und Ziegentrieb dahin >chlechthm ver- lassen / ehe das Birckenlaub ausschlaget / halten etwas
vielen. lanaer als sonst

Die noch überbliebene Weiden stümmeln/undSatz- /Dörner/ Disteln undGraß im Getreid
wewen itoiien. sseissia ausi euren

Was bey denen Bandweiden zu beobachten / wird I.u Vollmond die Bemdietenwurtzel graben
unMonat Vec. ^. r. gesagt. D-e Meishauffen wie im vorigen Monat zerstob

Alben stutzen undstecken. sen / soviel noch nöthig : also zuschlagt offr der Faule
Im wachsenden Mond lebendige Zaune und GeHage denEmsigen. > i . ^ ^ i.l vlr sauie

machen.
Junge Weiden / wann sie vorhero im Wasser mit 2' 2»

°7>um.-nTh-^.stand°nundansg-schlag-n^mN-w ImKuchen-Gattmsollmm
Weidenrinden zuPelzbandern abschelen und heim- Pflantzbether zurichten / duigen / und wann es auf¬

bringen. , bauet/besäen.
Erbsen und Linsen säen, im letzten Viertel drey Tage Allen noch rückständigenUnrath aus dem Garten

vordemNeuen/ so blühen sie bald ab. räumen/ wgnnö im vorigen Monatnichrgeschehen.
Uwgrq,
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Umgraben und düngen / und wann da auch Baume
stündm / an denenselben wurmen / daß das Ungezifer nicht
über sich komme.

Dungen und das Erdreich umwenden / nechst dem
UmstettenuadBechlcin machen / wann man einen neuen
Safran - Garten anrichten wolle.

An Mistbethern Majoran / BaMen / Kohl/ Cauli-
rabi/Cau.isior/^alat/Gurcken u d.g. anbauen / und
bis die Reiste nachlassen / zu Nachts überdecken.

Saamcnhäubter aussetzen / als weisse / gelbe / rothe
Rüben /Zivibel /Krautstengei u. d. g. beym vollem Licht.
Etliche seyen h-er auch aus / wann der Mond im Stier/
Wasseunann / Steinbock/ Jungfrau und Fischen ist.
Andern gilts gleich / er sey wo er wolle / achten nur auf
lieblicbes Wetter.

Den Kappussamen aussäen. Manche legen ihn vor»
her in ein Wasser / darinn dürre Rehlingschwammen
geweichet sind / damit die Würmer das Kraut nichtab-
fr essen sollen. Die Würmer aber mercken und achten
nicht offtdarauf/ und wagen sich gleichwol daran / fressen
was sie mögen / weil die Rehlingschwammen-Kraffrdazu¬
mal schon Mich ckkiiliret. Andere wollen für gewiß .sa¬
gen/daß das Kraut/ dessen Saamen in Wasser / darinn
Petersil gesotten / etliche Stunden eingeweichet werde/
von denen Würmern gesichert seye. Davon wird aus¬
führlich an seinem Ort gehandelt.

Die BeMlmge von den Artischocken / wann ihrer
zu viel sind / gemachlich abledigen und versetzen, irem die
Stöcke felbsten (weiches gemeiniglich im drittenJahrge-
schiebet) umsetzen. Diebleibende aber mitguren abgele¬
genen Dung / doch daß er den Stock nicht berühre / ver¬
setzen.

Im alten Monden Zwibel und Mohren/ Pastina-
cken/Gelbruben/Scorzonera/ Petersil/ rothe Rüben/

Rapunzeln / und allerley Rettig in tieffen und sandigten/
aber anbey fetten und mit alten Dung wohl beschlagenen
Erdreich anbauen.

Im abnehmenden Monden auch Wmterpslantzen
aussetzen / daß man um Jacob; Kraut davon haben mö,
ge / und selbige / so lang es reifst / mir Tannenzweigenzu¬decken.

Aniß, Dillen/ Erbsen / Fenchel / Lattich/ Körbel¬
kraut , Mangold / Kresse / Molden / Senf/ Spinat/
Sauerampfer / Zwibel / Wermuth / Weinrauten/
Schnittlauch einstreuen und anbauen.

Calmus versetzen. Wachst überall/ wie Geröhricht/
sonderlich wo es feuchten Grund hak. Die auswacl sende
Wurtzeln werden entweder gantz / oder daß das Grüne
etwas hervorrage / eingefetzt.

eemiima (Entzlan) aus seiner Wurtzel verpflantzen.
Ist wohl das beste Stuck in derVieh-Artzney / und ein
stattlich WiederMt / und darum ja nicht ausser Acht zu
lassen. Wird zwar auch vom Saamen / aber gar lang¬
weilig aufgebracht.

^Zu Ende dieses Monats Fenchel/Kurbis/Melonen/
Erdapfel / Rauten/ Salbey und allerhand Gattungen
der Garten-und Feldkrauter versetzen / wann sichs zum
gelinden Wetter anlast.

Aus den Garten den überbliebenen Schnee ausschau¬
feln.

Spargel säen und versehen / das Gemüth in GOtt
ergötzen ^dann das gieng in einem hin.)

Stocke und Baume aus Gewölbern und Kellern/
wann der Frost vorbey / an die Lufft und ihre Stellen
bringen.

Denen Krautern die alten Blatter/StieleundSten-
gel abnehmen / und den Grund säubern/ daß sie besser her¬
vorkommen.

§.z. Im
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§ z gegen Nachts Mit Wasser füllen. Dieses gedeyet cmdey

c>.v, ,11.1,1 "uch zur Erfrischung / daß sie frecher antreiben. Beedes
^ZN. sl)^i MuN zujamm ist ambesten. Ein oder zwey Geschirr und das

Denen Bäumen die überflüssige Aeste unten herauf Grablein mit dem Wasser,
nehmen / und die innern aufschneiden / und also Lusst ma- Eben das kan man auch bey grossen Bäumen / son-
chen. Werden frech und st-sch darnach. . derlich auch bey Quittenstauden thun.

Denen Bäumen lassen / oder die Rinde subtil auf- Wobey aber zu mercken / wann man um die grossen
ritzen / aber nie / wann der Mond imKrebs oder in der Baume aufgrabt/und Wasser in die Grube giesset/ und
Jungfrauen ist,' wer es änderst sonst gewohnet. Wann solches allezeit gegen Nachts widerholet / daß das ohne
ihnen die rauhe Rinde abgeschaben / und das Gemös ab- sonderbare Entblößung der Wurtzeln / und an solchen
gerieben/und guter Bau gegeben wird / so lassen sie sich Orten geschehen müsse/da der Baum nicht ohne das schon
schon selbst. Auch wann sie erst recht mit glatten runden zimlich feucht stehet: welcher gestalt er gar zuwasserfchlin-
Holtz eingesetzet werden / bedörsfen sie keines Lassens nicht, gig würde / da dann beygesetzte Geschirre dienlicher / den

Pelzreiser im alten Mond / drey oder vier Tage vor Reis an sich zu ziehen und aufzufangen / daß er die Blüh«
dem Neuen bey schonen klaren Himmel brechen / und sol- der Baume unbeschädigt lasse,
che im Keller/Gewölbe/ oder sonst kühlen/lüsstigenOrt Das Gemös von denen Bäumen abschaben / oder
in den Sand stecken und aufbehalten. Hernach im April mit einer Scharren an einer Stange abkratzen ; ist am
und Mayo z. oder 4. Tage nach dem Neuen aufsetzen. besten bey feuchten Wetter gethan.

Im wachsenden Mond Pelzzweige absaugen oder Am Ausschlagen des Maulbeerbaums abnehmen/
sblsÄiren. . ob noch einige Kalte zu besorgen oder nicht: dann er blü-

In solcher Zeit allerhand Arten Baume versetzen/ het nicht / wann noch Frost dahinden.
zumal das Steinobst / als Kirschen / Zwetschken / Nuß- Dencken : Wie dem Aug die Blühe; also gefalle
bäume / Psersich / Marillen u. f. fort. ^ GOtt ein bereitwilliges Hertz / ob es wol zu soviel und so

Aepfel/Birn/Maulbeer-undQuittenbaume setzen reichen Früchten der GerechtigkeitGOttes nicht gelan-
und pelzen. gen kan / als es gern wolte: anbey aber immer mit seinem

Birn auf Birn / Aepfel auf Aepfel / Kirschen auf blossen Willen unvergnügt seyn / und vom Wollen auf
Kirschen / Mespeln aber auf Hagedorn; Maruncen/ Mi-- das Vollbringen dringen.
rabolanen und Zwetschken ausPfiaumen / Weichsel auf Verlohren ist der Tag / da man nicht blüht und träget/.
Kirschen/abernicht diese auf jene impfen. ^ Und ohne Glaubenswerckund Liebessrucht sich leget.

Die an denen Spitzen bis auf eine Eröffnung eines
kleinen Löchleins zugeschnittene oder abgeseilete / und un- §. 4.
ter einem Stein den Winter über unter freyen Himmel ii>sl ni/itt
gelegene Kerne von Steinobst/ordentlich in ihre Geschir- fvu ulttl»
re stecken im wachsenden Monden / wann sie anfangen zu Sobald sich der Erdboden aufchut und der Schnee
keimen. Die schon ein oder ander Jahr im Geschirr ge-- abgehet/die Weinberge vollends ausräumen / schneiden/
standene Kernbäumlein von solchem Steinobst in ihre das erste Hauen fürnehmen; die alten Stecken wegthun;
Pclzschule versetzen. Geschiehet im Zunehmen des Mon- Fechser einlegen / Weinstöcke versetzen; neue Weingar¬
den. ten anrichten und gruben.

Quitten und Haftlsiauden gruben und versetzen. Denen Winzern nachgehen / zu sehen / ob sie mit
Bedencken obs wahr sey : So vielTäge als man dem Rebenschnitt richtig umgehen / nicht zuviel oder zu

vor dem Neumond pfropfet / in so viel Jahren trage der wenig Augen lassen / und denen Stöcken nicht zuviel gu-
Baum. Uns kommets nicht wahrscheinlich für: ^osnon tesHoltznehmen ; daß sie keine Bögen ohneUrlaubund
»Lcredimus uili! Vorbewust vergeben oder verhandeln.

Die im Gesckmr ausaekeimte Obstkerne in ihre Beth¬
lein stecken/zu erst etwas überdecken/und jede Art abson- §- 5«
derlich zusainm lorciren ; wer änderst so weitlaussig da- ZAtlOt MNN
mit pflegetumzugehen.Dann leichter werden sie imHerbsi ^
ausgesäet oder ordentlich gestecket; sie kommen/und blei- Buchen - <annen und Kuhnfoh.en Saamen sam-
den/bis man sie wieder versetzet. ^

Im Abnehmen des Monden Baume pfropfen / ma- ^
chet / daß sie zwar später / aber desto reicher und unaussetz- ^ ZZiehMcht sM M(M

^Ä?pfel und Birn im Neumonden pelzen; Kirschen ^ In dieser Monatszeit dieSchase an keine sumpfichte
aber / wann der Mond z. oder 4. Tage alt ist / macht/ daß feuchte Orte hintre^en / weil es ihnen fast schädlich,
sie bald Frucht tragen / ucplurimum, meistentheils; aber ^?chashurten zur Nothdurfft kaussen und machen
nicht allezeit/nachdem der Höchste die Zeiten und Frucht- lassen- ^ ^
barkeit ciilpenliret und segnet. ^ ^^^ins Wetter ludemlich / und die Weide nicht

Bast »der Hanf zum Baum verbinden zur Hand untüchtig / die Schafe Ausfuhren,
richten: Dann das Pelzwachs muß vorhin schon bereitet Die Lammzelt m guter Acht halten/ zusehen und an-
seyn / so man änderst eines' machet / und den mit Kühdung mercken / wie viel Lammer jung werden,
vermengten und gemilderten Leim nicht eben so gut oder ^ Die Sp-llochsen vor Ostern im Vollmond unter
besser befindet. . das Vieh lassen.

Allen jungen Bäumen / wann sie Knöpfe haben / die §. 7.
jetzt ausbrechen wollen/ sie für dem Reifzu bewahren/mit ^ ^ sM m/m
Wasser gefülleteGeschirr cmzweyen oder gar allen 4. Sei- svU Muttten wenigst an einer zu sehen / oder f. oder 6. Zoll vom Im Stall die Stuten beschellen zu lassen anfangen;
Stamm hinweg ein Grabkin herum machen / und solches geschiehet im ^quinoAio. Denen
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Denen Pferden Gesundheit halber zuweilen Wi¬

cken fükgeben.
Die Stalle bey warmen Wetter wieder etwas er¬

öffnen/und die ein-und durchlassen.
Aufdie trächtige Stuten fort und fort sonders zu

Nachts fleiW Achtung geben.
In dem Weidenbezirck/worinn sich den Sommer

die Stutew) aufhalt / die Stangen ausbessern und aw
binden.

§. 8-

Bey den Feder-Vieh soll man
Allerhand Geflügel zum brüten ansetzen.
Die Eyerschalen vom ausgefallenen Geflügel fieis-

fWr Artzney aufheben.
Mertzen-Tauben / wie auch die/ so im vorigen Mo¬

nat ausgebrütet worden/ abfliegen lassen.
Lockvögel ins Finstere setzen.

§9.
Bey den Bienen soll man

Im alten Monden/wannes schön hell und Wind-
st'll / zu den Bienen sehen. Dann im neuen Monden
wachsen gern Würmer in ihren Stöcken und Korben.

Diese säubern und putzen.
§. i c>.

Bw der Fischeret) soll man
, Im Fall die Satzlinge von den Karpssen den Win¬

ker über nicht in BeHaltern gewesen/ auch in, verwichencn
Monat nicht versetzet worden / im ersten Viertel dieses
Monats/ oderwo das auch nicht seyn kan/ kurtz vor dem
Vollmonden die Satz-Weiher fischen/ den Satz und die
Brüt m die Teiche seken/ das übrige aber verkaussen.

^ Dasern man frembde Brüt hat / die Teiche im
Frühling angezeigter Massen besetzen / so gewöhnen sie
den Sommer über des Wassers desto leichter. Ist man
aber mit eigner Brüt versehen/ kan solches im Herbst ge¬
schehen.

Die Teiche / so keine bestandige Quelle haben und
allein vom Schnee und Regen-Wasser gefüllet werden/
wann Wasser - Güjse vom abgehenden Schnee kommen/
so hoch als es die Damme immer ertragen mögen/voll an-
lauffen lassen / daß sie wol nach daureN können.

Im ersten Viertel oder vor dem Vollschein die
Streichkarpffen aus den Teichen oder BeHaltern fangen
und versetzen.

He das dritte Jahr in der Fasten die Teiche fischen.
,. In der Leichzeit das Fischen unterlassen und ver¬bieten.

Der Fischerey auf den Seen und grossen Wassern
emsig und ernstlich abwarten.

Die Fisch-Fasser (Laiten) sauber auswaschen Und
etwas LuffNassen/ so man die Fische verführen will»

F. I I»

Zu Hause soll man
Die Getteid Kästen vor Mertzen-Winden zu hal¬ten.
Schabbander/das Stroh aufzufammlen/in Vor¬

rath berettet?.
Brunnen saubern / und das Eiß davon abraumen.
Bett-Gewand/Teppiche und Kleider sonnen und

cmslüssten.

5^5
Dem Weberzusprechen/daßer das Tuch verferti¬

ge/ ehe die Baumbliche ausbricht.
Fasser und Reisse in Vorrath verschaffen/ so viel

als daran noch ermangelt.
Wann noch Zaunstecken oder Spelten d. i. vott

Tennen und dergleichen Holtz geklobene Handbreite
Spahne fehlen/ welches nicht seyn solte/ solche nachma¬
chen lassen.

Frieden/ Zaune / Planeten / Gattern / Wege und
Fußsteige/ GeHage u. d. g. so viel daran noch abgehet/ma¬
chen oder ausbessern/ die angebaute Felder ummachen.

Die Weine auskosten; die in schwächsten Fassern
stehen / und an Farbe und Geschmack verdächtig und hin-
Wg/anstechen oder feil bieten.

Die Weine ausrühren und ein Stücklein Wachhol-
der-Holtz hinein werssen/ machet daß sie nit zähe noch trüb
werden.^umperi vis ek conlervam» prsepocens. Wach^
holder erhalten vielerley Dinge bey guten Krässten.

Diestarcken Weine in andere Fässer ablassen im ab¬
nehmenden Mond/ wann kein SudwinO wehet und sonst
trocken Wetter und leidlich ist: Wiewol andere sagen/
daß es geschehen soll/ wann der Westwind wehet.

Mehl vormahlen lassen / so sich den Sommer über
halt. .

Maltz ausVorrath bereiten / so im folgenden Jahr
zu erst verbrauet wird / es aufschütten und etwas dünn in
Furchen schlagen.

^altzscheiben einhandeln / daß man auf ein Jahr
und weiter daran habe. Maßlein weiß kostets zu viel.
Hat man noch Vorrath / kaufft man solches im nechsten
Monat. Habt Saltz bey euch!

IM letzten Viertel mit Lager - Biermachen fortse¬
tzen. Solches wird nicht so bald sauer.

Zwiback im Vollmond von guten zarten Mehl ba¬
cken/ so übers Jahr wehret. Kan es nicht im Vollmond
seym so seys bey freundlichen Wetter. Fehlets aber auch
da (wie sich dann das Wetter osst plötzlich ändert / und
der Mertz nicht selten »pritillrt) so seys dann nur mit frö-
Uchen und GOtt-vertrauendem Hertzen/soMußesgut
und gedeylich werden. Zumahlen auch die Ofenhitz auf
dem kalten Mond/ vsrab beym Sonnenschein / und
wann der Beckerin die Kunstnicht fehlet/wenig gibt und
halt.

Ein Aug ausdie angestellte Arbeicsleute und Tag-
iöhner haben/und zu sehen/ ob sie zu rechter Zeit an die
Arbeit gehen: Massen sie an den meisten Orten Teutsch¬
landes um Michaelis Mvrgens um /. Uhr anfangen Und
des Nachts um 7. Uhr Feyerabend machen/ auch nach¬
forschen und sie fragen/ ob sie der Morgen-Andacht nicht
vergessen. Herr Vogt / oder seines gleichen einer/ solte
das Gewisse zu spielen/ vorhero selbst mit Ihnen beten. Q
wie arbeitet sichs so lieblich und nutzlich auf ein solches
Frühstück! erobamm cli: 6- ulcrs! Was gilts/ du
wirsts fürwahr befinden? Ja über das/ daß mehr da-
hinden.

Die Rüstkammer / Werckstatte / die Schneiderey/
( Quardarobba/ so du eine hast) Kleiderschrancke u.d.g.
besichtigen/nach dem Vorrath an ungebrauchtenWerck-
zeug sehen / ob nichts anlaussen oder rosten will/ oder ob
nichts angeflogen. Ist was weg/ was verdorben/ behal¬
te nur du (nechst bedachtsamer ernstlicher Andung ) was
du hast/ dieStille aufderZung/ die Ruhe ausder Brust/
die Lauterkeit im Hirn Laß den Angst haben / der ge--
mauset/ der verdorben hat. Was gehet es dich an ? hin
ist doch hin ? es ist auch eine Zeit zum verlieren. Wann
Nur du selbst nicht verloren gehest. Ware es was blei¬
bliches/es wäre nicht weggekommen. d?e re qu«izveriz
exrra. Suche dich nicht ausserhalb deiner.

Sss §.i2.Jn
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§. IZ.

§- 72.

<?n der Kucke «dll man In der Artzney soll man
oer ^ucye sou man Froschleich sammlen und distilliren im Anfang des

Veyelsafft undJucker einmachen. ^ Monats.
Die jungen aufschlagendenHoldersproßlein abbru- In der Tag - und Nachtgleiche (^quinoHio ) bä¬

hen und wieder abtrocknen/ mi-t Qel und Essig anma- den/ massige Bewegung und Artzney gebrauchen. WarS
chen/ statt eines Salats esten. Purgiren lind und reim- vonnothenhat.
gen das Geblüt. . ^ . Das Haubt reinigen. Die Begierde und anziehen-

Bircken-Wasser im zunehmenden Monden aus- de Krafft des Magens siärcken. Die aufdünstende Feuch-
japssen und eintragen. tigkeiten der Erden/soviel sich thun last/vermeiden. Jn-

Pöprlkraut und Wmtzel zum Salat gebrauchen, zwischen aber sich und seinmMagen nicht verzartlen.
Dann indiesem und nechsten Monat sind sie am besten. Schnee sammlen und aufheben. Danner sollsüret-

was gut seyn/wie an seinem Ort sich weisen wird.

Das XciX. Capitel.

Des Aprils/ Ostermonats (^xMs) BerriZtungen.
§. i. den vorhero in Zucker-Wasser eingeweichet. Kürbis und
sl>sl MllN Erd-Aepffel stecken nach dem Neumonden.

- an senn / da,! die Sommersaat vol- Den Spargel und andere Gartenkräuter / so schon
le^s aar ins Ä d komme d i Som- etwas erwach,en/vom Unkraut saubern/undseibM/wann

sie hervor sch.essen/im kaltenWetterüberdecken,

cken/ Linsen/ Bohnen/ Hirß u. d. g. aus- chelsamnen auss^^^ eingeweichten Fm-
"^Aufdi-.-l,-Brachb-dach-undg«°nseyn. Bey
^ba>t-^-r Nasse ml dem Pflug auf d>e >pw>.« und D-nWerrm steiffg nachstellen/ und sie hinweg-

D?N»Ä Stangen verwahren, dem Vieh fangen, so man änderst was »onGewächsen -mp-rbrin-
Dm Erdfloh / alsd-n V-rderd-r der

Den Men Waitzen mit der Sichel übergehen und <
abschärffen/ehe er die Knoten und einen Halm gewinnet. "

Den Hopffen hacken und anlegen. IM Ovsi - GartM soll llMN

Z!°Z!!?mem°Ä°!'ss.n-^ mchrschV''"'''"^»--^-»/ auch deuMn mchl
sie Kält überhln/ und der Mond wachset/ den Kleesamen Den Peltzern die Wasserschüsse benehmen / den
aussprengen.Schönes Werter cmget sich ohne das Moß bey nassem Wetter abschaben / und die Ameissen

^"WanndleWiesendurchde-H-mm-.-Nässe,ode. V-aM-S

^-r°°nchn-n°-rsch°n°.bl«bw/l°e.ch-s°nstleich.ad-

^ Die Wiesen nur bey dürren und durstigen Wetter Mandel - Psersich 5 Marillen-Hasel,
wassem. ^ ^ und Welsche Nußkern aus den Geschirren mitsamt der

GeHage und Graben bey den Wiesen ausbessern/ sacht ausnehmen/ und in sandichte aute Platze/ e-
oder neue machen. ben so wie sie im Geschir: gestanden / der Tieffe nach' ver-

^ setzen/ aber jedem anfangs etwas Erde anhauffeln. ES
werden auch wol die Geschine / darinn sie gestanden sit-

JmKucyeu-Garren sl)u man tiglich ttrklopffet/ daß n,an sie desto leichter herausbrin-
Mrley Kuchenkräuter säen/ und zwar was unter gen möge. Das gehet aber an ziemlich rcmperirtenOr-

sich wächst / als Dorschen / Frührettig / frühe Garten- ten an. Wo der Sommer etwas spater eintritt / und
Rubel / Awibel/ Seleri/ Scorzonera u.d.g. im abneh- die Lufft etwas strenger / da sie auch schwerer aufzubrm-
men; was aber in die Höhe wachst/als Salat/ Erbsen/ gen/wollen sie ehe sie völlig ins Feld versetzet werden/vor¬
Bohnen /Artischocken und dergleichen/im Zunehmen des hero jede besonders in besondere Geschirre umaMt/und
Monden. . im Winter mit andern Gewachsen in die Gewö/ber ge-

TürckischenWa'tzanbauen. bracht; und sodann / nachdem sie ein und andern Wm-
Melonen und Gurckenkern stossen / so schon zwey- ter etwas erstarcket/ ferner in ihr Feld eingesetzet werden,

oder dreyjahrig/ welchefur besser gehalten werden / als Zween oder drey Tage nach dem neuen Zwetschgen/
die vor einen Jahr gewachsen. Dte Melonenkern wer« w,e auch ander Obst peltzen.

Raupen-
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Raupen-Nester und anders Geweb bey feuchten
Wetter/oder fthr früh und um der Sonnen-Untergang
von den Bäumen abnehinen und tilgen.

Die schon ausgekrochene/ und d,e Bäume anfüllende
Raupen/ mit angezündeten Strohwischen ertödten.

Nu uehr den Baum mit den Dung verschonen;
denn den Wurtzeln schädliche Würmer daher ent¬
stehen-

T ^ hwachen Peltzern die Blühe / so nur den
Sa-il und daher das Wachsthum verringert / benel)-
men.

W'r da pfleget zween oder mehr Zweige auf die
Pfropfbaume aufzusetzen/ und ste alle bekleidet und merck-
lich treiben/last sich einer undder andere/ wie an feinem
Ort eigentlich erwehner wird / durch ein-oder ablegen/
wann er nun eine eigene Wurtzelgewonnen/mit artiger
Lust anderswohin versetzen.

§.4-

Im Wein-Garten soll man
Mgen oder Hecken bemisten (doch daß der Dung

weder Stock noch Wurtzel unmittelbar berühre) und
gruben/ungleichenPfale (Stecken) schlagen/ Blat-
gruben/Erd eintragen / hingegen verhinderliche Steine
beteiligen/ sencken / hefften.

Das absliessmde Reb-Wasser mit angehenckten
Gefchlnlein aussammkn.

§. 5.

Im Waide soll man
Büfchel--undScheitholtz zum verbrennenmachen.
Besenreifer von Birckensammlen/ ehesieausschla-

gen.

Laub / Gemöß und faul Holtz/rechen/zufammziehen/
und in die Miststatt führen / das trockene und sauberste
davon zum unterstreuen gebrauchen.

Falls der Schweintrieb so bewandt / daß dadurch
in den Wäldern wie auch in Feldern mercklicher Scha¬
den geschehen könte / die Schweine ringein.

§. 6.

In der Viehzucht soll man
Den Schafen/fo sie zuvor rein gewaschen worden /

die Wolle abscheren/im neuen Monden; die Wolle ver¬
silbern.

Auf die nach Ostern hammlende Lammer acht ha¬ben.
Kalber abbinden.
Das Rind-Vieh/ weil es sich nun haret / wolwarten.
Das junqeViel) schneiden.
Denen Kühen den Herd-Ochsenzugeben.

/> 7»
In der Pserozucht soll man

DieStuten belegen lassen/ anbey fleißige Obsicht
halten/ daß weder den trächtigen / noch denen so die Fül¬
len schon haben/durch einiges Drucken oder auf einige
andere Weise eine Beschwerd oder Schaden zugefügtwerde.

Die Pferde mit änrimomo, oder mit aus demsel¬
ben prsepsrirren LrocomersllorumpurZiren. Ihnen/s»
es die Nothdurfft erheischet/die Mäuler ausbutzen/un)
dieFeigwartzen mit einer wol geschliffenen Scheer ab¬
zwicken/ und zwar/ wann der Mond in den Aschen oder
im Krebs gehet.

Sss 2 L-8 Beym
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§.8. Bey feuchten Wetter unter den umgeschlagenen

Blym Feder-Vich soll man Mist/Laub einwerffen/ das so dann leicht in die Faulung
Die Gänse beym warmen Wetter / das erstemal ^ ^ -

derupffen. ^ ^ B'rckenreiß / ehe noch d,e Bircken ausschlagen / zu
Den Hünern / Enten und Gänsen Eyer unterle- Besemen einbringen,

gen/ und sie zum brüten ansetzen. . Haseline Zapfiem / damit man die kleinen Kutzlem
Die Tauben daheim mit genügsamen Futter verse- m, Winter zum fressen angewöhnet / einsammlen und

hen/massen siede, Seit Junge haben/auch im Felde gar aufheben/man gibt ihnen aber nur wenig davon/ dann
zu schmale Schnabelweide finden. vom UbersW werdensie räudig / vorab die alten. Wer-

Zerhacktc Disteln oderNesseln unter Weitzenkleyen den auch denen Kalbern gegeben,
menaen / und dieses Gemisch denen Hünern fürgeben/ AM' streichen /Backsteine machen. ^

weil sie bey solcher Kost gern viel Eyer legen. Irem denen , Die Dacher der Wohnung und anderer Gebäude
jungen Hünern Brennessel - Saamen fürstreuen. vesichAen/und den Abgang ersetzen.

§. 9. Nesseln ausziehen / treugen / und zur Winters-Zeit
Bey denen Bienen soll man Erbsen- und KorwStroh untermenget / dem

wen und vernichten. Jetztin derBaum-Blühe/wie auchimMayen/die

BeyderFiftlxreysollman Einwand bleichen. ^ ^
An denen Orten / da im 8eprember Fälle von Ge,

strausse / Stock und Stein voraus gemacht worden/ B(Y der KUthM soll M6N

^M^wch-n°in.r^ul.dw-.-nich.°--sp.is°.wi.d,
dern Weihern und Wassern keine Reuser oder Krauter- ' «.«i^

leaen / meil ölidureb viel Brul terllöret unl) ver^ ^n^en ^op^n^^moplingeund Mi!
dorbcn wtt-d VIU ^)l ur zeiswier unova Butter oder Baumol und Essig zum Salat zurichten.

Die Weiher/so ohne einfliessendeQuellen sich allem §.
von Wassergüssenerhalten / so hoch als es die Damme
erleiden mögen / anlauffm lassen / damit es ihnen zur heis-- <^n
sei: Sommerzeit am Wasser nichtgebreche.

In die Streich - Weiher / welche umgerissen / und Wider die Zustande / die einem am meisten zusetzen,
ob sichs thun ließ/ den Winter über ohne ^»assergelassen behörigeFüi sehnng thun/undprzcservsnüs gebrau¬
werden/«streich-Karpffenversetzen/ayo daß z.Rognern clM. Den Gebrauch der Kräuter-Weine undBäder
2. Milchner zugesellet werden. Dann die Besatzung / so nicht allerdings verschlagen. Irem zur Ader lassen / wer

... . . .. wenig
Die Fisch-Brut^oder den Leich zu schonen / nichts und mit nutzlicher Arbeit / als schreinern / drehen/ gärtlea

wider ausgegebene Fisch-Ordnungenund das rechte und dergleichen üben und bewegen. Maßiglich/dann man
sntcbmaß (Bretlmaß) fangen/auch enge und dicke Garn/ muß sieb nicht abtreiben/ hesstig erhitzen/ und dieKm/ften
ungleichen das Rohr- und E5ras-Mähen unterlassen. erschopffen: welcheszumal denen Ltuci/'rmden undienlich.

§. z. In GOtt sich bewegen durch einen ihm geheiligtenund
Zu Hause soll man ergebenen auch daher si ölichen Sinn / ist besser als alle

Das noch übrige Korn verkaussen / als viel man enr- ?rselervsriven in allen Artzeney-Schrancren.
rathen kan/und nachdem sich die Saat anlasset.

Das c. Capitel.
Des May / Sommer-Monats BemWungen.

kan man den laimichten Feldern mit Sand / den gar zu
sandichten mit etwas Launen zur Starcke verhelssen.

»uult Sand ist auch den spröden/steinichten/und die gar schlech-
Die Brach - Felder anfangen zu dun- ten und seichten Grund haben / dienlich / vorab wann faul

gen. Holtz darunter kommet.
Die fetten Aecker zum erstenmal / die Gassen-Erde zu Haussen führen / um sie in künssti-

< trocknen aber zun, andernmal umackern/ gen Frühling in Weinbergen/Wiesenund Feldern zu ver-
bey mittelmaßigfeuchren Wetter. Etliche thuns im Ab- theilen.
nebmen des Monden-Den sandichrenBoden mitStrok- Die grasichten Aecker umreissen; das Gras abdöc-
Mist / den laimichten mit Schafmist / den geringern und ren.
spröden aber mit Kuhmist abdüngen. Wer die Wahl SoMmer - Gersten und andere Sommer - Früchte
nicht hat/braucher ohne wckersBedenckeneinerleyDunganbauen / was der Landes-Art nach ehender nicht hat
aus einerley Miststatt. Wo der Dung nicht nachlanget/können ins Feld gebracht werden.

Hopssm
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Hopffen stangen / anschlagen und hacken.
Den mttlern L'ein in stattlich gutes Erdreich säen/ im

letzten Viertkel/je älterer ist / je besser. In der Dürre
ist ihm die Wässerung ( wo sie zu haben) wohl dienlich.

Den Weihen / wo er zu geil ist / mit der Sichel über¬
fahren und abschneiden; welches man an etlichen Orten
suhern/ anderstwo schrepffen Heisset. Geschiehet / ehe er be¬
ginnet zu schössen/ und einen Halm zu gewinnen.

Den Habern rollen oder überwaltzen; oder zuegen.
Hirß und Himmelthau um Waspurgis dünne an¬

bauen / icten / und wann er aufgegangen ist (wo es seyn
kan) wassern.

Im Winter Getreid nicht mehr grasen.
DieKraut-Pstantzenfrettenund/ettenz/enesist leich¬

ter und besser.
Bohnen und Mähen um Philipp» Jacob» / Heydel

md Hanffum den Urbans Tage säen. Der kleinsaamige
Heydel thut am besten.

Ziegel und Backsteine brennen.
Der Felder Beschaffenheitauskundschaften / und

die kahlen und unträchtigen Plätze abmercken/ ihnen nach
der SchmtbErnde mit emer Zulag guter Erde und Be-
dung zu recht zu helffen.

§. 2.

Im Kuchen-Garten soll man
Dem Unkraut mit emsigen sretten und jetten steuren/

daß es nicht-auskommen möge.
Zwiebel-undMöhren-SaameninMistwasser ein¬

gequellet/ und wann sie keimen / heraus gethan / etwas
an der Lujft abgetrocknet/ aussäen/ bekommen und wach¬
sen leicht. ^

Die Kappes-PflantzenmitKohlen-Staub / Aschen
und gestossener GerbwLohe wider den Erdfloh über¬
streuen.

Die Gewachst / wo sie gar zu dicke aneinander ste¬
hen/ verziehen / das beste davon versetzen / das übrige zur
Kuchen bringen.

Rosen brechen / einmachen / ausbrennen.
Selen / Basilien und Winter-Majoran und all

lerhand Garten-Krauter / auch Kohl Pstantzen verpflan¬
zen im Zunehmen des Monds / wann das Erdreich nicht
zu trocken / und kühles doch nicht windiges Wetter / ge¬
gen Abend/ akermeistaber/ wann sichs zum frischen Re¬
gen anlassen will.

Spinat / Körbel/ Petersil undMolöeN lassen sich
nicht versetzen.

Im abnehmenden Mond den Winter-Rettig in
mildsandichte Erde saen. Icem Licori, gelb und rothe
Rüben/Entivi und dergleichen.

So man die Kürbis und Gurcken und Melonen-
Kerne biß öAro Kalte halber nicht hat ms Md bringen
mögen/werden sie anjetzo gestecket. Wie auch viel anders/
so im vergangenen Monat um gleicher Ursach willen ver¬
bleiben müssen / jetzo zu bewerckstelligen ist.

Die Hecken scheeren / und von untüchtigen Schöß¬
lingen / so allenthalben ausfallen / entledigen.

Rauchbeer/ Ribes Maulbeer-Zweige/Weinkraut/
Salbey / und den edlen Rosmarin peltzen-

Calmus bey abnehmendenMond in feuchten und
trächtigen Boden versetzen. Will naß haben : regnetS
nicht / so begeußt man ihn.

§.z.
Im Obst Garten soll man

Denen Peltzern an Orten / da der Sommer früh¬
zeitig eintritt/ keinen Dung mehr zulegen / die Wasser-
Zweige und überflüßige Blühe und das häuffig um den

Sss z Stamm
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0'..^ dock den ^tammundWur- Den SchweinenChristwurtz ins Trincken legen/

> ^ 1 v^iiei-ni'!>/ sie vor Ameisen / Mayen- weil sie der Zeit bißweilen von allerhand Geschmeiß und

tzALsUtWALS-wüm! !m° G-Mu.eiß, Simwn. nM-m S.«M»Wmtzeln einschlug .
^ ^lu:tti'cken ">so ihre Wipfel Im abnehmenden Mond und ehe d,e Hitze über»

un^Mo^ chftcsi^ beschirmm/und wann es nicht Hand nimmet/ die Pferde / junge Kälber und Widder
5 Ä Taimen/ nicht schnell und gußweis/ schneiden oder auswerffen lassen,
sond n sackt und „ach und nach / gleich als fiel ein sanfftcr Das Zug-Vieh nach beendigter Sommer-Saat/
N i ,Äin -^"o kl e viel sind / gehet man von einem und vollzogener erster Brach / mtt guter Wartung erqu.-
nma!?rnun?das!u drey viermalen. Anfangs und cken / die durch soviel Arbeit erschopffte Kraffcen zu echo-
m Äe n ^ den Stamm ver.cbo- len / und was ausden Leib zu bekommen,

nen / jedoch auck das ohne allzugrosse ^erzartlungundWann sie aber nun wohl gewurtzelt / scha- >

d!, Äd-N mck! wm». Mch das Wasser -in da, S-amm A, der Pftld Zucht svl! M<M

WZUduW.w-ll iud-rH->ss.di°stsM°u».-die B-sth-°j-i- en.
ben sie überaus wohl / ^'mes ^ 'ge - Pferden etliche Tag hindurch meistens
und sie nu.'. lchon etwas,tarck / lchadets nicyr / wann,ie f.-.^ben.
ihren Theil gleich reichlich von solchen schwartz-gesarbten Eichenlaub surgeven.
Kothwasser bekommen. Es mag ihnen nichts beMs wer- ^ ^ l n
den' als das. Wann sie sonst wohl gewartet werden/und BtYM Feder-Vtch soll MÜN
man sie in die Höhe ziehen w'.ll/maq ^ Die alte Gänse fürs ersteinal berupffen / die ihnen
ge über anderthalb (spann getrieben ba^n^'Uw im - jetzt ausfallende Kiele zu Schreibfedern aufheben.
sten Jahr die untersten ^reck - 'vnopffun^ "g- ^>e junge Gänse bey rauhem und kalten Regenwet-
lein abnehmen / ohne alles «encken u^ ^
Schadens/ wann man dazu kommet / >0 b^ > ernach Denen Hünern/Enten- oder ihre eigene Eyer LNter-
nichtsovielAbschneidensundUbcrlauffens. D-e E^H .,^7"'" ^
rung gibts/ mtd wirds geben. Aber davon an >emem ^)rt Küchlein warm halten / und ihnen Feldkümmel
einmehrers. . - und Quendel oder Hammerschlag ein Händlein voll in

^ 4' das Trincken legen / weil sie bey wahrender Rockenb/G
Weinaatten soll man gerne ihr Leben einbüssen. Dieses Mittel mag man auch

Zum auderumul oda,-rdau-n cst. auch v-lch-n »der da- gautze Ja!.- hindurch Wider dmZP-gebrauchen^
rühren / repskinsrs vineaw Heisset) und vollends gac ^ ^

B«YdenmBw.ms-vman
Har die ^ächsuug gme Aachen. ^ denen Siöcken und Körben sehen: die übrige

5 . Könige abthun.
/''' 10.

ImWäldcsollman Bey der Fischcrcy soll man
.. K>-bftfaug-nin°°lI°wSchein/stndjuderZatte>-

hauen und damir dem stehenden/ Luffc und Platz machen, big und gefulkt.
Wud solch-« üwg-°H°ltz u,ch, augeschmlten / s° stehe- A , Regenwürmern / °d« i»
viel davon ab und e; jtoa tt. Fenchel gekochter Graupen angeln.

§. 6. Jetzt streicht man die Naßlinge / die Pfrillen und
In der Viehzucht soll man / K».M, Pö«- uud Ka-aM..^

Den Schafen die Wolle im Zunehmen des Monds §-1 r-

abnehmen.^^n^^menen Lammer und weg gebundenen «v - ^
Zug-Kälber m.t Futter und anderer Wartung wohl pfie- UMM5a^
^ Wann die Lämmer abgesetzet find / die Schafe ge- Stroh dem Vieh unteistreuen. eue Strohdächer ma-
aen dem Ende dieses Monats des Tages dreymal mel- chen/ dabey wohl beobachten / daß sonderlich was m die
f-n Höhe kommet / wohl vest gemMet werde. Das besagte

Die Kühe rindern lassen. alte Dächerstroh gibt sehr guten Dung.
Dem^.ndviehMeisterwurtz/AlantwurtzoderLor- Mes/was von ^am, gemachet und gekleibet wird/

beer nm Saitzbchrenget geben. " unter d»e Hand nehmen / als Oesen / Backofen / Drefch-
Nickt chender/als wann die Sonne sich schon merck- kennen/Schlterwande. .. . .

,.ck erköket/ dasVieh auf die Weide lassen / ihm aber Nach genuglamer fursichtigerVorbereitung sich an-
!^ " wr Gesundheit im Stall einen Schnitt Butter- jetzo mit allem Ernst ans Bauen machen / und der oben

aeben angegebenen Reguln unvergessenseyn.
Wann starcke Nebel gefallen / das Vieh daheim las- Die Kellerfenster / wo sie nicht doppelte Laden ha-sc'i Dann dieser und der Thau machen sie kranck. ben / und es Noth thut / damit die Hitz nicht eindringe/
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mir Wasen beschlagen.Besser ists / man baue also / daß Salbey in den Wem legen / und Kräuter - Salat ae?
man des Kothbachens nicht bedarff. niessen.

Wein- und Bier-Essig auf das gantzeJahr machen. Mayen-Butter einsatzen.
Der vonHoltzapM gemachte ist der beste/geschmackhass-
tigste/und koM am wenigsten. iz.

ASStan»da-K°mblih-- ^ , ?"der Altzncy soll man '
malumschlageii. . Eichenbrobs abschneiden / und zur Artzeney aufde,

Das alte Getreid abgeben / und damit dem neuen halten. ^ ^ .
Sergen GOttes Platz machen; das alte nicht zu theuer ... Regenwurmer unter denen Steinen oder auch aus
aMagen / damit das neue nicht umschlage. Garten-Geschirren und Bettern Mmmeln / köpfen / das

Jung°N.ss.>n,s°>ch°un.«dasWin.«-Futt.-,.
schlagen/ im Abnehmen abschneiden / und auftrocknen:

-^opvlumen emgeti agen / zmn qzervilsurrer. wärmet ihn auf emer heissen Ofenblattenoder auf einer
Die Spatzen -Nester absiechen / oder ausnehmen/ Glut/und schmieret damit die lahmenGliedernach zwnch.

und sie sammt ihnen und denen Eyern/so viel möglich ver- Mäyen.Würmer suchen und insOel legen; ic»^,
^ » - gcstreimte und bunte Mäyen-Scknecken im May-Thau

Most- und Weinfässer vollwercken. zusammen lesen / in einem Glas mit Saltz bestreuen / und
Wer nicht viel übrigen Wein hat/ kan / damit er an die Sonne stellen / und für ein Wund>Oel ;u allerley

die Haus -Nothdursst nicht schwache/ mit dem Wein- srischenWundengebrauchen. lrem schwache Schnecken
Verkaufs an sich halten/und zusehen/ob keine Fröste nach- zurHomsalbe sammlen.
kommen. Wer aber guten Vorrath hat / mag freyer ab- Regenwasser auffangen / sonderlich wann es don¬
geben. Steure/ so viel als an dir ist / aller Theurung. Die nert und hart wittert / und zur Artzeney aufbehalten,
da reich werden wollen / fallen in Versuchung. Wasser von denen iungen Schwalben für die Fvaiß/

Was jetzt und nachgehenden Monat von Weinen irem zu heilsamer Benetzung in mancherley Zustanden
sich nickt verändert/ und die Färb behalt/ das halt sich aus Erdrauch/ Meerkraut/Fenchel/ Linden,Blühe,
lanae ^akr hinaus. Mayenblumen/ Röhrlkraut/ Rosmarin / Saurampser/

Änren ansetzen vom Regenwasserund dem übrigen Werr^thausbrennen, ^
dazuqekörigen / und an seinem Ort beschriebenenZeug- . Milch und Butter / welche/etz gesimder als zur an«

D-e Kiele / welche um diese Zeit die Gänse fallen las- dernZeit/ aber nur mäßig undn.chtzu offt essen/ und jÄW
ftn /an e.ner Glut streissen. es nöthig / Artzeneyen und Aderlassen / Krauter - Bäder

Das Haus mir Gottesfurcht und Gerechtigkeit ge- gebrauchen / sich nach Beschaffenheitdes Alters und der
vauund wohlverwahren. frafften bewegen / mehr vor Mittag m,d vor Essens:

^ dann nach Essens ist nur eme gar gelinde Bewegung zuge-
F. !2. lassen. Welches jedoch kein Ding ist für die Holtzhacker.

^ HSn wie sind deine Wercke so groß und viel? Du
ivttillUi! hastsie alle weislich geordnet/ unddieErde istvolldeiner

Körbelkraut/ Melissen/ Pimpinell/ Rauten/ Güter-?Kl. 104.

Das Ll. Zapitei.

Des BraKmonats (/umi) VerriKtungen.
§. i. werden / die Schöber auf abgekoppeten / und zu diesem

»M1s«>ls man End obenher breit aneinander geregelten/ bey anderthalb
MUsoemseweMMl how Felder- und andern Aubäumen/ oder in

Dieses Monats ??amen sein Recht Ermanglung derselben an erhabenen Oertern ausrichten/
thun und zwiebrachen / (oder zum andern- haß Wasser untenher weglauffen möge können,
mal brachen.) ^ Am Mehen nicht ausden Monden/sondern ausguz

Im Anfang des Monats auch um Jo- tx^cken uiid warmes Wetter sehen,
wnms eineKldmieth (ist ein Mischlmg von Erbsen/Ger- langstänglichte und grosse Gras am allerersten
sten / Linsen / Wicken und andern Gesam / tarrayo) aus- wegnehnien / eke dann es zu harte Stengel gewinnet,
säen / solchen fürs Vieh in unmäßigerZeit abzuschneiden/ Mch die wasserigen und feuchten Wiesen bald ab-
und bald eine Bürde zu bekommen. mähen / ehe sie vom Platzregen unsauber gemacht wer-

Heiden (Heidel) nach Himmelfahrt baue». dem
Mitreiten / und gleich unterackern lassen. ^ Die abgemähetenWiesen bey dürr-- und trockenen
Nachdem Kraut und RubeN sehen/ ob sie des Sau- Wetter öffters wassern,

berns bedörffen, undkein Geschmeiß / Hertzwürmer und Kümmel in denen Wiesen sammlen / und wann er
Rappen darinn ansetzen. . . . aufTüchern gebreitet/auszufallenbeginnet/ausklopssen.

Die Wiesen nach und nach und von Stuck zu Stuck Den Hopffen hacken/ ausblättern/und an die Stanz
abmähen / damit man jedes Theil wohl heimbringen mo- gen binden.
qe / und vom gählingen Regenwetter nichts verschwem- Den Hanffeimel (auch B'ßvitz oder PcWna ge-
met werde. nannt) so bald er anfanget zu stauben / ziehen (rupffen/

Wo die Wiesen leicht mit Wasser überschwemmetausfangen.)
Die
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Die Mühl-Damme oder Wehren/wann das Map Neuen,' ltem Kurbispffantzlem versam gegen demVoS--
i,s/ ausbessern/oder von neuem machen. mond. . .

^ eÄeiberschlateNoder Weiherrohre niit der Sen- Entivien Salat auf den Wmt-er / ttem C,cor„ aber
s, ..^meÄn /wann die Weiher vorher zurNothdurfft beede nicht zudinn im wachsenden Mond saen/ und nach

sind Die SchWen aber und das Gerohrig und nach die schönsten Mantzen davon ausziehen und
cmwed r ;um deckn, / oder in den Mist gebrauchen. verpflantzen. ^

Amkonilac-i Tage Lein (Haarlinsen) früh säen. An- Den letztern braunen Kohl saen / denman aufJa-
Ans umVeits-Tage / oder am Sonnenwendecobi wieder versetzet/»m Zunehmen des Monden.

^/ schönes Wetter will er auch haben. Wann er Vor- Vor Johannis im Zunehmen Kappus und anderem.ttaa aesäet wird / so verbleichet er viel ehender / als Pfiantzen versetzen / und dazu die Felder zum drittenmal
„a.m^Nachmi..°-in°i-Erd.komm..

§. 2. ter / in, Abnehmen des Monden stecken. Wers wagen
will /und gewißweiß/dafigleich darauf ein Regen erfol-

Jm Kuchen- Garten soll man gen wird / mag sie über Nachts im Wein / es sey Obst-
Die Gartenbether fleilM auM DenKnoblauch binden/und die Zwibel mit dem Fuß

den Licht / und das etwas niderdruckeN / daß sie nicht in den Samen gehen.
Zeben / weil es " DieAbsetzlingederErdbeeren(oderobenanderErde
ausMtten / den Wmter A verfuttern. äuslauffende Erdbeerwurtzeln) vom rechten Stock ab,

gar ausgewachsen / und die Hülsen mild/ sammt denenje - ^ Erreich gelegene Kiele in denen
den gekocht und gegessen werden. Safranaarten ausnehmen / butzen und dinn auflegen / da-

Wasvon Saamen ^ ^ll-n -Kr ^ mit sie nicht ersticken / vorhero dieselbe Garten scheeren.
trockenen Wetter un zui^menden oder vollen l a - ^zeil darauf sehen / daß alle besagte Saamen (wo
nehmen und aufheben, IMm Ach eig o ^Agijxh)nacheinem Regenwetter in die feuchte Erde kom*

we°! w«mchrg°>-g°nÄSamMmdschem^
sNond Etliche chM es im neuen Monden; die Bauers- §. z»

leute aber fast aller Orten / wie sie dazu kommen / und das Obst-GaNM sdlt Man
^^Di!'sÄ^ KürMern steckm und versetzen zween Anfangen Lem oni - und Pomerantzen. und mehr an-
oderd ^evTaaenachdemVMwnd. Etliche legen sie ein oere Baume zu auglen/ undzurohrlen vormdnachJo-

gegen und indemVollmond/ andere s.Tase nachdem hanniS.
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Denen Ameisen/Käfern/Raupenbey feuchtem Wet- ^)men Schweinen HnAelica Wurtzund (-slirisng,

tersteuren/wle im 001 hergehen den Monat. (Enzian) so ihnen vor allen andern Mitteln gut/eingeben;
Des Baumlassenö und Baumbeschneidensjcho »tem Alant / Eberwurtz sammt dem Kraut, Lackenknob^

mkGg stehen / weil man mehr nörhigers zuthun / und es lauch(8cor6ium)Meisterwurtz/Liebstöckel/Lungenwur-
nunmehro zu spat und im vorigen Monden nutzlicher für-- zel / Wermuth ins Getranck legen / damit ihnen das Un-
genommen w« 0 / zumalen in fehr warmen Landen. gezifer / so sie öffters mit dem Grass in sich schlucken / nicht

Denen neulich gepfropften Pelzern öffters zusprechen/ schaden möge: Denn um dieser Ursach und der grossen
an Stangen mit gelinden Bandern / es sey Stroh oder Hitz halber ist ihnen dieses Monat fastgefahrlich.
wollenes Zeug / anbinden / ihnen die Wasserschüsse ab- Denen Schweinen / der grossen Hitze halber / zur
nehmen / auch wann sie frech austreiben / und man sie Abkühlung frische Erde und Sand unterstreuen; wann
hoch ziehen will / die untern Knöpfe wegthun / voraus jetzt das gantzeLager lauter Kot und Sand ist / thut es
aber täglich zu Abends langsam und sacht / wie im vorher- noch besser: sie in grosser Hitz nicht austreiben/daß sie in
geh-Men Monat erinnert worden/bespritzen/oder mit zu- derselben nicht allzu kalresWasser sauffen/und erkrancken.
geMen Regenwasscr ergötzen; auch der übrigen warten Wann sich dieScbweine von demNießwurtz-Tranck/
wie vorhin Und jo man ihnen dte Raupen abklaubet/ eme man ihnen als ein ?rzelerv»ri v gibt / übergeben /muß
holherne oder blecherne Schussel oder dergleichen unter- mansie in einen andern Stall thun / damit sie den Wust/
Wen / daß / was herab fallet/ da hmem/ und nicht ms jhrerGewonheitnach/ nichtwiederin sich fressen.
Graß falle / d a es dann mcht leicht mehr zu finden.

Denen schlechten Bäumen / so nicht fort wollen/al- §. 7.
ten abgelegenen Schaf-oder Kühmist/Schwemmkoch/ ^ ^ ^
Vogelmist geben / oder Blut sacht umher zugiessen. Eines PftkdMcht st)l! MÜN
davon / oder etliche / eines nach dem andern allezeitgegen Der Ackerpferde mit guten gefunden Futter und ge-
^ K°.nundS.-m«mMch°ndObst,°l-M«ia.n,
P.ltzwwm, Gm.di und W-ichs->° auf den H-chst uu° chum ^
oder ^ruhlmgaucheben/und vor denmMau>en/die lheen ostmö/jedochniekattzutrinckengeben;dasist:sie/wanns
sehr nachgehen / verwahren: also auch Kerne von sruhze.- x ° ^ ^ kühl / doch nicht zu kalt; wanns gleich hikig
tlgen Birilen und Ucpfeln aussparen. ist / mehr lau als kühl trancken.

Es Habens etliche in Gewonheit/die nnt Obst über- In ertraglicher Hitze sie in die Schwemme reiten,
flussig beladene ^aume zu uberschutteln / um das untuch- Die Pferde auf die Weide früh aus / und nach etli-
tige und wurmstichige herunter zu bringen , ttem das ^runden vor der Hitz wieder eintreiben,
kleineste auszubrechen. Aber zu geschweigendcrZ ett / so Saltz in ausgeborten und beederseits verkeilten Hol-
^'^^rdertwird ^ 5 ^ ihr selbst sehr und Erlenröhren für die Pferde brennen,
mißach / als an seinem Ort ausführlich erinnert wird. A»e im Abnehmen / sondern im Zuneh,

5 wen des Mondes / und zwar im Steinbock / Schützen/
^ Wassermann / Zwilling abgewöhnen. Andere emwöh-

soll man "ensie sonderheirlich drey Tage vor dem Vollschein> und
5^' ,vtl IlMi» lajsens m ^4. Stunden nicht zur Mutter: dannlästmans
Die Wemgarlen zum andernmal rühren / (das H, einmal genug nincken / und brmgets in dm Füllen»

zum drittenmal hauen/oder bandhauen/rernÄrevir>t-A5)
ehe als die Weinbeere in den Reim gehen. Item grubsn. ' > ^

Die Stecken schlagen / und die Reben hefften / (zu
Weingarr binden) und zu Weingarr /etten. Geschiehet I^MM M
vordem blühendeöStocks.

Die ilingen Huner / so in diesem Monat ausgeschlof-
§. 5. fen / weil sie leicht den Zipfbekommen / und zur Zucht uw

^ ^ tüglich/baldab-undandenSpißthun.
AzMvt sl)lt DenenerkrancketidenHünern (alssiedannumdiese

Das Abschinden und Schelm der Baumrinden und Zeit gar unglücklich) einen guten Theil Roß-Ameisen ho-
dasPechhauenvermeiden undverbieten. len und vorschütten: das purgiret sie/und machet/daß sie

Die Platze/wo das Wild gern stehet/mit dem Vieh- sich wieder erholen,
trieb verschonen. Noch vor Jacobt die nmgen Hanen koppen.

Bey trockenem Wetter das Holtz / so an erhabenen Nach Johannis den Taubenschlag zumachen; weil
Oerrern, der Güsse halber / stehen soll / aus denen Auen nach der Zeit die Taublem der Heimkehr vsstermals ver-
heimführen. gessen müssen/und vom Habicht gern in Vechafftgenom»

H §. 6. wen werden.
Jui wachsenden Licht die Gänse rupfen / dann so

^ «) oer ^teyzuair soll man wachsendieFedernbaldwiedernach.
Schafscheeren. In diesem und folgenden Monat fället offt nasses
Denen Schafen bey trockenem Wetter eine Lecken Wetter ein / und prsviren kleine Schnacken und Muck¬

geben. ' lein / und legen sich denen Gänsen für Kurtzweil in die
Die Schafe in die Pferch führen / und daselbst mel- Ohren / und fetzen ihre Angeln dergestalt ein / daß sie in

cken. , Ohnmacht dahin fallen. Dawider schmieret man ihnen
Die guten Hämmel schneiden / dieMerzen-S'hafe/ die Ohren mit Baum-oder Leinöl / so bleibet besagtes

Hammel und geringe Lämmer aussuchen und verkaufen. Unzifer davon.
Den Stierzu denen Kühen lassen/ welche noch nicht Denenjungen Gänsen/eheste aufdie Weidegehen/

beritten» und wann sie wieder heim kommen / Habern fürgeben.
Ttt Dieses
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->cv !M r auch etlicher maM zu chrerBeilärckung wl«- r en und LuftlöchernUN, Abendö-Zeir / wann öle Hitzeqe-
der daS Verrecken- wichen/ auf eine und andere Stunde eröffnen / wie schon

- y l>n andern Buch gezeiget/ sonst aber vor der Hitz wo! vw, wahren
P(t) dtNtü TttNtN jl)!! man ^ Die Getreid-Kasten ebenfalls gegen Nachtlicher

AufdieBienfchwarme/ die in diesem Monat für die Weile/wann es kühle Windlein giebt/ aufmacbm.
besten gehalten werden / acht haben / zumal nach dem Melissen / Holder^üth und dergleichen Krauter/ so
Pfingstfest / wann schön Wetter / ordentlichvon 8. Uhren zum ausbrennen der Wem - Fasser dienlich / abdör-
an des Morgens bis z. gegen 4. Uhr Nachmittaqs. So ren.

man des Abends kurtz vorderDemmerung dieOhlwan Das Werck zuStricken und Seilen verarbeiten
die Stöcke halt/ höret man einen saufenden Tbon / als lassen.
ob sie zuni Aufbruch bliesen. Sie legen sich auchhauffi- Die Mucken auf die anderswo bedeutete Art weg-
ger um die Fluglöcher/ und kriechen mim er als zm Reife fangen.
sich rüstende gefchafftigaus und ein. Das sind gewisse Mancherley Hausrath / Gerach und Kleider aus-
Merckmale des instehendenSchwcrmens. Zu dem Ende luffren.
soll man ... ...

Einen saubern /und mit ihnen beliebten Krautern zu- ^ ^
bereiteten frischen Stock oder Korb in Bereitschafft ha- det Kuche soU maN
ben / sie alsobald einzuschliessen» Den jungen Hünern / welche sonst nicht gern blei-

x § _ ben/wie oben schon gemeldet/denSpißgeben.
' DiekleinenCucumernaussuchenund einmachen.

^iickeren soll man ^ , Hollerknöpfflein / ehe sie aufbrechen in Essig unk»
-Ocy oer ZIlMrcl) s .u llMtt aufLapern Art einmachen.Smdgesundund ma-

Mit rothen Keferlem/ so zu dieser Zeit h,erzu am chen linde Eröffnung,
besten/angeln. ^ ^ ^ ^ Erdbeer mit fussen Obstsafft oder Zucker in Wem

Hering fangen mitten im diesem Monat / als in gemessen. Geben eine gesunde Abkühlung.
Holland:c. geschieht. ^ ^ GesotteneGeißmlich essen.

Auf den Feldmann/ der das Recht hat / die Was¬
serung aufseine Wiesen zu führen / ein Aufsehen haben / §. iz.
daßerdenEinlauffnichtzutieffmacheundverzaune/und ^ ^ ^
die Fische/der Fischerey zum Nachtheil/ nicht in die Gra- IN der Attzney soll MÜN
ben hineinzügele. ^ JohannisNüsse einmachen.

Minmehr streichen l. ^ Aus Erdbeeren / Wasser und Branüwem brennest,
äugen / k^chleyen und Wußsilchl. ?n den Achsen. Rosen zu allerhand nutzbarenGebrauchanwen»

§ ^ den: als zum Sa/ft/ Essig / Oel / L'attwerg/ Zucker /Wem/dt.'davon «.ingemachtund auch gcnennet werden.
Tn sattle sstt man . Hirschkolben/ wers yaven kan/ zur Artzney gebrau,

^ ^ ^ chen / auchM eine Speise gemessen.
Bey bequemen Wemr/ wann es nicht vochm schon Fc'd Rosen zurAitznw em'ammeln.

geschehen/ Holtz aus den ^luen fuhren lassen. L:ndenbiüh zum ausbrennen/ einbringen.
Brunnen räumen/ so sie es bedmffen / geschicht ge- Allerhand Aele brennen aus mancherley Gewächs

meiniglich im dritten Jahr. ftn/Mineralien/und andern Geschöpffen.
Das liegende Korn die Wochen über wemgstzwey- Himbeer und Rosen-Eisigmachen,

mal umschlagen. ^ Krotten an der Sonnen treugen/solcheMPest Zeit
Das alte Stroh »m Trocknen aufheben / das neue und sonst zu gebrauchen,

dabey zu ersparen oder zuverkauffen. Ausser dringender Noch m'cht artzneyen / nicht zur
Die Stadel und Scheunen (Pansen) wie auch die Ader lassen. D-6 Obsts und Schlaffs gar mäffia ae-

Heuböden/ saubern und auskehren / und überschlagen / brauchen/wie auch sonst,
wie viel Heues man das Jahr über zur Fütterung nö, Wer kan/bleibet auch von gar starcker und erhißen-
thig habe/ auch die Austheilung machen / wohin dieses o- der Arbeit.
der jenes Heu zu bringen. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Zumal hat man sich vor gar kühlen Getranck zu

Schlacht - Vieh (liachdem man viel Mäuler zu speisen die Hitze im Magen zu sammeln. Darauf gehet dann
hat) und andern Eßwahren versehen. ein nicht zu kühler Trunck Wasser / Milch / Wein oder

Schmaltz sammeln / und Butter aufs gantze Jahr Bier ohne Schaden,
eilssaltzen. Denen Reisenden ist auch ein Trunck Wermut ödes

Bey Mm trocknen Wetter die Kellersenster/Thü- Alant-Wein zuträglich.

-O-bk-Ä»
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Da6 cil. Kapitel.

Des Heumonats (Mi) BerrWungen.
§. i. Einen Mischling oder Feldmieth von Wicken/Ha»

^ ^ , bernund dergleichenGesäm aussäen/solchen dem Vieh
M Felde soll man Segen dem Winter sürzugeben.

Kraut ju blattu, ^ . D-n g-rauff-. und g-rüff-Ittu Flachs md Hauff
Die Pflantzen fretten oder hacken. ^6 Wasser legen.
Die Aecker zum andernmalzur Winter- §.2.

'saat umackern. ^
Alles was zum Schnitt und Emd erfordert wird/ KuchM-GartM söl! MÜN

inguter Bereitschafft halten.
Vor der Ernde die Aenger mähen. Die ersten Cucumern zll Saamen stehen lassen.'
Die Ernde / wo möglich/bey schöner Zeitverrichten/ Die Garten-Gewächse / wo es nicht von oben her«

wenigst trocken in die Scheuren bringen. ab geschickt/ gegen Abend fleißig begiessen.
Die durch den Regen benetzte Garben wieder zer- Zwibeln und Knoblauch ausder Erden nehmen / so

legen und abtrocknen/ und dann wieder aufschobern. noch was darinn verblieben.
Den Waitz / so bald er geschnitten und das Oeaß . Die Zwibel-Krauter umdrehen und mit dem Fuß

andemselbengedorret auffammlen/undin die Scheuren niederrucken.
führen. Die gezeitigten Saamen emen nach dem andern /

Etliche Tage nach dem Schnitt die Halmbrach an- nachdem einer zeitiget / abnehmen,
stellen/ und etliche Morgen von den fetten Aeckern mit ' Ruben-Salat und andere Saamkräuter mit der
RubewSaamen besäen. Wurtzel sacht ausziehen / auf dem Boden aufhencken

Erbsen/ Bohnen/ Linsen und Wicken einsamlen. und vollends ausgingen lassen.
Das wolgedönte Heu einführen / so im vorigen Braunen Kohl versetzen.

Monat das Wetter zu feucht dazu gewesen. Kappussam säen und die Pflantzen oder Setzling da,
Die Wiesen/ nachdem das Heu abgenommen/zum von im Herbst ausziehen/ im Keller / im Sande verwah-

offtern wassern. ren/ und dann im April wieder aussetzen/ das Jacobs,
Die Felder / Wiesen und Anger von Rietgraß/ Kraut davon zu bekommen.

Farrenkraut und andern unnützen Krautern säubern. Winter-Endivien / Spinat / Salat / Körbelkraut
Laub aufsammlenzumFutterfürsVieh/des HeueS und Rettig ausmachen,

in etwas dabey zu schonen. Salbey und Rauten dazwischen versetzen.
Ttt 2 5-z.Hm
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aus dem ^eibe und ausgerastet haben. Ihnen auch ws-
sig Sa'.tz/ und offr zu trincken geben. Dann wo man sie
selten trenckt/ werden sie allzubegierig/und versanM
sich gar leicht,

/. 8.
Im Obst-Gartm soll man

Das Aeugeln conrmui'ren gegen dem Vollschein.
Einen Hüter bestellen/ daß nicht das noch unMi-

ge Obst weggestohlen/und / welches das meiste/dle ^Zau¬
me dadurch verwüstet und zerrissen werden Bey demFeder-Vieh soll man

Die Obstbaume/ welche hart an der Sonnen ste- ^.Weilen die jungen Ganslein durch die einfallende
ben/ mit frischer Erden beschütten/ oder einen umgekehr- grosse Nasse/ oder die ihnen zu dieser Zeit hauffig in die
ten Wasen ihnen zulegen/ damit sie die Hitze über dauren Ohren fliegende und hefftig stechende Mucken/ leichtlich
möaen verrecken/ihnendas Obr.mit Baum^oder Lemoel be-

Die schmachtende Baume mit lauen Dung-Was- schmieren/ so bleibet das Geschmeiß von ihnen weg.
ser oder mit Wasser darunter Blut oder Hornspane Dm Hunern/ so Mund Gefahr vor dem Zipff ha-
(oder eines davon gemenget) gegen Nachts begiessen. ben / grüne Koh kropfflem an einer Schnur so fern auf-

Die Wasserschösse und übrige Sprossen abnehmen/ hengen/daß sie solche eben erlangen mögen/ damit sie da-
tvie im vorhergehenden Monat. von freien und genesen.

Die Marillen und Welsche Kirschenkernzc. zum Junge Hahnen castriren.
stecken aufheben.

- Die Bäume vorab die jungen Baum-Pflanzen
vor den Ameissen schützen/ und ihnen/ wo sich6 thun last /
das Wetter-Wasser zu leiten.

^ §- 4>

Im Wein-Garten soll man
Zum andernmal hauen. An etlichen Orten gehet

schon das Bandhauen oder Dritthauen an.
Die umgefallene Stecken aufrichten. Reben Hess-

ten.
§. s.

Im Walde soll man
Bey trocknen Wetter Hoitz nach Hause führen/

dafern es im vorhergehendenMonat nicht geschehen-

§.6.

In der Viehzucht soll man
Den Widder,unter die Schafe / den Stier unter

die Kühe lassen.

Keine junge Tauben nunmehr nicht abfliegen lassen.

5. 9.

Bey den Bienen soll man
Noch immer auf die Schwärm acht haben/daß kei¬

ne heimlich ohne Abschied davon streichen.
F. io.

Bey der Fischerey soll man
Laub--Frösche / Heuschrecken / gesottene Krebse

und Grillen an d:e Angel anködern. Sich nunmehr/in¬
dem die Fische aufhören zu streichen / der Netze und Fisch¬
garner bedienen.

§. 17.'
Zu Hause soll man

Etwas weniges vom neuen Getreid ausdreschen/
zusehen/wie es ausgebe/ um sich darnach richten zu kön¬nen.

Dem besten Heufutter einen besondern Ort geben/
um solches gegen Liechtmeß/ wann das Vieh nicht gern

Dem Rind-Vieh Morgens Mittags undAbends/ ^ " Weide sehnet/ fürzulegen/
wann es auf die Weide gehen will / oder von derselben Q ^ -l r»
nach Hause kommet / eine gute Bürd frisches/ wolgewa- - , ^ ? . V ^ ve wahllosen.„nd . <ÄI äk ^r'eaen Die Hammel / welche nunmehr / m dem ihnen das
bey aber noch kein neues Heu / Stroh oder Getreid an- ausdie Stoppeln wol zulegt/am fercesten/schiach
greiffen/ weil solches ehe es abgelegen und ausgekühlet/
fast ungesund ist- Alt Futter/ neue Gesundheit.

Das übrige Rindvieh verhandeln.
Die jungen Schweinlein abhalten/ daß sie nichts

vom Flachs fressen/ noch in die anfahrende oder ausgehen¬
de Flachs-Aeckerlauffen / indem das ihnen als Gifft be¬
kommt.

Die grossen Schweine zum össtern in die Schwem¬
me treiben.

Jetzund sowol zu Hause als sonderlich auch ausdem
Felde fieissig auf die Schweine Achtung geben/ ob sie
das Ranckkorn nicht bekommen/um plötzlich ein Mittel
(davon an seinen Ort) dafür zugebrauchen.

§.7.

In der Pferdzucht soll man
Die Füllen früh aus / und nach etlichen Stunden/

ehe sich der Tag erhitzet/wieder eintreiben.
In hitzigen Tagen die Pferde wol schwemmen / al¬

lermeist MM Abends/ und wann sie keinen Schweiß

ten.
Kase/ Fleisch und anderswasgernfaulet/ an einem

kühlen anbey aber trocknen und Zubern Ort aufheben.
Wann die Käse in Saltzwasser eingeweichetsind/

werden sie nur zähe.
Den Sauerteig/ so man Brod backen will/ wol stü¬

tzen/ damit das Brod/ welches sonst um diese Zeit zu ge¬
schehen pfleget/ nicht schlimmlicht werde-

Weichsel/ Kirschen / und etwan was weniges von
Frühbirnen dörren ( backen ) icem Weichselwein ma¬
chen.

Bronnen-Adern suchen und graben.
Was im Brau-und Kelterhause abgehet / her¬

schaffen/und erneuren wo was fehlet.
Bey Mühlwercken die Nothwendigkeit verordnen.
DieThuren / Fenster und Lusstlöcher in Kellern wol

zuhalten/daß Blitze und Wetterleuchtendem Wein
mcht schaden mögen.

/. 12.

Bey der Kuchen soll man
Kleine CucunMn mit Fenchel und Essig einmach-n.

Melonen
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Melonen mit Zucker zurichten/ aber sie gar massig-

lich geniessen. ^
Junge Gänse anfangen zu speisen.
Türckische Bohnen ( Phafeolen ) theils kochen /

theils einmachen.
§. i z.

In der Artzney soll man
Keine Schweißbäder oder andere Artzneyen gebrau¬

chen.
Bey erhitzten oder ermüdeten Leib nicht trincken / so

man aber etwas erfrischet /nicht kalt/ sondern warm trin-
cken/oder einen Löffel voll guten Wachholderbrandwein
voraus nehmen / und dann sich mit etwas kühlern Ge¬
trauet erquicken. Offt Gartenkrauter / Salar / Scorzo-
maund dergleichen geniessen.

Spenling ^iernzur Ältzney aufheben.
Rojenwasser brennen.
P«onien Wurtzel für diefchwere Noth und man¬

cherley Haupt-Beschwerden ausgraben.
Aniß/Cardobenedicren/Hyssop/ Lavendel / Sal¬

bei)/Liebstöckel/ Holderblub / Timian einsammeln/und
in schatrichcen trocknen Qrren ausdörren / auch unter¬
schiedliche Artzeneyen/als gebrannte Wasser/Lonlerven/
t^yrupen und dergleichen davon prscpurlre.n.

Offtmaliger Hembder-Wechselnach kommenden
Schweiß/einTrancklem alter aber nicht zu siarckerAZein/
oder ein Trunck eines etliche Jahr alten Biers mit Got¬
tesfurcht und nach Nothdurfft genossen/gedeyet so wol
dem Gemüth / als dem Gebrüt.

Das cm. Zapitcl.
Des ErndMonats (^uZuüi ) VerriMungen.

M Felde soll man
Zum Kraut und den Rüben sehen/ ob

sie von Würmern und Schneckenbe-
s/D / widrigen falls solche abklauben.

Zum drittenmalzurWintersaat ackern.
Die Ruhe-Aecker (auch Ruhr-Aeckergenannt)

wann sie sehr grasicht sind / mit scharffen nachdruckenden
Brechegen umreissen/ und die Schrollen zerknicken.

Hanffund Flachs einsammle»/ausklopffen/ riffeln
und rösten.

Hirß einbringen.
Frühes Grummath machen / das ist/abmähen und

heimführen.
Die Wiesen wasserm
^ztcm/Unkram und Dörner und dergleichen aus

denen Feldern abthun.
Laub von Eichen/Erlen / Bircken zusamm tragen/

heimführen / und abtrocknen. Icem Ulmen und Eschen¬
laub / und zwar die letzten beede für Kühe; das erstere für
Schafund Ziegen; Weinlaub sür beede.

DenHopffen abnehmen/an lüffugen Orten trock¬
nen/ offt umwenden/undwann er genug getreuget/ bey
warmen Wetter einlassen/abwegen/und an einen vom
Wind gesicherten Ort aufbehalten.

Binder-Rohr (Schlaten) in denen Teichen schnei¬
den.

§. 2.Im Kuchen-Garten soll man
Wderübel (sonst auch Fercrübel / Bayrische und

Meckrübel genannt) Winter > Licori, Rapuntzel / Pe-
tcrsil/ den gemeinen und welschen / auch rothe Rüben im
abnehmenden Monden säen.

Zwiebel und Knoblauch aus der Erden nehmen/und
auf den Boden streuen / biß sie wol ausgetrocknet / und
zum aufheben tüchtig.

DiezeitigeSaamen nicht ausfallen lassen/ sondern
zeitlich / jedoch nicht zu bald abnehmen.

Spinat saen solchen aufden Winter zu haben.
Spaten Salat nachsprengen an Orten / da ein an¬

derer schon ausgezogen worden.

Im Obst-Gatten soll man
Den beschädigten Bäumen nachhelffen / zu der ih¬

nen gegebenen Baum-Salbe sehen/solche/ wo es Noth
thut / erfrischen / den Schaden aufs neu verbinden / und
so ferner.

Gruben graben für Wildstämme oder Peltzer/ so in:
Herbst hinein kommen / und solche mit frecher guter Gas¬
sen-Ei den nach und nach anfüllen.

Die mit vielem Obst beladene Baume unterstützen.
Die/ungen Baumiein und Peltzer Abends / wann

die Sonne weicher/ mit laulechten Wasser aus einem
Sprengbecher oder Sprengkrüglein besprengen/ und den
Stamm / so viel möglich / unbenasset lasset?: so sie aber sel¬
bigen Tages von obcnherab befeuchtet und belebet wor¬
den/ darff es solcher Mühe nicht / und wa»e nur ein schäd¬
licher Überfluß.

Das Lager-Obst (Währ-Obst) bey hellen trocke¬
nen Wetter/ und so es seyn kan/ im abnehmenden Licht
brechen. Andere wollen / es soll im voll Mond geschehen.
Ist aber das Wetter nicht darnach / so mags gar wohl
bey schönen Wetter auch im Zunehmen geschehen / doch
daß das Obst allerdings zeitig und ausgewachsen.

Was aber unter das Rad/oder unter den Stamp¬
fe!/und dann unter die Spindel muß/da hat der Mond
nichts mehr dabey zu verwalten.

Allerley Sorten der Kern entweder auf künfftigm
Frühling zum einstecken oder aussäen aufheben / oder
gleich ins Feld einstreuen. Aber die Stein-Obstkern müs¬
sen Umher beschnitten w?rden: bekommen auch nicht aller
Orten/und wann sie bekommen/ bleiben sie nicht. Aber
Aepfel--und Birn-Kern gehen auf/ und bleiben aller Or¬
ten/nur müssen sie nicht zu dick gesaet werden/ dann die
wenigsten davon aussen bleiben.

§.4°
Im Weingarten soll man

Voraus Wein-Hüter bestellen.
Die Stöcke und Weinhecken etwas lauben/ ( das

überflüssige Laubausbrechen / pampinure , die Stocke
einblattern) damit der hotde Sonnenbiick die Trauben
desto freyer liebkoftn möge.

Die Reben Wipfeln / und wanns vonnöthen ist/zum
viertenmal weich Wein hauen.

Wo man im künfftigen Herbst zu Gruben gewillet/
die Gräfften (das ist / Gruben) aufwerten / damit sie
vom Gestirn und Wetter ermürber und rogel gemacht/
der einzulegenden <satz-Reben (Satzlin^e) Nahrung
zum schleunigen Wachsthum verbessern.

Ttt z §.s.J„
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In der Viehzucht soll man
Die Schafe nur zweymal des Tages melcken/ und

des Mittags nicht eintreiben.
Kühe/Ochsen und Hämmel auf die Stoppel-

Vertreiben.
Junges und Altes miteinander austmben.
Dem Vieh dieTröber vom Preß--Obst geben.
Die Ferckel/ so in diesem und in folgenden Monaten

biß auf den kebrusrium fallen/nicht zur Zucht behalten/
sondern wann sie zeitig und leibig genug / ans Eysen und
Feuer / an die Gabel / und in die MM bringen.

Die Schweine in die Eich-Walder treiben / wann
es Eicheln gibt; oder so es daMet/solche sonst in dieMa-
stung legen / und ihnen so wol im abnehmenden als zuneh¬
menden Mond wol fürgeben / biß sie fett und voll wor¬
den.

§.6.
In der Pferd-Zucht soll man

Der Pferde aufs beste wahr nehmen / Massen sie um

worsftn. Knec^e und der^ Schmidt müssen mit
wachsamen Auge und mit treuer Hand sich wohl gebrau¬
chen / und mit Rath und Mitteln / allerhand Zuständen
schleunig zu begegnen / wohl versehen seyn. Im übrigen
stehet hierzubeobachten / was im vorigen Monat gesaget
worden,

§-7.
BeymMer-Vieh soll man

Die Gänse nach geendigter Ernde auf Stoppel,
Felder treiben.

Keine Hühner mehr Ansetzen / weil die Jungen im
8eprel»der leicht erfrieren.

5 5.
Bey öenen Btenen soll man

Das Honig ausnehmen.
§.9

Bey der Fischerey soll man
Die Angelschnur kurtz befielen / weil die Fische jetzo

sich aus der Tieffen erheben.
Mit Grillen und ausgezogenen Krebsschwantzen

das Angeln fort setzen.
Zum Herbst-Fischen Zubereitung machen.

/. io.
Zu Hause soll man

Das Saam-Korn / Weißen und Winter - Gersten
dreschen lassen / dünn ausschütten / öffters umschlagen/
daß es wohl auskühle.

Sich zur Ernde gefast machen.
Das beste und remeste Saam-Betreib besonders

schütten. , . .
Ehe man die Garben m tue Theile der Scheunen

bringet / pfieget man auch Erlenlaub anfzustrsuen.Ist
eine kleine Beyhülffwider die Mäuse / die sich bald ver¬
gessen/ und einen Nebenweg von oben hinein oder sonst
ausfinden.

Die Garben geheb und ordentlich übereinander her,
schlichten / daß keine Lücken dazwischen bleiben.

Getreid-Kasten zurichten und saubern.
Drescher bestellen.
Schmaltz in Vorrath sammlen.
Butter zurNothdurfftaufsgantzeJahrein/Wen.
Die gesammelten Eyer/die lang bleiben/ sollen in

Neyen / Äschen / Spreuer oder Korn einlegen. Den
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Den .'>anf / so bald er bey trockenem Wetter heim- 5. n.

komme-, / ausklopM / ehe er anzeucht / und zähe wird. Bey der KuchM soll MÄN
Den Flachs.aussen/gleich draufruseln/ die Bollen/ AusKapus-Kraut/Kohl/Kürbsen und Melonen

so sie an der Sonnengedout/ausgesehen. mancherley Speisen zurichten.
Saan-.Gctreid zeitlich einkauffen/ so man Mangel Hammel-Fleisch verspeisen,

an demselbmoöer kein sauberes hat. Erbsen / Hirß / Gersten den Taglöhnern zurichten.
Angleichen was man an Gewürtz / Oel / und aller- Es essens auch wol zuweilen grosse Leute.

Hand Fruchten vonnothen hat/einhandeln. Pfifferling und Erdschwamms/ so zum essen taugen/
W-chmtli» -der über di- andere Woche frisches

Brod backen/und es etwas mehr saltzen/ weil ihm der ^ ^ ^
Zeit der Schimmel zusetzet. vestimmet wuo.

Zum Preß-Zeuge sehen/und allen Abgang ersehen.
Gewand und Bethzeug sonnen und lussten / auch AktzMY sl)u

Mm und stücken. . . Sich für der Aderlaß/demPurgiren/HitzigenWein/
Dächer / Fenster / Oefen besichtigen / und nach er- ^tzigm,(^ewurtz / undheissenSpeisen hüten.

heischender??otbdur^st ausbestern ^lui» ^Iltich und Holderbeerenhalsen machen.
ye„cpmoer oeoryourNt ausvesM n. Adb.ß / Baldrian / Braunellen / Engelsüß / Heyd-

SchneckenmdreSchnecken-Gruben eintragen. m'-ch ^Zundkraut/Gunreben/Hirschzungen/Majoran/
Mlstfuhren. Melissen/Meerhirß/Poley/Quendel/ Ringelblumen/

f. ^ ^ Gesind Lc^erarbeiteii lassin / die Scabiosen / Tausendgüldenkraut / Tormentil / Wolge-
Hautefleisslgbemercken/daßder Oet ber oder^edeiel sie niuth zur Haus-Nothdurssteinsammeln.
Nicht vertausche. , Agrestbeer von unzeitigen T-'auben einmachen,

^lufdle Wasserkünstesehen / ol nichts inangele. K rotten aufhencken und dörren/für Gisst und Pest.
Quellen nachspüren/ und ausgraben/ Cisternen und Aus dem Fallobst Brandwein brennen oder Essig

Wasserführungenräumen und saubern. machen / oder solches auch verkochen.

Das LIV. Kapitel.

Des Herbstmonats (Lexrembns) BerrMungm.

§. r. oder Lücklein einstreuen/undalles mit einem unten breiten
^ ^ Stampsel / oder mit einer Breittuschen gleich überflössen
M ^eioe sou man oder überschlagen.Wann die Buckel und tyalhassre Lö-

Kraut und Rüben von Raupen und Her nahe beysammen / nimmeMan die Wasen miteinan-
. ^ Geschmeiß saubern. der ab / und gleichet besagter lMi,s.n alles ein / und legt sie
j/T KotausdenenGassenzusammschlagen/ sodann miteinander wieder über :c.

^ und bey bequemer Zeit m die Gärten Kleesamen ausstreuen /^ wo man jetzt besser Zeit dazu
führen. hat als im Frühling. Im übrigen kan niemand voraus

Bey trockenem Wetter den Hopffen abnehmen/bla- wissen / ob die Herbstsaat besser sey / oder die Frühlings-
ten / und so er satsam getrocknet / in Fasser einschlagen. saat; bald gerath diese / bald jene besser.

Korn / Weitzen und Wintergersten anbauen. Die Wiesen/ so nachlassen zu tragen/umackern/ und
Die fetten und feuchten Aecker zum drittenmal um- f» es nöthig/ mit etwas Gassen-Erde/Dung oder Schlier

ackern und säen / die rauhen / groben und harten Felder oder Schwemmkotuberwerffen/unddann Klee oderHeu-
zum andern mal umreissen. blumeii darauf saen.

Mist auf die Brachfelder fuhren / breiten und unter- So man neue Wiesen anlegen will/alles Hindersame
Meim. GeHage und Gestraus; von Gritnd ausrotten.

Wol zeitigen reinen und sauber gebutzten Saamen So keine nothwendigereArbeit mehr vorhanden/
aussäen. ' Scheiter einfuhren.

Den ausgesäeten Saamen allenthalben fieissig ein- . Ahornblatter znsammrechen / und an der Sonnen
egen / und die scbrollichteKlösser zerschleissen. aufdörren / die Weintraubendarnm aufzubehalten.

Korn und Weitzenhalmen zur Sommergersten ganz Maulbeerbaume zigeln/wo man sonst Seidenwür-
feucht umackern / damit es den Winter über faule. mer zu halten pfleget.

Haiden einsammeln. ^ ^, LaimzumZiegelstreiwen; item zuFeuerheerdenAe-
Diehöckerichte unebene Wiesen eingleichen,' das ist/ strichen/Tennenvon denen Gestatten abreisten/und übee

die Wchn auf dem zu hohen Platz mir einer Grabhauen Winter anjiehen lassen. Geschiehet im Vollmond,
vorhauen / und in grosse armfüllende Stücke gleich zer¬
schneiden / und mit der breiten Hauen ausheben / und or- ^ ^
dentlich aneinander hinschlichen; aus eben demselben
entblösten Platz aber die überflüssigeErde ausgraben und ^ ovUEeN Val lkN PU
wegführen: Das bleibende Erdreich aber etwas aufhauen Kohl und Kapuskraut abblaten.
und rogel machen / etwas Gassen Erde hinein thun / und Winterzwibeln fetzen,
die Wasen darüberlegen. Hingegen die zu tiesse Lücken/ Safrankiele legen.
wann besagter massen der Rasen auch abgehoben ist / mit ^ Körbelkraut/Rapunzeln/Spinat/MatMltu.d.A
Erden beschütten / und denWasen wieder überbreiten/ säen/solche sowol Winters/als auch im Frühimg/ da sie
Gassen-Erde und Dung oder Schlier in die Rinscilen bald zeitigen/zugemessen.

Die

§. 12.
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Die Gartenbethe / so künfftigen Frühling besäet
wer den / düngen und wol umgraben.

Gelben Rubsamen im abnehmenden Mond saen/
daß man im Frühling solche Rüben zeitlich haben kan:
Dann auch dieser Samen nicht leicht von der Kalte einen
Schaden nimmet. . . ,

Dem jungen angebauten Spargel mit einer Stroh¬
fackel die Schoßlem abbrennen / das Unkraut wegräu¬
men / und bey zunehmender Kalte mit Vogel-Tauben¬
oder Hünermist / oder in dessen Ermanglung Schaf- oder
andern kurtzen Mist belegen.

Calmuö - Wurtzeln versetzen.
Bey trockenem Wetter die Endivien binden.
Johannes -und Rauchbeer durch obenher etwas zu¬

gestutzte geschlachte jahrige Zweiglein / daran etwas weni¬
ges vom fertigen Holtz gelassen wird / sortpflantzen; erfor¬
dern aber ein mildes und tragbares / und dazu nicht feuch¬
tes Erdreich. , . .

Die Quitten auch dergestalt vermehren; mit denen
gehet es aber etwas schwerer her / als an seinem Ort gezei¬
get wird.

§. z-

Im Obst-Garten soll man
Die Wildstamm und von geschlachtem Obst gezielte

Pelzer und andere schon starckere Baume setzen und ver¬
setzen / sobald das Laub abgefallen. Das geschiehet ver-
nünsstig bey lieMem Wetter. Mancher sihet auch auf
den Mond und Meich auf die Zeichen / und erwählet die
Zwillinge / die Wag / den Stier und Wassermann.

Die Baume einsetzen / nach der Weise und Wen¬
dung/ wie sie vorhin gestanden / also daß sie an der Sei¬
ten/ womitsievorheronachMorgengefthen/ wieder da¬
hin sich wenden. Bey Kauffbaumen kan das nicht allezeit

beobachtet werden: wie es dann eben auch nicht so streng
Und genau zu achten ist.

Die Erde dazu muß durchaus rührig und locker seyn/
daß sie gem zerfalle / undsicb geaau zwischen und an die
Wurtzeln anlege. Muffen beym Einsetzen nicht begossen
werden.

Nebensatzlinge von Haselnasstaudenversetzen.Denn
mit denen eingelegten oder gegrubten Zweigen gehet es
mißlich zu/ zumal an etwas kalten Orten. Es lassen sich
auch schon etwas starcke Stauden versetzen / müssen aber
gegen dem Frühling gestutzet und beschnitten werden.

Quitten brechen/ wann sie recht zeitig sind,' obschon
einige wollen / daß man sie abnehmen soll / wann sie sich
noch nichtvölligangegilbet.

Obst ablesen / wann es wol zeitig: Dann dieses thut
am meisten zur Dauerhafftigkeit; es geschehe im übrigen
gleich im abnehmenden oder im vollen Mond / oder gar
im zunehmenden / nur bey lieblichen trockenem Wetter.

Kern von allerhand guten Obst an einem trockenen
lüfftigen und von Mausen befreyten Ort zum ausstecken
oder aussaen aufbehalten. Müssen in fruchtbarer
Zeit zu diesem Gebrauch genommen werden / sollen sie än¬
derst wol anklagen.

Den Bäumen / wann das Obst abgenommen / mit
Aufscherffung des obern Theils der Erden über den Wur¬
zeln ein wenigLuffr machen / und etwas weniges frischen
Bau zuwerffen: Oder die obereSchwarten der Erden
ohne Berührung derWurtzel abraumen / wol abgefaul¬
ten Dung darüber legen / und wann die Kalte angehet/
wieder mir der weggeräumten Erde beziehen.

Pfersich / Pflaumen und Mandelkern stecken: oder
nachdem die Scbalen beschnitten worden / sie unter einen
Stein legen/daß sie den Winter über darunter siegen blei¬
ben / und im Frühling in Geschirr gestecket werden.

Die
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Die Nüsse abschlagen / und damit sie frisch bleiben/
in Moß einmachen und verwahren.

Die Hecken von Buchsbaum und die Geländer noch¬
mals stutzen.

§. 4.

Zm Wein - Garten soll man
Die Zäune und Hecken bessern und machen.
Fruchtbare Weinstöcke statt der unfruchtbaren / so

auszubauen/ einsetzen / und diese zu dem Ende bezeichnen.
Weich hauen und Wipfeln / dienet sowol zurZeiti-

Mg der Trauben / als zur Besserung des Holzes.
Wann die Beere nicht zugleich zeitigen/ ausbrechen.

Im Walde soll man
SovielHoltz als man zurHaus-Nothdurfft/zuZie-

gel-undKalchöfen bedarff/fallen lassen. Dann mit dem
Bauboltzhat es noch wol Zeit.

Den Windfall / und anders dürres und dem Wald
hinderliches Holz wegräumen und hauen,

§.6.
In der Viehzucht soll man

Heu und Gersten-oder Haberstroh untereinander
fürs Rind - und Faselvieh schneiden lassen / und Habersüd
darunter mischen.

Die Schafe im Vollschein scheren / und nicht zu lang
damit darren / daß sie dieWolle nicht verlieren /zumal
wann sie durch das Gebüsche gehen.

Den Widder zu den Schafen lassen /gegenLichrmeß
Lammer zu bekommen.

Junge Schweine undFercklein noch vor der Kalte
mästen und siechen lassen.

Die Ziegen nicht aufdieWintersaat lassen.
Wo das Stroh zusamm gehet / Laub umerstreuen.

§.7.

In der Pferdzucht soll man
Die Füllen bey neblichten Wetter nichtaustreiben.
Die Pferde wegen fürwehrenderArbeit wol warten/

und sie zwo Stunden vor Tags füttern.
Sie mitSpießglaß s ^nlimor,io)purgiren.
Zu Ende dieses Monats die Pferde nicht mehr auf

die Weide treiben / sondern in den Garten hüten.
Z. 8.

Beym Federvieh soll man
Was überflüssig wegthun /verkauffen/verzehren.
Die Gänse nicht ausdie Wintersaat lassen / sondern

aufdieMastungstellen.
§. 9-

Bey denen Bienen soll man
Das Homg ausnehmen/ jedoch die erkleckliche Win¬

ter-Nochdmfft in den Stöcken lassen.
§. lv.

Bey der Mherey soll man
Die Behälter und Einsätze räumen und zurichten.
Keine Krebs mehr fangen.
Die Angelschnur länger lassen / weil der Fisch sich

wieder in die Tieffe begibt.

Lachs fangen und einsalzen.
An dem O. t / wo man im April Fiscbreussen in Flüs¬

sen und Bachen setzen will / hinter dm FnclMben von
Steinen / Streichen und Stöcken jetzt einen Fall voraus
machen / daß die Hechte / weiche bey solchem Geräusch
und schäumen sind / lieber eingehen.

§. 11.
Zu Hause soll man

Den Flachs rösten / dörren / brechen / die Bollen an
die Sonnen aufTüchern ausbreiten / und dreschen/ Hanf
brechen und hecheln.

Die Keller ausräumen / saubern / und mit gutem
Rauchwerck ausräuchern/ die Ganter bereiten / und ab¬
trocknen.

Aepsel Birn und Zwetschken dörren.
Die Obst-und Weinpressen zurichten / und aller¬

hand dazu gehöriges Geschiu abbinden / und so viel nöthig
einquellen und ausspülen. Deßgleichen auch mit denen
Bräugeschirren thun.

Das wilde / wie auch aus dem guten ausgeklaubte
schlechtere Obst auspressen.

Heidel und Hirß stampfen; wird auch wol getrenlet:
der aber in Stampfen gemachet wird /kochet besser. Auch
ist das Trenlen nicht überal erlaubet.

Zu Kraut und Rüben schauen/ ob sie des Absauberns
bedörssen.

Umsehet» / ob nichts an denen Gebäuden fehle und
abgehe / um den Winter über die behörige Nothdurfft zu
verschaffen / und zeitlich Bauleute zu bestellen / und alles
vorher wol zu überlegen und anfzuzeichnen.

Kerze«, ziehen.
Salz / Wachs / Honig und deßgleichen in Vorrath

verschaffen; Kuchen und Keller versehen / damit man im
Winter aushalten kan.

Gemeines grob und starckesTuch fürsGesind/Zwil«
lich und dergleichen machen lassen.

Die Sacke zur Obstpreß und dem Weitzenbau rein¬
lich auswaschen lassen.

Ofenleim hacken / und verbrauchen. Wann es im
letzten Viertel geschiehet / sollen die Grillen nicht darinn
wachsen nochbleiben. Gewisser ist/ was schon an feinem
Ort oben anqewiesen.

Denen Tauben und Hünern ausbutzen / den Mist
davon abtrocknen / mit etwas Aschen und Kohlen zerflos¬
sen / und auf die abgegraste Garten aussiben.

Den Wein bey trockenem Wetter / oder wenn der
West oder Nordwind wehet; item im abnehmenden
Monden ablassen. Dann der Ost - und Sudwind / wie
aucb der Vollscbein sind dieser Arbeit unanständig; dann
die Wein zu der Zeit ungezapffet halten sich nicht.

§. 12.

In der Küche soll man
Pfeffer stossen oder mahlen / und Cubebsn dörren.

Frische Weinbeer aufhencken.
Aus denen Früchten und Gewachsen / welche die

Gärten und Aecker um diese Zeit in grosser Meng her¬
vor geben / allerhand Speisen zubereiten.

Wildbret und allerley Geflügel zurichten.
Borragen und Ochsenzungen zum Salat nehmen.

§. i z.
In der Artzney soll man

Artzneyen aber nicht zu viel/ und wo es die hohe Noth
erfordert: Aderlassen / wo mans nicht lassen kan: Pur-
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siren (allermeist das Gewissen)baden/ nachdem es ei- Von den besten Birnen eineAnzah/ schalen/ im Zu-
nes jeden Zustand erfordert. «er sieden/ abkühlen lassen/ mitZucker überstreuen und

Wermuth-Wein/ >rem Ziegenmilch geniessen. im Backofensein qelind treugen. Ist ein unparrheyi'^s
Sich vor vielen Trauben und Obstessen icem Most- Essen/ so sich sowol in die Küche als zur Artzney schicket,

ttincken hüten. Gehört aber allein für alte und schmachtende/ und für die/
(ü»Imuz emmachen/und Wurtzeln/alsAlant/Ange- so das Verßlein verstehen. - - llrere lem er

lica/ Tormentil/ Meisterwurtz einsammlen. Wacholder- Leumeckcomockce»Leu moctivame^ice,
beerklopffen.

Das cv. Kapitel.

Des Wemmonats (O^obris) BerriZtungen.

M Felde soll man
^ Rüben graben / und in Kellern / Gewöl-

A bern/Löchern in der Erden/oder sonst/wo
sie nicht gefriren/aufbeben.

Kraur ausstechen und hauen.
Köpften abnehmen/ der im vongen Monat nicht ge¬

zeitiget/ ehe die Reisse brennen. Di^ Hopffenstöcke ha¬
cken und mit Erden bedecken.

Die Graben/Teiche und Bäche ausräumen / wann
keine nothwendigere Arbeit mehr vorhanden.

So die Aecker genug üb?rpfircht/ auch die Wiesen
bepfirchen lassen/ so fern es die Kalte zulast.

Das Angerkot übereinander schlagen / damit es
vom Winter durchgezogen / besser durchfaulet und mür¬
bergemacht werde.

Schwein undWid-und Hüllenkoth heraus schla¬
gen/wo es nöthig.

Zur Unterhaltung der Seidenwürmer / weisse
Maulbeerbaume setzen.

Die mosichten auch veralteten und unfruchtbaren
Miesen mit schweren Brechegen aufreisen / Aschen-und
Heublumendrüber streuen / und gleich einegen.

Laim heimführen/ wanns im vorigenMvnat mcht
geschehen.

§» 2.

Im Kuchen-Garten soll man
Rannen und gelbe Rüben ausstechen.

Gelben Rübsaamen in einem und andern bedungten und
zubereiteten Bethlein ansäen / um im Frühling Frühru»
ben zu bekommen.

DenSaamzeug aus der Erden nehmen/ und im
Keller in Sand einsetzen.

Den im Frühling angebauten Knoblauch verpflan¬
zen.

Dung auf die leeren Betherschlagen / und den mit
der Erden wol vermischen/ und diese wol umgraben.

Was man von Artischocken nicht im Garten über
Winters lassen will/ jetzt ausheben und in Keller bringen.

§. ?-

Im Obst-Garten soll man
Das spare Obst gar abnehmen.
Die Kerne vom Stein-Obst im zunehmenden Licht

in dieErde stecken.
Quitten-Setzlinge und Stauden verpflantzen.
Aepffel;Birn- Kirschen - Weixel - und andere

Obstbaume/wamdas Laub von den Bäumen ist/ verse¬
tzen / nur nicht im Vollmond/ gilt sonst gleich/wann es ge¬
schiehet.

Die Obstbaume umHacken / und mit kurtzen Miß¬
dungen. Das Koch vom abgehobenen Wasm abschla¬

gen/(ist so gut als ein Dungvom besten) und statt des
Wasens guten Bau zulegen, denWasenaber auf einen
Haussen legen und faulen lassen.

Wildling aussuchen lassen und versetzen/ wer aber
selbst eine Kernschule hat / nimmt drey oder vier/ahrige/
und versetzet ste/ welche dann besser und geschlachterfort¬
wachsen / als jene.

Die ausländischeFrüchte in die Winter-Gcwöl-
ber oder Keller tragen/ und Fenster und Thüren Key Tag
ossm lassen/ bey Nachts aber und wann gehling ewFrost
einfiel/ zu machen.

Die Stützen so denen mit Obst beladenen Buumm
ttaqen helffen /wieder ausziehen/ und das tüchtige von
denselben an einer trockenen Stelle aufheben.

Kerne samlen/ und wie beym vorigen Monat erin,
nert/ aufbehalten.

Pferfiche schalen und döuen.
Die Feigenbaume einlegen/ als an seinen Ort aus¬

fuhrlich gezeiget wird.
Bey frostigen kalten Wetter oder vor Aufqang der

Sonnen die AtmO-Haussen mit Stösseln und Schlä¬
geln zusammfiossen und tilgen.

Im Wem Garten soll man
Das Herbsten oder Weinlesen bey guten Wetter/

soviel sichs thun last/ anstellen / unbekümmert um die
Scheibe und Hörner des Mondes-Wanu nur die Trau¬
ben ihre völlige Zeitigung haben.

Die Trauben sauber ablesen / und die verdorbenen/
faulen/unzeitigenTrauben/ oder Laub nicht mir in die
Butten werssen.

Kurtz vor dem Lesen die untüchtige/ unträchtige
Stöcke bemercken und auszeichnen / nach der Weinlese
sie ausnehmen/ und andere an deren Stelle einsetzen.

Die Weinsteckenenthessten/ausziehen/ (so fernes
nicht schon durch die Lesergeschehen)und trocken zusamm
legen.

Wo es nöthig / beziehen / gruben / sencken.
Das gestreisste oder geblatete Laub und Wipfelfut¬

ter nach Hauß bringen/und an einem saubern und trock¬
nen Ort aufschütten/ es im Winter denen Kälberkühen/
Lammerschafen/ Lammern und Geisten fürzugeben.

§.s.
Im Walde soll man

Brenn - und Büschelholtzführen.
Kohlen brennen.
Mo man des Bauholtzes sehr viel bedarf^ kan man

jetzt das schlechtere abhauen im Abnehmen des Monds.
Die starcke Bäume aber zu Schwellen/Durcbzügen

und dergleichen/könnenbesser im December und Aenner
Schauen werden / auch im abnehmenden Monden.

Zusehen/
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SUjeyen/ wo oyne Avoiung oes ^alvev unv,onver
Störung des Wildes Bau-und Brennholtz abzuge¬
ben / daß nicht alles ohne Unterscheid abgetrieben werde/
sondern jederzeit nechst den Wegen und Fuhrsirassen ei¬
nen Rain etliche Klassier breit mit Holtz zum Schirm
des Wildes stehen lassen/ biß der abgemaiste Schlag wie¬
der angeflogen und in die Höhe kommen / da man dann
das stehend-gebliebene auch weghauen kan.

In der Viehzucht soll man
Dem Vieh dann und wann/ weilen der 5ufft und

stinckenden Nebel halber das Gras auf dem Felde nicht
mehr so gesund/ etwas zur Bewahrung eingeben. Es
auch wann der Nebel zu starck/ etwas spater austreiben.
Keinerley Vieh aufnasse Wiesen treiben/ weil sie durch
schweres eintretten Löcher und Gruben machen / und die
Wiesen verderben / zumahlen auch das feuchte Graß dem
Vieheübel bekommet.

Das Vieh an erhabene trockene Graßboden beyscho-
nenWetteraustreiben/daß sie ihre Sehnsucht biessen.

Noch vor einbrechender Kalte/ Schwein und an-
dersViche mästen/der Mond sehe dazu/ wie er will.

Was nicht zur Zucht aufbehalten wird / hingeben.

In der Pferdzucht soll man
Denen Pferden die Mauler im abnehmenden Mon¬

den räumen lassen.
Achtung geben, ob sich bey dem Füllen keine Kehl¬

sucht verspühren lasse. Ihnen auch jede Wochen ein¬
mal ein Noß-Pulver einleben.

Den Pferden Wicken-und Erbsen-Strohunter
das Futter mifchen/ist gut wieder die Würmer.Dasselbe
Stroh aber muß ohne Fehler und unschadhaffr einge¬
kommen seyn-

Beym Federvieh soll man
Was man nicht in die Küche und zur Zucht vonnö-

lhenhat/ hingeben.
Den Hunern gesottenen Haber geben/ daß sie lieber

legen»
Gänse einstellen und mästen.

§. 9.
Bey der Fischerey soll man

Die Teiche fifchen.
Die Graben und Teiche räumen.

§.

Zu Hause soll man
Was noch rückständig an Zubereitung der Preß-

nothdurfftjetztbewerkstelligen/als Butten/ Bedingen/
Schaffer / Faßtrichter / Fasser vollends herschaffen/
und zurecht richten. Item den Keller mit gutem Rauch-
werck ausräuchern/ wann alle Fasser wol zugedeckt/ die
Spinnen abstechen / und tilgen / Wände und Ganter
mit trockenen Lappen abwischen/ Fasser so noch in Keller
wol saubern und wischen/ reinlich auskehren u. f. f.

Die Vörtigen und alten Wein vollwercken.
Mostmachen/ Mauren ansetzen und machen.
Den Most in Bedingen wol zu decken / daß er nicht

verrauche / oder was Unrechts hineinfalle/ und nicht zu
lang stehen lassen / sondern baldHmfüllen.

Die q»'sulleten Faß nicht lang an warmer Lujft
( wann solche ist) heraus stehen / sondern bald in den Kel¬
ler lassen.

Allerley Krauter-Wein mit Alant/ Roßmarin/
Salbey/Wermuth/Zitwer; Item Quitten-Wein
und Senff machen.

Die Weintreber zumBrandwein brennen oder fürs
Vi"h aufheben.
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Dtc ^orner von denen Weimrebern vor das Ge¬

flügel durchreutern.
Kranr einschneidenlassen.
Nüsse/wann sie gantz frisch in Moß einmachen/ und

in einen kühlen und trocknen Ort verwahren.
RubenkrautichtundKrautblatteraufdenen Boden

ausbreiten und austrocknen/ fürs Vieh im Winter zu
gebrauchen.

Anfangen,'umaltzen / und neues Bier brauen.
Die Rohr-Kastenund Wasser-Künste mit langen

Stroh verbinden und verwahren / und wo es im vorigen
Monat hinterblieben/ die Brunnen und Cijiernenaus¬
schöpfen und rauimn lassen / (geschiehet gewöhnlich je im
dritten / langst im vierten Jahr) auch frische Rohr in die
Wasserführungeneinlegen/ nachdem es an einem und an-

' " " sster'dem Ort die Nothdursst erheischet

Mler ziehen bey jchoncn Werre^.
Kraur abraumen und säubern / falls es nöthig ist.
Kraut ausjchlagen.

§. i i.
In der Kuchen soll man

Der Zeit sich nicht mit unnöthigcn Köcheln aufhal¬
ten / weil es sonst allenthalben alte Hände voll zu thun
gibet.

5-12. i /
In derArtzeney soll man

Odern.iag man/ wo es sonst der Lomplexion aw
standig gelinde pu.Zsnüa, auch wohl/dock nicht zuviel/
gewürtzre Speisen auch altes und starkes Gerrancke ae-
b. auchen/und dem neuen Most und frischen Obst nicht

Die zeitige Saffranblühevon Tag zu Tag abneh- zu starck zufttzen.
men / aus reinem Papier bey einer gelinden Warme treu- Merlcy Wurtzel/ als Zaunrüben/ Eyblch/Caknus/
gen (abtrocknen ) und zum Gebrauch und Verkaufst in Alanrund anoere mehr graben/ und indiesen Ge/chäffren
höltzemen Büchsen oder Schachteln aufheben. allen vor GOtt wandeln.

Das cvl. Zapltcl.
Des Winter-Monats (t^ovemtms) BerriZtungen.

§. i.
M Felde soll man

Die Marclsteine und Grantzen allent¬
halben mit Zuziehung der angrantzenden
Nachbarn besichtigen-

Wann die Kalte nicht zuwider / und
etwas leidentlich Wetter / in einigen Feldern Weitzen
anbauen/gerathe meistentheilö wohl. Das thut recht/wo
man ohne vas viel im Felde zu schaffen hat / und spat mit
der Arbeit fertigwird.

Winterbrachm/ so es noch nicht geschehen.
Die schweren rauhen Felder und Leiten/ darauf man

im Frühling Habern säet / vorher ehe der Winter recht
anqehtt/ umreissen / damit sie durch den Frost ausgezo¬
gen und ermildert / sich im Frühling desto besser umiegen
undegenlassen. ,

Den H> -ffen decken / dasern es noch nicht gethan.
Kranwechbeer schlagen und eintragen.
Eicheln kiaubsn / wann sie anfangen einzen herun¬

terzufallen/da sie sich sonst verrohren.
Gassen-Erde / oder Schlier ( den man in Gruben

vom Wald-Wasserauffanget) oder Mur/ das ist' aufae-
worff'ne Graben-Erde aufdie Wiesen führen. Die Sag-
Spane tauqen sonderlich auf nasse Flecke: wachst gern
Klee darnach. . ^ .

Bey trocknen Wetter Wasser »n die Wiesen leiten.
Mühlbach räumen-
Wann sich jonst Kalte halber änderst nichts thun

last / Brennholtz in Vorrath verschaffen.
Brunnen-Röhren einbinden.

§. 2..

Zm Küchen-Garten soll man
Die Better mit kurtzen Dung bewerffen/und so bald

es seyn kan/ umgraben/ und den Dung mit der Erden wol
vermischen.

Winter Petersil saen.
Die Artischockenstvcke im Anfang dieses Monats

abweiden / wann es zu Ende des vorigen nichtgefche-
^en/ geaen Mittags an der Sonnen abtrocknen lassen/

gegen Nachts und bey iMn Wetter mit Laden/so auf

Ziegeln aufliegen / überdecken / und vor dem Frost mit
Flachsagen vermachen. Wann die Kalte gar -1 g' im¬
mig / die Bretter oben und neben herum mit warmen
RoßMist beschlagen / wann aber die Kalte nachgibst/
bald wieder etwas Lufft lassen/ daß sie nicht zu viel einge¬
dünstet werden.

Die Erdbeer mit Küh- oder Pferd-Dung überschla¬
gen / jo werden sie im Sommer desto trächtiger.

Petersil/ Rettich/K'vensMeer-Remg) O'cori,
Pfes drübei (Bayrische Rüben/ Fertrübel) ausgraben/
und im Keiler in den Sand setzen.

Was von Gewachsen Frosis halber draussen kein
Bleibens hat, ia d?: Winterung einsetzen.

Den im vvi! Mond abgeschrittenen Spargel aufde¬
nen Betten ligen lassen / oder auch gar mir ein wenig
Stroh daraut vsrbrennen/und mit ein wenig Mist/ odee
welches noch l sser mit Kamm - Spanen und Horn - Ab¬
schnitten/ so bey Kammachern und Horndrehern zu ha¬
ben bedecken. Der Mist aber muß die Wurtzel nicht be¬
rühren.

Ouittenstauden setzen.
LebendigeZauneund Spalier stutzen.
Calmus/ Alant und anders Wurtzelwerck emma¬

chen.
Das Kräuterich mit der Blatten von denen weissen

Rüben / Fettrübeln (nspuacujis) und Retkig abschnei¬
den/(abhaubeln) dasselbe/wann schön trocken Wetter/
in denen Garten / oder da dem Wetter nicht zutrauen/
aufBöden dünn voneinander streuen/ oder auf Stangen
aufhengen/ und das Vieh damit füttern. Das machet es
Milchreich / und leicht entlassend.

Rüben graben / schälen / und einHauen / so viel man
ins Haus bedarff. Das übrige in die Schweine/ Gans^/
Ziegen und anderes Vieh vermasten. DieRubenschelf-
fen auf den Bretten dünn auseinander zetteln und ab¬
dörren/und des Winters dem Vieh mit dem Gesod ge¬
ben.

§. ?»
Im Obst-Garten soll man

Pfersich oder Mandelkern einlegen und aussetzen.
Gruben machen / im Früh »Jahr oder auch (wie

manche



manche nicht uWücklich pflegen) den,Winter über/wann
es das Wetter zuläßt/Wildling und Bäume darein zu
setzm.

Wildling graben und gleich einsetzen/ nicht im Voll-
schein/sondern 2. oder z-Tage vor oder darnach.

Peltzer mit Stroh theils wider die Kalte / theils wi¬
der der Hasen Angriff verwahren.

Feigenbäume gleich zu Anfang dieses Mönchs / ehe
noch die Reiste ansetzen / in ihreGraffttn emsencken und
verwahren.

Alle untüchtige und schädliche Gewachst samt der
Wurtzel ausrotten.

Den schadhaften Bäumen die Löcheru-ö Winckel
biß aufs srifthe / aber nicht in die Runde sondern (wo
sichs thun läst) lieber etwas langlicht ausschneiden/mik
vmnischtenLeim und Kühkoch oder Baumsalm bestrei¬
kn/ und mit einenl Tuch verbinden.

Von Obst-Bäumen bey feuchten Wetter / da es
gern gebet / den Mieß abschaben oder abkratzen.

Die Gärten (auch Wiesen) mit Laug-Asche oder
rohen Asche / irem mit morschen Felder oder andern fau¬
len Holtzdestreuen/ und mitHüner-Mist bedungen. Die
armen Leme und Bau: en / und die sonst keinen Eckel da¬
vor haben/gebrauchen darzu auch den frischen Atel aus
denen Prweten. Muß aber nicht nahe an die Baume
kommen/wann er frisch / weil sie den Brand davon be¬
kommen und abdorren. Wann er aber den Winter über
gelegen / unddieHitzund den üblen Geruch ausclliiüiret/
ist er ihnen sehr dienlich/doch daß er nicht unmittelbar an
Stamm und Wmtzel gelange / und mit andern guten
Koth untermischet werde.

Vogelmist denen jungen Bäumen doch etwas vom
Stamm hinweg; >rem Treber / so von ausgepreßten
Kutten übrigbleiben / oder ausgepreßte Obsttresier zu¬

legen. Diese beedertey Treber mögen nahe an denStamm
kommen ohne Schaden/werdenfrechund fruchtbar da¬
von. Weil aber die Kerne von denen Obsttrebern im
Frühling aufgehen / muß man sie weg pecken oder auszie¬
hen. Wer aber damit nicht bemühet seyn mag/ der laß
diese Treber hinweg.

Am Abend Allerheiligen birckene oder weidene Knüt¬
tel/ so v»el man will / Ellemieff gedreng in die Erde stecken/
den folgenden Christ-Abend sie wieder heraus ziehen/ und
flugs Äestevon fruchtbaren Bäumen in gleicher Dicke in
dieselbe Locher hineinstecken/ sollen bekleiden und fruchtbar
werden; wie Lo/eru; in seinem .^tmanack und aus ihm
andere mehr bezeugen. Solle es nicht auch ein oder et¬
liche Tage vor und nach Allerheiligen / und vor und nach
denen Christ-Feyertägen angehen?

4-'

Im Weingarten soll man
Stecken ziehen / so viel etwan deren noch in der Erde

stecken. Gruben / grafften / die Stöcke anziehen / und
Bögen setzen.

§. s-
Im Walde soll man

Im Abnehmen des Mondes vomWttel des No°
vembers oder einige Tage vorhero biß zu Ende des Jen¬
ners/ bey guten trockenen Wetter Bauholtz fallen: da es
dann am besten und dauerhafftigsten bleibet.

Davon ist an seinem Ort ein mehrers gesaget/und
die Zeit nicht so gar eng / weil sichs nicht allezeit alles und
bey allerley dazwischen kommenden Verhinderungen
thun last / eingezogen worden.

Durch die Forster Fürsehung thun/ dass kein zum
bauen/ zimmern / drehen und anderer Kunst-Arbeit taug«
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ljch und geschlachtes Holtz durch verschwenderische Han- einsetzen oder verkau/fen / und zwar ein gantzes Monat
He abgetrieben/undzum brennen zerhauen werde. lang.

Dafernes nöthig/HoltzMAusbesserung der Muhl- Vom Mittel dieses Monats biß auf^rksrin? Km
wer cke und zuFassern/schiagenund einführen lassen. Mailing und Sprentzlingefangen / jedoch nicht ohne Er-

Das Holtz / so viel möglich / glatt an der Erde we^ laubnus und Befehl der Obrigkeit / um der Ausödung
hauen lassen; kan seyn / wann sich die Holtzhacker einen der Wasser vor zu seyn.
liessen Stand zwischen den Wurtzeln ausgraben. Sol- ^ In denen Bächen / so bald es darauf gefroren / die
cher gestalt kan baiS eine junge Brüt nachwachsen und Tümpfel ausfischen lassen. Item auf denen Teichen / so
aufkommen; weiches langsamer gcschicht/ wann die Sto- bald es Noth thut / zu eisen ( wunnen ) anfangen,
cke lang gelassen werden / weil sie gar langsam abfaulen. § , ^

Ä?ir dem Windbrüchigen und Wipsseldurren bald ^ ^
aus dem Walde eilen / und die liegende Klotze ausrau-- svll Mui»
men. Wo viel Seidenwmmer geziegelt wenden / weiss?

Das Bau- wie nicht weniger das Brennholtz nicht Mauibeerbaume setzen,
ungefehr dort und da / wie man dazu kommt, sondern ei- Dieses und nächste dreyMonaten allerhand Vieh
nen Schlag und Bezirck nach dem andern angeben und metzeln / einsaltzen / räuchern,
abtreiben / des jungen Heltzes Auskommen zu befördern/ Mann die Feld Arbeitvsrbey / sich zum Werg und
und die Abösung des Waldes zu verhüten. Flachs spinnen halten / Federn schleusim/Obst ausklaw

Hopffen- und Leirer-Stangen nur aus dem dicken den und schalen,
heraushauen/ und den übrigen Lusst / nicht aber kahle Vom sparen Obst nachmösteln/noch vor der Gefrier.
Platze zu machen. ScblcOn (Spane) machen.

Brennholtz zur Zeit/da der Fahrzeug ohne das srie- Allerhand Z<mg und Netze stricken. ^
ret / Heiken schassen. Flachsund Hanffbrechen / schwingen / hachew.

Mistler rc.,1 Eichbaumen schiessen. Aufgelegte Mauren in Wiesen/AeckernuvwWein-
Fürsehung thun / daß der Holtzhau von beedenZu- garten verbessern,

sammgräntzenden / bey <.jner und andern Klassier vom Den Narrest an Geflügel / den das Haus entbeh-
Marckstein hinweg / geschehe. ren kan / versilbern.

§. s. ^Getreid verhandeln/ und aufdie Wochen-Marcke
der MtlN ^Das Dreschen bey Tage fürnehmen / so wohl der

Wieder derKalteStrengigkeitdie Stalle wohl ver- Feuers - Gefahr / als des reinen Ausdreschenshalber,
wahren. ^ Muß es aber bey Nachts seyn/das Feuer memer grossen

Mit der Futterung furschlagig umgehen/ und das xatern ode, sonst woh! verwahrlich Hairen / und einen da-
scb> echteste und was am w tngsten bleibet/ jedoch daß ^u stellen/dessen Fürstchtigfeir und Treu zu trauen ist.
mans nicht allzugenau suche/und ohne Nachtheil des V,e- Den neuen Wein / wann er sich genugsam geläutert
hes/zuerstsürgebcn. und vergorren / abfassen.

Das Rind-V'ehwch! warten und futtern / sonder- Um Martini im wachsendenMond die Weine her,
lich 4. Wochen vor und nach Weihnachten. ^ über lassen und aufrühren; dienet fürs zähe und anzick

Den Widder zu den Schafen/ und dte Bocke zu den werden.
Ziegen lassen. Ehe die Müblen durch die Gefrier gehemmet wer-

Wann das Erdreich gefroren / und ohne weisse den / Mehl zum anten Vor rath für mahlen lassen.
Überdeck / die Schafe aufdie ^aar lassen. ^ie Aauchfange jetzt/ und dann und wann den Min«

Mast -Ochsen anstellen. ter hindurch kehren lassen / und nachsehen/wie esgethan§-7. , werde / und ob der Ruß wohl abgeschmret/undausge-
der Pferdezucht M mnn mustert. Den Ruß ze: stossen/ und auf Gras-Boden oder

DieStuten / von denen man Muthmassung hat/ an alre und /unge Baume/ oder wohin man will / streuen:
daß sie träclmq - zufrieden lassen / und nicht mehr zur An- chul uberaligut.
sp..«-.b.°uch.n,

BcMFcdcrVichMman.

wZm--n Orten >,.>>t-n,nnd-!wanw°si-Rauchhabm Z kctwn auf Art -in-r ihm nicht unbchäglich.n
könnm' dap sie d^ro ey^ halten / jedoch mit noch widrigen Manier fern sacht und sittlich in dm Bufen

'^Maubfn Ä»-.g-b-n,««, lwn d-.-I.ld
Nichts glvt. Aufbiegen und statt Austreichens das Bley nicht entzwei)

sw «.x k»» ^s» sage/ krüpsse und abbiege / am Zwickel kein Zwickiein/ und
ven <)tetten fl)u hurch Scheiben / Zwickel und Bley nicht irgend artige/

DieBienstöckevorKaltevermachen. unvermerckte/Tocken-Gutzerfenstrichen hinein künstele/
dadurcl' die Winterstuben abkühlende Lüssklein / gleich

^ey der Mamet) st)li MÄN als durch einen Einlaß streichen / und kurtzweilig durchpas-
Nach Simonis jucize Fest keine Forellen / sie seyen siren / und die Warme zu sich aufdie Gasse lad?!, und

klein oder groß (die Lachsform ausgenommen ) fangen/ locken mögen: Nicht Bley für Maß / nicht Papier firBley
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Bley emlege: Nichtbraune/grünlichre/blaßgelbeFen- Kurbisse gesotten / das Wasser davon wieder avge-
fterschetben für KMcht-ge Fensterscheiben: Nicht bucklich- gössen und ausgetrocknet / hernach mit Milch / Saltz/
te / rissige / zerkratzte / zerkritzelte Rußzwickel für wahre Pfeffer und Zwibeln ausgemachet / ist auch ein gesund
und klare einsese/ und also wider alle Vernunfft / Natur/ Essen.
Billigkeit / Gewissen / Manier / Wolstand und guten KuchenmDg oder vielmehr MagenmDg gewürtzte
Leumund//a wider i.'adenfatzung und Handwercksbrauch/ Speisen/Suppen von abgegornen Obstwein / oder auch
zum Spott der Zunsst/ mit Nachtheil und Zubuß des ge- von frischen Most / Biersuppen / Gersten / Reiß / Scor-
memen Wesens/ (cum cierrimenro keip.) ja unter besor- zonera / Artischocken/ Carviol/ Geißmiich/ Geißschotten/
gender Austilgung aus derHandwercks-msrricul, und Muß von Geißmilch / und zu Zeiten Meth und Honig/
Verlust der Meisterschafft / kurtz wider GQtt und Chri- oder statt dessen des gesottenen SaMs von süssen Birnen
stenchum / die Fenster nicht verdunckele / die er behelligen und Aepseln / aber nicht aus der Kalte her gemessen / we^
M: Dannesist ein übelDing / wann einer einGlaser cherSafft statt des rohen Obstessens dienlich,
ftpu will/der kaum für einen Pflasterer tauget. Einen
guten treuen Arbeiter und bidermännischenMeister hin« dalrem pro pauperiore poxello.
g-M/ so» mm Ii-l> md werth h-»t«n/ und wol b->°hmn. Wmpl grabm/ länglichtvonlammen spal.

Z. ^ 2- ten / mit einem Faden durchstechen und aufhengen. Der
der Sueben sokt Nutzen dessen wird anderswo bedeutet.

Hö.^p°.sznZa.smm°ch-^
§fahr des Steigens nicht verhindert.Das Abfallen be-

Ju der Artzeney st>ll MÜN nimmst auch nichts/ nur daß sie nicht besudelt werden/und
Das Aderlassen gantzlich lassen / das Schwitzbaden Ao trocken und sonder Abwäschen aufgehobenwerden,

gar entrathen. Das schwemm Fleisch essen schier gar ver- Smd eme Artzney wider die Kinder-Zraiß. Die haslene
geßen / zum wenigsten die vot?n nicht übermessen. Mistler aber sind wett besser. Einige wollen auch / befag-

Dorschen (wie Pfaterrübel) und fchweinen Fleisch tes Abfchiessen soll im Schützen drey oder vier Tage vor
(wer es sonst nicht entbehren will) genossen ist geschmack/ dem Neumond geschehen. Wir halten/daß es gut/wannS
und der Dorschen rcmperirte gute Krafft mildert des auch zu anderer Zeit nurmitDancksagunggegen dem Ge«
fchweinen Fleisches Grobheit. der und mit Gottesfurcht geschiehet.

Das cvil. Lapitel.

Des Mistmonats (vccembris) VerriZtungen.
§. i. als heraus. Sonst fehlets / und wird durchs blosse Stew

^eld»^ soll Mtin aüsfübren der Grund geschwachet und feucht gemachet.
Wann die Zeit darnach ist/denenWassergussenanAb«

Dem Wasser mAeckern / so sich vom hängen sürbauen / daß dieselbe das beste Erdreich nicht
Regen und Schnee gesammlet / offters wegführen/und dieFelder ausöden/als sie pflegen/sondern
zum Ablauff räumen. in gewissen Lockern / oder äussersten Randen und Graben

Mist auf die Felder fuhren / und auf zurück lassen müssen. Man kan dort und da Baume über,
Haussen schlagen. Wer ihn aber auch breiten will/muß ihn zwerch legen und verpfalen / welche dieErde vor sich behal-
auch ein wenig einackern / daß nicht d,e beste Krafft aus- ten/und dasleichteWasser über sich ablausten lassen/gleich
duffte: wiewoleinigemeinen/es werde/wann erausge- einem Damm und Wehr. Davonanderswo ausdrück,
breitet / durch die Winternasse dessen Krafft der Erden licher zu lagen.
eingeseigert / und solche dadurch ermildert. Das geschie- Stangen/ Stecken/ Hacken und Hackenstiel/Pflua-
het zwar bey roglen sandichten / aber nicht sonders bey Hölzer/ Wagenhölzer und allerhand Gartenzeug an seinen
schweren lettichten Feldern. . . Ort nach Nothdursst in Vorrath bereiten und herbey

Denen spröden Feldern Mit Zufuhrung faulen Hol- führen,
zes / Sagspäne / Gassen-Erde / Auskehricht von benach- §. 2.
bartm Städten / auch wol mit gutem Sand (der übrige
Dung ist für sich) zum Grund und zur Fettigkeit helssen. M RUchM- VaMN j0ü MM

Wo es seyn kan / Wasser über die Wiesen lauffen Gute Gassen- Erde und Dung in die Garten führen^
lassen. Ist auch vom Regenwasser zu verstehen / weil es Allerhand eisernen Gartenzeug einkaussen/ausichleift
in diesemMonat manches Jahr gerne regnet; ist besser sen / verbessern.
als das Quckwasser. Oeffters zu denen Artischocken sehen / und wie im

Weidenrutenabhauen; diese sind gleich nach dem vorigen Monat damit verfahren / damit sie warm und
Hau tüchtig zu verbrauchen. Man bindet sie Püschel-weis bey warmer Zeit etwas lufftig seyn mögen,
zusammen/ undsetzets auf / lastsbey dreyWochen an ei-- Item nach dem Lsvii>sbi, Lau itm--, undwas sonst
nem trocknen Ort stehen. Wann sie dann genug angezo- eingesetzt / seken / ob nichts in die Faulung ache. Was in-
gen und zahe worden/werden sie wieder eingeweichet/und dessen aufgesetzet hat / wird nach und nach verspeist oder
verbrauchet. versilbert.

Kalchsteine zum Brennofen führen. Der Einsatzkeller oder das Winteraewölbgibtjetzt
Steine aus denen Feldern; Sand und Erden/ hervor Endivi/Cicori/Winter-Rerng/Rannen/Wel-

Schlier undDung wieder darem führen; mehr hinein/ scher Rüben- und Blumenkohl u.a.m.
S.z-Im
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5?.
Im Obst-Garten soll man

Die jungen Bäume mit Stroh wol einbinden / und
mit Dörnern umstecken und verwahren / damit sie vor der
Ha^'n Angriff und Abschälen gesichert seyn mögen. Ist
das beste Verwahrungs - Mittel. Um soviel besser ifts/
wann der Garten umher auch wol vermachet ist / daß der
Has nicht hinein kan. Ob es aber helffen kan / so man in
d-e Hand sprühet / und den Pelzer mit Speichel beschmie¬
ret ; oder wann man das Pelzzweiglein stracks vor dem
Aufsetzen durchs Maul ziehet / stehet dahin; uns wills
nicht ein. Anders an seinen Ort.

In diesen und folgenden zweyen Monaten auf die
Raupen-Nester los gehen / und das noch an Zweigen hal¬
tende Laub vollends abnehmen/ das liegende Laub zusamm
rechen/und zum unterstreuen gebrauchen/ was aber sauber
und trocken zusamm kommen / und ohne Schimmel erhal¬
ten wird / dienet denen Ziegen und Böcken auch des Wim
ters zur Nahrung.

Strohseile um fruchtbare Baume binden / daß sie
reicher tragen sollen / gehöret unter die Zeit vertreibende
Bauren - Schwachheiten.

Laugaschen den Bäumen an die Wurtzel legen / die¬
net zu ihrer Verpfleg - und Bekrafftigung.Soll auch
Würmer und Unzifer vertreiben; die nemlich/ so keine Fit¬
tige haben / und die nicht oben auf dem Baum selbst und
zwischen der Rinden wachsen, irem. wann nicht etwan ein
Span oder Zweiglein nechst dem Baum über die Asche zu
liegen kommet/dessen sich diese Baumkleberlein für einen
Steg bedienen, lrem, wann die Asche dafür helffen soll/
muß sie mir keiner andern Erde überdecket werden / wel¬
ches doch seynsoll: dannman mischet billig andereErde
darunter und darüber.

Wanns im vorhergehenden Monat nicht geschehen/
jetzt den Bäumen von der Wurzel nechst dem Stamm

raumen/und die Erde/so amWasen aehangen/fo die beste/
aufdie Wurzel abschlagen und abschütteten / und siattdes
Wasens frischen Bau / und unter denselben Dung über¬
streuen / und wann sonst die Baume nicht feucht stehen/
chnenvon freyenPiatzenher aus dem Garten/oderausser¬
halb des Gartens/Schneezu schiessen/ das machet/ daß
die alten Baume jung / und die jungen alt werden.

Etwan drey Schuh tieffe / und drey Schuh breite
Gruben in die Garten machen / die schlechte Erde weg¬
thun / und gute Gassen-Erde mit faulen Holz und ausae,
pressten Obstcrebern (fomanshat) untermenget/anfül¬
len/ so hoch/ daß noch bey i. Schuh die Grube ledig blei¬
be. Darein fetzet sich die Winterfeuckite/ und machets
mürb und fruchtbar. Werden im Frühling junge Bäu¬
me darein gesetzt / und die Grube vorhero und mithin der
übrigen Erden gleich wieder angefüllet.

Von mancherley raren Obstkernen/ soviel man will/
M einem remperirten lüfftigen Ort aufheben.

Aufgelegte Mauren / Gehager und Einfriedungenausbesseren-
§. 4.

Im Weingarten soll man
Bey leidentlichen Wetter Steinmauren ausrichten;

aber nicht obenhin und unbedachtsam aufgerath wol/ son¬
dern mit verstandiger Abwechslung und Legverbindung/
mit Wasen / Leim und schwerer Erde / so man haben kan/
wann man etwas tief grabet / vest beschlagen. Halt im
Gewitter/wanns recht / und wo es Thal abgehet / schief
gemachet ist / Mauren von Zeug aus.

Im Walde soll man
Die unten an Bergen oder in Auengebauene Schei¬

ter etwas in die Höhe bringen lassen / daß sie von plötzlich
einfallenden Güssen nicht weggeflösset werden.

Das
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Das denen Unterthanen angewiesene Brennholz

wegzuhauen und Heimzuführen anbefehlen.
Was im vorhergehendenMonat gesagt / ist auch

hieher zu erHolm. §.6.
Ader Viehzucht soll man

Dem Rindvieh geschnittenes Haber-und Gerst¬
oder Rockenstroh/ und etwas von geschnittenen» Heusut-
ter/ alles untereinander gemischetgeben. Wers hat / mi¬
sche/etwas klein gestoßene Rüben und schlechtes Kraut
darunter. Dieses wird ihnen entweder rrocken gegeben/
und alsdann einen besondern Tranck mit Kley und etwas
Saltz eingemacht / oder Leimkuchentranckfürgegeben.
Oder man brühet ihnen das besagte Heusutter / Süd/
Rüben und Kraut untereinander in einem grossen Zuber
oder Boding mit siedheissen Wasser/ deeketszu / und lasts
die ganze Nacht stehen / soziehetswolanuNdwirdmild.
Was dann zu Abends eingebrühet/das wird zu Morgens
verfuttert/ d»s zu Morgens eingebrühete/ wird auf den
Abend fürgegeben / das füttertgut. Was man mästen
will / dem wird noch ein wenig gutes Heu / und wers hat/
Weingartwipffel hinnach gegeben / und zuweilen eine
Handvoll Salz auf die Fütterung gestreuet.

Den Kälberkühen Grummet (Grünmath) oder
süsses Heu/ denen Kälbern kurtzes grünes Heu geben/das
schlechtere Futter zu erst verfüttern. Denen jungen Kal¬
bern die Zunge aufheben / und so sicb weisse Wartzlein
darunter befinden / solche mit einer schärften Beißzange
abzwicken ; dann mit zerstoßenem und mit Salzwasser
und Wg gemischten Knoblauch den verletzten Ort wa¬
schen / und mir Honig bestreichen / und das geschiehet
Aömds und Morgens / z- biß 4. Tage lang.

Denen Schweinen des Winters das mit Heissem
Wasser abgebrühete (abgebrannte) Aftericht (Amm)
oder auchMbrüdete Leinbollen / darunter man (wers hat)
ein wenig weisse klein gestoßene Rüben untermenget / ge¬
ben. JtemLinßsutter/ auch Mericht von Habern/Ger-
sten/Erbsen und andern Getreid gemahlen und mir un¬
termenger. Irem Wemtrefter / Obstlrester / und einge¬
machte Kraurblatter mit unteraemischet.

Denen Mast!chw 'inen gelbe od.'r weisse klein geflos¬
sene Raben geben; so man sie ihnen siedet nnd stosser/ und
fast wie einen Bre.y oder Muß fürgibt/ ists noch besser.

Wann die Mastschweinenicht gern fressen / ihnen
auf dem Ofen gedörzten Habern / daß sie die Zahne
wetzen / fürgeben. Von dem Dobel / der gemeiniglich
unter der Gersten ist / werden sie dürmig.

Denen kleinen abgeflossenen Fercklein warme Milch
undMeeltrancklein geben / und sie mit gesottenem Korn
zum Fressen angewöhnen.

Für die Pfinnen zu dieser Zeit den Schweinen Hanf
zuftGngeben/odereineLadungSchießpulver/odermit

Pulver vurgiren.
Vom Christmonar an bis auf das ^qulnoÄium

vernumdmBaren zu denen Suzen lassen.
AlleöVieh des Tages wenigst einmal trancken / wo

es sehr kalt / im Stall / sonst au-ch zur Trancke treiben.
Manche gewöhnen ihr Mastvieh / dem sie Kraut und
weisss Rüben geben / zu keinem Trincken / und mastens
sehr wol: weil Medas Kraut und Rüben sehr wasserig/
und das Tranck schon m sich haben» Ein anders ists / wo
man dem Vieh Hadern gibt.

Denen Schafen M Heufutter geben : Denn mit
Weizen -Linsen-und Gerstmsn oh werden sie schlecbtlich
gefüttert. Das Haberstroh Mgt ihnui am wenigsten:
^werden eglichtdavG.

DenenSchafen weisses Erlenlaub sürlegen: die nicht
davon fressen / für ungesund halten.

^Wann blosse Platze / daraufkeinSchneeiigt/ durch
die SonneHralen entdecket sich erzeigen / die Schafe da¬
hin treiben / das Futter zu ersparen.

Achtung aufdie Schäfer geben/ob sie mit demNacht-
futter recht umgehen/ und nicht etwan das gute Heu zu
denen Schafen vorenthalten/und ihren Kühen zustossen.

/- 7-
In der Pferdzucht soll man

Wann es glarreisiq und schlüsrig / die Stollen (da-
fern es noth ist) an den Hufeisen spitzen / oder scharffe Na»
gel aufschlagen lassen.

Bey denen trachtigen Stuten/die deßwegen in einer
Stallung beysammen seyn müssen / die ganze Nacht in ei¬
ner Laterne Licht brennen und wachen / welches wechsel¬
weise durch die im Stall ligende Knechte geschehen kan.

§-8.

Bey den Feder-Vieh soll man
Die in den sechsten nach Weihnachten folgenden 1

Tagen gelegteHünereyervorKalte an einem rsmperir-
ten Ort verwahren und aufheben / und sie sodann denen
Bruthennenunterlegen / wie einige wollen: denn daraus
sollen schöne grosse Hüner werden. Wer das für gewiß
halten und ausgeben wolre / müste es vor wenigst drey
Jahr nacheinander für gewiß befunden haben. Die we¬
nigste / so mir dergleichen Dingen umgehen / wagen es/
und wo!ü'n lieber das gewisse spielen / wann man die Eyec
frisch u erleget / achten sie es für sicherer und besser. Auch
legen d Hüner um Weihnachten gar schlecht.

Eine und andere Woche vor Ausgang des Jahrs
der Gänse noch wohl warten. Mir Anfang des Jahrs
aber ihnen unvermerckt abbrechen / daM sie zum legen
nicht zu fett werden.

§. 9.
Key den Bienen soll man

Die Stöcke wol vermachen / daß sie nicht hinaus
können / sonderlich wann Schnee ist.

§. I
Bm der Fischerey soll man

Die Teiche aufs fleissigste räumen und aufessen / und
wol acht haben / daß die Fische unter allzu dick gefrornm
Eis nicht ersticken mögen.

Unter dem Eise fischen.
Bey denen Einsatzen und in Fischbehaltern immer

aufeisen / und das Wasser nie gar überfrieren lassen.
§. i r.

Zu Hause soll man
Alte Vogelgarner und Wände flicken und neue

stricken / Maschen und Schlingen zum Vogelfang ma¬
chen. !rem

Pflüge / EZen / Hackekstiele / Rechen / Hauen/
Schaufeln/ Baumstecken / Baumlefer / Baumkörbeund
Stüzen/ Bachkörbel / (Brodschüsseln) Bienenkörbe und
Stöcke / Kasformen / Taubenkvrbe;wie auch

Fischreusse / Netze/Dappel / und andern dergleichen
Zeug in guten Vorrath verschaffen.

Eine nutzbare Lust mit drechseln furnehmen / und den
Hausratk und Garten-Zierden mit solcher Arbeit ver¬
mehren yelffen. ^ .

Dauben und Re'ffe zu Fassern machen,
X55 Die
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Die schwächere Weine im Abnehmen des Mondes/

wann der Wind von Mitternachtgehet / ablassen.
Den Mangel an allerhand Eisenwerck ersetzen/ nerv¬

lich an Hämmern/Aerten/Sagen/Karsten/Sicheln/
Hanen / Bohrern und so ferner / und deßwegen nach den
besten Handwerckern und Künstlern/ oder welches noch
sicherer/nach der besten Kunst und gewissesten Besserungs
Manier forschen/und lieber etwas gutes von fernen und
theurer/als was schlimmes um ein schlecht Geld in der
Nähekauffen. ZeuggegenZeug halten: sonderlich denen
Säaen wohl in dieZähne sehen / ob sie die Mundfaule
nicht haben? ob alle Scharffen auswerts stehen? ob sie
gleich durchgefeilet / nicht zu weit noch zu lang zackicht:
ob die Zacken nicht schifericht und abgeflossen / nicht zu
weit auswerts gespreitzet und gezerret? ob dasBlat nach
Proportion der Säg nicht zu dick und geschmeidig genug?
ob sichs gleich beuget? oder obs Tulcken und Waffel ma¬
chet? und ob es gleiche Dicke durchaus habe. Und wann
das meiste gut / den Abgang des wenigen vor dem Ge¬
brauch ersetzen.

Die Knechte allmehling zum Verstand allerhand Ei¬
senzeugs abrichten / und ihnen durch Gegeneinanderhal¬
tung etlicher Stücke den Unterschied zeigen : auch sie be¬
fragen/ welches Stuck vor andern sie sür gut ansehen/ und
ihren Verstand daran prüfen. Wer eine Säge wol fei¬
len kan / daß sie mild und lind / risch und rafch durchgehet/
muß einen guten Verstand zu solchen Sachen haben. Aber
davon etwan ein mehrers an einem süglichen Ort.

Von denen zähen Feldern Fischreusse / Körbe/ Krei¬
sen und dergleichen zu machen. ^

Keller und Gewölber vor Kalte verwahren. Geschie¬
het mit Anhengung einer Vorthür oder Strohdecke- dop¬
pelten Laden / Strohschaben oder Bander vormachen.

Die Fenster im Getreidkasten vor Schnee verwah¬
ren / wann beym Bau selbst/wie es dann seyn sollen/noch
nicht genügsame Fürschung gethan.

Mit Dreschen fortfahren.
Eis einführen/(wers nicht entrathen will.)
Wo man nicht genug Dungs hat / dasGeröhricht

in die Miststätte einstopffen lassen. ^
Gemös/ Laubig/ Tann-Nadeln/ faules Holtz/Sag--

späne/ und was gern faulet und morfchet/ untermengen/
und sonderlich in den Grund hinein werffen. Und wann
ja alles nicht erklecken wolte / den alten Adam mitunter¬
hacken und faulen lassen / daß er verwese. Der taugt doch
sonst nichts / er sterbe dann; todt ist er am besten Das alte
Aasgibt den kräfftigsten Dung.

Vormahlen lassen / wann die Masser offen.
Vorrath an Brod backen / denn nun bleibetes lang/

und sättiget wol / wann es altbacken.
Maltz auf ein oder sieben Bräu fürmahlen lassen.
DasLagerobst / und was in Fassern eingeschlagen/

einen Theil nach dem andern durchklauben / abwischen/
das schlechtere beyseit thun und benutzen. Das gute
theils auffein gereinigtes und trocken abgewischtes Lager/
theils wieder in die ausgereinigte Fasser oderBodinge eiw
legen / und also verdecken / daß die Lufft/ aber nicht die
Mäuse hinein kommen mögen.

Salz zur ergiebigenNothdurfft einkauffen.
Weisse und gelbe Rüben ausklauben / und das tüch¬

tige zur Kuchen bringen / übriges zum Viehfutter ge¬brauchen.
Die Städel und Kornböden vor Vögeln / sonder¬

lich vor Sperlingen/wolvermachen.So man gehöriger
Massen Fenster / Laden und Gitter hat / surmachen lassen/
ist hier leicht Rath geschafftt.

Inder Küche soll man
Schlehen - und Kranweth- Brandwein und Schlk

hen - Essig machen.
Der Maria mehr zu schaffen geben / als der

Marcha.
Änderst imHertzen / änderst auf dem Herd anfew

ren.
Z.lZ.

IndcrArtzncysollman
Nicht artznepen / warme Speis"? unö Kleider ge¬

brauchen/tMerögcbrcttena/6.gesotten essen/(wemsGOtt
gibt) des Magens Begierd wol unterhalten und destar-
cken/ das ist / ihm ja nicht zu viel aufladen / die Traurig¬
keit über Vmusi weltlicher Dinge / und allerhand un¬
nütze Sorgen vom Hertzen / und den Zorn von der Luni
gen wegräumen / und in GOtt frölich feyn.

Wem der Winter so angenehm ist als der Som¬
mer / der ist schon ein guter Schüler im Christenthum/
und kan mit leichten höher kommen. Dazu verhelsse der
liebreiche GOtt einem jeden / der die Erscheinung CHM
lieb hat/durch denselben / zu seiner Ehre/ und zumPrcß
seiner Herzlichkeit/ Amen.

Ende des andern BuW.

Des
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